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Vorwort
Fortschritte der europäischen und der globalen Umweltpolitik erfordern nach bisheriger
Erfahrung nationale Vorreiter. Für die Entwicklung innovativer Problemlösungen haben
hoch entwickelte Länder wie Deutschland nicht nur gute Voraussetzungen, sie profitieren
in aller Regel auch von umweltpolitischen Pionierleistungen.

Bereits unter der Regierung Brandt wurden institutionelle Neuerungen eingeführt, die in
der heutigen Debatte um die Integration des Umweltschutzes in alle Politikbereiche wie-
der aktuell geworden sind. Ebenso wurden frühzeitig die Grundlagen für eine führende
Rolle Deutschlands im Export von Umwelttechnik gelegt. Unter der Regierung Kohl hat
Deutschland im Bereich der Luftreinhaltung, des Klimaschutzes und der Abfallwirtschaft
eine Pionierrolle für die Entwicklung der internationalen Umweltpolitik eingenommen.

Die rot-grüne Bundesregierung hat diese Rolle im Klimaschutz – zum Beispiel durch das
international beachtete „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ – ausgebaut. Sie strebt mit dem
Konzept der „ökologischen Modernisierung“ eine breite Innovationsorientierung in der
Wirtschaft an. Auch in Politikfeldern wie der Landwirtschaft und dem Verkehrssektor be-
steht die Chance, Neuerungen einzuleiten, die nicht nur ökologische und ökonomische
Vorteile bringen, sondern auch Beiträge zu einer Weiterentwicklung der europäischen und
der internationalen Umweltpolitik leisten können.

Eine umfassende Modernisierung der Umweltpolitik ist unerlässlich vor allem im Hinblick
auf hartnäckige Umweltprobleme wie etwa Belastungen aus diffusen Quellen und auf sek-
torale Trends, die mit den bisherigen Mitteln nicht wirksam aufzuhalten sind. In der Lö-
sung dieser „persistenten“ Umweltprobleme mit einem teilweise hohen Schadenspotenzial
liegt die strategische Herausforderung der Umweltpolitik für die kommenden Jahre. Um-
weltpolitik muss hier nicht nur ihr Instrumentarium erweitern. Sie muss auch über ihren
engen Kompetenzbereich hinausgehen. Sie muss die Verursacherbereiche mit den zu lö-
senden Problemen konfrontieren und deren Innovationspotenziale im Interesse einer dau-
erhaft-umweltgerechten Entwicklung möglichst weitgehend ausschöpfen.

In diesem Sinne betont das vorliegende Umweltgutachten 2002 die Chancen und Not-
wendigkeiten einer innovationsorientierten Vorreiterrolle und kritisiert gegenläufige Ent-
wicklungen.

Adressat dieses Gutachtens ist die Bundesregierung insgesamt. Beurteilungen und Emp-
fehlungen richten sich also nicht nur an das Bundesumweltministerium, sondern auch an
die anderen Ressorts. Darüber hinaus wendet sich das Gutachten auch an die Parlamente,
an die Länderregierungen, an die Wissenschaft und nicht zuletzt an die interessierte Öf-
fentlichkeit.

Im Mai 2000 wurde der Umweltrat fast vollständig neu besetzt. Ihm gehören seitdem fol-
gende Mitglieder an:

Prof. Dr. jur. Gertrude Lübbe-Wolff, Bielefeld (Vorsitzende),

Prof. Dr. phil. Martin Jänicke, Berlin (Stellvertretender Vorsitzender),

Prof. Dr.-Ing. Max Dohmann, Aachen,

Prof. Dr. med. Thomas Eikmann, Gießen,

Prof. Dr. rer. hort. Christina von Haaren, Hannover,

Prof. Dr. rer. pol. Peter Michaelis, Augsburg,

Prof. Dr. phil. Konrad Ott, Greifswald.

Während der Erarbeitung dieses Gutachtens hat auch ein Wechsel in der Leitung der Ge-
schäftsstelle des Umweltrates stattgefunden. DirProf Dr. rer. nat. Hubert Wiggering, der
die Geschäftsstelle als Generalsekretär seit August 1993 geleitet hatte, ist im März 2001
ausgeschieden. Seit Oktober 2001 liegt die Leitung der Geschäftsstelle in den Händen von
Generalsekretär Dr. phil. Christian Hey, der mit großem Engagement nicht nur seine ad-
ministrativen Aufgaben in Angriff genommen, sondern auch die inhaltliche Arbeit am vor-
liegenden Gutachten durch seine Beteiligung intensiv gefördert hat. Während der Vakanz
hat Dipl.-Volkswirt Lutz Eichler die Geschäftsstelle geleitet und mit dankenswertem Ein-
satz dafür gesorgt, dass die Ratsarbeit wohlorganisiert weitergehen konnte.
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Zum wissenschaftlichen Mitarbeiterstab des Umweltrates gehörten beim Abschluss des
Gutachtens: Dr. rer. nat. Helga Dieffenbach-Fries, Dr. rer. pol. Ralf Döring (Greifswald),
Dr. rer. pol. Tobias Jäger, Dipl.-Politologe Helge Jörgens, Dr. rer. nat. László Kacsóh, Dipl.-
Ing. Stephan Köster (Aachen), Dipl.-Ing. Tanja Leinweber (Hannover), Iris Ober (Biele-
feld), Dr. jur. Moritz Reese, Dr. rer. nat. Heike Seitz (Gießen), Dipl.-Politologe Axel
Volkery (Berlin), Dipl.-Physiker Tobias Wiesenthal, Dipl.-Ökonom Peter Lorenz Zerle
(Augsburg).

Während der Erarbeitung des Gutachtens sind im Laufe des Jahres 2001 aus dem Mitar-
beiterstab ausgeschieden: Dipl.-Biologe Thomas Beil, Dr. rer. nat. Jürgen Franzaring, 
Dipl.-Geoökologe Michael Hahn, Dr. rer. pol. Armin Sandhövel, Ass. jur. Michael 
Schmalholz, Dipl.-Chemikerin/Ass. jur. Anja Schmolke.

Die späte Berufung des neuen Rates, der Wechsel in der Geschäftsführung und von vielen
wissenschaftlichen Mitarbeitern im Jahre 2001 und die damit verbundenen, oft mehr-
monatigen Vakanzen sowie notwendige Vorbereitungen auf den für das Frühjahr 2002 ge-
planten Umzug nach Berlin haben zu erschwerten Arbeitsbedingungen für alle Beteiligten
und zu einem erheblichen Zeitdruck bei der Erstellung des Umweltgutachtens 2002 beige-
tragen.

Zu den ständigen Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle gehörten beim Abschluss des 
Gutachtens: Diplom-Sekretärin Klara Bastian, Dipl.-Bibliothekarin Ursula Belusa, Efim
Borodowski, Dipl.-Biologin Yvonne Kiefer, Sabine Krestan, Bettina Muntetschiniger, 
Petra Schäfer, Dipl.-Verwaltungswirtin Jutta Schindehütte, Dagmar Schlinke, Gabriele
Stellmacher.

Die seit April 1999 von Dr.-Ing. Ingeborg Niestroy geleitete und beim Umweltrat an-
gesiedelte Koordinationsstelle des Netzwerkes der Europäischen Umwelträte (EEAC), 
der so genannte Focal Point, wird im Mai 2002 zum niederländischen Forschungsrat 
für Raumplanung, Umwelt und Naturschutz (Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuron-
derzoek – RMNO) in Den Haag überwechseln.

Der Umweltrat dankt den Vertretern der Ministerien und Ämter des Bundes und der Län-
der, insbesondere dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
sowie der Leitung und den Mitarbeitern des Umweltbundesamtes, des Statistischen Bun-
desamtes und des Bundesamtes für Naturschutz, ebenso wie allen Personen und Instituti-
onen, die den Umweltrat bei der Erarbeitung des Gutachtens unterstützt haben.

Auch für dieses Gutachten hat der Umweltrat auf externen Sachverstand zurückgegriffen. In
das Gutachten eingeflossen ist eine Ausarbeitung von Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Heinz-Erich
Wichmann (Direktor des Instituts für Epidemiologie, GSF-Forschungszentrum für Umwelt
und Gesundheit, Neuherberg) zum Thema „Immissionsschutz – Stoffliche Immissionen“.

Zuarbeit durch Textentwürfe oder Kommentare zu Textentwürfen leisteten Frau Yvonne
Becker und Dr. jur. Bernhard Wegener, Universität Bielefeld, Dipl.-Verwaltungswis-
senschaftler Roland Zieschank, Forschungsstelle für Umweltpolitik Berlin, Dipl.-Ökonom
Jochen Schwarzbauer und Dipl.-Ökonom Jürgen Dietz, Universität Augsburg und
Dr. rer. oec. Hans-Joachim Ziesing, DIW Berlin.

Der Umweltrat hat außerdem zahlreiche Fachgespräche und eingehende Diskussionen mit
Wissenschaftlern aus verschiedenen Fachdisziplinen und mit Politikern, Vertretern von Mi-
nisterien und Behörden sowie Verbandsvertretern geführt. Der Umweltrat dankt allen an
der Erarbeitung des Umweltgutachtens Beteiligten. Besonderen Dank möchte der Rat an
dieser Stelle denjenigen wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Mitarbeitern aus-
sprechen, die wegen des bevorstehenden Umzuges der Geschäftsstelle demnächst aus-
scheiden werden und mit nicht nachlassender Einsatzbereitschaft daran mitgearbeitet ha-
ben, dass trotz der Schwierigkeiten, die in dieser Gutachtenperiode zu bewältigen waren,
das Gutachten plangemäß fertig gestellt werden konnte.

Wiesbaden, im März 2002

Max Dohmann, Thomas Eikmann, Christina von Haaren, Martin Jänicke, Gertrude Lübbe-
Wolff, Peter Michaelis, Konrad Ott

Redaktionsschluss: 31. Januar 2002
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1.* Seit der Verabschiedung der Agenda 21 auf der Kon-
ferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro
1992 ist „Nachhaltigkeit“ zu einem zentralen Begriff der
internationalen wie auch der nationalen Umweltpolitik
geworden. Rund zehn Jahre nach der Verabschiedung der
Agenda 21 zeigt sich in der Nachhaltigkeitsdiskussion al-
lerdings eine problematische Entwicklung. Sowohl in der
wissenschaftlichen als auch in der politischen Debatte
wird der Ausdruck „nachhaltige Entwicklung“ inflationär
und zunehmend willkürlich verwendet. Dies macht eine
Rückbesinnung auf die normativen und konzeptionellen
Grundlagen einer nachhaltigen, d. h. dauerhaft-umwelt-
gerechten Entwicklung erforderlich.

2.* Nachhaltigkeit ist und bleibt eine regulative Idee zum
langfristigen Umgang mit natürlichem Kapital. Das in
Deutschland politisch einflussreiche Drei-Säulen-Kon-
zept hat zunächst zu einer Aufwertung der Umwelt-
belange geführt, da es die Gleichrangigkeit von ökonomi-
scher, ökologischer und sozialer Entwicklung postuliert.
Ergebnisse von Forschungsprojekten, die mit diesem
Konzept arbeiten, wie auch der politische Umgang mit
diesem Konzept machen allerdings deutlich, dass das
Drei-Säulen-Konzept zu einer Art Wunschzettel ver-
kommt, in den jeder Akteur einträgt, was ihm wichtig 
erscheint. Das Konzept begünstigt damit zunehmend 
willkürliche Festlegungen.

3.* Weitgehend einig ist man sich darüber, dass der Nach-
haltigkeitsidee eine Grundvorstellung intergeneratio-
neller Gerechtigkeit zugrunde liegt. Im Übrigen weichen
aber die Auffassungen darüber, was Nachhaltigkeit genau
bedeutet, schon auf der konzeptionellen Ebene vonei-
nander ab. Unterschieden wird insbesondere zwischen
schwacher Nachhaltigkeit, starker Nachhaltigkeit und 
einer vermittelnden Position. Die Unterschiede zwischen
diesen Grundkonzepten beruhen insbesondere auf unter-
schiedlichen Annahmen über die Substituierbarkeit zwi-
schen Natur- und Sachkapital, die Kompensation von
Schäden und die Diskontierung zukünftiger Ereignisse.
Das Konzept starker Nachhaltigkeit geht von der An-
nahme aus, dass vorhandenes Naturkapital im Grundsatz

als solches konstant gehalten werden muss, weil ver-
brauchtes Naturkapital in der Regel nicht durch andere
Kapitalformen wie Sachkapital oder Humankapital er-
setzt werden kann. Im Konzept schwacher Nachhaltigkeit
wird dagegen nur die Verpflichtung anerkannt, künftigen
Generationen einen insgesamt ungeschmälerten Kapital-
stock zu hinterlassen, wobei Naturgüter prinzipiell unbe-
grenzt durch andere Güter ersetzt werden können. An-
hänger des Konzepts schwacher Nachhaltigkeit neigen
darüber hinaus dazu, einen hohen Verbrauch an Natur-
kapital zulasten künftiger Generationen auch dadurch zu
legitimieren, dass zukünftige Güter bzw. Nutzen aufgrund
einer Diskontierung zukünftiger Ereignisse erheblich ge-
ringer bewertet werden als gegenwärtige.

4.* Nach Auffassung des Umweltrates ist das klassische
Konzept schwacher Nachhaltigkeit mit dem Anrecht
künftiger Generationen auf gleiche Wohlfahrtschancen
und gleiche Wahlfreiheiten nicht zu vereinbaren. Auch
Diskontierungen in Bezug auf den Nutzen künftiger Ge-
nerationen sind nach Auffassung des Umweltrates nur
rechtfertigungsfähig, soweit begründeter Anlass zu der
Vermutung besteht, dass diese über verbesserte Problem-
lösungsmöglichkeiten verfügen werden. Das Konzept der
schwachen Nachhaltigkeit und die Praxis der undifferen-
ziert hohen Diskontierung künftigen Nutzens sollten da-
her aufgegeben werden. Auch wenn anerkannt werden
muss, dass ein striktes und ausnahmsloses Konzept star-
ker Nachhaltigkeit nur schwer realisierbar ist, sollte der
Grundsatz, das Naturkapital über die Zeit hinweg kon-
stant zu halten, zur Leitlinie des Nachhaltigkeitsverständ-
nisses gemacht werden. Auch vermittelnde Positionen,
die den Vorsorgegrundsatz betonen, gelangen zum glei-
chen Ergebnis. Moderne Umweltpolitik muss danach
auch als aktiv vorsorgende Politik der Investition in Na-
turkapital betrieben werden.

In diesem Sinne versteht der Umweltrat das Konzept der
„dauerhaft umweltgerechten Entwicklung“ als ein ökolo-
gisch fokussiertes Konzept von (im Grundsatz starker)
Nachhaltigkeit, bei dem soziale und ökonomische Bezüge
zu berücksichtigen sind.

1 Ethische und konzeptionelle Grundlagen dauerhaft-umweltgerechter Entwicklung

Kurzfassung

2 Strategische und instrumentelle Fragen der Umweltpolitik

2.1 „Persistente Umweltprobleme“
5.* Trotz teilweise beachtlicher Erfolge insbesondere bei
der technischen Kontrolle von Schadstoffemissionen aus
stationären Quellen hat sich die allgemeine Qualität der
Umwelt seit Beginn der modernen Umweltpolitik nicht
insgesamt verbessert. Für die Mehrheit der Umwelt-
probleme können keine ausreichenden Erfolge bei der
Problembewältigung festgestellt werden. Stattdessen ist

häufig ein anhaltend negativer Trendverlauf mit weiter
zunehmenden Umweltbelastungen in der Zukunft zu be-
obachten. Probleme, bei denen staatliche Maßnahmen
über einen längeren Zeitraum hinweg keine signifikanten
Trendverbesserungen herbeizuführen vermochten, kön-
nen als persistente Umweltprobleme bezeichnet werden.
Sie stellen eine der wichtigsten strategischen Herausfor-
derungen der Umweltpolitik der kommenden Jahre dar.
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6.* Die Bedeutung persistenter Umweltprobleme wird
aufgrund ihrer teilweise geringen Sichtbarkeit und kom-
plexen Problemstruktur in der öffentlichen Wahrnehmung
häufig unterschätzt. Eine Konsequenz muss deshalb sein,
die Rolle der Wissenschaft nicht nur in der Analyse, son-
dern auch in der politischen Thematisierung der lang-
fristigen Umweltprobleme zu stärken. Den Umwelt-
wissenschaften kommt gerade bei den ungelösten
Umweltproblemen die Rolle eines zentralen Akteurs der
Umweltpolitik zu, der Handlungsbedarf aufzeigen und
die Ausbildung eines öffentlichen Problembewusstseins
unterstützen kann. Ein wirkungsvolles Instrument der
Sensibilisierung für bislang ungelöste Umweltprobleme
kann darüber hinaus eine Umweltberichterstattung sein,
die der langfristigen Akkumulationsproblematik wie auch
möglichen wachstumsbedingten Tendenzen eines Wie-
deranstiegs von Belastungskurven anhand von Langzeit-
prognosen Rechnung trägt.

7.* Der Umgang mit persistenten Umweltproblemen legt
eine sektorale Strategie nahe, die langfristige Ziele im Zu-
sammengehen mit den zentralen Verursacherbereichen
entwickelt und umsetzt. Dies betrifft vor allem die Be-
reiche Verkehr, Energie, Bauen und Landwirtschaft. Der
Umweltrat empfiehlt die systematische Zuordnung von
Umweltproblemen und Verursacherbereichen im Rahmen
der deutschen Umweltberichterstattung. Dabei kann auf
die umweltökonomischen Gesamtrechnungen des Statis-
tischen Bundesamtes aufgebaut werden, die bereits für
ausgewählte Umweltbereiche den sektorspezifischen Ver-
ursacherbeitrag darstellen.

Derartige sektorale Strategien können das herkömmliche
Instrumentarium der Umweltpolitik allerdings nicht 
ersetzen, sondern nur sinnvoll ergänzen. Große und
inhomogene Verursachergruppen wie Verbraucher, Auto-
fahrer oder Kleinverbraucher im Energiebereich sind mit
Verhandlungs- und Kooperationsstrategien kaum erreich-
bar. Hier ist weiterhin der unmittelbare Einsatz der klas-
sischen Regelsteuerung erforderlich.

8.* Persistente Umweltprobleme können jedoch auch auf
unzulängliche Handlungskapazitäten der Politik verwei-
sen. In diesem Fall ist ein gezielter Aufbau von neuen
Handlungsmöglichkeiten der Umweltpolitik (capacity-
building) notwendig. Neue institutionelle Arrangements,
umweltbezogene strategische Allianzen oder die Einbe-
ziehung der internationalen Handlungsebene bieten hier
sinnvolle Ansatzpunkte. Sektorale Umweltstrategien ha-
ben in diesem Zusammenhang den Vorteil, dass sie vor-
handene Kapazitäten in Verwaltungen oder Unternehmen
in veränderter Weise nutzen, um Umweltbelangen in Ver-
ursacherbereichen unmittelbare Geltung zu verschaffen.

9.* Der erfolgreiche Umgang mit Umweltproblemen
hängt schließlich auch mit dem Gewicht von Anbieter-
interessen für Problemlösungen zusammen. Hierzu ge-
hören nicht zuletzt innovative Unternehmen, die mit ihren
Angeboten die ökologische Modernisierung vorantrei-
ben. Wo immer möglich, sollte die Umweltpolitik daher
das Bündnis mit solchen Interessen frühzeitig suchen.

2.2 Innovationsorientierte Umweltpolitik
10.* Der Umweltrat begrüßt, dass die Bundesregierung
ihre Umweltpolitik verstärkt in Kategorien einer innova-
tionsorientierten Strategie („ökologische Modernisie-
rung“) definiert und dabei auch neue Wege eingeschlagen
hat. Wenngleich rein technischen Problemlösungen im
Umweltschutz unübersehbar Grenzen gesetzt sind, ist das
Umweltentlastungspotenzial innovativer Technologien
im Falle ihrer breiten Anwendung in nationalen wie in-
ternationalen Märkten erheblich. Seine umfassende Er-
schließung setzt einen strategischen Politikansatz der 
Integration insbesondere von Umwelt-, Technologie- und
Wirtschaftspolitik voraus. Erforderlich sind hier ins-
besondere eine dialogische Politikformulierung und 
Steuerungsformen, die flexible Anpassungen ermögli-
chen, beispielsweise im Hinblick auf Abschreibungs-
fristen. Hinsichtlich des Instrumenteneinsatzes sind Pa-
tentrezepte weder aus theoretischen Erwägungen noch
aus der empirischen Analyse bisheriger Erfahrungen ab-
leitbar. Situations- und problemangepasste Lösungen
werden häufig einen Policy Mix erfordern. Konkrete und
verbindliche Zielvorgaben können Innovationsrisiken
verringern und die Kalkulierbarkeit der Marktbedingun-
gen erhöhen. Dies sollte bei der weiteren Entwicklung 
der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (s. unter Kapi-
tel 3.1.1) berücksichtigt werden.

11.* Eine Politik der ökologischen Modernisierung ist
unabdingbar mit der Bereitschaft verbunden, nationale
Vorreiterrollen zu übernehmen. Es ist dabei notwendig,
umweltpolitische Problemlösungen weiterhin auch im
nationalen Maßstab anzustreben. Ungeachtet der Ein-
schränkungen nationalstaatlicher Handlungsfähigkeit in
Teilbereichen der Politik betont der Umweltrat, dass Be-
hauptungen einer generellen Schwächung der Möglich-
keiten nationalstaatlicher Umweltpolitik bisher ohne
überzeugende empirische Belege geblieben sind. Auch
die Zunahme internationaler Umweltschutzregelungen ist
kein Argument gegen die Möglichkeit einzelstaatlichen
Pionierverhaltens. Dies machen kleine EU-Mitglied-
staaten wie die Niederlande, Dänemark oder Schweden
deutlich. Allerdings wird es auch darauf ankommen, die
bestehenden nationalen Innovationsspielräume der EU-
Staaten zur Durchsetzung eines hohen Schutzniveaus im
Umweltbereich gegen weitere Einschränkungen zu ver-
teidigen und gegebenenfalls auch auszubauen.

12.* Die Umweltfrage hat im internationalen Innovations-
und Standortwettbewerb der entwickelten Industrieländer
eine erhebliche Bedeutung erlangt. Im Zeichen des glo-
balen Industrie- und Bevölkerungswachstums dürfte sich
dieser Zusammenhang langfristig eher noch verstärken.

13.* Pauschalen Befürchtungen, die Übernahme einer
Vorreiterrolle in der Umweltpolitik könne zu einer
Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit führen, tritt der
Umweltrat entgegen. Zahlreiche empirische Studien bele-
gen, dass kein grundsätzlicher Zielkonflikt zwischen Um-
weltschutz und Wettbewerbsfähigkeit besteht. Durch 
eine wohl dosierte Vorreiterpolitik, die technisch-ökono-
mische Innovationen ebenso begünstigt wie die interna-
tionale Diffusion des zugrunde liegenden Politikmusters,
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lassen sich vielmehr die nationale Wettbewerbsfähigkeit
stärken und zusätzliche Chancen auf den Weltmärkten
eröffnen.

14.* Der Umweltrat empfiehlt, insbesondere in der Kli-
mapolitik die Möglichkeiten einer deutschen Vorreiter-
rolle offensiv zu nutzen und begrüßt die hierzu bereits er-
griffenen Initiativen der Bundesregierung. Neben dem
Ansatz der Klimapolitik über internationale Regulierun-
gen gibt es auch den Ansatz einer Forcierung von – poli-
tischem wie technologischem – Wettbewerb durch inno-
vationsorientierte Vorreiterländer. Im Hinblick auf die
Probleme des Kyoto-Protokolls und des Widerstands von
Industrieländern gegen eine angemessen weit gehende
Klimapolitik ist es eine plausible Option, auf Wettbe-
werbsdruck und Demonstrationseffekte durch klimapoli-
tische Vorreiterländer zu setzen. Beide Ansätze schließen
sich nicht aus, sondern ergänzen sich. Internationale Um-
weltregulierungen sind immer stark von Vorreiterländern
geprägt gewesen.

15.* Der Umweltrat betont die Bedeutung von Lead-
Märkten (nationale Märkte, von denen aus sich Innova-
tionen international ausbreiten) für umweltfreundliche
Technologien. Neben möglichen Wettbewerbsvorteilen
für die Bundesrepublik ist dabei auch der Gesichtspunkt zu
berücksichtigen, dass die Kosten der teuren Startphase zu-
kunftsgerechter Technologien nicht in den Entwicklungs-
ländern aufgebracht werden können. Diese Rolle können
nur die Märkte der hoch entwickelten Länder übernehmen.

Schließlich geht es auch darum, das weltweit nachge-
ahmte umweltintensive Industriemodell der entwickelten
Länder im Sinne nachhaltiger Entwicklung zu verändern.
Mit ihrem internationalen Einfluss und ihrem hohen tech-
nologischen Entwicklungsniveau sollte die Bundesrepu-
blik nach Auffassung des Umweltrates hierin eine ihrer
Aufgaben sehen.

2.3 Bürger und aktivierender Staat im 
Umweltschutz

Aktivierender Staat

16.* Effiziente und demokratische Politik muss die Be-
reitschaft der Bürger zu Selbstverantwortung und Einsatz
für Gemeinwohlbelange nutzen und fördern und die not-
wendigen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Dies ist
der Sinn des in der Koalitionsvereinbarung vom Oktober
1998 aufgestellten Leitbildes des „aktivierenden Staates“.
In der praktischen Umweltpolitik wie auch sonst wird die-
ses Leitbild eines Staates, der es den Bürgern ermöglicht,
auch für Interessen der Allgemeinheit aktiv zu werden, al-
lerdings trotz begrüßenswerter Fortschritte noch unzu-
reichend umgesetzt. Dies betrifft sowohl die Rolle des
Bürgers als Marktteilnehmer wie auch seine Rolle als
Teilnehmer an staatlichen Entscheidungsprozessen.

Ökologische Markttransparenz als Voraussetzung
umweltbezogener Handlungsfähigkeit der
Marktteilnehmer

17.* Voraussetzung dafür, dass der Bürger in seinem Ver-
halten als Marktteilnehmer – beim Kauf von Produkten,
bei der Wahl seiner Geschäftspartner etc. – vorhandene

umweltbezogene Präferenzen zum Ausdruck bringen
kann, ist ökologische Markttransparenz. Dies beinhaltet
die einfache Zugänglichkeit derjenigen Informationen
über umweltbezogene Produkteigenschaften und sonstige
umweltrelevante Sachverhalte in Bezug auf die poten-
ziell marktrelevante Präferenzen bestehen. Ökologische
Markttransparenz ist Voraussetzung für die Funktions-
fähigkeit des Wettbewerbs in ökologischer Hinsicht. Da
umweltrelevante Aspekte, beispielsweise von Produkten,
normalerweise nicht ohne weiteres erkennbar sind, müs-
sen Rahmenbedingungen für ökologische Markttranspa-
renz staatlicherseits gesetzt werden. Dafür existiert be-
reits eine Reihe von Instrumenten, die aber noch der
Ergänzung und der Verbesserung ihrer Funktionsfähigkeit
bedürfen.

18.* Zur Verbesserung der ökologischen Markttranspa-
renz empfiehlt der Umweltrat die Unterstützung europä-
ischer Bemühungen um einen effektiveren Schutz vor ir-
reführender Öko-Werbung im Rahmen der Novellierung
der Richtlinie über irreführende Werbung. Zum Schutz
vor Desorientierung durch die Fülle konkurrierender
Öko-Labels sind aus der Sicht des Umweltrates Verein-
barungen mit den Vermarktern der geeignetste Weg.

19.* Auch geschützte Bezeichnungen und Symbole sind
unter bestimmten Voraussetzungen ein geeignetes Mittel
zur Herstellung ökologischer Markttransparenz. Das im
Jahr 2001 eingeführte Öko-Siegel für Lebensmittel ist
sinnvoll konzipiert und stellt unter den gegebenen Rah-
menbedingungen einen wichtigen Fortschritt dar. Die ge-
fundene Lösung hat allerdings den Nachteil, dass sie
keine europäische ist. Der Umweltrat empfiehlt, auf euro-
päischer Ebene die notwendigen Verbesserungen der EG-
Öko-Verordnung – insbesondere eine Öffnung des euro-
päischen Öko-Siegels für Nicht-EG-Produkte – und ein
verbessertes Marketing für das europäische Öko-Siegel
voranzutreiben, damit ergänzend auch das europäische
Siegel an Bedeutung gewinnen kann.

20.* Die Grundkonzeption des deutschen Umweltzei-
chens („Blauer Engel“) ist nicht veränderungsbedürftig.
Von einer Erweiterung der Vergabegrundlagen um nicht
umweltbezogene – beispielsweise soziale – Kriterien
wird abgeraten. Angesichts einer sich abzeichnenden
rückläufigen Bedeutung des Umweltzeichens sind er-
höhte Marketinganstrengungen, unter Einbeziehung der
Massenmedien, erforderlich. Für das in der Vergangenheit
weniger erfolgreiche, neuerdings aber an Bedeutung zu-
nehmende europäische Umweltzeichen („Euroblume“)
sind mit der Novellierung der EG-Umweltzeichenverord-
nung die Erfolgsvoraussetzungen wesentlich verbessert
worden. Noch immer ist allerdings das partizipative Ele-
ment im Vergabeverfahren unterentwickelt; hier sollten
von deutscher Seite weitere Verbesserungen angestrebt
werden. Das europäische Umweltzeichen mit seinem er-
heblichen Markterschließungspotenzial darf nicht als
Konkurrenz zum deutschen aufgefasst werden; es sollte
im Rahmen der gemeinsamen Förderaktionen, die die
EG-Verordnung vorsieht, auch von deutscher Seite inten-
siv gefördert werden.

21.* Für die Funktionsfähigkeit geschützter Siegel und
Bezeichnungen ist ein wirksames Überwachungssystem
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von zentraler Bedeutung. Das Überwachungssystem der
EG-Öko-Verordnung weist Schwachstellen auf. In der
Konzeption von Überwachungssystemen muss berück-
sichtigt werden, dass Systeme, bei denen der Kontrollierte
sich seinen Kontrolleur am Markt aussuchen kann, anfäl-
lig sind für wettbewerbsbedingte Funktionsstörungen.

22.* Ökologische Markttransparenz erfordert eine ex-
tensive Offenlegung von Produkteigenschaften. Die 
Offenlegung sollte – unter Berücksichtigung von Prak-
tikabilitätsgesichtspunkten – vorzugsweise durch ver-
pflichtende Produktkennzeichnung, ersatzweise über
Transparenzdatenbanken erfolgen. Der Umweltrat emp-
fiehlt die Unterstützung der Transparenzstrategie im 
Rahmen der Reform der Chemikalienpolitik, mit der die
Europäische Kommission erreichen will, dass die Eigen-
schaften und Verwendungen von Chemikalien offen ge-
legt werden. Als Instrument der Verbraucherinformation
über Qualität, Quantität und ökonomisch relevante Ver-
wertbarkeitseigenschaften von Verpackungen empfiehlt
der Umweltrat eine Verpflichtung, das DSD-Lizenz-
entgelt für den „Grünen Punkt“ auf den Verpackungen
auszuweisen.

23.* Für eine behördliche Informationstätigkeit, die sich
auf umweltrelevante Eigenschaften von Produkten und
Dienstleistungen bezieht, fehlen die nach herrschender
Auffassung erforderlichen gesetzlichen Grundlagen. Der
Umweltrat empfiehlt eine – vorzugsweise nicht behör-
den- oder sektorspezifische, sondern übergreifende – ge-
setzliche Regelung.

24.* Zu ökologischer Markttransparenz trägt auch die
Publizität umweltrelevanter Unternehmensdaten bei. Das
europäische Öko-Audit-System (EMAS) kombiniert Pu-
blizitätselemente mit Anreizen für ein verbessertes Um-
weltmanagement. Mit der Novellierung der EG-Öko-
Audit-Verordnung sind wichtige Voraussetzungen für 
die Verbesserung der Akzeptanz des Systems geschaffen
worden. Neben einer Reihe von begrüßenswerten Än-
derungen sind allerdings hinsichtlich der Selbstprü-
fungsanforderungen auch Rückschritte zu verzeichnen,
die die formal erzielten Fortschritte hinsichtlich der Si-
cherung der Einhaltung der Umweltvorschriften („com-
pliance“) entwerten. Eine weitere Steigerung der Wirk-
samkeit und Akzeptanz des EMAS-Systems kann nur
erwartet werden, wenn es gelingt, das Kosten-Nutzen-
Verhältnis der EMAS-Teilnahme weiter zu verbessern.
Möglich und sinnvoll ist eine Honorierung der EMAS-
Zertifizierung durch fallweise Berücksichtigung im Rah-
men gegebener behördlicher Ermessensspielräume, bei-
spielsweise hinsichtlich der Überwachungsfrequenzen
und der Bearbeitungsprioritäten bei Genehmigungs-
verfahren (s. aber zur Unangemessenheit allgemeiner 
ordnungsrechtlicher Privilegierungen Tz. 37*). Die beste-
henden Möglichkeiten der Bevorzugung EMAS-zerti-
fizierter Anbieter bei der Vergabe öffentlicher Aufträge
sollten genutzt werden. Im Übrigen muss die EMAS-
Beteiligung sich vor allem dadurch auszahlen, dass auch
private Marktteilnehmer – Kunden, Banken und Versi-
cherungen – sie honorieren. Die Voraussetzungen dafür
könnten und sollten durch intensivere – vorzugsweise 
auf europäischer Ebene koordinierte – Werbung für das
EMAS-Zeichen weiter verbessert werden.

25.* Durch Schadstoffemissions- und Transferregister,
mit denen unternehmensbezogene Emissionsdaten der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, können ver-
besserte Umweltleistungen zum Gegenstand eines Wett-
bewerbs zwischen Unternehmen werden. Der Umweltrat
empfiehlt, die Erarbeitung und das Wirksamwerden des
geplanten UN-ECE-Protokolls über ein Schadstoffemis-
sions- und Transferregister aktiv und in einem publizitäts-
freundlichen Sinn zu unterstützen.

Die Rolle des Bürgers in staatlichen Entscheidungs-
prozessen

26.* Rechtslage und Politikstil sind in Deutschland in
weiten Teilen noch immer von der Vorstellung geprägt,
dass die unmittelbar staatsbezogene aktive Rolle des 
Bürgers sich im Wesentlichen in der turnusmäßigen Ab-
gabe seiner Wählerstimme erschöpft. Eine unmittelbare,
über die Beteiligung an Meinungs- und Willensbildungen
im gesellschaftlichen Raum hinausgehende aktive Be-
teiligung an staatlichen Entscheidungsverfahren gilt ten-
denziell nicht als Element, sondern eher als Störung des
demokratischen Prozesses. Hinsichtlich dieses von obrig-
keitlichen Traditionen geprägten, restriktiven Demokra-
tieverständnisses gehört Deutschland heute zu den Nach-
züglern der europäischen Demokratieentwicklung.

In der europäischen Umweltpolitik hat Deutschland in
den 90er-Jahren gegen Entwicklungen in Richtung auf
mehr Transparenz und Beteiligungsoffenheit des Re-
gierungs- und Verwaltungshandelns nachdrücklichen Wi-
derstand geleistet.

Ende 1998 hat die damals neue Bundesregierung mit der
Unterzeichnung der Aarhus-Konvention (UN-ECE-Über-
einkommen über den Zugang zu Informationen, die Öf-
fentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und
den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten) ihren
Willen zu einer transparenz- und partizipationsfreund-
licheren, dem Leitbild des „aktivierenden Staates“ entspre-
chenden Politik bekundet. Seitdem wird allerdings eine 
Politik der möglichst restriktiven Umsetzung verfolgt.

Behördliche Umweltinformationen

27.* Gegen extensive Informationsansprüche des Bür-
gers und routinemäßige aktive Bereitstellung relevanter
Informationen bestehen in Deutschland trotz gewisser
Fortschritte in jüngerer Zeit noch immer erhebliche Vor-
behalte. Dies betrifft teilweise auch den Bereich der Bun-
desregierung, die hier eine dem Leitbild des „aktivieren-
den Staates“ entsprechende Vorreiterrolle spielen müsste.
Die aufgrund der Aarhus-Konvention anstehende Frist-
verkürzung für die Bescheidung von Informationsan-
trägen sollte als funktionsgerecht und praktikabel akzep-
tiert und aktiv umgesetzt werden. Die auf EG-Ebene
ursprünglich vorgesehene – nach derzeitigem Stand deut-
lich abgeschwächte – Ausweitung des umweltbezoge-
nen Informationsanspruchs über den staatlichen Bereich
hinaus auf Private, die Dienste von allgemeinem wirt-
schaftlichen Interesse erbringen, ist aus der Sicht des Um-
weltrates systemgerecht und hätte Unterstützung auch
von deutscher Seite verdient. Die Praxis, umweltrelevante
Informationen – u. a. Gesetz- und Verordnungsentwürfe –
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aktiv und frühzeitig über das Internet zugänglich zu ma-
chen, ist in Deutschland noch immer unterentwickelt. Es
fehlt außerdem eine systematische, öffentlich zugängliche
umweltbehördliche Vollzugsberichterstattung. Dass ein
diesbezüglicher Regelungsvorschlag der Europäischen
Kommission keine Aufnahme in den Gemeinsamen
Standpunkt des Rates zur Neufassung der Umweltin-
formationsrichtlinie gefunden hat, ist besonders zu be-
dauern.

Öffentlichkeitsbeteiligung in Zulassungsverfahren

28.* Die Öffentlichkeitsbeteiligung in anlagenbezogenen
Zulassungsverfahren war in Deutschland vergleichswei-
se gut ausgebaut. Die Beschleunigungsgesetzgebung der
90er-Jahre hat hier allerdings erhebliche Rückschritte be-
wirkt. Im Hinblick darauf, dass die Öffentlichkeitsbeteili-
gung eine wichtige vollzugsunterstützende Funktion hat,
die Dauer der Verfahren dagegen kaum ungünstig beein-
flusst, hält der Umweltrat eine Umkehr des Trends zur 
Reduzierung der Öffentlichkeitsbeteiligung für erforder-
lich. Für alle Anzeigeverfahren und umweltrechtlichen
Zulassungsverfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung emp-
fiehlt der Umweltrat die Einführung einer Pflicht zu öf-
fentlicher Bekanntmachung bei Anzeigen- bzw. Antrags-
eingang. Damit würde es Verbänden und Einzelpersonen
ermöglicht, sich über das betreffende Verfahren gegebe-
nenfalls auf der Grundlage von Ansprüchen nach dem
Umweltinformationsgesetz zu informieren. Primär auf
europäischer Ebene sollten erweiterte Möglichkeiten der
Öffentlichkeitsbeteiligung auch für den Bereich der stoff-
und produktbezogenen Zulassungen angestrebt werden.

Öffentlichkeitsbeteiligung bei Normsetzung und 
normersetzenden Vereinbarungen

29.* Die in der Aarhus-Konvention verankerte Verpflich-
tung zu frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung bei unter-
gesetzlichen Normsetzungsverfahren sollte zum Anlass
genommen werden, die Öffentlichkeitsbeteiligung bei 
der untergesetzlichen Normsetzung nach einheitlichen
Grundsätzen und in einem partizipationsfreundlichen
Sinne gesetzlich zu regeln. Der Umweltrat empfiehlt, die
Öffentlichkeit grundsätzlich unmittelbar und nicht me-
diatisiert durch Kommissionen zu beteiligen.

Das Problem der bislang unzureichenden Beteiligung der
Öffentlichkeit bei umweltrelevanten Normsetzungsver-
fahren stellt sich in verschärfter Form, wenn statt mit
rechtsförmigen Regelungen mit dem Instrument der frei-
willigen Selbstverpflichtungen und Umweltvereinbarun-
gen gearbeitet wird. Alle wechselseitigen Zusagen sollten
hier grundsätzlich in einer Vereinbarung deklariert und
die Vereinbarung im Entwurf mit Gelegenheit zur Stel-
lungnahme veröffentlicht werden.

Öffentlichkeitsbeteiligung bei Plänen, Programmen und
Politiken

30.* Die Vorgaben der Aarhus-Konvention zur Betei-
ligung der Öffentlichkeit bei Plänen, Programmen und
Politiken sind weich gefasst. Der Umweltrat plädiert für
eine Abkehr von der auch auf EG-Ebene bislang verfolg-

ten deutschen Linie einer möglichst partizipationsvermei-
denden Interpretation und Umsetzung. Die nach der EG-
Richtlinie zur strategischen Umweltprüfung bestehenden
Umsetzungsspielräume sollten nicht in einem restriktiven
Sinne genutzt werden. Die von deutscher Seite zunächst
geltend gemachten grundsätzlichen Bedenken gegen die
geplante EG-Richtlinie über die Beteiligung der Öffent-
lichkeit bei bestimmten Plänen und Programmen sind
nach Auffassung des Umweltrates nicht berechtigt.

Verbands- und Bürgerklagen

31.* Mit einer restriktiven Rechtsschutzkonzeption, die
Klagemöglichkeiten grundsätzlich nur zur Verfolgung
spezifisch individueller subjektiver Rechte eröffnet, befin-
det sich Deutschland inzwischen in deutlichem Rückstand
zur internationalen Entwicklung. Dies betrifft insbeson-
dere die Zulassung von Verbandsklagen. Die national und
international mit Verbandsklagen gesammelten Erfah-
rungen sind ganz überwiegend positiv. Der Umweltrat 
begrüßt die Einführung einer naturschutzrechtlichen Ver-
bandsklage auf Bundesebene. Der damit erzielte Fort-
schritt reicht allerdings noch nicht aus. Angestrebt werden
sollte schrittweise eine extensive Verbandsklagemöglich-
keit, die sich nicht nur auf einzelne Teilgebiete des
Umweltrechts, nicht nur auf einzelne Arten von behörd-
lichen Maßnahmen, und ebenso auf behördliche Unterlas-
sungen wie auf positives Handeln bezieht. Über spezielle
Klagemöglichkeiten für Verbände hinaus wäre auch eine
Erweiterung der Klagemöglichkeiten des einzelnen Bür-
gers sachgerecht. Im europäischen Kontext sollte der
Kommissionsvorschlag zur Beteiligung der Öffentlichkeit
bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne
und Programme auch hinsichtlich der darin enthaltenen
Bestimmungen zum Rechtsschutz unterstützt werden.

2.4 Ordnungsrecht und Deregulierung

Schwächen der Deregulierungsdiskussion

32.* Der in vielen Bereichen verschärfte internationale
Wettbewerb, andauernde Unterbeschäftigung und die
Knappheit der staatlichen Steuerungsressourcen haben im
zurückliegenden Jahrzehnt erheblichen Deregulierungs-
druck erzeugt. Die damit verbundene geschärfte Auf-
merksamkeit für das Verhältnis von Kosten und Nutzen
jeder Regulierung ist uneingeschränkt zu begrüßen. Die
bisherige Deregulierungsdiskussion und Deregulierungs-
politik in Deutschland weist allerdings eine Reihe
grundsätzlicher Schwächen auf. Im Bereich des Umwelt-
rechts war sie in den 90er-Jahren gekennzeichnet durch
eine häufig zu undifferenzierte Orientierung an rein quan-
titativen – statt an qualitativen – Gesichtspunkten, durch
eine Eigenverantwortungsrhetorik, die vielfach an die
Stelle nüchterner anreizorientierter Analyse trat, durch
einseitige Wahrnehmungen der Wettbewerbsrelevanz um-
weltrechtlicher Regulierung und durch eine pauschale
Diskreditierung des Ordnungsrechts.

33.* Inhaltlich konzentrieren sich Forderungen nach um-
weltrechtlicher Deregulierung in Deutschland traditionell
vor allem auf zwei Bereiche: auf die umweltrechtlichen
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Genehmigungsverfahren und auf Erleichterungen für
EMAS-zertifizierte Betriebe. Nach Auffassung des Um-
weltrates ist es an der Zeit, die Deregulierungsdiskussion
in diesen beiden Bereichen zu beenden.

Unentbehrlichkeit des Ordnungsrechts

34.* Pauschale Charakterisierungen des Umweltord-
nungsrechts als ineffizient und pauschale Behauptungen
der Überlegenheit ökonomischer Instrumente sind inad-
äquat. Sie beschädigen ein unentbehrliches Instrument um-
weltpolitischer Steuerung. Ob potenzielle allokative Effi-
zienzvorteile ökonomischer Instrumente sich tatsächlich
realisieren lassen, hängt von Voraussetzungen ab, die zu
häufig ausgeblendet werden. Zweifellos werden ökono-
mische und andere indirekt wirkende Instrumente des
Umweltschutzes künftig an Bedeutung gewinnen müssen.
In vielen Bereichen ist Ordnungsrecht jedoch nicht mit
Effizienzgewinn durch ökonomische Instrumente ersetz-
bar. Die in Betracht kommenden Instrumente zur Steue-
rung umweltrelevanten Verhaltens haben jeweils spezi-
fische Vor- und Nachteile. Ob für einen bestimmten
Einsatzbereich ordnungsrechtliche oder ökonomische In-
strumente oder Maßnahmen anderer Art die größten Ef-
fizienzvorteile versprechen, kann nur aufgrund genauer
Analyse der jeweiligen Anreiz- und sonstigen Rahmenbe-
dingungen, einschließlich der Kontroll-, Durchsetzungs-
und sonstigen Transaktionskosten, festgestellt werden. In
vielen Fällen wird sich ein Policy Mix, der geschickt die
Stärken und Schwächen unterschiedlicher Instrumente
kombiniert bzw. ausgleicht, als die günstigste Option er-
weisen.

Beschleunigung umweltrechtlicher Genehmigungs-
verfahren

35.* Die Belastung der Wirtschaft mit Wartekosten durch
umweltrechtliche Zulassungserfordernisse ist im zurück-
liegenden Jahrzehnt einschneidend reduziert worden. Die
durchschnittliche Dauer der immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren liegt in den Bundesländern, die
über entsprechende aktuelle Statistiken verfügen, heute
zwischen 2,4 und 4,9 Monaten, überwiegend zwischen
drei und vier Monaten. Der weitaus größte Teil der Ver-
fahren wird in weniger als sechs Monaten abgeschlossen.
In einzelnen Bundesländern betrug im Jahr 2000 der 
Anteil der innerhalb von sechs Monaten abgeschlos-
senen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren 87 % (Nordrhein-Westfalen) oder sogar 90 %
(Hessen). Verfahrensdauern von über einem Jahr sind zur
seltenen Ausnahme geworden. Auch bei den wasserrecht-
lichen Zulassungsverfahren, deren Dauer statistisch 
weniger gut dokumentiert ist, wurden Beschleunigungs-
erfolge erzielt.

36.* Das Gesamtsystem der behördlichen Aufsicht über
die Einhaltung des geltenden Umweltrechts, dessen wich-
tigstes und effizientestes Element die umweltrecht-
lichen Zulassungsverfahren sind, musste dafür einige 
Abschwächungen hinnehmen. So wurden Genehmigungs-
erfordernisse und Öffentlichkeitsbeteiligung zurückge-

fahren. Die u. a. durch gesetzliche Fristvorgaben erzwun-
gene Konzentration behördlicher Arbeitskapazitäten auf
die Bearbeitung von Genehmigungsverfahren hat die
Spielräume für eine wirksame antragsunabhängige Über-
wachung zusätzlich verengt. Zu einem erheblichen Teil
wurden Beschleunigungen aber auch ohne korrespondie-
rende Verluste an Kontrollwirksamkeit, als echte Effizi-
enzverbesserungen im Rechts- und Verwaltungssystem,
erreicht. Der Umweltrat plädiert nachdrücklich dafür,
weitere Verfahrensverkürzungen nur noch insoweit anzu-
streben, als dies ohne Abstriche an der Funktionsfähigkeit
und Qualität der Umweltaufsicht möglich ist. Die Mög-
lichkeiten einer in diesem Sinne funktionsverträglichen
Verfahrensbeschleunigung sind durch die bereits ergriffe-
nen legislativen und vor allem durch die ergriffenen ad-
ministrativen Maßnahmen weitgehend, aber noch nicht
völlig ausgeschöpft. Weitere Verbesserungsmöglichkei-
ten sieht der Umweltrat vor allem im Bereich der oft noch
immer unverhältnismäßig zeitaufwendigen Beteiligung
von Fachbehörden und Gemeinden, bei Maßnahmen zur
Verbesserung der Qualität der eingereichten Antragsun-
terlagen und in intensiverer Bemühung der zuständigen
Regulierungsinstanzen um die Klärung verfahrens-
verzögernder Rechtsunsicherheiten. Soweit dabei neben
weiteren Verbesserungen der administrativen Abläufe und
eigenen Anstrengungen der Antragsteller auch Maßnah-
men der Gesetz-, Verordnungs- und Verwaltungsvor-
schriftengeber auf Bundes- oder Länderebene noch einen
sinnvollen Beitrag leisten können, sind zumindest be-
reichsweise – beispielsweise zur Konkretisierung offener
Gesetzesbegriffe und zur Sicherung einer angemessenen
Qualität eingereichter Antragsunterlagen – eher positive
Regulierungs- als Deregulierungsmaßnahmen angezeigt.

EMAS-Privilegierung

37.* Die Verknüpfung von Deregulierungsforderungen
und -maßnahmen mit der Beteiligung am EG-Umwelt-
Audit-System (EMAS) ist aus der Sicht des Umweltrates
grundsätzlich problematisch. EMAS ist ein System, das
zu überobligatorischen Leistungen für den Umweltschutz
motivieren und diese honorieren soll. Privilegierungen,
die dazu führen, dass EMAS-zertifizierte Organisationen
geringere als die sonst obligatorischen Leistungen erbrin-
gen müssen, laufen diesem Sinn und Zweck zuwider und
gefährden die Funktionsfähigkeit des Systems.

Effizienz- statt Deregulierungsdiskussion

38.* Die Deregulierungsdiskussion sollte abgelöst wer-
den durch eine Diskussion über die Effizienz ordnungs-
rechtlicher Regulierung, die auf nüchterner Analyse ins-
besondere der Anreizbedingungen beruht und möglichst
weitgehend empirisch fundiert ist. Dies erfordert vor al-
lem eine sorgfältige und detaillierte Auseinandersetzung
mit den Erfahrungen und Wahrnehmungen derer, die in
der Praxis mit der Anwendung umweltrechtlicher Vor-
schriften befasst sind, insbesondere also der betreffenden
Akteure in Unternehmen und Behörden. Der Umweltrat
regt entsprechende Untersuchungen an.
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3.1 Übergreifende Fragen

3.1.1 Die Nachhaltigkeitsstrategie der Europä-
ischen Union und Deutschlands

Die EU-Nachhaltigkeitsstrategie

39.* Auf der europäischen Ebene ist der in den 90er-Jah-
ren eingeleitete Wandel zu einem strategischen und ziel-
orientierten Modell der Umweltpolitik in jüngster Zeit ins
Stocken geraten. Hauptgrund hierfür ist eine Häufung von
unzureichend aufeinander abgestimmten Strategieansät-
zen. Zu den verschiedenen Strategieentwicklungen auf
der europäischen Ebene gehören:

– die Strategie Nachhaltiger Entwicklung, die in ihren
Grundzügen im Juni 2001 auf dem Europäischen Rat
in Göteborg festgelegt wurde,

– das im Januar 2001 vorgeschlagene VI. Umweltak-
tionsprogramm, das nach seiner Annahme durch Rat
und Parlament die Leitlinien der europäischen Um-
weltpolitik vorgibt und sich als umweltpolitischer
Kernbestandteil einer EU-Nachhaltigkeitsstrategie ver-
steht,

– der 1998 angestoßene „Cardiff-Prozess“, der die Erar-
beitung von „Sektorstrategien für die Einbeziehung
der Umweltdimension“ vorsieht, und

– die im März 2000 beschlossene „Lissabon-Strategie“
für „Beschäftigung, Wirtschaftsreform und sozialen
Zusammenhalt“, die die ökonomische und soziale Di-
mension der EU-Nachhaltigkeitsstrategie darstellen
soll.

Insgesamt zeichnet sich die bisher vorliegende Strategie-
bildung durch eine offensichtliche institutionelle Über-
forderung aus, die insbesondere an der breiten Tendenz
zur Vertagung von Beschlussfassungen zur Konkretisie-
rung und Integration der Strategiebestandteile deutlich
wird. Hier wirkt sich der Mangel an personellen Kapa-
zitäten und eindeutigen Zuständigkeiten aus. Anspruchs-
volle Strategien können nicht beiläufig formuliert, abge-
stimmt und umgesetzt werden.

Der Strategiebildungsprozess, insbesondere der Cardiff-
Prozess, ist überdies zu wenig problemorientiert angelegt.
Die Sektoren werden nicht gezielt mit den ungelösten
Problemen konfrontiert, an denen sie beteiligt sind. Die
ursprüngliche Orientierung an den persistenten Proble-
men wurde nicht beibehalten.

40.* Im weiteren Verfahren der Strategieformulierung ist
insgesamt Klarheit zu schaffen über die prioritär zu lö-
senden Probleme, die Ziele, die Zuständigkeiten, das Ver-
fahren und die indikatorgestützte Ergebniskontrolle. Klar-
heit ist auch zu schaffen im Hinblick auf die Rolle und das
Zusammenwirken der einzelnen Strategiebestandteile.

Um ein Minimum an Verknüpfung und Übersichtlichkeit
der verschiedenen Strategievarianten zu gewährleisten,
sind folgende Punkte zu klären:

– Das Verhältnis der Nachhaltigkeitsstrategie zum 
Lissabon-Prozess: Unter der Voraussetzung, dass die
Entscheidung für ein Drei-Säulen-Konzept der Nach-
haltigkeit (das der Umweltrat kritisiert) nicht revi-
dierbar ist, sollte der Lissabon-Prozess insgesamt so
reformuliert werden, dass die durch die Agenda 21 
angestrebte höhere Leistungsfähigkeit für die Um-
weltpolitik erreicht wird. Keineswegs darf die Zu-
sammenführung der Strategien zum Vehikel einer 
Entwertung bereits vorliegender umweltpolitischer
Strategieansätze gemacht oder gar zum Vehikel der
Einschränkung umweltpolitischer Gestaltungsspiel-
räume umfunktioniert werden. Die nun einmal vorge-
nommene Verkoppelung der Nachhaltigkeitsstrategie
mit dem Lissabon-Prozess ist nur unter der Prämisse
akzeptierbar, dass der Umweltteil dieser Strategie 
wesentlich anspruchsvoller als bisher gestaltet wird.
Hierbei gibt die Einführung der so genannten offenen
Liste von Umweltindikatoren bzw. -themen eine sinn-
volle Richtung an.

– Das Verhältnis des Entwurfs für eine Nachhaltigkeits-
strategie zum VI. Umweltaktionsprogramm: Die von
der Kommission vorgelegten Zielvorgaben im Ent-
wurf für eine europäische Nachhaltigkeitsstrategie
(z. B. das Klimaschutzziel für 2020) sind der deutlich
bessere Ansatz, sie sollten daher im VI. Umweltak-
tionsprogramm übernommen werden.

– Die Rolle des Cardiff-Prozesses im Gesamtgefüge der
Strategien: Hier sind übergreifende Zielvorgaben
durch die Nachhaltigkeitsstrategie bzw. das VI. Um-
weltaktionsprogramm unerlässlich.

41.* Der Ziel- und Strategiebildungsprozess erfordert
also klare Grundsatzentscheidungen. Dazu bedarf es eines
strategischen Zentrums mit eindeutigem Auftrag und kla-
rer Zuständigkeit. Der Umweltrat hat bereits in seinem
Umweltgutachten 2000 die Bedeutung vertikaler Einfluss-
nahmen durch die übergeordnete Entscheidungsebene 
betont. Dies sollte allerdings eine aktive Beteiligung der
Umweltverwaltung einschließen und nicht etwa deren
Schwächung bewirken.

Für die Grundsatzentscheidungen und die Evaluation des
Cardiff-Prozesses und der Nachhaltigkeitsstrategie ist der
Europäische Rat grundsätzlich der geeignete Träger. Es
fehlten bisher aber die zeitlichen und personellen Res-
sourcen für eine kompetente Bewältigung dieser Rolle.
Sinnvoll wäre hier eine Einrichtung – ein ständiger Aus-
schuss oder eine Task Force –, die Vertreter der Kommis-
sion unter maßgeblicher Beteiligung der Generaldirektion
Umwelt einschließt. Institutionell müsste diese Einrich-
tung direkt dem Präsidenten der Kommission zugeordnet
werden. Die Aufforderung des Umweltministerrates an
den Ausschuss der Ständigen Vertreter, die Zweckmäßig-
keit der Einrichtung einer Gruppe hochrangiger Beamter
zu prüfen, die sich mit den Umweltaspekten der Nachhal-
tigkeitsstrategie beschäftigen soll, lässt erkennen, dass die
Problematik des Fehlens einer zentralen Steuerungs- und
Koordinierungsinstanz zumindest im Grundsatz erkannt

3 Aktuelle umweltpolitische Entwicklungen
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ist. Der Umweltrat fordert die Bundesregierung auf, sich
im weiteren Verlauf dafür einzusetzen, dass diese Ar-
beitsgruppe zustande kommt und entsprechend dem oben
skizzierten Modell konzipiert wird.

42.* Für Zielvorgaben des Cardiff-Prozesses wäre wegen
der relativ weit gehenden Verbindlichkeit des Entschei-
dungsprozesses grundsätzlich das VI. Umweltaktions-
programm der geeignete Rahmen. Wird das VI. Umwelt-
aktionsprogramm ohne eine weitere Konkretisierung von
Zielen und Maßnahmen verabschiedet, muss dies im Rah-
men der Erarbeitung der thematischen Schwerpunktstra-
tegien nachgeholt werden. Die für den Lissabon-Prozess
vorgeschlagene so genannte Offene Liste von Umweltin-
dikatoren bzw. Zielbereichen kann dabei als ein Aus-
gangspunkt dienen. Dabei sind diejenigen Ziel- und In-
dikatorbereiche von besonderer Bedeutung, die die
persistenten Probleme des Umweltschutzes betreffen.

43.* Die unerlässliche, auch vom EG-Vertrag geforderte
Integration von Umweltschutzaspekten in andere Sektor-
politiken sollte wie geplant durch den Cardiff-Prozess 
der Umweltpolitikintegration (Sektorstrategien) erfolgen.
Der Cardiff-Prozess sollte mit klaren prozeduralen und 
institutionellen Vorgaben auf Dauer fortgeführt werden.
Um Problembewusstsein und Motivationslagen aller am
Prozess Beteiligten zu verbessern, ist es notwendig, die
wichtigsten umweltpolitischen Ziele auf der Basis einer
detaillierten Problemanalyse zu entwickeln und die sek-
torspezifischen Verursachungen zu verdeutlichen. Die Ar-
beiten der Europäischen Umweltagentur im Verkehrs-
bereich (TERM 1 und 2) können hierfür als vorbildlich
angesehen werden.

Notwendig ist schließlich auch die bessere Vernetzung
mit den – teilweise weit gediehenen – Nachhaltigkeitsak-
tivitäten und Integrationsstrategien der Mitgliedstaaten.
Dies betrifft auch die verbesserte Abstimmung der um-
weltpolitisch fortschrittlichen Mitgliedstaaten für eine
verstärkte Einflussnahme im Europäischen Rat und in den
jeweiligen Ministerräten. Entsprechende Aktivitäten der
Bundesregierung auf EU-Ebene scheinen nicht zuletzt
durch Personalengpässe eingeschränkt zu sein. Deshalb
ist die Schaffung zusätzlicher personeller Kapazitäten für
eine aktive Verknüpfung der nationalen und der europä-
ischen Ebene der Umweltpolitik erforderlich.

Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie

44.* Im Dezember 2001 legte der Staatssekretärsaus-
schuss für Nachhaltige Entwicklung unter dem Titel „Per-
spektiven für Deutschland“ den Entwurf einer nationalen
Nachhaltigkeitsstrategie zur Diskussion vor. Die End-
fassung der Nachhaltigkeitsstrategie soll im April 2002
von der Bundesregierung beschlossen werden. Sie stellt
gleichzeitig den deutschen Beitrag für den Weltgipfel 
für Nachhaltige Entwicklung im September 2002 in 
Johannesburg dar.

Im ersten Teil des Strategieentwurfs werden neben
grundsätzlichen Ausführungen zum Leitbild der nach-
haltigen Entwicklung zehn konkrete „Management-
regeln“ der Nachhaltigkeit formuliert. Der Mittelteil ent-

hält rund 30 meist quantifizierte Einzelziele. Diese Ein-
zelziele werden gleichzeitig als Indikatoren in dem Sinne
verstanden, dass der jeweilige Grad der Zielerreichung
Aufschluss darüber geben soll, wo sich Deutschland auf
dem Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft befindet. Im
letzten Teil schließlich werden für insgesamt acht prio-
ritäre Themenfelder konkrete Maßnahmen aufgestellt.

Drei dieser Themenfelder – Klimaschutz und Energiepo-
litik, umweltverträgliche Mobilität sowie Landwirtschaft,
Umwelt und Ernährung – entsprechen der thematischen
Orientierung der europäischen Nachhaltigkeitsstrategie.
Darüber hinaus wird als viertes Umweltthema die „Flä-
cheninanspruchnahme“ unter der Maxime der „nachhal-
tigen Siedlungsentwicklung“ behandelt. Die restlichen
vier prioritären Themenfelder des Strategieentwurfs be-
treffen andere Gebiete als den Umweltschutz: den demo-
graphischen Wandel, Bildung/Hochschulen, innovative
Unternehmen sowie globale Verantwortung (Armuts-
bekämpfung, fairer Handel). Querverbindungen zwischen
den acht Schwerpunktthemen werden zwar betont, der
Ansatz einer problemorientierten Umweltpolitikintegra-
tion wird durch sie aber eher relativiert.

Die Querschnittsdimension der Themen wird zusätzlich
durch vier „Koordinaten“ des Leitbildes nachhaltiger 
Entwicklung angesprochen: Generationengerechtigkeit,
Lebensqualität, sozialer Zusammenhalt und internatio-
nale Verantwortung. Damit wird versucht, Unklarheiten
des „Drei-Säulen-Konzepts“ der Nachhaltigkeit zu ver-
ringern, tatsächlich werden aber eher neue Säulen errich-
tet und neue Unklarheiten erzeugt. Unter dem Stichwort
der Lebensqualität wird beispielsweise auch die Krimi-
nalitätsbekämpfung zum Thema, deren spezifischer Be-
zug zu den Lebensbedingungen künftiger Generationen
oder anderen Aspekten von Nachhaltigkeit durchaus frag-
lich ist. Die Wichtigkeit dieses Themas soll nicht bestrit-
ten werden. Ein Nachhaltigkeitskonzept, das für jedes
wichtige Thema offen ist, verliert aber zwangsläufig jede
Orientierungsfunktion.

45.* Der Prozess der Formulierung einer deutschen
Nachhaltigkeitsstrategie ist in folgender Hinsicht positiv
zu bewerten:

– Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie ist mit der Ver-
antwortung des Kabinetts und des Kanzleramtes, der
speziellen Institution des Staatssekretärsausschusses,
den grundsätzlichen Vorgaben für das Verfahren und
der Dialog- und Kritikfunktion des Rates für Nach-
haltige Entwicklung institutionell sinnvoll verankert.

– Der Strategieentwurf konzentriert sich in seinen um-
weltpolitischen Aspekten auf die zentralen Verursa-
chungsbereiche (Energie, Verkehr, Landwirtschaft,
Bau- und Siedlungswesen).

– Der innovationsorientierte Ansatz trägt der Tatsache
Rechnung, dass hoch entwickelte Industrieländer wie
die Bundesrepublik Deutschland nicht nur im Inno-
vationswettbewerb, sondern hier zunehmend im Wett-
bewerb um umweltgerechte Technologien stehen
(Tz. 10*ff.).



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 29 – Drucksache 14/8792

– Die Managementregeln gehen im Umweltbereich
über die wichtigen Managementregeln der Enquete-
Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“
noch hinaus.

– Einige wichtige Ziele wurden quantitativ festgelegt,
mit Fristen versehen und somit einer Überprüfung zu-
gänglich gemacht.

46.* Der Umweltrat sieht gleichwohl die folgenden Pro-
bleme:

– Der Prozess der Strategieformulierung ist von den
Medien und damit auch von der deutschen Öffentlich-
keit in einem Maße ignoriert worden, das den Erfolg
in der Sache gefährdet. Grund hierfür ist nicht zuletzt
die geringe semantische Attraktivität des Wortes
„Nachhaltigkeit“, dessen begriffliche Auflösung in na-
hezu alle Richtungen zusätzlich erschwerend wirkt.
Die Heterogenität der Zielstruktur, die die gesamte
Breite ökologischer, ökonomischer und sozialer 
Zielsetzungen umfasst, mag einer allgemeinen Zu-
kunftsprogrammatik gerecht werden. Eine Strategie
nachhaltiger Entwicklung wird durch eine solch hete-
rogene Zielstruktur jedoch konturlos.

– Der Strategieentwurf enthält zwar einzelne ehrgeizige
Ziele, wie etwa das Ziel, die Flächeninanspruchnahme
von 130 auf 30 ha pro Tag zu reduzieren, die positiv
hervorzuheben sind. Gerade in so schwierigen Fel-
dern wie dem der Verringerung der Flächeninan-
spruchnahme liegt aber erst in dem Beschluss kon-
kreter Maßnahmen eine glaubwürdige politische
Festlegung.

– Bei den Umweltzielen fehlen weitgehend solche für
den Umweltzustand, um dessen langfristige Verände-
rungen es gehen muss. Der Zustand des Grundwassers
sollte z. B. mit einem gesonderten Ziel Berücksichti-
gung finden.

– Der Umweltrat vermisst das – auch vom Rat für Nach-
haltige Entwicklung geforderte – Ziel einer Reduzie-
rung der CO2-Emissionen um 40 % bis 2020 (gegen-
über 1990).

– Problematisch ist die unzureichende Unterscheidung
zwischen Zielen und Indikatoren. Bei einigen der aus-
gewählten „Indikatoren“ handelt es sich nicht um In-
dikatoren im eigentlichen Sinne, d. h. Größen, mit de-
nen nicht oder schwer messbare Sachverhalte auf
einfache Weise erfasst werden können, sondern um
mehr oder weniger willkürlich gesetzte Teilziele. Teil-
weise sind die gewählten Indikatoren außerdem nicht
hinreichend repräsentativ. Zu befürchten ist beispiels-
weise, dass der aus naturschutzfachlicher Sicht völlig
unzulängliche Indikator „Bestandschutz ausgewählter
Tierarten“, für den sechs Vogelarten ausgewählt wor-
den sind, eine Konzentration politischer Anstrengun-
gen auf die Ausweitung des Bestandes der genannten
sechs Vogelarten bewirkt, statt den generellen Schutz
der Lebensräume bedrohter Tier- und Pflanzenarten
zu fördern.

– Art und Auswahl der Umweltindikatoren ergeben ins-
gesamt ein unangemessen positives Bild der Entwick-
lung. Dies betrifft zum Beispiel Indikatoren, die nur
die relative „Belastungsintensität“ im Verhältnis zur
Wirtschaftsleistung ausdrücken, nicht aber die Zu-
oder Abnahme der absoluten Belastung. Einen unan-
gemessenen Entwarnungseffekt dürften auch Indika-
toren wie „Schadstoffbelastung der Luft“ oder „Zu-
friedenheit mit der Gesundheit“ hervorrufen. Daher
sollten zusätzlich Indikatoren verwendet werden, die
problematische Entwicklungen betreffen, beispiels-
weise den Pestizideinsatz.

– Der „Indikator“ Bruttoinlandsprodukt legt es nahe, die
Höhe des Wirtschaftswachstums im Hinblick auf
seine Über-Kompensierbarkeit durch Effizienzstei-
gerungen zu problematisieren. Um absolute Ent-
lastungen zu erzielen, muss die Steigerung der Um-
welteffizienz höher ausfallen als die des Bruttoinlands-
produkts. Dies ist bei hohen Wachstumsraten des
Bruttoinlandsprodukts bislang nicht gelungen.

– Zwar wurde damit begonnen, konkrete Ziele für die
wichtigen Verursachungsbereiche zu formulieren,
aber von einer gezielten Konfrontation der Verursa-
cher mit den von ihnen zu verantwortenden Problem-
anteilen ist die Strategie noch ein ganzes Stück ent-
fernt. Vorrangig wird nur der allgemeine Diskurs mit
der Öffentlichkeit oder mit der Fachwissenschaft ge-
sucht. Zu empfehlen sind hier beispielsweise regel-
mäßige Sektorkonferenzen, auf denen Fachminis-
terien und Interessenverbände in deren Umfeld zu
konkreten Problemperspektiven Stellung nehmen und
Lösungsvorschläge erarbeiten. Ein Testfall wäre der
Umgang mit der deutschen Kohleindustrie und ihrer
Langzeitperspektive. Dazu ist ein entsprechender wis-
senschaftlicher Input erforderlich. Eine besonders
wichtige Rolle kann dabei das Umweltbundesamt
spielen.

– In der Verkehrspolitik werden zwar wichtige Pro-
bleme thematisiert und einige eher vorsichtige Maß-
nahmen empfohlen. Das zentraleuropäische Transit-
land Deutschland hätte aber allen Grund, mit weiter
gehenden Maßnahmen „vor Ort“ – zu denken wäre an
die entsprechende Rolle der Schweiz – zu einer Ver-
kehrswende in Europa beizutragen.

– Die im Strategieentwurf dargestellten acht prioritären
Handlungsfelder sind größtenteils ein Spiegel der der-
zeitigen Regierungspolitik. Während in den bereits in
dieser Legislaturperiode bearbeiteten Problemberei-
chen konkrete und detaillierte Ziele und Maßnahmen
formuliert werden, bleibt der Strategieentwurf gerade
hinsichtlich der langfristigen Planung sehr vage. Dies
steht im Widerspruch zur zentralen Funktion von
Nachhaltigkeitsstrategien, gesellschaftlichen Akteu-
ren eine über Legislaturperioden hinausreichende Ori-
entierung zu ermöglichen.

– Ein grundsätzliches Problem stellt die unzulängliche
Kapazität für das Management des Prozesses der 
Strategieformulierung und -umsetzung dar. Viele Ver-
zögerungen ergeben sich durch Überforderung der
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kompetenten, aber zu kleinen Gruppe im Kanzleramt,
in deren Händen das Management konzentriert ist.
Insbesondere im Hinblick auf die öffentliche Kom-
munikation der Strategie muss die Handlungskapa-
zität erweitert werden.

– Schließlich wird der Beitrag, den der öffentliche Sek-
tor in seinem Umweltverhalten als möglicher Vorrei-
ter zu leisten vermag, weitgehend ausgeklammert. Der
Umweltrat empfiehlt hier exemplarische Reduktions-
ziele, so etwa für den durchschnittlichen Treibstoff-
verbrauch des Fuhrparks oder den Energieverbrauch
öffentlicher Gebäude.

47.* Die vorliegende Nachhaltigkeitsstrategie hat den
Charakter eines zukunftsbezogenen Reformkonzepts mit
einer vergleichsweise heterogenen Zielstruktur. Es ist ab-
zuwarten, ob und in welchem Maße die Verknüpfung der
Umweltfrage mit einer Reihe anderer Reformthemen pro-
duktive Lerneffekte und neue Allianzen zur Folge hat oder
aber eine Hyperkomplexität schafft, die nicht zu bewäl-
tigen ist. Wegen der Offenheit dieses Ausgangs betont der
Umweltrat – ebenso wie der Staatssekretärsausschuss –
die Notwendigkeit einer regelmäßigen Überprüfung nicht
nur der Ergebnisse, sondern auch der Strategie selbst.

Nur durch eine anspruchsvolle Nachhaltigkeitsstrategie
mit weit reichenden Zielen, konkreten Maßnahmen 
und nachvollziehbaren Überprüfungsmechanismen kann
Deutschland seinen insbesondere im Klimaschutz gewon-
nenen Ruf als internationaler Vorreiter wahren und auf an-
dere Politikbereiche ausdehnen.

3.1.2 Auf dem Weg zu einer europäischen
Umwelthaftung

48.* Im Februar 2000 hat die Europäische Kommission
ein Weißbuch zur Umwelthaftung vorgelegt, in dem sie
sich dafür ausspricht, das Umwelthaftungsrecht in den
Mitgliedstaaten zu harmonisieren und ein gemeinschafts-
weites System einer europäischen Umwelthaftung einzu-
führen. Sie verspricht sich davon vor allem eine konse-
quentere Verwirklichung des Verursacherprinzips, eine
Vermeidung von Umweltschäden sowie eine Schaffung
zusätzlicher Anreize zur Beachtung des gemeinschaft-
lichen Umweltrechts. Nach dem Konzept des Weißbuchs
soll mit einer Rahmenrichtlinie ein Ordnungsrahmen für
die Umwelthaftung geschaffen werden. Die Rahmen-
richtlinie würde zunächst die wesentlichen Mindestanfor-
derungen enthalten und könnte im Laufe der Jahre ent-
sprechend den dann gesammelten Erfahrungen um
weitere Ansätze ergänzt werden. Zur weiteren Ausarbei-
tung und Diskussion der geplanten Richtlinie hat die
Kommission ein Konsultationspapier vorgelegt, das er-
hebliche Abstriche am ursprünglich verfolgten Ansatz er-
kennen lässt (der inzwischen vorliegende Richtlinienvor-
schlag konnte, da nach Redaktionsschluss veröffentlicht,
nicht mehr im Detail berücksichtigt werden, folgt aber im
Wesentlichen den konzeptionellen Überlegungen des
Konsultationspapiers, auf die sich die Stellungnahme des
Umweltrates bezieht). Die Umwelthaftung soll danach
nur für eingeschränkte Schadenstypen gelten:

– Schädigungen der durch die Vogelschutzrichtlinie
(79/409/EWG) und die FFH-Richtlinie (92/43/EWG)
sowie nationale Schutzgebietsgesetzgebung geschütz-
ten biologischen Vielfalt,

– Verschmutzungen der durch die Wasserrahmenricht-
linie (2000/60/EG) geschützten Gewässer und

– Bodenbeeinträchtigungen, sofern sie zu Schädigun-
gen der menschlichen Gesundheit führen können.

Die Haftung für Schäden, die aus einem durch das ge-
meinschaftliche Umweltrecht erfassten und als potenziell
gefährlich eingestuften Verhalten resultieren, soll ver-
schuldensunabhängig ausgestaltet werden. Dagegen soll
die Haftung für sonstige Schädigungen verschuldensab-
hängig sein.

49.* Der Umweltrat bewertet die Initiative der Kommis-
sion zur Ausarbeitung eines europäischen Umwelthaf-
tungsrechts im Grundsatz positiv, sieht aber im Detail
noch Diskussions- und Änderungsbedarf. In Anbetracht
der mit der Schaffung einer Haftungsrichtlinie verbunde-
nen weit gehenden Eingriffe in die unterschiedlichen na-
tionalen Rechtstraditionen, die nicht mehr als notwendig
harmonisiert werden sollten, spricht der Umweltrat sich
dafür aus, den Charakter der geplanten Richtlinie als Rah-
menrichtlinie nicht aufzugeben. Die Richtlinie sollte sich
dabei auf die Regelung der Haftung für ökologische Schä-
den konzentrieren.

Dazu müssen einheitliche Schadenskriterien und Bewer-
tungsmaßstäbe für die Berechnung ökologischer Schäden
festgelegt werden. Zur Vermeidung wettbewerbsverzer-
render unterschiedlicher Interpretationen in den Mitglied-
staaten wie auch im Interesse der Versicherbarkeit sind
hier noch erhebliche Konkretisierungen erforderlich.
Auch für die Schadenskompensation durch Wiederher-
stellung, der Vorrang eingeräumt werden sollte, bedarf es
genauerer Festlegungen. Der vorgesehene enge Anwen-
dungsbereich der Haftung für ökologische Schäden sollte
ausgeweitet werden.

50.* In Bezug auf herkömmliche Schäden, einschließlich
der Gesundheitsschäden, für die in allen Mitgliedstaaten
ein nationales Haftungsregime existiert, genügt dagegen
eine Verbesserung der Durchsetzbarkeit durch Beweis-
erleichterungen.

51.* Die Einhaltung von Rechtsvorschriften oder behörd-
lichen Auflagen sollte entgegen den Vorstellungen der
Kommission keinen Haftungsausschlussgrund bilden.
Bei einem Haftungsausschluss für Schäden, die trotz Ein-
haltung aller Vorgaben auftreten, würden ausgerechnet
diejenigen Mitgliedstaaten, die ihr nationales Rechts- und
Verwaltungssystem nicht hinreichend anspruchsvoll aus-
gestaltet haben, auch noch mit einem entsprechend we-
niger weit reichenden Haftungsregime belohnt. Gerade
bei unzureichender ordnungsrechtlicher Regelung ist die
Präventivwirkung eines von der Einhaltung ordnungs-
rechtlicher Vorschriften unabhängigen Haftungsrechts
unverzichtbar.

52.* Die von der Kommission vorgeschlagene Auffang-
verantwortlichkeit für den Fall, dass Haftungsansprüche



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 31 – Drucksache 14/8792

gegen den primär Verantwortlichen nicht realisierbar
sind, sollte für den Bereich der verschuldensunabhängi-
gen Haftung, die an bestimmte als gefährlich ausgewie-
sene Aktivitäten anknüpft, bereits auf europäischer Ebene
einheitlich im Sinne einer Versicherungspflicht ausgestal-
tet werden.

53.* Der Umweltrat spricht sich dafür aus, die Verant-
wortlichkeit für die Wiederherstellung ökologischer
Schäden im öffentlichen Recht anzusiedeln und sie damit
deutlich von dem Bereich der klassischen Umwelthaftung
für herkömmliche Schäden zu trennen.

3.1.3 Das Artikelgesetz – insbesondere die
Umsetzung der IVU- und der 
UVP-II-Richtlinie

54.* Mit dem am 3. August 2001 in Kraft getretenen Ar-
tikelgesetz sind die zentralen EG-Richtlinien zum inte-
grierten Umweltschutz, die Richtlinie über die integrierte
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmut-
zung (IVU-Richtlinie, RL 96/61/EG) und die UVP-Än-
derungsrichtlinie (RL 97/11/EG), auf vertretbarem Wege
umgesetzt worden; allerdings bleibt in einigen Hinsich-
ten noch Ergänzungs- und vor allem Konkretisierungs-
bedarf.

55.* Bei der Umsetzung der IVU-Richtlinie ist die Bei-
behaltung des typisierenden Steuerungsansatzes, der die
Genehmigungsentscheidung an allgemein verbindliche
Vorsorgestandards bindet, im Interesse der Rechtssicher-
heit und Vollziehbarkeit zu begrüßen. Die Umsetzung ist
unter diesem typisierenden Ansatz jedoch erst dann wirk-
lich erfolgt, wenn auch die – den Stand der Technik kon-
kretisierenden – Umweltstandards, nach denen sich die
Genehmigungsentscheidungen weiterhin richten sollen,
integrativ ausgestaltet worden sind. Die geplante Novel-
lierung der Technischen Anleitung Luft (TA Luft) sollte in
diesem Sinne zügig abgeschlossen und es sollten auch die
gewässerbezogenen Standards einer Revision unterzogen
werden. Die erforderlichen integrativen Standards sollten
durch eine ausführliche Begründung transparent gemacht
werden.

56.* Die Neuerungen, die das UVP-Gesetz durch das 
Artikelgesetz erfahren hat, bringen eine in wesentlichen
Punkten maßstabsgetreue Umsetzung der geänderten
UVP-Richtlinie und beseitigen zudem Umsetzungs-
mängel, die bereits in Bezug auf die alte UVP-Richtlinie
festgestellt worden waren. Aus der Sicht einer um umfas-
sende Ermittlung, integrierte Bewertung und sachge-
rechte Bewältigung von Umweltkonflikten bemühten
Umweltpolitik bringen die deutliche Erweiterung des 
Anwendungsbereichs, die Einführung der UVP auch bei
kumulierenden Vorhaben und die verbesserte (grenzüber-
schreitende) Öffentlichkeitsbeteiligung erfreuliche Fort-
schritte. Allerdings bleiben in einigen Details wiederum
Umsetzungsdefizite, mit denen das nationale Recht hin-
ter dem gemeinschaftsrechtlich vorgesehenen Niveau
zurückbleibt. Insbesondere werden immer noch nicht aus-
nahmslos alle Vorhaben, für die nach der UVP-Richtlinie
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist,
auch national der UVP-Pflicht unterworfen. Schließlich

fehlen noch ergänzende untergesetzliche Ausführungsbe-
stimmungen zum neuen UVP-Recht, die einen einheit-
lichen und zügigen Vollzug sicherstellen.

3.1.4 Zukünftige europäische Chemikalien-
politik

57.* Dringendstes Problem der europäischen Chemikali-
enkontrolle bleibt die Kontrolle der Altstoffe, d. h. der
Stoffe, die bereits vor 1981 in der Europäischen Gemein-
schaft vermarktet wurden. Sie machen etwa 99 % der Ver-
marktungsmenge von Chemikalien aus. Trotz Einführung
der EG-Altstoffverordnung im Jahre 1993 geht die Erfas-
sung der Altstoffe nur schleppend voran. Die Gründe hier-
für sind u. a. darin zu sehen, dass die Behörden mit der
Durchführung der Risikobewertung überlastet sind und
angesichts der geltenden Rechte- und Lastenverteilung
kaum Anreize für Hersteller und Importeure bestehen, den
Behörden die erforderlichen Daten zu liefern. Da nachge-
schaltete Anwender nicht verpflichtet sind, Informationen
über die Verwendungen von Chemikalien zu liefern, feh-
len insbesondere zuverlässige Daten über die Expositi-
onspfade. Es wird geschätzt, dass beim derzeitigen Tempo
selbst für die 4 000 problematischsten Altstoffe Risiko-
beurteilungen erst im Jahr 3000 vorliegen würden. Dane-
ben führt auch das zeitaufwendige Verfahren für den 
Erlass von Stoffbeschränkungen zur Verzögerung der not-
wendigen Kontrollmaßnahmen. Alles in allem muss 
festgestellt werden, dass das geltende System das Alt-
stoffproblem noch nicht einmal ansatzweise gelöst hat.
Reformen sind daher dringend erforderlich.

58.* Am 13. Februar 2001 hat die Europäische Kommis-
sion mit dem Weißbuch zur künftigen europäischen Che-
mikalienpolitik eine neue Strategie vorgelegt. Auf dieser
Grundlage sollen rechtsverbindliche Regelungen zur
neuen Chemikalienstrategie im Jahre 2002 vorgeschlagen
werden. Im Mittelpunkt der neuen Strategie steht die Ein-
führung des neuartigen Registrierungs-, Bewertungs- und
Genehmigungsverfahrens REACH (Registration, Evalua-
tion and Authorisation of Chemicals).

59.* Das im Weißbuch vorgesehene Registrierungs-
verfahren ist für Alt- und Neustoffe grundsätzlich gleich
und wird sich an dem bisherigen Anmeldeverfahren für
neue Stoffe orientieren. Von den 100 000 Altstoffen in der
Altstoffliste EINECS dürfte das neue System insgesamt
30 000 erfassen. Für die Registrierung sind je nach Pro-
duktionsmenge unterschiedliche Angaben über physika-
lisch-chemische, toxikologische und ökotoxikologische
Eigenschaften des Stoffes vorzulegen. Während die Regis-
trierungsgrenze bislang für Altstoffe bei einer Produkti-
onsmenge von 10 t und für Neustoffe bei 10 kg pro Jahr je
Hersteller liegt, soll nunmehr die Anmeldung einheitlich
ab einer Produktionsmenge von 1 t pro Jahr je Hersteller
erfolgen. Die so genannte Basisbeschreibung, die die Vor-
lage von Daten zu den physikalisch-chemischen Eigen-
schaften, zu Toxizität, Mutagenität und fortpflanzungs-
schädigender Wirkung sowie zu ökotoxikologischen
Eigenschaften erfordert, soll nach dem Weißbuch ab einer
Produktionsmenge von 10 t pro Jahr vorgelegt werden.
Nach geltender Rechtslage ist diese Beschreibung für



Drucksache 14/8792 – 32 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

Neustoffe bereits ab 1 t pro Jahr, für Altstoffe hingegen
nur bei Aufnahme in eine so genannte Prioritätenliste vor-
geschrieben.

60.* Der zweite Schritt, die Bewertung der erfassten In-
formationen durch die Behörden, ist einerseits für Stoffe
vorgesehen, die in Mengen von mehr als 100 t pro Jahr
hergestellt oder importiert werden, andererseits für Stoffe,
die über bestimmte gefährliche Eigenschaften verfügen
(Stoffe mit erbgutverändernden, sehr giftigen Eigenschaf-
ten, mit hoher Persistenz oder Bioakkumulationsfähigkeit
oder Stoffe, deren Molekularstruktur zur Besorgnis An-
lass gibt). Registrierung und Bewertung sollen stufen-
weise bis 2012 abgeschlossen werden. Für besonders ge-
fährliche Stoffe, die zu „großer Besorgnis Anlass geben“,
soll zukünftig erstmals ein Zulassungsverfahren gelten.
Zulassungspflichtig sollen persistente organische Schad-
stoffe (POPs) sowie Stoffe sein, die nachweislich kanze-
rogene, mutagene oder reproduktionstoxische Eigen-
schaften besitzen. Erfasst werden vermutlich 1 400 Stoffe,
also ca. 5 % der auf der ersten Stufe zu registrierenden
Chemikalien. Nach einer Übergangszeit wird ein Termin
festgelegt, von dem an alle nicht zugelassenen Verwen-
dungszwecke des jeweiligen Stoffs verboten sind. Beson-
dere Verwendungszwecke eines Stoffes können auf der
Grundlage einer Risikobeurteilung, die den Behörden
vom Antragsteller vorgelegt wird, zugelassen werden. Die
Eigenschaften der Persistenz, Bioakkumulation und Toxi-
zität (PBT-Eigenschaften) bzw. der hohen Persistenz und
Bioakkumulierbarkeit (vPvB-Stoffe) sowie endokrine
Wirkungen werden zunächst nicht als Kriterien für die
Zulassungsbedürftigkeit einbezogen.

61.* Das Weißbuch bedeutet in wichtigen Punkten einen
Schritt zur Verbesserung der Chemikalienkontrolle. Ein-
zelne Aspekte sollten jedoch nochmals überdacht werden.
Dabei sollte u. a. berücksichtigt werden, dass die zukünf-
tige Chemikalienpolitik auch zur Erreichung der Ziele 
im Rahmen der internationalen Meeresschutzabkommen
(OSPAR-Regime) beitragen muss.

Der Umweltrat warnt davor, bei der Registrierung die Ver-
besserungen im Altstoffbereich mit Defiziten im Neu-
stoffbereich zu erkaufen. Die Einrichtung eines verein-
fachten Anmeldeverfahrens für Stoffe unter 1 t pro Jahr
wäre daher zu begrüßen. Zumindest für Neustoffe sollte
es bei der Registrierungsschwelle von 10 kg pro Jahr und
der Pflicht zur Vorlage der Basisbeschreibung ab einer
Produktions- bzw. Importmenge von 1 t pro Jahr bleiben.

Zu fordern ist außerdem, dass die Mengenschwellen nicht
auf die Produktionsmenge einzelner Hersteller bzw. Im-
porteure, sondern auf die Gesamtmenge eines Stoffes be-
zogen werden. In jedem Fall ist zu beachten, dass Risiken
auch von in kleinsten Mengen produzierten Substanzen
ausgehen können.

Die Qualität der Datenermittlungen und Risikobewertun-
gen der Industrie sollte durch geeignete Maßnahmen si-
chergestellt werden. Neue Testmethoden zur schnelleren
Identifizierung problematischer Substanzen müssen ent-
wickelt und bestehende kontinuierlich verbessert werden.
Dies betrifft insbesondere den Einsatz von Computer-

modellen für die Vorhersage der Eigenschaften von Che-
mikalien aufgrund ihrer Molekularstruktur (QSAR –
Quantitative Struktur-Aktivitätsbeziehungen).

62.* Der Umweltrat begrüßt, dass mit dem vorgesehenen
Zulassungsverfahren ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt
und eine entsprechende Umkehr der Initiativ- und Be-
weislast eingeführt werden soll. Dieses Konzept stellt ei-
nen wesentlichen Schritt zur Verwirklichung des Vorsor-
geprinzips dar. Die Zulassungspflicht sollte auf Stoffe mit
endokriner und sensibilisierender Wirkung sowie auf
PBT- und vPvB-Stoffe ausgeweitet werden. Solange die
erwähnten Eigenschaften keine Kriterien für die Zulas-
sungsbedürftigkeit darstellen, sollten die entsprechenden
Substanzen außerhalb des Zulassungsverfahrens als prio-
ritäre Stoffe behandelt werden.

Maßgeblich für den Erfolg der Strategie ist vor allem, dass
alles getan wird, um die Einhaltung der Fristen zu ge-
währleisten. Daher muss sichergestellt sein, dass ein 
Stoff nicht vermarktet oder verwendet werden darf, wenn
der Anmelder seinen Informationspflichten nicht nach-
kommt.

Die im Weißbuch vorgesehene Information der Öffent-
lichkeit durch Einrichtung einer öffentlichen Chemika-
liendatenbank ist ein erster Schritt zu verbesserter Trans-
parenz. Dieser reicht allerdings noch nicht aus. Der weiter
gehende Vorschlag des Rates der Europäischen Union,
Hersteller, Verwender und Vertriebsunternehmen zu ver-
pflichten, Auskunft über den Gehalt von Chemikalien in
ihren Produkten zu geben und diese entsprechend zu
kennzeichnen, ist zu begrüßen.

Im Hinblick auf Transparenz und Akzeptanz des Kon-
trollsystems ist bei den konkreten Entscheidungen im
Rahmen des Risikomanagements, z. B. wenn es um die
Zulassung bestimmter Verwendungen eines Stoffes geht,
eine Beteiligung der Öffentlichkeit wünschenswert.

Um Schutzlücken zu vermeiden, sollte sich die Chemika-
lienkontrolle auch auf Stoffe in Produkten erstrecken.

63.* Der Umweltrat fordert die Bundesregierung auf,
sich im Verlaufe der weiteren Verhandlungen für die ge-
nannten Nachbesserungen einzusetzen. In der politischen
Diskussion um das Weißbuch zeichnet sich allerdings ab,
dass schon die Umsetzung der im Weißbuch vorgesehe-
nen Reformen auf erheblichen Widerstand stoßen wird.
Es wird daher vor allem darauf ankommen, die entschei-
denden Fortschritte des Weißbuchs vor Aufweichungen
zu bewahren. Hierzu zählen insbesondere das vorge-
sehene Vermarktungsverbot, falls ein Hersteller bzw. Im-
porteur seinen Informationspflichten bei der Anmeldung
oder Bewertung eines Stoffes nicht nachkommt, sowie die
Umkehr der Beweislast im Rahmen des Zulassungsver-
fahrens.

3.1.5 Integrierte Produktpolitik
64.* Die Europäische Kommission hat im Februar 2001
mit ihrem „Grünbuch zur integrierten Produktpolitik“
erste konzeptionelle Überlegungen zur künftigen Gestal-
tung der europäischen Produktpolitik unter Umweltge-
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sichtspunkten vorgelegt. Als „integrierte Produktpolitik“
bezeichnet die Kommission eine Politik, die „das Ziel ver-
folgt, die Umweltauswirkungen von Produkten während
ihres gesamten Lebenszyklus ... zu verringern“. Der Pro-
blematik dieses Politikfeldes ist sich die Kommission 
offensichtlich bewusst. Was, wie viel und wie produ-
ziert wird, reguliert in marktwirtschaftlichen Systemen
grundsätzlich nicht der Staat, sondern der Markt. Produk-
tionsentscheidungen werden, nach bestmöglicher Ein-
schätzung der Nachfrage, grundsätzlich dezentral von den
Unternehmen getroffen. Zur Korrektur von Marktversa-
gen sind anerkanntermaßen gewisse staatliche Interven-
tionen notwendig; diese setzen aber traditionell, wie der
klassische Umweltschutz der ersten Generation, eher am
Rande der Produktionsprozesse an und greifen nur in Aus-
nahmefällen, beispielsweise durch Verbot eines beson-
ders gefährlichen Stoffs, in den Kernbereich der Un-
ternehmer- und Konsumentenfreiheit ein. Von diesem
klassischen Modell der marginalen Intervention weicht
das in den vergangenen Jahren zunehmend verfolgte Kon-
zept eines produktionsintegrierten Umweltschutzes schon
ein Stück weit ab, indem es für die Emissionsminderung
bei Produktionsanlagen nicht mehr (nur) auf nachge-
schaltete Reinigungstechniken, sondern auf eine mög-
lichst verbrauchs- und emissionsarme Gestaltung des Pro-
duktionsprozesses selbst setzt. Schon dieses Konzept ist,
wo es unmittelbar staatlich vorgegeben und durchgesetzt
wird, mit einer nicht immer unproblematischen In-
tensivierung der Einwirkung auf unternehmerische Pro-
duktionsentscheidungen verbunden. Dieses Problem ver-
schärft sich in dem Maße, in dem neben den Produktions-
anlagen auch die Produkte ins Visier der Umweltpolitik
geraten. Wenn – mit guten Gründen – die Notwendigkeit
einer Politik gesehen wird, die intensiver als bisher auf die
Gesamtheit der produktbezogenen Nachfrage- und Ange-
botsentscheidungen am Markt Einfluss nimmt, um dem
Marktgeschehen insgesamt eine umweltverträglichere
Richtung zu geben, stellt sich die Frage, wie dies bewerk-
stelligt werden kann, ohne die Freiheit der Marktteilneh-
mer und damit auch die Effizienzleistungen des Marktes
weitgehend außer Kraft zu setzen.

Das Grünbuch verfolgt den richtigen Ansatz, wenn es her-
vorhebt, dass eine zugleich ökologisch wirksame und
marktwirtschaftskompatible Produktpolitik nicht mit ir-
gendeinem Patentrezept, sondern nur mit einem sorgfältig
abgestimmten Instrumentenmix möglich ist, und dass es
vor allem darauf ankommt, so weit wie möglich die
Marktkräfte selbst zu nutzen. Die weitere Ausarbeitung
dieses richtigen Ansatzes bleibt allerdings teilweise hinter
dem Stand der Diskussion zurück und gelangt über vage
und inhaltlich unzureichende Konzepte nur in Randberei-
chen hinaus.

65.* Bezieht man, wie die Kommission es in ihrem Grün-
buch ins Auge fasst, in den Produktbegriff im Prinzip auch
Dienstleistungen ein (oder schließt sie zumindest nicht
a priori aus), sind von den Lenkungsansprüchen einer um-
weltbezogenen Produktpolitik potenziell alle Wirtschafts-
abläufe erfasst. Es folgt daraus, dass die Produktpolitik
eine so komplexe Angelegenheit ist, dass sie einer ver-
nünftigen inhaltlichen Steuerung auf der Ebene allgemei-

ner politischer Programme und Konzepte nur begrenzt zu-
gänglich ist. Konkrete politische Handlungsstrategien
können sinnvoll nur für konkrete Produkt- oder Konsum-
bereiche unter Berücksichtigung der jeweiligen Zielgrup-
pen, ihrer Interessenlage und ihres Informationsstandes,
der gegebenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen,
Substitutionsmöglichkeiten etc. entwickelt werden. In der
allgemeinen Form eines Konzept- oder Strategiepapiers
kann, neben der Mobilisierung von Aufmerksamkeit, ver-
nünftigerweise nur geklärt werden,

– welcher Art die grundsätzlichen Anreiz- und Steue-
rungsprobleme sind, mit denen man es zu tun hat,

– was die Vor- und Nachteile der verschiedenen in Be-
tracht kommenden politischen Steuerungsinstrumente
oder Instrumentenkombinationen sind, über deren
konkrete Anwendung dann sinnvoll nur bereichsweise
– im Rahmen eines allgemeinen Konzeptpapiers daher
allenfalls exemplarisch – geurteilt werden kann,

– ob die Organisation der politischen Entscheidungs-
prozesse geeignet ist, für die festgestellten grundsätz-
lichen Anreiz- und Steuerungsprobleme vernünftige
Lösungen zu produzieren, bzw. welche Verbesserun-
gen hier notwendig sind, und

– welchen Produktgruppen die Politik sich prioritär zu-
wenden sollte.

66.* Dass das Grünbuch der Kommission in den beiden
erstgenannten Hinsichten wenig bietet und in den beiden
zuletzt genannten überhaupt nichts, ist bedauerlich. Eine
europäische Produktpolitik existiert jedoch unabhängig
davon und kann auch unabhängig davon weiter entwickelt
werden. Die Problemstrukturen, mit denen eine umwelt-
orientierte Produktpolitik es zu tun hat, sind bekannt und
instrumentelle Fragen eingehend analysiert. Es gibt weit-
aus mehr ungedeckten Handlungs- als Wissensbedarf.
Der Umweltrat empfiehlt der Bundesregierung, ihre eige-
nen Anstrengungen zur Verbesserung der umweltbezo-
genen Produktpolitik auf europäischer wie auf nationaler
Ebene zu richten auf

– die Verbesserung der Politikkoordination, insbeson-
dere im Verhältnis zwischen den Wirtschafts- und den
Umweltressorts;

– die Gewährleistung von Mindeststandards an umwelt-
bezogener Produktqualität durch ordnungsrechtliche
Vorgaben, wie z. B. Verbote besonders gefährlicher
Stoffe, Emissionsgrenzwerte und Ähnliches;

– die Gewährleistung umweltbezogener Markttrans-
parenz mit Instrumenten, die eine möglichst unauf-
wendige und leicht rezipierbare Information der Ver-
braucher über umweltrelevante Produkteigenschaften
gewährleisten;

– den Einsatz ökonomischer Instrumente zur Ten-
denzsteuerung in Richtung auf Langlebigkeit, Ver-
ringerung der Materialintensität, Verringerung des
Schadstoffgehalts, Verringerung der Verbrauchswerte,
Wiederverwendbarkeit und Recyclingfreundlichkeit
von Produkten oder Produktgruppen;
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– die Sicherung hoher Standards und angemessener Ent-
scheidungsstrukturen in der produktbezogenen Nor-
mung. Unabdingbar sind insbesondere grundlegende
Verbesserungen der faktischen Verfahrenstransparenz
und eine weiter verbesserte institutionelle und finan-
zielle Förderung für die Einbeziehung von Umwelt-
interessen. Zu bedenken ist im Übrigen, dass die 
privatverbandliche Normung aus Gründen, die in der
Interessenstruktur der Beteiligten liegen, für die
Wahrnehmung von Umweltschutzaufgaben prinzi-
piell weniger gut geeignet ist als für ihre traditionellen
Standardisierungsaufgaben im Bereich der akuten
Produktsicherheit und der Sicherung der Kompati-
bilität von Produkten. Die wesentlichen Vorgaben für
den produktbezogenen Umweltschutz sollten daher
weiterhin so konkret wie möglich durch Rechtsvor-
schriften getroffen werden und nicht der privatver-
bandlichen Normung überlassen bleiben;

– eine auf begründete Prioritätensetzungen aufbauende
produktpolitische Programmplanung, die auch der In-
dustrie frühzeitige Orientierung im Hinblick auf In-
novationsbedarf vermittelt. Eine solche Programm-
planung zeichnet sich in dem vorgelegten Grünbuch
der Kommission noch nicht ab und sollte im nächsten
Schritt entwickelt werden.

3.1.6 Neuer Gemeinschaftsrahmen für 
staatliche Umweltschutzbeihilfen

67.* Staatliche Beihilfen (direkte Subventionen, Steuer-
nachlässe und andere Vergünstigungen für einzelne Un-
ternehmen oder Unternehmenszweige) beeinflussen Pro-
duktionskosten und Marktbedingungen und können damit
zu Wettbewerbsverzerrungen führen, die den Interes-
sen des Gemeinsamen Marktes zuwiderlaufen. Die Arti-
kel 87 ff. (Ex-Artikel 92 ff.) EG-Vertrag schränken des-
halb die Zulässigkeit staatlicher Beihilfen ein. Dies be-
trifft auch Beihilfen im Bereich des Umweltschutzes. Um
den Mitgliedstaaten Hinweise und sich selbst Leitlinien
für die Beurteilung von Umweltschutzbeihilfen im Rah-
men ihrer Beihilfekontrolle zu geben, hat die EU-Kom-
mission einen Gemeinschaftsrahmen für staatliche Um-
weltschutzbeihilfen erstellt. Zum Februar 2001 ist eine
neue Fassung dieses Gemeinschaftsrahmens in Kraft ge-
setzt worden, die bis 2007 gelten soll und vornehmlich die
veränderte Situation im Energiesektor sowie neue Arten
von Betriebsbeihilfen berücksichtigt.

68.* Die Kommission beurteilt Umweltbeihilfen als im
Grundsatz nicht wettbewerbskonform. Angesichts der be-
stehenden Möglichkeit, Umweltproblemen durch Kos-
teninternalisierung auf wettbewerbskonforme und verur-
sachergerechte Weise zu begegnen, sollen Beihilfen daher
nur noch in eng begrenzten Ausnahmefällen zulässig sein.
Diese Prämissen der Kommission sind aus umweltpoli-
tischer und wettbewerbspolitischer Sicht gleichermaßen
unplausibel. Der Verdacht, dass Umweltbeihilfen generell
den Wettbewerb verfälschen, ist gerade nicht gerechtfer-
tigt. Wettbewerb ist kein Selbstzweck, sondern nur Mittel,
um eine effiziente Ressourcenallokation und somit ein
maximales Wohlfahrtsniveau zu erreichen. Nur Interven-

tionen, die die Leistungsfähigkeit des Wettbewerbs redu-
zieren, können daher als wettbewerbsverzerrend be-
zeichnet werden. Umweltbeihilfen reduzieren aber nicht
zwangsläufig die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs.
Beihilfen, mit denen freiwillig umweltfreundliche Pro-
duktionsweisen unterstützt werden, haben im Gegenteil
gerade den Sinn, Wettbewerbsverzerrungen zu korri-
gieren, die man darin sehen kann, dass bei fehlender An-
lastung von Umweltschadenskosten umweltintensiv her-
gestellte Güter billiger angeboten werden können als
umweltschonend hergestellte. Angesichts beispielsweise
der Schäden in Höhe von jährlich ca. 50 Mrd. Euro inner-
halb der EU, die für den Fall einer Verdoppelung der at-
mosphärischen Treibhausgaskonzentrationen prognosti-
ziert werden, fallen die innerhalb der EU vergebenen
Beihilfen für Umwelt und Energieeinsparung im Verar-
beitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor, die
1996 bis 1998 durchschnittlich 1,4 Mrd. Euro betrugen,
ausnehmend gering aus.

69.* Investitionsbeihilfen, die nur der Einhaltung ge-
meinschaftsrechtlicher Vorschriften dienen, sollen nach
dem neuen Gemeinschaftsrahmen nur noch für kleine und
mittlere Unternehmen in Höhe von 15 % der beihilfe-
fähigen Kosten für einen Zeitraum von drei Jahren nach
Annahme der betreffenden Gemeinschaftsvorschriften
zulässig sein. Hier wäre aus der Sicht des Umweltrates
eine Einschränkung dahin gehend sinnvoll gewesen, dass
die Fördermöglichkeit erst mit erfolgter nationaler Um-
setzung der Gemeinschaftsvorschriften einsetzt; in Ver-
bindung mit der Dreijahresfrist würde so ein Anreiz zu 
zügiger Umsetzung geschaffen. Investitionen, die der
Übererfüllung von Gemeinschaftsnormen dienen, sollen
im Grundsatz weiterhin mit 30 % der beihilfefähigen In-
vestitionskosten gefördert werden können. Nur für ein-
zelne Bereiche, beispielsweise die Förderung erneuerba-
rer Energien, gesteht die Kommission einen Fördersatz
von 100 % zu. Für diese bereichsbezogene Beschränkung
gibt es keinen Grund. Der Regelsatz von 30 % ist, da die
Investitionsmehrkosten immer noch zu 70 % vom Unter-
nehmen selbst getragen werden müssen, nicht ausrei-
chend, um die erwünschte Anreizwirkung auszulösen.
Der Umweltrat empfiehlt daher, gegenüber der Europä-
ischen Kommission darauf hinzuwirken, dass den Mit-
gliedstaaten generell die Möglichkeit eingeräumt wird,
den Unternehmen die Mehrkosten für überobligatorische
Umweltschutzinvestitionen zu 100 % zu erstatten. Im
Falle neuartiger, unerprobter Technologien wäre sogar 
daran zu denken, darüber hinaus noch einen Risikoauf-
schlag zuzulassen. Auch die besonderen Regelungen für
einzelne Sachbereiche wie die Altlastensanierung und den
Energiebereich geben in Teilen Anlass zur Kritik.

70.* Problematisch ist auch der von der Kommission 
vorgesehene Mehrkostenansatz, dem gemäß grundsätz-
lich nur die zur Verwirklichung der Umweltschutzziele er-
forderlichen Investitionsmehrkosten beihilfefähig sein
sollen. Die damit geforderte Abgrenzung der spezifisch
umweltschutzbezogenen Mehrkosten bereitet bei produk-
tionsintegrierten Umweltschutzmaßnahmen Schwierig-
keiten und begünstigt damit End-of-Pipe-Technologien.
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71.* Einen besonderen Typus von Umweltbeihilfen bil-
den Vergünstigungen wie die Ökosteuerermäßigung für
das Produzierende Gewerbe. Mit solchen Vergünstigun-
gen wird Teilen der Wirtschaft, die in besonderer Weise
dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind, die steu-
erliche Internalisierung von Umweltkosten mehr oder 
weniger weitgehend erspart. Auch Beihilfen dieser Art
will die Kommission nur unter bestimmten einschränken-
den Voraussetzungen (degressive Gestaltung, angemes-
sene, z. B. in freiwilligen Vereinbarungen zugesicherte
Gegenleistungen, Sanktionen im Fall der Nichterfüllung)
akzeptieren. Zuzugestehen ist, dass solchen „internalisie-
rungsverschonenden Beihilfen“ eher als Beihilfen zur un-
mittelbaren Förderung von Umweltschutzleistungen ein
wettbewerbsverzerrender Charakter zugeschrieben wer-
den kann. Für die beihilfeaufsichtliche Beurteilung muss
aber berücksichtigt werden, dass derartige Steuervergüns-
tigungen primär dazu dienen, für einzelne wirtschaftliche
Akteursgruppen eine Belastung zu reduzieren, der ihre
unmittelbaren Konkurrenten im europäischen Ausland
von vornherein nicht ausgesetzt sind. Eine restriktive
Handhabung der Beihilfeaufsicht ist daher auch hier nicht
angemessen. Ausgehend von den im Beihilferahmen auf-
gestellten Beurteilungskriterien ist es allerdings konse-
quent, dass die Kommission als Voraussetzung für die
weitere Billigung der deutschen Ökosteuerbefreiung für
das Produzierende Gewerbe die verbindliche Festschrei-
bung von Sanktionen für den Fall verlangt, dass die von
der Wirtschaft im Rahmen der Klimaschutzvereinbarung
übernommenen Verpflichtungen nicht erfüllt werden.

72.* Insgesamt schränken die Regelungen des Beihilfe-
rahmens die Handlungsspielräume der nationalen Um-
weltpolitik über Gebühr ein. Der Umweltrat sieht die 
Gefahr, dass die Entwicklung innovativer Techniken da-
durch gebremst und den Mitgliedstaaten bereichsweise
die Übernahme nationaler Vorreiterrollen unmöglich ge-
macht wird. Gerade nationale Vorreiterrollen sind aber in
der Vergangenheit eine wesentliche Quelle von Fort-
schritten in der Umweltpolitik- und -technikentwicklung
gewesen und sollten dies auch weiter sein (Tz. 11*ff.).
Konflikte mit der Beihilfenaufsicht der Kommission soll-
ten in geeigneten Fällen bis auf Weiteres durch Lösungen
nach dem Muster des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
vermieden werden.

3.2 Ausgewählte Umweltpolitikbereiche

3.2.1 Klimaschutz

Klimaforschung und Klimawirkungsforschung

73.* Der im dritten Bericht des Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC) dokumentierte Forschungs-
stand belegt, dass ein fortgesetzter Anstieg der Konzen-
tration von Treibhausgasen in der Atmosphäre mit hoher
Wahrscheinlichkeit katastrophale Auswirkungen haben
wird. Die entwarnende Position der „Klimaskeptiker“ hat
angesichts dieses Forschungsstandes keine Überzeu-
gungskraft.

Das größte Einzelrisiko für Europa stellt die Abschwä-
chung des Golfstroms dar. Auch wenn neuere Untersu-
chungen die Wahrscheinlichkeit eines Ausbleibens des
Golfstromes in diesem Jahrhundert für gering erachten, ist
das Risiko für die europäische Zivilisation unvertretbar
hoch. Erhöhte Aufmerksamkeit sollte in Zukunft auch der
Ausbreitung von Tropenkrankheiten in Europa gewidmet
werden, da klimatische Änderungen Bedingungen schaf-
fen, die für die Verbreitung von Krankheitserregern för-
derlich sein können.

Zur langfristigen Zielformulierung

74.* Der Umweltrat empfiehlt, die internationale Klima-
schutzpolitik an der Zielsetzung zu orientieren, eine CO2-
Konzentration von 500 ppmv auch langfristig nicht zu
überschreiten. Die Verpflichtungen des Kyoto-Protokolls
sind vor diesem Hintergrund nur als Einstieg in eine wei-
ter gehende Reduktionspolitik zu verstehen. In der Frage
der Lastenverteilung zwischen Industrieländern und Ent-
wicklungsländern sollte sich die deutsche Politik hin-
sichtlich der internationalen Verteilung von Emissionsbe-
rechtigungen von einem durch Anerkennung zeitlicher
Anpassungsspielräume gemäßigten Egalitarismus leiten
lassen.

75.* In diesem Zusammenhang bedauert der Umweltrat,
dass ein zentrales Ziel des Kommissionsentwurfes einer
EU-Nachhaltigkeitsstrategie, die weitere Reduktion der
Treibhausgasemissionen um jährlich 1 % bis 2020 nach
Ablauf der ersten Verpflichtungsperiode des Kyoto-Pro-
tokolls, vom Europäischen Rat in Göteborg nicht über-
nommen wurde. Zu begrüßen ist, dass sich das Europä-
ische Parlament im Januar 2002 für eine Reduzierung von
jährlich 1 % ab dem Jahr 1990 ausgesprochen hat. Als ein
langfristiges Ziel für die deutsche Klimapolitik hält der
Umweltrat das gegenwärtig kontrovers diskutierte CO2-
Minderungsziel von 40 % bis 2020 für sinnvoll und er-
reichbar. Es erhöht die Realisierbarkeit eines ehrgeizigen
europäischen Klimaschutzziels und damit die Chancen,
andere EU-Staaten in eine gemeinsame Reduktionspolitik
einzubinden.

Wichtig ist es, den Zeithorizont der nationalen Klima-
schutzpolitik zu erweitern und einen über die erste mög-
liche Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls hinaus-
weisenden Reduktionspfad einzuleiten. Eine Reihe von
Untersuchungen zeigt, dass ein solcher Pfad flexibel ge-
handhabt und ökonomisch und sozial verträglich ausge-
staltet werden kann.

Die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung

76.* Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren
wichtige Weichenstellungen in Richtung eines inten-
sivierten Klimaschutzes getroffen. Als Folge gezielter 
Politikmaßnahmen (so z. B. der Förderung erneuerbarer
Energien und der Einführung der ökologischen Steuerre-
form), des Transformationsprozesses in den neuen Bun-
desländern und anderer Entwicklungen wie der Strom-
marktliberalisierung fielen die CO2-Emissionen zwischen
1990 und 2000 um 15,3 %, wobei die stärksten Minde-
rungen in den Sektoren Industrie und Energiewirtschaft
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erzielt wurden. Der Verkehrssektor weist als einziger Be-
reich einen deutlichen Zuwachs an CO2-Emissionen ge-
genüber 1990 auf, in den letzten beiden Jahren wurden
aber auch hier Reduktionen erreicht. Um das selbst ge-
steckte Klimaschutzziel (Reduzierung der CO2-Emissio-
nen um 25 % bis zum Jahr 2005 gegenüber 1990) zu er-
reichen, sind zusätzliche Anstrengungen erforderlich. Zu
diesem Zweck hat die Bundesregierung im Oktober 2000
ein neues nationales Klimaschutzprogramm aufgestellt.

Wenngleich das Klimaschutzprogramm zahlreiche be-
grüßenswerte Maßnahmen enthält, droht ohne eine wei-
tere Nachbesserung nach wie vor eine Verfehlung des 
Klimaschutzziels. Bei Selbstverpflichtungen und Infor-
mations- und Aufklärungskampagnen sind die ihnen zu-
geschriebenen Minderungspotenziale im Klimaschutz-
programm teilweise zu optimistisch angesetzt. In anderen
Fällen gehen die CO2-Verminderungen über das Erwar-
tete hinaus.

Zu den über das Klimaschutzprogramm hinaus erforder-
lichen Maßnahmen gehört insbesondere die Revision der
zahlreichen Sonderregelungen und Fördermaßnahmen für
den CO2-intensivsten Energieträger, die Kohle. Die bis-
herige Kohlebestandsschutzpolitik ist mit anspruchsvol-
len nationalen Klimaschutzzielen nicht vereinbar.

Eine Reduktion der CO2-Emissionen um 40 % gegenüber
1990 im Jahr 2020 ist erstrebenswert und erreichbar. Auch
mit einem Kernenergieausstieg bis zum Jahr 2020 ist die
Reduzierung der CO2-Emissionen um 40 % prinzipiell
vereinbar. Um die Erreichung dieses Ziels wirtschafts-
und sozialverträglich zu gestalten, sollte ein kosteneffi-
zienter Klimaschutzpfad eingeschlagen werden, der auf
eine deutliche Effizienzsteigerung bei der Endnachfrage
wie im Umwandlungsbereich und einen kohlenstoff-
armen Energieträgermix (Substitution von Kohle durch
Erdgas als Übergangsstrategie bei langfristigem Wechsel
in Richtung regenerativer Energien) zielt. Gesichtspunkte
der Versorgungssicherheit stehen dem nicht entgegen; die
Versorgungssicherheit kann im Gegenteil auf diese Weise
langfristig erhöht werden. Insgesamt sind von einer so
ausgerichteten Klimapolitik auch positive Beschäfti-
gungseffekte zu erwarten.

Ökologische Steuerreform

77.* Bereits in seinem Umweltgutachten 2000 hat der
Umweltrat ausführlich zur ökologischen Steuerreform
Stellung genommen. Dabei wurde der Ansatz, durch eine
verursachergerechte Kostenanlastung Anreize zur Ver-
minderung von Umweltbelastungen zu setzen, grundsätz-
lich begrüßt. Zugleich wurde jedoch Kritik geübt an der
konkreten Ausgestaltung der Ökosteuer. Dies betraf ins-
besondere ihre fehlende Emissionsorientierung sowie die
weit reichenden Ausnahmeregelungen für Unternehmen
des Produzierenden Gewerbes und der Land- und Forst-
wirtschaft. Diese Schwachpunkte der ökologischen Steu-
erreform sollten bei ihrer Weiterentwicklung prioritär
korrigiert werden.

Der Umweltrat empfiehlt, an den bisher beschlossenen
Stufen der ökologischen Steuerreform festzuhalten und

die Steuersätze auch über das Jahr 2003 hinaus langsam,
aber kontinuierlich und für alle Beteiligten voraussehbar
ansteigen zu lassen. Dabei sollte die Stromsteuer mittel-
fristig durch eine Abgabe auf fossile Energieträger in der
Stromerzeugung abgelöst werden, die sich nach deren
CO2-Intensität bemisst. Soweit dies ohne Bruch der ge-
troffenen Klimaschutzvereinbarung zwischen Bundes-
regierung und Industrie realisierbar ist, sollten darüber 
hinaus die bestehenden Ausnahmeregelungen für das Pro-
duzierende Gewerbe zukünftig von der Energieintensität
der Produktionsprozesse, von der Export- bzw. Importin-
tensität und von der Anwendung eines Energie-Audits ab-
hängig gemacht werden. Vergünstigungen für den Schie-
nenverkehr oder den öffentlichen Nahverkehr sollten
allenfalls für einen Übergangszeitraum und in degressiver
Ausgestaltung eingeführt werden. Hinsichtlich der Auf-
kommensverwendung kann die derzeitige Zweckbindung
zugunsten der Arbeitsmarktpolitik nur als Übergangs-
lösung bis zur Reform der Sozialsysteme angesehen wer-
den. Eine Aufkommensverwendung durch direkte Förder-
maßnahmen sollte nur in denjenigen Fällen in Betracht
gezogen werden, in denen die erhebungsseitige Lenkungs-
wirkung aufgrund von Marktversagen unwirksam bleibt
und ein Missbrauch ausgeschlossen werden kann.

Emissionshandel

78.* Auf den künftigen Emissionshandel unter Artikel 17
des Kyoto-Protokolls, dessen Konturen im Einzelnen
noch nicht feststehen, bereitet man sich sowohl auf der
Ebene der EG als auch in verschiedenen Mitgliedstaaten
durch Überlegungen zur Institutionalisierung eines eige-
nen Emissionshandelssystems vor, das gegebenenfalls
später in das Kyoto-System integriert werden kann und
einstweilen schon das effizienzsteigernde Potenzial die-
ses Instruments für die europäische bzw. nationale Ebene
erschließen soll. Die Europäische Kommission hat im
März 2000 ein Grünbuch zum Handel mit Treibhausgas-
emissionen vorgelegt, das den Beginn eines innereuropä-
ischen Emissionshandels für das Jahr 2005 ins Auge fasst.
Diesem Grünbuch ist im Oktober 2001 ein offizieller
Richtlinienvorschlag gefolgt. In Deutschland wird über
mögliche Konzepte für einen deutschen Emissionshandel
auf Bundesebene in einer Arbeitsgruppe aus Vertretern
der Regierung, des Bundestages, der Wirtschaft und der
Umweltverbände nachgedacht.

79.* Aus ökologischer wie auch aus ökonomischer Sicht
wäre ein alle Emittenten einbeziehendes, auf der ersten
Handelsebene ansetzendes, strikt mengenfixiertes und
möglichst weitgehend internationalisiertes Emissions-
handelssystem wünschenswert.

Die seitens der Wirtschaft favorisierte Einführung eines
so genannten Emissionshandels auf freiwilliger Basis ver-
spräche demgegenüber in Deutschland im Vergleich zu
der bereits realisierten Selbstverpflichtungslösung keinen
Effizienzgewinn. Bei den ins Auge gefassten freiwilligen
Systemen handelt es sich auch nicht um echte Emissions-
handelssysteme im Sinne der ökonomischen Instrumen-
tenlehre, sondern um freiwillige Vereinbarungen mit Aus-
tauschflexibilität.
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80.* Der Richtlinienvorschlag der Europäischen Kom-
mission zielt auf ein echtes, mengenfixiertes sektorales
Emissionshandelssystem für wichtige Industriebereiche,
mit der Besonderheit, dass die Mengenfixierung nicht
zentral für den gesamten Geltungsbereich des Systems,
sondern dezentral von den Mitgliedstaaten festgelegt wer-
den soll. Ungeachtet der Schwächen, die in dem sektora-
len Ansatz liegen, können mit einem solchen System Vor-
teile insbesondere für die Sicherstellung der notwendigen
innereuropäischen Beiträge zu den Kyoto-Verpflichtun-
gen der EU verbunden sein. Die Mehrzahl der EU-Mit-
gliedstaaten, die im Rahmen der innereuropäischen Las-
tenverteilung Reduktionspflichten übernommen haben,
steuert gegenwärtig auf massive Zielverfehlungen zu. Das
geplante verbindliche Handelssystem kann bei geeigneter
Ausgestaltung hier die notwendige Disziplin herstellen.

81.* Voraussetzung für die Effektivität und Effizienz des
geplanten Handelssystems ist allerdings, dass bestehen-
den Anreizen zu einem Trittbrettfahrerverhalten der Mit-
gliedstaaten, das die Funktionsfähigkeit des Systems un-
tergraben würde, wirksamer als bislang vorgesehen
begegnet wird. Dies betrifft vor allem die Festlegung der
nationalen Emissionsmengenbegrenzungen und die Me-
chanismen der Kontrolle und Sanktionierung. Nur wenn
die Funktionsfähigkeit und Effizienz des Systems in die-
ser Hinsicht besser als bislang vorgesehen gesichert wird,
lohnt der erhebliche mit einem solchen System verbun-
dene Aufwand und die Aufgabe des bisherigen Vereinba-
rungssystems. Nur unter dieser Voraussetzung ist auch ein
korrespondierender Abbau der ordnungsrechtlichen Vor-
gaben vertretbar. In jedem Fall sollte ein Rückbau des
Ordnungsrechts zunächst auch nur probeweise vorgese-
hen werden. Der Umweltrat empfiehlt der Bundesregie-
rung, den Richtlinienvorschlag in diesem Sinne bedingt
zu unterstützen.

Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung

82.* Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) als besonders
effiziente Technik der Energieerzeugung ist ein unent-
behrliches Element der nationalen Klimaschutzpolitik.
Da die Stromerzeugung in modernen, hoch effizienten
KWK-Anlagen gegenwärtig trotz der höheren Energie-
ausbeute meist noch deutlich teurer ist als in konventio-
nellen Kraftwerken, kann die KWK nicht ohne eine staat-
liche bzw. gesetzliche Förderung mit den konventionellen
Kraftwerken konkurrieren.

83.* Von der als Förderinstrument ursprünglich ins Auge
gefassten Quotenregelung hat die Bundesregierung abge-
sehen. Im neuen Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-
Gesetz) ist stattdessen ein Bonusmodell zur Vergütung
des in das öffentliche Netz eingespeisten KWK-Stroms
vorgesehen. Diese neue Regelung wird ergänzt durch eine
Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und der
deutschen Wirtschaft.

84.* Der Umweltrat begrüßt grundsätzlich die erweiterte
Förderung von KWK-Anlagen durch das neue KWK-Ge-
setz. Im Detail gibt die gefundene Lösung aber Anlass zur
Kritik. Insbesondere die Ausklammerung des Zubaus von

neuen größeren KWK-Anlagen aus der Förderung ist
nicht sachgerecht; ob ein Zubau neuer Anlagen vonseiten
der Wirtschaft freiwillig in angemessenem Umfang erfol-
gen wird, ist fraglich. Die zeitliche Begrenzung der För-
derung und die degressive Ausgestaltung der Fördersätze
sieht der Umweltrat als effizient an. Angesichts langer
Planungs- und Umsetzungsphasen wäre jedoch ein län-
gerer Förderzeitraum wünschenswert. Für die Zieler-
reichung kontraproduktiv ist die vorgesehene Gesamt-
begrenzung des Fördervolumens. Vor allem ist jedoch zu
beanstanden, dass die geplante Bonusregelung der unter-
schiedlichen CO2-Effizienz von KWK-Anlagen nicht
Rechnung trägt.

Insgesamt erscheint es angesichts der genannten Ein-
schränkungen wenig wahrscheinlich, dass der geplante
CO2-Minderungsbeitrag durch die Kraft-Wärme-Kopp-
lung erreicht und das hier liegende erhebliche Potenzial
ausgeschöpft wird.

Atomausstieg und Kohleförderpolitik

85.* Die Substitution des Stromanteils aus Kernenergie
kann die Erreichung des CO2-Reduktionsziels für 2005
kaum spürbar erschweren, da bis 2005 lediglich zwei
(kleinere) Kernkraftwerke vom Netz genommen werden.
Auch für die Erreichbarkeit der längerfristigen klimapoli-
tischen Zielsetzungen sieht der Umweltrat keine unüber-
windlichen durch den Atomausstieg bedingten Probleme.
Die Kapazität der abgeschalteten Kernkraftwerksblöcke
wird zum einen Teil aufgrund von Einsparungen nicht
mehr benötigt werden und kann zu einem anderen Teil
durch erneuerbare Energien und gasgefeuerte KWK-An-
lagen ersetzt werden. Im Falle eines kosteneffizienten Re-
duktionspfades ist auch ein 40-%-Reduktionsziel für das
Jahr 2020 zu vertretbaren Kosten erreichbar. Empfohlen
wird ein Reduktionspfad, der auf effiziente Energietech-
nologien und einen veränderten Energieträgermix mit ei-
nem starken Anteil erneuerbarer Energien zielt. Es han-
delt sich hier um Technologien, bei denen Deutschland
schon jetzt eine international führende Rolle – mitsamt
positiven Beschäftigungseffekten – erreicht hat.

86.* Ein kosteneffizienter CO2-Minderungspfad erfor-
dert eine deutliche Senkung des Kohleanteils an der 
Energieversorgung. Der Umweltrat spricht sich daher für
ein Auslaufen der Steinkohlesubventionen aus. Er erkennt
die Versorgungssicherheit als wichtiges Ziel der Energie-
politik an, sieht jedoch keine mit diesem Gesichtspunkt
begründbare Notwendigkeit für die Aufrechterhaltung der
heimischen Steinkohlesubventionen. Die langfristige Ver-
sorgungssicherheit kann besser durch erhöhte Energie-
effizienz und erneuerbare Energien gewährleistet werden.

3.2.2 Immissionsschutz

Feinstäube

87.* Partikel, die hauptsächlich aus Kraftfahrzeugen mit
Dieselmotor stammen, werden als das derzeit wichtigste
Problem der Luftverschmutzung angesehen. Der gegen-
wärtige Wissensstand lässt sich folgendermaßen zusam-
menfassen:
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Die Kanzerogenität – bezüglich des Lungenkrebsrisikos –
von Dieselruß konnte im Tierversuch nachgewiesen wer-
den. Auch die Indizien für eine Kanzerogenität beim Men-
schen haben in den letzten Jahren zugenommen.

Es kann als gesichert gelten, dass inhalierbarer und lun-
gengängiger Schwebstaub, gemessen als Partikelmasse
PM10 und PM2,5, sowohl bei Kurzzeitexpositionen als
auch bei Langzeitexpositionen die Morbidität und Morta-
lität durch Atemwegserkrankungen und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen ungünstig beeinflussen kann. Es gibt ernst
zu nehmende Hinweise, dass nachteilige Effekte auf Ge-
sundheit und Lebenserwartung insbesondere durch ultra-
feine Partikel (PM0,1) ausgelöst werden.

88.* Aus den vorliegenden Untersuchungen zur gesund-
heitlichen Relevanz der Feinstäube ergibt sich die Not-
wendigkeit, die Feinstaub-Emission zu minimieren und
die Immissionsbelastung zu begrenzen. Mit der Richtlinie
99/30/EG sind Immissionswerte für PM10 vorgegeben;
diese werden derzeit auf nationaler Ebene umgesetzt. Der
Umweltrat hält darüber hinaus auch die Festsetzung von
Immissionswerten für PM2,5 für notwendig. Diese sollten
wirkungsseitig begründet werden. Hier besteht allerdings
noch erheblicher Forschungsbedarf. Dies betrifft vor al-
lem:

– die Charakterisierung der Zusammensetzung der Par-
tikel aus unterschiedlichen Quellen (Kfz, Hausbrand,
Industrie);

– Immissionsmessungen, mit denen die unterschied-
lichen Partikelgrößen erfasst werden, und Analysen
der chemischen Zusammensetzung;

– tierexperimentelle Untersuchungen zur Frage der Re-
levanz physikalischer Partikeleigenschaften (Masse,
Oberfläche, Anzahl) und chemischer Partikeleigen-
schaften (organisch, anorganisch, Metallverbindun-
gen, etc.);

– epidemiologische Untersuchungen zur Rolle unter-
schiedlicher Partikelfraktionen, ihrer Zusammenset-
zung und der zugrunde liegenden Quellen.

89.* Da in Deutschland der Kfz-Verkehr eine wichtige
Quelle der Schwebstaubemissionen und die Hauptquelle
der Feinstäube und ultrafeinen Partikel ist, sind zur Emis-
sionsminderung insbesondere Maßnahmen bei Kraftfahr-
zeugen erforderlich. Mit dem Wirksamwerden der Euro-
IV-Normen für Kraftfahrzeugemissionen werden sich ab
2005 deutliche Reduzierungen der Partikelemissionen er-
geben. Insbesondere die Normen für Pkw und leichte
Nutzfahrzeuge müssen jedoch noch weiter entwickelt
werden. Eine entsprechende Fortschreibung der europä-
ischen Standards sollte von deutscher Seite unterstützt
werden. Zwischenzeitlich könnte und sollte auf nationa-
ler Ebene der Einsatz von Partikelfiltern mit steuerlichen
Anreizen gefördert werden.

Fluglärm

90.* Die verkehrsbedingte Lärmbelastung der Bevölke-
rung ist inzwischen eines der schwerwiegendsten Pro-
bleme des Umwelt- und Gesundheitsschutzes. Während

in den meisten sonstigen Bereichen des Immissions-
schutzes weit reichende Minderungserfolge erzielt wer-
den konnten, ist die Lärmbelastung mit dem zunehmen-
den Verkehr vielfach weiter gestiegen, ohne dass dagegen
wirklich wirksame Maßnahmen ergriffen worden sind.
Bereits in seinem Sondergutachten „Umwelt und Ge-
sundheit“ hat der Umweltrat den zunehmenden Leidens-
druck in der lärmbetroffenen Bevölkerung ausführlich 
geschildert und auf die Dringlichkeit einer neuen, inte-
grierten und effektiven Lärmschutzpolitik hingewiesen.
Ganz besonders vordringlich ist dabei die Intensivierung
des Fluglärmschutzes. Nach wie vor werden den vielen im
Umfeld von Flughäfen wohnenden und arbeitenden Men-
schen hohe Lärmbelastungen und damit einhergehend er-
hebliche Gesundheitsrisiken oder jedenfalls gravierende
Einbußen an Lebensqualität zugemutet.

91.* Unbestrittene Grenzen der Zumutbarkeit liegen bei
einer Lärmbelastung, die langfristig zu gesundheitlichen
Beeinträchtigungen führen kann. Auf Schutz vor lärmbe-
dingten Gesundheitsbeeinträchtigungen haben die Betrof-
fenen ein grundrechtlich verbürgtes Recht (Artikel 2
Abs. 2 Satz 1 GG). Eine entsprechende Zumutbarkeits-
schwelle kann zwar aufgrund der vielfältigen noch beste-
henden Unsicherheiten in der Lärmwirkungsforschung
nicht anhand einer trennscharfen medizinischen Unter-
scheidung von gerade noch verträglichen und eben nicht
mehr unschädlichen Immissionen erfolgen. Aufgrund der
heute vorliegenden Hinweise auf mögliche lärmbedingte
Gesundheitsschäden können jedoch durchaus risikobe-
zogene Vorsorgeentscheidungen getroffen werden. Aus
Sicht der Lärmwirkungsforschung ist davon auszugehen,
dass bei chronischen Fluglärmbelastungen oberhalb von
60 bis 65 dB(A) tagsüber und von 50 bis 55 dB(A) – ge-
messen als Leq(3) – in der Nacht ein erhöhtes Risiko
gesundheitlicher Beeinträchtigungen besteht. Belastungen
oberhalb von 55 dB(A) tagsüber und von 45 dB(A) in der
Nacht werden als erhebliche Störungen und Belästigungen
empfunden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass unter 
anderem auch angesichts individuell unterschiedlicher
Empfindlichkeiten die Grenze zwischen Belästigung und
Gesundheitsbeeinträchtigung durch Lärm fließend ist.

Im Übrigen ist es auch nicht sach- und interessengerecht,
das Schutzkonzept im Wesentlichen auf den Gesundheits-
schutz zu beschränken. Die nachteiligen Wirkungen des
Fluglärms sind nicht nur gesundheitlicher Art. Meist lie-
gen sie in erster Linie in einer erheblichen Minderung 
der Lebensqualität, wobei auch Beeinträchtigungen der
Leistungsfähigkeit feststellbar sind. Beeinträchtigungen
dieser Art können gravierender empfunden werden als 
bestimmte gesundheitliche Beeinträchtigungen. Mit dem
Konzept der „gesundheitsbezogenen Lebensqualität“ wird
versucht, die Auswirkungen des Fluglärms auf Integrität
und Wohlbefinden in diesem Sinne umfassend zu ermit-
teln. Die so verstandene Lebensqualität muss als schüt-
zenswertes Gut anerkannt und gegenüber dem Interesse
am preiswerten Flugverkehr angemessen zur Geltung ge-
bracht werden.

92.* Das geltende Instrumentarium zum Schutz vor
Fluglärm ist allerdings nicht annähernd geeignet, die Be-
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lastung auf ein gesundheitsverträgliches und in Anbe-
tracht der sonstigen Schutzinteressen der Lärmbetroffe-
nen angemessenes Maß zu vermindern. Dazu fehlt es ins-
besondere an

– ausreichenden, dem Stand der Technik annähernd ent-
sprechenden Anforderungen an die zulässigen Lärm-
emissionen von Flugzeugen,

– einem gesetzlichen Schutzkonzept, das unzumutbare
Belastungen auf der Grundlage gesetzlicher Grenz-
werte durch eine angemessene und effiziente Mi-
schung von Maßnahmen des aktiven und des passiven
Schallschutzes möglichst vermeidet, und zwar nicht
nur gegenüber lärmerheblichen Neubau- oder Erwei-
terungsmaßnahmen, sondern auch gegenüber beste-
henden Flughäfen,

– einheitlichen gesetzlichen Nachtflugbeschränkungen,

– hinreichend strengen Planungsleitsätzen und Sied-
lungsbeschränkungen, die gewährleisten, dass lärm-
empfindliche Nutzungen einschließlich Wohnungen
im besonders betroffenen Flughafenumfeld nicht
mehr entstehen, sondern langfristig möglichst durch
unempfindliche gewerbliche und industrielle Nutzun-
gen verdrängt werden,

– einer Pflicht zur Erstellung eines integrierten 
(Flug-)Lärmminderungsplans bzw. eines Aktions-
plans nach Maßgabe der geplanten EG-Umgebungs-
lärmrichtlinie, der auch die Berücksichtigung von
Summenpegeln einschließt,

– einer adäquaten Einbeziehung von Militärflughäfen
und besonders lärmrelevanten Landeplätzen in das
Schutzregime.

93.* Im Hinblick auf diese vielfältigen Defizite im ge-
setzlichen Lärmschutzkonzept begrüßt der Umweltrat die
Vorschläge des Umweltministeriums zur Novellierung
des Fluglärmschutzgesetzes als einen wichtigen Schritt
zur Verbesserung der Belastungslage. Allerdings bleibt
der Novellierungsentwurf in einigen Punkten durchaus
unvollständig und hinter den Möglichkeiten zurück, die
dem Gesetzgeber für einen problemadäquaten und ange-
messenen Lärmschutz zu Gebote stehen. Der Umweltrat
sieht vor allem folgenden Nachbesserungsbedarf:

– Der Lärmschutz an der Quelle sollte nach dem Stand
der Technik und durch – möglichst auch europaweite –
Zulassungsstandards sowie Start- und Landeverbote
für Flugzeuge, die nicht diesen Standards (mindestens
der Bonusliste des Bundesverkehrsministeriums) ent-
sprechen, verschärft werden.

– Die Schallschutzanforderungen für bestehende Flug-
häfen sollten noch weiter verschärft und möglichst
den für Neubau und wesentliche Änderungen vorge-
schlagenen angeglichen werden. Das Schutzzonen-
konzept des Fluglärmschutzgesetzes sollte außer-
dem durch Schallpegelgrenzwerte – Dauerschall- und 
Maximalpegel – für die Fluglärmbelastung ergänzt
werden, weil gerade die Überflughäufigkeit und deren
Maximalpegel Lmax ganz wesentlich zur belastenden
Wirkung von Fluglärm beitragen.

– Die Siedlungsbeschränkungen im Flughafenumfeld
sollten deutlich erweitert werden. Wenigstens von den
verfassungsrechtlichen Möglichkeiten, weiteren Woh-
nungsbau entschädigungsfrei auszuschließen, sollte
erschöpfend Gebrauch gemacht werden.

– Es sollte ein allgemeines Nachtflugverbot eingeführt
werden. Durch ausgewogene Ausnahmemöglich-
keiten kann der Übergang zu einem langfristig anzu-
strebenden, möglichst ausnahmslosen Nachtflugver-
bot angemessen abgestuft werden. Hinsichtlich des
Zeitrahmens und der Ausnahmemöglichkeiten sollte
nach Ansicht des Umweltrates eine an den Ergebnis-
sen des Frankfurter Mediationsverfahrens orientierte
Lösung (Flugverbot von 23.00 bis 5.00 Uhr) ange-
strebt werden.

Elektromagnetische Felder

94.* Die Besorgnis über mögliche Gesundheitsgefahren
durch „elektromagnetische Strahlen“ nimmt in der Bevöl-
kerung zu. Bislang fehlen abschließende Erkenntnisse
hinsichtlich der Wirkung von elektromagnetischen Fel-
dern auf die Gesundheit des Menschen. Die Ergebnisse
bisheriger wissenschaftlicher Untersuchungen deuten
nicht auf einen begründeten Verdacht für ein Gesund-
heitsrisiko hin. So geben die im Umkreis von Mobilfunk-
Sendeanlagen durchgeführten und bislang veröffentlich-
ten Studien keine Hinweise auf relevante gesundheitliche
Risiken. Diese Basisstationen emittieren zudem ver-
gleichsweise niedrige Felder. Für die derzeit auf dem
Markt befindlichen Mobilfunkgeräte ist gewährleistet,
dass der SAR-Grenzwert von 20 mW/10 g Körpergewicht
eingehalten wird. Der Umweltrat sieht daher zurzeit kei-
ne Notwendigkeit, die Grenzwerte zum vorsorglichen
Schutz der Bevölkerung herabzusetzen. Er empfiehlt je-
doch, zum Ausschluss etwaiger Restrisiken weitere For-
schung zu unterstützen.

95.* Über die Errichtung neuer Anlagen, die relevante
elektromagnetische Emissionen verursachen, sollten Bür-
ger umfassend informiert werden. Weiterhin sollten Ver-
treter der Kommunen in die Planung der Standorte früh-
zeitig einbezogen werden. Dazu gibt es in Deutschland
bereits eine freiwillige Vereinbarung der Mobilfunkbe-
treiber mit dem Deutschen Städtetag, dem Deutschen
Landkreistag und dem Städte- und Gemeindebund, in der
erklärt wird, dass neue Standorte für Mobilfunksende-
anlagen einvernehmlich mit den Kommunen realisiert
werden sollen und die notwendige Infrastruktur konflikt-
frei aufgebaut werden soll.

Insgesamt hält der Umweltrat eine Fortführung laufender
Forschungsprojekte und die Unterstützung weiterführen-
der Studien in den genannten Bereichen für notwendig,
um die noch ungeklärten Fragen im Zusammenhang mit
der häuslichen Stromversorgung und elektromagnetischen
Feldern insbesondere des Mobilfunks abschließend zu
klären. Eindeutige wissenschaftliche Ergebnisse, die der
Bevölkerung durch eine breit angelegte Risikokommu-
nikation vermittelt werden, können zu einer Versach-
lichung der Diskussion führen. Unbegründete Beden-
ken könnten dabei abgebaut werden. Von besonderem
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wissenschaftlichen Interesse sind Untersuchungen, die
systematisch Beschwerdehäufigkeiten, Befindlichkeits-
störungen und Änderungen in der Lebensqualität unter
dem Einfluss elektromagnetischer Felder erfassen.

3.2.3 Privatisierung und Liberalisierung der
Wasserversorgung

96.* Die verschiedenen Optionen einer Privatisierung
bzw. Liberalisierung der Wasserversorgung in Deutsch-
land werden seit längerem kontrovers diskutiert. Dabei
begründen die Befürworter einer weiteren Privatisierung
bzw. Liberalisierung der Wasserversorgung ihre For-
derungen im Wesentlichen mit den zu erwartenden Effi-
zienzgewinnen. Die hierbei verwendeten Argumente 
sind aus Sicht des Umweltrates allerdings nur einge-
schränkt tragfähig. Effizienzgewinne durch eine Privati-
sierung bzw. Liberalisierung setzen voraus, dass die be-
stehenden Strukturen mit entsprechenden Ineffizienzen
verbunden sind. Dies ist insofern zu erwarten, als sich die
gegenwärtige Wasserversorgungswirtschaft durch eine
extrem kleinteilige und zersplitterte Struktur auszeichnet
und öffentliche Unternehmen keinem unmittelbaren 
Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind, sodass sie ihre Kosten
ohne eigenes Risiko auf die Verbraucher überwälzen 
können. Allerdings werden auch beim heutigen Ord-
nungsrahmen bereits verschiedene Wettbewerbselemente
wirksam (Substitutionswettbewerb, Wettbewerb auf der
Großhandelsstufe, Wettbewerb um Beteiligungen, kartell-
rechtliche Preisaufsicht). Hinzu kommt, dass Gebüh-
renerhöhungen häufig zu Akzeptanzproblemen führen.
Diese Faktoren können zwar eine tatsächliche Wettbe-
werbssituation nicht ersetzen, sie bewirken jedoch einen
spürbaren Druck zu Kostendisziplin und Effizienz.

Die zum Beleg der behaupteten Ineffizienzen häufig in
unseriöser Weise herangezogenen internationalen Was-
serpreisvergleiche sind aufgrund zahlreicher Faktoren
(Unterschiede bezüglich Qualität, Versorgungssicherheit
und Anschlussgrad, unterschiedliche Umweltstandards,
unterschiedliche Gebühren- bzw. Preisbildungsmodelle,
Verzerrungen durch Subventionen) nur von äußerst gerin-
ger Aussagekraft. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die
Kosten der Wasserversorgung einen hohen Fixkosten-
anteil enthalten, sodass der Wasserpreis pro m3 bei rück-
gängigem Verbrauch zwangsläufig steigt. Gerade eine
Wasserwirtschaft, die im Sinne einer nachhaltigen Ent-
wicklung auf einen möglichst geringen pro-Kopf-Ver-
brauch abzielt, sieht sich daher ungerechtfertigten Ineffi-
zienzvorwürfen ausgesetzt, wenn allein die Wasserpreise
zum Maßstab genommen werden.

97.* Für eine weiter gehende Privatisierung bzw. Libera-
lisierung der Wasserversorgung kommt sowohl ein „Wett-
bewerb im Markt“, als auch ein „Wettbewerb um den
Markt“ in Betracht. Beide Optionen sind jedoch mit zahl-
reichen ökonomischen und ökologischen Problemen ver-
bunden, die nach Einschätzung des Umweltrates eine
sorgfältige Abwägung erfordern und nicht mit pauschalen
Hinweisen auf das Vertrauen in die Marktkräfte beiseite
geschoben werden dürfen.

98.* Um das eigentliche Effizienzpotenzial eines „Wett-
bewerbs im Markt“ erschließen zu können, wäre ein

Durchleitungsmodell („common carriage“) erforderlich.
Anders als im Elektrizitätsbereich existiert jedoch für die
Wasserversorgung in Deutschland kein flächendeckendes
Verbundnetz, sodass zunächst eine entsprechende Infra-
struktur geschaffen werden müsste. Hinzu kommt, dass
Wasser deutlich höhere Transportkosten als Elektrizität
verursacht und in den meisten Regionen verbrauchsnah
gewonnen werden kann, sodass eine hohe Wettbewerbs-
intensität durch gemeinsame Netznutzung in der Regel
nur in dicht besiedelten Gebieten zu erwarten wäre. Wie
auch jüngste Erfahrungen aus England belegen, resultie-
ren weitere Probleme eines Durchleitungsmodells daraus,
dass die speziellen Eigenschaften des Gutes „Wasser“ bei
gemeinsamem Netzzugang äußerst komplexe Regelun-
gen u. a. bezüglich der Kostenträgerschaft, der Qualität
der einzuspeisenden Wässer und möglicher haftungs-
rechtlicher Fragen erfordert. Auch ist die Einspeisung un-
terschiedlicher Wässer in ein gemeinsames Netz nicht
ohne kostenintensive Aufbereitungsmaßnahmen möglich.

Aus Sicht des Umwelt- und Gesundheitsschutzes ist her-
vorzuheben, dass zur Aufrechterhaltung der gegenwär-
tigen Standards ein hohes Maß an zusätzlichen Kontroll-
maßnahmen erforderlich wäre, die mit entsprechenden
Vollzugskosten einhergehen. Darüber hinaus würde ein
„Wettbewerb im Markt“ tendenziell zu einer verstärkten
Fernwasserversorgung führen. Dies würde jedoch unter
Umständen nicht nur eine höhere Zugabe von Chlor er-
fordern, sondern zugleich auch Anreize zum Schutz re-
gionaler Grundwasservorkommen schwächen und damit
den Prinzipien einer nachhaltigen Wasserwirtschaft zuwi-
der laufen. Insgesamt kommt der Umweltrat deshalb zu
der Einschätzung, dass ein „Wettbewerb im Markt“ im
Sinne eines gemeinsamen Netzzugangs weder ökono-
misch noch ökologisch vorteilhaft wäre.

99.* Bei einem „Wettbewerb um den Markt“ im Sinne ei-
nes Ausschreibungsverfahrens lassen sich umwelt- und
gesundheitspolitische Probleme durch einen entsprechen-
den Ordnungsrahmen sowie eine geeignete Vertragsge-
staltung zumindest im Prinzip vermeiden. Wie jedoch Er-
fahrungen aus England zeigen, stößt die Durchsetzung
entsprechender Standards häufig auf erbitterten Wider-
stand seitens der privaten Betreiber. Auch lässt sich die
Einhaltung bestimmter Auflagen (z. B. Netzpflege) nicht
ohne weiteres überprüfen, sodass Monitoring-Probleme
entstehen. Darüber hinaus gilt es auch hier zu bedenken,
dass die Trennung zwischen umweltpolitischer Kontrolle
einerseits und Anlagenbetrieb andererseits eine fachliche
und personelle Stärkung der zuständigen Behörden erfor-
dert, die zu beträchtlichen Zusatzkosten führen kann.

Die effizienzsteigernde Wirkung eines „Wettbewerbs um
den Markt“ wird maßgeblich durch die konkrete Ver-
tragsgestaltung beeinflusst. Da ca. 80 % der Kosten der
Wasserversorgung als Fixkosten anfallen, lassen sich um-
fangreiche Kostensenkungsspielräume nur dann realisie-
ren, wenn der Private nicht nur die Betriebsführung, son-
dern auch möglichst weit gehende Investitionsaufgaben
übernimmt. Zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrun-
gen bei den Folgeausschreibungen erfordert dies jedoch
sehr lange Vertragslaufzeiten, sodass der Wettbewerbs-
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charakter des Ausschreibungsverfahrens nahezu vollstän-
dig verloren geht. Werden dagegen im Rahmen einer rei-
nen Betriebsführung kürzere Vertragslaufzeiten gewählt,
so resultiert daraus zwar eine deutlich höhere Wettbe-
werbsintensität, der Private hat jedoch nur Einfluss auf die
variablen Kosten, und die realisierbaren Kostensenkungs-
spielräume sind entsprechend gering. Darüber hinaus ist
zu beachten, dass Ausschreibungsverfahren gerade auf
Märkten mit hohem Konzentrationsgrad extrem anfällig
sind für Absprachen zwischen den Bietern und andere Un-
regelmäßigkeiten.

100.* Vor dem Hintergrund der genannten Zusammen-
hänge ist es nicht überraschend, dass selbst die Befür-
worter einer weiteren Privatisierung bzw. Liberalisierung
der Wasserversorgung von nur moderaten Effizienzge-
winnen in einer Größenordnung von etwa 10 bis 15 %
ausgehen. Da der Jahresumsatz in der Wasserversorgung
mit nur ca. 13 Mrd. DM deutlich geringer ist als etwa in
der Elektrizitätswirtschaft (ca. 160 Mrd. DM) oder der 
Telekommunikation (ca. 90 Mrd. DM), sind die gegebe-
nenfalls vorhandenen Kostensenkungsspielräume in der
absoluten Betrachtung vergleichsweise bescheiden. So
würde selbst bei optimistischer Schätzung pro Einwohner
und Jahr lediglich eine Kostenentlastung von ca. 21 DM
resultieren. Insgesamt befürchtet der Umweltrat, dass
durch eine weitere Privatisierung bzw. Liberalisierung der
Wasserversorgung nur wenig zu gewinnen, aber mög-
licherweise viel zu verlieren wäre. Vor der Einleitung wei-
terer Privatisierungs- bzw. Liberalisierungsschritte hält es
der Umweltrat deshalb für angebracht, zunächst zu über-
prüfen, welche Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung im
Rahmen der gegebenen öffentlich-rechtlichen Strukturen
bestehen. Mögliche Ansatzpunkte hierfür liegen in der
Einführung verpflichtender Benchmarking-Prozesse, in
einer verstärkten Kooperation zwischen den öffentlichen
Wasserversorgern und in einem verstärkten Übergang 
zu privatrechtlichen Organisationsformen (einschließlich
„Public-Private-Partnership“).

3.2.4 Novellierung des Bundesnaturschutz-
gesetzes

101.* Die Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes
bringt Reformen, die den Stellenwert des Naturschutzes
insgesamt stärken können. Sie setzt in wichtigen Berei-
chen neue Akzente und stößt Verbesserungen für den Na-
turschutz an. Hervorzuheben sind die Einführung eines
Biotopverbundes, die Aufnahme der Möglichkeit, Schutz-
gebiete auch im Hinblick auf ihre künftige Entwicklung
auszuweisen, die Überarbeitung der Liste gesetzlich ge-
schützter Biotope, die erstmalige Regelung des Meeres-
naturschutzes in der Außenwirtschaftszone, die Defini-
tion der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft
unter den Gesichtspunkten von Naturschutz und Land-
schaftspflege, die Einführung der Umweltbeobachtung,
die umfassende Überarbeitung der Landschaftsplanung,
die Erweiterung des Geltungsbereichs der Eingriffsrege-
lung sowie die Einführung der Verbandsklage auf Bun-
desebene. Der Umweltrat begrüßt die genannten Verän-
derungen. In einigen Punkten wären allerdings weiter
gehende oder – unter Ausschöpfung der Möglichkeiten

der Rahmengesetzgebung – konkretere Regelungen wün-
schenswert gewesen. In wenigen Punkten sieht der Um-
weltrat sogar Verschlechterungen gegenüber dem derzeit
gültigen Gesetz. Dies betrifft vor allem die Eingriffsrege-
lung sowie den sehr weit gehenden Verzicht auf die un-
mittelbare Wirkung der Regelungen des Gesetzes.

Angesichts des – teilweise verfassungsrechtlich beding-
ten – geringen Konkretisierungsgrades vieler Vorschriften
des neuen Gesetzes ist die Umsetzung in den Bundeslän-
dern von entscheidender Bedeutung für die Qualität der
zukünftigen Naturschutzpolitik. Die nachfolgenden Emp-
fehlungen beziehen sich dementsprechend zu einem er-
heblichen Teil auf die zukünftige Umsetzung des Geset-
zes durch die Bundesländer. Darüber hinaus wird jedoch
in einzelnen Punkten auch eine Fortschreibung von der-
zeit unzureichenden Formulierungen des Bundesgesetzes
als notwendig angesehen.

Ziele und Grundsätze

102.* Die umfangreiche Neufassung der Ziele und
Grundsätze ist zu begrüßen. Der neu in das Gesetz aufge-
nommene pauschale Verweis auf den „eigenen Wert“ von
Natur und Landschaft wird allerdings als für die Verwal-
tungspraxis möglicherweise kontraproduktiv angesehen.

Problematisch ist die in den Grundsätzen (§ 2 Abs. 1
Satz 5 BNatSchG n. F.) dargelegte besondere Verpflich-
tung zu Schutz, Pflege, Gestaltung und Erschließung von
Flächen zum Zwecke der Erholung, da sie sich nicht auf
die für die Naherholung genutzten Gebiete beschränkt.

Da eine wesentliche Funktion der Rahmengesetzgebung
gerade in der Aufstellung von Zielen und Grundsätzen für
das Landesrecht besteht, ist es besonders bedauer-
lich, dass die Ziele und Grundsätze (§§ 1 und 2 BNat-
SchG n. F.) keine unmittelbare Geltung mehr besitzen.
Dies birgt die Gefahr eines Verlusts der vereinheitlichen-
den Wirkung des Rahmengesetzes auf den Zielrahmen
insbesondere der Landschaftsplanung und der Eingriffs-
regelung in den Bundesländern.

Biotopverbund

103.* Die Ausführungen des Bundesgesetzes zum Bio-
topverbund sind hinsichtlich der quantitativen wie der
qualitativen Anforderungen an den Biotopverbund nicht
konkret genug für die Umsetzung. Die Vorgaben müssen
nun auf Länderebene ausgestaltet werden. Der Umweltrat
hält es für erforderlich, dabei anzustreben, dass die Min-
destzielvorgabe von 10 % der Landesfläche in den Bun-
desländern allein für die Kernflächen bereitgestellt wird.
Auch in qualitativer Hinsicht sind die Ansprüche an den
Biotopverbund im Bundesgesetz noch nicht ausreichend
präzisiert. Es sollte davon ausgegangen werden, dass der
angestrebte Biotopverbund nur den Ansprüchen beson-
ders schutzwürdiger und gefährdeter Arten, Artengruppen
und Biotope genügen muss. Das Ziel der Erhaltung aller
Arten würde ihn in seiner derzeitigen Form überfordern.
Die Regelungen der Novelle zu den Modalitäten der 
Sicherung des Biotopverbundes sind aus der Sicht des
Umweltrates nicht restriktiv genug. So sind Landschafts-
schutzgebiete, Vertragsnaturschutz, beliebige „planungs-
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rechtliche Festlegungen“ (also z. B. auch durch bloße Vor-
behaltsgebiete nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 ROG) oder „andere
geeignete Maßnahmen“ zumindest für die Kernflächen,
aber auch für die meisten Verbindungsflächen des Biotop-
verbundes eine zu schwache Form der Sicherung.

Verhältnis von Landwirtschaft und Naturschutz

104.* Die Definition der guten fachlichen Praxis der
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft in § 5 der Neufas-
sung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG n. F.)
bringt insbesondere aufgrund des Verbots des Grün-
landumbruchs auf erosionsgefährdeten Hängen, in Über-
schwemmungsgebieten, auf Standorten mit hohem Grund-
wasserstand und auf Moorstandorten und aufgrund der
Verpflichtung zur Führung einer Schlagkartei über den
Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln wichtige
Fortschritte. In weiten Teilen wird allerdings von der
Konkretisierung auf Länderebene abhängen, inwieweit
die neuen Regelungen tatsächliche Fortschritte bewirken.
So muss die allgemeine Aufforderung, vermeidbare Be-
einträchtigungen von Biotopen, die an die Betriebsfläche
angrenzen, zu unterlassen, ebenso wie die Forderung ei-
nes Mindestanteils von Biotopelementen an der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche präzisiert werden. Nach der jetzt
geltenden Regelung tragen die Länder die finanziellen
Konsequenzen der erforderlichen Neuentwicklung von
Biotopelementen, und die betroffenen Landwirte müssen
keine Belastungen befürchten.

Der Umweltrat hält es für erforderlich, bei geeigneten Tat-
beständen auch eine ordnungswidrigkeitenrechtliche
Sanktionierung der Nichtbeachtung der guten fachlichen
Praxis auf Länderebene vorzusehen.

Landschaftsplanung

105.* Die Landschaftsplanung ist das Hauptinstrument
von Naturschutz und Landschaftspflege zur planerischen
Konkretisierung der gesetzten Ziele und Grundsätze auf
der Fläche. Der Umweltrat hält die Stärkung der Land-
schaftsplanung in den § 13 ff. BNatSchG n. F. für einen
wesentlichen Fortschritt. Besonders wichtig ist die ver-
bindliche Einführung der flächendeckenden Landschafts-
planung in den §§ 15 und 16. Neben ihren traditionellen
Aufgaben kann die Landschaftsplanung damit zur Grund-
lage der zukünftig durchzuführenden „Strategischen Um-
weltprüfung für Pläne und Programme“, der Information
der Landwirte über bestimmte Anforderungen der guten
fachlichen Praxis und der ökologisch und ökonomisch ef-
fizienten flächenbezogenen Honorierung ökologischer
Leistungen werden. Nachteilig könnte sich allerdings aus-
wirken, dass die Ausnahmen von der Pflicht zur Aufstel-
lung von Landschaftsplänen in der Novelle nicht eng ge-
nug gefasst wurden. Auch auf eine Festlegung konkreterer
Fristen für die Fortschreibung der Planwerke wurde ver-
zichtet, ebenso wie auf eine Verpflichtung zur Beteiligung
der Öffentlichkeit an der Landschaftsplanung. Die ge-
nannten Lücken sollten im Rahmen der Umsetzung des
Gesetzes durch die Länder geschlossen werden.

Eingriffsregelung

106.* Die Klarstellung und Ausweitung des Anwen-
dungsbereichs der Eingriffsregelung auf wesentliche Ver-

änderungen des Grundwasserspiegels sowie der Ansatz, in
besonders wertvollen Gebieten Eingriffe nur aus zwingen-
den Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
zuzulassen, sind positiv zu bewerten. Eine erhebliche
Schwächung der derzeitigen Möglichkeiten zur fachge-
rechten Gestaltung der Art des Ausgleichs ist jedoch auf-
grund der Bemühungen zur Vereinfachung der Eingriffs-
regelung zu befürchten. Die gemeinsame Betrachtung von
Ausgleich und Ersatz in der Abwägung versperrt praktisch
die Möglichkeit des Versagens eines Eingriffs. Vor allem
machte die alte Regelung es den Behörden leichter, den
Verursacher unter Verweis auf die andernfalls bestehende
Versagungsmöglichkeit zu einem anspruchsvolleren Aus-
gleich zu bewegen. Mit der neuen Regelung besteht 
demgegenüber die Gefahr, dass sich eher billige, nicht
gleichartige Maßnahmen wie die Kompensation durch
Sukzessionsflächen durchsetzen. Zur Behebung des Voll-
zugsdefizits der Eingriffsregelung sollten auf Länderebene
Kompensationskataster eingeführt werden.

Verbandsklage und Verbandsbeteiligung

107.* Der Umweltrat begrüßt die Einführung der Ver-
bandsklage auf Bundesebene. Es wird jedoch eine noch
weiter gehende Beteiligungs- und Klagebefugnis der Ver-
bände für notwendig erachtet. Über die Regelungen der
§§ 58 f. BNatSchG n. F. hinaus sollte die Verbandsbetei-
ligung und Klagebefugnis in einem nächsten Schritt ins-
besondere auf alle Planaufstellungsverfahren, einschließ-
lich der Bauleitplanung und aller Plangenehmigungen,
ausgeweitet werden, die unmittelbar oder mittelbar
Grundlage von Eingriffen in Natur und Landschaft sein
können.

Grundflächen der öffentlichen Hand und Umwelt-
beobachtung

108.* Die Aufnahme der Verpflichtung zur besonderen
Berücksichtigung des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege auf Grundflächen der öffentlichen Hand in
§ 7 BNatSchG n. F. verankert die seit langem geforderte
Vorbildfunktion des Staates in Naturschutzangelegen-
heiten. Auch die Einführung der ökologischen Umwelt-
beobachtung in § 12 BNatSchG n. F. ist als positive Wei-
terentwicklung in der Gesetzesnovelle hervorzuheben.
Als nächster Schritt ist eine Vereinbarung zwischen Bund
und Ländern anzustreben, die eine umfassende Datenzu-
sammenführung auf Bundesebene erlaubt und die Daten-
erfassungen der Länder angleicht.

3.2.5 Agrar– und Fischereipolitik

Neuausrichtung der nationalen Agrarpolitik

109.* Eine Neuorientierung der Agrarpolitik ist nicht nur
aufgrund der offenkundigen Defizite im Bereich des
Verbraucherschutzes, der Lebensmittelsicherheit und des
Tierschutzes notwendig. Sie ist auch unumgänglich, um
dauerhafte Schädigungen der natürlichen Lebensgrund-
lagen abzuwenden und die Existenz der Landwirtschaft
auf dem größten Teil der derzeitigen landwirtschaftlichen
Nutzfläche langfristig zu sichern. Der Umweltrat unter-
stützt nachdrücklich die Bemühungen der Bundesregie-
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rung, Fragen des Verbraucherschutzes, der Lebensmittel-
sicherheit und der umweltschonenden Erzeugung und art-
gerechten Tierhaltung in den Mittelpunkt der Agrarpolitik
zu stellen.

110.* Fragen des Verbraucherschutzes wurden in der
Vergangenheit vernachlässigt. Mit der Reorganisation
und Umbenennung des früheren Landwirtschaftsministe-
riums ist dem Verbraucherschutz ein neuer politischer
Stellenwert eingeräumt worden. Das in Reaktion auf 
die BSE-Krise erlassene Verbot der Verfütterung von
Tiermehlen und -fetten war angesichts der seit langem be-
kannten Risiken dieser Praxis eine überfällige Maß-
nahme. Es ist allerdings bedauerlich, dass im EU-Agrar-
ministerrat bislang keine Mehrheit für ein dauerhaftes
Verfütterungsverbot zustande gekommen ist.

111.* Die Landwirtschaft trägt hauptsächlich durch dif-
fuse Einträge von Nähr- und Schadstoffen aus Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln und direkte Eingriffe in die Land-
schaft zu der anhaltend hohen Gefährdung von Boden,
Grundwasser und insbesondere der biologischen Vielfalt
bei. Ein probates Gegenmittel ist die verstärkte Förderung
umweltverträglicher Bewirtschaftungsverfahren nach dem
Muster der heutigen Agrarumweltmaßnahmen. Die vor-
gesehene Umschichtung (Modulation) eines Teils der Di-
rektzahlungen in die Förderung von extensiven und um-
weltfreundlichen Produktionsverfahren im Ackerbau und
in der Grünlandbewirtschaftung, von Reduzierungen des
Viehbesatzes in einigen Regionen und von umwelt- und
tiergerechten Haltungsverfahren ist in diesem Zusam-
menhang positiv zu bewerten.

112.* In der Tierhaltung müssen die bestehenden Rege-
lungen, insbesondere hinsichtlich der resultierenden
Nitratbelastungen, konsequenter angewandt werden; dies
betrifft insbesondere die Flächenbindung in der Tierhal-
tung. Der Umweltrat begrüßt, dass die Bundesregierung
mit der Hennenhaltungs-Verordnung über EU-rechtliche
Vorgaben hinausgeht und damit innerhalb der EU eine
Vorreiterrolle einnimmt.

113.* Die Ausweitung der Fördermaßnahmen für den
ökologischen Landbau sollte noch intensiver darauf aus-
gerichtet werden, die strukturellen Nachteile einer Ni-
schenproduktion zu beseitigen. Nur so ist das Ziel eines
Flächenanteils von 20 % für den ökologischen Landbau
bis zum Jahr 2010 zu erreichen. Dies schließt eine Aus-
weitungsstrategie ein, die die ökologisch erzeugten Pro-
dukte „supermarktfähig“ macht. Darüber hinaus sollte die
Förderung auch zur Verbesserung der Möglichkeiten re-
gionaler Vermarktung der Produkte beitragen. Das ein-
heitliche Ökosiegel für Produkte aus ökologischem Land-
bau ist ein erster notwendiger Schritt auf dem Weg zur
Ausweitung des ökologischen Landbaus. Erforderlich ist
darüber hinaus eine Weiterentwicklung der EG-Öko-Ver-
ordnung (s. auch Tz. 19*).

Neuausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik

114.* Die Gemeinsame Agrarpolitik begünstigt nach wie
vor konventionell-intensive gegenüber umweltverträg-
licheren Bewirtschaftungsformen. Eine grundsätzliche

Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik ist auch vor dem
Hintergrund der bevorstehenden EU-Osterweiterung un-
abdingbar. Mit der Agenda 2000 aus dem Jahr 1999 wurde
die Chance verpasst, eine solche grundlegende Neuorien-
tierung vorzunehmen. Positiv zu bewerten ist allerdings
die ausgeweitete Förderung des ländlichen Raums und
umweltgerechter landwirtschaftlicher Produktionsverfah-
ren, die zu einer „zweiten Säule“ der Gemeinsamen
Agrarpolitik ausgebaut wurde.

115.* Für das Jahr 2003 ist eine Halbzeitüberprüfung der
Agenda 2000 vorgesehen. Diese Halbzeitüberprüfung
sollte von den EU-Mitgliedstaaten zu einer frühzeitigen
Festlegung der grundsätzlichen Reformrichtung bezüg-
lich der Agenda 2007 und zur Verabredung bereits kurz-
fristig zu ergreifender Reformschritte genutzt werden.
Die konsequente Umschichtung von Mitteln aus der ers-
ten in die zweite Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik
sollte dabei das Leitprinzip sein. Ein erster Schritt dazu ist
die Einführung der Modulation in Deutschland. Die in-
haltlichen Anforderungen an den Einsatz der umge-
schichteten Mittel in der zweiten Säule müssten dabei fle-
xibilisiert werden. Zudem sollte angestrebt werden, die
bestehende Diskriminierung der Zahlungen in der zwei-
ten Säule zu beseitigen. Dies betrifft vor allem die Ko-
finanzierung, die finanzschwache Länder und Regionen
benachteiligt.

116.* Die Bundesregierung sollte sich dafür einsetzen,
dass die Direktzahlungen auf die Gesamtfläche der land-
wirtschaftlichen Betriebe einschließlich der Landschafts-
elemente bezogen werden können. Dies würde einerseits
die Benachteiligung des Grünlandes oder ungenutzter
Teilflächen wie Raine, Sukzessionsflächen und Feld-
gehölze beenden und andererseits den Ermittlungsauf-
wand für prämienberechtigte Flächen erheblich reduzie-
ren. Eine entsprechende Regelung sollte umgehend auch
für die Flächen mit Agrarumweltmaßnahmen eingeführt
werden, da nicht einzusehen ist, dass erwünschte Struktur-
elemente nicht gefördert werden dürfen. Die Effizienz des
Mitteleinsatzes sollte durch eine stärkere Orientierung der
Programme an dem tatsächlichen Handlungsbedarf auf
der Fläche (Ausweisung von Gebietskulissen, Formulie-
rung von Bedarfskriterien) gesteigert werden.

117.* Eine integrierte Politik für den ländlichen Raum
muss aber auch neue Einkommensfelder für die Land-
wirtschaft erschließen. Dies beinhaltet u. a. die Nutzung
von Möglichkeiten einer partiellen Rückverlagerung von
Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen in die land-
wirtschaftlichen Betriebe, die Erzeugung nachwachsen-
der Rohstoffe und erneuerbarer Energien, die Übernahme
von Leistungen der Landschaftspflege und des Natur-
schutzes und die Diversifizierung von Dienstleistungen
(ländlicher Tourismus, Freizeitangebote, Kulturveranstal-
tungen etc.).

Langfristige Entwicklungen unter welthandelsrecht-
lichen Rahmenbedingungen

118.* Die Interventionsmaßnahmen und Exportsubven-
tionen der Gemeinsamen Agrarpolitik werden im Rahmen
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der nächsten Welthandelsrunde erneut auf den Prüfstand
gestellt werden. Die weitere Reform der Gemeinsamen
Agrarpolitik kann daher nicht unabhängig von den Ver-
handlungen über eine weitere Liberalisierung der Agrar-
märkte betrachtet werden: Ein Großteil der Fördermittel
wird nur noch durch die Umwidmung in green-box-
fähige, d. h. an ökologische Leistungen gekoppelte Sub-
ventionen gesichert werden können. Im Rahmen der
nächsten Welthandelsrunde sollte die Vereinbarung von
Mindeststandards einer umweltverträglichen Landwirt-
schaft angestrebt werden. Ein Ausgleich für höhere Um-
weltstandards in der EU muss weiter möglich sein.

Zu begrüßen ist, dass auf Betreiben der EU in der nächs-
ten Welthandelsrunde auch über den Einbezug „nicht 
direkt handelsbezogener Regelungen“ verhandelt und
dem WTO-Ausschuss für Handel und Umwelt eine be-
sondere Rolle während der Verhandlungen zuerkannt
werden soll.

Wie der Umweltrat schon mehrfach gefordert hat, sollte
in einer mittel- bis langfristigen Perspektive eine voll-
ständige Umstellung der Förderung auf eine Honorierung
ökologischer Leistungen vorgenommen werden. Der Ein-
stieg in die Modulation ist hier nur ein erster Schritt. Diese
Strategie empfiehlt sich auch zur Vermeidung von Dauer-
konflikten mit dem Welthandelsrecht.

119.* Bei einer zielgenauen und an ökologischen Leistun-
gen orientierten Ausrichtung einer integrierten Agrarum-
weltpolitik müssten die Gesamtausgaben nicht die Höhe
der derzeit aus der ersten Säule gezahlten Mittel erreichen.

Fischereipolitik

120.* Das Grünbuch der EU-Kommission zur Fischerei-
politik bestätigt, dass die Fischerei in der EU nicht nach-
haltig betrieben wird. Entschiedene Maßnahmen zur Re-
duktion des Fangaufwandes – d. h. der mit den
Fangkapazitäten im Rechtssinne nicht identischen
tatsächlichen Fangkapazitäten – sind erforderlich. Die er-
forderlichen Reduktionen sollten bei den jeweiligen na-
tionalen Flotten ansetzen. Deutschland hat bereits ent-
schiedene Maßnahmen zur Reduktion der Kapazitäten
ergriffen. Eine weitere Reduktion wäre mit der Gefahr ei-
nes Zusammenbruchs der Infrastruktur verbunden.

Für einzelne Bestände müssen zusätzliche Erhaltungs-
maßnahmen getroffen werden. Hierzu gehören sowohl
Wiederaufbauprogramme als auch Vorgaben für den Ein-
satz selektiverer Fangtechnik, durch die der Mitfang zu
kleiner Individuen der Zielart vermieden wird. Ausge-
schlossen werden sollte außerdem der Einsatz von Fang-
geräten, die Schäden am Meeresboden hervorrufen (Ein-
ebnung von Strukturelementen, Zerstörung der
Pflanzendecke etc.). Die kleine Küstenfischerei erfüllt
durch den Einsatz vor allem von passiven Fanggeräten
diese Vorgaben schon weitgehend. Spezielle Förderpro-
gramme, die dem Vertragsnaturschutz vergleichbar aus-
gestaltet werden könnten, würden es ermöglichen, die ar-
beitsplatzintensive Küstenfischerei, die zusätzlich eine
touristische Attraktion für die Küstenländer darstellt, bei
Beibehaltung ihrer ökologisch verträglicheren Nutzungs-
form zu erhalten.

4 Aktuelle Probleme und Zukunftsentwicklungen in der Abfallentsorgung

4.1 Probleme und Ziele der Verwertungs-
wirtschaft

Gewandelte abfallwirtschaftliche Lage

121.* In den späten 80er- und frühen 90er-Jahren hat die
Knappheit der Beseitigungskapazitäten („Entsorgungs-
notstand“) dazu geführt, dass man sich auf die Vorzüge
der Abfallverwertung besann. Heute dagegen wird ins-
besondere von den entsorgungspflichtigen Kommunen,
die anspruchsvolle Vorbehandlungs- und Beseitigungsan-
lagen betreiben, über Auswüchse der Verwertungswirt-
schaft („Scheinverwertung“) und eine dadurch bedingte
Unterauslastung ihrer Entsorgungsanlagen geklagt.

Mit dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ist die
wirtschaftlich zumutbare Verwertung von Abfällen zur
Rechtspflicht geworden. Ob und wie Abfälle verwertet
werden, hängt aber weniger von den – gegen wirtschaft-
liche Interessen der Abfallerzeuger und -besitzer nur
schwer durchsetzbaren – Rechtspflichten als von den ih-
rerseits u. a. durch rechtliche Vorgaben geprägten wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen ab. Die Verwertungs-
praxis wird wesentlich durch das Interesse der
Abfallerzeuger und -besitzer gesteuert, den hohen Kosten

der Entsorgung in anspruchsvollen Vorbehandlungs- und
Beseitigungsanlagen auszuweichen. Daraus haben sich
im zurückliegenden Jahrzehnt problematische Entwick-
lungen vor allem im Bereich der Entsorgung gemischter
Gewerbeabfälle ergeben.

Fehlentwicklungen bei der Verwertung gemischter
Gewerbeabfälle

122.* Dass für gewerbliche Mischabfälle außerordent-
lich preisgünstige Verwertungsmöglichkeiten existieren,
mit denen die Beseitigung vor Ort nicht konkurrieren
kann, beruht vor allem auf nicht nur international, sondern
auch innerhalb Deutschlands krass unterschiedlichen 
Entsorgungsstandards. Die 376 derzeit in Deutschland 
betriebenen Hausmülldeponien entsprechen zu einem er-
heblichen Teil nicht den technischen Standards der Tech-
nischen Anleitung Siedlungsabfall. Von den ca. 30 Mil-
lionen im Jahr 1998 beseitigten Tonnen (Mg) Hausmüll
und hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle wurde außerdem
mehr als die Hälfte (16 Mio. Mg) unvorbehandelt abgela-
gert. Während für die Abfallbeseitigung über anspruchs-
volle kommunale Müllverbrennungsanlagen Gebühren
von mehreren hundert Euro pro Mg anfallen, lagen im
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Jahr 2001 die niedrigsten auf dem deutschen Markt ange-
botenen Preise für eine unvorbehandelte Ablagerung auf
Deponien nach Umfrageergebnissen bei 30 bis 45 Euro
pro Mg. Dem Umweltrat wurden vereinzelt sogar Ent-
gelte bis hinunter zu 15 Euro genannt. Dass derart billige
Ablagerungsmöglichkeiten für unvorbehandelten Abfall
in erheblichem Umfang zur Verfügung stehen, beruht 
darauf, dass die Technische Anleitung Siedlungsabfall
(TASi), die die Ablagerung unvorbehandelter Siedlungs-
abfälle seit langem nur noch für eng begrenzte Ausnah-
mefälle zulässt, in den Ländern unzureichend vollzogen
worden ist. Eine wesentliche Rolle spielt außerdem, dass
die Technische Anleitung Siedlungsabfall sowie neuer-
dings die Abfallablagerungsverordnung die Möglichkeit,
Abfälle ausnahmsweise unvorbehandelt abzulagern, und
den Weiterbetrieb nicht TASi-konform ausgerüsteter De-
ponien nur noch bis Mitte 2005 zulassen. Dieses Limit
veranlasst gerade die Betreiber der mangelhaften Depo-
nien, die nach 2005 nicht mehr betrieben werden dürfen,
eine bis dahin möglichst weit gehende Ausnutzung ihrer
Kapazitäten durch Niedrigpreise zu forcieren.

123.* Die aufgrund dieser Bedingungen preisgünstigsten
inländischen Entsorgungsmöglichkeiten schaffen einen
starken Anreiz, gewerbliche Abfälle durch Einstufung als
„Abfall zur Verwertung“ der Beseitigung in anspruchs-
vollen und entsprechend teuren Entsorgungsanlagen zu
entziehen. Eine Entscheidung des Bundesverwaltungs-
gerichts vom 15. Juni 2000 hat die Möglichkeiten dazu
noch erweitert, indem sie eine Verpflichtung der Abfall-
erzeuger verneint hat, Verwertungs- und Beseitigungs-
abfälle getrennt zu halten. Im Ergebnis wird es den Ab-
fallerzeugern damit ermöglicht, auch unverwertbaren
Abfall der Überlassungspflicht zu entziehen, indem er
vermischt mit verwertbaren Abfällen gesammelt und 
das Gemisch insgesamt als Verwertungsabfall eingestuft
wird. In der Rechtsprechung ist nicht ausgeschlossen wor-
den, dass selbst Gemische mit einem verwertbaren Anteil
von nur 15 % als Verwertungsabfall anzuerkennen sind.
Dies bedeutet, dass gemischte Gewerbeabfälle der Besei-
tigung mit anspruchsvoller Vorbehandlung entzogen wer-
den können, um beispielsweise nach Aussortierung klei-
ner verwertbarer Anteile den weitaus größten Teil davon
andernorts unvorbehandelt auf derzeit noch als Deponie
betriebenen künftigen Altlasten zu entsorgen.

124.* Bei den Kommunen haben die geschilderten Rah-
menbedingungen zu einem dramatischen Rückgang der
zur Beseitigung überlassenen Gewerbeabfälle geführt und
die ohnehin bestehende Unterauslastung der vorhandenen
Vorbehandlungsanlagen erheblich verschärft. Die verblei-
benden hohen Fixkosten tragen in Gestalt immer weiter
steigender Gebühren weitestgehend die privaten Haus-
halte, die nicht über vergleichbare Ausweichmöglich-
keiten verfügen. Um im Interesse der Bürger die Auslas-
tung zu verbessern, bieten die Betreiber kommunaler
Müllverbrennungsanlagen ihre freien Verbrennungskapa-
zitäten inzwischen zu Preisen von weit unter hundert Euro
pro Mg auf dem Verwertungsmarkt an. Gewerbliche Ab-
fälle, die als Verwertungsabfälle der Beseitigung über
kommunale Müllverbrennungsanlagen entzogen worden
sind, können auf diese Weise nun in solchen Anlagen bil-

liger und unter anderer Bezeichnung („energetische Ver-
wertung“ statt „Beseitigung“) entsorgt werden. Die güns-
tigeren Preise subventionieren die Bürger mit ihren Ge-
bühren.

125.* Der Umweltrat teilt die Auffassung der betroffenen
Kommunen, dass es sich bei der durch die Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts ermöglichten
„Verwertung“ gemischter Gewerbeabfälle weitgehend
um eine Scheinverwertung handelt, die nur durch das 
Interesse an der Vermeidung von Beseitigungskosten mo-
tiviert ist und gegenüber der Beseitigung keine ökologi-
schen Vorteile, sondern häufig sogar erhebliche Nachteile
hat. Die von der Bundesregierung geplanten Maßnahmen
zur Lösung dieses Problems erachtet der Umweltrat als
unzureichend (Tz. 132*ff.). Mit einer selbstläufigen Ent-
schärfung des Problems ist erst im Zusammenhang mit
dem Inkrafttreten des definitiven Verbots der Ablagerung
unvorbehandelter Abfälle im Jahre 2005 zu rechnen.

Pro und contra Abfallverwertung

126.* Die dargestellten Fehlentwicklungen der Verwer-
tungswirtschaft geben Anlass, erneut zu prüfen, ob und
unter welchen Voraussetzungen die Vermutung richtig 
ist, dass Abfallverwertung im Vergleich zur Abfallbesei-
tigung die umweltpolitisch günstigere Option darstellt.

Die Verwertung von Abfällen ist nicht zwangsläufig um-
weltfreundlicher als die Beseitigung. In weiten Bereichen
hat die Verwertung, insbesondere eine hochwertige Ver-
wertung, im Vergleich zur Beseitigung zweifellos Vor-
teile. Eine generelle ökologische Vorteilhaftigkeit der
Verwertung kann aber umso weniger vorausgesetzt wer-
den, je anspruchsvoller die Umweltstandards für die Be-
seitigung sind und je stärker die abfallwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen geringwertige Verwertungen be-
günstigen.

Ökologische Vorteile im Vergleich zur Beseitigung hat die
Verwertung regelmäßig – allerdings nicht in allen derzeit
als Verwertung anerkannten Fällen – unter dem Gesichts-
punkt der Ressourcenschonung. Außerdem entfallen mit
der Verwertung Umweltbelastungen, die mit der Beseiti-
gung verbunden wären. Andererseits sind auch mit der
Verwertung Umweltbelastungen verbunden. Zu nennen
sind hier Umweltbelastungen durch das jeweilige techni-
sche Verwertungsverfahren (etwa Emissionen bei der
energetischen Verwertung, bei Wasch- und Schmelzpro-
zessen etc.), Umweltbelastungen durch Verwertungspro-
dukte oder durch die unmittelbare Nutzung aufbereiteter
Abfälle (z. B. Schadstoffverteilung durch landwirtschaft-
liche Klärschlammverwertung) und Umweltbelastungen
durch zusätzliches Transportaufkommen.

127.* Ob eine Verwertung von Abfällen tatsächlich um-
weltfreundlicher ist als die Beseitigung, kann demnach
nicht pauschal, sondern nur fallgruppenweise, für kon-
krete Abfallarten und Verwertungswege, durch Vergleich
der aufgeführten umweltrelevanten Vor- und Nachteile
festgestellt werden. Umweltfreundlichkeit der Abfallver-
wertung kann nicht als Faktum vorausgesetzt, sondern
muss durch geeignete rechtliche Rahmenbedingungen si-
chergestellt werden.
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Die Abfallpolitik hat darüber hinaus auch wirtschaftliche
Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Ob Verwertung oder
Beseitigung die umweltpolitisch günstigere Option ist,
hängt daher letztlich von einer Abwägung zahlreicher Ge-
sichtspunkte ab. Das Ergebnis dieser Abwägung kann in
Abhängigkeit von den jeweiligen Umständen unter-
schiedlich ausfallen. „Vermutungen“ für die Vorzugswür-
digkeit der einen oder der anderen Entsorgungsschiene
helfen hier nicht weiter, da sich für konkrete Fälle und
Fallgruppen gerade die Frage stellt, ob die aufgestellte
Vermutung auch für sie zutrifft.

128.* Die Abwägungsprobleme, mit denen man es hier
zu tun hat, sind allerdings offensichtlich überkomplex.
Die gegeneinander abzuwägenden Gesichtspunkte sind
vielfältig, auf unterschiedlichste Abfälle, Abfallzusam-
mensetzungen und Verwertungswege anzuwenden und
großenteils inkommensurabel, d. h. nicht willkürfrei auf
gemeinsame Nenner zu bringen. Ein Steuerungsanspruch,
der sich darauf richtete, auf konsistente Weise in jedem
einzelnen Fall für den jeweiligen Abfall in seiner konkre-
ten Zusammensetzung den unter Berücksichtigung aller
Gesichtspunkte objektiv optimalen Entsorgungsweg zu
ermitteln, wäre daher zum Scheitern verurteilt. Die Frage
kann deshalb nur sein, wie sich mit vertretbarem Steue-
rungsaufwand einigermaßen plausible und konsistente
Lösungen erzielen lassen, bei denen die oben aufgeführ-
ten Beurteilungsgesichtspunkte nicht in deutlicher Weise
missachtet oder fehlgewichtet werden.

Unverzichtbarkeit abfallrechtlicher Verwertungs-
steuerung

129.* Grundsätzlich richtig ist die Forderung, für die
Ziele der Abfallwirtschaft möglichst weitgehend die
Marktkräfte zu aktivieren – insbesondere durch den Ein-
satz marktwirtschaftlicher Instrumente, die die Umwelt-
kosten der Abfallverwertung ebenso wie der Abfallbesei-
tigung möglichst weitgehend dem jeweiligen Verursacher
anlasten. Die Möglichkeiten dazu sind aber durch die
Komplexität der Umweltinanspruchnahmen, um die es
geht – vor allem durch die Vielfalt und wechselnde Menge
und Zusammensetzung der in Abfällen enthaltenen
Schadstoffe und die Unterschiedlichkeit ihrer Ausbrei-
tungspfade über Entsorgungsanlagen und Verwertungs-
produkte – eng begrenzt.

Die Umweltverträglichkeit der Abfallentsorgung kann 
und muss in weiten Teilen durch nicht spezifisch ab-
fallrechtliche Instrumente – u. a. durch immissions-
schutzrechtliche, wasserrechtliche und produktrechtliche
Standards – sichergestellt werden. Gerade für die Verwer-
tungswirtschaft bleibt daneben aber auch eine spezifisch
abfallrechtliche Steuerung notwendig. Insbesondere wird
eine Kontrolle des Abfallinputs in Verwertungsprozesse
über weite Strecken unverzichtbar bleiben.

Angleichung der Entsorgungsstandards

130.* Das wirksamste Mittel gegen den Abfluss von Ab-
fallströmen in ökologisch anspruchslose Billigentsorgun-
gen ist die Harmonisierung der Entsorgungsstandards auf
einem ökologisch anspruchsvollen Niveau. Da vor allem

der Abfallverwertungsmarkt ein europäischer Markt ist,
muss dies auch die Harmonisierung auf europäischer
Ebene einschließen.

Für den Bereich der EG-Mitgliedstaaten sind mit dem Er-
lass der Deponierichtlinie und der Abfallverbrennungs-
richtlinie wichtige Verbesserungen in diese Richtung er-
zielt worden. Wesentliche Voraussetzungen für eine
Angleichung der Entsorgungsstandards und der davon ab-
hängigen Entsorgungspreise innerhalb Deutschlands hat
die Abfallablagerungsverordnung geschaffen, indem sie
das Auslaufen der Ausnahmegenehmigungen für tech-
nisch nicht TASi-konforme Deponien und für die Ablage-
rung nicht vorbehandelter Abfälle verbindlich auf den
1. Juni 2005 fixiert. Die Anhebung der emissionsbezoge-
nen Standards für mechanisch-biologische Behandlungs-
anlagen durch die 30. Verordnung zum Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz (30. BImSchV) stellt ebenfalls einen
Angleichungsfortschritt dar.

Diese Verbesserungen reichen allerdings noch nicht aus.
Auf europäischer Ebene lässt die Deponierichtlinie nach
wie vor erhebliche Spielräume für die Ablagerung nicht
oder nicht ausreichend vorbehandelter Abfälle. Die Ab-
fallverbrennungsrichtlinie nähert die Standards für die
reine Müllverbrennung und die energetische Verwertung
von Abfällen durch Mitverbrennung in Industrieanlagen
einander an, ohne eine volle Angleichung zu erreichen.
Die Egalisierung von Standards auf nationaler Ebene
durch die Abfallablagerungsverordnung wird erst im Jahr
2005 wirksam. Auch die Standards der 30. BImSchV gel-
ten für bereits bestehende Anlagen erst fünf Jahre nach In-
krafttreten der Verordnung. Auf nationaler, besonders
aber auf europäischer Ebene sind mit den genannten Vor-
schriften auch noch bei weitem nicht alle Entsorgungs-
wege erfasst, für die anspruchsvollere Standards benötigt
werden. Zu befürchten sind außerdem Vollzugsdefizite,
insbesondere was die tatsächliche Umsetzung der EG-
rechtlichen Vorgaben innerhalb Europas angeht. Er-
forderlich ist deshalb neben weiteren Fortschritten der 
inhaltlichen Harmonisierung von beseitigungs- und ver-
wertungsrelevanten Umweltstandards auch eine europa-
weite Verbesserung der Durchsetzungsinstrumente. Ne-
ben erweiterten Verbands- und Bürgerklagerechten
könnte auf europäischer Ebene insbesondere die Kop-
pelung der Verbringungsfreiheit für Verwertungsabfälle
an die Einhaltung der europäischen Entsorgungsstandards
zur Vollzugsverbesserung beitragen.

Spielräume für eine sinnvolle Verwertungssteuerung
auf nationaler Ebene – Allgemeines

131.* Die abfallwirtschaftlichen Handlungsspielräume
der EG-Mitgliedstaaten sind durch das europäische Recht
begrenzt. Dies betrifft insbesondere die Abfallverwer-
tung, da Verwertungsabfälle innerhalb Europas grund-
sätzlich frei verbracht werden können. Für Deutschland
ergeben sich besondere Schwierigkeiten daraus, dass der
Verwertungsbegriff des Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallgesetzes dem Verwertungsbegriff des europäischen
Rechts nur unzureichend angepasst ist. Dies erschwert 
u. a. den Gebrauch der praktisch wichtigsten Möglichkeit,



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 47 – Drucksache 14/8792

die die europäische Abfallverbringungsverordnung zur
Unterbindung objektiv unsinniger Auslandverwertungen
bereitstellt („Einwand der fehlenden ökonomisch-ökolo-
gischen Rechtfertigung“). Von daher empfiehlt sich mit-
telfristig eine Anpassung der Struktur des deutschen 
Abfallrechts in der Weise, dass der Verwertungsbegriff
anspruchsloser gefasst wird. Dieser Vorschlag zielt, wohl-
gemerkt, nicht auf eine anspruchslosere Verwertungspo-
litik, sondern darauf, dass die notwendigen Ansprüche am
rechtssystematisch richtigen Ort gestellt werden.

Die Spielräume für eine nationale Abfallpolitik, die hoch-
wertige Verwertungen fördert und bloße Scheinverwer-
tungen verhindert, sind derzeit aufgrund bestehender Un-
sicherheiten über die Anforderungen des europäischen
Rechts nicht mit Sicherheit bestimmbar. Von besonderer
Bedeutung ist der Ausgang eines Verfahrens vor dem Eu-
ropäischen Gerichtshof, in dem zur Diskussion steht, ob
die Verbrennung von Hausmüll in einer Müllverbren-
nungsanlage mit Abwärmenutzung als Verwertung einzu-
stufen ist. Es ist durchaus möglich, dass der Gerichtshof
diese Frage bejahen wird. Damit werden aber nicht not-
wendigerweise auch die Überlassungspflichten für Ab-
fälle gegenstandslos, die das nationale Recht bisher als
Beseitigungsabfälle eingestuft hat. Der Umweltrat geht
davon aus, dass das europäische Recht nicht im Sinne ei-
ner vollständigen Liberalisierung des Abfallmarktes in-
terpretiert werden kann und in diesem Verfahren auch
nicht so interpretiert werden wird. Er bedauert, dass die
Bundesregierung Möglichkeiten, sich für eine die natio-
nalen Handlungsspielräume wahrende Auslegung der eu-
ropäischen Vorgaben einzusetzen, unter anderem in die-
sem Verfahren nicht genutzt hat.

Vorrang des umweltverträglicheren Entsorgungs-
pfades, Getrennthaltungspflichten und Verwer-
tungsstandards

132.* Der Vorrang des umweltverträglicheren Entsor-
gungspfades sollte nach Auffassung des Umweltrates um-
weltpolitische Leitlinie für die abfallrechtliche Regulie-
rung sein, eignet sich aber nicht für die Überführung in
einen unmittelbar anwendbaren Rechtsbefehl.

133.* Solange die Rahmenbedingungen fortbestehen, die
grundsätzlich ein Ausweichen von der Beseitigung in die
Verwertung wirtschaftlich attraktiv machen, kommt eine
Lösung, die darauf abzielt, dass Abfälle dann und nur
dann verwertet werden, wenn dies der ökologisch und
volkswirtschaftlich sinnvollere Weg ist, nicht ohne Ge-
trennthaltungspflichten aus. Eine Getrennthaltung unter-
schiedlicher Abfälle kann allerdings vernünftigerweise
nicht generell und um jeden Preis, sondern nur im In-
teresse der abfallwirtschaftlichen Zielsetzungen des Ge-
setzes und im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren
verlangt werden. In diesem Sinne muss jedes Getrennt-
haltungsgebot relativ bleiben. Inhaltlich sinnvoll wäre
nach Auffassung des Umweltrates die ausdrückliche Ein-
führung einer gesetzlichen Verpflichtung der Abfallerzeu-
ger und -besitzer, im Rahmen des wirtschaftlich Zumut-
baren Abfälle getrennt anfallen zu lassen und getrennt zu
halten, soweit dies erforderlich ist, um einerseits zumut-

bare und möglichst hochwertige Verwertungen und an-
dererseits die umweglose Beseitigung der nicht zu 
verwertenden Abfälle zu ermöglichen. Als wirtschaftlich
zumutbar sollten dabei jedenfalls diejenigen Trennleis-
tungen gelten, die auch jedem Bürger in seinem Privat-
haushalt zugemutet werden.

Während Überlassungspflichten für teilweise verwertbare
gemischte Gewerbeabfälle mit europarechtlichen Risiken
behaftet sind, wäre eine derartige Getrennthaltungspflicht
europarechtlich nur problematisch bzw. riskant, sofern
Verstöße dagegen mit der Einstufung verbotswidrig ent-
standener Gemische als Beseitigungsabfall sanktioniert
würden. Dies wäre aber nicht erforderlich; zur Durchset-
zung einer Getrennthaltungspflicht könnten stattdessen
ohne Verstoß gegen europarechtliche Vorschriften Buß-
oder Zwangsgelder eingesetzt werden.

134.* Die Bundesregierung lehnt demgegenüber aus 
europarechtlichen Gründen eine allgemeine gesetzliche
Getrennthaltungspflicht ab. Sie hat stattdessen am 7. No-
vember 2001 den Entwurf einer Gewerbeabfallverord-
nung beschlossen, der die gewerblichen Abfallerzeuger 
– im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren – vor die Al-
ternative stellt, entweder bestimmte verwertbare Abfall-
fraktionen (Papier und Pappe, Glas, Kunststoffe, Metalle,
Bioabfälle) untereinander und von anderen Abfällen ge-
trennt zu halten oder Gemische, die diese Abfälle enthal-
ten, einer Vorbehandlung zuzuführen, bei der eine Ver-
wertungsquote von mindestens 85 % erreicht wird. Im
Hinblick darauf, dass in jedem Gewerbebetrieb auch un-
verwertbare Abfälle anfallen, ist außerdem eine Ver-
pflichtung vorgesehen, in angemessenem Umfang Abfall-
behälter des zuständigen öffentlichen Entsorgungsträgers,
und zwar mindestens einen Behälter, zu nutzen. Im Ver-
gleich zu einer vorausgegangenen, von den beteiligten
Kreisen zu Recht als vollkommen praxisuntauglich abge-
lehnten Entwurfsversion stellt der Regierungsentwurf ei-
nen Fortschritt dar. Der Umweltrat beurteilt ihn allerdings
als noch immer unzureichend und zu umsetzungsaufwen-
dig. Er betrachtet die vorgegebene Verwertungsquote, mit
der die Vorbehandlungsbetriebe für die Durchsetzung von
Getrennthaltungspflichten der Abfallerzeuger in Dienst
genommen werden, als ein wenig geeignetes und im Hin-
blick auf die damit zwangsläufig verbundenen umfang-
reichen Dokumentationspflichten unverhältnismäßig auf-
wendiges Steuerungsinstrument. Als wirksam dürfte sich
in erster Linie die vorgesehene Verpflichtung erweisen, in
angemessenem Umfang Restabfallbehälter vorzuhalten.
Dieser grundsätzlich sinnvolle Ansatz sollte noch wirksa-
mer ausgestaltet werden, indem den Gemeinden aus-
drücklich ein Beurteilungs- und Standardisierungsspiel-
raum für entsprechende satzungsrechtliche Festlegungen
eingeräumt wird.

135.* Europarechtlich unproblematische Instrumente 
der Verwertungssteuerung auf nationaler Ebene sind im
Übrigen nationale Standards für die Zulässigkeit von 
Verwertungsmaßnahmen. Ein Nachteil dieser Regulie-
rungsvariante ist allerdings, dass davon nur Verwertungs-
maßnahmen innerhalb Deutschlands erfasst werden, 
die Verbringung von Abfällen zur Verwertung in andere 
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EG-Mitgliedstaaten dagegen auf diese Weise nicht ver-
hindert werden kann. In erster Linie sind daher Regelun-
gen auf europäischer Ebene wünschenswert. Wie in der
Vergangenheit, so wird aber auch in Zukunft die europä-
ische Umweltpolitik großenteils in Orientierung an Vor-
bildern aus den Mitgliedstaaten weiterentwickelt werden.
Mitgliedstaatliche Regelungen im Bereich der Abfallwirt-
schaft führen häufig zu einem Nachzug der europäischen
Ebene. Fortschritte in der europäischen Umweltpolitik
hängen wesentlich auch an der Bereitschaft einzel-
ner Mitgliedstaaten, Vorreiterrollen zu übernehmen. Die
Wahrscheinlichkeit, dass eine europäische Regelung zu-
stande kommt, kann gerade dadurch gesteigert werden,
dass ein überzeugendes Regulierungskonzept zunächst
auf nationaler Ebene entwickelt und erprobt wird. Eine
Vorreiterfunktion sollte deshalb auch bei der Standardset-
zung für Verwertungen nicht gescheut werden. Allerdings
ist unbestreitbar, dass dies zumindest temporär mit wirt-
schaftlichen Nachteilen verbunden sein kann. Auch die
Spielräume für die Übernahme nationaler Vorreiterrollen
sind daher begrenzt. Zu einem Schwerpunkt der Abfall-
politik muss daher die Weiterentwicklung des europä-
ischen Abfallrechts werden.

Weiterentwicklung des europäischen Abfallrechts

136.* Dem europäischen Abfallrecht liegt ein ökologisch
anspruchsloser Verwertungsbegriff zugrunde. Kurzfristig
bedarf es hier vor allem einer klaren definitorischen Ab-
grenzung zwischen energetischer Verwertung und Besei-
tigung. Entsprechende Bemühungen auf europäischer
Ebene sollten von deutscher Seite auch dann unterstützt
werden, wenn sie nicht in allen Punkten deutschen Ideal-
vorstellungen – z. B. hinsichtlich eines anspruchsvollen
Heizwertkriteriums – entsprechen.

Darüber hinaus müssen die inhaltlichen Standards für 
Beseitigungs- und Verwertungsmaßnahmen weiterent-
wickelt und auf einem anspruchsvollen Niveau harmoni-
siert werden. Zu den vordringlichen Aufgaben gehört da-
bei die Bereitstellung europäischer Standards für den
Abfallinput bei Verbrennungsanlagen (Tz. 140*).

Die innereuropäische Warenverkehrsfreiheit für Verwer-
tungsabfälle sollte – durch Aufnahme eines entsprechen-
den Einwandes in die Abfallverbringungsverordnung – an
die Einhaltung der europäischen Umweltstandards in den
Zielanlagen gekoppelt werden. Dies erscheint auch im
Hinblick auf den absehbaren Abfluss von Verwertungsab-
fällen in die künftigen neuen EG-Mitgliedstaaten erfor-
derlich. Dieser Abfluss soll zwar auch dadurch begrenzt
werden, dass die volle Verbringungsfreiheit für Verwer-
tungsabfälle erst mit dem Ablauf der Übergangsfristen für
die Einhaltung der europäischen Entsorgungsstandards
einsetzt. Damit ist aber noch nicht gesichert, dass Ab-
fallexporte erst stattfinden, wenn diese Standards auch
tatsächlich eingehalten werden.

137.* Mittelfristig sollte darüber hinaus eine grundlegen-
dere Revision der EG-Abfallverbringungsverordnung an-
gestrebt werden, die die Möglichkeiten und Grenzen der
innereuropäischen Abfallverbringung nicht mehr an die

Unterscheidung zwischen Beseitigung und Verwertung,
sondern an eine differenziertere Betrachtung der relevan-
ten wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkte
knüpft.

138.* Unter anderem im Hinblick darauf, dass über den
Sinn oder Unsinn von Verwertungsmaßnahmen letztlich
nur nach Maßgabe einer Abwägung geurteilt werden
kann, die je nach der Art des betreffenden Abfalls unter-
schiedlich ausfallen kann (Tz. 126*ff.), befürwortet der
Umweltrat auch für die europäische Ebene die Weiterent-
wicklung produktgruppenspezifischer Regulierungsstra-
tegien. Dabei muss allerdings darauf geachtet werden,
dass ein Aufbau gesonderter Sammelsysteme nur gefor-
dert und gefördert wird, soweit diese – zumindest im We-
sentlichen – auch in gesonderte Verwertungswege mün-
den. Die von der EG-Umweltkommissarin ins Auge
gefasste Strategie einer produktgruppenübergreifenden
stoffbezogenen Regulierung sollte nur unterstützt wer-
den, soweit eine solche Strategie sich mittels handelbarer
Materialverwertungsquoten oder vergleichbarer verbind-
licher Systeme umsetzen lässt. Andernfalls liefe der neue
Ansatz auf eine Deregulierungsstrategie hinaus, die der
Umweltrat nicht befürwortet.

4.2 Verwertungsmaßnahmen und -probleme
für ausgewählte Abfallarten

Mitverbrennung von Ersatzbrennstoffen aus 
Abfällen in industriellen Feuerungsanlagen

139.* Die energetisch zu verwertenden Abfallmengen
werden in der Zukunft merklich steigen, die Anzahl der
industriellen Anlagen, in denen Abfälle mitverbrannt wer-
den – vornehmlich Zementöfen und Feuerungsanlagen in
Kohlekraftwerken – wird zunehmen, und die eingesetzten
Abfallarten werden eine größere Bandbreite aufweisen.
Mit zunehmendem Einsatz von Ersatzbrennstoffen und
Sekundärrohstoffen werden die luft- und abwasserseiti-
gen Emissionen der zur Mitverbrennung genutzten Anla-
gen und die Qualität der Produkte und Rückstände zu-
nehmend durch die Schadstoffbelastung der eingesetzten
Abfälle geprägt.

140.* Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Um-
gang mit den Problemen, die sich daraus ergeben, sind
noch unzureichend. Insbesondere fehlen verbindliche
Standards für die zulässige Schadstoffbelastung im Ab-
fallinput. Die Festlegung dieser Standards sollte, als eine
Entscheidung von grundlegender Bedeutung für Abfall-
wirtschaft und Umweltschutz, nicht privaten Einrichtun-
gen wie dem Europäischen Komitee für Normung (CEN)
oder dem Deutschen Institut für Gütesicherung und
Kennzeichnung (RAL) überlassen bleiben, sondern durch
die demokratisch legitimierten Rechtsetzungsorgane ge-
troffen werden.

141.* Nach Auffassung des Umweltrates sollte die Mit-
verbrennung von Abfällen nicht zu einer Verschlechte-
rung der Umweltsituation führen. Die Festlegung des
zulässigen Schadstoffgehalts für Ersatzbrennstoffe sollte
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sich daher nicht an den Absatzinteressen der Anbieter von
Ersatzbrennstoffen, sondern an der Schadstoffbelastung
der substituierten primären Energieträger orientieren. In-
nerhalb der hier anzutreffenden Schwankungsbreite soll-
ten eher die durchschnittlichen Belastungen als Extrem-
werte zur Richtschnur genommen werden.

142.* Hinsichtlich der emissionsseitigen Anforderungen
bei der Mitverbrennung von Abfällen in Industrieanlagen
wiederholt der Umweltrat seine Forderung nach einer An-
gleichung an die für reine Abfallverbrennungsanlagen
geltenden Standards. Die in Nordrhein-Westfalen im Er-
lasswege eingeführte gesonderte Betrachtung des aus der
Abfallverbrennung stammenden Abgasteilstroms auf der
Grundlage einer Stoffflussanalyse wird inhaltlich als ein
Schritt in die richtige Richtung angesehen; allerdings ist
die Frage der Vereinbarkeit mit der geltenden Fassung der
17. BImSchV nicht abschließend geklärt.

Fortschritte in Richtung auf eine Harmonisierung der
Standards zeichnen sich im Entwurf für die Novellierung
der TA Luft ab, der die allgemein für Industrieanlagen 
geltenden Standards in Teilen an die Standards der
17. BImSchV angleicht. Wichtige Angleichungsfort-
schritte beinhaltet außerdem die neue Abfallverbren-
nungsrichtlinie der EU. Diese Fortschritte gehen aller-
dings noch nicht weit genug, sodass sowohl auf nationaler
wie auch auf europäischer Ebene weiterhin Handlungs-
bedarf besteht. Auf nationaler Ebene sollte neben der ge-
planten Novellierung der TA Luft auch die anstehende
Änderung der 17. BImSchV genutzt werden, um die
Emissionsstandards für Abfallverbrennungs- und -mitver-
brennungsprozesse über das europarechtlich Gebotene hi-
naus zu egalisieren. Unter der Zielsetzung der Anglei-
chung der umweltbezogenen Standards für Verwertung
und Beseitigung sollte auch geprüft werden, wie der An-
wendungsbereich der 17. BImSchV in einer den Beson-
derheiten des Prozesses angepassten Weise auf den Ein-
satz von Abfällen als Reduktionsmittel in der Eisen- und
Stahlindustrie ausgedehnt werden kann.

Landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlämmen

143.* Die landwirtschaftliche Verwertung von Klär-
schlämmen – über ein Drittel der in Deutschland anfal-
lenden Klärschlämme wird als Dünger eingesetzt – ist 
gegenwärtig stärker umstritten denn je. Grund für die
Zweifel an diesem Verwertungsweg sind die in den
Schlämmen regelmäßig enthaltenen Schwermetalle und
organischen Schadstoffe sowie sonstige kritische Rück-
stände aus den kommunalen Abwässern, bei denen schäd-
liche Wirkungen auf Umwelt und Gesundheit nicht mit
Sicherheit auszuschließen sind. Die wachsenden Zweifel
an der ökologischen Vertretbarkeit der landwirtschaft-
lichen Klärschlammverwertung haben Forderungen nach
einer Novellierung der Klärschlammverordnung, ins-
besondere nach strengeren Schadstoffgrenzwerten für
Schlämme und Böden, laut werden lassen. Zum Teil ist
sogar ein gänzlicher Ausstieg aus dieser Verwertungsop-
tion gefordert worden.

Bei der Bewertung der landwirtschaftlichen Klärschlamm-
verwertung sind allerdings nicht nur die Risiken zu be-

trachten, die mit der Verwertung der Klärschlämme als
Düngemittel verbunden sind. Vielmehr müssen auch der
Nutzen dieser Verwertung sowie die Tatsache berücksich-
tigt werden, dass ausreichende umweltverträglichere Ent-
sorgungsalternativen derzeit nicht zur Verfügung stehen
und zudem die alternativ anstelle von Klärschlamm ein-
zusetzenden Düngemittel wie insbesondere Wirtschafts-
dünger aus Tierexkrementen ihrerseits erhebliche Schad-
stofffrachten mit sich bringen.

144.* In Anbetracht dieser Umstände empfiehlt der Um-
weltrat ein gestuftes Vorgehen. Langfristiges Vorsorgeziel
sollte dabei sein, für alle Düngemittel gleichmäßig die
Schadstoffhöchstwerte so festzulegen, dass weder mit 
einer Anreicherung von Schadstoffen in den Böden noch
mit umwelt- oder gesundheitsschädlichen Austrägen in
das Grundwasser oder die Ernteprodukte zu rechnen ist.
Dies ist durch die Grenzwerte der geltenden Klär-
schlammverordnung für Klärschlämme nicht gewährleis-
tet; für Wirtschaftsdünger und sonstige Düngemittel exis-
tieren nicht einmal Grenzwerte.

Sofern eine diesem Vorsorgeniveau entsprechende, inte-
grierte Grenzwertregelung für Klärschlämme, Wirt-
schaftsdünger und sonstige Düngemittel derzeit politisch
nicht realisierbar ist, sollten in einem ersten Schritt zu-
mindest die Grenzwerte der Klärschlammverordnung für
die maximal zulässigen Belastungen der Schlämme ver-
schärft und Grenzwerte für weitere besonders umweltre-
levante Schadstoffe, namentlich für LAS, DEHP, NPE
und PAK oder Benzo[a]pyren, festgesetzt werden. Für
diese zusätzlich in die Klärschlammverordnung aufzu-
nehmenden Parameter sollten nach Ansicht des Umwelt-
rates die von der Europäischen Kommission in ihrer „Ar-
beitsunterlage Schlämme – 3. Entwurf“ vorgeschlagenen
Grenzwerte übernommen werden.

Bei der Absenkung der geltenden Grenzwerte der Klär-
schlammverordnung sollten neben dem oben erläuterten
Vorsorgeziel besonders auch die gegenwärtig noch sehr
beschränkten Möglichkeiten einer umweltverträglichen
Entsorgung der Schlämme außerhalb der landwirtschaft-
lichen Verwertung berücksichtigt werden. Außerdem
sollte bei einer ersten, kurzfristigen Absenkung der
Grenzwerte gewährleistet bleiben, dass die aus kleineren
Kläranlagen anfallenden, vergleichsweise deutlich weni-
ger belasteten Schlämme auch weiterhin im Wesentlichen
auf den regional angrenzenden Feldern verwertet werden
können. Im Hinblick auf diese Maßgaben empfiehlt der
Umweltrat die Reduzierung der maximal zulässigen
Werte für organische Schadstoffe und Schwermetalle auf
das ca. 1,5fache der aktuellen mittleren gemessenen Ge-
halte. Dies würde bedeuten, dass etwa 30 % der nach der
geltenden Klärschlammverordnung für die Düngung 
zugelassenen Schlämme zukünftig anderweitig entsorgt
werden müssten. Dafür sollten möglichst bald ausrei-
chende Verbrennungskapazitäten oder Mitverbrennungs-
möglichkeiten geschaffen werden.

145.* Als Ersatz für eine direkte Aufbringung von Klär-
schlämmen auf landwirtschaftliche Flächen empfiehlt der
Umweltrat die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung ther-
mischer Verfahren zur Rückgewinnung von Phosphaten
aus Abwässern und Klärschlämmen. Ein solches ökolo-
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gisch bedeutsames Phosphorrecycling kann vor allem für
große Kläranlagen und Klärschlammmengen langfristig
auch wirtschaftlich interessant werden.

Altautoverwertung

146.* Die umweltgerechte Entsorgung von Altautos
wurde in Deutschland erstmals im Jahr 1998 durch eine
freiwillige Selbstverpflichtung der Wirtschaft in Verbin-
dung mit einer flankierenden, die Ziele der Selbstver-
pflichtung unterstützenden Verordnung umfassend gere-
gelt. Rund zwei Jahre später trat im Oktober 2000 – nach
kontroverser Debatte – mit der EG-Altfahrzeugrichtlinie
eine europäische Regelung in Kraft, die innerhalb von 
18 Monaten nach Inkrafttreten in nationales Recht umge-
setzt werden muss. Im Gegensatz zur bisherigen deut-
schen Regelung müssen die Automobilhersteller danach
verpflichtet werden, ab dem 1. Januar 2007 sämtliche
Fahrzeuge ihrer Marke kostenlos vom Letzthalter zurück-
zunehmen. Darüber hinaus dürfen ab dem Jahr 2003 die
Schwermetalle Cadmium, Quecksilber, Blei und sechs-
wertiges Chrom nur noch in Ausnahmefällen zur Herstel-
lung von Fahrzeugen und Bauteilen verwendet werden.
Hinsichtlich der Verwertung von Altfahrzeugen unter-
scheidet der Entwurf zwischen der einfachen Verwertung
und dem ökologisch anspruchsvolleren, weil eine ener-
getische Verwertung ausschließenden, Recycling. Eine 
85-%tige Verwertung von Altfahrzeugen muss bis zum
Jahr 2006 erreicht werden.

147.* Zur Umsetzung der EG-Altfahrzeugrichtlinie in
nationales Recht hat das Bundesumweltministerium im
August 2001 einen ersten Entwurf für ein Altfahrzeugge-
setz vorgestellt, der im Dezember mit einigen Änderun-
gen vom Bundeskabinett verabschiedet wurde. Kern des
Entwurfs ist die den Vorgaben der Richtlinie entspre-
chende Verpflichtung von Herstellern und Importeuren,
sämtliche Altfahrzeuge ihrer Marke ab dem 1. Januar
2007 vom Letztbesitzer kostenlos zurückzunehmen.

148.* Der Umweltrat begrüßt die in der EG-Altfahrzeug-
richtlinie und insbesondere im Entwurf der Bundesregie-
rung für ein Altfahrzeuggesetz angelegte Ausweitung 
der Produzentenverantwortung bei der Altfahrzeugentsor-
gung. Die Anlastung der gesamten Entsorgungskosten
beim Hersteller kann wichtige, in der bisherigen deut-
schen Regelung fehlende Anreize für eine recyclingopti-
mierte Entwicklung und Konstruktion von Neuwagen
setzen. Die Produktverantwortung sollte daher im weite-
ren Gesetzgebungsverfahren nicht aufgeweicht werden.
Der Umweltrat empfiehlt außerdem, das Ziel einer 
85-%tigen Verwertung von Altfahrzeugen bereits vor dem
Jahr 2006 anzustreben. Nach der derzeit noch geltenden
freiwilligen Selbstverpflichtung und der Altautoverord-
nung sollte dieses Ziel schon im Jahr 2002 erreicht 
werden. Dass dies realistisch ist, zeigt der erste Monito-
ringbericht der ARGE-Altauto. Angesichts der bereits er-
folgten Verwertungsanstrengungen wäre es ein falsches
Signal, nun das Zieljahr für das erste quantitative Teilziel
um vier Jahre nach hinten zu verschieben.

149.* Der in der EG-Altfahrzeugrichtlinie beschrittene
Weg einer Differenzierung der Verwertungsquoten nach
verschiedenen Verwertungsverfahren (stofflich und ener-

getisch) ist insbesondere im Hinblick auf die Sicherung
einer ökologisch möglichst hochwertigen Verwertung be-
grüßenswert. Allerdings sieht der Umweltrat hier noch
Spielraum für weitere Verbesserungen auf der nationalen
Ebene. So könnten die in der EG-Altfahrzeugrichtlinie
enthaltenen rein quantitativen Quoten für die stoffliche
und energetische Verwertung durch die Festlegung spezi-
fischer, für konkrete Stoffströme zugelassener Verfahren
ergänzt werden, die einen möglichst hohen Verwertungs-
anteil ebenso wie die Hochwertigkeit und Schadlosigkeit
der Verwertung garantieren. Auf europäischer Ebene
sollte von deutscher Seite aktiv an der regelmäßigen
Überarbeitung der Ausnahmen von dem Verwendungs-
verbot für Schwermetalle im Anhang der Altfahrzeug-
richtlinie mitgewirkt und auf eine Streichung oder Be-
fristung nicht unbedingt erforderlicher Ausnahmen 
hingearbeitet werden. Darüber hinaus sollte die Bun-
desregierung sich für die nachträgliche Aufnahme von
PVC in die Stoffverbotsregelung der EG-Altfahrzeug-
richtlinie einsetzen, da die auf EU-Ebene angestrebte 
horizontale PVC-Strategie derzeit nur langsam voran-
kommt.

Verwertung von Elektro-/Elektronikaltgeräten

150.* Im Zuge des wachsenden Verbrauchs von Elektro-
und Elektronikaltgeräten im privaten und gewerb-
lich-industriellen Bereich wird die Entsorgung der ent-
sprechenden Altgeräte zunehmend problematisch. Bisher
werden Elektro- und Elektronikaltgeräte nur zum Teil 
umweltgerecht entsorgt, zumal in Deutschland entspre-
chende rechtliche Vorgaben nach wie vor fehlen.

Im Juni 2000 legte die Europäische Kommission zwei
Richtlinienentwürfe zu Rücknahmeverpflichtungen für
Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) und zur Be-
schränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher
Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS)
vor. Die Erarbeitung eines dritten Vorschlags zum um-
weltgerechten Design von Elektro- und Elektronikalt-
geräten (EEE – Vorschlag) wurde innerhalb der Kommis-
sion vereinbart.

151.* Der Umweltrat begrüßt die vorgeschlagenen 
Richtlinien zur Produzentenverantwortung und Verwer-
tung von Elektroschrott und zu den Verboten bestimmter
Schadstoffe in Elektro- und Elektronikaltgeräten. Von ei-
ner Produzentenverantwortung für die Entsorgung von
Altgeräten können erhebliche Anreize zur Innovation von
Produktdesign und Rücknahmelogistik ausgehen. Diese
werden aber nur bei einer wettbewerbsorientierten Aus-
gestaltung der Produzentenverantwortung wirksam. Die
Bundesregierung sollte daher die Verankerung der indivi-
duellen Produzentenverantwortung für die Rücknahme
und Verwertung elektrischer und elektronischer Geräte
aktiver unterstützen.

152.* Angesichts der Verzögerungen, die sich aus den ge-
scheiterten Bemühungen um eine Selbstverpflichtung in
Deutschland ergeben haben, sollte nun auf einen straffen
Zeitplan für die Verabschiedung und Umsetzung der Alt-
geräterichtlinie geachtet werden. Der Umweltrat begrüßt,
dass die Institutionen der Gemeinschaft die Übergangs-
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fristen für das Eintreten der Produzentenverantwortung
auf 30 Monate verkürzt haben, betrachtet aber die von Rat
und Europäischem Parlament vorgesehenen Ausnahme-
regelungen als zu großzügig.

153.* Entscheidend für die ökologische Wirksamkeit der
Richtlinie ist, dass anspruchsvolle und verbraucher-
freundliche Rücknahmesysteme entstehen, die eine mög-
lichst hohe Erfassungsquote gewährleisten. Der Umwelt-
rat empfiehlt daher die Entwicklung von Mindestkriterien
und Leitfäden für die Qualität der Rücknahmeinfrastruk-
turen. Um die Anreize zur Rückgabe von Kleingeräten zu
erhöhen, sollte eine Pfandpflicht für Kleingeräte vorge-
sehen werden. Hinsichtlich der Weiterentwicklung der
Stoffverbote ist auf einen vorsorgeorientierten Ansatz zu
achten, der eine mögliche Exposition in allen Phasen des
Produktlebenszyklus beachtet und Substitutionsanreize
gibt. Die Stoffverbote sollten auf weitere bromierte
Flammschutzmittel erweitert werden (Octa- und Deka-
Bromdiphenylether).

Verwertung von Verpackungsabfällen

154.* Hinsichtlich der Entsorgung von Verpackungsab-
fällen besteht nach wie vor dringender Reformbedarf.
Insbesondere im Bereich der Kunststoffverwertung er-
scheint eine Verbesserung des Kosten-Nutzen-Verhältnis-
ses erforderlich. Beim derzeitigen Stand der Sortiertech-
nik hält der Umweltrat an seiner Forderung fest, die
getrennte Erfassung und Verwertung von Kunststoffver-
packungen auf großvolumige, gering verschmutzte und
weitgehend sortenreine Hohlkörper und Folien zu be-
schränken. Demgegenüber sollten kleinteilige Kunststoff-
verpackungen zukünftig im Rahmen der kommunalen
Restmüllentsorgung erfasst und der Abfallverbrennung
mit Energienutzung zugeführt werden.

Die Entwicklung neuer Sortiertechniken kann möglicher-
weise in den nächsten Jahren das Kosten-Nutzen-Verhält-
nis der stofflichen Verwertung von kleinteiligen Kunst-
stoffverpackungen erheblich verbessern. Der Umweltrat
empfiehlt vor diesem Hintergrund, Praxiserfahrungen mit
dem neuen Sortierverfahren abzuwarten und seine Verall-
gemeinerungsfähigkeit als Stand der Technik zu testen.
Bis dahin sollte die Entscheidung über eine Reform der
Getrenntsammlung aufgeschoben werden.

155.* Umweltpolitischer Handlungsbedarf besteht auch
im Bereich der Getränkeverpackungen. Nach den Erhe-
bungen der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung
hat der Mehrweganteil im Jahr 1999 mit nur noch knapp
68,7 % einen neuen Tiefststand erreicht. Dennoch rät der
Umweltrat davon ab, ein Zwangspfand auf Einweg-
verpackungen zu erheben, denn diese Vorgehensweise
wäre nicht nur von zweifelhafter ökologischer Effekti-
vität, sondern auch mit erheblichen, nicht zu rechtfer-
tigenden Zusatzkosten verbunden. Dies gilt auch für den 
im Juli 2001 in den Bundestag eingebrachten Entwurf 
zu einer Novelle der Verpackungsverordnung, der eine
modifizierte Pfandregelung vorsieht. Der gegenüber
Zwangspfand und Mehrwegquoten überlegene Weg zur
Stützung von Mehrwegsystemen besteht darin, durch Er-
hebung einer entsprechend differenzierten Abgabe die mit

den verschiedenen Getränkeverpackungssystemen ver-
bundenen Umweltkosten direkt den jeweiligen Verursa-
chern anzulasten.

156.* Auch für den Verpackungsbereich generell hält der
Umweltrat die Vorgabe von starren Verwertungsquoten
gegenüber einer vollständigen Anlastung der mit der Er-
zeugung, Verwendung und Entsorgung von Verpackun-
gen verbundenen volkswirtschaftlichen Kosten nur für
eine zweitbeste Lösung. In diesem Zusammenhang be-
grüßt der Umweltrat, dass die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen ebenso wie Teile der SPD im Juli 2001 einen neu-
erlichen – wenn auch bisher erfolglosen Vorstoß – unter-
nommen hat, die bisherige Quotenregelung der Ver-
packungsverordnung durch eine Verpackungsabgabe zu
ersetzen.

Sofern der Verordnungsgeber an der derzeitigen Quoten-
lösung der Verpackungsverordnung festhält, sollte aus
Sicht des Umweltrates zumindest dafür Sorge getragen
werden, dass die Erfüllung der Quoten in einem wett-
bewerblich geprägten Umfeld erfolgt. So ermöglicht 
die Verpackungsverordnung zwar prinzipiell einen Wett-
bewerb in der Entsorgung und Verwertung von Ver-
packungsabfällen, faktisch kommt jedoch der Duales
System Deutschland AG aufgrund verschiedener Markt-
zutrittsschranken bisher eine Monopolstellung zu. Nach
Einschätzung des Umweltrates könnten durch einen Wett-
bewerb zwischen verschiedenen Systembetreibern noch
erhebliche Kostensenkungspotenziale aufgedeckt und
technische bzw. organisatorische Innovationen angestoßen
werden. Erste Forschungsergebnisse deuten darauf hin,
dass verschiedene Möglichkeiten zur Einführung wettbe-
werblicher Strukturen in der Entsorgung und Verwertung
von Verpackungsabfällen bestehen, wobei ein Lizenz-
system nach britischem Vorbild in der längerfristigen Per-
spektive die größten Effizienzpotenziale verspricht. Vor
der möglichen Einführung eines solchen Systems wären
jedoch im Einzelnen noch zahlreiche Gestaltungsfragen zu
lösen.

Verwertung von Altholz

157.* Altholz weist häufig Schadstoffbelastungen auf.
Von der Schadstoffbelastung sollte die Entscheidung ab-
hängen, ob es zu verwerten oder zu beseitigen ist und 
welche Verwertungsvarianten gegebenenfalls in Betracht
kommen. Bisher existieren jedoch weder in Deutschland
noch in der EU spezifische rechtliche Vorgaben, die die
Entsorgung von Altholz verbindlich regeln. Im September
2001 hat das Bundesumweltministerium einen Entwurf
für eine Verordnung über die Entsorgung von Altholz vor-
gelegt, mit der erstmals verbindliche spezifische Anfor-
derungen an die Verwertung von Altholz gestellt werden
sollen.

158.* Der Umweltrat begrüßt den mit der Verordnung be-
schrittenen Weg einer Spezialregelung zur Sicherung der
umweltverträglichen Verwertung von Altholz. Der ge-
wählte Regelungsansatz ist grundsätzlich sinnvoll. In den
Einzelheiten sind jedoch noch Veränderungen wün-
schenswert. Dies betrifft neben dem Begriff der stoff-
lichen Verwertung und, damit zusammenhängend, dem
Geltungsbereich der Verordnung auch Teile der inhalt-
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lichen Standards für die Verwertung. Für die Verarbeitung
zu Ausgangsprodukten für die Holzwerkstoffherstellung
sollten restriktivere Standards gesetzt werden, die leichter
vollziehbar wären und eine Anpassung des Chemikalien-
rechts an die resultierenden Schadstoffbelastungen er-
übrigen würden. Auf absehbar unvollziehbare gesonderte
Getrennthaltungspflichten sollte verzichtet werden. Die
vorgesehenen Änderungen des Chemikalienrechts wären
bei Festlegung strengerer Standards für die stoffliche Ver-
wertung entbehrlich, soweit es um die Zulassung von
Schadstoffbelastungen in den Produkten der stofflichen
Verwertung (Holzhackschnitzel, Holzspäne, Holzwerk-
stoffe und daraus hergestellte Erzeugnisse) geht. Anderer-
seits greifen sie insofern zu kurz, als dringendem ana-
logen Regelungsbedarf für andere Verwertungsbereiche 
– insbesondere für das Altkabelrecycling – aufgrund von
Widerständen seitens des Wirtschaftsressorts nicht Rech-
nung getragen wurde.

159.* Die geplante Verordnung kann Standards nur für
die Altholzverwertung in Deutschland setzen. Gegen die
Ausfuhr von Altholz oder Altholzverwertungsprodukten
ins Ausland liefert sie keine Handhabe. Daher lassen sich
Ausweichbewegungen ins Ausland nicht ausschließen.
Dementsprechend sollte eine Harmonisierung auf europä-
ischer Ebene angestrebt werden. Eine vorausgehende
richtungweisende Regelung auf nationaler Ebene verbes-
sert auch dafür die Voraussetzungen (Tz. 11*).

4.3 Prognosen und Handlungsbedarf bei der
Vorbehandlung von Siedlungsabfällen im
Hinblick auf das Jahr 2005

160.* Nach den derzeit verfügbaren Prognosen über die
Entwicklung der zu deponierenden Restabfallmengen ei-
nerseits und der Vorbehandlungskapazitäten andererseits
müssen erhebliche Zweifel daran bestehen, dass nach dem
31. Mai 2005, wenn das Vorbehandlungsgebot der Abfall-
ablagerungsverordnung ohne Ausnahmemöglichkeit gel-
ten wird, eine Vorbehandlung aller zu beseitigenden Ab-
fälle in Deutschland überhaupt möglich sein wird.
Ausreichende Kapazitäten werden allenfalls unter der Vo-
raussetzung verfügbar sein, dass erstens die zu beseiti-
genden Siedlungsabfallmengen sich bis 2005 erheblich
reduzieren, dass zweitens bis zum Stichtag über die der
Bundesregierung derzeit bekannten Planungen hinaus
noch mechanisch-biologische Vorbehandlungsanlagen in
erheblichem Umfang zusätzlich in Betrieb genommen
werden und dass drittens bis dahin alle anlagen- und be-
triebstechnischen Möglichkeiten der Kapazitätsoptimie-
rung bei den vorhandenen Verbrennungsanlagen ausge-
schöpft werden. Dabei ist der Kapazitätsbedarf für die
vorbehandlungsbedürftigen gewerblichen Mischabfälle,
die bereits gegenwärtig in kommunalen Vorbehandlungs-
anlagen nicht beseitigt, sondern „energetisch verwertet“
werden, noch nicht berücksichtigt. Dass Mitte des Jahres
2005 alle genannten Voraussetzungen erfüllt sein werden,
ist nach Einschätzung des Umweltrates wenig wahr-
scheinlich. Von weniger optimistischen Prognosen ausge-
hend ergeben sich für 2005 Defizite an Vorbehandlungs-
kapazitäten zwischen 1,3 Mio. und 7,9 Mio. Mg pro Jahr.

161.* Dass allein die Abfallablagerungsverordnung die
primär verantwortlichen öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger noch rechtzeitig dazu veranlassen wird, die
nötigen Investitionen zu tätigen und die erforderlichen
Vorbehandlungskapazitäten zu schaffen, erscheint vor al-
lem aus drei Gründen unwahrscheinlich: Erstens wirkt
zurzeit der Entsorgungsmarkt dem Vorbehandlungsgebot
entgegen. Das gegenwärtig noch bestehende deutliche
Überangebot an Müllverbrennungskapazitäten schreckt
die Kreise und Gemeinden davon ab, Anlagen zu bauen.
Auch die nahe liegende Möglichkeit, dass die Vorbehand-
lungspreise noch weiter sinken, legt eher ein weiteres Ab-
warten nahe. Zweitens entfaltet das Vorbehandlungsgebot
nur unzureichende verhaltenssteuernde Wirkung, weil 
die Akteure, die jetzt handeln müssten, um für ausrei-
chende Kapazitäten im Jahr 2005 zu sorgen, aufgrund 
von Schwierigkeiten der individuellen Verantwortungs-
zuschreibung nicht damit rechnen müssen, dass Versäum-
nisse gravierende Konsequenzen für sie haben werden.
Schließlich – drittens – ist mit einem effektiven Vollzug
durch die Länder nicht zu rechnen; dazu fehlt es ihnen in
Bezug auf die relevante Entsorgungsplanung der Kreise
und Gemeinden bereits an durchgreifenden und hinrei-
chend schnell wirksamen Vollzugsmitteln.

162.* In Anbetracht dieser Sachlage sollten zunächst alle
Bundesländer von ihren Kreisen und Gemeinden umge-
hend konkrete Nachweise darüber verlangen, wie diese
das Vorbehandlungsgebot umsetzen wollen. Sofern sol-
che Nachweise nicht überzeugend gelingen und sich nicht
alsbald ein unerwarteter Investitionsschub bei der Vorbe-
handlung abzeichnet, muss damit gerechnet werden, dass
der für 2005 absehbare Kapazitätsengpass zu ökologisch,
politisch und rechtlich inakzeptablem Ausweichverhalten
führt und darüber hinaus die Abfallpolitik zur Eröffnung
ökologisch bedenklicher Verwertungswege drängt. Die
Bundesregierung sollte daher in diesem Fall ihr Steue-
rungskonzept rechtzeitig in der Weise umstellen, dass sie
die Befristung der gegenwärtig zum Vorbehandlungs-
gebot geltenden Ausnahmeregelung verlängert und eine
Ausgleichsabgabe auf den Gebrauch der Ausnahmemög-
lichkeit einführt. Entscheidend käme es dabei darauf an,
dass die Höhe der Abgabe die Option, mit dem Aufbau der
nötigen Vorbehandlungskapazitäten weiter zuzuwarten,
unattraktiv macht. Die Abgabenhöhe müsste daher min-
destens den Kosten der Vorbehandlung entsprechen. Um
darüber hinaus einen wirksamen Anreiz für einen raschen
Ausbau der Vorbehandlungskapazitäten zu setzen, wäre
über eine Zweckbindung des Abgabenaufkommens der
Bau von Vorbehandlungsanlagen umso stärker zu fördern,
je frühzeitiger er erfolgt.

163.* Flankierend sollte die Bundesregierung auf na-
tionaler und auf Ebene der Europäischen Gemeinschaft
dafür sorgen, dass den für die Vorbehandlung verant-
wortlichen Entsorgungsträgern die Wege in eine bil-
lige „Scheinverwertung“ im Ausland versperrt werden 
(s. auch Tz. 136*ff.). Das gilt selbstverständlich auch für
den Fall, dass die Bundesregierung an dem strikten Vor-
behandlungsgebot festhält.
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4.4 Aspekte der zukünftigen Hausmüll-
entsorgung

Sortiertechniken

164.* Sortiertechniken für Hausmüll und hausmüllähn-
liche Gewerbeabfälle dienen heute in erster Linie als
Hilfsmittel, das gesetzliche Verwertungsgebot technisch
umzusetzen. Einfache Techniken basieren auf der Hand-
sortierung mit mechanischer Unterstützung. Bei den au-
tomatisierten Verfahren handelt es sich um altbekannte
Rohstoffaufbereitungsverfahren in Form angepasster und
vielfach variabler Verfahrensketten, bei denen zusätzlich
moderne Sensoren- und Prozessrechnertechniken zum
Einsatz kommen, um Durchsatzgeschwindigkeit, Trenn-
schärfe und Ausbeute zu erhöhen. Die Neuentwicklungen
der Sortiertechnik in den letzten Jahren sind für getrennt
erfasste Abfallfraktionen und nicht für gemischte Abfälle
konzipiert und basieren somit auf einer Vorsortierung. Die
Leistungsfähigkeit der modernen Sortiertechniken weist
daher eine große Abhängigkeit vom Grad der Vermi-
schung und Verunreinigung des Abfallinputs auf.

165.* Nach Auffassung des Umweltrates ist die hohe
Leistungsfähigkeit der heutigen Aufbereitung von ge-
trennt erfassten Abfallmonofraktionen aus Haushalten
nicht ohne weiteres auch beim Mischabfall zu erwarten.
Der Umweltrat empfiehlt, die überwiegend negativen Er-
fahrungen mit der Mischmüllaufbereitung zu berücksich-
tigen und Gemischtmüllkonzepte, die auf eine nachträgli-
che Sortierung setzen, mit Vorsicht zu beurteilen. Er
bekräftigt seine im Sondergutachten „Abfallwirtschaft“
1990 getroffene Feststellung, dass eine Vorsortierung am
Anfallort Voraussetzung für jegliche hochwertige, werk-
stoffliche Verwertung bleibt. Zu betonen ist, dass dies
auch für die hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle gilt. Was
den Hausmüll angeht, besteht zur Vorsicht beim Experi-
mentieren mit Gemischtmüllkonzepten auch deshalb An-
lass, weil die erreichte Bereitschaft der Bürger, im Inte-
resse des Umweltschutzes Sortierleistungen beim Abfall
zu erbringen, mit einer Rückkehr zu Gemischtmüllkon-
zepten wieder verloren ginge.

166.* Der Entwicklungsstand der Sortiertechnik be-
rührt auch die Realisierbarkeit der Zielsetzung, bis zum
Jahr 2020 zu einer vollständigen Verwertung des gesam-
ten Hausmülls zu gelangen. Diese Zielsetzung beruht auf
einem abfallwirtschaftlichen Modell, für das aus der Sicht
des Umweltrates die sortiertechnischen Voraussetzungen
auch bis zum Jahr 2020 nicht gegeben sein dürften.

167.* Es ist wenig wahrscheinlich, dass durch verbes-
serte Sortiertechniken eine alternative Form der Haus-
müllentsorgung mit Verwertungsergebnissen möglich
wäre, die denen der bisherigen Hausmüllentsorgung wirt-
schaftlich und ökologisch überlegen sind. Daher besteht
auch unter diesem Gesichtspunkt keine Veranlassung, 
das bisherige System der Entsorgungsverantwortlichkeit 
zugunsten einer Hausmüllentsorgung über privatwirt-
schaftlich betriebene Sortiersysteme umzustrukturieren
(Tz. 174*ff.).

Mechanisch-biologische Abfallbehandlung (MBA)

168.* In der Koalitionsvereinbarung der Bundesregie-
rung wurde zu Beginn der Legislaturperiode festge-
schrieben, zukünftig die mechanisch-biologischen Ab-
fallbehandlungsverfahren (MBA) als Alternative zur
Müllverbrennung verstärkt in die Siedlungsabfallentsor-
gung einzubeziehen. Dieses wurde durch die am 1. März
2001 in Kraft getretene Verordnung über die umwelt-
verträgliche Ablagerung von Siedlungsabfällen und über 
biologische Abfallbehandlungsanlagen rechtlich fixiert.
Diese so genannte Artikelverordnung umfasst die Verord-
nung über die umweltverträgliche Ablagerung von Sied-
lungsabfällen (Abfallablagerungsverordnung – AbfAblV),
die Verordnung über Anlagen zur biologischen Behand-
lung von Abfällen (30. BImSchV) und die Verordnung zur
Änderung der Abwasserverordnung, Anhang 23: Mecha-
nisch-biologische Abfallbehandlungsanlagen für Sied-
lungsabfälle. Mit der 30. BImSchV sind die vom Um-
weltrat bemängelten erheblichen Unterschiede zwischen
den emissionsbezogenen Anforderungen einerseits an die
mechanisch-biologische, andererseits an die thermische
Abfallbehandlung deutlich reduziert worden. Der Um-
weltrat empfiehlt, darüber hinaus auch für die von der
30. BImSchV bislang nicht erfassten Anlagen der biolo-
gischen Abfallbehandlung gleichwertige Emissionsbegren-
zungen vorzusehen.

169.* Es ist davon auszugehen, dass es aufgrund der 
erhöhten technischen Anforderungen künftig im Durch-
schnitt größere MBA-Anlagen mit höheren Vorbehand-
lungskapazitäten als bisher geben wird, um die Investi-
tions- und Betriebskosten auf einem möglichst niedrigen
Niveau zu halten. Diese Kosten setzen sich zusammen aus
den Kosten für die Abfallbehandlung und den Kosten für
die anschließende Entsorgung der vorbehandelten Ab-
fälle. Unter die Behandlungskosten fallen die Investi-
tions- und Betriebskosten für die eigentliche mechanisch-
biologische Abfallbehandlung und für die Behandlung
der auftretenden Emissionen. Bei der Entsorgung der vor-
behandelten Abfälle entstehen Kosten für die Deponie-
rung der MBA-Abfälle und möglicherweise für die ener-
getische Verwertung der heizwertreichen Fraktion.

170.* In der Fachwelt werden den Ersatzbrennstoffen aus
Siedlungsabfällen unter den zurzeit gegebenen recht-
lichen, wirtschaftlichen und umweltpolitischen Rand-
bedingungen schlechtere Zukunftsaussichten eingeräumt
als anderen energetisch verwertbaren Abfällen. Die vo-
raussichtlich ungünstigen Annahmebedingungen für die
heizwertreiche Restfraktion aus der mechanisch-biologi-
schen Abfallbehandlung können am Markt nur durch öko-
nomische Vorteile für den Abnehmer, das heißt geringe
Annahmepreise bzw. Zuzahlung, ausgeglichen werden.
Es ist auch denkbar, dass die brennbare MBA-Restfrak-
tion durch die Betreiber industrieller Feuerungsanlagen
als Brennstoffsubstitut nicht bzw. nicht dem Aufkommen
entsprechend angenommen wird. Dann wäre eine kos-
tenintensive Entsorgung in Müllverbrennungsanlagen
oder sogar Lagerung der Ersatzbrennstoffe notwendig.

171.* Die unabsehbare Entwicklung der Entsorgungs-
kosten vor allem für die brennbare Restfraktion hat zur
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Folge, dass die Option der mechanisch-biologischen Ab-
fallbehandlung nicht zu vernachlässigende finanzielle Ri-
siken in sich birgt. Je höher die zusätzlichen Kosten für
die Entsorgung des MBA-Outputs sind, desto weniger
sind wirtschaftliche Vorteile moderner MBA-Anlagen 
gegenüber der Vorbehandlungsalternative Müllverbren-
nung – gemessen an dem derzeitigen durchschnittlichen
Preisniveau für eine thermische Abfallbehandlung – er-
kennbar. Bereits bei Entsorgungskosten für die Restfrak-
tion von mehr als 50 Euro pro Mg Abfallinput werden die
wirtschaftlichen Vorteile der MBA im Vergleich zur MVA
zweifelhaft. Diese Größenordnung der Entsorgungskos-
ten könnte durch Aufwendungen für die Ablagerung der
stabilisierten Feinfraktion auf Deponien mit hohem tech-
nischen Standard, die spätestens ab dem Jahr 2005 zu er-
folgen hat, und durch zusätzliche Kosten für die energeti-
sche Verwertung der hochkalorischen Fraktionen schnell
erreicht werden.

Deponietechnik und Nachsorgekonzepte

172.* Die Nachsorge von Deponien wird künftig an Re-
levanz gewinnen, da aufgrund der verschärften rechtli-
chen Rahmenbedingungen mittelfristig eine Vielzahl
heute noch betriebener, technisch unzureichend ausge-
statteter Deponien in die Nachsorgephase eintreten wird.
Die dort vornehmlich unvorbehandelt eingelagerten Ab-
fälle verfügen über ein hohes, über lange Zeit wirksames
Restemissionspotenzial. Gemäß der Technischen Anlei-
tung Siedlungsabfall bzw. der Abfallablagerungsverord-
nung ist nach der Verfüllung einer Deponie bzw. eines 
Deponieabschnittes unabhängig von der Art und Zu-
sammensetzung der eingelagerten Abfälle auf dem De-
poniekörper ein Oberflächenabdichtungssystem aufzu-
bringen. Der Umweltrat hält diese Überdeckung für
Deponien, in denen ausschließlich Abfälle lagern, die 
die Zuordnungskriterien der Abfallablagerungsverord-
nung einhalten, für eine gerechtfertigte und sinnvolle Lö-
sung. Jedoch ist nach Ansicht des Umweltrates für aktive
Deponien mit einem entsprechenden Restemissions-
potenzial einzelfallspezifisch die Zweckmäßigkeit von
Maßnahmen zur passiven und aktiven Emissionsverhin-
derung bzw. -minimierung zu prüfen. Bei Vorliegen eines
hohen Restemissionspotenzials einer Altdeponie kann es
je nach gegebenen Randbedingungen sinnvoll sein, eine
Kombination derartiger aktiver und passiver Maßnahmen
zu wählen – beispielsweise vor Aufbringen einer passiv
sichernden Oberflächenabdichtung die Durchführung ei-
ner künstlichen biochemischen Stabilisierung des Depo-
niekörpers als aktive Maßnahme. Mit einer künstlichen
Stabilisierung in Form einer Aerobisierung kann ein ver-
besserter bzw. beschleunigter Abbau organischer Ver-
bindungen und die Vorwegnahme von Setzungen erreicht
werden. Dabei würden allerdings anorganische und
schwer abbaubare organische Schadstoffe nicht elimi-
niert, sodass ein Schadstoffpotenzial im Deponiekörper
verbliebe. Zur Stabilisierung des Deponiekörpers von ge-
dichteten Deponien kann auch eine gezielte Reinfiltration
von Deponiesickerwasser beitragen. Der Umweltrat emp-
fiehlt daher, die TA Siedlungsabfall dahin gehend zu 
ändern, dass unter näher zu spezifizierenden Vorausset-
zungen eine Reinfiltration des Sickerwassers zu diesem
Zweck zulässig ist.

Thermische Sonderverfahren

173.* Die thermischen Sonderverfahren (neuere Verfah-
ren, die als Alternativen zur herkömmlichen Rostfeuerung
in der Abfallentsorgung in Betracht kommen) sind bislang
nicht zu technischer Reife gelangt. Ökologische Vorzüge,
die auch der Umweltrat früher vermutet hatte, konnten
großtechnisch bislang nicht realisiert werden. Die Techni-
ken haben sich außerdem bislang nicht als wirtschaftlich
erwiesen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass den
thermischen Sonderverfahren in näherer Zukunft keine
Bedeutung zukommen wird. Allerdings ist zu berücksich-
tigen, dass die entscheidende Phase der Verfahrensent-
wicklungen in eine ungünstige Umbruchsituation des
Marktes fiel. Dass sich die meisten Anbieter und Nach-
frager zurückgezogen haben, gebaute Anlagen „entkernt“
bzw. Entsorgungsverträge gekündigt wurden, ist min-
destens unter anderem auf die instabilen und für die 
kommunale Abfallwirtschaft zunehmend ungünstigen
abfallwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zurückzu-
führen. Ein abschließendes Urteil über das technische und
wirtschaftliche Potenzial der thermischen Sonderverfah-
ren kann daher bis heute nicht gefällt werden. Die bei ver-
fahrenstechnischen Entwicklungen üblicherweise auftre-
tenden technischen und wirtschaftlichen Probleme hätten
unter anderem Rahmenbedingungen womöglich gelöst
werden können. Es ist insofern nicht auszuschließen, dass
nicht die technischen Grundideen, sondern innovations-
feindliche Rahmenbedingungen das Problem darstellen,
an dem die Entwicklung der thermischen Sonderverfah-
ren in Deutschland bis auf Weiteres gescheitert ist oder
durch das sie zumindest deutlich gebremst wurde. Dies
unterstreicht erneut die Notwendigkeit, endlich stabile,
kalkulierbare Rahmenbedingungen für eine lebensfähige
kommunale Abfallwirtschaft zu schaffen.

4.5 Privatisierung der Abfallentsorgung
174.* Die Aufteilung der Entsorgungsmärkte zwischen
den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern und der
privaten Entsorgungswirtschaft ist mit Inkrafttreten des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes am 6. Oktober
1996 zur zentralen Ordnungsfrage der Abfallwirtschafts-
politik geworden. In den Umweltgutachten 1998 und
2000 hat sich der Umweltrat für weit gehende Privatisie-
rungen im Bereich der Abfallbeseitigung ausgesprochen
und diese Empfehlung damit begründet, dass

– private Anbieter in der Lage seien, Entsorgungsleis-
tungen effizienter und damit kostengünstiger bereitzu-
stellen, und

– nur bei privater Bereitstellung eine knappheitsorien-
tierte Preisbildung über den Markt und damit ein fle-
xibler Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage
möglich sei.

Die beiden genannten Vorteile privater Bereitstellung tref-
fen auf „idealen“ Märkten – also unter den Bedingungen
vollkommener Konkurrenz – ohne jede Einschränkung
zu. Der Markt für Entsorgungsleistungen zeichnet sich je-
doch durch eine Reihe von Merkmalen aus, die mit den
Voraussetzungen eines „idealen“ Marktes nicht vereinbar
sind. Der Umweltrat erachtet es deshalb als erforderlich,
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die für eine Privatisierung der Abfallbeseitigung ins Feld
geführten Argumente noch einmal näher zu betrachten,
um seine bisherigen Positionen weiter zu entwickeln und
stärker zu differenzieren.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Umweltrat, die
Diskussion zur Privatisierung der Abfallentsorgung jen-
seits aller ideologisch geprägten oder von Verteilungs-
interessen geleiteten Argumente auf die Zielsetzung 
ökonomischer Effizienz bei gleichzeitiger Wahrung ange-
messen hoher Umweltstandards zu fokussieren. Inwiefern
der Übergang von öffentlicher zu privater Leistungsbereit-
stellung in der Entsorgungswirtschaft nennenswerte Effi-
zienzgewinne erwarten lässt, hängt ab von den jeweiligen
Marktstrukturen und der herrschenden Wettbewerbsinten-
sität. Dabei ist zu unterscheiden zwischen der Sammlung
und dem Transport von Abfällen einerseits und deren Be-
handlung und Ablagerung andererseits.

175.* In Bezug auf die Logistikleistungen „Sammlung
und Transport“ erachtet der Umweltrat eine Privatisie-
rung als zielführend, sofern durch regelmäßig wiederholte
Ausschreibungsverfahren sicher gestellt ist, dass ein per-
manenter „Wettbewerb um den Markt“ erfolgt. Eine
Übertragung dieser Vorgehensweise auf die Wertschöp-
fungsstufe „Behandlung und Ablagerung“ hält der Um-
weltrat demgegenüber für wenig zielführend, denn der
Betrieb von Verbrennungsanlagen und Deponien erfor-
dert äußerst langlebige irreversible Investitionen, die
keine hinreichend kurzen Vertragslaufzeiten ermöglichen.
Findet ein „Wettbewerb um den Markt“ jedoch nur in
Zeitabständen von 20 Jahren oder mehr statt, so geht 
dessen Effizienzwirkung weitgehend verloren. Hinzu
kommt, dass die institutionellen und ökonomischen Rah-
menbedingungen auf dieser Wertschöpfungsstufe einen
starken Anreiz zu Ausschreibungskartellen geben. Die ne-
gativen Erfahrungen mit der Ausschreibung öffentlicher
Bauleistungen sollten hier ein warnendes Beispiel sein.

Die Problematik langer Vertragslaufzeiten ließe sich al-
lenfalls umgehen, wenn lediglich die Betriebsführungs-
rechte an den weiterhin in öffentlichem Besitz stehenden
Entsorgungsanlagen per Ausschreibungswettbewerb ver-
geben würden. Hier hätten die Betreiber aufgrund der ho-
hen Fixkostenanteile von bis zu 90 % jedoch auch nur ge-
ringe Spielräume für effizienzsteigernde Maßnahmen.
Hinzu kommt, dass die erforderliche Integration von Pro-
duktions- und Investitionsplanung letztlich auf eine enge
Interaktion zwischen Staat und Betreiber hinausläuft, 
die den Wettbewerbscharakter jedes Ausschreibungsver-
fahrens unterhöhlt.

176.* Als Alternative zu einem „Wettbewerb um den
Markt“ bietet sich die vollständige Liberalisierung an, die
sowohl auf institutionelle Marktzutrittschranken als auch
auf Anschluss- und Benutzungszwänge verzichtet („Wett-
bewerb im Markt“). Der Umweltrat ist jedoch der Auffas-
sung, dass diese Vorgehensweise weder ökologisch noch
ökonomisch sinnvoll wäre. Aus ökologischer Sicht ist zu
bemängeln, dass bei Aufhebung von Anschluss- und Be-
nutzungszwängen umher vagabundierende Abfallströme
auf der Suche nach der billigsten Entsorgungsmöglich-
keit erhebliche Umweltbelastungen verursachen würden.

Hinzu kommt, dass illegale Entsorgungspraktiken ten-
denziell begünstigt werden, wenn durch Aufhebung von
Anschluss- und Benutzungszwängen Kontrollmöglich-
keiten über die Abfallströme vermindert werden. Und
schließlich ist zu beachten, dass die Anbieter von Ent-
sorgungsleistungen in einem liberalisierten Markt zur 
Absicherung ihres Kapazitätsrisikos gezwungen sein wer-
den, mit den Abfallerzeugern langfristige „Take-or-Pay“-
Verträge zu schließen, die der Zielsetzung der Abfallver-
meidung diametral widersprechen.

Aus ökonomischer Sicht gilt, dass eine Liberalisierung
zunächst zwar hohen Wettbewerbsdruck verursacht, die-
ser jedoch kaum in einen ökonomisch wünschenswerten
Zustand münden dürfte. Aufgrund der vorliegenden
Marktstrukturen wäre zu erwarten, dass ein Prozess rui-
nöser Konkurrenz einsetzt, an dessen Ende die Herausbil-
dung regionaler Monopole steht, die keinerlei Regulie-
rung unterliegen. Der dann noch im Markt selbst erzeugte
Wettbewerbsdruck wäre aus zahlreichen Gründen zu ge-
ring (Transportkosten, nur wenige miteinander konkurrie-
rende Unternehmen, Gefahr wettbewerbsbeschränkender
Absprachen, langfristig bindende Entsorgungsverträge).
Dies gilt in besonders starkem Maße für Abfälle aus pri-
vaten Haushalten, in abgeschwächter Form jedoch auch
für gewerbliche Abfälle. Ohne hinreichenden Wettbe-
werbsdruck bestehen nur entsprechend geringe Anreize
zu effizienter Produktion, und es wächst die Gefahr einer
Ausbeutung der Nachfrageseite durch überhöhte Preise.
Die dann erforderlich werdenden Preisregulierungen wür-
den ihrerseits wiederum zusätzliche Anreize zu einer wei-
teren Steigerung der ohnehin bereits bestehenden Ineffi-
zienzen geben.

177.* Die Möglichkeit flexibler knappheitsorientierter
Preisbildung, die stets Angebot und Nachfrage in Über-
einstimmung bringt und damit Entsorgungssicherheit ga-
rantiert, wird neben Effizienzüberlegungen häufig als zu-
sätzliches Argument für eine private Bereitstellung von
Entsorgungskapazitäten angeführt. Die hiermit verbunde-
nen Vorstellungen basieren jedoch auf dem realitätsfernen
Idealbild eines perfekten Entsorgungsmarktes, auf dem
sich Mengen und Preise jederzeit friktionslos an geän-
derte Knappheitsbedingungen anpassen können. Die hier-
für erforderliche Flexibilität wäre nach Einschätzung des
Umweltrates in der Praxis auch bei privater Leistungsbe-
reitstellung nicht gegeben. Auf der Preisseite würde die
durch das heutige Gebührenrecht bedingte Inflexibilität
bei einer Privatisierung lediglich ersetzt durch die institu-
tionell bedingte Inflexibilität langfristig bindender Ver-
tragsarrangements, auf der Mengenseite würden die heute
bestehenden Inflexibilitäten durch eine Privatisierung
überhaupt nicht berührt. Damit ist auch unter dem Aspekt
der Entsorgungssicherheit festzustellen, dass eine private
Bereitstellung bei näherer Betrachtung ebenfalls mit zahl-
reichen Problemen verbunden wäre und unmittelbare Vor-
teile gegenüber öffentlicher Bereitstellung nicht zu erken-
nen sind.

178.* Zusammenfassend kommt der Umweltrat zu dem
Ergebnis, dass eine Privatisierung nur für den Bereich der
Logistikleistungen „Sammlung und Transport“ zu be-



Drucksache 14/8792 – 56 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

grüßen wäre. In Bezug auf die Behandlung und Ablage-
rungen von Abfällen – also den Betrieb von Verbrennungs-
anlagen und Deponien – wäre dagegen zu befürchten,
dass eine Privatisierung bestehende Probleme nicht löst
und neue Probleme verursacht. Bevor hier weitere, in
ihren Konsequenzen nicht mehr umkehrbare Privatisie-
rungsschritte eingeleitet werden, sollte deshalb sorgfältig
geprüft werden, welche Möglichkeiten bestehen, um un-
ter Beibehaltung der öffentlichen Trägerschaft den Zielen
effizienter Leistungserstellung und knappheitsorientierter
Preisbildung näher zu kommen.

Neben einer Reform des Gebührenrechts, die eine stärker
an den tatsächlichen Knappheiten orientierte Preisbildung
ermöglicht, erachtet der Umweltrat die Aufhebung klein-

räumiger Autarkievorstellungen als wichtigste Maßnah-
me zur Effizienzsteigerung in der öffentlichen Abfallwirt-
schaft. Die Entsorgungsgebiete sollten in einer solchen
Weise abgegrenzt werden, dass die betreffenden Anlagen
unter Berücksichtigung von Umwelteffekten mit optima-
ler Kapazität ausgelegt werden können. Weitere Möglich-
keiten der Effizienzsteigerung sieht der Umweltrat in 
der Einführung privatrechtlicher Organisationsformen
(einschließlich Public-Private-Partnership), die ein hö-
heres Maß an betriebswirtschaftlicher Flexibilität ermög-
lichen, sowie in der kontinuierlichen Durchführung von
Benchmarking-Prozessen, durch die sich nach ersten em-
pirischen Erfahrungen noch erhebliche Spielräume für 
Effizienzsteigerungen aufdecken lassen.
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1. Seit der Verabschiedung der Agenda 21 auf der Kon-
ferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro
1992 (s. deutsche Fassung: BMU, 1997a) ist der Nach-
haltigkeitsbegriff zu einem zentralen Bestandteil natio-
nalstaatlicher wie auch internationaler Umweltpolitik ge-
worden. Kaum ein anderer Begriff hat im vergangenen
Jahrzehnt eine solche Dominanz in der internationalen
umweltpolitischen Diskussion erlangt wie der Begriff 
der Nachhaltigkeit. Der Umweltrat hat sich mehrfach aus-
führlich mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst (SRU,
2000, 1996, 1994; zur deutschen Nachhaltigkeitsdebatte
s. auch BRAND und JOCHUM, 2000). Rund zehn Jahre
nach der Verabschiedung der Agenda 21 zeigt sich in 
der Nachhaltigkeitsdiskussion eine problematische Ent-
wicklung. In Deutschland wie auch in anderen Ländern
zeichnet sich die Diskussion durch eine konzeptionelle
und inhaltliche Konturlosigkeit sowie eine zunehmende
Trivialisierung aus (u. a. PETSCHOW, 2000). Sowohl in
der wissenschaftlichen als auch in der politischen Debatte
wird der Ausdruck „nachhaltige Entwicklung“ inflationär
und zunehmend willkürlich verwendet. Dabei sind unter-
schiedliche Akteure bestrebt, den Begriff gemäß ihren 
Interessen zu besetzen. Es entsteht der Eindruck, als
könnten unterschiedliche, oft auch gegensätzliche politi-
sche Ziele unter Rekurs auf diesen Begriff gleichermaßen
gut begründet werden. Die Folge ist eine Auflösung der
Orientierungsfunktion des Leitbildes der nachhaltigen
Entwicklung.

Der Umweltrat hält es angesichts dieser prekären Ent-
wicklung für erforderlich, sich erneut mit den theore-
tischen, normativen und konzeptionellen Grundfragen 
einer nachhaltigen bzw. dauerhaft-umweltgerechten Ent-
wicklung zu befassen. Zielsetzung ist es hierbei, Grundli-
nien der weit verzweigten wissenschaftlichen Diskussion
herauszuarbeiten und einen Vorschlag zur konzeptionel-
len Neuorientierung zu entwickeln. Dies erfordert eine
Auseinandersetzung mit den Konzepten „schwacher“ und
„starker“ Nachhaltigkeit („weak“ versus „strong sustain-
ability“) sowie mit vermittelnden Vorschlägen. Die Ent-
scheidung für das eine oder das andere dieser Konzepte
hat umweltpolitische Konsequenzen. Aus dem Konzept
schwacher Nachhaltigkeit ergibt sich beispielsweise, dass
die westlichen Industrieländer insgesamt bereits jetzt 
auf einem nachhaltigen Pfad sind, während die Entschei-
dung für das Konzept starker Nachhaltigkeit eine gänzlich
andere Einschätzung zur Folge hätte (vgl. SRU, 1994,
Tz. 128).

1.1 Grundzüge der Nachhaltigkeitsdebatte
2. Die internationale Gemeinschaft hatte unter dem
Dach der Vereinten Nationen 1980 mit der Einsetzung der
World Commission on Environment and Development
(WCED) einen Kompromiss gesucht, um das Ziel der 

Armutsbekämpfung in den Ländern des Südens, traditio-
nelle Entwicklungskonzepte („nachholende Industriali-
sierung“), neuartige ökologische Herausforderungen und
den damaligen Systemgegensatz von Marktwirtschaft und
Staatssozialismus mitsamt den verbreiteten Ideen „dritter
Wege“ unter einen Hut zu bringen (HARBORTH, 1993).
Im Ergebnis erwies sich die Formulierung „sustainable
development“ als konsensfähig. Als normative Grundvor-
stellung ergab sich das Ziel einer dauerhaften Erfüllung
menschlicher Grundbedürfnisse innerhalb der Tragekapa-
zität der natürlichen Umwelt. Im Vergleich zu konkurrie-
renden „Ecodevelopment“-Konzepten, wie sie beispiels-
weise in der Erklärung von Cocoyok von 1974 vertreten
wurden (hierzu SACHS, 1999), ergab sich hieraus ein
politisch moderater Ansatz. Die Formulierung „sustaina-
ble development“ wurde mit „nachhaltige“, „tragfähige“
und „zukunftsfähige Entwicklung“ ins Deutsche übertra-
gen (vgl. BEUERMANN, 2000, S. 90). Der Umweltrat
entschied sich für die Formulierung „dauerhaft-umwelt-
gerechte Entwicklung“ (SRU, 1994, Tz. 6). Mit der ter-
minologischen Festlegung verband der Umweltrat die
Hoffnung, dass sich die Nachhaltigkeitsidee als Leit-
konzept der Umweltpolitik durchzusetzen vermöge. Die
Ausdrücke „nachhaltig“ und „dauerhaft-umweltgerecht“
können somit als Synonyme verwendet werden.

Von Kritikern wurde darauf hingewiesen, dass der von der
WCED (1987) gefundene Ausdruck „sustainable develop-
ment“ nur einen Formelkompromiss darstelle (BRAND
und JOCHUM, 2000, S. 22 m. w. N.). Formelkompro-
misse zeichnen sich dadurch aus, dass substanzielle in-
haltliche Dissense durch eine verbale Formel oberfläch-
lich verdeckt und dadurch verschoben werden. Sie
müssen daher zu einem anderen Zeitpunkt wieder aufbre-
chen. Eine fundierte und in sich schlüssige Gesamtkon-
zeption von Nachhaltigkeit könnte demgegenüber auf
mittlere und lange Sicht eine nachhaltige Entwicklung be-
fördern, indem sie den Konsens in Kernfragen festigt,
Prioritäten und Zielsetzungen nachvollziehbar macht und
die Diskussionen verstärkt auf Fragen der Umsetzung in
einzelnen Handlungsfeldern lenkt.

3. Voraussetzung einer zielführenden Debatte zum The-
ma nachhaltige Entwicklung ist die klare Trennung un-
terschiedlicher Argumentationsebenen (hierzu BART-
MANN, 2001 sowie KLAUER, 1998). Auf der Ebene
der orientierenden Leitvorstellung („Zukunftsfähigkeit“,
„Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen“)
ist unkontrovers, dass die Idee der Nachhaltigkeit mit der
Existenz von Verpflichtungen gegenüber künftigen Gene-
rationen zusammenhängt. Hier ist allerdings zu klären,
welches Verständnis von intergenerationeller Gerechtig-
keit zugrunde zu legen ist (Tz. 4). Grundlegender Dissens
herrscht dabei auf der konzeptionellen Ebene. Hier
konkurrieren die Grundkonzepte „starker“ und „schwa-
cher“ Nachhaltigkeit (Kapitel 1.3). Je nachdem, ob die

1 Ethische und konzeptionelle Grundlagen dauerhaft-umweltgerechter Entwicklung
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eine oder die andere Konzeption oder eine dritte, vermit-
telnde Position zugrunde gelegt wird, ergeben sich unter-
schiedliche Leitlinien und Regeln für die einzelnen ge-
sellschaftlichen Handlungsfelder. Dieses Kapitel befasst
sich im Wesentlichen mit der konzeptionellen Ebene und
der Ebene der orientierenden Leitvorstellung. Auf die
darunter liegenden Ebenen der konkreten Zielsetzungen,
der Indikatorenbildung und des Monitoring wird in die-
sem Kapitel nicht eingegangen.

1.2 Prinzipien inter- und intragenerationeller
Gerechtigkeit

4. Auf einer abstrakten Ebene ist die Nachhaltigkeits-
idee relativ unkontrovers. Unstreitig ist, dass sich der
Nachhaltigkeitsbegriff wesentlich auf moralische Ver-
pflichtungen gegenüber zukünftigen Generationen be-
zieht. Trotz einiger irritierender Paradoxa („future-indi-
vidual-paradox“, PARFIT, 1983) kann kein begründeter
Zweifel daran bestehen, dass Verpflichtungen gegen-
über zukünftigen Generationen anzuerkennen sind (PAR-
TRIDGE, 1990). Der Umstand, dass zukünftige Perso-
nen Rechte haben werden, ist ausreichend, um heutige
Pflichten zu begründen (ausführlich UNNERSTALL,
1999).

Nachhaltigkeit ist ein Ziel, das anzustreben eine kol-
lektive Verpflichtung ist (LERCH, 2001; ACKER-
WIDMAIER, 1999). Der Ausdruck „nachhaltige Ent-
wicklung“ bezieht sich demnach auf Veränderungen, die
sich an der regulativen Idee der Nachhaltigkeit orientie-
ren. Zu einem anschaulichen Leitbild wird Nachhaltigkeit
aber erst in Verbindung mit einer bestimmten Konzeption
und bestimmten Zielsetzungen.

Eine Ethiktheorie verteilender („distributiver“) Gerech-
tigkeit gehört zum Kern der Nachhaltigkeitsidee. Theo-
rien distributiver Gerechtigkeit thematisieren Fragen der
„fairen“ Verteilung von knappen Gütern und erschöpfba-
ren Ressourcen oder „Kapitalien“. Unter der Perspektive
distributiver Gerechtigkeit zwischen den Generationen
muss ein besonderes Augenmerk auf natürliche Res-
sourcen bzw. auf Naturkapital gelegt werden (ACKER-
WIDMAIER, 1999). Es wäre allerdings unhaltbar, mora-
lische Aufmerksamkeit nur zukünftigen Generationen 
zuzuwenden und dabei heutige Armutsverhältnisse zu ig-
norieren (HAMPICKE, 1999, S. 175; ATTFIELD, 1999,
S. 158). Die Notwendigkeit, auch die gegenwärtige Er-
füllung grundlegender menschlicher Bedürfnisse si-
cherzustellen, ist daher ein ständig mit zu bedenkendes
Korrektiv gegenüber einer ökologischen Langzeitorien-
tierung. Die Idee der Nachhaltigkeit im Sinne der be-
kannten WCED-Definition („Sustainable development is
a development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their
own needs.“ ) umfasst dementsprechend zwei Zielbündel,
deren Beziehung mitsamt den möglichen Konfliktpoten-
zialen nur jeweils konkret ermittelt werden kann. Da das
Ziel der Erfüllung der Grundbedürfnisse in den Industrie-
ländern erreicht ist, ist es auf der nationalen Ebene legitim
und im Sinne der Idee der Nachhaltigkeit, einen Akzent
auf die intergenerationelle Dimension zu legen.

In prozeduraler Hinsicht sind Debatten über interge-
nerationelle Verpflichtungen insofern problematisch, als
die Betroffenen nicht mit eigener Stimme ihre Wünsche,
Interessen und Rechtsansprüche geltend machen können.
Man kann derartige Debatten so verstehen, dass zukünf-
tige Generationen durch Fürsprecher stellvertretend be-
teiligt werden (so genannte advokatorische Diskurse, 
BRUMLIK, 1992). Es ist auch möglich, verschiedene
Wahlmöglichkeiten auf der konzeptionellen Ebene, der
Ebene der Zielsetzungen usw., in einem Gedankenexpe-
riment daraufhin zu überprüfen, ob sie auf das zwang-
lose Einverständnis von realen oder fiktiven Vertretern
zukünftiger Generationen stoßen könnten. Wer sich auf
die Nachhaltigkeitsidee verpflichtet, muss die konzep-
tionellen Optionen vom moralischen Standpunkt aus be-
urteilen. Eine regulative ethische Idee anzuerkennen, die
ihr zugeordneten Konzeptionen, Regeln, Leitlinien usw.
aber gemäß egoistischen Interessen oder politischen Kal-
külen wählen zu wollen, wäre selbstwidersprüchlich.

5. Der näheren Bestimmung distributiver Gerechtigkeit
kann theoretisch entweder ein egalitärer oder ein nicht
egalitärer Standard zugrunde gelegt werden (vgl., jedoch
mit abweichender Terminologie, KREBS, 2000). Ein ega-
litärer Standard verpflichtet uns, zukünftige Generationen
insgesamt und im Durchschnitt nicht schlechter als uns
selbst zu stellen. Ein nicht egalitärer hingegen verpflich-
tet die Gegenwärtigen nur dazu, zukünftigen Generatio-
nen Mindestbedingungen eines menschenwürdigen Le-
bens zu hinterlassen. Dies erlaubt das heutige Verprassen
von Ressourcen auf Kosten zukünftiger Generationen, so-
fern der Mindeststandard nicht unterschritten bzw. nicht
riskiert wird. Angesichts der für unser Rechts- und Mo-
ralverständnis grundlegenden Annahme, dass die Inte-
ressen aller Menschen grundsätzlich gleichermaßen zu
berücksichtigen sind (LADWIG, 2000), ist nicht erkenn-
bar, wie sich ein solches minimalistisches Verständnis in-
tergenerationeller Gerechtigkeit rechtfertigen ließe. Der
Umweltrat legt seinen weiteren Überlegungen einen ega-
litären Standard zugrunde.

Aus dem egalitären Standard ergibt sich, dass Produk-
tionsweisen und Lebensstile, die sich aus ökologischen
Gründen nicht verallgemeinern lassen, ohne die Res-
sourcenbasis zukünftiger Generationen zu gefährden, 
einer kritischen Revision bedürfen (vgl. BRAND und 
JOCHUM, 2000).

1.3 Konzeptionen nachhaltiger Entwicklung
6. Ob wir den im Grundgedanken der Nachhaltigkeit
enthaltenen Verpflichtungen gegenüber zukünftigen Ge-
nerationen nachkommen, hängt von unseren (privaten
und kollektiven) Hinterlassenschaften ab. Der Begriff der
gerechten kollektiven Hinterlassenschaft („fair bequest
package“) ist daher zu einem Schlüsselbegriff der
Nachhaltigkeitsdebatte auf der konzeptionellen Ebene ge-
worden. In der Frage nach der Struktur einer intergene-
rationell gerechten Hinterlassenschaft stehen sich zwei
miteinander konkurrierende Konzepte gegenüber: die
Konzepte der schwachen und starken Nachhaltigkeit
(NEUMAYER, 1999; ATKINSON et al., 1997).
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Beide Konzepte unterscheiden sich in erster Linie in ihren
Annahmen über die Möglichkeit und Zulässigkeit einer
Substitution unterschiedlicher Kapitalbestände (Tz. 9).
Dabei werden zumeist die folgenden Formen von Kapital
unterschieden: 1. Sachkapital, 2. Naturkapital (vgl. aus-
führlich Tz. 21 f.), 3. „Kultiviertes Naturkapital“ (z. B.
Viehherden, Lachsfarmen, Forste, Obstplantagen; GOOD-
LAND und DALY, 1995), 4. Sozialkapital (moralisches
Orientierungswissen, Institutionen), 5. Humankapital (Bil-
dung, Fähigkeiten) sowie 6. gespeichertes und abrufbares
Wissenskapital.

Außer in der zentralen Frage nach der wechselseitigen
Substituierbarkeit verschiedener Kapitalbestände unter-
scheiden sich die beiden Konzepte im Hinblick auf die
Beziehung zwischen Nutzen und Konsum (Tz. 8), den
Umgang mit dem Problem des Diskontierens (Tz. 13 ff.),
die Möglichkeiten einer Entschädigung (Kompensation)
für Umweltschäden, die Aussagekraft der so genannten
Environmental-Kuznets-Kurve (Tz. 17) und die Rolle des
technologischen Fortschritts.

1.3.1 Das Konzept schwacher Nachhaltigkeit
7. Im Konzept der schwachen Nachhaltigkeit setzt sich
das intergenerationelle Vermächtnis aus einem konstanten
Gesamtbestand an Kapitalien zusammen. Dabei ist es nach
diesem Konzept zulässig, Naturkapital zu verbrauchen
und in Sachkapital oder in Wissen zu transformieren, so
lange dadurch der Gesamtbestand an Nutzen stiftendem
Kapital und damit die menschliche Wohlfahrt anwächst
oder zumindest über die Zeit gleich bleibt. Der durch-
schnittliche Nutzen (Wohlfahrtsniveau) zukünftiger
Personen soll somit mindestens dem heutigen Durch-
schnittsnutzen entsprechen und auf diesem Niveau erhal-
ten werden. Nachhaltigkeit bedeutet „non-declining uti-
lity of a representative member of society for millenia into
the future“ (PEZZEY, 1992; vgl. auch ATKINSON et al.,
1997, S. 3). Für Vertreter des Konzepts schwacher Nach-
haltigkeit ist es entsprechend der neoklassischen Nutzen-
theorie unerheblich, wodurch Nutzen gestiftet wird; Na-
turgenuss ist eine von vielen Möglichkeiten Nutzen zu
erzielen. Dies verbindet die Konzeption schwacher Nach-
haltigkeit mit der neoklassischen Wirtschaftstheorie. Auf-
grund seiner Anschlussfähigkeit findet dieses Konzept
insbesondere in den Wirtschaftswissenschaften Resonanz
(s. für diesen Zusammenhang CHICHILNISKY, 1997,
S. 467; FAUCHEUX et al., 1996; EL SERAFY, 1996,
S. 76). So vertritt etwa der Sachverständigenrat zur Be-
gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
(SRW) trotz einiger Vorbehalte dieses Konzept schwacher
Nachhaltigkeit (HÜTHER, 1999; ähnlich auch HÜTHER
und WIGGERING, 1999, S. 92 mit Verweis auf SRW,
1996, Tz. 244). Nachhaltigkeit ist für den SRW immer
dann gegeben, wenn die Sparquote größer ist als die ge-
meinsame Wertminderung von Naturkapital und Sach-
kapital. Dies erlaubt es, weiterhin Naturkapital zu ver-
brauchen, wenn die Investitionen in Sachkapital hoch
genug sind. Im Prinzip kann jeder Verlust von Natur-
kapital durch eine Erhöhung von Sachkapital wettge-
macht werden. Die Abschreibungen von Sachkapital und
die Zerstörung von Naturkapital werden hierbei unter den
Oberbegriff „Wertminderung“ subsumiert.

Konstitutive Elemente des Konzepts schwacher 
Nachhaltigkeit

8. Von Bedeutung für die weitere Diskussion ist, dass für
das Konzept schwacher Nachhaltigkeit ein plausibler
Nutzenbegriff zugrunde gelegt werden kann. Begrifflich
kann Nutzen im Sinne des ethischen Utilitarismus als
Freude oder als Lust bzw. als Befriedigung von Präferen-
zen, als Funktion von Konsum oder im Hinblick auf
Wahlfreiheit (WEIKARD, 1999) gefasst werden. Stellt
man sich Nutzen als Funktion von Konsum vor, so wird
der Konsumbegriff in einem weiten Sinne als „Genuss
von etwas“ verstanden. In diesem Sinn kann vom Konsum
eines Sonnenunterganges oder vom Konsum klaren
Quellwassers gesprochen werden. Für die Zwecke öko-
nomischer Berechnung ist es allerdings vorteilhaft, den
Konsumbegriff auf den Kauf von Gütern und Dienstleis-
tungen einzuschränken, die über Märkte gehandelt wer-
den und mit Preisen als Signale für relative Knappheit
versehen sind. Daher wird „unter der Hand“ Konsum oft
mit dem Konsum materieller Güter gleichgesetzt. Durch
diese begriffliche Verengung verwandelt man Menschen,
die nach Glück streben, in rationale „Haushalte“ oder
„Wirtschaftssubjekte“, die mit einem begrenzten Budget
ein für sie optimales Güterbündel erwirtschaften wollen.
Einkommen wird als „Konsumsumme“ definiert usw.
Diese Verengung ist für das Konzept schwacher Nachhal-
tigkeit zwar nicht konstitutiv, taucht in den Schriften sei-
ner Vertreter jedoch faktisch häufig auf (so etwa bei 
ATKINSON et al., 1997, S. 4; PEZZEY, 1997, S. 449).

1.3.1.1 Kritik des Konzepts schwacher 
Nachhaltigkeit

Bedeutung des technischen Fortschritts

9. Für das Konzept schwacher Nachhaltigkeit ist die An-
nahme konstitutiv, dass Naturkapital durch andere Kapi-
talformen ersetzbar und diese Ersetzung (Substitution)
mit Grundsätzen intergenerationeller Gerechtigkeit ver-
einbar ist. Eine zentrale Annahme von Befürwortern
schwacher Nachhaltigkeit im Hinblick auf die Frage der
Substituierbarkeit nicht erneuerbarer Ressourcen (Roh-
stoffe, Energieträger) besteht darin, dass in den meisten
Fällen der technologische Fortschritt eine Substitution 
ermögliche (SOLOW, 1974; BECKERMAN, 1995; 
MYERS und SIMON, 1994). Im Modell stellt sich dies
etwa so dar: Die Verknappung einer Ressource führt zu
steigenden Preisen. Diese lösen einen Suchprozess aus,
der in Verbindung mit neuen technologischen Optionen zu
einem adäquaten Substitut führt, das an einem bestimm-
ten Punkt die Marktfähigkeit erreicht und sich dann
durchsetzt. In den ersten Modellen des Club of Rome
(MEADOWS et al., 1972) wurden Substitutionsprozesse
im Bereich der metallischen Rohstoffe weit unterschätzt.
Diese Modellannahmen des Club of Rome sind daher
überholt. Die Befürchtungen einer drohenden Rohstoff-
knappheit haben ständig an Bedeutung verloren. In der
neueren Wachstumstheorie spielen vor allem Fragen des
Wissens- und des Humankapitals eine Rolle. Daher sehen
sich Ökonomen in ihrer Kritik am Club of Rome bestätigt.
Der Übergang von der Industrie- zu einer Dienstleistungs-
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und Wissensgesellschaft könnte in optimistischer Sicht zu
einem Mindereinsatz natürlicher Ressourcen führen
(BRETSCHGER, 1996, S. 209). 

Unter der Prämisse völliger Substituierbarkeit kann der
Grenzfall einer Welt anvisiert werden, in der die Natur
verloren ist, dieser Verlust aber hingenommen werden
kann, weil Kapital, Technologien, Infrastrukturen usw.
größeren Nutzen stiften (SOLOW, 1974). Die Vorhersage
von Substitutionsmöglichkeiten stützt sich im Konzept
der schwachen Nachhaltigkeit im Wesentlichen auf die
Annahme, dass technologische Entwicklungen Substituti-
onspotenziale erschließen werden, die heute noch nicht
bestehen. Dabei wird angenommen, dass der technische
Fortschritt im Prinzip unbegrenzt anhält. Hoffnungen auf
eine „Dematerialisierung“ ökonomischer Austauschpro-
zesse sind allerdings bisher fast immer enttäuscht worden.
Einer Entkopplung von wirtschaftlichem Wachstum und
Ressourcenverbrauch ist in der Regel eine teilweise
Wiederankopplung gefolgt („Relinking“, vgl. BINDER
et al., 2001).

Eine gründliche Auseinandersetzung mit den Schriften
von Solow und Stiglitz zeigt, dass an den für die Begrün-
dung der Substitutionsprämisse entscheidenden Stel-
len begriffliche Inkonsistenzen vorliegen (HELD und
NUTZINGER, 2001). Häufig wurde Naturkapital einfach
mit nicht erneuerbaren Ressourcen identifiziert. Diese
Gleichsetzung von „non-reproductible resources“, „ex-
haustible resources“ und „natural resources“ mit Natur-
kapital ist die begriffliche Grundlage der für das Konzept
schwacher Nachhaltigkeit konstitutiven Annahme weit
gehender Substitutionsmöglichkeiten; sie stellt eine un-
zulässige Verengung dar.

Substitutionselastizität und Kompensation

10. Die Bedingungen einer vollständigen Substitution
von Naturkapital durch Sachkapital werden in der öko-
nomischen Literatur in der Regel in Modellen mit unbe-
grenztem Zeithorizont und ohne technischen Fortschritt
untersucht (vgl. z. B. DASGUPTA und HEAL, 1979,
S. 199 ff.). Die entscheidende Größe ist dabei die Sub-
stitutionselastizität in der unterstellten gesamtwirtschaft-
lichen Produktionsfunktion. Sie gibt das Ausmaß der Aus-
tauschbarkeit zwischen den Kapitaltypen wider. Je höher
der Wert der Substitutionselastizität ist, umso leichter
kann Naturkapital durch Sachkapital ersetzt werden
(näher ACKER-WIDMAIER, 1999, S. 96; KLEPPER,
1999, S. 302 ff.).

Empirische Studien deuten auf unterschiedliche Substitu-
tionselastizitäten hin (Belege bei NEUMAYER, 1999 und
KLEPPER, 1999). Allerdings sind diese Studien aufgrund
verschiedener methodischer Probleme nur eingeschränkt
miteinander vergleichbar (vgl. NEUMAYER, 1999,
S. 64 f.). Nach den vorliegenden Ergebnissen kann keine
vollständige Substituierbarkeit von Naturkapital durch
Sachkapital unterstellt werden. Selbst bei Berücksich-
tigung des technischen Fortschritts müssen nicht erneuer-
bare Ressourcen langfristig mithilfe neuer Technolo-
gien durch andere natürliche Ressourcen ersetzt werden
(KLEPPER, 1999, S. 315).

Gegen die uneingeschränkte Substituierbarkeit von Natur
spricht die Multifunktionalität vieler ökologischer Sys-
teme. Eine wirkliche Substitution müsste nämlich für jede
einzelne ökologische Funktion ein Substitut bereitstellen
(HARTE, 1995). Die Substitute dürften außerdem nicht
mit neuen Risiken behaftet sein, die das zu Substitu-
ierende nicht aufweist. Der Nachweis einer solchen voll-
ständigen und problemlosen Ersetzbarkeit ist bisher nicht
erbracht worden und wird auch kaum zu erbringen sein.
Eine technisch mögliche Substitution kann außerdem in
vielen Fällen unwirtschaftlich sein. So wäre es denkbar,
Regenwasser künftig in Kläranlagen zu reinigen, Trink-
wasser durch Meerwasserentsalzungsanlagen zu produ-
zieren, im so genannten bodenlosen Anbau Nahrungsmit-
tel in Nährstoffkulturen herzustellen oder die Ozonschicht
durch neuartige Sonnencremes zu substituieren. Die Wirt-
schaftlichkeit dieser Substitute ist jedoch höchst fraglich
(HELD, NUTZINGER, 2001).

11. Besondere Relevanz erhielt die Frage nach der 
Substituierbarkeit von Naturkapital in der Diskussion um
den drohenden Klimawandel. In vielen ökonomischen
Veröffentlichungen wird davon ausgegangen, dass
zukünftige „Verlierer“ des Klimawandels angemessen
entschädigt werden können. Der Verlust an Naturkapital
soll demnach durch die verbesserte Produktion von Kon-
sumgütern und Dienstleistungen einschließlich kulturel-
ler Angebote (Kunst, Bildung usw.) kompensiert werden
können (NEUMAYER, 1999, S. 73 ff.). Dies sei billiger,
als den möglichen Klimawandel heute mit hohen Kosten
zu vermeiden. Eine Adaptions- und Kompensations-
strategie sei daher „rationaler“ als eine teure Präventions-
politik. Das Kompensationsargument wird hierbei auf 
intergenerationelle Fragestellungen erweitert. Kompen-
sationsstrategien müssen jedoch mit dem ökonomischen
Grundsatz der Konsumentensouveränität vereinbar sein.
Dies bedeutet, dass sich die betroffenen Personen mit der
bereitgestellten Kompensation aufgrund ihrer Präferen-
zen einverstanden erklären müssen. Da viele Präferenzen
zukünftiger Generationen unbekannt sind, ist es unge-
wiss, ob und inwieweit sie in Kompensationsangebote
einwilligen würden. Unterstellt man Präferenzen, die den
unsrigen ähneln, kann ein Einverständnis mit weit gehen-
der oder vollständiger Ersetzung von Naturkapital durch
andere Kapitalformen nicht vorausgesetzt werden. Im
Konzept schwacher Nachhaltigkeit wird gelegentlich
angenommen, dass sich die zukünftigen Präferenzen suk-
zessive einer Welt anpassen werden, in der Natur  weit ge-
hend durch Sachkapital ersetzt wurde. An diesem Punkt
lässt aber das Konzept starker Nachhaltigkeit mehr 
Optionen offen und ist daher unter dem Gesichtspunkt 
der Wahlfreiheit für zukünftige Generationen (hierzu
WEIKARD, 1999) vorzuziehen.

12. Auch in anderen Zusammenhängen spielt das Kom-
pensationsargument eine Rolle. In klassischer ökonomi-
scher Auslegung sollen Projekte nur durchgeführt wer-
den, wenn sie Pareto-effizient sind. Dies bedeutet, dass
nach Durchführung der Maßnahme niemand schlechter
gestellt sein darf als vorher. Dieses Kriterium der Pareto-
Effizienz gilt auch für öffentliche Projekte mit langfris-
tigen Umweltauswirkungen (Verkehrsstraßen, Flughäfen,
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Staudämme usw.). Es sind nun kaum größere öffentliche
Projekte vorstellbar, bei deren Realisierung keine Indivi-
duen negativ betroffen sind. Bei einer strengen Auslegung
von Pareto-Effizienz dürfte keines dieser Projekte
durchgeführt werden. Um diese Konsequenz zu vermei-
den orientiert sich die Nutzen-Kosten-Analyse an dem so
genannten Kaldor-Hicks-Kriterium. Nach diesem Krite-
rium sollte ein Projekt bereits dann durchgeführt werden,
wenn die Gewinner theoretisch in der Lage wären, die
Verlierer angemessen zu entschädigen, sodass diese nicht
schlechter gestellt sind. Da eine solche Kompensation in
der praktischen Durchführung jedoch zumeist unterbleibt,
kann nach dem Kaldor-Hicks-Kriterium auch solchen
Projekten zugestimmt werden, die erhebliche verteilungs-
politische Probleme aufwerfen. Diese „Blindheit“ gegen-
über Verteilungsaspekten kann unter dem Gesichtspunkt
der Verteilungsgerechtigkeit jedoch nur dann vernachläs-
sigt werden, wenn (a) die zu beurteilenden Projekte für
sich betrachtet jeweils nur eine geringfügige Auswirkung
für die betroffenen Individuen haben und (b) keine
Gruppe von Individuen bei den einzelnen Projektent-
scheidungen systematisch bevorzugt oder benachteiligt
wird, sodass sich individuelle Vor- und Nachteile auf
lange Sicht gesehen zumindest tendenziell ausgleichen
können (MICHAELIS, 1996, S. 52 f.). Diese beiden Vo-
raussetzungen sind bei Projekten mit langfristigen Um-
weltauswirkungen häufig nicht gegeben. Gravierendstes
Beispiel hierfür sind anthropogene Klimaveränderungen,
die für einzelne Gruppen von Individuen zu Schäden exis-
tenziellen Ausmaßes führen können. In solchen Fällen 
widerspricht das Kaldor-Hicks-Kriterium elementaren
Vorstellungen von Fairness und ist damit abzulehnen. Hier
ergibt sich nur bei tatsächlich auch durchgeführter Kom-
pensation ein Argument für schwache Nachhaltigkeit. 

Diskontierung zukünftiger Ereignisse

13. Eine entscheidende Rolle im Hinblick auf interge-
nerationelle Gerechtigkeit im Rahmen der Nachhaltig-
keitsidee spielt die Diskontierung zukünftiger Ereignisse.
„Nach dem Gesetz der Gegenwartspräferenz wird ein Gü-
terbündel heute einem Güterbündel in der Zukunft vorge-
zogen. Folglich muss der Nutzen zukünftiger Generatio-
nen ‚abdiskontiert‘ werden“ (SIEBERT, 1978, S. 150).
Diskontierung bedeutet, dass zukünftige Ereignisse (Nut-
zen, Güter) geringer bewertet werden als gegenwärtige.
Das so definierte Verfahren der Diskontierung wird in der
Ökonomie angewandt, um Kosten und Nutzen, die zu un-
terschiedlichen Zeitpunkten anfallen, miteinander mo-
netär vergleichbar zu machen. Unter der Zielsetzung, den
Gegenwartswert zu maximieren, werden alle Zahlenwerte
auf den Zeitpunkt Null (heute) bezogen. Die Maximie-
rung des Gegenwartswertes gilt als „optimal“. „The opti-
mal policy (...) is the one that produces the maximum pre-
sent value of net benefits. (...) A policy with a higher
present value of net benefits should be preferred to a 
policy with a lower net present value“ (LIND und
SCHULER, 1998, S. 59). Die Diskontierung künftigen
Nutzens hat zur Folge, dass die fernere Zukunft nahezu
vollständig an Bedeutung für die Gegenwart verliert.
Selbst große Umweltkatastrophen (Ausfall des Golf-

stromes, steigender Meeresspiegel, Abholzen aller Re-
genwälder, Ausrottung vieler Arten usw.) sind in dieser
Perspektive aus heutiger Sicht nahezu belanglos, wenn sie
erst in ferner Zukunft auftreten. Zwischen einer bestimm-
ten Nachhaltigkeitskonzeption und einer bestimmten Auf-
fassung zum Diskontierungsproblem besteht kein not-
wendiger Zusammenhang. Auch ein Vertreter starker
Nachhaltigkeit muss die Diskontierung nicht grundsätz-
lich ablehnen. Vertreter der schwachen Nachhaltigkeits-
konzeption neigen allerdings dazu, die Diskontierung 
in ihrer Standardform (monotone Diskontierung mit einer
Diskontrate, die sich an langfristigen Kapitalmarktzinsen
orientiert) schematisch auf natürliche Ressourcen an-
zuwenden. Diese schematische Anwendung erscheint aus
der Perspektive starker Nachhaltigkeit unangemessen.

Aufgrund ihrer Konsequenzen hat die Technik des Dis-
kontierens eine Reihe von Einwänden hervorgerufen
(HAMPICKE, 1992, 1991) und eine kontroverse Diskus-
sion darüber ausgelöst, was diskontiert wird bzw. werden
soll („discounting what?“), mit welchen Argumenten die
Diskontierung begründet wird („discounting why?“) und
wie sie im Einzelnen vorzunehmen ist („discounting
how?“) (vgl. hierzu die Beiträge in HAMPICKE und
OTT, 2002).

14. Die Berechtigung, zukünftige Kosten und Nutzen zu
diskontieren („discounting why?“), beruht im Wesent-
lichen auf folgenden Begründungen (PRICE, 1993;
HAMPICKE, 1992; PARFIT, 1983):

– Individuen besitzen eine Zeitpräferenzrate, d. h. sie
neigen dazu Konsum vorzuverlegen. Ausdruck dieser
Neigung ist die Bereitschaft, Zinsen für Kredite zu
zahlen, die einen vorgezogenen Konsum ermöglichen.
Die Geringerbewertung künftigen Nutzens entspricht
also der menschlichen Präferenzstruktur.

– Durch anhaltendes Wirtschaftswachstum wird es
zukünftigen Generationen besser gehen, sodass aus
Gründen intergenerationeller Gerechtigkeit abdiskon-
tiert werden darf oder sogar muss.

– Es besteht Unsicherheit über zukünftige Entwicklun-
gen sowie über die Präferenzen zukünftiger Genera-
tionen.

Das erste Argument beruht auf der Annahme, dass Indivi-
duen ungeduldig und kurzsichtig („myopisch“) sind. Sie
möchten Konsumwünsche frühzeitig realisieren. Aus der
Tatsache, dass Individuen eine Präferenz für gegenwär-
tigen gegenüber künftigem Nutzen haben, lässt sich eine
normative Rechtfertigung des Diskontierens langfristiger
Umweltkonsequenzen allerdings nicht ableiten. Dass In-
dividuen in eigenen Angelegenheiten myopisch sind und
sein dürfen, rechtfertigt keine Myopie zulasten Dritter,
seien dies Einzelpersonen oder ganze zukünftige Gene-
rationen (BIRNBACHER, 1988). Dennoch wird das
myopische Präferenzmuster in vielen ökonomischen
Modellen auf die gesamte Gesellschaft übertragen.
Hierzu wird ein einsames unsterbliches Individuum 
konstruiert, das die Generationenfolge „repräsentiert“.
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Eine ethische Rechtfertigung für das Diskontieren zulas-
ten künftiger Generationen kann diese unrealistische
Hilfskonstruktion nicht liefern.

Das zweite Argument zugunsten der Diskontierung künf-
tigen Nutzens geht davon aus, dass durch wirtschaftliches
Wachstum und technischen Fortschritt in der Zukunft
viele Dinge (Güter, Ressourcen, etc.) weniger knapp und
viele Probleme aufgrund besserer Technologien leichter
lösbar sein werden. Diese Annahmen rechtfertigen das
Diskontieren auch vom moralischen Standpunkt. Das 
Argument ist aber nur dann triftig, wenn die optimis-
tischen Prognosen zukünftig abnehmender Knappheit und
wachsender Problemlösungskapazitäten begründet sind
(HAMPICKE, 2002). Wenn angenommen wird, dass in
der Zukunft bestimmte Dinge knapper und viele Pro-
bleme schwieriger lösbar sein werden als in der Gegen-
wart, so entfällt diese Rechtfertigung. Die weitere Zer-
störung großer Naturräume führt nach allgemeinem
Dafürhalten der Fachleute in der Zukunft zu einer deut-
lichen Verknappung Nutzen stiftender Naturgüter (PRICE,
1993, S. 255 ff.; JAKOBS, 1995, S. 58 f.). Es könnte an-
gesichts dessen der Fall sein, dass die zukünftige Wert-
schätzung von Natur höher ist als die gegenwärtige
(KRUTILLA und FISHER, 1975). Güter, die in Zukunft
knapper als heute sein werden, müssten daher unter Prin-
zipien intergenerationeller Gerechtigkeit mit einer nega-
tiven Diskontrate versehen werden (HOWARTH und
NORGAARD, 1993). Dies betrifft in erster Linie Natur-
kapital. In jedem Falle führt diese Argumentationslinie zu
einer differenzierten Betrachtung, da die Diskontrate in
Abhängigkeit von Prognosen über zukünftige Knapp-
heiten gesetzt wird.

Die dritte Begründung bezieht sich auf die Ungewissheit
zukünftiger Entwicklungen einschließlich der Präferenz-
entwicklung kommender Generationen (HOTELLING,
1931). Es ist unstrittig, dass über die Konsequenzen un-
seres Tuns für die nachfolgenden Generationen – wie
auch über deren künftige Möglichkeiten, mit den hin-
terlassenen Problemen fertig zu werden – Ungewissheit
bestehen kann. Dies rechtfertigt jedoch keine weit ge-
hende oder gar volle Risikoabwälzung auf spätere 
Generationen. Genau dies bewirkt eine Diskontierungs-
praxis aber für die entfernteren Generationen (zum Um-
gang mit Unsicherheiten hinsichtlich der Präferenzent-
wicklung siehe bereits oben Tz. 4).

15. Die Höhe der Diskontrate orientiert sich in der Pra-
xis von tatsächlich durchgeführten Kosten-Nutzen-Ana-
lysen an den langfristigen Kapitalmarktzinsen („dis-
counting how?“). Als Begründung wird angeführt, dass
öffentliche Investitionsvorhaben die gleiche Rendite er-
reichen müssen, wie sie für andere Projekte realisierbar
ist. Auch Projekte im Bereich des Naturschutzes müssten
diese Rendite erbringen, da es andernfalls „optimal“
wäre, das Kapital anderen Verwendungsarten zuzuführen.
Hierbei werden naturschutzpolitische Maßnahmen als
„normale“ Investitionsentscheidungen konzipiert. Diese
Diskontrate ist aus der Sicht des Umweltrates nicht zu
rechtfertigen. Setzt man, da heutige Myopie die Minder-
schätzung zukünftiger Wohlfahrt anderer Personen nicht

rechtfertigen kann (FANKHAUSER, 1995, S. 120), 
und künftige Verbesserungen der Problemlösungsfä-
higkeit nur begrenzt unterstellt werden dürfen, die Zeit-
präferenzrate aus ethischen Gründen gleich Null oder je-
denfalls sehr niedrig an, so entspricht die zulässige 
Diskontrate dem Wachstum des Bruttosozialprodukts.
Durchschnittlich liegen die Wachstumsraten in den Indus-
trieländern in den letzten Jahrzehnten bei etwa 1 % bis
2 %. Folglich würde sich eine Diskontrate in dieser Höhe
bzw. in der Nähe dieses Satzes ergeben. Sofern nur dis-
kontiert werden darf, was in der Zukunft reichlicher als
gegenwärtig vorhanden sein dürfte (PRICE, 2002), so
müsste im Falle der Verknappung von Naturkapital (z. B.
immer geringere Naturschutzflächen) sogar mit einer ne-
gativen Diskontrate diskontiert werden. Ein Einwand ge-
gen die demnach erforderliche Senkung der Diskontrate
bedeutet, dass als Folge sehr viele Projekte – beispiels-
weise Straßenbauvorhaben – rentabel wären, die es heute
nicht sind. Dies würde auf einen sogar noch weiter er-
höhten Ressourcenverbrauch hinauslaufen („Conserva-
tionist’s Dilemma“). Dieser Einwand trifft jedoch nur zu,
wenn die Diskontraten sowohl in Bezug auf Naturnutzen
als auch in Bezug auf den Nutzen von Investitionen in
Sachkapital gleichermaßen gesenkt werden. Hier können
im Hinblick auf die unterschiedlichen Substitutionselas-
tizitäten aber differenzierte Diskontraten angebracht sein.

In der internationalen Debatte setzt sich zunehmend die
Forderung nach einer differenzierten Anwendung der 
Diskontierung durch (HEAL, 1998, m. w. N., ähnlich
Weitzman, 1998). Danach würde beispielsweise in der
Frage der Bewertung monetärer Auswirkungen von lang-
fristigen Klimaveränderungen eine an der realen Wachs-
tumsrate orientierte Diskontrate für einen Horizont von
mehr als 30 Jahren zugrunde gelegt werden müssen
(BAYER, 2000; siehe auch DÖRING, GRONEMANN,
2001). Dies entspricht ebenfalls der oben getroffenen
Feststellung, dass Myopie in Bezug auf eigenen, nicht
aber in Bezug auf fremden künftigen Nutzen und daher in
Bezug auf die nahe, eigene, nicht aber in Bezug auf die
fernere Zukunft zulässig ist.

16. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass
Diskontierung aufgrund einer Minderschätzung des
Schicksals zukünftig lebender Menschen nicht zu recht-
fertigen ist. Im Hinblick auf kürzere Zeiträume müssen
Diskontraten in Abhängigkeit von den Substitutions-
elastizitäten differenziert festgelegt werden. Rechtferti-
gungsfähig sind Diskontierungen in Bezug auf den Nut-
zen künftiger Generationen vornehmlich in den Fällen,
bei denen der begründete Anlass zu der Vermutung be-
steht, dass diese über verbesserte Problemlösungsmög-
lichkeiten verfügen werden.

„Environmental-Kuznets-Curve“

17. Eine wichtige Annahme für das Konzept der schwa-
chen Nachhaltigkeit ist, dass die Entwicklung im Umwelt-
bereich gemäß der so genannten Environmental-Kuznets-
Curve (EKC) verlaufe.

Danach wachsen Umweltbelastungen mit steigendem
Bruttosozialprodukt zunächst an, bei weiterer Steigerung
des Bruttosozialprodukts tritt jedoch eine Trendwende
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ein. Diese Wende ergibt sich durch verschärfte Umwelt-
probleme, verbesserte Problemwahrnehmung, erhöhte
Nachfrage nach Problemlösungen sowie eine gesteigerte
politische und technologische Handlungsfähigkeit. Durch
die in einigen Fallbeispielen nachweisliche Trendumkehr
gehen bestimmte Umweltbelastungen ab einem gewissen
Wohlstandsniveau trotz weiteren wirtschaftlichen Wachs-
tums kontinuierlich zurück. Das Musterbeispiel hierfür
sind die SO2-Emissionen der Industriestaaten. Am End-
punkt der EKC herrscht demnach gesteigerter materieller
Wohlstand bei guten Umweltbedingungen. Unterstellt
wird dabei die generelle Reversibilität von Umweltbe-
lastungen und -schäden. Daraus wird gelegentlich gefol-
gert, dass ein beschleunigtes Wirtschaftswachstum für die
sich entwickelnden Länder der beste Weg sei, ihre Um-
weltprobleme zu lösen. Aus der Sicht des Umweltrates
sind derartige umweltpolitische Schlussfolgerungen aller-
dings höchst fragwürdig, da dies auf weit reichenden
Annahmen beruht.

Die EKC ist eine Verallgemeinerung des in Bezug auf 
einige Umweltparameter beobachteten Verlaufs. Tatsäch-
lich sind die Verlaufsbeobachtungen, die der Kurve zu-
grunde liegen, aber nicht verallgemeinerbar. So trifft die
EKC zwar auf die Qualität der Fließgewässer und auf die
Luftqualität zu, bislang aber beispielsweise nicht auf
diejenigen Umweltmedien, in denen nicht oder schwer
abbaubare Stoffe akkumulieren, auf den Flächenver-
brauch, die Abfallmenge, CO2-Emissionen und die Bio-
diversität. Geht man davon aus, dass der Zenit der EKC
mit einem Pro-Kopf-Einkommen von ca. 5 000 Dollar
korreliert (Studien gehen von einem Intervall zwischen
3 000 Dollar und 10 000 Dollar aus), müssen so genannte
Albtraum-Szenarien einkalkuliert werden, in denen Ge-
sellschaften in Gipfelnähe der EKC, also auf dem Ze-
nit der Umweltzerstörung, gleichsam „hängen bleiben“,
sofern sie diese Einkommenshöhe knapp verfehlen
(NEUMAYER, 1999, S. 85 ff.). Zudem müssten viele
Länder erst noch durch eine Epoche steigender Umwelt-
verschmutzung hindurch. Auch ist möglich, dass Schäden
irreversibel sind (Grundwasserverschmutzung, Deserti-
fikation, Artenschwund usw.). Hinzu kommt, dass die Re-
duktion einzelner Schadstoffe auf nationaler Ebene nicht
ausschließt, dass die globalen Emissionen weiter steigen
(BARBIER, 1997). In der neueren Literatur überwiegen
die Plädoyers für einen differenzierten und vorsichtigen
Gebrauch der EKC (COLE, 1999). Neuere Untersuchun-
gen betonen die Rolle, die eine kritische Öffentlichkeit 
sowie aktive staatliche Umweltpolitik bei dieser mög-
lichen Trendwende sowie bei dem Kurvenverlauf spielen
(NEUMAYER, 1999, S. 85 mit weiteren Literaturan-
gaben). Eine Laissez-faire-Politik im Vertrauen auf
selbstregulative Problemlösung gemäß der EKC ist nach
alledem unangebracht. Vielmehr liegen gute Gründe vor,
die internationale Umweltpolitik und die künftige Ent-
wicklungszusammenarbeit unter der Zielsetzung zu be-
treiben, mit politischen Mitteln einen anderen Ver-
laufspfad einzuleiten (ATKINSON et al., 1997).

Messmodelle schwacher Nachhaltigkeit

18. Schwache Nachhaltigkeit ist immer dann erreicht,
„wenn die Investitionsquote einer Volkswirtschaft groß

genug ist, um den wertmäßigen Verbrauch an Umweltres-
sourcen gerade zu kompensieren“ (KLEPPER, 1999,
S. 314). Die Messmodelle schwacher Nachhaltigkeit be-
ziehen sich daher auf Investitions- bzw. Sparquoten. In
mehreren von der Weltbank in Auftrag gegebenen Studien
wurde das Messmodell des „echten“ Sparens („Genuine
Savings“) zugrunde gelegt (ATKINSON et al., 1997).
Nach diesem Modell wirtschaften die Gesellschaften
nachhaltig, wenn sie dauerhaft negative Sparraten ver-
meiden. Spezialmodelle innerhalb dieses Ansatzes betref-
fen die Investitionsraten zur Ersetzung von nicht erneuer-
baren durch erneuerbare Ressourcen (Hartwick-Regel).
Die Hartwick-Regel fordert, dass die Erträge aus dem
Verbrauch von Naturkapital vollständig in Sachkapital
reinvestiert werden. Allerdings ignoriert die Hartwick-
Regel Abschreibungen des Sachkapitals, das jedoch re-
gelmäßig mit dem Einsatz von natürlichen Ressourcen
erneuert werden muss (u. a. CAIRNS und YANG, 2000).
Nach Studien, an denen die Weltbank maßgeblich betei-
ligt war (ATKINSON et al., 1997), befinden sich die
meisten Staaten der Welt auf einem nachhaltigen Ent-
wicklungspfad mit positiven Sparraten. Nicht nachhaltig
wirtschaften laut Weltbank vor allem die Länder Afrikas
südlich der Sahara, Länder Zentralasiens sowie einige
Länder Lateinamerikas (Bolivien, Ecuador, Venezuela).
Danach befinden sich auch Staaten wie Saudi-Arabien auf
einem nicht nachhaltigen Pfad, da sie ihre Öleinnahmen
nur ungenügend in Substitute investieren. Dieses Er-
gebnis überrascht nicht, da in den Berechnungen der 
Verbrauch von Naturkapital nur eine geringe Rolle spielt. 
Zudem nutzen Industrieländer sehr stark und in zuneh-
mendem Maße die Ressourcen anderer Länder, was aber
nicht erfasst wird, da der „Genuine-Savings“-Ansatz nur
den Verbrauch inländischer Ressourcen berücksichtigt.
Dort, wo, wie in Deutschland, Rohstoffe in hohem Maße
importiert werden, ergibt sich ein trügerisches Bild. Nach
diesem Messmodell wirtschaften insbesondere die Indus-
trieländer aufgrund ihrer Spar- und Investitionspolitik
nachhaltig. Deren Zivilisationsmodell ist daher aus der
Sicht des „Genuine-Savings“-Messmodells nicht zu kriti-
sieren.

19. Der „Genuine-Savings“-Ansatz enthält entschei-
dende Schwachpunkte, die am Beispiel der Südseeinsel
Nauru verdeutlicht werden sollen (SCHERHORN und
WILTS, 2001; GOWDY und MCDANIEL, 1999). Im
Jahre 1900 wurden auf Nauru umfangreiche und wert-
volle Phosphatvorkommen entdeckt. Diese Vorräte wur-
den exzessiv ausgebeutet, zunächst durch die Kolonial-
staaten, darunter auch das Deutsche Reich. Auch nach der
Unabhängigkeit Naurus 1968 wurde der Abbau fortge-
setzt, nur mit dem Unterschied, dass seitdem die Einnah-
men der Inselbevölkerung zugute kommen. So hat die Re-
gierung von Nauru einen Fonds gebildet, der nach
heutiger Schätzung etwa 1 Mrd. Dollar umfasst und auf
internationalen Kapitalmärkten angelegt ist. Hiervon
profitieren alle Bewohner, die dadurch ein für regionale
Verhältnisse hohes Pro-Kopf-Einkommen beziehen. Al-
lerdings ist die Insel durch die Zerstörung von rund 80 %
der Landesfläche zur Versorgung der Bevölkerung nicht
mehr inder Lage. Es ist fraglich, ob eine ökologische Res-
tauration möglich ist. Lebensmittel und Trinkwasser wer-
den überwiegend importiert. Die Lebensverhältnisse auf
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Nauru sind durch relativ hohe Krankheitsraten (Diabetes,
Herzkrankheiten, Bluthochdruck), Alkoholismus und sin-
kende Lebenserwartung bei Männern (gegenwärtig
49 Jahre) gekennzeichnet. Die Bewohner von Nauru sind
zudem völlig von den Erträgen des Fonds abhängig. Es
kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Kapi-
tal von Nauru durch ökonomische Krisen oder Fehlinves-
titionen verloren geht. Eine Rückkehr zu früheren Le-
bensverhältnissen erscheint ausgeschlossen. Nach dem
Konzept der „Genuine Savings“ ist Nauru zurzeit eines
der nachhaltigsten Länder der Welt. Dies zeigt, dass im
Konzept schwacher Nachhaltigkeit ein hoher „Genuine
Savings Index“ (GSI) mit nahezu vollständiger Naturzer-
störung einhergehen kann. Vertreter des Konzepts schwa-
cher Nachhaltigkeit stehen vor der Alternative, den „Fall
Nauru“ zu einer Anomalie zu erklären oder zuzugeben,
dass die Umwelt- und Lebensverhältnisse auf Nauru
gemäß ihren Grundannahmen positiv zu beurteilen wären.
Kritiker schätzen den „Fall Nauru“ als eine Widerlegung
des Konzepts schwacher Nachhaltigkeit ein.

1.3.2 Das Konzept starker Nachhaltigkeit
20. Die Vertreter des Konzeptes der starken Nachhal-
tigkeit, insbesondere Herman Daly (DALY, 1999;
GOODLAND und DALY, 1995), plädieren aufgrund von
unterstellten Grenzen der Substituierbarkeit zwischen 
Kapitalien für eine in sich komplex strukturierte interge-
nerationelle Hinterlassenschaft. Besonders Naturkapital
gilt hier – im Gegensatz zum Konzept der schwachen
Nachhaltigkeit – als nicht substituierbar. Unabhängig da-
von, wie sich die anderen Kapitalbestände entwickeln,
muss Naturkapital nach dieser Auffassung für zukünftige
Generationen als eigenständige Größe intakt erhalten
werden. Näher zu definieren ist, was zum Naturkapital
zählt (Tz. 21), welche substanziellen Komponenten von
Naturkapital nicht angetastet werden dürfen und welche
Teile in welcher Form genutzt werden können.

Dem Konzept der starken Nachhaltigkeit liegen Annah-
men über die Funktion des ökologischen Systems zu-
grunde: Das globale ökologische System („Bio- und Geo-
sphäre“) ist durch komplexe Strukturen mit geringer
Entropie, d. h. hoher Ordnung, gekennzeichnet. Das öko-
nomische System dagegen wandelt natürliche Strukturen
mit niedriger Entropie um und erhöht dadurch das En-
tropieniveau (DALY, 1999, S. 97). Ohne das umfassende
ökologische System, das negentropische Strukturen auf-
grund der ihm eigenen Produktivität immer wieder neu
aufbaut (etwa durch Fotosynthese und genetische Prolife-
ration), wäre die Ökonomie langfristig nicht denkbar. Die
Ökonomie in ihren stofflichen Dimensionen zehrt dem-
nach von „Größen“, die sie nicht selbst produzieren, son-
dern nur verbrauchen kann. Das ökonomische System
muss sich daher im Rahmen der Reproduktionskapazität
der Natur bewegen. Nachhaltigkeit bedeutet, sich inner-
halb der damit gegebenen natürlichen Grenzen zu bewe-
gen; diese legen das optimale Ausmaß des ökonomischen
Systems fest. Diese Annahme ist ein konstitutives Ele-
ment des Konzepts starker Nachhaltigkeit. Das optimale,
nachhaltige Ausmaß der Naturnutzung ist dabei zunächst
nur eine theoretisch postulierte, empirisch unbekannte
Größe. Nähere Aussagen hierüber zu treffen, ist das Ziel

einer Makroökonomik nachhaltiger Entwicklung. Wel-
ches Ausmaß optimal ist, hängt zudem davon ab, ob die
Bestimmung vom Standpunkt einer anthropozentrischen
Umweltethik aus erfolgt oder vom Standpunkt einer phy-
siozentrischen, die Teilen der Natur einen moralischen Ei-
genwert zuerkennt. Das „physiozentrisch optimale Aus-
maß“ der Ökonomie ist geringer als das anthropozentrisch
optimale (DALY, 1999, S. 78). Innerhalb des Spektrums
physiozentrischer Positionen (zur Übersicht s. KREBS,
1999; SRU, 1994, Tz. 32) schrumpft das optimale Aus-
maß in etwa proportional zu der Anzahl der Naturwesen,
denen ein moralischer Eigenwert zuerkannt wird.

21. Der wesentliche Gegensatz des Konzepts der star-
ken zu dem der schwachen Nachhaltigkeit besteht in der
Annahme, dass zwischen Sach- und Naturkapital eine
Komplementaritätsbeziehung vorliegt. Eine solche Be-
ziehung zwischen zwei Kapitaltypen besteht dann, wenn
man zur Schaffung von Gütern auf die Kapitaltypen x 
und y angewiesen ist und der Gesamtnutzen nicht durch
eine einseitige Steigerung von x auf Kosten von y (oder
umgekehrt) erhöht werden kann. Beispiele für diese
Komplementarität sind die Nutzungsbeziehungen von 
Fischerbooten und Fischbeständen, Wäldern und Säge-
mühlen, Rohöl und Raffinerien.

Die Komplementaritätsannahme impliziert die Notwen-
digkeit, die spezifischen Eigenschaften von Naturkapital
zu berücksichtigen. Naturkapital ist im Konzept der star-
ken Nachhaltigkeit nicht länger leblos, undifferenziert,
austauschbar und im Überfluss vorhanden (DALY, 1999).
Ungeachtet der Kritik, die gegen Dalys Position sowie 
gegen einzelne Argumente angeführt werden kann, mit
denen DALY die Komplementaritätsthese begründen
möchte (NEUMAYER, 1999, S. 61; SAGOFF, 1995), ist
es sein bleibendes Verdienst, die Kategorie des Natur-
kapitals wieder ins Zentrum ökonomischer Aufmerksam-
keit gerückt zu haben.

Der Begriff des Naturkapitals

Eine problematische Verkürzung in der Geschichte der
Ökonomik war die Reduktion der natürlichen Produk-
tionsfaktoren auf „Boden“ und „Ressourcen“. Es wird
mittlerweile davon ausgegangen, dass Boden und nicht
erneuerbare Ressourcen nur Komponenten der kom-
plexen Kategorie „Naturkapital“ sind. Dies wird in der
neueren Ökonomik zunehmend anerkannt (HELD und
NUTZINGER, 2001, mit weiteren Nachweisen).

Die Präzisierung des Naturkapitalbegriffs bereitet aller-
dings Schwierigkeiten. Naturkapital ist in sich kom-
plex und die Komponenten sind miteinander vernetzt.
Auflistungen führen dementsprechend zu Überschnei-
dungen. Daher ist es nicht möglich, eine Liste differen-
zierter, eindeutig gegeneinander abgegrenzter („distink-
ter“) Elemente von Naturkapital anzufertigen. Vielmehr 
wird Naturkapital durch Begriffe näher charakteri-
siert, die ihrerseits umfassende Totalitätsbegriffe sind,
wie etwa „Ressourcenbasis“, „natürliche Lebensgrund-
lagen“, „Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes“, „Sta-
bilität ökologischer Systeme“, „Biodiversität“ usw.
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In der Ökonomik wird mit dem Ausdruck „Kapital“ ein
Bestand bezeichnet, dessen Erträge dem wirtschaftenden
Menschen zur Verfügung stehen und Nutzen stiften. Da-
bei braucht sich der vom Menschen gemachte Kapital-
bestand mit der Zeit auf. Daher sind kontinuierliche
Investitionen in Sachkapital unerlässlich. Ähnliches gilt
für Humankapital und Wissenskapital. Während die Not-
wendigkeit einer kontinuierlichen Investition in Bezug
auf andere Kapitalbestände allgemein akzeptiert wird, er-
scheint die Forderung nach einer Investition in Natur-
kapital noch neuartig und ungewohnt.

Wenn komplementäre Beziehungen zwischen Sach- und
Naturkapital vorliegen, dann müssen Investitionsentschei-
dungen so getroffen werden, dass vorrangig in den jeweils
knappen Faktor investiert wird. Für die längste Zeit der Ge-
schichte war Sachkapital der limitierende Faktor der Pro-
duktion. Angesichts des seit 150 Jahren fortschreitenden
Abbaus und der Zerstörung von Ökosystemen gewinnt die
Annahme an Plausibilität, dass Naturkapital zum teilweise
schon gegenwärtig knappen Faktor für die Produktion von
Gütern und Dienstleistungen (auch im Sinne immaterieller
Güter) geworden ist und dass sich diese Knappheit nicht
zuletzt angesichts der globalen Bevölkerungsentwicklung
in Zukunft noch verschärfen wird.

22. Sich selbst überlassenes Naturkapital unterliegt kei-
ner Abnutzung. Anders als beim Sachkapital kann als In-
vestition in Naturkapital auch ein Nutzungsverzicht auf-
gefasst werden. Dies kann am Beispiel der Fischerei
erläutert werden. Derzeit sind über 60 % der kommer-
ziell nutzbaren Fischbestände weltweit überfischt oder
am Limit der Nutzungsmöglichkeiten. Zur Übernutzung
der Bestände hat die Ausweitung der Fangkapazitäten bei-
getragen, wobei große Sachkapitalbestände im Bereich
der Fangflotten aufgebaut wurden. Vor etwa 30 Jahren
begann die EU, Fördermittel für die Modernisierung von
Fischereifahrzeugen bereitzustellen. Die Fangkapazitäten
nahmen daraufhin erheblich zu. Dies führte zum rapiden
Abbau der Bestände an Naturkapital. Mitte der 70er-Jahre
kam es zum Streit zwischen Island und Großbritannien
über Fangrechte vor der Küste Islands. Als keine befrie-
digende Lösung gefunden werden konnte, wies Island
eine Zone von 200 Seemeilen als ausschließliche Wirt-
schaftszone aus. Mittlerweile ist dies international aner-
kannt. In den ausschließlichen Wirtschaftszonen befinden
sich weltweit 95 % der nutzbaren Fischbestände. Als ei-
nem Land, das einen Gutteil seiner Exporterlöse aus dem
Handel mit Fischereiprodukten gewinnt, ist es Island ge-
lungen, seine Bestände relativ nachhaltig zu bewirtschaf-

ten. Demgegenüber brach 1992 der Kabeljaubestand vor
Kanada zusammen. Seitdem ist dort die Fischerei teil-
weise geschlossen. Für 2001 hat die Europäische Kom-
mission Teile der Nordsee für den Kabeljaufang gesperrt,
weil der Bestand auf einem dramatischen Tiefstand ist.
Darüber hinaus zerstören die verwendeten Fangtechniken
die Ökosysteme des Meeresbodens (Baumkurrenfischerei
und andere) und fangen zu viele Jungfische, die anschlie-
ßend nicht mehr zum Erhalt des Bestandes beitragen kön-
nen, da sie nicht wenigstens einmal laichen. Der Beifang
von Meeressäugern, Schildkröten und Vögeln ist nach
wie vor sehr hoch. Die Liste der Negativbeispiele ließe
sich verlängern. In den nächsten Jahren muss daher ver-
stärkt in den Bestandsaufbau investiert werden. Die nöti-
gen Investitionen in Naturkapital bestünden hier vor al-
lem in Unterlassungen, insbesondere in zeitweiligem
Nutzungsverzicht mit dem Ziel, die eigenen (intrinsi-
schen) Reproduktionspotenziale der Natur zum Aufbau
neuer Bestände zu nutzen. Anschließend könnten auf
höherem Bestandsniveau höhere Fänge realisiert werden,
die dann dauerhaft unterhalb der natürlichen Regenera-
tionsraten liegen sollten und insofern nachhaltig wären
(DÖRING, 2001). Alternative Investitionen in eine Mas-
sentierhaltung auf dem Meer (Aquakultur) stellen keine
adäquate Alternative hierzu dar, da es bei Aquakulturen 
u. a. zu erheblichen Gewässerbelastungen kommen kann.

1.3.2.1 Zur Operationalisierung des Konzepts
starker Nachhaltigkeit

23. Einen Versuch, das Konzept starker Nachhaltigkeit
zu operationalisieren, stellt das von OPSCHOOR (1992,
1994) entwickelte und vom Wuppertal Institut für Um-
welt, Klima und Energie in der Studie „Zukunftsfähiges
Deutschland“ (BUND, MESEREOR, 1996, S. 27) zugrun-
de gelegte Umweltraumkonzept dar. Der Umweltraum
umfasst die Ressourcenbasis und Senkenfunktionen, die
Menschen in ihrer natürlichen Umwelt beanspruchen
können, ohne sie irreversibel zu schädigen. Der Ausdruck
„Umweltraum“ steht daher für eine Menge ökologischer
Restriktionen (hierzu kritisch FRENZ und UNNERSTALL,
1999). Grundlage dieses Konzeptes ist der aus der Biolo-
gie stammende, auf maximale Populationsgrößen bezo-
gene Begriff der Tragekapazität in Verbindung mit einem
allgemeinen Gleichverteilungsgrundsatz. Kritisiert wurde
vor allem, dass Tragekapazität ein naturalistisches und
allzu statisches Konzept sei, das dem technischen und
sozialen Fortschritt nicht angemessen Rechnung tragen
könne (MOFFAT, 2000). Den eigentlichen Schritt der
Operationalisierung stellt die Beantwortung der Frage dar,
wie der Verbrauch an Tragekapazität berechnet werden
kann. In einem populären, flächenbezogenen Messmodell
wird gefragt, wie viel Raum für die derzeitige Ressour-
cennutzung bzw. Konsumgütererzeugung (vor allem Le-
bensmittel) benötigt wird (WACKERNAGEL und REES,
1997). Die entscheidende Bezugsgröße ist Land bzw. 
„area of productive land and water ecosystems required 
to produce the resources that the population consumes 
and assimilate the wastes that the population produces“
(REES, 2000). Das Konzept der „ökologischen Fuß-
abdrücke“ („ecological footprints“) lässt sich dem 

Auch ist nicht unumstritten, was alles zum Naturkapital
gezählt werden soll.

Weit gehende Einigkeit besteht dahin gehend, dass fol-
gende Segmente der Natur zum Naturkapital gehören:
Atmosphäre, Ozonschicht, globale Stoffkreisläufe, Kli-
masystem, Böden, Pflanzenbedeckung der Erde, Grund-
und Fließgewässer sowie Seen, Fischbestände, Wälder,
die Vielfalt der Gene, Arten und Ökosysteme („Bio-
diversität“), mineralische Ressourcen und fossile Ener-
gieträger.
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Umweltraumkonzept als ein Messmodell zuordnen. Es soll
aus der Sicht seiner Anhänger eine „ökologische Buchhal-
tung“ ermöglichen und bezieht sich auf die so genannte an-
geeignete Tragfähigkeit. Gemessen werden soll, „wie viel
Natur ausgedrückt in biologisch produktiver Fläche ver-
schiedener Ökosystemkategorien nötig ist, um mit den
vorherrschenden Technologien alle Ressourcen bereitzu-
stellen, die von einer Bevölkerung mit bestimmtem Kon-
sumniveau beansprucht werden“ (WACKERNAGEL und
GILJUM, 2001, S. 35). Für Italien wurde auf der Grund-
lage dieses Messmodells eine Inanspruchnahme von 4,2 ha
pro Einwohner berechnet, wohingegen nach Abzug von zur 
Erhaltung der Biodiversität notwendigen Naturschutz-
vorrangflächen (12 % der Landesfläche) nur 1,3 ha pro Ein-
wohner zur Verfügung steht (WACKERNAGEL et al.,
1999, S. 381). Daraus wird gefolgert, dass die Grenzen des
Umweltraumes überschritten sind, die Gesellschaft folg-
lich auf keinem nachhaltigen Pfad ist. In seinen Konse-
quenzen ist dieses Berechnungsmodell kritisch gegenüber
westlichen Lebensstilen sowie dem internationalen Han-
del. Basis des Modells ist die Annahme, dass sich die meis-
ten Ressourcen- und Abfallflüsse in eine entsprechende
biologisch produktive Fläche umrechnen lassen
(WACKERNAGEL und GILJUM, 2001, S. 35). Dies ist
allerdings nur begrenzt sinnvoll und führt zu äußerst kom-
plizierten Umrechnungen. 

Das Konzept des Umweltraumes ist daher eine problema-
tische Strategie der Operationalisierung des Grundkon-
zeptes der „starken“ Nachhaltigkeit. Daraus folgt nicht,
dass auch das Grundkonzept abzulehnen ist. Ohnehin
führt ein Ideal der Operationalisierung, das verlangt jeden
Begriff in eine Messanweisung zu überführen, um jede
einzelne Aussage im Bereich der Naturwissenschaften
strikt objektiv überprüfbar zu machen (hierzu HEMPEL,
1977, S. 125 ff.), in der Nachhaltigkeitsdiskussion nicht
weiter, da es letztlich immer auch um Wertungsfragen
geht.

1.3.2.2 Kritik des Konzepts starker 
Nachhaltigkeit

24. In der Literatur werden Schwierigkeiten des Kon-
zeptes der starken Nachhaltigkeit geltend gemacht.
BECKERMAN (1994) argumentiert, starke Nachhaltig-
keit erfordere, die Natur in all ihren gegenwärtigen For-
men zu erhalten. Dieser Einwand trifft das Konzept je-
doch nicht, da der grundsätzliche Erhalt des Naturkapitals
Raum für die Dynamik natürlicher Systeme lässt. Ein wei-
terer Einwand bezieht sich darauf, dass starke Nachhal-
tigkeit den Erhalt jeder einzelnen Spezies kategorisch ge-
biete. BECKERMAN (1995) hält starke Nachhaltigkeit
aus diesem Grund für moralisch unakzeptabel. Dieser
Einwand ignoriert, dass Pflichten, einschließlich der im
Konzept der starken Nachhaltigkeit angelegten Verpflich-
tung zum Arten- und Biotopschutz, grundsätzlich nur bis
auf weiteres („prima facie“) gelten und in Fällen ernst-
hafter Normkonflikte höheren Pflichten untergeordnet
werden dürfen. Es ist irreführend, wenn eine beliebige
Norm absolut gesetzt wird, hierauf ein Beispiel konstru-
iert wird, in dem die unbedingte Ausnahmslosigkeit zu

unakzeptablen Konsequenzen führt, und daraus dann auf
die Unbegründetheit dieser Norm zurückgeschlossen wird.
Es trifft auch nicht zu, dass, wie häufig unterstellt wird,
starke Nachhaltigkeit eine bio- oder ökozentrische Um-
weltethik voraussetzen muss.

Ein ernsthaftes Problem starker Nachhaltigkeit betrifft
den Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen, da selbst
der sparsamste Verbrauch allmählich zur Erschöpfung
führen muss (KLEPPER, 1999, S. 313). Eine strikt und
ausnahmslos durchgeführte Konzeption starker Nachhal-
tigkeit würde demnach implizieren, dass nicht erneuer-
bare Ressourcen prinzipiell nicht in Anspruch genommen
werden dürfen. Mit einer solchen Regel, die für die Zu-
kunft ebenso wie für die Gegenwart zu gelten hätte, wäre
allerdings auch künftigen Generationen nicht gedient. Ge-
rade im Bereich der stofflichen Ressourcen erscheint die
dem strikten Konzept starker Nachhaltigkeit zugrunde
liegende Annahme, dass Naturgüter prinzipiell nicht
durch andersartige Güter substituierbar sind, auch zu 
pauschal. Auch diesem berechtigten Einwand kann im
Grunde ausreichend dadurch Rechnung getragen werden,
dass bei den hier erforderlichen Abwägungen die Hart-
wick-Regel sowie eine Sparsamkeitsforderung zum Tragen
kommen. Auch Substitutionsmöglichkeiten im Überlap-
pungsbereich von Naturkapital und kultiviertem Natur-
kapital sind nicht ausgeschlossen. Die Diskussion über
Möglichkeiten und Grenzen naturkapital-interner Substi-
tutionen steckt gegenwärtig in den Anfängen.

1.3.3 Vermittelnde Konzepte
25. In der neueren Literatur wird versucht, die Stärken
beider Konzepte zu verbinden und die Schwächen zu ver-
meiden (WBGU, 1999). Diese Vermittlungsvorschläge
sind aber von einer Synthese weit entfernt. Grundsätzlich
gehen vermittelnde Positionen von einer teilweisen Sub-
stituierbarkeit und einer teilweisen Komplementarität von
Sach- und Naturkapital aus. Eine dieser vermittelnden 
Positionen ist von LERCH und NUTZINGER (1998) ent-
wickelt worden. Deren Konzept wendet sich gegen Pau-
schalierungen und plädiert für eine empirische Prü-
fung im Einzelfall anhand unterschiedlicher Maßstäbe
und Ziele. Eine Substitution ist zulässig, solange die es-
senzielle Substanz des Naturkapitals nicht angegriffen
oder in ihrer Funktion gefährdet wird. Diese essenzielle
Substanz wird als „kritisches“ Naturkapital bezeichnet.
Somit wird innerhalb des Bestandes an Naturkapital eine
Trennlinie gezogen, die das (im Rahmen einer anthropo-
zentrischen Konzeption) Überflüssige vom Notwendigen
trennt. Zum kritischen Naturkapital zählen die globalen
Regelkreise und andere zentrale Ökosystemfunktionen.
Ein normatives Prinzip, das diesem Konzept entspricht,
formuliert der WBGU (1999): „Verbot für alle Eingriffe
des Menschen (...), bei denen globale Regelkreise nach-
weislich gefährdet sind“. Allerdings wäre es falsch, das
Konzept kritischen Naturkapitals ausschließlich auf die
globale Ebene zu beziehen. Für unterschiedliche Perso-
nengruppen (Subsistenzbauern, Hirtennomaden, Fischer
usw.) sind unterschiedliche Formen von Naturkapital auf
unterschiedlichen Skalen „essenziell“.
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26. Ein wesentlicher Grund dafür, dass sich Regeln für
einen Umgang mit Naturkapital schwer aufstellen lassen,
liegt in der Natur komplexer ökologischer Systeme, die
Verallgemeinerungen erschweren. Ökologische Systeme
sind „historische Individuen“ (HOLLAND, 1994; s. auch
BRECKLING, 1990). Trotz intensiver Forschung wird es
nie vollständig gelingen, alle Informationen zu erhalten,
die für eine einwandarme Identifikation kritischen Natur-
kapitals notwendig wären. Daher wurde bereits in den
50er-Jahren die Regel der „Safe Minimum Standards“
entwickelt. „In the resource class under consideration, 
a safe minimum standard of conservation is achieved by
avoiding the critical zone – that is, those physical condi-
tions, brought about by human action, which would 
make it uneconomical to halt and reverse depletion“ 
(CIRIACY-WANTRUP, 1952, S. 253). Die Regel, sich
von der kritischen Zone (möglichst weit) entfernt zu hal-
ten, darf nur außer Kraft gesetzt werden, wenn durch ihre
Befolgung unverhältnismäßig hohe Kosten entstehen
(BARBIER et al., 1994, S. 174; BISHOP, 1980). Das Vor-
sorgeprinzip kann als rechtlicher Ausdruck der „Safe Mi-
nimum Standards“ aufgefasst werden. „Safe Minimum
Standards“ und Vorsorgeprinzip können auch dahin ge-
hend interpretiert werden, dass kritische Belastungsgren-
zen nicht ausgeschöpft werden sollten.

27. Vertreter des Konzepts der starken Nachhaltigkeit
machen geltend, dass einwandarme Kriterien für die Iden-
tifikation von kritischem Naturkapital schwer festzulegen
sind. Aus Vorsorgegesichtspunkten sollte man sich daher
aus der Sicht vermittelnder Konzepte pragmatisch auf
eine Regel zur Konstanterhaltung von Naturkapital („con-
stant natural capital rule“) als Leitlinie verständigen. Im
Einzelfall darf abgewogen werden, wobei die Begrün-
dungslasten zugunsten des Erhalts von Naturkapital ver-
teilt sind. Im Ergebnis liegen daher das vermittelnde und
das starke Nachhaltigkeitskonzept relativ dicht beieinan-
der, wenn das Vorsorgeprinzip ernst genommen wird
(GOODLAND und DALY, 1995).

1.3.4 Ergebnis
28. Aus der Sicht des Umweltrates sollte sich der von
vielen Seiten geforderte nationale Nachhaltigkeitsdiskurs
vor allem auf die Wahl des insgesamt vorzugswürdigen
Grundkonzeptes beziehen. Aus wissenschaftstheore-
tischer Sicht können weder starke noch schwache Nach-
haltigkeit eindeutig falsifiziert werden; es sei denn, man
akzeptiert den „Fall Nauru“ als Falsifikation (Tz. 19). Im
Lichte der verfügbaren Argumente ist ein begründetes Ur-
teil über die Konzepte zu fällen (NEUMAYER, 1999).
Der Vergleich beider Konzepte führt zu dem Ergebnis,
dass schwache Nachhaltigkeit im Bereich der Rohstoffe
und starke Nachhaltigkeit im Bereich der Funktionen
ökologischer Systeme am plausibelsten ist. Die Resilienz
(Elastizität gegenüber Störungen) ökologischer Systeme
kann als eine notwendige Bedingung von Nachhaltigkeit
bezeichnet werden (ARROW et al., 1995; ähnlich auch
MÜLLER et al., 1998). Die Ungewissheit bezüglich der
möglichen Angewiesenheit auf bestimmte Formen von
Naturkapital ist ein weiteres Argument für den Erhalt des
vorhandenen Naturkapitalstocks. Multifunktionalität und

Ungewissheit begründen eine „constant natural capital
rule“. „The combination of irreversibility and uncertainty
should make us more cautious about depleting natural ca-
pital (...) Some components of natural capital are unique
and their loss has uncertain and potentially irreversible 
effects on human wellbeing“ (ATKINSON et al., 1997,
S. 16).

29. Angesichts der skizzierten Argumentationslage
kann aus der Sicht des Umweltrates die Wahl entweder 
eines zugunsten partieller stofflicher Substitution mo-
difizierten Konzeptes starker Nachhaltigkeit oder auch 
eines vermittelnden Konzeptes in Verbindung mit Vorsor-
gegrundsätzen argumentativ („diskursrational“) eher
gerechtfertigt werden als die Wahl des klassischen Kon-
zeptes schwacher Nachhaltigkeit (zur rationalen Wahl
siehe auch DÖRING und OTT, 2001). Aus der Sicht des
Umweltrates sollte daher das klassische Konzept schwa-
cher Nachhaltigkeit aufgegeben und der Grundsatz, das
Naturkapital über die Zeit hinweg konstant zu halten, zur
Leitlinie nationaler Nachhaltigkeitsstrategien gemacht
werden. Moderne Umweltpolitik sollte als aktiv vorsor-
gende Investitionspolitik in Naturkapital betrieben wer-
den. Die Erhaltungsregel ist als ein Verschlechterungs-
verbot, die Investitionsregel als ein Verbesserungs- und
Gestaltungsauftrag zu verstehen.

Aus diesem Grundsatz ergeben sich Management-
regeln für den Umgang mit natürlichen Ressourcen 
(GEISENDORF et al., 1998, S. 16). Erneuerbare Res-
sourcen dürfen nur in dem Maße genutzt werden, in dem
sie sich regenerieren (Regel 1). Erschöpfbare Rohstoffe
und Energieträger dürfen nur in dem Maße verbraucht
werden, wie simultan physisch und funktionell gleich-
wertiger Ersatz an regenerierbaren Ressourcen geschaf-
fen wird (Regel 2). Schadstoffemissionen dürfen die 
Aufnahmekapazität der Umweltmedien und Ökosyste-
me nicht übersteigen und Emissionen nicht abbaubarer
Schadstoffe sind unabhängig von dem Ausmaß, in dem
noch freie Tragekapazitäten verfügbar sind, zu minimie-
ren (Regel 3). Aus diesen Managementregeln können,
wenn auch nicht im Sinne einer strengen Ableitung, wei-
tere Konkretisierungen, wie z. B. quantifizierte Umwelt-
ziele, entwickelt werden. Gerade aus der Tatsache, dass in
Konkretisierungen des Nachhaltigkeitsgrundsatzes not-
wendigerweise Wertungen einfließen, begründet sich die
Forderung, Ziele und Strategien in transparenten und
beteiligungsoffenen Verfahren zu erarbeiten.

1.4 Zur Bedeutung des „Drei-Säulen-Modells“
30. Neben der zentralen Kontroverse um starke und
schwache Nachhaltigkeit gewinnt in den letzten Jahren
zunehmend die Frage nach der Bedeutung des Drei-Säu-
len-Modells innerhalb einer Gesamtkonzeption nachhal-
tiger Entwicklung an Bedeutung. Vertreten wurde dieses
Modell in Deutschland insbesondere von der Enquete-
Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ 
des 13. Deutschen Bundestages (Enquete-Kommission,
1998). In seinen Grundzügen besagt das Drei-Säulen-
Modell, dass nachhaltige Entwicklung nicht nur den 
dauerhaften Schutz von Umwelt und Ressourcen betrifft, 
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sondern in gleichem Maße auch die Verwirklichung so-
zialer und ökonomischer Ziele fordert. Dabei werden die
Säulen „Ökologie“, „Ökonomie“ und „Soziales“ unter-
schieden und als gleichrangig nebeneinander stehend ver-
standen. Nachhaltige Entwicklung bedeutet nach diesem
Verständnis, „dass ökonomische, soziale und ökologische
Entwicklungen im Gleichschritt einhergehen“ sollen
(HÜTHER und WIGGERING, 1999, S. 74). Gelegentlich
werden weitere Säulen angefügt („Wissen“, „demo-
kratische Kultur“, „Institutionen“ usw.). In der politischen
Debatte gewinnt das Drei-Säulen-Modell gegenüber kon-
kurrierenden Konzeptionen einer primär ökologischen
Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung (s. z. B. BMU,
1997b, S. 9).

31. Verglichen mit früheren historischen Phasen, in de-
nen Umweltschutz nur eine nachrangige Rolle spielte,
stellt das Drei-Säulen-Modell mit seiner Betonung der
Gleichrangigkeit einen Fortschritt dar. Fraglich ist aller-
dings, ob das Säulen-Konzept seinem eigenen Anspruch,
diese Gleichrangigkeit zu gewährleisten, gerecht werden
kann. In der Praxis wird es zunehmend verwendet, um be-
liebige ökonomische Belange gegen die Erfordernisse des
Umweltschutzes in Stellung zu bringen. Ein Indiz für eine
geänderte Gewichtung ist, dass in der Aufzählung der
Elemente das Wirtschaftliche immer die erste Stelle ein-
nimmt. (UNICE, 2001; Rat der Europäischen Union,
1999a und b). Unklar bleibt auch das Verhältnis der Drei-
Säulen-Integration zum Postulat der Integration von Um-
weltbelangen in alle Politikbereiche (Tz. 256 ff.).

Als Begründung für die Wahl dieses Konzeptes wird an-
geführt, dass die im WCED-Bericht enthaltenen Ziele
durch das Drei-Säulen-Modell am besten erfasst würden
(Tz. 2). Dies ist jedoch nur teilweise zutreffend, da die De-
finition der WCED sich auf die Grundbedürfnisse („basic
needs“) bezog. In der aktuellen Diskussion werden die
soziale und die ökonomische Säule hingegen meist als für
die verschiedensten sozial- und wirtschaftspolitischen
Zielsetzungen offen betrachtet. Das Drei-Säulen-Modell
verkommt auf diese Weise zu einem dreispaltigen
„Wunschzettel“ (BRAND und JOCHUM, 2000, S. 75), in
den die verschiedenen Interessenten ihre Anliegen eintra-
gen können. Damit verliert es jede Orientierungsfunktion.

Das Drei-Säulen-Modell bezahlt auf diese Weise seine
vordergründige politische Anschlussfähigkeit mit syste-
matischen Defiziten. Dadurch wird es letztlich auch für
die Politik unattraktiv; denn es wird fraglich, worin der
„Mehrwert“ der Nachhaltigkeitskonzeption liegt. Ange-
sichts dieser problematischen Entwicklung erinnert der
Umweltrat daran, dass der Kern des Nachhaltigkeits-
konzepts in der normativen Aufforderung liegt, die wei-
tere Entwicklung so zu steuern, dass sie dauerhaft auf-
rechterhaltbar („sustainable“) ist. Nach wie vor sind es in
erster Linie zwei Erscheinungen, die diesem Kernanlie-
gen zuwiderlaufen: die in vielen Ländern der Erde herr-
schenden Elendsverhältnisse und die Überbeanspruchung
der natürlichen Umwelt. Auf ein Umsteuern in diesen bei-
den Hinsichten zielt die Idee der „Nachhaltigen Entwick-
lung“. Instrumentalisierungen des Nachhaltigkeitskon-
zepts für Zwecke, die diesem Kernanliegen nicht dienen
oder ihm sogar zuwiderlaufen, sind missbräuchlich.

Nach Ansicht des Umweltrates hat das Drei-Säulen-Kon-
zept zwar den umweltpolitischen Diskurs durchaus be-
fruchtet; lokale Agenda-21-Prozesse haben beispiels-
weise von ihm profitiert. Unter Umsetzungsaspekten ist
sein entscheidendes Problem aber die Hyperkomplexität,
die das arbeitsteilige politische System überfordert. Der
Umweltrat plädiert dafür, an dem vergleichsweise besser
handhabbaren Konzept der Integration von Umweltbe-
langen in andere Politiksektoren festzuhalten. Dieser Ge-
danke hat einen klaren ökologischen Fokus und trägt 
damit der Tatsache Rechnung, dass im Umweltschutz im
Vergleich zur Umsetzung ökonomischer und sozialer
Ziele der größte Nachholbedarf existiert und im Hinblick
auf langfristige Stabilisierung die größten Defizite vor-
handen sind.

Ähnlich haben bereits die europäischen Umwelträte in 
einer Stellungnahme zur EU-Nachhaltigkeitsstrategie für
ein „Greening of Sustainable Development Strategies“
plädiert (EEAC, 2001). In diesem Sinne versteht der 
Umweltrat das Konzept der „dauerhaft-umweltgerechten
Entwicklung“ als ein ökologisch fokussiertes Konzept
von (im Grundsatz starker) Nachhaltigkeit, innerhalb 
dessen soziale und ökonomische Querschnittsbezüge ei-
nen hohen Stellenwert haben. 
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2.1 „Persistente Umweltprobleme“

32. Nach mehr als drei Jahrzehnten moderner Umwelt-
politik in Deutschland und anderen entwickelten
Industrieländern liegt eine Bilanz der bisherigen Ak-
tivitäten nahe. Die jüngsten umfassenden Umweltbe-
richte der OECD und der Europäischen Umweltagentur
(EEA) kommen übereinstimmend zu dem Schluss, dass
sich trotz umfangreicher umweltpolitischer Bemühungen
und unbestrittener Teilerfolge die Qualität der Umwelt in
den OECD-Staaten im Ganzen nicht auf Dauer verbes-
sert, in einigen Bereichen sogar substanziell verschlech-
tert hat (EEA, 2001; OECD, 2001a). Für die große Mehr-
heit der Umweltprobleme können keine ausreichenden
Erfolge bei der Problembewältigung festgestellt werden.
Häufig ist ein anhaltend negativer Trendverlauf zu be-
obachten. Die EEA hat diesen Befund auf den Punkt ge-
bracht: „Some progress, but a poor picture overall“
(EEA, 1999, S. 7). Zu einer ähnlichen Einschätzung
kommt auch eine neue umfassende Studie im Auftrag der
Europäischen Kommission, in der zwölf wichtige Pro-
blembereiche der europäischen Umweltpolitik auf
Trendverläufe und Handlungsbedarf untersucht wurden
(WIERINGA, 2001). 

Die teilweise beachtlichen Wirkungen der Umweltpoli-
tik, die europaweit etwa in Bereichen wie Luftreinhal-
tung, Gewässerschutz oder Substitution von ozonschädi-
genden Substanzen zu beobachten sind, werden dabei
nicht negiert (vgl. UBA, 2001a; WIERINGA, 2001).
Aber abschließende Problemlösungen können in aller
Regel nicht konstatiert werden, zum einen, weil auch ra-
dikale Niveauverbesserungen unter dem Vorbehalt ste-
hen, dass sie im Wachstumsprozess wieder aufgehoben
werden können, also der weiteren Beobachtung und der
Nachsteuerung im Zeitverlauf bedürfen. Zum anderen ist
festzustellen, dass sinkende jährliche Flussgrößen wie
etwa geringere Mengen an zu beseitigendem Abfall, ver-
ringerte Schwermetallausbringungen oder NOx-Emis-
sionen sehr wohl mit weiter steigender Akkumulation 
in der Umwelt verbunden sein können. Der Erfolg be-
steht in diesem Fall lediglich in der Verlangsamung der
langfristigen Akkumulation (vgl. JÄNICKE, 2000;
BECHMANN et al., 1999).

33. Für die hartnäckigen ungelösten Umweltprobleme
hat der 4. niederländische Umweltplan den Ausdruck
„persistent problems“ eingeführt, der inzwischen auch im
Kommissionsentwurf des 6. Umweltaktionsprogramms
anzutreffen ist (Europäische Kommission, 2001; VROM,
2001). Der Umweltrat übernimmt diesen Ausdruck zur
Bezeichnung derjenigen Umweltprobleme, bei denen
staatliche Maßnahmen über einen längeren Zeitraum hin-
weg keine signifikanten Trendverbesserungen herbeizu-
führen vermochten. Umweltprobleme, die als Folge von

Maßnahmen Verbesserungen aufweisen, ohne dass diese
eine ausreichende bzw. nachhaltige Lösung darstellen,
fallen also nicht unter diese Begriffsbestimmung. 

Der Umweltrat sieht Anlass für die Befassung mit der Ka-
tegorie der „persistent problems“ zum einen, weil diese
Probleme von hoher Dringlichkeit einschließt: solche, die
durch ein extrem hohes Schadenspotenzial – dies gilt etwa
für den Klimawandel – bzw. durch eine folgenreiche Irre-
versibilität der Entwicklung – Beispiel: globaler Arten-
verlust – gekennzeichnet sind. Darüber hinaus weist 
dieser Problemtypus aber auch grundlegende Besonder-
heiten auf, deren Kenntnis und Beachtung Voraussetzung
verbesserter Politikansätze ist (vgl. JÄNICKE und
VOLKERY, 2001). 

Im Folgenden werden diese Besonderheiten erörtert und
Schlussfolgerungen für die Problembearbeitung gezogen.
Da der politische „Schwierigkeitsgrad“ der persistenten
Probleme offensichtlich besonders hoch ist, muss es auch
um eine Prioritätensetzung beim Einsatz knapper staat-
licher Handlungsressourcen gehen. Vertiefende Darstel-
lungen der angesprochenen Problemfelder selbst sind
nicht Aufgabe dieses Abschnitts. Sie finden sich in ande-
ren Teilen dieses Gutachtens.

Persistente Umweltprobleme im Fokus der europä-
ischen und internationalen Umweltberichterstattung

34. Eine systematische Darstellung und Prognose von
Umweltproblemen als Ausgangspunkt der nationalen
Umweltplanung findet sich unter anderem in den
Niederlanden. Dort werden im 4. Nationalen Umweltplan
(2001) die ungelösten und dringlichen Probleme unter der
Überschrift „persistent problems“ zum zentralen Thema
gemacht. Identifiziert werden sieben ungelöste, dauer-
hafte Hauptumweltprobleme, welche die niederländische
Umweltpolitik künftig vorrangig angehen soll: Verlust an
biologischer Vielfalt, Klimawandel, die Übernutzung er-
neuerbarer natürlicher Ressourcen (Fisch, Holz, Wasser,
fruchtbares Land, Wälder), Umwelt und Gesundheit, Um-
welt und Sicherheit, Defizite im Hinblick auf eine lebens-
werte menschliche Umwelt und unkontrollierbare Um-
weltrisiken (VROM, 2001). 

Auch die OECD und die EEA unterscheiden seit einiger
Zeit die einzelnen Problemlagen hinsichtlich der Dring-
lichkeit ihrer Lösung und empfehlen die Konzentration
auf diejenigen drängenden, dauerhaften Umweltproble-
me, die im Zuge der bisherigen Umweltpolitik nicht oder
nur unzureichend bearbeitet werden konnten (EEA, 2001,
1999; OECD, 2001a, 1998). Ein ähnliches Vorgehen fin-
det sich auch in dem „Global Environmental Outlook
2000“ des Umweltprogramms der Vereinten Nationen
(UNEP), in dem Evaluationsbericht der Europäischen
Kommission zum 5. Umweltaktionsprogramm oder in

2 Strategische und instrumentelle Fragen der Umweltpolitik
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dem jüngsten Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats
Globale Umweltveränderungen (WBGU) (WBGU, 2001;
Europäische Kommission, 2000; UNEP, 1999). 

35. Die OECD evaluiert in ihrem Umweltbericht „Envi-
ronmental Outlook“ den Zustand der Umwelt („state“)
und die problemverursachenden Aktivitäten („pressure“)
nach drei Kategorien, dargestellt als Ampelfarben
(OECD, 2001a, S. 20): 

– Probleme und problemverursachende Aktivitäten, für
die ein negativer Trendverlauf bis zum Jahr 2020 vor-
hergesagt wird und die aufgrund ihres Schadens-
potenzials dringend angegangen werden müssen (rot),

– Probleme und problemverursachende Aktivitäten, die
aufgrund unzureichender Kenntnisse weitere Untersu-
chungen und Maßnahmen erfordern, aber hinsichtlich
der Dringlichkeit der Problemlösung niedriger einzu-
stufen sind (gelb) und

– Probleme und problemverursachende Aktivitäten, bei
denen maßgebliche Verbesserungen in der Vergangen-
heit erreicht werden konnten und weitere Verbes-
serungen in der Zukunft zu erwarten sind, die aber
weiterhin, wenn auch nicht prioritär, verfolgt werden
müssen (grün).

Die erste Gruppe (rot) erfasst die dringlichen „persisten-
ten Probleme“ im Sinne der obigen Begriffsbestimmung.
Als wichtigste Problemfelder identifiziert die OECD hier:
Klimaveränderung, Abfallentwicklung, biologische Viel-
falt, Fisch- und Waldbestände, Grundwasserqualität, Um-
weltchemikalien wie auch die urbane Luftqualität
(OECD, 2001a). Als wichtigste problemverursachende
Aktivitäten werden für die OECD-Länder genannt: In-
dividualverkehr (PKW, Flugzeug) und Gütertransport,
Energieverbrauch, Ausweitung von Siedlungs- und Infra-
strukturflächen, Konsumverhalten, intensive Land-
bewirtschaftung und diffuser Eintrag von Chemikalien.
Allerdings fehlt eine systematische Zuordnung der Pro-
blemfelder zu den Verursacherbereichen, die den Beitrag
einzelner Verursacherbereiche zu den jeweiligen Pro-
blemfeldern verdeutlicht.

36. Eine derartige Zuordnung nahm der erste nieder-
ländische Umweltplan von 1989 in Form einer Matrix
vor (SRU, 2000; vgl. zu diesem Ansatz SRU, 1987,
Tz. 333). Eine solche Matrix übernahmen auch das
5. Umweltaktionsprogramm der EU und der Umweltbe-
richt „Environmental Signals 2001“ der EEA. Die
Beiträge einzelner Sektoren zu spezifischen Umweltpro-
blemen werden hier mittels so genannter Pressure-
Indikatoren hinsichtlich ihres gegenwärtigen Anteils an
der Gesamtbelastung dargestellt („significant, large and
small pressure“) (vgl. Abb. 2.1-1). Diese Darstellung
wird hier für die EU exemplarisch (und leicht verändert)
wiedergegeben.

Eine solche Matrixstruktur stellt grundsätzlich eine sinn-
volle Form der systematischen Zuordnung von Problem-
feldern und Verursacherbereichen dar, da sie die jeweils
hauptverantwortlichen Verursacher sowie den spezifi-

schen sektorinternen Handlungsbedarf auf einfache
Weise verdeutlicht. Für sektorale Umweltstrategien im
Sinne der Politikintegration (Tz. 255 ff.) ist diese Dar-
stellungsform ein unerlässlicher wissenschaftlicher
Input. Darüber hinaus ermöglicht erst eine solche inte-
grierte Betrachtung von Problemfeldern und Verursa-
cherbereichen die systematische Analyse der Hemmnisse
bisheriger Umweltpolitik. Mehr als eine problembezo-
gene Handlungsorientierung können solche Darstellun-
gen allerdings nicht leisten. Die vielfältigen Problemver-
flechtungen zwischen den Verursachersektoren – etwa im
Falle der indirekten Wirkungen einzelner Sektoren auf
den Flächenverbrauch – bedürfen einer vertiefenden Dar-
stellung.

37. Ähnlich wie die OECD identifiziert die EEA Emis-
sionen von Treibhausgasen, Verlust an biologischer Viel-
falt, Flächeninanspruchnahme, Kontamination von Bö-
den und Grundwasser, Ressourcenverbrauch, steigendes
Abfallaufkommen, Chemikalien und umweltbedingte
Gesundheitsbelastungen als die dringendsten Umweltpro-
bleme. Teilerfolge verzeichnet die EEA im Bereich der
grenzüberschreitenden Luftverschmutzung und der Ge-
wässerbelastung. Den einzigen wirklichen Erfolgsfall
sieht sie in der Reduktion von ozonschädigenden Sub-
stanzen. Positiver als die OECD bewertet die EEA die 
Problematik der urbanen Luftqualität. Allerdings werden
die Probleme des bodennahen Ozons und der Feinstäube
als ungelöst und dringend erachtet. Als wichtigste Ver-
ursachersektoren stellt die EEA die Bereiche Energie,
Transport und Verkehr, die intensiv wirtschaftende Land-
wirtschaft, Haushalte, Tourismus und einzelne Industrie-
zweige fest (EEA, 2001, 1999). 

Die EEA erfasst neben der Problemgewichtung und den
Verursacherbeiträgen (s. Abb. 2.1-1) auch die Dynamik
der jeweiligen sektoralen Beiträge zu den einzelnen Um-
weltbelastungen: Für den Tourismussektor wird z. B. ein
mehrheitlicher Anstieg der Beiträge zu einzelnen Um-
weltbelastungen festgestellt. Dagegen konstatiert die
EEA für den Industriesektor, der für viele Umweltbelas-
tungen eine hohe Problemrelevanz hat, in fast allen Pro-
blembereichen einen abnehmenden Problemdruck. Dies
gilt mehrheitlich auch für den Energiesektor. Für die
Landwirtschaft wird für die meisten Umweltbelastungen
eine Abnahme oder ein Stagnieren des allgemein hohen
Problemdrucks bilanziert. Im Fall der Sektoren Transport
und Haushalte halten sich die von der EEA festgestellten
Zu- und Abnahmen der Beiträge zu einzelnen Umwelt-
belastungen die Waage (EEA, 2001).

Mangelnde Konzentration der deutschen Umwelt-
politik auf persistente Umweltprobleme 

38. In ihrem Umweltprüfbericht für Deutschland emp-
fiehlt die OECD der deutschen Politik ausdrücklich, sich
künftig besonders den ungelösten Umweltproblemen
zuzuwenden, wobei insbesondere auf den Schutz von Na-
tur und Landschaft und auf die von Landwirtschaft und
Verkehr ausgehenden diffusen Umweltbelastungen ver-
wiesen wird (OECD, 2001b, S. 22). 
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Landwirtschaft • • • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • 

Industrie • •• •• •• • • • • • • • • •• • • • • • • 

Transport • • •• •• •• • • • • • • • • • •

Energie • • •• •• •• • • • • •

Tourismus • • • • • • • • • • •

Haushalte • • • •• • • • • • • • • • •• •

Militär • • • 

Beispiel für die Darstellung sektoraler Beiträge zu wichtigen Umweltbelastungen – die Matrixstruktur der EEA

• • • Überdurchschnittlich hoher Belastungsanteil (~> 40 % der Gesamtbelastung)
• • Hoher Belastungsanteil (~ 20 % bis 40 % der Gesamtbelastung)
• Niedriger Belastungsanteil (~< 20 % der Gesamtbelastung)
Quelle: EEA, 2001, S. 11 (leicht verändert)

Tabelle
2.1-1
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Die notwendige systematischere Bearbeitung dringlicher
persistenter Probleme setzt eine entsprechend differen-
zierte Bilanzierung der umweltpolitischen Leistungen
voraus. Daran fehlt es in Deutschland bislang. Die „Daten
zur Umwelt 2000“ bieten hierfür zwar durchaus eine
Grundlage, aber eine Bilanzierung, die – beispielsweise in
der Art des Ampelschemas der OECD – bestehende Pro-
bleme explizit nach Persistenz und anderen Dringlich-
keitskriterien klassifiziert, erfolgt bisher nicht (UBA,
2001a). Die „Daten zur Natur“ (BfN, 1999) arbeiten die
Gefährdung der biologischen Vielfalt zwar in einer deut-
lich problemorientierteren und auch auf typische Verursa-
chungsprozesse bezogenen Weise heraus. Anzuraten wäre
aber auch hier eine zusammenfassende Bilanzierung zur
Verdeutlichung von Handlungserfordernissen und eine
Darstellung der sektoralen Verursacheranteile. Der Um-
weltbericht der Bundesregierung 1998 (BMU, 1998) prä-
sentiert eher eine Erfolgsbilanz, als die Schwerpunkte
künftigen Handlungsbedarfs zu verdeutlichen. Darstel-
lungen dieser Art können in der Öffentlichkeit leicht eine
Entwarnungswirkung haben, die die Bereitschaft zu er-
höhten Anstrengungen untergräbt.

Das Umweltbundesamt hat zwar mit der Studie „Nach-
haltiges Deutschland“ aus dem Jahr 1997 eine Akzen-
tuierung zentraler Problemfelder vorgenommen und will
dies in einer Folgestudie fortführen. Die Umweltbericht-
erstattung blieb davon jedoch bisher weitgehend un-
berührt (UBA, 1998). Eine gezielte Darstellung von Pro-
blemfeldern, auf denen bisherige Maßnahmen keine
ausreichenden Wirkungen hatten, ist aber die erste Vo-
raussetzung für Hemmnisanalysen und die Erarbeitung
besserer Strategien. Die naturwüchsige Erfolgsorientie-
rung jeder Art von Politikberichterstattung darf dem nicht
entgegenstehen.

Die oben dargestellten Studien auf europäischer und
OECD-Ebene zeigen eine zunehmende Konvergenz bei
der Bestimmung ungelöster, dauerhafter Umweltpro-
bleme. Die Prioritätenliste dieser Probleme (Klimaschutz,
Artenschutz, Grundwasser- und Bodenschutz wie auch
Chemikalienkontrolle) findet sich grundsätzlich auch im
Länderprüfbericht der OECD für Deutschland (OECD,
2001b). Die jüngsten „Daten zur Umwelt 2000“ sind mit
dieser generellen Beurteilung vereinbar (UBA, 2001a).

Zur gesellschaftlichen Struktur von 
Umweltproblemen

39. Umweltprobleme haben nicht nur eine ökologische
Seite. Sie haben auch eine gesellschaftliche oder sozio-
politische Dimension (ausführlich dazu JÄNICKE,
1996). Ob wirksame Gegenmaßnahmen politisch eher
leicht oder eher schwer zu ergreifen sind, hängt ab von:

– der öffentlichen Problemwahrnehmung,

– den Verursachungsstrukturen und 

– den verfügbaren Lösungsoptionen.

Umweltpolitik in Industrieländern war bisher relativ er-
folgreich bei einem Problemtypus, der sich einerseits
durch gute Wahrnehmbarkeit, breite Betroffenheit und

entsprechende Politisierbarkeit – bei relativ klaren Verur-
sachungsverhältnissen – auszeichnete und bei dem ande-
rerseits technische Lösungsoptionen oder gar so genannte
Win-win-Lösungen verfügbar waren. Smogsituationen 
in Ballungsräumen oder das Waldsterben sind Beispiele
solcher gut wahrnehmbaren Problemformen, bei denen
Optionen in Form nachgeschalteter „End-of-pipe-Tech-
nologien“ zur Verfügung standen und das politische
Agenda-setting relativ leicht war.

In diesen Fällen war auch das vorhandene hohe Einfluss-
potenzial von wirtschaftlichen Verursacherinteressen kein
Hinderungsgrund für wirksame Gegenmaßnahmen. Mo-
bilisierbare Interessen der von den genannten Umwelt-
problemen Betroffenen trafen auf Interessen der Anbieter
von technischen Problemlösungen (z. B. Katalysatoren,
Rauchgasreinigungsanlagen). In Deutschland ist dies eine
Industrie, die inzwischen fast 1,4 Millionen direkt und in-
direkt Beschäftigte aufweist (UBA, 2001b, S. 44). Maß-
nahmen des Umweltschutzes konnten in diesem Zusam-
menhang als mit wirtschaftlichen Interessen vereinbar
und beschäftigungswirksam legitimiert werden, was ihre
Umsetzung erleichterte. Zu den wirtschaftlichen Anbieter-
interessen gesellten sich oft auch Akteure aus dem öffent-
lichen Bereich, einschließlich der Wissenschaft, die von
einer Problemlösung ebenfalls materielle Vorteile oder
zumindest einen Bedeutungsgewinn erwarten konnten
(PRITTWITZ, 1990).

Im Falle der Substitution von ozonschädigenden Substan-
zen spielte auch das relativ geringe Gewicht des betroffe-
nen Segments der Wirtschaft eine Rolle. Geringe Ein-
flussmacht des Verursacherinteresses ist eine eher
günstige Voraussetzung wirksamer Umweltpolitik. Häu-
fig ist es auch von Vorteil, wenn zentrale Punktquellen 
– anstelle von diffusen Quellen – nicht nur die Verursa-
chung transparent machen sondern auch eine Akteurs-
konfiguration ergeben, die kooperative Lösungen erleich-
tert und bei der die Anzahl der von politischen
Maßnahmen spürbar negativ Betroffenen gering bleibt.

Anders verhält es sich bei „schleichenden Degenerations-
prozessen“ (vgl. LUHMANN, 2001; SRU, 2000, Tz. 51;
BÖHRET, 1990; ZIESCHANK, 1988), die von einem
breiten Verursacherspektrum ausgehen und nicht auf 
Anbieterinteressen von marktfähigen Problemlösungen
treffen. Beispiele sind Artenverluste, die Boden- und
Grundwasserkontamination oder die Flächeninanspruch-
nahme durch Siedlung und Verkehr: Hier entsteht – bei
geringer Sichtbarkeit und geringer Evidenz der Bedeu-
tung für die unmittelbaren persönlichen Lebensbedingun-
gen – kaum eine politisierbare Betroffenheit. Die Flächen-
inanspruchnahme ist z. B. im Einzelfall der Bebauung
zwar wahrnehmbar, als problematischer Prozess aber nur
erkennbar, wenn er über lange Zeiträume wahrgenommen
und in die Zukunft fortgeschrieben wird. Die Verursacher,
vom individuellen Bauherrn über den Straßenverkehr bis
zum Staat und seiner Baupolitik, haben ein erhebliches
politisches Gewicht. Technische Lösungen mit entspre-
chenden Anbieterinteressen gibt es kaum.

Lösungen sind hier notwendigerweise struktureller Art
und betreffen den Wandel von Industrie-, Verkehrs- und
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Verbrauchsstrukturen oder von Lebensstilen. Dabei be-
steht wenig Aussicht, zusätzliche Anbieterinteressen be-
friedigen zu können; stattdessen müssen nicht selten auch
Einschränkungen hingenommen werden. Deren Notwen-
digkeit ist angesichts unzureichenden öffentlichen Pro-
blembewusstseins vergleichsweise schwer zu vermitteln.
Auch ist der künftige Nutzen einer Problemvermeidung
weniger präsent als die gegenwärtige Einbuße. Darüber
hinaus ist die globale Dimension bestimmter persistenter
Umweltprobleme, wie z. B. des Klimawandels, zu beach-
ten. Eine adäquate Problembewältigung ist allein auf 
nationaler Ebene nicht möglich, sondern erfordert die 
– schwierige – internationale Koordination der Anstren-
gungen (WBGU, 2001).

Politikversagen und Kapazitätsgrenzen

40. Neben den strukturellen Besonderheiten der un-
gelösten Umweltprobleme kann deren Persistenz auch auf
spezielles Politikversagen zurückgeführt werden. Dieses
kann in Defiziten auf den folgenden Stufen der politischen
Willensbildung bestehen:

– Zielbildungsdefizite: Die Ziele können zu „schwach“
oder zu vage formuliert sein oder so, dass sie keine
Überprüfung zulassen.

– Defizitäre Umsetzungsstrategien und Instrumente:
Die operativen Schritte können im Hinblick auf das
definierte Ziel unzureichend sein.

– Vollzugsdefizite: Die Umsetzung der Maßnahmen im
Verhältnis zu den Politikadressaten kann unzulänglich
sein.

– Kapazitätsdefizite: die Persistenz von Umweltproble-
men kann auch darauf zurückzuführen sein, dass die
Handlungsfähigkeit des Staates gegenüber dem kon-
kreten Problem und seinen Verursachern unzurei-
chend war.

Der letztgenannte Fall ist von wesentlicher Bedeutung,
da der Frage der umweltpolitischen Kapazitätsbildung im
Hinblick auf Industrieländer in aller Regel keine oder nur
geringe Bedeutung zugemessen wird. Dass die Bewäl-
tigung eines Umweltproblems die bestehende politische
Handlungsfähigkeit eines Landes übersteigt, dass Kon-
fliktfähigkeit, Mittel, Personal, Zuständigkeiten, Wissen
oder Technologien fehlen, ist jedoch nicht auf Entwick-
lungsländer beschränkt. In einem solchen Falle reicht es
nicht aus, nur die Angemessenheit etwa des eingesetzten
Instrumentariums zu diskutieren. Vielmehr geht es nun
auch um die Frage, ob unter den gegebenen Umständen
eine Problemlösung überhaupt und speziell im Hinblick
auf den Einfluss von Verursachermacht durchsetzbar ist
(zum Kapazitätsaspekt JÄNICKE und WEIDNER,
1997). Wo dies nicht der Fall ist, ist die Verbesserung der
umweltpolitischen Handlungsbedingungen die notwen-
dige Gegenstrategie. Dies ist keine einfache Lösungs-
variante. Unter anderem setzt sie ein hohes Maß an poli-
tischer Innovationsfähigkeit voraus. Infrage kommen
veränderte institutionelle Arrangements oder die Einbe-
ziehung der internationalen Handlungsebene ebenso wie
die Schaffung von strategischen Allianzen. Ein Beispiel

hierfür ist die Interessenkoalition von Abgeordneten der
Regierungsfraktionen, Umweltverbänden und Interes-
senverbänden aus dem Branchenbereich der erneuer-
baren Energien hinsichtlich der Verabschiedung des 
„Erneuerbare-Energien-Gesetzes“ im Jahr 2000 (vgl.
BECHBERGER, 2000).

Auch die gezielte und vorbereitete Nutzung situativer
Einflusschancen kann die Handlungsfähigkeit der Um-
weltpolitik verbessern. Situative Handlungschancen ent-
stehen oft durch negative (Beispiel: BSE-Krise), aber
auch durch positive Ereignisse (Beispiel: das Auftauchen
einer neuen Technologie). Eine Vorbereitung auf die
Möglichkeit solcher Situationen im Sinne der Erarbeitung
von weiter gehenden Handlungskonzepten erscheint in
diesem Zusammenhang sinnvoll.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

41. In Anlehnung an die Systematik der OECD und der
EEA lassen sich drei Kategorien von Umweltproblemen
unterscheiden. Erstens: Persistente Umweltprobleme, die
bei anerkanntem Handlungsbedarf über einen längeren
Zeitraum nicht zu angemessenen Maßnahmen oder nicht
zu deren erfolgreicher Umsetzung geführt haben. Zwei-
tens: Umweltprobleme, bei denen ergriffene Maßnahmen
eine Belastungsverringerung bewirkten, die aber insbe-
sondere im Hinblick auf Langzeitwirkungen (wachstums-
bedingter Wiederanstieg, Akkumulationseffekte) nicht
ausreicht. Drittens: Umweltprobleme, die so weitgehend
gelöst sind, dass auch langfristig keine erheblichen Be-
einträchtigungen von Mensch und Natur zu erwarten sind.
Die dritte Kategorie wurde auch in entwickelten Indus-
trieländern wie der Bundesrepublik Deutschland bislang
nur in wenigen Ausnahmefällen erreicht (z. B. Bleiemis-
sionen des Straßenverkehrs).

Insgesamt kommt der Umweltrat zu folgenden Schluss-
folgerungen und Empfehlungen:

– Zu einer Entwarnung in der Umweltpolitik besteht
kein Anlass. Deutliche Verbesserungen der Umwelt-
qualität sind bislang nur in Teilbereichen erzielt wor-
den. In anderen Bereichen geben der Zustand der Um-
welt und vor allem der Trendverlauf keinen Grund zur
Zufriedenheit. Insbesondere aufgrund des hohen
Schadenspotenzials bzw. der Irreversibilität im Be-
reich der persistenten Umweltprobleme muss der Stel-
lenwert dieses Politikfelds als unverändert hoch ange-
sehen werden.

– Voraussetzung für eine wirkungsvollere Bekämpfung
insbesondere der persistenten Umweltprobleme ist
eine differenzierte Bilanzierung der umweltpoliti-
schen Leistungen in der deutschen Umweltberichter-
stattung. Besondere Bedeutung kommt dabei der Dar-
stellung der anhaltenden, mit bisherigen Maßnahmen
nicht gelösten Umweltprobleme zu. Diese muss Lang-
zeitprognosen einschließen, die sowohl der Akkumu-
lationsproblematik als auch möglichen wachstums-
bedingten Tendenzen eines Wiederanstiegs von
Belastungskurven Rechnung tragen. 
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– Auf dieser Basis sollte sich die Umweltpolitik, insbe-
sondere in der öffentlichen Thematisierung, aber auch
bei der programmatischen Prioritätensetzung, vorran-
gig den Umweltproblemen zuwenden, die erhöhte 
– strategische – Anstrengungen der Gesellschaft er-
fordern. Klima-, Arten-, Boden- und Grundwasser-
schutz sind anerkannte Beispiele solcher Handlungs-
felder. Die definitive Bestimmung derartiger
Schwerpunktbereiche sollte aus einem breiten politi-
schen Diskurs mit entsprechendem wissenschaftli-
chem Input hervorgehen, für den die weitere Entwick-
lung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie einen
geeigneten Rahmen bietet.

– Umweltprobleme dürfen nicht nur in ihrer ökologi-
schen Dimension gesehen werden. Ihre Wahrneh-
mung hängt – abgesehen von eher psychologischen
Determinanten wie der Bevorzugung von Gesund-
heitsaspekten (Beispiel: BSE) – mit sozialen Faktoren
zusammen, die weit davon entfernt sind, objektive
Berücksichtigungsmaßstäbe zu ergeben. Fallweise
Überbewertungen von weniger schwer wiegenden
aber öffentlichkeitswirksamen Umweltrisiken sind
ebenso möglich wie die Unterbewertung langfristig
existenzbedrohender Umweltgefährdungen. Hinsicht-
lich der persistenten Probleme ist aufgrund ihrer Pro-
blemstruktur eher eine Unterbewertung typisch. Eine
Konsequenz muss deshalb sein, die Rolle von Wis-
senschaft nicht nur in der Analyse sondern auch in der
politischen Thematisierung der langfristigen Umwelt-
probleme zu stärken. Umweltwissenschaft kommt ge-
rade bei den ungelösten Umweltproblemen die Rolle
eines zentralen Akteurs der Umweltpolitik zu, der
Handlungsbedarf aufzeigen und die Ausbildung eines
öffentlichen Problembewusstseins unterstützen muss.

– Die persistenten Umweltprobleme legen eine – sekto-
rale – Strategie nahe, die langfristige Ziele im Zusam-
mengehen mit den zentralen Verursacherbereichen ent-
wickelt und umsetzt. Dies betrifft vor allem die Bereiche
Verkehr, Energie und Landwirtschaft. Der Umweltrat
begrüßt, dass diesen drei Bereichen im so genannten
Cardiff-Prozess der EU wie offenbar auch in der ge-
planten deutschen Nachhaltigkeitsstrategie vorrangige
Bedeutung zugemessen wird (vgl. Tz. 255 ff.). Die Be-
deutung des Bausektors insbesondere für den Flächen-
verbrauch hatte unter anderem die Enquête-Kommis-
sion „Schutz des Menschen und der Umwelt“ zusätzlich
hervorgehoben (Deutscher Bundestag, 1998).

– Eine solche Strategie setzt die Konfrontation der Ver-
ursacher mit den langfristigen Umweltproblemen vo-
raus, an denen sie beteiligt sind. Hierfür empfiehlt der
Umweltrat die systematische Zuordnung von Umwelt-
problemen und Verursacherbereichen im Rahmen der
deutschen Umweltberichterstattung. Dabei kann auf
die umweltökonomischen Gesamtrechnungen des Sta-
tistischen Bundesamtes aufgebaut werden, die bereits
für ausgewählte Umweltbereiche den sektorspezifi-
schen Verursacherbeitrag darstellen (Energieverbrauch,
Wasserentnahme und -abgabe, Abwassereinleitung
und CO2-Emissionen) (SCHOER et al., 2001).

– In der beschriebenen Weise koordinierte sektorale
Strategien sind ein neuer Ansatz mit zusätzlichen
Handlungschancen, der aber das herkömmliche
Instrumentarium der Umweltpolitik nicht ersetzen,
sondern nur sinnvoll ergänzen kann. Große und inho-
mogene Verursachergruppen wie Verbraucher, Auto-
fahrer oder Kleinverbraucher im Energiebereich er-
fordern weiterhin den Einsatz der klassischen
Regelsteuerung, insbesondere den verstärkten Einsatz
von breit wirkenden ökonomischen Instrumenten,
aber auch von ordnungsrechtlichen und informatio-
nellen Instrumenten.

– Die wahrgenommene Bedeutung von Umweltproble-
men hängt auch mit dem Gewicht von Anbieterinte-
ressen für Problemlösungen zusammen. Hierzu gehören
nicht zuletzt innovative Unternehmen, die mit ihren An-
geboten die ökologische Modernisierung vorantreiben.
Wo immer möglich, sollte die Umweltpolitik daher das
Bündnis mit solchen Interessen frühzeitig suchen.

– Die persistenten Umweltprobleme verweisen auch auf
unzulängliche Handlungskapazitäten der Politik. In
diesem Fall liegen die Hemmnisse nicht in Mängeln
der Politik, sondern in den objektiven Grenzen ihrer
Möglichkeiten. Dies legt den gezielten Aufbau von
neuen Handlungsmöglichkeiten der Umweltpolitik
nahe (capacity-building). Neue institutionelle Arrange-
ments, umweltbezogene strategische Allianzen oder
die Einbeziehung der internationalen Handlungsebene
bieten hier prüfenswerte Möglichkeiten (s. außerdem
Kap. 2.3). Sektorale Umweltstrategien haben in diesem
Zusammenhang den Vorteil, dass sie vorhandene Ka-
pazitäten in Verwaltungen oder Unternehmen in verän-
derter Weise nutzen, um Umweltbelangen in Verur-
sacherbereichen unmittelbare Geltung zu verschaffen.

2.2 Innovationsorientierte Umweltpolitik

2.2.1 Ausgangssituation
42. In ihrer Koalitionsvereinbarung behandeln die der-
zeitigen Regierungsparteien die Umweltpolitik unter dem
Titel „Ökologische Modernisierung“ (SPD, 1998,
Kap. 4). Dieser Begriff wird nicht näher definiert, aber
wie folgt umschrieben: „Unser Ziel ist eine nachhaltige,
d. h. wirtschaftlich leistungsfähige, sozial gerechte und
ökologisch verträgliche Entwicklung. Die Entwicklung
und Einführung neuer produktionsintegrierter und damit
an den Ursachen der Umweltzerstörung ansetzender
Technologien und Verfahren sowie innovativer Produkte
und Dienstleistungen wird zur Schaffung von zukunfts-
fähigen Arbeitsplätzen beitragen“ (SPD, 1998, Kap. 4).
Ökologische Modernisierung soll zum „Schwerpunkt ei-
ner neuen Technologie- und Industriepolitik“ werden. Mit
diesem Programm solle Deutschland eine „Vorreiterrolle“
einnehmen (SPD, 1998, Kap. 4).

Der Begriff der ökologischen Modernisierung wurde zur
Kennzeichnung einer Strategie, die auf eine innovations-
orientierte Integration von Ökologie und Ökonomie zielt,
in Deutschland Anfang der Achtzigerjahre eingeführt 
(JÄNICKE, 1984; HUBER, 1985; SIMONIS, 1985; 
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ZIMMERMANN et al., 1990). Schon 1983 wurde unter
dieser Bezeichnung eine solche Integrationsstrategie in
der „Alternativen Regierungserklärung“ der Zeitschrift
NATUR am Beispiel von beschäftigungswirksamen 
Umweltinnovationen in den Sektoren Industrie, Energie,
Verkehr und Bau konkretisiert (NATUR 3/1983). Heute
hat der Begriff der ökologischen Modernisierung über
Deutschland hinaus internationale Breitenwirkung er-
langt (vgl. MOL und SONNENFELD, 2000; MURPHY
und GOULDSON, 2000; YOUNG, 2000; COHEN, 1998;
HAJER, 1995; WEALE, 1992).

43. Der Umweltrat hält das in der Koalitionsvereinbarung
umrissene Konzept einer auf technische Innovationen aus-
gerichteten ökologischen Modernisierung grundsätzlich
für eine sinnvolle, auch im internationalen Zusammenhang
anschlussfähige Leitlinie. Allerdings ist darauf hinzuwei-
sen, dass die Problemlösungsfähigkeit dieses Konzepts
Grenzen hat (näher dazu Tz. 66 ff.) und dass die Er-
schließung ökologischer Modernisierungspotenziale an
Voraussetzungen gebunden ist, die eine erfolgreiche Stra-
tegie der ökologischen Modernisierung in Rechnung stel-
len muss. Dies soll im Folgenden näher ausgeführt werden.

2.2.2 Zum Konzept der „Ökologischen 
Modernisierung“

44. Modernisierung ist, bezogen auf den Bereich der
Wirtschaft, die systematische Verbesserung von Verfah-
ren und Produkten auf der Basis neuer wissenschaftlicher
und technischer Erkenntnisse. Sie ist ein Systemzwang
insbesondere für entwickelte Industrieländer, die sich im
Innovationswettbewerb behaupten müssen. Ökologische
Modernisierung zielt auf eine Veränderung der Entwick-
lungsrichtung des technischen Fortschritts in der Weise,
dass der Zwang zur ständigen Verbesserung von Verfah-
ren und Produkten in den Dienst der Umwelt gestellt wird.
Insbesondere wird eine Effizienzsteigerung der Nutzung
von Umweltfaktoren angestrebt, die der kontinuierlichen
Effizienzsteigerung beim Einsatz des Faktors Arbeit nahe
kommt. Dies ist der ursprüngliche Kern des Konzepts. Es
geht um die Entwicklung und Anwendung ökologisch an-
gepasster und in diesem Sinne zukunftsfähiger Technolo-
gien. Betont wird dabei die Möglichkeit von ökologisch-
ökonomischen „Win-win“-Lösungen, die vor allem in
Kostensenkungen und Erfolgen im Innovationswettbe-
werb gesehen werden.

Ökologische Modernisierung betrifft nicht nur Umwelt-
innovationen, sondern auch deren Verbreitung. Sie setzt
jenseits der nachgeschalteten Umwelttechnik (engl.: end-
of-pipe technology) und erst recht der bloß reparierenden
Maßnahmentypen an. Sie kann in inkrementalen (engl.:
cleaner technology) wie radikalen Innovationen bestehen
(engl.: clean technology) und sich sowohl auf Verfahrens-
als auch auf Produktinnovationen beziehen. Die möglichen
Verbesserungen betreffen so unterschiedliche Dimensio-
nen wie die Materialintensität (Ressourceneffizienz), die
Energieintensität (Energieeffizienz), die Flächenintensität
(effiziente Bodennutzung), die Transportintensität (effi-
ziente Logistik) oder die Risikointensität (bei Anlagen,
Stoffen und Produkten). Indirekt ist damit auch die Abfall-
und Emissionsintensität betroffen (JÄNICKE, 1984).

45. Der Gedanke einer innovationsorientierten Umwelt-
strategie ist nicht völlig neu – er findet sich grundsätzlich be-
reits im Umweltprogramm der Bundesregierung von 1971
(Bundestagsdrucksache VI/2710). Er ist auch kein Spezifi-
kum der deutschen Umweltpolitik. Eine große Zahl von
OECD-Ländern ist in den Neunzigerjahren dazu überge-
gangen, ihre Umweltpolitik in Kategorien der Förderung
von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit neu zu definie-
ren. Typisch ist dafür die Auffassung des schwedischen Um-
weltministeriums (übersetzt): „Umweltpolitik trägt zur Mo-
dernisierung der Unternehmen bei. Umweltverbesserungen
sind ein wichtiger Wettbewerbsfaktor geworden“ (Ministry
of Environment, 1996). Ähnliche Formulierungen finden
sich auch im südkoreanischen langfristigen Umweltkonzept
(übersetzt): „Korea wird Umweltschutzmaßnahmen ver-
schärfen, um die Umweltqualität und die Wettbewerbs-
fähigkeit der koreanischen Unternehmen zu verbessern“
(Ministry of Environment, 1995). Auch im Entwurf für das
6. Umweltaktionsprogramm der EU heißt es an zentraler
Stelle: „Strenge Umweltnormen sind Motor für Innovatio-
nen und bieten wirtschaftliche Möglichkeiten“ (Europä-
ische Kommission, 2001, S. 3).

Klärungsbedarf besteht insbesondere hinsichtlich der kon-
kreten Umsetzung einer Innovationsstrategie der Umwelt-
politik. Angesichts von Marktunvollkommenheiten ent-
stehen gerade Umweltinnovationen in aller Regel nicht
von selbst. Oft erfordern sie Unterstützung vonseiten der
Politik. Klärungsbedürftig sind nicht zuletzt die Hand-
lungsspielräume der Bundesrepublik auf nationaler Ebene,
denn innovationsorientierte Umweltpolitik ist häufig nur
im Rahmen einer nationalen Vorreiterrolle möglich. Dabei
hängen die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit
entscheidend von der Politikgestaltung ab. 

Der Umweltrat sieht die folgenden Ausführungen als Bei-
trag zu einer differenzierten Sicht, die zugleich die oft un-
terschätzten Potenziale einer innovationsorientierten Um-
weltpolitik hervorhebt.

2.2.3 Porter-Hypothese: Umweltpolitik als 
Motor von Modernisierung und 
Wettbewerbsfähigkeit?

46. Empirische Studien über einen positiven Zusam-
menhang von Umweltregulation und Umweltinnovation
gab es in den USA bereits in den Siebzigerjahren (ASH-
FORD, 2000, S. 102). Die Vorstellung, dass anspruchs-
volle Regulationen in der Umweltfrage (oder in Bereichen
wie der Produktsicherheit) als Motor der ökonomischen
Modernisierung wirken und dadurch auch der Wett-
bewerbsfähigkeit dienen können, wird aber zumeist mit
empirischen Untersuchungen des Harvard-Ökonomen
Michael E. Porter verbunden (PORTER, 1991, S. 665 f.).
Die so genannte Porter-Hypothese besagt in ihrem Kern,
dass eine strikte Umweltpolitik die Unternehmen zu In-
novationen und Effizienzsteigerungen veranlasst, die in
mehrfacher Hinsicht zur Verbesserung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit beitragen können. Dabei lassen
sich zwei unterschiedliche Wirkungsmechanismen identi-
fizieren (vgl. auch TAISTRA, 2000, S. 34 ff.):

– Innovationseffekt: Durch strengere Umweltregulierun-
gen werden die Unternehmen der umweltbelastenden
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Industrien zur Einführung umweltfreundlicherer bzw.
ressourcensparenderer Produktionsverfahren und Pro-
dukte gezwungen, die nicht nur aus gesamtwirtschaftli-
cher, sondern auch aus einzelwirtschaftlicher Sicht vor-
teilhaft sind. Nach Einschätzung Porters werden die
hiermit erzielbaren Kostensenkungen in vielen Fällen
bereits ausreichen, um eine Überkompensation der Zu-
satzkosten strengerer Umweltregulierungen zu gewähr-
leisten.

– Vorreitereffekt: Sofern die strengere nationale Um-
weltpolitik international diffundiert, kommt es zu ei-
nem Wettbewerbsvorteil der Unternehmen der inlän-
dischen umweltbelastenden Industrie, die dann die
entsprechenden Anpassungsmaßnahmen schon früher
als ihre ausländischen Konkurrenten vorgenommen
haben wird. Zusätzlich ergeben sich Exportchancen
für die Anbieter von Umwelttechnologien (vgl. bereits
SRU, 1978, S. 528).

47. Die Porter-Hypothese ist in der ökonomischen Lite-
ratur auf geteiltes Echo gestoßen (zu einer Übersicht vgl.
TAISTRA, 2000, S. 33 ff.). Dabei richtet sich die Kritik
vor allem gegen die als „free lunch“-Hypothese bezeich-
nete Schlussfolgerung, bereits der Innovationseffekt
könne ausreichen, um die Kosten strengerer Umweltregu-
lierungen zu überkompensieren (z. B. PALMER et al.,
1995, S. 120). Denn die Annahme eines solchen Effekts
wäre gleichbedeutend mit der Unterstellung, dass die 
Unternehmen ohne entsprechende umweltpolitische Ein-
griffe umweltfreundliche und zugleich gewinnbringende
Innovationen systematisch übersehen. Diese Verhal-
tensweise lässt sich zwar in Einzelfällen durch verschie-
dene Formen des Marktversagens begründen (z. B. unzu-
reichend kurze Zeithorizonte, Informationsasymmetrien,
Anreizprobleme zwischen Managern und Eigentümern);
ein systematisches Übersehen von ökologischen Effi-
zienzsteigerungen wäre allerdings eine zu weit gehende
Annahme. Unstrittig ist demgegenüber, dass die durch
strengere Umweltregulierungen ausgelösten Zusatzkos-
ten zumindest teilweise durch induzierte Innovationen
aufgefangen werden können.

Inwiefern der zweite der beiden genannten Wirkungs-
mechanismen – der Vorreitereffekt – zum Tragen kom-
men kann, ist davon abhängig, ob überhaupt, wie schnell
und in welchem Ausmaß eine strengere nationale Um-
weltpolitik international diffundiert. Für die Vermutung,
dass strengere Umweltregulierungen im Inland früher
oder später auch durch das Ausland übernommen werden,
spricht die Erfahrung, dass ein positiver Zusammenhang
zwischen Pro-Kopf-Einkommen und der Nachfrage nach
Umweltqualität besteht. Unter dieser Prämisse nimmt das
Vorreiterland lediglich einen internationalen Trend vor-
weg und erringt hierdurch mittelfristig einen Vorsprungs-
gewinn. Dieses Szenario eines rein exogenen Auslands-
nachzugs berücksichtigt jedoch noch nicht, dass strengere
Umweltregulierungen im Inland zur Schaffung ökologi-
scher „Lead-Märkte“ (s. Tz. 57 ff.) führen, deren Aus-
strahlungs- und Demonstrationseffekte ein Nachziehen
des Auslandes begünstigen.

Ein plausibles Szenario hätte damit folgende Gestalt: In
der kurzfristigen Betrachtung erleiden die Unternehmen

der umweltverschmutzenden Industrie des Vorreiterlandes
einen Wettbewerbsnachteil aufgrund der Zusatzkosten
strengerer Umweltregulierungen. Diese Zusatzkosten neh-
men jedoch im Zeitverlauf aufgrund induzierter Innova-
tionen ab, wobei dieser Effekt durch frühzeitige und
glaubwürdige Ankündigung der Politikmaßnahmen be-
günstigt werden kann. In der längerfristigen Betrachtung
wird das Ausland in der Regel nachziehen, und die Wett-
bewerbsnachteile der inländischen umweltverschmutzen-
den Industrie werden je nach Umfang des Aus-
landsnachzugs weiter abgebaut oder schlagen fallweise
sogar in Wettbewerbsvorteile um. Gleichzeitig können die
Unternehmen der inländischen Umweltschutzindustrie
bzw. die Anbieter von umweltfreundlichen Produkten und
Verfahren aufgrund zunehmender Exportnachfrage ihre
Stellung auf den Auslandsmärkten verbessern.

Inwiefern die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft
insgesamt betrachtet geschmälert oder erhöht wird, hängt
ab von den Auswirkungen auf die umweltbelastende In-
dustrie einerseits und auf die Produzenten von Umwelt-
schutztechnik bzw. von Technologien mit höherer Um-
welteffizienz andererseits.

48. Eine Überkompensation negativer Wettbewerbs-
effekte auf die umweltbelastende Industrie allein durch
eine entsprechende Stärkung der klassischen Umwelt-
schutzindustrie (im engeren Sinne) kann unter gegenwär-
tigen Bedingungen kaum erwartet werden. Zu beachten
ist dabei allerdings, dass für die Zukunft eine starke 
Zunahme des Umweltschutzsektors zu erwarten ist 
(z. B. von HAUFF, 1998, S. 82), der nicht zuletzt auch von
der EU-Osterweiterung profitieren wird. Darüber hinaus
kann im Falle des Übergangs zu innovativen integrierten
Technologien höherer Umwelteffizienz mit breiteren po-
sitiven Effekten gerechnet werden. Wie weit zusätzliche
Erfolge im öko-innovativen Anlagenbau eine Überkom-
pensation negativer Wettbewerbseffekte bei den dirty
industries bewirken, wäre im Einzelfall zu prüfen. In je-
dem Fall kann aber davon ausgegangen werden, dass sich
die Wirkungsvoraussetzungen für die Porter-Hypothese
zunehmend verbessern werden.

Die Porter-Hypothese beschreibt nach Einschätzung des
Umweltrates einen möglichen und durchaus auch plausib-
len, aber nicht zwingenden Entwicklungspfad für den
Fall, dass ein einzelnes Land eine umweltpolitische Vor-
reiterrolle einnimmt. Die Beurteilung ihrer praktischen
Relevanz wird dadurch erschwert, dass sie sich nicht aus
einem konsistenten Theoriegebäude ableitet, sondern le-
diglich aus einer Vielzahl von Fallstudien, in denen die
Wettbewerbsfähigkeit von Industrien durch verschärfte
umweltpolitische Maßnahmen letztendlich nicht ge-
schwächt, sondern gestärkt wurde. Auch eine über-
zeugende empirische Überprüfung der Porter-Hypothese
scheitert an zahlreichen methodischen Problemen ebenso
wie an einer teilweise unzureichenden Datenlage. Es fehlt
zwar nicht an Studien, die statistische Korrelationen zwi-
schen der Schärfe der Umweltpolitik und der Wettbe-
werbsfähigkeit einer Ökonomie herstellen. Hieraus lassen
sich jedoch keine Kausalbeziehungen ableiten. Jenseits
von Kausalitätsbetrachtungen belegen diese Studien je-
doch zumindest, dass kein grundsätzlicher Zielkonflikt
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zwischen Umweltschutz und Wettbewerbsfähigkeit be-
steht. So weist auch der Global Competitiveness Report
2000 des World Economic Forum in einer Untersuchung
über fast 60 Länder eine hohe positive Korrelation zwi-
schen anspruchsvoller Umweltpolitik und Wettbewerbs-
fähigkeit aus (World Economic Forum, 2000, S. 72 ff.).

Insgesamt sind die Ergebnisse empirischer Studien zur
Porter-Hypothese kein Ersatz für differenziertere Analy-
sen zum Thema (ausführlich TAISTRA, 2000, S. 56 ff.).
Gleichwohl erachtet der Umweltrat die Nutzbarmachung
der mit der Porter-Hypothese angesprochenen Mechanis-
men als zentralen Baustein einer zukunftsorientierten
Umweltpolitik: Jenseits der Frage eines strikten theore-
tischen oder empirischen Nachweises der Richtigkeit der
Hypothese, der in dieser Form ohnehin nicht zu erbringen
wäre, lässt sich aus der Diskussion um die Porter-Hypo-
these die Handlungsanweisung ableiten, Umweltpolitik
so zu gestalten, dass die Wirkungsvoraussetzungen für
das Zustandekommen der mit der Porter-Hypothese vor-
gezeichneten Entwicklungen möglichst begünstigt wer-
den. Dazu ist es erforderlich, dass die Umweltpolitik 
technisch-ökonomische Innovationen ebenso begünstigt
wie die internationale Diffusion des zugrunde liegenden
Politikmusters. Sofern diese beiden – in den folgenden
Abschnitten noch zu betrachtenden – Anforderungen
berücksichtigt werden, stellt sich das nationale umwelt-
politische Handlungspotenzial auch im Zeichen der öko-
nomischen Globalisierung deutlich größer dar, als dies bei
einer kurzfristigen statischen Betrachtung zunächst er-
scheinen mag.

2.2.4 Bestimmungsfaktoren betrieblicher 
Umweltinnovationen

49. Zur Beurteilung der Chancen einer innovationsori-
entierten Umweltpolitik ist zunächst ein Verständnis der
Bestimmungsfaktoren betrieblicher Umweltinnovationen
unerlässlich. Um klare Aussagen hierüber treffen zu kön-
nen, ist es erforderlich, den Untersuchungsgegenstand im
Gegensatz zu der in der Literatur oftmals sehr weit ge-
fassten Definition von Umweltinnovationen (JÄNICKE
et al., 2000, S. 128; KLEMMER et al., 1999, S. 28 f.;
ZIMMERMANN et al., 1996, S. 13 ff.) einzugrenzen. Aus
diesem Grunde wird hier ausschließlich auf das Verhalten
von Unternehmen eingegangen, das anderen Bestim-
mungsgründen folgt als das Verhalten privater Haushalte
oder sonstiger Institutionen. Untersucht werden somit so
genannte technisch-ökonomische Umweltinnovationen
(KLEMMER et al., 1999, S. 29; RENNINGS, 1999, S. 22). 

In der traditionellen ökonomischen Innovationsforschung
stehen das Unternehmen und sein sozioökonomischer
Handlungskontext im Vordergrund (DODGESON und
ROTHWELL, 1994). Die Rolle von Staat und Politik im
„nationalen Innovationssystem“ wird zu allererst in der
Bereitstellung der Infrastruktur für die Erzeugung, den
Transfer und die Anwendung von Wissen gesehen. For-
schungspolitik und die staatliche Förderung von For-
schungseinrichtungen sind dabei von zentraler Bedeutung
(OECD, 1999a). Eine weitere Funktion des Staates ergibt
sich durch den spezifischen Problembezug von Um-

weltinnovationen. Es handelt sich um Neuerungen, die
eine „Verbesserung der Umweltqualität“ zur Folge haben
(KLEMMER et al., 1999, S. 29). Da diese Verbesserung
in der Regel einen positiven externen Effekt darstellt, für
den am Markt keine unmittelbare Gegenleistung erzielt
werden kann, ist die Entstehung von Umweltinnovationen
mitsamt ihrer Diffusion stark von politischer Einfluss-
nahme abhängig (ASHFORD, 2000; JÄNICKE, 2000;
RENNINGS, 1999; PORTER und VAN DER LINDE,
1995; WALLACE, 1995). Der Staat spielt dabei eine weit
über seine allgemeine technologiepolitische Bedeutung
hinausgehende Rolle. Märkte für Umweltinnovationen
sind in aller Regel staatlich regulierte bzw. politisch be-
einflusste Märkte. Dabei können auch Nicht-Regierungs-
Organisationen wie Greenpeace eine Rolle spielen (wie
im Falle des FCKW-freien Kühlschranks, des chlorfreien
Papiers oder des 3-Liter-Autos). Anders als bei „norma-
len“ Innovationen übernimmt die Politik hier häufig eine
faktische Vermarktungsleistung. 

Aus den Ergebnissen empirischer Studien kann die
Schlussfolgerung gezogen werden, dass ein komplexer
Zusammenhang zwischen umweltpolitischen Maß-
nahmen und der Entstehung von Umweltinnovationen 
besteht (CLEFF und RENNINGS, 2000, S. 345; 
HEMMELSKAMP, 2000, S. 320; CONRAD, 1998;
JAFFE und PALMER, 1996, S. 13 ff.). Dabei stellen um-
weltpolitische Maßnahmen jedoch lediglich eine Bestim-
mungsgröße des Innovationsverhaltens der Unternehmen
dar, deren Wirksamkeit entscheidend von der Interaktion
mit anderen Determinanten abhängt (JÄNICKE et al.,
2000, S. 132). Aus diesem Grund ist es notwendig, den
Prozess der Entstehung von Umweltinnovationen in seiner
Gesamtheit zu betrachten (GEORG et al., 1992, S. 547). 

50. Unter Innovationen werden im Folgenden die
Markteinführung eines neuen/verbesserten Produktes
(Produktinnovation) und die unternehmensinterne Ein-
führung eines neuen/verbesserten Produktionsverfahrens
(Prozess- bzw. Verfahrensinnovation) verstanden. Sie
umfassen sowohl technologische und organisatorische
Maßnahmen als auch Aktivitäten der Vermarktung (vgl.
hierzu OECD, 1993). Der hierzu notwendige Innova-
tionsprozess besteht aus folgenden Phasen: der Gewin-
nung neuen Wissens durch Forschung und experimentelle
Entwicklung (Inventionsphase), der ökonomischen Um-
setzung und Markteinführung einer technischen Problem-
lösung (Innovationsphase im engeren Sinne) sowie ab-
schließend der Verbreitung der bereits realisierten
Innovation (Diffusionsphase). Die Aktivitäten der einzel-
nen Phasen stehen in einer vielfältigen Wechselbezie-
hung. Deshalb können weder wissenschaftliche bzw.
technologische Fortschritte (science- bzw. technology
push-Hypothese) noch private oder staatliche Nachfrage-
impulse (demand pull-Hypothese) allein die Entstehung
von Innovationen erklären (DEILMANN, 1995, S. 7 ff.,
m. w. N.). Vielmehr begründen sich Innovationen aus der
komplexen Wechselwirkung einer Vielzahl von betriebs-
internen und betriebsexternen Bestimmungsfaktoren, die
im Folgenden näher betrachtet werden (vgl. auch Abbil-
dung 2.2-1). 
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– FuE-Aktivitäten: Die Gewinnung neuen Wissens durch eigene Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (FuE)
bildet als Grundlage für die Realisierung neuer Produkte und Verfahren eine bedeutende betriebsinterne Ein-
flussgröße (z. B. CRÉPON et al., 1998, S. 15). Die Reorganisation der FuE-Ziele sowie eine Erhöhung der FuE-
Ausgaben stellen für viele Unternehmen eine notwendige Voraussetzung dar, umweltfreundliche Produkt- und
Prozessinnovationen zu realisieren (GREEN et al., 1994, S. 1053 f.). Eine Förderung betrieblicher FuE-An-
strengungen würde demnach zu einer Erhöhung der Zahl umweltinnovativer Unternehmen führen und darüber
hinaus die Erfolgswahrscheinlichkeit entsprechender Projekte steigern.

– Betriebsgröße: Die Betriebsgröße kann unterschiedliche Effekte auf die Innovationsaktivitäten von Unternehmen
ausüben (vgl. ÁCS und AUDRETSCH, 1992, S. 52 ff.; COHEN et al., 1987, S. 544 f.). Generell bestehen weder bei
der Realisierung von Innovationen allgemeiner Art (vgl. COHEN, 1995, S. 189 f.) noch bei Umweltinnovationen
Größenvorteile. Bei kleinen Unternehmen spielen insbesondere umweltfreundliche Produkte als Chance, sich in
Marktnischen zu etablieren, eine wichtige Rolle. Ob die Vorteile oder Nachteile großer Unternehmen bei Verfah-
rensinnovationen überwiegen, ist von der angestrebten Zielsetzung abhängig (CLEFF und RENNINGS, 2000,
S. 342; HEMMELSKAMP, 2000, S. 321; HEMMELSKAMP, 1999a, S. 145-160; KLEMMER et al., 1999, S. 107). 

– Interne Ressourcen: Notwendige Voraussetzung für Innovationen ist eine ausreichende Ausstattung mit finan-
ziellen Mitteln durch Eigenkapital bzw. Zugang zu Fremdkapital (COHEN, 1995, S. 198 f.). Darüber hinaus
spielen Innovationsressourcen der Unternehmen, beispielsweise die Qualifikation des Personals, eine ent-
scheidende Rolle, um relevantes externes Wissen etwa aus dem Wissenschaftssektor zu identifizieren und für
eigene Innovationsvorhaben zu adaptieren (VEUGELERS, 1997, S. 305 f.; COHEN, 1995, S. 201 ff.). Vor al-
lem umweltinnovative Unternehmen nutzen externe Informationsquellen z. B. in Form von Kooperationen im
FuE-Bereich intensiv.

Abbildung 2.2-1

Bestimmungsfaktoren des betrieblichen Innovationsverhaltens

* Forschung und Entwicklung
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– Marktnachfrage: Unter den marktspezifischen Einflussfaktoren kommt der Marktnachfrage eine besondere Be-
deutung zu. Das gegenwärtige Marktvolumen sowie die zukünftig zu erwartende Nachfrageveränderung determi-
nieren den Innovationsanreiz für Unternehmen (HARABI, 1997, S. 31 f.). Dabei ist zu beachten, dass sich Um-
weltinnovationen auf Problemlagen beziehen, die in aller Regel weltweit vorhanden oder absehbar sind. Sie
beziehen sich insoweit auf die für „Lead-Märkte“ wichtigen „future global needs“ (BEISE, 1999, S. 3). Darin liegt
ein besonderes Potenzial für die internationale Verbreitung (vgl. auch Abschn. 2.2.6). Zumindest reduziert sich par-
tiell die langfristige Prognoseunsicherheit hinsichtlich der potenziellen Nachfrage. Bei wachsender Weltbevölke-
rung und Industrieproduktion und eher rückläufiger Aufnahmekapazität der globalen Umwelt bietet die absehbar
steigende Nachfrage nach Umwelteffizienz zumindest einen allgemeinen Orientierungshorizont für Innovateure.
So wird in Prognosen für den Zeitraum nach 2010 mit einem Boom an radikalen Innovationen gerechnet, die
Umweltbelastungen vermeiden oder reduzieren (FAUCHEUX, 2000). Darüber hinaus gilt es zu beachten, dass sich
gerade Umweltinnovationen in aller Regel auch über politische Mechanismen ausbreiten (zu den innerstaatlichen
Diffusionshilfen s. OECD, 1999b, S. 51 ff.). Dies beruht auf einer geradezu symbiotischen Interessenlage: Anbie-
ter von Umwelttechnik oder umweltfreundlichen Produkten suchen die Unterstützung der Politik. Und die Politik
ist auf der ständigen Suche nach technischen Problemlösungen – nicht zuletzt, weil diese im Vergleich zum struk-
turellen Eingriff leichter durchsetzbar sind. Das „Zusammenspiel von Regulation und Innovation“ im Umweltbe-
reich (KEMP et al., 2000, S. 52) ist im Falle der Ausbreitung von Innovationen allerdings durch eine Vielfalt wech-
selseitiger Einflussbeziehungen gekennzeichnet (JÄNICKE, 2000). Umwelttechnische wie auch umweltpolitische
Innovationen können heute auf ein breites Spektrum von internationalen Transfermechanismen jenseits des Mark-
tes setzen, mit denen Organisationen von der OECD oder der Weltbank bis hin zu Greenpeace die rasche Ausbrei-
tung dieser Innovationen auf dem Weltmarkt begünstigen (STEVENS, 2000; OECD, 1999a). Umweltpolitisches
Pionierverhalten von Staaten (vgl. auch Abschn. 2.2.3) und die um sich greifende internationale Orientierung an
Bestlösungen (best practice, benchmarking) (Tz. 58 f.) können diese Mechanismen verstärken.

– Marktstruktur: Von der Marktstruktur und insbesondere vom Konzentrationsgrad eines Wirtschaftszweiges 
gehen unterschiedliche Effekte auf den technischen Fortschritt innerhalb dieser Branche aus (vgl. hierzu 
TIROLE, 1995; REINGANUM, 1983; GILBERT und NEWBERY, 1982). Insbesondere eine zu erwartende
Monopolstellung nach erfolgter Innovation zeigt in empirischen Studien einen signifikant positiven Einfluss
(COHEN, 1995, S. 196). Zugleich behindern monopolistische Strukturen allerdings die schnelle Ausbreitung
umwelttechnischer Neuerungen. Umgekehrt sind günstige Bedingungen für die schnelle Ausbreitung einer In-
novation tendenziell gleichbedeutend mit ungünstigen Aneignungsbedingungen für den Innovateur (vgl. unten).

– Technologische Möglichkeiten: Unter den betriebsexternen Determinanten üben technologische Möglichkeiten ei-
nen bedeutenden Einfluss auf die Entstehung neuer Produkte oder Produktionsverfahren aus (vgl. KLEVORICK
et al., 1995). Die zunehmende Dynamik des technischen Fortschritts und die steigende technische Komplexität sind
verantwortlich für die wachsende Kostenintensität von Innovationsvorhaben. Sie zwingen Unternehmen, auf ex-
terne Informationsquellen zurückzugreifen. Aus diesen Gründen besitzen insbesondere für umweltinnovative
Unternehmen externe Informationsquellen eine starke Bedeutung (CLEFF und RENNINGS, 1999, S. 63 f.). Dies
zeigt sich auch bei einem Vergleich der FuE-Kooperationsneigung zwischen umweltinnovativen und nicht
umweltinnovativen Unternehmen (HEMMELSKAMP, 1999a, S. 118) oder bei Betrachtung des steigenden Anteils
im Rahmen staatlicher Förderprogramme in Verbundforschung durchgeführter Umweltschutzinnovationen 
(ANGERER und KUNTZE, 2000, S. 6). Industrielle Quellen technologischer Möglichkeiten stellen vor allem 
Lieferanten und Abnehmer dar. Nicht-industrielle Quellen bilden insbesondere Universitäten und sonstige For-
schungseinrichtungen.

– Aneignungsbedingungen: Für den Innovationsanreiz eines Unternehmens ist von entscheidender Bedeutung, mit
welcher Wahrscheinlichkeit sich aus der Innovation entsprechende Vorsprungsgewinne erzielen lassen. Ungüns-
tig wirkt es sich daher aus, wenn sich durch Innovationsaktivitäten gewonnenes Wissen mit relativ geringen Kos-
ten auf andere Wirtschaftssubjekte übertragen und entsprechend schnell imitieren lässt, ohne dass hierfür eine ent-
sprechende Gegenleistung gezahlt werden muss (HEMMELSKAMP, 1999a, S. 76 ff.; DOSI, 1988, S. 1145 ff.; 
COHEN, 1995, S. 226 f.). Eine zu erwartende – volkswirtschaftlich an sich wünschenswerte – schnelle Diffusion
von Umweltinnovationen veranlasst Unternehmen deshalb oft, sich als Trittbrettfahrer zu verhalten und keine 
Investitionen in Umweltinnovationen zu tätigen. Rechtliche und unternehmerische Schutzmechanismen wie 
Patente oder Geheimhaltung dienen dem Ziel, die Aneignungsbedingungen der Innovationserträge für den Inno-
vateur zu stärken und spielen in diesem Zusammenhang eine bedeutende Rolle, um die Innovationsanreize für
Unternehmen zu erhalten. 

– Politische Maßnahmen: Wie oben bereits hervorgehoben, führen Umweltinnovation in der Regel zu einer Ver-
besserung der Umweltqualität, für die am Markt keine unmittelbare Gegenleistung erzielt werden kann. Zur Sti-
mulierung von Umweltinnovationen kommt deshalb politischen Maßnahmen eine herausragende Rolle zu (vgl.
z. B. CLEFF und RENNINGS, 1999, S. 80 f.; HEMMELSKAMP, 1999b, S. 40). Die Möglichkeiten innovati-
onsfreundlicher Steuerungsansätze in der Umweltpolitik werden im folgenden Abschnitt näher beleuchtet. 

SRU/UG2002/Abb. 2.2-1
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2.2.5 Innovationsfreundliche Steuerungs-
ansätze der Umweltpolitik 

51. Nach den Ergebnissen der traditionellen umwelt-
ökonomischen Instrumentenanalyse sind unter dem Ge-
sichtspunkt des Innovationspotenzials ökonomische Instru-
mente (Abgaben und Zertifikate) in der Regel gegenüber
ordnungsrechtlichen Eingriffen vorzuziehen, weil von ih-
nen ein permanenter Anreiz ausgeht, nach weiter gehenden
kosteneffizienten Möglichkeiten zur Umweltentlastung 
zu suchen (RENNINGS, 1999, S. 27 f.; MICHAELIS,
1996, S. 48 ff.; Tz. 191 ff.). Auch wird angenommen, dass
ordnungsrechtliche Instrumente, sofern von ihnen eine 
Innovationswirkung ausgeht, tendenziell eher die weniger
vorteilhaften additiven Umwelttechnologien als die Ent-
wicklung integrierter Technologien begünstigen
(KLEMMER et al., 1999, S. 109; MICHAELIS, 1996,
S. 53). Diese Annahme hat ihre Berechtigung für den klas-
sischen ordnungsrechtlichen Regelungsbereich der Emis-
sionen aus ortsfesten Anlagen. Mit der für diesen
Regelungsbereich charakteristischen ordnungsrechtlichen
Verpflichtung, Umwelteinwirkungen nach dem Stand der
Technik zu minimieren, ist ein gewisser Innovationsanreiz
insofern verbunden, als sie einen Absatzmarkt für techni-
sche Innovationen garantiert, denen es gelingt, sich Aner-
kennung als „Stand der Technik“ zu verschaffen. Dieser
Innovationsanreiz wirkt aber nicht unmittelbar auf die 
Betreiber der Anlagen oder Tätigkeiten, von denen Um-
welteinwirkungen ausgehen, sondern auf die Anbieter von
Umweltschutztechnologien. Bei den von diesen entwickel-
ten Umweltschutztechnologien wird es sich – nicht
zwangsläufig und in allen Bereichen, aber doch mit höhe-
rer Wahrscheinlichkeit – um additive Lösungen handeln,
denn diese können als Zusatzeinrichtung für ansonsten
nicht oder nur wenig veränderte Produktionsprozesses ent-
wickelt und verkauft werden. Echte integrierte Verfahren
sind dagegen regelmäßig mit tief greifenden Umstellungen
des Produktionsprozesse selbst verbunden und können da-
her, wenn auch nicht ausschließlich, so doch eher in den
produzierenden Unternehmen selbst entwickelt werden.
Auf diese wirkt der Innovationsanreiz, der von ordnungs-
rechtlichen Verpflichtungen auf den Stand der Technik aus-
geht, aber gerade nicht (LÜBBE-WOLFF, 2000; s. auch
Tz. 196).

Die Analyse der möglichen Innovationswirkungen des
Ordnungsrechts darf sich im Übrigen nicht auf den klas-
sischen Anwendungsbereich der Regulierung von
Emissionen aus ortsfesten Anlagen beschränken. Empiri-
sche Untersuchungen – etwa für den Chemiebereich – zei-
gen, dass vom Ordnungsrecht oder auch schon von der
Ankündigung ordnungsrechtlicher Maßnahmen – bei hin-
reichender Anpassungsfrist – durchaus Innovationsef-
fekte ausgehen können (STEVENS, 2000; JACOB, 1999;
WALLACE, 1995). Die OECD betont auch die Innova-
tionswirkung von Zulassungsverfahren und Produktver-
boten (STEVENS, 2000; OECD, 1999a, S. 10). Bei Zu-
lassungsverfahren ist deren Ausgestaltung offenbar so
entscheidend, dass ein abstrakter Vergleich mit anderen
Instrumenten wenig Sinn hat (FLEISCHER et al., 2000).
Die Wirksamkeit einzelner umweltpolitischer Instru-
mente hängt nach neueren empirischen Untersuchungen

auch stark von der intendierten Art von Umweltinnova-
tionen ab, wobei insbesondere zwischen Produkt- und
Verfahrensinnovationen zu unterscheiden ist (z. B. CLEFF
und RENNINGS, 1999; HEMMELSKAMP, 1999a).

52. Insgesamt lässt die Komplexität des Innovations-
geschehens, wie sich zeigt, durchaus kontroverse Inter-
pretationen über die Rolle einzelner Instrumente der 
Umweltpolitik zu. Die Innovationswirkung umweltpoliti-
scher Maßnahmen muss deshalb jenseits einer isolierten
Instrumentenbetrachtung im Kontext umfassenderer
Regulierungsmuster sowie sonstiger Rahmenbedingun-
gen gesehen werden (KLEMMER et al., 1999, S. 109;
WALLACE, 1995). Nach Lage der Dinge stellt sich der
Politik hier eine Aufgabe von hohem Schwierigkeitsgrad,
denn Innovationen sind nicht nur durch hohe Komple-
xität, sondern auch durch eine besondere Dynamik der
Einflussfaktoren gekennzeichnet (vgl. Abschn. 2.2.4).
Nach neueren Forschungen wartet der Umweltinnovateur
zudem häufig nicht ab, bis eine Politik beschlossen und
vollzogen ist (ASHFORD, 2000, S. 86; KEMP et al.,
2000, S. 53; JACOB, 1999). Er orientiert sich oft bereits
an der staatlichen Problemfeststellung und an Frühphasen
der Politikformulierung. Hinzu kommt, dass staatliche
Politik nicht der einzige Einflussfaktor im Handlungskon-
text des potenziell innovativen Unternehmens ist. Um-
weltinnovationen profitieren hier aber von einer stärkeren
Rolle des Staates.

In der empirischen Umweltinnovationsforschung zeich-
net sich ein Konsens dahin gehend ab, dass umwelttech-
nische Neuerungen zwar durch staatliche Aktivität
begünstigt, zumeist aber nicht oder jedenfalls nicht allein
durch einfache „Top-down“-Regulierung hervorgebracht
werden. Innovationserfolge werden dabei weniger auf
einzelne staatliche Entscheidungen als auf das geschickte
Management von Kommunikationsprozessen mit an-
spruchsvollen Zielvorgaben, aber flexibler Umsetzung
zurückgeführt. Obwohl im jeweiligen Einzelfall durchaus
Unterschiede hinsichtlich der Wirkungen von Politik-
instrumenten festzustellen sind, ist im Fall von Um-
weltinnovationen die verbreitete Vorstellung, dass mit
spezifischen Instrumenten kalkulierbare spezifische Inno-
vationswirkungen erzielt werden könnten, mit Skepsis zu
betrachten. Einzelne umweltpolitische Instrumente sind
hier vielmehr in einem „Multi-Impuls-Ansatz“ als nur 
einer unter mehreren Bestandteilen des „Policy-mix“ zu
sehen (CARRARO, 2000, S. 285; KLEMMER et al.,
1999, S. 53, 111; JÄNICKE und WEIDNER, 1995), der
mit weiteren Einflussfaktoren dynamisch interagiert (Stil
und Vernetzung der beteiligten Akteure, Handlungs-
kapazität und Umfeld der Unternehmen usw.).

53. In einem vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) geförderten „Forschungsverbund In-
novative Wirkungen umweltpolitischer Instrumente“
(FIU) wurde dementsprechend ein Politikmuster vorge-
schlagen, das auf Basis empirischer Innovationsfälle ent-
wickelt wurde und der Komplexität der Einflussfaktoren
besser Rechnung tragen soll (KLEMMER et al., 1999).
Dabei spielen neben dem Wirkungsgefüge der Instru-
mente der Politikstil (RICHARDSON, 1982) und die 
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Akteurskonstellation eine besondere Rolle. Danach ist ein
Politikmuster innovationsfreundlich, wenn

– die Instrumentierung auf klaren Zielvorgaben basiert,
den verschiedenen Phasen des Innovationsprozesses,
von der Invention bis hin zu der breiten Übernahme,
Rechnung trägt, mehrere Instrumente kombiniert,
aber den ökonomischen Anreizen besondere Bedeu-
tung zumisst, 

– der Politikstil ebenso dialogisch, konsensorientiert
und flexibel wie anspruchsvoll und kalkulierbar ist
und

– die Akteurskonstellation eine Integration der zustän-
digen staatlichen Instanzen (z. B. der Umwelt-, Ener-
gie- und Forschungspolitik), eine enge Vernetzung
zwischen Staat und Zielgruppe, eine Vernetzung der
Innovateure entlang der Wertschöpfungskette und
eine Einbeziehung wichtiger Interessengruppen
(„stakeholders“) aufweist (BLAZEJCZAK et al.,
1999).

Im Kern geht es um eine Strategie, die die ökologische
Motivation und die Informationslage potenzieller Innova-
toren verbessert und vor allem ihr Investitionsrisiko durch
kalkulierbare Vorgaben verringert. Eine Strategie der För-
derung von Umweltinnovationen sollte dabei frühzeitig
mit klaren Problemdefinitionen und Zielvorgaben, aber
mit „weichen“, kommunikativen Instrumenten beginnen.
Für den Innovateur wird es dabei darauf ankommen, dass
auch die Diffusionsbedingungen für sein Produkt günstig
sind. Die frühzeitig bekundete Entschlossenheit der staat-
lichen Seite, die entsprechende Umweltmaßnahme auch
wirklich durchzusetzen, spielt dabei eine wesentliche
Rolle. Sie ist auch für frühe Übernahmeprozesse eine
günstige Bedingung (CARRARO, 2000; JACOB und 
JÄNICKE, 1998; WALLACE, 1995).

54. Ähnlich empfiehlt die OECD eine systematische
„Vorwarnung“ und ein „Timing“ entsprechender Politi-
ken (STEVENS, 2000). Dabei gilt: Je glaubhafter staatli-
che Auflagen und Sanktionen bereits zu Beginn angedroht
werden, desto wirksamer sind die „weicheren“ Mittel.
Weiche und strikte Maßnahmen können sinnvoll auch von
vornherein kombiniert werden, indem z. B. eine gesetz-
liche Regelung das Inkrafttreten strikter Maßnahmen zu
einem in der Zukunft liegenden Zeitpunkt für den Fall
vorsieht, dass bis dahin bestimmte vorgegebene Ziele
nicht auf andere Weise erreicht worden sind. Solche eher
managementorientierten Ansätze bieten sich an, wenn es
um gezielte Umweltinnovationen geht, bei denen die po-
tenziellen Innovateure und Zielgruppen direkt ansprech-
bar sind. 

55. Neben der gezielten Induzierung von spezifischen
Umweltinnovationen geht es aber auch um eine breit wir-
kende, generelle Innovationsförderung über allgemeine
Rahmenbedingungen, die ein breites Spektrum potenziel-
ler Umweltinnovateure weniger gezielt ansprechen. Hier
ist die klassische Regelsteuerung im Sinne des Einsatzes
breit wirkender Instrumente nach wie vor angebracht.
Dabei haben in letzter Zeit vor allem Umweltabgaben und

Energiesteuern, neuerdings auch Einspeisevergütungen
im Stromsektor, an Bedeutung gewonnen. Natürlich ist
die Leistungsfähigkeit des nationalen Innovationssystems
und die staatliche Bereitstellung der Infrastruktur für For-
schung, Entwicklung und Wissenstransfer – wie sie die
Innovationsforschung stets betont hat – ebenfalls von 
wesentlicher Bedeutung. Staatliche „grüne“ FuE-Pro-
gramme spielen in OECD-Ländern mit prononciert inno-
vationsorientierter Umweltpolitik (wie den Niederlanden,
Dänemark, Schweden, neuerdings auch Südkorea) eine
wichtige Rolle.

56. Generell von Bedeutung für eine gezielte ebenso wie
für eine breit wirkende Innovationsförderung sind klare
Zielvorgaben, z. B. durch eine kooperative Umwelt-
planung im Sinne der Agenda 21. Sie enthält Elemente
klassischer Regelsteuerung wie auch des „New Public
Management“. Strategische Zielvorgaben dieses koopera-
tiven Planungsansatzes verringern die betriebswirtschaft-
lichen Risiken entsprechender Innovationsprozesse und
bieten den Neuerern besser kalkulierbare Investitions-
bedingungen. Ist z. B. ein Gefahrstoff in angegebener
Frist vom Markt zu nehmen, so hat der potenzielle An-
bieter eines Ersatzstoffes mehr Sicherheit hinsichtlich der
Rentabilität seiner Forschungs- und Investitionsplanun-
gen. Nachhaltige Umweltplanung kann aber auch Inno-
vationsmotive schaffen, sofern sie mit einem breiten ziel-
orientierten Diskurs über konkrete Problemlagen
verbunden ist. In der Regel ist moderne Umweltplanung
mit Netzwerkbildungen verbunden, die auch den für
Innovationen so wichtigen Informationsaustausch begüns-
tigen. In diesem Zusammenhang verdient der europäische
Industrieverband UNICE Interesse, der in einem Grund-
satzpapier zur nachhaltigen Entwicklung in der EU fol-
gende Forderung aufstellt: „... what is needed to move 
towards the objective of sustainable development is 
not successive incremental adjustments but a thorough
rethink of processes/products, involving radical techno-
logical innovation. To promote such innovation, it is 
necessary to set stable and clear environmental objectives
for the long term, accompanied by a predictable and sup-
portive policy framework“ (UNICE, 2001, S. 5).

2.2.6 Zur Bedeutung ökologischer 
„Lead-Märkte“

57. Neben der innovationsorientierten Ausgestaltung der
Umweltpolitik wurde in Abschn. 2.2.3 die Begünstigung in-
ternationaler Diffusionsprozesse als eine weitere Vorausset-
zung für das Wirksamwerden einer nationalen Vorreiterrolle
identifiziert. In diesem Zusammenhang kommt der Schaf-
fung ökologischer „Lead-Märkte“ eine herausragende Be-
deutung zu. Lead-Märkte im Allgemeinen sind der geogra-
phische Kern des Weltmarktes für bestimmte Produkte oder
Anlagen, die ohne wesentliche Änderungen auch in 
anderen Ländern vermarktet werden können (BEISE, 1999,
S. 4). Empirisch zeichnen sich Lead-Märkte nach MEYER-
KRAHMER (1999, S. 67 f.) aus durch 

– hohes Pro-Kopf-Einkommen, 

– hohe Qualitätsansprüche der Nachfrage und innova-
tionsfreundliche Käufer, 
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– spezifischen Problem- und Innovationsdruck,

– flexible, innovationsfreundliche Rahmenbedingungen
und Regulierungen,

– günstige Bedingungen für rasches Lernen der Anbie-
ter oder auch

– Zulassungsstandards, die wegweisend für die Zulas-
sung in anderen Ländern sind.

58. Als ökologische Lead-Märkte können regionale oder
nationale Märkte für umweltfreundliche Technologien
verstanden werden, die durch anspruchsvolle Um-
weltpräferenzen eines Landes, strikte Regulationen, spe-
zielle Fördermaßnahmen oder andere Marktinterventionen
– auch von Umweltverbänden oder Medien – angeregt
wurden, zur internationalen Diffusion der neuen Technik
führen und den Wettbewerb in anderen Marktregionen ef-
fektiv prägen (JÄNICKE, 2000). Ökologische Lead-
Märkte treffen in der Regel auf ein potenziell globales
Marktpotenzial, denn sie betreffen Verbesserungen bzw.
Lösungen für Umweltprobleme, die zumeist weltweit oder
zumindest in den Industrie- und Schwellenländern anzu-
treffen sind. Zudem steigt die Bedeutung ökologischer
Lead-Märkte mit der generellen Tendenz zur Nachahmung
von und der Orientierung an Bestlösungen (best practice).

Die Geschichte des Umweltschutzes ist reich an Beispie-
len für ökologische Lead-Märkte – von der gesetzlich er-
zwungenen Einführung des Abgaskatalysators für Autos
mit Ottomotor in den USA oder der Rauchgasentschwe-
felung in Japan über die dänische Förderung von Wind-
energieanlagen bis hin zum FCKW-freien Kühlschrank in
Deutschland. Eindrucksvoll ist auch die globale Ausbrei-
tung von chlorfreiem Papier – von den politischen Inter-
ventionen durch Greenpeace und die EPA in den USA
über die Einführung der chlorfreien Papierbleiche in
Skandinavien und Greenpeace-Kampagnen in Deutsch-
land und Österreich bis hin zu wirksamen politischen
Marktinterventionen in Australien und südostasiatischen
Ländern wie Thailand (MOL und SONNENFELD, 2000).

59. Über die Ausstrahlungseffekte ökologischer Lead-
Märkte wird die internationale Politikdiffusion in mehr-
facher Weise begünstigt, sodass sich trotz Globali-
sierungstendenzen eine entsprechende Erweiterung der
nationalen umweltpolitischen Handlungsspielräume im
Sinne der Porter-Hypothese ergibt (PORTER, 1991,
S. 666):

– First-mover-advantage: Es kann sich ein nationaler
Markt für eine umweltfreundliche Technologie bilden,
der als Basis für die Expansion in größere Märkte
dient. So hat das japanische Energiespargesetz von
1979 mit seinen strengen Höchstverbrauchsnormen
die internationale Stellung japanischer Unternehmen
gestärkt. Naturgemäß begünstigt es die Ausweitung
der Nachfrage, wenn auch das erfolgreiche Rege-
lungsmuster politisch diffundiert. So hat die 1997 
in Deutschland eingeführte Steuerpräferenz für spar-
same Autos deutsche Anbieter begünstigt (die früh-
zeitig informiert waren). Die Ausbreitung dieses 
Instruments – z. B. im EU-Raum – kann eine entspre-

chende Markterweiterung fördern. In diesem Fall be-
trifft der Ausstrahlungseffekt die Nachfrage außerhalb
des nationalen Marktes. 

– Benchmarking: Der ökologisch anspruchsvoll regu-
lierte Pioniermarkt kann aber auch, indem er neue
technologische Maßstäbe setzt, Ausstrahlungseffekte
auf die Anbieter außerhalb des eigenen Landes haben.
So hat Kalifornien mit strengeren Abgasvorschriften
im Vergleich zu den übrigen USA insgesamt Einfluss
auf die Autoindustrie zu nehmen vermocht (VOGEL,
1995). Ebenso hat Dänemark 1994 mit seiner geziel-
ten Förderung energieeffizienter Kühlschränke euro-
päische Firmen (Siemens, Bosch) zum Angebot ent-
sprechender Geräte in Dänemark veranlasst. In einem
solchen Fall kann es für die Wettbewerber einer Bran-
che zu einem technologischen Qualitätsmerkmal wer-
den, technologisch auch den anspruchsvollsten Teil-
märkten gewachsen zu sein. Der Anpassungsdruck,
den umweltpolitisch anspruchsvoll regulierte Märkte
(wie der EU-Markt) auf Exportländer haben, ist wie-
derholt empirisch bestätigt worden (ELISTE und
FREDRIKSSON, 1998; FOLJANTY-JOST, 1997).

– Demonstrationseffekte: Die erfolgreiche Einführung
einer umweltfreundlichen Technologie in einem Land
kann in Ländern mit vergleichbaren Umweltproble-
men und Handlungskapazitäten tendenziell zu einem
umweltpolitisch höheren Anspruchsniveau führen.
Häufig wird in solchen Fällen nicht nur die Übernahme
der betreffenden Technik, sondern auch die der politi-
schen Fördermaßnahme gefordert. Die zunehmende
Orientierung an best practice als umweltpolitische Ma-
xime kommt dem entgegen.

– Anziehungswirkung für Investoren: Ökologisch streng
regulierte oder anderswie anspruchsvoll gehaltene
Märkte können aber auch Investoren anziehen. So hat
die Firma Shell im Zeichen der massiven staatlichen
Förderung von Solarenergie in Deutschland gerade in
diesem Lande Investitionen für entsprechende Anla-
gen vorgenommen. Aus ähnlichen Motiven errichtet
eine britische Firmengruppe (Ze Tek Power) in Köln
eine Fertigungsstätte für Brennstoffzellen. Für ein
Land, das wie Deutschland ausländische Direkt-
investitionen derzeit vergleichsweise wenig anzieht,
kann dieser Aspekt von Bedeutung sein.

60. Nach Auffassung des Umweltrates ist das hier zur
Geltung kommende Einflusspotenzial für eine gezielte
ökologische Modernisierung der internationalen Märkte
von erheblicher Bedeutung. Eine systematische Förde-
rung ökologischer Lead-Märkte beginnt im eigenen
Lande mit der gezielten umweltbezogenen Innovations-
förderung auf der Basis einer hoch entwickelten FuE-In-
frastruktur. Neben spezifischen Fördermaßnahmen und
Regulationen zugunsten umweltfreundlicher Technolo-
gien geht es aber auch um allgemeine Maßnahmen der
Förderung einer ökologisch anspruchsvollen Nachfrage.
In diesem Zusammenhang gewinnen Maßnahmen wie die
umweltfreundliche Beschaffung der öffentlichen Hand,
die durch Umwelt-Auditing geförderte umwelt-
freundliche Einkaufspolitik von Industrie und Handel
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oder Verbraucheraufklärung und Produktkennzeichnung
einen zusätzlichen Stellenwert (vgl. Abschn. 2.3.1).

Für die staatliche Diffusionsförderung und den Transfer
von umwelteffizienten Technologien bieten sich vielfäl-
tige Ansatzpunkte von der Harmonisierung diesbezüg-
licher nationaler Regulationen oder Fördermaßnahmen
innerhalb der EU bis hin zu internationalen Technologie-
kooperations- und -transfermechanismen vom Typus der
Climate Technology Initiative (CTI). Die OECD hat eine
ganze Reihe internationaler Diffusionsinstitutionen auf-
gelistet (STEVENS, 2000; OECD, 1999a). Daneben be-
sitzen nach Auffassung des Umweltrates aber auch direkte
deutsche Transferstrategien eine hohe Bedeutung. Sie rei-
chen von der bilateralen Forschungskooperation (etwa
zwischen Deutschland und Japan) über thematisch ge-
zielte Fachkonferenzen bis hin zu kooperativen Investi-
tionsstrategien (vgl. BMU, 2001, S. 9 f.).

2.2.7 Die Rolle nationaler Vorreiter
61. Eine innovationsorientierte Umweltstrategie setzt
notwendigerweise staatliches Pionierverhalten voraus.
Damit muss sie sich mit vielfältigen Bedenken aus-
einander setzen, die sowohl die Möglichkeit als auch die
ökonomischen Risiken nationaler Vorreiterpolitik betref-
fen (vgl. auch Abschn. 2.2.3). Dabei wird aus der fort-
schreitenden Europäisierung der Umweltpolitik ebenso
wie aus der Globalisierung der Märkte häufig eine gene-
relle Schwächung des Nationalstaates, gerade auch in der
Umweltpolitik, abgeleitet. Der Umweltrat sieht Anlass,
dieses Bild zu überprüfen. Dabei ist insbesondere zu 
fragen, inwieweit die Globalisierung der Umweltpolitik
tatsächlich zur Schwächung nationalstaatlicher Hand-
lungsmöglichkeiten führt, inwieweit der Anpassungs-
druck internationaler Märkte, wie er etwa in der Finanz-
oder Sozialpolitik tatsächlich beobachtet werden kann, ei-
ner anspruchsvollen Umweltpolitik eines Landes wie der
Bundesrepublik entgegensteht, und welche Chancen-
struktur die Umweltpolitik im Zeichen des globalen
Standort- und Innovationswettbewerbs der entwickelten
Industrieländer aufweist. Nach Auffassung des Umwelt-
rates darf die unbestreitbare Einschränkung territorialer
Souveränität im Zeichen der Globalisierung nicht mit ei-
nem Verlust an staatlicher Problemlösungsfähigkeit
gleichgesetzt werden (vgl. BERNAUER, 2000).

Globalisierung der Umweltpolitik

62. Während die ökonomische Globalisierung eine bis
ins 19. Jahrhundert zurückreichende Entwicklung dar-
stellt, ist die Globalisierung der Umweltpolitik ein relativ
neues Phänomen. Sie besteht erstens im Bedeutungs-
zuwachs internationaler Umweltinstitutionen, zweitens in
der Übernahme umweltpolitischer Funktionen durch in-
ternationale Organisationen wie die OECD oder die Welt-
bank, drittens im Bedeutungszuwachs globaler zivilge-
sellschaftlicher und wissenschaftlicher Organisationen
und Netzwerke, die – auch im Zeichen des Internets – als
eigenständige Akteure auf der internationalen Ebene der
Umweltpolitik wirksam werden. Die Globalisierung der
Umweltpolitik hat viertens – vor allem in den Neunziger-

jahren – zu einer weltweiten Ausbreitung umweltpoli-
tischer Institutionen, auch in Entwicklungsländern, ge-
führt und damit die Handlungskapazitäten von National-
staaten zumindest verbessert. Zugleich ist hier eine
internationale Arena entstanden, auf der Staaten ein neues
Handlungsfeld finden. Zur „Entgrenzung“ nationalstaatli-
cher Politik (KOHLER-KOCH, 1998) gehört auch diese
zunehmende Bedeutung nationalstaatlicher Akteure in der
globalen Politikarena. Nie zuvor haben z. B. kleine Län-
der eine solche Bedeutung für die globale Politikent-
wicklung gehabt, wie sie heute etwa die skandinavischen
Länder oder die Niederlande in der Umweltpolitik besitzen.

Hervorzuheben ist dabei, dass diese Vorreiterländer der
Umweltpolitik (ANDERSEN und LIEFFERINK, 1997)
in besonders hohem Maße in den Weltmarkt integriert
sind. Es handelt sich überdies um Länder mit hoher Wett-
bewerbsfähigkeit (ESI, 2001, S. 15). Zugleich sind es 
hoch entwickelte Länder. Als solche sind sie geprägt von
dem spezifischen Zusammenspiel zwischen hoher wahr-
genommener Umweltbelastung und hoher umweltpoliti-
scher Handlungskapazität (JÄNICKE und JACOB, 2001).

Nationale Vorreiter der Umweltpolitik hat es immer gege-
ben, und sie haben die globale Entwicklung der Umwelt-
politik stark geprägt. Anfang der Siebzigerjahre spielten
diese Rolle die USA und Schweden, später Japan, in den
Achtzigerjahren die Bundesrepublik Deutschland. Die
Pionierrolle kleinerer europäischer Länder ist ebenso ein
neueres Phänomen wie die beschleunigte Umsetzung um-
weltpolitischer Neuerungen. Ein bedeutsamer Aspekt der
Globalisierung von Umweltpolitik ist also die Nachah-
mung bzw. Übernahme neuer Politikmuster und Institu-
tionen, die sich in Vorreiterländern bewährt haben (KERN
et al., 1999). Innerhalb von nur dreißig Jahren hat sich die
Institution eines Umweltministeriums bzw. eines nationa-
len Umweltamtes in rund 150 Länder der Welt ausgebrei-
tet. Ebenso haben sich nationale Umweltpläne bzw.
Nachhaltigkeitsstrategien seit 1988 rasch in der großen
Mehrheit der Länder etabliert. Diese Politikdiffusion
kann von Land zu Land erfolgen, z. B. als Orientierung an
fortschrittlichen Lösungen („lesson-drawing“, ROSE,
1993). Sie kann aber auch durch internationale Institutio-
nen gefördert werden – eine Aufgabe, der sich z. B. die
OECD in starkem Maße verschrieben hat. Der hier be-
schriebene Mechanismus hat eine gewisse Angleichung
der Institutionen und Instrumente nationalstaatlicher 
Umweltpolitik in der Welt zur Folge (JÄNICKE und
WEIDNER, 1997). Unübersehbare Unterschiede beste-
hen allerdings in der Fähigkeit, die übernommenen Poli-
tiken auch erfolgreich umzusetzen.

Globalisierung und „race to the bottom“

63. Der These, dass nationalstaatliche Umweltpolitik im
Zeichen der ökonomischen Globalisierung einem effek-
tiven regulativen Wettbewerb zu Lasten der Umwelt und
einem generellen Anpassungsdruck „nach unten“ folge
(„race to the bottom“), fehlt bisher die über Einzelbei-
spiele hinausgehende empirische Fundierung (ausführlich
DREZNER, 2001). In neueren Untersuchungen wird ihr
zunehmend widersprochen. Danach ergibt sich für die
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Umweltpolitik ein positiveres Bild nationalstaatlicher
Handlungsmöglichkeiten als etwa bei der Finanz- oder
Sozialpolitik (ARCHIBUGI und IAMMARINO, 1999;
ELISTE und FREDRIKSSON, 1998; SCHARPF, 1998;
VOGEL, 1995; WALLACE, 1995). Zur Begründung wird
angeführt, dass sich Umweltstandards in den ökonomisch
wichtigen Teilen der Welt stark angeglichen hätten.
Umweltschutzkosten machen – im Gegensatz zu Löhnen,
Steuern oder Energiekosten – in aller Regel einen gerin-
gen Anteil an den Gesamtkosten aus. Zudem wenden im-
mer mehr multinationale Unternehmen weltweit einheit-
liche Umweltstandards an (JAFFE und PALMER, 1996;
LOW, 1992). Für Länder wie Bangladesch, Indien und 
Indonesien wurde nachgewiesen, dass auch bei Anlagen-
genehmigungen – also nicht nur bei Produkten – eine Ten-
denz zu höheren, „internationalen“ Standards besteht,
dies allerdings noch nicht generell, sondern vornehmlich
dann, wenn von der Anlage Bevölkerungsgruppen mit
höherem Einkommen und Bildungsstatus betroffen sind
(HETTIGE et al., 1996). 

Chancen der Umweltpolitik im globalen Standort-
und Innovationswettbewerb

64. Chancen der Umweltpolitik im globalen Standort-
und Innovationswettbewerb bestehen vor allem darin,
dass die Umweltfrage zu einer wichtigen Dimension des
technischen Fortschritts bzw. des Innovationswett-
bewerbs zwischen hoch entwickelten Industrieländern 
geworden ist. Dem Innovationswettbewerb können sich
solche Länder nur um den Preis wirtschaftlicher Erfolg-
losigkeit entziehen. Darin liegt für sie geradezu ein
Zwang, als nationalstaatliche Akteure zu handeln. Um-
welttechnische Erfindungen entstehen heute zwar auch im
internationalen Kontext. Sie können auf multinationale
Unternehmen, bilaterale Forschungskooperation oder auf
die FuE-Politik der EU zurückgehen. Eingeführt werden
sie jedoch nach wie vor überwiegend im nationalen Rah-
men: auf Lead-Märkten, wo die Startbedingungen nicht
zuletzt – durch staatliche Regulation oder Fördermaßnah-
men – am günstigsten sind und Entwicklungskosten am
besten refinanziert werden können.

Insgesamt ist die Bedeutung staatlichen Pionierverhaltens
in der Umweltpolitik auch im Zeichen der Globalisierung
keineswegs gesunken. Vielmehr hat die Globalisierung
mit ihren internationalen Institutionen und Netzwerken 
– insbesondere nach dem Ende des Ost-West-Konflikts –
eine Arena des weltweiten Politikwettbewerbs („bench-
marking“) entstehen lassen, in der sich Nationalstaaten
gerade in der Umweltpolitik mit Pionierlösungen zu pro-
filieren versuchen. Der Anspruch, ein führendes Land in
der Umweltpolitik zu sein oder werden zu wollen, wird
heute von einer ganzen Reihe von Ländern erhoben, von
den Niederlanden oder Schweden bis zu Neuseeland
(„clean and green“) oder Südkorea.

65. Nationalstaatliche Politikinnovationen und ihre in-
ternationale Diffusion sind zu einem Faktor der globalen
Umweltpolitikentwicklung geworden. In diesem Zusam-
menhang wird eine umweltpolitische governance by in-
ternational diffusion von der herkömmlichen Regelung

über internationale Umweltabkommen (governance by
international regulation) unterschieden (KERN et al.,
1999). Ein Beispiel für den genannten Unterschied ist die
„horizontale“ Ausbreitung von Energie-/CO2-Steuern in
den meisten Ländern der EU bei gleichzeitigem Scheitern
mehrerer Versuche, eine EU-Regelung auf diesem Gebiet
zu schaffen. Die Unterscheidung wird vor allem im Kli-
maschutz bedeutsam, wo einem schwachen internationa-
len Abkommen, das möglicherweise auch noch schwach
implementiert wird, die Möglichkeit einer Vorreiterpolitik
gegenübersteht, die die Aussicht hat, einen technologi-
schen wie politischen Innovationswettbewerb auszulö-
sen. Die Bedeutung internationaler Abkommen wird
durch die Feststellung, dass Diffusionsprozesse auch un-
abhängig davon bzw. darüber hinaus möglich sind, nicht
geschmälert (OBERTHÜR und OTT, 1999).

2.2.8 Grenzen der ökologischen 
Modernisierung

66. In seinem Kern bezeichnet der Begriff der ökologi-
schen Modernisierung im engeren Sinne den Korridor
technisch und – unter geeigneten Rahmenbedingungen –
„am Markt“ lösbarer Umweltprobleme. In diesem Ver-
ständnis hat das Konzept seine Grenzen also dort, wo po-
tenziell marktgängige technische Standardlösungen nicht
verfügbar sind. Die bisher ungelösten Umweltprobleme
(persistent problems, vgl. Tz. 33, 35) der Flächeninan-
spruchnahme, des Artenverlustes, der Bodendegradation
oder auch der Endlagerung nuklearer Abfälle weisen
diese Grenzen auf. Der technische Modernisierungs-
ansatz ist auch dort keine Option, wo unmittelbare Ge-
fahrenabwehr zu leisten ist.

Hinzu kommt ferner, dass inkrementale Ökoeffizienzstei-
gerungen noch immer keine kausale, nachhaltige Lösung
sind. Sie werden tendenziell durch Wachstumsprozesse
zunichte gemacht (Beispiel: Senkung spezifischer Emis-
sionen, die durch wachsende höhere Jahresleistungen
[z. B. Fahrleistungen] neutralisiert werden). Dass Um-
weltschutzeffekte durch Wachstum wieder aufgehoben
werden, dass einem Rückgang von Umweltbelastungen
ein tendenzieller Wiederanstieg folgt, wurde schon Ende
der 1970er-Jahre als „Dilemma der N-Kurve“ bezeichnet
(JÄNICKE, 1979, S. 111). Dieses Dilemma ergibt sich
immer dann, wenn ein Problem unter Wachstumsbedin-
gungen nicht ursächlich, sondern als Symptom bekämpft
wird. Es kann nicht nur beim additiven Umweltschutz
(end-of-pipe treatment), sondern auch bei Effizienzver-
besserungen auftreten. So haben japanische Industrien
zwischen 1973 und 1985 in bemerkenswerter Weise Ener-
gie und Rohstoffe eingespart; das damalige hohe Indus-
triewachstum hat diesen Effekt aber wieder aufgehoben.
Mit den wirtschaftlichen Wachstumsraten steigt grund-
sätzlich auch der Wachstumsbedarf in Bezug auf tech-
nische Fortschritte zur kompensatorischen Umwelt-
entlastung. Daher ist langfristig ein Übergang von inkre-
mentalen zu radikalen Innovationen geboten, bei denen
ökologisch problematische Verfahren und Produkte durch
unproblematische substituiert werden (KEMP, 1997, S. 9).
Ein Beispiel ist der Übergang von der Effizienzsteigerung
bei Kohlekraftwerken zu Varianten der Solarenergie. 
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Dazwischen liegt der Grenzfall einer Vielfalt von inkre-
mentalen Verbesserungen, die in der Summe eine radikal
neue Qualität ergeben (Beispiel: Nullenergiehaus).

67. Über technische Innovationen hinaus geht es jedoch
auch um strukturelle, ihrem Wesen nach also nicht-tech-
nische Lösungen, wie insbesondere um einen ökologi-
schen Strukturwandel (Abschn. 2.2.9) und eine tief grei-
fende Veränderung der Nachfragebedingungen. Dies
betrifft so schwierig zu steuernde Bereiche wie die des
Lebensstils, des Mobilitätsniveaus, der Wohn- und Sied-
lungsstruktur usw., die tiefe Eingriffe in etablierte Inte-
ressen- und Verhaltensstrukturen erfordern. Im Gegensatz
zur ökonomisch-technischen Variante der ökologischen
Modernisierung reichen hier marktgängige technische
Problemlösungen nicht aus.

2.2.9 Ökologischer Strukturwandel 
68. Dass die erheblichen technologischen Potenziale der
ökologischen Modernisierung für eine langfristige Um-
weltstabilisierung nicht ausreichen, liegt nicht nur daran,
dass sie nicht allen Umweltproblemen angemessen sind.
Abgesehen von dem oben bereits erwähnten Wettlauf
zwischen inkrementaler Umweltentlastung und Wirt-
schaftswachstum ergeben sich Grenzen der ökologischen
Modernisierung auch aus Widerständen bei den Moderni-
sierungsverlierern: Wenn Industrien und Haushalte Ener-
gie sparen, den Materialverbrauch verringern oder weni-
ger umweltintensive Materialien verwenden, ergibt dies
Einbußen für die betreffenden Industrien (Bergbau,
Grundstoff- und Energiesektor). Diesen oft alten Indus-
trien mit etablierten Macht- und Einflussstrukturen ge-
lingt es häufig, zum Ausgleich neue Absatzmöglichkeiten
zu erschließen. So wurden die erfolgreichen Umwelt-
schutz-Kampagnen gegen Chlorverwendungen mitunter
durch die Expansion des Chloreinsatzes an anderer Stelle
kompensiert (z. B. beim PVC). Solange eine umweltin-
tensive Branche gegen den ökologisch gewollten Rück-
gang ihrer Produktion angeht, muss wiederum mit einer
N-Kurve der Umweltbelastung (Tz. 66) gerechnet wer-
den. Ökologische Modernisierung findet also in fehlen-
dem Strukturwandel und im Ausweichverhalten der
Modernisierungsverlierer ihre Schranken. Dabei sind
Modernisierungswiderstände umso aussichtsreicher, je
weniger wirtschafts- und sozialverträglich der Wandel ab-
läuft oder abzulaufen droht. Solange die betroffene Indus-
trie(region) keine andere Perspektive hat, stehen die
Chancen für eine ökologische Modernisierung daher
nicht gut.

69. Hier hätte – strategisch gesehen – ökologische Indus-
triepolitik anzusetzen. Ihre Funktion wäre es vor allem,
den mit der ökologischen Modernisierung verbundenen
industriellen Strukturwandel sozial und wirtschaftlich ak-
zeptabel zu machen. Sie kann Diversifizierungen in an-
dere Produktbereiche oder einen wirtschaftsverträglichen
Kapazitätsabbau fördern. Und sie kann für soziale Abfe-
derungen, Umschulungen und Umstellungshilfen vor Ort
sorgen. Kandidaten einer solchen Strukturpolitik sind bei-
spielsweise der Bergbau, die Energieumwandlung auf der
Basis fossiler und nuklearer Energieträger und viele

Grundstoffindustrien. Ökologische Industriepolitik ist be-
sonders nahe liegend bei Wirtschaftszweigen, die glei-
chermaßen ökologisch problematisch wie ökonomisch
krisenhaft sind. 

Es ginge also darum, parallel zur ökologischen Moderni-
sierung den damit verbundenen Strukturwandel für die
Betroffenen zu erleichtern und innovative Investitionen
gerade in den betroffenen Gebieten zu begünstigen. Da-
mit wird allerdings die Grenze des ökonomisch-techni-
schen Modernisierungskonzepts erreicht. Hier beginnt
der Bereich der „strukturellen“ Lösungen, in dem bisher
deutlich weniger Erfolge erzielt wurden. Nicht überall
kann auf die marktwirtschaftliche Modernisierungslogik,
auf technologische Potenziale und auf ökonomisch-
ökologische „Win-win“-Konstellationen gesetzt werden.
Die nicht-technologischen, strukturbezogenen Ansätze
bedürfen eigener Strategien eines „ökologischen
Strukturwandels“. Der politische Schwierigkeitsgrad die-
ser Strategie ist vergleichsweise höher und bedarf – bis in
den Aufbau zusätzlicher Handlungskapazitäten – entspre-
chend größerer Anstrengungen. Nicht ohne Grund liegen
zum gezielten industriellen Strukturwandel weg von den
umweltintensiven „Schornsteinindustrien“ bisher kaum
Erfolgserfahrungen vor. Das Herunterfahren des Kohle-
bergbaus in den Niederlanden oder der Rohstahlerzeu-
gung in Luxemburg waren bisher kaum diffusionsfähige
Beispiele. Sie waren im Wesentlichen auch nicht ökolo-
gisch motiviert (BINDER et al., 2000).

2.2.10 Fazit und Empfehlungen 
70. Der Umweltrat begrüßt, dass die Bundesregierung
ihre Umweltpolitik verstärkt in Kategorien einer innova-
tionsorientierten Strategie („ökologische Modernisie-
rung“) definiert und dabei auch neue Wege eingeschlagen
hat. Wenngleich rein technischen Problemlösungen im
Umweltschutz unübersehbar Grenzen gesetzt sind, ist das
Umweltentlastungspotenzial innovativer Technologien
und ihrer breiten Anwendung in nationalen wie inter-
nationalen Märkten erheblich. Seine umfassende Er-
schließung setzt einen strategischen Politikansatz der In-
tegration insbesondere von Umwelt-, Technologie- und
Wirtschaftspolitik voraus. Erforderlich sind insbesondere
eine dialogische Politikformulierung und Steuerungsfor-
men, die flexible Anpassungen ermöglichen, beispiels-
weise im Hinblick auf Abschreibungsfristen. Hinsichtlich
des Instrumenteneinsatzes sind Patentrezepte weder aus
theoretischen Erwägungen noch aus der empirischen
Analyse bisheriger Erfahrungen ableitbar. Situations- 
und problemangepasste Lösungen werden häufig einen
policy-mix erfordern. Konkrete und verbindliche Zielvor-
gaben können Innovationsrisiken verringern und die Kal-
kulierbarkeit der Marktbedingungen erhöhen. Dies sollte
bei der weiteren Entwicklung der deutschen Nach-
haltigkeitsstrategie berücksichtigt werden. 

71. Eine Politik der ökologischen Modernisierung ist
unabdingbar mit der Bereitschaft verbunden, nationale
Vorreiterrollen zu übernehmen. Der Umweltrat betont in
diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, umweltpoli-
tische Problemlösungen weiterhin auch im nationalen
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Maßstab anzustreben. Ungeachtet der Einschränkungen
nationalstaatlicher Handlungsfähigkeit in Teilbereichen
der Politik betont der Umweltrat, dass Behauptungen ei-
ner generellen Schwächung der Möglichkeiten national-
staatlicher Umweltpolitik bisher ohne überzeugende em-
pirische Belege geblieben sind. Auch die Zunahme
internationaler Umweltschutzregelungen ist kein Argu-
ment gegen die Möglichkeit nationalstaatlichen Pionier-
verhaltens. Dies machen kleine EU-Länder wie die Nie-
derlande, Dänemark oder Schweden deutlich. Allerdings
wird es auch darauf ankommen, die bestehenden natio-
nalen Innovationsspielräume der EU-Länder zur Durch-
setzung eines hohen Schutzniveaus im Umweltbereich
gegen weitere Einschränkungen zu verteidigen und gege-
benenfalls auch auszubauen (s. Tz. 398 f.)

Der Umweltrat unterstreicht, dass die Umweltfrage im in-
ternationalen Innovations- und Standortwettbewerb der
entwickelten Industrieländer eine erhebliche Bedeutung
erlangt hat. Im Zeichen des globalen Industrie- und Be-
völkerungswachstums dürfte sich dieser Zusammenhang
langfristig eher noch verstärken.

Der Umweltrat empfiehlt, insbesondere in der Klimapoli-
tik die Möglichkeiten einer deutschen Vorreiterrolle offen-
siv zu nutzen und begrüßt die hierzu bereits ergriffenen
Initiativen der Bundesregierung. Der Umweltrat betont,
dass es neben dem Ansatz der Klimapolitik über interna-
tionale Regulierungen auch den Ansatz einer Forcierung
von – politischem wie technologischem – Wettbewerb
durch innovationsorientierte Vorreiterländer gibt. Im Hin-
blick auf die Probleme des Kyoto-Protokolls und des Wi-
derstands von Industrieländern gegen eine angemessen
weit gehende Klimapolitik ist der Wettbewerbsdruck und
der Demonstrationseffekt durch klimapolitische Vorreiter-
länder eine plausible Option. Beide Ansätze schließen sich
nicht aus. Internationale Umweltregulierungen sind immer
stark von Vorreiterländern geprägt gewesen.

72. Der Umweltrat betont die Bedeutung von Lead-
Märkten für umweltfreundliche Technologien. Neben
möglichen Wettbewerbsvorteilen für die Bundesrepublik
ist dabei auch der Gesichtspunkt zu berücksichtigen, dass
die Kosten der teuren Startphase zukunftsgerechter Tech-
nologien nicht in den Entwicklungsländern aufgebracht
werden können. Diese globale Rolle können nur die
Märkte der hoch entwickelten Länder übernehmen.

Es geht aber auch darum, das weltweit nachgeahmte um-
weltintensive Industriemodell der entwickelten Länder im
Sinne nachhaltiger Entwicklung zu verändern. Mit ihrem
internationalen Einfluss und ihrem hohen technologischen
Entwicklungsniveau sollte die Bundesrepublik nach Auf-
fassung des Umweltrates hierin eine ihrer Aufgaben sehen.

2.3 Bürger und aktivierender Staat 
im Umweltschutz

2.3.1 Der aktivierende Staat 
73. Wirtschaftlich bedingter Deregulierungsdruck und
die Knappheit der staatlichen Steuerungsressourcen ha-
ben im zurückliegenden Jahrzehnt zu einer Rückbesin-
nung auf die „Eigenverantwortung“ der am Wirtschafts-

prozess Beteiligten geführt. Auch im Umweltschutz ist es
unbestreitbar notwendig, die Rolle des Staates kritisch zu
prüfen und systematisch zu fragen, ob und in welcher Art
und Dichte staatliche Intervention sinnvoll ist, wo die Kos-
ten dafür unverhältnismäßig hoch sind, und wo und unter
welchen Rahmenbedingungen den Erfordernissen des
Umweltschutzes ebenso gut oder besser gerade durch er-
weiterte Handlungsspielräume der Markt- und Staatsbür-
ger Rechnung getragen werden kann (Kap. 2.4, 3.2.3, 4.5). 

74. Die deutsche Politik- und Rechtskultur neigt tradi-
tionell dazu, gemeinwohlbezogene Ziele in erster Linie
oder sogar ausschließlich mit dem direkten Einsatz staat-
licher Befehlsgewalt zu verfolgen. Die Aktivierung des
Bürgers im Sinne einer Freisetzung und Förderung priva-
ten Engagements für gemeinwohlbezogene Zielsetzungen
spielt demgegenüber traditionell eine sehr viel geringere
Rolle. Damit bleiben auch im Bereich des Umwelt-
schutzes wichtige Handlungspotenziale und wichtige Po-
tenziale zur Staatsentlastung ungenutzt. Nach der Koali-
tionsvereinbarung zwischen SPD und Bündnis 90/Die
Grünen vom Oktober 1998 soll sich dies ändern. Diese
Vereinbarung erklärt den „aktivierenden Staat“ zum Leit-
bild (SPD und Bündnis 90/Die Grünen, 1998, S. 38 – unter
Abschn. IX.11, „Moderner Staat“). Wie auch immer man
dieses Leitbild im Einzelnen interpretiert (BAER, 2002;
REICHARD und SCHUPPAN, 2000), jedenfalls gehört
dazu, dass der Staat die Möglichkeiten des Bürgers för-
dert, sowohl seine individuellen Interessen aktiv wahrzu-
nehmen als auch für Gemeinwohlbelange wie den Schutz
der Umwelt und andere öffentliche Güter aktiv einzutre-
ten. Für den Umweltschutz können sich Bürger und von
Bürgern gebildete Organisationen wie Unternehmen und
Verbände im Prinzip sowohl in ihrer Rolle als Marktteil-
nehmer (Abschn. 2.3.2) wie auch als Beteiligte an staat-
lichen Entscheidungsprozessen (Abschn. 2.3.3) einset-
zen. Damit solche Möglichkeiten für diejenigen, die dies
wünschen, auch tatsächlich bestehen, müssen allerdings
Voraussetzungen dafür auch von staatlicher Seite – seitens
des „aktivierenden Staates“ – geschaffen werden.

2.3.2 Ökologische Markttransparenz und die
Rolle des Bürgers als Marktteilnehmer

2.3.2.1 Individuelle und staatliche 
Verantwortung 

75. Über das Ausmaß der Umweltinanspruchnahme
durch Produktion und Konsum entscheiden nicht zuletzt
die Bürger selbst mit ihrem Verhalten als Marktteilnehmer.
Durch ein entsprechend verändertes Nachfrageverhalten
der Bürger könnten dementsprechend Umweltbelastungen
beträchtlich gesenkt werden. Ein gesamtwirtschaftlich 
rationales Nachfrageverhalten, das die Umweltkosten der
Produktion und des Konsums der nachgefragten Güter
berücksichtigt, ist aber nur zu erwarten, wenn die Preise
der nachgefragten Güter die „ökologische Wahrheit sa-
gen“, d. h. auch die ökologischen Kosten der Herstellung
und des Verbrauchs des jeweiligen Gutes widerspiegeln.
Dies ist gegenwärtig nicht der Fall und, ungeachtet not-
wendiger Veränderungen in diese Richtung, auch prinzipi-
ell nicht perfekt realisierbar.
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Unter diesen Umständen ist es nicht sachgerecht, zu er-
warten, dass notwendige umweltentlastende Veränderun-
gen in Produktion und Konsum in erster Linie von den
Bürgern in ihrer Eigenschaft als individuelle Marktteil-
nehmer – sei es in der Rolle als Verbraucher oder in un-
ternehmerischen Funktionen – bewirkt werden. Indivi-
duelle Umweltmoral als alleiniger Antriebsfaktor ist hier
überfordert. Dementsprechend ist es sinnlos, hier primär
auf eine individuelle „Verantwortung“ des Bürgers zu set-
zen (LÜBBE-WOLFF, 1999). Vor allem dort, wo indi-
viduelle Umstellungs- und Verzichtsentscheidungen mit
hohen Nutzeneinbußen verbunden sein können, sind
größere Umstellungen – wie z. B. eine wesentliche Re-
duktion des Treibstoffverbrauchs – und ökonomische An-
passungen, die die Kosten solcher Umstellungen reduzie-
ren (Beispiel: Entwicklung verbrauchsarmer Kfz), nur auf
der Grundlage staatlicherseits veränderter Rahmenbedin-
gungen zu erwarten. 

In einem begrenzten Ausmaß bestehen allerdings durch-
aus Bereitschaften zu individuell umweltfreundlichem
Verhalten. Wenn diese Bereitschaft am Markt als Nach-
frage nach ökologischer Qualität von Produkten und
Dienstleistungen wirksam werden soll, muss für die dazu
notwendige Markttransparenz gesorgt werden. Ökologi-
sche Markttransparenz ist nämlich Voraussetzung dafür,
dass der marktwirtschaftliche Wettbewerb auch in Bezug
auf umweltrelevante Produkteigenschaften funktionieren
kann.

2.3.2.2 Zur staatlichen Verantwortung für 
ökologische Markttransparenz

76. Im Rahmen der jüngsten von BMU und UBA
herausgegebenen repräsentativen Bevölkerungsumfrage
zum Umweltbewusstsein in Deutschland erklärten sich
zur Zahlung höherer Preise für nicht umweltbelas-
tende Produkte immerhin 12 % der Befragten „sehr be-
reit“ und 59 % „eher bereit“; nur 24 bzw. 5 % gaben an,
„eher nicht bereit“ oder „nicht bereit“ zu sein (BMU und
UBA, 2000, S. 36). Nach den Ergebnissen der Verbrau-
cherforschung besteht zwar zwischen dem bei Umfragen
dieser Art bekundeten Umweltbewusstsein und dem tat-
sächlichen Verbraucherverhalten eine erhebliche Diskre-
panz (PREISENDÖRFER, 1999, S. 72 ff.; MEFFERT
und KIRCHGEORG, 1998, S. 118 ff.; WEHRSPAUN
und SCHOEMBS, 2001, m. w. N.; zu den Gründen 
KUCKARTZ, 1998, S. 51 ff.). Zweifellos sind aber Um-
weltgesichtspunkte ein – wenn auch in Grenzen – für
Konsumentenentscheidungen relevanter Faktor. 

77. Im Gegensatz zu vielen anderen Informationen über
erwünschte oder unerwünschte Produkteigenschaften lie-
gen allerdings umweltrelevante Produktqualitäten meist
weder beim Kauf noch im Gebrauch offen zutage, noch
werden korrekte Informationen dazu vom Hersteller ohne
weiteres schon aus Eigeninteresse mitgeliefert. Dasselbe
trifft für die umweltrelevanten Aspekte bei Dienstleistun-
gen zu. Um vorhandene umweltbezogene Präferenzen bei
seinen Nachfrageentscheidungen zur Geltung bringen zu
können, ist der Verbraucher deshalb auf Informations-
hilfen angewiesen. Diese müssen nicht notwendigerweise

seitens des Staates bereitgestellt werden. Es ist aber eine
wesentliche Aufgabe des Staates, die Rahmenbedingun-
gen für den marktwirtschaftlichen Wettbewerb so zu set-
zen, dass der Wettbewerb seine Funktion erfüllen kann,
die Präferenzen der Marktteilnehmer optimal zu bedie-
nen. Das gilt auch für ökologische Präferenzen.

2.3.2.2.1 Schutz vor irreführender 
Öko-Werbung

78. Der Schutz vor irreführender Öko-Werbung ist Auf-
gabe des in seiner Interpretation zunehmend europarecht-
lich beeinflussten allgemeinen Wettbewerbsrechts
(§§ 1, 3 UWG, dazu LELL, 2001; VÖLKER, 2000;
HARTWIG, 1999). Im Zentrum der Diskussion über den
wettbewerbsrechtlichen Schutz vor irreführender Öko-
Werbung stand in der Vergangenheit oft das Umwelt-
zeichen „Blauer Engel“ (s. statt vieler KIEFER, 2000,
m. w. N.). Die Gefahr der Desinformation und Desorien-
tierung des Verbrauchers geht allerdings sehr viel eher
von der Flut mehr oder weniger seriöser umweltbezoge-
ner Herstellerangaben und nicht durch unabhängige
Dritte geprüfter Öko-Labels aus (vgl. Europäische Kom-
mission, o. J., S. 3; Consumers International, 1999a, S. 10;
1999b, S. 4 f.; IÖW, 1999a, S. 3). 

79. Sofern Verwirrung durch den irreführenden Charak-
ter der einzelnen Herstellerangabe oder des einzelnen La-
bels gestiftet wird, ist das Wettbewerbsrecht im Prinzip
einschlägig. Seine Wirksamkeit könnte hier vor allem
durch geeignete Konkretisierungen des Begriffs der „irre-
führenden“ Angaben (§ 3 UWG) verbessert werden.
Orientierung bietet dazu die ISO-Norm 14021: 1999, die
Standards für umweltbezogene Herstellerangaben formu-
liert. Die Europäische Kommission beabsichtigt, auf der
Grundlage dieser ISO-Norm „Leitlinien für die Formu-
lierung und Beurteilung von freiwilligen Umweltanga-
ben der Produzenten und Vertreiber“ zu entwickeln. Da-
bei zieht sie in Erwägung, dass die in Überarbeitung
befindliche Richtlinie über irreführende Werbung auf
diese Leitlinien und die zur Umsetzung der ISO-Norm 
ergehende europäische Norm Bezug nehmen könnte
(KOM(2001)68 endg., S. 17; Europäische Kommission,
o. J., S. 8 und 11). Entsprechende europäische Bemühun-
gen um die Effektivierung des Wettbewerbsrechts sollten
von deutscher Seite unterstützt werden. Neben der ISO-
Norm 14021 sollten bei der Ausarbeitung europäischer
Leitlinien auch die in verschiedenen Staaten existierenden
speziellen gesetzlichen Regelungen bzw. orientierenden
Standards für die Umweltwerbung zu Rate gezogen wer-
den (Überblick ohne Fundstellenangaben bei Consumers
International, 1999b, S. 11 ff.). Leitlinien für die Um-
weltwerbung hat beispielsweise in den USA die Federal
Trade Commission entwickelt (näher KARL und 
ORWAT, 2000/2001, S. 373 f.).

80. Soweit eine sachgerechte Orientierung des Verbrau-
chers nicht durch den irreführenden Charakter bestimm-
ter Werbeaussagen oder Labels, sondern durch die Fülle
unterschiedlicher Labels erschwert oder verhindert wird,
kann dagegen das allgemeine Wettbewerbsrecht keine
Abhilfe bieten. Auch der Einsatz anderer regulativer 
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Instrumente erscheint zur Lösung dieses Problems nur be-
grenzt sinnvoll. Hier bietet sich eher der Versuch an, eine
Vereinheitlichung auf dem Verhandlungswege herbei-
zuführen. Verhandlungslösungen haben auf diesem Gebiet
gute Chancen, weil die mit unterschiedlichen Labels arbei-
tenden Vermarkter an der resultierenden Unübersicht-
lichkeit und dem damit tendenziell verbundenen Glaub-
würdigkeitsverlust jeder Form von Öko-Eigenwerbung
selbst kein Interesse haben können. Dass der Verhand-
lungsweg schwierig, aber nicht aussichtslos ist, zeigt die im
Mai 2001 erreichte Einigung über ein einheitliches Öko-
Siegel für Agrarprodukte (dazu noch unter Tz. 82). 

2.3.2.2.2 Geschützte Bezeichnungen und 
Symbole

81. Positiv können die Informationsmöglichkeiten des
Bürgers durch geschützte Bezeichnungen und Symbole
gefördert werden, die eine qualifiziert bewertete relative
Umweltfreundlichkeit des damit versehenen Artikels ver-
bürgen oder auf bestimmte umweltrelevante Eigenschaf-
ten eines Produkts oder seiner Herstellung verweisen (zur
ökonomischen Funktion solcher transparenzsteigernden
geschützten Bezeichnungen und Label s. KARL und 
ORWAT, 1999/2000, S. 113 ff.; VANSELOW, 2000, un-
ter 3.6). Voraussetzung für die Wirksamkeit dieses Instru-
ments ist ein inhaltlich sinnvoller, verständlicher und ver-
lässlicher Aussagegehalt. 

2.3.2.2.2.1 Bezeichnungsschutz und Siegel für
Öko-Agrarprodukte

82. Für Agrarprodukte bietet der Schutz der Bezeich-
nungen „biologisch“, „ökologisch“ und entsprechender
Abkürzungen durch die EG-Öko-Verordnung (2092/
91/EWG) eine hilfreiche Orientierung (näher dazu LELL,
2001, S. 347 ff.). In ihrer kürzlich novellierten Fassung
stellt die EG-Öko-Verordnung für Produkte, die ihren An-
forderungen entsprechen, auch ein eigenes geschütztes
Emblem zur Verfügung (Artikel 10 Abs. 1). Leider besteht
wenig Aussicht, dass dieses europäische Öko-Siegel in
absehbarer Zeit die an sich wünschenswerte Bekanntheit
und Marktgängigkeit erreicht. 

Dies hat vor allem zwei Gründe. Erstens können mit dem
EG-Öko-Siegel nur Produkte versehen werden, die im
Wesentlichen aus der EG-Landwirtschaft stammen. Die
Vermarktung von Bio-Produkten mit relevanten außer-
europäischen Anteilen unter dem EG-Öko-Siegel ist da-
her ausgeschlossen. Damit sind der Verbreitung des Siegels
enge Grenzen gesetzt (zur Abhängigkeit des Öko-Pro-
dukte-Marktanteils vom Absatz über den allgemeinen Le-
bensmittelhandel s. HAMM und MICHELSEN, 2000).
Zweitens erfordert die Bekanntmachung des europä-
ischen Öko-Siegels eine intensive Koordination und 
finanzielle Unterstützung seitens der EG. Daran fehlt es
bislang. Das Siegel hat keine Aussicht auf Verbreitung,
wenn nicht auch die Wirtschaft für ein entsprechendes
Marketing gewonnen werden kann. Dies ist auf lediglich
nationaler Ebene wenig aussichtsreich, da man nicht von
der Wirtschaft einzelner Mitgliedstaaten große Marke-
tinginvestitionen für ein europäisches Siegel erwarten

kann, dessen gewonnene Bekanntheit anschließend für
die gesamte europäische Konkurrenz nutzbar ist.

83. In Deutschland haben diese Schwächen des EG-
Öko-Verordnungssystems dazu geführt, dass die ange-
strebte Verbesserung der Verbraucherorientierung durch
Vereinbarung eines einheitlichen Öko-Siegels für Agrar-
produkte nicht mit dem europäischen Siegel zu bewerk-
stelligen war. Unter den deutschen Anbietern hochwerti-
ger Bio-Produkte bestand außerdem Interesse an einem
Zeichen, das einen anspruchsvolleren als den europä-
ischen Standard verkörpert. Daher wurde auf der Basis 
einer Vereinbarung zwischen der Arbeitsgemeinschaft
ökologischer Landbau (AGÖL) und der Centralen Mar-
ketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft (CMA)
zunächst versucht, ein einheitliches anspruchsvolleres
deutsches Siegel, das so genannte Öko-Prüfzeichen, am
allgemeinen Lebensmittelmarkt zu etablieren. Dieser Ver-
such ist aber an mangelnder Akzeptanz beim Handel ge-
scheitert (DOSCH, 2000). Im vergangenen Jahr ist nach
schwierigen Verhandlungen zwischen dem zuständigen
Ministerium und den betroffenen und interessierten Ver-
bänden ein eigenes, einheitliches deutsches Öko-Siegel
vereinbart worden, das sich an den inhaltlichen Standards
der EG-Öko-Verordnung orientiert, ohne aber außer-
europäische Produkte auszuschließen. Mit dem Öko-
Kennzeichengesetz (BGBl. 2001, Teil I, S. 3441 ff.) und
der Öko-Kennzeichenverordnung (BGBl. 2002, Teil I,
S. 589 ff.) ist die gefundene Lösung inzwischen rechtsver-
bindlich verankert. 

Die gefundene Lösung schafft notwendige Voraussetzun-
gen für eine breitere Vermarktung von Öko-Agrarproduk-
ten. Die inhaltliche Orientierung an den Kriterien der EG-
Öko-Verordnung ermöglicht Synergieeffekte mit dem
Überwachungssystem nach dieser Verordnung und hat
den Vorteil, dass das deutsche Öko-Siegel auf diese Weise
nicht vollständig und irreversibel vom europäischen ab-
gekoppelt wird. Unter den gegebenen Rahmenbedingun-
gen stellt die getroffene Vereinbarung daher einen Erfolg
dar. Allerdings wirft sie im Hinblick auf den Marktanteil
deutscher Erzeuger auch zusätzliche Probleme auf. Die
ökologisch wirtschaftenden deutschen Betriebe werden
durch die Öffnung des Zeichens für außereuropäische
Produkte und Produktanteile nun auch auf dem Teilmarkt
für Öko-Agrarprodukte einer verschärften und tendenziell
bedrohlichen Konkurrenz ausgesetzt. Daher sind parallel
Fördermaßnahmen erforderlich. In kleinen Schritten ist
dies im Rahmen der Neuorientierung der gemeinsamen
Agrarpolitik auch bereits in Angriff genommen worden
(Tz. 720). Um die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Öko-
Agrarprodukte zu stärken, müssen insbesondere die un-
zureichend entwickelten Verarbeitungs- und Vermark-
tungsstrukturen verbessert werden. Dazu bedarf es
dringend staatlicher Anschubunterstützung. Die mit dem
neuen Öko-Siegel gefundene Lösung hat außerdem den
Nachteil, dass sie keine europäische ist und die Aussich-
ten auf eine Effektivierung des europäischen Öko-Siegels
dadurch nicht verbessert werden. Die Effektivierung des
europäischen Siegels setzt eine Öffnung des Systems der
EG-Öko-Verordnung für Nicht-EG-Produkte und ein ver-
bessertes Siegel-Marketing voraus, das wirksam nur auf
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europäischer Ebene organisiert werden kann (Tz. 78 f.).
Um diese Verbesserungen auf europäischer Ebene sollte
sich die Bundesregierung weiterhin intensiv bemühen.
Die für die nationale Ebene gefundene Lösung ist be-
grüßenswert, kann aber eine tragfähige europäische Lö-
sung nicht ersetzen.

2.3.2.2.2.2 Umweltzeichen

Relativität der Bewertung

84. Umweltzeichensysteme sind als ein Instrument der
Information des Verbrauchers über ökologische Produkt-
qualitäten zunehmend international verbreitet (näher
KERN et al., 2001). Das deutsche Umweltzeichen
„Blauer Engel“ (s. www.blauer-engel.de) hat sich inner-
halb Deutschlands eine hohe Bekanntheit und Akzeptanz
erworben. Die Glaubwürdigkeit des Zeichens beruht we-
sentlich auf der „breiten gesellschaftlichen Fundierung“
des Vergabeverfahrens (HÄßLER et al., 1998, S. 18), d. h.
vor allem auf der pluralistischen Zusammensetzung der
Jury Umweltzeichen, die über die Vergabekriterien ent-
scheidet und eine anspruchsvolle Vergabepraxis sicher-
stellt. Auch das Ansehen der beteiligten Institutionen Um-
weltbundesamt und RAL Deutsches Institut für
Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. spielt eine wich-
tige Rolle. 

85. Kritik an der Konzeption des Umweltzeichens
(Überblick bei FÜGER, 1993, S. 81 ff.) hat sich immer
wieder dagegen gerichtet, dass das Zeichen vom Verbrau-
cher als Etikett für Umweltfreundlichkeit in einem abso-
luten Sinne verstanden werden könnte, während es
tatsächlich nur eine relative Umweltfreundlichkeit inner-
halb der jeweiligen Produktgruppe verbürgt. Um diesbe-
züglichen, auch wettbewerbsrechtlich relevanten Miss-
verständnissen vorzubeugen, ist seit 1988 die Umschrift,
die das Engelsymbol umgibt, so gestaltet, dass sie nicht
mehr Umweltfreundlichkeit des Produkts verspricht, son-
dern nur noch den Grund der relativen Umweltfreund-
lichkeit erläutert („Umweltzeichen weil ...“). 

Auch der geringe Differenzierungsgrad der Botschaft, die
mit dem Umweltzeichen zum Ausdruck gebracht wird,
hat Kritik auf sich gezogen. Der hohe praktische
Informationswert des Zeichens und sein hohes Wirkungs-
potenzial beruhen allerdings gerade darauf, dass das Zei-
chen keine sehr differenzierten Informationen transpor-
tiert, sondern den Käufer von komplexerer eigener
Informationsverarbeitung und Bewertung entlastet. Im
„Dschungel der Ökolabel“ (VANSELOW, 2000), die sich
auf die unterschiedlichsten Produktgruppen und Produkt-
eigenschaften beziehen, ist gerade ein seiner Konzeption
nach breit verwendbares, einfaches Zeichen wie der
„Blaue Engel“ von großem Wert. Dass diese Kombination
von Einfachheit und Reichweite und die damit verbun-
dene Chance auf hohe Bekanntheit nur um den Preis eines
geringen Differenzierungsgrades der Aussage zu haben
sind, liegt in der Natur der Sache. 

Die Grundkonzeption, nach der das Umweltzeichen auf
der Grundlage einer zusammenfassenden Bewertung die
relative Umweltfreundlichkeit eines Produkts innerhalb

einer Produktgruppe prämiiert, sollte daher beibehalten
werden. An der Einsicht, dass das Umweltzeichen nur
eine relative Umweltverträglichkeit erkennbar machen
soll, muss sich auch die Abgrenzung der Produktgruppen
orientieren, für die das Umweltzeichen vergeben werden
kann. Der Umweltrat empfiehlt dementsprechend eine
pragmatische, auf optimale Nutzung der Unterschei-
dungsleistung des Zeichens ausgerichtete Praxis der Pro-
duktgruppenabgrenzung (LÜBBE-WOLFF, 2001).

Nicht umweltbezogene Vergabekriterien

86. Diskutiert wird, ob die Vergabegrundlagen für das
Umweltzeichen im Sinne der Berücksichtigung auch 
sozialer Belange erweitert werden sollten (s. dazu
LANDMANN, 1999, S. 233 f.; HÄßLER et al., 1998,
S. 26 und 58). Soziale Aspekte stehen in keinem spezifi-
schen Zusammenhang mit den umweltrelevanten Eigen-
schaften eines Produkts. Auch die Präferenzen des Ver-
brauchers, der mithilfe des Zeichens so informiert
werden soll, dass er eine seinen Wünschen entspre-
chende Kaufentscheidung treffen kann, sind nicht not-
wendigerweise in den verschiedenen Hinsichten gleich
ausgeprägt. Es ist deshalb nicht sinnvoll, diese unter-
schiedlichen Bewertungsdimensionen in einem gemein-
samen Symbol zu vereinen. Von der Befrachtung des Zei-
chens mit zusätzlichen, sozialen Aussagegehalten und
einer entsprechenden, das Verfahren weiter verkomplizie-
renden Aufblähung der Vergabekriterien ist deshalb ab-
zuraten. Damit wird keine Geringschätzung sozialer Be-
lange gegenüber denen des Umweltschutzes zum
Ausdruck gebracht, sondern die Überzeugung, dass ge-
sonderte Auszeichnungssysteme hier zielführender sind. 

Rückläufige Bedeutung des Umweltzeichens

87. Die Anzahl der Produkte, die mit dem Blauen Engel
ausgezeichnet sind, geht seit einigen Jahren deutlich
zurück (Tab. 2.3-1). 

Tabelle 2.3-1

Entwicklung der Anzahl der zeichenführungs-
berechtigten Produkte

Jahr Anzahl 

Ende  1997− 4 485 

Oktober  1999−− 3 866 

März  2001−−− 2 980 

Quellen: * HÄßLER et. al., 1998, S. 8; ** UBA 1999a; *** interne Auf-
stellung UBA

Nach Auskunft des Umweltbundesamtes beruht dieser
Rückgang vor allem auf dem Auslaufen von befristeten Ver-
trägen und auf Weiterentwicklungsbedarf bei einer Reihe
von Vergabegrundlagen; nach der bisherigen Fassung der
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novellierungsbedürftigen Vergabegrundlagen können un-
terdessen keine neuen Verträge abgeschlossen werden. Da
es sich allerdings weder beim Auslaufen von Zeichenneh-
merverträgen noch bei der Anpassung von Vergabegrundla-
gen um gänzlich neue Erscheinungen handelt – insbeson-
dere die Laufzeit der Verträge war immer schon befristet – ,
müsste geklärt werden, woran es liegt, dass dadurch be-
dingte Rückgänge in jüngerer Zeit offenbar nicht mehr, wie
in der Vergangenheit, durch neu abgeschlossene Verträge
ausgeglichen oder überkompensiert werden. 

88. Das Umweltzeichen kann nur in dem Maße wirken
und wird nur in dem Maße Nutzer finden, in dem es den da-
mit ausgezeichneten Produkten Marktvorteile verschafft.
Wenn der mit dem Umweltzeichen verbundene Marktvor-
teil bei zahlreichen Produktgruppen im Laufe der Zeit ab-
nimmt, weil ein zu großer Teil der Produkte dieser Gruppe
ausgezeichnet ist und damit in dieser Gruppe der Hervor-
hebungswert des Zeichens schwindet, ist das kein Zeichen
der Wirkungslosigkeit des Instruments, sondern gerade ein
Erfolgszeichen. Neue Anreizwirkungen und Wettbewerbs-
vorteile durch das Umweltzeichen können und sollten für
die betreffende Produktgruppe dann gegebenenfalls mit ei-
ner Verschärfung der Vergabekriterien angestrebt werden. 

Dass sich das Umweltzeichen nicht in allen Fällen glei-
chermaßen günstig auf den Absatz des betreffenden Pro-
dukts auswirkt, liegt aber nicht nur an der im Prinzip er-
wünschten Ausbreitung und dadurch abnehmenden
Wettbewerbsvorteilhaftigkeit des Umweltzeichens auf
einzelnen Teilmärkten. Eine Rolle spielt auch der rück-
läufige Informationsstand der Bürger. Während 1993 der
„Blaue Engel“ 61 % der Befragten als Kennzeichen für
umweltfreundliche Produkte bekannt war, kannten das
Zeichen 1998 nur noch 45 % (WEHRSPAUN, 2000,
S. 152). Auch denen, die die Bedeutung des Zeichens ken-
nen, sind oft die Gründe für die besondere Verlässlichkeit
des Umweltzeichens nicht näher bekannt (s. HÄßLER
et al., 1998, S. 34 ff.). Empirische Untersuchungen zei-
gen, dass bei ökologischen Produkten Zweifel an der
Verlässlichkeit umweltbezogener Produktbezeichnungen
und Labels ein häufiger Grund für Kaufzurückhaltung
auch bei an sich ökologisch interessierten Marktteilneh-
mern ist (s. KAISER, 1996, S. 16, m. w. N.). Parallel zum
rückläufigen Informationsstand hat auch die Aufmerk-
samkeit für das Zeichen abgenommen. 1993 gaben noch
53 %, 1998 dagegen nur noch 44 % der Befragten an,
beim Einkauf auf das Zeichen zu achten (WEHRSPAUN,
2000, S. 152). Es ist nicht völlig auszuschließen, dass für
diese Entwicklung auch ein „uncooles“ Image des Um-
weltzeichens, das insbesondere jüngere Käuferschichten
nicht anspricht, eine Rolle spielt. So wird von Ge-
sprächspartnern im Umweltbundesamt berichtet, dass das
Umweltzeichen von Unternehmen vereinzelt trotz vor-
handener Berechtigung nicht genutzt wird, weil man sich
davon bei Produkten, die von Schülern gekauft werden
sollen, eher eine negative Werbewirkung erwartet. Der
Frage, ob es sich hier um eine unternehmerische Fehlein-
schätzung oder einen untypischen Sonderfall handelt oder
ob tatsächlich ein Imageproblem zumindest bei einzelnen
Verbrauchergruppen vorliegt, das gezielte Korrekturen in
der Art der Präsentation des Umweltzeichens erforderlich
macht, müsste systematisch nachgegangen werden.

Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit

89. Der Effekt des deutschen Umweltzeichens könnte
und sollte durch eine intensivere und offensivere, be-
kanntheitssteigernde und imageverbessernde Werbung
für dieses Zeichen verbessert werden. Dabei wäre Presse-
und Fernsehwerbung wichtiger als Infobriefe (s. Umwelt-
zeichen Newsletter Nr. 1, März 2000), die zwar für die
besonders interessierten Kreise sehr wertvoll sind, mit de-
nen sich aber nur schwer eine über den Kreis der ohnehin
Interessierten und Informierten hinausgehende Öffent-
lichkeit erreichen lässt. 

Im Zusammenhang mit der Forderung nach verstärkter
Öffentlichkeitsarbeit für das Umweltzeichen wird kritisch
auf die notwendige Wettbewerbsneutralität des Staates
verwiesen (s. die Wiedergabe bei HÄßLER et al., 1998,
S. 35). Dieser Gesichtspunkt steht aber einer Werbung für
das Umweltzeichen, die gezielt an das Umweltbewusst-
sein der Verbraucher appelliert, nicht entgegen. Vorsor-
gender Umweltschutz ist eine grundgesetzliche Staatsauf-
gabe (Artikel 20a GG). Zur Neutralität im Sinne der
Gleichgültigkeit gegenüber den umweltrelevanten Eigen-
schaften von Produkten ist der Staat daher nicht ver-
pflichtet; er darf für eine umweltfreundliche Einstellung
der Bürger qua Verbraucher werben und sich an institu-
tionellen Arrangements beteiligen, die derartige Werbung
betreiben. Allenfalls stellt sich die Frage, ob solche Wer-
bung einer gesetzlichen Grundlage bedarf, wenn sie mit
konkreten Informationen über die Umweltverträglichkeit
bestimmter Produkte verbunden ist und daher zu einer
nachvollziehbaren Verschiebung von Marktanteilen führt
oder führen kann (Tz. 100 ff.).

Europäisches Umweltzeichen 

90. Das mit der Verordnung (EWG) Nr. 880 und 92 ein-
geführte europäische Umweltzeichen („Euroblume“) ist
bislang weniger nachgefragt als das deutsche. Anders 
als beim deutschen Umweltzeichen hat die Nachfrage bei
den Zeichennehmern hier aber eine rasch ansteigende
Tendenz. Nach Angabe der Eco-Label-Internetseite der
Kommission vom Juni 2001 waren mit der Euroblume 
ca. 300 Produkte ausgezeichnet. Im August 2001 lautete
die Angabe bereits auf 350, im Januar 2002 auf mehr als
400 Produkte (http://europa.eu.int/comm/environment/eco-
label). Empirischen Untersuchungen zufolge, die sich auf
Befragungen von Unternehmen und Experten stützen, litt
in der Vergangenheit die Akzeptanz des europäischen
Umweltzeichens unter einem zu geringen Bekanntheits-
grad, mangelnder Abstimmung mit den nationalen Zei-
chensystemen, die sich z. B. in divergierenden Vergabe-
kriterien äußert, zu hohen Kosten, zu langwierigen
Verfahren und einer zu wenig partizipativen Struktur des
Vergabeverfahrens (IÖW, 1999b, S. 20 ff.; HÄßLER
et al., 1998, S. 20). Häufig wird auch angenommen, das
ökologische Anspruchsniveau des europäischen Umwelt-
zeichens sei geringer als das des deutschen (IÖW, 1999a,
S. 19; ebenso die Wiedergabe von Befragungsergebnissen
bei HÄßLER et. al., 1998, S. 20). Eine nähere Betrach-
tung führt hier allerdings zu differenzierteren Ergebnissen
(NEVELING, 2000).
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91. Mit der Verordnung (EG) Nr. 1980/2000 vom
17. Juli 2000 zur Revision des gemeinschaftlichen Systems
zur Vergabe eines Umweltzeichens (ABl. EG Nr. L 237 
und 1) ist der Versuch gemacht worden, das europäische
Umweltzeichensystem zu optimieren: 

– Der Anwendungsbereich des Zeichensystems wurde
auf Dienstleistungen ausgedehnt (Artikel 2 i. V. m. Ar-
tikel 1 Abs. 1).

– Für die Auszeichnungsfähigkeit und die Produktgrup-
penabgrenzung sind neue Vorgaben formuliert, die
sich vorwiegend an dem pragmatisch-funktionalen
Gesichtspunkt möglichst weitgehender Ausschöpfung
des Lenkungspotenzials orientieren (Artikel 2 bis 4;
Tz. 85). So können z. B., mit entsprechender Anpas-
sung der Vergabekriterien, Produktgruppen in Unter-
gruppen unterteilt werden, wenn dies aufgrund der
Umwelteigenschaften der Produkte und im Hinblick
auf die Entfaltung des optimalen Potenzials des Um-
weltzeichens für Umweltverbesserungen erforderlich
ist (Artikel 2 Abs. 3).

– Mitgliedstaaten und Kommission werden ausdrück-
lich zur Förderung des europäischen Umweltzeichens
(Artikel 10) und in allgemeiner Form zu einer Koordi-
nation von europäischem System und nationalen 
Zeichensystemen verpflichtet, deren Einzelheiten
noch in Ausführungsbestimmungen festzulegen sind
(Artikel 11). Dabei wird ausdrücklich klargestellt,
dass europäisches und nationales Umweltzeichen
auch nebeneinander auf einem Produkt geführt wer-
den können (Artikel 11 Abs. 2).

– Die Kommission wird mit der Erstellung eines Arbeits-
plans beauftragt, der unter anderem vorrangig zu erfas-
sende Produktgruppen auflisten, gemeinsame Aktionen
zur Förderung der im europäischen System ausgezeich-
neten Produkte entwickeln und die gebotene Koordina-
tion zwischen europäischem System und nationalen
Zeichensystemen konkretisieren soll (Artikel 5). 

– Die Vergabe des europäischen Umweltzeichens er-
folgt wie bisher durch die zuständigen mitgliedstaat-
lichen Stellen nach Maßgabe der auf europäischer
Ebene festgelegten Vergabekriterien. Anders als bis-
her ist aber kein Verfahren mehr vorgesehen, das es
den zuständigen Stellen der anderen Mitgliedstaaten
ermöglicht, gegen eine beabsichtigte Vergabeent-
scheidung Einwände zu erheben (Artikel 7; vgl. dage-
gen Artikel 10 der früheren Verordnungsfassung). 

– Was die von Unternehmensseite häufig als zu hoch 
betrachteten Kosten angeht, hat die Kommission auf
der Grundlage der neuen Verordnung einen Bearbei-
tungsgebührenrahmen von 300 bis maximal 1 300 Euro
und eine Jahresgebühr von 0,15 % des gemeinschafts-
weiten Jahresumsatzes des ausgezeichneten Produkts
festgelegt. Für kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) und für Zeichennehmer aus Entwicklungs-
ländern ermäßigt sich die Gebühr um 25 % bzw., wenn
beide Ermäßigungstatbestände zugleich erfüllt sind, um
50 % (Europäische Kommission, 2000a; zur bisherigen
Regelung s. Europäische Kommission, 1993). Insge-
samt bedeutet diese Neuregelung, obwohl sie nicht nur

Verbilligungen vorsieht, eine Verbesserung insbeson-
dere für die Unternehmen, die unter die Ermäßigungs-
tatbestände fallen. 

– Neu ist die Institutionalisierung eines „Ausschusses
für das Umweltzeichen der Europäischen Union“
(AUEU, Artikel 13). Dieser setzt sich zusammen aus
den zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten und dem
ebenfalls neu vorgesehenen „Konsultationsforum“
(Artikel 15). Das Konsultationsforum wird aus Vertre-
tern der an einer Produktgruppe interessierten Kreise 
– unter anderem auch Umweltschutzgruppen und Ver-
braucherorganisationen – gebildet. Der AUEU ist bei
der Festlegung der Vergabekriterien zu konsultieren.
Entschieden wird über die Vergabekriterien aber nach
wie vor im Ausschussverfahren, d. h. von der Kom-
mission im Zusammenwirken mit einem aus Ver-
tretern der Mitgliedstaaten zusammengesetzten Aus-
schuss (Artikel 6 Abs. 1 i. V. m. Artikel 17). Schon die
bisherige Fassung der Verordnung sah vor, dass bei
der Festlegung von Vergabekriterien ein interessen-
pluralistisch zusammengesetztes Gremium, das so ge-
nannte Forum der Interessenvertreter, anzuhören ist.
Die Einflussmöglichkeiten dieses Forums wurden we-
gen seiner rein konsultativen Funktion und des in der
Praxis relativ späten Anhörungszeitpunkts als gering
eingeschätzt (LANDMANN, 1999, S. 150). Wie sich
in dieser Hinsicht die Zusammenführung des interes-
senpluralistischen Konsultationsgremiums mit Ver-
tretern der mitgliedstaatlichen zuständigen Stellen im
neuen Umweltzeichenausschuss auswirken wird,
bleibt abzuwarten. In jedem Fall bleibt aber das 
partizipative Element im europäischen System der
Zeichenvergabe schwach entwickelt. Die wünschens-
werte deutlichere Stärkung des partizipativen Ele-
ments im Vergabeverfahren für das europäische Um-
weltzeichen würde eine erneute Änderung der eben
erst novellierten Verordnung erfordern.

92. Auf die wesentlichen Verbesserungen, die mit der
neuen Verordnung erzielt worden sind, dürfte die in jüngs-
ter Zeit gestiegene herstellerseitige Nachfrage nach einer
Auszeichnung mit dem europäischen Umweltzeichen
(Tz. 90) zurückzuführen sein. Ein wesentlicher Vorteil des
europäischen Zeichens im Verhältnis zu den nationalen ist
die größere räumliche Reichweite. Das europäische Um-
weltzeichen könnte im Prinzip sehr viel größere Märkte für
umweltfreundliche Produkte erschließen als das deutsche
und einen entsprechend höheren und großräumiger wirksa-
men Anreiz zu umweltfreundlicher Produktgestaltung bie-
ten. Die Förderung des europäischen Umweltzeichens liegt
daher im Interesse deutscher Anbieter umweltfreundlicher
Produkte und Dienstleistungen. Das Verhältnis zwischen
deutschem und europäischem Umweltzeichen muss dem-
entsprechend als ein Kooperations- und nicht als ein Kon-
kurrenzverhältnis begriffen werden. Nationale Werbekam-
pagnen für die „Euroblume“ hat es bislang vor allem in
denjenigen EG-Mitgliedstaaten gegeben, in denen kein na-
tionales Umweltzeichen existiert (LANDMANN, 1999,
S. 153). Zukünftig sollten auch die Mitgliedstaaten, die wie
Deutschland über ein eigenes nationales Zeichensystem
verfügen, mehr Engagement für die Förderung des europä-
ischen Umweltzeichens zeigen und in diesem Sinne 
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konstruktiv an der in Artikel 5 Abs. 1 der neuen Verordnung
vorgesehenen Planung gemeinsamer Förderaktionen mit-
wirken.

93. Verbesserte Koordination zwischen europäischer
und nationaler Zeichenvergabe sollte insbesondere darauf
hinauslaufen, dass eine wechselseitige Anpassung natio-
naler und europäischer Vergabekriterien angestrebt wird.
Bei Produktgruppen, für die europäische Vergabekriterien
existieren, deutsche dagegen noch nicht, ist es im Prinzip
wünschenswert, dass die europäischen Kriterien auch für
das deutsche Zeichen übernommen werden. Schon um 
einen zusätzlichen Anreiz zu anspruchsvoller Fassung der
europäischen Vergabekriterien zu schaffen, sollte diese
Strategie nicht bedingungslos verfolgt werden. Anderer-
seits sollte nicht jedes Zurückbleiben der europäischen
Vergabekriterien hinter dem, was man sich von deutscher
Seite gewünscht hätte, zum Anlass genommen werden,
die Übernahme abzulehnen. Die beträchtlichen Erleichte-
rungen, die sich für Unternehmen ergeben, wenn sie ihre
Produkte auf unterschiedlichen Absatzmärkten nach Wahl
mit dem geeigneteren Zeichen oder stets mit beiden ver-
sehen können, würden der Marktdurchdringung sehr för-
derlich sein und dem Umweltschutz letztlich besser die-
nen als das Bestehen auf kleinen Unterschieden im
Anspruchsniveau.

2.3.2.2.2.3 Überwachung
94. Von zentraler Bedeutung für die Funktionsfähigkeit
von geschützten Bezeichnungen und Öko-Gütesiegeln
aller Art ist eine Überwachung, die sicherstellt, dass die je-
weilige Aussage auf die damit versehenen Produkte auch
tatsächlich zutrifft. Falsche Etikettierungen können, wenn
sie publik werden, mühsam aufgebautes Verbraucherver-
trauen zunichte machen und erhebliche Investitionen in Be-
kanntheit und Glaubwürdigkeit eines Symbols oder einer
geschützten Bezeichnung entwerten. Dadurch wird poten-
ziell auch die Glaubwürdigkeit von geschützten Bezeich-
nungen und Labels überhaupt in Mitleidenschaft gezogen. 

95. Die in Deutschland institutionalisierte Überwa-
chung der Einhaltung der EG-Öko-Verordnung ist in ei-
nem Bericht des Lebensmittel- und Veterinäramtes der
Europäischen Kommission analysiert und teilweise kri-
tisch kommentiert worden (Europäische Kommission,
1999). Bedauerlich ist, dass in der deutschen Erwiderung
auf diesen Bericht (BMELF, 2000) ein im Kommissions-
bericht hervorgehobenes grundlegendes Problem des vor-
gefundenen Kontrollsystems nicht ernst genommen wird.
Der Bericht weist darauf hin, dass der intensive Wett-
bewerb zwischen den zugelassenen privaten Kontroll-
stellen, der sich auch auf den Preis der Inspektionstätig-
keit erstreckt, sich ungünstig auf die Funktionsfähigkeit
des Kontrollsystems auswirken kann (Europäische Kom-
mission, 1999, S. 13 und 15). Vom zuständigen deutschen
Bundesministerium wird die „Aussage, dass sich dieser
Wettbewerb möglicherweise negativ auf die Qualität und
die Objektivität der Tätigkeit der Kontrollstellen auswir-
ken könnte, ... nicht geteilt“ (BMELF, 2000, S. 16). 

Der Umweltrat stellt dazu fest, dass die Kontrolle der Ein-
haltung von Rechtsvorschriften nicht den Charakter einer

üblichen Dienstleistung hat. Üblicherweise kommt es bei
Dienstleistungen darauf an, möglichst gut und möglichst
kostengünstig das Interesse des jeweiligen Kunden zu be-
dienen. In dieser Konstellation wirkt sich Wettbewerb
effizienzfördernd aus. Wenn es darum geht, zu prüfen, ob
der „Kunde“ bestimmte Rechtsvorschriften eingehalten
hat, kommt es dagegen nicht primär auf das Eigeninte-
resse des jeweiligen Kunden, sondern auf das Interesse
der Allgemeinheit an der Einhaltung der betreffenden
Vorschriften an. Dieses Interesse kann nur von Institutio-
nen optimal bedient werden, die in ihrer Tätigkeit von de-
nen, die sie kontrollieren sollen, unabhängig sind. Wenn
private Kontrolleure sich im Wettbewerb um die Aufträge
derer bemühen müssen, die sie kontrollieren sollen, ist die
erforderliche Unabhängigkeit nur sehr begrenzt gegeben.
In Bereichen, in denen sich durch normwidriges Verhal-
ten Gewinne realisieren lassen, ist es deshalb prinzipiell
problematisch, wenn Überwachungsleistungen so organi-
siert sind, dass der Kontrollierte sich seinen Kontrolleur
am Markt aussuchen kann. Dem starken Anreiz zu über-
mäßig entgegenkommender Wahrnehmung der Kontroll-
aufgabe kann unter diesen Umständen, wenn überhaupt,
nur durch hohe Standardisierung der Kontrollleistungen,
einschließlich der Kontrollkosten, und aufwendige staat-
liche Kontrolle der privaten Kontrolleure entgegen-
gewirkt werden. Der Umweltrat empfiehlt, das Kontroll-
system für die Beachtung der EG-Öko-Verordnung auf
nationaler Ebene diesen Einsichten entsprechend zu ver-
bessern und sich auf europäischer Ebene für eine entspre-
chende Weiterentwicklung der Verordnung einzusetzen.

2.3.2.2.3 Kennzeichnungspflichten 

Grundfragen

96. Ein besonders wichtiges Instrument der Gewährleis-
tung von Markttransparenz sind Kennzeichnungspflichten
in Bezug auf umweltrelevante Produkteigenschaften wie
enthaltene Stoffe, Energieverbrauch u. Ä. Hier hat vor allem
die EG wichtige Anstöße gegeben, so z. B. in Bezug auf 
Verbrauchsangaben bei Haushaltsgeräten (Richtlinie 92/75/
EWG, mit Durchführungsrichtlinien für einzelne Geräte-
arten) und Kraftfahrzeugen (Richtlinie 1999/94/EG). Ande-
rerseits beschränkt das Europarecht die Möglichkeit der
EG-Mitgliedstaaten, Kennzeichnungen durch nationales
Recht vorzuschreiben. Kennzeichnungsvorschriften behin-
dern die durch Artikel 28 EGV geschützte Warenverkehrs-
freiheit; sie können allerdings im Prinzip mit Umwelt-
schutzgründen gerechtfertigt werden. Dagegen verbleibt
kaum noch ein Handlungsspielraum für die nationale Ge-
setzgebung, soweit bereits produktbezogene Vorschriften
des europäischen Sekundärrechts – Richtlinien oder Ver-
ordnungen – existieren, die mit eigenen Kennzeichnungs-
regelungen oder auf sonstige Weise zu erkennen geben, dass
sie die Verkehrsfähigkeit der betreffenden Produkte generell
oder jedenfalls hinsichtlich der erforderlichen Kennzeich-
nungen abschließend zu regeln beanspruchen (siehe z. B. für
den Bereich der Lebensmittel GRUBE, 1997, S. 59 ff.). Die
Regelungen, die die Zulässigkeit „nationaler Alleingänge“
in solchen bereits harmonisierten Bereichen beschränken,
sind mit der Änderung des EG-Vertrages durch den Vertrag
von Amsterdam in bestimmten Hinsichten noch verschärft
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worden (Artikel 95 IV-VI EGV). In Kennzeichnungsfragen
ist daher, wie in allen Fragen der produktbezogenen Um-
weltpolitik, die Verlagerung politischer Aufmerksamkeit
auf die europäische Ebene besonders wichtig. Grenzen sind
der nationalen wie der europäischen Kennzeichnungspolitik
außerdem durch das Welthandelsrecht gesetzt (näher LELL,
2001, S. 177 ff.).

97. Kennzeichnungspflichten, die sich auf vom Ver-
braucher möglicherweise abgelehnte Stoffe oder Verfah-
ren beziehen, stoßen häufig auf Widerstand und werden
mit der Begründung abgelehnt, dass eine Kennzeichnung
zu unsachgerechten, auf Fehlvorstellungen und über-
triebenen Ängsten beruhenden Verbraucherreaktionen
Anlass geben werde. Solche Argumente gegen Kenn-
zeichnungspflichten sind marktsystemwidrig. Gegen
möglicherweise irrationale Verbraucherpräferenzen ist
Aufklärung, nicht Verheimlichung die markt- und verfas-
sungskonforme Strategie (ROSSEN, 2000). 

Allerdings werden Verbraucherinformationen am Markt
in gewissem Umfang ohne weiteres auch freiwillig be-
reitgestellt. Es stellt sich daher die grundsätzliche Frage,
ob und inwieweit für die Information der Marktteilneh-
mer über sie interessierende umweltrelevante Produkt-
eigenschaften positive Kennzeichnungspflichten tat-
sächlich erforderlich sind, bzw. ob und inwieweit es
umgekehrt bei freiwilligen Angaben sein Bewenden ha-
ben kann. Dies lässt sich in pauschaler Weise kaum ab-
schließend beantworten, da die vernünftige Antwort unter
anderem von Praktikabilitätsgesichtspunkten abhängt, die
nur bezogen auf den jeweiligen konkreten Sachbereich
beurteilt werden können. Grundsätzlich ist davon aus-
zugehen, dass Produktanbieter über nicht offen zutage lie-
gende Produkteigenschaften, für die eine positive Präfe-
renz potenzieller Kunden unterstellt wird, von sich aus
informieren, während Informationen, von denen keine
werbende oder sogar eine abschreckende Wirkung erwar-
tet wird, nicht freiwillig erfolgen. Dies spricht, beispiels-
weise soweit es um Inhaltsstoffe und Materialien geht, 
für extensive, nicht auf „problematische“ Stoffe oder 
Materialien beschränkte Kennzeichnungspflichten. Damit
bleibt die Einstufung von Produkteigenschaften als er-
wünscht oder unerwünscht den Marktteilnehmern überlas-
sen. Andernfalls würde schon der Staat durch die Kenn-
zeichnungspflicht als solche eine Negativauszeichnung
des von ihr Erfassten vornehmen. Für umfangreichere In-
formationen über umweltrelevante Produkteigenschaften
– Detailergebnisse vorgeschriebener Prüfungen und Ähn-
liches –, die aus Praktikabilitätsgründen nicht zum Gegen-
stand einer Kennzeichnungspflicht gemacht werden kön-
nen, bietet sich eine Verpflichtung der Hersteller zur
Veröffentlichung in allgemein zugänglichen Transparenz-
datenbanken an (s. auch MÜLLER, 2001, S. 14). 

Kennzeichnung als Element der Chemiepolitik

98. Zu begrüßen ist in diesem Zusammenhang die Posi-
tion, die die Europäische Kommission in ihrem Weißbuch
„Strategie für eine zukünftige Chemikalienpolitik“ 
(s. Kap. 3.1.4) zu den Informationsansprüchen der Bürger
einnimmt. Die Kommission stellt ausdrücklich fest, dass

die Bürger Zugang zu Informationen über Chemikalien ha-
ben sollten, denen sie ausgesetzt sind, und erkennt die Ent-
scheidungsfreiheit der Verbraucher an. Diese sollen die
Möglichkeit haben, auf der Grundlage von Informationen,
die die Hersteller und nachgeschalteten Anwender von
Chemikalien ihnen an die Hand geben, ihr eigenes Urteil
darüber zu fällen, welche auf dem Markt angebotenen Pro-
dukte „in Bezug auf ihre inhärenten Eigenschaften und Ri-
siken vorteilhafter sind“ (KOM(2001)88 endg., S. 28 f.).
Der Umweltrat empfiehlt, eine solche Transparenzstrategie
auf europäischer Ebene mit Nachdruck zu unterstützen. In-
formationspflichten in Bezug auf die chemische Zusam-
mensetzung von Produkten sollten dabei so verbraucher-
freundlich wie möglich, d. h. möglichst weitgehend als
Kennzeichnungspflichten (Information auf dem jeweiligen
Produkt) ausgestaltet werden. Über der Verbesserung der
Verbraucherinformation ist im Übrigen nicht zu vergessen,
dass der Entscheidungsfreiheit des einzelnen Verbrauchers
Grenzen gesetzt werden dürfen und müssen, wo dies zur
angemessenen Bewältigung von Risiken erforderlich ist,
die nicht nur ihn individuell, sondern Umweltgüter der All-
gemeinheit oder schutzbedürftige Dritte wie z. B. Kinder
betreffen. Eine Politik verbesserter Kennzeichnungen darf
nicht zum Ersatz für notwendige Verbotslösungen werden
(zu den Grenzen der Leistungsfähigkeit markttransparenz-
erzeugender Instrumente allgemein Tz. 75). 

Verpackungskennzeichnung 

99. Umwelt- und sortierkostenrelevante Aspekte von
Verbrauchsverpackungen spiegeln sich in dem Lizenzent-
gelt, das die Hersteller für die Kennzeichnung von Ver-
brauchsverpackungen mit dem „Grünen Punkt“ und die
Entsorgung der so gekennzeichneten Verpackungen über
das Duale System zu zahlen haben (FLANDERKA, 1999,
S. 116). Ein geeignetes Instrument zur Information 
des Verbrauchers über Qualität, Quantität und ökono-
misch relevante Verwertbarkeitseigenschaften der Verpa-
ckungen, die er beim Kauf von Waren miterwirbt, wäre
daher die Verpflichtung zur Angabe des DSD-Lizenzent-
gelts auf der jeweiligen Verpackung. Der Umweltrat emp-
fiehlt die Einführung einer solchen Verpflichtung. Zu-
gleich müsste allerdings durch entsprechende rechtliche
Vorgaben in der Verpackungsverordnung auch gesichert
werden, dass es bei einem Berechnungsmodus für das Li-
zenzentgelt bleibt, der in der Hauptsache auf ökologisch
relevante Kriterien abstellt. Die Entscheidung der Kom-
mission vom 28. Januar 1997 über ein Kennzeichnungs-
system für Verpackungsmaterialien (Europäische Kom-
mission, 1997), die in Bezug auf die Art und Weise der
Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien eine ab-
schließende Regelung trifft, steht der vorgeschlagenen
Kennzeichnungspflicht nicht entgegen, da es sich bei der
Angabe des Lizenzentgelts nicht um eine Angabe über das
verwendete Verpackungsmaterial handelt. Auch die zu-
grunde liegende europäische Verpackungsrichtlinie
(94/62/EG) enthält weder abschließende Bestimmungen
zur Verpackungskennzeichnung noch sonstige Vorschrif-
ten, die eine auf nationaler Ebene verankerte Verpflich-
tung zur Angabe von Lizenzentgelten auf Verbrauchsver-
packungen ausschließen würden.
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2.3.2.2.4 Behördliche Information und 
Beratung

Fehlende gesetzliche Grundlage

100. Zur Aufklärung der Marktteilnehmer über umwelt-
relevante Eigenschaften der am Markt angebotenen Güter
kann auch eine entsprechende behördliche Informations-
tätigkeit dienen. Neben privatrechtlich organisierten In-
stitutionen wie der Stiftung Warentest tragen insbeson-
dere das Umweltbundesamt, aber auch andere öffentliche
Stellen wie z. B. kommunale Umweltberatungen auf diese
Weise zu ökologischer Markttransparenz bei. Die um-
weltbezogene Verbraucheraufklärung durch Behörden
wird allerdings durch fehlende bzw. unzureichende
Rechtsgrundlagen eingeschränkt und behindert. Nach in
Rechtsprechung und Literatur vorherrschender Auffas-
sung stellen – von umstrittenen Sonderfällen abgesehen –
behördliche Informationen, die zu einem Absatzrückgang
bestimmter Produkte führen, einen Eingriff in die grund-
rechtlich geschützte Berufs- oder Wettbewerbsfreiheit der
Anbieter dar, sofern die betreffende Einwirkung auf den
Markt „final“, d. h. von der Behörde beabsichtigt war
(GUSY, 2000, S. 983; LEGE, 1999, S. 569 ff., m. w. N.).
Demnach bedürfen sie, da in Grundrechte nur durch Ge-
setz oder aufgrund von Gesetzen eingegriffen werden
darf, einer gesetzlichen Grundlage. 

101. Für eine auf umweltrelevante Produkteigenschaf-
ten oder umweltrelevantes Marktverhalten bezogene, von
konkreten Gefahrensituationen unabhängige Informations-
tätigkeit kommunaler oder mit Umweltangelegenheiten
befasster staatlicher Behörden sind bislang solche gesetz-
lichen Grundlagen nicht vorhanden. § 2 Abs. 1 Nr. 2 des
Gesetzes über die Errichtung eines Umweltbundesamtes
weist zwar dem Umweltbundesamt unter anderem die
Aufgabe der „Aufklärung der Öffentlichkeit in Umwelt-
fragen“ zu. Nach allgemein akzeptierter Auffassung ist
aber zwischen Aufgabenzuweisung und Eingriffsermäch-
tigung zu unterscheiden. Eine bloße gesetzliche Aufga-
benzuweisung verschafft noch nicht die Befugnis, die zu-
gewiesene Aufgabe auch durch Eingriff in Grundrechte zu
erfüllen (OSSENBÜHL, 1986, S. 38 ff.; DI FABIO, 1997,
S. 5; a. A. für informationsbezogene Aufgabenzuweisun-
gen BÖHM, 1997, S. 799). Da es sich jedenfalls dem
Wortlaut und dem systematischen Standort nach bei § 2
Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über die Errichtung eines 
Umweltbundesamtes um eine reine Aufgabenzu-
weisungsnorm handelt, bietet die Bestimmung für infor-
matorische Grundrechtseingriffe keine ausreichende 
gesetzliche Grundlage (OSSENBÜHL, 1986, S. 41).
Ebenso wie andere Behörden mit umweltbezogenen 
Informationskompetenzen läuft deshalb nach der darge-
stellten vorherrschenden Rechtsauffassung auch das Um-
weltbundesamt Gefahr, mit Informationen über die Um-
weltverträglichkeit von Produkten einen rechtswidrigen
und potenziell entschädigungspflichtigen Grundrechts-
eingriff zu begehen, sobald die Information das Markt-
verhalten der Adressaten merklich beeinflusst. 

Die herrschende Rechtsauffassung, aus der sich diese Ein-
schränkung der zulässigen behördlichen Informations-

tätigkeit ergibt, ist angreifbar. Die grundrechtlichen
Freiheiten, einen Beruf auszuüben und am freien Wettbe-
werb teilzunehmen, beinhalten keinen Anspruch darauf,
dass Absatzchancen erhalten bleiben, die auf unzurei-
chender Markttransparenz beruhen. Aufklärung, welche
durch zutreffende und diskriminierungsfreie Information
über umweltfreundliches Konsumverhalten und umwelt-
relevante Produkteigenschaften die für einen funktions-
fähigen Wettbewerb erforderliche Markttransparenz her-
stellt, ist daher auch dann kein Grundrechtseingriff, wenn
sie von einer Behörde ausgeht. Dass die herrschende 
– auch von der Rechtsprechung vertretene – Auffassung
in diesem Punkt mit guten Gründen kritisiert werden
kann, ändert aber nichts daran, dass sie in der Praxis für
die Behörden maßgeblich ist. Rechtssicherheit für eine
sachlich korrekte, potenziell nachfragerelevante Informa-
tionstätigkeit und sachgerechte Empfehlungen der Behör-
den kann daher nur durch entsprechende gesetzliche Er-
mächtigungen geschaffen werden. 

102. In der Praxis wirkt sich das Fehlen einer solchen
Rechtsgrundlage hinderlich aus. Wenn z. B. das Umwelt-
bundesamt auf die erheblichen Lärmbelästigungen und
Schadstoffemissionen, die von Laubsaugern und Laub-
blasgeräten ausgehen, hinweist und mit Rücksicht darauf
empfiehlt, auf den Gebrauch solcher Geräte möglichst zu
verzichten (UBA, 2000), läuft es nach gegenwärtig vorherr-
schender Rechtsauffassung Gefahr, Entschädigungsan-
sprüche der betroffenen Hersteller auszulösen, sobald diese
Äußerung eine erkennbare Wirkung hat. Das Amt muss sich
also im Produktbereich auf absehbar wirkungslose Infor-
mations- und Beratungsaktivitäten beschränken. Für eine
effektive Informations- und Beratungstätigkeit benötigt das
Umweltbundesamt eine gesetzliche Grundlage, die ihm aus-
drücklich gestattet, die Öffentlichkeit über umweltrelevante
Eigenschaften von Produkten – einschließlich Dienstleis-
tungen – zu informieren, ökologisch vorteilhaftes Kunden-
verhalten zu empfehlen und vom Erwerb und Gebrauch be-
sonders umweltbelastender Produkte abzuraten. Es ist
widersprüchlich, dem Amt umfassende Aufklärungsauf-
gaben gesetzlich zuzuweisen, ihm aber die dazu erforder-
lichen gesetzlichen Befugnisse vorzuenthalten. 

Auch anderen Behörden fehlen für eine sinnvolle Ver-
braucherinformationstätigkeit in ihrem Zuständigkeits-
bereich die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen. So
sind beispielsweise die Informationsbefugnisse der Le-
bensmittelüberwachungsbehörden bei festgestellten Ver-
stößen gegen das Lebensmittelrecht nicht geregelt. Auch
in Bezug auf andere Produktarten fehlt es an Rechts-
grundlagen, die es den zuständigen Behörden ermög-
lichen, unabhängig von akuten Gefährdungslagen über
rechtswidrige Produktbeschaffenheiten die Verbraucher in
zweckmäßiger Weise zu informieren. Der Umweltrat emp-
fiehlt die Schaffung einer allgemeinen gesetzlichen
Grundlage für die behördliche Umwelt- und Verbraucher-
information. Der richtige Standort für eine solche Rege-
lung wäre ein allgemeines Bürgerinformationsgesetz
(Informationsfreiheitsgesetz, Tz. 124), das zugleich die 
individuellen Informationsansprüche der Bürger regelt,
oder ein nicht nur die Endverbraucher betreffendes Ver-
braucherschutz- oder Verbraucherinformationsgesetz. 
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Alternativ wären auch spezialgesetzliche Lösungen – z. B.
hinsichtlich der Informationsbefugnisse des Umweltbun-
desamtes die Aufnahme einer entsprechenden gesetzlichen
Regelung in das Gesetz über die Errichtung des Um-
weltbundesamtes – denkbar. Vorzugswürdig sind aber die
zuerst genannten Lösungen. Das rechtskulturell bedingte
Transparenzdefizit in Deutschland (Tz. 124 ff., 119 f.) ist
ein allgemeines Problem, auf das nicht mit verzettelten
punktuellen Verbesserungen, sondern mit einer allgemei-
nen gesetzlichen Regelung reagiert werden sollte.

Beachtung der europäischen Warenverkehrsfreiheit

103. Dass zutreffende und diskriminierungsfreie behörd-
liche Informationen, einschließlich daraus korrekt abge-
leiteter umweltbezogener Handlungsempfehlungen, unter
dem Gesichtspunkt marktbezogener Freiheiten unbedenk-
lich sind, gilt auch für die Ebene des Europarechts. Das
Umweltbundesamt hat auf seinen Internetseiten im Zusam-
menhang mit der Vorstellung von Öko-Bilanzen zu Geträn-
keverpackungen darauf hingewiesen, dass die Umwelt-
verträglichkeit von Mehrweg-Getränkeverpackungen
wesentlich von der Transportentfernung abhängt, und da-
raus für den Konsumenten, der sich umweltfreundlich ver-
halten möchte, die Empfehlung abgeleitet: „Kaufen Sie Ge-
tränke aus der Region, denn: jeder Kilometer zählt“.
Hingewiesen wurde daneben auch auf einen „positive(n)
Nebeneffekt: Sie stärken die Wirtschaft in ihrer Region und
die vielen Regionalinitiativen, die regionale Produkte kau-
fen und vertreiben“. Diese Publikation hat die Europäische
Kommission im Dezember 2000 als Verstoß gegen die eu-
ropäische Warenverkehrsfreiheit (Artikel 28 des EG-Vertra-
ges) beanstandet. Nach einer Entscheidung des Europä-
ischen Gerichtshofs aus dem Jahre 1982 ist in der Tat eine
Regierungskampagne, mit der die Bevölkerung eines Mit-
gliedstaats zum Kauf inländischer Waren angespornt wer-
den soll („Buy Irish!“), mit der Warenverkehrsfreiheit nicht
vereinbar (EuGH Rs. 249/81, Slg. 1982, S. 4005). Um einen
solchen Fall handelt es sich hier aber nicht. Allenfalls der
beigefügte Verweis auf den „positiven Nebeneffekt“, dass
durch den Kauf von Getränken aus der Region die regionale
Wirtschaft gestärkt wird, könnte als ein Appell verstanden
werden, der prinzipiell binnenmarktwidrige Präferenzen
schürt, und ist insofern tatsächlich nicht ganz unproblema-
tisch. Der Hinweis auf die ökologische Vorteilhaftigkeit des
Kaufs von Gütern aus der jeweiligen Region hat dagegen
keinerlei gegen den freien europäischen Warenverkehr ge-
richtete Tendenz, wie sich schon daran zeigt, dass er in
grenznahen Regionen die Bevorzugung von Gütern aus
dem grenznahen Ausland gegenüber Gütern aus entfernte-
ren deutschen Gegenden nahe legt. Dieser Hinweis und die
Verhaltensempfehlung, die sich unter Umweltgesichts-
punkten daraus zwangsläufig ergibt, verfolgen ausschließ-
lich umweltbezogene Zielsetzungen. Sie verzerren auch in
keiner Weise den innereuropäischen Wettbewerb. Der Hin-
weis auf das Ergebnis der Öko-Bilanzen für Getränke-
verpackungen und die sich daraus ergebende ökologische
Vorteilhaftigkeit von Mehrwegprodukten aus der Region
verbessert im Gegenteil die informatorischen Vorausset-
zungen dafür, dass der Markt seine Funktion erfüllen kann,
die Präferenzen der Marktteilnehmer optimal zu bedienen.
Behördliche Informationen dieser Art stellen deshalb kei-

nen Eingriff in die EG-vertraglich gewährleisteten Markt-
freiheiten dar (BECKER, 2002).

2.3.2.2.5 Publizität umweltrelevanter 
Unternehmensdaten

2.3.2.2.5.1 EMAS 
104. Das Gemeinschaftssystem für das Umweltmanage-
ment und die Umweltbetriebsführung (Environmental
Management and Audit Scheme – EMAS) nach der EG-
Umweltauditverordnung ermöglicht es Unternehmen und
anderen Einrichtungen, sich ihren Kunden und sonstigen
Partnern gegenüber als umweltbewusst auszuweisen. Die
Verordnung ist damit ihrer Grundidee nach ein Instrument
zur Verbesserung der Informationslage für Marktteilneh-
mer, die sich in ihrem Nachfrageverhalten auch an ökolo-
gischen Kriterien orientieren wollen, und schafft damit
zugleich Anreize für Unternehmen, sich als Anbieter in
diesem Sinne zu profilieren. Unternehmen und andere
Einrichtungen, die sich an diesem System beteiligen wol-
len, müssen sich auf die Einhaltung der geltenden Um-
weltvorschriften und die angemessene kontinuierliche
Verbesserung ihres betrieblichen Umweltschutzes ver-
pflichten, sich bestimmte selbstgewählte umweltbezo-
gene Ziele setzen, ein Umweltmanagementsystem institu-
tionalisieren, sich umweltbezogenen Selbstprüfungen
unterziehen, eine für die Öffentlichkeit bestimmte so ge-
nannte Umwelterklärung verfassen und die Einhaltung all
dieser in der Verordnung näher bestimmten Anforderun-
gen durch einen zugelassenen externen Umweltgutachter
überprüfen lassen; im Erfolgsfall werden sie bei der zu-
ständigen registerführenden Stelle – in Deutschland bei
den Industrie- und Handelskammern – als Teilnehmer
eingetragen und können dann diese durch ein spezielles
Emblem symbolisierte Beteiligung in ihrer Unterneh-
menskommunikation herausstellen (näher EWER, 2000,
S. 45 ff.; NISSEN, 1999, S. 44 ff.; s. auch die Beiträge in
BAUMAST und PAPE, 2001). 

Beteiligungsstand

105. Ob und inwieweit das EMAS-System als im Sinne
des Umweltschutzes erfolgreich betrachtet werden kann,
hängt vom Beteiligungsstand und den umweltrelevanten
Beteiligungseffekten ab. Der Beteiligungsstand innerhalb
Europas ist bislang unbefriedigend. In Deutschland ist das
EMAS-System zwar relativ gut angenommen worden.
Anfang Juni 2001 waren in Deutschland 2147 teilneh-
mende Standorte eingetragen (Tab. 2.3-2). Deutschland
liegt damit, was die absolute Teilnehmerzahl angeht,
innerhalb Europas mit weitem Abstand an der Spitze. Nur
Österreich weist einen im Verhältnis zur Bevölkerungs-
zahl höheren Beteiligungsstand auf. In einer Reihe von
Mitgliedstaaten spielt das EMAS-System dagegen bis
heute so gut wie keine Rolle. Gemessen an der Gesamt-
zahl der Einrichtungen, die sich beteiligen könnten, ist
allerdings auch in Deutschland der Beteiligungsstand
nicht eindrucksvoll. Ein deutliches innereuropäisches Ge-
fälle im Interesse an EMAS zeigt sich auch in der sehr
unterschiedlichen Anzahl der in den einzelnen Mitglied-
staaten zugelassenen Umweltgutachter (Tab 2.3-3).



Drucksache 14/8792 – 96 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

Umweltrelevante Beteiligungseffekte

106. Was die Beteiligungseffekte angeht, die bei den
teilnehmenden Unternehmen und sonstigen Einrichtun-
gen erzielt worden sind, ist zu unterscheiden zwischen
den Wirkungen, die die Einhaltung der geltenden Um-
weltvorschriften betreffen, und darüber hinausgehenden
Wirkungen, die sich aus der Verfolgung konkreter selbst-
gesetzter Ziele und sonstigen Verbesserungen im Um-
weltmanagement ergeben. 

Jeder Blick in eine Zufallsauswahl von EMAS-Umwelt-
erklärungen zeigt, dass nicht nur die Umwelterklärungen
selbst von sehr unterschiedlicher Qualität, sondern auch
die darin dokumentierten umweltbezogenen Verbesse-
rungsziele der EMAS-Teilnehmer von unterschiedlichem
Anspruchsniveau sind. Bei den Zielsetzungen überwie-
gen die allgemein gefassten gegenüber den konkreten; in
vielen Fällen werden ausschließlich vage Ziele ins Auge
gefasst. Auch systematische Analysen von Umwelter-
klärungen und Modellprojekten bestätigen dies (STEGER
et al., 1998, S. 64 f.; STEVEN und LETHMATHE, 1998,
S. 30 f.; FREIMANN, 1997, S. 188 f.; FREIMANN und
SCHWADERLAPP, 1995, S. 492). Das sehr unterschied-
liche Niveau der gewählten Umweltziele ist in der Ver-
ordnung selbst angelegt, die die Wahl der konkreten Ziel-
setzungen dem Teilnehmer überlässt. Im Rahmen eines
Systems, das auf freiwillige Beteiligung setzt und sein
spezifisches Motivationspotenzial auch nur auf der
Grundlage dieser Freiwilligkeit entfalten kann, ist das
systemgerecht. Anreize zu anspruchsvollerer Zielformu-
lierung können sich in diesem System nur daraus ergeben,
dass die Öffentlichkeit zumindest in relevanten Teilen die
an sie gerichteten Umwelterklärungen zur Kenntnis
nimmt und anspruchsvolle Zielsetzungen honoriert. Dazu
bedarf es geeigneter publizistischer Vermittlungen wie
z. B. Rankings, die ihrerseits anspruchsvolle Zielsetzun-
gen angemessen honorieren. Auch wenn das Ausmaß der
in EMAS-Umwelterklärungen dokumentierten erzielten
und geplanten Verbesserungen von Fall zu Fall unter-
schiedlich ausfällt, deuten empirische Untersuchungen
darauf hin, dass das EMAS-System auch über die recht-
lich durchsetzbaren Verpflichtungen hinaus insgesamt er-
hebliche positive Umwelteffekte erzeugt (BANKERT
et al., 1998, S. 50 ff.; STEGER et. al., 1998, S. 90 ff.; 
STEVEN und LETMATHE, 1998, S. 39 f.; ASU und
UNI, 1997, S. 29 ff.; s. auch, für Beispiele aus Fallstudien,
HEINELT und TÖLLER, 1999, S. 92 und 98 f.). 

107. Die Auswirkungen der EMAS-Beteiligung auf die
Einhaltung geltender Umweltvorschriften („compliance“)
werden in einigen vorliegenden Evaluationen positiv be-
urteilt. Eine Untersuchung im Auftrag des Hessischen Mi-
nisteriums für Umwelt, Energie, Jugend, Familie und Ge-
sundheit, die auf der Befragung von Verantwortlichen an
EMAS-zertifizierten Standorten und von Umweltgutach-
tern beruht, kam zu dem Ergebnis, dass die Beteiligung am
EMAS-System in vielen Fällen zur Feststellung und Behe-
bung von Umweltrechtsverstößen führt, und ergab keiner-
lei Anhaltspunkte für Missachtungen der compliance-An-
forderung durch teilnehmende Unternehmen oder für eine
diesbezüglich unzureichende Aufgabenwahrnehmung der
Umweltgutachter (s. die Wiedergabe bei KNOPP und

Tabel le 2.3-2

Anzahl der EMAS-eingetragenen Standorte 

Insgesamt 3 134 
Deutschland 2 147 
Österreich 251
Schweden 184
Dänemark 160
Spanien 82
England 78
Norwegen (nicht EU-Mitglied) 63
Italien 54
Frankreich 35
Finnland 31
Niederlande 27
Belgien 9
Irland 8
Griechenland 2
Luxemburg 1
Portugal 0

Quelle: Europäische Kommission, EMAS Helpdesk, Stand 8. Juni 2001

Tabel le 2.3-3

Anzahl der zugelassenen Umweltgutachter

Insgesamt 314
Deutschland 237
Österreich 18
England 10
Frankreich 8
Spanien 8
Belgien 6
Niederlande 6
Schweden 6
Dänemark 4
Italien 4
Norwegen (nicht EU-Mitglied) 4
Finnland 2
Luxemburg 1
Griechenland 0
Irland 0
Portugal 0

Quelle: Europäische Kommission, EMAS Helpdesk, Stand 8. Juni 2001
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EBERMANN-FINKEN, 2000, S. 332; REHBINDER und
HEUVELS, 1998, S. 1252). 

Auch eine im Auftrag des Umweltbundesamtes durchge-
führte Erhebung anhand von Fragebögen und Interviews
kommt zu dem Schluss, dass die einzelnen Elemente von
EMAS „von den Unternehmen durchgängig korrekt um-
gesetzt“ werden (BOHNE et al., 1999, S. 123). In dersel-
ben Untersuchung wird allerdings auch mitgeteilt, dass in
5,6 % der Registrierungsverfahren für Standorte, die vom
Umweltgutachter bereits positiv beurteilt worden waren,
die nach § 34 UAG angehörten Behörden zunächst wegen
nicht gegebener Umweltrechtskonformität Einwände er-
hoben hatten. Diese Beanstandungen erfolgten in aller
Regel nicht auf der Grundlage behördlicher Kontrollen
vor Ort, sondern allein auf der Grundlage von bei der
Behörde ohnehin vorliegenden Informationen. Wenn es
üblich wäre, dass die Behörden sich aus Anlass der An-
hörung nach § 34 UAG durch eigene Kontrollen ein Bild
von der Einhaltung der Umweltvorschriften am betreffen-
den Standort machen, dürfte sich eine wesentlich höhere
Beanstandungsquote ergeben. Umgekehrt wäre allerdings
in diesem Fall auch ein Teil behördlicher Beanstandun-
gen, die in der zitierten Untersuchung erfasst wurden,
nicht erhoben worden, weil die Beanstandungen sich in
vielen Fällen auf Missstände bezogen, die im Zuge der
Auditierung bereits abgestellt worden waren. In „vielen“
anderen Beanstandungsfällen – eine Quantifizierung fehlt –
haben sich dagegen die Behörden mit den betroffenen Un-
ternehmen auf Fristen geeinigt, innerhalb derer die Ver-
stöße abgestellt werden sollten, und auf dieser Grundlage
ihre Beanstandung zurückgezogen, sodass am Ende nur in
0,5 % der Fälle die Eintragung wegen behördlicher Ein-
wände abgelehnt werden musste (BOHNE et al., 1999,
S. 122). In den vielen Einigungsfällen haben also die
Behörden durch Zurücknahme ihrer Beanstandung die
Eintragung von Standorten ermöglicht, die jedenfalls zum
Zeitpunkt der Eintragung die geltenden Umweltvor-
schriften noch nicht erfüllten und trotzdem vom Umwelt-
gutachter positiv validiert worden waren. Das Erfordernis
der Einhaltung der einschlägigen Umweltvorschriften
wurde demnach im Ergebnis des Öfteren nicht ernst ge-
nommen bzw. nicht im Sinne einer strengen Eintragungs-
voraussetzung interpretiert.

Im Rahmen einer Fragebogenerhebung des Umweltbun-
desamtes bei allen bis Ende 1998 zertifizierten Standorten
(Rücklauf: 70 %) wurde das juristische Wissen der Um-
weltgutachter von 90 % der Teilnehmenden als sehr gut
oder gut eingestuft, und 59 % bezeichneten die Maßstäbe,
die ihr Umweltgutachter bei der Überprüfung der Einhal-
tung der gesetzlichen Vorschriften angelegt hatte, als
„sehr hoch“ (UBA, 1999b, S. 47). Über die Antwortver-
teilung bei den übrigen 41 % wird nichts mitgeteilt.

Bekannt ist auch das Pilotprojekt, das in Bayern in Zu-
sammenarbeit mit dem Verband der Chemischen Industrie
speziell zu dem Zweck durchgeführt wurden, zu prüfen,
inwieweit die EMAS-Teilnahme geeignet ist, für die Ein-
haltung geltender Umweltvorschriften zu sorgen. Auch
dieses Pilotprojekt kam zu positiven Ergebnissen und lei-
tete daraus die Vertretbarkeit von Deregulierungen zu-
gunsten auditierter Standorte ab (SOMMER, 1996).

108. Dass die Ergebnisse von Pilotprojekten und Befra-
gungen von Unternehmen und Gutachtern hinsichtlich
der Einhaltung der geltenden Umweltvorschriften positiv
ausfallen, kann freilich nicht überraschen. Hätte ein audi-
tierter Betrieb oder ein Umweltgutachter im Rahmen der
EMAS-Zertifizierung Verstöße gegen Umweltvorschrif-
ten übersehen oder mit Erfolg verheimlicht, würde er sie
gewiss nicht bei Befragungen bekennen. Pilotprojekte,
die die Einhaltung von Umweltvorschriften und deren
Kontrolle bei laufenden EMAS-Zertifizierungen analy-
sieren, lassen ebenfalls keine positiven Schlüsse auf das
allgemeine compliance-Niveau bei auditierten Standorten
zu. Die Feststellung, ein Pilotprojekt habe gezeigt, es sei
„möglich, Berichts- und Dokumentationspflichten, ord-
nungsrechtliche Kontrollen und Überwachungen im Rah-
men des umfassenden Öko-Audit-Systems zu erfüllen“
(GOPPEL, 1996, Tz. 173), zielt an der entscheidenden
Frage vorbei. Dass die Erfüllung aller normativen
Anforderungen im Rahmen des Audit-Systems möglich
ist, versteht sich von selbst und bedarf keiner Bestätigung
durch Pilotprojekte. Fraglich ist, ob das Audit-System die
Einhaltung dieser Anforderungen auch mit einer gewissen
Verlässlichkeit gewährleisten kann. Diese Frage ist einer
Beantwortung durch Pilotprojekte nicht zugänglich, weil
Pilotprojekte keinen Aufschluss darüber geben können,
wie es mit der Normbefolgung aussieht, wenn die Norm-
befolgungsneigung der Beteiligten nicht dadurch unter-
stützt wird, dass man sich in einem laufenden Pilotprojekt
befindet. Der Umweltrat geht davon aus, dass die Mehr-
heit der EMAS-zertifizierten Unternehmen und der zerti-
fizierenden Gutachter das compliance-Erfordernis ernst
nimmt. Er weist allerdings darauf hin, dass im System der
EMAS-Verordnung diesbezügliche Risiken angelegt sind
(Tz. 110). 

Neufassung der EMAS-Verordnung – 
die wesentlichen Änderungen 

109. Mit der im Mai 2001 in Kraft getretenen Novellie-
rung der EMAS-Verordnung (VO (EG) Nr. 761/2001) hat
das EMAS-System eine Reihe wesentlicher Änderungen
erfahren (Überblick bei HORNEFFER, 2001; LANGER-
FELDT, 2001): 

– Der Anwendungsbereich der Verordnung wurde auf alle
Organisationen erweitert, die ihre Umweltleistungen
verbessern wollen (Artikel 3 Abs. 1). Die damit verbun-
dene Vergrößerung der Reichweite des Systems ist be-
grüßenswert. Ein gewisses Irreführungspotenzial ergibt
sich allerdings daraus, dass nach dem sehr weit gefassten
Organisationsbegriff der neuen Verordnung (Artikel 2s)
auch Teile von Unternehmen, Betrieben, Behörden oder
sonstigen Einrichtungen teilnahmeberechtigt sind, so-
fern sie über eigene Funktionen und eine eigene Ver-
waltung verfügen. Ob sich hieraus eine Praxis der 
gezielten Ausklammerung von „Schmuddel-Teilstand-
orten“ ergibt, oder ob sich Interpretationen der Verord-
nung durchsetzen, die dies ausschließen (s. HORNEFFER,
2001, S. 364 f.), wird zu beobachten sein. Gegebenen-
falls muss der Verordnungstext hier nachgebessert werden. 

– An die Stelle der bisherigen so genannten Teilnah-
meerklärung tritt als Symbol, mit dem die erfolgreiche
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Teilnahme am EMAS-System in der Unternehmens-
kommunikation dargestellt werden kann, ein grafisch
ansprechender gestaltetes so genanntes EMAS-Zei-
chen (Artikel 8 i. V. m. Anhang IV). Das EMAS-Zei-
chen kann in zwei Versionen – auf validierten Infor-
mationen wie z. B. der Umwelterklärung mit dem
Schriftzug „geprüfte Information“; ansonsten mit dem
Schriftzug „geprüftes Umweltmanagement“ – ver-
wendet werden. Anders als bei der Teilnahmeer-
klärung nach der früheren Verordnungsfassung ist
nach Maßgabe von noch zu erlassenden Leitlinien der
Kommission auch eine Verwendung des Zeichens in
der Produktwerbung – allerdings nicht auf dem Pro-
dukt selbst oder seiner Verpackung – zulässig (Arti-
kel 8 Abs. 2e und Abs. 3). 

– Wesentliche Änderungen ergeben sich für Aufeinan-
derfolge und Rhythmus der einzelnen Teilschritte des
Systems. Nach der früheren Verordnung waren die
wesentlichen Teilschritte – Festlegung einer „Um-
weltpolitik“, Aufstellung eines Umweltprogramms
und Einrichtung eines Umweltmanagementsystems,
Umweltprüfung bzw. Umweltbetriebsprüfung, Erstel-
lung der Umwelterklärung und Validierung der Um-
welterklärung durch den zugelassenen Umweltgut-
achter – koordiniert in einem Abstand von maximal
drei Jahren zu wiederholen; nur die Umwelterklärung
war in einer vereinfachten Form grundsätzlich jährlich
neu zu erstellen, ohne aber in jährlichem Rhythmus
auch einer erneuten Validierung durch den Gutachter
zu bedürfen. Die neue Verordnung sieht stattdessen
nun die im Regelfall jährliche gutachterliche Validie-
rung einer aktualisierten Umwelterklärung vor (An-
hang V Nr. 5.6 und Artikel 3 Abs. 3b), wobei die er-
neute Validierung nun aber nicht jedes Mal auf einer
erneuten Betriebsprüfung beruhen muss. Validierungs-
und Betriebsprüfungsrhythmus sind insoweit also for-
mell entkoppelt. Für die Umweltbetriebsprüfung ist
nach wie vor ein maximal dreijähriger Zyklus vorge-
sehen, innerhalb dessen nach einem festzulegenden
Plan die Prüfung aller Tätigkeiten der Organisation ab-
zuarbeiten ist (s. Anhang II). Auch der Umweltgutach-
ter hat seine Validierungstätigkeit in Abstimmung mit
der Organisation so zu planen, dass innerhalb von je-
weils drei Jahren alle für die EMAS-Eintragung erfor-
derlichen Komponenten von ihm überprüft werden
(Anhang V Nr. 5.6). Trotz partieller formeller Entkop-
pelung von Betriebspüfungs- und Validierungszyklus
ermöglicht die Neuregelung es damit, die einzelnen
Selbstprüfungsschritte der teilnehmenden Organisa-
tion innerhalb des Betriebsprüfungszyklus und die
Teilelemente der gutachterlichen Prüfung in der Sache
zeitlich besser als bisher zu koordinieren.

– Was das Umweltmanagementsystem angeht, über-
nimmt die neue Verordnung in Anhang I Teil A die 
Anforderungen der ISO-Norm 14001. Einige wenige
zusätzliche Anforderungen – beispielsweise nach
ISO 14001 nicht geforderte Nachweise zur Einhaltung
der geltenden Rechtsvorschriften betreffend – sind in
Anhang I Teil B aufgeführt. Die verbesserte Abstim-
mung mit der ISO-Norm 14001 in diesem wie auch in
einigen anderen Punkten ist uneingeschränkt zu be-

grüßen. In der Vergangenheit hat es sich als ein Hin-
dernis für die Verbreitung des EMAS-Systems erwie-
sen, dass viele Unternehmen eine Zertifizierung nach
der weltweit bekannten und angewendeten, im Ganzen
aber weniger anspruchsvollen ISO-Norm 14001
bevorzugen (SRU, 2000, Tz. 133; zum Vergleich bei-
der Systeme SCHNEIDER, 1999, S. 139 ff.). Vor allem
denjenigen Unternehmen, für die mit Rücksicht auf die
Weltmarktgängigkeit des ISO-Systems eine Zertifizie-
rung unter diesem System vorrangig ist, wird damit die
zusätzliche Teilnahme am EMAS-System erleichtert. 

– Verändert wurden auch die Vorgaben für das Kernstück
der betriebsbezogenen EMAS-Anforderungen, die
Umweltbetriebsprüfung. Nicht nur das Umwelt-
managementsystem, dessen Wirksamkeit naturgemäß
einem Vollbeweis nicht zugänglich ist, sondern auch die
Einhaltung der gesetzten Umweltziele und -unterziele
und die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften
sollen nach dem neuen Verordnungstext im Rahmen der
internen Umweltbetriebsprüfung offenbar nicht mehr
vollständig, sondern „unter anderem stichprobenartig“
geprüft werden (Anhang II Nr. 2.6). Dies bedeutet eine
schwer verständliche Abschwächung. Von Einrichtun-
gen, die sich für besondere Umweltleistungen aus-
zeichnen lassen wollen, sollte man erwarten dürfen,
dass sie sich der Rechtskonformität ihrer Tätigkeiten
nicht nur stichprobenartig vergewissert haben. Die Ab-
senkung der Anforderungen an die interne Selbstprü-
fung reduziert auch die Grundlagen der anschließenden
Überprüfung durch den externen Gutachter, die sich
wesentlich auf die dokumentierten Ergebnisse der in-
ternen Umweltbetriebsprüfung stützt.

– Neu geregelt sind die Anforderungen hinsichtlich der
Umweltbetriebsprüfung vor der erstmaligen Validie-
rung einer Umwelterklärung durch den Gutachter. Aus
Nr. 5.4.2 b des Anhangs V geht hervor, dass die erste
Begutachtung und Validierung durch den Umweltgut-
achter nicht voraussetzt, dass die vorausgegangene
Umweltbetriebsprüfung bereits alle Bereiche der Or-
ganisation abdeckt. Vielmehr soll es genügen, dass die
Bereiche mit den „wesentlichen Umweltauswirkun-
gen“ erfasst wurden und im Übrigen ein Programm für
die weitere Durchführung der Umweltbetriebsprüfung
vorliegt. Diese Neuregelung kommt insbesondere den
Interessen der chemischen Industrie entgegen, die sich
unter der Geltung der früheren Verordnung auf den
Standpunkt gestellt hatte, dass wegen der hohen Zahl
der Anlagen an einem typischen größeren Chemie-
standort nicht von ihr erwartet werden könne, dass die
Überprüfung aller dieser Anlagen bereits vor der ers-
ten Validierung abgeschlossen ist. Dieser Standpunkt
hat sich auch in Auslegungen niedergeschlagen, nach
denen bereits unter der früheren Fassung der Verord-
nung im ersten Validierungszyklus oder sogar generell
eine betriebsinterne Vollprüfung nicht erforderlich
war (BARTRAM, 1998, S. 80 f.). Diese Interpretation
hatte allerdings keine Grundlage im früheren Verord-
nungstext. Bei der nunmehr getroffenen ausdrückli-
chen Regelung handelt es sich daher um eine erhebli-
che Abschwächung der bisherigen Anforderungen. Im
Ergebnis können danach auch Betriebe und Einrich-
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tungen das EMAS-Zeichen erhalten, die sich noch
keiner umfassenden Selbstprüfung hinsichtlich der
Einhaltung der geltenden Umweltvorschriften unter-
zogen haben. Diese Abschwächung leuchtet um so
weniger ein, als nach der Neufassung der Verordnung
die Anforderungen an die Umweltbetriebsprüfung oh-
nehin reduziert wurden und außerdem die Möglichkeit
besteht, den Prüfaufwand im ersten Teilnahmezyklus
durch Beschränkung der Teilnahme auf einzelne Be-
triebsteile mit eigener Funktion und Verwaltung über-
schaubar zu halten.

– Deutlicher als bisher wird die Einhaltung der relevan-
ten Umweltvorschriften („compliance“) eingefordert
(s. auch EWER, 2001, S. 354 f.). Ausdrücklich sind
diesbezügliche Nachweise im Rahmen der Umweltbe-
triebsprüfung vorgesehen (Anhang II Nr. 2.6). Klar be-
antwortet wird im neuen Verordnungstext auch die
Frage, inwieweit der Umweltgutachter die Einhaltung
der geltenden Umweltvorschriften zu prüfen und wie er
mit festgestellten Rechtsverstößen umzugehen hat (An-
hang V Nr. 5.4.3.). Die in Teilen der Literatur zur frühe-
ren Verordnungsfassung vertretene Auffassung, dass
eine compliance-Prüfung nicht zu den Aufgaben des
Umweltgutachters gehört (NISSEN, 1999, S. 148 ff.,
164 f. m. w. N.), ist damit überholt. Dem Umweltgut-
achter wird auch ausdrücklich untersagt, eine Umwelt-
erklärung für gültig zu erklären, wenn er während der
Begutachtung, beispielsweise bei Stichproben, fest-
stellt, dass die Organisation Rechtsvorschriften nicht
einhält. Damit ist klargestellt, dass nicht erst die Fest-
stellung „massiver“ Rechtsverstöße (so zur früheren
Verordnungsfassung KLOEPFER und BRÖCKER,
2000, S. 338) dazu zwingt, die Gültigerklärung einst-
weilen zu verweigern. Diese deutlichere textliche Her-
vorhebung des Erfordernisses der Rechtskonformität
und seiner Bedeutung für die Validierung war dringend
erforderlich (s. auch bereits SRU, 2000, Tz. 144). Ein
Zertifizierungssystem, das in glaubwürdiger Weise be-
sondere Umweltleistungen erkennbar machen soll,
kann nicht darauf verzichten, den Teilnehmern strikt die
Einhaltung der ohnehin für jedermann geltenden recht-
lichen Mindeststandards abzuverlangen. Der in dieser
Hinsicht größeren Stringenz der neu gefassten Verord-
nung steht allerdings, wie schon festgestellt, eine er-
hebliche Abschwächung der Anforderungen an die
Selbstkontrolle gegenüber, die sich auch auf die Mög-
lichkeiten der gutachterlichen Prüfung ungünstig aus-
wirkt. Insofern kann bedauerlicherweise nicht festge-
stellt werden, dass hinsichtlich der Einhaltung der
geltenden Umweltvorschriften die Gewährleistungs-
funktion des EMAS-Systems durch die novellierte
Verordnungsfassung definitiv gestärkt worden wäre.

– Während die Gutachterzulassung inhaltlich weiterhin
an anspruchsvolle Voraussetzungen geknüpft bleibt,
sind die Anforderungen an das Verfahren der Gut-
achterzulassung bei den mitgliedstaatlichen Zulas-
sungsstellen hauptsächlich reduziert worden (vgl. An-
hang V der neuen und Anhang III der alten
Verordnungsfassung). Zum Ausgleich wird mehr
Kommunikation zum Zweck der Koordination ver-
ordnet. Schon in der bisherigen Verordnungsfassung

war vorgesehen, dass die Kommission eine Zusam-
menarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fördert, die
darauf abzielt, zielwidrige Uneinheitlichkeiten der 
nationalen Zulassungssysteme zu verhindern. Diese
Koordinationsförderung seitens der Kommission soll
nun durch ein „Forum aller Zulassungsstellen“ unter-
stützt werden (Artikel 4 Abs. 8).

– Im neuen Verordnungstext ist klargestellt, dass die
Geltung anderweitiger Vorschriften und Rechtspflich-
ten der teilnehmenden Organisationen von den Be-
stimmungen der EMAS-Verordnung unberührt bleibt
(Artikel 10 Abs. 1). Zugleich werden die Mit-
gliedstaaten aufgefordert, zu prüfen, wie der EMAS-
Zertifizierung „bei der Durchführung und Durchset-
zung der Umweltvorschriften“ Rechnung getragen
werden kann, „damit doppelter Arbeitsaufwand sowohl
für die Organisationen als auch für die vollziehenden
Behörden vermieden wird“ (Artikel 10 Abs. 2). 

– Hervorgehoben wird in Darstellungen der Novellierung
häufig auch, dass in der neuen Verordnung auf die bis-
herige Vorgabe des „Standes der Technik“ als Zielset-
zung, auf die die Systemteilnehmer sich in ihrer Um-
weltpolitik verpflichten müssen, verzichtet wird. Auch
diese, im Vorfeld heftig umstrittene, Änderung soll der
besseren Abstimmung mit der ISO-Norm 14001 die-
nen. Inhaltlich dürfte sie allerdings von geringer Rele-
vanz sein. Soweit die Einhaltung des Standes der Tech-
nik rechtlich geboten ist, ist sie im Rahmen des
EMAS-Systems ohnehin durch das Erfordernis der Be-
achtung geltender Rechtsvorschriften abgedeckt. Eine
über diesen Bereich hinausgehende strikte Verpflich-
tung auf den Stand der Technik enthielt auch die frühere
Fassung der Verordnung nicht. Vorgeschrieben war nur,
dass die betriebliche Umweltpolitik Selbstverpflichtun-
gen zur angemessenen kontinuierlichen Verbesserung
des betrieblichen Umweltschutzes umfasst, die auf eine
Reduzierung von Umweltauswirkungen nach Maßgabe
der besten verfügbaren Techniken abzielen müssen. In
der Auswahl konkreter Verbesserungsbereiche und 
-ziele und in der Frage, ob für einen bestimmten Be-
reich sogleich das Ziel der besten verfügbaren Technik
oder im einzelnen Auditierungszyklus zunächst nur
Etappenziele anvisiert werden, waren die Teilnehmer
schon unter der Geltung der bisherigen Verordnung frei.

– Die außerordentlich schlechte gesetzgebungstechni-
sche Qualität des ursprünglichen Verordnungstextes,
dessen Unübersichtlichkeit für die Anwender ein
erhebliches Problem darstellte (STEGER et al., 1998,
S. 119), ist deutlich verbessert worden. 

Zulassungs- und Aufsichtssystem

110. Für die Funktionsfähigkeit des EMAS-Instruments
ist ein anspruchsvolles Zulassungs- und Aufsichtssystem
von zentraler Bedeutung. Die Verordnung sieht die Aus-
übung externer Kontrollfunktionen durch Umweltgutach-
ter vor, die der Systemteilnehmer sich am Markt frei aus-
suchen kann. Dass ein solches System nicht von sich aus
dazu tendiert, gerade den besonders korrekten Kontrol-
leuren große Marktanteile zu verschaffen, ist evident (vgl.
Tz. 94 f.). Die wünschenswerte korrekte Ausübung der
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Gutachterfunktion kann sich deshalb am Markt nur be-
haupten, wenn sie durch ein funktionierendes Zulassungs-
und Aufsichtssystem gestützt wird. Die weniger dichten
Vorgaben der neuen EMAS-Verordnung für die Gutach-
terzulassung sollten daher nicht zum Anlass genommen
werden, das unter der früheren Verordnung in Deutsch-
land etablierte, vergleichsweise anspruchsvolle Zulas-
sungs- und Aufsichtssystem zu modifizieren.

Verbesserung der Anreize für eine EMAS-
Beteiligung

111. Die Kosten der EMAS-Teilnahme belaufen sich
nach Erhebungen des Umweltbundesamtes auf durch-
schnittlich 116 000 DM, wobei die Spannbreite der Anga-
ben zwischen 5 000 und 1 350 000 DM lag. Für größere
Unternehmensstandorte ergaben sich Durchschnittskos-
ten von 164 000 DM. Viele der befragten Unternehmen
wiesen allerdings darauf hin, dass die Kosten nur schwer
quantifizierbar seien. Im Allgemeinen dürfte es sich bei
den gemachten Angaben um grobe Schätzungen handeln
(UBA, 1999b, S. 35). Andere Untersuchungen, die auf
wesentlich geringeren Fallzahlen beruhen, waren zu
höheren Durchschnittswerten gekommen (BOHNE et. al.
1999, S. 126: 286 800,– DM; ASU und UNI, 1997, S. 25:
160 680,– DM). 

Noch größer sind die Quantifizierungsprobleme auf der
Nutzenseite. Im Rahmen der Umfrage des Umweltbundes-
amtes gaben 75 % der Befragten an, die erzielten Kosten-
einsparungen nur schwer in Mark und Pfennig beziffern zu
können. Häufig genannte Nutzenaspekte wie erhöhte
Rechtssicherheit, Imageverbesserungen und Mitarbeiter-
motivation sind naturgemäß schwer in Geld auszudrücken.
Bei denjenigen, die quantifizierte Angaben machten, belie-
fen sich die Einsparungen auf durchschnittlich 140 000 DM
insgesamt oder 330 DM pro Mitarbeiter (UBA, 1999b,
S. 39) und lagen damit deutlich über den in dieser Untersu-
chung ermittelten durchschnittlichen Kosten. Allerdings
waren viele EMAS-Teilnehmer nicht davon überzeugt, per
Saldo einen betriebswirtschaftlichen Nutzen erzielt zu ha-
ben. Während 25 % der Befragten das Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis ihrer EMAS-Beteiligung als positiv und 17 % es als
ausgeglichen einschätzten, sahen sich 29 % zu einer Ein-
schätzung noch nicht in der Lage und weitere 29 % be-
trachteten den Saldo als negativ (UBA, 1999b, S. 39). Eine
andere Fragebogenerhebung, die bei allen bis Mitte Okto-
ber 1997 registrierten Standorten durchgeführt wurde, er-
brachte bei einer Rücklaufquote von 48,9 % und etwas an-
derer Fragestellung deutlich günstigere Ergebnisse: 77,8 %
der Betriebe gaben an, die Teilnahme habe sich gelohnt,
19,8 % entschieden sich für die Antwort „Unsere Erwar-
tungen wurden nicht erfüllt, die Teilnahme brachte aber
auch keine Nachteile mit sich“, und nur 2,5 % erklärten,
nicht wieder an EMAS teilnehmen zu wollen (HEINELT
und MALEK, 1999, S. 559). 

112. Ganz unabhängig vom Ergebnis derartiger Befra-
gungen gilt, dass eine deutliche weitere Steigerung der Be-
reitschaft zur Teilnahme an EMAS nur erreichbar sein wird,
wenn das EMAS-Image weiter verbessert und die Nutzen-
erwartung der potenziellen Teilnehmer gesteigert werden
kann. Dazu sind allerdings nach Auffassung des Umwelt-

rates die in diesem Zusammenhang immer wieder geforder-
ten Rechts- und Überwachungserleichterungen zugunsten
von EMAS-Teilnehmern nicht der richtige Weg. Sinnvoll ist
hier nur eine begrenzte Berücksichtigung der EMAS-Betei-
ligung im Rahmen bestehender behördlicher Ermessens-
spielräume. Dies wird im Kapitel „Ordnungsrecht und 
Deregulierung“ näher begründet (Kap. 2.4). 

Wichtige Schritte zur Verbesserung des Kosten-Nutzen-
Verhältnisses sind mit der Novellierung der EMAS-Ver-
ordnung getan worden. Die erleichterte Handhabbarkeit
der Verordnung durch größere Übersichtlichkeit wird sich
tendenziell kostensenkend auswirken. Der potenzielle
Teilnahmenutzen wird durch die bessere Abstimmung mit
ISO 14001 erheblich gesteigert. Auch von der Erweiterung
des Anwendungsbereichs sind Nutzensteigerungen zu er-
warten, weil sie eine Vergrößerung der Teilnehmerzahl er-
warten lässt. Bei EMAS ergeben sich mit der Erweiterung
des Teilnehmerkreises Nutzen-Schneeballeffekte, weil zu
den Umweltaspekten, die EMAS-Teilnehmer bei ihrer
Tätigkeit berücksichtigen müssen, auch das Umweltver-
halten von Auftragnehmern, Unterauftragnehmern und
Lieferanten gehört. Mit jeder Erweiterung des Teilnehmer-
kreises vergrößert sich daher die Anzahl der Marktteilneh-
mer, von denen erwartet werden kann, dass sie in ihren Ge-
schäftsbeziehungen EMAS-Beteiligungen in einem
gewissen Grade honorieren. Eine verbesserte Nutzenwirk-
samkeit ist schließlich auch von der Neugestaltung des
EMAS-Beteiligungszeichens zu erwarten.

113. Entsprechend dem Charakter von EMAS als Instru-
ment, das auf eine informationsbasierte Aktivierung des
Marktes für Umweltleistungen zielt (Tz. 104), sollte auch
der betriebswirtschaftliche Nutzen, den EMAS für die
Teilnehmer erbringt, primär ein über den Markt vermittel-
ter sein. Der am Markt erzielbare bzw. in Marktvorteile
umsetzbare Nutzen kann und sollte vor allem bestehen in 

– besserer Ausschöpfung bisher unerkannter Kosten-
senkungspotenziale aufgrund der Durchleuchtung von
Bereichen, in denen Kostensenkungspotenziale sonst
nicht immer systematisch ermittelt werden (verrin-
gerte Material-, Energie- und Entsorgungskosten), 

– günstigeren Bank- und Versicherungskonditionen auf-
grund verringerter umweltbezogener Betriebsrisiken,

– einer nicht nur in Umweltangelegenheiten, sondern
allgemein verbesserten Mitarbeitermotivation auf-
grund aktiver Identifikation mit den umweltbezoge-
nen Unternehmenszielen, und

– verbesserten Absatzchancen – auch im Bereich des öf-
fentlichen Beschaffungswesens – infolge der durch
das EMAS-Zeichen dokumentierten Umweltleistun-
gen. Das neue Zeichen mit seinen erweiterten Ver-
wendungsmöglichkeiten (Tz. 109) wird sich hier vo-
raussichtlich günstig auswirken. Erfreulich sind in
diesem Zusammenhang auch die Feststellungen der
Europäischen Kommission zur Berücksichtigungs-
fähigkeit von EMAS-Zertifizierungen bei der Vergabe
öffentlicher Aufträge. Eine EMAS-Zertifizierung der
Anbieter kann danach ohne Verstoß gegen europa-
rechtliche Vorgaben verlangt werden, wenn und so-
weit sie geeignet ist, die technische Leistungsfähigkeit



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 101 – Drucksache 14/8792

des Anbieters in bestimmten für den konkreten Auf-
trag relevanten umweltbezogenen Hinsichten zu bele-
gen (KOM(2001)274 endgültig, unter II.2.2.2.). 

Dass alle diese Nutzeffekte in der Praxis eine Rolle spie-
len, ist durch vorliegende Untersuchungen belegt, ohne
dass allerdings bislang zusammenfassende Quantifizie-
rungen möglich wären (UBA, 1999b, S. 37 ff.; STEGER
et. al., 1998, S. 103 ff.; s. auch HEINELT und MALEK,
1999, S. 560; WAGNER und BUDDE, 1997, S. 257 f.).
Mit staatlicher Unterstützung und mit Unterstützung der
Europäischen Kommission steigern lässt sich vor allem
der zuletzt genannte Nutzeffekt. Das Ausmaß, in dem die
EMAS-Teilnahme am Markt honoriert wird, hängt von
der Bereitschaft der Marktteilnehmer und von ihrem In-
formationsstand ab. Insbesondere der Informationsstand
kann und sollte durch eine intensivierte Öffentlichkeitsar-
beit für das EMAS-Zeichen verbessert werden. „Stärkere
Aufklärung der Öffentlichkeit hinsichtlich der Bedeutung
und Relevanz des EG-Umweltaudit-Systems“ steht auch
bei den Verbesserungswünschen der bisherigen Teilneh-
mer an vorderster Stelle (UBA, 1999b, S. 50). Da eine
verbesserte Öffentlichkeitsarbeit für das EMAS-Zeichen
auch Unternehmen aus anderen EG-Mitgliedstaaten zu-
gute kommt, sollten Werbekampagnen auf europäischer
Ebene angesiedelt oder zumindest auf dieser Ebene koor-
diniert werden. Sinnvoll ist auch eine gezielte Förderung
der EMAS-Beteiligung kleiner und mittlerer Unterneh-
men (KMU). Hier liegt eine wichtige Aufgabe für die
Handwerks- bzw. die Industrie- und Handelskammern.
Diese haben sich in der Vergangenheit auf diesem Gebiet
bereits engagiert. Auch an dem laufenden Pilotprojekt
„KMU-Förderkampagne PRO EMAS“ (www.pro-
emas.de) sind Kammern beteiligt. Die Effektivität des
Einsatzes der Kammern für das EMAS-System könnte al-
lerdings noch deutlich gesteigert werden, wenn die sach-
lich nicht sinnvolle, unrealistische und die Unternehmen
daher eher demotivierende Koppelung der EMAS-Förde-
rungsbereitschaft mit Deregulierungsforderungen aufge-
geben würde (näher Tz. 233 ff.). Der Umweltrat emp-
fiehlt, über die Unterstützung von Informations- und
Förderkampagnen hinaus auch die von der Kommission
aufgezeigte Möglichkeit der Berücksichtigung von
EMAS bei Vergabeentscheidungen der öffentlichen Hand
möglichst weitgehend zu nutzen.

2.3.2.2.5.2 Schadstoffemissions- und 
Transferregister

114. Eine noch vielfältiger und für die interessierte Öf-
fentlichkeit wesentlich einfacher nutzbare Form der Publi-
zität umweltrelevanter Betriebsdaten sind öffentliche Re-
gister, in denen die Schadstoffemissionen und -transfers
aus privaten und öffentlichen Anlagen zentral dokumen-
tiert werden. Dieses zuerst in den USA entwickelte und
angewandte Instrument setzt sich international zunehmend
durch. In den USA sind Unternehmen auf der Grundlage
des Emergency Planning and Right-to-Know Act seit 1986
verpflichtet, der Environmental Protection Agency (EPA)
über Freisetzungen und Transfers toxischer Chemikalien
zu berichten. Die aufgrund dieser Berichtspflicht bei der
EPA eingehenden Informationen über den Schadstoffout-
put der Unternehmen werden in einem Register, dem 

Toxic Release Inventory, zusammengestellt und der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht (FÜHR, 1999, S. 35 ff.).
Von der Publizität dieser Daten und ihrer öffentlichen Aus-
wertung teils durch die EPA selbst, teils durch Wissen-
schaft und Medien, geht ein Anreiz zur Schadstoffreduk-
tion aus (FÜHR, 1999, S. 40 ff.; AUCOTT, 1996).

115. Dieser Ansatz hat rasch Nachahmer in anderen Län-
dern gefunden. Die weitere Ausbreitung des Instruments ist
Gegenstand verschiedener internationaler Aktivitäten. Ka-
pitel 19, Paragraph 19.49 der Agenda 21 nennt unter den
beispielhaft aufgeführten Maßnahmen, die Regierungen er-
greifen sollten, um die von bestimmten Chemikalien ausge-
henden Gefahren zu minimieren, unter anderem die Erstel-
lung von Emissionskatastern. Der Rat der OECD hat 1996
Leitlinien für Schadstoffemissions- und -transferregister
(pollutant release and transfer registers, PRTR) vorgelegt
und den OECD-Mitgliedstaaten empfohlen, Register nach
diesen Leitlinien einzurichten (OECD, 1996a und 1996b).
Nach der dabei zugrunde gelegten Definition beziehen sich
Schadstoffemissions- und -transferregister auf Schadstoffe,
die in Luft, Wasser und Boden emittiert werden, und auf Ab-
fall, der zu Behandlungs- oder Beseitigungsanlagen trans-
portiert wird (OECD, 1996b, S. 15). Im Juli 2000 hat das
Umweltdirektorat der OECD einen Bericht über die Umset-
zung der OECD-PRTR-Empfehlung vorgelegt. Danach ver-
fügten bis Juni 1999 acht Mitgliedstaaten über ein solches
Register; in acht weiteren war ein Register in der Entwick-
lung. In einigen Fällen bedürfen dabei die vorhandenen und
im Aufbau befindlichen Systeme noch einer Weiterentwick-
lung, z. B. hinsichtlich der Einbeziehung von Abfällen oder
der aktiven Verbreitung der enthaltenen Informationen, um
in vollem Umfang den Empfehlungen der OECD zu ent-
sprechen (OECD, 2000, S. 4). Deutschland ist unter den
OECD-Mitgliedstaaten, die ein PRTR-Register institutiona-
lisiert oder in Angriff genommen haben, nicht vertreten.

116. Eine regelmäßige Veröffentlichung von Emissions-
daten durch die Europäische Kommission ist in Artikel 15
Abs. 3 der Richtlinie über die integrierte Vermeidung und
Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richt-
linie) vorgesehen für Anlagen, die dieser Richtlinie unter-
liegen. Die Entscheidung der Kommission vom 17. Juli
2000 über den Aufbau eines Europäischen Schadstoff-
emissionsregisters „EPER“ (Europäische Kommission,
2000b) hat dementsprechend nähere Regelungen über die
für die Zusammenstellung dieses Registers erforderliche
Berichterstattung durch die Mitgliedstaaten getroffen.
Unter anderem wird hier festgelegt, welche Schadstoffe
ab welcher Mengenschwelle in dem Register erfasst wer-
den sollen. Das Register, das auf der Grundlage dieser 
Bestimmungen künftig erstellt und in dreijährigem Ab-
stand aktualisiert werden wird, bezieht sich allerdings nur
auf unmittelbare Emissionen in Wasser und Luft. Es ent-
spricht daher nicht den Empfehlungen der OECD. Der er-
wähnte OECD-Bericht geht deshalb davon aus, dass es
mit dem Register nach der IVU-Richtlinie nicht sein Be-
wenden haben kann. Dies wird in die diplomatische Fest-
stellung gekleidet, dass das geplante IVU-Register „den
EU-Mitgliedstaaten eine gute Grundlage für die Erstellung
vollständiger Register, d. h. solcher, die alle Umweltme-
dien und Transfers abdecken“, bieten könne (OECD, 2000,
S. 9, Fn. 5). Dass die Aktivitäten der EG hier bislang 
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hinter dem OECD-Standard zurückbleiben, hat zahlreiche
EG-Mitgliedstaaten nicht daran gehindert, weitergehende
Lösungen zu entwickeln. Unter den sechzehn OECD-Mit-
gliedstaaten, die laut OECD-Bericht ein PRTR-System
institutionalisiert oder in Angriff genommen haben,
gehören neun der EG an. Auch mehrere EG-Beitrittskan-
didatenländer sind vertreten (s. OECD, 2000, S. 6).

117. Planungen für ein inhaltsreicheres als das derzeit
auf EG-Ebene vorgesehene Register gibt es auf der Ebene
der UN Economic Commission for Europe (UNECE).
Eine Arbeitsgruppe der UNECE hat einen Entwurf für ein
Protokoll zur Aarhus-Konvention über ein Schadstoff-
emissions und -transferregister erarbeitet (UNECE,
2001). Dieser Entwurf geht über die OECD-Empfehlun-
gen noch hinaus, indem er neben den betrieblichen Schad-
stoffemissionen und den Transfers über Abfälle auch
Schadstofftransfers über Produkte einschließt. Mit dieser
Erstreckung auf Produkte dürfte die Leistungsfähigkeit
des Instruments überstrapaziert sein. Unbeschadet der
Notwendigkeit, die vorgeschlagenen Regelungen im Ein-
zelnen auf ihre Praktikabilität zu überprüfen, sind prinzi-
pielle Vorbehalte gegen das Instrument nicht sachgerecht.
Die deutsche Stellungnahme, die dafür plädiert, bei dem
geplanten Register zunächst nicht über die Vorgaben des
Europäischen Schadstoffemissionsregisters „EPER“
hinauszugehen (http://www.unece.org/env/pp/prtr/com-
ments/compilation.pdf), fällt hinter den Stand der Diskus-
sion auf der Ebene der OECD (Tz. 115) zurück. Eine 
internationale Vereinbarung über die Publizität umwelt-
relevanter Betriebsdaten bietet die Chance, ein wichtiges,
proaktives und marktkonformes Instrument in zahlrei-
chen europäischen Ländern und damit für Deutschland
weitgehend wettbewerbsneutral einzuführen. Der Um-
weltrat empfiehlt, die Erarbeitung und das Wirksamwer-
den des UNECE-Protokolls über ein Schadstoffemis-
sions- und -transferregister aktiv und in einem
grundsätzlich publizitätsfreundlichen Sinne zu unterstüt-
zen und sich für entsprechende Weiterentwicklungen
auch innerhalb der EG einzusetzen. Grundsätzlich sollte
dabei sowohl im Interesse der Unternehmen, die die sie
betreffenden Daten zusammenstellen müssen, als auch im
Interesse der praktischen Nutzbarkeit des Registers eine
übermäßige Detaillierung der erfassten Daten vermieden
werden. Wenn keine nutzerfreundliche Aufbereitung und
Konzentration auf das Wesentliche stattfindet, droht ein
Datengrab ohne praktische Nutzbarkeit. Die nähere Aus-
gestaltung sollte von genaueren Analysen der Kosten und
Wirkungen des Instruments in Ländern, in denen es be-
reits praktiziert wird, abhängig gemacht werden. In jedem
Fall sollte die Einführung eines derartigen Registers mit
einer Entlastung der Unternehmen bei anderen, weniger
wichtigen Berichtspflichten verbunden werden (so auch
AUCOTT, 1996, S. 78). Teilweise könnten aber auch be-
stehende Dokumentationspflichten in vereinfachter Form
in den Aufbau eines solchen Registers integriert werden.
Dies gilt z. B. für die nach § 27 BImSchG von Anlagen-
betreibern zu erstellenden Emissionserklärungen. Vorge-
sehen ist hier bislang, die Emissionserklärungen zur Er-
füllung der Informationspflichten für das europäische
Schadstoffemissionsregister nach der IVU-Richtlinie
(Tz. 114 ff.) zu nutzen. Im Rahmen des Artikelgesetzes

(Kap. 3.1.3) ist § 27 BImSchG mit dem Ziel der Anpas-
sung an die betreffenden Vorgaben der IVU-Richtlinie
geändert worden. Dabei wurde allerdings wiederum die
Publizität der Emissionserklärungen auf dem niedrigst-
möglichen Niveau fixiert. Artikel 15 Abs. 2 der IVU-
Richtlinie sieht vor, dass unabhängig von den Informati-
onspflichten zum Aufbau des europäischen Registers die
Ergebnisse der Emissionsüberwachung in den Mitglied-
staaten „der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen“ müs-
sen. Hier hätte es sich angeboten, eine Veröffentlichung
im Internet vorzusehen. Nach der Neufassung des § 27
BImSchG durch das Artikelgesetz ist der Inhalt der Emis-
sionserklärung dagegen nur „Dritten auf Antrag bekannt
zu geben“ (§ 27 Abs. 3 S. 1 BImSchG). Damit geht die
Regelung nicht über das ohnehin nach der Umweltinfor-
mationsrichtlinie gegebene Maß an Transparenz hinaus.
Der Umweltrat bedauert, dass die Rechtsänderung nicht
zum Einstieg in eine publizitätsfreundlichere Dokumenta-
tion umweltrelevanter Unternehmensdaten genutzt wurde.
Damit hätte zugleich der bislang beschränkte Nutzen der
Emissionserklärungen deutlich gesteigert werden können.

2.3.2.2.6 Durchsetzungsfragen
118. Regelungen zur Gewährleistung ökologischer
Markttransparenz können nur wirksam werden, wenn ihre
Verletzung wirksam sanktioniert ist. In der aktuellen Dis-
kussion zum Verbraucherschutz werden hier mit Recht De-
fizite konstatiert. Verbesserungsforderungen richten sich
unter anderem auf die Einräumung von Schadenser-
satzansprüchen bei produktbezogenen Falschinformationen
und auf die Schaffung spezifisch verbraucherrechtlicher
Verbandsklagemöglichkeiten, mit denen die strukturell be-
dingt schwache Motivation zu individueller gerichtlicher
Durchsetzung von Verbraucherrechten institutionell kom-
pensiert wird (MÜLLER, 2001, S. 14; s. auch v. HIPPEL,
2001, S. 20). Im Hinblick auf die hier interessierende Si-
cherung ökologischer Markttransparenz ist die grundsätzli-
che Forderung einer Stärkung des Durchsetzungsinstru-
mentariums aus der Sicht des Umweltrates berechtigt. 

2.3.3. Die Rolle des Bürgers in staatlichen
Entscheidungsprozessen

2.3.3.1 Traditionsbestände und neuere 
Entwicklungen

Demokratieverständnis und Bürgerbild

119. Rechtslage und Politikstil sind in Deutschland in
Teilen noch immer von einem restriktiven Demokratie-
verständnis und einem dazu passenden Bürgerbild ge-
prägt. Diesem restriktiven Demokratieverständnis zu-
folge erschöpft sich die unmittelbar staatsbezogene Rolle
des Bürgers im Wesentlichen darin, dass er in den gesetz-
lich vorgesehenen Abständen seine Stimme als Wähler
abgibt. Im Übrigen steht es ihm frei, sich in Ausübung sei-
ner Grundrechte an der politischen Meinungs- und Wil-
lensbildung im gesellschaftlichen Bereich, d. h. außerhalb
der staatlichen Institutionen, zu beteiligen. Darüber hi-
nausgehende unmittelbare Einwirkungen der Bürger auf
den Prozess der staatlichen Willensbildung und Entschei-
dungsfindung werden tendenziell eher als Störung denn
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als Stärkung und sinnvolle Ergänzung des durch Wahl-
entscheidungen in Gang gesetzten demokratischen Legi-
timationszusammenhangs betrachtet. Staatsbezogene,
insbesondere das Regierungs- und Verwaltungshandeln
betreffende Informations- und Beteiligungsrechte des
Bürgers bilden dementsprechend eher die Ausnahme und
werden, wo vorhanden, häufig restriktiv gehandhabt
(dazu noch im Folgenden). Mit einer von dieser Grund-
haltung geprägten Rechtslage und Verwaltungspraxis bie-
tet Deutschland inzwischen, verglichen etwa mit den
USA und der ganz überwiegenden Mehrzahl der EU-Mit-
gliedstaaten, ein Bild der Rückständigkeit. Auch in den
EU-Beitrittskandidatenländern sind Rechtsentwicklung
und Politikverständnis in dieser Hinsicht teilweise weiter
fortgeschritten als in Deutschland (siehe z. B. für groß-
zügige Verbands- bzw. Bürgerklagerechte in Polen und
Ungarn UNECE, 2000, S. 131). 

Die Unangemessenheit der tradierten Auffassung von der
Rolle des Bürgers in staatlichen Entscheidungsprozessen
zeigt sich besonders deutlich auch im Bereich der Um-
weltpolitik. Die Materie ist – wie viele andere – so komplex,
dass staatliche Regulierungsinstanzen und Planungsträger
nur auf der Grundlage massiver Wissenszufuhr seitens der
interessierten und fachkundigen gesellschaftlichen Kreise
handlungsfähig sind. Dies macht Vorkehrungen erforder-
lich, die sicherstellen, dass nicht nur einzelne privile-
gierte, sondern alle interessierten Kreise die Chance ha-
ben, ihre Wissensbestände und Wertvorstellungen
frühzeitig in die staatlichen Entscheidungsprozesse ein-
zuspeisen. Die Bedeutung von Einzelheiten – auch von
wichtigen Einzelheiten – umweltrechtlicher Regulierung
ist oft nur Fachleuten oder solchen Laien zugänglich, die
sich in intensiver Arbeit kundig gemacht haben. Dement-
sprechend sind in weiten Bereichen nur noch begrenzte
Teilöffentlichkeiten in der Lage, getroffene Entscheidun-
gen mitzuverfolgen und sie in ihrer praktischen Bedeu-
tung zu erfassen und zu bewerten. Umso wichtiger ist,
dass eine möglichst breite öffentliche Aufmerksamkeit
und Kontrolle nicht durch Intransparenz der Entschei-
dungsverfahren, durch Unzugänglichkeit von Entschei-
dungsgründen und -hintergründen zusätzlich erschwert
oder vollends unmöglich gemacht, sondern im Gegenteil
durch Transparenz und Beteiligungsoffenheit ermöglicht
und gefördert wird. Nicht zuletzt erschwert die Komple-
xität der Materie auch den Abgleich zwischen Worten und
Taten der Politik. Ob und inwieweit das, was politische
Programme, Gesetze und Verordnungen versprechen und
regeln, in der Realität auch umgesetzt wird, ist für den
Bürger in der Regel nicht evident, sondern nur ar-
beitsaufwendig auf der Grundlage behördlicher, betriebli-
cher und anderer nicht ohne weiteres offen liegender Da-
ten verifizierbar. Für die Umweltpolitik ergibt sich daraus
eine Anfälligkeit für scheinhafte, rein symbolische Akti-
vitäten. Diese wird noch zusätzlich verschärft, wenn den
an einer wirksamen Durchsetzung des Umweltrechts
Interessierten Informationszugänge und Möglichkeiten,
die Beachtung des geltenden Rechts im Klagewege durch-
zusetzen, vorenthalten bleiben (LÜBBE-WOLFF, 2000).

120. Bei deutschen Entscheidungsträgern in Politik und
Verwaltung stößt man häufig auf die Vorstellung, das In-
strumentarium der Informations-, Beteiligungs- und Klage-

rechte des Bürgers stamme aus Rechts- und Verwaltungs-
kulturen, die nicht wie Deutschland über eine ausgebaute
und funktionsfähige Vollzugsverwaltung verfügten und
deshalb darauf angewiesen seien, den Bürger als Agenten
für die Durchsetzung von Umweltschutzbelangen zu akti-
vieren. In das ganz anders verfasste deutsche System, das
auf den Rechtsvollzug durch Amtswalter setzt, so lautet
dann die Schlussfolgerung, passe dieses Instrumentarium
nicht. Solche Interpretationen, die deutsche Zivilitäts-
rückstände in Erscheinungsformen deutscher Verwaltungs-
potenz umzudeuten versuchen, liegen neben der Sache. Es
kann keine Rede davon sein, dass Offenheit und gezielte
Unterstützung für bürgerschaftliche Beteiligung an
Entscheidungsfindungs- und Rechtsdurchsetzungsverfah-
ren typischerweise mit unterentwickelten Verwaltungs-
systemen einhergingen, deren Vollzugsschwäche auf diese
Weise kompensiert werden soll. Die skandinavischen Staa-
ten, aus denen die Tradition der Regierungs- und Verwal-
tungstransparenz stammt, und die publizitäts- und
beteiligungsfreundliche Regierungs- und Verwaltungskul-
tur der USA, von deren administrativem Vollzugssystem
Deutschland noch einiges lernen kann (vgl. JARASS,
1993), zeigen, wie verfehlt diese Vorstellung ist. Leistungs-
und Rechtsdurchsetzungsfähigkeit des Regierungs- und
Verwaltungssystems und Offenheit des Systems für unter-
stützende und kontrollierende Mitwirkung des Bürgers sind
keine Alternativen, sondern bedingen sich wechselseitig.

121. Der Umweltrat verkennt nicht, dass Informations-,
Beteiligungs- und Klagerechte der Bürger und ihrer frei-
willigen Zusammenschlüsse kein Allheilmittel sind. Die
Möglichkeiten aktiver Mitgestaltung der gemeinsamen
Angelegenheiten erscheinen in komplexen Gesellschaf-
ten für jeden Einzelnen eng begrenzt. Erweiterte
bürgerschaftliche Rechte können das nicht prinzipiell,
sondern nur graduell ändern. Auch ist nicht jeder gesell-
schaftliche Konflikt mithilfe partizipativer Verfahren der
Entscheidungsfindung lösbar. Das gilt erst recht, wenn die
Lösung auf einer für die Bewältigung des Konflikts nicht
geeigneten Ebene gesucht, also beispielsweise ein Grund-
satzkonflikt über die Akzeptabilität einer bestimmten
Technik auf der Ebene der einzelnen Anlagenzulassung
ausgetragen wird (Tz. 135). Dies spricht nicht gegen eine
Kultur der Transparenz und Beteiligungsoffenheit, son-
dern gegen die Überschätzung ihrer Möglichkeiten.

Unterzeichnung der Aarhus-Konvention

122. Inzwischen sind in Deutschland sowohl im Um-
weltrecht als auch darüber hinaus erste Anzeichen einer
Öffnung für ein transparenz- und partizipationsfreund-
licheres Demokratieverständnis erkennbar. Zugleich gibt
es allerdings gegen diese Entwicklung nach wie vor deut-
liche Widerstände (s. dazu die nachfolgenden Abschnitte).
Zu begrüßen ist insbesondere, dass die damals neue Bun-
desregierung Ende 1998 die Aarhus-Konvention (Über-
einkommen über den Zugang zu Informationen, die
Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren
und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten;
im Folgenden: AK) gezeichnet und damit eine unrühmli-
che Geschichte deutschen Widerstandes gegen die in der
Konvention vorgesehenen Informations- und Beteili-
gungsrechte beendet hat. Nachdem am 2. August 2001
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Tadschikistan als sechzehnter Mitgliedstaat die Konven-
tion ratifiziert hat, ist die Konvention am 30. Oktober
2001 in Kraft getreten. Insgesamt haben bislang 17 der 
40 Vertragssignaturen – darunter erst zwei EG-Mitglied-
staaten, Dänemark und Italien – die Konvention ratifiziert
(Stand Ende 2001). Für Deutschland wird die Konvention
erst mit der eigenen Ratifikation verbindlich. Das dazu er-
forderliche Gesetzgebungsverfahren steht noch aus. 

Mit der Aarhus-Konvention verpflichten sich die Vertrags-
staaten, ihren Bürgern in Umweltangelegenheiten Infor-
mationszugänge (Artikel 4 und 5), Beteiligungsmöglich-
keiten bei bestimmten Zulassungsverfahren, Plänen,
Programmen, Politiken und Normsetzungsverfahren (Ar-
tikel 6 ff.) sowie Klagerechte (Artikel 9) einzuräumen. Vor
allem aufgrund der vorausgegangenen deutschen Wider-
stände gegen eine extensive Ausgestaltung der Konventi-
onsrechte sind die Bestimmungen der Konvention aller-
dings teilweise erheblich weniger weitreichend und strikt
ausgefallen, als der größere Teil der Verhandlungspartner
dies gewünscht hatte (ZSCHIESCHE, 2001, S. 178). Dass
die Grundgedanken der Aarhus-Konvention vielen Ent-
scheidungsträgern in Deutschland nach wie vor fremd
sind, zeigt sich in einer defensiven Umsetzungspolitik. 

So verfolgt Deutschland hinsichtlich der Umsetzung der
Aarhus-Konvention auf europäischer Ebene eine Strate-
gie der restriktiven Umsetzung, die möglichst nicht über
das eindeutig zwingend Gebotene hinausgehen soll. Da-
bei werden die nicht zuletzt von der früheren Bundesre-
gierung durchgesetzten Aufweichungen des Konventi-
onstextes nicht nur extensiv genutzt, sondern es werden
die Konventionspflichten in teilweise unhaltbarer Weise
restriktiv interpretiert (dazu noch in den folgenden Ab-
schnitten). Die Politik der Bundesregierung ist hierbei un-
ter anderem durch eine in vielen Punkten abwehrende
Haltung der Länder im Bundesrat bestimmt, dessen Stel-
lungnahmen sie aus verfassungsrechtlichen Gründen zu
berücksichtigen und in vielen die Umsetzung der Aarhus-
Konvention betreffenden Fragen sogar maßgeblich zu
berücksichtigen hat (Artikel 23 V GG). 

123. Dieselbe Grundhaltung zur Umsetzung der Aarhus-
Konvention wirkt sich auch auf den Zeitplan der Umset-
zung in einem verzögernden Sinne aus. Die Bundesregie-
rung plant, die Konvention in Deutschland erst umzusetzen,
wenn auf der Ebene der EG, die ebenfalls Unterzeichnerin
der Konvention ist, die dort notwendigen Rechtsakte erlas-
sen sind, sodass die Umsetzung der Aarhus-Konvention
und des an sie angepassten EG-Rechts in einem Durchgang
erfolgen können. Erst danach soll die Konvention auch in
Deutschland ratifiziert werden (Bundestagsdrucksa-
che 14/3568, S. 2 f.). Die Ratifikation erst vorzunehmen,
wenn die notwendigen Anpassungen im nationalen Recht
erfolgt sind, ist richtig; Deutschland liefe sonst Gefahr, un-
mittelbar nach dem Beitritt die Konventionspflichten zu
verletzen. Dagegen gibt es keinen zwingenden oder
dringenden Grund, die Umsetzung der Konvention erst in
Angriff zu nehmen, wenn auch die Umsetzung auf der
Ebene der EG erfolgt ist. Mit dieser Strategie wird die Ra-
tifikation der Aarhus-Konvention um Jahre verschoben.
Wünschenswert wäre es demgegenüber, unter Berücksich-
tigung der bereits vorliegenden Normierungsvorschläge

der EG die Umsetzung der Aarhus-Konvention aktiv vo-
ranzutreiben und späteren Nachbesserungsbedarf aufgrund
EG-rechtlicher Vorgaben möglichst dadurch zu vermeiden,
dass im Zweifel eher etwas weitergehend als zu restriktiv
umgesetzt wird. Mit völliger Sicherheit lässt sich zwar auch
auf diese Weise späterer Nachbesserungsbedarf in dem ei-
nen oder anderen Punkt nicht vermeiden. Das ist aber auch
bei der gegenwärtig verfolgten Strategie nicht anders. So
wurde z. B. bei der soeben im Rahmen des Artikelgesetzes
(Kap. 3.1.3) erfolgten Änderung des Umweltinforma-
tionsgesetzes die Regelfrist von zwei Monaten für die Be-
scheidung von Informationsanträgen (§ 5 Abs. 2, S. 1 UIG)
nicht auf einen Monat verkürzt, obwohl Artikel 4 Abs. 2 der
Aarhus-Konvention dies mit aller Eindeutigkeit verlangt.
Eine entsprechende Fristbestimmung war dementspre-
chend auch bereits in Artikel 3 IIa des Kommissionsvor-
schlags zur Novellierung der Umweltinformationsrichtlinie
vom 29. Juni 2000 vorgesehen (KOM(2000)402 endg.) und
ist selbstverständlich auch in dem inzwischen vorliegenden
Gemeinsamen Standpunkt des Rates vom 31. Oktober 2001
beibehalten. Dadurch, dass die vorgesehene Monatsfrist
nicht bereits mit dem Artikelgesetz übernommen wurde,
entsteht weiterer künftiger Änderungsbedarf beim Um-
weltinformationsgesetz, der vermeidbar gewesen wäre. 

2.3.3.2 Informationszugang

Information auf Antrag des Bürgers

124. In der Mehrzahl der EG-Mitgliedstaaten, wie auch
in den USA und zahlreichen anderen OECD-Staaten, wird
Transparenz des Regierungs- und Verwaltungshandelns
als wesentliches Element der Demokratie verstanden und
– teilweise auf Verfassungsebene – auch als allgemeiner
Rechtsanspruch auf Information gewährleistet. Dasselbe
gilt auch für die EG selbst (WÄGENBAUR, 2001). In
Deutschland ist dagegen noch immer die Vorstellung ver-
breitet, dass der Bürger auf die Recht- und Zweckmäßig-
keit des Regierungs- und Verwaltungshandelns ohne
störende Informationsgesuche zu vertrauen habe. Die Zu-
gänglichkeit von Umweltinformationen musste daher in
Deutschland erst durch eine EG-Richtlinie erzwungen
werden, die auch nur widerwillig und so restriktiv umge-
setzt worden ist, dass nach Verurteilung durch den Euro-
päischen Gerichtshof Nachbesserungen erforderlich wur-
den (BUGDAHN, 2001; WEGENER, 2000a). 

Mit der Unterzeichnung der Aarhus-Konvention hat die
Bundesregierung sich für den Umweltbereich auf eine
großzügige Informationsfreiheitspolitik nach Maßgabe der
Artikel 4 und 5 der Konvention festgelegt. Auch darüber hi-
naus sind Tendenzen zur Abkehr von bisherigen Geheim-
haltungstraditionen zu verzeichnen. Die Überzeugung,
dass Transparenz nicht nur im parlamentarischen Bereich,
sondern auch im Bereich von Regierung und Verwaltung
ein notwendiges Element der Demokratie ist, gewinnt an
Boden (SCHERZBERG, 2000, S. 305 ff., m. w. N.). Eine
wachsende Zahl von Bundesländern gewährt den Bürgern
auf verfassungs- und/oder verwaltungsrechtlicher Grund-
lage allgemeine Informationsansprüche gegenüber den je-
weiligen Landesbehörden und eröffnet damit Zugang zu
bislang nicht öffentlichen umweltrelevanten Informationen
auch außerhalb des Anwendungsbereichs des Umwelt-
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informationsgesetzes (Überblick bei ROSSEN-STADT-
FELD, 2001, S. 140 ff.; SCHILY, 2001). Die auf Bundese-
bene abgeschlossene Koalitionsvereinbarung zwischen
SPD und Bündnis 90/Die Grünen sieht die gesetzliche Ver-
ankerung eines allgemeinen Informationszugangsrechts
auch für die Bundesebene vor (Kapitel IX Nr. 13). Nach-
dem die Arbeit an einem Informationsfreiheitsgesetz des
Bundes, mit dem diese Ankündigung eingelöst werden soll,
zunächst über mehrere Jahre nicht zu vorzeigbaren Ergeb-
nissen gelangt war, liegt inzwischen ein Gesetzentwurf vor,
der – auch dies eine begrüßenswerte Neuerung – im Inter-
net zur Diskussion gestellt war (BMI, 2001). 

125. Die Umsetzung einer transparenzfreundlicheren Po-
litik stößt aber nach wie vor auch auf Widerstände. Die Än-
derung des Umweltinformationsgesetzes im Zusammen-
hang mit dem Artikelgesetz (Tz. 303 f.) wurde auch in
Punkten, in denen Inhalte der künftigen novellierten Um-
weltinformationsrichtlinie seit längerem absehbar sind,
nicht zu einer frühzeitigen Anpassung genutzt (Tz. 124). Zur
Umsetzung der informationsbezogenen Konventionsrege-
lungen auf europäischer Ebene wird die Umweltinforma-
tionsrichtlinie novelliert werden (s. Kommissionsvorschlag
KOM(2000)402 endg. sowie neuerdings Gemeinsamer
Standpunkt des Rates vom 31. Oktober 2001). Hier haben
deutsche Entscheidungsträger sich auf eine in wichtigen
Punkten nicht überzeugende Weise für eine restriktivere
Fassung der Richtlinie engagiert (Tz. 126 f.). 

Fristen

126. Der Bundesrat hat sich in seiner Stellungnahme zur
geplanten Novellierung der Umweltinformationsrichtlinie
unter anderem gegen die dort vorgesehenen maximalen Be-
scheidungsfristen für Informationsanträge – Regelfrist
ein Monat, in komplexen Ausnahmefällen zwei Monate –
gewandt mit der Begründung, sie seien unpraktikabel bzw.
unangemessen kurz (Bundesratsdrucksache 437/00, S. 3).
Diese Fristen sind aber in der Aarhus-Konvention vorgege-
ben. Wenn die Funktion des Informationsanspruchs und die
Interessen der Antragsteller mit berücksichtigt werden,
kann eine Regelfrist von einem Monat auch nicht als prin-
zipiell unangemessen gelten. Die Praktikabilität hängt da-
von ab, wie die Verfahrensposition Dritter ausgestaltet ist,
die wegen potenzieller Beeinträchtigung ihrer Rechte vor
Informationserteilung anzuhören sind. Bei ausgewogener
Ausgestaltung dieser Verfahrensposition kann eine Regel-
frist von einem Monat durchaus praktikabel sein. In einigen
Ländern mit transparenzfreundlicherer Tradition gelten
vergleichbare Fristen. In den USA sind seit 1974 Informa-
tionsanträge sogar innerhalb von 10 Tagen zu bescheiden;
über Widersprüche gegen den Bescheid muss innerhalb
von zwanzig Tagen entschieden werden. Nur unter „unge-
wöhnlichen Umständen“ ist entweder im Ausgangs- oder
im Widerspruchsverfahren die Frist einmalig um zehn Tage
verlängerbar (SCHERER, 1978, S. 86). Die Zehntagesfrist
wurde in der Praxis allerdings selten eingehalten (GURLIT,
1990, S. 536). Eine interessante Kombination von relativ
kurzer Fristsetzung und Anreizen zur tatsächlichen Einhal-
tung enthält die Verordnung, mit der die EG den Informati-
onszugang im eigenen Bereich – bei Kommission, Rat und
Europäischem Parlament – geregelt hat: Regelfrist 15 Tage;
Verlängerung um weitere 15 Tage in Ausnahmefällen, je-

doch nur mit vorheriger, ausführlich begründeter entspre-
chender Mitteilung an den Antragsteller; bei Nichtbeschei-
dung innerhalb dieser Fristen Zweitantragsmöglichkeit mit
denselben Fristen; bei erneut nicht fristgemäßer Beschei-
dung sofortige Klagemöglichkeit (Verordnung (EG)
Nr. 1049/2001, Artikel 7 und 8). 

Informationsanspruch gegenüber Privaten

127. Ein besonders umstrittener Punkt in der geplanten
Neufassung der EG-Umweltinformationsrichtlinie ist die
von der Kommission vorgeschlagene Ausweitung des 
Informationsanspruchs auf nichtstaatliche Stellen, die öf-
fentliche Aufgaben wahrnehmen bzw. aufgrund von Geset-
zen oder in öffentlichem Auftrag Dienste von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse betreiben (zur Interpretation
MASCHKE, 2000, S. 18 f.). In den Verhandlungen über die
Neufassung dieser Richtlinie hat die Bundesregierung die
betreffende Regelung des Kommissionsvorschlages als zu
weit gehend kritisiert. Insbesondere zur Ausweitung des In-
formationsanspruchs auf private juristische Personen, die
Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse er-
bringen, hatte auch der Bundesrat ablehnend Stellung ge-
nommen (Bundesratsdrucksache 437/00, S. 2). Es dürfte
mindestens unter anderem auf den deutschen Widerstand
zurückzuführen sein, dass der Gemeinsame Standpunkt des
Rates der Europäischen Union vom 31. Oktober 2001 hier
hinter den Vorschlag der Kommission zurückfällt, indem
danach Private, die öffentliche Dienstleistungen erbringen,
nur noch informationspflichtig sein sollen, sofern sie dies
„unter der Kontrolle“ einer Behörde tun. Tatsächlich ging
der Kommissionsvorschlag in diesem Punkt über die Vor-
gaben der Aarhus-Konvention (s. Artikel 2 Nr. 2 AK) hi-
naus. Es ist auch zuzugestehen, dass mit einem derartigen
Informationsanspruch gegenüber Privaten ohne Behörden-
status Neuland betreten wird. Der Umweltrat gibt jedoch zu
bedenken: Die von der Kommission vorgeschlagene Rege-
lung bezog sich auf Dienste (services) von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse wie Verkehrs-, Ver- und Entsor-
gungsleistungen, für die eine staatliche Gewährleistungs-
verantwortung besteht und die in der Vergangenheit über-
wiegend nicht von Privaten, sondern in öffentlicher Regie
erbracht wurden. Die Zuordnung zum staatlichen oder pri-
vaten Sektor ist bei diesen Diensten eine Frage der ord-
nungspolitischen Zweckmäßigkeit, die in gewissem Aus-
maß auch differenzierte Antworten verträgt. Solange und
soweit sich kein funktioneller Widerspruch zum Sinn und
Zweck der privatrechtlich und mehr oder weniger weit-
gehend auch wettbewerblich organisierten Aufgaben-
wahrnehmung ergibt, ist es daher nicht systemwidrig, der
öffentlichen Bedeutung solcher Dienste und dem legitimen
öffentlichen Interesse an der Art und Weise, in der sie er-
bracht werden, durch Informationsansprüche Rechnung zu
tragen, die sonst nur gegenüber Trägern behördlicher Auf-
gaben bestehen. 

Antragsunabhängige Information der Öffentlichkeit

128. Die Aarhus-Konvention verpflichtet die Vertrags-
staaten auch zu einer aktiven Informationspolitik in Um-
weltangelegenheiten, die darauf zielt, den Bürgern rele-
vante Informationen über den Zustand der Umwelt, über
Normen, Programme, Pläne und Vereinbarungen mit Um-
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weltbezug zugänglich zu machen; desgleichen auch
Informationen, deren Verfügbarkeit die Anwendung des in-
nerstaatlichen Rechts erleichtern würde oder die für die Ent-
wicklung wichtiger umweltpolitischer Vorschläge von
Bedeutung sind (s. Artikel 5 AK). Die betreffenden Rege-
lungen sind allerdings allgemein und weich gefasst, z. B.
teilweise nur als Sollvorschriften formuliert oder durch „ih-
res Erachtens“-Klauseln eingeschränkt. Eine konkretisie-
rende Umsetzung der in Artikel 5 AK statuierten Verpflich-
tungen zu aktiver behördlicher Information ist in Artikel 7
der geplanten Novelle zur Umweltinformationsrichtlinie
vorgesehen. Auch hier wurden die Regelungen des Kom-
missionsvorschlages vom Bundesrat als zu weitgehend kri-
tisiert (s. Bundesratsdrucksache. 437/00, S. 6 f.), und auch
hier haben die unter anderem von deutscher Seite vorgetra-
genen Bedenken dazu geführt, dass der Gemeinsame Stand-
punkt des Rates restriktiver formuliert wurde (Tz. 130)

129. Hinsichtlich der Bereitstellung umweltrelevanter
amtlicher Informationen über das Internet sind in
Deutschland in den vergangenen Jahren erfreuliche Fort-
schritte erzielt worden. Von einem Informationsniveau,
wie es beispielsweise auf der Ebene der EG und auch in
einer Reihe anderer Mitgliedstaaten der EG herrscht, ist
Deutschland allerdings quantitativ und qualitativ, d. h. so-
wohl was den Umfang der zugänglich gemachten Infor-
mationen als auch was die Nutzerfreundlichkeit des Zu-
griffs angeht, noch weit entfernt. 

130. Besonders schwach ausgeprägt ist die aktive Infor-
mationspolitik der Vollzugsbehörden im Umweltschutz. Zu
den Bestandteilen einer künftigen aktiven Informa-
tionspolitik sollte auch eine gesetzlich vorgeschriebene
Vollzugsberichterstattung der Umweltbehörden – ein-
schließlich der kommunalen Ebene – gehören, die einen Ab-
gleich von Soll und Ist bei der Erfüllung der gesetzlichen
Vollzugsaufgaben ermöglicht. Funktionsfähige Steuerung
setzt eine institutionalisierte Rechenschaftslegung über
Ziele und Zielerreichung bzw. Zielverfehlung von Organi-
sationseinheiten voraus. Im Falle der öffentlichen Verwal-
tung, deren Führung politisch vor dem Bürger zu ver-
antworten ist, muss diese Rechenschaftslegung in einer dem
Bürger zugänglichen Weise erfolgen. Dies gilt auch für 
die Umweltverwaltung. Dem Bürger ist daher Rechen-
schaft über die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zum
Vollzug des geltenden Umweltrechts in Gestalt einer ak-
tiven behördlichen Vollzugsberichterstattung geschuldet
(LÜBBE-WOLFF, 1996, S. 196 ff.). Der Kommissionsvor-
schlag zur Novellierung der Umweltinformationsrichtlinie
(Tz. 125, Artikel 7 Abs. 1 c) sah dementsprechend eine Ver-
pflichtung der Mitgliedstaaten vor, dafür zu sorgen, dass die
zuständigen Stellen die Öffentlichkeit durch Berichte über
die Fortschritte bei der Umsetzung der geltenden Umwelt-
vorschriften informieren. Im Gemeinsamen Standpunkt des
Rates vom 31. Oktober 2001 ist diese Verpflichtung durch
den Zusatz „sofern solche Berichte von den Behörden aus-
gearbeitet worden sind“ relativiert worden. Eine Verpflich-
tung der Behörden zur Erstellung entsprechender Berichte
soll danach nicht mehr bestehen; vielmehr können die
Behörden einer Informationspflicht ausweichen, indem sie
es vermeiden, die betreffenden Informationen überhaupt
zusammenzustellen. Die nunmehr vorgesehene Regelung
wird sich daher möglicherweise kontraproduktiv, nämlich

dahin gehend auswirken, dass die Behörden von einer sys-
tematischen Dokumentation ihrer Vollzugsleistungen, die
auch zur Prüfung der Effizienz der eigenen Arbeit dringend
erforderlich wäre, erst recht absehen. In Deutschland wird
häufig darüber geklagt, dass andere Mitgliedstaaten das eu-
ropäische Umweltrecht weniger gewissenhaft vollziehen.
Gerade unter dieser Voraussetzung müsste Deutschland ein
besonderes Interesse daran haben, dass hinsichtlich der
behördlichen Vollzugsleistungen gemeinschaftsweit Trans-
parenz hergestellt wird. Der Umweltrat bedauert, dass auch
in diesem für das effektive Niveau des Umweltschutzes so
wichtigen Punkt Abstriche vom Richtlinienvorschlag der
Kommission gemacht worden sind. 

2.3.3.3 Öffentlichkeitsbeteiligung in 
Zulassungsverfahren

2.3.3.3.1 Anlagenbezogene Zulassungs-
verfahren

131. Die Öffentlichkeitsbeteiligung in Genehmigungs-
verfahren und zulassungsrelevanten Planungsverfahren
(Planfeststellungen, Bauleitplanungen) galt und gilt in
Deutschland als vergleichsweise gut ausgebaut. Dement-
sprechend werden die Vorgaben der Aarhus-Konvention,
die die Verpflichtung zur Beteiligung der Öffentlichkeit an
Zulassungsentscheidungen für bestimmte, im Anhang I der
Konvention aufgeführte Tätigkeiten (Artikel 6 AK) für
Deutschland keinen ganz grundlegenden Neuerungsbedarf
auslösen. Im Detail sind allerdings Anpassungen erforder-
lich. Wie auch in anderen Regelungsbereichen der Aarhus-
Konvention, wird die Anpassungsnotwendigkeit hier durch
europäische Richtlinien vermittelt, konkretisiert und mög-
licherweise auch ergänzt werden, da die EG als Mitzeich-
nerin der Konvention im Begriff ist, ihr eigenes Recht den
Vorgaben der Konvention anzupassen. Zu den Vorbereitun-
gen gehört ein Richtlinienvorschlag der Kommission, der
unter anderem die Regelungen der UVP-Richtlinie und der
IVU-Richtlinie zur Öffentlichkeitsbeteiligung an die Vor-
gaben des Artikel 6 AK anpassen soll (KOM(2000)
839 endg.; in geänderter Fassung vorgelegt am 12. Dezem-
ber 2001, KOM(2001) 779 endg.).

Rückgang der Öffentlichkeitsbeteiligung am Beispiel
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren

132. Die Beschleunigungsgesetzgebung der Neunziger-
jahre hat erhebliche Rückschritte bei der Öffentlichkeits-
beteiligung bewirkt: Durch Zurückschneiden von Geneh-
migungserfordernissen (unter anderem Ersetzung von
Genehmigungs- durch Anzeigeverfahren), Herabstufung
von Vorhaben in anspruchslosere Verfahrensarten (Plan-
genehmigung statt Planfeststellung, vereinfachtes statt
förmliches immissionsschutzrechtliches Genehmigungs-
verfahren) und veränderte Regelungen zur Öffentlich-
keitsbeteiligung bei Vorhabenänderungen während des
Genehmigungsverfahrens ist die Anzahl der Verfahren
mit Öffentlichkeitsbeteiligung deutlich reduziert worden.

So hat sich die Anzahl der immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung in
den Neunzigerjahren überwiegend rückläufig entwickelt.
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Dem Umweltrat liegen dazu nur aus einzelnen Bundeslän-
dern Daten vor, da in etlichen Bundesländern zentrale Sta-
tistiken über immissionsschutzrechtliche Genehmigungs-
verfahren in den Umweltministerien nicht bzw. seit einigen
Jahren nicht mehr, oder nicht nach Verfahren mit und ohne
Öffentlichkeitsbeteiligung differenziert geführt werden,
und aus den Umweltministerien einiger weiterer Bundes-
länder keine Antworten vorlagen. Die vorliegenden Daten
weisen, was die Anzahl und den Anteil der Verfahren mit
Öffentlichkeitsbeteiligung betrifft, erstaunliche Unter-
schiede zwischen den Bundesländern aus. In der Literatur
wird auf der Basis von Daten aus der Mitte der Neunziger-
jahre ein Durchschnittswert von ca. 10 % Verfahren mit Öf-
fentlichkeitsbeteiligung angegeben; nicht ganz passend
dazu wird allein der Anteil der Verfahren mit Öffent-
lichkeitsbeteiligung an den Änderungsgenehmigungen auf
10 % bis 20 % geschätzt (ROSSNAGEL, 2001, S. 1009 f.,
m. w. N.). Der Durchschnittswert von 10 % wurde bei-
spielsweise in Berlin in den zurückliegenden zehn Jahren
niemals auch nur entfernt erreicht; in Sachsen und Schles-
wig-Holstein wurde und wird er dagegen teilweise um ein
Vielfaches übertroffen (Tab. 2.3-4). Insgesamt zeigen die
verfügbaren Länderdaten überwiegend einen deutlichen
Rückgang nicht nur der absoluten Zahl, sondern auch des
relativen Anteils der Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteili-
gung. Ausnahmen bilden Sachsen und Rheinland-Pfalz. In
Sachsen liegt der Anteil der Verfahren mit Öffentlich-

keitsbeteiligung hoch und hat sich seit Beginn der Neunzi-
gerjahre nur unwesentlich, von gut einem Viertel auf knapp
ein Viertel, verringert. Dies dürfte vor allem auf einen his-
torisch und durch die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung
bedingten vergleichsweise hohen Anteil an Neugenehmi-
gungen zurückzuführen sein. Außerdem spielt vermutlich
eine Rolle, dass die Struktur der Landwirtschaft in Sachsen
von Großbetrieben geprägt ist, sodass die Heraufsetzung
von Schwellenwerten in der 4. BImSchV dort nicht zu 
einem Herausfallen zahlreicher landwirtschaftlicher Anla-
gen aus der Genehmigungsbedürftigkeit im förmlichen, mit
Öffentlichkeitsbeteiligung verbundenen Verfahren geführt
hat. In Rheinland-Pfalz hat sich bei den Änderungsgeneh-
migungsverfahren der Anteil der Verfahren mit Öffentlich-
keitsbeteiligung im erfassten Zeitraum seit 1994 sogar un-
gefähr verdreifacht – dies allerdings von einem so
niedrigen Niveau aus, dass er mit ca. 2 % im Jahr 2000 im
Ländervergleich noch immer sehr niedrig liegt (Tab. 2.3-5).
Für den erheblichen Rückgang der Öffentlichkeitsbeteili-
gung in den anderen Bundesländern, aus denen einschlä-
gige Daten bereitgestellt werden konnten, spielen vermut-
lich auch durch Konjunktur und Strukturwandel bedingte
Veränderungen in Art und Anzahl der zur Genehmigung ge-
stellten Vorhaben eine Rolle. Die in den Neunzigerjahren
erfolgten öffentlichkeitsrestriktiven Änderungen des Ver-
fahrensrechts sind aber jedenfalls mitursächlich.

Tabel le 2.3-4

Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren mit und ohne Öffentlichkeitsbeteiligung 
in Berlin, Sachsen und Schleswig-Holstein

Berlin Sachsen Schleswig-Holstein 

Jahr mit 
Öffentlichkeits-

beteiligung 

ohne 
Öffentlichkeits-

beteiligung 

mit 
Öffentlichkeits-

beteiligung 

ohne 
Öffentlichkeits-

beteiligung 

mit 
Öffentlichkeits-

beteiligung 

ohne 
Öffentlichkeits-

beteiligung 

1991 1  91  45 161 – –

1992 6  95  82 302 – –

1993 8 101 104 300 135 227

1994 3 113  87 309 113 145

1995 7  98  43 502 107 147

1996 2  96  38 424 121 148

1997 2  68  27 341  64 116

1998 1  52  27 264  45 130

1999 1  48  31 218  38 102

2000 0  36  60 250 –
SRU/UG2002/Tab. 2.3-4 

Datenquellen: Schriftliche Auskünfte der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, Mai 2001; des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt
und Landwirtschaft, Juni 2001; des Ministeriums für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein, April 2001
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Insgesamt ist festzustellen, dass im Kernbereich des An-
lagenzulassungsrechts, bei den immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahren, die Möglichkeit der
Öffentlichkeitsbeteiligung in den zurückliegenden Jahren
zurückgegangen ist. 

133. Mit dem Artikelgesetz zur Umsetzung der UVP-
und der IVU-Richtlinie ist der Katalog der Vorhaben, die
ein Zulassungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung
zu durchlaufen haben, einerseits bereichsweise wieder
erweitert worden. Größtenteils war dies durch europa-
rechtliche Vorgaben gefordert. Andererseits wurden aber
durch Änderungen der 4. Verordnung zum Bundes-Im-
missionsschutzgesetz auch eine Reihe von Vorhaben, die
bislang im Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung zu
genehmigen waren (Spalte 1 der 4. BImSchV), aus der
bisher vorgeschriebenen Öffentlichkeitsbeteiligung und
teilweise sogar aus der Genehmigungsbedürftigkeit über-
haupt herausgenommen. Der Trend, die Öffentlichkeits-
beteiligung zurückzudrängen, ist insoweit auch unter 
der seit 1998 amtierenden Bundesregierung fortgesetzt
worden.

Auswirkungen der Öffentlichkeitsbeteiligung 

134. Wegen der erheblichen Bedeutung der Öffentlich-
keitsbeteiligung für eine korrekte und, soweit Abwägung
und Ermessen eine Rolle spielen, ausgewogene Anwen-
dung der geltenden Rechtsvorschriften muss davon ausge-
gangen werden, dass jede gesetzliche und verordnungs-

rechtliche Einschränkung der Öffentlichkeitsbeteiligung
zur Verschlechterung des Vollzugsniveaus beiträgt. Die
positiven, vollzugsförderlichen Wirkungen der Öffentlich-
keitsbeteiligung sind allerdings abzuwägen gegen zusätz-
liche verfahrensbedingte Wartekosten, die den Betreibern
damit aufgebürdet werden. Geringfügige Verbesserungen
der Wahrscheinlichkeit korrekter Verfahrensergebnisse
können nicht beliebige Verfahrensverzögerungen recht-
fertigen.

Insbesondere was die Zulassungsverfahren für Industrie-
anlagen angeht, sprechen theoretische Überlegungen und
vorliegende empirische Daten dafür, dass die mit der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung verbundenen Wartekosten im Re-
gelfall gering sind (vgl. auch SRU, 1996, Tz. 75; SRU,
1994, Tz. 198). Unter den Faktoren, die nach neueren
empirischen Untersuchungen die Dauer der immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ungünstig be-
einflussen, spielt die Öffentlichkeitsbeteiligung keine
Rolle (Tz. 201 ff.). In der Praxis werden bei Anlagenge-
nehmigungen die mit der Öffentlichkeitsbeteiligung ver-
bundenen Verfahrensschritte von der federführenden
Behörde meist in dem Zeitraum absolviert, der ohnehin
durch die Notwendigkeit der Beteiligung anderer Behör-
den in Anspruch genommen wird. Die bisherige Ein-
schätzung, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung kein statis-
tisch relevanter Verzögerungsfaktor ist, wird bestätigt
durch die neueren Daten, die der Umweltrat zur Dauer der
immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren er-
hoben hat. Nach den im Kapitel „Ordnungsrecht und 

Tabel le 2.3-5

Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren mit und ohne Öffentlichkeitsbeteiligung 
in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz

Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz 

Neu- 
genehmigungen 

Änderungs-
genehmigungen 

Neu- 
genehmigungen 

Änderungs-
genehmigungen 

Jahr 
mit 

Öffentlich-
keits-

beteiligung 

ohne 
Öffentlich-

keits-
beteiligung 

mit 
Öffentlich-

keits-
beteiligung 

ohne 
Öffentlich-

keits-
beteiligung 

mit 
Öffentlich-

keits-
beteiligung 

ohne 
Öffentlich-

keits-
beteiligung 

mit 
Öffentlich-

keits-
beteiligung 

ohne 
Öffentlich-

keits-
beteiligung 

1994 – – – –  15  98   2 613

1995 107 260 46 866   –   –  – –

1996 – – – –  20 116   6 370

1997 53 247 34 731  10 101   4 271

1998 21 262 32 677  13  91  15 357

1999 19 255 18 669   8  71   6 129

2000 – – – –  10  83   3 140
SRU/UG2002/Tab. 2.3-5 

Datenquellen: für Nordrhein-Westfalen: MURL NW, 2000, S. 6; Schriftliche Auskunft des Ministeriums für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz,
Juli 2001
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Deregulierung“ wiedergegebenen Daten (Tabelle 2.4-1 und
2.4-2) ist für einige Länder überhaupt kein positiver Zu-
sammenhang zwischen Öffentlichkeitsbeteiligung und
Verfahrensdauer erkennbar; im Saarland und in Schleswig-
Holstein wird bei den Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteili-
gung sogar ein größerer Anteil innerhalb kurzer Fristen
abgeschlossen als bei den Verfahren ohne Öffentlichkeits-
beteiligung. Ob dies auf Unterschieden hinsichtlich der
Behördenzuständigkeit, auf Prioritätensetzungen zuguns-
ten der größeren Vorhaben oder auf anderen Gründen 
beruht, wäre zu prüfen. Besonders aufschlussreich sind hin-
sichtlich des Zusammenhangs von Öffentlichkeitsbeteili-
gung und Verfahrensdauer die Daten, die das Land Nord-
rhein-Westfalen bereitstellen konnte, weil hier eine besonders
differenzierte Statistik geführt wird (Tabelle 2.3-6).

Nach den nordrhein-westfälischen Daten dauern immis-
sionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren mit Öffent-
lichkeitsbeteiligung zwar im Durchschnitt deutlich länger
als Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung (1999 bei Neu-

genehmigungen durchschnittlich 7,9 gegenüber 4,2 Mo-
naten; bei Änderungsgenehmigungen 6,5 gegenüber 3,6 Mo-
naten). Dieselbe Statistik zeigt aber auch, dass dies zu ei-
nem wesentlichen Teil auf die Größenordnung und höhere
Komplexität der Anlagen zurückzuführen sein dürfte, die in
Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung zu genehmigen
sind. So ist z. B. bei Neugenehmigungen der Unterschied
in der durchschnittlichen Verfahrensdauer zwischen Ver-
fahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung bei den Staatlichen
Umweltämtern (5,7 Monate) und den – größere und kom-
plexere Anlagen betreffenden – Verfahren mit Öffentlich-
keitsbeteiligung bei den Bezirksregierungen (11,6 Monate)
wesentlich größer als die auf beiden Ebenen bestehenden
Unterschiede zwischen Verfahren mit und Verfahren ohne
Öffentlichkeitsbeteiligung (Bezirksregierungen: mit Öf-
fentlichkeitsbeteiligung 11,6 Monate, ohne 8,4; Staatliche
Umweltämter: mit Öffentlichkeitsbeteiligung 5,7 Monate,
ohne 4,2). Dass die längere Dauer der Verfahren mit
Öffentlichkeitsbeteiligung mehr durch die Größenordnung

Tabel le 2.3-6

Durchschnittliche Dauer der Genehmigungsverfahren in Nordrhein-Westfalen 
in Abhängigkeit von Genehmigungstyp (Neu- oder Änderungsgenehmigung), 

Behördenzuständigkeit (Bezirksregierungen (BezR)/
Staatliche Umweltämter (StUÄ))
und Öffentlichkeitsbeteiligung

Neugenehmigungen Änderungsgenehmigungen 

mit  
Öffentlichkeits-

beteiligung 

ohne Öffentlichkeits-
beteiligung 

mit  
Öffentlichkeits-

beteiligung 

ohne Öffentlichkeits-
beteiligung 

Anzahl Monate Anzahl Monate Anzahl Monate Anzahl Monate 

1995
BezR 20  3,0 6 9,1  1 18,5 247  9,7 
StUÄ 87 7,4 254 7,1 35 10,0 619 5,5
NW ges. 107 8,4 260 7,1 46 12,1 866 6,7

1996 – – – – – – – –

1997
BezR 11 8,2 4 6,0 16 5,3 209 6,1
StUÄ 42 4,0 243 4,9 18 11,6 522 4,3
NW ges. 53 4,9 247 4,9 34 8,6 731 4,8

1998
BezR 13 5,7 11 14,3 18 12,5 187 5,2
StUÄ 8 11,3 251 4,0 14 4,1 490 3,3
NW ges. 21 7,8 262 4,5 32 10,1 677 3,8

1999
BezR 7 11,6 5 8,4 6 8,4 180 3,7
StUÄ 12 5,7 250 4,2 12 5,5 489 3,6
NW ges. 19 7,9 255 4,2 18 6,5 669 3,6

Quelle: MURL NRW, 2000, S. 6
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und Komplexität der betreffenden Anlagen als durch die
Öffentlichkeitsbeteiligung als solche determiniert ist, zeigt
sich besonders augenfällig darin, dass die in Nordrhein-
Westfalen bei den Staatlichen Umweltämtern angesiedel-
ten Neugenehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteili-
gung deutlich kürzer (durchschnittlich 5,7 Monate) dauern
als die bei den Bezirksregierungen angesiedelten, größere
Vorhaben betreffenden Neugenehmigungsverfahren ohne
Öffentlichkeitsbeteiligung (durchschnittlich 8,4 Monate).

135. Eine verbreitete Skepsis gegen die Beteiligung der
Öffentlichkeit in Zulassungsverfahren speist sich aus der
Erfahrung, dass eine solche Beteiligung bei heftig um-
strittenen Projekten häufig nicht zu einer Konsensbildung
und entsprechenden Befriedungswirkungen führt. Dies
gilt besonders, wenn ein Teil der Öffentlichkeit die Tech-
nologie oder Handlungsweise, um deren Zulassung es
geht, ganz unabhängig vom konkreten Fall aus prinzipiel-
len Gründen ablehnt (s. am Beispiel von Freisetzungsge-
nehmigungen für gentechnisch veränderte Organismen:
BORA, 1999, S. 183 ff., 382 ff.). Zu erwarten, dass die
Öffentlichkeitsbeteiligung in einem Genehmigungsver-
fahren solche Konflikte lösen könnte, wäre unrealistisch.
Dass Grundsatzkonflikte dieser Art sich in voller Schärfe
entfalten, lässt sich allenfalls durch verbesserte Kommu-
nikation und Partizipation in früheren Phasen – auf der
Ebene der grundsätzlichen normativen Entscheidungen
über die Zulassung bestimmter Techniken und ihre Be-
dingungen – verhindern. Auch auf dieser Ebene kann kein
Verfahren garantieren, dass im Ergebnis Konsens oder
auch nur eine Akzeptanz trotz Dissenses hergestellt wird.
Öffentlichkeitsbeteiligung ist also kein Allheilmittel. Aus
einer nur an Akzeptanzbeschaffung interessierten Per-
spektive kann Öffentlichkeitsbeteiligung daher vergeb-
lich gewesen sein. Diese Perspektive ist aber zu eng. Sie
vernachlässigt wichtige andere Funktionen der Öffent-
lichkeitsbeteiligung wie die Informationszufuhr und vor
allem die präventive Anreizwirkung zugunsten sorgfälti-
ger und rechtskonformer behördlicher Entscheidungs-
tätigkeit.

Stärkung der Verbändebeteiligung im Bereich des
Naturschutzes

136. Einen begrüßenswerten Verbesserungsschritt be-
deutet die im Entwurf einer Neufassung des Bundesna-
turschutzgesetzes vorgesehene, gegenüber der bisherigen
Rechtslage erweiterte Verbändebeteiligung (§§ 58 und 60
BNatSchGNeuregG-E; Bundestagsdrucksachen 14/6378
und 14/6878). Mit der vorgesehenen Ausdehnung der
Verbändebeteiligung auf Plangenehmigungen, die an die
Stelle eingriffsrelevanter Planfeststellungen treten (§ 59
Abs. 2 Nr. 7 BNatSchGNeuregG-E), werden die bisheri-
gen Einschränkungen der Öffentlichkeitsbeteiligung
durch Herabstufung von Planfeststellungs- zu Plangeneh-
migungsverfahren immerhin teilweise kompensiert. Al-
lerdings reicht diese Kompensation nicht aus. Generell
kann eine Verbandsbeteiligung die Beteiligung einer brei-
teren Öffentlichkeit schon deshalb nicht ersetzen, weil die
personellen und finanziellen Ressourcen der Verbände
viel zu gering sind, als dass sie in der Lage wären, die
Funktion „der Öffentlichkeit“ zu übernehmen. 

Notwendigkeit einer Trendumkehr und 
Kompensationsbedarf

137. Weitere Reduktionen der Öffentlichkeitsbeteili-
gung sind aus der Sicht des Umweltrates kategorisch ab-
zulehnen (so schon SRU, 1996, Tz. 702). Der Trend zum
Rückbau der Öffentlichkeitsbeteiligung muss nicht nur
gestoppt, sondern umgekehrt werden. Verfahrensrechte
der Umweltverbände „auf nachträgliche Überprüfung und
gegebenenfalls behördliches Einschreiten“, wie der Um-
weltrat sie zur Kompensation weggefallener Öffentlich-
keitsbeteiligungen schon 1996 gefordert hat (SRU, 1996,
Tz. 702), sind nach wie vor wünschenswert. Schon ange-
sichts der beschränkten Kapazitäten der Verbände reicht
dies aber für eine wirkliche Kompensation nicht aus. 

Der Umweltrat empfiehlt daher, für alle Anzeigeverfahren
und umweltrechtlichen Zulassungsverfahren ohne Öf-
fentlichkeitsbeteiligung eine Pflicht zu öffentlicher
Bekanntmachung bei Anzeigen- bzw. Antragseingang
vorzusehen. Dies würde es Verbänden wie auch interes-
sierten Einzelpersonen ermöglichen, sich über das betref-
fende Vorhaben und den Umgang der Behörden damit auf
der Grundlage von Ansprüchen nach dem Umweltinfor-
mationsgesetz zu informieren. Besonders in Verbindung
mit erweiterten Klagemöglichkeiten, die es Bürgern und
Verbänden erlauben, gegen festgestellte Umweltrechts-
verstöße die Gerichte anzurufen (Abschn. 2.3.3.5), würde
davon eine Präventivwirkung ausgehen, die weggefallene
vollzugsunterstützende Funktionen der Öffentlichkeits-
beteiligung kompensieren kann und die auch unabhängig
von diesem Kompensationsbedarf wünschenswert ist. 

Nach der Ausnahmeregelung des § 7 Abs. 1 Nr. 2 des Um-
weltinformationsgesetzes, die Informationsansprüche in
Bezug auf laufende Verwaltungsverfahren weitgehend
ausschloss, hätte die Möglichkeit, sich aus Anlass einer
öffentlichen Bekanntmachung über ein laufendes Geneh-
migungsverfahren zu informieren, nicht bestanden. Der
Europäische Gerichtshof hat aber klargestellt, dass diese
Ausnahmeregelung mit der EG-Umweltinformations-
richtlinie nicht vereinbar ist (EuGH Rs. C-321/96 – Meck-
lenburg, NVwZ 1998, S. 945 ff., Tz. 16 ff.). Eine entspre-
chende Änderung des § 7 UIG ist im Zusammenhang mit
dem Artikelgesetz (Kap. 3.1.3) erfolgt. 

2.3.3.3.2 Stoff- und produktbezogene 
Zulassungsverfahren

138. Anders als bei der Zulassung potenziell umwelt-
gefährdender Anlagen ist bei der Zulassung potenziell
umweltgefährdender Stoffe und Produkte eine Öffent-
lichkeitsbeteiligung im deutschen Umweltrecht prinzi-
piell nicht vorgesehen. Pflanzenschutzmittel (§§ 11 ff.
PflSchG) und Düngemitteltypen (§ 2 DMG) werden ohne
Beteiligung der Öffentlichkeit zugelassen. Dasselbe gilt
für die Genehmigung des Inverkehrbringens von Produk-
ten, die aus gentechnisch veränderten Organismen beste-
hen oder solche Organismen enthalten, und für die Ge-
nehmigung der Freisetzung gentechnisch veränderter
Organismen; vorgeschrieben ist hier nur eine Prüfung und
Bewertung des Antrags durch die in Teilen pluralistisch
zusammengesetzte Zentrale Kommission für die Biologi-
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sche Sicherheit (§ 16 GenTG). Das allgemeine Chemika-
lienrecht kennt bislang kein Zulassungs-, sondern nur ein
Anmeldeverfahren für Chemikalien (§§ 4 ff ChemG). Für
dieses Verfahren sind – abgesehen von begrenzten Mög-
lichkeiten des Informationszugangs nach dem Umwelt-
informationsgesetz – Transparenz- und Beteiligungs-
elemente bislang ebenfalls nicht vorgesehen. In der Praxis
ist es üblich, diejenigen Daten aus der Anmeldung, die
nicht Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse sind (§ 22
Abs. 3 ChemG), im Bundesanzeiger zu veröffentlichen
(VIEBROCK, 1995, S. 63). Eine gesetzliche Verpflich-
tung hierzu besteht aber nicht. Eine unmittelbare oder
über repräsentative Gremien vermittelte Beteiligung der
Öffentlichkeit am Anmeldeverfahren ist nicht vorge-
schrieben und wird auch nicht praktiziert. Eine Verpflich-
tung zur Anhörung der „beteiligten Kreise“ besteht nur
vor dem Erlass von Verordnungen, mit denen ein gefähr-
licher Stoff verboten oder Beschränkungen unterworfen
wird (§ 17 Abs. 1 ChemG). Die für die Öffentlichkeit
nicht weniger wichtige Entscheidung, einen angemelde-
ten Stoff nicht zu verbieten und keine Beschränkungen
vorzusehen, unterliegt dementsprechend keiner Öffent-
lichkeitsbeteiligung.

139. Es stellt sich die Frage, wie und ob dieses Fehlen
einer Öffentlichkeitsbeteiligung im Bereich des umwelt-
bezogenen Stoff- und Produktrechts zu rechtfertigen ist.
Als Begründung könnte in Erwägung gezogen werden,
dass im Stoff- und Produktbereich die Betroffenen eher
als im Falle potenziell umweltgefährdender Anlagen die
Möglichkeit haben, eventuellen Risiken des Stoffs oder
Produkts auszuweichen, indem sie von einem Erwerb ab-
sehen. Diese Begründung erweist sich allerdings bei
näherem Hinsehen als nicht tragfähig. Stoffen und Pro-
dukten ist man in vielen Fällen ausgesetzt, ohne sich für
den Kontakt damit bewusst entschieden zu haben. Auch
im Anlagenzulassungsrecht hat außerdem die Öffentlich-
keitsbeteiligung nicht nur die Funktion, die gesundheitli-
chen Interessen der Beteiligungsberechtigten zu schützen.
In Anlagenzulassungsverfahren geht es auch um den vor-
sorgenden Schutz der Umwelt vor Einwirkungen ohne ge-
sundheitliche Bedeutung; auch die diesbezüglich relevan-
ten Unterlagen müssen ausgelegt, und auch insoweit
können von den Beteiligten Bedenken geltend gemacht
werden.

Eine Besonderheit der Stoff- und Produktzulassungen ge-
genüber den Anlagenzulassungen liegt allerdings darin,
dass von den Risiken, die im Zulassungsverfahren zu prü-
fen sind, potenziell alle betroffen sind, während sich bei
der Zulassung ortsfester Anlagen typischerweise ein en-
gerer Kreis von spezifisch Betroffenen identifizieren lässt,
auf die das Beteiligungsrecht beschränkt werden kann.
Die Vorstellung, dass nur spezifische Betroffenheit ver-
fahrensbezogene Rechte begründen kann, nicht dagegen
bloße Betroffenheit als Mitglied der Allgemeinheit, prägt
im deutschen Recht auch die Zuweisung von Klagerech-
ten (Tz. 155). Einleuchtender ist aus der Sicht des
Umweltrates allerdings die entgegengesetzte US-ameri-
kanische Sichtweise, die davon ausgeht, dass die Not-
wendigkeit, Beteiligungs- und Klagerechte einzuräumen,
mit der Größe des Kreises der Betroffenen nicht ab-, son-

dern zunimmt, und dass es deshalb unlogisch ist, solche
Rechte gerade dann zu verweigern, wenn nicht einige we-
nige, sondern alle betroffen sind. In den USA ist dem-
entsprechend auch das Stoff- und Produktrecht stärker
durch Transparenz und Beteiligungsoffenheit geprägt 
(s. für die Öffentlichkeitsbeteiligung Pflanzenschutzmit-
telrecht GURLIT, 1991, S. 195 ff.; für Publikations-
pflichten und Öffentlichkeitsbeteiligung im Bereich der
Chemikalienkontrolle s. United States Code, Tit. 15,
Kap. 52, Abschn. I, Control of Toxic Substances). 

140. Hervorzuheben ist, dass für das Anmeldungsver-
fahren beim Inverkehrbringen von Produkten, die gene-
tisch veränderte Organismen enthalten, die novellierte
Freisetzungsrichtlinie (RL 2001/18/EG; s. Artikel 24 der
Richtlinie) eine Beteiligung der Öffentlichkeit durch In-
formation und Gelegenheit zur Stellungnahme vorsieht. 

Im Hinblick auf bestehende europarechtliche Vorgaben,
die für eigenständige nationale Verfahrensregime nur sehr
begrenzte Spielräume lassen, sollten weitere Regelungen
zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung bei stoff-
und produktbezogenen Zulassungs- und sonstigen Kon-
trollverfahren auf europäischer Ebene angestrebt werden.
Insbesondere sollte diese Zielsetzung im Rahmen der an-
stehenden Neuordnung der europäischen Chemikalien-
kontrolle (Abschn. 3.1.4.3) verfolgt werden.

2.3.3.4 Beteiligung an Plänen, Programmen
und Normsetzungsverfahren

141. Der Umweltrat hat im Umweltgutachten 1996 kri-
tisiert, dass im deutschen Umweltrecht ein ausgesproche-
nes Defizit an rechtlich gewährleisteter Öffentlichkeits-
beteiligung bei Entscheidungen über umweltrelevante
politische Programmplanungen besteht und dass umwelt-
relevante Normsetzungen besonders im untergesetzlichen
Bereich in Deutschland nach wie vor in intransparenten
Verfahren ohne geregelte hinreichend frühzeitige und aus-
gewogene Beteiligung der Verbände – von einzelnen Bür-
gern ganz zu schweigen – zustande kommen (SRU, 1996,
Tz. 703, 844). Daran hat sich seitdem nichts Wesentliches
geändert.

2.3.3.4.1 Normsetzungsverfahren

Untergesetzliche Normsetzung – Zur Praxis

142. In Deutschland werden verschiedene Formen der
Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen an der unterge-
setzlichen Normsetzung praktiziert: 

– Für Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
sieht auf Bundesebene die Gemeinsame Geschäfts-
ordnung der Bundesregierung eine Unterrichtung der
beteiligten Fachkreise, Verbände und kommunalen
Spitzenverbände vor, soweit deren Belange berührt
sind (§§ 62 Abs. 2 und 70 Abs. 1 i. V. m. § 47 GGO). 

– In vielen Bereichen ist für Rechtsverordnungen und
Verwaltungsvorschriften auf dem Gebiet des Umwelt-
rechts darüber hinaus eine Anhörung näher bezeich-
neter beteiligter Kreise vor Inkraftsetzung auch ge-
setzlich vorgeschrieben (näher LEITZKE, 1999). 
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– Ein anderer Weg der begrenzten Einbeziehung gesell-
schaftlicher Gruppen in Verfahren der untergesetzli-
chen Normsetzung besteht in der Einschaltung von
Beratungsgremien, bei deren Zusammensetzung auch
Gesichtspunkte des Gruppenpluralismus zumindest
eine gewisse Rolle spielen. Ein gesetzlich geregeltes
Beispiel ist die Anhörung der teilweise gruppenplura-
listisch zusammengesetzten Zentralen Kommission
für die Biologische Sicherheit beim Erlass von Ver-
ordnungen und Verwaltungsvorschriften nach dem
Gentechnikgesetz (§§ 4, 30 GenTG). 

143. Vorgeschriebene Anhörungen finden allerdings
häufig erst nach einer Phase informeller Konsultationen
statt, in der die Möglichkeiten des Informationszugangs
und der Einwirkung höchst ungleich verteilt sind. Infor-
mationszugang und Chancen der kommunikativen Ein-
flussnahme werden in dieser Phase weitgehend willkür-
lich gewährt oder verweigert. Mit den Merkwürdigkeiten
dieser Praxis war im Zuge der Vorbereitung dieses Gut-
achtens auch der Umweltrat mehrfach konfrontiert. Ent-
würfe für Rechtsvorschriften und freiwillige Vereinba-
rungen waren in einzelnen Fällen früher von einem
Wirtschaftsverband als vom zuständigen Ministerium er-
hältlich. In anderen Fällen konnte mit Verbänden über
Entwurfstexte diskutiert werden, die diese, wie es hieß,
„auf der Parkbank gefunden“ hatten. Die Unabhängige
Sachverständigenkommission zum Umweltgesetzbuch
hat mit Recht von einem Wildwuchs an intransparenten
Einflussmöglichkeiten gesprochen (BMU, 1998, S. 476). 

Der breiten – nicht durch Verbände oder sonstige insti-
tutionalisierte Repräsentanten vertretenen – Öffentlich-
keit, d. h. jedermann, systematisch Gelegenheit zur
Stellungnahme in Verfahren der untergesetzlichen Norm-
setzung zu geben (Tz. 146 f.), ist in Deutschland bislang
nicht üblich. 

Aarhus-Konvention

144. Die Aarhus-Konvention verpflichtet die Vertrags-
parteien, sich um eine Förderung wirksamer Öffentlich-
keitsbeteiligung in einer geeigneten Phase – solange
Optionen noch offen sind – der Vorbereitung von Rechts-
verordnungen und anderen allgemeinverbindlichen
Rechtsnormen mit relevanten Umweltauswirkungen zu
bemühen (Artikel 8 S. 1 AK). Zu diesem Zweck „sollten“
ausreichende Zeitrahmen für eine effektive Öffentlich-
keitsbeteiligung fixiert, Normentwürfe veröffentlicht
oder auf andere Weise der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht, und es soll der Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben
werden, zu diesen Entwürfen entweder direkt oder durch
repräsentative beratende Gremien Stellung zu nehmen
(Artikel 8 S. 2 AK). Das Ergebnis der Öffentlichkeits-
beteiligung ist so weit wie möglich zu berücksichtigen
(Artikel 8 S. 3 AK). Um bloße unverbindliche Verhaltens-
postulate (so SCHEYLI, 2000, S. 241) handelt es sich hier
nicht. Zwar sind die Vorgaben des Artikel 8 AK weich ge-
fasst (bemühen, engl. strive, und sollten, engl. should).
Immerhin ist die Bemühung aber verpflichtend vorge-
schrieben. Die Formulierung der konkreteren Vorgaben
als Sollenssätze (should anstelle des strikten shall) impli-
ziert einen gewissen Spielraum für begründete Ausnah-

men, bedeutet aber nicht, dass die Bestimmung als Vor-
schlag zu betrachten wäre, der bei Missfallen abgelehnt
werden kann (s. auch UNECE, 2000, S. 119 ff.).

Die Verpflichtung, die mit der Ratifikation der Aarhus-
Konvention eingegangen wird, sollte zum Anlass genom-
men werden, die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der unter-
gesetzlichen Normsetzung nach einheitlichen Grundsätzen
gesetzlich zu regeln. Für den Bereich des Umweltrechts
wäre der geeignetste Standort für eine solche Regelung ein
Abschnitt „Recht- und Regelsetzung“ im allgemeinen Teil
eines Umweltgesetzbuchs, wie er im Entwurf der Unab-
hängigen Sachverständigenkommission zum Umweltge-
setzbuch vorgesehen war (s. §§ 11 ff. UGB-KomE). Andere
denkbare Lösungen bestünden in einem eigenen Gesetz
über die untergesetzliche Rechts- und Regelsetzung im
Umweltrecht oder in der Einfügung paralleler Verfahrens-
bestimmungen in die verschiedenen Fachgesetze.

Gesetzgebungsverfahren

145. Verpflichtungen in Bezug auf eine Öffentlichkeits-
beteiligung im Zusammenhang mit regulären Gesetzge-
bungsverfahren ergeben sich aus der Aarhus-Konvention
nicht. Für eine vergleichsweise breite Interessen- und
Wissensrepräsentation ist hier bereits durch die Zusam-
mensetzung des Parlaments und den Ablauf des Gesetz-
gebungsverfahrens gesorgt. Nach § 47 der im Sommer
2000 neu gefassten Gemeinsamen Geschäftsordnung der
Bundesregierung (GGO) sind Gesetzesvorlagen der Re-
gierung möglichst frühzeitig den beteiligten Kreisen, de-
ren Belange betroffen sind, zur Stellungnahme zuzuleiten.
Ob bereits in diesem frühen Stadium auch eine Informa-
tion der breiteren Öffentlichkeit – etwa über das Internet –
erfolgt, ist Ermessenssache (s. i. E. § 48 GGO). Im Prinzip
ist es auch jedem Bürger unbenommen, sich mit Eingaben,
die den Inhalt von Gesetzentwürfen betreffen, an das Par-
lament oder die Regierung zu wenden (Artikel 17 GG).
Dieses Petitionsrecht kann aber faktisch nicht genutzt
werden, solange Entwürfe als vertraulich behandelt oder
nur ausgewählten einzelnen Verhandlungspartnern zur
Kenntnis gegeben werden.

Auch hier wären von einer aktiveren Einbeziehung der
breiteren Öffentlichkeit Vorteile sowohl hinsichtlich der
Einspeisung nützlicher Information als auch in Bezug auf
die politische Integration der Bürger zu erwarten. Dazu
könnten insbesondere die Möglichkeiten des Internet ge-
nutzt werden. In vielen Ländern und auch auf der Ebene
der EG ist es heute üblich, politisch-programmatische
Überlegungen, die künftige Gesetzgebungsaktivitäten be-
treffen, oder auch konkrete Gesetzentwürfe in Konsul-
tationsdokumenten zusammenzufassen, die über einen
begrenzten Zeitraum unter Angabe von E-mail- und Post-
adressen für Anregungen und sonstige Rückmeldungen
ins Internet gestellt werden (s. für die EG: Europäische
Komission, http://europa.eu.int/comm/ enterprise/consul-
tations/index.htm). Der Umweltrat begrüßt, dass es auch
in Deutschland Ansätze zu einer solchen Praxis – bei-
spielsweise im Fall des Entwurfs des Informations-
freiheitsgesetzes (Tz. 124) – gibt, und fordert dazu auf,
künftig insbesondere auch bei umweltbezogenen Gesetz-
gebungsvorhaben verstärkt von dieser Möglichkeit Ge-
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brauch zu machen. Zwar ist auf der Ebene Gesetzgebung
aus den bereits genannten Gründen die Einführung zu-
sätzlicher Beteiligungsmöglichkeiten für eine breitere Öf-
fentlichkeit weniger dringlich als im Bereich der unter-
gesetzlichen Regelungen. Auch auf dieser Ebene erreicht
aber die Komplexität der berücksichtigungsbedürftigen
Gesichtspunkte heute häufig einen Grad, der noch
weitergehenden Wissens- und Erfahrungsinput sinnvoll
erscheinen lässt, als in den üblichen parlamentarischen
Verfahren verfügbar gemacht werden kann. Wünschens-
wert wäre es, wenn eine Praxis der Öffentlichkeitsbeteili-
gung über das Internet sich auf der Ebene der Gesetz-
gebung als ein Element demokratischer Kultur ohne
normative Formalisierung einbürgerte. Auf diese Weise
könnten sowohl mit den Chancen als auch mit den Pro-
blemen dieser Form der Beteiligung Erfahrungen gesam-
melt werden, die darüber Aufschluss geben, wann und wie
sie eingesetzt werden muss, damit sich ein günstiges Ver-
hältnis ergibt zwischen dem Aufwand, den derartige Ver-
fahren erzeugen, und einem über das übliche parlamenta-
rische Verfahren hinausgehenden „Mehrwert“.

Direkte Öffentlichkeitsbeteiligung 

146. Von den beiden Möglichkeiten der Einbeziehung
der Öffentlichkeit, die die Aarhus-Konvention vorsieht 
– direkte Öffentlichkeitsbeteiligung oder Beteiligung von
beratenden Gremien, die als Repräsentanten der Öffent-
lichkeit fungieren –, ist die direkte Öffentlichkeitsbeteili-
gung mit der Möglichkeit der Stellungnahme für jeder-
mann vorzuziehen, wie sie beispielsweise in den USA
üblich ist (zur Rechtslage und Praxis in den USA: 
PÜNDER, 1995, S. 118 ff.; speziell für den Umweltbe-
reich BÖHM, 1996, S. 201 ff.). Die staatliche Rege-
lungstätigkeit hat einen immensen Umfang. Für den Be-
reich des Umweltschutzes wird sich das auch in Zukunft
nicht grundlegend ändern (vgl. Kap. 2.4). Die Vorschrif-
ten des Umweltrechts beziehen sich typischerweise auf
komplizierte Sachverhalte und Wirkungsgefüge und sind
in komplexe Regelungszusammenhänge eingebettet. 
Unter diesen Bedingungen hat die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit nicht nur den Sinn, in der Gesellschaft vor-
handene Bewertungen in das Normsetzungsverfahren ein-
zuspeisen. Es geht wesentlich auch um das Einspeisen des
in der Gesellschaft vorhandenen Wissens. Diese Funktion
der Öffentlichkeitsbeteiligung gewinnt noch an Bedeu-
tung, wenn die rechtsetzenden Instanzen in verhältnis-
mäßig großer institutioneller und kommunikativer Entfer-
nung von der Praxis des konkreten Umgangs mit dem von
ihnen gesetzten Recht arbeiten. In Deutschland ist infolge
eines föderalen Staatsaufbaus, der die Rechtsetzungs-
kompetenzen weitgehend dem Bund, die Verwaltungs-
kompetenzen dagegen weitgehend den Ländern zuweist,
die Distanz der normsetzenden Bundesinstitutionen zur
Vollzugsbasis in der Regel so groß, dass sie in den übli-
chen Formen der Länderbeteiligung nur sehr begrenzt
wieder überbrückt werden kann. Auch die üblichen For-
men der Verbändebeteiligung sind nur eingeschränkt in
der Lage, die auf der Ebene zentraler Regulierungsinstan-
zen auch bei hoher Fachkompetenz unvermeidlichen Wis-
sensdefizite zu beheben. Die Spitzenverbände der ver-
schiedenen gesellschaftlichen Gruppen operieren selbst

in mehr oder weniger großer Distanz zu ihrer jeweiligen
„Basis“ – den einzelnen Unternehmen, Kommunen, loka-
len Umweltverbänden und Initiativen usw. – und den dort
mit der Umsetzung umweltrechtlicher Vorschriften Be-
schäftigten oder davon Betroffenen. In der umweltrecht-
lichen Gesetz- und Verordnungsgebung finden sich Bei-
spiele für Regelungen, die nur dadurch erklärbar sind,
dass wichtige Akteure auf höchster Ebene bei frühzeitig
getroffenen Festlegungen über Regelungsinhalte keine
klare Vorstellung von deren wirklicher Bedeutung hatten
(LÜBBE-WOLFF, 1997a, S. 96 ff.). Insbesondere bei den
Verbänden, die ausschließlich Umwelt- und andere Ge-
meinwohlinteressen vertreten, sind auch die personellen
und finanziellen Ressourcen häufig zu begrenzt, als dass
sie alle wünschenswerten kommunikativen Vermittlungs-
leistungen erbringen könnten. Fest eingerichtete Bera-
tungsgremien verfügen über eine zu begrenzte Kapazität
zur Verarbeitung von Detailinformationen, als dass sie 
in der Lage wären, für breite Regulierungsfelder die in
jeweils unterschiedlichen Teilen der Öffentlichkeit vor-
handene Beurteilungskompetenz verlustfrei in Normset-
zungsprozesse einzuspeisen. Gerade auch die Einspei-
sung von Wissen und Urteilsfähigkeit im Detail ist aber
wichtig, wenn funktionsfähige und effiziente Regelungen
entstehen sollen.

147. Einen Mittelweg zwischen direkter Öffentlich-
keitsbeteiligung und Beteiligung eines die Öffentlichkeit
repräsentierenden Beratungsgremiums hat die Unabhän-
gige Sachverständigenkommission zum Umweltgesetz-
buch vorgeschlagen. Nach dem von ihr erarbeiteten Ent-
wurf für ein Umweltgesetzbuch (BMU, 1998) soll vor
dem Erlass von Rechtsverordnungen und unter bestimm-
ten Voraussetzungen auch von Verwaltungsvorschriften
eine pluralistisch zusammengesetzte Umweltkommission
anzuhören sein, die in den gesetzlich bestimmten Fällen
ihrerseits vor Abgabe ihrer Stellungnahme die Öffentlich-
keit beteiligt (§§ 17f., 20 und 29 Abs. 1 UGB-KomE). In
den gesetzlich bestimmten Fällen hätte danach jedermann
Gelegenheit, zu Verordnungsentwürfen Stellung zu neh-
men. Die Stellungnahme würde aber nicht unmittelbar
gegenüber dem jeweils federführenden Ministerium er-
folgen, sondern gegenüber der Umweltkommission, die
damit eine Art Filterfunktion erhielte und wesentliche
Aufgaben der Informationsverarbeitung im Vorfeld der
Normsetzung zu übernehmen hätte. Ganz abgesehen da-
von, dass die notwendige Verarbeitung der Informationen
aus der Öffentlichkeitsbeteiligung aus Kapazitätsgründen
besser vom zuständigen Ministerium selbst als von einer
ständigen Kommission geleistet werden kann, ist die in
diesem Modell vorgesehene Trennung von Informations-
verarbeitungs- und Entscheidungsfunktion prinzipiell
problematisch. Zu befürchten ist auch, dass die vorgese-
hene Mediatisierung der Öffentlichkeitsbeteiligung sich
eher deaktivierend – oder jedenfalls nicht optimal akti-
vierend – auswirken würde. Die Motivation derer, die
über Wissen und Beurteilungskompetenzen verfügen,
diese auch zur Verfügung zu stellen, dürfte tendenziell
höher sein, wenn ein „direkter Draht“ zu den verantwort-
lichen Entscheidungsträgern eröffnet wird.
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2.3.3.4.2 Pläne, Programme und Politiken

Aarhus-Konvention und bisherige Praxis 
in Deutschland

148. Die Aarhus-Konvention verpflichtet die Vertrags-
parteien, angemessene Vorkehrungen dafür zu treffen,
dass die Öffentlichkeit bei der Vorbereitung umweltbezo-
gener Pläne und Programme informiert und beteiligt und
das Ergebnis dieser Beteiligung angemessen berücksich-
tigt wird (Artikel 7 S. 1 AK). 

Die genaue Reichweite dieser Verpflichtung ist nicht völ-
lig klar. Dies betrifft vor allem die Abgrenzung zur noch
etwas schwächer gefassten Verpflichtung in Bezug auf die
Öffentlichkeitsbeteiligung bei „Politiken“ (Tz. 150). Er-
fasst sind jedenfalls die Raumplanung und die Bauleitpla-
nung sowie umweltrelevante Fachplanungen aller Art,
und zwar jeweils auch die höherstufigen (UNECE, 2000,
S. 115). Klar ist aber auch, dass die Verpflichtung sich
nicht auf raumbezogene Planungen beschränkt (UNECE,
2000, S. 115). Nahe liegend ist die Annahme, dass mit
„Plänen und Programmen“ rechtlich institutionalisierte,
d. h. in Rechtsvorschriften vorgesehene zukunftsorien-
tierte Koordinationsinstrumente gemeint sind, während
der Begriff „Politiken“ auf frei entwickelte politische
Konzeptionen wie z. B. das Klimaschutzprogramm der
Bundesregierung zielt. Dazu würde passen, dass auch die
EG-Richtlinie zur Strategischen Umweltprüfung unter
den Begriff „Pläne und Programme“ nur rechtlich institu-
tionalisierte Instrumente subsumiert (Tz. 151). Diese In-
terpretation würde auch verständlich machen, weshalb die
Verpflichtungen zur Öffentlichkeitsbeteiligung bei Politi-
ken weicher gefasst sind als bei Plänen und Programmen.
Bei Konzepten, die nach freiem politischen Ermessen ent-
wickelt werden und bei denen es daher auch im Ermessen
der jeweiligen politischen Akteure liegt, ob sie überhaupt
ausgearbeitet und fixiert werden, liegt es nahe, auch das
Verfahren der Ausarbeitung weiter gehend in das politi-
sche Ermessen zu stellen als bei Plänen und Programmen,
zu deren Ausarbeitung eine Rechtspflicht besteht.

Die Art der Öffentlichkeitsbeteiligung ist in Artikel 7 AK
nicht im Detail vorgegeben; die Ermittlung der „Öffent-
lichkeit, die sich beteiligen kann“, darf den zuständigen
Behörden überlassen werden (Artikel 7 S. 3 AK). Daraus
ist zu schließen, dass nicht notwendigerweise eine Betei-
ligungsmöglichkeit für jedermann eröffnet werden muss. 

149. In Deutschland ist bislang vor allem bei höherstu-
figen Planungen eine Öffentlichkeitsbeteiligung nicht
durchgängig vorgesehen. Ein Teil der höherstufigen Pla-
nungen ist wegen ihres Einzelprojektbezuges nach den
Regelungen des UVP-Gesetzes UVP-pflichtig und unter-
liegt damit auch einer Öffentlichkeitsbeteiligung. Dies
betrifft die wasser- und straßenrechtlichen Linienbestim-
mungen und die luftverkehrsrechtliche Genehmigung für
planfeststellungsbedürftige Flughäfen (§ 15 UVPG). Für
das Raumordnungsverfahren ist die Durchführung einer
UVP und damit auch eine Öffentlichkeitsbeteiligung nur
fakultativ vorgesehen (§ 16 UVPG). Abfallwirtschafts-
pläne sind dagegen, auch wenn sie grundstücksgenaue
Standortfestlegungen treffen, weder UVP-pflichtig, noch
unterliegen sie – von ganz vereinzelten landesrechtlichen

Ausnahmen abgesehen – aus anderen Gründen einer Öf-
fentlichkeitsbeteiligung; ebenso wenig die Bedarfspla-
nung für den Straßen- und Schienenwegebau (KÜHLING
und HERRMANN, 2000, S. 83 m. w. N.; zur Kritik an der
fehlenden Öffentlichkeitsbeteiligung bei Abfallwirt-
schaftsplänen PAETOW, 1998, Rn. 82). Auch für die
Raumplanung bis hin zur Regionalebene ist eine Öffent-
lichkeitsbeteiligung, auch in der eingeschränkten Form
einer bloßen Verbändebeteiligung, nur vereinzelt durch
das Landesrecht geboten (WILRICH, 2000, S. 367). Für
den Bereich der Planung werden daher aus der Aarhus-
Konvention und deren Umsetzung innerhalb der EG für
Deutschland zusätzliche Verpflichtungen zur Institutio-
nalisierung einer Öffentlichkeitsbeteiligung entstehen.

150. Über die Verpflichtung zur Öffentlichkeitsbeteili-
gung bei Plänen und Programmen hinaus hat jede Ver-
tragspartei sich in angemessenem Umfang zu bemühen,
auch Möglichkeiten der Beteiligung der Öffentlichkeit in
der Vorbereitung umweltrelevanter Politiken (policies, ge-
nauer zu übersetzen wohl mit „Politikplanung/en“) zu
schaffen (Artikel 7 S. 4 AK). Die Formulierung ist hier
wiederum sehr weich gefasst, sodass sich kaum Verpflich-
tungen zur Einführung ganz bestimmter Formen der
Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Formulierung bestimm-
ter Politiken ableiten lassen. Die Europäische Kommission
schließt daraus, dass für die Ebene der EG Rechtsvor-
schriften zur Umsetzung dieser Bestimmung der Aarhus-
Konvention nicht erforderlich sind (KOM(2000)839 endg.,
unter 6.1.1). Eine Verpflichtung, Maßnahmen zur Öffent-
lichkeitsbeteiligung bei der Politikplanung gerade in Ge-
setzesform bzw. auf gesetzlicher Grundlage zu treffen, ent-
hält die Konvention in der Tat nicht. Eine Notwendigkeit
für gesetzliche Regelungen ergibt sich hier auch nicht da-
raus, dass bereits vorhandene gesetzliche Vorgaben für den
Verfahrensablauf bei Politikplanungen der Ergänzung be-
dürften, um eine Öffentlichkeitsbeteiligung zu ermögli-
chen. Die Konvention verpflichtet aber zu angemessenen
Bemühungen um eine Verbesserung der Beteiligungs-
praxis. Jedenfalls der bislang in Deutschland traditionelle
Verzicht auf jede Form einer institutionalisierten Öffent-
lichkeitsbeteiligung bei der Politikplanung ist aber unter
der Konvention nicht mehr haltbar. 

Auf der Ebene der EG bemüht Deutschland sich auch hin-
sichtlich der Umsetzung des Artikel 7 AK darum, dass die
Umsetzung nicht über das nach der Aarhus-Konvention
zwingend Gebotene hinausgeht (BMU, 2001). Dies ent-
spricht dem im Rahmen des Konsultationsverfahrens nach
dem Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern
in Angelegenheiten der Europäischen Union geäußerten
Wunsch des Bundesrates (Bundesratsdrucksache.100/01).

Öffentlichkeitsbeteiligung nach der EG-Richtlinie
zur strategischen Umweltprüfung 

151. Die EG-Richtlinie über die Prüfung der Umwelt-
auswirkungen bestimmter Pläne und Programme – kurz:
die Plan-UVP-Richtlinie oder Richtlinie über die Strate-
gische Umweltprüfung (SUP-Richtlinie, 2001/42/EG) –
verpflichtet die Mitgliedstaaten, bei bestimmten Plänen
und Programmen vor Annahme bzw., soweit es sich um
Pläne und Programme in Gesetzesform handelt, vor der
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Einbringung in das Gesetzgebungsverfahren eine Um-
weltprüfung vorzunehmen und dabei auch die Öffentlich-
keit zu beteiligen. Der Öffentlichkeit ist frühzeitig und ef-
fektiv Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, und die
eingegangenen Stellungnahmen müssen bei der Entschei-
dungsfindung berücksichtigt werden (Artikel 6, 8 SUP-RL).
Was dabei unter „Öffentlichkeit“ zu verstehen ist, können
im Einzelnen die Mitgliedstaaten bestimmen; jedenfalls
schließt der Begriff aber auch diejenigen Teile der Öffent-
lichkeit ein, die von dem betreffenden Entscheidungs-
prozess voraussichtlich betroffen sein werden oder ein
Interesse daran haben, einschließlich der relevanten Um-
weltverbände und anderer gegebenenfalls einschlägiger
Nichtregierungsorganisationen (Artikel 6 Abs. 4 SUP-RL). 

Erfasst sind von der Verpflichtung, eine Umweltprüfung
mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen, alle von
mitgliedstaatlichen Behörden – einschließlich der regio-
nalen und kommunalen Ebene – erstellten oder für die An-
nahme im Wege der Gesetz- oder Verordnungsgebung
vorbereiteten Pläne und Programme, die 
– in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fi-

scherei, Energie, Industrie, Verkehr, Abfallwirtschaft,
Wasserwirtschaft, Telekommunikation, Fremdenver-
kehr, Raumordnung oder Bodennutzung ausgearbeitet
werden und durch die der Rahmen für die künftige Ge-
nehmigung von nach der UVP-Richtlinie prüfungs-
pflichtigen Projekten gesetzt wird, oder

– bei denen angesichts ihrer voraussichtlichen gebietsbe-
zogenen Auswirkungen eine Verträglichkeitsprüfung
nach der FFH-Richtlinie für erforderlich erachtet wird,

sofern diese Pläne
– aufgrund von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften

erstellt werden müssen und
– voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben,

wobei für Pläne und Programme, die die Nutzung kleiner
Gebiete auf lokaler Ebene festlegen, die Prüfpflichtigkeit
davon abhängt, dass die Mitgliedstaaten ihnen voraus-
sichtlich erhebliche Umweltwirkungen zuschreiben 
(s. Artikel 2 Buchst. a) und Artikel 3 SUP-RL).

Grundsätzlich erfasst sind auch Plan- und Programm-
änderungen; geringfügige Änderungen bedürfen aller-
dings der Prüfung ebenfalls nur, wenn die Mitgliedstaaten
bestimmen, dass sie voraussichtlich erhebliche Umwelt-
auswirkungen haben (Artikel 2a, 3 Abs. 3 SUP-RL).

152. Die Bundesregierung hat auf der Ebene der EG 
dieser Richtlinie zunächst ablehnend gegenübergestanden
und sich, als deutlich wurde, dass keine Aussicht auf Ver-
hinderung besteht, um möglichst weitgehende „inhaltliche
Verbesserungen“, d. h. um eine restriktivere Ausgestaltung
der Richtlinie bemüht (Bundesratsdrucksache 693/99;
JACOBY, 2000, S. 2006 ff.). Die ablehnende Haltung der
Bundesregierung entsprach einem Votum des Bundesrates
von 1997, das die Bundesregierung bei den Verhandlungen
aufgrund gesetzlicher Vorschriften maßgeblich zu berück-
sichtigen hatte (Bundesratsdrucksache 277/1/97; zur
Berücksichtigungspflicht der Bundesregierung s. Arti-
kel 23 Abs. 5 S. 2 GG, § 5 EuZBLG). Was eigene
Bemühungen zur Umsetzung der Aarhus-Verpflichtungen

in Bezug auf Pläne und Programme angeht, hat Deutsch-
land sich bislang abwartend verhalten. Während die Mehr-
zahl der EG-Mitgliedstaaten bereits im Vorfeld des Inkraft-
tretens der SUP-Richtlinie zumindest bereichsweise über
eigene gesetzliche Regelungen zur strategischen Umwelt-
prüfung verfügte oder sich mit Gesetzentwürfen, Pilotpro-
jekten und Ähnlichem präpariert hat, gehört Deutschland
zu den „wait-and-see-countries“, die entschieden haben,
erst nach Erlass der SUP-Richtlinie tätig zu werden (s. für
den Transportsektor KOM(2001)88 endg., S. 1). 

Der Umweltrat plädiert für eine Umsetzung der Richtli-
nienvorgaben, die die vorhandenen mitgliedstaatlichen
Umsetzungsspielräume in einem beteiligungsfreundlichen
Sinne nutzt (zu weiteren Umsetzungsfragen JACOBY,
2000, S. 219 ff.; SPANNOWSKY, 2000, S. 207 ff.). Ins-
besondere sollten die gegebenen Möglichkeiten, auf mit-
gliedstaatlicher Ebene festzulegen, welche Vorhaben vo-
raussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben,
nicht in einem restriktiven Sinne genutzt werden. 

Öffentlichkeitsbeteiligung bei gemeinschaftsrechtlich
vorgeschriebenen Plänen und Programmen

153. Zur Umsetzung der Aarhus-Verpflichtungen in Be-
zug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung hat die Europä-
ische Kommission einen Richtlinienvorschlag vorgelegt,
der auch die Öffentlichkeitsbeteiligung bei Plänen und
Programmen erfasst (KOM(2000)839 endg.; nach Stel-
lungnahme der anderen an der Gesetzgebung beteiligten
Organe in geänderter Fassung vorgelegt am 12. Dezember
2001, KOM(2001) 779 endgültig). Der Richtlinienvor-
schlag sieht eine Verpflichtung zur Beteiligung der
Öffentlichkeit bei den Plänen und Programmen vor, die
die Mitgliedstaaten aufgrund der im Anhang aufgeführten
europarechtlichen Vorgaben aufzustellen haben und die
nicht der Plan-UVP-Richtlinie unterliegen, d. h. bei 
– Abfallbewirtschaftungs- und Entsorgungsplänen nach

Artikel 7 der Abfallrahmenrichtlinie, Artikel 6 der
Richtlinie über gefährliche Abfälle und Artikel 14 der
Verpackungsrichtlinie, 

– Nachrüstprogrammen nach Artikel 14 der Deponie-
richtlinie,

– Aktionsprogrammen nach Artikel 5 der Richtlinie
über den Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen
durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen,

– Plänen für Überschreitungsgebiete nach Artikel 8
Abs. 3 der Luftqualitätsrichtlinie,

– Programmen nach Artikel 6 der Richtlinie über gefähr-
liche Stoffe enthaltende Batterien und Akkumulatoren.

Von deutscher Seite war die Notwendigkeit diesbezüglicher
europarechtlicher Regelungen zunächst infrage gestellt
worden; es müsse geprüft werden, „inwieweit für die vor-
geschlagene Regelung angesichts Artikel 7 AK ein Bedarf
besteht“ (BMU, 2001). Aus der Sicht des Umweltrates ist
dieser Bedarf gegeben, sodass die vorgeschlagene Regelung
von deutscher Seite unterstützt werden sollte. Bei den auf-
gezählten Plänen und Programmen handelt es sich um Pläne
und Programme im Sinne der Aarhus-Konvention (Tz. 148).
Die EG übernimmt mit dem Beitritt zur Aarhus-Konvention
daher die Verpflichtung, für die Beteiligung der Öffentlich-
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keit bei diesen Plänen und Programmen angemessene Vor-
kehrungen zu treffen. Nicht mehr und nicht weniger als dies
beinhaltet der Richtlinienvorschlag. 

2.3.3.4.3 Selbstverpflichtungen und 
Umweltvereinbarungen

154. Statt mit Gesetzen und Verordnungen wird gerade in
der Umweltpolitik zunehmend mit dem Instrument der
Selbstverpflichtungen und Umweltvereinbarungen gear-
beitet (Überblick für Deutschland bei KNEBEL et al., 1999;
BDI, 2000). Dabei macht die Wirtschaftsseite gewisse um-
weltrelevante Zusagen, während im Gegenzug die staatliche
Seite von einseitiger hoheitlicher Regelung absieht. Als Ak-
teur für die staatliche Seite treten die zuständigen Regierun-
gen oder Regierungsmitglieder auf. Mit den auf diese Weise
eingegangenen politischen Bindungen werden faktisch aber
auch die Handlungsspielräume der rechtlich in keiner Weise
eingebundenen Parlamente erheblich beschränkt. Die Praxis
der Aushandlung und des Abschlusses solcher Selbstver-
pflichtungen und freiwilliger Vereinbarungen wirft Legiti-
mationsprobleme auf. Dies betrifft nicht nur die Nichtbetei-
ligung von Verfassungsorganen, die im Falle rechtsförmiger
Regelung zu entscheiden oder mitzuentscheiden gehabt hät-
ten (dazu BMU, 1994, S. 43), sondern auch den Ausschluss
jeglicher öffentlicher Diskussion im Vorfeld.

Das Verfahren der Aushandlung solcher Selbstverpflich-
tungen oder Vereinbarungen ist bislang von vollständiger
Intransparenz geprägt. Irgendwelche Beteiligungsmög-
lichkeiten der Bürger und Verbände existieren nicht. So
war beispielsweise vor dem Abschluss der im November
2000 geschlossenen Vereinbarung zum Klimaschutz
(Tz. 447 ff.) keinerlei öffentliche Diskussion über deren
Inhalte möglich, obwohl die deutsche Klimaschutzpolitik
durch diese Vereinbarung faktisch – stärker als durch ein
Gesetz, das im Prinzip jederzeit geändert werden kann –
auf Jahre hinaus auf die vereinbarten Optionen festgelegt
und an der Realisierung politischer Alternativen gehindert
wird. Die Lage ist hier also noch beteiligungsfeindlicher
als in den ohnehin schon defizitären regulären Norm-
setzungsverfahren, an deren Stelle solche Selbstverpflich-
tungen oder Vereinbarungen treten. Nach Auffassung des
Umweltrates muss sich dies ändern. Wenn ein umweltbe-
zogenes Arrangement zwischen Staat und Wirtschaft im
Gegenzug zu wirtschaftsseitig übernommenen Verpflich-
tungen auch Zusagen oder Absichtserklärungen seitens der
Regierung beinhaltet, sollten alle beiderseitigen Zusagen
und Absichtserklärungen in Form einer Vereinbarung of-
fen deklariert werden. Vor Abschluss einer derartigen Ver-
einbarung sollte mindestens der Entwurf veröffentlicht
und Interessenten Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben
werden. Dies entspricht der Empfehlung der OECD, Dritte
(„third parties“) am Prozess der Zielfestlegung für Um-
weltvereinbarungen zu beteiligen (OECD, 1999, S. 135). 

2.3.3.5 Verbands- und Bürgerklagen

Antiquierte Rechtsschutzkonzeption

155. Die Möglichkeit, für die Durchsetzung des geltenden
Rechts die Gerichte anzurufen, hängt nach deutschem Pro-
zessrecht im Allgemeinen davon ab, dass der Kläger geltend
machen kann, in subjektiven Rechten verletzt zu sein. Kla-

gen, mit denen nicht eine spezifisch individuelle Rechtsver-
letzung, sondern das Allgemeininteresse an der Durchset-
zung bestehenden Rechts geltend gemacht wird, behandelt
das deutsche Rechtssystem bislang – von engen Ausnahme-
fällen abgesehen – als unwillkommene und unzulässige
Einmischung in Angelegenheiten, die nicht Sache des Bür-
gers sind. Dahinter steht dasselbe enge Demokratiever-
ständnis und Bürgerbild (WEGENER, 2000b), das auch der
traditionell restriktiven deutschen Position zu Informati-
onsrechten des Bürgers und Beteiligungsrechten in unterge-
setzlichen Normsetzungs- und Programmplanungsverfah-
ren zugrunde liegt.

Mit dieser restriktiven Rechtsschutzkonzeption gehört
Deutschland, was die Einklagbarkeit des Umweltrechts an-
geht, zu den Nachzüglern der Rechtsentwicklung in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union – ganz zu schwei-
gen von den sonst auf vielen Gebieten gern imitierten USA
(s. für die dortigen extensiven Verbands- und Bürgerkla-
gerechte BLUME, 1999; KOKOTT und LEE, 1998,
S. 235 ff.). Einer für die europäische Kommission erarbei-
teten rechtsvergleichenden Studie aus dem Jahr 1998 zu-
folge gab es in der EG damals nur noch vier Mitgliedstaa-
ten, die den Umweltverbänden weiterhin Klagerechte nicht
oder nur in eng begrenzten Ausnahmefällen einräumten:
Deutschland, Österreich, Dänemark und Schweden
(PRIEUR, 1998, S. 92). Tatsächlich existieren aber jeden-
falls zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch in Dänemark und
Schweden sehr viel großzügigere Rechtsschutzmöglichkei-
ten als in Deutschland. Schweden räumt den Umweltver-
bänden ein extensives Klagerecht ein (VERSCHUUREN
et al., 2000, Anhang 1, Länderberichte, S. 80). In Dänemark
besteht die Möglichkeit, umweltrechtliche Planungs- und
Genehmigungsentscheidungen vor unabhängigen Verwal-
tungsspruchkörpern mit quasi-justiziellem Status anzugrei-
fen, nicht nur für Bürger mit einem substanziellen individu-
ellen Interesse an der Entscheidung, sondern auch für
bestimmte anerkannte Umweltverbände; daneben fungiert
in Dänemark ebenso wie in Schweden als eine mächtige un-
abhängige Kontrollinstanz, an die jeder Bürger sich auch in
Umweltangelegenheiten ohne weitere Voraussetzungen
wenden kann, der Ombudsmann (VERSCHUUREN et al.,
2000, Anhang 1, Länderberichte, S. 13 f., 79 f.). Von den bei
PRIEUR genannten in der Frage der Verbandsklagerechte
nachhinkenden EG-Mitgliedstaaten verbleiben danach nur
Österreich, das aber immerhin ein Klagerecht von Bürger-
initiativen bei UVP-pflichtigen Vorhaben kennt (VER-
SCHUUREN et al., 2000, Anhang 1, Länderberichte, S. 2),
und Deutschland, das mit der Einführung eines begrenzten
bundesrechtlichen Verbandsklagerechts in der Novelle 
des Bundesnaturschutzgesetzes (Tz. 159) erst jetzt den 
Anschluss an die internationale Entwicklung sucht. 
Restriktiv sind, soweit ersichtlich, auch die Verbandsklage-
rechte in Luxemburg ausgestaltet; eine Verbandsklage-
möglichkeit besteht hier nur gegen bestimmte untergesetz-
liche Rechtsvorschriften (VERSCHUUREN et al., 2000,
Anhang 1, Länderberichte, S. 53; PRIEUR, 1998, S. 9). 

Auch in den EG-Beitrittskandidatenländern ist der Ge-
richtszugang in Umweltangelegenheiten teilweise we-
sentlich großzügiger geregelt als in Deutschland. So kön-
nen in Polen Umweltverbände gegen jede Verletzung des
Umweltrechts klagen (UNECE, 2000, S. 131).
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Erfahrungen mit der Verbandsklage

156. Die international mit Verbandsklagerechten ge-
machten Erfahrungen sind ganz überwiegend positiv. Die
Befürchtung, dass die Einräumung derartiger Rechte zu
einer Klageflut und zu unverhältnismäßigen Behinderun-
gen durch ungerechtfertigte Inanspruchnahme gerichtli-
chen Rechtsschutzes für bloße Blockadezwecke führen
werde, hat sich nicht realisiert. Bei in der Regel niedrigen
Verbandsklagequoten liegt nach vorliegenden Untersu-
chungen die Erfolgsquote der Verbandsklagen deutlich
über dem Durchschnitt der insgesamt bei den Verwal-
tungsgerichten erhobenen Klagen. 

Eine unveröffentlichte Untersuchung an der Universität
Greifswald hat für den Zeitraum seit Einführung der na-
turschutzrechtlichen Verbandsklagemöglichkeiten auf
Länderebene bis 1997 insgesamt 148 derartige Klagen er-
mittelt. Die Erfolgsquote lag bei 29 % gegenüber nur
15 % bei der Gesamtheit der verwaltungsgerichtlichen
Klagen. Von den Verbandsklageverfahren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht waren sogar 41 % erfolgreich
(SCHMIDT, 1998, S. 23 f.). Für die landesrechtlichen
Verbandsklagen der Jahre 1997 bis 1999 hat eine neuere
Untersuchung eine Erfolgs- oder Teilerfolgsquote von
28,4 % festgestellt, während nach der Statistik für 1998
bei der Gesamtheit der erhobenen verwaltungsgerichtli-
chen Klagen der Anteil der ganz oder teilweise er-
folgreichen Klagen nur bei 20 % lag (BLUME et al, 2001,
unter 3.2). Besonders weit über dem allgemeinen Durch-

schnitt lag die Quote der ganz oder teilweise erfolgreichen
Verbandsklagen in Verfahren, in denen es um Befreiungen
von Schutzgebietsfestsetzungen ging (fast 60 %). Bei den
– in der Regel besonders bedeutsamen – Planfeststel-
lungsverfahren liegt die Quote der auf ganzer Linie erfolg-
reichen Verbandsklagen mit 6,7 % unter dem allgemeinen
Durchschnitt; mit insgesamt 23 % ist aber auch hier der
Anteil der entweder voll oder teilweise erfolgreichen Kla-
gen höher als im Durchschnitt aller verwaltungsgericht-
lichen Klageverfahren (s. Tab. 2.3-7).

Nach einer vom schweizerischen Umweltbundesamt ver-
öffentlichten Evaluation des Verbandsklagerechts, das in
der Schweiz in Bezug auf UVP-pflichtige Projekte be-
steht, liegt die Erfolgsquote der Verbandsklagen vor den
untersuchten Verwaltungsgerichten 1,5 mal und vor dem
Bundesgericht 3,5 mal so hoch wie im Durchschnitt der
verwaltungsgerichtlichen Klagen (FLÜCKINGER et al.,
2000, S. 42). Nach dem Ergebnis der im Rahmen dieser
Evaluation durchgeführten Befragungen hat die
Verbandsklagemöglichkeit darüber hinaus eine sowohl
konsensstiftende als auch den Rechtsvollzug fördernde
Wirkung; Letzteres vor allem, indem sie die Bildung von
Netzwerken anregt und indem bereits die bloße Existenz
der Klagemöglichkeit, unabhängig davon, ob sie tatsäch-
lich in Anspruch genommen wird, der Verwaltung den
Rücken stärkt und präventiv gegen Rechtsverstöße wirkt
(FLÜCKINGER et al., 2000, S. 42, 44, 137 ff., 157 ff.,
160, 165 ff.; zur vollzugsförderlichen Wirkung auch in an-
deren Ländern s. auch bereits WINKELMANN, 1992).

Tabel le 2.3-7

Naturschutzrechtliche Verbandsklagen in Deutschland 1997 bis 1999 – 
Anzahl und Erfolgsquoten

Erhobene Klagen Planfeststellungs-
verfahren Befreiungen Verordnungen Sonstige Gesamt 

Anzahl absolut 30 12 5 20 67

Anzahl in Prozent 44,8 17,9 7,5 29,8 100

Gewonnene Klagen 2 2 1 0 5

in % bezogen auf  
einzelnen Gegenstand 6,7 16,7 20 – 7,5

Teilerfolgreiche Klagen 5 5 0 4 14

in % bezogen auf  
einzelnen Gegenstand 16,7 41,7 – 20,0 20,9

Verlorene Klagen 23 5 4 16 48

in % bezogen auf  
einzelnen Gegenstand 76,6 41,7 80,0 80,0 71,6

Quelle: BLUME et al., 2001
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Solche Untersuchungsergebnisse schließen selbstver-
ständlich nicht aus, dass vereinzelt auch missbräuchliche
Klagen erhoben werden. Ausweislich der Erfolgsquoten
kommt dies aber bei Verbandsklagen nicht häufiger, son-
dern im Gegenteil seltener vor als beim traditionellen Typ
der Klagen, die nur unter Berufung auf behauptete Verlet-
zungen subjektiver Rechte erhoben werden können. Die
Verbandsklage erweist sich damit als besonders effiziente
Form der Inanspruchnahme der knappen Ressource „ge-
richtlicher Rechtsschutz“.

157. Eine wichtige vollzugsunterstützende Funktion der
Verbandsklage liegt auch darin, dass sie – unabhängig da-
von, ob die Klage im Einzelfall erfolgreich ist – zur Klä-
rung von Rechtsfragen beiträgt, die auf andere Weise
nicht vor die Gerichte gelangt wären. Ein Beispiel ist die
Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zur Ostsee-
autobahn A 20, mit der Rechtsunsicherheiten in Bezug auf
die unmittelbare Wirkung der FFH-Richtlinie geklärt
wurden (näher BLUME et al., 2001, unter 3.2). Mit dieser
Klärungsfunktion trägt die Verbandsklage auch zur Ab-
schichtung von Streitpunkten und damit zur Verfahrens-
beschleunigung in anderen Fällen bei.

158. Eine verbreitete Auffassung geht dahin, dass der in
vielen Staaten großzügigere Gerichtszugang für Verbände
und/oder einzelne Bürger mit einer deutlich verringerten
gerichtlichen Kontrolldichte bezahlt werden müsse
(BREUER, 1993, S. 97 f.; EPINEY et al., 2002, Kap. 3,
unter A.V.2; SPARWASSER, 2001, S. 1035 f., m. w. N.).
Gemeint ist damit, dass erweiterte Klagerechte
notwendigerweise einhergehen mit einer geringeren In-
tensität der gerichtlichen Überprüfung administrativer
Sachverhaltsannahmen, Prognosen und Bewertungen,
und mit einer geringeren Bereitschaft der Gerichte, dies-
bezügliche eigene Einschätzungen an die Stelle derer der
Verwaltung zu setzen. Ein gedanklich notwendiger oder
empirisch zwangsläufiger Zusammenhang besteht hier
aber nicht. Richtig ist, dass „Gerichte nun einmal nicht auf
Anregung von jedem alles prüfen können“ (SPARWAS-
SER, 2001). Bestehende Verbands- und Bürgerklagemög-
lichkeiten werden aber schon aus Gründen des zeitlichen
und finanziellen Aufwandes für die Kläger nie in der
Weise in Anspruch genommen, dass tatsächlich „jeder 
alles“ den Gerichten zur Prüfung vorlegt (s. zur Kla-
gehäufigkeit Tz. 156). Zwar nimmt auch eine allenfalls
mäßige Zunahme der Klagen, wie sie aufgrund der Ein-
führung von Verbandsklagemöglichkeiten zu erwarten ist,
in begrenztem Umfang gerichtliche Ressourcen in An-
spruch. Eine Verringerung der gerichtlichen Kontroll-
dichte ist aber nicht die einzige Möglichkeit, diese be-
grenzte zusätzliche Belastung zu kompensieren. Im
Übrigen verträgt auch die Frage, ob die gegenwärtige
deutsche Dogmatik und Praxis hinsichtlich der gerichtli-
chen Kontrolldichte in Deutschland überhaupt einen Op-
timalzustand darstellt, der in jedem Fall beibehalten wer-
den sollte, durchaus differenzierte Antworten (EPINEY
et al., 2002, Kap. 9, unter B). So könnte die etwas kon-
sequentere und offenere Anerkennung begrenzter admi-
nistrativer Beurteilungsspielräume, die im Ergebnis in
aller Regel ohnehin faktisch respektiert werden, durchaus
zu einer Entlastung der Gerichte beitragen, ohne dass die
Effektivität des Rechtsschutzes leidet.

Naturschutzrechtliche Verbandsklage – ein erster
Schritt

159. Vor diesem Hintergrund ist es ein erfreulicher 
Fortschritt, dass nach dem Entwurf eines neuen Bundes-
naturschutzgesetzes (Bundestagsdrucksache 14/6378 und
14/6878) eine naturschutzrechtliche Verbandsklage auf
bundesrechtlicher Ebene vorgesehen ist (§ 61 BNatSchG-
NeuregG-E). Dieser Fortschritt reicht allerdings nicht weit
genug. Angesichts der verbreiteten Vorbehalte gegen Kla-
gemöglichkeiten, die über das traditionelle restriktive
Rechtsschutzkonzept hinausgehen, mag verständlich sein,
dass man sich zunächst nur zu einem ersten Schritt ent-
schließen konnte. Auch dieser erste Schritt hätte aller-
dings mutiger ausfallen können (SRU, 2001). Inhaltlich
überzeugend ist die Beschränkung der Klagemöglichkeit
auf einen kleinen Kreis von Verwaltungsentscheidungen
nicht. Bedarf, die Beachtung des Naturschutzrechts da-
durch zu unterstützen, dass für den Fall der Nichtbeach-
tung die Möglichkeit gerichtlicher Rechtsdurchsetzung
eingeräumt wird, besteht nicht nur in Bezug auf gerade
diese Verwaltungsentscheidungen, sondern generell. Dies
betrifft nicht nur alle Arten positiver behördlicher Ent-
scheidungstätigkeit. Aus zahlreichen empirischen Unter-
suchungen und Praxisberichten ist bekannt, dass die Be-
achtung und Durchsetzung des Umweltrechts am
häufigsten nicht an positiven behördlichen Entscheidungen
scheitert, sondern daran, dass mangels ausreichender Über-
wachungskapazitäten Rechtsverstöße den Behörden nicht
zur Kenntnis gelangen oder gegen festgestellte Rechtsver-
stöße nicht eingeschritten wird (Nachweise bei LÜBBE-
WOLFF, 1997b, S. 79 ff.). Verbandsklagerechte, die einer
besseren Durchsetzung der geltenden Umweltschutzvor-
schriften dienen sollen, müssten daher auch gegen unge-
rechtfertigte behördliche Untätigkeit aktivierbar sein. 

160. Die insgesamt eher geringfügige Erweiterung der
Verbandsklagemöglichkeiten durch die vorgesehene Neu-
regelung im Bundesnaturschutzgesetz genügt auch nicht
den Anforderungen der Aarhus-Konvention. Artikel 9
Abs. 2 Unterabsatz 1 b) der Aarhus-Konvention gestattet
den Vertragsparteien zwar, den vorgeschriebenen Zugang
zu einem gerichtlichen oder sonstigen unabhängigen und
neutralen Überprüfungsverfahren weiterhin an das Gel-
tendmachen einer Rechtsverletzung zu binden, sofern das
Verwaltungsprozessrecht der Vertragspartei dies erfor-
dert. Nach Unterabsatz 2 Satz 3 gelten aber Nichtregie-
rungsorganisationen als Träger von Rechten, „die im
Sinne des Buchstaben b verletzt werden können.“ Des 
Öfteren werden diese Bestimmungen dahin gehend inter-
pretiert, dass sie keine Verpflichtungen in Bezug auf die
Einführung altruistischer Verbandsklagen beinhalten
und/oder jedenfalls nicht zu diesbezüglichen Veränderun-
gen der Rechtslage in Deutschland nötigen (SCHEYLI,
2000, S. 245; BAAKE, 1999, S. 18; undeutlich EPINEY
und SCHEYLI, 2000, S. 50 f.). Diese Interpretation be-
raubt aber die Bestimmung, nach der Nichtregierungsor-
ganisationen als Träger potenziell beeinträchtigter Rechte
im Sinne von Artikel 9 Abs. 2 Unterabsatz 1 b) gelten, je-
der konstitutiven Bedeutung. Dass diese Bestimmung nur
die in keiner Weise regelungsbedürftige Selbstverständ-
lichkeit zum Ausdruck bringt, dass Verbände irgendwelche
eigenen Rechte wie z. B. subjektive Verbandsrechte haben
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können und müssen, kann nicht angenommen werden.
Nach überwiegender Auffassung zwingt die Regelung
dementsprechend zur Zulassung von Verbandsklagen, mit
denen das Allgemeininteresse an der Rechtmäßigkeit um-
weltbezogener Verwaltungsentscheidungen verfolgt wird,
und nötigt zur Änderung der bisherigen deutschen
Rechtslage (JARASS, 2000, S. 952; VERSCHUUREN
et al., 2000, S. 16; BOHNE, 1999, S. 275; KLINSKI,
1999, S. 25 f.; STEINBERG, 1999, S. 129; ebenso wohl
ZIEKOW, 2000, S. 484, 506). Zwar gibt Artikel 9 der
Konvention keinen deutlichen Aufschluss über die gebo-
tene Reichweite der vorgeschriebenen Verbandsklage-
möglichkeit. Ein auf ein einzelnes Teilgebiet des Um-
weltrechts beschränktes und auch auf diesem Gebiet noch
eng begrenztes Verbandsklagerecht, wie es in § 61 BNat-
SchGNeuregG-E vorgesehen ist, dürfte aber jedenfalls
hinter den Anforderungen der Konvention zurückbleiben
(ZSCHIESCHE, 2001, S. 182; a.A. offenbar die Bundes-
regierung, s. Bundestagsdrucksache 14/3568, S. 4). 
Davon geht im Zusammenhang mit der Umsetzung der
Aarhus-Konvention im Anwendungsbereich der IVU-
und der UVP-Richtlinie auch die Europäische Kommis-
sion aus. Die Kommission sieht hier Klagemöglichkeiten
vor, die sich nicht auf das Gebiet des Naturschutzrechts
beschränken (Tz. 162). 

161. Es gibt auch keinen in der Sache liegenden Grund,
Verbandsklagemöglichkeiten auf das Naturschutzrecht zu
beschränken. Zwar weist das Naturschutzrecht die Be-
sonderheit auf, dass es – jedenfalls nach herkömmlichem
Verständnis – in aller Regel nicht subjektive Rechte ein-
zelner Bürger, sondern ausschließlich natur- und land-
schaftsbezogene Interessen der Allgemeinheit schützt.
Das Naturschutzrecht wäre daher nach den üblichen pro-
zessrechtlichen Regeln fast durchweg von niemandem
einklagbar und gegen Missachtung, sei es bewusste oder
nachlässige, entsprechend schlecht geschützt. Es ist des-
halb als ganzes Rechtsgebiet auf Unterstützung durch
eine Verbandsklagemöglichkeit besonders angewiesen.
Dasselbe gilt aber auch für große Teile der anderen Teil-
gebiete des Umweltrechts, nämlich für alle diejenigen Be-
stimmungen, die nicht dem Schutz vor akuten Gefähr-
dungen Dritter oder ihres Eigentums, sondern der
Vorsorge gegen Langfristschäden, beispielsweise durch
die schleichende Akkumulation von für sich genommen
zurzeit nicht schädlichen Schadstoffbelastungen, dienen.
Vorschriften, die nicht gefahrenabwehrende, sondern
vorsorgende Funktion haben, sind nach herrschender
deutscher Rechtsprechung nicht „drittschützend“, d. h. sie
verleihen keine subjektiven Rechte und sind daher auch
nicht einklagbar (s. statt vieler SCHOCH, 1999, S. 457 f.,
m. w. N.). Hiervon sind z. B. sämtliche Emissionsgrenz-
werte des geltenden Umweltrechts betroffen, soweit nicht
ausnahmsweise das Europarecht dazu zwingt, sie ent-
gegen der herkömmlichen deutschen Rechtsauffassung
für drittschützend zu halten (Abschn. 4.1.4.2.1). Das
Rechtsschutzdefizit, das ohne die Möglichkeit der Ver-
bandsklage für das Naturschutzrecht praktisch durchgän-
gig bestünde, existiert daher für weite Teile des sonstigen
Umweltrechts ebenfalls. Dieselben Gründe, die für die
Einführung einer Verbandsklage im Naturschutzrecht
sprachen und sprechen, gelten deshalb auch für die ande-
ren Teilgebiete des Umweltrechts. 

Der Sache nach angebracht wäre daher eine extensive
Verbandsklagemöglichkeit, die sich nicht nur auf einzelne
Teilgebiete des Umweltrechts, nicht nur auf einzelne Ar-
ten von behördlichen Maßnahmen und ebenso auf
behördliche Unterlassungen wie auf positives Handeln
bezieht. Eine so grundsätzliche Umstellung der Rechts-
lage in einem Bereich, der rechtskulturelle Grundüber-
zeugungen in Bezug auf die Funktion von Klagerechten
berührt, kann und sollte allerdings nur schrittweise 
erfolgen.

Erweiterung der Klagemöglichkeiten des 
einzelnen Bürgers

162. Über spezielle Klagemöglichkeiten für Verbände
hinaus sollten auch die Klagemöglichkeiten des einzelnen
Bürgers erweitert werden. Zahlreiche Rechtssysteme in-
nerhalb und außerhalb Europas knüpfen die Klagerechte
des Bürgers an sehr viel weniger restriktive Voraus-
setzungen als das deutsche. Die große Mehrheit der EG-
Mitgliedstaaten gewährt ihren Bürgern heute entweder
generell oder speziell in Umweltangelegenheiten großzü-
gigeren Zugang zu den Gerichten als Deutschland.
Überwiegend wird als Voraussetzung der Klagebefugnis
keine geltend gemachte Verletzung individueller Rechte
verlangt, sondern nur ein großzügig interpretiertes legiti-
mes Interesse; die Niederlande und Portugal sind sogar zu
einem System der Popularklage übergegangen, bei der
keinerlei spezielle Interessenbeziehung des Klägers zum
Klagegegenstand mehr verlangt wird (VERSCHUUREN
et al., 2000, S. 40 ff.; WEGENER, 1998, S. 148 ff.; s. auch
für die USA KOKOTT und LEE, 1999, S. 235 ff.).
Unverhältnismäßige Belastungen der Justiz durch die ex-
tensiveren Klagemöglichkeiten sind in diesen Ländern,
soweit ersichtlich, aus der liberaleren Regelung des Ge-
richtszugangs nicht entstanden (KRÄMER, 1999, S. 11;
WOEHRLING, 1999, S. 504). Der rechtsuchende Bürger
wird in all diesen Rechtsordnungen nicht nur in der Rolle
des Verteidigers eigener Rechte, sondern auch in der Rolle
des Anwalts des Allgemeininteresses an der Durchset-
zung des geltenden Rechts – nicht nur als bourgeois, son-
dern auch als citoyen – gesehen und akzeptiert. Dieses
Verständnis prägt zunehmend eine Entwicklung auf inter-
nationaler und europäischer Ebene, der sich auch
Deutschland nicht wird entziehen können. Der Umweltrat
plädiert dafür, diese Entwicklung als in einer Demokratie
systemkonform und als eine Chance auch für den Um-
weltschutz zu begreifen und sie auch in Deutschland ak-
tiv mitzuvollziehen.

Umsetzung der Konventionsbestimmungen zum 
Gerichtszugang auf EG-Ebene

163. In ihrem Vorschlag für eine Richtlinie über die Be-
teiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung be-
stimmter umweltbezogener Pläne und Programme und
zur Änderung der UVP- und der IVU-Richtlinie
(KOM(2000)839 endg.) sieht die Europäische Kommis-
sion vor, dass die Mitgliedstaaten bei UVP-pflichtigen
oder nach der IVU-Richtlinie zulassungsbedürftigen Pro-
jekten bzw. Tätigkeiten der Öffentlichkeit Zugang zu ei-
nem Verfahren vor Gericht oder einer anderen gesetzlich
institutionalisierten Stelle eröffnen, in dem die inhaltliche
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und verfahrensmäßige Richtigkeit der erfassten Zulas-
sungsentscheidungen überprüft werden kann (geplante
Artikel 10a der UVP- und 15a der IVU-Richtlinie). Damit
sollen für diesen Bereich die Verpflichtungen der Aarhus-
Konvention zum Rechtsschutz umgesetzt werden
(KOM(2000)839 endg., Begründung unter 6.2.5 und
6.3.6). Die Bundesregierung hat sich hier für eine enger
an den Wortlaut der Aarhus-Konvention angelehnte For-
mulierung ausgesprochen (BMU, 2001), um ihre restrik-
tive Interpretation der Aarhus-Konvention bei der Umset-
zung der künftigen EG-Richtlinie zur Geltung bringen zu
können. Auf dieser Linie liegt auch die inzwischen er-
zielte politische Einigung über den Richtlinienvorschlag
(Rat der Europäischen Union, Dokument Nr. 14610/01
ENV 613 CODEC 1271). Der Umweltrat bedauert, dass
die Bundesregierung hier erneut eine restriktive, mit dem
Leitbild des „aktivierenden Staates“ schwerlich verein-
bare Position durchgesetzt hat. 

2.3.4 Zusammenfassung

Aktivierender Staat

164. Effiziente und demokratische Politik muss die Be-
reitschaft der Bürger zu Selbstverantwortung und Einsatz
für Gemeinwohlbelange nutzen und fördern und die not-
wendigen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Dies ist
der Sinn des in der Koalitionsvereinbarung vom Oktober
1998 aufgestellten Leitbildes des „aktivierenden Staates“.
In der praktischen Umweltpolitik wie auch sonst wird die-
ses Leitbild eines Staates, der – unter anderem – die Bür-
ger möglichst weitgehend in die Lage versetzt, auch für
Interessen der Allgemeinheit aktiv werden zu können, al-
lerdings bislang nur unzureichend umgesetzt. Dies betrifft
sowohl die Rolle des Bürgers als Marktteilnehmer wie
auch, noch ausgeprägter, seine Rolle als Teilnehmer an
staatlichen Entscheidungsprozessen.

Ökologische Markttransparenz als Voraussetzung
umweltbezogener Handlungsfähigkeit der Markt-
teilnehmer

165. Voraussetzung dafür, dass der Bürger in seinem Ver-
halten als Marktteilnehmer – beim Kauf von Produkten, bei
der Wahl seiner Geschäftspartner usw. – vorhandene um-
weltbezogene Präferenzen zum Ausdruck bringen kann, ist
ökologische Markttransparenz. Ökologische Markttrans-
parenz, d. h. die einfache Zugänglichkeit derjenigen Infor-
mationen über umweltbezogene Produkteigenschaften und
sonstige umweltrelevante Sachverhalte, in Bezug auf die
potenziell marktrelevante Präferenzen bestehen, ist zu-
gleich eine Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des
Wettbewerbs in ökologischer Hinsicht. Da umweltrele-
vante Aspekte, beispielsweise von Produkten, normaler-
weise nicht ohne weiteres erkennbar sind, müssen Rah-
menbedingungen für ökologische Markttransparenz
staatlicherseits gesetzt werden. Dafür existiert bereits eine
Reihe von Instrumenten, die aber noch der Ergänzung und
der Verbesserung ihrer Funktionsfähigkeit bedürfen.

Schutz vor irreführender Öko-Werbung

166. Der Umweltrat empfiehlt die Unterstützung europä-
ischer Bemühungen um einen effektiveren Schutz vor irre-

führender Öko-Werbung im Rahmen der Novellierung der
Richtlinie über irreführende Werbung (Tz. 78 ff.). Zum
Schutz vor Desorientierung durch die Fülle konkurrieren-
der Öko-Labels sind aus der Sicht des Umweltrates Verein-
barungen mit den Vermarktern der geeignetste Weg (Tz. 80).

Geschütze Bezeichnungen und Symbole

167. Geschützte Bezeichnungen und Symbole sind un-
ter bestimmten Voraussetzungen ein geeignetes Mittel zur
Herstellung ökologischer Markttransparenz (Tz. 81 ff.).

168. Das vereinbarte neue Öko-Siegel für Lebensmittel
ist sinnvoll konzipiert und stellt unter den gegebenen Rah-
menbedingungen einen wichtigen Fortschritt dar. Die ge-
fundene Lösung hat allerdings den Nachteil, dass sie
keine europäische ist. Der Umweltrat empfiehlt, auf euro-
päischer Ebene die notwendigen Verbesserungen der EG-
Öko-Verordnung – insbesondere eine Öffnung des euro-
päischen Öko-Siegels für Nicht-EG-Produkte – und ein
verbessertes Marketing für das europäische Öko-Siegel
voranzutreiben, damit ergänzend auch das europäische
Siegel an Bedeutung gewinnen kann (Tz. 82 f.).

169. Die Grundkonzeption des deutschen Umweltzei-
chens („Blauer Engel“) ist nicht veränderungsbedürftig. Die
Produktgruppenabgrenzung, von der abhängt, welche Pro-
duktarten überhaupt ausgezeichnet werden können, sollte
pragmatisch im Sinne einer optimalen Nutzung der Unter-
scheidungsleistung des Zeichens gehandhabt werden. Von
einer Erweiterung der Vergabegrundlagen um nicht um-
weltbezogene – beispielsweise soziale – Kriterien wird ab-
geraten. Angesichts einer sich abzeichnenden rückläufigen
Bedeutung des Umweltzeichens sind erhöhte Marketingan-
strengungen, unter Einbeziehung der Massenmedien, erfor-
derlich. Für das in der Vergangenheit weniger erfolgreiche,
neuerdings aber an Bedeutung zunehmende europäische
Umweltzeichen („Euroblume“) sind mit der Novellierung
der EG-Umweltzeichenverordnung die Erfolgsvorausset-
zungen wesentlich verbessert worden. Noch immer ist al-
lerdings das partizipative Element im Vergabeverfahren un-
terentwickelt; hier sollten von deutscher Seite weitere
Verbesserungen angestrebt werden. Das europäische Um-
weltzeichen mit seinem erheblichen Markterschließungspo-
tenzial darf nicht als Konkurrenz zum deutschen aufgefasst
werden; es sollte im Rahmen der gemeinsamen Förderak-
tionen, die die EG-Verordnung vorsieht, auch von deutscher
Seite intensiv gefördert werden (Tz. 84 ff.). 

170. Für die Funktionsfähigkeit geschützter Siegel und
Bezeichnungen ist ein funktionsfähiges Überwachungs-
system von zentraler Bedeutung. Das Überwachungssys-
tem der EG-Öko-Verordnung weist Schwachstellen auf
(Tz. 94 ff.). In der Konzeption von Überwachungssyste-
men muss berücksichtigt werden, dass Systeme, bei de-
nen der Kontrollierte sich seinen Kontrolleur am Markt
aussuchen kann, anfällig sind für wettbewerbsbedingte
Funktionsstörungen.

Kennzeichnungspflichten

171. Ökologischer Markttransparenz dient am besten
eine Politik der extensiven Offenlegung von Produkt-
eigenschaften. Die Offenlegung sollte – unter Berück-
sichtigung von Praktikabilitätsgesichtspunkten – vor-



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 121 – Drucksache 14/8792

zugsweise durch verpflichtende Produktkennzeichnung,
ersatzweise über Transparenzdatenbanken, erfolgen. Der
Umweltrat empfiehlt die Unterstützung der Transparenz-
strategie, die die Europäische Kommission für die künf-
tige europäische Chemikalienpolitik verfolgt. Als Instru-
ment der Verbraucherinformation über Qualität, Quantität
und ökonomisch relevante Verwertbarkeitseigenschaften
von Verpackungen empfiehlt der Umweltrat eine Ver-
pflichtung, das DSD-Lizenzentgelt für den „Grünen
Punkt“ auf den Verpackungen auszuweisen.

Behördliche Information und Beratung

172. Für eine behördliche Informationstätigkeit, die sich
auf umweltrelevante Eigenschaften von Produkten und
Dienstleistungen bezieht, fehlen die nach herrschender
Auffassung erforderlichen gesetzlichen Grundlagen. Der
Umweltrat empfiehlt eine – vorzugsweise nicht behörden-
oder sektorspezifische, sondern übergreifende – gesetz-
liche Regelung (Tz. 100).

Publizität umweltrelevanter Unternehmensdaten

173. Zu ökologischer Markttransparenz trägt auch die Pu-
blizität umweltrelevanter Unternehmensdaten bei. Das eu-
ropäische Öko-Audit-System (EMAS) kombiniert Pub-
lizitätselemente mit Anreizen für ein verbessertes
Umweltmanagement. Mit der Novellierung der EG-Öko-
Audit-Verordnung sind wichtige Voraussetzungen für die
Verbesserung der Akzeptanz des Systems geschaffen wor-
den. Neben einer Reihe von begrüßenswerten Änderungen
sind allerdings hinsichtlich der Selbstprüfungsanforde-
rungen auch Rückschritte zu verzeichnen, die die formal
erzielten Fortschritte hinsichtlich der Sicherung der Einhal-
tung der Umweltvorschriften („compliance“) entwerten.
Eine weitere Steigerung der Wirksamkeit und Akzeptanz
des EMAS-Systems kann nur erwartet werden, wenn es ge-
lingt, das Kosten-Nutzen-Verhältnis der EMAS-Teilnahme
weiter zu verbessern. Die vergeblichen Forderungen und re-
gulatorischen Versuche, eine deutliche Steigerung der Nut-
zenerwartung für die teilnehmenden Unternehmen durch
Nachlässe beim Ordnungsrecht und Entlassungen aus der
gesetzlich geforderten Regelüberwachung zu erreichen,
sollten als Irrweg erkannt und eingestellt werden. Möglich
und sinnvoll ist eine Honorierung der EMAS-Zertifizierung
durch fallweise Berücksichtigung im Rahmen gegebener
behördlicher Ermessensspielräume, beispielsweise hin-
sichtlich der Überwachungsfrequenzen und der Bearbei-
tungsprioritäten bei Genehmigungsverfahren. Unter be-
stimmten, nicht in allen Fällen gegebenen Voraussetzungen
gestattet das Europarecht auch die Bevorzugung EMAS-
zertifizierter Anbieter bei der Vergabe öffentlicher Aufträge.
Diese Möglichkeit sollte genutzt werden. Im Übrigen muss
die EMAS-Beteiligung sich nach der Konzeption des In-
struments vor allem dadurch rechnen, dass auch private
Marktteilnehmer – Kunden, Banken und Versicherungen –
sie honorieren. Die Voraussetzungen dafür könnten und
sollten durch intensivere – vorzugsweise auf europäischer
Ebene koordinierte – Werbung für das EMAS-Zeichen wei-
ter verbessert werden (Tz. 113.).

174. Durch Schadstoffemissions- und Transferregister,
mit denen unternehmensbezogene Emissionsdaten der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, können ver-

besserte Umweltleistungen zum Gegenstand eines Wett-
bewerbs zwischen Unternehmen werden. Der Umweltrat
empfiehlt, die Erarbeitung und das Wirksamwerden des
geplanten UNECE-Protokolls über ein Schadstoffemissi-
ons- und Transferregister aktiv und in einem publizitäts-
freundlichen Sinn zu unterstützen (Tz. 114 ff.).

Rolle des Bürgers in staatlichen Entscheidungs-
prozessen: Aarhus-Konvention und deutsche 
Widerstände

175. Rechtslage und Politikstil sind in Deutschland in
weiten Teilen noch immer von der Vorstellung geprägt,
dass die unmittelbar staatsbezogene aktive Rolle des Bür-
gers sich im Wesentlichen in der turnusmäßigen Abgabe
seiner Wählerstimme erschöpft. Eine unmittelbare, über
die Beteiligung an Meinungs- und Willensbildungen im
gesellschaftlichen Raum hinausgehende aktive Beteili-
gung an staatlichen Entscheidungsverfahren gilt tenden-
ziell nicht als Element, sondern eher als Störung des
demokratischen Prozesses. Mit diesem von obrigkeitli-
chen Traditionen geprägten, restriktiven Demokratie-
verständnis bildet Deutschland heute ein Schlusslicht der
innereuropäischen Demokratieentwicklung. In der euro-
päischen Umweltpolitik hat Deutschland in den Neun-
zigerjahren gegen Entwicklungen in Richtung auf mehr
Transparenz des Regierungs- und Verwaltungshandelns
nachdrücklichen Widerstand geleistet (Tz. 119 ff.). 

Ende 1998 hat die damals neue Bundesregierung mit der
Unterzeichnung der Aarhus-Konvention (UNECE-Über-
einkommen über den Zugang zu Informationen, die Öffent-
lichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den
Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten) ihren
Willen zu einer transparenz- und partizipationsfreundliche-
ren, dem Leitbild des „aktivierenden Staates“ entsprechen-
den Politik bekundet. Seitdem wird allerdings – in weiten
Teilen durch die Position der Länder bedingt – eine Politik
der möglichst restriktiven Umsetzung verfolgt.

Behördliche Umweltinformationen

176. Gegen extensive Informationsansprüche des Bür-
gers und routinemäßige aktive Bereitstellung relevanter In-
formationen bestehen in Deutschland trotz gewisser Fort-
schritte in jüngerer Zeit noch immer erhebliche Vorbehalte.
Dies betrifft auch den Bereich der Bundesregierung, die
hier eine dem Leitbild des „aktivierenden Staates“ ent-
sprechende Vorreiterrolle spielen müsste. Die aufgrund der
Aarhus-Konvention anstehende Fristverkürzung für die
Bescheidung von Informationsanträgen sollte als funkti-
onsgerecht und praktikabel akzeptiert und aktiv umgesetzt
werden. Die auf EG-Ebene ursprünglich vorgesehene 
– nach derzeitigem Stand deutlich abgeschwächte – Aus-
weitung des umweltbezogenen Informationsanspruchs
über den staatlichen Bereich hinaus auf Private, die Diens-
te von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen,
ist aus der Sicht des Umweltrates systemgerecht und hätte
Unterstützung auch von deutscher Seite verdient. Die Pra-
xis, umweltrelevante Informationen – unter anderem Ge-
setz- und Verordnungsentwürfe – aktiv und frühzeitig über
das Internet zugänglich zu machen, ist in Deutschland noch
immer unterentwickelt. Es fehlt außerdem eine systema-
tische, öffentlich zugängliche umweltbehördliche Voll-
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zugsberichterstattung. Dass ein diesbezüglicher Rege-
lungsvorschlag der Europäischen Kommission keine Auf-
nahme in den Gemeinsamen Standpunkt des Rates zur
Neufassung der Umweltinformationsrichtlinie gefunden
hat, ist besonders zu bedauern (Tz. 124 ff.). 

Öffentlichkeitsbeteiligung in Zulassungsverfahren

177. Die Öffentlichkeitsbeteiligung in anlagenbezoge-
nen Zulassungsverfahren war in Deutschland vergleichs-
weise gut ausgebaut. Die Beschleunigungsgesetzgebung
der Neunzigerjahre hat hier allerdings erhebliche Rück-
schritte bewirkt. Im Hinblick darauf, dass die Öffentlich-
keitsbeteiligung eine wichtige vollzugsunterstützende
Funktion hat und legitimen Partizipationsinteressen
Rechnung trägt, die Dauer der Verfahren dagegen kaum
ungünstig beeinflusst, hält der Umweltrat eine Umkehr
des Trends zur Reduzierung der Öffentlichkeitsbeteili-
gung für erforderlich. Für alle Anzeigeverfahren und um-
weltrechtlichen Zulassungsverfahren ohne Öffentlich-
keitsbeteiligung empfiehlt der Umweltrat die Einführung
einer Pflicht zu öffentlicher Bekanntmachung bei Anzei-
gen- bzw. Antragseingang. Damit würde es Verbänden
und Einzelpersonen ermöglicht, sich über das betreffende
Verfahren gegebenenfalls auf der Grundlage von An-
sprüchen nach dem Umweltinformationsgesetz zu infor-
mieren. Primär auf europäischer Ebene sollten erweiterte
Mechanismen der Öffentlichkeitsbeteiligung auch für den
Bereich der stoff- und produktbezogenen Zulassungen an-
gestrebt werden (Tz. 131 ff.).

Öffentlichkeitsbeteiligung bei Normsetzungs-
verfahren

178. Die in der Aarhus-Konvention verankerte Ver-
pflichtung zu frühzeitiger Öffentlichkeitsbeteiligung bei
untergesetzlichen Normsetzungsverfahren sollte zum An-
lass genommen werden, die Öffentlichkeitsbeteiligung
bei der untergesetzlichen Normsetzung nach einheitlichen
Grundsätzen und in einem partizipationsfreundlichen
Sinne gesetzlich zu regeln. Für alle Normsetzungsverfah-
ren – einschließlich der Gesetzgebungsverfahren – sollte
auch unabhängig von näherer gesetzlicher Regelung ver-
stärkt die Möglichkeit genutzt werden, Entwürfe frühzei-
tig als Konsultationsdokumente ins Internet zu stellen.
Der Umweltrat empfiehlt, die Öffentlichkeit grundsätz-
lich unmittelbar und nicht mediatisiert durch Kommissio-
nen zu beteiligen (Tz. 142 ff.).

Öffentlichkeitsbeteiligung bei Plänen, Programmen
und Politiken

179. Die diesbezüglichen Vorgaben der Aarhus-Kon-
vention sind weich gefasst. Der Umweltrat plädiert für
eine Abkehr von der auch auf EG-Ebene bislang verfolg-
ten deutschen Linie einer möglichst partizipationsvermei-
denden Interpretation und Umsetzung. Die nach der EG-
Richtlinie zur strategischen Umweltprüfung bestehenden
Umsetzungsspielräume sollten nicht in einem restriktiven
Sinne genutzt werden. Die von deutscher Seite zunächst
geltend gemachten grundsätzlichen Bedenken gegen die
geplante EG-Richtlinie über die Beteiligung der Öffent-
lichkeit bei bestimmten Plänen und Programmen sind
nach Auffassung des Umweltrates nicht berechtigt. Für

nicht rechtsförmig vorgeschriebene politische Programm-
planungen (policies) enthält die Aarhus-Konvention nur
besonders weich gefasste Vorgaben. Der bislang in
Deutschland traditionelle Verzicht auf jede Form einer 
institutionalisierten Öffentlichkeitsbeteiligung bei politi-
schen Programmplanungen dürfte nach diesen Vorgaben
aber nicht mehr haltbar sein (Tz. 148 ff.). 

Öffentlichkeitsbeteiligung bei freiwilligen Selbst-
verpflichtungen und Umweltvereinbarungen

180. Der Umweltrat stellt fest, dass das Problem der bis-
lang unzureichenden Beteiligung der Öffentlichkeit bei
umweltrelevanten Normsetzungsverfahren sich in ver-
schärfter Form stellt, wo statt mit rechtsförmigen Regelun-
gen mit dem Instrument der freiwilligen Selbstverpflich-
tungen und Umweltvereinbarungen gearbeitet wird. Alle
wechselseitigen Zusagen sollten hier grundsätzlich in einer
Vereinbarung deklariert und die Vereinbarung im Entwurf
mit Gelegenheit zur Stellungnahme veröffentlicht werden.

Verbands- und Bürgerklagen

181. Mit einer restriktiven Rechtsschutzkonzeption, die
Klagemöglichkeiten grundsätzlich nur zur Verfolgung spe-
zifisch individueller subjektiver Rechte eröffnet, gehört
Deutschland inzwischen zu den Schlusslichtern der euro-
päischen Rechtsentwicklung. Dies betrifft insbesondere die
Zulassung von Verbandsklagen. Die national und interna-
tional mit Verbandsklagen gesammelten Erfahrungen sind
ganz überwiegend positiv. Der Umweltrat begrüßt die Ein-
führung einer naturschutzrechtlichen Verbandsklage auf
Bundesebene. Der damit erzielte Fortschritt reicht aller-
dings noch nicht aus. Angestrebt werden sollte eine exten-
sive Verbandsklagemöglichkeit, die sich nicht nur auf ein-
zelne Teilgebiete des Umweltrechts, nicht nur auf einzelne
Arten von behördlichen Maßnahmen, und ebenso auf
behördliche Unterlassungen wie auf positives Handeln be-
zieht. Über spezielle Klagemöglichkeiten für Verbände hi-
naus wäre auch eine Erweiterung der Klagemöglichkeiten
des einzelnen Bürgers sachgerecht. Im europäischen Kon-
text sollte der Kommissionsvorschlag zur Beteiligung der
Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbe-
zogener Pläne und Programme auch hinsichtlich der darin
enthaltenen Bestimmungen zum Rechtsschutz unterstützt
werden (Tz. 155 ff.).

2.4 Ordnungsrecht und Deregulierung

2.4.1 Defizite der Deregulierungsdiskussion
und Deregulierungspolitik

182. Der in vielen Bereichen verschärfte internationale
Wettbewerb, andauernde Unterbeschäftigung und die
Knappheit der staatlichen Steuerungsressourcen haben im
zurückliegenden Jahrzehnt erheblichen Deregulierungs-
druck erzeugt. Die damit verbundene geschärfte Aufmerk-
samkeit für das Verhältnis von Kosten und Nutzen jeder Re-
gulierung ist uneingeschränkt zu begrüßen. Die bisherige
Deregulierungsdiskussion und Deregulierungspolitik in
Deutschland weist allerdings eine Reihe grundsätzlicher
Schwächen auf, die einen optimalen Einsatz von Regulie-
rungs- und Deregulierungsmaßnahmen bislang verhindert
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haben und weiter zu verhindern drohen. Diese grund-
sätzlichen Schwächen betreffen nicht nur einige allgemeine
Gesichtspunkte wie das Verständnis des Verhältnisses von
Recht und Eigenverantwortung, die Beurteilungsmaßstäbe,
anhand derer Überregulierungsdiagnosen gestellt werden,
und die Einschätzung der Wettbewerbsrelevanz von Regu-
lierungsmaßnahmen (Abschn. 2.4.1.1), sondern auch die
Einschätzung der Leistungsfähigkeit des Ordnungsrechts
(Abschn. 2.4.1.2) und die bisherigen inhaltlichen
Schwerpunktsetzungen (Tz. 198). Den Deregulierungsfor-
derungen der Wirtschaft folgend, haben sich die bisherigen
Deregulierungsmaßnahmen auf Entlastungen im Bereich
der Genehmigungsverfahren und auf Entlastungen im Zu-
sammenhang mit der Beteiligung am EG-Öko-Audit-Sys-
tem konzentriert und konzentrieren sich weiter auf diese
Bereiche. Auf das Reformpotenzial in diesen beiden Berei-
chen wird nachstehend in gesonderten Abschnitten aus-
führlicher eingegangen (Abschn. 2.4.2 und 2.4.3). Ab-
schließend wird eine Diskussion angeregt, die bei den an
der „Basis“ wahrgenommenen Effizienzproblemen ansetzt
(Abschn. 2.4.4). 

2.4.1.1 Allgemeine Gesichtspunkte

Quantitäts- statt Qualitätsorientierung

183. Feindbild der Deregulierungsdiskussion ist die in un-
zähligen Publikationen beklagte „Normenflut“. Dass die
Komplexität des Umweltrechts – also die hohe Zahl um-
weltrechtlicher Vorschriften und deren vielfältige Ver-
netzung – den Beteiligten die Orientierung erschwert und
damit auch die Vollziehbarkeit des Ordnungsrechts beein-
trächtigt, ist schon in den Siebzigerjahren beklagt worden 
(s. z. B. STICH, 1977, S. 226 f.). Die Menge der umwelt-
rechtlichen Vorschriften hat seitdem nicht ab-, sondern er-
heblich zugenommen. Die These, dass das Umweltrecht in
Deutschland „überreguliert“ sei, wird denn auch gern mit
bloßen Zählungen des Normenbestandes begründet
(WAGNER, 1998, S. 4 f.). Auch auf europäischer Ebene
wird – nicht nur für den Bereich des Umweltrechts – 
der Umfang des acquis communautaire, des Rechts-
normenbestandes der Gemeinschaft, als Problem betrachtet.
In ihrer kürzlich veröffentlichten Mitteilung zur Vereinfa-
chung und Verbesserung dieses Normenbestandes setzt die
Europäische Kommission sich eine Reduktion des Textum-
fangs um mindestens 25 % bis 2005 zum Ziel (Europäische
Kommission, 2001, S. 5). Die bloße Anzahl oder Länge von
Vorschriften ist jedoch kein geeigneter Qualitätsindikator.

184. Eine gewisse Komplexität des Umweltrechts ist
unvermeidlich. Um dies nur am Problemfeld des Um-
gangs mit Schadstoffen zu verdeutlichen: Eine Gesell-
schaft, die in Produktion und Konsum mit über hundert-
tausend chemischen Stoffen in mehr als einer Million
Zubereitungen umgeht, darf nicht hoffen, die daraus re-
sultierenden Risiken mit wenigen Federstrichen des Ge-
setzgebers bewältigen zu können. Komplexer Rege-
lungsbedarf ergibt sich gerade aus dem Bedürfnis,
wirtschaftlichen Interessen und ökologischen Gesichts-
punkten auf abgewogene und dementsprechend differen-
zierte Weise Rechnung zu tragen – beispielsweise durch
differenzierte Grenzwerte anstelle pauschaler Erlaubnis-
oder Verbotslösungen, durch nach Risikopotenzial der

(ab)gelagerten Stoffe abgestufte Anforderungen an die
technische Auslegung von Lagern, Deponien usw.

Dies bedeutet selbstverständlich nicht, dass keinerlei Spiel-
räume für Vereinfachungen des geltenden Rechts
bestünden. Ein gutes Beispiel dafür, dass Gesetz- und
Verordnungsgeber nicht immer Lösungen wählen, die
unnötige Kompliziertheiten und unproduktiven Umset-
zungsaufwand vermeiden, ist die neue Gewerbeab-
fallverordnung (Tz. 816 ff.). Bereichsweise wären Verein-
fachungen durch eine stärker ergebnisorientierte ordnungs-
rechtliche Steuerung möglich (LÜBBE-WOLFF, 1996,
S. 146 ff.). Bestimmte Kompliziertheiten ordnungsrechtli-
cher Steuerung können sich auch erübrigen, wenn statt-
dessen ökonomische Instrumente eingesetzt werden. So
müssen z. B. im Ordnungsrecht, um unterschiedlichen Ko-
stenverhältnissen Rechnung zu tragen, Schadstoffgrenz-
werte häufig nach Anlagenart differenziert werden
(Tz. 195). Solche Differenzierungen erübrigen sich im Falle
einer Steuerung durch Abgaben oder handelbare Umwelt-
nutzungsrechte. Allerdings ist eine Ersetzung ordnungs-
rechtlicher Instrumente durch ökonomische in vielen Fällen
nicht mit Effizienzgewinn möglich (näher Tz. 192 ff.). Auch
wäre es eine Illusion, zu glauben, dass ökonomische Instru-
mente per se „einfacher“ gestaltet oder gestaltbar wären. Ein
Blick auf den Richtlinienvorschlag der Europäischen Kom-
mission zum Emissionshandel (Tz. 477) – der noch lange
nicht alles enthält, was für die Institutionalisierung eines
funktionsfähigen Handelssystems erforderlich ist – zeigt,
dass auch ökonomische Instrumente auf einen außerordent-
lich komplexen Rechtsrahmen angewiesen sein können. Die
Komplexität dieses Rechtsrahmens kann zudem – nicht an-
ders als bei ordnungsrechtlichen Vorschriften – höher aus-
fallen als von der Sache her notwendig.

185. Was die Bewertung der Komplexität des Umwelt-
rechts angeht, muss im Übrigen differenziert werden. An-
wendungs- und vollzugserschwerende Probleme bereitet
die Komplexität des Umweltrechts nicht per se, sondern 
vor allem insoweit, als daraus Rechtsunsicherheiten entste-
hen, die eine routinemäßige und rasche Handhabung 
erschweren (näher LÜBBE-WOLFF, 1996, S. 82 ff.). Zwei-
fellos trägt schon die bloße Menge der regelungsbedürftigen
Problemfelder und die damit verbundene Komplexität des
Umweltrechts dazu bei, dass – beispielsweise an den
Schnittstellen verschiedener Teilgebiete des Umweltrechts –
Rechtsunsicherheiten leichter entstehen als in engeren
Rechtsgebieten, in denen die Folgen erlassener Regelungen
und mögliche Interpretationsprobleme auch für die rechts-
setzenden Instanzen leichter überschaubar sind. Dies ist in
der Komplexität der regelungsbedürftigen Materie begrün-
det und insofern unvermeidbar. Im Übrigen ist aber nicht die
Menge der Normen als solche das Problem. Rechtsunsi-
cherheiten, die allen Beteiligten die Handhabung der gel-
tenden Vorschriften erschweren, entstehen eher aus man-
gelnder Systematisierung, die mit der föderalen und
rechtsgebietlichen Zersplitterung des Umweltrechts zusam-
menhängt, und aus Regelungslücken, die auftretende
Rechtsfragen unbeantwortet lassen. Viele lange und detail-
reiche Vorschriften des geltenden Umweltrechts werfen da-
gegen gerade deshalb, weil sie lang und detailreich sind,
keinerlei Probleme auf. Die Durchführung von Aus-
breitungsberechnungen für Luftschadstoffe, die Zuordnung
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wassergefährdender Stoffe zu unterschiedlichen Wasserge-
fährdungsklassen, die Bestimmung der Abdichtungs-
anforderungen bei Deponien und vieles andere bereitet in
der Praxis gerade deshalb meist keine Schwierigkeiten, weil
lange und detaillierte Vorschriften die notwendigen Anlei-
tungen geben. Umgekehrt entstehen Unsicherheiten, deren
Klärung Aufwand und Verfahrensverzögerungen verur-
sacht, besonders häufig daraus, dass für sehr allgemein ge-
fasste gesetzliche Vorgaben die erforderlichen konkretisie-
renden Vorschriften fehlen. Gerade Verzögerungen in
Genehmigungs- und anderen Zulassungsverfahren sind sehr
viel häufiger eine Folge von Normenmangel als eine Folge
von Normenfülle. Zusätzliche Vorschriften – beispielsweise
Standardisierungen für die richtige Anwendung der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung oder für den zulässigen
Abfallinput bei der industriellen Abfallmitverbrennung –
würden hier nicht als zusätzlicher bürokratischer Ballast,
sondern im Gegenteil als hilfreiche und verfahrensbe-
schleunigende Entlastung von dezentralem Konkretisie-
rungs- und Konfliktbearbeitungsaufwand wirken. Umge-
kehrt können selbstverständlich auch insgesamt eher kurze
Gesetze und sonstige Regelwerke noch Überflüssiges oder
Straffungsfähiges enthalten. Die reine Quantität der vorhan-
denen Vorschriften sagt deshalb über die Qualität des
umweltrechtlichen Regulierungssystems wenig aus. 

186. Aus der Sicht des Umweltrates war daher schon der
Leitbegriff der Deregulierungsdiskussion nicht ganz glück-
lich gewählt. Wenn „Deregulierung“ zum Kernthema und
Ziel einer umwelt- und rechtspolitischen Diskussion ge-
macht wird, entsteht schon aufgrund der Wortwahl leicht
der Eindruck, als sei jeder Abbau von Vorschriften ziel-
führend. Vernünftigerweise kann es aber nicht um Vor-
schriftenabbau als solchen gehen, sondern es kommt darauf
an, die Wirtschaft wie überhaupt alle Adressaten des Rechts
von regulierungsbedingten Kosten (im weitesten Sinne) zu
entlasten, die nicht in einem angemessenen Verhältnis zu
dem damit erzielten Nutzen stehen. Ob dies, wo Missver-
hältnisse feststellbar sind, am ehesten durch Streichung,
durch Änderung oder durch Ergänzung bestehender Vor-
schriften erreichbar ist, kann nur eine nüchterne, anreiz-
orientierte qualitative Analyse des konkreten Vorschriften-
bestandes und des jeweiligen Sachbereichs zeigen. 

„Eigenverantwortungs“-Rhetorik

187. Im Zusammenhang mit ersatzlosen Deregulierun-
gen wird häufig darauf verwiesen, dass damit die Eigen-
verantwortung privater Akteure gestärkt werde. Dies ist ein
hohler Gebrauch des Begriffs „Eigenverantwortung“, den
man vermeiden sollte (s. demgegenüber für differenzierte
Konzepte der Verantwortungsteilung KOCH et al., 1998,
S. 11 ff., sowie die Arbeiten in SCHUPPERT, 1999). Pri-
vate Verantwortung für den Umweltschutz wird gestärkt,
wenn Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass einer-
seits Freiheitsspielräume bestehen, andererseits aber nach
Möglichkeit die Wahl umweltfreundlicher Handlungswei-
sen günstige und die Wahl weniger umweltfreundlicher
Handlungsweisen weniger günstige Konsequenzen für den
Handelnden hat. Ökonomische Instrumente können des-
halb als besonders geeignete Mechanismen zur Stärkung
der Eigenverantwortung gelten, denn sie belassen den Ak-
teuren Handlungsfreiheit bei der Inanspruchnahme von

Umweltressourcen, konfrontieren sie aber zugleich mit 
davon abhängigen Kosten. Die bloße ersatzlose Streichung
von Regulierungen mit umweltschützender Funktion er-
zeugt dagegen keine Verantwortung, sondern begünstigt
gerade umgekehrt eine verantwortungslose Inanspruch-
nahme von Umweltressourcen auf Kosten der Allgemein-
heit und auf Kosten derer, die sich weniger rücksichtslos
verhalten (LÜBBE-WOLFF, 1999). 

Einseitige Wahrnehmung der Wettbewerbsrelevanz
umweltrechtlicher Regulierung

188. Zum Standardrepertoire der Deregulierungsdiskus-
sion gehört der Verweis darauf, dass umweltrechtliche 
Regulierung die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts
Deutschland schwäche, woraus umgekehrt die Schlussfol-
gerung gezogen wird, dass Deregulierung die deutsche Po-
sition im Standortwettbewerb verbessert. Zweifellos kann,
soweit es sich um ineffiziente, also unnötig kostenträchtige
Vorschriften handelt, die Streichung solcher Vorschriften
bzw. ihre Ersetzung durch effizientere gesamtwirtschaft-
lich nur von Vorteil sein. Die weiter gehende Annahme,
dass umweltbezogene Regulierung prinzipiell die Wettbe-
werbsfähigkeit des jeweiligen Standorts schwächt und De-
regulierung dementsprechend per se die Wettbewerbsposi-
tion der Wirtschaft verbessert, ist dagegen unzutreffend
(ALTMAN, 2001, m. w. N.). Sie vernachlässigt die Kom-
plexität der teilweise durchaus positiven Zusammenhänge
zwischen Wettbewerbsfähigkeit und Umweltqualität sowie
zwischen Wettbewerbsfähigkeit und internationalen Vor-
reiterpositionen im Umgang mit Umweltproblemen, die
über kurz oder lang auch in anderen Staaten bewältigt wer-
den müssen (ausführlich dazu Tz. 46 ff.).

2.4.1.2 Diskreditierung des Ordnungsrechts
189. Als „Ordnungsrecht“ wird die aus der Tradition 
des Polizeirechts stammende Verhaltenssteuerung durch
direkt auf das gewünschte Verhalten gerichtete Rechtsbe-
fehle bezeichnet. Beispielsweise handelt es sich um Ord-
nungsrecht, wenn umweltpolitisch erwünschte Schadstoff-
reduktionen in der Abluft oder im Abwasser von
Industrieanlagen den Betreibern durch Festsetzung von
Grenzwerten vorgeschrieben werden, wenn für Tankanla-
gen Überfüllsicherungen verlangt werden, oder wenn das
Abfallrecht regelt, wie Deponien beschaffen sein müssen,
damit dort bestimmte Abfälle abgelagert werden dürfen. Im
englischen Sprachgebrauch wird die ordnungsrechtliche
Regulierungstechnik als Methode des „command and con-
trol“ bezeichnet. Zur terminologischen Abgrenzung von
anderen Instrumenten ist dieser häufig auch bei uns
übernommene Sprachgebrauch allerdings nur einge-
schränkt geeignet, denn mit Befehlen und Kontrollen ihrer
Beachtung wird auch bei anderen Instrumenten gearbeitet.
So muss beispielsweise das ökonomische Instrument der
Umweltabgabe mit Zahlungsbefehlen arbeiten und das
Zahlungsverhalten muss kontrolliert werden. Der wesentli-
che Unterschied der ökonomischen Instrumente zum Ord-
nungsrecht liegt darin, dass die eingesetzten Befehle sich
bei den ökonomischen Instrumenten nicht direkt auf das er-
wünschte umweltrelevante Verhalten richten. 

190. Im Umweltrecht war und ist von der Deregulie-
rungsdiskussion und den gesetzgeberischen Reaktionen da-
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rauf vor allem das in diesem Bereich vorherrschende ord-
nungsrechtliche Instrumentarium betroffen. Unterstützt
wurde die Tendenz, das Ordnungsrecht als ausgeufert und
deregulierungsbedürftig zu betrachten, durch sozialwissen-
schaftliche Steuerungstheorien, die den Blick auf Leistungs-
grenzen des Ordnungsrechts gelenkt haben (kurzer
Überblick bei TAEGER und HEINELT, 2000, S. 15 ff.,
m. w. N.), vor allem aber durch eine umweltökonomische
Kritik, die das Ordnungsrecht in häufig sehr pauschaler
Form als „ineffizient“ qualifiziert hat (näher LÜBBE-
WOLFF, 2001, S. 482, m. w. N.; vgl. auch TRUGER, 2000,
S. 43). Gemeint ist damit nicht, dass das Umweltordnungs-
recht unwirksam, d. h. ineffektiv, wäre, sondern dass es Um-
weltschutzeffekte zu überhöhten Kosten produziert. Neuer-
dings gewinnen allerdings auch in der Umweltökonomie
differenziertere Beurteilungen an Boden (z. B. GAWEL,
1991, 1999; MICHAELIS, 1996; HANSJÜRGENS, 2000).

2.4.1.2.1 Kern der umweltökonomischen Kritik
am Ordnungsrecht

191. Ineffizienzvorwürfe gegen das Umweltordnungs-
recht sind in der Umweltökonomie hauptsächlich am
Beispiel der Steuerung von Schadstoffemissionen aus
Punktquellen entwickelt worden und stützen sich vor al-
lem auf den Vergleich zwischen ordnungsrechtlichen und
marktwirtschaftlichen Instrumenten. Dabei wird modell-
haft unterstellt, dass ordnungsrechtliche Emissions-
begrenzungen jedem Betreiber gleiche Emissions-
minderungspflichten auferlegen und damit unabhängig
von den standort- und anlagenspezifischen Grenzkosten
der Emissionsminderung eingreifen. Ökonomische In-
strumente wie Abgaben oder handelbare Emissionsrechte
zeichnen sich dagegen gerade dadurch aus, dass sie eine
über veränderte Emissionspreise vermittelte und daher
kostensensible Steuerungswirkung entfalten. Sie führen
daher tendenziell zu einer effizienteren Allokation von
Problemvermeidungsinvestitionen als das Ordnungs-
recht. Dies lässt sich auch modelltheoretisch demonstrie-
ren (z. B. MICHAELIS, 1996, S. 42 ff.). Hinzu kommt,
dass ordnungsrechtliche Vorgaben keinen Anreiz für den
einzelnen Adressaten beinhalten, über das ordnungs-
rechtlich einmal festgelegte Anforderungsniveau hinaus-
zugehen, während die Anreizwirkung von Abgaben- und
Zertifikatlösungen nicht auf einem bestimmten Niveau
automatisch endet. Diese zutreffenden Feststellungen be-
rechtigen aber nicht zu der Feststellung, dass ökonomi-
sche Instrumente prinzipiell effizienter sind als ord-
nungsrechtliche.

2.4.1.2.2 Differenzierungsbedarf
192. Pauschale Ineffizienzvorwürfe gegen das Ordnungs-
recht vernachlässigen zunächst die Vielgestaltigkeit des
Ordnungsrechts und der Probleme, die es zu bewältigen hat.
Das Regulierungsbeispiel der Emissionsminderung bei
Punktquellen, an dem üblicherweise die Überlegenheit öko-
nomischer Instrumente demonstriert wird, ist nicht gleich-
bedeutend mit „dem“ Ordnungsrecht. Zwar sind die Abga-
ben- und Zertifikatlösungen, die sich hier als im Modell
überlegen erweisen, auch über den Bereich der Steuerung
von Emissionen aus Punktquellen hinaus anwendbar; als
Beispiel sei die Steuerung des Flächenverbrauchs genannt

(näher dazu SRU, 2000, Tz. 536 ff.; SRU, 2002). Viele Pro-
blemlagen sind für eine Steuerung über Abgaben- oder Zer-
tifikatlösungen, auf deren überlegene Effizienzeigenschaf-
ten sich die übliche Kritik am Ordnungsrecht stützt, schon
ihrer Natur nach ungeeignet – man denke z. B. an Probleme
der Störfallsicherheit, der Langfristsicherheit von Deponien
und atomaren Endlagern oder der Regulierung biotechno-
logischer Risiken. Auch das ökonomische Instrument der
Haftung für verursachte Schäden reicht hier zur Problem-
bewältigung nicht aus (näher dazu Abschn. 3.1.2.2.1). Zur
Risikoprävention können in vielen Fällen auch so genannte
reflexive Instrumente beitragen, die darauf zielen, dass Um-
weltnutzer bzw. Verursacher von Umweltrisiken sich über
die tatsächlichen oder potenziellen Umweltauswirkungen
ihres eigenen Verhaltens Rechenschaft ablegen und daraus
sinnvolle risiko- und belastungsmindernde Konsequenzen
ziehen (SCHMIDT-PREUß, 1997, S. 192 ff.; TEUBNER
und WILLKE, 1984). Hierher gehören beispielsweise Ver-
pflichtungen zur Bestellung von Störfall- oder sonstigen
Betriebsbeauftragten, zur Benennung von Verantwortli-
chen für den innerbetrieblichen Umweltschutz, zur Auf-
stellung von Abfallbilanzen und -konzepten etc. Diese wei-
chen, reflexiven Steuerungsinstrumente sind aber in ihrer
Wirksamkeit davon abhängig, dass sie von härteren Ver-
haltensanreizen flankiert werden (LÜBBE-WOLFF, 2001,
S. 491). Sie können deshalb ordnungsrechtliche Maßnah-
men zwar unterstützen, aber nicht ersetzen. In vielen Berei-
chen stehen daher anwendbare und ausreichend steuerungs-
wirksame Alternativen zum Ordnungsrecht gar nicht zur
Verfügung. Schon aus diesem Grund können aus der Tat-
sache, dass unter bestimmten modelltheoretischen Annah-
men marktwirtschaftliche Instrumente zu einer effizienteren
Allokation von Problemvermeidungsinvestitionen führen
als ordnungsrechtliche, keine pauschalen Schlüsse auf die
relative Ineffizienz des Ordnungsrechts gezogen werden.

193. Die üblicherweise am Beispiel der Schadstoff-
emissionen demonstrierten Effizienzvorteile marktwirt-
schaftlicher Instrumente gegenüber dem Umweltord-
nungsrecht stehen und fallen außerdem mit der
modelltheoretischen Prämisse, dass die Grenzkosten der
Schadstoffvermeidung unterschiedlich sind. Nur wenn
unterschiedliche Emittenten unterschiedlich hohe Ver-
meidungskosten haben, macht es für die Höhe der 
insgesamt entstehenden Vermeidungskosten einen Un-
terschied, ob ordnungsrechtlich oder mit marktwirt-
schaftlichen Instrumenten reguliert wird. Je kleiner die
Vermeidungskostenunterschiede, desto geringer ist dem-
entsprechend der modelltheoretische Effizienzvorteil der
marktwirtschaftlichen Instrumente (MICHAELIS, 1996,
S. 48). Wenn, wie es in Deutschland der Fall ist, hohe
Standards der Abwasser- und Abluftbehandlung bereits
realisiert sind, können weitere Verbesserungen in der Re-
gel nur mit der Installation bestimmter aufwendiger Anla-
gentechniken oder Verfahrensschritte erzielt werden, bei
denen Unterschiede in den Grenzkosten weiterer Vermei-
dungsschritte keine große Rolle mehr spielen. Damit
schwindet auch der Effizienzvorsprung, den marktwirt-
schaftliche Instrumente im Vergleich zu ordnungsrecht-
lichen für sich in Anspruch nehmen können. 

194. Die üblichen Effizienzvergleiche sind außerdem in
ihrer Aussagefähigkeit dadurch beschränkt, dass sie sich nur
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auf eine bestimmte Kostenart beziehen, nämlich die auf der
Betreiberseite ausgelösten Investitions- und Betriebskosten
für Maßnahmen der Schadstoffvermeidung. Mit staatlicher
Regulierung sind aber stets auch noch andere Kosten ver-
bunden, die man als Transaktionskosten im weitesten Sinne
bezeichnen kann. Marktwirtschaftliche ebenso wie ord-
nungsrechtliche und andere Instrumente müssen institutio-
nalisiert und angewendet werden. Die damit verbundenen
Transaktionskosten werden leicht unterschätzt, sind aber
von immenser Bedeutung. Die marktwirtschaftlichen 
Instrumente, denen gegenüber das Ordnungsrecht im
modelltheoretischen Effizienzvergleich schlecht abschnei-
det, verursachen gerade in der Anwendung auf anlagenbe-
zogene Schadstoffemissionen vergleichsweise hohe Trans-
aktionskosten. Dies beruht unter anderem darauf, dass die
Wirksamkeit dieser marktwirtschaftlichen Instrumente eine
genauere, nämlich frachtbezogene Ermittlung der Emissio-
nen voraussetzt als das Ordnungsrecht. Bezieht man die ver-
gleichsweise hohen Transaktionskosten in den Effi-
zienzvergleich mit ein, kann sich eine völlig veränderte
Effizienzbeurteilung ergeben (MICHAELIS, 1996, S. 47 f.;
HANSJÜRGENS, 2000, S. 252, m. w. N.). Nicht zufällig ist
das ökonomische Instrument der anlagenbezogenen han-
delbaren Emissionslizenzen in den USAbislang nur auf we-
nige, kostengünstig messbare Massenschadstoffe angewen-
det worden (HANSJÜRGENS, 2001; REHBINDER, 2001;
BADER, 2000, S. 56 ff.). Ein Beispiel, an dem die Bedeu-
tung der Transaktionskosten, insbesondere der Mess- und
sonstigen Kontrollkosten, augenfällig wird, ist der gesamte
Bereich der so genannten diffusen Schadstoffemissionen.
Dies sind Emissionen, die nicht gezielt über einen einzel-
nen, leicht überwachbaren Auslass wie z. B. einen Schorn-
stein oder ein Abwasserrohr abgeführt werden, sondern aus
unterschiedlichsten verstreuten Quellen und Ursachen her-
vorgehen; hierher gehören z. B. Leckagen in Rohren oder
Behältern, versehentliche Überfüllungen, Tropf- oder
Verdunstungsverluste, Verwehungen und andere bei Lage-
rung, Transport und Handhabung problematischer Stoffe
vorkommende Einträge in die Umwelt. Diffuse Emissionen
sind nicht sinnvoll mit ökonomischen Instrumenten und so-
gar nicht einmal mit ordnungsrechtlichen Emissionsgrenz-
werten steuerbar; sie können geradezu dadurch definiert
werden, dass ihre quantitative Erfassung entweder nicht
möglich oder so aufwendig ist, dass aus Effizienzgründen
nur eine technikorientierte ordnungsrechtliche Regulierung,
beispielsweise in Gestalt vorgeschriebener Dichtungen,
Überfüllsicherungen, Absaugungen, Einhausungen etc., in-
frage kommt (LÜBBE-WOLFF, 2000a, S. 104 f.).

195. Pauschale umweltökonomische Kritik am Ord-
nungsrecht geht außerdem regelmäßig von falschen Vor-
stellungen über das Ordnungsrecht aus. So wird bei-
spielsweise im modelltheoretischen Effizienzvergleich
meist unterstellt, dass das Ordnungsrecht mit für alle Emit-
tenten gleichen Standards arbeitet und dementsprechend
für unterschiedliche Grenzvermeidungskosten blind 
ist. Differenzierende Feststellungen, die ausdrücklich 
darauf hinweisen, dass das reale Ordnungsrecht insoweit
keineswegs dem üblichen modelltheoretischen Lehrbuch-
beispiel entspricht (zutreffend ENDRES, 1994, S. 122;
MICHAELIS, 1996, S. 45), sind seltener anzutreffen.
Tatsächlich arbeitet das geltende Ordnungsrecht mit

außerordentlich differenzierten, je nach Anlagenarten, 
-größen, Branchen, Prozessen, eingesetzten Verbrennungs-
und sonstigen Produktionstechniken unterschiedlichen
Standards. Der Sinn dieser Differenzierungen besteht zum
Teil gerade darin, Unterschieden in den jeweiligen Vermei-
dungskosten Rechnung zu tragen (näher LÜBBE-
WOLFF, 2000b). 

Unrichtig ist auch die verbreitete Annahme, dass das Ord-
nungsrecht den Betreibern umweltrelevanter Anlagen re-
gelmäßig ganz bestimmte Techniken der Emissionsver-
meidung vorgebe oder jedenfalls die Behörden dazu
zwinge, dies zu tun, und damit den Betreibern Möglich-
keiten verschließe, gleichwertige Emissionsergebnisse
auf kostengünstigerem Wege zu erzielen (näher LÜBBE-
WOLFF, 2000a, 2000c, m. w. N.). Verbreitet ist auch die
Unterstellung, die übliche ordnungsrechtliche Verpflich-
tung auf Technikstandards wie den „Stand der Technik“
oder die „allgemein anerkannten Regeln der Technik“ er-
zwinge die Anwendung von end-of-the-pipe-Techniken,
während möglicherweise sehr viel effizientere Techniken
des produktionsintegrierten Umweltschutzes wie z. B.
eine Umstellung auf Produktionsverfahren, bei denen be-
stimmte Schadstoffe gar nicht erst zum Einsatz kommen,
blockiert würden (z. B. GAWEL, 2000a, S. 123; 
CANSIER, 1996, S. 64). Auch das ist nicht richtig; die
Verpflichtung auf eine Emissionsminderung nach dem
Stand der Technik zwingt keineswegs dazu, Schadstoff-
minimierung durch nachgeschaltete Techniken statt durch
Änderungen bei der Auswahl der Einsatzstoffe oder an-
dere produktionsintegrierte Maßnahmen zu betreiben; al-
lenfalls kann von einer partiellen Begünstigung die Rede
sein (näher LÜBBE-WOLFF, 2000c, S. 9). 

196. Auch die verbreitete Annahme, das Ordnungsrecht
wirke innovationsfeindlich oder jedenfalls nicht innova-
tionsfördernd, ist in dieser Allgemeinheit nicht richtig (vgl.
auch FEESS, 1998, S. 179 ff.); aus der richtigen Prämisse,
dass das Ordnungsrecht keinen eigenständigen Übererfül-
lungsanreiz setzt, zieht sie einen verallgemeinernden
Schluss, der durch diese Prämisse nicht gedeckt ist. So
können – wie das Beispiel der kalifornischen Gesetzge-
bung zur Regelung von Kraftfahrzeugemissionen zeigt –
ordnungsrechtliche Vorgaben technische Innovationen
beispielsweise dadurch auslösen, dass sie für einen in der
Zukunft liegenden Zeitpunkt Standards setzen, die über
den gegenwärtigen Stand der Technik hinausgehen. Inno-
vationsauslösend kann auch das Interesse wirken, die Kos-
ten der Einhaltung ordnungsrechtlicher Standards zu sen-
ken. Wo Schadstoffemissionen ordnungsrechtlich durch
Immissionsgrenzwerte oder durch eine Kombination von
Emissions- und Immissionsgrenzwerten reglementiert
sind, kann sich eine Dynamik, die technische Innovationen
hervorbringt, auch daraus ergeben, dass die Immissions-
situation eine Zulassung weiterer Emittenten nur noch un-
ter der Voraussetzung zulässt, dass bisher noch nicht gege-
bene oder noch nicht genutzte technische Möglichkeiten
der Emissionsminderung eingesetzt werden. Die pau-
schale These der fehlenden Innovationsträchtigkeit des
Ordnungsrechts wird denn auch durch die empirische Un-
tersuchung verschiedener Anwendungsbereiche nicht be-
stätigt (näher Tz. 48; s. auch KUNTZE et al., 1999,
S. 148 f.; KUNTZE und WALZ, 1999).
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197. Pauschale Charakterisierungen des Umweltord-
nungsrechts als ineffizient sind nach alledem inadäquat.
Die in Betracht kommenden Instrumente haben jeweils
spezifische Vor- und Nachteile (näher LÜBBE-WOLFF,
2001). Ob für einen bestimmten Einsatzbereich ordnungs-
rechtliche oder ökonomische Instrumente oder Maßnah-
men anderer Art die größten Effizienzvorteile versprechen,
kann nur aufgrund einer genauen Analyse der jeweiligen
Anreiz- und sonstigen Rahmenbedingungen, einschließlich
der Kontroll-, Durchsetzungs- und sonstigen Transaktions-
kosten, festgestellt werden. In vielen Fällen wird sich ein
policy mix, der geschickt die Stärken und Schwächen un-
terschiedlicher Instrumente kombiniert bzw. ausgleicht, als
die günstigste Option erweisen (vgl. HANSJÜRGENS,
2000; GAWEL, 1991; zu Rechtsfragen der Abstimmung
unterschiedlicher Steuerungsinstrumente HENDLER,
2001). Wenn man alle Arten der politischen Zielverfolgung
zu den „Instrumenten“ zählt, kann ohnehin nur eine misch-
instrumentelle Strategie als zielführend gelten (Tz. 52).

Ökonomische und andere indirekt wirkende Instrumente
des Umweltschutzes werden zukünftig in vielen Be-
reichen an Bedeutung gewinnen müssen. Der Umweltrat
empfiehlt in diesem Gutachten für viele Bereiche den 
Einsatz ökonomischer Instrumente. Die in den vergan-
genen Jahren vielfach zu beobachtende Tendenz, das
Umweltordnungsrecht pauschal als ineffizient oder un-
modern-obrigkeitsstaatlich zu diskreditieren, ist aber ent-
schieden zurückzuweisen. Das Ordnungsrecht ist eine un-
entbehrliche Säule der Erfolge, die Deutschland in den
vergangenen drei Jahrzehnten im Umweltschutz erreicht
hat, und wird auch in Zukunft unentbehrlich bleiben. 

2.4.1.3 Inhaltliche Schwerpunkte: Genehmi-
gungsverfahren und Entlastungen 
für EMAS-zertifizierte Betriebe

198. Die auf das Umweltrecht bezogenen Deregu-
lierungsforderungen der Wirtschaft haben sich in
Deutschland im vergangenen Jahrzehnt auf zwei Berei-
che konzentriert: auf die umweltrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren im weitesten Sinne und auf Entlastungen
(„Privilegierungen“) für Betriebe bzw. Standorte, die
sich am EG-Ökoaudit-System (EMAS) beteiligen. Auch
der Sachverständigenrat „Schlanker Staat“ (1998) hat
seine spezifisch das Umweltrecht betreffenden Deregu-
lierungsüberlegungen auf diese beiden Bereiche konzen-
triert. Im Zusammenhang mit geforderten Erleichterun-
gen für EMAS-zertifizierte Betriebe wird statt von
„Deregulierung“ auch von „Substitution“ gesprochen,
sofern es sich bei den Bestimmungen, in Bezug auf die
Erleichterungen gewährt werden sollen, nicht um Geset-
zes- oder Verordnungsbestimmungen, sondern um Ver-
waltungsvorschriften handelt, oder in sonstiger Weise al-
lein die Ebene der Verwaltungspraxis angesprochen ist
(KNOPP, 2001, S. 1099, m. w. N.). 

Hinsichtlich der Genehmigungsverfahren haben die so ge-
nannten Beschleunigungsgesetze der Neunzigerjahre den
Forderungen der Wirtschaft in erheblichem Umfang Rech-
nung getragen. Aus juristischer Sicht sind diese Gesetze
überwiegend kritisch kommentiert (SPARWASSER,
2000; ERBGUTH, 1999, jeweils m. w. N.), seitens der
Ökonomie dagegen überwiegend positiv beurteilt worden

(GAWEL, 2000b; zu den zugrunde liegenden Kommissi-
onsvorschlägen SCHATZ, 1999). Dem Ruf nach ord-
nungsrechtlichen Entlastungen für EMAS-zertifizierte Be-
triebe wird ebenfalls zunehmend entsprochen (Tz. 232 ff.). 

199. In einem im November 2000 geführten Gespräch
des Umweltrates mit Vertretern der Wirtschaftsverbände
BDI, VCI und DIHT (seit 1. Juli 2001: DIHK) wurden auf
die Frage, wo aus der Sicht der Verbände gegenwärtig 
Deregulierungsbedarf bestehe, wiederum die beiden er-
wähnten Bereiche – Genehmigungsverfahren und EMAS-
Privilegierung – genannt, die auch in der Vergangenheit be-
reits im Mittelpunkt der Deregulierungsdiskussion standen.
Aus der Sicht des Umweltrates ist es dagegen an der Zeit,
die diesbezügliche Deregulierungsdiskussion zu beenden: 
– Die in den zurückliegenden Jahren ergriffenen gesetz-

geberischen Maßnahmen zur Entlastung der Wirt-
schaft im Bereich der Vorhabengenehmigungen sollen
an dieser Stelle nicht noch einmal dargestellt und be-
wertet werden. Für die Gegenwart jedenfalls ist fest-
zustellen, dass die Dauer der Genehmigungsverfahren
sich im zurückliegenden Jahrzehnt, nicht zuletzt auf-
grund wesentlicher Verbesserungen im Verfahrens-
management, außerordentlich zufrieden stellend ent-
wickelt hat (Tz. 200 ff., 211 f.). Die feststellbaren
Restprobleme haben Ursachen, denen nicht mit Dere-
gulierungsmaßnahmen, sondern nur auf andere Weise
beizukommen ist (Tz. 214 ff.).

– EMAS-Zertifizierungen sind, wie im Folgenden näher
zu begründen sein wird, ein nur in sehr engen Grenzen
geeigneter Anknüpfungspunkt für mit dem Ord-
nungsrecht zusammenhängende Entlastungen. Die
notwendigen Beteiligungsanreize für die Wirtschaft
müssen primär auf anderen Feldern gesucht werden
(Abschn. 2.4.3). 

Unabhängig davon sollte es allerdings eine ständige Auf-
gabe sein, nicht nur beim Erlass umweltrechtlicher Vor-
schriften zu prüfen, ob der verursachte Aufwand in einem
angemessenen Verhältnis zum erwartbaren Nutzen für die
Umwelt steht, sondern auch die Erfahrungen mit der prak-
tischen Anwendung erlassener Vorschriften unter diesem
Gesichtspunkt im Auge zu behalten (Tz. 237 ff.). 

2.4.2 Genehmigungsverfahren

2.4.2.1 Fortschritte bei der Beschleunigung
der Genehmigungsverfahren

2.4.2.1.1 Dauer der immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigungsverfahren

200. Für die Achtzigerjahre war eine zunehmende Dauer
der Genehmigungsverfahren festzustellen (DOSE, 1994,
S. 91 ff.; STEINBERG et al., 1991, S. 28 ff.). Seit Anfang
der Neunzigerjahre hat sich dieser Trend jedoch um-
gekehrt. Gut überschaubar ist dies insbesondere für die im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. Über
die Dauer dieser Verfahren werden in der Mehrzahl der
Bundesländer, die eine Anfrage des Umweltrates nach ent-
sprechenden Daten für den Zeitraum zwischen 1990 und
2000 beantwortet haben, zentrale Statistiken geführt.
Diese sind allerdings sehr unterschiedlich strukturiert. 
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In einigen Bundesländern wird die durchschnittliche
Dauer der Genehmigungsverfahren in Monaten oder ent-
sprechend umrechenbaren anderen Zeiteinheiten erfasst.
Tabelle 2.4-1 zeigt, dass in diesen Bundesländern seit 
Anfang der Neunzigerjahre oder seit Beginn der zentra-
len statistischen Erfassung Mitte der Neunzigerjahre 
die durchschnittliche Verfahrensdauer beträchtlich – auf
Durchschnittswerte zwischen 2,4 und 4,9 Monaten im Jahr
2000 – gesenkt werden konnte. Das einzige Bundesland in
dieser Gruppe, für das sich kein ausgeprägter und eindeu-
tiger Abkürzungstrend über das zurückliegende Jahrzehnt
feststellen lässt, ist Sachsen. Auch in Sachsen liegt die Ver-
fahrensdauer im heute üblichen Rahmen; sie lag hier aber
schon 1991 weit unter dem damaligen Durchschnitt.

In anderen Bundesländern wird anstelle der durchschnittli-
chen absoluten Verfahrensdauern – oder zusätzlich – der
Anteil der Verfahren erfasst, die innerhalb bestimmter Zeit-
spannen abgeschlossen werden. Dabei werden unterschied-
liche Zeitspannen zugrunde gelegt, und teilweise wird nach
Neu- und Änderungsgenehmigungen oder nach Verfahren
mit Öffentlichkeitsbeteiligung (förmliche Verfahren für An-

lagen nach Spalte 1 der 4. BImSchV) und Verfahren ohne
Öffentlichkeitsbeteiligung (vereinfachte Verfahren für An-
lagen nach Spalte 2 der 4. BImSchV) differenziert. Die zen-
trale Erfassung der Daten setzte außerdem innerhalb des
Zeitraums von 1990 bis 2000, auf den sich die Befragung
bezog, in unterschiedlichen Jahren ein. Die in Tabelle 2.4-2
zusammengestellten länderspezifischen Daten sind daher
untereinander nur eingeschränkt vergleichbar. In der Tabelle
sind für jedes Bundesland aus den Daten, die das betreffende
Land für den Befragungszeitraum zur Verfügung stellen
konnte, die erste und die letzte Jahresreihe dargestellt – bei-
spielsweise also für Hessen, das die Genehmigungsdaten
über den gesamten Befragungszeitraum hinweg erhoben
hat, die Daten für 1990 und 2000, für Niedersachsen dage-
gen, das eine entsprechende zentrale Statistik nur von 1991
bis 1996 geführt hat, die Daten aus diesen beiden Eckjahren.
Auch für die in Tabelle 2.4-2 erfassten Bundesländer sind
drastische Verkürzungen der Verfahrenszeiträume festzu-
stellen. So wurden beispielsweise in Hessen im Jahr 1990
nur 35 %, im Jahr 2000 dagegen 90 % der immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren in einem Zeit-
raum unter sechs Monaten abgeschlossen. 

Tabel le 2.4-1

Dauer der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
in fünf Bundesländern mit zentraler Erfassung

absoluter Durchschnittswerte in Monaten

Jahr Berlin Hamburg Hessen Nordrhein-
Westfalen Sachsen Thüringen 

mit  
Öffentlichkeits-

beteiligung

ohne  
Öffentlichkeits-

beteiligung

1990 8,8 – – – – – –

1991 9,5 – – – 3,9 3,9 –

1992 8,8 – – – 3,2 4,6 –

1993 9,2 – – – 3,9 5,4 –

1994 7,5 – 7,0 – 3,0 1,1 7,8

1995 6,5 – 5,4 6,8 3,2 2,1 8,1

1996 6,7 4,5 3,7 – 3,3 2,4 8,0

1997 5,4 3,4 3,7 4,7 3,0 2,4 8,7

1998 5,1 3,4 2,8 3,9 6,3 3,3 6,7

1999 3,8 2,9 2,8 3,6 4,6 2,2 6,3

2000 2,4 3,7 3,1 – 3,5 4,5 4,9
SRU/UG2002/Tab. 2.4-1 

Datenquellen: Schriftliche Auskünfte der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Mai 2001; der Hamburgischen Umweltbehörde, April
2001; des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten, April 2001; des Sächsischen Staatsministeriums für Um-
welt und Landwirtschaft, Juni 2001; des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt, Mai 2001; für Nord-
rhein-Westfalen: MUNLV NRW, 2001, S. 6. Teilweise umgerechnet aus Angaben in Wochen oder Arbeitstagen. Aus den in MUNLV
NRW, 2001, S. 6 angegebenen Durchschnittswerten wurden die darin neben den Genehmigungsverfahren mit erfassten „sonstigen
Verfahren“ (Zulassung des vorzeitigen Beginns u. a.) herausgerechnet.



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 129 – Drucksache 14/8792

Tabel le 2.4-2

Dauer der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren in sechs Bundesländern 
mit zentraler Erfassung nach Zeitspannen

Brandenburg (alle Verfahren) 
< 3 Monate 3 bis 6 Monate 6 bis 9 Monate 9 Monate 

1992 26 % 48 % 16 % 10 % 
2000 44 % 32 % 14 % 10 % 

Hessen (alle Verfahren)
< 6 Monate 6 bis 12 Monate > 12 Monate 

1990 35 % 35 % 29 % 
2000 90 % 10 % 0,4 % 

Niedersachsen (alle Verfahren)
bis 6 Monate > 6 bis 9 Monate > 9 bis 12 Monate > 12 Monate 

1991 59 % 21 % 8 % 11 % 
1996 73 % 15 % 4 % 8 % 

Nordrhein-Westfalen (alle Verfahren)
max. 3 Monat > 3 bis 6 Monate > 6 bis 12 Monate > 12 bis 24 Monate 

1995 27 % 35 % 25 % 7 % 
2002 61 % 26 % 10 % 2,5 % 

Rheinland-Pfalz (Neugenehmigungen)
bis 3 Monate 3 bis 7 Monate > 7 Monate 

1994 18 % 15 % 67 % 
2000 62 % 18 % 20 % 

Rheinland-Pfalz (Änderungsgenehmigungen)
bis 3 Monate 3 bis 6 Monate > 6 Monate 

1994 nicht gesondert erfasst nicht gesondert erfasst 2,5 % 
2000 52 % 15 % 33 % 

Saarland− (Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung) 
bis 3 Monate 3 bis 6 Monate 7 bis 8 Monate > 8 Monate 

1990 16 % 45 % 13 % 26 % 
2000 68 % 32 % – –

Saarland− (Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung) 
bis zu 3 Monaten 3 bis 6 Monate 7 bis 8 Monate > 8 Monate 

1996 26 % 50 % 13 % 11 % 
2000 40 % 32 % 16 % 12 % 

Schleswig-Holstein (Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung) 
< 7 Monate 7 bis 12 Monate > 12 Monate 

1993 50 % 36 % 14 % 
1999 84 % 16 % –

Schleswig-Holstein (Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung)
< 3 Monate 3 bis 6 Monate 6 bis 12 Monate > 12 Monate 

1993 15 % 27 % 35 % 24 % 
1999 36 % 50 % 13 % 3 % 

SRU/UG2002/Tab. 2.4-2 

* In der saarländischen Statistik für die Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung – im Saarland beim Umweltministerium angesiedelt – sind seit 1996
die Anzeigeverfahren mit enthalten; die Angaben für das Jahr 2000 beziehen sich daher hier auf Genehmigungs- und Anzeigeverfahren. In den auf-
geführten saarländischen Daten sind nicht enthalten die beim Landesamt für Umweltschutz geführten Genehmigungsverfahren für Abfallbeseiti-
gungs- und -verwertungsanlagen und die in der Zuständigkeit des Oberbergamts geführten Verfahren. Daten für diese Verfahren wurden zur Verfü-
gung gestellt, sind aber nicht nach Verfahren mit und Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung differenziert und konnten daher nicht auf
übersichtliche Weise in die Tabelle integriert werden. Die Tabellendaten erfassen aber den weitaus größten Teil der im Saarland geführten Verfahren.

Datenquellen: Schriftliche Auskünfte der Brandenburgischen Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung, April 2001; des
Hessischen Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten, April 2001; des niedersächsischen Umweltministeriums, April
2001; des Rheinland-Pfälzischen Ministeriums für Umwelt und Forsten, Juli 2001; des Ministeriums für Umwelt, Natur und Forsten
des Landes Schleswig-Holstein, April 2001; des Saarländischen Ministeriums für Umwelt, Natur und Forsten, Juni 2001; für Nord-
rhein-Westfalen: MUNLV NRW, 2001, S. 7. Von hundert abweichende Prozentpunktsummen in einer Jahresreihe sind, außer für Nord-
rhein-Westfalen, rundungsbedingt. Für Nordrhein-Westfalen werden wegen der Abgeschlossenheit der zuletzt angegebenen Zeit-
spanne keine vollen hundert Prozent erreicht.
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Die aus den Bundesländern Baden-Württemberg und 
Bremen zur Verfügung gestellten Daten konnten nicht in
Tabelle 2.4-2 aufgenommen werden, weil sie unver-
gleichbar strukturiert bzw. zu rudimentär waren. Die ba-
den-württembergischen Daten (schriftliche Auskunft des
Ministeriums für Umwelt und Verkehr, April 2001)
decken den Zeitraum von 1994 bis 1997 ab und erfassen
die Einhaltung selbst gesetzter Regelfristen von 12 (ver-
einfachte Verfahren) bzw. 27 Wochen (förmliche Verfah-
ren) nach Abschluss der Eingangsprüfung, die ihrerseits
innerhalb von drei bzw. in komplexen Fällen sechs Wo-
chen abgeschlossen sein soll. 1997 wurden die Regel-
fristen in 63 % bzw. 59 % der Fälle eingehalten und in
weiteren 16 % bzw. 11 % der Fälle um maximal drei 
Wochen überschritten. Auch hier lagen die Daten 1997
bereits wesentlich günstiger als 1994. Das Land Bremen
– Senator für Bau und Umwelt – stellte die Jahresberichte
der Gewerbeaufsichtsämter Bremen und Bremerhaven für
1998 und 1999 zur Verfügung. In Bremerhaven wurden
danach 1999 nur zwei Genehmigungsverfahren nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz durchgeführt, von
denen eines weniger als drei und das andere mehr als
sieben Monate dauerte. In der Stadt Bremen wurden von
51 Verfahren 61 % in weniger als drei Monaten, weitere
35 % in weniger als sieben Monaten und 4 %, d. h. zwei
Verfahren, in einem Zeitraum von mehr als sieben Mo-
naten abgeschlossen (Prozentzahlen jeweils gerundet).

201. Schon während der Hoch-Zeit der Klagen über die
Dauer der umweltrechtlichen Genehmigungsverfahren in
Deutschland wurde die Vermutung geäußert, dass diese
Klagen weniger durch die übliche Dauer der Verfahren 
als vielmehr durch gelegentlich vorkommende einzelne
Verfahren von spektakulärer Dauer bestimmt waren
(STEINBERG et al., 1991, S. 45). Die vorliegenden Da-
ten deuten darauf hin, dass auch die Anzahl und Dauer der
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
von ungewöhnlicher Länge seitdem deutlich abgenom-
men hat. In allen Bundesländern, deren Statistik die im-
missionsschutzrechtlichen Verfahren mit einer Dauer von
mehr als zwölf Monaten gesondert erfasst oder eine ent-
sprechende Berechnung zulässt, hat sich der Anteil der
Verfahren, die in diese Rubrik fallen, im zurückliegenden
Jahrzehnt deutlich, wenn auch in unterschiedlichem Aus-
maß, verringert: in Hessen von 29 % (1990) auf 0,4 %
(2000), in Niedersachsen von 11 % (1991) auf 8 % (1996),
in Nordrhein-Westfalen von 13 % (1995) auf 3 % (2000)
und in Schleswig-Holstein zwischen 1993 und 1999 von
14 % auf 0 % bei den förmlichen und von 24 % auf 3 %
bei den vereinfachten Verfahren (Tabelle 2.4-2). Von den
Bundesländern, die die Dauer der Genehmigungs-
verfahren in Durchschnittswerten der absoluten Verfah-
rensdauer festhalten (Tabelle 2.4-1), hat Berlin begrüßens-
werterweise auch die Verfahrensdauer „in Extremfällen“
erfasst. „Extremfälle“ traten hier in den Jahren 1992 und
1994 mit Verfahrensabschlüssen nach 69 bzw. 65,5 Mona-
ten und in den Jahren 1995, 1996 und 1997 mit Verfah-
rensabschlüssen nach 27, 24 und wieder 27 Monaten auf.
Während zunächst maximale Verfahrensdauern von über
fünf Jahren zu verzeichnen waren, lag also im dritten Vier-
tel der Neunzigerjahre das Maximum – jeweils in einem

einzigen Fall – bei zwei bzw. zweieinviertel Jahren. Da-
nach sind Extremfälle nicht mehr verzeichnet und derar-
tige Verfahrensdauern nach Auskunft der zuständigen Se-
natsverwaltung auch nicht mehr vorgekommen. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich die Dauer
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren im zurückliegenden Jahrzehnt stark verkürzt 
hat (zu den verbleibenden Optimierungsspielräumen 
Abschn. 2.4.2.2).

2.4.2.1.2 Wasserrechtliche Zulassungs-
verfahren

202. Einen der wesentlichen Anstöße für die Beschleu-
nigungsdiskussion und die nachfolgende Beschleu-
nigungsgesetzgebung gab 1988 eine Umfrage des Deut-
schen Industrie- und Handelstages zur Dauer der
Genehmigungsverfahren. Dieser Umfrage zufolge traten
exorbitante Verfahrensdauern – mit Extremwerten von
mehr als sieben Jahren für einzelne Verfahren bei Mittel-
werten von 2 bis 3 Jahren – vor allem bei den wasser-
rechtlichen Zulassungsverfahren auf (DIHT, 1988, S. 5).

Welche Veränderungen sich seitdem ergeben haben, ist
für die wasserrechtlichen Zulassungsverfahren weniger
leicht feststellbar als für die immissionsschutzrechtlichen,
da für diesen Bereich in den Ländern seltener zentrale Sta-
tistiken geführt wurden und werden. Dies ist umso mehr
zu bedauern, als eine landesweite Dokumentation und 
Publikation von Verfahrensdauern im Sinne eines bench-
marking auch einen eigenständigen Anreiz für weitere
Optimierungsbemühungen der Behörden schaffen könn-
te. Da eine einigermaßen vollständige Erhebung schon
nach dem Ergebnis von Voranfragen aussichtslos schien,
wurde von einer systematischen Befragung abgesehen.
Einzelne dem Umweltrat zur Verfügung gestellte Da-
tenbestände sowie mündliche Auskünfte aus einigen 
Länderministerien lassen jedoch erkennen, dass auch hin-
sichtlich der Dauer der wasserrechtlichen Zulassungsver-
fahren deutliche Fortschritte erzielt wurden. Nach der in
Baden-Württemberg von 1994 bis 1997 geführten Statis-
tik zur Verfahrensbeschleunigung wurden 1994 dort 61 %
der wasserrechtlichen Zulassungsverfahren innerhalb der
in Baden-Württemberg durch Verwaltungsvorschrift vor-
gesehenen Regelfristen bearbeitet; in weiteren 12 % der
Fälle betrug die Fristüberschreitung maximal drei Wo-
chen. Schon drei Jahre später, 1997, lagen die betreffen-
den Anteile mit 70 % Regelfristeinhaltungen und 14 %
maximal dreiwöchigen Überschreitungen deutlich güns-
tiger. Bei den ohne Öffentlichkeitsbeteiligung durchge-
führten Genehmigungsverfahren für kommunale und 
industrielle Abwasseranlagen wurde die vorgesehene Re-
gelfrist von 35 Wochen 1994 in 49 %, 1997 dagegen
schon in 67 % der Fälle eingehalten; zusätzlich verbes-
serte sich der Anteil der Verfahren, die immerhin mit ei-
ner Fristüberschreitung von nicht mehr als drei Wochen
abgeschlossen werden konnten, zwischen diesen Eckjah-
ren von 9 % auf 17 %. (Genehmigungsverfahren für In-
dustrielle Abwasseranlagen, die einer Öffentlichkeits-
beteiligung bedurft hätten, fielen in beiden Jahren
offenbar nicht an.)
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203. Nach wie vor sind im Wasserrecht Verfahrens-
dauern, die über denen der immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren liegen, nicht unüblich. Die Be-
deutung dieser Feststellung relativiert sich allerdings
dadurch, dass die Zulassung des vorzeitigen Beginns
(§ 9a WHG) in der wasserrechtlichen Praxis eine erheb-
lich größere Rolle spielt als im Immissionsschutzrecht.
Der Zeitbedarf für wasserrechtliche Zulassungen hängt
unter anderem damit zusammen, dass sich die wasser-
wirtschaftlich relevanten Auswirkungen vieler Vorhaben
– beispielsweise die Auswirkungen einer Grundwas-
serentnahme auf den Grundwasserspiegel oder die qua-
litative Beeinflussung des Abwassers durch bestimmte
Behandlungsmaßnahmen – erst in der praktischen Aus-
übung genau ermitteln und optimieren lassen. Gewässer-
benutzungen werden daher häufig zunächst vorläufig im
Wege der Gestattung des vorzeitigen Beginns zuge-
lassen, um aus weiterer Beobachtung die notwendigen
Erkenntnisse für die Ausgestaltung der definitiven Zu-
lassung gewinnen zu können. Die längere Dauer vieler
Zulassungsverfahren ist insoweit nicht gleichbedeutend
mit einem entsprechenden Aufschub der betreffenden
wirtschaftlichen Tätigkeiten.

2.4.2.1.3 Ursachen der erzielten Beschleuni-
gungserfolge

Abnahme der Anzahl der Genehmigungsverfahren 

204. Einer der Gründe für die beschleunigte Abwicklung
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
dürfte in der seit Mitte der Neunzigerjahre deutlich ver-
ringerten Anzahl der Verfahren liegen. Die nachfolgende Ta-
belle 2.4-3 zeigt die zahlenmäßige Entwicklung der jährlich
abgeschlossenen immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren für diejenigen Bundesländer, die dazu für
den Befragungszeitraum 1990 bis 2000 vollständige Anga-
ben über eine größere Anzahl von Jahren bis in die Gegen-
wart gemacht haben. Für die aus dieser Tabelle ersichtliche
Verringerung der Verfahrensanzahl sind unter anderem
Rechtsänderungen im Zuge der Beschleunigungsgesetzge-
bung ursächlich – insbesondere die 1996 erfolgte partielle Er-
setzung von Genehmigungserfordernissen durch bloße An-
zeigepflichten und die Herausnahme von Anlagen aus der
Genehmigungsbedürftigkeit durch entsprechende Änderun-
gen der 4. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV).
Daneben spielen auch konjunkturelle Schwankungen und
Strukturänderungen der Wirtschaft in den einzelnen Bun-
desländern eine Rolle (s. MUNLV NRW, 2001, S. 4). 

Tabel le 2.4-3

Anzahl der Genehmigungsverfahren in einzelnen Bundesländern
(mit Genehmigungsbescheid abgeschlossene Verfahren)

Jahr Berlin Branden-
burg Hamburg Hessen Nordrhein-

Westfalen Sachsen Schleswig- 
Holstein Thüringen 

1990 98 – – – 1 801 – – –

1991 92 – 162 – 1 806 206 – –

1992 101 317 142 – 1 641 384 – –

1993 115 391 178 – 1 605 404 362 –

1994 116 363 194 435 1 482 396 258 257

1995 105 414 150 410 1 358 545 254 226

1996  98 441 166 461 1 234 462 269 218

1997  70 405 117 307 1 205 367 180 206

1998  53 262 108 257 1 149 291 175 172

1999  49 214 114 245 1 086 249 145 176

2000  36 197 99 230 1 003 310 – 153
SRU/UG2002/Tab. 2.4-3 

Datenquellen: Schriftliche Auskünfte der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Mai 2001; der Brandenburgischen Ministeriums für Land-
wirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung, April 2001; der Hamburgischen Umweltbehörde, April 2001; des Hessischen Ministe-
riums für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten, April 2001; des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft, Juni
2001; des Ministeriums für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein, April 2001; des Thüringer Ministeriums für
Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt, Mai 2001; für Nordrhein-Westfalen: MUNLV NRW, 2001, S. 4..
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Entlastungen durch die gesunkene Anzahl an zu bearbei-
tenden Genehmigungsverfahren sind – unter sonst unver-
änderten Bedingungen – gleichbedeutend mit einer
Steigerung der personellen Ressourcen, die in die zügige
Bearbeitung der verbleibenden Verfahren – einschließlich
verfahrensbeschleunigender intensiverer Betreuung der
Antragsteller durch Beratung, Antragskonferenzen etc. –
investiert werden können. Allerdings sind die sonstigen
Arbeitsbedingungen für die Behörden im Befragungszeit-
raum auch sonst nicht unverändert geblieben. Der Ent-
lastungseffekt der verringerten Verfahrensanzahl wurde
teilweise durch Personalabbau kompensiert. Auch die
intensive Beschäftigung der Verwaltungen mit sich selbst

im Zuge der Verwaltungsmodernisierung hat in den
zurückliegenden zehn Jahren in vielen Behörden zumin-
dest phasenweise viel Arbeitszeit konsumiert. Der Ver-
gleich der in Tabelle 2.4-3 aufgeführten Verfahrenszahlen
mit den Angaben zur durchschnittlichen Verfahrensdauer
in Tabelle 2.4-1 macht im Übrigen deutlich, dass die Ent-
wicklung der Verfahrensanzahl und die Entwicklung der
Verfahrensdauer nicht immer und überall parallel verlie-
fen. Am Beispiel der Bundesländer, für die die oben wie-
dergegeben Daten eine einfache grafische Aufbereitung
erlauben, ist dies in Abbildung 2.4-1 noch einmal ver-
deutlicht.

Abbildung 2.4-1

Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren – Entwicklung von Verfahrensanzahl und 
durchschnittlicher Verfahrensdauer in Hessen, Thüringen und Berlin

SRU/UG2002/Abb. 4.2-1
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205. Im Zuge der Beschleunigungsgesetzgebung ist
durch verschiedene Änderungen des Verfahrensrechts ge-
nerell und insbesondere bei den immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren auch der Anteil der
Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung am Gesamt-
bestand der Verfahren deutlich zurückgefahren worden
(Tz. 132 f.). Die Vermutung liegt nahe, dass neben dem
Rückgang der Verfahrensanzahl insgesamt auch der 
relative Rückgang der Verfahren mit Öffentlichkeits-
beteiligung einen deutlichen Beitrag zur insgesamt erziel-
ten Verfahrensbeschleunigung geleistet hat. Diese Vermu-
tung erweist sich aber bei näherer Betrachtung als nicht
tragfähig. Die vorliegenden Daten zur Dauer der immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zeigen,
dass zwischen Öffentlichkeitsbeteiligung und Verfah-
rensdauer kein systematischer Zusammenhang besteht
(vgl. die für einige Bundesländer nach Öffentlichkeitsbe-
teiligung differenzierten Angaben in Tabelle 2.4-1 und Ta-
belle 2.4-2; näher Tz. 132). Soweit ein positiver Zusam-
menhang überhaupt nachweisbar ist, zeigt sich bei
genauerer Analyse, dass nicht die Öffentlichkeits-
beteiligung als solche die Verfahrensdauer entscheidend
beeinflusst, sondern die in Verfahren mit Öffentlichkeit
regelmäßig gegebene größere Komplexität der betreffen-
den Anlagen (näher Tz. 134).

Verlagerung von Arbeitsprioritäten zugunsten der
Genehmigungsverfahren

206. Der politische Druck und die rechtlichen Vorgaben
zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren – ins-
besondere gesetzliche (§ 10 Abs. 6a BImSchG) und durch
Verwaltungsvorschriften vorgegebene Regelfristen für
die Bearbeitung von Genehmigungsverfahren – haben die
zuständigen Behörden genötigt, ihre Arbeitsprioritäten
dementsprechend zu setzen. Deshalb muss vermutet wer-
den, dass die von laufenden Genehmigungsverfahren un-
abhängige behördliche Überwachungstätigkeit tenden-
ziell reduziert wurde. Diese Vermutung liegt insbesondere
für diejenigen Behörden nahe, in denen der Einsatz eines
bestimmten Anteils der vorhandenen personellen Res-
sourcen für Überwachungsaufgaben nicht durch organi-
satorisch getrennte Genehmigungs- und Überwachungs-
abteilungen gesichert war und ist. 

Es ist ein offenes Geheimnis, dass bei vielen staat-
lichen und kommunalen Behörden eine von laufenden 
Genehmigungsverfahren unabhängige Überwachung der
umweltrelevanten Anlagen und Tätigkeiten bei weitem
nicht in dem gesetzlich und durch Verwaltungsvor-
schriften gebotenen Umfang stattfindet. Die so genannte
Regelüberwachung, d. h. die nicht durch besondere An-
lässe wie Störfälle und Nachbarschaftsbeschwerden aus-
gelöste Routinekontrolle, die eigentlich in nach Bedeu-
tung der Anlagen abgestuften Intervallen stattfinden
sollte, ist vielerorts auf ein Minimum oder sogar bis auf
null heruntergefahren worden. Im Einzelnen sind die 
Verhältnisse allerdings von Land zu Land, von Behörde
zu Behörde und von Sachgebiet zu Sachgebiet unter-
schiedlich (s. z. B. die Befragungsergebnisse bei KOCH
et al., 1998, S. 296 ff.). Im Bereich des Gewässerschutzes
beispielsweise ist eine vergleichsweise günstige Über-

wachungssituation bei den direkten kommunalen und in-
dustriellen Abwassereinleitungen durch die Bedeutung
der Überwachungsergebnisse für die Erhebung der Ab-
wasserabgabe gesichert. Auch bei den gewerblichen und
industriellen Indirekteinleitungen kann wegen der Rele-
vanz für die Funktionsfähigkeit der kommunalen Ab-
wasseranlagen von einer vergleichsweise entwickelten
Routineüberwachung, sei es durch die unteren Wasser-
behörden oder durch die Gemeinden, die die öffentlichen
Abwasseranlagen betreiben, ausgegangen werden. In an-
deren Bereichen ist die Überwachungslage oft sehr 
viel ungünstiger. Die Bereitwilligkeit, mit der einzelne
Bundesländer EMAS-zertifizierte Standorte durch Ver-
waltungsvorschrift von abfall- und immissionsschutz-
rechtlichen Regel-Betriebsprüfungen weitgehend frei-
gestellt haben (LÜBBE-WOLFF, 1998; näher dazu
Abschn. 2.4.3), mag unter anderem damit zusammen-
hängen, dass man dies als bloße Formalisierung eines 
faktisch ohnehin bestehenden Zustandes für unbedenk-
lich hielt. Dass gerade im Überwachungsbereich schon
seit langem erhebliche Vollzugsdefizite bestehen, ist
vielfach belegt (KOCH et al., 1998, S. 197 ff.; LÜBBE-
WOLFF, 1996, S. 4, m. w. N.). Der Zusammenhang zwi-
schen Beschleunigung der Genehmigungsverfahren und
Überwachungsdichte ist dagegen bislang, soweit ersicht-
lich, nicht näher erforscht. Der im vergangenen Jahrzehnt
durch Rechtsänderungen und verschärfte Erwartungshal-
tungen erhöhte Druck zugunsten prioritärer Bearbeitung
von Genehmigungsverfahren und die in Fachkreisen be-
kannte verbreitete Verschlechterung der Überwachungs-
situation im vergangenen Jahrzehnt sprechen jedoch
dafür, dass die Beschleunigung der Genehmigungsver-
fahren zumindest teilweise um den Preis einer reduzier-
ten Wahrnehmung anderweitiger Vollzugsaufgaben er-
reicht wurde. 

Durch Rechtsänderungen eröffnete Beschleunigungs-
möglichkeiten

207. Zur Verringerung der durchschnittlichen Dauer von
Genehmigungsverfahren haben nach dem Ergebnis einer
empirischen Untersuchung, die auf detaillierter Analyse
einer relativ kleinen Anzahl unterschiedlicher zulassungs-
relevanter Verfahren beruht (RAUSCHER et al., 2001),
auch einige der im Zuge der Beschleunigungsgesetz-
gebung neu eröffnete Verfahrensmöglichkeiten einen
deutlichen Beitrag geleistet. 

Eine für die Antragsteller besonders relevante Verfah-
rensvariante wurde 1996 mit der Möglichkeit eröffnet, in
bestimmten Fällen anstelle eines Genehmigungsver-
fahrens ein bloßes Anzeigeverfahren durchzuführen
(§ 15 BImSchG). Da diese Option, wenn sie genutzt wird,
zum Wegfall des Genehmigungsverfahrens führt, schlägt
sie sich trotz ihrer erheblichen investitionsbeschleuni-
genden Wirkung in Statistiken, die ausschließlich die
Dauer der Genehmigungsverfahren erfassen, nicht nieder.
Die Erfahrungen der Beteiligten mit diesem Beschleu-
nigungsinstrument sind nach den Ergebnissen der er-
wähnten Untersuchung überwiegend positiv. Anfängliche
Schwierigkeiten, die vor allem die Abgrenzung zwischen
genehmigungsbedürftigen und nur anzeigepflichtigen
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Vorhaben betrafen, scheinen inzwischen weitgehend
überwunden (RAUSCHER et al., 2001, S. 151 ff.). Be-
denken wurden seitens der Behörden allerdings dagegen
angemeldet, dass bei Auseinanderfallen der Zuständig-
keiten für Genehmigungs- und Anzeigeverfahren nach
mehreren nur anzeigepflichtigen Änderungen bei der
Genehmigungsbehörde der Überblick über den Anlagen-
zustand verloren gegangen sein und dadurch die weitere
Betreuung erschwert sein kann (RAUSCHER et al., 2001,
S. 152). Aus der Sicht des Umweltrates spricht dieses Be-
denken allerdings, soweit man ihm Gewicht beimessen
will, nicht gegen das Instrument der Anzeige, sondern 
gegen das Auseinanderfallen von genehmigungs- und
überwachungsbehördlichen Zuständigkeiten, das auch
eine effektive und effiziente Wahrnehmung der Über-
wachungsaufgaben erschwert (LÜBBE-WOLFF, 1996,
S. 66 f.).

208. Als wirksam investitionsbeschleunigend werden
auch die erweiterten Möglichkeiten der Zulassung des
vorzeitigen Beginns (§§ 8a BImSchG, 9a WHG) einge-
schätzt. Die Möglichkeit, den Beginn der Errichtung einer
Anlage oder die Benutzung eines Gewässers unter Vor-
läufigkeitsvorbehalt schon vor einer zu erwartenden posi-
tiven Genehmigungsentscheidung zu gestatten, wurde in
mehr als einem Drittel der von RAUSCHER et al. unter-
suchten Fällen genutzt. Über Anträge auf Zulassung des
vorzeitigen Beginns wurde in der Regel nach ein bis 
zwei Monaten, in Einzelfällen sogar erst nach bis zu drei
Monaten entschieden, weil Stellungnahmen der zu be-
teiligenden Behörden und in förmlichen Verfahren übli-
cherweise darüber hinaus auch der Ablauf der Einwen-
dungsfrist abgewartet werden (RAUSCHER et al., 2001,
S. 154 ff.; zur Frage der hier bestehenden Beschleu-
nigungsmöglichkeit noch unter Tz. 214 ff. Trotzdem er-
gibt sich, verglichen mit dem Fall des Errichtungs- oder
Benutzungsbeginns erst nach abschließender Geneh-
migungserteilung, in der Regel ein deutlicher zeitlicher
Vorteil.

209. Die ebenfalls beschleunigungshalber eingeführte
Möglichkeit, zuzulassen, dass einzelne für die Beurteilung
der Genehmigungsfähigkeit der Anlage nicht unbedingt
früher benötigte Antragsunterlagen bis zum Beginn der Er-
richtung oder der Inbetriebnahme nachgereicht werden
(§ 7 Abs. 1 Satz 5 der 9. BImSchV), wird relativ häufig ge-
nutzt – von den Fällen, die im Rahmen der genannten Un-
tersuchung analysiert wurden, etwa in jedem dritten –, wo-
bei allerdings der verfahrensbeschleunigende Effekt als
nicht sehr hoch eingeschätzt wurde (RAUSCHER et al.,
2001, S. 140, 150).

210. Wenig effektiv sind offenbar die Regelungen zur so
genannten Behördenpräklusion, mit denen Verzögerun-
gen im Rahmen der Verfahrensbeteiligung anderer Behör-
den vermieden werden sollten. Äußert sich eine Behörde,
deren Stellungnahme im Genehmigungsverfahren einzu-
holen ist – im immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren beispielsweise eine zu beteiligende Bau-
oder Wasserbehörde – nicht innerhalb der vorgegebenen
Fristen, ist nach diesen Regelungen davon auszugehen,
dass sie keine Stellungnahme abgeben will; verspätet 

eingehende Stellungnahmen sind nur noch mit Einschrän-
kungen zu berücksichtigen (für das immissionsschutz-
rechtliche Verfahren: §§ 11 Satz 3 und 20 Abs. 1 Satz 3
der 9. BImSchV). Die damit nicht nur fakultativ eröffnete
Möglichkeit, die Genehmigungsentscheidung unabhän-
gig von einer Stellungnahme anderer, fachlich zuständi-
ger Behörden zu treffen, wird in der Praxis nicht genutzt,
weil die Genehmigungsbehörden sich scheuen, durch die
fachlich zuständigen Behörden nicht abgesicherte und da-
her möglicherweise inhaltlich falsche Entscheidungen zu
treffen (RAUSCHER et al., 2001, S. 148 f.). Die Autoren
der Untersuchung, in der dies festgestellt wurde, empfeh-
len daher, die bestehenden Präklusionsregeln zu streichen
(RAUSCHER et al., 2001, S. 183). Aus der Sicht des
Umweltrates empfiehlt es sich stattdessen, die Präklu-
sionsregeln im Sinne einer fakultativen Nichtberück-
sichtigung verspäteter Stellungnahmen zu ändern (zur
Verfassungskonformität derartiger Präklusionsregeln
SIEGEL, 2001, S. 210 ff.). Den federführenden Behörden
wird damit die Möglichkeit eröffnet, trotz nicht frist-
gerecht eingegangener Stellungnahme einer Beteili-
gungsbehörde zu entscheiden, wenn sie der Überzeugung
ist, auch ohne diese Stellungnahme eine rechtskonforme
Entscheidung treffen zu können. Damit bleibt auch ein ge-
wisser von der drohenden Nichtberücksichtigung aus-
gehender Druck auf die Beteiligungsbehörden bzw. die
Möglichkeit für die Genehmigungsbehörde, entsprechen-
den Druck auszuüben, erhalten. Zugleich entfällt aber die
rechtsstaatlich bedenkliche Verpflichtung der Genehmi-
gungsbehörde, von den Präklusionsregeln auch dann Ge-
brauch zu machen, wenn sie sich ohne die noch ausste-
hende Stellungnahme einer Beteiligungsbehörde zu einer
gesichert rechtmäßigen Entscheidung nicht in der Lage
sieht.

Verbesserungen im Verfahrensmanagement und 
Organisationsänderungen

211. Eine wichtige Ursache der erzielten Beschleu-
nigungserfolge sind Verbesserungen im behördlichen
Verfahrensmanagement. Dazu gehören Maßnahmen, die
auf die Vermeidung von Verzögerungen durch unzu-
reichende Qualität der Anträge zielen, wie auch Maßnah-
men zur Optimierung der inner- und zwischenbehörd-
lichen Abläufe: verbesserte Vorantragsberatung, in
komplexeren Fällen vorbereitende Antragskonferenzen
unter Beteiligung der relevanten Fachbehörden, einheit-
liche und inhaltlich verbesserte Antragsformulare, Ver-
sendung der Verfahrensakten an die zu beteiligenden
Stellen im Sternverfahren statt nacheinander, und Be-
stimmung behördeninterner Verfahrenskoordinatoren
mit Controllingfunktionen. Einige dieser Vorgehens-
weisen wurden im Zuge der Beschleunigungsgesetz-
gebung auch rechtsverbindlich vorgeschrieben (s. für 
das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfah-
ren §§ 2 Abs. 2, 11 Satz 2 der 9. BImSchV). Die von den
Behörden Mitte der 90er-Jahre überwiegend bereits ein-
geführten Praktiken wurden damit verrechtlicht. Die 
zentrale Bedeutung des Verfahrensmanagements für die
Dauer der Genehmigungsverfahren illustriert z. B: der
drastische Rückgang der durchschnittlichen Verfahrens-
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dauern in Hessen nach Einführung des hessischen For-
mularerlasses 1991 (HENRICH, 1994, S. 74).

212. Dass für die Dauer der Genehmigungsverfahren
auch die Behördenorganisation eine wesentliche Rolle
spielt, ist seit langem bekannt. Je zersplitterter die
Zuständigkeiten und je größer dementsprechend der Be-
darf an Koordination zwischen unterschiedlichen
Behörden im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens,
desto schlechter sind die Aussichten für einen zügigen
Verfahrensablauf (s. auch RAUSCHER et al., 2001,
S. 167 f.). Dementsprechend haben sich auch Organisa-
tionsreformen wie z. B. die in einigen Bundesländern er-
reichte stärkere Bündelung umweltrelevanter Zustän-
digkeiten in Staatlichen Umweltämtern nach Ablauf
einer Umstellungsperiode günstig auf die Dauer der Ge-
nehmigungsverfahren ausgewirkt. Für Nordrhein-West-
falen beispielsweise ist dies an der Entwicklung der
durchschnittlichen Dauer der immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigungsverfahren in der zweiten Hälfte
der 90er-Jahre deutlich erkennbar (Tabelle 2.4-1).
Während im Jahr 1996, in der Hochphase der Um-
stellungsprobleme, die die 1994 beschlossene Reorga-
nisation der staatlichen Umweltverwaltung mit sich
brachte, aufgrund von Softwareumstellungen auch die
Führung der Statistik einbrach, sank nach erfolgter inne-
rer Konsolidierung der neu geschaffenen Staatlichen
Umweltämter die durchschnittliche Verfahrensdauer
1997 besonders deutlich ab (vgl. auch MUNLV NRW,
2001, S. 7). 

2.4.2.1.4 Erwartete Wirkungen des 
Artikelgesetzes

213. Von den hinsichtlich der Dauer immissionsschutz-
rechtlicher Genehmigungsverfahren befragten Ländermi-
nisterien (Tz. 200 ff.) erwarteten einige eine deutliche
Verlängerung der Genehmigungszeiten durch das Artikel-
gesetz (Kapitel 3.1.3). Diese Erwartung wurde allerdings
vorwiegend auf eine Übergangszeit bezogen. Dem ent-
spricht die Einschätzung des Umweltrates. 

Zunächst ist zu berücksichtigen, dass das Artikelgesetz
nicht nur neue UVP-Pflichtigkeiten begründet, sondern
bei einzelnen Vorhabenarten auch bisher bestehende
UVP-Erfordernisse beseitigt hat. Gewisse Dauerwir-
kungen aufgrund der per Saldo erhöhten Anzahl der 
UVP-pflichtigen Vorhaben und der neu eingeführten
Vorprüfungserfordernisse sind nicht auszuschließen, wer-
den sich aber voraussichtlich in engen Grenzen halten. 
Da wesentliche Elemente des UVP-Verfahrens parallel 
zu ohnehin erforderlichen anderen Verfahrensschritten
abgewickelt werden können, ist eine mit Augenmaß um-
gesetzte UVP-Pflichtigkeit nicht zwangsläufig mit erheb-
lichen Verfahrensverzögerungen verbunden. Der Zeit-
bedarf für die erforderlichen Vorprüfungen wird, sobald
hier Routinen ausgebildet sind, ebenfalls nicht sehr groß
sein. Eine gewisse zusätzliche Inanspruchnahme behörd-
licher Arbeitskapazitäten, die durch geeignete personal-
wirtschaftliche Maßnahmen ausgeglichen werden muss,
wenn sie keine Verzögerungen zur Folge haben soll, ist al-
lerdings unbestreitbar. 

Deutlich werden allerdings voraussichtlich die temporär
ungünstigen Auswirkungen der Umstellung auf das neue
Recht ausfallen. Jede grundsätzlichere Änderung der
Rechtsgrundlagen verursacht zusätzlichen Klärungs-,
Lern- und Abstimmungsbedarf für alle Beteiligten. Vor 
allem die Bewältigung der unweigerlich auftretenden
neuen Auslegungsprobleme und daraus resultierender
Meinungsverschiedenheiten kostet Zeit. Da das Artikel-
gesetz im Wesentlichen auf europarechtlich bedingten
Anpassungserfordernissen beruht, waren die zu erwarten-
den Umstellungsprobleme aber weitgehend unvermeid-
bar.

2.4.2.2 Verbleibende Verzögerungsfaktoren
und Möglichkeiten der Abhilfe

214. Trotz der erheblichen bereits erzielten Beschleu-
nigungserfolge gibt es noch Verbesserungsreserven. Die
wichtigsten Quellen für unangemessene Verzögerungen,
die ohne funktionelle Einbußen abgestellt werden könn-
ten, liegen in unvollständigen Antragsunterlagen, erheb-
lichen Verspätungen bei den Stellungnahmen der zu
beteiligenden Behörden und vermeidbaren Rechtsun-
sicherheiten (s. auch RAUSCHER et al., 2001, S. 148 ff.,
160 ff., 165 ff.). 

2.4.2.2.1 Verzögerte Stellungnahmen der zu
beteiligenden Behörden 

215. Schon in den frühen Neunzigerjahren wurden die
häufig stark verspäteten Stellungnahmen der zu betei-
ligenden Behörden als einer der wichtigsten Verzö-
gerungsfaktoren in umweltrechtlichen Genehmigungs-
verfahren identifiziert (STEINBERG et al., 1995,
S. 65 f.; DOSE 1994, S. 95 ff.; HIRSCHLER, 
1994, S. 59; m. w. N.). Eine Analyse des Ablaufs von 125
vereinfachten immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren aus insgesamt drei baden-württember-
gischen und niedersächsischen Behörden im Zeitraum
zwischen Anfang 1994 und Mitte 1996 ergab durch-
schnittliche Beteiligungsdauern von 3,9, 4,4 und 6,2 Mo-
naten (BREUNUNG, 2000, S. 183; z. T. gerundet).
Zwischenzeitlich wurden Fristsetzungen und Präklu-
sionsregelungen eingeführt. Für die Stellungnahme der
Beteiligungsbehörden im immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren gilt eine Monatsfrist (§ 11 Satz
1 der 9. BImSchV; zur vorgesehenen Präklusion nach
Ablauf dieser Frist Tz. 210). Neuere Daten zeigen, dass
die Stellungnahmeverfahren trotzdem noch immer einen
wesentlichen Verzögerungsfaktor darstellen. Die in Ba-
den-Württemberg einige Jahre lang geführte sehr diffe-
renzierte Verfahrensstatistik, die dem Umweltrat vom
zuständigen Ministerium zur Verfügung gestellt wurde,
weist noch für 1997, das letzte Erfassungsjahr, einen
außerordentlich hohen Anteil von Fristüberschreitungen
seitens der Fachbehörden auf: je nach Verfahrensart zwi-
schen 67 % und 100 %, bei den immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigungsverfahren sogar zwischen 80 %
und 100 %. In den von RAUSCHER et al. analysierten
Verfahren lagen die Stellungnahmen der beteiligten
Behörden nach durchschnittlich elf Wochen vor; im 



Drucksache 14/8792 – 136 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

günstigsten Fall nach drei Wochen und im ungünstigsten
nach 19 Monaten. Besondere Probleme bereiteten die
Stellungnahmen der für Bau- und Planungsrecht, Brand-
schutz und Arbeitsschutz zuständigen Stellen und die
Stellungnahmen der Unteren Wasserbehörden (RAU-
SCHER et al., 2001, S. 147 f.). 

216. Mitverantwortlich für die in dieser Untersuchung
festgestellten Defizite waren teilweise antiquierte Formen
der Beförderung von Antragsunterlagen wie z. B. einmal
wöchentlich stattfindende Transporte durch behörden-
eigene Boten. Um Postwege von im ungünstigsten Fall 
bis zu 14 Tagen abzukürzen, wurde in einigen der unter-
suchten Fälle die Verteilung der Antragsunterlagen an die
Beteiligungsbehörden von den Antragstellern selbst über-
nommen. Dass es „aufgrund finanzieller und organisato-
rischer Restriktionen“ den Genehmigungsbehörden häu-
fig nicht möglich sei, „eingegangene Antragsunterlagen
umgehend an jede einzelne Fachbehörde weiterzuleiten“
(RAUSCHER et al., 2001, S. 147) kann für derartige Zu-
stände eine Erklärung, aber keine Entschuldigung sein. Es
gefährdet die Legitimationsgrundlagen des Staates und
begünstigt Privatisierungsforderungen auch für Bereiche,
die dafür an sich nicht geeignet sind, wenn teure staatliche
Verwaltungen punktuell nicht in der Lage sind, einfachs-
ten und vergleichsweise billig realisierbaren Effizienzfor-
derungen Rechnung zu tragen. Für vermeintlich unwich-
tige Verwaltungsprobleme dieser Art ist mehr politische
Aufmerksamkeit erforderlich.

217. Die bestehenden Präklusionsvorschriften haben
sich als nur eingeschränkt wirksam erwiesen, hier Ver-
besserungen herbeizuführen (Tz. 210). Erwägenswert
ist allerdings der Vorschlag, eine Behördenpräklusion
auch für das Verfahren der Zulassung des vorzeitigen
Beginns vorzusehen, da diese Zulassung nur vorläufi-
gen Charakter hat und eine von fachbehördlicher Beur-
teilung unabhängige Entscheidung daher eher vertret-
bar erscheint (vgl. RAUSCHER et al., 2001, S. 177,
179). Dabei sollte die oben dargestellte modifizierte
Präklusionsregelung vorgesehen werden. Schleswig-
Holstein hat zur Beschleunigung der Stellungnahmen
die beteiligten Behörden und Stellen durch Erlass ver-
pflichtet, Stellungnahmen in immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigungsverfahren vorrangig zu bearbeiten
(Verwaltungsvorschrift zur Beschleunigung von immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, Ge-
meinsamer Erlass des Ministeriums für Umwelt, Natur
und Forsten und des Innenministeriums des Landes
Schleswig-Holstein, vom 7. August 1996). Diese gene-
relle Priorisierung der immissionsschutzrechtlichen
Stellungnahmeverfahren ginge, wenn sie konsequent
befolgt würde, zulasten derjenigen – beispielsweise
bau- und wasserrechtlichen – Verfahren, die von den be-
teiligten Behörden selbst federführend betrieben wer-
den. Grundsätzlich ist eine koordinierte Wahrnehmung
der Steuerungs- und Aufsichtsmöglichkeiten der Um-
welt- und Innenressorts auf Länderebene aber zweifel-
los sinnvoll. Ein Anreiz zu beschleunigter Bearbeitung
der Stellungnahmeverfahren – zumindest ein Anreiz für
die einzelnen Beteiligungsbehörden, nicht als Schluss-

licht der Verfahrensstatistik aufzufallen, – würde auch
von einer systematischen Erfassung und Publikation der
Verfahrensdaten ausgehen. Um Vergleiche zu vereinfa-
chen und um Irritationen zwischen den Behörden zu ver-
meiden, müsste eine solche Erfassung im Wege des
Ministerialerlasses verbindlich gemacht werden und
auch die Dokumentation zentral erfolgen. Auch eine ver-
besserte Antragsvorberatung, die insbesondere von
vornherein hinreichend detailliert auch den Informa-
tionsbedarf der zu beteiligenden Fachbehörden
berücksichtigt, könnte noch Beschleunigungspotenziale
erschließen (s. auch Tz. 222 ff.). Häufig beruhen näm-
lich Verspätungen bei den Stellungnahmen der beteilig-
ten Behörden darauf, dass im Rahmen der Beteiligung
noch Defizite hinsichtlich der Antragsunterlagen fest-
gestellt und entsprechende Nachforderungen notwendig
werden.

2.4.2.2.2 Beteiligung der Standortgemeinden
218. Abgesehen davon, dass zu beteiligende Fach-
behörden auf der kommunalen Ebene angesiedelt sein
können, sind die Gemeinden, in deren Gebiet ein
genehmigungsbedürftiges Vorhaben geplant ist, auch in
ihrer Eigenschaft als Träger der durch das Vorhaben po-
tenziell berührten gemeindlichen Planungshoheit zu be-
teiligen. In der Vergangenheit wurde wiederholt festge-
stellt, dass speziell auch mit der Einholung dieser
kommunalen Stellungnahmen oft hoher Zeitverzehr ver-
bunden ist (HARDER, 1987, S. 24 ff.; HIRSCHLER,
1994, S. 59). Obwohl seitdem das Verfahrensmanage-
ment auch in den Kommunen unter anderem durch die
Einrichtung von Koordinationsstellen verbessert wor-
den ist, treten hier nach wie vor Probleme auf. Verzöge-
rungen bei den kommunalen Stellungnahmen ergeben
sich vor allem dann, wenn die Kommunalverwaltungen
die Gremien der kommunalen Volksvertretung – Rat, zu-
ständige Ausschüsse oder Bezirksvertretungen – beteili-
gen. Eine solche Gremienbeteiligung ist allerdings
rechtlich nicht unabdingbar geboten. Auch wenn man
annimmt, dass es sich bei der gemeindlichen Stellun-
gnahme zumindest fallweise – etwa wenn zugleich das
gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB erteilt
werden muss, oder in den wichtigeren Fällen dieser Art –
nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung han-
delt, können die innerhalb der Gemeindeverwaltung im
engeren Sinne zuständigen Stellen vom Gemeinderat er-
mächtigt werden, ohne Rückkopplung mit den Vertre-
tungsgremien tätig zu werden. Die Abgabe der ge-
meindlichen Stellungnahme lässt sich daher im Prinzip
durch Verzicht auf eine vorherige Beteiligung politi-
scher Gremien beschleunigen.

219. Über die diesbezügliche Praxis hat sich der Um-
weltrat durch eine telefonische Umfrage bei jeweils drei
Gemeinden in den 13 Flächenländern, also in allen
Bundesländern mit Ausnahme der Stadtstaaten, infor-
miert. Einbezogen wurden jeweils eine kreisfreie Stadt
(Hauptstadt des jeweiligen Bundeslandes) und zwei
kreisangehörige Städte. Das Ergebnis der Befragung ist in
Tabelle 2.4-4 dargestellt.
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rien, sondern anhand der gesetzlichen Genehmigungsvor-
aussetzungen zu entscheiden ist. Die Beteiligung der Ge-
meinden im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahren hat auch nicht den Sinn, den Gemeinden
allgemeine Möglichkeiten der Stellungnahme zu eröffnen,
sondern dient ausschließlich der Abfrage der planungs-
rechtlich relevanten Gesichtspunkte. In einigen der Fälle des
§ 36 BauGB spielen dabei Ermessenselemente eine Rolle
(GROß, 1999, S. 563 ff.). Welche planungsrechtlich rele-
vanten Gesichtspunkte von der Gemeinde in das immissi-
onsschutzrechtliche Verfahren einzuspeisen sind, ist aber in
den weitaus meisten Fällen – überwiegend auch bei Ein-
schlägigkeit des § 36 BauGB – eine reine Frage der Ver-
waltungsroutine. Gute Gründe sprechen daher für eine
grundlegende Änderung des § 36 BauGB, der in seiner ge-
genwärtigen Fassung den Gemeinden inhaltliche Mitwir-
kungsmöglichkeiten vorspiegelt, die tatsächlich gar nicht
gegeben sind (GROß, 1999). 

221. Unabhängig davon ist den Gemeinden anzuraten,
bei ihren Stellungnahmen von der häufig praktizierten Ent-
scheidungsbeteiligung der kommunalen Vertretungs-
gremien generell zu einer rein informatorischen Betei-
ligung überzugehen, soweit nicht ausnahmsweise – bei
Vorhaben, die baurechtliche Ausnahmen und Befreiungen
erfordern oder ein laufendes Bebauungsplanverfahren 
vor Aufstellungsbeschluss betreffen (§§ 31, 33 Abs. 2
BauGB) – tatsächlich die gemeindliche Planungshoheit
berührt ist. Eine informatorische Beteiligung wird in den
Gemeinden, die die Gremien prinzipiell nicht entscheidend
beteiligen, auch häufig praktiziert. Die Vertretungsgremien
bleiben auf diese Weise auf dem Laufenden und werden in
die Lage versetzt, politische Verantwortlichkeiten in den
betreffenden Angelegenheiten geltend zu machen, ohne
dass aber vor Abgabe der Stellungnahme eine Gremienent-
scheidung herbeigeführt werden muss und die Stellung-
nahme sich dadurch verzögert. Bei Genehmigungsver-
fahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung bleibt es dabei der
Gemeinde wie auch den einzelnen Mitgliedern ihrer Ver-
tretungsgremien unbenommen, im Rahmen der Öffent-
lichkeitsbeteiligung als Teil der interessierten Öffentlich-
keit nach § 10 Abs. 3 BImSchG Stellung zu nehmen. 

2.4.2.2.3 Unvollständige Antragsunterlagen

Praxis und Problemlage

222. Die Erfassung der Genehmigungsverfahren in den
Ländern ist seit längerem ganz überwiegend auf Daten
ausgerichtet, die Aufschluss über die Einhaltung der ge-
setzlich und/oder durch Verwaltungsvorschriften vorge-
gebenen Bearbeitungsfristen geben. Da diese Fristen erst
bei Vollständigkeit der Unterlagen zu laufen beginnen, be-
ziehen sich die Länderstatistiken zur Dauer der Genehmi-
gungsverfahren überwiegend nur auf die Dauer der Ver-
fahren ab Vollständigkeit der Antragsunterlagen. In den so
strukturierten Daten ist der Zeitverzehr durch Unvollstän-
digkeit von Antragsunterlagen nicht erfasst. Dies betrifft
auch die oben wiedergegebenen Daten zur Dauer der 
Genehmigungsverfahren (Tabelle 2.4-1 und 2.4-2). In 
einigen Ländern wird allerdings der Zeitbedarf für die
Vervollständigung eingereichter Antragsunterlagen bzw.
die Dauer der Verfahren ab Antragseinreichung gesondert
erfasst (Tz. 223). Unabhängig von der Frage, ob und wie

Tabel le 2.4-4

Beteiligung politischer Gremien an der Entscheidung
über die gemeindliche Stellungnahme im BImSchG-
Genehmigungsverfahren in 39 befragten Gemeinden 

Kreisfreie 
Städte  

(Anzahl von 
13 befragten) 

Kreisangehörige 
Städte  

(Anzahl von  
26 befragten) 

Keine Beteiligung  7 9

Beteiligung nur bei 
Einvernehmens-
erfordernis nach 
§ 36 BauGB 

1 4

Beteiligung bei 
besonders bedeut-
samen Vorhaben 

5 11

Beteiligung in allen 
Genehmigungs-
verfahren 

– 2

SRU/UG2002/Tab. 2.4-4 

Das Befragungsergebnis zeigt eine sehr unterschiedliche
Praxis, wobei in den meisten Fällen auch die innerhalb
ein- und desselben Bundeslandes befragten Gemeinden
unterschiedliche Vorgehensweisen angaben. Bei denjeni-
gen Gemeinden, die die Vertretungsgremien (nur) bei be-
sonders bedeutsamen Vorhaben an der Entscheidung über
die gemeindliche Stellungnahme beteiligen, variiert die
zugrunde gelegte Einschätzung der Bedeutsamkeit. In ei-
nigen der befragten Kommunen wird dieses Kriterium
eng ausgelegt, sodass es nur in sehr seltenen Fällen zur
Einschaltung politischer Gremien kommt. Andere gehen
von einer weniger engen oder sogar von einer sehr weiten
Auslegung aus, beziehen beispielsweise alle auf der
Ebene der Bezirksregierung angesiedelten Verfahren oder
sogar alle nach § 36 BauGB einvernehmenspflichtigen
Vorhaben und alle arbeitsplatzrelevanten Vorhaben ein,
und bringen dementsprechend häufiger Vorgänge in den
zuständigen Ausschuss oder sogar in den Gemeinderat. 

220. Aus der Sicht des Umweltrates liegen in der inner-
kommunalen Praxis noch Beschleunigungsreserven. Die
Beteiligung politischer Entscheidungsgremien der Kom-
mune in allen BImSchG-Stellungnahmeverfahren ist 
evident unsachgerecht. Sie wird offenbar auch nur noch 
in wenigen Kommunen praktiziert. Hinsichtlich der
Gremienbeteiligung in Fällen von besonderer Bedeutung
oder in Fällen des Einvernehmenserfordernisses nach § 36
BauGB ist darauf hinzuweisen, dass im immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren auch bei Vorhaben, die
im Hinblick auf entstehende Emissionen, davon abhängige
Arbeitsplätze oder aus anderen Gründen als politisch be-
deutsam angesehen werden, nicht nach politischen Krite-

Datenquelle: Auf Basis einer Telefonumfrage SRU, März/April 2001
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Verzögerungen durch unvollständige Unterlagen sich in
der Genehmigungsstatistik niederschlagen, sind sie je-
denfalls für das Ziel der Verfahrensbeschleunigung, näm-
lich die beschleunigte Umsetzbarkeit von Investitionspla-
nungen, von Bedeutung.

Empirische Untersuchungen und Praxisberichte haben
schon vor Jahren deutlich gemacht, dass unvollständige An-
tragsunterlagen eine der wichtigsten, wenn nicht die wich-
tigste Quelle vermeidbarer Verzögerungen für die behördli-
che Bearbeitung von Genehmigungsanträgen sind
(HARDERS, 1987, S. 21; HILL und WEBER, 1996,
S. 245). Nach einer vom baden-württembergischen Um-
weltministerium durchgeführten Analyse von 39 als 
repräsentativ angesehenen immissionsschutzrechtlichen
Verfahren dauerten die Verfahren vom Zeitpunkt des An-
tragseingangs an durchschnittlich neun Monate, vom Zeit-
punkt der Vollständigkeit der Antragsunterlagen an dagegen
nur noch weniger als fünf Monate (DOSE, 1994, S. 95 f.).
Die Vervollständigung der Antragsunterlagen dauerte hier
also im Durchschnitt beinahe so lange wie das gesamte wei-
tere Verfahren. Ein verglichen mit anderen Untersuchungen
und Schätzungen günstigeres Bild ergab die Untersuchung
von 125 in den frühen und mittleren 90er-Jahren durchge-
führten vereinfachten immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsverfahren. Bei den drei in die Untersuchung einbe-
zogenen baden-württembergischen und niedersächsischen
Behörden betrug die durchschnittliche Verfahrensdauer da-
mals 6,0, 7,3 und 5,4 Monate, wenn vom Zeitpunkt der Voll-
ständigkeit der Antragsunterlagen an gerechnet wurde, da-
gegen 6,6, 8,0 und 6,5 Monate, wenn vom Zeitpunkt des

Antragseingangs aus gerechnet wurde (BREUNUNG,
2000, Tabellen S. 155, 160; gerundet). Zwischen Antrags-
eingang und Antragsvollständigkeit lagen hier also nur
durchschnittlich 0,6 bzw. 0,7 bzw. 1,1 Monate, d. h. ca. ein
Fünftel bis ein Sechstel des Zeitraums, der anschließend für
das weitere Verfahren ab Vollständigkeit benötigt wurde. Zu
einer Nachforderung von Unterlagen kam es in 32,8 %,
16,3 % bzw. 37,5 % der Fälle (BREUNUNG, 2000, S. 58).

223. Aufgrund der verfügbaren Daten aus jüngerer Zeit ist
festzustellen, dass Verzögerungen durch Unvollständigkeit
von Antragsunterlagen trotz zwischenzeitlich erzielter Ver-
besserungen noch immer eine erhebliche Rolle spielen
(RAUSCHER et al., 2001, S. 140, 160; LÜBBE-WOLFF,
2000c, S. 44 f.). Von den Länderministerien, die der Um-
weltrat um Auskünfte zur Verfahrensdauer ersucht hat
(Tz. 200), haben einige zu diesem Punkt Angaben gemacht.
Das zuständige sächsische Ministerium teilte mit, dass sich
im Vergleich zu den oben (Tabelle 2.4-1) angegebenen, ab
Antragsvollständigkeit gerechneten Verfahrenszeiträumen
die Bearbeitungsdauer um durchschnittlich zwölf Wochen
verlängert, wenn nicht ab Antragsvollständigkeit, sondern
ab Antragseingang gezählt wird. Drei Länder haben nach
Jahrgängen differenzierte Informationen übermittelt. Aus
der folgenden Tabelle 2.4-5 ist ersichtlich, wie sich der
durchschnittliche Zeitbedarf für die Vervollständigung von
Antragsunterlagen in den immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren in den betreffenden Ländern ent-
wickelt hat. Zum Vergleich ist auch noch einmal die ab Voll-
ständigkeit der Antragsunterlagen gerechnete durchschnitt-
liche Dauer der Genehmigungsverfahren aufgeführt.

Tabel le 2.4-5

Durchschnittlicher Zeitbedarf für die Vervollständigung von Antragsunterlagen und anschließende 
Antragsbearbeitung bei Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz

in Monaten

Hessen Nordrhein-Westfalen Thüringen 

Verfahrensdauer Verfahrensdauer Verfahrensdauer 

Jahr Antrags- 
eingang bis 

Vollständigkeit 

Vollständigkeit 
bis Abschluss 

Antrags- 
eingang bis 

Vollständigkeit 

Vollständigkeit 
bis Abschluss 

Antrags- 
eingang bis 

Vollständigkeit 

Vollständigkeit 
bis Abschluss 

1994 8,0 7,0 – – 5,0 7,8

1995 6,0 5,4 – 6,8  3,6 8,1

1996 5,3 3,7 – -  2,8 8,0

1997 5,4 3,7 2,3 4,7 2,8 8.7

1998 5,0 2,8 2,0 3,9 2,5 6,7

1999 5,0 2,8 2,4 3,6 3,5 6,3

2000 4,5 3,1 – – 1,7 4,9
SRU/UG2002/Tab. 2.4-5 

Datenquellen: Schriftliche Auskünfte des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten, April 2001; des Thüringer Ministeri-
ums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt, Mai 2001; des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, April 2001, sowie MURL NRW, 2000; teilweise umgerechnet aus Angaben in Wo-
chen oder Arbeitstagen. 
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In dem jeweils zuletzt erfassten Jahr lag danach in den
verglichenen drei Bundesländern der Zeitbedarf für die
Vervollständigung der Antragsunterlagen bei zwischen
ca. einem Drittel (Thüringen) und ca. dem Eineinhalbfa-
chen (Hessen) der Dauer des anschließenden eigentlichen
Verfahrens der Antragsbearbeitung. Auf die Frage, ob die
Beschleunigungserfolge, die die Statistik der ab An-
tragsvollständigkeit berechneten Verfahrensdauern auf-
weist (Tz. 200), vielleicht teilweise durch Problem-
verschiebung in die statistisch weniger durchgängig
erfasste und der Öffentlichkeit weniger bekannt gemachte
Phase der Antragsvervollständigung erzielt worden sind,
geben die Daten der Tabelle 2.4-5 deutliche Antwort: Eine
solche bloße Problemverschiebung – etwa durch syste-
matisches Nachfordern von Unterlagen allein zu dem
Zweck, den bei Antragsvollständigkeit einsetzenden Lauf
der Verfahrensfristen hinauszuschieben – hat offensicht-
lich nicht stattgefunden. In keinem der drei Länder ist ein
deutlicher Anstieg des durchschnittlichen Zeitbedarfs für
die Antragsvervollständigung zu verzeichnen; in zweien
sind im Gegenteil auch für diese Verfahrensphase erheb-
liche Beschleunigungserfolge festzustellen. In allen drei
Ländern ist allerdings der Zeitverzehr durch Vervollstän-
digungsbedarf im Lauf der Jahre weniger stark gesunken
als die Dauer der Bearbeitung der vollständigen Anträge.
Auffällig ist auch, dass sich der Zeitverzehr durch die Ver-
vollständigungsphase von Land zu Land sehr viel ausge-
prägter unterscheidet als die Zeitbedarfe für das Verfahren
ab Antragsvollständigkeit. 

Von Land zu Land sehr unterschiedlich hat sich nach 
Informationen, die dem Umweltrat aus zwei Bundes-
ländern übermittelt wurden, auch der zahlenmäßige 
Anteil der Verfahren entwickelt, in denen überhaupt 
Unterlagen nachgefordert werden müssen. Nach Aus-
kunft des zuständigen baden-württembergischen Minis-
teriums konnte, nachdem ursprünglich nur in rund einem
Drittel der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-
verfahren von vornherein vollständige Anträge einge-
reicht wurden, vor allem durch intensivere Vorantrags-
beratung der Anteil der sogleich vollständigen Anträge
inzwischen auf 70 % gesteigert werden. In Hessen nahm
dagegen umgekehrt der Anteil der unvollständig einge-
reichten Anträge von 1994 (56 %) bis 2000 (82 %)
kontinuierlich zu, wobei erstaunlicherweise im selben
Zeitraum die durchschnittliche Dauer der Vervollständi-
gungsphase nichtsdestoweniger fast halbiert werden
konnte (Tabelle 2.4-5).

224. Für die Vollständigkeit der eingereichten Unter-
lagen zu sorgen, ist in erster Linie Sache der Antragstel-
ler. Primär in deren Verantwortungsbereich fallen daher
auch die in diesem Bereich auftretenden Verzögerungen.
Allerdings ist es Sache der Behörden, dafür zu sorgen,
dass die Antragsteller bzw. deren Beauftragte rechtzeitig
erfahren oder jedenfalls in Erfahrung bringen können,
welche Anforderungen hinsichtlich der Antragsunterla-
gen gestellt werden. Bereits erreichte Verbesserungen
hinsichtlich der Vollständigkeit eingereichter Antragsun-
terlagen beruhen teilweise auf behördlicherseits ergriffe-
nen Maßnahmen wie intensivierter Vorberatung (Tz. 223)
und Bereitstellung geeigneter Formularsätze, teilweise

aber auch auf verbesserter Kooperation seitens der An-
tragsteller. Nach Aussage des Thüringer Ministeriums für
Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt sind Antrag-
steller in den zurückliegenden Jahren vermehrt dazu über-
gegangen, mit der Erstellung von Antragsunterlagen Inge-
nieurbüros zu beauftragen; die so erstellten Unterlagen
seien in der Regel vollständig und würden in den wenigen
Ausnahmefällen in der Regel schnell ergänzt (schriftliche
Mitteilung, Mai 2001). Auch wenn hinsichtlich der Ein-
schaltung fachkundiger Entwurfsverfasser in den neuen
Bundesländern zunächst ein besonders hoher Nachhol-
bedarf bestanden haben mag, dürfte diese Aussage auf die
anderen Bundesländer verallgemeinerbar sein.

In der Praxis findet eine Vorantragsberatung heute in den
weitaus meisten Fällen statt (LÜBBE-WOLFF, 2000c,
S. 43; s. auch RAUSCHER et al., 2001, S. 142). Dies gilt
auch für die weniger komplexen, im vereinfachten Ver-
fahren zu genehmigenden Vorhaben (BREUNUNG, 2000,
S. 45). Da die wichtigste Funktion der Vorantragsberatun-
gen gerade darin besteht, für die Einreichung vollstän-
diger, bearbeitungsfähiger Anträge zu sorgen, stellt sich
die Frage, weshalb dennoch nach wie vor ein so erheb-
licher Anteil der Anträge unvollständig eingereicht wird
und welche Maßnahmen dementsprechend geeignet sein
könnten, hier weitere Verbesserungen herbeizuführen.
Vermutungen aufgrund der Sach- und Rechtslage und
teilweise auch konkretere Indizien sprechen dafür, dass
von Fall zu Fall unterschiedliche – im Folgenden darge-
stellte – Faktoren eine Rolle spielen.

Absichtliche Antragseinreichung vor Vollständigkeit 

225. Seitdem den Behörden die Möglichkeit eröffnet ist,
die Nachreichung einzelner für die Genehmigungsprü-
fung nicht von vornherein unentbehrlicher Antragsunter-
lagen zuzulassen (Tz. 209), kann es sinnvoll sein und
gehört zum regulären Verfahrensablauf, Anträge insoweit
unvollständig einzureichen. Soweit die anfängliche Un-
vollständigkeit nur solche nachreichbaren Unterlagen be-
trifft, resultiert daraus keine Verzögerung, sondern im Ge-
genteil Zeitgewinn. Verzögerungen können in diesem
Zusammenhang allerdings entstehen, wenn keine Klar-
heit in Bezug auf die Frage besteht, welche Arten von An-
tragsunterlagen nachreichungsfähig sind oder sein kön-
nen und welche nicht. Diesbezügliche Irrtümer sollten
daher möglichst durch frühzeitige Information im Rah-
men von Antragsvorberatungen und/oder durch Merk-
blätter bzw. Formularhinweise ausgeschlossen werden. 

Überforderung der Antragsteller insbesondere 
bei kleinen und mittleren Unternehmen

226. Während Großunternehmen mit großem Anla-
genbestand und häufig anfallenden Genehmigungs-
verfahren meist über spezialisiertes und qualifiziertes
Personal verfügen, das in der Lage ist, einwandfreie Ge-
nehmigungsanträge selbst zu erstellen, sind kleine und
mittlere Betriebe mit dieser Aufgabe häufig überfordert
(HIRSCHLER, 1994, S. 57 f.; HILL und WEBER, 1996,
S. 245). Dem kann kaum durch weitere Verbesserungen
des behördlichen Beratungsangebots abgeholfen werden.
Behördliche Beratung ist zeitaufwendig. Intensivierungen
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gehen zwangsläufig auf Kosten des Arbeitszeitbudgets,
das für die Bearbeitung eingereichter Anträge zur Verfü-
gung steht. Hilfe bei der Antragstellung ist im Übrigen eine
Leistung, die in vollkommen zufrieden stellender Qualität
von beauftragten Privaten wahrgenommen werden kann
und wird. Probleme, wie sie bei einer Wahrnehmung von
Überwachungsaufgaben durch Private auftreten können
(Tz. 95), stellen sich hier nicht, da die erstellten Anträge
von Behörden geprüft werden. Aus ordnungspolitischen
Gründen sollten die Arbeitskapazitäten der Behörden nicht
für Aufgaben in Anspruch genommen werden, die ebenso
gut von Privaten erledigt werden können, sondern für die-
jenigen Aufgaben im Genehmigungsverfahren zur Verfü-
gung stehen, die sich nicht sinnvoll auf Private übertragen
lassen. Dies kommt auch der beschleunigten Erledigung
dieser genuin hoheitlichen Aufgaben zugute. Für das Pro-
blem der oft unzureichenden Verfügbarkeit fachkundigen
Personals aufseiten der Antragsteller ist daher nicht das
Einspringen der Behörden, sondern die Einschaltung fach-
kundiger Ingenieurbüros durch den Antragsteller die rich-
tige Lösung. Die Einschaltung fachkundiger Antragsver-
fasser führt in der Praxis regelmäßig dazu, dass Anträge in
der erforderlichen Qualität eingereicht und die Verfahren
beschleunigt werden (Tz. 224; ebenso die Fallanalysen bei
RAUSCHER et al., 2001, S. 60 ff.). 

Da vor allem kleine und mittlere Betriebe den Fachkun-
debedarf für die Erstellung umweltrechtlicher Genehmi-
gungsanträge oft unterschätzen und damit nicht nur die
Genehmigungsverfahren für ihre Anlagen in die Länge
ziehen, sondern auch den Behörden vermeidbare Zusatz-
arbeit aufbürden, sollte erwogen werden, auch für die
Einreichung umweltrechtlicher Genehmigungsanträge
ein Qualifikationserfordernis (Vorlageberechtigung) zu
schaffen. Dabei müssten die Voraussetzungen der Vor-
lageberechtigung so gefasst sein, dass sie auch von ent-
sprechend qualifiziertem Personal des Antragstellers
selbst erfüllt werden können. Antragsteller, die nicht über
eigenes Personal mit der notwendigen Qualifikation ver-
fügen, müssten dann einen entsprechenden Auftrag an ein
geeignetes Beratungsbüro vergeben. Dass die Bereitstel-
lung der in solchen Fällen notwendigen Beratungsleis-
tungen nicht von den Behörden erwartet werden kann,
müsste leicht zu vermitteln sein. Schließlich erwartet auch
von einer Baubehörde niemand, dass sie für planende
Bauherren Architektenleistungen übernimmt. 

Für länderübergreifend tätige Großunternehmen und Be-
ratungsbüros könnte und sollte die Antragstellung durch
eine länderübergreifend koordinierte Standardisierung
der Antragsformulare erleichtert werden (RAUSCHER
et al., 2001, S. 161 f.). 

Unzureichender Informationsstand hinsichtlich 
der fachbehördlich geforderten Unterlagen

227. Die Antragsvorberatung kann ihre Funktion nicht er-
füllen, wenn dabei nicht hinreichend auch über die An-
forderungen hinsichtlich derjenigen Unterlagen informiert
wird, die von den zu beteiligenden Fachbehörden für ihre
Prüfungen benötigt werden. Die Erfahrungen mit der Fach-
behördenbeteiligung zeigen, dass diesbezüglich defizitäre

Unterlagen ein häufiger Grund für Nachforderungen und
damit auch für verspätete Stellungnahmen seitens der 
Fachbehörden sind (Tz. 222 f.). Tatsächlich scheinen die
weitgehend üblichen Vorberatungen häufig ohne Beteili-
gung der Fachbehörden abzulaufen. So fanden in den von
BREUNUNG (2000, S. 46) untersuchten 125 vereinfachten
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren in
106 Fällen Vorberatungen statt, an denen aber in 77,1 %
der Fälle ausschließlich die Genehmigungsbehörde betei-
ligt war. 

Auf den ersten Blick liegt der Vorschlag nahe, dies anders
zu handhaben und die Vorberatungen häufiger oder gar 
regelmäßig als Antragskonferenz unter Beiziehung aller
Beteiligungsbehörden durchzuführen. Diese Lösung ist
aber wegen der damit verbundenen Koordinationspro-
bleme und vor allem wegen des damit verbundenen
Zeitaufwandes nicht praktikabel. Schon gegenwärtig ste-
hen bei Antragskonferenzen Aufwand und Nutzen nicht
immer in einem angemessenen Verhältnis (RAUSCHER
et al., 2001, S. 143 ff.). In welchem Umfang dieses In-
strument genutzt wird, sollte den jeweils federführenden
Behörden überlassen bleiben, die am besten in der Lage
sind, die Verhältnismäßigkeit abzuschätzen. 

Verbesserungsreserven bestehen möglicherweise in einer
weiteren Optimierung der schriftlichen Hilfen (Antragsfor-
mulare, Merkblätter) auf den Bedarf der Beteiligungsbe-
hörden hin und/oder in einer intensivierten Kooperation
zwischen den jeweils federführenden und den zu beteili-
genden Behörden, die die Ersteren in die Lage versetzt, über
den Unterlagenbedarf der Letzteren möglichst vollständig
mit zu informieren. Das bei weitem wirksamste und effizi-
enteste Instrument der Problemlösung besteht allerdings
auch hier darin, sicherzustellen, dass die Antragsunterlagen
von qualifizierten, mit dem Bedarf der unterschiedlichen
Behörden vertrauten Verfassern erstellt werden (Tz. 226). 

Unklarheiten über den Umfang der erforderlichen
Antragsunterlagen und Interessen der Antragsteller
an zurückhaltender Ausgestaltung der Antrags-
unterlagen

228. Häufig bestehen zwischen Behörden und Antragstel-
lern Meinungsverschiedenheiten über den Umfang 
der vorzulegenden Antragsunterlagen (LÜBBE-WOLFF,
2000c, S. 44; s. auch die Fallstudien bei RAUSCHER et al.,
2001, S. 60 ff.). Während Behörden Interesse an möglichst
sorgfältig erstellten, gesicherten Entscheidungsgrundlagen
haben, sind Antragsteller naturgemäß daran interessiert,
Zeit- und Kostenaufwand für die Beibringung von Unterla-
gen zu vermeiden. Auch das Flexibilitätsinteresse der
Antragsteller wirkt sich nicht zugunsten detailfreudiger An-
tragserstellung aus. Im Rahmen einer Befragung von 13 Im-
missionsschutzbehörden, bei der es um die Bedeutung tech-
nischer Vorgaben ging, haben einzelne Behörden außerhalb
des eigentlichen Gegenstandes der Umfrage erklärende Zu-
satzbemerkungen zum häufigen Vorkommen unvollstän-
diger Antragsunterlagen und zu den öfter auftretenden
Auseinandersetzungen über den Umfang der erforderlichen
Unterlagen gemacht. Eine der Behörden erklärte, dass man-
che Antragsteller eine restriktive Vorlagepolitik betreiben,
um möglichst weit gehende Spielräume zu behalten
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(LÜBBE-WOLFF, 2000c, S. 45). Der Zusammenhang zwi-
schen Detaillierungsgrad der Antragsunterlagen und
verbleibenden Spielräumen für den Antragsteller beruht da-
rauf, dass Genehmigungen sich auf das Vorhaben in der
Ausgestaltung, in der es beantragt wurde, beziehen und der
Inhalt der Antragsunterlagen durch diese Bezugnahme zum
Inhalt der Genehmigung wird. Je weniger – und je weniger
detaillierte – vorhabenbeschreibende Antragsunterlagen
der Genehmigung zugrunde liegen, desto weniger werden
daher die Verhaltensmöglichkeiten des Antragstellers
durch die Genehmigung beschränkt. Eine andere Behörde
erklärte, der Verband der Chemischen Industrie lege großen
Wert darauf, den Umfang der erforderlichen Unterlagen
zurückzufahren; daher komme es mit Unternehmen dieser
Branche auch oft zu Meinungsverschiedenheiten über den
Umfang der vorzulegenden Unterlagen. Eine dritte
Behörde stellte dagegen gerade mit Unternehmen der Che-
mischen Industrie selten Meinungsverschiedenheiten über
Antragsunterlagen fest (LÜBBE-WOLFF, 2000c, S. 44 f.).

Unsicherheiten hinsichtlich des Umfangs der erforder-
lichen Antragsunterlagen und verfahrensverzögernde
Meinungsverschiedenheiten über diesen Punkt sind re-
duzierbar durch frühzeitige Abstimmung zwischen den
Beteiligten (Tz. 211 f.) und durch möglichst klare und
behördenübergreifend einheitliche Vorgaben (verord-
nungsrechtliche Regelungen, durch Verwaltungsvor-
schrift eingeführte Formularstandards). Was die Deutlich-
keit der Vorgaben angeht, sind in der Vergangenheit vor
allem für das Immissionsschutzrecht bereits erhebliche
Fortschritte erzielt worden. Die neunte Verordnung zum
Bundes-Immissionsschutzgesetz enthält vergleichsweise
detaillierte Vorgaben zum Umfang der erforderlichen An-
tragsunterlagen (§§ 3 ff. 9. BImSchV), die auf Länder-
ebene durch Formularvordrucke und Ähnliches weiter
konkretisiert werden. Diese enthalten auch Angaben zu
den Unterlagen, die im Hinblick auf eventuell mit zu prü-
fende wasserrechtliche Gesichtspunkte erforderlich sind.
Insbesondere für den Bereich des Umgangs mit wasser-
gefährdenden Stoffen wirken sich allerdings Unsicher-
heiten und Auslegungsstreitigkeiten hinsichtlich der 
materiellrechtlichen Anforderungen auch für die Präsen-
tation der richtigen Antragsunterlagen ungünstig aus. 

Auch wenn teilweise noch Verbesserungen möglich sind,
lässt sich allerdings durch Präzisierung der Vorgaben für
die Antragserstellung nicht jede Unsicherheit und jeder
mögliche Streitfall ausschalten. Insbesondere die Frage,
ob im Einzelfall zu bestimmten Fragen – beispielsweise
der Lärm- oder Geruchsbelastung – noch Gutachten ein-
geholt werden müssen, ist durch standardisierte Antrags-
vorgaben nur begrenzt abschließend klärbar. Auch hier
dürfte zu reibungslosem Ablauf und zur Minimierung und
raschen Behebung auftretender Meinungsverschieden-
heiten am ehesten die Professionalisierung der Antrags-
erstellung (Tz. 226) beitragen. Qualifizierte und im 
Umgang mit unterschiedlichen Behörden erfahrene An-
tragsverfasser sind am ehesten in der Lage, die rechtliche
und sachliche Notwendigkeit bestimmter Antragsunter-
lagen zu beurteilen und die Angemessenheit der be-
treffenden behördlichen Forderungen abzuschätzen. Sie
sind auch am ehesten in der Lage, beispielsweise mit Ver-

weis auf die Praxis anderer Behörden überzeugend zu
verhandeln, wenn behördlicherseits überzogene Anforde-
rungen gestellt werden.

2.4.2.2.4 Behördenorganisation
229. Im Hinblick auf die Bedeutung der Behördenorga-
nisation für eine zügige Abwicklung der Genehmigungs-
verfahren (Tz. 211) ist darauf hinzuweisen, dass trotz in der
Vergangenheit bereits erreichter Verbesserungen die
Behördenstrukturen in den Ländern von dem für eine effi-
ziente Verfahrensabwicklung idealen Zustand größtenteils
noch entfernt sind. Im Interesse einer anspruchsvollen und
zügigen Bearbeitung von Zulassungsverfahren für umwelt-
relevante Anlagen und anlagenabhängige Tätigkeiten wün-
schenswert wäre es, die Zuständigkeit für alle im Regelfall
relevanten Bereiche des technisch-anlagenbezogenen Um-
weltschutzes (Wasser, Abfall, Immissionsschutz) in einer
Behörde zu bündeln. Dies ist in den Ländern aber bislang
nur zum Teil gelungen. Soweit eine Bündelung von Zu-
ständigkeiten bei „Staatlichen Umweltämtern“ stattgefun-
den hat, sind für den Wasser- und Abfallbereich häufig nur
die technisch-fachbehördlichen Beurteilungskompetenzen
voll einbezogen worden, die nach außen gerichteten
Entscheidungszuständigkeiten dagegen auf der kommuna-
len Ebene oder auch auf der Ebene der oberen Landes-
behörden verblieben. Umgekehrt sind in denjenigen Län-
dern, die in größerem oder geringerem Umfang auch
immissionsschutzrechtliche Genehmigungszuständigkeiten
der kommunalen Ebene zugewiesen haben, nicht immer
auch die technisch-fachbehördlichen Zuständigkeiten für
das Wasser- und Abfallrecht vollständig in die damit er-
reichte Bündelung auf der kommunalen Ebene einbezogen.
Wo, wie z. B. in Bayern und Baden-Württemberg, Zustän-
digkeiten weitgehend – unter Einbeziehung der techni-
schen Beurteilungskompetenzen – auf kommunaler Ebene
(Kreise und kreisfreie Städte) gebündelt sind, ergibt sich
eine Streuung des insgesamt eingesetzten technisch quali-
fizierten Personals auf so viele Behörden, dass in den ein-
zelnen Kommunen technische Qualifikationen kaum in der
wünschenswerten Breite und Spezialisierung vorgehalten
werden können. Die an sich wünschenswerte Zusammen-
führung von technischer Beurteilungs- und administrativer
Vollzugskompetenz hat, wenn sie auf der kommunalen
Ebene erfolgt, die Kommunen also ohne Abstimmung mit
einer staatlichen technischen Fachbehörde entscheiden
können, auch den Nachteil, dass sie die Verfahren sehr stark
den kommunalen Standortinteressen ausliefert. Diese sind
für eine unparteiische Anwendung der umweltrechtlichen
Vorschriften nicht der beste Garant. Aus der Sicht des Um-
weltrates sollten Bündelungseffekte daher, jedenfalls in den
größeren Flächenländern, möglichst auf der Ebene staat-
licher Sonderordnungsbehörden oder auf der Ebene der
staatlichen Mittelinstanz (Bezirksregierungen) mit räum-
lich dezentralisierten Zweigstellen angestrebt werden.

2.4.2.2.5 Rechtsunsicherheiten
230. Ein bedeutender Verzögerungsfaktor für Zulas-
sungsverfahren sind Unsicherheiten über die richtige An-
wendung der relevanten Rechtsvorschriften (RAUSCHER
et al., 2001, S. 166 f.; LÜBBE-WOLFF, 2000c, S. 43 ff.;
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HIRSCHLER, 1994, S. 58). An diesem schon in der Ver-
gangenheit häufig festgestellten Befund hat sich bis heute
wenig geändert. Besonders häufig treten Rechtsunsicher-
heiten naturgemäß bei neu auftretenden bzw. neu erkannten
Problemlagen und nach grundlegenden Rechtsänderungen
auf. Mehr oder weniger zufrieden stellende Lösungen er-
geben sich in der Regel nach mehr oder weniger langen
Umstellungszeiträumen, indem konkretisierende oder auf
andere Weise klärende zusätzliche Vorschriften erlassen
werden, eine – stets nur punktuelle und daher meist nicht
erschöpfende – Klärung durch Gerichtsurteil stattfindet
oder ein modus vivendi allmählich in der Verwaltungspra-
xis gefunden wird. So ist hinsichtlich der Altlastenproble-
matik, die in den Achtziger- und frühen Neunzigerjahren
durch damit verbundene Rechtsunsicherheiten die Geneh-
migungsverfahren erheblich belastet hat, mit den inzwi-
schen erlassenen gesetzlichen und verordnungsrechtlichen
Regelungen viel Streitstoff abgeschichtet worden. Die
früher außerordentlich streit- und verzögerungsträchtige
Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
konnte vor allem dadurch zumindest ein Stück weit routi-
nisiert werden, dass die Behörden sich die standardisieren-
den Entscheidungshilfen, die sie sich als verbindlich vor-
gegebene Entscheidungsgrundlagen gewünscht hätten, in
mühsamer Arbeit selbst erarbeitet haben. Gegenwärtig sind
Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Verwertung von
Abfällen – beispielsweise hinsichtlich des zulässigen Ab-
fallinputs bei der Mitverbrennung von Abfällen in Indus-
trieanlagen – ein häufiger Grund für zeitkonsumierenden
Klärungsbedarf und Meinungsverschiedenheiten. Die dies-
bezüglichen Unklarheiten können, wie viele andere, nicht
durch Regulierungsabbau, sondern nur durch rechtsver-
bindliche Beantwortung der offenen Fragen, d. h. durch
konkretisierende Regulierung, beseitigt werden (Tz. 883). 

231. Gute Gesetzgebungs- und Regierungsarbeit besteht
auch im Bereich des Umweltrechts zu einem wesentlichen
Teil darin, dass Rechtssicherheit geschaffen wird. Wenn an-
gesichts der medienvermittelten allgemeinen Hochschät-
zung von Innovation, großen politischen Visionen und an-
deren Modernitätswerten die Bedeutung solcher
„altmodischen“ Gesetzgebungs- und Regierungsaufgaben
zu sehr in den Hintergrund tritt, lässt sich auch Innovatives
nicht mehr wirksam bewerkstelligen. Die Herstellung von
Rechtssicherheit ist eine Daueraufgabe des Gesetzgebers,
der Regierungen und der zuständigen Ministerien, die nur in
kontinuierlicher Detailarbeit an den konkreten Problemen
erfüllt werden kann. Es gibt aber auch einige allgemeine
Grundsätze, deren Beachtung zur Minimierung von Proble-
men aufgrund mangelnder Rechtssicherheit beitragen kann:

– Grundlegende Revisionen der Rechtslage sollten nur
unternommen werden, wenn sie eine so grundlegende
Verbesserung der Steuerungsleistungen versprechen,
dass die Probleme, die sich für einen gewissen Zeitraum
zwangsläufig aus umstellungsbedingt erhöhter Unsi-
cherheit ergeben, zumindest mittelfristig überkompen-
siert werden. Der Befolgung dieser Leitlinie durch den
deutschen Gesetzgeber sind allerdings Grenzen durch
europarechtliche Vorgaben gesetzt. Diese erfordern des
Öfteren Umstellungen grundsätzlicherer Art, für die aus
einer allein auf die deutschen Verhältnisse konzentrier-
ten Perspektive keine Notwendigkeit besteht. 

– Rechtsunsicherheiten, die in der Anwendung bereits
geltender Gesetze und Verordnungen auftreten, sollten
kontinuierlich und möglichst zeitnah korrigiert werden,
sobald die dazu notwendigen Praxiserfahrungen vorlie-
gen. Dies erfordert vor allem eine intensivere Rück-
kopplung im Verhältnis zwischen rechtssetzenden und
rechtsanwendenden Instanzen. Beispielsweise sollte es
üblich sein, dass über praktische Erfahrungen und auf-
getretene Schwierigkeiten mit der Anwendung neuer
Umweltgesetze und -verordnungen oder größerer Ge-
setzes- und Verordnungsänderungen in einem Abstand
von ein bis zwei Jahren nach Erlass berichtet und der
Bericht vom jeweiligen rechtssetzenden Organ – Parla-
ment, Regierung oder zuständiges Ministerium auf
Bundes- oder Landesebene – daraufhin geprüft wird, ob
er Nachbesserungsbedarf ausweist. Soweit Rechtsun-
sicherheiten sich nicht administrativ – durch Verwal-
tungsvorschrift bzw. punktuellen Erlass – beseitigen
lassen, sollten auch kurzfristige und punktuelle Geset-
zes- und Verordnungsänderungen nicht gescheut wer-
den. Die Vorstellung, dass Gesetze systematische und in
gewisser Weise perfekte Einheiten sind, die, wenn über-
haupt, dann nur im Rahmen groß angelegter Reformen
geändert werden sollten, ist jedenfalls in Bezug auf das
Umweltrecht inadäquat. 

– Beim Erlass gesetzlicher Vorschriften, mit denen neue,
allgemein formulierte Anforderungen verbindlich ge-
macht werden, sollte darauf geachtet werden, dass
gleichzeitig oder möglichst zeitnah auch die erforderli-
chen konkretisierenden Ausführungsvorschriften erlas-
sen werden. Unkonkretisierte Generalklauseln („wirt-
schaftlich zumutbar“, „besser umweltverträgliche
Verwertungsart“ etc.) sind nicht zuletzt für Genehmi-
gungsverfahren eine Belastung, die oft in keinem ver-
nünftigen Verhältnis zu den damit erzielbaren Erfolgen
steht. Gerade in Genehmigungsverfahren sind die
Behörden nämlich einerseits zur Durchsetzung der gel-
tenden rechtlichen Anforderungen ohne Einschränkung
durch Opportunitätsgesichtspunkte verpflichtet. Ande-
rerseits ist aber die für richtig gehaltene Auslegung sol-
cher Generalklauseln gegen abweichende Auslegungen
seitens der Antragsteller kaum durchsetzbar, wenn es
dafür keinen klaren Rückhalt in Ausführungsvorschrif-
ten gibt. Die daraus notwendigerweise entstehenden
Konflikte behindern den Verfahrensablauf meist ohne
dass am Ende viel erreicht werden kann.

2.4.3 Öko-Audit und Deregulierung

Rechts- und Überwachungsnachlässe für
EMAS-zertifizierte Organisationen

232. Seitens der Wirtschaftsverbände und in Teilen 
der Literatur wird mit Nachdruck gefordert, die Teil-
nahme am EU-Öko-Audit-System (EMAS, näher dazu
Abschn. 2.3.2.2.5.1) zu honorieren mit Erleichterungen
bei der ordnungsrechtlichen Überwachung und bei Vor-
schriften des geltenden Rechts, die vergleichbare Informati-
ons-, Dokumentations-, und Selbstvergewisserungsleistun-
gen verlangen, wie sie für die erfolgreiche Teilnahme am
EMAS-System erbracht werden müssen (KNOPP, 2001
und 2000, S. 1124; BOHNE et al., 1999, S. 271; vgl. auch
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SCHNEIDER, 1999). Bereits in der Vergangenheit sind
Bund und Länder diesem Verlangen ein Stück weit ent-
gegengekommen. In eine Reihe bundesrechtlicher Verord-
nungen wurden besondere Regelungen zugunsten EMAS-
zertifizierter Betriebe aufgenommen. In den Ländern 
dominieren Entlastungen auf der Grundlage von Verwal-
tungsvorschriften („Substitution“, vgl. Tz. 198; Überblick
bei SCHNEIDER, 1999, S. 122 ff.; ANACKER, 1999). Ein
besonders wichtiges Thema der auf Länderebene erlassenen
Verwaltungsvorschriften ist die Berücksichtigung der
EMAS-Teilnahme bei der umweltbehördlichen Überwa-
chung. Einzelne Länder gehen dabei so weit, dass eine von
besonderen Veranlassungen unabhängige behördliche
Überwachung („Regelüberwachung“) bei EMAS-zertifi-
zierten Betrieben praktisch ausgeschlossen wird (TÖLLER
und TAEGER, 2000, S. 181; LÜBBE-WOLFF, 1998). 

Auf der Grundlage von Verordnungsermächtigungen, die
durch das Artikelgesetz (Tz. 304, 307) geschaffen bzw.
geändert wurden, hat das Bundeskabinett am 19. Sep-
tember 2001 eine Reihe neuer verordnungsrechtlicher
Sonderregelungen für EMAS-zertifizierte Organisati-
onen beschlossen; darunter die „Verordnung über immis-
sionsschutz- und abfallrechtliche Überwachungserleich-
terungen für nach der Verordnung (EG) Nr. 761/2001
registrierte Standorte und Organisationen“ (EMAS-Privi-
legierungsverordnung; zum Entwurfsstand vom Februar
2001 vgl. KNOPP, 2001). Die Wirtschaft kritisiert die da-
mit vorgesehenen Erleichterungen als noch immer unzu-
reichend. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom
20. Dezember 2001 der Verordnung nur mit der Maßgabe
zugestimmt, dass in verschiedenen Punkten die im Regie-
rungsentwurf vorgesehenen Privilegierungen noch erwei-
tert werden (Bundesratsdrucksache 730/01).

233. Aus der Sicht des Umweltrates haben die Wirt-
schaftsverbände einen Fehler begangen, indem sie ihre
Deregulierungswünsche mit dem EMAS-System ver-
knüpft haben. Bei den Unternehmen wurden damit Er-
wartungen geweckt, die nicht erfüllbar sind und deren
Nichterfüllung zwangsläufig in Vorbehalte gegen das
EMAS-System umschlägt. Für die staatliche Seite wurde
ein Handlungsdruck erzeugt, dem die Regierungen einer-
seits nicht in relevantem Ausmaß entsprechen können,
ohne das EMAS-System ad absurdum zu führen, dem sie
aber andererseits offensichtlich nicht zu widerstehen in
der Lage sind und dem sie daher zum Teil mit eher sym-
bolischen Zugeständnissen, zum Teil aber auch mit 
sachlich kaum vertretbaren Regelungen entsprechen
(Tz. 235). Der Aufwand, mit dem das Thema „Öko-Audit
und Deregulierung“ in Wissenschaft, Politik und Verwal-
tung seit Jahren diskutiert und verhandelt wird, steht in
keinem Verhältnis zu dem, was für die Wirtschaft
vernünftigerweise dabei herauskommen kann. 

234. Selbstverständlich kann eine breite Bereitschaft
der Wirtschaft zur EMAS-Teilnahme nur erwartet wer-
den, wenn die Beteiligung einen individuellen Nutzen ab-
wirft, der die Kosten der Beteiligung aufwiegt oder über-
steigt. Sinn und Zweck des EMAS-Systems erlauben es
aber nicht, in relevantem Ausmaß Nutzeffekte für EMAS-
zertifizierte Betriebe gerade dadurch herbeizuführen, dass
diese von ordnungsrechtlichen Anforderungen entlastet

werden, die nicht zertifizierte Betriebe einhalten müssen.
EMAS ist ein System zur Auszeichnung von Organisatio-
nen, die mehr für den Umweltschutz tun als andere. Der
Sinn dieses Systems würde in sein Gegenteil verkehrt,
wenn es durch damit verknüpfte ordnungsrechtliche Er-
leichterungen zu einem Mittel gemacht würde, weniger
tun zu müssen als andere. Nur wenn genau dies gestattet
wird, kann die Entlastung EMAS-zertifizierter Betriebe
von ordnungsrechtlichen Verpflichtungen aber einen
spürbaren Nutzen herbeiführen. Auch wenn einige we-
nige und relativ unbedeutende, eben deshalb aber auch für
die Wirtschaft wenig hilfreiche Privilegien dieser Art die
Glaubwürdigkeit des Systems noch nicht fundamental in-
frage stellen: EMAS-zertifizierte Unternehmen ord-
nungsrechtlich zu privilegieren, ist vom Ansatz her falsch;
das System soll adeln und nicht privilegieren. 

Die Probleme, die sich ergeben, wenn dennoch versucht
wird, den Deregulierungswünschen der Wirtschaft im Zu-
sammenhang mit EMAS entgegenzukommen, lassen sich
am Beispiel der vorgesehenen verordnungsrechtlichen
Regelungen verdeutlichen. 

235. Da wirkliche Privilegien dem Sinn des Systems wi-
dersprechen, ist zunächst die Versuchung groß, nur schein-
bare Privilegien zu verteilen oder durch Rückgriff auf
mehrdeutige Formelkompromisse eine klare Entscheidung
zu vermeiden (für Beispiele aus der Gesetz- und Verord-
nungsgebung der Neunzigerjahre s. LÜBBE-WOLFF,
2000d, S. 52 f.). In einer früheren Entwurfsfassung der
EMAS-Privilegierungsverordnung war vorgesehen, dass
die Anzeige- und Mitteilungspflichten zur Betriebsorgani-
sation nach §§ 52a BImSchG, 53 KrW-/AbfG in Bezug auf
EMAS-zertifizierte Anlagen auch durch Zurverfügungstel-
len von im Zusammenhang mit EMAS erarbeiteten Unter-
lagen erfüllt werden können, soweit diese „entsprechende
Angaben enthalten“ (§ 2 EMAS-PrivVE, Entwurfsstand
12. Juni 2001). Regelungen dieser Art sind überflüssig. Sie
bekräftigen nur die Selbstverständlichkeit, dass Leistun-
gen, die im Zusammenhang mit EMAS erbracht worden
sind, auch zur Erfüllung ordnungsrechtlicher Pflichten ge-
nutzt werden können, sofern sie den jeweiligen ordnungs-
rechtlichen Anforderungen entsprechen. In der im Septem-
ber 2001 vom Bundeskabinett beschlossenen Fassung
wurde eine etwas andere Formulierung gewählt: Unterla-
gen aus dem Umwelt-Audit sollen nun ausreichen, wenn
sie „gleichwertige Angaben enthalten“. Dies legt die
Interpretation nahe, dass EMAS-zertifizierten Organisatio-
nen zugestanden werden soll, auch weniger als die gesetz-
lich verlangten Angaben zu übermitteln, sofern nur die
übermittelten Angaben „gleichwertig“ sind (§ 2 EMAS-
PrivVE, Stand 19. September 2001). Wann sind aber An-
gaben „gleichwertig“? Können Angaben gleichwertig sein,
wenn sie weniger enthalten als das, was nach den Vor-
schriften, auf die sich der Gleichwertigkeitsvergleich be-
zieht, mitgeteilt werden muss? Existenz und Reichweite
des zugestandenen Privilegs bleiben unklar. Sicher ist nur,
dass hier eine einfache Routineangelegenheit mit Streit-
stoff angereichert und vor allem für die Behörden deutlich
verkompliziert wird. Der Bundesrat hat eine Änderung der
Bestimmung dahin gehend beschlossen, dass EMAS-zer-
tifizierte Organisationen überhaupt keine die Betriebs-
organisation betreffenden Angaben mehr übermitteln
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müssen, sondern nur noch den Bescheid über die Register-
eintragung, mit der die erfolgreiche EMAS-Beteiligung
bestätigt wird. Die Behörde soll dann „im Einzelfall die
Vorlage weiter gehender Unterlagen verlangen“ können
(Bundesratsdrucksache 730/01, Nr. 2). Damit ist den Un-
ternehmen wenig geholfen. Die nach wie vor bestehende
Informationspflicht gegenüber der Behörde ist aber nun
für diese ohne jeden Nutzen, denn aus dem Bescheid, den
der Betreiber übermitteln muss, erfährt sie nicht mehr, wer
in Umweltangelegenheiten ihre innerbetrieblichen An-
sprechpartner sind. Soweit ihr dies nicht aus vorhandenen
Kontakten bekannt ist, müsste die Behörde also entspre-
chende Informationen extra anfordern. 

Zum Teil werden aber auch Erleichterungen gewährt, die
die rechtlichen Anforderungen für EMAS-zertifizierte Or-
ganisationen im Verhältnis zu den sonst geltenden in aller
Deutlichkeit reduzieren und gerade deshalb kaum vertret-
bar sind. Wenn z. B. für EMAS-zertifizierte Betriebe die
Messintervalle bei Anlagen nach der 2. BImSchV um ein
Jahr, d. h. um das Doppelte, verlängert werden (§ 8 EMAS-
PrivVE, Stand 19. September 2001), bedeutet dies, dass
EMAS-zertifizierte Betriebe sich in diesem Punkt nicht,
wie es dem Sinn des Systems entspräche, intensiver, son-
dern weniger intensiv selbst überwachen müssen als nicht
zertifizierte. Eine deutliche Differenzierung der Anforde-
rungen ergibt sich auch aus den zahlreichen Bestimmun-
gen, nach denen EMAS-zertifizierten Organisationen ge-
stattet werden soll, bestimmte Messungen, Prüfungen und
Ähnliches durch entsprechend qualifiziertes eigenes Perso-
nal statt durch amtlich zugelassene Stellen vornehmen zu
lassen (§§ 4 ff. EMAS-PrivVE, Stand 19. September 2001).
Für EMAS-zertifizierte Organisationen ist damit ein weni-
ger objektiviertes (Selbst-)Kontrollsystem vorgesehen als
für andere. Derartige Privilegierungen werfen nicht unbe-
dingt ein verfassungsrechtliches Problem auf (EWER,
2001, S. 373). Sie widersprechen aber dem Sinn und Zweck
des EMAS-Systems (Tz. 233 f.). Noch problematischer ist
die Regelung, nach der bei EMAS-zertifizierten Anlagen
von der Bestellung eines Betriebsbeauftragten in der Regel
abgesehen werden soll (§ 3 Abs. 1 Satz 1 EMAS-PrivVE,
Stand 19. September 2001). Zwar kann davon ausgegangen
werden, dass ein zertifizierter Betrieb ein Umwelt-
managementsystem eingerichtet und damit auch Verant-
wortliche für den Umweltschutz bestimmt hat. Diese Ver-
antwortlichen müssen aber nicht notwendigerweise die
Rechte und Befugnisse haben, die den Betriebsbeauftrag-
ten kraft Gesetzes zustehen, und sie genießen auch nicht
den für Betriebsbeauftragte gesetzlich vorgesehenen
Schutz vor Kündigung und sonstigen Benachteiligungen.
EMAS-zertifizierten Betrieben wird mit der fraglichen 
Bestimmung also zugestanden, das innerbetriebliche Um-
weltmanagement in wichtigen Punkten schwächer aus-
zugestalten, als es vergleichbaren nicht-zertifizierten Be-
trieben abverlangt wird. EMAS-zertifizierte Betriebe von
der Verpflichtung zur Bestellung von Betriebsbeauftragten
für den Umweltschutz zu entlasten, ist zudem auch noch
deshalb unklug, weil es in der Praxis häufig gerade die Um-
weltschutzbeauftragten sind, die sich in den Unternehmen
für eine Zertifizierung nach EMAS einsetzen. Die Motiva-
tion dazu wird abnehmen, wenn der Umweltschutzbeauf-
tragte, der in seinem Unternehmen eine EMAS-Zertifizie-

rung durchgesetzt hat, damit die Voraussetzungen dafür
schafft, dass nach der EMAS-Privilegierungsverordnung
künftig auf ihn verzichtet werden kann. 

236. Zu begrüßen ist, dass keine Abschwächung der all-
gemeinen behördlichen Überwachungspflichten statt-
gefunden hat. Die Behörden bleiben kraft Gesetzes zur
Überwachung auch EMAS-zertifizierter Organisationen
verpflichtet (s. für das Immissionsschutzrecht § 52 Abs. 1
BImSchG). Ein prinzipieller Ausschluss der Regelüberwa-
chung, wie ihn vereinzelt Verwaltungsvorschriften auf Lan-
desebene vorsehen, ist und bleibt danach unzulässig 
(s. auch SEIDEL, 2000, S. 280 f.). Der Ausschluss der Re-
gelüberwachung für zertifizierte Einrichtungen wäre auch
inhaltlich nicht sachgerecht, weil damit eine wichtige
Stütze für die Integrität der Umweltgutachter entfiele. Der
EMAS-Umweltgutachter wird von seinem Auftraggeber
frei ausgewählt und kann jederzeit durch einen 
anderen ersetzt werden, wenn sein Auftraggeber der Auf-
fassung ist, dass er seine Prüfpflichten, insbesondere hin-
sichtlich der Einhaltung der geltenden Umweltvorschriften
(„compliance“), zu genau nimmt. Dies kann die Umwelt-
gutachter in Situationen bringen, in denen sie sich zwischen
korrekter Aufgabenwahrnehmung und dem Risiko des Auf-
tragsverlusts entscheiden müssen (FEHLING, 2001,
S. 369 ff., m. w. N.). Der Gutachter, der z. B. aufgrund ei-
ner strikten Interpretation des compliance-Erfordernisses
die Zertifizierung verweigert, solange behördlich geduldete
Missstände nicht beseitigt sind, läuft Gefahr, dass sein Auf-
traggeber ihn durch einen Kollegen ersetzt, der weniger Be-
denken trägt. Ein Fernsehbericht des WDR-Magazins
„Markt“ am 12. November 2001 hat an einem konkreten
Fallbeispiel verdeutlicht, dass dies keine rein theoretische
Erwägung ist. Es ist deshalb wichtig, dass als Rückhalt für
ordnungsgemäßes Verhalten aller Beteiligten die zumin-
dest theoretische Möglichkeit behördlicher Nachkontrollen
erhalten bleibt, und zwar auch über die im Zuge des
EMAS-Eintragungsverfahrens vorgesehene Anhörung der
zuständigen Umweltbehörde (§ 34 UAG) hinaus. Die Auf-
sicht über die Umweltgutachter kann diese Funktion nur
eingeschränkt wahrnehmen, denn die zuständigen Behör-
den sind die einzigen unabhängigen Stellen, die die Befug-
nis haben, die Einhaltung von Umweltvorschriften in den
zertifizierten Betrieben vor Ort zu überprüfen. 

Das bedeutet nicht, dass EMAS-Zertifizierungen grund-
sätzlich keine Auswirkungen auf das Verhalten der Behör-
den und insbesondere auf die behördliche Überwachung
haben sollten. Es dient dem sinnvollen Einsatz knapper
Überwachungsressourcen, wenn die Behörden ihre Über-
wachungstätigkeit dort reduzieren, wo ohnehin mit ord-
nungsgemäßen Verhältnissen zu rechnen ist. EMAS-
Zertifizierungen sind dafür ein wichtiges Indiz. Dement-
sprechend ist es sachgerecht, die behördliche Überwa-
chung EMAS-zertifizierter Betriebe nicht an bestimmte
Überwachungsrhythmen zu binden, sondern den Behör-
den diesbezüglich Ermessen einzuräumen, wie es in den
Verwaltungsvorschriften der Länder inzwischen auch üb-
lich ist (ebenso LASKOWSKI, 1999, S. 108). Sinnvoll
wäre es auch, die EMAS-Beteiligung mit einem Vorteil
hinsichtlich der Reihenfolge bei der behördlichen Bear-
beitung von Genehmigungsanträgen zu honorieren. Die
Prioritätensetzung für die Bearbeitung eingehender Ge-
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nehmigungsanträge ist gesetzlich nicht ausdrücklich de-
terminiert. Rechtsstaatliche Prinzipien, insbesondere das
Willkürverbot, verpflichten die Behörden, hier nach ver-
nünftigen Grundsätzen vorzugehen. Soweit es um um-
weltrechtliche Genehmigungen geht, dürfte dabei neben
der Reihenfolge des Eingangs und besonderen Dringlich-
keiten auch die EMAS-Zertifizierung des Anlagenstand-
orts ein berücksichtigungsfähiger Gesichtspunkt sein. 

Der wesentliche Nutzen der EMAS-Beteiligung muss
aber anderswo als in einer Entlastung der zertifizierten
Einrichtungen von sonst geltenden Umweltvorschriften
und behördlicher Überwachung gesucht werden (zu be-
stehenden und möglichen Nutzeffekten näher Tz. 113).
Für das hier behandelte Thema ist festzustellen, dass
EMAS für vernünftige – wirksam entlastende und zu-
gleich umweltpolitisch vertretbare – Deregulierungsmaß-
nahmen kein geeigneter Anknüpfungspunkt ist.

2.4.4 Notwendigkeit einer Diskussion über 
effiziente Regulierung

237. Die Diskussion über Ausmaß und Inhalte bestehen-
der und künftiger Regulierungen sollte nicht als De-
regulierungsdiskussion, sondern als Diskussion über die Ef-
fizienz des Regulierungssystems und seiner Bestandteile,
d. h. über die Optimierung des Verhältnisses von – jeweils
im weitesten Sinne – Nutzen und Kosten umweltbezogener
Regulierungsmaßnahmen, geführt werden (vgl. GAWEL,
2001; EWRINGMANN, 1999, S. 393 f.). Dabei müssen ei-
nerseits überhöhte Ansprüche an die Objektivierbarkeit und
Quantifizierbarkeit von Nutzen und Kosten (Tz. 238), ande-
rerseits aber auch Pauschalurteile ohne ausreichende empi-
rische Fundierung (Tz. 239) vermieden werden.

238. Unrealistisch wäre die Erwartung, alle relevanten
Nutzen- und Kostengesichtspunkte kommensurabel
quantifizieren, d. h. monetarisieren zu können. Überhöhte 
Objektivierungs- und Quantifizierungsansprüche äußern
sich denn auch in der Regel nicht in aussichtslosen 
Quantifizierungsversuchen, sondern umgekehrt in der
entschlossenen Ausblendung oder systematischen Ge-
ringschätzung nicht quantifizierter Nutzen- und Kosten-
aspekte. Sie führen damit zum Gegenteil des eigentlich
Erstrebten, nämlich zu systematischen Fehleinschätzun-
gen. Nutzen und Kosten umweltrechtlicher Regulierung
sind in der Regel nicht in gleicher Weise einer präzisen
Berechnung zugänglich wie etwa die betriebswirtschaft-
lichen Nutzen und Kosten einer betrieblichen Investition.
Dies beruht nicht nur auf den bekannten Schwierigkeiten
der monetären Bewertung von Umweltgütern. Auch an-
dere öffentliche Güter, die von umweltrechtlicher Re-
gulierung berührt sein können, wie z. B. Aspekte der
Rechts- oder Sozialstaatlichkeit, entziehen sich einer für
praktische Regulierungszwecke brauchbaren Monetari-
sierung (dazu BREUNUNG, 2001, S. 150 ff.). Darüber 
hinaus scheitert eine Monetarisierung von Kosten und
Nutzen einzelner umweltbezogener Regulierungsmaß-
nahmen häufig auch daran, dass ganz unabhängig von der
Bewertung schon die Feststellung der Effekte rechtlicher
Regulierung außerordentlich aufwendig und problem-
behaftet ist; ganz zu schweigen von Prognosen über die
Wirkungen erst geplanter Regelungen (vgl. die Beiträge

in HOF und LÜBBE-WOLFF, 1999). So sind z. B. in ei-
nem komplexen Gefüge von normativen und sonstigen
anreizwirksamen Rahmenbedingungen die Effekte ein-
zelner rechtlicher Regelungen oft nicht hieb- und stichfest
isolierbar. Besonders schwer feststellbar sind häufig die
unter Wirkungsgesichtspunkten besonders interessanten
präventiven Wirkungen geltender Rechtsvorschriften. Im
Falle rechtlicher Regulierungen, die auf Nutzeffekte für
die Umwelt zielen, sind die Feststellungs- und Be-
wertungsprobleme typischerweise für die Nutzenseite 
besonders ausgeprägt. Überhöhte Objektivierungs- und
Quantifizierungsansprüche führen daher zu einer syste-
matischen Unterbewertung von Umweltaspekten. 

239. Die Beurteilung und Veränderung umweltrecht-
licher Vorschriften sollte sich allerdings auf eine gründ-
liche Erfassung und Bewertung vorhandener Praxiserfah-
rungen stützen. Dies ist in der Vergangenheit nicht immer
der Fall gewesen. Auch hochrangig und sachverständig
besetzte Deregulierungskommissionen (s. etwa Sachver-
ständigenrat „Schlanker Staat“, 1998; Unabhängige 
Expertenkommission zur Vereinfachung und Beschleuni-
gung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, 1994)
sind angesichts der Komplexität der relevanten ökologi-
schen, wirtschaftlichen und rechtlichen Zusammenhänge
zwangsläufig überfordert, wenn sie sich nicht auf vorhan-
dene fundierte Evaluierungen stützen können. Solche
Evaluationen waren und sind aber nach wie vor nur be-
grenzt verfügbar. Jede Einzelperson überblickt heute,
selbst wenn sie über reichhaltiges umweltrelevantes 
Expertenwissen verfügt, nur Teilbereiche umweltrechtli-
cher Regulierung und ihrer praktischen Auswirkungen
genau genug, um über deren Effizienz mehr als nur Ver-
mutungen äußern zu können. Dies gilt für die Mitglieder
des Umweltsachverständigenrates ebenso wie für die Mit-
glieder bisheriger Deregulierungskommissionen. Schon
die Auswahl der Rechtsbereiche und Einzelvorschriften,
auf die sich effizienzorientierte Evaluationsbemühungen
konzentrieren, sollte unter diesen Bedingungen nicht den
Zufälligkeiten einer öffentlichen Diskussion, die sich vor-
zugsweise auf leicht Kommunizierbares richtet, oder den
Zufälligkeiten des individuellen Erfahrungshintergrundes
einzelner Akteure in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft
überlassen bleiben. Wenn es darum geht, Vorschriften zu
identifizieren, die die Wirtschaft in unverhältnismäßiger
Weise belasten, d. h. einen wirtschaftlichen Aufwand ver-
ursachen, dem kein angemessener Nutzen für die Umwelt
gegenübersteht, liegt es nahe, bei der Wahrnehmung der-
jenigen anzusetzen, die die beste Kenntnis der verursach-
ten Aufwendungen haben, d. h. bei der Wahrnehmung
derjenigen, die in den Unternehmen mit der Umsetzung
umweltrechtlicher Anforderungen befasst sind. Von be-
sonderem Interesse ist auch die Wahrnehmung der
Vollzugsbehörden. Diese verfügen nicht nur über die be-
sten Kenntnisse des Aufwandes, den der Vollzug umwelt-
rechtlicher Vorschriften behördlicherseits verursacht,
sondern in besonders hohem Maße auch über Erkennt-
nisse hinsichtlich der Nutzenseite. Der Umweltrat hat des-
halb eine explorative Untersuchung in Auftrag gegeben,
die anhand der Befragung von 30 Unternehmen unter-
schiedlicher Größe und Branchenzugehörigkeit und einer
Reihe von Umweltbehörden unterschiedlicher Länder
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und Verwaltungsebenen einen ersten Zugriff auf die
Wahrnehmung von Aufwand und Nutzen umweltrecht-
licher Vorschriften in der betrieblichen Praxis und die Be-
urteilung dieser Wahrnehmung seitens der Behörden 
ermöglichen soll. Von dieser Untersuchung, die voraus-
sichtlich Anfang 2002 abgeschlossen sein wird (RAU-
SCHER et al., 2002), erwartet der Umweltrat Aufschluss
über Regelungsbereiche, die in der betrieblichen Praxis
unter dem Gesichtspunkt von Aufwand und Nutzen häu-
figer ungünstig beurteilt werden und deren Effizienz da-
her einer kritischen näheren Prüfung bedarf.

2.4.5 Schlussfolgerungen und Empfehlungen
240. Die Deregulierungsdiskussion und Deregulie-
rungspolitik der Neunzigerjahre war im Bereich des 
Umweltrechts gekennzeichnet durch eine häufig zu un-
differenzierte Orientierung an rein quantitativen – statt an
qualitativen – Gesichtspunkten, durch eine Eigenverant-
wortungsrhetorik, die vielfach an die Stelle nüchterner 
anreizorientierter Analyse trat, durch einseitige Wahrneh-
mungen der Wettbewerbsrelevanz umweltrechtlicher Re-
gulierung und durch eine pauschale Diskreditierung des
Ordnungsrechts (Tz. 182 ff.). 

Pauschale Charakterisierungen des Umweltordnungsrechts
als ineffizient und pauschale Behauptungen der Überlegen-
heit ökonomischer Instrumente sind inadäquat. Sie beschä-
digen ein unentbehrliches Instrument umweltpolitischer
Steuerung. Ob potenzielle allokative Effizienzvorteile öko-
nomischer Instrumente sich tatsächlich realisieren lassen,
hängt von Voraussetzungen ab, die zu häufig ausgeblendet
werden. In weiten Bereichen ist Ordnungsrecht nicht mit Ef-
fizienzgewinn durch ökonomische Instrumente ersetzbar.
Die in Betracht kommenden Instrumente zur Steuerung
umweltrelevanten Verhaltens haben jeweils spezifische Vor-
und Nachteile. Ob für einen bestimmten Einsatzbereich ord-
nungsrechtliche oder ökonomische Instrumente oder Maß-
nahmen anderer Art die größten Effizienzvorteile verspre-
chen, kann nur aufgrund genauer Analyse der jeweiligen
Anreiz- und sonstigen Rahmenbedingungen, einschließlich
der Kontroll-, Durchsetzungs- und sonstigen Transaktions-
kosten, festgestellt werden. In vielen Fällen wird sich ein po-
licy mix, der geschickt die Stärken und Schwächen unter-
schiedlicher Instrumente kombiniert bzw. ausgleicht, als die
günstigste Option erweisen (Tz. 197 ff.).

Inhaltlich konzentrieren sich Forderungen nach umwelt-
rechtlicher Deregulierung in Deutschland traditionell 
vor allem auf zwei Bereiche: auf die umweltrechtlichen
Genehmigungsverfahren und auf Erleichterungen für
EMAS-zertifizierte Betriebe (Tz. 198 f.). Nach Auffas-
sung des Umweltrates ist es an der Zeit, die Deregulie-
rungsdiskussion in diesen beiden Bereichen zu beenden.

Die Belastung der Wirtschaft mit Wartekosten durch um-
weltrechtliche Zulassungserfordernisse ist im zurückliegen-
den Jahrzehnt einschneidend reduziert worden (Tz. 200 ff.).
Das Gesamtsystem der behördlichen Aufsicht über die Ein-
haltung des geltenden Umweltrechts, dessen wichtigstes
und effizientestes Element die umweltrechtlichen Zulas-
sungsverfahren sind, musste dafür einige Abschwächungen

hinnehmen. So wurden Genehmigungserfordernisse und
Öffentlichkeitsbeteiligung zurückgefahren. Die unter ande-
rem durch gesetzliche Fristvorgaben erzwungene Konzen-
tration behördlicher Arbeitskapazitäten auf die Bearbeitung
von Genehmigungsverfahren hat die Spielräume für eine
wirksame antragsunabhängige Überwachung zusätzlich
verengt. Zu einem erheblichen Teil wurden Beschleunigun-
gen aber auch ohne korrespondierende Verluste an Kontroll-
wirksamkeit, als echte Effizienzverbesserungen im Rechts-
und Verwaltungssystem, erreicht (Tz. 204 ff.). Der Umwelt-
rat plädiert nachdrücklich dafür, weitere Verfahrensver-
kürzungen nur noch insoweit anzustreben, als dies ohne Ab-
striche an der Funktionsfähigkeit und Qualität der
Umweltaufsicht möglich ist. Die Möglichkeiten einer in
diesem Sinne funktionsverträglichen Verfahrensbeschleu-
nigung sind durch die bereits ergriffenen legislativen und
vor allem durch die ergriffenen administrativen Maßnah-
men weitgehend, aber noch nicht völlig ausgeschöpft. Wei-
tere Verbesserungsmöglichkeiten sieht der Umweltrat vor
allem im Bereich der oft noch immer unverhältnismäßig
zeitaufwendigen Beteiligung von Fachbehörden und Ge-
meinden (Tz. 215, 218), bei Maßnahmen zur Verbesserung
der Qualität der eingereichten Antragsunterlagen (Tz. 222 ff.)
und in intensiverer Bemühung der zuständigen Regulie-
rungsinstanzen um die Klärung verfahrensverzögernder
Rechtsunsicherheiten (Tz. 230 f.). Soweit dabei neben wei-
teren Verbesserungen der administrativen Abläufe und eige-
nen Anstrengungen der Antragsteller auch Maßnahmen der
Gesetz-, Verordnungs- und Verwaltungsvorschriftengeber
auf Bundes- oder Länderebene noch einen sinnvollen Bei-
trag leisten können, sind überwiegend – beispielsweise zur
Konkretisierung offener Gesetzesbegriffe und zur Siche-
rung einer angemessenen Qualität eingereichter Antrags-
unterlagen – eher positive Regulierungs- als Deregulie-
rungsmaßnahmen angezeigt. 

Die Verknüpfung von Deregulierungsforderungen und 
-maßnahmen mit der Beteiligung am EG-Umweltaudit-
System (EMAS) ist aus der Sicht des Umweltrates
grundsätzlich problematisch. Die EMAS-Beteiligung kann
und sollte im Rahmen behördlicher Ermessensspielräume
– beispielsweise hinsichtlich der Überwachungsdichte –
berücksichtigt werden. EMAS ist ein System, das zu über-
obligationsmäßigen Leistungen für den Umweltschutz mo-
tivieren und diese honorieren soll. Privilegierungen, die
dazu führen, dass EMAS-zertifizierte Organisationen ge-
ringere als die sonst obligatorischen Leistungen erbringen
müssen, laufen diesem Sinn und Zweck zuwider und ge-
fährden die Funktionsfähigkeit des Systems (Tz. 232 ff.). 

Die Deregulierungsdiskussion sollte abgelöst werden
durch eine Diskussion über die Effizienz ordnungsrecht-
licher Regulierung, die auf anreizorientierter Analyse be-
ruht und möglichst weitgehend empirisch fundiert ist.
Dies erfordert vor allem eine sorgfältige und detaillierte
Auseinandersetzung mit den Erfahrungen und Wahrneh-
mungen derer, die in der Praxis mit der Anwendung um-
weltrechtlicher Vorschriften befasst sind, insbesondere
also der betreffenden Akteure in Unternehmen und Behör-
den. Der Umweltrat regt entsprechende Untersuchungen
an (Tz. 237 ff.). 
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3.1 Übergreifende Fragen

3.1.1 Die Nachhaltigkeitsstrategien der 
Europäischen Union und Deutschlands

3.1.1.1 Vorbemerkung

241. Die EU-Politik für eine nachhaltige Entwicklung
ist derzeit durch mehrere Strategien bzw. Strategieent-
würfe gekennzeichnet, deren Rolle und Verhältnis zuei-
nander nach Auffassung des Umweltrates dringend
klärungsbedürftig ist. Zu unterscheiden sind dabei

– die Strategie Nachhaltiger Entwicklung, die in ihren
Grundzügen auf dem Europäischen Rat in Göteborg
festgelegt wurde,

– das VI. Umweltaktionsprogramm, das als verbindli-
cher Beschluss der EU-Organe die Leitlinien der eu-
ropäischen Umweltpolitik vorgibt und sich als um-
weltpolitischer Kernbestandteil einer EU-Nachhaltig-
keitsstrategie versteht,

– der „Cardiff-Prozess“, der die Erarbeitung von „Sek-
torstrategien für die Einbeziehung der Umweltdimen-
sion“ vorsieht, und

– die „Lissabon-Strategie“ für „Beschäftigung, Wirt-
schaftsreform und sozialen Zusammenhalt“, die die
ökonomische und soziale Dimension der EU-Nach-
haltigkeitsstrategie darstellt.

Der Europäische Rat von Göteborg im Juni 2001 offenbarte
erhebliche Schwierigkeiten, diese Strategien hinreichend
konkret und so wie geplant zu entwickeln: Weder konnte
Einigkeit über die genaue inhaltliche Ausgestaltung der
Nachhaltigkeitsstrategie erzielt noch der „Cardiff-Prozess“
hinsichtlich der Annahme aller Sektorstrategien ab-
geschlossen werden. Als schwierig erwies es sich auch, die
verschiedenen Strategien miteinander in Einklang zu brin-
gen. Der Umweltrat sieht daher Anlass, den bislang un-
vollendeten Prozess der multiplen Strategiebildung zu be-
urteilen. Dabei wird auch die Frage des Indikatorensystems
anzusprechen sein, das die Umsetzung der genannten Stra-
tegien kontrollierbar machen soll. Vor diesem Hintergrund
soll schließlich die bisherige Entwicklung der deutschen
Nachhaltigkeitsstrategie bewertet werden.

3.1.1.2 Die Nachhaltigkeitsstrategie der
Europäischen Union

3.1.1.2.1 Von Helsinki nach Göteborg – die
Vorarbeiten der Europäischen 
Kommission

242. Auf der Riofolgekonferenz der Vereinten Natio-
nen im Jahr 1997 in New York hat sich die Europäische
Union zur Vorlage einer Nachhaltigkeitsstrategie bis zum

Jahre 2002 verpflichtet. Um dieser Verpflichtung nachzu-
kommen, forderte der Europäische Rat in Helsinki im De-
zember 1999 die Europäische Kommission auf, einen
Vorschlag für eine langfristige Strategie auszuarbeiten,
die die verschiedenen Politiken der Gemeinschaft im
Sinne einer wirtschaftlich, sozial und ökologisch nach-
haltigen Entwicklung verbindet. Diese Nachhaltigkeits-
strategie sollte dem Europäischen Rat im Juni 2001 vor-
gelegt werden. Gleichzeitig sollte sie den Beitrag der
Gemeinschaft zur 10-Jahres-Überprüfung des Rio-Pro-
zesses im Jahre 2002 darstellen (Europäischer Rat,
1999b).

Unter Federführung des Präsidenten der Europäischen
Kommission wurde diese Aufgabe zunächst von der
„Prodi-Gruppe“ für „Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit,
Beschäftigung und Nachhaltige Entwicklung“, der meh-
rere Mitglieder der Kommission angehörten, wahrgenom-
men. Es dauerte rund ein Jahr, bis sich diese Gruppe auf
die Grundzüge der Strategie einigen konnte. Auf dieser
Grundlage erarbeitete eine Arbeitsgruppe der General-
direktion Umwelt ein Konsultationspapier, das vom
Europäischen Rat in Stockholm im März 2001 gebilligt
wurde. Auf Vorschlag der schwedischen Ratspräsident-
schaft wurde gleichzeitig entschieden, dass die Nachhal-
tigkeitsstrategie den später initiierten und bis dahin aus-
schließlich wirtschafts- und sozialpolitisch ausgerichteten
„Lissabon-Prozess“ (s. Abschn. 3.1.1.5) um die Umwelt-
dimension ergänzen sollte (Europäische Kommission,
2001a; Europäischer Rat, 2001a). 

243. Einen Monat vor Beginn des Europäischen Rates
in Göteborg, im Mai 2001, legte die Kommission ihren
Vorschlag einer Nachhaltigkeitsstrategie vor. Der Strate-
gieentwurf identifiziert sechs Schlüsselbereiche einer
nachhaltigen Entwicklung (Europäische Kommission,
2001b):

– Klimawandel,

– Gefahren für die öffentliche Gesundheit,

– Armut und soziale Ausgrenzung,

– Überalterung der Bevölkerung,

– Schutz natürlicher Ressourcen (Rückgang der biolo-
gischen Vielfalt, steigendes Abfallaufkommen und
Bodendegradation),

– Verkehrsüberlastung und ungleiche Regionalentwick-
lung.

Für vier dieser prioritären Themenbereiche – Klimawan-
del, Gesundheitsschutz, Schutz natürlicher Ressourcen 
sowie Verkehrs- und Flächenmanagement – formuliert der
Entwurf im Folgenden konkrete, teilweise quantifizierte
Umweltziele (headline objectives) sowie detaillierte 

3 Aktuelle umweltpolitische Entwicklungen
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Maßnahmen (measures) zur Umsetzung dieser Ziele (zur
ausführlichen Darstellung der Ziele und Maßnahmen siehe
Tabelle 3.1.1-1). Damit konzentriert sich der Entwurf einer
europäischen Nachhaltigkeitsstrategie auf die Konkreti-
sierung der vier Umweltthemen. Die beiden sozialpoliti-
schen Themenfelder der Armutsbekämpfung und der de-
mographischen Entwicklung hingegen werden im Rahmen
des parallel verlaufenden Lissabon-Prozesses behandelt.

244. Neben diesen relativ konkreten Umweltzielen und 
-maßnahmen formuliert der Kommissionsentwurf für eine
Nachhaltigkeitsstrategie eine Reihe weiterer, übergrei-
fender Ziele. So wird die fehlende Abstimmung zwischen
den einzelnen Politikfeldern als ein zentrales Problem der
Gemeinschaftspolitik hervorgehoben. Um die Kohärenz
der Gemeinschaftspolitik zu verbessern, sollen künftig alle
Politikinitiativen hinsichtlich ihrer möglichen ökonomi-
schen, ökologischen und sozialen Auswirkungen bewertet

werden. In allen Politikbereichen und insbesondere bei der
Überarbeitung der Gemeinsamen Agrar-, Fischerei- und
Verkehrspolitik soll das Prinzip der Nachhaltigkeit die
zentrale Entscheidungsgrundlage darstellen. Die verbes-
serte Information der Öffentlichkeit und der systema-
tische, frühzeitige Dialog mit Bürgern und Unternehmen
werden als ebenso notwendig erachtet, wie die ökologi-
sche Korrektur von Marktpreisen. Diese soll hauptsächlich
über den Abbau ökologisch schädlicher Subventionen und
den Einsatz marktwirtschaftlicher Instrumente erfolgen.
Betont wird ferner die Förderung von neuen, innovativen
Technologien und die Berücksichtigung von Umweltbe-
langen im öffentlichen und privaten Beschaffungswesen.
Gleichfalls soll sich die Europäische Union verstärkt in der
internationalen Umweltpolitik engagieren, die Herausfor-
derungen der Osterweiterung berücksichtigen und die
Umweltpolitik anderer Länder, vor allem von Entwick-
lungsländern, fördern (Europäische Kommission, 2001b). 

Problembereiche Hauptziele Maßnahmen auf EU-Ebene 

Begrenzung des Kli-
mawandels und ge-
steigerte Nutzung sau-
berer Energien 

– Erfüllung der Verpflich-
tungen der EU im Rahmen 
des Kyoto-Protokolls 

– Weitere Reduktion der 
Treibhausgasemissionen 
um jährlich 1 Prozent bis 
2020 gegenüber 1990 

– Steigerung des Anteils  
alternativer Kraftstoffe  
auf 7 Prozent im Jahr  
2010 und 20 Prozent  
im Jahr 2020 

– Stopp der Beihilfen für die Produktion und den 
Verbrauch fossiler Brennstoffe bis zum Jahr 2010

– Annahme der Richtlinie über die Besteuerung von Ener-
gieprodukten bis zum Jahr 2002

– Vorschlag über die Einführung eines Systems handelba-
rer CO2-Emissionslizenzen im Jahr 2001 

– Vorschlag über die Förderung alternativer Kraftstoffe im 
Jahr 2001, Annahme im Jahr 2002 

– Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz (stren-
gere Minimumstandards, Öko-Labeling) 

– Förderung der Forschung in den Bereichen Erneuerbare 
Energien und Kernenergie 

Umgang mit Gefahren 
für die öffentliche 
Gesundheit  

– Verankerung von Sicher-
heit und Qualität der Le-
bensmittel als Handlungs-
prinzip aller Akteure der 
Lebensmittelkette 

– Produktion und Nutzung 
von Chemikalien ohne 
signifikante Bedrohung 
der menschlichen Ge-
sundheit und Umwelt bis 
zum Jahr 2020 

– Wirkungsvolle Behand-
lung von Problemen im 
Zusammenhang mit Infek-
tionskrankheiten und An-
tibiotikaresistenzen 

– Schaffung einer europäischen Lebensmittelbehörde im 
Jahr 2002 

– Verbesserung der Verbraucherinformation und Stärkung 
des Problembewusstseins durch Erziehung und Labeling 

– Verbesserung des Monitorings und der Kontrolle gefähr-
licher Substanzen in Lebensmitteln und in der Umwelt  

– Fortführung der Neuausrichtung der Gemeinsamen  
Agrarpolitik; schrittweise Einstellung von Tabaksubven-
tionen und Förderung alternativer Einkommensquellen 

– Erarbeitung einer Gemeinschaftsstrategie zur Förderung 
von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

– Anwendung der Rechtsvorschriften der neuen Chemika-
lienpolitik ab dem Jahr 2004; Vorlage eines Aktions-
plans zur Reduktion von Antibiotikaresistenzen bis 2001 
und von Instrumenten zur Kontrolle und zum Monito-
ring von Infektionskrankheiten bis 2005

Tabel le 3.1.1.-1

Ziele und Maßnahmen des Kommissionsentwurfs einer Nachhaltigkeitsstrategie1
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245. Hinsichtlich der Implementation und Revision der
Strategie sieht die Kommission die Erarbeitung eines jähr-
lichen Umsetzungsberichtes sowie die Vorlage von
Schlüsselindikatoren bis zum Frühjahr 2002 vor. Die im
Rahmen des „Cardiff-Prozesses“ (Abschn. 3.1.1.4) erar-
beiteten sektorspezifischen Umweltintegrationsstrategien
sollen mit den spezifischen Zielen der Nachhaltigkeits-
strategie abgestimmt werden. Gleichzeitig werden Refor-
men der Arbeitsmethoden aller EU-Institutionen eingefor-
dert mit dem Ziel, die Kohärenz der Politiken im Sinne
einer nachhaltigen Entwicklung sicherzustellen. In diesem

Zusammenhang kündigte die Kommission die Einführung
eines „Runden Tisches zur nachhaltigen Entwicklung“ an:
Zehn unabhängige Experten sollen dem Kommissionsprä-
sidenten Vorschläge für den jährlichen Umsetzungsbericht
und für die Verbesserung der Kohärenz der Gemein-
schaftspolitiken insgesamt vorlegen. Ebenso soll die Stra-
tegie zu Beginn jeder Amtsperiode der Kommission um-
fassend bewertet werden. Schließlich ist eine Evaluation
durch alle relevanten europäischen Interessenorganisatio-
nen alle zwei Jahre im Rahmen eines so genannten Stake-
holder-Forums vorgesehen. 

Problembereiche Hauptziele Maßnahmen auf EU-Ebene 

Verantwortungs-
bewussterer Umgang 
mit natürlichen  Res-
sourcen 

– Entkopplung von Wirt-
schaftswachstum, Res-
sourcenverbrauch und Ab-
fallaufkommen 

– Stopp des Verlustes an 
biologischer Vielfalt bis 
zum Jahr 2010 

– Nachhaltige Fischerei-
wirtschaft und Schutz der 
marinen Ökosysteme EU- 
und weltweit 

– Entwicklung einer integrierten Produktpolitik zur 
Reduzierung des Abfallaufkommens 

– Verabschiedung der Gesetzgebung zur Umwelthaftung 
bis zum Jahr 2003 

– Entwicklung eines Systems von Biodiversitätsindikato-
ren und eines Systems zur Messung von Ressourcenpro-
duktivität bis zum Jahr 2003 

– Weiter reichende Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 
im Sinne eines transparenten Systems von Direktzahlun-
gen für ökologische Leistungen 

– Abbau von kontraproduktiven Subventionen der Fische-
reiwirtschaft; Reduzierung der EU-Fischereiflotte auf 
ein weltweit nachhaltigkeitsverträgliches Niveau

Umbesserung des Ver-
kehrssystems und der 
Flächennutzung 

– Signifikante Entkopplung
von Wirtschaftswachstum 
und Verkehrszunahme 

– Stopp des Anstiegs des 
Straßenverkehrs durch 
Verlagerung des Trans-
portaufkommens auf 
Schiene, Wasser und 
ÖPNV – der Anteil des 
Straßenverkehrs soll 2010 
nicht größer sein als 1998

– Förderung einer ausgegli-
chenen Regionalentwick-
lung durch Abbau regio-
naler ökonomischer Un-
gleichheit 

– Vorschlag für einen Rahmen für Mautgebühren im Jahr 
2002; ab 2005 sollen die Preise für die unterschiedlichen 
Verkehrsmittel deren externe Kosten reflektieren 

– Harmonisierung der Mautsysteme für Straßenverkehr bis 
zum Jahr 2010 

– Vorschlag für eine Überarbeitung der Leitlinien für die 
transeuropäischen Verkehrsnetzwerke zur Annahme  
in 2003: Prioritäre Bevorzugung von Investitionen in  
öffentliche Verkehrsmittel, Schienen-, Wasserwege- und 
Kurzstreckenseeverkehr; Reduktion des Förderanteils für 
den Straßenverkehr in der Strukturpolitik 

– Liberalisierung der Märkte für Eisenbahn und Flugver-
kehr 

– Förderung der Telearbeit durch verstärkte Investitionen 
in Infrastruktur und Service der Telekommunikation 

– Beginn der Umsetzung des European Spatial Planning 
Observatory (ESPON); Bewertung der Kohärenz raum-
wirksamer Gemeinschaftspolitiken 

– Ausweitung der Einkommensmöglichkeiten in ländli-
chen Gebieten durch Steigerung des Förderanteils regio-
naler Entwicklungsprojekte im Rahmen der Agrarpolitik  

– Unterstützung lokaler Initiativen 
SRU/UG2002/Abb. 3.1.1-1 nach Europäische Kommission, 2001b, S. 10 ff. 

1 Ziele und Maßnahmen, die auf dem Europäischen Rat von Göteborg gestrichen oder stark abgeschwächt wurden, sind kursiv gesetzt.
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3.1.1.2.2 Der Europäische Rat von Göteborg

Beschlüsse

246. Der Europäische Rat in Göteborg im Juni 2001
konnte – entgegen dem ursprünglichen Zeitplan – keine
Einigung über den Kommissionsvorschlag erzielen. Be-
dingt durch die späte Vorlage des Kommissionsvor-
schlags und den Widerstand verschiedener Mitgliedstaa-
ten gegen zentrale Ziele und Maßnahmen wurden in den
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Göte-
borg lediglich Grundzüge einer europäischen Nachhaltig-
keitsstrategie formuliert. Dabei wurde eine Reihe von
Zielen und Maßnahmen des Kommissionsvorschlags ge-
strichen. Hierzu gehören insbesondere:

– die Reduktion der Treibhausgasemissionen um jähr-
lich 1 % bis 2020,

– der Abbau der Beihilfen für die Produktion und den
Verbrauch fossiler Brennstoffe bis 2010,

– das Auslaufen der Subventionen für die Tabakindus-
trie und

– die Verabschiedung der Richtlinie über die Besteue-
rung von Energieprodukten bis zum Jahr 2002.

Weitere Ziele und Maßnahmen wie etwa der Abbau von
Subventionen in der Fischereiwirtschaft, die Reduzierung
der EU-Fischereiflotte oder die Konstanthaltung des An-
teils des Straßenverkehrs im Modal Split bis zum Jahr
2010 wurden nur in deutlich abgeschwächter Form ver-
abschiedet. So soll der Fischereiaufwand jetzt nur noch
unter „Berücksichtigung sozialer Auswirkungen und der
Notwendigkeit, Überfischung zu vermeiden, an den 
verfügbaren Fischbestand angepasst werden“ (Europä-
ischer Rat, 2001b, RN 31; s. Abschn. 3.2.5.2). Für den
Verkehrsbereich wird das weniger konkrete Ziel einer
deutlichen Entkopplung von Wirtschafts- und Verkehrs-
wachstum formuliert, das vornehmlich durch die Ver-
kehrsverlagerung auf umweltfreundliche Verkehrsträger
und deren Bevorzugung im Rahmen der Überarbeitung
der Leitlinien für die transeuropäischen Verkehrsnetze er-
reicht werden soll. Darüber hinaus sollen ab dem Jahr
2004 die Preise der Nutzung der einzelnen Verkehrsträger
die jeweiligen Kosten für die Gesellschaft besser wider-
spiegeln (Europäischer Rat, 2001b, RN 29). 

247. Für den Themenbereich Klimawandel bekräftigen
die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates die Ver-
pflichtungen des Kyoto-Protokolls. Die Ratifizierung und
das Inkrafttreten des Protokolls werden für das Jahr 2002
angestrebt. Weiter soll der Anteil von Strom aus erneuer-
baren Energien am Gesamtstromverbrauch in der Ge-
meinschaft bis zum Jahr 2010 einen Anteil von 22 % er-
reichen. Im Themenbereich Gesundheit wird die von der
Kommission anvisierte neue Chemikalienpolitik bestätigt:
Innerhalb einer Generation sollen Chemikalien nicht mehr
zu erheblichen Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit
führen. Die neuen Rechtsvorschriften sollen bis zum Jahr
2004 in Kraft treten. Die Kommission wird zudem bis
Ende 2001 Aktionspläne im Zusammenhang mit Anti-
biotikaresistenzen und dem Ausbruch von Infektions-

krankheiten vorlegen. Europäisches Parlament und Rat
sollen sich zudem rasch über die Verordnung zur Schaf-
fung einer europäischen Lebensmittelbehörde einigen. 

Für den Themenbereich natürliche Ressourcen wird das
Ziel der Entkopplung von Wirtschaftswachstum, Res-
sourcenverbrauch und Abfallaufkommen betont. Hierbei
ist kritisch anzumerken, dass in der EU und in Industrie-
ländern wie Japan und den USA eine Entkopplung des
Ressourcenverbrauchs vom Wachstum des Bruttosozial-
produkts grundsätzlich längst erreicht ist. Dies hat bisher
jedoch einen absoluten Anstieg nicht ausgeschlossen
(SCHOER et al., 2001; World Ressources Institute, 2000,
S. 18 f.). Das Ziel muss daher die Rückführung des abso-
luten Ressourcenverbrauchs sein. 

Der Europäische Rat unterstreicht das Ziel, bis zum Jahr
2010 eine Beendigung des Artenverlustes zu erreichen. In
der Agrarpolitik soll künftig mehr Gewicht auf die Förde-
rung gesunder, hochwertiger Nahrungsmittel, umwelt-
freundlicher Produktionsmethoden einschließlich ökolo-
gischer Erzeugung, erneuerbarer Rohstoffe und auf den
Schutz der biologischen Vielfalt gelegt werden (Europä-
ischer Rat, 2001b).

Die Rolle der Bundesregierung

248. Das Verhalten der Bundesregierung während der
Verhandlungen in Göteborg ist differenziert zu bewerten.
Positiv zu erwähnen ist ihr Engagement im Vorfeld und
während des Gipfels, die Themen Landwirtschaft,
Ernährung und Gesundheit in die Nachhaltigkeitsstrategie
aufzunehmen. Nachdrücklich zu kritisieren ist hingegen
die – am Ende auch durchgesetzte – Ablehnung der Ab-
schaffung von Beihilfen für fossile Energieträger. Vonsei-
ten des Umweltministeriums war diese seit langem auch
von der OECD vertretene Forderung noch im Vorfeld be-
grüßt worden. Auch andere Mitgliedstaaten hatten eine
Bereitschaft zur Diskussion signalisiert. In Göteborg hat
sich die Bundesregierung dann aber – auf Druck des Wirt-
schaftsministeriums, der Steinkohlewirtschaft, der IG
Bergbau, Chemie, Energie und des Bundeslandes Nord-
rhein-Westfalen – dieser Forderung mit dem Argument
verweigert, dass aus Gründen der Versorgungssicherheit
ein nationaler Energiesockel von bis zu 15 % der Pri-
märenergieversorgung unter Einbezug von Steinkohle und
regenerativen Energien langfristig sicherzustellen sei. Die
bereits hohe Abhängigkeit von Energieimporten dürfe
nicht noch erhöht werden. Zudem entstünde durch einen
Beihilfestopp kein Beitrag zum Umweltschutz, da ledig-
lich heimische Kohle durch Importkohle ersetzt werden
würde. Dagegen würden aber in erheblichem Umfang
Arbeitsplätze und die Stabilität einzelner Regionen ge-
fährdet (IG BCE, 2001; RAG, 2001). Zur Kritik dieser
Haltung der Bundesregierung wird auf die Ausführungen
im Klimaschutzkapitel (Tz. 511 ff.) verwiesen.

3.1.1.2.3 Von Göteborg nach Barcelona
249. Nachdem in Göteborg die Ziele des Kommissions-
entwurfs erheblich abgeschwächt wurden, ist nun der Rat
für Allgemeine Angelegenheiten beauftragt, die weitere
Ausarbeitung einer europäischen Nachhaltigkeitsstrategie
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zu koordinieren. Dies soll auf der Grundlage der Schluss-
folgerungen von Göteborg und unter Berücksichtigung
des ursprünglichen Kommissionsentwurfs, des VI. Um-
weltaktionsprogramms (Abschn. 3.1.1.3) und der im
Rahmen des Cardiff-Prozesses erstellten Sektorstrate-
gien für die Einbeziehung von Umweltbelangen 
(Abschn. 3.1.1.4) erfolgen (Europäischer Rat, 2001b, 
RN 20, 24 f.). 

Beschlossen wurde ferner, dass die Kommission künftig
auf den jährlichen Frühjahrstagungen des Europäischen
Rates über die Fortschritte bei der Entwicklung und Um-
setzung der Strategie berichten soll (Europäischer Rat,
2001b, RN 25). Hierzu soll die Kommission Leitindikato-
ren zur nachhaltigen Entwicklung erarbeiten und rechtzei-
tig vor der Frühjahrstagung 2002 mit dem Europäischen
Rat abstimmen. Ein Entwurf hierzu, der sechs Umweltin-
dikatoren mit den Schwerpunkten Klima und Transport
enthielt, wurde Ende Oktober 2001 von der Kommission
vorgelegt (COM(2001) 619 final) und vom Europäischen
Rat im Dezember 2001 ergänzt (vgl. Tz. 266).

250. In ihrem Aktionsplan für die verbesserte Rechtset-
zung soll die Kommission neben Maßnahmen zur Verein-
fachung und Verbesserung der Rechtsetzung und der An-
wendung des Gemeinschaftsrechts auch Mechanismen für
die Prüfung und Bewertung aller wichtigen Maßnahmen-
vorschläge hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen, sozialen
und ökologischen Auswirkungen erarbeiten. Schließlich
sind alle EU-Organe aufgefordert, die interne Koordina-
tion der Politiken zwischen den verschiedenen Bereichen
zu verbessern. Die globale Dimension der nachhaltigen
Entwicklung soll in einer Mitteilung der Kommission zum
Weltumweltgipfel in Johannesburg vertiefend dargestellt
werden. Nachhaltige Entwicklung soll zu einem Ziel der
bilateralen Entwicklungszusammenarbeit und der Tätig-
keit in allen internationalen Organisationen gemacht wer-
den. Die EU soll den Zielwert für Entwicklungshilfe von
0,7 % des Bruttoinlandsprodukts so schnell wie möglich
erreichen, sich für globales Umweltmanagement einsetzen
und gewährleisten, dass sich Handel und Umwelt künftig
gegenseitig unterstützen.

Mit seinen Schlussfolgerungen vom Dezember 2001 hat
der Umweltministerrat auf die Koordinationsdefizite bei
der Weiterentwicklung der EU-Nachhaltigkeitsstrategie
reagiert (Rat der Europäischen Union, 2001a). Der Rat für
Allgemeine Angelegenheiten soll zwar weiterhin mit der
Koordinierung der horizontalen Entwicklung der Strate-
gie beauftragt sein. Zusätzlich soll sich aber der Umwelt-
ministerrat mit Prioritäten, Zielen und Zeitplänen der
Strategie befassen und so die Ergebnisse in die jährliche
Bewertung und Weiterentwicklung der Strategie einbrin-
gen. Darüber hinaus regt der Umweltministerrat die Ein-
setzung einer Arbeitsgruppe hochrangiger Beamter für
die Behandlung umweltpolitischer Aspekte der Strategie
an. Auf deren Zusammensetzung und institutionelle An-
siedlung wird allerdings nicht näher eingegangen.

Schließlich wird eine Reihe von Maßnahmen genannt, de-
ren Umsetzung der Strategie eine „praktische und früh-
zeitige Wirksamkeit“ verleihen soll. Dabei handelt es sich
aber um bereits laufende oder bevorstehende Vorhaben,

die unabhängig vom Prozess der Strategieerarbeitung ver-
einbart worden sind. Die in dem ursprünglichen Kom-
missionsentwurf für den Europäischen Rat in Göteborg
vorgesehenen weit reichenden Ziele sollen aber weiterhin
Berücksichtigung im Prozess der Strategieumsetzung fin-
den.

3.1.1.2.4 Vorläufige Bewertung
251. Grundsätzlich positiv beurteilt der Umweltrat den
in Gang gesetzten Prozess, der eine Strategieevaluation
auf jedem Frühjahrsgipfel einschließt. Hierdurch ist eine
wichtige Grundlage für einen langfristigen Lernprozess
auf breiter Basis gelegt worden. Voraussetzung für eine ef-
fektive Politikevaluation ist allerdings die klare Festlegung
möglichst quantifizierter, mit konkreten Umsetzungsfristen
versehener Umweltziele und der Maßnahmen zu ihrer Er-
reichung. Dies ist – entgegen dem ursprünglichen Zeit-
plan – bisher nicht gelungen.

Inhaltlich ist die Abschwächung der vergleichsweise kon-
kreten und weit reichenden Kommissionsvorlage durch
den Europäischen Rat zu kritisieren. Insbesondere der
vorläufige Verzicht auf den Abbau ökologisch nachteili-
ger Subventionen in den Bereichen Energie, Fischerei und
Landwirtschaft sowie die Abkehr von dem Ziel einer
jährlichen quantifizierten Reduktion der Treibhausgas-
emissionen und der Widerstand gegen die Einführung von
Energiesteuern stellen hier einen deutlichen Rückschritt
gegenüber der Kommissionsmitteilung dar. 

Insgesamt ist der bisherige Prozess der Entwicklung einer
europäischen Nachhaltigkeitsstrategie von vielfältigen
Interessengegensätzen und einer Überforderung der mit
diesem Prozess befassten Institutionen geprägt. Es besteht
keine hinreichende Klarheit der Ziele, Verfahren und Zu-
ständigkeiten für den Prozess der Strategieerstellung. 
Weder die Kommission noch die Ratspräsidentschaft
konnten eine zentrale steuernde Koordination des For-
mulierungsprozesses in ausreichendem Maß gewährleis-
ten: Die Strategieerarbeitung bis zum Gipfel in Göteborg
litt unter einer unzureichenden Vorbereitung und Vorab-
stimmung sowohl seitens der Kommission als auch sei-
tens der Ratspräsidentschaft, die die Lage nicht richtig
eingeschätzt und die Mitgliedstaaten vor dem Gipfel un-
ter einen problematischen Zeitdruck gesetzt haben. Die
Vorarbeiten in der Kommission kamen erst sehr langsam
in Gang und endeten mit einem spät vorgelegten Text-
entwurf. Aufgrund der knappen Zeit für regierungsinterne
Abstimmungsprozesse bestand vonseiten der Mitglied-
staaten kaum Bereitschaft, eine Strategie mit zum Teil
weit reichenden Zielen zu verabschieden. Auch seitens
der Bundesregierung fehlte offenbar die Motivation oder
die personelle Kapazität, die Strategiebildung auf europä-
ischer Ebene voranzutreiben. Ob der Rat für Allgemeine
Angelegenheiten die ihm zugedachte Koordinierungsauf-
gabe wird erfüllen können, ist eine offene Frage: Die 
erheblichen Probleme dieses Rates, in anderen Politikfel-
dern entsprechende Koordinierungsaufgaben wahrzuneh-
men, lassen Zweifel zumindest angebracht erscheinen.
Daher ist eine Kooperation mit dem Umweltministerrat,
die nun auch erfolgen soll, unerlässlich. Dabei kann auf
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die gute Erfahrung einer modellhaften Kooperation von
Umwelt- und Sektorakteuren bei der Erarbeitung eines In-
dikatoren- und Zielsystems für den Verkehrssektor (EEA,
2001a) zurückgegriffen werden.

Es besteht die Gefahr, dass die Abschwächung des Kom-
missionsentwurfs der Nachhaltigkeitsstrategie auch die
unerlässliche Integration von Umweltbelangen in alle
Politikbereiche (Cardiff-Prozess) beeinträchtigt. Durch
die bloße Addition eines Umweltkapitels zu der sozio-öko-
nomischen Lissabon-Strategie wird der Nachhaltigkeits-
strategie bisher eher eine beigeordnete, jedoch keine über-
geordnete Rolle zugewiesen. Die vom Europäischen Rat in
Laeken beschlossenen Headline-Indikatoren für die Lissa-
bon-Strategie (Tz. 265 f.) lassen eine deutlich nachrangige
Rolle des Umweltschutzes erkennen. Der weiter gehende
Ansatz, der die Nachhaltigkeitsstrategie als übergeordne-
tes Konzept ansieht, welches den Lissabon-Prozess, das
Umweltaktionsprogramm und mit ihm den Cardiff-Pro-
zess integriert (vgl. JIMÉNEZ-BELTRÁN, 2001a, S. 5),
würde erhebliche Überarbeitungen und Präzisierungen er-
fordern. Eine umweltpolitische Neuorientierung auch des
Lissabon-Prozesses wäre dabei sinnvoll.

3.1.1.3 Das VI. Umweltaktionsprogramm
252. Das VI. Umweltaktionsprogramm 2001 bis 2010
mit dem Titel „Umwelt 2010: Unsere Zukunft liegt in 
unserer Hand“ soll einerseits Bestandteil der Nach-
haltigkeitsstrategie sein. Andererseits unterliegt es aber
der formellen Beschlussfassung durch die EU-Gremien
(Verfahren der Mitentscheidung) und hat dadurch einen
höheren Grad an Verbindlichkeit. Träger der Programm-
formulierung war hier nicht die Kommission bzw. die spe-
ziell eingesetzte „Prodi-Gruppe“, sondern die Generaldi-
rektion (GD) Umwelt (Europäische Kommission, 2001c).
Der Programmformulierung war eine detaillierte kritische
Evaluation des V. Umweltaktionsprogramms von 1993
und seiner Umsetzungsdefizite vorausgegangen (Europä-
ische Kommission, 2000; vgl. DONKERS, 2000). Der
von der GD Umwelt im Januar 2001 vorgelegte erste Ent-
wurf unterschied sich deutlich von der detaillierten Ziel-
struktur des V. Umweltaktionsprogramms und wurde we-
gen seiner Unbestimmtheit und des fast vollständigen
Fehlens konkreter Ziele und Zeitvorgaben vielfach kriti-
siert. An der Kritik beteiligten sich nicht nur die Umwelt-
verbände und das European Consultative Forum (EEB
2001a, European Consultative Forum on Environment
and Sustainable Development, 2001), sondern auch die
anderen EU-Organe wie etwa der Wirtschafts- und Sozi-
alausschuss (European Economic and Social Committee,
2001) und das Europäische Parlament, das nach erster Le-
sung 222 Änderungsvorschläge vorlegte (Rat der Europä-
ischen Union, 2001b). 

Auf der Tagung des Umweltministerrates am 8. März
2001 hat sich auch die überwiegende Mehrheit der Mit-
gliedstaaten kritisch zur Beschlussvorlage der Kommis-
sion geäußert. Auch die deutsche Regierung bekundete
ihre Enttäuschung und kritisierte, dass die von der Kom-
mission vorgeschlagenen Ziele zu allgemein und nicht
quantifiziert seien und keine konkreten Zeitpläne ent-

hielten. Dies sei um so bedauerlicher, als es bereits zahl-
reiche wissenschaftlich abgesicherte Umweltziele gebe.
Weiterhin forderte die deutsche Regierung eine bessere
Verankerung des Mechanismus der Politikintegration
(UMWELT, 5/2001, S. 284). Der Deutsche Bundestag
schloss sich dieser Kritik an und forderte zugleich
„sektorspezifische Ziele und prozedurale Vorkehrungen
für eine wirksame Integrationspolitik“ (Bundestagsdruck-
sache 14/6423, S. 4). In der Ratsfassung der Beschluss-
vorlage zum VI. Umweltaktionsprogramm vom Juni 2001
wurde die allgemeine Kritik aber nur vergleichsweise we-
nig aufgegriffen (Council of the European Union, 2001).
Die wenigen quantitativen Ziele betreffen weiterhin le-
diglich den Klimaschutz und stellen überdies Verweise
auf bestehende Beschlusslagen (Kyoto-Ziel) dar. Konkre-
tisierungen in den verschiedenen Politiksektoren sollen
im Lauf der nächsten Jahre erfolgen. 

Auch das Europäische Parlament hat in seiner zweiten Le-
sung im Januar 2002 von seiner ursprünglich sehr kriti-
schen Haltung gegenüber dem Kommissionsentwurf teil-
weise Abstand genommen. Der Umweltausschuss hatte
eine Beschlussempfehlung vorgelegt, die zahlreiche Vor-
schläge für konkrete mittel- und langfristige Ziele enthielt
(MYLLER, 2001). Vom Plenum wurden die meisten der
ambitionierten Zielvorschläge aber abgelehnt. Angenom-
men wurden lediglich die Zielvorschläge für den Klima-
schutz und den Verkehrsbereich. Diese betreffen die Ver-
ringerung der CO2-Emissionen um 1 % jährlich bis zum
Jahr 2020 gegenüber dem Stand von 1990, die Stabili-
sierung der verkehrsbedingten CO2-Emissionen bis
2008/2012 und die deutliche Entkopplung von Verkehrs-
wachstum und Bruttosozialprodukt. Das Europäische Par-
lament fordert im Gegensatz zum Rat – und nach Meinung
des Umweltrates zu Recht – auch, dass die thematischen
Schwerpunktstrategien nicht von der Kommission allein,
sondern im Verfahren der Mitentscheidung erarbeitet wer-
den sollen. Nach Auffassung des Europäischen Parlaments
sollen diese auch nicht erst in fünf, sondern bereits in drei
Jahren vorgelegt werden. Zudem spricht sich das Europä-
ische Parlament für die Förderung und Harmonisierung
der Umweltsteuern auf europäischer Ebene aus (Europä-
isches Parlament, 2002). Insbesondere aufgrund dieser
Forderung gilt die Anrufung des Vermittlungsausschusses
als wahrscheinlich (ENDS vom 18. Januar 2002).

253. Zentral für das VI. Umweltaktionsprogramm ist
die Prioritätenfestlegung auf vier thematische Schwer-
punkte:

– Klimawandel,

– Naturschutz und Biodiversität,

– Umwelt, Gesundheit und Lebensqualität,

– Natürliche Ressourcen und Abfall.

Drei dieser Bereiche (Klimaschutz, Ressourcenschutz,
Umwelt und Gesundheit) decken sich mit den entspre-
chenden Schwerpunkten der Nachhaltigkeitsstrategie der
EU (Tz. 243). Für den vierten Themenbereich (hier Na-
turschutz – dort Mobilität) ist die Prioritätensetzung 
dagegen nicht identisch. Für die vier thematischen
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Schwerpunkte werden allgemeine Zielvorgaben (objec-
tives) gemacht. Der Verlust an Artenvielfalt soll beispiels-
weise bis 2010 gestoppt werden. Produktion und Nutzung
chemischer Stoffe sollen spätestens 2020 keine wesentli-
chen negativen Auswirkungen auf die menschliche Ge-
sundheit mehr haben. Diese und andere Zielvorgaben sol-
len in „thematischen Strategien“ konkretisiert werden, die
von der Kommission spätestens fünf Jahre nach Verab-
schiedung des Programms vorzulegen sind. Bereits be-
schlossen ist die Erarbeitung thematischer Strategien in
den Bereichen Bodenschutz, Meeresumwelt, Pestizidein-
satz, Luftverschmutzung, Ressourceneffizienz, Recycling
und städtische Umweltqualität. Weitere Themenbereiche
sollen noch bestimmt werden.

Im Übrigen verfolgt das VI. Umweltaktionsprogramm
ausdrücklich einen „strategischen“ Ansatz. Dieser soll
nicht nur in neuen Gesetzen und in einer effektiveren Im-
plementation bestehen, sondern auch weitere Anstren-
gungen hinsichtlich einer Integration von Umweltbelan-
gen in alle Bereiche der EU-Politik beinhalten, die eine
ex-ante Evaluation politischer Maßnahmen und Pro-
gramme einschließen. Dabei wird auch die konsequente
Anwendung der Strategischen Umweltverträglichkeit-
sprüfung betont. Zum strategischen Ansatz zählt auch die
generelle Förderung nachhaltiger Produktions- und Kon-
summuster, die Förderung umweltfreundlicher öffentli-
cher und privater Nachfragestrukturen, die Verbesserung
von Haftungsregeln, nachhaltige Flächennutzung und ins-
gesamt eine breite Kooperationspraxis. 

254. Bewertung:

– Konkrete, quantitative Ziele fehlen im Entwurf des
VI. Umweltaktionsprogramms fast gänzlich. Die fest-
gestellten Vollzugsdefizite bei den konkreten Zielvor-
gaben des V. Umweltaktionsprogramms haben nicht
zu Anstrengungen für einen besseren Vollzug geführt.
Vielmehr deutet sich mit dem Entwurf des VI. Um-
weltaktionsprogramms – entgegen der formellen Be-
kundung – eine tendenzielle Abkehr vom Ansatz der
zielorientierten Umweltpolitik (Management by Ob-
jectives, vgl. SRU, 2000, Kapitel 1) und die Rückkehr
zu einem ergebnisoffenen Inkrementalismus an (vgl.
DEMMKE, 2001; HEY, 2001; HEINELT et al., 2000;
KNILL und LENSCHOW, 2000). 

– Weitere Konkretisierungen von Zielen und Maßnah-
men werden mit Hinweis auf die ausstehende Aus-
arbeitung thematischer Strategien auf die fernere Zu-
kunft verschoben. 

– Der explizite Widerstand auch der GD Umwelt gegen
konkrete Zielvorgaben ist für den Umweltrat ebenso
wenig nachvollziehbar wie die Begründung, dass die
wissenschaftlichen Grundlagen hierfür noch nicht er-
arbeitet seien. Auch von der schwedischen Präsident-
schaft hätte angesichts der derzeitigen Vorreiterrolle
des Landes auf diesem Gebiet ein entschiedeneres
Eintreten für einen prozedural klar festgelegten, ziel-
orientierten und insoweit in seinen Wirkungen über-
prüfbaren Ansatz der Umweltstrategie erwartet wer-
den können (vgl. KAHN, 2000; LUNDQVIST, 1998). 

– Das Verhältnis der noch zu entwickelnden themati-
schen Strategien des VI. Umweltaktionsprogramms
zu den sektoralen Strategien des Cardiff-Prozesses
(Tz. 255 ff.) bleibt weitgehend ungeklärt. Das Um-
weltaktionsprogramm müsste hier eine deutlich kla-
rere Orientierungsfunktion für die verursachernahen
Politiksektoren erhalten. Insbesondere im Hinblick
auf die generell betonte Innovationsorientierung der
EU-Umweltpolitik wären kalkulierbare Zielvorgaben
wünschenswert.

– Nach Form und Inhalt sieht der Umweltrat den vorlie-
genden Entwurfsstand für das VI. Umweltaktionspro-
gramm als einen Rückschritt gegenüber dem V. Um-
weltaktionsprogramm an. Auch der Vergleich mit dem
konkreteren und weiter reichenden Kommissionsvor-
schlag für eine europäische Nachhaltigkeitsstrategie
verdeutlicht die Schwäche des VI. Umweltaktionspro-
gramms. Im Hinblick auf die noch ausstehende Wei-
terentwicklung des Programms empfiehlt der Um-
weltrat der Bundesregierung, auf grundlegende
Verbesserungen in den genannten Punkten hinzuwir-
ken. Sollte eine entsprechende Umarbeitung des Um-
weltaktionsprogramms im weiteren Beratungsprozess
von Rat, Parlament und Kommission unterbleiben, ist
darauf zu achten, dass wenigstens die thematischen
Schwerpunktstrategien problemgerechte Zielvorga-
ben, konkrete Maßnahmen und wirksame Überprü-
fungsmechanismen für die Umweltpolitik auf europä-
ischer Ebene enthalten.

Die weitgehend identische thematische Ausrichtung des
Umweltaktionsprogramms und der Nachhaltigkeitsstrate-
gie – drei von vier prioritären Themenfeldern des
VI. Umweltaktionsprogramms decken sich mit denen des
Entwurfs für eine EU-Nachhaltigkeitsstrategie – wirft
schließlich die Frage nach dem Verhältnis dieser beiden
Programme zueinander auf. Insbesondere angesichts der
im März 2001 auf dem Europäischen Rat in Stockholm
beschlossenen Neudefinition der EU-Nachhaltigkeitsstra-
tegie als ökologische Dimension des Lissabon-Prozesses
stellt sich die Frage nach einer möglichen Integration bei-
der Programme. Das derzeitige, inkrementalistisch zu-
stande gekommene Nebeneinander des VI. Umweltak-
tionsprogramms und des umweltpolitischen Teils der
Nachhaltigkeitsstrategie erscheint jedenfalls als wenig
sinnvoll und führt eher zu einer Schwächung als zu einer
Stärkung der EU-Umweltpolitik. 

3.1.1.4 Der Cardiff-Prozess der sektoralen
Politikintegration

255. Grundlage des Cardiff-Prozesses ist Artikel 6 des
EG-Vertrages in der Fassung des Vertrages von Amster-
dam, der die Einbeziehung der „Erfordernisse des
Umweltschutzes (...) insbesondere zur Förderung einer
nachhaltigen Entwicklung“ in die Politiken und Maßnah-
men der Gemeinschaft verlangt (vgl. KRAEMER, 2000).
Die einzelnen Fachministerräte sind durch die Beschlüsse
des Europäischen Rates von Cardiff (1998) gehalten, sek-
torale Integrationsstrategien zu erarbeiten. Dabei wurde
in der Praxis meist nach einem zweistufigen Prozedere
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verfahren: Zunächst erfolgte die Vorlage eines Arbeitsbe-
richts, darauf die Vorlage der Strategie. Beide müssen
vom Europäischen Rat angenommen werden. Dabei lie-
fert in der Regel die Kommission die Informationen für
die Erstellung und für die Überprüfung der Berichte und
Strategien (statt vieler KRAAK et al., 2001).

Als Initiator und Kontrollinstanz des Cardiff-Prozesses
fungiert der Europäische Rat, in dem die Staats- und Re-
gierungschefs der Mitgliedstaaten und der Präsident der
Europäischen Kommission zusammenkommen. Der Eu-
ropäische Rat legt nach dem EG-Vertrag die allgemeinen
politischen Zielvorstellungen der Europäischen Union
fest, de facto ist er das zentrale Entscheidungsgremium
für wesentliche strittige Fragen insbesondere institutio-
neller und finanzieller Art, auch wenn er selbst keine un-
mittelbar rechtsverbindlichen Entscheidungen treffen
kann. Vom Europäischen Rat zu unterscheiden ist der
„Rat“ im Sinne des EG-Vertrages, neuerdings meist als
Rat der Europäischen Union bezeichnet, der sich je nach
Politikbereich aus den zuständigen nationalen Fachminis-
tern zusammensetzt. Im Rahmen der EU verfügt in der
Regel der Rat der Europäischen Union – in weiten Berei-
chen gemeinsam mit dem Europäischen Parlament – über
die Entscheidungsbefugnis insbesondere in Angelegen-
heiten der Gesetzgebung. Bei seinen Beschlüssen ist er
von Vorarbeiten der Kommission abhängig, die allein
über das formelle Initiativrecht für europäische Gesetz-
gebungsakte verfügt. Der Cardiff-Prozess stellt in diesem
Gefüge den Versuch dar, über die Leitfunktion des Euro-
päischen Rates auf die fachprogrammatische und gesetz-
geberische Arbeit des in Fachministerräte differenzierten
Rates der Europäischen Union im Sinne einer nachhaltig-
keitsorientierten Politikintegration einzuwirken.

3.1.1.4.1 Der Verlauf des Cardiff-Prozesses
256. Auf Ersuchen des Europäischen Rates von Luxem-
burg im Dezember 1997 unterbreitete die Kommission
dem Europäischen Rat von Cardiff im Juni 1998 ein Stra-
tegiepapier mit Leitlinien zur Einbeziehung des Umwelt-
schutzes in andere Politikbereiche. Hauptpunkte waren die
Abschätzung der Umweltfolgen aller wichtigen Ge-
meinschaftsinitiativen und deren Berücksichtigung in der
Entscheidungsfindung, die Festlegung von sektoralen In-
tegrationsstrategien, Erfolgsindikatoren und Überwa-
chungszielen, die Benennung von prioritären Maßnahmen
in Schlüsselbereichen und die regelmäßige Überprüfung
der Fortschritte (Europäische Kommission, 1998). 

Der Europäische Rat von Cardiff forderte alle relevanten
Fachräte daraufhin auf, Integrationsstrategien zu erarbei-
ten. Fortschritte sollten unter Berücksichtigung der Kom-
missionsempfehlungen ständig beobachtet und Erfolgs-
indikatoren entwickelt werden. In einer ersten Runde
begannen die Fachministerräte für Energie, Verkehr und
Landwirtschaft mit der Erarbeitung sektoraler Integrati-
onsstrategien. Der Europäische Rat in Wien im Dezember
1998, zu dem die Räte für Energie, Verkehr und Landwirt-
schaft ihre Arbeitsberichte vorlegten, erweiterte diesen
Kreis in einer zweiten Runde um die Räte für Entwick-
lung, Binnenmarkt und Industrie, der EU-Gipfel in Köln

im Juni 1999 in einer dritten Runde um die Räte für All-
gemeine Angelegenheiten, Wirtschaft und Finanzen
(ECOFIN) und Fischerei (Europäischer Rat, 1999a,
1998a, 1998b, vgl. LENSCHOW 2002; FERGUSSON,
et al., 2001; KRAAK et al., 2001; GRIMEAUD, 2000;
KRAEMER, 2000; SCHEPELMANN, 2000). 

257. Eine erste grundlegende Evaluation des Integrations-
prozesses wurde von dem Europäischen Rat von Helsinki
im Dezember 1999 vorgenommen. Die vorgelegten Strate-
gien der Räte für Energie, Verkehr und Landwirtschaft und
die Arbeitsberichte der Räte für Industrie, Binnenmarkt und
Entwicklung wurden – mit Verweis auf bestehenden Ver-
besserungsbedarf – angenommen. An alle Räte erging die
Aufforderung, die Arbeiten bis zum Europäischen Rat in
Göteborg im Juni 2001 abzuschließen und vollständige
Strategien einschließlich möglicher Ziele, Zeitpläne und In-
dikatoren vorzulegen. In Göteborg sollte der Prozess ab-
schließend bewertet werden, um danach in die Phase der 
Implementation der Strategien überzugehen. Rat und Kom-
mission wurden diesbezüglich auf die Entwicklung von In-
strumenten zur Evaluierung und zur geregelten Fortschrei-
bung verpflichtet (Europäischer Rat, 1999b). 

Im Vorfeld des Europäischen Rates von Göteborg wurden
weitere Arbeitsberichte vom Rat für Fischerei und von
ECOFIN erstellt. In Göteborg legten die Räte für Binnen-
markt und Entwicklung fertige Strategien, die Räte für Fi-
scherei und Industrie vorläufige Strategien, der Rat für
Allgemeine Angelegenheiten einen Arbeitsbericht und die
Räte für Energie, Verkehr und Landwirtschaft revidierte
Strategien vor. Da alle Strategien nicht oder unzureichend
die vom Europäischen Rat von Helsinki geforderten Zeit-
pläne für Maßnahmen, Ziele und Indikatoren enthielten,
wurde der Prozess der Strategieerstellung nicht, wie ur-
sprünglich geplant, abgeschlossen, sondern es wurden die
Fachräte aufgefordert, ihre Strategien weiterzuentwickeln
und zu vollenden. Die Vorgaben des sechsten Umweltak-
tionsprogramms und der europäischen Nachhaltigkeits-
strategie sind dabei zu berücksichtigen. Zum Europä-
ischen Rat im Frühjahr 2002 sollen die Ergebnisse erneut
vorgelegt werden und danach ihre Umsetzung finden 
(Europäischer Rat, 2001b).

3.1.1.4.2 Analyse und Bewertung der 
einzelnen Integrationsstrategien

258. Der Gedanke, Umweltpolitik nicht auf einen spe-
zialisierten Politiksektor zu beschränken, sondern als
Querschnittspolitik zu betreiben, ist in Deutschland be-
reits zu Beginn der Siebzigerjahre thematisiert worden
(vgl. Tz. 274). Die Notwendigkeit der Entwicklung sek-
toraler Umweltstrategien und einer entsprechenden „In-
ternalisierung der Verantwortung“ in die verursacherna-
hen Politikbereiche ist heute unstrittig. Mit dem neu
gefassten Artikel 6 des EG-Vertrages hat der Gedanke der
Umweltpolitikintegration, der früher im Umweltkapitel
des Vertrages verankert war (Artikel 130 r Abs. 2 2 EGV
a. F.), eine deutlichere, für alle Politikbereiche sichtbarere
konstitutionelle Verankerung gefunden. Seit Cardiff war
die Politikintegration ein Thema auf allen EU-Gipfeln.
Ohne Zweifel ist dabei ein Lernprozess auf europäischer
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Ebene in Gang gekommen (LENSCHOW, 2002; 
GRIMEAUD, 2000). 

Die bisherigen Resultate bleiben aber nach Auffassung
des Umweltrates deutlich hinter den Erwartungen und
Notwendigkeiten zurück. Kein Fachministerrat hat die
Beschlüsse des Europäischen Rates von Helsinki um-
gesetzt, zum EU-Gipfel in Göteborg eine umfassende
Strategie mit konkreten Zielen, Zeitplänen und Indikato-
ren vorzulegen. Der politische Stellenwert der Strategien
ist bisher unklar. Der Prozess ist relativ unkoordiniert,
ohne klare Vorgaben und ohne eine zentrale Steuerungs-
instanz verlaufen. Das Europäische Parlament und
Interessenorganisationen, aber auch die einzelnen natio-
nalen Umweltministerien waren formal kaum beteiligt.
Maßgeblich war der Prozess davon abhängig, ob sich die
jeweilige Präsidentschaft des Themas angenommen hat
oder ob von Einflussfaktoren wie laufenden Reformpro-
zessen (z. B. erneuerbare Energien), Krisensituationen
(z. B. Landwirtschaft, Fischerei) oder internationalen
Verhandlungen (z. B. Klimapolitik) ein Handlungsdruck
ausging (KRAAK, et al., 2001; KRAEMER et al., 2000;
SCHEPELMANN, 2000). 

Aufgrund der fehlenden inhaltlichen Vorgaben, der man-
gelnden Koordination und Ergebnisverantwortung vari-
ieren die einzelnen Strategien hinsichtlich ihres methodi-
schen Ansatzes, ihrer Reichweite und Verbindlichkeit
stark. Unter der finnischen Ratspräsidentschaft wurden
zwar informelle Kriterien zum Aufbau und Inhalt der Stra-
tegien entwickelt. Demnach sollten diese eine Analyse der
relevanten Umweltprobleme und Trendverläufe beinhal-
ten, über ergriffene Maßnahmen berichten und Leitbilder,
Qualitäts- und Handlungsziele beschreiben, neue Maß-
nahmen mitsamt Zeitplänen und verantwortlichen Akteu-
ren benennen und Indikatoren sowie Mechanismen des
Monitoring, der Evaluation und der regelmäßigen Fort-
schreibung enthalten. Bislang entspricht aber keine der
Strategien diesen Anforderungen zur Gänze. Das Ausmaß
der Berücksichtigung der einzelnen Kriterien wird in Ta-
belle 3.1.1-2 dargestellt (vgl. FERGUSSON et al., 2001). 

Insgesamt zeigt sich, dass kein allgemein akzeptiertes
Verständnis der Umweltpolitikintegration existiert. Zwi-
schen Umwelt- und Nachhaltigkeitsintegration besteht
ein ungeklärtes Verhältnis, besonders dort, wo nachhal-
tige Entwicklung im Sinne des Drei-Säulen-Konzepts
(Wirtschaft-Soziales-Umwelt) definiert wird (Tz. 30 f.).

Tabel le 3.1.1-2

Bewertung der Integrationsstrategien
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Problemanalyse – + – – – – – + –

Leitbilder,  
Qualitätsziele + + + + – + – – + +

quantifizierte 
Handlungsziele – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Maßnahmen inklusive  
Zeitpläne – + + – – – – + –

Benennung 
verantwortlicher Akteure 
für die Implementation 

+ – + + + + – + +

Indikatorenentwicklung, 
Erfolgskontrolle + + + + – + – – + –

Monitoring, Evaluation + + – – – – + – – – 
SRU/UG2002/Abb. 3.1.1-2 nach FERGUSSON et al., 2001, S. 15 

– geringfügige Berücksichtigung
– – keine Berücksichtigung
+ stärkere Anstrengungen, aber insgesamt noch unzureichende Berücksichtigung
+ + relativ umfassende, zufrieden stellende Berücksichtigung
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259. Die erheblichen Unterschiede der Strategien er-
möglichen bislang nur einige generalisierende Aussagen.
Ein universelles Defizit betrifft die Problemanalyse: Nur
die Strategien der Räte Verkehr und Fischerei enthalten
eine annähernd ausreichende Analyse der relevanten Um-
weltprobleme und der Problemverantwortung ihrer
Sektoren. In den anderen Bereichen bleibt die Problem-
analyse und -formulierung vage. Ein starker wissen-
schaftlicher Input zu Beginn der Strategieformulierung
hat nicht stattgefunden, häufig wurden selbst die Arbeiten
der Europäischen Umweltagentur nicht berücksichtigt.
Während die Strategien im Hinblick auf qualitative Ziel-
vorgaben beträchtliche Unterschiede aufweisen, enthält
keine der Strategien neue quantifizierte Ziele und wirklich
neue Maßnahmen mit Zeitplänen für ihre Umsetzung.
Vielmehr wird häufig eine Aufzählung bereits beschlos-
sener oder geplanter Maßnahmen vorgenommen. Die
Berücksichtigung der Verpflichtungen der internationalen
Umweltpolitik (Klima, Biodiversität) erfolgt unzurei-
chend oder gar nicht. Die Fortschreibung bzw. geringfü-
gige Änderung bisheriger Ansätze wird mithin als ausrei-
chend erachtet. Auch die Arbeiten an Indikatoren,
Monitoring und Evaluierung sind – bis auf den Bereich
Verkehr mit dem Indikatorensystem TERM – bislang un-
zulänglich. Dagegen ist die Verpflichtung, Verantwort-
lichkeiten für die Implementation der einzelnen Inhalte zu
benennen, besser umgesetzt worden. 

Im Vergleich der einzelnen Ratsformationen sind für die
Räte Verkehr, Energie, Landwirtschaft, aber auch Fische-
rei die vergleichsweise größten Fortschritte zu verzeich-
nen. Zum einen liegt dies an dem zeitlichen Vorsprung.
Andererseits sind die Kontextbedingungen für die Strate-
gieentwicklung in diesen Bereichen günstiger: Landwirt-
schaft, Energie, Fischerei und Verkehr sind schon vor dem
„Cardiff-Prozess“ Gegenstand von Integrationsbemü-
hungen gewesen, z. B. im Rahmen des V. Umwelt-
aktionsprogramms. Die für Industrie, Binnenmarkt oder
Wirtschaft und Finanzen zuständigen Fachräte haben in
der Vergangenheit zwar häufig umweltpolitische Belange
in ihrem Sinne beeinflusst, waren jedoch selten selber
Adressat der Integration von Umweltbelangen. Von ihnen
wird auch ein vorwiegend wirtschaftsbezogener, umwelt-
politisch restriktiver Nachhaltigkeitsbegriff verwendet.

260. Nach Auffassung des Umweltrates muss die Um-
weltpolitikintegration auf europäischer Ebene als eine
langfristige Aufgabe verstanden werden, die einen langen
Atem erfordert. Dass verursachernahe Politiksektoren
wie Wirtschaft und Industrie, Verkehr, Energie oder Land-
wirtschaft binnen ein bis zwei Jahren problemgerechte In-
tegrationsstrategien erarbeiten würden, war vor dem Hin-
tergrund der Erfahrungen mit der Politikintegration auf
nationaler Ebene nicht zu erwarten. Deshalb sind nicht so
sehr die inhaltlichen Defizite der Strategien zu kritisieren:
das eigentliche Problem ist die unzureichende Institu-
tionalisierung des „Cardiff-Prozesses“. Es bedarf eines
gezielten Verfahrens der Internalisierung von Verant-
wortung, das die verursachernahen Politiksektoren 
– gemeinsam mit ihrer Klientel – mit den ungelösten Um-
weltproblemen ihres Verantwortungsbereichs konfron-

tiert und einen entsprechenden Diskurs über Problem-
lösungen auslöst (vgl. SRU, 2000, Kap. 1).

Der gesamte Prozess hängt bisher in zu starkem Maß von
der jeweiligen Präsidentschaft des Europäischen Rates ab.
Es fehlt eine Koordinierungs- und Steuerungsinstanz, die
in der Lage ist, Fortschritte zu überprüfen, mangelhafte
Umsetzung anzumahnen und die Abstimmung zwischen
Umwelt- und anderen Fachräten zu koordinieren. Zwar
wurde eine so genannte Integration Unit bei der GD Um-
welt eingerichtet. Sie stößt aber bei den meist stärkeren
„verursachernahen“ Generaldirektionen auf Widerstand
(KRAAK und ZIMMERMANN-STEINHART, 2001).
Dieser Ansatz einer horizontalen Koordination durch die
vergleichsweise schwache Umweltadministration kann
nicht ausreichen. Auch der Umweltministerrat ist zu einer
entsprechenden Koordinierungs- und Steuerungsleistung
nicht in der Lage: Weder ist er dazu formell ermächtigt,
noch kann er informell erheblichen politischen Einfluss
ausüben. Der Europäische Rat wäre zu einer solchen Ko-
ordinierungsleistung in der Lage, verfügte aber bisher we-
der über die kompetente institutionelle Vorbereitung noch
über die zeitlichen Ressourcen, sich eingehend mit Ange-
legenheiten der Umweltpolitikintegration zu beschäftigen
(Tz. 272 f.).

3.1.1.5 Die Lissabon-Strategie
261. Die vom Europäischen Rat in Lissabon im März
2000 formulierte Wirtschafts- und Sozialkonzeption ist
gewissermaßen das Basisprogramm der EU, in das die
Strategie einer ökologisch nachhaltigen Entwicklung
nachträglich eingefügt wurde. Nach Vollendung des Bin-
nenmarktes und der Währungsunion war zunächst die
Notwendigkeit gesehen worden, die bestehenden Grund-
züge der Wirtschaftspolitik (Luxemburg-Prozess 1997
und Köln-Prozess 1999) besser zu koordinieren und um
sozial- und beschäftigungspolitische Inhalte zu ergänzen.
Zu neuen strategischen Zielen wurden dauerhaftes Wirt-
schaftswachstum, zusätzliche und qualitativ höherwertige
Arbeitsplätze sowie eine Verstärkung des sozialen Zu-
sammenhalts erhoben. Es lag nahe, die langfristige Um-
weltstrategie – auch im Sinne des Postulats der Politik-
integration – nicht isoliert von diesem Strategiekonzept zu
entwickeln.

Anders als im Falle des VI. Umweltaktionsprogramms for-
mulierte der Europäische Rat in der Lissabon-Strategie
zentrale quantitative Zielvorgaben und Zeithorizonte zu
ihrer Verwirklichung. Danach soll eine Erhöhung des An-
teils der Beschäftigten an der Erwerbsbevölkerung von
61 % im Jahr 2000 auf 70 % im Jahr 2010 erfolgen und die
Beschäftigungsquote für Frauen von heute durchschnitt-
lich 51 % auf 60 % im Jahr 2010 ansteigen. Es wird ein
Wachstumspfad von 3 % angestrebt. Die Entwicklung von
geeigneten Indikatoren für die effektive Überwachung der
Fortschritte ist vorgesehen. Der Europäische Rat soll jedes
Frühjahr die Einhaltung des Fahrplans von Lissabon über-
prüfen und gegebenenfalls neue Etappenziele vorgeben
(vgl. Europäischer Rat, 2000). Der Umweltrat begrüßt,
dass in diese Prüfung nunmehr auch die ökologische
Dimension der Nachhaltigkeit einbezogen wird.
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262. Der Lissabon-Prozess geht davon aus, dass Wohl-
stand und Wettbewerbsfähigkeit nicht allein durch den
einheitlichen Binnenmarkt erreicht werden, sondern wei-
tere Faktoren dafür notwendig sind. Gefordert wird ein
makroökonomischer „policy-mix“ für mehr Wachstum
und Beschäftigung, der die Inflationsrate für den Euro-
Raum in einer Bandbreite zwischen 0 % und 2 % hält und
auf die Verbesserung der beschäftigungs- und ausbil-
dungsfördernden Wirkungen der Steuer- und Sozialsys-
teme sowie auf eine steuerliche Entlastung gering qualifi-
zierter und schlecht bezahlter Arbeit abzielt. Neben einer
Reihe von grundlegenden wirtschaftlichen Reformen sol-
len strukturpolitische Maßnahmen außerdem die Schaf-
fung eines günstigen Umfeldes für die Gründung und Ent-
wicklung innovativer, insbesondere kleiner und mittlerer
Unternehmen (KMU) fördern. 

Insbesondere in Hochtechnologiebranchen und bei wis-
sensintensiven Dienstleistungen soll durch die perma-
nente Qualifizierung der Bevölkerung zudem die Beset-
zung qualifizierter Arbeitsplätze erreicht werden. Als eine
weitere Einflussgröße des Wachstums wird der Zugang zu
umfassenden Informationen für alle gesehen. Daher soll
eine Politik betrieben werden, die Unternehmen und Bür-
gern auf verschiedenen technischen Wegen einen größt-
möglichen und kostengünstigen Zugriff auf Informatio-
nen ermöglicht und außerdem einen europäischen Raum
der Forschung und Innovation schafft, in dem die For-
schungstätigkeiten der einzelnen Länder besser aufeinan-
der abgestimmt sind. Nicht zuletzt wird der Modernisie-
rung der Sozial- und Bildungssysteme hohe Bedeutung
zugemessen. Alle relevanten Politikbereiche sollen den
Übergang in die Innovations- und Wissensgesellschaft der
Zukunft unterstützen und gleichzeitig soziale Ausgren-
zungen entschieden bekämpfen. Ebenso sollen bessere
Bedingungen für die Kreativität und Mitwirkung aller 
Gesellschaftsmitglieder geschaffen werden, um Innova-
tionskraft und Dynamik auf Dauer zu erzeugen (vgl. 
Europäischer Rat, 2000, S. 3 ff.).

263. Der Europäische Rat von Stockholm im März 2001
war der Erste, auf dem die vorgesehene jährliche Über-
prüfung der Fortschritte des in Lissabon festgelegten Zie-
les vorgenommen wurde, die Europäische Union bis 2010
zum wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt zu
machen. Darüber hinaus wurde die in Lissabon verab-
schiedete Strategie um neue Themenbereiche erweitert.
Dies sind der demographische Wandel – insbesondere die
Probleme einer alternden Bevölkerung und der damit ver-
bundenen kontinuierlichen Verringerung des Anteils der
Personen im erwerbsfähigen Alter – sowie die Förderung
neuer Technologien, insbesondere der Biotechnologie.
Weiterhin wurde die Strategie für eine nachhaltige Ent-
wicklung unter Einschluss der Umweltdimension erstma-
lig in einen direkten Zusammenhang mit dem Lissabon-
Prozess gestellt (vgl. Europäischer Rat, 2001a).

264. Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass durch die For-
mulierung einer Strategie nachhaltiger Entwicklung auch
Umweltaspekte Eingang in den zunächst rein wirtschafts-
und sozialpolitisch ausgerichteten Lissabon-Prozess ge-
funden haben. Bisher ist dies allerdings nur additiv und

nachrangig geschehen. Die Ökonomie besitzt eindeutigen
Vorrang. Es besteht die Gefahr, dass die Umweltfrage in
einem so angelegten Nachhaltigkeitsverständnis ihren un-
erlässlichen Stellenwert verliert bzw. auf klassische Er-
folgsbereiche verkürzt wird und umweltstrategische
Handlungspotenziale eher ab- als aufgebaut werden. Da-
mit besteht allerdings die Schwierigkeit, ein Konzept, das
alle drei Entwicklungsdimensionen (ökonomische, so-
ziale und ökologische) zugleich berücksichtigt, umzuset-
zen, ohne dass die eine Dimension die andere behindert.
Wie schwierig die systematische Verknüpfung ist, zeigt
sich in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates
von Göteborg, in dem sich ein Abschnitt mit nachhaltiger
Entwicklung und ein anderer mit Vollbeschäftigung und
allgemeinen wirtschaftspolitischen Leitlinien beschäftigt.
Es ist auch zu fragen, wie das angestrebte pauschale Ziel
eines hohen Wirtschaftswachstums von 3 % im jährli-
chen Durchschnitt mit dem Ziel einer Entkopplung die-
ses Wachstums vom Zuwachs des Verkehrs und des
Ressourcenverbrauchs verbunden wird. Bei der gegen-
wärtigen Produktionstechnologie dürfte ein Wirtschafts-
wachstum von durchschnittlich 3 % mit absoluten 
Zuwächsen in diesen Bereichen verbunden sein (Euro-
päischer Rat, 2001b; vgl. MACRORY, 2001, S. 3). 

3.1.1.6 Indikatoren zur Erfolgskontrolle
265. Die Bemühungen um eine zielorientierte Strategie
nachhaltiger Entwicklung schließen notwendig den
Aspekt der Erfolgskontrolle anhand von Indikatoren ein.
Hierfür sind Indikatorsysteme verschiedener Institutionen
(CSD, OECD, EEA, EUROSTAT) wie auch einzelner
Länder in der Diskussion, die sich zumeist noch in der
Entwicklung befinden (ausführlich ZIESCHANK, 2001).
Der Begriff des „Indikators“ wird dabei in einem sehr
weiten Sinne verwendet. Gemeint sind Zustands- oder
Flussgrößen, die – idealerweise wegen ihrer besonderen
Bedeutung für das Erreichen politisch gesetzter Ziele –
der besonderen politischen Aufmerksamkeit anempfohlen
werden. Dass es sich im engeren Wortsinn um Größen
handeln muss, die wegen ihrer Anzeigefunktion in Bezug
auf andere, eigentlich relevante Größen von Interesse sind
(wie z. B. Flechten als Indikatoren für die Luftqualität), ist
nicht gemeint.

266. Für die EU ergibt sich ein erheblicher Koordinie-
rungsbedarf sowohl zwischen den Indikatorsystemen als
auch im Hinblick auf die zu entwickelnden Strategien
(bzw. Strategiekomponenten) und ihre Zielstruktur. In ge-
wisser Weise ist die Indikatordiskussion in der EU ihrer-
seits „Indikator“ für die entstandene Koordinationspro-
blematik. Unter diesem Gesichtspunkt soll sie hier kurz
Erwähnung finden.

Im Oktober 2001 hat die Europäische Kommission einen
Vorschlag über Strukturindikatoren für den Lissabon-
Prozess vorgelegt, der auf dem EU-Gipfel in Laeken im
Dezember 2001 ergänzt und beschlossen wurde (Rat der
Europäischen Union, 2001c). Dieser Vorschlag, der eine
Weiterentwicklung der erstmals im September 2000 von
der Kommission vorgelegten strukturellen Indikatoren für
den Lissabon-Prozess darstellt (COM(2000)594 final), 
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enthält insgesamt 35 Indikatoren zur allgemeinen Wirt-
schaftslage sowie zu den folgenden fünf Themenfeldern:

– Beschäftigung,

– Innovation,

– Wirtschaftsreform,

– Gesellschaftlicher Zusammenhalt,

– Umweltaspekte nachhaltiger Entwicklung.

Während die ersten vier Themenfelder und die darin ent-
haltenen Indikatoren gegenüber dem ersten Entwurf vom
September 2000 nur unmerklich verändert worden sind,
ist der Themenbereich „Umweltaspekte nachhaltiger Ent-
wicklung“ neu aufgenommen worden. Ähnlich wie auf
der Strategieebene ist somit auch im Indikatorenbereich
die Umweltdimension erst nachträglich zu den Dimensio-
nen Wirtschaft und Soziales hinzugefügt worden. 

Der Themenbereich „Umweltaspekte nachhaltiger Ent-
wicklung“ enthält sieben Einzelindikatoren, die fünf Un-
terthemen zugeordnet sind (Tabelle 3.1.1-3).

Damit finden sich die vier Umweltthemen (Energie und
Klimawandel, Verkehr, Umwelt und Gesundheit sowie
Schutz der natürlichen Ressourcen) des in Göteborg
vorgelegten Kommissionsentwurfs für eine europäische
Nachhaltigkeitsstrategie auch in den strukturellen Indika-
toren wieder. Während allerdings der Bereich Energie und
Klimawandel und der Verkehrsbereich relativ umfassend
berücksichtigt werden, betreffen die Indikatoren für die
Bereiche Umwelt und Gesundheit sowie Schutz der natür-
lichen Ressourcen jeweils nur einen sehr engen Teilaus-
schnitt dieser Problembereiche.

Die strukturellen Indikatoren liegen den jährlich auf der
Frühjahrstagung des Europäischen Rates vorzulegenden
Berichten der Europäischen Kommission über den Fort-
schritt der Lissabon-Strategie (so genannte Synthesebe-
richte) zugrunde. Erstmals wurde ein solcher Synthesebe-
richt im März 2001 in Stockholm vorgelegt. Die durch die
Kommissionsmitteilung vom Oktober 2001 und die Be-
schlüsse des Europäischen Rates in Laeken im Dezember
2001 neu hinzugefügten Umweltindikatoren werden im
kommenden, im Frühjahr 2002 in Barcelona vorzulegen-
den, Synthesebericht zu berücksichtigen sein.

267. Für die danach folgenden Syntheseberichte soll die
Reihe der Indikatoren regelmäßig überprüft, aktualisiert
und ergänzt werden. Zusätzlich zu den strukturellen Indi-
katoren wurde dem Europäischen Rat in Laeken eine län-
gere „offene Liste umweltspezifischer Leitindikatoren“
zur weiteren Entwicklung und abschließenden Bearbei-
tung vorgelegt. Die umweltbezogenen Headline-Indikato-
ren und die Indikatoren der „offenen Liste“ sollen nun in
jedem Synthesebericht nach Barcelona „entsprechend den
sich entwickelnden Prioritäten der jeweiligen jährlichen
Übersicht“ aktualisiert werden (Rat der Europäischen
Union, 2001c, RN 19). Angesichts der äußerst begrenzten
Aussagekraft der bisherigen sieben Umweltindikatoren
hält der Umweltrat – unabhängig vom konkreten Stellen-
wert der Indikatoren der „offenen Liste“ – die Berück-
sichtigung von weiteren Indikatoren in den Synthese-
berichten für absolut notwendig. Neben einer
Überarbeitung der Headline-Indikatoren mit Blick auf
eine größere Repräsentativität der Umweltindikatoren
sollte sich die Bundesregierung im weiteren Verfahren
dafür einsetzen, dass zusätzlich für die folgenden Indika-
toren bzw. Themenbereiche der offenen Liste wegen ihrer

Tabel le 3.1.1-3

Umweltbezogene Indikatoren der Liste der Strukturindikatoren
für den Lissabon-Prozess

Unterthemen Indikatoren 

Bekämpfung der Klimaänderungen – Treibhausgasemissionen (6 Gase) in absoluten Zahlen 
(bezogen auf das Kyoto-Ziel) 

– Anteil der erneuerbaren Energien am Elektrizitätsverbrauch 

Gewährleistung der Nachhaltigkeit im 
Verkehrssektor 

– Verkehrsaufkommen und BSP  
(Passagiere – km; Fracht in Tonnen – km) 

– Anteil der Verkehrsträger am Verkehrsaufkommen  
(Passagiere – km, Fracht in Tonnen – km) 

Abwendung von Gefahren für die 
Gesundheit der Bevölkerung 

– Belastung der Bevölkerung in Ballungsgebieten  
durch Luftverschmutzung 

Verantwortungsvollerer Umgang mit 
natürlichen Ressourcen 

– Eingesammelte, deponierte und verbrannte Siedlungsabfälle, 
in kg pro Einwohner 

Allgemeiner wirtschaftlicher Hintergrund – Energieintensität der Wirtschaft (Energieverbrauch/BSP) 

Quelle: Rat der Europäischen Union, 2001c 



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 159 – Drucksache 14/8792

besonderen Wichtigkeit eine kontinuierliche Berichts-
pflicht eingeführt wird:

– Lärmbelästigung,

– Internalisierung externer Kosten des Verkehrs,

– Treibstoffverbrauch im Verkehr,

– Verbrauch von toxischen Chemikalien einschließlich
von Schädlingsbekämpfungsmitteln,

– Wiederverwendungsquote bei Abfalltrennung,

– Erzeugte gefährliche Abfälle,

– Trinkwasserqualität,

– Produktivitätsindikatoren für Ressourcen oder Mate-
rialaufwand,

– Index für biologische Vielfalt,

– Schutzgebiete (für biologische Vielfalt),

– Ökologischer Landbau,

– Entwicklung der bebauten Gebiete,

– Bodenverseuchung und -erosion.

Bis auf die Zusatzindikatoren der biologischen Vielfalt,
der Entwicklung der bebauten Gebiete und der Bodenqua-
lität handelt es sich allerdings nicht um Indikatoren des

Umweltzustandes, die für die nachhaltige Entwicklung
letztlich entscheidend sind, sondern um Ergebnisindikato-
ren für Handlungsziele. Über die langfristig akkumulierten
Umweltbelastungen jenseits der jährlichen Belastungen,
über die faktische Qualität des Naturhaushaltes oder von
Ökosystemen ist mit den bislang vorgeschlagenen
Indikatoren also nur eine eingeschränkte Aussage mög-
lich. Zumindest eine grobe Bilanzierung im Sinne eines
umweltökonomischen Verständnisses, bei dem das vor-
handene „Naturkapital“ zu Beginn einer Berichtsperiode
mit früheren oder späteren Bestandsaufnahmen verglichen
werden könnte, wäre aber dringend geboten. In diesem
Sinne sollte bei der weiteren Indikatorentwicklung für eine
Nachhaltigkeitsbilanz in der EU der Beschreibung des
Umweltzustands gezielt Rechnung getragen werden.

268. Auch nach der Vorlage der um die Umweltdimen-
sion ergänzten strukturellen Indikatoren bleibt die Frage
nach dem Verhältnis der verschiedenen europäischen Um-
welt- und Nachhaltigkeitsstrategien zueinander weiterhin
offen. Ein mögliches Modell für die Architektur der ver-
schiedenen Strategien bzw. Strategieentwürfe hat die Euro-
päische Umweltagentur mit ihrem Vorschlag für ein In-
dikatorsystem der EU vorgestellt. Angesichts der
Schwierigkeiten, die die EU mit der Systematisierung ihrer
verschiedenen Strategien hat, sei hier auf diesen Vorschlag
verwiesen (vgl. Abbildung 3.1.1-1) (vgl. JIMÉNEZ-
BELTRÁN, 2001a). 

Abbildung 3.1.1-1

Das Drei-Korridore-Modell der Europäischen Umweltagentur

Quelle: JIMÉNEZ-BELTRÁN, 2001a, verändert
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Nach dem so genannten Drei-Korridore-Modell umfassen
die strukturellen Indikatoren die sozioökonomischen Ziel-
stellungen des Lissabon-Prozesses, zukünftig ergänzt um
Umweltaspekte. Die sektoralen Indikatoren bilden den
zweiten Korridor. Er dient der Integration von Umweltge-
sichtspunkten in die Fachpolitiken und diesbezüglichen
Strategien der Politikintegration, wie sie der Cardiff-Pro-
zess vorsieht. Die umweltthemenbezogenen Indikatoren
sollen die Ergebniskontrolle insgesamt unterstützen sowie
die Umweltaktionsprogramme begleiten (EEA, 2001b,
S. 8; JIMÉNEZ-BELTRÁN, 2001b). Das „3-Korridore-
Modell“ illustriert, auf welche Weise die bestehenden
Informationssysteme und (Umwelt-)Indikatoren auf zen-
trale politische Prozesse bezogen werden können. Dieser
Vorschlag der Europäischen Umweltagentur könnte einen
wesentlichen Beitrag zur Strukturierung der verschiede-
nen Komponenten der EU-Umweltstrategie leisten. 

269. Bei der weiteren Entwicklung von Umwelt- und
Nachhaltigkeitsindikatoren sollten nach Auffassung des
Umweltrates folgende Erfordernisse stärker berücksich-
tigt werden: 

– Konsistenz: Die Indikatoren müssen auf die festge-
legte Themen- und Zielstruktur abgestimmt sein. Dies
erfordert eine engere Verknüpfung von politischer
Ziel- und wissenschaftlicher Indikatorentwicklung
der EU und ihrer Mitgliedsländer.

– Repräsentativität: Auch wenn sinnvollerweise nicht
nur Indikatoren im oben erläuterten engeren Sinne in
Betracht kommen (Tz. 265 ff.), sollten vorzugsweise
„viel sagende“ Indikatoren gewählt werden, an deren
Entwicklung nicht nur die Veränderungen des Indika-
tors selbst ablesbar ist, sondern die aufgrund be-
stehender Zusammenhänge geeignet sind, die Ent-
wicklung in bestimmten Problemfeldern möglichst
repräsentativ zu beschreiben. Nur so können die
Nachteile der unvermeidlichen Selektivität der Indi-
katoren begrenzt werden.

– Verbindlichkeit: Das Indikatorsystem muss zwischen
den zentralen Akteuren hinreichend abgestimmt und
sodann in einer Weise festgelegt werden, dass es über
längere Zeit Bestand hat; anders können die notwen-
digen Zeitreihen zur Politiküberprüfung nicht gebildet
werden.

– Internationale Vergleichbarkeit der Nachhaltigkeitsbi-
lanzen: Ohne sie ist ein Benchmarking der Ergebnisse
– als Leistungsanreiz – nicht möglich. Auch die
Bemühungen der Bundesregierung zur Indikatorent-
wicklung sollten auf eine internationale Anschluss-
fähigkeit abzielen. 

– Orientierung an Handlungsprioritäten: Anstelle von
Indikatoren, die die Erfolgsbereiche der bisherigen
Umweltpolitik betreffen (z. B. die urbane Luftver-
schmutzung), sollten vorrangig die wichtigsten Um-
weltbereiche thematisiert werden, die gegenwärtig am
weitesten von nachhaltigen Entwicklungspfaden ab-
weichen (Stichwort „Persistente Umweltprobleme“,
Kapitel 2.1). Dies dient auch der Vermeidung unange-

messener Entwarnungseffekte. Ein Beispiel ist die bei
den Luftreinhalteindikatoren ausgeklammerte Pro-
blematik der Feinstäube (vgl. Abschn. 3.2.2.1). Die
Bestätigung der angeführten zusätzlichen Indikatoren
der von der Kommission vorgelegten „offenen Liste“
hat unter diesem Gesichtspunkt zentrale Bedeutung.

– Einbeziehung von Zustandsindikatoren: Langfristige
Umweltveränderungen werden anhand bloßer Dar-
stellung von Flussgrößen nicht erkennbar. Verschlech-
terungen können auch dann eintreten, wenn die jähr-
lichen Flussgrößen wie Ressourcenverbrauch,
Flächeninanspruchnahme, Rate aussterbender Arten
oder Emissionen sich verbessern (vgl. Tz. 32).

3.1.1.7 Gesamtbewertung der europäischen
Nachhaltigkeitsstrategie

270. Auf der europäischen Ebene ist der in den Neunzi-
gerjahren eingeleitete Wandel zu einem strategischen und
zielorientierten Modell der Umweltpolitik (vgl. SRU,
2000, Kapitel 1; JÄNICKE und JÖRGENS, 2000) in
jüngster Zeit ins Stocken geraten. Hauptgrund hierfür ist 
– wie oben gezeigt – eine Häufung von unzureichend
aufeinander abgestimmten Strategieansätzen. Verstärkt
wird dieses Problem durch eine grundlegende Unbe-
stimmtheit und uneinheitliche Verwendung des Begriffs
der nachhaltigen Entwicklung, der dadurch tendenziell
seine Leitfunktion verliert und teilweise sogar zu einem
Vehikel der Einschränkung umweltpolitischer Handlungs-
spielräume gemacht wird (Tz. 31; vgl. LAFFERTY, 2001).

Im Zuge der Weiterentwicklung einer europäischen Nach-
haltigkeitsstrategie ist daher zunächst Klarheit über die
Funktion und den Umfang einer solchen Strategie zu
schaffen. Bereits in früheren Gutachten hat sich der Um-
weltrat gegen ein Verständnis von Nachhaltigkeitsstrate-
gien gewandt, das ökologische, ökonomische und soziale
Ziele gleichberechtigt berücksichtigt und miteinander ver-
knüpft. In dieser Verknüpfung, die wiederum in allen Be-
reichen der Staatstätigkeit zur Geltung kommen soll, liegt
eine Überkomplexität, die mit der arbeitsteiligen Funkti-
onsweise des politischen Systems nicht zu bewältigen ist
und notwendigerweise eine Überforderung der bestehen-
den Handlungskapazität zur Folge hat. Daraus könnte eine
problematische Entwertung des Ansatzes langfristig ziel-
orientierter Politikgestaltung insgesamt erwachsen. Fak-
tisch führt die Ausweitung des aus der Umweltpolitik
stammenden Begriffs der nachhaltigen Entwicklung nicht
zur notwendigen Berücksichtigung von Umweltschutzbe-
langen in allen anderen Politikfeldern, sondern eher zu ei-
ner Einschränkung ökologischer Ziele insbesondere durch
einseitig und kurzfristig verstandene ökonomische Be-
lange. Im Verhältnis zwischen ökologischen und im enge-
ren Sinne ökonomischen Belangen ist es aber gerade der
Umweltbereich mit seinen ungelösten Problemen (Kapi-
tel 2.1), der verstärkter zusätzlicher Anstrengungen bedarf,
während die wirtschaftlichen Belange bereits wirkungs-
voll in Politik und Gesellschaft verankert sind.

271. Im Einzelnen wirft der Prozess der Erarbeitung ei-
ner europäischen Nachhaltigkeitsstrategie mit seinen ver-
schiedenen Strategiekomponenten folgende Probleme auf:
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– Ein knappes Jahr vor der Rio-plus-10-Konferenz in
Johannesburg sind sowohl die Struktur als auch der In-
halt der zu erarbeitenden europäischen Nachhaltig-
keitsstrategie immer noch unklar. Dies betrifft
zunächst einmal das Verhältnis des in Göteborg disku-
tierten Kommissionsentwurfs für eine Strategie nach-
haltiger Entwicklung zu der Lissabon-Strategie für
„Beschäftigung, Wirtschaftsreform und sozialen Zu-
sammenhalt“. Würde man dem von der EU-Kommis-
sion vorrangig vertretenen Nachhaltigkeitskonzept
folgen, das grundsätzlich von einer Gleichrangigkeit
der ökonomischen, ökologischen und sozialen Di-
mension nachhaltiger Entwicklung ausgeht, so müsste
die europäische Nachhaltigkeitsstrategie als umfas-
sendster Programmentwurf allen anderen Strategien
übergeordnet sein. Dies ist aber bisher nicht der Fall. 

– Die ökologische Dimension der bisherigen Entwürfe
für eine europäische Nachhaltigkeitsstrategie wirft die
Frage auf, in welchem Verhältnis die Nachhaltigkeits-
strategie zu den bereits existierenden umweltpo-
litischen Strategien, den sukzessiven EU-Umweltak-
tionsprogrammen und dem Cardiff-Prozess zur Um-
weltpolitikintegration steht. Insbesondere die weit rei-
chenden inhaltlichen Überschneidungen der Entwürfe
für eine Nachhaltigkeitsstrategie und für das VI. Um-
weltaktionsprogramm sind erklärungsbedürftig. Der
Europäische Rat in Göteborg forderte zwar eine
Berücksichtigung der anderen umweltrelevanten Stra-
tegien bei der Erarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie,
es fehlen jedoch klare Aussagen, wie dies erfolgen soll.

– Insgesamt zeichnet sich die bisher vorliegende Strate-
giebildung durch eine offensichtliche institutionelle
Überforderung aus, die insbesondere an der breiten
Tendenz zur Vertagung von Beschlussfassungen zur
Konkretisierung und Integration der Strategiebestand-
teile deutlich wird. Diese Problematik wird durch die
ohnehin schwierige Entscheidungs- und Umsetzungs-
struktur im Mehrebenensystem der EU zusätzlich ver-
stärkt. Hier wirkt sich der Mangel an personellen Ka-
pazitäten und eindeutigen Zuständigkeiten aus.
Anspruchsvolle Strategien können nicht beiläufig for-
muliert, abgestimmt und umgesetzt werden. 

– Der Strategiebildungsprozess, insbesondere der Car-
diff-Prozess, ist zu wenig problemorientiert. Die Sek-
toren werden nicht gezielt mit den ungelösten Proble-
men konfrontiert, an denen sie beteiligt sind. Die
ursprüngliche Orientierung an den persistenten Pro-
blemen im sechsten Umweltaktionsprogramm wurde
nicht beibehalten.

Im Lichte pragmatischerer Evaluationskriterien, die der
geringen Strategiefähigkeit der EU-Institutionen mit
ihren schwierigen Abstimmungsprozessen (z. B. HEY,
2002; WALLACE, 2000; GOLUB, 1999; NUGENT,
1999) realistisch Rechnung tragen, muss es bereits als Er-
folg gelten, wenn Fortschritte im Sinne eines langfristigen
Umweltpolitik-Lernens (Policy Learning) zu verzeichnen
sind. In diesem Sinne haben die oft ungeordneten und wi-
dersprüchlichen Prozesse der Strategiebildung durchaus
positive Ergebnisse hervorgebracht. Dies gilt beispiels-

weise für den Verkehrsbereich, wo gemeinsame Sitzun-
gen des Umwelt- und Verkehrsministerrates – mit detail-
lierten informationellen Vorgaben der Europäischen Um-
weltagentur zur Problemlage (EEA, 2001a) – die
Grundlage für konzeptionelle Neuorientierungen gelegt
haben (vgl. Belgian EU Presidency, 2001; EEB, 2001b).

3.1.1.8 Empfehlungen
272. Im weiteren Verfahren der Strategieformulierung
ist insgesamt Klarheit zu schaffen über die prioritär zu 
lösenden Probleme (Kapitel 2.1), die Ziele, die Zustän-
digkeiten, das Verfahren und die indikatorgestützte
Ergebniskontrolle. Klarheit ist auch zu schaffen im Hin-
blick auf die Rolle und das Zusammenwirken der einzel-
nen Strategiebestandteile. 

Um ein Minimum an Verknüpfung und Übersichtlichkeit
der verschiedenen Strategievarianten zu gewährleisten,
sind folgende Punkte zu klären: 

– Das Verhältnis der Nachhaltigkeitsstrategie zum 
Lissabon-Prozess: Unter der Voraussetzung, dass die
Entscheidung für ein Drei-Säulen-Konzept der
Nachhaltigkeit (das der Umweltrat kritisiert) nicht re-
vidierbar ist, sollte der Lissabon-Prozess insgesamt so
reformuliert werden, dass die durch die Agenda 21 an-
gestrebte höhere Leistungsfähigkeit für die Umwelt-
politik erreicht wird. Keineswegs darf die Zu-
sammenführung der Strategien zum Vehikel einer
Entwertung bereits vorliegender umweltpolitischer
Strategieansätze gemacht oder gar zum Vehikel der
Einschränkung umweltpolitischer Gestaltungsspiel-
räume umfunktioniert werden. Die nun einmal vorge-
nommene Verkoppelung der Nachhaltigkeitsstrategie
mit dem Lissabon-Prozess ist nur unter der Prämisse
akzeptierbar, dass der Umweltteil dieser Strategie we-
sentlich anspruchsvoller als bisher gestaltet wird.
Hierbei gibt die Einführung der so genannten offenen
Liste von Umweltindikatoren bzw. -themen eine sinn-
volle Richtung an (Tz. 267).

– Das Verhältnis des Entwurfs für eine Nachhaltigkeits-
strategie zum VI. Umweltaktionsprogramm: Die von
der Kommission vorgelegten Zielvorgaben im Ent-
wurf für eine europäische Nachhaltigkeitsstrategie
(z. B. das Klimaschutzziel für 2020) sind der deutlich
bessere Ansatz, sie sollten daher im VI. Umweltak-
tionsprogramm übernommen werden.

– Die Rolle des Cardiff-Prozesses im Gesamtgefüge der
Strategien: Hier sind übergreifende Zielvorgaben
durch die Nachhaltigkeitsstrategie bzw. das VI. Um-
weltaktionsprogramm unerlässlich.

273. Der Ziel- und Strategiebildungsprozess erfordert
also klare Grundsatzentscheidungen. Dazu bedarf es eines
strategischen Zentrums mit eindeutigem Auftrag und kla-
rer Zuständigkeit. Der Umweltrat hat bereits in seinem
Umweltgutachten 2000 vor einer Überbeanspruchung der
horizontalen Politikkoordination durch die Umweltver-
waltung gewarnt und die Bedeutung vertikaler Einfluss-
nahmen durch die übergeordnete Entscheidungsebene 
betont (SRU, 2000, Kapitel 1). 
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Für die Grundsatzentscheidungen und die Evaluation des
Cardiff-Prozesses sowie der Nachhaltigkeitsstrategie ist
der Europäische Rat grundsätzlich der geeignete Rahmen.
Es fehlten bisher aber die zeitlichen und personellen Res-
sourcen für eine kompetente Bewältigung dieser Rolle.
Denkbar wäre hier eine Einrichtung – ein ständiger Aus-
schuss oder eine Task Force –, die Vertreter der Kommis-
sion unter maßgeblicher Beteiligung der GD Umwelt
einschließt. Institutionell müsste diese Einrichtung direkt
dem Präsidenten der Kommission zugeordnet werden.
Die Aufforderung an den Ausschuss der Ständigen Ver-
treter, die Zweckmäßigkeit der Einrichtung einer Gruppe
hochrangiger Beamter zu prüfen, die sich explizit mit den
Umweltaspekten der Nachhaltigkeitsstrategie beschäfti-
gen soll (Tz. 250), lässt erkennen, dass die Problematik
des Fehlens einer zentralen Steuerungs- und Koordinie-
rungsinstanz zumindest im Grundsatz erkannt ist. Der
Umweltrat fordert die Bundesregierung auf, sich im wei-
teren Verlauf dafür einzusetzen, dass diese Arbeitsgruppe
eingesetzt und entsprechend dem oben skizzierten Modell
konzipiert wird. 

Für Zielvorgaben des Cardiff-Prozesses wäre wegen der
relativ weit gehenden Verbindlichkeit des Entscheidungs-
prozesses grundsätzlich das VI. Umweltaktionsprogramm
der geeignete Rahmen. Wird das VI. Umweltaktionspro-
gramm ohne eine weitere Konkretisierung von Zielen und
Maßnahmen verabschiedet, muss dies im Rahmen der Er-
arbeitung der thematischen Schwerpunktstrategien erfol-
gen. Die für den Lissabon-Prozess vorgeschlagene so 
genannte offene Liste von Umweltindikatoren bzw. Ziel-
bereichen kann dabei als ein Ausgangspunkt dienen. Da-
bei sind diejenigen Ziel- bzw. Indikatorbereiche von be-
sonderer Bedeutung, die bisher ungelöste Probleme des
Umweltschutzes betreffen (vgl. Kapitel 2.1).

Die unerlässliche Integration von Umweltschutzaspekten
in andere Sektorpolitiken – über die soziale und ökonomi-
sche Dimension hinaus – sollte durch den Cardiff-Prozess
der Umweltpolitikintegration (Sektorstrategien) erfolgen,
der ja der Umsetzung einer zentralen Umweltmaxime des
EG-Vertrages dient. Der Cardiff-Prozess sollte daher, mit
klaren prozeduralen und institutionellen Vorgaben, auf
Dauer sichergestellt werden. Um Problembewusstsein und
Motivationslage aller am Prozess Beteiligten zu verbes-
sern, ist es notwendig, die wichtigsten umweltpolitischen
Ziele auf der Basis einer detaillierten Problemanalyse 
zu entwickeln und die sektorspezifischen Verursachungen
zu verdeutlichen. Die Arbeiten der Europäischen Um-
weltagentur im Verkehrsbereich können hierfür als vor-
bildlich angesehen werden (EEA, 2001a). 

Notwendig ist schließlich auch die bessere Vernetzung mit
den – teilweise weit gediehenen – Nachhaltigkeitsaktivitä-
ten und Integrationsstrategien der Mitgliedstaaten (vgl.
LIEFFERINK und ANDERSEN, 2001; JORDAN und
LENSCHOW, 2000). Dies betrifft auch die verbesserte
Abstimmung der „fortschrittlichen“ Mitgliedstaaten für
eine verstärkte Einflussnahme im Europäischen Rat und in
den jeweiligen Ministerräten. Die betreffenden Aktivitäten
der Bundesregierung auf EU-Ebene scheinen nicht zuletzt
durch Personalengpässe eingeschränkt zu sein. Deshalb ist

die Schaffung zusätzlicher personeller Kapazitäten für
eine aktive umweltpolitische Verknüpfung der nationalen
und der europäischen Ebene erforderlich.

3.1.1.9 Die deutsche Strategie nachhaltiger
Entwicklung

3.1.1.9.1 Vorgeschichte 
274. Bereits in der Initialphase der Umweltpolitik zu
Beginn der Siebzigerjahre gab es in Deutschland weit rei-
chende Bemühungen um eine strategisch-langfristige
Orientierung der Umweltpolitik und die Integration von
Umweltbelangen in andere Politikfelder. Insbesondere
das Umweltprogramm der sozial-liberalen Bundesregie-
rung aus dem Jahr 1971 entsprach vielen Charakteristika
moderner nationaler Umweltplanung aus heutiger Sicht:
Es bestimmte mit dem Vorsorge-, Verursacher- und
Kooperationsprinzip nicht nur die allgemeinen Prinzipien
der deutschen Umweltpolitik, sondern benannte auch
viele ambitionierte langfristige Ziele und konkrete Maß-
nahmen. Darüber hinaus sprach das Programm die Idee
der Umweltpolitikintegration an und setzte diese mit dem
Kabinettsausschuss für Umweltfragen und dem ständigen
Abteilungsleiterausschuss organisatorisch um. Die Re-
gierung wurde auf eine langfristige Umweltplanung ver-
pflichtet. Weiter wurden detailliert die Kosten von 
geplanten Gesetzen und Verordnungen der folgenden
Jahre aufgelistet (s. Tabelle 3.1.1-4) (JÄNICKE et al.,
2001).

Dieser strategische und integrativ ausgerichtete Ansatz
verlor in der zweiten Hälfte der Siebzigerjahre jedoch zu-
nehmend an Bedeutung und politischer Unterstützung.
Das Umweltprogramm wurde zwar 1976 noch evaluiert
und fortgeschrieben. Die Umweltpolitik konzentrierte
sich aber bereits ab Mitte der Siebzigerjahre zunehmend
auf den eher reaktiven und inkrementalistischen Ansatz,
der ab Ende der Siebzigerjahre dann das dominierende
Politikmuster darstellte. Im Jahr 1982 wurde das Um-
weltprogramm von der konservativ-liberalen Bundes-
regierung gänzlich gestoppt.

Anders als in vielen anderen OECD-Ländern löste der
Brundtland-Bericht aus dem Jahr 1987 in Deutschland
keine größere politische Debatte um das Konzept 
der nachhaltigen Entwicklung aus (LAFFERTY und
MEADOWCROFT, 2000). Ein Diskussionsprozess kam
erst langsam – vor allem durch die Verpflichtungen der
Rio-Konferenz im Jahr 1992, die erfolgreiche Arbeit von
zwei Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages
und die Öffentlichkeitsarbeit von Nichtregierungsorgani-
sationen – in Gang. Das Bundesumweltministerium ini-
tiierte 1996 mit dem so genannten Schritte-Prozess 
verschiedene Arbeitsgruppen von Vertretern gesellschaft-
licher Interessenverbände, die Umweltqualitäts- und
Handlungsziele zu ausgewählten Schwerpunktthemen 
erarbeiten sollten, und legte schließlich im Mai 1998 
den Entwurf eines umweltpolitischen Schwerpunkt-
programms vor (BMU, 1998; s. Tabelle 3.1.1-5). Da das
Programm vom Kabinett aber nicht verabschiedet wurde,
hatte es nur einen eingeschränkten politischen Stellenwert.
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Für eine ausführlichere Darlegung und Bewertung dieser
Bemühungen verweist der Umweltrat auf sein letztes Gut-
achten (SRU, 2000, Tz. 36 ff.).

3.1.1.9.2 Das Vorgehen der rot-grünen
Koalition

275. Die Erarbeitung einer formellen Strategie nachhal-
tiger Entwicklung im Sinne der Agenda 21 und die Schaf-
fung von institutionellen Strukturen zur Förderung und
Umsetzung dieser Strategie war ein Programmpunkt der
Koalitionsvereinbarung (SRU, 2000, Tz. 75). Erstaunlich
dabei ist, dass die Neuauflage der Diskussion durch die
rot-grüne Bundesregierung (1998) in keiner Form an die
Erfahrungen mit dem Umweltprogramm der Siebziger-
jahre anknüpfte (s. Tz. 274). Am 26. Juli 2000 wurde
durch Kabinettsbeschluss die Einsetzung eines Staatsse-
kretärsausschusses für Nachhaltige Entwicklung (Green
Cabinet) und eines Rates für Nachhaltige Entwicklung
beschlossen. Dem Staatssekretärsausschuss unter Leitung
des Staatsministers im Kanzleramt kommt die Verantwor-
tung für die Formulierung der Nachhaltigkeitsstrategie
zu. Dabei wird er von einem Unterabteilungsleiteraus-
schuss unterstützt. Der Nachhaltigkeitsrat ist als unab-
hängiges, pluralistisches Beratungsgremium konzipiert
und soll vor allem eine Vermittlungsfunktion zur Öffent-
lichkeit übernehmen und eigene Beiträge insbesondere zu
den Zielen der Strategie vorlegen. Das Bundesumweltmi-
nisterium ist formell für die Erarbeitung von Umweltindi-
katoren zuständig und spielt darüber hinaus offenbar auch
bei der informellen Meinungs- und Willensbildung eine
wesentliche Rolle. 

276. Im Dezember 2001 legte der Staatssekretärsaus-
schuss für Nachhaltige Entwicklung unter dem Titel „Per-
spektiven für Deutschland“ den Entwurf einer nationalen
Nachhaltigkeitsstrategie zur Diskussion vor (Bundes-
regierung, 2001). Die Endfassung der Nachhaltigkeits-
strategie soll im April 2002 von der Bundesregierung be-
schlossen werden. Sie stellt gleichzeitig den deutschen

Beitrag für den Weltgipfel für Nachhaltige Entwicklung
im September 2002 in Johannesburg dar. 

Im ersten Teil des Strategieentwurfs werden neben
grundsätzlichen Ausführungen zum Leitbild der nachhal-
tigen Entwicklung zehn konkrete „Managementregeln“
der Nachhaltigkeit formuliert. Der Mittelteil enthält rund
30 meist quantifizierte Einzelziele. Diese Einzelziele wer-
den gleichzeitig als Indikatoren verstanden, wobei der je-
weilige Grad der Zielerreichung Aufschluss darüber ge-
ben soll, wo sich Deutschland auf dem Weg zu einer
nachhaltigen Gesellschaft befindet. Im letzten Teil
schließlich werden für insgesamt acht prioritäre Themen-
felder konkrete Maßnahmen aufgestellt. 

Drei dieser prioritären Themenbereiche hatte das Kabinett
bereits im Juli 2000 festgelegt: Klimaschutz und Energie-
politik, umweltverträgliche Mobilität sowie Landwirt-
schaft, Umwelt und Ernährung (BACHMANN, 2001).
Damit entsprach die thematische Orientierung der Nach-
haltigkeitsstrategie weitgehend der Schwerpunktsetzung
auf der europäischen Ebene. Im Strategieentwurf vom
Dezember wird neben diesen drei Schwerpunkten als
viertes Umweltthema nunmehr auch die „Flächenin-
anspruchnahme“ unter der Maxime der „nachhaltigen
Siedlungsentwicklung“ behandelt. Drei der vier ökologi-
schen Themen sollen durch ausgewählte Pilotprojekte
konkretisiert werden: „Erneuerbare Energien und effizi-
ente Energienutzung in Brennstoffzellen“; „Bahnverkehr
in der Region“ und „Regionen aktiv – Land gestaltet Zu-
kunft“ (Bundesregierung, 2001).

Von den insgesamt acht Schwerpunktthemen des Strate-
gieentwurfs betreffen vier andere Gebiete als den Um-
weltschutz: den demographischen Wandel, Bildung/
Hochschulen, innovative Unternehmen sowie globale 
Verantwortung (Armutsbekämpfung, fairer Handel). Quer-
verbindungen zwischen den acht Schwerpunktthemen wer-
den zwar betont, der Ansatz einer problemorientierten Um-
weltpolitikintegration wird durch sie aber eher relativiert.

Tabel le 3.1.1-4

Mechanismen der Umweltpolitikintegration in Deutschland in den 70er-Jahren

– „Umweltprogramm“ der Bundesregierung: langfristige Ziele für die Gewässer- und Luftqualität und  
148 konkrete Maßnahmen, die 1976 evaluiert und fortgeschrieben wurden (1971) 

– „Kabinettsausschuss für Umwelt und Gesundheit“ unter Vorsitz des Bundeskanzlers (12 Minister) (1972) 

– „Ständiger Abteilungsleiterausschuss für Umweltfragen“ (StALA/Bund), unter Vorsitz des Innenministers 
(damals auch Umweltminister) (1972) 

– Umweltpolitik wird offiziell als Querschnittsaufgabe definiert (1976) 

– Gründung der Arbeitsgemeinschaft für Umweltfragen (AGU) als pluralistische Organisation für den 
Politiktransfer im Umweltbereich gemäß dem „Kooperationsprinzip“ (1970) 

– Beschluss der Bundesregierung über „Grundsätze für die Prüfung der Umweltverträglichkeit für Maßnahmen 
des Bundes“ (1975) 

Quelle: JÄNICKE et al., 2001
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Die Querschnittsdimension der Themen wird zusätzlich
durch vier „Koordinaten“ des Leitbildes nachhaltige Ent-
wicklung angesprochen: Generationengerechtigkeit, Le-
bensqualität, sozialer Zusammenhalt und internationale
Verantwortung. Damit wird einerseits versucht, Unklar-
heiten des „Drei-Säulen-Konzepts“ der Nachhaltigkeit zu
verringern, andererseits werden neue Säulen errichtet und
neue Unklarheiten erzeugt. Unter dem Stichwort der Le-
bensqualität wird beispielsweise auch die Kriminali-
tätsbekämpfung zum Thema, deren Belang für künftige
Generationen oder andere Aspekte von Nachhaltigkeit
durchaus fraglich ist.

Wiederum vorwiegend mit Querschnittscharakter werden
zehn „Managementregeln der Nachhaltigkeit“ formuliert,
von denen vier die Umweltproblematik zentral betreffen:
Die dritte der zehn Managementregeln enthält die von der
ersten Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und
der Umwelt“ formulierte Aufforderung, erneuerbare
Naturgüter nur im Rahmen ihrer Regenerationsfähigkeit
und nicht erneuerbare Naturgüter nur im Rahmen ihrer
stofflichen oder funktionellen Substituierbarkeit zu nut-
zen. Die vierte Regel formuliert die ebenfalls be- und an-
erkannte Maxime, „unvertretbare Risiken“ zu vermeiden
und die Anpassungsfähigkeit der Ökosysteme zu respek-
tieren (vgl. Enquete-Kommission, 1994, S. 45 ff.). Die
sechste Managementregel betrifft den Energie- und Res-
sourcenverbrauch sowie die Verkehrsleistung; diese sind
vom Wirtschaftswachstum zu entkoppeln und entspre-
chende Wachstumseffekte durch Effizienzgewinne mög-
lichst mehr als auszugleichen. Die achte Managementre-
gel ist völlig neu und betrifft die „nachhaltige
Landwirtschaft“ (diese „muss natur- und umweltver-
träglich sein“). In den Managementregeln zum Struktur-

wandel und zur Weltwirtschaft tauchen Umweltbelange
nur als Randbedingung auf. Der Strukturwandel soll
ökologisch und sozial „verträglich“ sein, muss selbst aber
offenbar keinen aktiven Beitrag zu einer wesentlichen
Umweltentlastung leisten. Daneben finden sich Regeln
zur Eigenverantwortung der Akteure, zum sozialen Zu-
sammenhalt und zur Generationengerechtigkeit bei den
öffentlichen Finanzen.

Zur Überprüfung der Einhaltung der zehn Manage-
mentregeln wird eine Reihe konkreter und meist quantifi-
zierter Nachhaltigkeitsziele vorgeschlagen, die den vier
Koordinaten des Leitbildes der nachhaltigen Entwicklung
zugeordnet sind (Tabelle 3.1.1-6). Diese Einzelziele sol-
len nach Vorstellung der Bundesregierung das gesamte
Spektrum der nachhaltigen Entwicklung repräsentativ ab-
bilden. Der Grad der Zielerreichung kann dann als Indi-
kator dafür gelten, welche Fortschritte im Hinblick auf
eine nachhaltige Entwicklung erreicht worden sind und
wo weiterer Handlungsbedarf besteht. 

Die Formulierung teilweise konkreter und messbarer
Nachhaltigkeitsziele ist im Grundsatz zu begrüßen. Dabei
muss allerdings sichergestellt sein, dass sowohl an-
spruchsvolle und problemadäquate Ziele als auch reprä-
sentative Indikatoren formuliert werden. Angesichts der
problematischen Gleichsetzung von Zielen und Indikato-
ren im vorliegenden Strategieentwurf ist dies bisher noch
nicht gegeben.

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung hat in einem Dia-
logpapier bereits im November 2001 eine Reihe weiterer
Ziele vorgeschlagen, die teilweise deutlich über den
Strategieentwurf der Bundesregierung hinausgehen. Her-
vorzuheben sind insbesondere die Reduzierung der CO2-

Tabel le 3.1.1-5

Schritte der Formulierung einer Strategie nachhaltiger Entwicklung in Deutschland

– 1991 bis 1994: Aktive Teilnahme am UNCED-Prozess (1992); Ministerwechsel im BMU (1994) verbunden mit 
einem Prioritätenwandel zulasten der Umweltpolitik; Enquete-Kommission des Bundestages „Schutz des 
Menschen und der Umwelt“ (1992 bis 1994) formuliert vier „Management-Regeln“ ökologischer Nach-
haltigkeit. 

– 1996 bis 1998: So genannter Schritte-Prozess des Umweltministeriums; Studie „Nachhaltiges Deutschland“ des 
Umweltbundesamtes (1997); 1998 Entwurf eines Schwerpunktprogramms „Nachhaltige Entwicklung in 
Deutschland“ (quantitative Ziele bis 2020), nicht vom Kabinett beschlossen; Enquete-Kommission des  
Bundestages zur Nachhaltigkeit (1995 bis 1998) formuliert den Drei-Säulen-Ansatz nachhaltiger Entwicklung.  

– 1998 bis 2001 Aktivitäten der rot-grünen Bundesregierung für eine Nachhaltigkeitsstrategie: Strategie und Rat 
für nachhaltige Entwicklung im Koalitionsvertrag (1998); Kabinettsbeschluss im Juli 2000 mit prozeduraler und 
institutioneller Regelung der Strategieformulierung, Bildung des Staatssekretärsausschusses für Nachhaltige 
Entwicklung („green cabinet“) unter Leitung des Bundeskanzleramtes. 

– April 2001: Konstituierung des Rates für Nachhaltige Entwicklung (17 Mitglieder).  

– Dezember 2001: Vorlage des Entwurfs der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie („Perspektiven für 
Deutschland“). 

Quelle: Jänicke et. al., 2001
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Tabel le  3.1.1-6

Themenfelder und Ziele des Entwurfs für eine deutsche Nachhaltigkeitsstrategie

Themenfelder Unterthemen Ziele 

Generationen-
gerechtigkeit 

Ressourcen-
schonung 

– Halbierung der Energie- und Rohstoffintensität bis 2020 
(gegenüber 1990 bzw. 1994) 

– Langfristige Verbesserung der Energie- und Rohstoffintensität 
um den Faktor 4 

Klimaschutz – Verringerung der Emissionen der sechs im Kyoto-Protokoll 
genannten Treibhausgase um 21 % bis 2010 gegenüber 1990 

– Verringerung der CO2-Emissionen um 25 % bis 2005 
– Langfristige Stabilisierung der Treibhausgasemissionen auf 

einem Niveau, auf dem eine gefährliche Störung des 
Klimasystems verhindert wird 

Erneuerbare 
Energien 

– Verdoppelung des Anteils der erneuerbaren Energien bis 2010 
gegenüber 2000 auf 4,2 % des Primärenergiebedarfs und auf  
12,5 % des Stromverbrauchs 

– Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien bis Mitte des 
Jahrhunderts auf ca. 50 % des weltweiten Energieverbrauchs 

Flächeninanspruch-
nahme 

– Reduzierung der Flächeninanspruchnahme auf 30 ha pro Tag bis 
zum Jahr 2020 

Artenvielfalt – Trendumkehr bei der Entwicklung der Bestände ausgewählter 
und in einem repräsentativen Artenindex zusammengefasster 
Tierarten; Erhöhung der Bestände auf ein nachhaltiges Niveau 

Staatsverschuldung – Erreichung eines ausgeglichenen Bundeshaushaltes im Jahr 2006 
– Verwendung von Haushaltsüberschüssen zur kontinuierlichen 

Schuldentilgung ab 2007 
– Möglichst rasches Erreichen eines ausgeglichenen Verhältnisses 

von Einnahmen und Ausgaben für den gesamten Staatssektor 
wirtschaftliche 
Zukunftsvorsorge 

– Erhalt einer hohen Investitionsquote 

Innovation – Erhöhung der privaten und öffentlichen Ausgaben für Forschung 
und Entwicklung auf insgesamt rund 3 % des BIP bis 2010 

Bildung – Verringerung des Anteils der 25-Jährigen ohne Hochschulzu-
gangsberechtigung oder Berufsausbildung von derzeit 10 % bis 
12 % um ein Drittel bis 2010 und etwa ein weiteres Drittel auf  
4 % bis 2020 

– Erhöhung der Studienanfängerquote von 30,2 % im Jahr 2000 
auf 40 % im Jahr 2010 

– Deutliche Erhöhung des Anteils der Jugendlichen, die mit  
25 Jahren ein Studium abgeschlossen haben 

Emissionen bis 2020 um 40 % (Basis: 1990), der Ausstieg
aus der Kohlesubventionierung bis 2010 und die Verrin-
gerung des Pro-Kopf-Primärenergieverbrauchs um 16 %
gegenüber dem derzeitigen Stand bis 2020 (Rat für
Nachhaltige Entwicklung, 2001). Insbesondere bei dem
40 %-Ziel für die CO2-Emissionen geht der Rat für Nach-
haltige Entwicklung deutlich weiter als das „Green 
Cabinet“, das hier der kohlefreundlichen Grundposition

der Bundesregierung verhaftet bleibt. Der Umweltrat un-
terstützt diese Zielsetzung mit Nachdruck (s. Kapitel Kli-
maschutz).

3.1.1.9.3 Besonderheiten des deutschen Falles

277. Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie wird, wenn
sie im Jahre 2002 vorliegt, eine der letzten im internatio-
nalen Vergleich sein. Dies steht in auffälligem Kontrast zu
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der erwähnten Vorreiterrolle Deutschlands auf dem Ge-
biet von Umweltplanung und Umweltpolitikintegration
zu Beginn der Siebzigerjahre. Ähnlich verhält es sich
mit der geringen Motivationswirkung des Nachhaltig-
keitskonzepts (im Sinne der „Drei-Säulen-Theorie“) im
Gegensatz zu den seit 1998 erzielten Fortschritten in Be-
reichen des Klimaschutzes oder der Umweltpolitikinte-
gration in unterschiedlichen Politikfeldern. Den Aus-
druck „nachhaltige Entwicklung“ kannten im Jahre 2000
nur 13 % der Bundesbürger (BMU, 2000, S. 68). In die-
ser kleinen Gruppe hat sich zudem eine erhebliche Un-
terschiedlichkeit der Begriffsverständnisse und ein

„Zerfließen“ (BACHMANN, 2001) des diesbezüglichen
Diskurses ergeben, was die Leit- und Orientierungs-
funktion des Nachhaltigkeitsbegriffes erheblich ein-
schränkt. Das Thema ist für die Medien offenbar wenig
attraktiv, entsprechende Aktivitäten der Bundesregie-
rung – auch die Rede des Bundeskanzlers zur Konsti-
tuierung des Nachhaltigkeitsrates und die Vorlage des
Entwurfs zur Nachhaltigkeitsstrategie – blieben nahezu
ohne publizistische Resonanz.

Dem steht die Tatsache gegenüber, dass der Prozess der
Integration von Umweltschutzbelangen in die sektoralen

noch Tabelle 3.1.1.6

Themenfelder Unterthemen Ziele 

Lebensqualität wirtschaftlicher 
Wohlstand 

– Kontinuierliche, umwelt- und sozialverträgliche Steigerung des 
Bruttoinlandsprodukts je Einwohner 

Mobilität – Verringerung der Transportintensität um 5 % im Güterverkehr 
und 20 % im Personenverkehr bis 2020 gegenüber 1999 

– Verdoppelung der Güterverkehrsleistung der Schiene bis 2015
gegenüber 1997; Erhöhung der Verkehrsleistung der 
Binnenschifffahrt im gleichen Zeitraum um 40 %; Erhöhung des 
Anteils des öffentlichen Personenverkehrs an der gesamten 
Verkehrsleistung 

Ernährung – Steigerung des Flächenanteils des ökologischen Landbaus auf  
20 % bis 2010 

Luftqualität – Verringerung der Emissionen von SO2, NOx, VOC und NH3 um 
insgesamt 70 % bis 2010 gegenüber 1990 

Gesundheit – Kontinuierlicher Rückgang der vorzeitigen Sterblichkeit 
Kriminalität – Verringerung der Wohnungseinbruchdiebstähle um 10 % bis 

2010 gegenüber 2000 
Sozialer
Zusammenhalt 

Beschäftigung – Erhöhung der Erwerbstätigenquote auf 70 % bis 2010 gegenüber 
65,4 % im Jahr 2000 

Perspektiven für 
Familien 

– Deutliche Erhöhung des Angebots an Ganztagsbetreuungsplätzen 
in allen Altersgruppen (in den alten Bundesländern) 

Gleichberechtigung – Verbesserung der Bedingungen der Frauenerwerbstätigkeit, um 
die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern 
abzubauen 

Integration 
ausländischer 
Mitbürger 

– Reduzierung des Anteils ausländischer Schulabgänger ohne 
Hauptschulabschluss an die entsprechende Quote der deutschen 
Schulabgänger 

Internationale 
Verantwortung 

Entwicklungs-
zusammenarbeit 

– Weltweite Unterstützung nachhaltiger Entwicklung 

Märkte öffnen – Schaffung eines offenen, fairen, berechenbaren und nicht 
diskriminierenden multilateralen Handels- und Finanzsystems, 
in dem auch Entwicklungsländer ihre Chancen hinsichtlich ihrer 
Exporte in Industrieländer wahrnehmen können 

SRU/UG2002/Tabelle 3.1.1-6 nach Bundesregierung, 2001 
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Politiken seit dem Regierungswechsel 1998 durchaus
Fortschritte gemacht hat (s. Tabelle 3.1.1-7). Dabei
scheint weder der aktuelle Nachhaltigkeitsdiskurs noch
der Cardiff-Prozess die primäre Triebkraft gewesen zu
sein. Starken Einfluss hatten Initiativen der rot-grünen
Regierung in unterschiedlichen Politikfeldern, die durch
zwei Faktoren begünstigt waren: zum einen pfadabhän-
gige, bereits unter der bisherigen Regierung entwickelte
Stärken der deutschen Umweltpolitik, wie sie insbeson-
dere im Klimaschutz zur Geltung kamen, zum anderen
situative Handlungschancen wie im Falle der BSE-
Krise.

3.1.1.9.4 Bewertungen und Empfehlungen

278. Der Umweltrat hat in seinem Umweltgutachten
2000 – unter Rekurs auf internationale Erfahrungen in
OECD-Ländern – zur deutschen Strategie nachhaltiger
Entwicklung Stellung genommen (SRU, 2000, Kapitel 1).
Er erachtet insbesondere folgende prozedurale Schritte als
wesentlich:

– Institutionelle Verankerung des Verfahrens der Strate-
gieformulierung: Beauftragung durch Bundestag,
Vorgaben des Kabinetts;

– „Internalisierung der Verantwortung“: Orientierung
an den ungelösten, langfristigen Umweltproblemen
und gezielte Konfrontation der Verursacherbereiche
mit ihrem Anteil an diesen Problemen;

– Sektorale Strategien: Allgemeine Zielvorgaben soll-
ten auf der Ebene der Verursacherbereiche (Sektoren)
konkretisiert und in Strategien übersetzt werden, de-
ren Qualität einem Diskurs- und Überprüfungsprozess
unterworfen ist;

– Relevante und überprüfbare Ziele: Quantitative Ziele
mit Zeitvorgaben und Überprüfungsregeln (Indikato-
ren); Verankerung der Ziele in einem breiten, partei-
übergreifenden öffentlichen Diskurs;

– Ausreichende administrative und wissenschaftliche
Kapazität für den Prozess, von der Formulierung der
Strategie bis zur Überprüfung ihrer Umsetzung;

Tabel le 3.1.1-7

Neuere umweltpolitische Aktivitäten der Bundesregierung in unterschiedlichen 
Politikfeldern außerhalb des Umweltressorts

Sektorale Aktivitäten 

Energie Ambitioniertes „Klimaschutzprogramm“ mit über 150 Maßnahmen;  
Gründung der “Deutschen Energie-Agentur” 
Starke Förderung erneuerbarer Energien (EEG) 

Landwirtschaft „Nachhaltigkeitsstrategie für die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft“,  
vorgelegt vom Ministerium (2000) 
Verstärkte Förderung des ökologischen Landbaus (20 % Flächenanteil bis 2010)  
und einer integrierten, nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raums 
Neuorganisation des Landwirtschaftsministeriums als Verbraucherschutz- 
ministerium (2001)  

Verkehr „Energieeffizienzstrategie für den Verkehrssektor“ und „Integrierte Verkehrspolitik“, 
vorgelegt  vom Ministerium (2000); LKW-Maut; starke Förderung des Schienenverkehrs 

Bau Integration Bau- und Raumordnungsgesetz (1997); Novellierung des 
Raumordnungsgesetzes mit der Verankerung der Leitvorstellung der nachhaltigen 
Raumentwicklung als Leitvorstellung; Leitlinien nachhaltiges Bauen 

Entwicklungs-
zusammenarbeit 

Aktive Rolle während UNCED (1992); bilateraler Umwelttechnologietransfer  
zusammen mit der Industrie 

Finanzen Ökologisierung der Wirtschaftsberichterstattung; Steuererleichterung für schadstoff- 
arme Autos (1997); ökologische Steuerreform (1998); „Zukunftsprogramm der 
Bundesregierung“; verschiedene Kreditprogramme 

Forschung Verstärkte Forschungsförderung zum Thema „Nachhaltige Entwicklung“ 
Gesundheit Aktionsprogramm „Umwelt und Gesundheit“ 
Sozialpolitik Aktivitäten im Rahmen des „Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit“ 

(Thematischer Dialog „Arbeit und Umwelt“); Einbeziehung des Umweltschutzes in die 
Aufgaben der Betriebsräte im Zuge der Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes 

Quelle: Jänicke et al., 2001
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– Realismus in der Bewertung: Nicht nur die genaue
Zielerreichung zählt; es ist auch positiv zu bewerten,
wenn die Institutionalisierung eines breiten Lernpro-
zesses über Problemlagen und Lösungserfordernisse
im Sinne der Internalisierung von Verantwortung ge-
lingt.

279. Gemessen an diesem Maßstab ist der Prozess der
Formulierung einer deutschen Nachhaltigkeitsstrategie in
folgender Hinsicht positiv zu bewerten:

– Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie ist mit der Ver-
antwortung des Kabinetts und des Kanzleramtes, der
speziellen Institution des Staatssekretärsausschusses,
den grundsätzlichen Vorgaben für das Verfahren und
der Dialog- und Kritikfunktion des Rates für Nach-
haltige Entwicklung institutionell sinnvoll verankert. 

– Der Strategieentwurf konzentriert sich in seinen um-
weltpolitischen Aspekten auf die zentralen Verursa-
chungsbereiche (Energie, Verkehr, Landwirtschaft,
Bau- und Siedlungswesen).

– Der innovationsorientierte Ansatz wird vom Umwelt-
rat ausdrücklich begrüßt, weil hoch entwickelte Indus-
trieländer wie die Bundesrepublik Deutschland nicht
nur im Innovationswettbewerb, sondern zunehmend
im Wettbewerb um umweltgerechte Technologien ste-
hen müssen. Gerade für Umweltinnovationen haben
klare, kalkulierbare Zielvorgaben hohe Bedeutung
(vgl. Kapitel 2.2).

– Positiv hervorzuheben ist die Rolle der Management-
regeln, die im Umweltbereich über die wichtigen Ma-
nagementregeln der Enquete-Kommission „Schutz
des Menschen und der Umwelt“ noch hinausgehen“
(Enquete-Kommission, 1994, S. 45 ff.).

– Einige wichtige Ziele wurden quantitativ festgelegt,
mit Fristen versehen und somit einer Überprüfung zu-
gänglich gemacht.

280. Der Umweltrat sieht gleichwohl die folgenden Pro-
bleme:

– Der Prozess der Strategieformulierung ist von den
Medien und damit auch von der deutschen Öffentlich-
keit in einem Maße ignoriert worden, das den Erfolg
in der Sache gefährdet. Grund hierfür ist nicht zuletzt
die geringe semantische Attraktivität des Wortes
„Nachhaltigkeit“, dessen begriffliche Auflösung in
nahezu alle Richtungen zusätzlich erschwerend wirkt.
Dieses Defizit widerspricht dem breiten Interesse der
Bevölkerung an Zukunftsfragen und einer so verstan-
denen Umweltperspektive (BMU, 2000, S. 77 f.). In
diesem Sinne ist gezielt Aufklärung zu betreiben.
Hierfür sollten auch zusätzliche Werbemittel bereit
gestellt werden.

– Zur Begriffsauflösung trägt – neben der Einbeziehung
von allerlei Reformthemen – auch die einleitende De-
finition von Nachhaltigkeit als „wirtschaftlich leis-
tungsfähige, sozial gerechte und ökologisch verträgli-
che Entwicklung“ bei. Mit der in Rio beschlossenen
„Agenda 21“ ist diese Definition kaum zu begründen.

– Die Heterogenität der Zielstruktur, die die gesamte
Breite ökologischer, ökonomischer und sozialer
Zielsetzungen umfasst, mag einer allgemeinen Zu-
kunftsprogrammatik gerecht werden. Eine Strategie
nachhaltiger Entwicklung wird durch eine solch he-
terogene Zielstruktur jedoch konturlos. 

– Der Strategieentwurf enthält zwar einzelne ehrgeizige
Ziele, wie etwa das Ziel, den Flächenverbrauch von
130 auf 30 ha pro Tag zu reduzieren, die positiv her-
vorzuheben sind. Aber gerade in so schwierigen Fel-
dern, wie dem der Verringerung der Flächeninan-
spruchnahme, ist der Test auf die Glaubwürdigkeit erst
durch den Beschluss geeigneter Maßnahmen zu er-
bringen (SRU, 2002; MICHAELIS, 2002). 

– Bei den Umweltzielen fehlen weitgehend solche für
den Umweltzustand, um dessen langfristige Verände-
rungen es ja geht. Der Zustand des Grundwassers
sollte z. B. durch ein gesondertes Ziel Berücksichti-
gung finden.

– Der Umweltrat vermisst das – auch vom Rat für Nach-
haltige Entwicklung geforderte – Ziel einer Reduzie-
rung der CO2-Emissionen um 40 % bis 2020 (gegen-
über 1990).

– Problematisch ist die im Strategieentwurf vorgenom-
mene Gleichsetzung von Zielen und Indikatoren.
Zwar ist es durchaus sinnvoll, mithilfe einer kleinen
Zahl repräsentativer Schlüsselindikatoren die deut-
sche Nachhaltigkeitspolitik überprüfbar zu machen.
Bei einigen der ausgewählten „Indikatoren“ handelt es
sich nicht um Indikatoren im eigentlichen Sinne, d. h.
Größen, mit denen nicht oder schwer messbare Sach-
verhalte auf einfache Weise erfasst werden können,
sondern um mehr oder weniger willkürlich gesetzte
Teilziele. Teilweise sind die gewählten Indikatoren
außerdem nicht hinreichend repräsentativ. Zu be-
fürchten ist beispielsweise, dass der aus naturschutz-
fachlicher Sicht völlig unzulängliche Indikator „Be-
standschutz ausgewählter Tierarten“, für den sechs
Vogelarten ausgewählt worden sind, eine Konzentra-
tion politischer Anstrengungen auf die Ausweitung
des Bestandes der genannten sechs Vogelarten be-
wirkt, statt den generellen Schutz der Lebensräume
bedrohter Tier- und Pflanzenarten zu fördern.

– Art und Auswahl der Umweltindikatoren ergeben ins-
gesamt ein unangemessen positives Bild der Entwick-
lung. Dies gilt für Indikatoren, die nur die relative
„Belastungsintensität“ im Verhältnis zur Wirtschafts-
leistung ausdrücken, nicht aber die tatsächliche Zu-
oder Abnahme der absoluten Belastung. Einen
unangemessenen Entwarnungseffekt dürften auch In-
dikatoren wie „Schadstoffbelastung der Luft“ oder
„Zufriedenheit mit der Gesundheit“ hervorrufen. Da-
her sollten zusätzlich Indikatoren verwendet werden,
die problematische Entwicklungen betreffen, bei-
spielsweise den Pestizideinsatz.

– Der „Indikator“ Bruttoinlandsprodukt legt es nahe, die
Höhe des Wirtschaftswachstums im Hinblick auf seine
Über-Kompensierbarkeit durch Effizienzsteigerungen
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zu problematisieren. Um absolute Entlastungen zu er-
zielen, muss die Steigerung der Umwelteffizienz höher
ausfallen als die des Bruttoinlandsprodukts. Dies ist
bei hohen Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts
bislang nicht gelungen. 

– Eine Internalisierung der Verantwortung in die wich-
tigen Verursachungsbereiche wurde zwar durch The-
matisierung wichtiger Sektoren begonnen. Aber von
einer gezielten Konfrontation der Verursacher mit den
von ihnen zu verantwortenden Problemanteilen ist
die Strategie noch ein ganzes Stück entfernt. Vorran-
gig wird nur der allgemeine Diskurs mit der Öffent-
lichkeit oder mit der Fachwissenschaft gesucht. Hier
sind beispielsweise regelmäßige Sektorkonferenzen
zu empfehlen, bei denen Fachministerien und Interes-
senverbände in deren Umfeld zu konkreten Problem-
perspektiven Stellung nehmen und Lösungsvorschläge
erarbeiten. Ein Testfall wäre der Umgang mit der deut-
schen Kohleindustrie und ihrer Langzeitperspektive.
Dazu ist ein entsprechender wissenschaftlicher Input
erforderlich. Der Umweltrat betont in diesem Zusam-
menhang die Rolle des Umweltbundesamtes.

– In der Verkehrspolitik werden zwar wichtige Pro-
bleme thematisiert und einige eher vorsichtige Maß-
nahmen empfohlen. Das zentraleuropäische Transit-
land Deutschland hätte aber allen Grund, mit weiter
gehenden Maßnahmen – zu denken wäre an die ent-
sprechende Rolle der Schweiz – zu einer Verkehrs-
wende in Europa „vor Ort“ beizutragen. Einige der
vorgeschlagenen Maßnahmen tragen zudem unver-
kennbar zu einer höheren Umweltbelastung bei, so
etwa Umgehungsstraßen mit ihren erheblichen zu-
sätzlichen Zerschneidungseffekten oder Güterver-
kehrszentren, die im Regelfall auf der „grünen Wiese“
errichtet werden.

– Die im Strategieentwurf dargestellten acht prioritären
Handlungsfelder sind größtenteils ein Spiegel der der-
zeitigen Regierungspolitik. Während in den bereits in
dieser Legislaturperiode bearbeiteten Problemberei-
chen konkrete und detaillierte Ziele und Maßnahmen
formuliert werden, bleibt der Strategieentwurf gerade
im langfristig planenden Bereich sehr vage. Dies steht
im Widerspruch zur zentralen Funktion von Nachhal-
tigkeitsstrategien, gesellschaftlichen Akteuren eine
über Legislaturperioden hinausreichende langfristige
Orientierung zu ermöglichen. Die Nachhaltigkeits-
strategie sollte sich daher in den acht prioritären
Handlungsfeldern nicht nur auf bereits eingeleitete
Politiken der Bundesregierung stützen, sondern ver-
stärkt neue Ziele und Maßnahmen entwickeln.

– Ein grundsätzliches Problem stellt die unzulängliche
Kapazität für das Management des Prozesses der Stra-
tegieformulierung und -umsetzung dar. Viele Ver-
zögerungen ergaben sich durch Überforderung der
kompetenten, aber zu kleinen Gruppe im Kanzleramt,
in deren Händen das Management konzentriert war.
Insbesondere im Hinblick auf die öffentliche Kom-
munikation der Strategie muss die Handlungskapa-
zität erweitert werden.

– Schließlich wird der Beitrag, den der öffentliche Sek-
tor in seinem Umweltverhalten als möglicher Vorrei-
ter zu leisten vermag, weitgehend ausgeklammert. Der
Umweltrat empfiehlt hier exemplarische Reduktions-
ziele, so etwa für den durchschnittlichen Treibstoff-
verbrauch des Fuhrparks oder den Energieverbrauch
öffentlicher Gebäude. 

Der Umweltrat hat stets ein vorrangig ökologisches Ver-
ständnis von nachhaltiger Entwicklung vertreten (das al-
lerdings die Berücksichtigung sozialer, ökonomischer
und sonstiger relevanter Belange einschließt). Die vorlie-
gende Nachhaltigkeitsstrategie hat demgegenüber den
Charakter eines zukunftsbezogenen Reformkonzepts mit
einer vergleichsweise heterogenen Zielstruktur. Es ist ab-
zuwarten, ob und in welchem Maße die Verknüpfung der
Umweltfrage mit einer Reihe anderer Reformthemen pro-
duktive Lerneffekte und neue Allianzen zur Folge hat oder
aber eine Hyperkomplexität schafft, die nicht zu bewälti-
gen ist. Wegen der Offenheit dieses Ausgangs betont der
Umweltrat – ebenso wie der Staatssekretärsausschuss –
die Notwendigkeit einer regelmäßigen Überprüfung nicht
nur der Ergebnisse, sondern auch der Strategie selbst. 

Nur durch eine anspruchsvolle Nachhaltigkeitsstrategie mit
weit reichenden Zielen, konkreten Maßnahmen und nach-
vollziehbaren Überprüfungsmechanismen kann Deutsch-
land seinen im Klimaschutz gewonnenen Ruf als inter-
nationaler Vorreiter wahren und auf andere Politikbereiche
ausdehnen. Der Umweltrat empfiehlt dem Staatssekretärs-
ausschuss für Nachhaltige Entwicklung daher, bei der wei-
teren Überarbeitung der deutschen Nachhaltigkeitsstrate-
gie den hier aufgeführten Kritikpunkten Rechnung zu
tragen.

3.1.2 Auf dem Weg zu einer europäischen
Umwelthaftung

3.1.2.1 Vorstellungen der Europäischen 
Kommission

281. Im Februar 2000 hat die Europäische Kommission
ein Weißbuch zur Umwelthaftung vorgelegt (Europäische
Kommission, 2000), in dem sie sich dafür ausspricht, das
Umwelthaftungsrecht in den Mitgliedstaaten zu harmoni-
sieren und ein gemeinschaftsweites System einer europä-
ischen Umwelthaftung einzuführen. Sie verspricht sich
davon vor allem eine konsequentere Verwirklichung des
Verursacherprinzips, eine Vermeidung von Umweltschä-
den sowie eine Schaffung zusätzlicher Anreize zur Be-
achtung des gemeinschaftlichen Umweltrechts. Nach
dem Konzept des Weißbuchs soll mit einer Rahmenricht-
linie ein Ordnungsrahmen für die Umwelthaftung ge-
schaffen werden. Die Rahmenrichtlinie würde zunächst
die wesentlichen Mindestanforderungen enthalten und
könnte im Laufe der Jahre entsprechend den dann gesam-
melten Erfahrungen um weitere Ansätze ergänzt werden.
Zur weiteren Ausarbeitung und Diskussion der geplanten
Richtlinie hat die Kommission zwischenzeitlich ein Kon-
sultationspapier (European Commission, 2001) vorge-
legt, das erhebliche Abstriche am ursprünglich verfolgten
Ansatz erkennen lässt und auf das sich die nachfolgende
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Darstellung in erster Linie bezieht. Danach soll die Richt-
linie eine Haftung für so genannte erhebliche Umwelt-
schäden (significant environmental damage) begründen.
Da gegen die Institutionalisierung eines umfassenderen
gemeinschaftlichen Haftungsregimes unter anderem auch
von deutscher Seite kompetenzrechtliche Bedenken 
geltend gemacht worden sind, sollen nach dem Konsulta-
tionspapier der Kommission unter den Begriff der „er-
heblichen Umweltschäden“ und damit unter das gemein-
schaftliche Haftungsregime nur noch eingeschränkte
Schadenstypen fallen. Erfasst sein sollen nach der aus-
drücklichen Definition im Konsultationspapier:

– Schädigungen der durch die Vogelschutzrichtlinie
(79/409/EWG) und die FFH-Richtlinie (92/43/EWG)
sowie nationale Schutzgebietsgesetzgebung geschütz-
ten biologischen Vielfalt, 

– Verschmutzungen der durch die Wasserrahmenricht-
linie (2000/60/EG) geschützten Gewässer und 

– Schädigungen der menschlichen Gesundheit (Euro-
pean Commission, 2001, Nr. 3). In diesem Punkt ist
das Konsultationspapier allerdings zweideutig. Eine
Erläuterung der Schadensausgleichsziele im hinteren
Teil des Papiers deutet eher darauf hin, dass zusätzlich
zu Biodiversitäts- und Gewässerschäden nicht Ge-
sundheitsschäden als solche in das Haftungsregime
einbezogen werden sollen, sondern Bodenbeein-
trächtigungen, und dass Gesundheitsschäden nur inso-
fern eine Rolle spielen sollen, als deren Vermeidung
zu den Zielen des vorgesehenen Schadensausgleichs
gehört (European Commission, 2001, Nr. 21.1).

Die Haftung für Schäden, die aus einem durch das ge-
meinschaftliche Umweltrecht erfassten und als potenziell
gefährlich eingestuften Verhalten resultieren, soll ver-
schuldensunabhängig ausgestaltet werden. Dagegen soll
die Haftung für sonstige Schädigungen der biologischen
Vielfalt verschuldensabhängig sein (European Commis-
sion, 2001, Nr. 5).

3.1.2.2 Grenzen der Gemeinschafts-
kompetenzen – Erfasste Schäden

282. Die Kompetenz der Europäischen Gemeinschaft
zur Schaffung eines rechtlichen Rahmens für die Umwelt-
haftung, die sich aus den Artikel 174 ff. EG-Vertrag ab-
leitet, wird durch das Subsidiaritätsprinzip des Arti-
kel 5 Abs. 2 EG-Vertrag beschränkt. Voraussetzung eines
Tätigwerdens der EG ist danach, dass die Ziele der in Be-
tracht genommenen Maßnahmen nicht ausreichend von
den Mitgliedstaaten und daher besser auf Gemeinschafts-
ebene erreicht werden können.

Der Umweltrat sieht diese Bedingungen als unzweifelhaft
erfüllt an, soweit es um Vorgaben für den Ersatz ökologi-
scher Schäden (Tz. 284) geht. Hier fehlt es auf der Ebene
der Mitgliedstaaten nicht nur an einheitlichen, sondern
regelmäßig überhaupt an hinreichenden Haftungsregeln.
Im Bereich der Haftung für herkömmliche Schäden, etwa
an Gesundheit und Eigentum, sollte sich die Gemein-
schaft dagegen auf Rahmenvorgaben für das nationale
Haftungsrecht – insbesondere für Beweiserleichterun-

gen – beschränken. Die auf diese Weise erreichbare 
Harmonisierung der durchweg bestehenden mitglied-
staatlichen Haftungsregime für solche Schäden erscheint
hinreichend, um Wettbewerbsverzerrungen durch unter-
schiedlich entwickelte Anreize zur Einhaltung des ge-
meinschaftlichen Umweltrechts zu mindern. Der Steue-
rungsgewinn, der mit weiter gehenden Harmonisierungen
verbunden wäre, ist dagegen nicht hoch genug, um die tief
greifenden Einwirkungen auf die differenzierten und
rechtskulturell bedingt sehr unterschiedlich angelegten
nationalen Haftungssysteme zu rechtfertigen, die damit
verbunden wären.

283. Hinsichtlich der ökologischen Schäden ist es nicht
nur kompetenzrechtlich möglich, sondern auch umwelt-
politisch sinnvoll, über die aktuellen Vorschläge der
Kommission hinauszugehen. Die hinsichtlich der ökolo-
gischen Schäden vorgesehene Beschränkung auf Biodi-
versitätsschäden in bestimmten Schutzgebieten (Tz. 281)
sowie Wasserverschmutzungen im Anwendungsbereich
der Wasserrahmenrichtlinie liefe auf ein außerordentlich
lückenhaftes und in seinen Abgrenzungen wenig plausi-
bles Haftungsregime hinaus (näher Tz. 287).

Umgekehrt sollte dagegen auf eine Vollregelung her-
kömmlicher Schäden im gemeinschaftlichen Haftungsre-
gime grundsätzlich verzichtet werden (kritisch gegenüber
der Behandlung beider Arten von Schäden in einem
Rechtsakt auch CLARKE, 2001, S. 4 ff.), weil für diese
Schäden Ersatz nach den nationalen Haftungstatbestän-
den erlangt werden kann. Dies gilt auch für die mögli-
cherweise nach wie vor beabsichtigte Einbeziehung von
Gesundheitsschäden (Tz. 281). Der Umweltrat favorisiert
daher ein Zwei-Ebenen-Modell, in dem sich der Ersatz
ökologischer Schäden grundsätzlich nach europäischem,
der Ersatz herkömmlicher Schäden dagegen – mit gewis-
sen europarechtlichen Rahmenvorgaben – grundsätzlich
nach nationalem Recht richtet. Die Einzelheiten des so
skizzierten Anwendungsbereichs ergeben sich aus den
nachfolgenden Ausführungen zur Definition der erfassten
Schäden.

3.1.2.2.1 Haftung für ökologische Schäden
284. Ökologische Schäden an Umweltgütern oder an
Funktionen von Umweltgütern, die keinem Einzelnen in-
dividuell zugewiesen sind, werden von den geltenden
öffentlich-rechtlichen und zivilrechtlichen Haftungsnor-
men in Deutschland wie in den europäischen Mitglied-
staaten bislang nur unvollkommen erfasst (CLARKE,
2001, S. 30 ff.; Europäische Kommission, 1993, S. 13).
Das deutsche Zivilrecht versagt bei ökologischen Schä-
den bislang im Grundsatz jeglichen genuinen Anspruch
auf Ersatz. Allenfalls kann sich bei Ersatzansprüchen, die
durch herkömmliche Schäden ausgelöst sind, eine re-
flexartige Erstreckung des Ersatzanspruchs auf ökologi-
sche Schäden daraus ergeben, dass primär Ersatz durch
Wiederherstellung geschuldet ist und der Wiederherstel-
lungsanspruch auch die ökologisch relevanten Eigen-
schaften des geschädigten Gutes umfassen kann. Ein sol-
cher Wiederherstellungsanspruch besteht jedoch nur in
engen Grenzen (näher MEYER-ABICH, 2000, S. 161 ff.;



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 171 – Drucksache 14/8792

UBA, 1997). Auch im deutschen öffentlichen Recht exis-
tieren bislang nur fragmentarische Elemente einer Haf-
tung für ökologische Schäden (BMU, 2000; LEON-
HARD, 1996, S. 50 ff., 122 ff.; KADNER, 1995,
S. 37 ff.). Begrenzte Restitutions- und Kompensationsan-
sprüche ergeben sich beispielsweise aus den Gefahrenab-
wehr- und Störungsbeseitigungspflichten des Bundesbo-
denschutzgesetzes und des allgemeinen Polizei- und
Ordnungsrechts (RÜTZ, 2001, S. 24 ff.). Bei der in die-
sem Zusammenhang häufig erwähnten naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung (UBA, 2000a; WOLFRUM et al.,
1999, S. 242 f.) handelt es sich ebenfalls um Kompensa-
tionen für ökologisch relevante Zustandsveränderungen,
wenn auch nicht um die typische haftungsrechtliche
Konstellation eines Ausgleichs für unerlaubte Schädigun-
gen. Ein umfassender spezifisch haftungsrechtlicher
Schutz ökologischer Werte (z. B. der biologischen Viel-
falt), der dem haftungsrechtlichen Schutz individueller
Rechtsgüter entspräche, ist in Deutschland nicht gewähr-
leistet. Dementsprechend ist weder der Ausgleich derarti-
ger Schäden gesichert, noch kommt die Präventivwirkung
des Haftungsrechts – seine verhaltenslenkende, vorsichts-
fördernde Wirkung – in Bezug auf ökologische Werte voll
zur Geltung. Hier besteht daher Regelungsbedarf.

285. Es gibt gute Gründe, eine entsprechende Haftungs-
regelung auch auf europäischer Ebene anzustreben. Eine
europäische Haftung für ökologische Schäden würde
wichtige ergänzende Anreize für die Einhaltung und
Durchsetzung des gemeinschaftlichen Umweltrechts set-
zen (BMU, 2000; GODT, 1997, S. 66 ff., 71 f.). Die Kom-
mission macht in ihrem Weißbuch darauf aufmerksam,
dass wegen des weitgehenden Fehlens einer Haftung für
ökologische Schäden in den meisten EG-Mitgliedstaaten
eine Regelung auf europäischer Ebene auch unter Wettbe-
werbsgesichtspunkten angezeigt ist (Europäische Kom-
mission, 2000, Nr. 3.5). Dabei sind nicht nur Wettbe-
werbsverzerrungen durch die Existenz unterschiedlicher
Umwelthaftungssysteme in den Mitgliedstaaten zu
berücksichtigen, sondern vor allem auch die Tatsache,
dass bei der heute erreichten Intensität des Wettbewerbs
im Binnenmarkt de facto kaum noch erwartet werden
kann, dass angemessene Haftungssysteme für ökologi-
sche Schäden unabhängig von europäischen Vorgaben im
Alleingang auf nationaler Ebene entstehen (SCHIELEIN,
2000, S. 152). 

3.1.2.2.1.1 Beschränkung des 
Anwendungsbereichs

286. Kritisch sieht der Umweltrat die vorgesehene Be-
schränkung der Ersatzfähigkeit ökologischer Schäden auf
Natura-2000-Gebiete und -Arten sowie auf Gewässer im
Sinne der Wasserrahmenrichtlinie (European Commis-
sion, 2001, Nr. 3). Potenziell haftungsrelevante Umwelt-
beeinträchtigungen entstehen schon aufgrund der Lage
der Einrichtungen, von denen sie ausgehen, typischer-
weise eher außerhalb von Schutzgebieten. Umweltschä-
den sind auch nicht grundsätzlich von untergeordneter
Bedeutung und darum eines haftungsrechtlichen Schutzes
weniger bedürftig, wenn sie außerhalb von Schutzgebie-
ten oder durch das europäische Wasserrecht geschützten

Gewässern auftreten (so auch HAGER, 2001, S. 23). Der
haftungsrechtliche Schutz beispielsweise in Bezug auf
Bodenbeeinträchtigungen oder ökologische Schäden im
Zusammenhang mit der Verwendung gentechnisch verän-
derter Organismen wäre in willkürlicher Weise einge-
schränkt, wenn er in der vorgesehenen Weise begrenzt
würde. Gerade weil das öffentlich-rechtliche Schutz-
regime außerhalb der Natura-2000-Gebiete deutlich
schwächer ausgeprägt ist, erscheint es sinnvoll, den ande-
ren Gebieten wenigstens den ergänzenden Schutz des
Umwelthaftungsrechts angedeihen zu lassen (UBA,
2000b). Das flickenteppichartige Haftungsregime, das die
Kommission in ihrem Konsultationspapier vorschlägt,
würde außerdem eine praktisch nur schwer handhabbare
Differenzierung zwischen erfassten und nicht erfassten
Schäden erforderlich machen und die ohnehin schon be-
stehende Unübersichtlichkeit der rechtlichen Grundlagen
der Umwelthaftung (SCHWARZE, 1996, S. 100 ff.)
nochmals vergrößern (CLARKE, 2001, S. 4 f.). Der Um-
weltrat empfiehlt der Bundesregierung deshalb, dafür ein-
zutreten, dass der Anwendungsbereich einer Haftung für
ökologische Schäden weiter gefasst wird als bislang vor-
gesehen. Da für eine gemeinschaftsweite Haftungsrege-
lung für ökologische Schäden deutlicher Bedarf besteht,
sind gegen eine solche Ausweitung kompetenzrechtliche
Bedenken nicht geltend zu machen.

287. Allerdings ist zuzugestehen, dass ein gemein-
schaftliches Haftungsregime für ökologische Schäden nur
insoweit sinnvoll ist, wie das Gemeinschaftsrecht auch 
– zumindest in abstrakter Form – Maßstäbe zur Beant-
wortung der Frage bereitstellt, was überhaupt als ein öko-
logischer Schaden anzusehen ist. Andernfalls könnte das
europäische Haftungsregime durch unterschiedliche mit-
gliedstaatliche Interpretationen des Schadensbegriffs
weitgehend unterlaufen werden, und es ginge davon sogar
ein kontraproduktiver Anreiz für die Mitgliedstaaten aus,
zwecks Entschärfung des europäischen Haftungsrechts
ihr nationales Umweltrecht generell im Sinne einer hohen
Toleranz für Schädigungen auszugestalten. Die von der
Kommission vorgeschlagene enge Begrenzung des Haf-
tungsregimes für ökologische Schäden hat zweifellos den
Vorteil, dass sie mit der Bezugnahme auf FFH-, Vogel-
schutz- und Wasserrahmenrichtlinie nicht nur den An-
wendungsbereich des Haftungsregimes bestimmt, son-
dern gleichzeitig zumindest ansatzweise die Standards
konkretisiert, deren Unterschreitung als Schaden gewer-
tet werden kann. Das europäische Umweltrecht enthält
aber über die genannten Richtlinien hinaus weitere, in de-
nen, sei es explizit oder implizit, abstrakt oder konkreti-
siert, eine europarechtliche Unterscheidung zwischen
normalen und als geschädigt betrachteten Umweltzustän-
den fixiert ist. So liefern die Bodengrenzwerte der Klär-
schlammrichtlinie (86/278/EWG), die allerdings auch in
diesem Punkt aktualisierungsbedürftig ist, Hinweise auf
inakzeptable Schadstoffkonzentrationen in landwirtschaft-
lich genutzten Böden; in der Freisetzungsrichtlinie
kommt der Unterscheidung zwischen schädlichen und un-
schädlichen Auswirkungen der Freisetzung von gentech-
nisch veränderten Organismen zentrale Bedeutung zu,
usw. Die gemeinschaftliche Haftung für ökologische
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Schäden könnte und sollte dementsprechend an einen Be-
griff des signifikanten ökologischen Schadens anknüpfen,
der diejenigen und nur diejenigen Veränderungen an nicht
individuell zugeordneten Umweltgütern umfasst, die
nach den expliziten oder impliziten Maßgaben des (son-
stigen) gemeinschaftlichen Umweltrechts als schädlich zu
beurteilen sind. Mit dieser Anknüpfung entstünde von-
seiten des Haftungsrechts eine zusätzliche Veranlassung,
bislang zu wenig konkretisierte Schädlichkeitsmaßstäbe
wie z. B. den der Freisetzungsrichtlinie in der notwendi-
gen Weise zu präzisieren. Alternativ könnte auch erwo-
gen werden, auf eine konstitutive Anknüpfung der euro-
päischen Umwelthaftung an das sonstige europäische
Umweltrecht ganz zu verzichten. In diesem Fall wäre es
allerdings erforderlich, den Begriff des erheblichen Um-
weltschadens in der geplanten Haftungsrichtlinie selbst
sehr viel weiter gehender zu konkretisieren, als sich dies
bislang im Weißbuch und im Konsultationspapier der
Kommission abzeichnet.

3.1.2.2.1.2 Bewertung ökologischer Schäden
288. Die Berechnung des Umfangs ökologischer Schä-
den ist besonders voraussetzungsreich (MEYER-ABICH,
2000, S. 169 ff.). Der Umweltrat unterstützt den von der
Europäischen Kommission eingeschlagenen Weg, die
Haftungspflicht primär als Pflicht zur Wiederherstellung
bzw. zum Ersatz der Wiederherstellungskosten auszuge-
stalten (European Commission, 2001, Nr. 8, 21). Aller-
dings ist die Bandbreite vorstellbarer Wiederherstellungs-
maßnahmen und -erfolge beträchtlich. Die zu ihrer
Konkretisierung bislang seitens der Kommission ent-
wickelten Vorstellungen (European Commission, 2001,
Nr. 21.1-3) bedürfen noch einer erheblich detaillierteren
Ausgestaltung. Andernfalls droht nicht nur eine erhebli-
che Rechtsunsicherheit für Behörden und Haftungsver-
antwortliche, sondern auch eine Fortschreibung der inso-
weit bestehenden Wettbewerbsverzerrungen im
Binnenmarkt. In einer von der Kommission in Auftrag ge-
gebenen Studie zur Bewertung und Wiederherstellung bei
ökologischen Schäden sind methodische Ansätze für die
Bestimmung notwendiger Wiederherstellungsmaßnah-
men entwickelt worden (MacAlister Elliott and Partners
Ltd., 2001). Diese beziehen sich allerdings primär auf
FFH- und Vogelschutzgebiete und reichen damit insbe-
sondere für den hier vorgeschlagenen erweiterten Anwen-
dungsbereich des Haftungsregimes (Tz. 286 f.) nicht aus.
Von deutscher Seite sollten in die weitere europäische
Diskussion insbesondere die Erfahrungen mit den Aus-
gleichs- und Ersatzpflichten der deutschen naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung eingespeist werden (s. vor
allem KIEMSTEDT et al., 1996a, 1996b, 1994).

Ökologische Schäden können im Übrigen nicht in allen
Fällen, und in vielen Fällen zumindest nicht vollständig,
durch Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes
ausgeglichen werden. Da ökologische Schäden ihrer Na-
tur nach nicht marktfähige Güter betreffen, existieren
auch keine Marktpreise, anhand derer sie ohne weiteres in
Geld ausgedrückt werden könnten. Soweit ein Schadens-
ausgleich durch Wiederherstellung nicht möglich ist,
muss daher die Schadenshöhe nach anderen Methoden

– anhand der Schadensvermeidungskosten und/oder an-
hand erfragter Zahlungsbereitschaften oder anderer
Wertschätzungsindikatoren – berechnet werden (näher
MEYER-ABICH, 2000, S. 171 ff.). Da bislang keine die-
ser Methoden und ihrer Varianten unumstritten als geeig-
net und vorzugswürdig vor den jeweils anderen anerkannt
ist, sind gemeinschaftsrechtliche Vorgaben für die Scha-
densermittlung und -bewertung unerlässlich. Ohne solche
Vorgaben kann der mit der Haftungsrahmenrichtlinie an-
gestrebte Harmonisierungserfolg nicht erreicht werden.

289. Erfahrungen mit der Haftung für ökologische
Schäden, an denen sich entsprechende gemeinschafts-
rechtliche Regelungen orientieren können, liegen insbe-
sondere in den USA vor (WOLFRUM et al., 1999,
S. 281 f., m. w. N.; ausführlicher LEONHARD, 1996,
S. 123 ff.). Dem US-amerikanischen Modell sollte insbe-
sondere darin gefolgt werden, dass der Begriff der Wie-
derherstellung weit gefasst und anstelle einer nicht oder
nur mit exzessiven Kosten realisierbaren Wiederherstel-
lung in situ, z. B. bei irreparabler Schädigung eines Bio-
tops, auch eine gleichartige Neuanlegung an anderer
Stelle als Wiederherstellung aufgefasst wird. Auf diese
Weise lässt sich die Anzahl der Fälle, in denen aufwendige
Berechnungen zur Monetarisierung eines Schadens ange-
stellt werden müssen, beträchtlich reduzieren. Dieser An-
satz liegt auch der von der Kommission in Auftrag gegebe-
nen Studie zur Schadensbewertung und Wiederherstellung
bei ökologischen Schäden zugrunde. Neben der „primären
Wiederherstellung“ (primary restoration) an Ort und
Stelle wird hier für den Fall, dass diese nicht oder nur zu
exzessiven Kosten möglich ist, die Option einer „kom-
pensatorischen Wiederherstellung“ (compensatory resto-
ration) näher beleuchtet (MacAlister Elliott and Partners
Ltd., 2001, S. 23 ff., 38 ff.). Wenn ein ökologischer Scha-
den im Wege der primären oder kompensatorischen Wie-
derherstellung saniert werden kann, erübrigt sich in der
Regel eine von den Wiederherstellungskosten unabhän-
gige monetäre Schadensbewertung; im Einzelfall kann sie
allerdings erforderlich sein, um die Grenzen der (Un)Ver-
hältnismäßigkeit einer Wiederherstellungsoption zu be-
stimmen (vgl. MacAlister Elliott and Partners Ltd., 2001,
S. 3, 47).

3.1.2.2.2 Haftung für herkömmliche Schäden
290. Die im Weißbuch zur Umwelthaftung ursprünglich
vorgesehene Einbeziehung auch von „klassischen“, nicht
ökologischen Schäden in das System der europäischen Um-
welthaftung (Europäische Kommission, 2000, Nr. 4.2.1) 
hat die EU-Kommission weitgehend aufgegeben (zur be-
stehenden Unklarheit hinsichtlich der Gesundheits-
schäden s. Tz. 281, 283). Der Umweltrat befürwortet die
sich darin abzeichnende Tendenz zu einer weitgehenden
Respektierung der nationalen Haftungsregime für her-
kömmliche Schäden. Sämtliche Mitgliedstaaten verfügen
bereits über Haftungsregelungen für den Ersatz von Schä-
den an individuellen Rechtsgütern. Auch die Gemein-
schaft selbst kennt mit der Richtlinie über die Produkthaf-
tung ein entsprechendes Haftungsinstrumentarium.
Ungeachtet der umweltpolitischen Bedeutung der Haftung
für herkömmliche Schäden sollten die hier notwendigen
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Reformen im Wege einer Weiterentwicklung der nationa-
len und der produktbezogenen europäischen Haf-
tungstatbestände erreicht werden (vgl. etwa Europäische
Kommission, 1999, S. 2 f., 20 ff.). Ihre generelle Überla-
gerung durch eine europäische Umwelthaftungsrichtlinie
verspricht keinen Gewinn. Die entsprechenden An-
spruchstatbestände sollten sich daher auch weiterhin aus
dem nationalen bzw. dem produktbezogenen europä-
ischen Recht ergeben.

291. Allerdings hat die Diskussion um die Einführung
des deutschen Umwelthaftungsgesetzes im Jahre 1990
gezeigt, dass Ersatzansprüche bei herkömmlichen Schä-
den ohne Erleichterungen hinsichtlich des Nachweises
von Kausalität und Verschulden und ohne eine Beschrän-
kung der möglichen Haftungsausschlussgründe häufig
nicht realisierbar wären. Da die Haftungsregime der ver-
schiedenen Mitgliedstaaten insoweit deutlich voneinan-
der abweichen (CLARKE, 2001, S. 4 und S. 30 ff.), spre-
chen sowohl Gründe der Wettbewerbsgleichheit als auch
Gründe des Umweltschutzes für eine diesbezügliche Har-
monisierung des Haftungsrechts. Der Umweltrat emp-
fiehlt der Bundesregierung, sich auf EG-Ebene für die
Aufnahme entsprechender Vorgaben einzusetzen. Diese
könnten zumindest teilweise auch im Rahmen einer No-
vellierung der Produkthaftungsrichtlinie erfolgen (Euro-
päische Kommission, 1999, S. 20 ff.) und sollten sich
nicht auf das Feld der Gesundheitsschäden begrenzen. Für
das nationale deutsche Recht dürften sich allerdings aus
solchen Reformen kaum relevante Neuerungen ergeben.

3.1.2.3 Weitere zentrale Elemente des 
geplanten Haftungsregimes

3.1.2.3.1 Gefährdungs- und Verschuldens-
haftung – Erfasste Tätigkeiten

292. Nach den Vorstellungen der Kommission (Euro-
pean Commission, 2001, Nr. 5a) soll die Haftung für er-
hebliche Umweltschäden, die aus bestimmten als poten-
ziell gefährlich eingestuften Tätigkeiten resultieren,
verschuldensunabhängig ausgestaltet sein. Die Bestim-
mung dieser Tätigkeiten durch die Anknüpfung an das
gemeinschaftliche Umweltrecht und seine Genehmi-
gungserfordernisse sowie insbesondere die vorgesehene
Konkretisierung durch Anknüpfung an eine Liste ein-
schlägiger Tatbestände (European Commission, 2001,
Nr. 20; einen ersten Entwurf einer solchen Liste hat die
Kommission zwischenzeitlich im Internet veröffentlicht)
versprechen ein hinreichendes Maß an Rechtssicherheit.
Einbezogen werden nach dem Listenentwurf auch der
Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen in ge-
schlossenen Systemen und deren Freisetzung. Damit
würde die geplante Umwelthaftungsrichtlinie Teile der
für diesen Bereich seit langem geforderten Haftungsrege-
lung enthalten. Allerdings liegt eine zufrieden stellende
Haftungskonzeption für Schäden aus dem Umgang mit
gentechnisch veränderten Organismen damit noch nicht
vor. Eine baldige Regelung für den Bereich des Umgangs
mit gentechnisch veränderten Organismen wird mit Recht
angemahnt (Bundestagsdrucksache14/5492, S. 49 f.). Das
allgemeine Umwelthaftungsrecht ist allerdings auch nicht

für alle insoweit erforderlichen Regelungen der systema-
tisch richtige Ort; für Teilbereiche bietet sich eher eine
gentechnikrechtliche Spezialregelung an.

293. Zustimmung verdient es – jedenfalls beim gegen-
wärtigen Stand der Rechtsentwicklung in den Mitglied-
staaten – auch, wenn für Schädigungen der biologischen
Vielfalt durch sonstige Tätigkeiten lediglich eine ver-
schuldensabhängige Haftung vorgesehen wird (European
Commission, 2001, Nr. 5b; kritisch dagegen UBA,
2000b). Als Grundprinzip der Haftung gilt im Allgemei-
nen nach wie vor die verschuldensabhängige Haftung.
Die Gefährdungshaftung wird demgegenüber eher als
Ausnahmefall, nämlich als das Korrelat der besonderen
Risiken betrachtet, die mit einer besonders gefährlichen
Aktivität verbunden sind. Diese traditionelle Abgrenzung
der Anwendungsbereiche von Verschuldens- und Ge-
fährdungshaftung, die auch dem deutschen Umwelthaf-
tungsrecht zugrunde liegt, ist nicht unangreifbar. Unter
dem Gesichtspunkt einer verursachergerechten, prä-
ventionswirksamen Kosteninternalisierung, der für die
Ausgestaltung des Haftungsrechts entscheidend sein
sollte, spricht viel dafür, die verschuldensunabhängige
Haftung deutlich über den Bereich der traditionell als be-
sonders gefährlich eingestuften Anlagen und Tätigkeiten
hinaus auszuweiten; dies betrifft insbesondere Bereiche,
in denen der Verschuldensnachweis Schwierigkeiten be-
reiten kann. Ein in seinem Anwendungsbereich sehr be-
grenztes europäisches Haftungsregime kann sich aber von
den Traditionen des Haftungsrechts nicht mit einem
Schritt beliebig weit entfernen, ohne schwer erträgliche
Inkonsistenzen in den nationalen Haftungsregimen aus-
zulösen. Der Umweltrat plädiert daher in diesem Punkt
für die von der Kommission vorgeschlagene Lösung.

3.1.2.3.2 Rechtfertigungsgründe
294. Das Weißbuch schließt eine Haftung bei Vorliegen
allgemein anerkannter Rechtfertigungsgründe wie „höhere
Gewalt“, „bewaffneter Konflikt“, „vorsätzliches Handeln
eines Dritten“ oder „Beachtung einer zwingenden Verwal-
tungsanordnung“ aus (Europäische Kommission, 2000,
Nr. 4.3). 

Weitere im Weißbuch diskutierte Rechtfertigungsgründe,
wie die behördliche Genehmigung des schädigenden Ver-
haltens, die Einhaltung von Sicherheits- und Umwelt-
auflagen und ein Einverständnis des Geschädigten bzw.
Klägers (Europäische Kommission, 2000, Nr. 4.3), sollten
keine Anerkennung finden. Was den zuletzt genannten
Rechtfertigungsgrund angeht, ergibt sich dies schon da-
raus, dass Dritte über die ökologischen Schäden, die nach
hier vertretener Auffassung den alleinigen Gegenstand ei-
ner umfassenden europäischen Haftungsregelung bilden
sollten, nicht verfügen können. Auch ein genehmigungs-
konformes Verhalten sollte einen Haftungsausschluss
oder eine Haftungsminderung nicht begründen (HAGER,
2001, S. 5). Im Konsultationspapier der Kommission (Eu-
ropean Commission, 2001, Nr. 9) ist denn auch nunmehr
von einer Rechtfertigung durch die „Beachtung einer
zwingenden Verwaltungsanordnung“ die Rede. Wie die
deutsche Umwelthaftung nach § 1 UmweltHG sollte sich
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auch das gemeinschaftliche Haftungsregime nicht auf
eine Haftung für Störfälle beschränken, sondern auch den
bestimmungsgemäßen Normalbetrieb sowie Allmählich-
keits- und Langzeitschäden erfassen (MARBURGER,
1992, S. 33 f.). Wer eine gefährliche Tätigkeit ausübt,
sollte für daraus resultierende Schäden auch dann einzu-
stehen haben, wenn der Betrieb bzw. die Tätigkeit ge-
nehmigt ist und alle rechtlich bzw. aufsichtsbehördlich
festgelegten Betriebspflichten eingehalten wurden (lega-
lisiertes Betriebsrisiko; vgl. SCHIMIKOWSKI, 1996,
S. 98 f.; SCHMIDT-SALZER, 1992, § 1 Rn. 18, 27). Nur
mit einer solchen Regelung wird vermieden, dass ein Be-
treiber wirtschaftliche Vorteile aus einem potenziell ge-
fährlichen Handeln zieht, die damit verbundenen Risiken
aber auf die Allgemeinheit überwälzt. Vorzuziehen ist
eine entsprechende Beschränkung des Kreises der aner-
kannten Rechtfertigungsgründe auch mit Blick auf die
Rechtssicherheit und das Ziel einer einheitlichen Rechts-
anwendung in den Mitgliedstaaten (UBA, 2000b).

3.1.2.3.3 Beweislast

295. Das Weißbuch empfiehlt, zugunsten des Geschä-
digten gewisse Beweiserleichterungen hinsichtlich des
Verschuldens und der Kausalität in die Richtlinie aufzu-
nehmen, ohne diese allerdings näher zu definieren (Euro-
päische Kommission, 2000, Nr. 4.3). Das Konsultations-
papier zur Umwelthaftung hat diese Überlegungen nicht
weitergeführt (European Commission, 2001). Beweiser-
leichterungen sind nach Auffassung des Umweltrates aber
unerlässliche Voraussetzung für ein wirksames System
der Umwelthaftung, da insbesondere der Nachweis der
Kausalität ein Kardinalproblem der Umwelthaftung und
wesentliches Haftungshemmnis darstellt (WOLFRUM
et al., 1999; SCHWARZE, 1998). Gerade bei Beweis-
erleichterungen, die die Kausalität betreffen, ist allerdings
ein behutsames Vorgehen erforderlich. Im Grundsatz un-
problematische Instrumente zur Erleichterung des Kausa-
litätsnachweises sind Informationsansprüche gegen die in
Betracht kommenden Verursacher und die für deren
Überwachung zuständigen Behörden. Eine kausalitätsbe-
zogene Beweislastumkehr dagegen sollte allenfalls in ei-
ner sehr vorsichtigen Variante – für den Fall, dass eine sehr
hohe Verursachungswahrscheinlichkeit bereits definitiv
etabliert ist – in Erwägung gezogen werden (vgl., mit Blick
auf die Versicherbarkeit, FAURE und GRIMEAUD, 2000,
S. 127 ff.). Die Einführung einer Art „Verdachtshaftung“
wird seitens der Industrie mit Recht abgelehnt (BDI,
2000, S. 5).

Trotz der in §§ 6 bis 9 des Umwelthaftungsgesetzes vor-
gesehenen Beweiserleichterungen ist die praktische Be-
deutung des Umwelthaftungsrechts in eingetretenen Scha-
densfällen bislang sehr beschränkt geblieben (Tz. 299 f.).
Ohne zumindest gleichwertige Beweiserleichterungen
wird das gemeinschaftliche Regime der Haftung für öko-
logische Schäden weitgehend leer laufen.

3.1.2.3.4 Auffangverantwortlichkeit
296. Nach den Vorstellungen der Europäischen Kom-
mission sollen die Mitgliedstaaten auch verpflichtet wer-

den, einen Schadensausgleich für diejenigen Fälle vor-
zusehen, in denen eine Haftung des Verursachers ökologi-
scher Schäden nicht realisiert werden kann, weil dieser
nicht identifizierbar oder zahlungsunfähig ist. Die konkrete
Ausgestaltung einer solchen Auffangverantwortlichkeit
(Fondsmodell, Versicherungslösung, Zustandsverantwort-
lichkeit in Ergänzung zur Verursacherverantwortlichkeit)
soll dabei den Mitgliedstaaten überlassen bleiben, sofern
die Effektivität des Schadensausgleichs gesichert bleibt
(European Commission, 2001, Nr. 10).

Mit einer solchen Auffangverantwortlichkeit würde si-
chergestellt, dass die Ausgleichsfunktion des Haftungs-
rechts auch dann zum Tragen kommt, wenn eine Haftung
des primär Verantwortlichen nicht realisierbar ist. Dies ist
gerade in Bezug auf ökologische Schäden sinnvoll (s. zur
Notwendigkeit der Erhaltung von Naturkapital Tz. 20 ff.).
Der Vorschlag der Kommission verdient daher in diesem
Punkt grundsätzlich Unterstützung. Ob eine Auffangver-
antwortlichkeit auch unter dem noch wichtigeren Ge-
sichtspunkt der Präventionsfunktion des Haftungsrechts
(Tz. 284) Vorteile verspricht, hängt dagegen von der nähe-
ren Ausgestaltung ab. Unter diesem Gesichtspunkt ist
von den oben genannten Formen der Auffangverant-
wortlichkeit eindeutig die Versicherungslösung vorzu-
ziehen. Durch eine Versicherungslösung werden an der
Schadensvermeidung interessierte, in dieser Hinsicht er-
fahrene und über den Konkurs potenzieller Schädiger hi-
naus betroffene Dritte, die Versicherungen, lenkungs-
wirksam in das Anreizsystem der Umwelthaftung
integriert. Für die besonders risikoträchtigen Tätigkei-
ten, für die eine verschuldensunabhängige Haftung vor-
gesehen ist, sollte daher auf europäischer Ebene eine
Versicherungspflicht verankert werden. Um zugleich die
unmittelbare Präventivwirkung der Umwelthaftung für
den primär Haftpflichtigen möglichst weitgehend zu er-
halten, ist es darüber hinaus sinnvoll, verbindlich einen
Selbstbehalt vorzusehen. 

297. In jedem Fall müssen die Grenzen einer sinnvollen
Auffangverantwortlichkeit gewahrt werden. Nicht sinn-
voll wäre aus der Sicht des Umweltrates ein Haftungs-
regime für diffuse (komplex summierte) Schäden. Bei
Schäden dieser Art scheitert die Realisierung einer indivi-
duellen Verursacherverantwortlichkeit nicht an der
Unauffindbarkeit oder Insolvenz eines existierenden Ver-
antwortlichen, sondern daran, dass wegen der unüber-
schaubaren Zahl der Verantwortlichen eine individuelle
Zurechnung nicht praktikabel ist. Eine haftungsrechtliche
Lösung für Probleme dieser Art würde implizieren, dass
das Haftungsrecht auch auf Umweltschäden ausgedehnt
wird, die sich als vorhersehbare Summationseffekte aus in
Kenntnis dieser Folgen zugelassenem Verhalten wie z. B.
dem Autofahren ergeben. Damit wäre das haftungsrecht-
liche Instrumentarium überdehnt. Für die Bekämpfung
derartiger Schäden sind anderweitige Veränderungen der
Rahmenbedingungen wie z. B. eine Reduzierung der be-
treffenden Umwelteinwirkungen durch Abgaben und an-
dere die Problemverursachung unmittelbar verteuernde
Instrumente oder ordnungsrechtliche Restriktionen geeig-
neter als das Haftungsrecht. Umweltschäden beispiels-
weise, die sich aus den summierten Schadstoffemissionen
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des Kfz-Verkehrs ergeben, kann sinnvoller – unter ande-
rem auch mit geringeren Transaktionskosten – durch Steu-
ern auf den Treibstoffverbrauch, ein sektorübergreifendes
Emissionshandelssystem, ordnungsrechtliche Abgasbe-
grenzungen und Ähnliches entgegengewirkt werden als
mit dem Instrument des Haftungsrechts. Dem Haftungs-
recht droht hier eine Überforderung, die restriktive Ausle-
gungen begünstigen und sich damit auf seine Funktions-
funktionsfähigkeit auch in anderen Bereichen ungünstig
auswirken würde.

3.1.2.3.5 Zugang zu den Gerichten
298. Zur Geltendmachung von Umweltschäden emp-
fiehlt das Weißbuch ein „zweistufiges Konzept“ (Europä-
ische Kommission, 2000, Nr. 4.7.1). In erster Linie sollen
die Mitgliedstaaten verantwortlich dafür sein, den Aus-
gleich von ökologischen Schäden sicherzustellen. Sie sol-
len die Verursacher der Schäden zur Sanierung anhalten
oder diesem die Kosten entsprechender Maßnahmen anlas-
ten. Für den Fall, dass die staatlichen Behörden nicht oder
nicht in angemessener Weise tätig werden, ist ein Recht öf-
fentlicher Interessenvereinigungen im Umweltschutz
(z. B. anerkannte Naturschutzverbände) zur Untätigkeits-
klage vorgesehen (Europäische Kommission, 2000,
Nr. 4.7.1). Der Umweltrat begrüßt die damit angestrebte
stärkere Einbindung der Umweltverbände bei der Präven-
tion und Wiederherstellung von Umweltschäden.

Eine weiter gehende Vorstellung des Weißbuchs der Kom-
mission geht dahin, die Umweltverbände auch unmittel-
bar privatrechtlich, d. h. ohne Anknüpfung an ein
behördliches Verfahren im Rahmen einer Klage gegen
den vermuteten Schadensverursacher, zu Anträgen auf
einstweilige gerichtliche Anordnungen zu ermächtigen
(Europäische Kommission, 2000, Nr. 4.7.1). Hier sollten
aber zunächst die Erfahrungen mit der vorgesehenen öf-
fentlich-rechtlichen verbandlichen Kontrolle des behörd-
lichen Handelns abgewartet werden. Ein direkt gegen pri-
vate Dritte gerichtetes Antragsrecht brächte neben
erheblichen Rechtsunsicherheiten auch mit sich, dass die
Prärogative der Umweltverwaltung und, im deutschen
Rechtssystem, die Entscheidungskompetenz der Verwal-
tungsgerichte zugunsten einer erweiterten Definitions-
macht der Zivilgerichte infrage gestellt würde und sich 
im Bereich der Haftung für ökologische Schäden leicht
Unstimmigkeiten im Verhältnis zwischen verwaltungsge-
richtlicher und zivilgerichtlicher Rechtsprechung ergä-
ben. Der Umweltrat begrüßt daher, dass das Konsultati-
onspapier der Kommission zur Umwelthaftung in diesem
Punkt von dem ursprünglich im Weißbuch verfolgten An-
satz abgerückt ist und nur noch ein über die Behörden ver-
mitteltes Vorgehen ins Auge fasst (European Commis-
sion, 2001, Nr. 16, 17).

3.1.2.3.6 Bedeutung und Leistungsgrenzen
des Haftungsrechts

299. In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass die
Zahl der tatsächlichen Haftungsfälle ungeachtet aller Ver-
besserungen für die Durchsetzbarkeit von Haftungsan-
sprüchen sehr klein ist (SCHWARZE, 1998). Tatsächlich
sind in der deutschen Rechtsdatenbank JURIS (Stand Ok-

tober 2001) lediglich acht vor den Gerichten verhandelte
Fälle verzeichnet, in denen das seit 1991 geltende Um-
welthaftungsgesetz auch nur Erwähnung gefunden hat.
Drei der Fälle betrafen rein versicherungsrechtliche Defi-
nitionsfragen, in drei weiteren Fällen wurden die Klagen
abgewiesen, ein Fall wurde zur erneuten Verhandlung an
das Berufungsgericht zurückverwiesen, und nur in einem
Fall wurde eine teilweise Haftung eines Kraftwerksbe-
treibers für Schäden an einer Hausfassade festgestellt
(vgl. Zusammenstellung der Entscheidungen im An-
schluss an das Literaturverzeichnis). Auch außerhalb
Deutschlands wird die Zahl der Umwelthaftungsfälle als
gering veranschlagt (CLARKE, 2001, S. 8 f.).

Aus einer geringen Anzahl von Klagefällen lässt sich al-
lerdings für die Bedeutung des Haftungsrechts wenig ab-
leiten. Die wichtigste Funktion des Haftungsrechts liegt in
seiner präventiven, schadensvermeidenden Lenkungswir-
kung (Tz. 293). Über das Ausmaß dieser Präventivwir-
kung gibt die Anzahl der Klagefälle keine Auskunft. Es
wäre deshalb unsachgerecht, aus der geringen Häufigkeit
von Umwelthaftungsprozessen auf eine geringe Relevanz
des Umwelthaftungsrechts zu schließen. Grundsätzlich ist
davon auszugehen, dass ein angemessenes Maß an Sorg-
falt zur Vermeidung von Schäden an Gütern, die nicht die
eigenen sind, faktisch nur erwartet werden kann, wenn in-
stitutionelle Vorkehrungen für eine entsprechende Moti-
vation sorgen. Die Internalisierung der Schadenskosten
durch Haftungsrecht ist dazu ein unentbehrliches Instru-
ment (vgl. zur Empirie DÖRING, 1999, S. 90 f.).

300. Nichtsdestoweniger ist auch die Leistungsfähig-
keit des Haftungsrechts generell und insbesondere für den
Bereich des Umweltschutzes begrenzt. Die wichtigste Be-
grenzung liegt darin, dass haftungsrechtliche Lösungen
eine klare Zurechenbarkeit der Schäden zu bestimmten
Verursachern voraussetzen. Für die Bewältigung diffuser,
aus vielen Quellen summierter Schäden, bei denen eine
Verantwortungszurechnung nicht – oder nur mit hohem
Aufwand und unter starker Abschwächung der Präventi-
onswirkung wie beispielsweise mit Fondslösungen – rea-
lisierbar ist, ist das Haftungsrecht daher wenig geeignet
(Tz. 297). Der weitaus größte Teil der Umweltprobleme,
insbesondere auch der persistenten Probleme (Kapi-
tel 2.1), mit denen moderne Gesellschaften zu kämpfen
haben, ist aber gerade von dieser Artikel Die eigentliche
Domäne des Haftungsrechts ist die Vermeidung und,
wenn dies nicht gelungen ist, der Ausgleich punktueller,
von einem einzelnen Ereignis bzw. einer einzelnen Quelle
ausgelöster Schäden. Auch hier sind aber haftungsrechtli-
che Instrumente nicht immer ausreichend. Probleme der
Verantwortungszurechnung, die die Präventivwirkung
des Haftungsrechts schwächen, ergeben sich auch bei
punktuellen Schäden, wenn diese innerhalb komplexer
Organisationen und Handlungszusammenhänge verur-
sacht werden. Die Tendenz zur Verantwortungsdiffusion
und abnehmenden Präventivwirkung des Haftungsrechts in
komplexen Organisationen wie z. B. Unternehmen ist auch
durch korrigierende Mechanismen wie eine Gefährdungs-
haftung, die das Unternehmen, nicht aber jede einzelne
im Unternehmen handelnde Person trifft, nur begrenzt
korrigierbar. 
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Hinzu kommt schließlich auch noch ein prinzipielles Pro-
blem. Das Haftungsrecht wirkt – im Regelfall – scha-
densvermeidend, indem es die potenziellen Verursacher
von Schäden mit der Aussicht auf eine Ersatzpflicht kon-
frontiert, die ein schadensverursachendes Verhalten im
Regelfall als nicht lohnend erscheinen lässt. Das Haftungs-
recht unterwirft damit die Schadensverursachung einem
Kalkül. Nach unserem auch in der Verfassung (Artikel 1
Abs. 2; Art 2 Abs. 2, Satz 1 GG) verankerten Rechts-
verständnis gibt es aber Rechtsgüter, deren Integrität vor
der Auslieferung an individuelle Nutzenkalküle in beson-
derem Maße zu schützen ist. Der Schutz von Leben und
Gesundheit von Nachbarn einer Chemieanlage oder eines
Atomkraftwerks beispielsweise kann daher nicht aus-
schließlich einem Rechtsregime überlassen bleiben, des-
sen Wirksamkeit prinzipiell von der Geschäftslage oder
der Risikowahrnehmung und Risikofreude des jeweiligen
Betreibers abhängt. Aus den genannten Gründen ist das
Haftungsrecht ein wichtiges ergänzendes Instrument des
Umweltschutzes, kann aber andere Instrumente nur sehr
begrenzt ersetzen (LÜBBE-WOLFF, 2001, S. 485 f.;
CANSIER, 1996, S. 44 ff.; MICHAELIS, 1996, S. 21).

3.1.2.4 Schlussfolgerungen
301. Der Umweltrat bewertet die Initiative der Europä-
ischen Kommission zur Ausarbeitung eines europäischen
Umwelthaftungsrechts im Grundsatz positiv, sieht aber
im Detail noch Änderungs- und Diskussionsbedarf. In
Anbetracht unterschiedlicher Rechtstraditionen innerhalb
der EU und der mit der Schaffung einer Haftungsrichtli-
nie verbundenen weit gehenden Eingriffe in das nationale
Rechtssystem spricht der Umweltrat sich dafür aus, den
Charakter der geplanten Richtlinie als Rahmenrichtlinie
nicht aufzugeben. Die Richtlinie sollte sich dabei auf die
Regelung der Haftung für ökologische Schäden konzen-
trieren. Für diesen Bereich muss insbesondere ein ge-
meinschaftlicher Haftungs-Grundtatbestand verankert
werden, und es müssen einheitliche Bewertungsmaßstäbe
für die Berechnung ökologischer Schäden festgelegt wer-
den. Auch für die Schadenskompensation durch Wieder-
herstellung, der Vorrang eingeräumt werden sollte, bedarf
es genauerer Festlegungen. Der vorgesehene enge An-
wendungsbereich der Haftung für ökologische Schäden
sollte ausgeweitet werden. In Bezug auf herkömmliche
Schäden, einschließlich der Gesundheitsschäden, für die
in allen Mitgliedstaaten ein nationales Haftungsregime
existiert, genügt dagegen eine Verbesserung der Durch-
setzbarkeit durch Beweiserleichterungen.

302. Im Hinblick auf eine zukünftige Umsetzung auf
nationaler Ebene spricht sich der Umweltrat dafür aus, die
Verantwortlichkeit für die Wiederherstellung ökologi-
scher Schäden im öffentlichen Recht anzusiedeln und von
dem Bereich der klassischen Umwelthaftung für her-
kömmliche Schäden zu trennen. Für die Ansiedlung einer
Regelung für Umweltschäden im öffentlichen Recht
spricht die Struktur des geplanten Haftungsregimes für
ökologische Schäden, das nicht in erster Linie auf die Be-
gründung von Ansprüchen im Verhältnis zwischen Priva-
ten zielt (Tz. 298). Auch bisher sind Verantwortlichkeiten,
die einen Ausgleich ökologischer Schäden einschließen,

in Deutschland eher im öffentlichen Recht angesiedelt 
(s. auch UBA, 2000b sowie § 131 UGB-KomE). 

3.1.3 Das Artikelgesetz – insbesondere 
die Umsetzung der IVU- und der 
UVP-II-Richtlinie

303. Am 3. August 2001 ist das Gesetz zur Umsetzung
der UVP-Änderungsrichtlinie (Richtlinie 97/11/EG des
Rates vom 3. März 1997 zur Änderung der RL 85/337/
EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei be-
stimmten öffentlichen und privaten Projekten), der IVU-
Richtlinie (Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. Sep-
tember 1996 über die integrierte Vermeidung und
Verminderung der Umweltverschmutzung) und weiterer
EG-Richtlinien vom 27. Juli 2001 (BGBl. I, 1959) in Kraft
getreten. Mit der Entscheidung, die genannten Richtlinien
durch dieses so genannte Artikelgesetz umzusetzen, ist die
zunächst ins Auge gefasste Umsetzung im Rahmen eines
ersten, allgemeinen Teils eines Umweltgesetzbuches
(UGB) verworfen worden. Begründet wurde dies mit Be-
denken hinsichtlich der Gesetzgebungskompetenz des
Bundes. Die Tatsache, dass nach Auskunft des Bundesum-
weltministeriums kein Dokument existiert, in dem diese
Bedenken ihrerseits begründet und die gegenteilige – eine
Gesetzgebungskompetenz des Bundes bejahende – Auffas-
sung der Unabhängigen Sachverständigenkommission
zum Umweltgesetzbuch (1998, S. 84 ff.) widerlegt worden
wären, spricht allerdings dafür, dass die Entscheidung ge-
gen das UGB politisch und nicht verfassungsrechtlich
motiviert war. Die Chance einer Systematisierung und in-
neren Harmonisierung des Umweltrechts ist mit dieser Ent-
scheidung auf absehbare Zeit vertan. Zugleich wurden da-
mit allerdings auch Risiken vermieden. Das politische
Klima ist für den traditionellen Umweltschutz und seine
klassischen – ordnungsrechtlichen – Instrumente schon seit
vielen Jahren nicht mehr so günstig wie in den Siebziger-
und Achtzigerjahren (s. Kapitel 2.4). Mit dem Verzicht auf
eine Kodifizierung, die den umweltrechtlichen Regulie-
rungsbestand insgesamt noch einmal zur Disposition ge-
stellt hätte, sind dem Umweltrecht daher vermutlich nicht
nur Fortschritte verwehrt, sondern auch Rückschritte er-
spart geblieben. 

304. Das Artikelgesetz bringt einige wesentliche Neue-
rungen für die Zulassung umweltrelevanter Vorhaben.
Eine zentrale inhaltliche Neuerung ist die Einführung des
„integrierten Umweltschutzes“ nach Maßgabe der IVU-
Richtlinie. Durch die IVU-Richtlinie wurden die EG-Mit-
gliedstaaten bereits im September 1996 dazu verpflichtet,
ihr Anlagenzulassungsrecht bis zum 30. Oktober 1999 auf
ein medienübergreifendes, integriertes Konzept umzu-
stellen.

Wesentliche verfahrensmäßige Änderungen bringt das
Artikelgesetz vor allem durch die Umsetzung der UVP-
Änderungsrichtlinie. Diese Richtlinie, die schon bis zum
15. März 1999 hätte umgesetzt werden müssen, erweitert
den Kreis der einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
zu unterziehenden Vorhaben und ergänzt das Verfahren der
UVP. Mit ihrer Umsetzung durch das Artikelgesetz sollten
zugleich Defizite bei der Umsetzung der grundlegenden
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UVP-I-Richtlinie (Richtlinie 85/337/EWG über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen
und privaten Projekten) behoben werden.

Neben der IVU-Richtlinie und der novellierten UVP-
Richtlinie wird durch das Artikelgesetz auch die Richtli-
nie 1999/31/EG über Abfalldeponien (Deponierichtlinie)
umgesetzt (KOCH und SIEBEL-HUFFMANN, 2001,
S. 1087 f.). Außerdem werden unter anderem Mängel bei
der Umsetzung der Richtlinie 90/313/EWG über den
freien Zugang zu Informationen über die Umwelt (Um-
weltinformationsrichtlinie) behoben (BMU, 2001) und
gesetzliche Voraussetzungen für überwachungsrechtliche
Erleichterungen zugunsten von Betrieben geschaffen, die
nach der Umwelt-Audit-Verordnung (EWG Nr. 1836/93)
auditiert sind (vgl. Tz. 236). 

Nachfolgend werden allein die für die Zulassung umwelt-
relevanter Vorhaben besonders bedeutsamen Neuerungen
der IVU- und der UVP-II-Richtlinie und ihre Umsetzung
durch das Artikelgesetz betrachtet.

3.1.3.1 Die Umsetzung der IVU-Richtlinie

3.1.3.1.1 Das Konzept des integrierten 
Umweltschutzes 

305. Nach der IVU-Richtlinie muss der Zulassung be-
sonders umweltrelevanter Vorhaben, die im Anhang der
Richtlinie aufgeführt sind, eine integrierte medienüber-
greifende Bewertung zugrunde gelegt werden. Danach
dürfen die an die Umweltverträglichkeit der Anlagen zu
stellenden Anforderungen nicht mehr nur isoliert in Be-
zug auf jeweils einen einzelnen Belastungspfad oder ein
einzelnes Schutzgut bestimmt werden; vielmehr ist ihnen
eine integrierte Betrachtung unter Berücksichtigung aller
Umweltmedien und aller Schutzgüter sowie möglicher
Verlagerungs- und Wechselwirkungen zugrunde zu legen,
wobei insbesondere Belastungsverlagerungen von einem
Umweltmedium in ein anderes vermieden werden sollen.
Das Integrationskonzept der IVU-Richtlinie zielt folglich
auf eine ökologische Gesamtoptimierung der Anlagen-
technik.

Um dieses Ziel eines „hohen Schutzniveaus für die Um-
welt insgesamt“ zu erreichen, gibt die Richtlinie umwelt-
bezogene Betreiberpflichten vor (Artikel 3). Namentlich
sollen die Anlagenbetreiber dazu verpflichtet werden, dass

a) alle geeigneten Vorsorgemaßnahmen gegen Umwelt-
verschmutzungen, insbesondere durch den Einsatz der
besten verfügbaren Techniken, getroffen werden;

b) keine erheblichen Umweltverschmutzungen verur-
sacht werden;

c) die Entstehung von Abfällen entsprechend der Richt-
linie 75/442/EWG des Rates vom 15. Juli 1975 über
Abfälle (Artikel 11) vermieden wird; andernfalls sind
sie zu verwerten oder, falls dies aus technischen oder
wirtschaftlichen Gründen nicht möglich ist, zu besei-
tigen, wobei Auswirkungen auf die Umwelt zu ver-
meiden oder zu vermindern sind;

d) Energie effizient verwendet wird;

e) die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um
Unfälle zu verhindern und deren Folgen zu begrenzen;

f) bei einer endgültigen Stilllegung die erforderlichen
Maßnahmen getroffen werden, um jegliche Gefahr ei-
ner Umweltverschmutzung zu vermeiden und um ei-
nen zufrieden stellenden Zustand des Betriebsgelän-
des wiederherzustellen.

Diese Anforderungen der Richtlinie sind in einem Geneh-
migungsverfahren durchzusetzen (Artikel 4, 12). Um zu
gewährleisten, dass darin alle Umweltauswirkungen be-
rücksichtigt und integriert bewertet werden, verlangt die
Richtlinie eine vollständige Koordinierung der am Ge-
nehmigungsverfahren beteiligten Behörden (Artikel 7). 

306. Harmonisierte materielle Konkretisierungen des
integrativen, medienübergreifenden Anforderungsprofils
enthält die Richtlinie nicht. Nach Artikel 16 ist lediglich
ein Informationsaustausch über den Stand der Technik
(beste verfügbare Techniken) vorgesehen, der von dem 
eigens dafür eingerichteten europäischen IPPC-Büro 
(EIPPCB) in Sevilla koordiniert wird und dessen Ergeb-
nisse in so genannten BREFs (Best Available Technique
Reference Document) dokumentiert werden. Diese
BREFs werden als Merkblätter veröffentlicht (EIPPCB,
2002) und sollen den Mitgliedstaaten bzw. ihren Geneh-
migungsbehörden eine Orientierung über den Stand der
Technik beim integrierten Umweltschutz geben. Von der
Möglichkeit, auf Basis der BREFs harmonisierte Grenz-
werte vorzuschlagen (Artikel 18 Abs. 1), hat die Kom-
mission bisher keinen Gebrauch gemacht.

Den Mitgliedstaaten wird es ausdrücklich freigestellt, ob
sie nationale Grenzwerte und sonstige Umweltstandards
zur Umsetzung der Richtlinie und ihres integrierten Vorsor-
gekonzepts festlegen (Artikel 9 Abs. 8 IVU-Richtlinie)
oder einen dezentralisierten Ansatz wählen, bei dem die je-
weilige Genehmigungsbehörde individuelle Grenzwerte
im Genehmigungsbescheid festsetzt (Artikel 9 Abs. 3 f.).

3.1.3.1.2 Die Umsetzung durch das 
Artikelgesetz

307. Das deutsche Umweltrecht sah vor Inkrafttreten
des Artikelgesetzes kein ausdrücklich integriertes Anla-
gen-Zulassungsverfahren vor. Zwar umfasste das zentrale
immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren nach
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz durchaus nicht nur
Belastungen über den Luftpfad, sondern mit § 5 Abs. 1 
Nr. 3 auch die zum Zweck der Vermeidung, schadlosen
Verwertung und ordnungsgemäßen Beseitigung von Ab-
fällen zu treffenden Anforderungen sowie das Ab-
wärmenutzungsgebot. Auch setzt die immissionsschutz-
rechtliche Anlagengenehmigung über § 6 Abs. 1 Nr. 2
BImSchG die Einhaltung sonstiger umweltrechtlicher
Anforderungen voraus (näher HANSMANN, 1999). Al-
lerdings sah das Bundes-Immissionsschutzgesetz keine
ausdrückliche integrative Verknüpfung der nach seinem
§ 5 Abs. 1 sowie der nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG ein-
zuhaltenden sonstigen Schutz- und Vorsorgebote in dem
Sinne vor, dass alle diese Anforderungen in Bezug auf das
jeweils zuzulassende Vorhaben optimierend gegeneinander
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abzugleichen sind. Damit vermittelte das nationale Recht
den Eindruck, dass es einzelne Belastungspfade vollkom-
men unabhängig voneinander bewerte und Verlagerungs-
und Wechselwirkungen dabei geradezu zwangsläufig
außer Acht lasse. Dieser Eindruck ist verfahrensrechtlich
verstärkt worden durch das Nebeneinander der immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigung einerseits und der ge-
gebenenfalls erforderlichen wasserrechtlichen Zulassun-
gen nach dem Wasserhaushaltsgesetz andererseits. Der
sektoralen Struktur des Vorhabenzulassungsrechts ent-
spricht schließlich auch das untergesetzliche Regelwerk
mit seinen auf die jeweils einzelnen Belastungspfade aus-
gerichteten Grenzwerten und Qualitätsstandards. All dies
schien dem Integrationspostulat der IVU-Richtlinie
grundsätzlich zu widersprechen.

Bei näherer Betrachtung ist die medienübergreifende Be-
trachtungsweise dem deutschen Umweltrecht allerdings
nicht so fremd, wie häufig angenommen wird. Ein ange-
sehener britischer Wissenschaftler hat den integrativen
Ansatz des britischen Rechts, auf den die IVU-Richtlinie
zurückgeht, mit dem Beispiel erläutert, dass die Nass-
reinigung der Abgase eines Industriebetriebs nicht zu Ab-
wasserableitungen führen dürfe, die im Vorfluter ein Fo-
rellensterben auslösen (HAIGH, 1998, S. 62). Bis zu
diesem elementaren Integrationsniveau hat es auch das
deutsche Umweltrecht schon seit längerem gebracht.
Komplexe medienübergreifende Optimierungen im Ein-
zelfall, wie sie das britische Recht den Behörden zur Auf-
gabe macht (näher MEINKEN, 1999), spielen allerdings
in Deutschland bislang keine vergleichbare Rolle. Dies
beruht aber nicht auf einer prinzipiellen Blindheit des
deutschen Umweltrechts für medienübergreifende Um-
weltauswirkungen, sondern in erster Linie darauf, dass
das deutsche Umweltrecht im Gegensatz zum britischen
traditionell mit allgemein verbindlichen normativen Stan-
dards statt mit fallbezogenen behördlichen Festsetzungen
arbeitet. Die im deutschen Umweltrecht zentrale Anfor-
derung, Emissionen nach dem „Stand der Technik“ zu mi-
nimieren, impliziert darüber hinaus seit jeher die Not-
wendigkeit einer differenzierteren medienübergreifenden
Betrachtung, denn Maßnahmen, die eine Emissionsmin-
derung um den Preis unangemessener Problemverlage-
rungen in ein anderes Medium erreichen, sind nicht
„Stand der Technik“ (LÜBBE-WOLFF, 1999, S. 245,
m. w. N.). Der Gesetzgeber ist denn auch zu Recht davon
ausgegangen, dass es zur Umsetzung der IVU-Richtlinie
keiner grundsätzlichen strukturellen Umwälzung des na-
tionalen Rechts bedurfte, sondern einige Ergänzungen und
Klarstellungen genügen, um der Integrationsforderung der
IVU-Richtlinie Rechnung zu tragen (s. bereits SRU, 2000,
Tz. 83). Im Kern wurden dazu folgende Änderungen vor-
genommen:

(1) Ergänzung der Schutzprogramme des BImSchG und
des WHG: Die nach dem BImSchG und dem WHG zu
berücksichtigenden Verschmutzungspfade wurden aus-
drücklich über die bisher dominanten Luft- bzw. Wasser-
pfade hinaus erweitert. So wurden in die Zielsetzung des
BImSchG ausdrücklich die Ziele der IVU-Richtlinie ein-
bezogen. Hinsichtlich genehmigungsbedürftiger Anlagen
dient das BImSchG nunmehr explizit der integrierten Ver-

meidung und Verminderung schädlicher Umwelteinwir-
kungen zur Erreichung eines hohen Schutzniveaus der
Umwelt insgesamt (§ 1 Abs. 2 BImSchG n. F.). Eine ent-
sprechende Grundbestimmung wurde auch in das WHG
(§ 1 a WHG n. F.) eingeführt. In dem Vorsorgegebot für
genehmigungsbedürftige Anlagen (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 BIm-
SchG) wurde klargestellt, dass keinesfalls nur die über
den Luftpfad wirkenden, sondern gleichermaßen auch
alle in anderer Weise als durch „Immissionen“ i. S. von § 3
Abs. 2 BImSchG entstehenden Umweltbelastungen – also
auch Einträge in Gewässer und Böden – möglichst
vermieden oder vermindert werden müssen und mithin
alle diese Umweltbelastungen genehmigungsrelevant
sind. Dementsprechend „integrativ“ sind schließlich so-
wohl im Immissionsschutz- als auch im Wasser- und Ab-
fallrecht die Definitionen des „Standes der Technik“ um-
formuliert worden, der bekanntlich für Art und Umfang
der von den Vorhabenträgern zu leistenden Umweltvor-
sorge maßgeblich ist (vgl. § 3 Abs. 6 BImSchG n. F., § 3
Abs. 12 KrW-/AbfG n. F., § 7 a Abs. 5 WHG n. F.).

(2) Integrationsklauseln für untergesetzliche Umwelt-
standards: In die einschlägigen Ermächtigungen zur Fest-
legung von Grenzwerten und sonstigen Umweltstandards
wurden „Integrationsklauseln“ eingefügt. Dort wird nun-
mehr angeordnet, dass bei der Normierung von Grenz-
werten und konkreten technischen Anforderungen
„insbesondere mögliche Verlagerungen von nachteiligen
Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes zu
berücksichtigen“ sind und ein „hohes Schutzniveau für
die Umwelt insgesamt“ zu gewährleisten ist (vgl. §§ 7
Abs. 1 Satz 2, 48 Satz 2 BImSchG n. F.). Diese Integrati-
onsklauseln bilden den Kern der Umsetzungsstrategie des
Artikelgesetzes. Die integrative Berücksichtigung von
Verlagerungs- und Wechselwirkungen soll erklärter-
maßen (s. die amtliche Begründung, Bundestagsdrucksa-
che 14/4599, S. 77) weitest möglich durch abstrakt-gene-
relle untergesetzliche Standardisierungen und nur
subsidiär durch Einzelfallentscheidungen der Genehmi-
gungsbehörde erreicht werden.

(3) Verfahrenskoordination: Die Genehmigungsbehörden
werden zur vollständigen Koordinierung etwaiger paralle-
ler Zulassungsverfahren verpflichtet. § 10 Abs. 5 Satz 2
BImSchG schreibt jetzt vor, dass die Genehmigungs-
behörde eine vollständige Koordinierung der Zulassungs-
verfahren sowie der Inhalts- und Nebenbestimmungen
sicherzustellen hat, „soweit für das Vorhaben selbst oder
für weitere damit unmittelbar in einem räumlichen oder
betrieblichen Zusammenhang stehende Vorhaben, die
Auswirkungen auf die Umwelt haben können und die für
die Genehmigung Bedeutung haben, eine Zulassung nach
anderen Gesetzen vorgeschrieben ist.“

3.1.3.1.3 Bewertung

3.1.3.1.3.1 Beibehaltung des sektoralen 
Regelungsansatzes

308. Der Umweltrat hat bereits im Umweltgutachten
2000 dargelegt, dass das nationale Recht – genau bese-
hen – trotz seiner thematischen Aufspaltung weitgehend
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schon der Integrationsforderung der IVU-Richtlinie ent-
sprach (vgl. SRU, 2000, Tz. 84 ff.). Die Betrachtung und
Bewertung aller Umwelteinwirkungen eines Vorhabens
bleibt grundsätzlich auch bei der segmentierten Struktur
des deutschen Rechts gewährleistet. Die den Kern der In-
tegrationsidee bildende ökologische Gesamtoptimierung
ist durch die thematische Aufspaltung des deutschen An-
lagenumweltrechts keineswegs ausgeschlossen. Vielmehr
galt auch schon bisher, dass im Falle von Zielkonflikten
im Bereich der Vorsorge – und nur diesen Bereich kann
das Integrationspostulat überhaupt betreffen (s. noch
Tz. 312) – nicht einem willkürlich ausgewählten Um-
weltaspekt der Vorrang eingeräumt werden durfte. In ei-
nem solchen Konfliktfall – wenn z. B. eine luftseitige Vor-
sorge durch Filtertechnik ersichtlich mit dem Gebot der
schadlosen Abfallverwertung (der Filterstäube) kollidiert –
musste vielmehr auch bisher schon eine (technische) Aus-
gleichslösung gefunden werden, die beide Vorsorgege-
bote auf wirtschaftlich zumutbare Weise möglichst weit-
gehend verwirklicht. 

309. Schließlich widerspricht auch die Aufteilung in
mehrere Zulassungsverfahren nicht von vornherein dem
Integrationspostulat. Wie die IVU-Richtlinie selbst er-
hellt, kommt es vielmehr allein darauf an, die jeweiligen
Verfahren und Verfahrensträger in ihrer Entscheidungsfin-
dung vollständig zu koordinieren (SCHMIDT-PREUß,
2000, S. 255; STAUPE, 2000, S. 369 f.). Insgesamt hat 
daher der Gesetzgeber zu Recht von tief greifenden struk-
turellen Änderungen des nationalen Rechts und insbe-
sondere davon abgesehen, das dem BImSchG zugrunde
liegende Konzept der möglichst stark gebundenen bzw.
durch untergesetzliche Standards gesteuerten Zulassungs-
entscheidung durch ein Entscheidungsprogramm zu er-
setzen, das im Wesentlichen auf ein Einzelfallermessen
der Genehmigungsbehörden setzt. 

3.1.3.1.3.2 Die typisierende Lösung: Integration
durch Standardsetzung

310. Eine vollkommene Integration und Gesamtopti-
mierung aller Belange des Umweltschutzes kann nicht für
alle künftig zu genehmigenden Vorhaben gleichermaßen
durch allgemein gültige Normen programmiert werden,
denn Umweltauswirkungen eines Vorhabens sind regel-
mäßig zu weiten Teilen von den lokalen Verhältnissen – ins-
besondere von der Empfindlichkeit der das Vorhaben um-
gebenden Umweltgüter abhängig. Um eine vollkommene
Integration überhaupt möglich zu machen, müsste deshalb
weitestgehend auf gesetzliche Programmierung der Zu-
lassungsentscheidungen verzichtet und stattdessen den
Genehmigungsbehörden ein umfassender Ermessens-
spielraum eingeräumt werden, durch den sie ermächtigt
werden, unter Berücksichtigung der zu erwartenden spezi-
fischen Auswirkungen des Vorhabens eine optimale inte-
grierte Vorsorgetechnik zu bestimmen. Vielfach wurde da-
her die Einräumung eines Beurteilungsspielraumes oder
einer Ermessensentscheidung gefordert (DI FABIO,
1998, S. 335; LADEUR, 1998, S. 248; SCHMIDT, 2001,
S. 52; Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland).
Die IVU Richtlinie zwingt indessen nicht zu einer solchen
„dezentralen“ Integration durch Behördenentscheidung
(Tz. 311).

Für die Eröffnung weiter Entscheidungsspielräume bei
den Genehmigungsbehörden kann nicht nur die dadurch
geschaffene Möglichkeit zur Berücksichtigung besonde-
rer örtlicher Auswirkungen ins Feld geführt werden, son-
dern es kann auch mit Effizienzvorteilen argumentiert
werden, die nur durch eine einzelfallgerechte Auswahl der
Vorsorgetechniken erzielbar sind. Größere Spielräume bei
der Genehmigungsentscheidung können kostengünsti-
gere Lösungen für den Einzelfall ermöglichen und auch
neuartige technische (Individual-)Lösungen fördern.

311. Die Vorteile einer flexiblen, dezentralen Lösung
sind jedoch mit beträchtlichen Nachteilen verbunden, die
die Integration auf Behördenebene insgesamt als den
deutlich schlechteren Weg zur Umsetzung des integrier-
ten Umweltschutzes erscheinen lassen. Welche erhebli-
chen Unwägbarkeiten ein solches Konzept der individu-
ellen Abwägung in sich trägt und zu welchen extremen
Rechtsunsicherheiten und Vollzugsproblemen es führen
würde, hat der Umweltrat bereits im vorigen Gutachten
eingehend dargelegt (SRU, 2000, Tz. 83 ff.). An dieser
Stelle mag es genügen, noch einmal auf das Problem der
Inkommensurabilität der unterschiedlichen Umweltgüter
hinzuweisen: Die unter dem Integrationspostulat prokla-
mierte Gesamtoptimierung der Umweltauswirkungen ei-
nes Vorhabens setzt eine Verrechnung unterschiedlichster
Umweltgüter (Boden, Wasser, Natur, Gesundheit usw.)
voraus, für die kein gemeinsamer Nenner besteht. Die er-
forderliche Abwägung zwischen den Umweltgütern ist
folglich eine Wertungsentscheidung originär politischen
Charakters, die möglichst auch durch die politisch legiti-
mierten Gesetz- oder Verordnungsgeber getroffen werden
sollte (LÜBBE-WOLFF, 1999, S. 245 f.). Diese Entschei-
dung gänzlich dem Einzelfallvollzug zu überantworten,
bedeutete nicht nur eine weitgehende Überforderung des
Vollzugs, der in Anbetracht jedes Genehmigungsantrags
komplexe Ökobilanzen anzustellen und regelmäßig (meh-
rere) Sachverständigengutachten einzuholen hätte (auf
diesen und weitere Nachteile der Einzelfallentscheidung
weisen HANSMANN, 2002, S. 20 und WASIELEWSKI,
2000, S. 377 hin). Eine einzelfallbezogene Abwägung im
Vollzug schüfe zudem erhebliche Spielräume für eine
zweckwidrige (Über-)Gewichtung von Einzelinteressen.
Aus diesen Gründen hält der Umweltrat es für unerläss-
lich, zugunsten einer typisierenden Standardsetzung bei
der Verwirklichung des Integrationspostulates ein Stück
weit auf die integrative Berücksichtigung der individuel-
len örtlichen Gegebenheiten zu verzichten. Der Umwelt-
rat ist davon überzeugt, dass nur mithilfe allgemein ver-
bindlicher Grenzwerte und Umweltstandards überhaupt
ein hinreichender, gleichmäßiger Vollzug gewährleistet
und den Genehmigungsbehörden wie auch den Antrag-
stellern die wünschenswerte Rechtssicherheit eingeräumt
werden kann. Dies entspricht nach den Ergebnissen einer
Umfrage auch der ganz überwiegenden Einschätzung der
Praktiker in den Umweltbehörden (LÜBBE-WOLFF,
2000a). Die bei einer Typisierung in Kauf zu nehmenden
Genauigkeitsverluste bei der Berücksichtigung individu-
eller Gegebenheiten werden – sofern sie sich für die Um-
welt bei der Festsetzung der konkreten Anlagentechnik
negativ auswirken – durch den Effektivitätsgewinn im
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Vollzug kompensiert. Es wird daher dem Umweltschutz
förderlich sein, dass der Gesetzgeber an dem vollzugs-
freundlichen typisierenden Ansatz des nationalen Rechts
weitgehend festgehalten hat. 

Diese Art der Umsetzung, die im Wesentlichen auf eine
integrative Ausgestaltung der untergesetzlichen Umwelt-
standards setzt, die die bindende Entscheidungsstruktur
des nationalen Genehmigungsrechts beibehält und Ein-
zelfallentscheidungen nach Möglichkeit vermeidet, ver-
stößt auch nicht gegen die IVU-Richtlinie. Sie ist viel-
mehr durch Artikel 9 Abs. 8 IVU-Richtlinie ausdrücklich
gestattet (vgl. dazu ERBGUTH und STOLLMANN,
2000, S. 382, m. w. N.). 

312. Zur Klarstellung ist noch hervorzuheben, dass das
Integrationspostulat in seiner relativierenden Wirkung für
die jeweils einzelnen zum Zwecke der Gesamtoptimie-
rung abzuwägenden Schutzziele nach dem nationalen
Recht allein für den Bereich der Umweltvorsorge Geltung
beanspruchen kann. Schutzstandards, die beispielsweise
in Konkretisierung des Schutzgrundsatzes nach § 5 Abs. 1
Nr. 1 BImSchG der Abwehr von Schäden und konkreten
Gefahren dienen, sind einer gesamthaften Abwägung
nicht zugänglich (KOCH und SIEBEL-HUFFMANN,
2001, S. 1084). Auch diese Einschränkung auf die Um-
weltvorsorge widerspricht nicht der IVU-Richtlinie, die
in Artikel 10 ausdrücklich vorschreibt, dass „Umweltqua-
litätsnormen“ in jedem Falle einzuhalten sind. Damit
bringt die Richtlinie klar zum Ausdruck, dass die Mit-
gliedstaaten auch weiterhin zwingend einzuhaltende ak-
zeptorbezogene Mindestschutzniveaus festsetzen kön-
nen. Das darf auch bei der ausstehenden Standardsetzung
nicht übersehen werden.

3.1.3.1.3.3 Bedingungen der integrativen 
Standardsetzung

313. Da das Artikelgesetz auf eine Umsetzung des inte-
grierten Umweltschutzes durch integrative Umweltstan-
dards setzt, sind entsprechende Anpassungen der unter-
gesetzlichen Regelwerke erforderlich; andernfalls bleibt
die Umsetzung der IVU-Richtlinie unvollständig und die
Bundesrepublik weiterhin säumig (BÖHM, 2002, S. 8).
Zwar hat der Gesichtspunkt des medienübergreifenden
Umweltschutzes bei der Setzung von Grenzwerten und
anderen untergesetzlichen Standards auch in der Vergan-
genheit schon eine Rolle gespielt, denn der Integrations-
gedanke der IVU-Richtlinie ist im deutschen Umwelt-
recht nur dem Namen nach, aber nicht in der Sache neu
(Tz. 307). Schon weil untergesetzliche Standards in der
Vergangenheit nicht begründet zu werden pflegten, ist al-
lerdings nicht gewährleistet und nachvollziehbar, dass die
erforderliche medienübergreifende Beurteilung auch
tatsächlich mit der nötigen Konsequenz erfolgte. Die un-
tergesetzlichen Standards müssen daher, wenn auch kei-
neswegs sämtlich geändert, so doch sämtlich überprüft
werden.

314. Neben den Standards für die Abwassereinleitung
betrifft der Umsetzungsbedarf im untergesetzlichen Re-
gelwerk vor allem die „Technische Anleitung zur Rein-
haltung der Luft“ (TA Luft). Mit der Sonderprüfung bie-

tet die geltende TA Luft zwar einen gewissen Raum für in-
tegrative Bewertungen durch die Behörde im Einzelfall
(vgl. Nr. 2.2.1.3 TA Luft). Für die primär angestrebte ge-
nerelle Steuerung müssen aber die Grenzwerte und tech-
nischen Regeln im Hinblick auf das Integrationspostulat
überarbeitet werden. Inzwischen liegt ein Entwurf des
Umweltministeriums für eine novellierte TA Luft vor, der
u. a. eine solche Überarbeitung beinhalten soll. Sichtbar
kommt darin der integrative Charakter allerdings nur in
allgemeinen Bemerkungen zum Ausdruck. So heißt es in
Nr. 5.1.1 bezüglich der Anforderungen zur Vorsorge gegen
schädliche Umwelteinwirkungen, dass diese Vorschriften
mögliche Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen
von einem Schutzgut auf ein anderes berücksichtigten und
dass sie ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt
gewährleisteten. Nach Nr. 5.1.3 sind zur „integrierten
Emissionsvermeidung oder -minimierung (...) Techniken
und Maßnahmen anzuwenden, mit denen die Emissionen
in die Luft, das Wasser und den Boden vermieden oder be-
grenzt werden und dabei ein hohes Schutzniveau für die
Umwelt insgesamt erreicht wird.“ 

315. Letzteres versteht sich jedoch nach den in das
BImSchG eingefügten Integrationsklauseln bereits von
selbst. Um den integrativen Charakter der Umwelt-
standards transparent und nachprüfbar zu machen, ist es
darüber hinaus absolut unerlässlich, dass in einer Begrün-
dung zu jedem technischen Standard und jedem vor-
sorgebezogenen Grenzwert detailliert darüber Auskunft
gegeben wird, auf welchen Erwägungen dieser Standard
beruht und warum dieser Standard aus der gebotenen Ge-
samtbetrachtung keine kontraproduktive Verlagerung von
Umweltbelastungen bewirken kann (s. auch WAHL,
2000a, S. 366; WAHL, 2000b, S. 508; KOCH und SIE-
BEL-HUFFMANN, 2001, S. 1084; HANSMANN, 2001,
S. 54). Soweit bereits BVT-Merkblätter des IPPC-Büros
vorliegen (EIPPCB, 2002), geben diese eine gute Orien-
tierung dafür, wie integrative Standards begründet werden
können.

Insoweit begrüßt der Umweltrat, dass dem nunmehr vor-
liegenden zweiten Entwurf der TA-Luft-Novelle (BMU,
Entwurf vom 15. November 2001) erstmals eine Begrün-
dung angefügt wurde, in der für einige Beispiele auch er-
läutert wird, welche möglichen Verlagerungswirkungen
bei der Grenzwertfindung berücksichtigt wurden. Aller-
dings erfolgt die Begründung eben nur beispiel- und dem-
gemäß äußerst lückenhaft. Der Umweltrat hält es für sinn-
voll und geboten, diese Begründung zu vervollständigen
und darin auch auf eventuelle Unsicherheiten und weite-
ren Forschungs- und Entwicklungsbedarf hinzuweisen.
Nur wenn auf diese Weise Transparenz hergestellt und ein
breiter Dialog sowie gegebenenfalls auch eine präzise ge-
richtliche Überprüfung der Standards ermöglicht wird,
wird sich das Integrationspostulat innovationsfördernd
für einen verbesserten Umweltschutz auswirken können.
Eine ausführliche Begründung der in untergesetzlichen
Regelwerken gesetzten Grenzwerte und sonstigen Stan-
dards ist im Übrigen auch aus Gründen der Effizienzsiche-
rung und zur Effektivierung politischer Verantwortlichkeit
geboten (LÜBBE-WOLFF, 2000b, S. 93). 
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3.1.3.1.3.4 Koordinierung des 
Genehmigungsverfahrens

316. Um die von der IVU-Richtlinie geforderte voll-
ständige Koordinierung paralleler Genehmigungsverfah-
ren zu erreichen, wurde durch das Artikelgesetz schlicht
angeordnet, dass die Immissionsschutzbehörde die Paral-
lelverfahren zu koordinieren habe (vgl. § 10 Abs. 5 
BImSchG n. F. und § 11 der 9. BImSchV n. F.). Der Um-
weltrat hat erhebliche Zweifel daran, dass diese Anord-
nung ein wirklich „integratives“ Zusammenwirken der
Zulassungsbehörden bei der Entscheidungsfindung
gewährleistet. Denn der Immissionsschutzbehörde fehlt
zur Durchsetzung der Verfahrenskoordinierung jegliches
Vollzugsmittel. Sie ist also darauf angewiesen, dass die
anderen Zulassungsbehörden freiwillig mitmachen. Die
beteiligten Parallelbehörden sind nicht einmal an einmal
abgegebene Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren
gebunden (SRU, 2000, Tz. 86; SCHMIDT-PREUß, 2000,
S. 257). Auch fehlt ein geeignetes Verfahren zur Lösung
von Konflikten zwischen den Parallelbehörden
(SCHMIDT, 2001, S. 51). Eine Entscheidung durch eine
gemeinsame höhere Behörde – soweit Letztere überhaupt
existiert – kann zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen
führen (KOCH und SIEBEL-HUFFMANN, 2001,
S. 1084). Demzufolge ist bei Einzelfallentscheidungen
eine effektive Koordination der Parallelverfahren nicht
gewährleistet. Auch insoweit erscheint es geboten, die
Standardsetzung schnell voranzutreiben. Zwischenzeit-
lich sollten möglichst die Landesgesetzgeber die Ab-
stimmung zwischen den Behörden verfahrensrechtlich
genauer regeln (SELLNER, 2001, S. 84: gesetzlich;
STAUPE, 2000, S. 372: durch Verwaltungsvorschrift).

3.1.3.1.4 Weitere wichtige Änderungen zur 
Umsetzung der IVU-Richtlinie

Abfallrechtliche Betreiberpflicht

317. § 5 Abs. 3 Nr. 3 BImSchG verpflichtete die Anla-
genbetreiber bisher dazu, Abfälle zu vermeiden, sofern sie
nicht ordnungsgemäß und schadlos verwertet werden
oder, soweit Vermeidung und Verwertung nicht möglich
oder unzumutbar sind, die Abfälle ohne Beeinträchtigung
des Wohls der Allgemeinheit zu beseitigen. Diese Re-
gelung ist allgemein dahin gehend verstanden worden,
dass der Betreiber die freie Wahl habe, ob er den in der
Anlage anfallenden Abfall vermeidet oder verwertet (vgl.
FELDHAUS, 1985, S. 387; SCHIMANEK, 1997, S. 63 f.
m. w. N.). Durch das Artikelgesetz ist dieser Auslegung
die Grundlage entzogen und die nach dem KrW-/AbfG
bereits allgemein geltende dreistufige Pflichtenhierarchie
auch in das anlagenbezogene Abfallrecht des BImSchG
eingeführt worden. Die in der Anlage anfallenden Abfälle
sind also nunmehr vorrangig zu vermeiden. Erst danach,
wenn die Vermeidung nicht möglich oder zumutbar ist,
besteht die Pflicht zur Verwertung der Abfälle, die ihrer-
seits Vorrang vor der Beseitigung hat (§ 5 Abs. 1 Nr. 3, 
1. HS BImSchG n. F.). Den Anlagenbetreibern können da-
mit nunmehr auch konkrete Vermeidungsmaßnahmen
aufgegeben werden. Dies erscheint aus dem Gesichts-
punkt der Ressourcenschonung und Abfallvermeidung

konsequent (GASSNER, 2001, S. 12; LINDEMANN,
2001, S. 36; kritisch: FELDHAUS, 2002, S. 4; Verband
der Chemischen Industrie, 2001, S. 141; Bundesverband
der Deutschen Industrie, 2001, S. 121 f.). 

Effiziente Energieverwendung 

318. Ebenfalls neu eingeführt wurde eine Grundpflicht
bezüglich der Verwendung von Energie (§ 5 Abs. 1 Nr. 4
BImSchG n. F.). Diese Neufassung geht sogar über den
Wortlaut der IVU-Richtlinie hinaus. Während die IVU-
Richtlinie lediglich eine effiziente Verwendung von
Energie fordert (Artikel 3 d IVU-Richtlinie), verlangt die
Regelung des Artikelgesetzes auch eine „sparsame“ Ver-
wendung. Von diesem ergänzenden „Sparsamkeitsgebot“
sollen explizit auch solche Energieeinsparungen umfasst
sein, die sich über eine reine Effizienzsteigerung hinaus-
gehend durch Absenkung energiezehrender Begleitak-
tivitäten des Anlagenbetriebs erzielen lassen, wie z. B. das
Abschalten von Beleuchtungen oder der Anlage an ar-
beitsfreien Tagen (vgl. die amtliche Begründung zum
Entwurf des Artikelgesetzes, Bundestagsdrucksache
14/4599, S. 127). Als Beitrag zum Klima- und Ressour-
censchutz ist diese Grundpflicht zur effizienten und spar-
samen Energieverwendung sinnvoll. Allerdings bleibt zur
effektiven Umsetzung eine zügige untergesetzliche Kon-
kretisierung erforderlich.

3.1.3.2 Die Umsetzung der UVP-II-Richtlinie

3.1.3.2.1 Zweck und Inhalt der 
UVP-II-Richtlinie

319. Mit der UVP-I-Richtlinie von 1985 wurde erstmals
europaweit eine besondere Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVP) für bestimmte Projekte eingeführt, bei denen
nach Art und Umfang erhebliche Umweltauswirkungen
auftreten können. In Anbetracht der inhomogenen und
teils defizitären Umsetzung in den Mitgliedstaaten zielt
die UVP-II-Richtlinie auf eine Stärkung und verbesserte,
klarere Ausgestaltung der Umweltverträglichkeitsprü-
fung. Dazu bringt die novellierte Richtlinie im Wesentli-
chen folgende Änderungen und Ergänzungen:

– Der Kreis der in den Anhängen I und II der UVP-
Richtlinie genannten, einer UVP zu unterziehenden
Projekte ist erweitert worden.

– Die Voraussetzungen, unter denen für einen Teil we-
niger umweltbedeutsamer Projekte die UVP-Pflich-
tigkeit von den Ergebnissen einer Einzelfallprüfung
abhängig gemacht werden kann, wurden präzisiert. 

– Es wurde ausdrücklich auch eine UVP-Pflicht für ku-
mulierende Vorhaben eingeführt. Danach müssen
auch solche Vorhaben einer UVP unterzogen werden,
die die pflichtbegründenden Relevanzschwellen erst
gemeinsam mit anderen Vorhaben erreichen, mit de-
nen sie einen zusammenhängenden Projektverbund
bilden.

– In Anpassung an die Vorgaben des ECE-Übereinkom-
mens über die Umweltverträglichkeitsprüfung im
grenzüberschreitenden Rahmen (Espoo-Konvention)



Drucksache 14/8792 – 182 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

wurde die grenzüberschreitende Behörden- und Öf-
fentlichkeitsbeteiligung im UVP-Verfahren verbind-
lich ausgestaltet.

Diese Änderungen, Ergänzungen und Klarstellungen sind
sinnvolle und wichtige Schritte zur Fortentwicklung und
besseren Umsetzung der UVP in den Mitgliedstaaten. Ge-
rade im Zusammenhang mit der Einführung des integrier-
ten Umweltschutzes in das umweltbezogene Anlagen-
zulassungsrecht gewinnt auch die UVP weiter an
Bedeutung. Es liegt auf der Hand, dass nur auf der Grund-
lage einer gründlichen Ermittlung der verschiedenen in-
ter- und intramedialen Auswirkungen eines Vorhabens
auch eine wirklichkeitsnahe integrative Umweltqualitäts-
sicherung erreicht und eine entsprechend sachgerechte
Zulassungsentscheidung getroffen werden kann. Von da-
her sind die Ausweitung der UVP und die Präzisierung des
Prüfungsverfahrens prinzipiell zu begrüßen, wie auch die
weitgehend maßstabsgetreue Umsetzung durch das
Artikelgesetz. In einigen Punkten bleibt allerdings das na-
tionale UVP-Recht auch nach dem Artikelgesetz noch
hinter den gestiegenen europäischen Ansprüchen zurück.
Insoweit ist in der nachfolgenden Übersicht auch auf ei-
nen gewissen Nachbesserungsbedarf hinzuweisen.

3.1.3.2.2 Die Umsetzung durch das 
Artikelgesetz

320. Durch das Artikelgesetz ist das UVP-Gesetz
(UVPG) vom 12. Februar 1990 geändert und es sind er-
gänzende Regelungen in den Umwelt-Fachgesetzen ge-
troffen worden, soweit dies zur Integration des UVP-Ver-
fahrens in die nach Maßgabe der Fachgesetze
vorzunehmenden Genehmigungsverfahren erforderlich
war (SCHINK, 2001, S. 324). Im Einzelnen gilt jetzt Fol-
gendes:

3.1.3.2.2.1 Erweiterter Umfang der UVP-Pflicht
321. Die UVP-Richtlinie listet in ihren Anhängen I und
II diejenigen Vorhaben auf, die einer Umweltverträglich-
keitsprüfung zu unterziehen sind, wobei nur für die in An-
hang I aufgeführten Vorhaben unbedingt eine UVP durch-
zuführen ist, während für die in Anhang II aufgeführten
Vorhaben nach Artikel 4 Abs. 2 der UVP-Richtlinie gilt,
dass sie nach Wahl des Mitgliedstaates entweder nur nach
Maßgabe einer Relevanz(vor)prüfung (des so genannten
Screening) im Einzelfall oder/und erst bei Überschreiten
bestimmter vom Mitgliedstaat festzulegender Größen-
und Leistungsschwellenwerte einer UVP zu unterziehen
sind. In beide Anhänge wurden durch die UVP-II-Richt-
linie neue Vorhaben aufgenommen, die bisher nicht der
UVP-Pflicht unterlagen. Dementsprechend war das deut-
sche UVP-Gesetz zu ergänzen. 

Letzteres ist in dem neuen Anhang I zum UVPG gesche-
hen, der gemäß § 3 b Abs. 1 UVPG die Vorhaben aufführt,
für die eine UVP (teils nur unter bestimmten weiteren
Voraussetzungen) durchzuführen ist. Dabei werden unter
Rückgriff auf die Differenzierungsmöglichkeiten der
UVP-II-Richtlinie vier verschiedene Vorhabenkategorien
unterschieden:

– Nur die (in Spalte 1 des Anhangs) mit einem „X“ ge-
kennzeichneten Vorhaben unterliegen unbedingt der
UVP-Pflicht.

– Für alle in Spalte 2 mit, „A“ gekennzeichneten mitt-
leren und kleineren Vorhaben ist dagegen eine UVP
nur dann durchzuführen, wenn sich nach einer all-
gemeinen („A“) Relevanzprüfung  ergibt, dass von
dem bestimmten Vorhaben erhebliche Umwelt-
auswirkungen ausgehen können. Bei dieser Einzel-
fallprüfung sind die aus der UVP-Änderungsrichtli-
nie übernommenen Relevanzkriterien des Anhangs II
zu berücksichtigen.

– Auch die mit „S“ gekennzeichneten Vorhaben sind ei-
ner – allerdings ausschließlich standortbezogenen –
Vorprüfung zu unterziehen. Bei ihnen kann sich die
UVP-Pflicht nur aufgrund besonderer örtlicher Gege-
benheiten ergeben. 

– Für die in Spalte 2 mit „L“ gekennzeichneten Vorha-
ben gilt aufgrund mangelnder Gesetzgebungskompe-
tenz des Bundes im Besonderen, dass die UVP-Pflicht
nur durch Landesrecht bestimmt werden kann. Ent-
sprechende landesrechtliche Regelungen sind inner-
halb einer Frist von zwei Jahren nach Inkrafttreten des
Artikelgesetzes zu erlassen (§ 25 Abs. 5 S. 1 UVPG 
n. F.). Um einen Europarechtsverstoß zu vermeiden,
ist bis zu diesem Zeitpunkt eine Vorprüfung im Ein-
zelfall durchzuführen (§ 25 Abs. 5 S. 2 UVPG n. F.). 

Werden die bei den Vorhaben der 2. Spalte genannten
Schwellenwerte (Anlagengröße, -durchsatz u. Ä.) unter-
schritten, so besteht schließlich gar keine UVP-Pflicht. 

322. Die Anwendungsregelung des neuen UVPG dürfte
in Inhalt und Reichweite weitestgehend den Ansprüchen
der geänderten UVP-Richtlinie entsprechen, wenngleich
sich in einigen Punkten Lücken oder zumindest Unklar-
heiten zeigen, die noch beseitigt werden sollten (vgl. z. B.
HELLMANN, 2001, zum mehrdeutigen Begriff der
UVP-pflichtigen „integrierten chemischen Anlage“). Ein
aus Sicht des Umweltrates besonders bedenkliches Um-
setzungsdefizit liegt darin, dass das neue UVPG be-
stimmte städtebauliche Projekte, die so genannten bau-
planungsrechtlichen Vorhaben der Nr. 18 zum Anhang 1,
nur unter der Voraussetzung der UVP-Pflicht unterwirft,
dass für diese Projekte ein Bebauungsplan aufgestellt
wird. Zwar handelt es sich bei den Projekten der Nr. 18
durchweg um Vorhaben, die in aller Regel nur aufgrund
eines Bebauungsplanes (z. B. Industriegebiet im Außen-
bereich, Nr. 18.5) zugelassen werden können oder deren
Realisierung nach § 1 Abs. 3 BauGB ein Planungserfor-
dernis auslöst. Gleichwohl ist nicht in jedem Fall gewähr-
leistet, dass eine Bebauungsplanung durchgeführt wird.
Insbesondere bei Vorhaben im Innenbereich (§ 34 BauGB)
sowie bei Änderung und Erweiterungen eines Vorhabens,
die ein Hereinwachsen in die UVP-Pflicht (vgl. § 3 b
Abs. 3 UVPG n. F.) bewirken, ist es denkbar, dass die Ge-
meinde auf die Erstellung, Änderung oder Erweiterung ei-
nes Bebauungsplans verzichten und die UVP auf diese
Weise umgehen kann (WULFHORST, 2002, S. 25). 
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323. Änderungen oder Erweiterungen eines Vorhabens
können eine UVP-Pflicht u. a. dadurch auslösen, dass das
Vorhaben durch die Änderung oder Erweiterung erstmals
den maßgebende Größen- oder Leistungswert für eine ob-
ligatorische UVP erreicht oder überschreitet (§ 3 b Abs. 3
UVPG n. F.). Von dieser UVP-Pflicht aufgrund „Hinein-
wachsens“ sind einige der soeben erwähnten baupla-
nungsrechtlichen Vorhaben – u. a. die Änderung und Er-
weiterung von Industriezonen (18.5) und Bauvorhaben im
Innenbereich (18.7) – sogar ausdrücklich gänzlich ausge-
nommen worden (§ 3 b Abs. 3 S. 4 UVPG n. F.). Darin
liegt ein weiterer nicht unwesentlicher Rückschritt hinter
die UVP-Richtlinie der EG. 

324. Schließlich ist nicht zu vergessen, dass einige der
von der UVP-Richtlinie erfassten Vorhaben aus Kompe-
tenzgründen nicht bundesrechtlich der UVP-Pflicht unter-
worfen werden konnten, so z. B. die ausschließlich nach
Bauordnungsrecht zu genehmigenden. Insoweit bedarf es
zum Teil noch dringend der weiteren Umsetzung durch die
Landesgesetzgeber (dazu WULFHORST, 2002, S. 26 ff.).

3.1.3.2.2.2 Die Vorprüfung im Einzelfall
325. Durch die Einführung der Vorprüfung für mittlere
und kleinere Projekte wird eine dosierte Einbeziehung
solcher Vorhaben ermöglicht, die nur in Einzelfällen, z. B.
aufgrund der besonderen Empfindlichkeit des Standortes,
so umweltrelevant werden, dass es gerechtfertigt ist, von
den Vorhabenträgern über die Vorprüfung hinausgehend
eine umfassende UVP zu verlangen. 

Was allerdings die praktische Durchführung der Vorprü-
fung im Einzelfall, das „Screening“, betrifft, so bestehen
noch einige Unsicherheiten insbesondere über die Inten-
sität dieser nach § 3 c Satz 1 UVPG n. F. „überschlägig“
vorzunehmenden Prüfung. Im Hinblick auf die Vielfalt
der dabei nach Anlage II zum UVPG n. F. zu berücksich-
tigenden Kriterien ist die Besorgnis geäußert worden,
dass dem Vorhabenträger womöglich schon für die Vor-
prüfung Ermittlungen aufgegeben würden, die sich in
Aufwand und Umfang kaum noch von der eigentlichen
UVP unterscheiden (ENDRES und KRINGS, 2001,
S. 1245). Insoweit könnte dem Zweck der Vorprüfung 
– den für eine UVP zu betreibenden Aufwand bei mittle-
ren und kleinen Projekten angemessen zu dosieren – noch
durch eine positive Eingrenzung der vom Vorhabenträger
der Spalte-2-Projekte vorzulegenden Antragsunterlagen
Rechnung getragen werden (vgl. MÜGGENBORG, 2001,
S. 207). 

3.1.3.2.2.3 Die UVP-Pflicht bei kumulierenden
Vorhaben

326. Nach der UVP-Richtlinie kann sich die UVP-
Pflicht mehrerer für sich genommen nicht (zwingend)
UVP-pflichtiger Vorhaben auch daraus ergeben, dass sie
in einem besonders engen Orts- und Zweckzusammen-
hang stehen und sich aufgrund dieses Zusammenhanges
wie ein einziges UVP-pflichtiges Projekt darstellen. Dies
kommt durch den Kriterienkatalog des Anhang III (Nr. 2.
Anstrich) der UVP-Richtlinie explizit zum Ausdruck und
ist zudem durch den Europäischen Gerichtshof ausdrück-

lich klargestellt worden, der dabei zugleich festgestellt
hat, dass eine kumulierende Betrachtung auch in Bezug
auf mehrere Projekte unterschiedlicher Vorhabenträger in
Betracht kommt. 

Dem hat das Artikelgesetz durch den neuen § 3 b Abs. 2
UVPG Rechnung getragen. Nach dieser Vorschrift besteht
eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung auch dann, 

„wenn mehrere Vorhaben derselben Art, die gleichzei-
tig von demselben oder mehreren Trägern verwirk-
licht werden sollen und in einem engen Zusammen-
hang stehen, zusammen die maßgeblichen Größen-
oder Leistungswerte erreichen oder überschreiten. Ein
enger Zusammenhang ist gegeben, wenn diese Vorha-
ben

1. als technische oder sonstige Anlagen auf demsel-
ben Betriebs- oder Baugelände liegen und mit ge-
meinsamen betrieblichen oder baulichen Ein-
richtungen verbunden sind oder 

2. als sonstige in Natur und Landschaft eingreifende
Maßnahmen in einem engen räumlichen Zusam-
menhang stehen und einem vergleichbaren Zweck
dienen.“

Eine kumulierende Betrachtung findet allerdings nach
§ 3 b Abs. 3 UVPG n. F. nur dann statt, wenn das ein-
zelne Vorhaben die Werte erreicht, ab denen eine Vor-
prüfung vorzunehmen ist. Von daher bleibt die kumula-
tive Betrachtung nach dem deutschen Recht auf
diejenigen Vorhaben beschränkt, für die nach der
Spalte 2 des Anhangs I eine Vorprüfung vorzunehmen
ist. Diese Vorhaben können nun unter den oben ge-
nannten Voraussetzungen der Kumulation auch ohne
eine Vorprüfung als UVP-pflichtig eingestuft werden.
Für Vorhaben, die nach Anhang I nicht einmal einer Vor-
prüfung unterliegen, weil sie für sich genommen die im
Anhang vorausgesetzten untersten Relevanzschwellen
unterschreiten, können dagegen auch Kumulationswir-
kungen keine UVP-Pflicht begründen. 

327. Aus der Zwecksetzung der UVP heraus erscheint
eine kumulative Betrachtung grundsätzlich sinnvoll und
insbesondere dann geboten, wenn die Aufteilung eines
technisch oder baulich zusammenhängenden Vorhabens
in mehrere einzelne Vorhaben einer Umgehung der UVP-
Pflicht gleichkommt. Dies dürfte unter den oben ge-
nannten engeren Voraussetzungen des § 3 b Abs. 2 Nr. 1
UVPG n. F. regelmäßig der Fall sein. Darüber hinaus
dürfte die kumulative Betrachtung auch in solchen Fällen
sachdienlich sein, in denen umweltrelevante Vorhaben
zwar nicht in einem baulichen oder technischen Zusam-
menhang, wohl aber in einem engen Zweckzusammen-
hang stehen und es daher sinnvoll ist, ihre gemeinsamen
Umweltauswirkungen dem gemeinsamen Nutzen und den
gemeinsamen Vermeidungsoptionen gegenüberzustellen.
Zweifelhaft ist allerdings, ob mit § 3 b Abs. 2 Nr. 2 UVPG
n. F. eine hinreichend bestimmte und mit ausreichender
Rechtssicherheit vollziehbare Beschreibung solcher
Zweckzusammenhänge gelungen ist. Dem Umweltrat
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scheint hier eine Präzisierung – die auch in der Verwal-
tungsvorschrift zum UVPG erfolgen kann – dringend an-
gezeigt. Die Einschränkung der kumulativen Betrachtung
auf die der Vorprüfung unterliegenden Vorhaben ist zum
Teil als zu eng (KOCH und SIEBEL-HUFFMANN, 2001,
S. 1086) und zum Teil als immer noch nicht eng genug
(ENDRES und KRINGS, 2001, S. 1248) kritisiert wor-
den. Im Zusammenhang mit der weiten und unbestimm-
ten Anwendungsregel des § 3 Abs. 2 Nr. 2 UVPG n. F. er-
scheint diese Eingrenzung jedoch sinnvoll, um eine
Ausuferung der kumulativen Betrachtung auch auf Baga-
tellvorhaben zu verhindern. Eine prinzipiell vorzugswür-
dige – da wirklichkeitsnähere – umfassendere Bewertung,
in die auch solche Projekte mit einbezogen werden kön-
nen, die für sich genommen unterhalb der Größen- und
Leistungsschwellen liegen, wäre wohl erst nach einer ge-
naueren Eingrenzung des für die kumulative Bewertung
erforderlichen räumlichen und zweckbezogenen Zusam-
menhangs praktikabel. 

3.1.3.2.2.4 Neue Trägerverfahren 

328. Die Durchführung der UVP setzt voraus, dass für
das jeweilige UVP-pflichtige Vorhaben ein geeignetes
Zulassungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung
existiert. Für eine Reihe von UVP-pflichtigen Vorhaben
fehlte es bisher an einem solchen geeigneten „Trägerver-
fahren“, so insbesondere für die nach den Nrn. 19.1 bis
19.9 der Anlage I UVP-pflichtigen Rohrleitungsanlagen.
Für diese Anlagen wurde nunmehr in den §§ 20 ff. UVPG
n. F. ein eigenes Planfeststellungsverfahren als Träger-
verfahren der UVP eingeführt. Damit ist eine bedeutsame
Verfahrenslücke geschlossen worden. Weitere Lücken
bleiben jedoch auch nach dem Artikelgesetz bestehen. So
fehlt es z. B. an einem geeigneten Trägerverfahren für ku-
mulierende Vorhaben, die zusammen die Grenzen zur
UVP-Pflicht überschreiten, jedoch keiner immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungspflicht unterliegen,
weil sie die Größen- und Mengenschwellen nach der
4. BImSchV unterschreiten. Auch bei Änderungen und
Erweiterungen von Vorhaben, können sich Konstella-
tionen ergeben, bei denen zwar eine UVP (nach § 3 e
Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 3 c Abs. 1 Satz 1 und 3 UVPG n. F.),
jedoch keine Änderungsgenehmigung erforderlich ist 
(s. ENDRES und KRINGS, 2001, S. 1249). Auch für
diese Fälle muss ein geeignetes Trägerverfahren erst
noch bestimmt werden. 

3.1.3.2.2.5 Die Öffentlichkeitsbeteiligung

329. Die Neuerung der UVP-II-Richtlinie bezüglich
der grenzüberschreitenden Öffentlichkeitsbeteiligung
werden durch § 9 a und b UVPG n. F. detailliert umge-
setzt. Durch § 9 a wird den in Nachbarstaaten ansässigen
Betroffenen ein durch Bekanntgabe- und Einwendungs-
regelungen flankiertes Beteiligungsrecht am deutschen
Verwaltungsverfahren eingeräumt. § 9 b regelt Fragen
der grenzüberschreitenden Behördenbeteiligung und der
Öffentlichkeitsbeteiligung bei ausländischen Vorhaben
so, dass insbesondere die Voraussetzungen für eine mög-
lichst reibungslose Behördenkoordination gegeben sind.

Diese Regelungen sind als Umsetzung der Espoo-Kon-
vention einschränkungslos zu begrüßen.

3.1.3.3 Fazit
330. Mit dem Artikelgesetz sind die zentralen EG-
Richtlinien zum integrierten Umweltschutz, die IVU-
Richtlinie und die UVP-II-Richtlinie, auf vertretbaren
Wegen umgesetzt worden; allerdings bleibt in einiger
Hinsicht noch Ergänzungs- und vor allem Konkretisie-
rungsbedarf.

331. Bei der Umsetzung der IVU-Richtlinie ist die Bei-
behaltung des typisierenden Steuerungsansatzes, der die
Genehmigungsentscheidung an allgemein verbindliche
Vorsorgestandards bindet, im Interesse der Rechtssicher-
heit und Vollzugsfreundlichkeit zu begrüßen. Die Umset-
zung ist unter diesem typisierenden Ansatz jedoch erst
dann wirklich erfolgt, wenn auch die – den Stand der Vor-
sorgetechnik typisierenden – Umweltstandards, nach de-
nen sich die Genehmigungsentscheidungen weiterhin
richten sollen, integrativ ausgestaltet worden sind. Die ge-
plante Novellierung der TALuft sollte in diesem Sinne zü-
gig abgeschlossen und es sollten auch die gewässer- und
bodenbezogenen Standards einer Revision unterzogen
werden. Die erforderlichen integrativen Standards sollten
durch eine ausführliche Begründung transparent gemacht
werden.

332. Die Neuerungen, die das UVPG durch das Artikel-
gesetz erfahren hat, bringen eine in wesentlichen Punkten
maßstabsgetreue Umsetzung der geänderten UVP-Richt-
linie und beseitigen zudem Umsetzungsmängel, die be-
reits in Bezug auf die alte UVP-Richtlinie festgestellt
worden waren. Aus der Sicht einer auf umfassende
Ermittlung, integrierte Bewertung und sachgerechte Be-
wältigung von Umweltkonflikten bemühten Umweltpoli-
tik bringen die deutliche Erweiterung des Anwendungsbe-
reichs, die Einführung der UVP auch bei kumulierenden
Vorhaben und die verbesserte (grenzüberschreitende) Öf-
fentlichkeitsbeteiligung erfreuliche Fortschritte. Aller-
dings bleiben in einigen Details wiederum Umsetzungs-
defizite, mit denen das nationale Recht hinter dem
gemeinschaftsrechtlich vorgesehenen Niveau zurück-
bleibt. Insbesondere werden immer noch nicht ausnahms-
los alle Vorhaben, die nach der UVP-Richtlinie UVP-
pflichtig sind bzw. sein können, auch national der
UVP-Pflicht unterworfen.

333. Um eine einheitliche und zügige Durchführung der
UVP nach neuem Recht zu erleichtern, sollten in der allge-
meinen Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung  (vom
18.9.1995, GMBl. S. 671) alsbald die nötigen Konkretisie-
rungen und Umsetzungsbestimmungen getroffen werden.

3.1.4 Zukünftige europäische 
Chemikalienpolitik

3.1.4.1 Hintergrund
334. Der Umweltrat hat sich bereits in früheren Gutach-
ten (SRU, 1998, 1999, 2000) mit dem Zusammenhang
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von Gefahrstoffen und Gefahren für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt befasst. Seither hat sich die
internationale Diskussion um den Regulierungsbedarf 
für Gefahrstoffe intensiviert. Dabei hat insbesondere 
das Vorsorgeprinzip neue Aufmerksamkeit erhalten
(vgl. KOM(2001)1 endg.). Im Mittelpunkt der neueren
Diskussion um die Verwendung von Chemikalien stehen
die erheblichen Wissenslücken hinsichtlich der Eigen-
schaften und möglichen Wirkungen der meisten im Han-
del befindlichen Stoffe und ein schwerfälliges, nicht hin-
reichend effektives Bewertungs- und Kontrollsystem
(UBA, 2001a; SOU, 2000; WINTER et al., 1999; vgl.
EEA/UNEP, 1998). Von vielen dieser Chemikalien kön-
nen erhebliche Gefahren für Mensch und Umwelt ausge-
hen. Der Umweltrat sieht unter anderem wegen dieser
Defizite einen erheblichen Reformbedarf des bestehenden
Systems der Chemikalienkontrolle.

Entwicklung der europäischen Chemikalienkontrolle

335. Einer der ersten Schritte der europäischen Chemi-
kalienkontrolle war die so genannte Gefahrstoffrichtlinie
aus dem Jahr 1967 (RL 67/548/EWG). In ihrer ursprüng-
lichen Form enthielt sie Regelungen über die Einstufung,
Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe. Drei
Jahre nach dem Chemieunfall im norditalienischen Se-
veso am 10. Juli 1976 wurde mit der sechsten Ergänzung
der Gefahrstoffrichtlinie (RL 79/831/EWG) ein neues
Instrument der Chemikalienpolitik, das Anmeldeverfah-
ren für neue Stoffe, eingeführt. Grundlegend für das eu-
ropäische System der Chemikalienkontrolle ist seither die
Unterscheidung zwischen Neustoffen und Altstoffen. Alt-
stoffe sind die Stoffe, die sich im September 1981 in der
EG im Verkehr befanden, Neustoffe solche, die danach in
den Verkehr gebracht wurden. Die Ergänzungsrichtlinie
sah außerdem die Einrichtung zweier Chemikalienver-
zeichnisse vor: Die ca. 100 000 Altstoffe wurden fortan
in der Altstoffliste EINECS (European Inventory of Exis-
ting Chemical Substances) erfasst, die ca. 2 100 nach
1981 erschienenen neuen Stoffe werden seitdem in
ELINCS (European List of New Chemical Substances)
zusammengestellt. Nicht von der Gefahrstoffrichtlinie er-
fasst werden unter anderem Pestizide, radioaktive Sub-
stanzen, Abfallstoffe, Arznei- und Lebensmittel sowie
Kosmetika.

Neustoffe

336. Mit dem Anmeldeverfahren wurde für die Neu-
stoffe in der EG ab einer in den Verkehr gebrachten
Menge von 10 kg pro Jahr eine Evaluation von Umwelt-
und Gesundheitsrisiken bindend (Mengenangaben bezie-
hen sich auf die je Hersteller produzierten bzw. je Impor-
teur eingeführten Mengen; s. hierzu auch Tz. 360). Her-
steller und Importeure müssen den zuständigen
nationalen Behörden Informationen, gestaffelt nach der
Menge des Stoffes, vorlegen. Ab einer Produktions- bzw.
Importmenge von 10 kg pro Jahr sind Informationen über
physikalisch-chemische Eigenschaften wie Flammpunkt
und Entzündlichkeit sowie zur akuten Toxizität vorzule-
gen. Die so genannte Basisbeschreibung ist ab einer
Menge von 1 t pro Jahr erforderlich. Sie umfasst unter an-

derem Daten zu den physikalisch-chemischen Eigen-
schaften, zu Toxizität, Mutagenität und fortpflanzungs-
schädigender Wirkung sowie ökotoxikologische Untersu-
chungen (vgl. Tabelle 3.1.4-1). Weitere toxikologische
und ökotoxikologische Prüfungen werden bei Mengen ab
100 t pro Jahr („Stufe 1“-Tests) bzw. 1 000 t pro Jahr
(„Stufe 2“-Tests) gefordert. Auf Grundlage der vorgeleg-
ten Informationen führen die Behörden eine Risiko-
bewertung durch, an deren Ende gegebenenfalls Vor-
schläge für Risikomaßnahmen stehen. Falls keine
gegenteilige Mitteilung durch die Behörden erfolgt, kann
der betreffende Stoff nach Ablauf einer bestimmten Frist
– in der Regel 60 Tage nach der Anmeldung – in den Ver-
kehr gebracht werden. 

Altstoffe

337. Während das System der Neustoffanmeldung in-
nerhalb der europäischen chemischen Industrie Befürch-
tungen wachrief, dass die Dauer der Verfahren und die
hohen Prüfkosten zu einer Verlagerung der Entwicklung
und Produktion von Neustoffen nach Übersee führen
könnten, verstärkte sich bei den Umweltschutzverbän-
den der Unmut darüber, dass Altstoffe im Gegensatz zu
Neustoffen überhaupt keiner Prüfung unterzogen wur-
den. Die vom Anmeldeverfahren nicht erfassten Alt-
stoffe machen etwa 99 % der Vermarktungsmenge von
Chemikalien aus. Ansätze zur Erfassung der Altstoffe
entstanden zunächst auf nationaler Ebene. Deutschland
war das erste Land der EG, in dem die dringend notwen-
dige systematische Bewertung von Altstoffen initiiert
wurde. Unter der Leitung der Gesellschaft Deutscher
Chemiker (GDCh) und im Einvernehmen zwischen Wis-
senschaft, Bundesregierung und Industrie wurde bereits
1982 das Beratergremium für umweltrelevante Altstoffe
(BUA) eingerichtet. Das BUA hat eine Prioritätenliste
von ca. 1 100 Großchemikalien (Stoffe mit einer Produk-
tionsmenge von mehr als 1 000 t pro Jahr) zusammen-
gestellt und eine vorläufige Beurteilung von 500 Stoffen
vorgenommen (BUA, 1999). Es wurden bislang über
200 gut aufbereitete Stoffberichte zu 300 Stoffen des
Altstoffprogramms vor allem in deutscher Sprache ver-
öffentlicht. Mit der Einführung der EG-Altstoffverord-
nung im Jahr 1993 (VO 793/93/EWG) ist das deutsche
Altstoffprogramm in das europäische Programm über-
führt worden (WINTER et al., 1999, S. 16). 

338. Mit der EG-Altstoffverordnung wurde ein vierstu-
figes Programm zum Risikomanagement auch der vor
September 1981 auf dem Markt befindlichen Chemi-
kalien auf Gemeinschaftsebene eingeführt. Das im nord-
italienischen Ispra ansässige Europäische Chemikalien-
büro (ECB) wurde von der Europäischen Kommission
mit der Sammlung von Stoffdaten, der Prioritätenfeststel-
lung und der Risikobewertung beauftragt. Einzelne Mit-
gliedstaaten fungieren als Berichterstatter für eine be-
stimmte Substanz. Der Umfang der vorzulegenden
Informationen ist – wie bei den Neustoffen – von Pro-
duktions- bzw. Importmengen abhängig (so genanntes
Schwellenkonzept). Produzenten oder Importeure von
Großchemikalien (über 1 000 t pro Jahr) müssen alle ver-
fügbaren Informationen zu intrinsischen, d. h. dem Stoff
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innewohnenden chemisch-physikalischen, toxikologi-
schen und ökotoxikologischen Eigenschaften vorlegen.
Bei Stoffen, die in Mengen zwischen 10 t pro Jahr und
1 000 t pro Jahr hergestellt bzw. importiert werden, reicht
ein Minimaldatensatz aus. Für Stoffe, die in Mengen un-
ter 10 t pro Jahr produziert bzw. importiert werden, müs-
sen keine Informationen vorgelegt werden. Wenn ein
Stoff wegen seiner möglichen Auswirkungen auf Mensch
und Umwelt besonderer Aufmerksamkeit bedarf, wird er
durch die Kommission in eine so genannte Prioritätenliste
aufgenommen. Nur in diesem Fall kann von den Herstel-
lern bzw. Importeuren die Durchführung eigener Tests zur
Erlangung der Informationen, die der Basisbeschreibung
gemäß der Gefahrstoffrichtlinie entsprechen, gefordert
werden.

Leider hat sich das Verfahren zur Erfassung der Altstoffe
als wenig effektiv erwiesen (KOM(2001)31 endg., S. 46).
Ausreichende Informationen sind nur über sehr wenige
Substanzen vorhanden. Das Verfahren der Risikobeurtei-
lung ist langsam und ressourcenintensiv. Es wird ge-
schätzt, dass beim derzeitigen Tempo der Erfassung selbst
für die 4 000 problematischsten Altstoffe Risikobeurtei-
lungen erst im Jahr 3000 vorliegen würden (WINTER,
2000, S. 177).

Risikobewertung

339. Im Mittelpunkt der Kontrolle sowohl der Alt- als
auch der Neustoffe steht die Risikobewertung. Die
Grundsätze der Risikobewertung finden sich für Neu-
stoffe in der RL 93/67/EWG, für Altstoffe in der
VO 1488/94/EG. Unterstützung in technischen Fragen
bieten das Technical Guidance Document der Kommis-
sion zur Risikobewertung (European Commission, 1996)
sowie das darauf basierende Software-Programm 
EUSES (European Union System for the Evaluation of
Substances). Die Risikobewertung erfolgt danach zum
einen durch eine Bewertung der Eigenschaften der je-
weiligen Chemikalie, zum anderen durch eine Abschät-
zung der Exposition. Dabei wird grundsätzlich die auf-
grund der Exposition zu erwartende Konzentration einer
Substanz in einem bestimmten Bereich verglichen mit
der Konzentration, bei der keine Wirkungen erwartet
werden. Liegt die voraussichtliche Konzentration des
Stoffes unterhalb des Schwellenwertes, so werden Regu-
lierungsmaßnahmen nicht als erforderlich betrachtet. Die
derart durchgeführte Risikobewertung ist folglich die
Grundlage für die Entscheidung über Regulierungsmaß-
nahmen.

Dieses Konzept der Risikobewertung ist seit Jahren star-
ker Kritik ausgesetzt. Gegenstand der Diskussion ist vor
allem die Rolle der Expositionsabschätzung. Hierauf
wird im Rahmen der Bewertung der zukünftigen europä-
ischen Chemikalienkontrolle genauer einzugehen sein 
(s. Tz. 367).

Regulierungsmaßnahmen

340. Nach der Risikobewertung sind Entscheidungen
über Regulierungsmaßnahmen, z. B. über Verkehrs- oder
Verwendungsbeschränkungen, auf der Grundlage der

RL 76/769/EWG zu treffen. In ihrem Technical Guidance
Document on Development of Risk Reduction Strategies
und dem Working Paper on Risk Management in the Fra-
mework of Council Directive 76/769 fordert die Kommis-
sion, dass als Grundlage der Entscheidung die Vor- und
Nachteile der vorgeschlagenen Maßnahme beurteilt wer-
den. Als Grundmodell zur Klärung der Vor- und Nachteile
einer Maßnahme kommt einerseits die Kosten-Nutzen-
Analyse, andererseits die Kosten-Wirksamkeits-Analyse
in Betracht. Bei der Kosten-Nutzen-Analyse soll die
Schutzmaßnahme ermittelt werden, bei der das beste Ver-
hältnis von Vor- und Nachteilen zueinander besteht; bei
der Kosten-Wirksamkeits-Analyse wird hingegen von ei-
nem vorgegebenen Schutzziel ausgegangen, und die ver-
schiedenen Maßnahmeoptionen werden hinsichtlich ihrer
Effektivität zur Erreichung des Zieles verglichen. Ein
vom Umweltbundesamt gefördertes Projekt zur Abwä-
gung von Risiken und Kosten in der europäischen
Chemikalienregulierung kam Ende der Neunzigerjahre zu
dem Ergebnis, dass für die Entscheidungsfindung aus
pragmatischen Gründen Ansätze der Kosten-Wirksam-
keits-Analyse benutzt werden sollten, wobei vermehrt auf
qualitative anstelle von quantitativen Ergebnissen
zurückzugreifen sei. Auf den Ansatz der Kosten-Nutzen-
Analyse sei nur zurückzugreifen, falls die durch die Kos-
ten-Wirksamkeits-Analyse ermittelte relativ günstigste
Maßnahme bei absoluter Betrachtung immer noch mit
sehr hohen Kosten verbunden sei. Zur Strukturierung des
Regulierungsermessens biete sich die Form eines Matrix-
modells an (WINTER et al., 1999, S. 43).

Zusammenfassung

341. Dringendstes Problem der europäischen Che-
mikalienkontrolle bleibt die Altstoffproblematik. Die
Gründe für die Schwerfälligkeit des geltenden Rege-
lungsmechanismus sind unter anderem darin zu sehen,
dass die Behörden mit der Durchführung der Risikobe-
wertungen überlastet sind und angesichts der geltenden
Rechte- und Lastenverteilung kaum Anreize für Herstel-
ler und Importeure bestehen, den Behörden die erforder-
lichen Daten zu liefern. Da nachgeschaltete Anwender
nicht verpflichtet sind, Informationen über die Verwen-
dungen von Chemikalien zu liefern, fehlen insbesondere
zuverlässige Daten über die Expositionswege. Neben
der umfassenden Risikobewertung führt auch das zeit-
aufwendige Verfahren zum Beschluss von Stoffbe-
schränkungen zur Verzögerung der notwendigen Kon-
trollmaßnahmen. Alles in allem muss daher festgestellt
werden, dass das geltende System das Altstoffproblem
noch nicht einmal ansatzweise gelöst hat. Reformen sind
daher dringend erforderlich. Dabei sollten jedoch nicht
nur die Situation in der Gemeinschaft betrachtet, son-
dern auch Entwicklungen auf internationaler Ebene
berücksichtigt werden.

3.1.4.2 Globale Initiativen 

Internationale Programme und Abkommen

342. Ebenfalls vor dem Hintergrund von Chemieunfäl-
len und der immer stärker werdenden Beunruhigung der
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Weltöffentlichkeit wurde 1980 unter Schirmherrschaft
der Weltgesundheitsorganisation das International Pro-
gramme on Chemical Safety (IPCS) gegründet. Ziel die-
ser Initiative ist es, die wissenschaftliche Basis für die
Chemikaliensicherheit zu verbreitern und die verschiede-
nen nationalen Ansätze zu unterstützen und zu koordinie-
ren. In der zwölf Jahre später auf dem Umweltgipfel in
Rio de Janeiro beschlossenen Agenda 21 wurde in Kapi-
tel 19 erstmalig auch eine nachhaltige globale Entwick-
lung im Bereich der Chemikaliensicherheit gefordert.
Dies trägt der Erkenntnis Rechnung, dass die Ausbreitung
von Schadstoffen in der Umwelt nicht von nationalen
Grenzen abhängt und die Industriestaaten für die Vermei-
dung von Unfällen in den Entwicklungsländern mitver-
antwortlich sind (z. B. Bhopal-Unfall von 1984). Basie-
rend auf der Agenda 21 wurde im Jahr 1994 auf Initiative
des UN-Umweltprogramms, der Internationalen Arbeits-
organisation und der Weltgesundheitsorganisation das
Intergovermental Forum for Chemical Safety (IFCS) ge-
gründet. Auf dem Forum III-Treffen des IFCS im Okto-
ber 2000 wurden Mindestziele bis zum Jahr 2005 festge-
schrieben, deren Erfüllung trotz der unterschiedlichen
wirtschaftlichen und umweltpolitischen Entwicklung der
Mitgliedsländer zu mehr Chemikaliensicherheit beitragen
soll („Bahia Declaration“, s. BEHRET, 2001). Der Be-
schluss und die Unterzeichnung des Protokolls über
persistente organische Schadstoffe (POP) im Jahre 2001
werden als erster internationaler Meilenstein in der Che-
mikaliensicherheitspolitik verstanden, der die Industrie-
staaten stärker in die Pflicht nimmt und den Entwick-
lungsländern gewisse Spielräume (beispielsweise beim
weiteren Einsatz von DDT) lässt.

Datensammlung

343. Neben konkreten Absprachen und Zeitplänen
zum Produktionsstopp (phase-out) bestimmter Stoffe
sind globale Initiativen besonders sinnvoll im Bereich
der Datensammlung und der Risikobewertung, um fi-
nanzielle und personelle Ressourcen bei der Stoffprü-
fung zu bündeln. Im Jahr 1990 hat die OECD ein Pro-
gramm zur koordinierten Prüfung von Großchemikalien
ins Leben gerufen. Es soll im Jahr 2020 nach der Samm-
lung von Daten für ca. 5 000 Substanzen abgeschlossen
werden. Im Zusammenhang damit haben die Industrie-
verbände Nordamerikas, Europas und Japans sich im
Jahr 1998 auf die ICCA-HPV-Initiative (International
Council of Chemical Associations High Production 
Volume Initiative) geeinigt, wonach Daten über
toxikologische und ökotoxikologische Wirkungen von
1 000 Großchemikalien bis Ende des Jahres 2004 zu-
sammenzustellen sind. Um die für den Erfolg der glo-
balen Initiativen entscheidende Einheitlichkeit der Da-
tenerfassung zu erreichen, wird auf einen von der
OECD vorgeschlagenen Minimaldatensatz zurückge-
griffen. Die Daten sollen anschließend der OECD über-
mittelt werden. Als Bindeglied zwischen dem Pro-
gramm der OECD und der ICCA-HPV-Initiative
fungieren die Mitgliedstaaten der OECD (sponsor
countries) im Rahmen von shared partnerships. Seit
Juni 2001 werden Daten aus dem OECD-Programm und

verschiedene andere Datensätze der Öffentlichkeit im
Internet (www.inchem.org) frei zur Verfügung gestellt.

Weitergehend erarbeitet der Europäische Verband der
Chemischen Industrie (CEFIC) im Rahmen seines Pro-
gramms „confidence in chemicals“, das als vertrauensbil-
dende Maßnahme konzipiert ist, unter Berücksichtigung
von Expositionsdaten erste Risikobeurteilungen für die
von der ICCA-HPV-Initiative erfassten Großchemikalien.
Auch der deutsche Verband der Chemischen Industrie
(VCI) beteiligt sich an der ICCA-HPV-Initiative durch die
Sammlung von Daten. Darüber hinaus hat er sich im Rah-
men des responsible-care-Konzeptes verpflichtet, Min-
destdatensätze für Stoffe mit einer Produktionsmenge von
mehr als 1 t pro Jahr im Rahmen eines Notfallauskunfts-
systems zusammenzustellen.

Nach ersten Auswertungen fällt die Umsetzung der frei-
willigen Initiative jedoch hinter den eigenen Zeitplan
zurück (ends daily 28/9/2001). Darüber hinaus entspricht
die Initiative nicht dem Handlungsbedarf, denn die chemi-
sche Industrie verpflichtet sich nur zur Bewertung eines
Bruchteiles der auf dem Markt befindlichen Chemikalien.
Die Selbstverpflichtung ist damit keine Alternative zu ei-
ner obligatorischen Offenlegung und Erarbeitung wichti-
ger Daten.

Politikkonzepte der OECD

344. Über das Programm zur Prüfung von Großche-
mikalien hinausgehend hat die OECD auf dem Gebiet
der Chemikaliensicherheit bereits viel Vorarbeit geleis-
tet, unter anderem durch die Erstellung von Leitlinien
für die Chemikalienprüfung, die Arbeiten zur gegensei-
tigen Anerkennung von Daten sowie die Erarbeitung
umfassender Politikkonzepte. In ihrem Environmental
Outlook for the Chemicals Industry (OECD, 2001) pro-
pagiert die OECD, im Bereich der Chemikalienpolitik
einen „holistischen“ Sicherheitsansatz unter Berück-
sichtigung des gesamten Lebenszyklus eines Produktes
zu schaffen und die negativen Effekte der Globalisie-
rung durch verstärkte internationale Zusammenarbeit
und Informationsaustausch auszugleichen. Besonderes
Gewicht sei auch auf die Herstellung von Umweltde-
mokratie (environmental democracy) zu legen. Das
Konzept der Umweltdemokratie beinhaltet, dass alle,
die durch Entscheidungen auf dem Gebiet des Chemi-
kalienmanagements betroffen sind, über relevante
Aspekte informiert und zur Teilnahme an Entschei-
dungsprozessen aufgefordert werden. Entscheidend ist
nach dem Konzept der OECD die Herstellung von
Transparenz sowie eine aktivere Rolle der Öffentlich-
keit durch die Darbietung von Informationen in einer
für jeden verständlichen Form. Auch die finanzielle Un-
terstützung von interessierten Kreisen, z. B. Umwelt-
verbänden, sei in Betracht zu ziehen (OECD, 2001,
S. 106 f.).

Internationale Meeresschutzabkommen

345. Wesentliche Impulse für die derzeitige Altstoffdis-
kussion sind von den internationalen Meeresschutzab-
kommen ausgegangen. Zu nennen sind hier insbesondere
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die Abkommen zum Schutze der Ostsee (HELCOM) und
des Nordostatlantik (OSPAR). Im Jahre 1998 wurde im
Rahmen dieser Abkommen das so genannte Gene-
rationenziel formuliert, das ein Verbot der Einleitung von
solchen Stoffen bis zum Jahre 2020 vorsieht, die persis-
tent, bioakkumulativ und toxisch oder aufgrund anderer
Eigenschaften besorgniserregend sind (s. für einen
Überblick UBA, 2001b). Begrüßenswert ist, dass hiermit
ein ehrgeiziges Ziel mit einem präzisen Datum festgelegt
wurde. Dahinter steht die Absicht, bei natürlich vorkom-
menden Stoffen den Hintergrundwerten nahe kommende
Konzentrationen und bei industriell hergestellten synthe-
tischen Stoffen Konzentrationen nahe null zu erreichen.
Das Generationenziel findet sich mittlerweile in der nie-
derländischen und der schwedischen Chemikalienpolitik
wieder. In abgeschwächter Form wurde es auch in der
Wasserrahmenrichtlinie (RL 2000/60/EG), im geplanten
6. Umweltaktionsprogramm und in der europäischen
Nachhaltigkeitsstrategie aufgegriffen. Eine Umsetzung
dieses Zieles setzt natürlich entsprechende Maßnahmen
auf der Ebene der Indirekteinleiter voraus und beeinflusst
damit auch die Ziele und Maßnahmen der geplanten Re-
vision der europäischen Chemikalienpolitik.

3.1.4.3 Weißbuch „Strategie für eine 
zukünftige Chemikalienpolitik“

346. Am 13. Februar 2001 hat die Europäische Kom-
mission mit dem Weißbuch (KOM[2001]88 endg.) eine
Strategie für eine zukünftige Chemikalienpolitik vorge-
legt, die zwischen den Generaldirektionen Umwelt und
Unternehmen der Europäischen Kommission abgestimmt
wurde. Auf seiner Grundlage sollen rechtsverbindliche
Regelungen zur neuen Chemikalienstrategie vorgeschla-
gen werden.

Das Weißbuch sieht vor, die bisherige unterschiedliche
Behandlung von Alt- und Neustoffen aufzugeben
(KOM[2001]88 endg., S. 8). Im Mittelpunkt der neuen
Strategie steht die Einführung des neuartigen Registrie-
rungs-, Bewertungs- und Genehmigungsverfahrens,
REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of
Chemicals).

Anmeldung (Registration)

347. Das im Weißbuch vorgesehene Registrierungs-
verfahren ist für Alt- und Neustoffe grundsätzlich gleich
und wird sich an dem bisherigen Anmeldeverfahren für
neue Stoffe orientieren. Die von den Unternehmen durch-
zuführenden Prüfungen und vorzulegenden Daten diffe-
rieren wie bisher je nach Produktionsmengen. Neu ist je-
doch, dass die Registrierungspflicht für Neu- wie für
Altstoffe erst bei einer Produktionsmenge von einer Jah-
restonne einsetzen soll statt bei 10 kg pro Jahr. Der ge-
planten gesteigerten Kontrolle von Altstoffen entspricht
somit eine Reduzierung der Kontrolle von Neustoffen.
Von den 100 000 Altstoffen nach EINECS dürften auf-
grund dieser Schwelle insgesamt nur 30 000 erfasst wer-
den (BMU, 2001; vgl. auch KOM[2001]88 endg., S. 35). 

Bei einer Produktion zwischen 1 und 10 t pro Jahr sollen
Angaben über physikalisch-chemische, toxikologische

und ökotoxikologische Eigenschaften des Stoffes vorge-
legt werden, wobei sich die durchzuführenden Prüfungen
auf In-vitro-Methoden beschränken sollen. Tierversuche
müssen künftig erst ab einer Produktions- bzw. Import-
menge von über 10 t pro Jahr erfolgen. Ab dieser Produk-
tions- bzw. Importmenge wird die Basisbeschreibung im
Sinne der RL 67/548/EWG verlangt, die bisher nur für
Neustoffe, allerdings bereits ab einer Menge von 1 t pro
Jahr, gefordert wird. Ab einer Produktions- bzw. Import-
menge von 100 t pro Jahr soll auch für Altstoffe das bis-
her nur für neue Stoffe fällige „Stufe 1“-Bewertungsver-
fahren zur Beurteilung von langfristigen nachteiligen
Wirkungen gelten. Für Produktions- bzw. Importmengen
größer als 1 000 t pro Jahr sollen die Prüfanforderungen
der Stufe 2 gelten, die sich unter anderem auf die chroni-
sche Toxizität beziehen. Die Prüfungsanforderungen sol-
len auch die Exposition berücksichtigen, d. h. je nach Ex-
positionsszenario kann entweder auf vorgeschriebene
Prüfungen verzichtet werden, oder es können zusätzliche
Prüfungen verlangt werden (KOM[2001]88 endg., S. 13 f.;
s. Tabelle 3.1.4-1).

348. Die Registrierung von Altstoffen soll innerhalb
bestimmter Fristen erfolgen: Stoffe mit einer Produkti-
ons- bzw. Importmenge von mehr als 1 000 t pro Jahr
sollen bis Ende 2005, Stoffe, die in einer Menge von
über 100 t pro Jahr hergestellt bzw. importiert werden,
bis Ende 2008 und Stoffe mit einer Produktions- bzw.
Importmenge zwischen 1 t pro Jahr und 100 t pro Jahr
bis Ende 2012 registriert werden. Neu ist, dass die Indus-
trie den Behörden bei der Registrierung neben den je
nach Produktions- und Importmenge erforderlichen Da-
ten auch eine vorläufige Risikobewertung vorlegen soll.
Die einzureichenden Informationen werden in einer zen-
tralen Datenbank am ECB gespeichert und verwaltet
(KOM[2001]88 endg., S. 17). Zur Förderung von
Transparenz und einer verbesserten Information der Öf-
fentlichkeit sollen die nicht vertraulichen Informationen
der Datenbank in einem transparenten „zentralen Abfra-
gesystem“ allgemein zugänglich gemacht werden
(KOM[2001]88 endg., S. 9 und 28). 

Bewertung (Evaluation)

349. Der zweite Schritt, die Bewertung der erfassten In-
formationen durch die Behörden, ist einerseits für Stoffe
vorgesehen, die in einer Menge von mehr als 100 t pro
Jahr hergestellt oder importiert werden, andererseits für
Stoffe, die über bestimmte gefährliche Eigenschaften ver-
fügen (Stoffe mit erbgutverändernden, sehr giftigen Ei-
genschaften, mit hoher Persistenz oder Bioakkumulati-
onsfähigkeit oder Stoffe, deren Molekularstruktur zur
Besorgnis Anlass gibt). Berücksichtigt werden sollen Ex-
position und die inhärenten Eigenschaften des Stoffes
(KOM[2001]88 final, S. 11). Die Reihenfolge der Bewer-
tung orientiert sich wiederum an der Produktions- bzw.
Importmenge: Chemikalien mit einer Produktions- bzw.
Importmenge von über 1 000 t pro Jahr sollen bis 2010,
Stoffe, die in einer Menge von 100 bis 1 000 t pro Jahr her-
gestellt bzw. importiert werden, bis 2012 bewertet wer-
den. In der Regel sollen zielgerichtete Risikobewertungen
(targeted risk assessments) durchgeführt werden. Auf
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Tabel le 3.1.4.-1

Vergleich der bisherigen Prüfanforderungen für Neustoffe (RL 92/32/EWG) mit den 
zukünftigen Vorgaben des EU-Weißbuches für Alt- und Neustoffe 

Informationen zu Prüfanforderungen Neustoffe 
Derzeit

Neu- und Altstoffe 
Zukünftig 

Minimaldatensatz (nur In vitro- Methoden) > 10 kg/Jahr 1–10 t/Jahr 

– Untersuchungen zur akuten Toxizität (1 Zufuhrweg) 
– ab 100 kg: Untersuchung zur Mutagenität  

(1 bakterieller Test) und Untersuchung zur Abbaubarkeit 

Basisbeschreibung (base set) 1–100 t/Jahr 10–100 t/Jahr

– Untersuchungen zur akuten Toxizität (2 Zufuhrwege) 
– Untersuchungen zu Haut- und Augenreizung 
– Toxizität nach wiederholter oraler Gabe (28 Tage) 
– Mutagenitätstests  

(1 bakterieller, 1 nichtbakterieller Test) 
– Test auf fortpflanzungsschädigende Wirkung 
– Beurteilung der Toxikokinetik (Literatur) 
– Untersuchungen zu Wirkungen auf Organismen 

(Fische, Daphnien, Algen, Bakterien) 

Stufe 1 (Level 1) 100–1 000 t/Jahr 100–1 000 t/Jahr

– Untersuchungen zur Fruchtbarkeit (1 Generation) 
– Ggf. Untersuchungen zur Teratogenität 
– Ggf. Toxizität nach langfristiger Gabe (90 Tage) 
– Ggf. weitere Mutagenitätstests 
– Toxikokinetische Grundinformationen 
– Langfristige Toxizitätsuntersuchungen an Daphnien (21 Tage) 
– Toxizitätsuntersuchungen an weiteren Organismen 
– Ggf. weitere Untersuchungen zur Abbaubarkeit 

Stufe 2 (Level 2) > 1 000 t/Jahr > 1 000 t/Jahr

– Untersuchungen zur chronischen Toxizität (90 Tage) 
– Ggf. Untersuchungen zur Fruchtbarkeit (3 Generationen) 
– Untersuchungen zur Kanzerogenität  
– Untersuchungen der peri- und postnatalen Wirkung 
– Zusätzliche Untersuchungen zur Toxikokinetik 
– Zusätzliche Untersuchungen zur Teratogenität 
– Zusätzliche Untersuchungen der Organ- und Systemtoxizität 
– Zusätzliche Untersuchungen zur Abbaubarkeit 
– Weitere Toxizitätsuntersuchungen an Fischen und an  

anderen Organismen (z. B. Vögeln) 

Detaillierte Angaben zu intrinsischen Eigenschaften der Altstoffe waren nach VO 793/93 bislang nur für Großchemikalien (> 1 000 t pro Jahr) vor-
gesehen.
Quelle: HEINEMEYER et al., 2001, verändert
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begründete Annahme bestehen, dass die Exposition eines
Menschen gegenüber dem Stoff zu einem der genannten
Schäden führen kann. Diese Annahme beruht im Allge-
meinen auf geeigneten (Langzeit-) Tierversuchen und
sonstigen relevanten Informationen. 

Laut Weißbuch sollen hingegen CMR-Stoffe der Katego-
rie 3 nicht zulassungspflichtig sein. Bei diesen handelt es
sich gemäß RL 67/548/EWG um Stoffe, die wegen mög-
licher Krebs erregender bzw. erbgutverändernder bzw.
fruchtschädigender oder die Fruchtbarkeit beeinträchti-
gender Wirkung beim Menschen Anlass zur Besorgnis ge-
ben. Zwar liegen Anhaltspunkte für die entsprechende
Wirkung vor, diese reichen jedoch nicht aus, um den je-
weiligen Stoff in Kategorie 2 einzustufen.

351. Erfasst werden vermutlich 1 400 Stoffe, also ca.
5 % der auf der ersten Stufe zu registrierenden Chemika-
lien (KOM[2001]88 endg., S. 18). Sobald die relevanten
Informationen zusammengestellt sind, wird das Zulas-
sungsverfahren zuerst für diejenigen Stoffe eingeleitet,
die am „stärksten zur Besorgnis Anlass geben“
(KOM(2001)88 endg., S. 20). Nach einer Übergangszeit
wird in einem ersten Schritt ein Termin festgelegt, ab dem
alle nicht zugelassenen Verwendungszwecke des jeweili-
gen Stoffes verboten sind. In einem zweiten Schritt kön-
nen besondere Verwendungszwecke eines Stoffes auf der
Grundlage einer Risikobeurteilung, die den Behörden
vom Antragsteller vorgelegt wird, zugelassen werden
(KOM[2001]88 endg., S. 20). Bei der Risikobewertung
soll der gesamte Lebenszyklus des Stoffes in Bezug auf
den besonderen Verwendungszweck einschließlich der
Entsorgung berücksichtigt werden (KOM[2001]88 endg.,
S. 20). Die Eigenschaften der Persistenz, Bioakkumula-
tion und Toxizität (PBT-Eigenschaften) bzw. der hohen
Persistenz und Bioakkumulierbarkeit (vPvB-Stoffe) so-
wie endokrine, d. h. hormonähnliche Wirkungen werden
zunächst nicht als Kriterien für die Zulas-
sungsbedürftigkeit einbezogen. Das Weißbuch sieht je-
doch vor, dass die Kommission nach weiteren For-
schungsarbeiten zur Entwicklung von Kriterien für die
Feststellung der PBT-Eigenschaften entscheidet, ob auch
diese Eigenschaften die Zulassungsbedürftigkeit begrün-
den sollen (KOM[2001]88 endg., S. 19). Zur Entwicklung
der Kriterien wurden mehrere Arbeitsgruppen eingesetzt
(WALLSTRÖM, 2001, S. 3 ). Auch hinsichtlich der Stoffe
mit endokrinen Wirkungen sieht das Weißbuch erhöhten
Forschungsbedarf (KOM[2001]88 endg., S. 16). Im Zeit-
raum 2001 bis 2002 sollen verschiedene Forschungsvor-
haben in die Wege geleitet werden, um die bestehenden
Kenntnislücken zu schließen (KOM[2001]262 endg.,
S. 13). Die Kommission geht im Weißbuch jedoch davon
aus, dass ein Großteil der endokrinen Stoffe wegen gleich-
zeitig vorhandener CMR- oder POP-Eigenschaften von
der Zulassungspflicht erfasst wird (KOM[2001]88 endg.,
S. 20).

Verwendungszwecke, die nicht zur Besorgnis Anlass ge-
ben – z. B. ausreichend kontrollierte industrielle Verwen-
dungen – können generell vom Zulassungsverfahren aus-
genommen werden (KOM[2001]88 endg., S. 20).

Grundlage der vorgelegten Daten sollen – anders als nach
geltendem Recht – die Chemikalien nicht mehr hinsicht-
lich aller möglichen Auswirkungen, aller exponierten Po-
pulationen und aller Umweltkomponenten untersucht,
sondern im Hinblick auf eine spezifische Sorge und die
wahrscheinlichsten Risiken gezielt bewertet werden (vgl.
KOM[2001]88 endg., S. 34). Die Kommission erwartet
hiervon erhebliche Beschleunigungseffekte (KOM[2001]
88 endg., S. 22). 

Tabel le 3.1.4-2

Vorgesehener Zeitplan für die Erfassung 
der Altstoffe

Produktions-
mengen 

Registrierung
bis Ende 

Bewertung  
bis Ende 

über 1 000 t/Jahr 2 005 2 010 

über 100 t/Jahr 2 008 2 012 

über 1 t/Jahr 2 012 
grundsätzlich 

nicht vor- 
gesehen 

Das System soll dabei flexibel genug sein, um für Stoffe, die Anlass zur
Besorgnis geben, eine frühere Registrierung zuzulassen.
Quelle: KOM(2001)88 endg., S. 25

Zulassung (Authorisation)

350. Für besonders gefährliche Stoffe, die zu „großer
Besorgnis Anlass geben“ (KOM[2001]88 endg., S. 19),
soll zukünftig erstmals ein Zulassungsverfahren gelten.
Dieses Instrument wurde vom Umweltrat bereits 1979
vorgeschlagen (SRU, 1979, S. 69). Kriterium für die Ein-
stufung eines Stoffes als besorgniserregend und damit zu-
lassungspflichtig sind nachgewiesene CMR- oder POP-
Eigenschaften unabhängig von den Produktionsmengen. 

Zu beachten ist, dass nur CMR-Stoffe der Kategorien 1
und 2 vom Zulassungssystem erfasst werden sollen. Die
Einteilung dieser Kategorien richtet sich nach Anhang VI
der RL 67/548/EWG. Gemäß dieses Anhangs gehören zur
Kategorie 1 Stoffe, die beim Menschen bekanntermaßen
krebserzeugend bzw. erbgutverändernd wirken bzw. be-
kanntermaßen die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchti-
gen oder fruchtschädigend wirken. Hierbei sind hinrei-
chende Anhaltspunkte für einen Kausalzusammenhang
zwischen der Exposition eines Menschen gegenüber dem
Stoff und der Entstehung entsprechender Schäden vor-
handen.

Die Kategorie 2 umfasst gemäß RL 67/548/EWG Stoffe,
die als krebserzeugend/erbgutverändernd bzw. frucht-
schädigend oder beeinträchtigend für die Fortpflan-
zungsfähigkeit des Menschen angesehen werden sollten.
Dies ist der Fall, wenn hinreichende Anhaltspunkte für die
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Forschung und Entwicklung

352. Zur Stärkung der Innovationskraft der chemischen
Industrie werden den Unternehmen weitere Erleichterun-
gen bei Forschung und Entwicklung eingeräumt. Der bis-
her im Bereich der Forschung und Entwicklung für die
Anmeldepflicht geltende Schwellenwert von 100 kg pro
Jahr soll auf 1 t pro Jahr erhöht werden. Im Bereich der
verfahrensorientierten Forschung und Entwicklung gilt
bisher, dass Stoffe, die für einen beschränkten Kunden-
kreis in den Verkehr gebracht werden, ein Jahr lang von
der Anmeldepflicht ausgenommen sind. Diese Ausnahme
soll zukünftig auf drei Jahre mit Verlängerungsmöglich-
keit auf insgesamt fünf Jahre ausgedehnt werden.

Die Verteilung von Arbeits- und Beweislasten 
zwischen Behörden und Unternehmen 

353. Einer der Kritikpunkte an der bisherigen Chemika-
lienkontrolle ist die Lastenverteilung zwischen den Betei-
ligten. Die Mitgliedstaaten sind für die Bewertung der
Stoffe zuständig, und sie müssen nachweisen, dass ein un-
annehmbares Risiko vorliegt, damit Vermarktungs- oder
Verwendungsbeschränkungen erlassen werden können 
(s. KOM[2001]88 endg., S. 6; EEB, 2000). Im Juni 1999 hat
der Rat der Europäischen Union in seinen Schlussfolge-
rungen zur Chemikalienpolitik die Europäische Kommis-
sion aufgefordert, bei der Erarbeitung der neuen Chemi-
kalienpolitik Maßnahmen zu prüfen, die zu einer Umkehr
der Beweislast führen (Rat der Europäischen Union,
1999, Nr. 20). Ob und in welchem Umfang das Weißbuch
dieser Forderung gerecht wird, ist umstritten. Während
manche annehmen, dass nach dem Weißbuch lediglich auf
der Ebene der Zulassung (authorisation) eine Umkehr der
Beweislast stattfinden soll (z. B. van der KOLK, 2001,
S. 11), wird von anderen angenommen, dass das Weiß-
buch auch auf der Registrierungs- und der Bewertungs-
stufe eine Umkehr der Beweislast vorsieht (VCI, 2001a).
Dieser Meinungsverschiedenheit liegt wohl unter ande-
rem ein unterschiedliches Verständnis des Begriffs „Be-
weislast“ zugrunde. In seinen Schlussfolgerungen be-
zeichnet der Rat der Europäischen Union als Umkehr der
Beweislast Maßnahmen, die „die Hauptverantwortung für
die Datengewinnung und -bewertung sowie für die Vor-
arbeiten für Risikobewertungen von Stoffen und für die
angemessene Information der Verwender und der Öffent-
lichkeit über die Sicherheit des ihrem Einfluss unterlie-
genden Teils des Produktzyklus den Herstellern, Impor-
teuren, Formulierern und gewerblichen Anwendern
übertragen“ (Rat der Europäischen Union, 1999, Nr. 20).
Wenn man diese Beschreibung heranzieht, könnte man
annehmen, dass das Weißbuch eine Umkehr der Beweis-
last im Sinne der Schlussfolgerungen des Rates der 
Europäischen Union auf allen drei Ebenen des REACH-
Systems vorsieht, ist doch die Industrie für die Datenge-
winnung, erste Risikobewertungen sowie für die Darle-
gung der Zulassungsvoraussetzungen zuständig. 

Üblicherweise wird unter der Regelung der Beweislast je-
doch eine Regel verstanden, die angibt, wie eine Ent-
scheidung ausfällt, wenn an sich entscheidungsrelevante
Sachverhalte nicht definitiv geklärt sind. Aus einer Regel,

die einem Verfahrensbeteiligten die Beweislast zuweist,
ergibt sich normalerweise ohne weiteres, dass dieser Be-
teiligte im eigenen Interesse auch das zum Beweis not-
wendige Datenmaterial zu liefern hat, da anderenfalls die
Entscheidung zu seinen Ungunsten ausfallen wird. Wenn
man dieses Verständnis zugrunde legt, kann von einer
Umkehr der Beweislast auf den ersten beiden Stufen des
REACH-Systems nicht gesprochen werden. Auf der
Ebene der Registrierung bzw. Evaluation müssen zu-
nächst nur Informationen vorgelegt werden; damit ist den
Unternehmen eine Darlegungslast, aber noch keine Be-
weislast in dem Sinne auferlegt, dass verbleibende Unsi-
cherheiten zu ihren Lasten gehen. Insbesondere ist die
Frage, ob das mit dem jeweiligen Stoff verbundene Risiko
so groß ist, dass die Herstellung oder Verwendung des
Stoffes auf Grundlage der bestehenden Vorschriften (z. B.
Beschränkungsrichtlinie RL 76/769/EWG) beschränkt
werden kann, noch nicht Gegenstand der Registrierungs-
bzw. Evaluationsstufe, sondern wird unter Umständen in
einem späteren Beschränkungsverfahren geklärt. Es wäre
daher präziser, auf den ersten beiden Ebenen von einer
Prüfungs- oder Informationspflicht der Unternehmen,
nicht jedoch von einer Beweispflicht zu sprechen. Selbst
wenn nach Anmeldung und Bewertung die Verwendung
des Stoffes eingeschränkt werden soll, geht das Weißbuch
bei Beschränkungen außerhalb des Zulassungsverfahrens
von der herkömmlichen Verteilung der Beweislast aus,
d. h. die zuständige Behörde muss anhand der ihr vorge-
legten Daten belegen, dass ein Stoff bzw. seine Verwen-
dung ein nicht hinnehmbares Risiko für die Gesundheit
bzw. die Umwelt darstellt. Eine Ausnahme hiervon sieht
das Weißbuch nur dann vor, wenn es Hinweise auf ein
unannehmbares Risiko gibt und der Risikobeurteilungs-
prozess sich über Gebühr verzögert, insbesondere wenn
ein Hersteller die Vorlage von Informationen oder
Prüfungsergebnissen verzögert. In einem solchen Fall soll
das Vorsorgeprinzip angewandt und die Risikobeurteilung
abgeschlossen sowie der Kommission empfohlen wer-
den, Maßnahmen zum Risikomanagement zu treffen
(KOM[2001]88 endg., S. 22). Die Behörde muss folglich
das Bestehen eines unannehmbaren Risikos nicht voll-
ständig nachweisen. Dies soll jedoch anscheinend ledig-
lich ausnahmsweise – bei Vorliegen oben genannter Vor-
aussetzungen – der Fall sein. 

354. Zu einer Umkehr der Beweislast kommt es jedoch
auf der Zulassungsebene (authorisation). Hier wird, wenn
feststeht, dass ein Stoff CMR- oder POP-Eigenschaften
besitzt, davon ausgegangen, dass von ihm ein unannehm-
bares Risiko ausgeht. Die Hersteller oder Importeure
müssen dementsprechend im Einzelfall Nachweise dafür
erbringen, dass eine bestimmte Verwendung doch zuge-
lassen werden kann, weil sie ungefährlich ist oder der so-
zioökonomische Nutzen überwiegt. 

Verfahren

355. Die Ermittlung der Stoffe, die zulassungspflichtig
sein sollen, soll auf Gemeinschaftsebene stattfinden. Die
Zulassung spezifischer Verwendungen soll auf mitglied-
staatlicher Ebene erfolgen, wenn ausschließlich begrenzte
Auswirkungen, z. B. auf Arbeitnehmer oder auf die lokale
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Umwelt, zu erwarten sind, auf Gemeinschaftsebene hin-
gegen, wenn der Stoff z. B. in gemeinschaftsweit ver-
markteten Produkten enthalten ist. Die Zulassung soll er-
teilt werden, wenn der Verwendungszweck ein zu
vernachlässigendes Risiko birgt oder der sozioökonomi-
sche Nutzen des Verwendungszwecks eine Zulassung
rechtfertigt.

Für Stoffe, die zwar keiner Zulassungspflicht unterliegen,
deren Verwendung aber trotzdem beschränkt werden soll,
soll das Risikomanagement wie bisher auf Gemein-
schaftsebene stattfinden. Das Verfahren soll beschleunigt
werden, unter anderem indem umfassende Risikobeurtei-
lungen durch zielgerichtete Bewertungen ersetzt und Re-
gulierungsentscheidungen vermehrt nicht im normalen
Gesetzgebungsverfahren, sondern im Rahmen eines Aus-
schussverfahrens getroffen werden (KOM[2001]88 endg.,
S. 21 f.).

Geltungsbereich

356. REACH soll sowohl für EU-Produzenten und -Im-
porteure als auch für Hersteller außerhalb der Union 
Anwendung finden, die ihre Stoffe innerhalb der Ge-
meinschaft vermarkten. Melde- und gegebenenfalls Prüf-
pflichten sollen im Übrigen auch für nachgeschaltete An-
wender (so genannte „down-stream-user“) gelten, die
Chemikalien in einer vom Hersteller oder Importeur nicht
beabsichtigten Weise verwenden. 

Die Strategie soll nicht für Stoffe gelten, die nicht unver-
ändert, sondern als Bestandteil eines fertigen Produkts auf
den Markt kommen. Dies ist grundsätzlich unproblema-
tisch, wenn ein Produkt in der Gemeinschaft hergestellt
wird, denn in diesem Fall werden die dabei verwendeten
Stoffe dem REACH-System unterfallen, bevor sie Ein-
gang in das Produkt finden. Produkte, die außerhalb der
EU hergestellt werden, können jedoch nicht registrierte
und ungeprüfte Stoffe enthalten. 

3.1.4.4 Reaktionen der anderen 
Gemeinschaftsorgane

357. Nach der Veröffentlichung des Weißbuchs hat der
Rat der Europäischen Union am 7. Juni 2001 eine Stellung-
nahme zu den Vorschlägen der Europäischen Kommission
abgegeben (Rat der Europäischen Union, 2001), der Aus-
schuss für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherpolitik
des Europäischen Parlaments als federführender Aus-
schuss im Oktober 2001 (SCHÖRLING, 2001) und das
Europäische Parlament selbst am 15. November 2001
(Europäisches Parlament, 2001). Zwar wird in allen
Stellungnahmen das REACH-System grundsätzlich be-
grüßt, es werden jedoch auch mehrere Änderungen vor-
geschlagen.

Gegenstand der Kritik sind unter anderem die vorgesehe-
nen Mengenschwellen. So ersucht der Rat der Euro-
päischen Union die Kommission, die geplanten Daten-
anforderungen für Stoffe mit einer Produktionsmenge
unter 10 t pro Jahr zu überprüfen, um sicherzustellen, dass
die Informationen für die Einstufung und Kennzeichnung
des jeweiligen Stoffes sowie für die Entscheidung über

Regulierungsmaßnahmen ausreichen (Rat der Europä-
ischen Union, 2001, Nr. 42). Es müsse außerdem zu den
Sorgfaltspflichten der Unternehmen gehören, unabhängig
von Produktionsmengen und von den gesetzlichen Prüf-
pflichten die für die sichere Handhabung der jeweiligen
Chemikalien erforderlichen Daten zu sammeln, aufzu-
zeichnen und die Aufzeichnungen den Behörden auf An-
trag zugänglich zu machen (Rat der Europäischen Union,
2001, Nr. 25 und 26). Ferner sei zu prüfen, ob im Rahmen
des REACH-Systems ein Register eingerichtet werden
sollte, in das auch Stoffe mit einer Produktionsmenge von
unter 1 t pro Jahr aufgenommen werden, um Prioritäten
für Chemikalien festzulegen, die zu Besorgnis Anlass ge-
ben (Rat der Europäischen Union, 2001, Nr. 39). Der Be-
richt des Umweltausschusses des Europäischen Parla-
ments geht noch über diese Forderungen hinaus und
schlägt vor, Stoffe, die in Mengen unter 1 t pro Jahr her-
gestellt bzw. importiert werden, in einem vereinfachten
Verfahren bis 2012 zu registrieren (SCHÖRLING, 2001,
Nr. 16). Das Parlament hingegen lehnt in seiner Stellung-
nahme den Vorschlag des Ausschusses ab, plädiert aber
dafür, für alle Chemikalien, unabhängig von Produk-
tionsmengen, die Lieferung eines Minimaldatensatzes zu
physikalischen und chemischen Eigenschaften, Persis-
tenz und Bioakkumulation, akuter Toxizität, Karzinoge-
nität und Mutagenität usw. vorzusehen (Europäisches
Parlament, 2001, Nr. 16 und 17). Darüber hinaus regen so-
wohl der Umweltausschuss als auch das Parlament an, für
die Anforderungen nach dem REACH-System die herge-
stellte oder importierte Gesamtmenge eines Stoffes zu
berücksichtigen und nicht lediglich auf die Produktions-
bzw. Importmengen des einzelnen Herstellers bzw. Im-
porteurs abzustellen (SCHÖRLING, 2001, Nr. 26; Euro-
päisches Parlament, 2001, Nr. 27). 

358. Ein weiterer Streitpunkt betrifft den Anwendungs-
bereich des Zulassungsverfahrens. Während der Rat und
der Umweltausschuss fordern, weitere Stoffgruppen wie
z. B. PBT- und vPvB-Stoffe sowie Stoffe mit endokriner,
sensibilisierender und chronisch toxischer Wirkung in das
Zulassungsverfahren aufzunehmen (Rat der Europäi-
schen Union, 2001, Nr. 45 und 46; SCHÖRLING, 2001,
Nr. 38), plädiert das Parlament dafür, es grundsätzlich bei
den von der Kommission vorgesehenen CMR-Stoffen
und POP als Gegenstand des Zulassungsverfahrens zu be-
lassen (Europäisches Parlament, 2001, Nr. 39). Außerdem
spricht das Parlament sich dafür aus, dass die Ent-
scheidungen der Behörden im Rahmen des Zulassungssys-
tems soweit wie möglich auf den Informationen basieren
sollten, die auf den Stufen der Registrierung und Risiko-
bewertung gewonnen werden (Europäisches Parlament,
2001, Nr. 40). Dem Bericht des Umweltausschusses fol-
gend fordert das Parlament weiterhin, Zulassungen
grundsätzlich nur befristet und nur für den Fall zu ertei-
len, dass die Verwendung eines Stoffes für die Gesell-
schaft unverzichtbar und kein Ersatz durch weniger ge-
fährliche Substanzen möglich ist. Dabei verlangt es,
Verwendungen von Substanzen mit gefährlichen Eigen-
schaften nach 2012 in Verbraucherprodukten und nach
2020 in anderen zu Einleitungen in die Umwelt führenden
Verwendungen nicht mehr zuzulassen (Europäisches
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Parlament, 2001, Nr. 35, 43 und 44; SCHÖRLING, 2001,
Nr. 39 und 42). Insgesamt sei dem Substitutionsprinzip
stärkere Geltung zu verschaffen (Europäisches Parlament,
2001, Nr. 49; SCHÖRLING, 2001, Nr. 47). 

359. Einigkeit herrscht darüber, dass in dem neuen Sys-
tem gewährleistet sein muss, dass Chemikalien nicht in
den Verkehr gebracht werden dürfen, wenn das jeweilige
Unternehmen die erforderlichen Informationen nicht 
innerhalb der festgelegten Fristen vorlegt (Rat der Euro-
päischen Union, 2001, Nr. 28; SCHÖRLING, 2001,
Nr. 28; Europäisches Parlament, 2001, Nr. 29). Das Fris-
tensystem wird grundsätzlich begrüßt; es müsse aber si-
chergestellt sein, dass problematische Stoffe vorrangig 
registriert und bewertet werden (Rat der Europäischen
Union, 2001, Nr. 29; SCHÖRLING, 2001, Nr. 19; Euro-
päisches Parlament, 2001, Nr. 20). In diesem Zusammen-
hang schlägt der Rat der Europäischen Union die Ein-
richtung einer Task Force vor, die Möglichkeiten zur
Identifizierung von problematischen Chemikalien erfor-
schen soll (Rat der Europäischen Union, 2001, Nr. 37).
Außerdem sei die Festlegung zusätzlicher Fristen, z. B.
für Entscheidungen über Regulierungsmaßnahmen, zu er-
wägen (Rat der Europäischen Union, 2001, Nr. 29). 

Übereinstimmend wird der Vorschlag der Kommission
begrüßt, Daten über Chemikalien der Öffentlichkeit in ei-
nem zentralen System frei zugänglich zu machen. Dies
sei jedoch noch nicht ausreichend, vielmehr müssten
weitere Maßnahmen wie z. B. eine Kennzeichnungs-
pflicht hinsichtlich des Gehalts eines Produkts an Stoffen
mit gefährlichen Eigenschaften vorgesehen werden
(SCHÖRLING, 2001, Nr. 57, Europäisches Parlament,
2001, Nr. 60; Rat der Europäischen Union, 2001, Nr. 32).
Übereinstimmung besteht auch darüber, dass die Schutz-
lücke hinsichtlich der Stoffe, die in außerhalb der Ge-
meinschaft hergestellten Produkten enthalten sind, ge-
schlossen werden muss (Rat der Europäischen Union,
Nr. 31). Im Bericht des Umweltausschusses und in der
Stellungnahme des Parlaments wird daher angeregt, die
Strategie auf Stoffe in jeglichen Produkten, seien sie in-
nerhalb oder außerhalb der Gemeinschaft produziert, zu
erstrecken (Europäisches Parlament, 2001, Nr. 11;
SCHÖRLING, 2001, Nr. 15 und 16). 

3.1.4.5 Problembereiche

Mengenkonzept

360. Wie dargestellt hält das Weißbuch am Mengenkon-
zept, d. h. an der Staffelung der Anforderungen an die Che-
mikalienkontrolle je nach Produktions- bzw. Importmenge,
fest. Das von der Kommission vorgeschlagene Mengen-
konzept wirft daher zwei grundsätzliche Probleme auf: 

– Zum einen sind Mengen ein ungeeigneter Indikator
für Gefährlichkeit. Auch Stoffe mit sehr geringen Pro-
duktionsmengen können erhebliche Risiken verursa-
chen (SRU, 1979).

– Die Heraufsetzung der Mengenschwellen insbeson-
dere für Neustoffe kann dazu führen, dass viele Ge-
fahrstoffe aus dem REACH-System herausfallen. 

Der Umweltrat hat bereits im Jahr 1979 darauf hingewie-
sen, dass die von einem Stoff ausgehende Gefährdung in
erster Linie vom toxischen Potenzial des jeweiligen Stof-
fes, nicht hingegen von der Produktionsmenge abhängt
(SRU, 1979, S. 35; s. auch SRU, 2000, Tz. 962). Risiken
können auch von in kleinsten Mengen produzierten
Substanzen ausgehen. Ein Mengenkonzept, das Anmelde-
und Prüfungspflichten von Produktions- bzw. Import-
mengen abhängig macht, kann folglich zu erheblichen
Schutzlücken führen. Der im Weißbuch enthaltene An-
satz, die Prüfungsanforderungen flexibel zu gestalten und
die zuständigen Behörden zu ermächtigen, bei Hinweisen
auf das Vorhandensein gefährlicher Eigenschaften zusätz-
liche Prüfungen vorzuschreiben (KOM[2001]88 endg.,
S. 19), sollte daher ausgebaut werden. Um problematische
Stoffe, die weiterer Prüfungen bedürfen, schnell zu iden-
tifizieren, ist die Neu- bzw. Weiterentwicklung von Test-
methoden erforderlich (Tz. 364).

Das geschilderte grundlegende Problem des Mengenkon-
zepts wird noch dadurch verschärft, dass das Weißbuch
für Anmelde- und Prüfungspflichten auf die durch den
einzelnen Hersteller produzierten bzw. durch den einzel-
nen Importeur eingeführten Mengen abstellt. Entschei-
dend im Hinblick auf die Umweltauswirkungen eines
Stoffes ist jedoch, in welcher Gesamtmenge er sich im
Verkehr befindet. Das Abstellen auf den einzelnen Her-
steller bzw. Importeur führt zu einem verzerrten Bild der
tatsächlich in Verkehr gebrachten Chemikalienmengen
und eröffnet sogar Manipulationsmöglichkeiten. Zwar
sieht das Weißbuch vor, dass die Behörden ermächtigt
sein sollen, zusätzliche Prüfungen vorzuschreiben, wenn
die von allen Herstellern bzw. Importeuren produzierte
bzw. importierte Gesamtmenge den nächst höheren für
einen einzelnen Hersteller bzw. Importeur geltenden
quantitativen Schwellenwert erheblich überschreitet
(KOM[2001]88 endg., S. 19). Dabei handelt es sich je-
doch lediglich um eine Einzelfallentscheidung, die unter
Umständen mit erheblichen Verzögerungen verbunden ist
und keine umfassende Lösung des Problems darstellt. Die
Stufen des REACH-Systems sollten daher grundsätzlich
an die hergestellte bzw. importierte Gesamtmenge eines
Stoffes anknüpfen (so auch ARNDT, 2001, S. 626; 
Greenpeace, 2001). 

361. Abgesehen von diesen grundsätzlichen Bedenken
werfen auch die nach dem derzeitigen Konzept vorge-
sehenen Schwellenwerte Probleme auf. Die ins Auge 
gefassten Mengenschwellen würden für Altstoffe eine
Ausweitung der Prüfungsanforderungen bedeuten. Im
Bereich der Neustoffe fände jedoch eine Minderung der
bisher bestehenden Kontrolle statt: Zunächst soll die Pro-
duktionsmenge, die eine Anmeldung erforderlich macht,
von bisher 10 kg pro Jahr auf 1 t pro Jahr heraufgesetzt
werden. Des Weiteren soll die so genannte Basisbeschrei-
bung nicht bereits ab 1 t pro Jahr, sondern erst ab einer
Produktionsmenge von 10 t pro Jahr vorgelegt werden
müssen. Damit wären für Stoffe mit einer Produktions-
menge unter 10 t pro Jahr kaum toxikologische und
ökotoxikologische Prüfungen durchzuführen. Dies ist vor
allem deshalb bedenklich, weil nach Angaben des Euro-
pean Chemicals Bureau (ECB) lediglich gut 10 % aller
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Neustoffe in Mengen über 10 t pro Jahr produziert wer-
den (s. unter http://ecb.jrc.it/new-chemicals/). Die vorge-
schlagene Schwelle würde zu einer weitgehenden Auf-
gabe der Neustoffkontrolle führen und birgt die Gefahr,
dass auf Dauer ein neues Altstoffproblem entsteht 
(s. auch ARNDT, 2001, S. 626; BGVV, 2001). Da Umwelt-
und Gesundheitsrisiken bereits von in kleinsten Mengen
produzierten und in Verkehr gebrachten neuen Stoffen aus-
gehen können, ist eine weitgehende Vernachlässigung von
Neustoffen mit geringen Produktions- bzw. Importmengen
nicht mit dem Vorsorgeprinzip vereinbar. Dabei ist auch zu
berücksichtigen, dass laut Umweltbundesamt von 420 in
Deutschland angemeldeten Neustoffen mit einer Produk-
tionsmenge zwischen 1 t pro Jahr und 10 t pro Jahr 60 %
als umweltgefährlich einzustufen waren (UBA, 2001b,
S. 6).

362. Vor diesem Hintergrund bleiben die in den Schluss-
folgerungen des Rates der Europäischen Union enthalte-
nen Forderungen nach Verschärfung der geplanten Da-
tenanforderungen für Stoffe mit einer Produktionsmenge
unter 10 t pro Jahr, nach der Einführung einer Pflicht der
Unternehmen, Datenaufzeichnungen für alle Chemika-
lien bereitzuhalten, sowie nach einem Register auch für
Stoffe mit einer Produktionsmenge unter 1 t pro Jahr 
(s. Tz. 347) noch hinter dem Erforderlichen zurück. Die
Einrichtung eines vereinfachten Anmeldeverfahrens für
Stoffe unter 1 t pro Jahr, wie von der Berichterstatterin des
Europäischen Parlaments gefordert, wäre hingegen zu be-
grüßen. Bedenkenswert ist auch die Forderung des Euro-
päischen Parlaments, für jeden Stoff unabhängig von Pro-
duktionsmengen die Vorlage eines Minimaldatensatzes
vorzuschreiben. Zumindest für Neustoffe sollte die An-
meldungsschwelle von 10 kg pro Jahr beibehalten wer-
den. Schließlich wäre es zur Sicherstellung einer ausrei-
chenden Datengrundlage und damit im Interesse einer
wirksamen Chemikalienkontrolle wünschenswert, wenn
die neue Strategie für die Vorlage der Basisbeschreibung
an der Schwelle von 1 t pro Jahr – wenigstens für Neu-
stoffe – festhalten würde. Dem Argument, durch die He-
rabsetzung der Anforderungen für Neustoffe würden Ka-
pazitäten für die Altstoffkontrolle frei, kann bei einem
Vergleich der eingesetzten Ressourcen nicht gefolgt wer-
den. Die für Neustoffe benötigten Ressourcen sind im
Vergleich zum Ressourcenbedarf für die Altstoffe so ge-
ring, dass eine Reduktion der Neustoffkontrolle nicht
merklich zu einer Verstärkung der Altstoffkontrolle bei-
tragen kann. Weiterhin kann von der Industrie geltend ge-
machten Innovationshindernissen (s. VCI, 2001b) durch
verstärkte Flexibilität bei der Handhabung der Prüfungs-
anforderungen begegnet werden (s. auch UBA, 2001a,
S. 6). Auch der Aufwand für die Behörden wäre begrenzt
und vertretbar (HEINEMEYER et al., 2001, S. 623; UBA,
2001a, S. 31). 

Risikobewertungen durch die Industrie

363. Weiterhin ist laut Weißbuch geplant, dass behörd-
liche Bewertungen grundsätzlich erst ab einer Produk-
tionsmenge von 100 t pro Jahr stattfinden, nicht wie bis-
her für Neustoffe bereits ab einer Menge von 10 kg pro
Jahr. Für Stoffe mit einer Produktionsmenge von unter

100 t pro Jahr sind behördlicherseits grundsätzlich nur
Stichproben und computerisierte Untersuchungen vor-
gesehen (KOM[2001]88 endg., S. 18). Es wird angenom-
men, dass für 80 % aller Stoffe keine weitere Bewertung
erforderlich ist (KOM[2001]88 endg., S. 21). Lediglich
für Stoffe, die Anlass zur Besorgnis geben, soll eine
behördliche Bewertung auch bei einer Produktions- bzw.
Importmenge von unter 100 t pro Jahr stattfinden. Da-
durch wird zwar einerseits den Behörden Gelegenheit ge-
geben, sich auf die für den Umwelt- und Verbraucher-
schutz relevanteren Großtonnagen zu konzentrieren
(KOM[2001]88 endg., S. 13), andererseits ist jedoch frag-
lich, ob eine Registrierung ohne weitergehende staatliche
Kontrolle insbesondere für den Schutz der Verbraucher
ausreichend ist (s. Greenpeace, 2001; Verbraucher Initia-
tive, 2001; Umweltverbände, 2001). Bei unplausiblen Be-
wertungsergebnissen könnte es erhebliche Zeit dauern,
bis die Ursache, z. B. falsche, unter Umständen sogar „ge-
schönte“ Eingangsparameter, entdeckt würde (UBA,
2001a, S. 20). Die Qualität der Datenermittlungen und 
Risikobewertungen der Industrie sollte daher zumindest 
– wie bereits von verschiedenen Seiten gefordert (vgl.
z. B. ARNDT, 2001, S. 626; Rat der Europäischen Union,
2001, Nr. 27; NIKUMEN, 2001, S. 17) – durch geeignete
Maßnahmen sichergestellt werden. Es bieten sich hier
standardisierte Testverfahren, Gegengutachten, eine Veri-
fizierung durch unabhängige Zertifizierungsorganisatio-
nen (TÜV-Modell), behördliche Stichprobenkontrollen
oder eine Kombination aus diesen Verfahren für eine Qua-
litätskontrolle an. Der Umweltrat erachtet ein glaubwür-
diges Verfahren der Qualitätssicherung als unabdingbare
Voraussetzung einer Verlagerung der Verantwortung für
die Risikobewertung auf die Industrie.

Weiterentwicklung der Testmethoden

364. Die Wirksamkeit des Schutzes von Gesundheit und
Umwelt durch die neue Strategie wird unter anderem da-
von abhängen, dass problematische Stoffe, für die die
Behörden trotz geringer Produktionsmengen Risikobe-
wertungen durchführen sollten, frühzeitig erkannt wer-
den. Der Einsatz von Computermodellen für die Vorher-
sage der Eigenschaften von Chemikalien aufgrund ihrer
Molekularstruktur (QSAR – Quantitative Struktur-Akti-
vitätsbeziehungen) ist hierfür verstärkt in Betracht zu zie-
hen (s. auch AHLERS et al., 2001, S. 81). Diese Modelle
basieren auf der Annahme, dass ähnliche Struktureigen-
schaften auch ähnliche Gefahrenpotenziale bedeuten. Der
Grad an Prognosezuverlässigkeit wird auf 75 % bis 85 %
für bestimmte gefährliche Eigenschaften (unter anderem
akute orale Toxizität, Kanzerogenität, Mutagenität, Ge-
fährdung der Gewässer) geschätzt. Die Dänische Um-
weltagentur hat mittlerweile 47 000 Stoffe mithilfe sol-
cher Modelle untersuchen lassen und auf dieser Basis für
ca. 20 000 die Wahrscheinlichkeit einer Gefährlichkeit er-
mittelt (Danish Environmental Ministry, 2001). Diese Er-
gebnisse können beim derzeitigen Stand des Wissens
noch keine hinreichend zuverlässige Alternative zu wei-
terführenden Tests sein. Sie geben aber wichtige Hin-
weise für eine Prioritätensetzung und sollten daher das
oben beschriebene Mengenschwellenkonzept ergänzen.
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Die Weiterentwicklung derartiger Testmethoden ist insbe-
sondere erforderlich, um die Zahl der Tierversuche ent-
sprechend dem Ziel des Weißbuchs zu verringern (vgl.
KOM[2001]88 endg., S. 7). Letztlich wird die Wirksam-
keit von Maßnahmen, die auf die schnellere Identifizie-
rung derartiger Chemikalien abzielen – wie die vom Rat
der Europäischen Union geforderte Einrichtung einer
Task Force (Rat der Europäischen Union, 2001, Nr. 37) –
von der Bereitstellung ausreichender Ressourcen abhän-
gen.

Kriterien für Zulassungsbedürftigkeit

365. Das Zulassungsverfahren für Stoffe mit CMR-
oder POP-Eigenschaften stellt einen wichtigen Schritt zur
Verwirklichung des Vorsorgeprinzips dar und ist daher 
– entgegen der Kritik vonseiten der Industrie (s. hierzu
VAN EIJSDEN, 2001, S. 16; VCI, 2001a) – zu begrüßen.
Das Verfahren erfasst von vornherein nur solche Substan-
zen, bei denen mit der Erforderlichkeit von regulativen
Maßnahmen zur Risikobegrenzung zu rechnen ist, sodass
der damit verbundene Aufwand gerechtfertigt erscheint
(KÖCK, 2001, S. 307). Im Hinblick auf die erfassten
Stoffe ist mit dem Rat der Europäischen Union vor allem
die schnellstmögliche Einbeziehung von PBT- Stoffen so-
wie von Stoffen mit endokriner Wirkung zu fordern. 

366. Fraglich ist, ob auch Stoffe, die persistent und bio-
akkumulativ sind, von denen aber keine toxischen Eigen-
schaften bekannt sind, vom Zulassungsverfahren erfasst
werden sollten. Dagegen könnte vorgebracht werden,
dass bei einseitigem Abstellen auf Persistenz und Bio-
akkumulation ohne Anhaltspunkte für toxische Eigen-
schaften und Wirkungen die angestrebte Vorsorge rein
spekulativ bliebe (SRU, 1999, Tz. 137). Andererseits ist
zu bedenken, dass das Wissen über negative Effekte im-
mer noch lückenhaft ist und sich derartige Auswirkungen
unter Umständen erst nach langer Zeit feststellen lassen.
Bei langfristigem Verbleib einer Substanz in der Umwelt
können daher nachteilige Wirkungen nie völlig ausge-
schlossen werden. Ein Beispiel für eine erst vor kurzem
entdeckte unerwünschte Eigenschaft ist die endokrine
Wirkung einiger Chemikalien. Besonders problematisch
ist der lange Verbleib in der Umwelt, wenn die Substanz
sich in Organismen anreichert. Werden später nachteilige
Wirkungen erkannt, können diese – wenn überhaupt – für
lange Zeit nicht beseitigt werden. Unter Vorsorgege-
sichtspunkten sollten daher auch vPvB-Stoffe in das Zu-
lassungssystem einbezogen werden. Auch die Einbezie-
hung sensibilisierender und chronisch toxischer Stoffe in
das Zulassungsverfahren ist angebracht (Rat der Europä-
ischen Union, 2001; s. auch Europäisches Parlament,
2000). Der Umweltrat bedauert, dass das Europäische
Parlament in seiner Stellungnahme vom 15. November
2001 hinter diesen Forderungen zurückgeblieben ist (vgl.
Europäisches Parlament, 2001).

Die Erarbeitung entsprechender Kriterien sollte hohe Pri-
orität besitzen. Dabei muss gerade bei Maßnahmen hin-
sichtlich noch nicht restlos erforschter Wirkungen das
Vorsorgeprinzip verstärkt berücksichtigt werden. Die
Rio-Deklaration zur Nachhaltigkeit (UN, 1992, Grund-

satz 15) und die Mitteilung der Kommission zur An-
wendbarkeit des Vorsorgeprinzips (KOM[2001])1 endg.,
z. B. S. 12) stellen klar, dass nach dem Vorsorgeprinzip
angesichts erheblicher zu befürchtender Gefahren ein
Einschreiten auch bei noch bestehenden wissenschaftli-
chen Unsicherheiten möglich ist. 

Solange die erwähnten Eigenschaften keine Kriterien für
die Zulassungsbedürftigkeit darstellen, sollten die ent-
sprechenden Substanzen zumindest im Rahmen des Be-
schränkungsverfahrens außerhalb des Zulassungsverfah-
rens als prioritäre Stoffe behandelt werden (so auch
AHLERS et al., 2001, S. 77; UBA, 2001a, S. 4). 

Der Umweltrat unterstützt weiterhin den Vorschlag der
Berichterstatterin des Europäischen Parlaments, Zulas-
sungen nur befristet zu erteilen (vgl. Tz. 358). Dies könnte
zumindest bei Stoffen, die besonders großen Anlass zur
Besorgnis geben, einen Anreiz für Unternehmen erzeu-
gen, neue Techniken zu entwickeln, um auf Dauer auf die
fraglichen Stoffe verzichten zu können. 

Risikobewertung

367. Wie dargestellt (Tz. 339) besteht eine Risikobewer-
tung unter dem bisherigen System aus einer Gefahrenbeur-
teilung, d. h. der Bewertung der inhärenten Eigenschaften
der jeweiligen Chemikalie, sowie einer Abschätzung der
Exposition. Angesichts der Schwierigkeiten und des Auf-
wands einer umfassenden Expositionsbetrachtung werden
seit längerem Alternativkonzepte gefordert. So verlangen
z. B. Nichtregierungsorganisationen, dass Regulierungs-
maßnahmen schon auf der Basis bestimmter intrinsischer
Eigenschaften, die auf ein erhebliches Gefahrenpotenzial
hinweisen (insbesondere Toxizität, Persistenz und Bioak-
kumulation), möglich sein sollten (Greenpeace, 1999,
S. 11; FÆRGEMAN et al., 2001; Umweltverbände, 2001).
Nach einem anderen Konzept sollen für Chemikalien, die
sehr persistent sind oder sich durch eine ausgeprägte Mo-
bilität auszeichnen, Risikomaßnahmen ohne weitere Prü-
fungen ergriffen werden können, während alle anderen
Stoffe einer regulären Risikobewertung unterzogen wer-
den sollten (SCHERINGER, 2000, S. 94; s. auch UBA,
2001a, S. 18). Im Rahmen des OSPAR-Regimes (Tz. 345)
wird angenommen, dass beim Meeresschutz die klassische
Risikobewertung aufgrund der Besonderheiten der offe-
nen See, insbesondere ihrer Funktion als Senke für ge-
fährliche Stoffe, an ihre Grenzen stößt. Sofern es sich um
PBT-Stoffe handelt, wird daher Handlungsbedarf unab-
hängig von einem Vergleich zwischen zu erwartender und
als unschädlich betrachteter Konzentration bereits dann
angenommen, wenn relevante Emissionen in das Meer 
erfolgen (OSPAR, 1999, S. 11). Vonseiten der Industrie ist
hingegen stets gefordert worden, Risikomanagement-
maßnahmen erst nach einer umfassenden, die Expositi-
onswege berücksichtigenden Risikobewertung vorzuneh-
men (CEFIC, 2001; VCI, 2001a). Der Umweltrat hat sich
bisher zur Durchführung einer Risikobewertung unter
Berücksichtigung sowohl der spezifischen Stoffeigenschaf-
ten als auch der Expositionsdaten zustimmend geäußert. Er
hat einseitig auf Expositionscharakteristika oder Stoffeigen-
schaften gestützte Konzepte abgelehnt (SRU, 1999, Tz. 137).
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Auch die Kommission ist bei der Überprüfung der bishe-
rigen Chemikalienpolitik davon ausgegangen, dass es sich
bei der Risikobewertung unter Berücksichtigung der in-
härenten Eigenschaften und der Expositionspfade um eine
bewährte, wissenschaftlich fundierte Methode handelt
(Europäische Kommission, 1998, S. 7).

368. Ein Mittelweg zwischen einer einseitig auf intrin-
sische Stoffeigenschaften und einer auf eine aufwendige
Risikoanalyse aufbauenden Politik der Chemikalienkon-
trolle wurde von der niederländischen Regierung vorge-
schlagen (The Netherlands, 2001). Ihre Strategie sieht
eine abgestufte Prioritätensetzung je nach den Stoffeigen-
schaften und dem Expositionspotenzial vor. Hinsichtlich
der Stoffeigenschaften wird eine Skala zwischen uner-
wünscht („very high concern“) und problemlos („no con-
cern“) vorgeschlagen. Bezüglich des Expositionspotenzi-
als wird zwischen geschlossenen und offenen sowie
gewerblichen und privaten Anwendungen unterschieden.
Eine Risikobewertung im herkömmlichen Sinne findet
nicht mehr statt; vielmehr dient als Basis für die Ent-
scheidung über Regulierungsmaßnahmen die Kombina-
tion von Gefahrenstufe und Anwendungsgebiet. Im Ex-
tremfall von hohem Gefahrenpotenzial und offener
Anwendung werden Stoffverbote empfohlen – im ande-
ren Extremfall wird generell auf die industrielle Eigen-
verantwortung gesetzt (The Netherlands, 2001, S. 44; Ta-
belle 3.1.4-3).

369. Der Umweltrat unterstützt die Weiterentwicklung
eines solchen Ansatzes. Der Ansatz ermöglicht eine Kon-
trolle unerwünschter Stoffe auch ohne eine aufwendige
Einzelfallprüfung durch eine Risikoanalyse. Der notwen-
dige Prüfaufwand wird erheblich verringert, da lediglich
Daten zu den Eigenschaften der Chemikalien und zu ihren
Verwendungen nötig sind. Die Ermittlung des Verhältnis-
ses von akzeptablen und tatsächlichen Stoffkonzentratio-

nen in verschiedenen Umweltmedien entfällt in den Fäl-
len, in denen dringender Handlungsbedarf erkannt wird.
Damit lässt sich das Problem der großen Zahl zu überwa-
chender Chemikalien besser lösen als durch das bisherige
System. Die Betrachtung des Verwendungszwecks ist ein
sinnvoller Indikator für die Exposition und gleichzeitig
weniger aufwendig als die Messung der tatsächlichen Ex-
position. Insgesamt bietet sich mit dem Ansatz die Chance,
Vorsorge- und Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten ange-
messen Rechnung zu tragen.

370. Das Weißbuch selbst kombiniert mehrere der ge-
nannten Ansätze. So sieht es zunächst vor, dass auch un-
ter der neuen Strategie Grundlage des Risikomanage-
ments eine Risikobewertung ist. Diese soll – wie auch
unter dem bestehenden System – aus einer Gefahrenbeur-
teilung, d. h. der Bewertung der inhärenten Eigenschaften
der Chemikalie, sowie einer Abschätzung der Exposition
bestehen (KOM[2001]88 endg., S. 11). Dabei soll es sich
im Unterschied zum bisherigen Konzept grundsätzlich um
eine gezielte Risikobewertung (targeted risk assessment)
handeln. Dieser Bewertungsansatz kann gemeinsam mit
der geplanten Einführung von expositionsabhängigen
Prüfanforderungen zu einer Beschleunigung des bisher
sehr langsamen Risikomanagements führen und ist daher
grundsätzlich zu begrüßen. Auch hierbei ist jedoch das
Vorsorgeprinzip zu beachten; insbesondere darf der Aus-
schluss bestimmter Expositionswege aus der Bewertung
nicht voreilig erfolgen.

371. Eine Modifikation des Risikobewertungskonzepts
stellt das im Weißbuch vorgesehene Zulassungsverfahren
dar. Im Rahmen dieses Konzepts sind zunächst die in-
härenten Stoffeigenschaften von ausschlaggebender Be-
deutung, denn das Verfahren knüpft – im Sinne der Stim-
men, die Regulierungsmaßnahmen auf der Grundlage
intrinsischer Eigenschaften fordern – für das Verbot, 

Tabel le 3.1.4-3

Maßnahmen aufgrund der Kombination von Stoffeigenschaften und Anwendungsbereichen 
nach dem niederländischen Modell

Allgemeine politische Aussagen über:

Substanzen  
eingestuft nach Risikoklassen/ 

Gefährlichkeitsgrad 

Örtlich begrenzte 
Vor-, Zwischen-

produkte 

Stoffe mit 
industrieller 
Anwendung 

Offene fach- und 
sachgerechte 

Anwendungen 

Stoffe im 
Konsumenten-

gebrauch 

Zulassung der Stoffklasse? 

sehr stark gefährlich nein, außer... nein, außer... nein nein 

stark gefährlich ja, falls... ja, falls... nein, außer... nein, außer... 

gefährlich ja, falls... ja, falls... ja, falls... nein, außer... 

ungefährlich ja ja ja ja, falls... 

keine Angaben nein, außer... nein, außer... nein, außer... nein, außer... 

Quelle: The Netherlands, 2001, S. 44; verändert
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einen bestimmten Stoff in Verkehr zu bringen, an seine
CMR- bzw. POP-Eigenschaften an. Bei der Frage, ob eine
bestimmte Verwendung zuzulassen ist, ist dann allerdings
wieder eine Risikobewertung vorzunehmen. Das Weiß-
buch sieht jedoch auch die Möglichkeit vor, aufgrund
generalisierender Kriterien bestimmte Verwendungen
(z. B. geschlossene industrielle Verwendungen) von An-
fang an von der Zulassungspflicht auszunehmen, und ent-
hält somit Elemente eines generalisierenden, auf das An-
wendungsgebiet und nicht auf die exakte Exposition
abstellenden Ansatzes (s. niederländisches Konzept). Ge-
nerell erscheint es aus Gründen der Beschleunigung und
Effektivität der Chemikalienkontrolle wünschenswert,
Einzelfallprüfungen soweit wie möglich zu vermeiden
und ein allgemeines System von Kriterien für erlaubte
und unerwünschte Anwendungen zu etablieren. Dies
käme auch den Befürchtungen der Chemieindustrie, das
Zulassungsverfahren führe vor allem zu großem bürokra-
tischen Aufwand, entgegen. Aus den gleichen Gründen
wäre auch bei der Risikobewertung der übrigen Stoffe,
d. h. der Chemikalien, die nicht unter das Zulassungsver-
fahren fallen, eine generalisierende Betrachtungsweise,
die eher auf Anwendungsgebiete als auf detaillierte Ex-
positionswege abstellt, wünschenswert (s. auch SCHÖR-
LING, 2001, Nr. 35). Bei allen Vorschlägen zur Be-
schleunigung des Zulassungsverfahrens sollte jedoch
bedacht werden, dass Sinn dieses Konzepts ist, dass die
Industrie das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen
nachweisen muss. Wenn daher das Europäische Parla-
ment fordert, Entscheidungen über Zulassungen sollten
direkt auf den Informationen, die auf der Stufe der Regis-
trierung bzw. der Risikobewertung gewonnen wurden, ba-
sieren, so muss es dennoch dabei bleiben, dass letztlich
die Initiative für die Zulassung einer Verwendung von der
Industrie, nicht von den Behörden ausgehen muss.

Fristen

372. Auch wenn die von der Europäischen Kommission
vorgeschlagenen Fristen für Registrierung und Risiko-
bewertung von einigen Umweltverbänden als zu lang kri-
tisiert werden (Greenpeace, 2001; Verbraucher Initiative,
2001), erscheint das Ziel der Registrierung aller Altstoffe
mit einer Produktionsmenge von mehr als 1 t pro Jahr bis
zum Jahr 2012 als sehr ehrgeizig. Um die Fristen einhal-
ten zu können, muss die nicht fristgerechte oder lücken-
hafte Vorlage von Daten deutliche Folgen haben. Wie
auch der Rat der Europäischen Union in seinen Schluss-
folgerungen fordert (Rat der Europäischen Union, 2001,
Nr. 28), muss sichergestellt sein, dass ein Stoff nicht ver-
marktet oder verwendet werden darf, wenn der Anmelder
seinen Informationspflichten nicht nachkommt. Die Ver-
hängung von Bußgeldern anstelle des Erlasses eines
Vermarktungsverbots sollte als weniger wirksame Maß-
nahme im Hinblick auf die Sicherstellung der Fristeinhal-
tung außer Betracht bleiben. 

Gebrauch gemacht werden sollte von der durch die
Kommission vorgesehenen Möglichkeit, Stoffe, die An-
lass zur Besorgnis geben, früher zu registrieren
(KOM[2001]88 endg., S. 25). Der Vorschlag des Euro-
päischen Rates, auch für Maßnahmen im Rahmen des

Risikomanagements Fristen festzulegen, ist im Interesse
einer zügigen und effektiven Umsetzung des Systems zu
begrüßen (Rat der Europäischen Union, 2001, Nr. 29). 

Öffentlichkeit

373. Ziel des neuen Chemikalienkonzepts ist auch die
Herstellung größerer Transparenz (KOM[2001]88 endg.,
S. 7). Den Verbrauchern sollen Informationen zur Verfü-
gung gestellt werden, die ihnen ein Urteil darüber erlauben,
ob alternative Produkte im Hinblick auf ihre Eigenschaften
und Risiken vorteilhafter sind (KOM[2001]88 endg.,
S. 28). Das Weißbuch sieht daher vor, dass nichtvertrau-
liche Informationen über Chemikalien in einer zentralen
Datenbank gespeichert und der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden. Dabei sollen leicht lesbare Zusammen-
fassungen die Nutzung durch die Öffentlichkeit fördern
(KOM[2001]88 endg., S. 29). Außerdem will die Kom-
mission die Industrie ersuchen, eine Liste mit umfassen-
den Informationen über die Einstufung und Kennzeich-
nung aller auf dem Markt vorhandenen gefährlichen
Stoffe zu erstellen, die dann über das Internet frei zu-
gänglich sein soll. So begrüßenswert diese Vorschläge
sind, ist doch zu bedenken, dass im Alltag die direkte
Kennzeichnung des Produkts für den Verbraucher die
größte Bedeutung besitzt. Diesbezüglich enthält das
Weißbuch lediglich den Hinweis, dass Vereinfachungen
des Kennzeichnungssystems in Betracht gezogen werden
sollten (KOM[2001]88 endg., S. 26). Zu begrüßen ist der
weitergehende Vorschlag des Rates der Europäischen
Union, Hersteller, Verwender und Vertriebsunternehmen
zu verpflichten, Auskunft über den Gehalt von Chemika-
lien in ihren Produkten zu geben und diese entsprechend
zu kennzeichnen (Rat der Europäischen Union, 2001,
Nr. 32). Derartige Informationsmöglichkeiten für den
Bürger entsprechen einer Forderung der OECD, die diese,
wie dargestellt (Tz. 344), unter dem Stichwort der 
Umweltdemokratie erhebt. Zu den Forderungen der
OECD gehört weiterhin, der Öffentlichkeit eine aktive
Rolle einzuräumen und sie zur Teilnahme an Ent-
scheidungsprozessen aufzufordern (OECD, 2001, S. 108).
Das Weißbuch entspricht dieser Forderung nur teilweise.
Bei der Erstellung des Weißbuchs und bei der an-
schließenden Diskussion der Vorschläge wurden interes-
sierte Kreise, z. B. Umweltverbände, beteiligt. Auch bei
einer späteren Überprüfung der Strategie sollen interes-
sierte Parteien einbezogen werden (KOM[2001]88 endg.,
S. 29). Wenn es um die späteren Entscheidungen im Rah-
men des Risikomanagements, z. B. um die Zulassung be-
stimmter Verwendungen eines Stoffes, geht, erwähnt das
Weißbuch eine Beteiligung der Öffentlichkeit jedoch
nicht. Die Aufnahme derartiger Vorschriften in die zukünf-
tige Chemikalienkontrolle wäre im Hinblick auf Transpa-
renz und Akzeptanz der Entscheidungen wünschenswert. 

Es sollte insgesamt sichergestellt werden, dass die Vor-
schriften der neuen Chemikalienkontrolle in Einklang mit
der Aarhus-Konvention über den Zugang von Informatio-
nen, die Beteiligung der Öffentlichkeit und den Zugang zu
den Gerichten stehen (s. auch Rat der Europäischen
Union, 2001, Nr. 35). 
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Anwendungsbereich

374. Die vorgesehene Verpflichtung nachgeschalteter
Anwender, Informationen über von den Herstellern nicht
berücksichtigte Anwendungen vorzulegen, ist zu begrüßen,
da sie zu umfassenderen Informationen über Expositions-
wege führen und somit fundiertere Risikobewertungen er-
möglichen würde. Wie auch von der Kommission im Weiß-
buch angesprochen (KOM[2001]88 endg., S. 24), ist
hierbei vor allem zu beachten, dass eine gerechte Lasten-
teilung zwischen Herstellern und Anwendern stattfindet.

Problematisch ist, dass die neue Strategie gefährliche
Stoffe, die nicht in der EU erzeugt werden, sondern erst
als Bestandteil von fertigen Verbraucherprodukten (z. B.
Spielzeug, Textilien) in den Binnenmarkt gelangen, nicht
erfasst (KOM[2001]88 endg., S. 14). Grundsätzlich un-
terstützungswürdig ist die Forderung der Berichterstatte-
rin des Europäischen Parlaments, die geplante Strategie
auch auf Stoffe in Produkten zu erstrecken. Hierbei soll-
ten praktikable Überwachungsmöglichkeiten gefunden
werden, z. B. auf der Grundlage von Verpflichtungen der
Importeure, Listen der in den importierten Produkten ent-
haltenen Stoffe vorzulegen. 

Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit 
und die Innovationskraft

375. Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung des Weiß-
buches zur Chemiepolitik formulierte vor allem die deut-
sche Chemieindustrie erhebliche Bedenken. Sie sah den
Chemiestandort Deutschland und mehrere hunderttausend
Arbeitsplätze durch die geplante Revision des europä-
ischen Chemikalienrechts gefährdet (vgl. Die Zeit vom
8. Februar 2001, S. 23, „Kühner Vorstoß“; FAZ vom
15. Februar 2001, S. 18, „Die Kosten sind nicht das
Hauptproblem“). Bedenken werden insbesondere hin-
sichtlich der Kosten, einer Überforderung von Testkapa-
zitäten und des bürokratischen Aufwandes für das neue
Zulassungsverfahren geäußert. Die Chemieindustrie
fürchtet vor allem Nachteile für die Innovationsfähigkeit
der Industrie. Besondere Probleme werden außerdem für
die zahlreichen kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) erwartet, die die Mehrzahl der Betriebe in Europa
ausmachen.

Während die Europäische Kommission für das Testen der
30 000 Chemikalien von Gesamtkosten in der Höhe von
2,1 Mrd. US-Dollar über einen Zeitraum von 11 Jahren
ausgeht, rechnete die chemische Industrie zunächst mit 
20 bis 30 Mrd. US-Dollar. In einer kürzlich für das briti-
sche DEFRA (Department for Environment, Food and
Rural Affairs) erarbeiteten Studie werden die Kosten auf
6,5 bis 8,6 Mrd. US-Dollar geschätzt (IEH, 2001). Dabei
wird angenommen, dass für alle zu registrierenden Stoffe
sämtliche Tests neu durchgeführt werden müssen. Vertre-
ter der Europäischen Kommission und auch der Che-
mieindustrie (vgl. FAZ vom 15. Februar 2001, S. 18) hal-
ten diese Annahme nicht für realistisch, da die Industrie
aus Haftungs-, Risikomanagement-, Arbeitssicherheits-
und Vorsorgegründen bereits über einen erheblichen Wis-
sensstand zu vielen Eigenschaften ihrer vermarkteten
Stoffe verfügen muss. Auch die in der Studie ermittelten

Kosten für die Tests (120 000 US-Dollar für den Basistest,
300 000 US-Dollar für Teststufe 1 und 1,2 Mio. US-Dollar
für Teststufe 2) liegen erheblich über den Schätzungen der
Kommission und den Ergebnissen anderer Studien (einen
Überblick gibt: FLEISCHER, 2001, S. 10). In jedem Fall
sind diese Testkosten in Relation zu setzen zu dem jährli-
chen Umsatz der europäischen Chemieindustrie von
402,1 Mrd. US-Dollar. Der zu befürchtende Kostenanstieg
liegt eher im Promillebereich des Umsatzes und dürfte da-
mit im Vergleich zu anderen Kostenschwankungen in an-
deren Bereichen (Löhne, Energiepreise, Wechselkurse) im
internationalen Wettbewerb kaum auffallen. 

376. Während die Kosten für die großen Produzenten
nicht wesentlich ins Gewicht fallen, sind Probleme für die
zahlreichen kleineren und mittleren Spezialanbieter, die
zahlreiche Stoffe in kleinen Mengen produzieren und an-
wenden, nicht auszuschließen. Zu beachten ist hier aller-
dings, dass viele der kleinen Betriebe eher Anwender als
Produzenten sind und somit von den in Zukunft öffentlich
verfügbaren Stoffdaten profitieren würden. Für einzelne
Betriebe sind dennoch Probleme zu erwarten. Bei der
konkreten Umsetzung der Registrierung ist daher darauf
zu achten, dass Doppelarbeit bei Tests soweit wie möglich
vermieden wird. Wichtig ist dabei, einerseits die
Eigentumsrechte derjenigen Unternehmen zu schützen,
die bereits Testdaten vorlegen können, und andererseits
europäische Kooperationslösungen zu fördern, die für ei-
nen Informationsaustausch und gleichzeitig für eine faire
Aufteilung der jeweiligen Kosten sorgen. Der europä-
ische Dachverband der Chemieindustrie CEFIC hat
hierzu den bedenkenswerten Vorschlag gemacht, dass die
Bildung von Konsortien zur Registrierung ermutigt wer-
den solle (CEFIC, 2001, S. 13). 

In einer neueren Untersuchung des Wissenschaftszen-
trums Berlin für Sozialforschung (WZB) wird die Neu-
stoffkontrolle in der EU, den USA und Japan im Hinblick
auf ihre Innovationsfreundlichkeit miteinander vergli-
chen (FLEISCHER, 2001). Der Befund ist nicht ganz ein-
deutig, einige Indikatoren weisen aber auf einen erhebli-
chen Innovationsrückstand hinsichtlich der Anzahl
vermarkteter neuer Chemikalien in der EU im Vergleich
zu den USA hin. Die USA „dienen den europäischen und
japanischen Unternehmen als günstiger Testmarkt“
(FLEISCHER, 2001, S. 27). Erklärt wird dies mit den we-
niger aufwendigen und wesentlich flexibleren Anforde-
rungen an die Zulassung neuer Stoffe in den USA. Dort
und noch systematischer in Japan sind die Testanforde-
rungen risikoabhängig ausgestaltet – in Europa muss bis-
lang mengenabhängig ein starres Testprogramm durch-
laufen werden. In einer Studie werden die derzeit
bestehenden Systeme verglichen. Eine Extrapolation auf
das zukünftige System der Chemikalienkontrolle ist daher
nicht zulässig. Zu beachten ist vielmehr, dass das im Weiß-
buch vorgesehene System grundsätzlich von flexiblen
Prüfanforderungen und zielgerichteten Risikobewertun-
gen ausgeht. In der aktualisierten Fassung der Studie wird
daher das Chemieweißbuch ausdrücklich begrüßt, das in
die „Richtung eines stärker risikoorientierten Regulie-
rungssystems“ gehe (FLEISCHER, 2001, S. 28). 
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Zu bedenken ist auch, dass ein vorsorgeorientiertes Zu-
lassungssystem das Vertrauen in die Chemikaliensicher-
heit erhöhen kann und kostspielige Korrekturen von Fehl-
entwicklungen vermeidet. Die geplante Chemiepolitik
lässt einen berechenbaren Korridor für eine umweltorien-
tierte Stoffinnovation entstehen. Damit entsteht auch eine
Chance für ein neues ökologisch qualifiziertes Standort-
profil mit entsprechenden Marktchancen (vgl. dazu gene-
rell: Kapitel 2.2). 

377. Besondere Kritik seitens der chemischen Industrie
erfährt das Zulassungsverfahren. Es führe zu unverhält-
nismäßigen Eingriffen sowie unerwünschten wirtschaftli-
chen und sozialen Nebenfolgen (vgl. VCI, 2001b). Viele
gefährliche Stoffe seien im Wirtschaftskreislauf derzeit
unersetzlich. Das Zulassungssystem führe außerdem zu
einer auswuchernden Bürokratie bzw. zu administrativer
Überforderung. Der Umweltrat weist demgegenüber da-
rauf hin, dass das Weißbuch lediglich vorsieht, vom 
derzeitigen System der Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt zu
einem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt überzugehen. Ge-
fährliche Eigenschaften eines Stoffes führen demnach
zwar zunächst zu einem Verbot, es besteht jedoch ein Ge-
nehmigungsvorbehalt. Beim Nachweis geringer Expo-
sition, mangelnder Substitutionsmöglichkeiten oder
schwerwiegender sozioökonomischer Folgen soll eine
Zulassung des Stoffes nicht ausgeschlossen sein. Eine ge-
neralisierende Betrachtungsweise im Rahmen des Zu-
lassungsverfahrens kann dabei – wie oben bereits erwähnt
(Tz. 350 f.) – unnötigen bürokratischen Aufwand verhin-
dern.

Insgesamt dürften die zu erwartenden Kosten der Reform
im Hinblick auf das generierte Wissen und die damit er-
möglichten Vorsorgemaßnahmen in einem akzeptablen
Rahmen liegen. Probleme für kleine und mittlere Unter-
nehmen können durch Begleitmaßnahmen (s. Tz. 376) 
abgefedert werden. Die Reform birgt erhebliche
Innovationschancen, die sich bei einer vollzugsfreundli-
chen Ausgestaltung des Zulassungsverfahrens mobilisie-
ren lassen. 

3.1.4.6 Fazit
378. Das Weißbuch bedeutet in wichtigen Punkten 
einen Schritt zur Verbesserung der Chemikalienkon-
trolle.

Einzelne Aspekte sollten jedoch nochmals überdacht
werden. Dabei sollte unter anderem berücksichtigt wer-
den, dass die zukünftige Chemikalienpolitik auch zur Er-
reichung der Ziele im Rahmen des OSPAR-Regimes bei-
tragen muss.

Der Umweltrat schließt sich der Forderung des Umwelt-
bundesamtes (UBA, 2001b, S. 3) an, die Verbesserungen
im Altstoffbereich nicht mit Defiziten im Neustoffbereich
zu erkaufen. Die Einrichtung eines vereinfachten Anmel-
deverfahrens für Stoffe unter 1 t pro Jahr, wie von der Be-
richterstatterin des europäischen Parlaments gefordert,
wäre daher zu begrüßen. Zumindest für Neustoffe sollte
es bei der Registrierungsschwelle von 10 kg pro Jahr und
der Pflicht zur Vorlage der Basisbeschreibung ab einer

Produktions- bzw. Importmenge von 1 t pro Jahr bleiben
(Tz. 347, 362). 

Zu fordern ist außerdem, dass die Mengenschwellen
nicht auf die Produktionsmenge einzelner Hersteller bzw.
Importeure, sondern auf die Gesamtmenge eines Stoffes
bezogen werden. In jedem Fall ist zu beachten, dass Ri-
siken auch von in kleinsten Mengen produzierten Sub-
stanzen ausgehen können, weshalb das Mengenkonzept
entsprechend flexibel gehandhabt werden sollte
(Tz. 360 ff.).

Die Qualität der Datenermittlungen und Risikobewertun-
gen der Industrie sollte durch geeignete Maßnahmen si-
chergestellt werden (Tz. 363). Neue Testmethoden zur
schnelleren Identifizierung problematischer Substanzen
müssen entwickelt und bestehende kontinuierlich verbes-
sert werden. Dies betrifft insbesondere den Einsatz von
Computermodellen für die Vorhersage der Eigenschaften
von Chemikalien aufgrund ihrer Molekularstruktur
(QSAR – Quantitative Struktur-Aktivitätsbeziehungen)
(Tz. 364). 

Der Umweltrat begrüßt, dass mit dem vorgesehenen Zu-
lassungsverfahren ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt
und eine entsprechende Umkehr der Initiativ- und Be-
weislast eingeführt werden soll. Das Zulassungsver-
fahren sollte auf Stoffe mit endokriner und sensibilisie-
render Wirkung sowie auf PBT- und vPvB-Stoffe
ausgeweitet werden. Solange die erwähnten Eigenschaf-
ten keine Kriterien für die Zulassungsbedürftigkeit dar-
stellen, sollten die entsprechenden Substanzen außer-
halb des Zulassungsverfahrens als prioritäre Stoffe
behandelt werden (Tz. 366).

Maßgeblich für den Erfolg der Strategie ist vor allem, dass
alles getan wird, um die Einhaltung der Fristen zu ge-
währleisten. Daher muss sichergestellt sein, dass ein Stoff
nicht vermarktet oder verwendet werden darf, wenn der
Anmelder seinen Informationspflichten nicht nachkommt
(Tz. 359, 373). 

Die im Weißbuch vorgesehenen Möglichkeiten der Infor-
mation der Öffentlichkeit sind ein erster Schritt, sie rei-
chen allerdings noch nicht aus. Der weitergehende Vor-
schlag des Rates der Europäischen Union, Hersteller,
Verwender und Vertriebsunternehmen zu verpflichten,
Auskunft über den Gehalt von Chemikalien in ihren Pro-
dukten zu geben und diese entsprechend zu kennzeichnen,
ist zu begrüßen. Wenn es um die späteren Entscheidungen
im Rahmen des Risikomanagements, z. B. um die Zulas-
sung bestimmter Verwendungen eines Stoffes geht, er-
wähnt das Weißbuch eine Beteiligung der Öffentlichkeit
jedoch nicht. Die Aufnahme von Vorschriften, die eine
Öffentlichkeitsbeteiligung bei konkreten Maßnahmen der
Kontrolle von Chemikalien vorsehen, wäre im Hinblick
auf Transparenz und Akzeptanz der Entscheidungen wün-
schenswert (Tz. 373). 

Grundsätzlich unterstützungswürdig ist die Forderung der
Berichterstatterin des Europäischen Parlaments, die ge-
plante Strategie auch auf Stoffe in Produkten zu erstrecken
(Tz. 374). 
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3.1.5 Integrierte Produktpolitik

3.1.5.1 Grünbuch der Europäischen 
Kommission zur integrierten 
Produktpolitik

379. Umweltbezogene Produktpolitik ist weder auf 
europäischer noch auf der nationalen Ebene etwas an 
sich Neues (BLAK, 2001, S. 7 ff.). Allerdings agiert die
Politik in diesem Bereich bislang ohne übergreifende
Konzeption. Dies soll sich künftig ändern. Die Europä-
ische Kommission hat im Februar 2001 mit ihrem „Grün-
buch zur integrierten Produktpolitik“ erste konzeptio-
nelle Überlegungen zur künftigen Gestaltung der
europäischen Produktpolitik unter Umweltgesichtspunk-
ten vorgelegt (Europäische Kommission, 2001a; zur Vor-
geschichte SCHLIESSNER, 2001). 

Als „integrierte Produktpolitik“ bezeichnet die Kommis-
sion eine Politik, die „das Ziel verfolgt, die Umweltaus-
wirkungen von Produkten während ihres gesamten
Lebenszyklus (...) zu verringern“ (Europäische Kommis-
sion, 2001a, S. 6). Der Problematik dieses Politikfeldes
ist sich die Kommission offensichtlich bewusst. Was, wie
viel und wie produziert wird, reguliert in marktwirt-
schaftlichen Systemen grundsätzlich nicht der Staat, son-
dern der Markt. Produktionsentscheidungen werden,
nach bestmöglicher Einschätzung der Nachfrage,
grundsätzlich dezentral von den Unternehmen getroffen.
Zur Korrektur von Marktversagen sind anerkannter-
maßen gewisse staatliche Interventionen notwendig;
diese setzen aber traditionell, wie der klassische Um-
weltschutz der ersten Generation, eher am Rande der Pro-
duktionsprozesse an und greifen nur in Ausnahmefällen,
beispielsweise durch Verbot eines besonders gefährli-
chen Stoffes, in den Kernbereich der Unternehmer- und
Konsumentenfreiheit ein. Von diesem klassischen Mo-
dell der marginalen Intervention weicht das in den ver-
gangenen Jahren zunehmend verfolgte Konzept eines
produktionsintegrierten Umweltschutzes schon ein Stück
weit ab, indem es für die Emissionsminderung bei Pro-
duktionsanlagen nicht mehr (nur) auf nachgeschaltete
Reinigungstechniken, sondern auf eine möglichst ver-
brauchs- und emissionsarme Gestaltung des Produk-
tionsprozesses selbst setzt (GRIEM, 2000). Schon dieses
Konzept ist, wo es unmittelbar staatlich vorgegeben und
durchgesetzt wird, mit einer nicht immer unproblemati-
schen Intensivierung der Einwirkung auf unternehmeri-
sche Produktionsentscheidungen verbunden. Dieses Pro-
blem verschärft sich in dem Maße, in dem neben den
Produktionsanlagen auch die Produkte ins Visier der Um-
weltpolitik geraten. Wenn – mit guten Gründen – die Not-
wendigkeit einer Politik gesehen wird, die intensiver als
bisher auf die Gesamtheit der produktbezogenen Nach-
frage- und Angebotsentscheidungen am Markt Einfluss
nimmt, um dem Marktgeschehen insgesamt eine um-
weltverträglichere Richtung zu geben, stellt sich die
Frage, wie dies bewerkstelligt werden kann, ohne die
Freiheit der Marktteilnehmer und damit auch die Effizi-
enzleistungen des Marktes weitgehend außer Kraft zu
setzen.

3.1.5.1.1 Richtiger Ansatz – schwache 
Ausarbeitung

380. Das Grünbuch verfolgt den richtigen Ansatz, wenn
es hervorhebt, dass eine zugleich ökologisch wirksame
und marktwirtschaftskompatible Produktpolitik nicht mit
irgendeinem Patentrezept, sondern nur mit einem sorgfäl-
tig abgestimmten Instrumentenmix möglich ist, und dass
es vor allem darauf ankommt, so weit wie möglich die
Marktkräfte selbst zu nutzen (Europäische Kommission,
2001a, S. 3, 11). Die weitere Ausarbeitung dieses richti-
gen Ansatzes bleibt allerdings teilweise hinter dem Stand
der Diskussion zurück und gelangt über vage und inhalt-
lich unzureichende Konzepte nur in Randbereichen hi-
naus. Von den Umweltverbänden ist das Grünbuch mit
Recht kritisch aufgenommen worden (EEB, 2001).

Die Kommission geht davon aus, dass umweltbezogenes
Marktversagen am wirkungsvollsten über den Preis-
mechanismus korrigiert werden kann. Das noch ein-
schneidendere Instrument des Ver- oder Gebots, das trotz
grundsätzlicher Vorzugswürdigkeit marktnaher Instru-
mente gelegentlich auch in der Produktpolitik sinnvoll
sein kann (KRÄMER, 2000, S. 242 f.), bleibt damit in den
Überlegungen der Kommission von vornherein außer Be-
tracht. Ordnungsrechtliche Instrumente, auf deren Un-
verzichtbarkeit das Europäische Beratende Forum für
Umwelt und nachhaltige Entwicklung in einer Stellung-
nahme zur integrierten Produktpolitik hingewiesen hat
(European Consultative Forum on the Environment and
Sustainable Development, 2000, S. 5), spielen im Grün-
buch der Kommission praktisch keine Rolle. Im Hinblick
auf die besondere Wirksamkeit des Preismechanismus be-
tont die Kommission, dass die „mit einem Produkt ver-
bundenen externen Kosten“, insbesondere also die nicht
im Produktpreis widergespiegelten Umweltkosten, „so
weit wie möglich quantifiziert werden“ sollten, um auf
dieser Grundlage Maßnahmen zur verursachergerechten
Internalisierung der externen Kosten in den Produktpreis
zu entwickeln. Die tatsächlichen externen Kosten werden
sich allerdings, wie die Kommission feststellt, „nicht so
einfach ermitteln lassen“; auch sei es nicht immer leicht,
zur Durchsetzung einer verursachergerechten Kosten-
anlastung „allgemein akzeptierte politische Maßnahmen
zu entwickeln“ (Europäische Kommission, 2001a, S. 13).
Sowohl den bekannten methodischen Problemen der
Berechnung externer Kosten, die das Ziel einer präzisen
Kosteninternalisierung illusorisch erscheinen lassen, als
auch den Problemen der politischen Durchsetzbarkeit von
Preislösungen begegnet die Kommission damit eher 
resignativ als mit einer offensiven Ausschau nach Lö-
sungsstrategien, zu denen auch eine Absenkung der for-
mulierten überhöhten Ansprüche an ökonomische Bere-
chenbarkeit und politische Akzeptanz gehören müsste.
Die wenigen preislichen Maßnahmen, die die Kommis-
sion überhaupt näher betrachtet, bleiben vage und werden
teilweise eher als Beispiele theoretisch bestehender Mög-
lichkeiten, denn als konkrete Vorschläge präsentiert. Die
konkreteste Überlegung geht dahin, dass eine Senkung
der Mehrwertsteuersätze für Produkte, die das europä-
ische Umweltzeichen tragen, erwogen wird. Insgesamt
fallen die Ausführungen zum Preismechanismus knapp
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aus (zwei von siebenunddreißig Seiten) und entsprechen
nach Reichweite und Konkretisierungsgrad in keiner
Weise dem Gewicht, das dem „wirksamste(n) Instrument
zur Umstellung des Marktes auf umweltfreundlichere
Produkte und Dienstleistungen“ (Europäische Kommis-
sion, 2001a, S. 3) zukommen sollte.

381. Beträchtlich größeren Raum nehmen die Über-
legungen der Kommission zu den weicheren Steuerungs-
instrumenten ein: von der Verbraucherinformation über
die Berücksichtigung von Umweltgesichtspunkten bei der
öffentlichen Beschaffung, Institutionalisierung von Um-
weltmanagement- und Betriebsprüfungssystemen, „Pro-
duktpanels“, Forschungs- und Entwicklungsförderung
und Einsatz der Fördermöglichkeiten des LIFE-Pro-
gramms bis hin zur Förderung unternehmensinterner Stra-
tegien wie Umweltgesamtrechnung und Umweltbericht-
erstattung. Dass weiche Steuerungsinstrumente in der
Produktpolitik einen hohen Stellenwert haben müssen, ist
unbestritten (näher FÜHR, 2001). Auch hier bleiben al-
lerdings die Vorstellungen umso vager, je eher das jewei-
lige Instrument mit kurzfristigen Wirtschaftsinteressen in
Konflikt geraten könnte.

So schlägt sich z. B. die berechtigte Forderung, Verbrau-
cher müssten „einen leichten Zugang zu verständlichen,
relevanten, verlässlichen Informationen“ haben, nicht in
konkreten hierauf gerichteten Vorschlägen nieder. In Be-
zug auf Produktkennzeichnungen etwa erklärt die Kom-
mission lediglich, ihre Umweltkennzeichnungsstrategie
überarbeiten zu wollen. Großes Gewicht legt die Kom-
mission auf die Erstellung und den Vergleich produkt-
bezogener Lebenszyklus-Informationen (Europäische
Kommission, 2001a, S. 15 ff.). Hier wie auch in anderen
Punkten unterscheidet die Kommission aber nicht deut-
lich zwischen Maßnahmen des umweltbezogenen Pro-
duktmanagements, d. h. produktbezogenen Maßnahmen
der Hersteller und anderer relevanter Akteure, wie sie
z. B. im „Handbuch Umweltcontrolling“ (BMU und
UBA, 2001, insb. S. 255 ff.) systematisch dargestellt sind,
und Maßnahmen der integrierten Produktpolitik, d. h.
staatlichen bzw. supranationalen Maßnahmen, die auf die
Verbesserung des umweltbezogenen Produktmanage-
ments der relevanten Akteure gerichtet sind (zu dieser Un-
terscheidung CHARTER et al., 2001, S. 103). Das an-
spruchsvolle Instrument der Ökobilanz (life cycle
analysis) wird mit Recht als „weder unkompliziert noch
billig“ qualifiziert. Die Kommission hebt hervor, dass die
für eine vollständige Ökobilanz erforderlichen Daten oft
nicht verfügbar sind, und empfiehlt deshalb, auf verein-
fachte Weise mit vorhandenen oder leicht zugänglichen
Schlüsselinformationen zu arbeiten. Die methodischen
Probleme der Produkt-Ökobilanzierung liegen allerdings
keineswegs nur darin, dass die nötigen Informationen
nicht leicht zu beschaffen sind (PANT et al., 1998;
SPILLER, 1996, S. 347 ff.; RUBIK und TEICHERT,
1997, S. 64 ff.), und sind daher auch nur sehr begrenzt
durch Vereinfachung lösbar. Offen bleibt, wo und wie die
europäische Produktpolitik über bloße Fördermaßnahmen
hinaus dazu beitragen soll, dass vereinfachte Ökobilanzen
oder sonstige orientierende Datensätze zu umweltrele-
vanten Produkteigenschaften sachgerecht eingesetzt wer-

den und tatsächlich die ihnen von der Kommission beige-
messene Bedeutung erlangen. Verpflichtungen zur Erstel-
lung von Ökobilanzen im Rahmen der Produktentwick-
lung, die vor allem in Kombination mit entsprechenden
Offenlegungspflichten als wirkungsvolles selbstregu-
latives Instrument eingesetzt werden könnten (dazu 
REHBINDER und SCHMIHING, 2000, S. 86 ff., 98 ff.,
m. w. N.; vgl. auch §§ 10 I, 119, 464 UGB-KomE), wer-
den nicht ausdrücklich ins Auge gefasst. Nur im Zusam-
menhang mit informationspolitischen Überlegungen wird
erkennbar, dass die Kommission über freiwillige Lösun-
gen hinaus auch Verpflichtungen der Produktentwickler
zur Erstellung bilanzieller Datensätze zumindest nicht
ausschließt. Die „Erstellung und den Vergleich leicht zu-
gänglicher Lebenszyklusdaten“ betrachtet die Kommis-
sion als Priorität (Europäische Kommission, 2001a, S. 20)
und gibt in diesem Zusammenhang den Hinweis, ein
„mögliches Instrument“ bestehe darin, „Produzenten zu
verpflichten und/oder dazu zu bewegen, Schlüsselinfor-
mationen der gesamten Produktkette auch den Verbrau-
chern zur Verfügung zu stellen“ (Europäische Kommis-
sion, 2001a, S. 21, Tz. 373). Eine interessante konkretere
Überlegung im Bereich der Informationspolitik geht da-
hin, dass bei der Überarbeitung der EG-Richtlinie über ir-
reführende Werbung auf die ISO-Norm 14021 über Her-
stellerangaben zur Umweltfreundlichkeit von Produkten
als Standard für korrekte Verbraucherinformation Bezug
genommen werden könnte (Europäische Kommission,
2001a, S. 17; s. Tz. 78 ff.).

3.1.5.1.2 Technische Normen im Rahmen der
„Neuen Konzeption“ als Instrument
der europäischen Produktpolitik

„Neue Konzeption“

382. Besondere Aufmerksamkeit verdient der Vor-
schlag, die europäische Normung – d. h. die Produktion
so genannter technischer Normen durch private Verbände
wie das CEN, die europäische Parallelinstitution zum
deutschen DIN, – verstärkt auf die Umweltfreundlichkeit
von Produkten auszurichten und in diesem Zusammen-
hang den Harmonisierungsmechanismus des „neuen Kon-
zepts“ zu nutzen (Europäische Kommission, 2001a,
S. 24 ff.). Hier geht es um das in der Praxis bislang wich-
tigste produktbezogene Steuerungsinstrument der EU.
Mit dem „neuen Konzept“ ist die 1985 beschlossene
„Neue Konzeption auf dem Gebiet der technischen Har-
monisierung und der Normung“ gemeint (Europäischer
Rat, 1985). Dabei handelt es sich um eine Strategie zur be-
schleunigten Harmonisierung europäischer Produktstan-
dards. Die Verkehrsfähigkeit von Produkten im europä-
ischen Markt wird behindert, wenn in den Mitgliedstaaten
der EU unterschiedliche gesetzliche oder sonstige norma-
tiv verbindliche Anforderungen an Produkte herrschen.
Die Harmonisierung der Produktstandards mit den übli-
chen Mitteln der europäischen Rechtsetzung – vor allem
also mit dem Instrument der Richtlinie – hätte aber die
rechtsetzenden Institutionen hoffnungslos überfordert
und einen viel zu langen Zeitraum in Anspruch genom-
men. Ein funktionsfähiger europäischer Binnenmarkt
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wäre auf diese Weise nicht oder jedenfalls nicht innerhalb
eines überschaubaren Zeitraums realisierbar gewesen. 

Die „Neue Konzeption“, die zur Lösung dieses Problems
entwickelt worden ist, sieht deshalb vor, dass die europä-
ische Rechtsetzung sich auf die Formulierung allgemein
gehaltener grundlegender Anforderungen an Produkte be-
schränken und die Konkretisierung dieser Anforderungen
den europäischen Normungsverbänden CEN, CENELEC
und ETSI übertragen kann (zum Normungsverfahren dort
s. SRU, 1996, Tz. 831 ff.). Für Produkte, die einer solchen
konkretisierenden europäischen Norm entsprechen, gilt
dann die Vermutung, dass sie auch den grundlegenden
Anforderungen der zugrunde liegenden europäischen
Richtlinie entsprechen. Diese Vermutung kann zwar von
einem Mitgliedstaat, der die konkretisierende europäische
Norm für nicht ausreichend hält, in einem besonderen
Verfahren, dem so genannten Schutzklauselverfahren, der
Kommission gegenüber widerlegt werden. Abgesehen
von diesem besonderen Verfahren, in dem der betreffende
Mitgliedstaat die volle Darlegungs- und Beweislast trägt,
sichert die Einhaltung einer nach der Neuen Konzeption
zustande gekommenen europäischen Produktnorm die
Verkehrsfähigkeit des Produkts im gesamten Binnen-
markt. Zugleich sind folglich die Mitgliedstaaten gehin-
dert, an Produkte in ihrem Hoheitsgebiet höhere Anforde-
rungen zu stellen als diejenigen, die die europäische
Normung vorsieht (näher BT-Drs. 13/6450; FELDHAUS,
2000, S. 183 ff.; SCHULTE, 1998; DI FABIO, 1996;
ROSSNAGEL, 1996; RÖNCK, 1995; von DANWITZ,
1995).

Unverzichtbarkeit der Delegation von 
Normungsaufgaben

383. Zu der Delegation von Aufgaben an die privatver-
bandliche Normung, die im Rahmen der „Neuen Konzep-
tion“ praktiziert wird, gibt es kaum eine praktikable
grundsätzliche Alternative. Der bestehende Normie-
rungsbedarf überfordert die regulären Rechtsetzungs-
instanzen. Eine vollständige Verlagerung dieser Aufgabe
in die üblichen Gesetzgebungs- oder exekutivischen
Rechtsetzungsverfahren wäre jedenfalls nicht mit dem
wünschenswerten demokratischen Legitimitätsgewinn
verbunden, weil bei der Menge und Spezialität des Nor-
mierungsbedürftigen eine wirkliche inhaltliche Befas-
sung und damit eine substanzielle Übernahme de-
mokratischer Verantwortung selbst bei maximaler
Arbeitsteilung innerhalb der parlamentarischen und exe-
kutivischen Entscheidungsinstanzen nicht möglich wäre. 

Regelung und Berücksichtigung von 
Umweltbelangen in der Normung

384. Allerdings sind hinsichtlich der Übertragbarkeit
von Regelungsaufgaben auf die privatverbandliche Nor-
mung Differenzierungen angebracht. Für eine Delegation
an die privatverbandliche Normung besonders geeignet
sind Regelungsaufgaben, bei denen das öffentliche Regu-
lierungsinteresse und die Interessen der Wirtschaft, von
der die privatverbandliche Normung im Wesentlichen ge-
tragen wird, weitgehend übereinstimmen. Dies ist bei-
spielsweise in Standardisierungsangelegenheiten der Fall,

in denen es weniger auf den Inhalt der getroffenen Re-
gelung als darauf ankommt, dass überhaupt ein einheit-
licher Standard festgelegt wird (z. B. Standards, die
wechselseitige Kompatibilität von Produkten sicherstel-
len). Dasselbe gilt weitgehend auch infragen der Pro-
duktsicherheit. An der Sicherheit ihrer Produkte hat die
Industrie, jedenfalls soweit es um die Vermeidung poten-
ziell haftungsauslösender und imagebeeinträchtigender
Schäden geht, grundsätzlich ein eigenes Interesse. Das
Regulierungsmodell der „Neuen Konzeption“ ist vor al-
lem in diesem Bereich erfolgreich eingesetzt worden. Da-
raus kann aber nicht auf eine Übertragbarkeit auf die
Harmonisierung von Umweltstandards geschlossen wer-
den. In Umweltangelegenheiten trifft die Delegation von 
Harmonisierungsaufgaben an die privaten Normungsor-
ganisationen auf eine ganz andere Interessenkonstella-
tion. Die angemessene Berücksichtigung von Umweltbe-
langen kann hier leicht an tendenziell gegenläufigen
einzelwirtschaftlichen Interessen der beteiligten Wirt-
schaftskreise scheitern. 

Die Ergebnisse mehrerer Normungsmandate, mit denen
die Harmonisierung von Standards für umweltfreundli-
che Verpackungen gemäß der Verpackungsrichtlinie
(94/62/EG) an die europäische Normungsorganisation
CEN delegiert worden ist, sind dementsprechend unzu-
reichend ausgefallen. Die mandatierten Standards sind im
Juli 2001 zum größeren Teil von der Europäischen Kom-
mission als den Anforderungen der Richtlinie nicht ent-
sprechend zurückgewiesen worden (Europäische Kom-
mission, 2001b). Die Zurückweisung, die aufgrund von
Einwänden einzelner Mitgliedstaaten nach Artikel 9 IV
der Verpackungsrichtlinie erfolgte, zeigt aber immerhin,
dass gegen verfehlte Normungsergebnisse wirksame Vor-
kehrungen getroffen werden können. 

385. In der Praxis sind außerdem die institutionellen
Voraussetzungen für eine adäquate Berücksichtigung von
Umweltbelangen in der Normung auf der europäischen
Ebene noch weitaus ungünstiger als auf der nationalen.
Auf nationaler Ebene ermöglicht die prinzipielle Betei-
ligungsoffenheit der Normungsverfahren eine pluralis-
tische Zusammensetzung der Ausschüsse, in denen die
Normungsarbeit stattfindet. Die Möglichkeiten der Betei-
ligung von Umweltinteressen sind allerdings durch
Ressourcenknappheit auf Seiten der Umweltverbände
faktisch bereits auf der nationalen Ebene begrenzt 
(GOLDING, 2000, S. 120 ff.). Immerhin wird die Ver-
tretung von Umweltbelangen in Deutschland aber durch
verschiedene institutionelle Arrangements und Förder-
maßnahmen gezielt und wirksam unterstützt; zu nennen
sind hier vor allem die Einrichtung der Koordinierungs-
stelle Umweltschutz beim DIN, der ebenfalls auf der
Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Bundes-
umweltministerium und dem DIN institutionalisierte
„Normenausschuss Grundlagen des Umweltschutzes
(NAGUS)“ und die staatliche Förderung des „Koordinie-
rungsbüros Normung der Umweltverbände“ beim BUND
(näher FELDHAUS, 2000, S. 175 f.; VOELZKOW, 2000,
S. 133). Die Funktionsfähigkeit dieser Mechanismen 
für eine bessere Integration des Umweltschutzes in die
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Normung stößt allerdings an Grenzen, weil den Umwelt-
verbänden und den zuständigen öffentlichen Stellen die
nötigen personellen Ressourcen fehlen. Für Mitarbeiter
des Umweltbundesamtes beispielsweise ist die Beteili-
gung an der Normung häufig nur als ein zusätzliches Frei-
zeitengagement möglich.

386. Auf der europäischen Ebene sind vergleichbare
Chancen für eine angemessene Berücksichtigung von
Umweltinteressen bislang nicht institutionalisiert und
auch sehr viel schwerer institutionalisierbar, weil hier der
Pluralismus der Nationalitäten vorherrscht. Die Nor-
mungsausschüsse sind mit Vertretern der nationalen
Normungsorganisationen besetzt. Seit 1992 können sich
„repräsentative europäische Organisationen“ wie z. B.
Umweltverbände zwar als „assoziiertes Mitglied“ an den
Normungsaktivitäten des Comité Européen de Normali-
sation (CEN) beteiligen; dieser Assoziationsstatus ver-
schafft aber nur ein Mitberatungsrecht, kein Stimmrecht.
Auch auf europäischer Ebene wurde in jüngerer Zeit eine
Reihe von Maßnahmen zur Stärkung des Umweltschutzes
und anderer Allgemeinwohlbelange in der Normung er-
griffen. Hervorzuheben ist die Gründung eines Strategic
Advisory Body on Environment (SABE), und, vorerst be-
fristet, eines CEN Environmental Helpdesk (CEN/EHD),
deren Funktionen sich mit denen der Koordinierungs-
stelle Umweltschutz beim DIN vergleichen lassen (näher
FELDHAUS, 2000, S. 186; LEHMANN, 2000, S. 112 f.;
VOELZKOW, 2000, S. 138 f.). Hinzu kommt die Auf-
nahme eines Kapitels mit Richtlinien für die Berücksich-
tigung von Umweltaspekten in das CEN-Systemhand-
buch, in dem die Regeln für die Erarbeitung europäischer
Normen zusammengestellt sind (FALKE, 2001, S. 320).
Diese unterstützenden Maßnahmen bedeuten einen wich-
tigen Fortschritt für die Integration von Umweltbelangen
in die Normung. Bei häufig fehlenden klaren umweltbe-
zogenen Vorgaben in den zugrunde liegenden Richtlinien
und angesichts der bestehenden Beteiligungs- und Stimm-
rechtsverhältnisse können sich diese unterstützenden
Maßnahmen allerdings nur begrenzt auswirken. Sie sind
außerdem in ihrer Reichweite prinzipiell dadurch be-
grenzt, dass es sich um ein reines Unterstützungsangebot
handelt. Entscheidend ist letztlich, dass die Normungs-
ausschüsse dieses Angebot auch aufgreifen und die gel-
tend gemachten Umweltgesichtspunkte berücksichtigen.
Wie die bisherige Bilanz des CEN Environmental Help-
desk zeigt, ist die Bereitschaft dazu nur begrenzt gegeben.
Nach 18 Monaten haben erst 14 der kontaktierten Ar-
beitsgruppen positiv auf das Hilfsangebot des CEN Envi-
ronmental Helpdesk reagiert (CEN/SABE, 2000). 

387. Generell lässt die Transparenz der Normungsver-
fahren zu wünschen übrig (GOLDING, 2000, S. 125;
SCHULTE, 1998, S. 489, m. w. N.). Zwar sind Norment-
würfe nicht geheim; sie können – bei europäischen Nor-
men im Zuge der Beteiligung der nationalen Normungs-
organisationen – im Prinzip von jedermann eingesehen
und kommentiert werden. Faktisch scheitert dies aber
weitgehend am hohen Preis der entsprechenden Publika-
tionen. Selbst die einmal beschlossenen Normtexte wer-
den trotz ihrer weit reichenden rechtlichen Konsequenzen
nicht amtlich publiziert und sind faktisch nicht frei zu-

gänglich, sondern können nur käuflich erworben werden –
zu Preisen, die einen Erwerb durch nichtkommerzielle 
Interessenten weitgehend ausschließen. Die Zusammen-
setzung der einzelnen Normungsgremien und der Gang
der Entscheidungsfindung – Abstimmungsergebnisse,
Minderheitsvoten, Protokolle – werden überhaupt nicht in
einer der Öffentlichkeit zugänglichen Weise dokumen-
tiert. Da die Finanzierung der Normungsarbeit bislang
weitgehend am Verkauf der Normen über Verlagspubli-
kationen und damit an der Entgeltlichkeit des Zugangs zu
den Normtexten hängt, wird sich die Transparenz der Nor-
mung nur auf der Grundlage eines verstärkten staatlichen
Engagements für die Finanzierung der Normungsarbeit
verbessern lassen. 

388. Die Umweltminister der EG-Mitgliedstaaten ha-
ben die integrierte Produktpolitik im Mai 1999 bei einem
informellen Treffen in Weimar erörtert und geeignete
Mechanismen zur besseren Einbeziehung von Umwelter-
wägungen in die europäische Normung gefordert, – unter
anderem eine verstärkte Einbeziehung von Nichtregie-
rungsorganisationen in den europäischen Normungspro-
zess (BMU, 2000, S. 193). Diese Anregungen sind in das
Grünbuch aber nur in sehr schwacher Form eingeflossen.
Über Möglichkeiten, die Rolle des CEN Environmental
Helpdesk auszubauen und zu verbessern, werden nach
Auskunft des Grünbuchs „derzeit Diskussionen ... ge-
führt.“ In Erwägung gezogen wird die Erarbeitung von
„Umweltleitlinien für die Formulierung neuer und die An-
wendung bestehender Produktnormen“. Eine „Beteili-
gung der Bürgergesellschaft“ wird ebenfalls ins Auge ge-
fasst (Europäische Kommission, 2001a, S. 25). Im
April 2001 hat die Kommission eine Ausschreibung für
ein Technisches Büro vorgenommen, das die Interessen
der Umwelt im Standardisierungsprozess schützen soll.
All dies sind Anzeichen für eine wachsende Einsicht der
Kommission, dass auf diesem in der Praxis weitaus wich-
tigsten Feld der europäischen Produktpolitik wesentliche
Voraussetzungen für eine ausreichende demokratische
Legitimation und eine angemessene Berücksichtigung
von Umweltschutzbelangen erst noch geschaffen werden
müssen:

– Unabdingbar sind insbesondere grundlegende Ver-
besserungen der faktischen Verfahrenstransparenz 
(s. die Vorschläge in Bundestagsdrucksache 13/6450,
S. 59 f.) und eine weiter verbesserte institutionelle und
finanzielle Förderung für die Einbeziehung von Um-
weltinteressen. Zustimmung zur weiteren Harmoni-
sierung europäischer Produktstandards gemäß der
„Neuen Konzeption“ sollte an kontinuierliche Fort-
schritte in diese Richtung gekoppelt werden. 

– Im Zuge einer intensivierten umweltorientierten Pro-
duktpolitik sollte auch die Übertragung umweltbezo-
gener Harmonisierungsaufgaben auf die privaten Nor-
mungsverbände nicht von vornherein ausgeschlossen
werden. Dabei muss aber der besonderen Problematik
von Delegationen in diesem Bereich (Tz. 383) Rech-
nung getragen werden. Auch und insbesondere bei eu-
ropäischen Richtlinien, die mit dem Harmonisie-
rungsansatz der „Neuen Konzeption“ arbeiten, sollte
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daher von deutscher Seite verstärkt darauf geachtet
werden, dass die unter Umweltgesichtspunkten we-
sentlichen produktpolitischen Entscheidungen in den
Richtlinien selbst getroffen werden. Soweit elemen-
tare Anforderungen an eine umweltgerechte Produkt-
gestaltung ohne unverhältnismäßige Einschränkung
unternehmerischer Gestaltungsspielräume und davon
abhängiger Innovationspotenziale auch bereits auf der
Ebene der Richtlinien inhaltlich fixierbar sind, sollte
dieser Weg bevorzugt werden. Dies betrifft insbeson-
dere elementare technische Anforderungen, zu denen
es erkennbar keine vernünftige Alternative gibt, wie
z. B. den Verzicht auf leicht substituierbare besonders
problematische Stoffe oder Komponenten, und zielbe-
zogene Anforderungen, die unterschiedliche Gestal-
tungsmöglichkeiten offen lassen. Auf der Richtlinien-
ebene müssen außerdem Mechanismen zur Abwehr
unzureichender Normungsergebnisse institutiona-
lisiert sein (vgl. Tz. 384). Bislang finden sich
umweltbezogene Anforderungen in europäischen Pro-
duktrichtlinien bloß vereinzelt und überwiegend nur
in sehr allgemeiner Form (näher KLINDT, 2001,
S. 322 ff.). In der geplanten Richtlinie über die Um-
weltauswirkungen von Elektro- und Elektronikgerä-
ten, für die die Kommission im Februar 2001 einen
Arbeitsentwurf vorgelegt hat (Europäische Kommis-
sion, 2001c), wird erstmals versucht, eine umweltge-
rechtere Produktentwicklung durch Verpflichtungen
zu einem umweltbezogenen Produktmanagement an-
zustoßen (Abschn. 4.2.6). Im Vergleich zur bis
lang vorherrschenden Abwesenheit umweltbezogener
Vorgaben in Produktrichtlinien ist dies ein Fortschritt.
Die Verpflichtung der Hersteller, in der Produktent-
wicklung umweltbezogene Prüfungen anzustellen und
deren Ergebnisse zu dokumentieren, stellt allerdings
nicht sicher, dass ein bestimmtes Niveau an umwelt-
bezogener Produktgestaltung auch tatsächlich erreicht
wird.

3.1.5.2 Verbesserte Politikintegration als 
Voraussetzung einer wirksamen 
europäischen Produktpolitik

389. Fragen der Produktpolitik sind in Europa Fragen
des Binnenmarktes. In diesen Fragen haben die Mitglied-
staaten nur noch inhaltlich eingeschränkte und durch
besondere verfahrensmäßige Anforderungen beschränkte
Kompetenzen (s. Artikel 95 IV-VI EGV). Eine wirksame
regulative Produktpolitik wird daher immer mehr nur
noch als europäische Produktpolitik möglich sein. Die
wichtigste verbleibende Rolle der nationalen Produktpo-
litik ist die eines Reservoirs von Anregungen und An-
stößen für die europäische Produktpolitik, die solche An-
regungen und Anstöße entweder aufnehmen oder dulden
oder als unzulässige Behinderungen des Binnenmarktes
verwerfen kann. Das Grünbuch zur integrierten Produkt-
politik macht allerdings deutlich sichtbar, dass die Chan-
cen für eine wirksame umweltbezogene Produktpolitik in
Europa derzeit nicht gut stehen. Der Schwerpunkt der Über-
legungen des Grünbuchs liegt bei weichen Instrumenten bis
hin zur Planung von Workshops, die der Ideenfindung,

Informationsverbesserung und Bewusstseinsbildung die-
nen sollen – also gerade dort, wo am ehesten auch noch
die Mitgliedstaaten je für sich handlungsfähig sind. We-
nig Konkretes, zum Teil sogar überhaupt nichts enthält
das Grünbuch dagegen zu den handfesteren regulativen
Instrumenten, bei denen die Kompetenzen der Mitglied-
staaten bereits erheblich eingeschränkt sind und die auch
aus wettbewerbspolitischen Gründen vorzugsweise auf
der europäischen Ebene eingesetzt werden sollten. Insge-
samt zeichnet das Grünbuch sich durch eine Kombination
von vage-anspruchsvollen Zielvorstellungen und schwa-
cher Umsetzung in konkrete maßnahmen- und wirkungs-
orientierte Konzepte aus. Einer der Gründe für diese
Schwäche dürfte in den Kompetenzverhältnissen in-
nerhalb der Kommission liegen. Für die Produktpolitik
ist, weil hier Warenverkehr und Wettbewerb auf dem eu-
ropäischen Markt berührt sind, federführend die
Generaldirektion Industrie mit ihrer traditionellen Aus-
richtung auf Wirtschafts- und Wettbewerbsinteressen im
engeren Sinne zuständig, nicht dagegen die an der For-
mulierung einer wirksamen integrierten Produktpolitik
primär interessierte Generaldirektion Umwelt (näher dazu
KRÄMER, 2001, S. 233 f.). Fortschritte auf diesem Ge-
biet sind daher eng verknüpft mit Fortschritten in der
Bemühung um eine allgemein verbesserte Integration der
Umweltpolitik in die anderen Politikbereiche der Ge-
meinschaft (SMITH, 2000, S. 29; vgl. Tz 255 ff.). Dies er-
fordert eine verbesserte Politikintegration auch auf natio-
naler Ebene.

3.1.5.3 Zur weiteren Entwicklung der 
europäischen Produktpolitik

390. Bezieht man, wie die Kommission es in ihrem
Grünbuch ins Auge fasst, in den Produktbegriff im Prin-
zip auch Dienstleistungen ein (oder schließt sie zumindest
nicht a priori aus), sind von den Lenkungsansprüchen ei-
ner umweltbezogenen Produktpolitik potenziell alle Wirt-
schaftsabläufe erfasst. Die daraus folgenden Probleme der
Vereinbarkeit umweltbezogener Produktpolitik mit
marktwirtschaftlichen Grundsätzen wurden oben schon
angesprochen (Tz. 379). Es folgt daraus aber auch, dass
die Produktpolitik eine so komplexe Angelegenheit ist,
dass sie einer vernünftigen inhaltlichen Steuerung auf der
Ebene allgemeiner politischer Programme und Konzepte
nur begrenzt zugänglich ist. Konkrete politische Hand-
lungsstrategien können sinnvoll nur für konkrete Produkt-
oder Konsumbereiche unter Berücksichtigung der jewei-
ligen Zielgruppen, ihrer Interessenlage und ihres Informa-
tionsstandes, der gegebenen wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen, Substitutionsmöglichkeiten usw. entwickelt
werden (s. z. B. für bereichsspezifische Analysen
HAGEMANN und SIMSHÄUSER, 2000). In der allge-
meinen Form eines Konzept- oder Strategiepapiers kann,
neben der Mobilisierung von Aufmerksamkeit, vernünfti-
gerweise nur geklärt werden,

– welcher Art die grundsätzlichen Anreiz- und Steue-
rungsprobleme sind, mit denen man es zu tun hat, 

– was die Vor- und Nachteile der verschiedenen in Be-
tracht kommenden politischen Steuerungsinstrumente
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oder Instrumentenkombinationen sind, über deren
konkrete Anwendung dann sinnvoll nur bereichsweise
– im Rahmen eines allgemeinen Konzeptpapiers daher
allenfalls exemplarisch – geurteilt werden kann, 

– ob die Organisation der politischen Entscheidungs-
prozesse geeignet ist, für die festgestellten grundsätz-
lichen Anreiz- und Steuerungsprobleme vernünftige
Lösungen zu produzieren, bzw. welche Verbesserun-
gen hier notwendig sind, und

– welchen Produktgruppen die Politik sich prioritär zu-
wenden sollte.

Dass das Grünbuch der Kommission in den beiden erst-
genannten Hinsichten wenig bietet und in den beiden zu-
letzt genannten überhaupt nichts, ist bedauerlich. Eine
europäische Produktpolitik existiert jedoch unabhängig
davon, und kann auch unabhängig davon weiter ent-
wickelt werden, dass es der Kommission mit ihrem Grün-
buch nicht gelungen ist, die Produktpolitik in überzeu-
gender Weise als ein eigenständiges Politikfeld mit
leistungsfähiger eigener Programmatik zu etablieren. Die
Problemstrukturen, mit denen eine umweltorientierte
Produktpolitik es zu tun hat, sind bekannt und instru-
mentelle Fragen eingehend analysiert (s. statt vieler
BRANDT und RÖCKEISEN, 2000; FÜHR, 2000;
KUCK und RIEHL, 2000, m. w. N.; RUBIK und 
TEICHERT, 1997, S. 150 ff.;). Es gibt weitaus mehr un-
gedeckten Handlungs- als Wissensbedarf. Der Umwelt-
rat empfiehlt der Bundesregierung, ihre eigenen Anstren-
gungen zur Verbesserung der umweltbezogenen
Produktpolitik auf europäischer wie auf nationaler Ebene
zu richten auf

– die Verbesserung der Politikkoordination, insbeson-
dere im Verhältnis zwischen den Wirtschafts- und den
Umweltressorts (Tz. 389),

– die Sicherung hoher Standards und angemessener Ent-
scheidungsstrukturen in der produktbezogenen Nor-
mung, wobei die wesentlichen Vorgaben für den pro-
duktbezogenen Umweltschutz weiterhin durch
Rechtsvorschriften getroffen und nicht der privatver-
bandlichen Normung überlassen bleiben sollten
(Tz. 387 f.),

– die Gewährleistung von Mindeststandards an um-
weltbezogener Produktqualität durch ordnungsrecht-
liche Vorgaben, wie z. B. Verbote besonders gefährli-
cher Stoffe, Emissionsgrenzwerte und Ähnliches,

– die Gewährleistung umweltbezogener Markttranspa-
renz mit Instrumenten, die eine möglichst unaufwen-
dige und leicht rezipierbare Information der Verbrau-
cher über umweltrelevante Produkteigenschaften
gewährleisten (Tz. 381),

– den Einsatz ökonomischer Instrumente zur Tendenz-
steuerung in Richtung auf Langlebigkeit, Verringe-
rung der Materialintensität, Verringerung des Schad-
stoffgehalts, Verringerung der Verbrauchswerte,
Wiederwendbarkeit und Recyclingfreundlichkeit von
Produkten oder Produktgruppen, und

– eine diesbezügliche, auf begründete Prioritätenset-
zungen aufbauende politische Programmplanung,
die auch der Industrie frühzeitige Orientierung im
Hinblick auf Innovationsbedarf vermittelt (Tz. 49).
Eine solche Programmplanung zeichnet sich in dem
vorgelegten Grünbuch der Kommission noch nicht
ab und sollte im nächsten Schritt entwickelt werden.

3.1.6 Neuer Gemeinschaftsrahmen für 
staatliche Umweltschutzbeihilfen

3.1.6.1 Die EU-Beihilfekontrolle
391. Beihilfen für Unternehmen beeinflussen Produkti-
onskosten und Marktbedingungen und können damit zu
Wettbewerbsverzerrungen führen, die den Interessen des
Gemeinsamen Marktes zuwiderlaufen. Aus diesen Grün-
den schränken die Artikel 87 ff. (Ex-Artikel 92 ff.) EG-
Vertrag (EGV) die Zulässigkeit staatlicher Beihilfen ein.
Unter die Artikel 87 ff. EGV fallen auch Beihilfen im Be-
reich des Umweltschutzes. Der Beihilfebegriff ist dabei
weit zu verstehen; es fallen darunter nicht nur direkte
Subventionen, sondern auch Steuernachlässe, Zinsver-
günstigungen und andere Leistungen oder Entlastungen
jeglicher Art, die bestimmten Unternehmen von staat-
licher Seite ohne adäquate Gegenleistung gewährt werden
(näher HÄRTEL, 2001, S. 382 ff.; RODI, 2000, S. 39 f.,
153 ff.). Die Überprüfung der Vereinbarkeit von Beihilfen
mit den Regelungen des EG-Vertrages ist Sache der Eu-
ropäischen Kommission.

Um den Mitgliedstaaten Hinweise und sich selbst Leitli-
nien für die Beurteilung von Umweltschutzbeihilfen im
Rahmen ihrer Beihilfekontrolle zu geben, hat die Europäi-
sche Kommission einen Gemeinschaftsrahmen für staat-
liche Umweltschutzbeihilfen erstellt. 1994 wurde der
erste Gemeinschaftsrahmen angenommen, der nach Ver-
längerung mit dem Jahr 2000 auslief. Am 3. Februar 2001
trat der zweite Gemeinschaftsrahmen in Kraft (Euro-
päische Kommission, 2001), der bis 2007 Gültigkeit be-
sitzt und vornehmlich die veränderte Situation im
Energiesektor sowie neue Arten von Betriebsbeihilfen
berücksichtigt. Insbesondere seit der Formulierung des
Kyoto-Protokolls haben nämlich einige Mitgliedstaaten
Interventionen im Energiesektor unternommen, verbun-
den mit Steuerermäßigungen oder -befreiungen, die den
Charakter indirekter Beihilfen haben. Darunter fallen in
Deutschland zum Beispiel die begünstigenden Sonder-
regelungen im Gesetz zum Einstieg in die ökologische
Steuerreform.

Die Bundesregierung hat – wie auch die Regierungen an-
derer Mitgliedstaaten – im Vorfeld mehrfach Kritik an
der geplanten Neufassung des Umweltbeihilferahmens
geübt, eine großzügigere Zulassung von Umweltbeihil-
fen eingefordert und mit Recht darauf hingewiesen, dass
bei der Vergabe EU-eigener Beihilfen keine vergleichba-
ren Maßstäbe angelegt werden. Insgesamt konnten aber
nur wenige Zugeständnisse erreicht werden (s. zur Vor-
geschichte EWRINGMANN und THÖNE, 2001,
S. 41 ff.).
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3.1.6.2 Grundsätzliche Fragen des Ver-
hältnisses von Umweltschutz 
und Wettbewerb

392. Die Europäische Kommission geht davon aus, dass
die wettbewerbskonforme Antwort auf Probleme, die
durch eine übermäßige Umweltnutzung entstehen, in der
Internalisierung der verursachten Umweltkosten besteht.
Umweltbeihilfen werden demgegenüber als im Grundsatz
nicht wettbewerbskonform missbilligt. Angesichts der be-
stehenden Möglichkeit, Umweltproblemen durch Kos-
teninternalisierung auf wettbewerbskonforme und verur-
sachergerechte Weise zu begegnen, sollen Beihilfen daher
nur noch in eng begrenzten Ausnahmefällen zulässig sein. 

393. Diese Prämissen der Kommission sind aus um-
weltpolitischer und wettbewerbspolitischer Sicht glei-
chermaßen unplausibel. Die Internalisierung externer
Kosten ist in der Theorie ein geeignetes und in der Tat
wettbewerbskonformes Mittel zur Lösung von Umwelt-
problemen. Die praktische Anwendung dieses Instru-
ments bereitet aber bekanntlich Schwierigkeiten. Kos-
teninternalisierung würde eine genaue Kenntnis der
Vermeidungs- und Schadenskosten voraussetzen. Hierbei
entstehen jedoch vielfache Informations- und Bewer-
tungsprobleme (unter anderem MICHAELIS, 1996,
S. 10 ff.), die noch dadurch verschärft werden, dass unter
dem Ziel der dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung
auch Schädigungen in zukünftigen Perioden bereits heute
berücksichtigt werden müssen. Das Konzept der Kos-
teninternalisierung weist insofern nur die Zielrichtung;
die genannten Probleme schließen jedoch eine präzise Fi-
xierung des Internalisierungszieles aus. Politische Wider-
stände verhindern außerdem häufig auch den Versuch,
eine Kosteninternalisierung zumindest näherungsweise
durchzusetzen. Es ist kein Zufall, dass die Kommission
zwar in abstracto für Kosteninternalisierung eintritt, in
concreto aber mit ihren Vorschlägen für europäische
Gesetzgebungsakte in aller Regel hinter dieser Zielvor-
stellung weit zurückbleibt. Das europäische Recht ist von
einer Umsetzung des Internalisierungsgedankens im
Kompetenzbereich der Europäischen Union nicht weni-
ger weit entfernt als die Rechtsordnungen der Mitglied-
staaten. Auch wenn Kosteninternalisierung als der im
Prinzip vorzugswürdige, dem Verursacherprinzip besser
entsprechende Weg angesehen wird, ist es angesichts die-
ses Befundes nicht sachgerecht, Beihilfelösungen unter
Verweis auf diese Alternative zu verwerfen. Für eine Bei-
hilfekontrolle, die primär das Ziel der Durchsetzung des
Verursacherprinzips verfolgt, bietet der EG-Vertrag auch
keine Handhabe. Unvereinbar mit dem gemeinsamen
Markt sind nach der – mit extensiven Ausnahmemöglich-
keiten versehenen – Grundregel des Artikel 87 I EGV
nicht Beihilfen, die dem Verursacherprinzip nicht ent-
sprechen, sondern Beihilfen, die den Wettbewerb verfäl-
schen oder zu verfälschen drohen und dadurch den Han-
del zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen.

394. Der Verdacht, dass Umweltbeihilfen generell den
Wettbewerb verfälschen, ist aber gerade nicht gerechtfer-
tigt (s. auch EWRINGMANN und THÖNE, 2001,
S. 58 ff.). Wettbewerb ist kein Selbstzweck, sondern nur

Mittel, um eine effiziente Ressourcenallokation und somit
ein maximales Wohlfahrtsniveau zu erreichen. Nur Inter-
ventionen, die die Leistungsfähigkeit des Wettbewerbs re-
duzieren, können daher als wettbewerbsverzerrend be-
zeichnet werden. Eine effiziente Ressourcenallokation
kann aber nur erreicht werden, wenn die im marktwirt-
schaftlichen Wettbewerb bestehenden Fehlanreize zu
übermäßiger Umweltnutzung korrigiert sind. Ein Mittel
dazu ist die gesetzlich verordnete Internalisierung der be-
zifferbaren Umweltkosten. Sofern diese unterbleibt, liegt
darin eine Wettbewerbsverzerrung, weil die Nichtanlas-
tung von Umweltschadenskosten dazu führt, dass um-
weltintensiv hergestellte Güter billiger angeboten werden
können als umweltfreundlich hergestellte. Diese Wettbe-
werbsverzerrung zulasten umweltfreundlich produzierter
Güter kann durch eine entsprechende Subventionierung,
d. h. durch Umweltbeihilfen, ausgeglichen werden. Um-
weltbeihilfen, mit denen besonders umweltfreundliche
Produktionsweisen gefördert werden, verzerren insoweit
nicht den Wettbewerb, sondern wirken einer bestehenden
Wettbewerbsverzerrung entgegen (s. auch, am Beispiel
der Förderung erneuerbarer Energien, KRIEGLSTEIN,
2001, S. 55). 

395. Für den Bereich des Klimaschutzes gibt es, was das
Ausmaß der wettbewerbsrelevanten Schadenskosten an-
geht, unterschiedliche Schätzungen. Alleine für die Schä-
den, die durch eine Verdoppelung der atmosphärischen
CO2-Konzentration verursacht würden, liegen die Schät-
zungen für die EU-Staaten bei jährlich ca. 50 Mrd. Euro,
das sind ca. 1,4 % des europäischen Bruttosozialprodukts
(FANKHAUSER, 1995). Dagegen nehmen sich die Bei-
hilfen in der EU für Umwelt und Energieeinsparung für
das Verarbeitende Gewerbe und Dienstleistungen für die
Jahre 1996 bis 1998 mit durchschnittlich 1,4 Mrd. Euro
im Jahr, das sind 2,38 % vom gesamten Beihilfevolumen,
vernachlässigbar gering aus. Für Deutschland liegen die
direkten Beihilfen für Umwelt mit 118,19 Mio. Euro und
für Energieeinsparung mit 270,87 Mio. Euro insgesamt
mit 1,35 % vom gesamten deutschen Beihilfevolumen
noch unter dem europäischen Durchschnitt (Europäische
Kommission, 2000). 

3.1.6.3 Die Orientierungsrichtlinien des neuen
Gemeinschaftsrahmens im Einzelnen

396. Investitionsbeihilfen, die lediglich zur Unterstüt-
zung der Einhaltung gemeinschaftsrechtlicher Vorschrif-
ten dienen, sind nach Auffassung der EU-Kommission
grundsätzlich nicht mehr gerechtfertigt, da das Verursa-
cherprinzip, wie auch das damit zusammenhängende Ge-
bot der Kosteninternalisierung, verlange, dass die Kosten
der Normbefolgung von den Unternehmen selbst getra-
gen werden (Europäische Kommission, 2001, Rn. 20 f.).
Dass der neue Gemeinschaftsrahmen hier eine restrikti-
vere Linie verfolgt als der bisherige, wird mit der wenig
überzeugenden Begründung gerechtfertigt, dass den Un-
ternehmen seit Annahme des Fünften Umweltaktionspro-
gramms hinreichend Zeit zur Verfügung gestanden habe,
um sich auf die darin postulierte Notwendigkeit der Kos-
teninternalisierung und das Verursacherprinzip einzu-
stellen (Rn. 19). Von dem verkündeten Grundsatz der 
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Unzulässigkeit von Investitionsbeihilfen zur Anpassung
an Gemeinschaftsnormen wird allerdings mit Rücksicht
auf die „besonderen Schwierigkeiten der kleinen und
mittleren Unternehmen“ (Rn. 20) eine Ausnahme zu de-
ren Gunsten gemacht. Investitionsbeihilfen zur Anpas-
sung an neues Gemeinschaftsrecht für kleine und mittlere
Unternehmen sollen künftig für drei Jahre nach Annahme
einer neuen Gemeinschaftsnorm in Höhe von maximal
15 % der beihilfefähigen Kosten genehmigungsfähig sein
(Rn. 28). Da neues gemeinschaftliches Richtlinienrecht 
– vom Sonderfall der Direktwirkung nach Ablauf der Um-
setzungsfrist abgesehen – für die Unternehmen erst ver-
bindlich wird, wenn es in Rechtsvorschriften auf nationa-
ler Ebene umgesetzt ist, wäre es konsequenter gewesen,
die Genehmigungsfähigkeit von Beihilfen hier erst ab
dem Zeitpunkt der nationalen Umsetzung der jeweiligen
Gemeinschaftsnormen vorzusehen. In Verbindung mit der
vorgesehenen Dreijahresfrist hätte sich daraus zugleich
ein wünschenswerter Anreiz für die zügigere mitglied-
staatliche Umsetzung gemeinschaftlicher Umweltvor-
schriften ergeben.

Beihilfefähige Investitionskosten – Mehrkostenansatz

397. Beihilfefähig sollen grundsätzlich nur die „zur
Verwirklichung der Umweltschutzziele erforderlichen In-
vestitionsmehrkosten“ sein (Rn. 37). Die damit geforderte
Abgrenzung der spezifisch umweltschutzbezogenen
Mehrkosten bereitet bei produktionsintegrierten Umwelt-
schutzmaßnahmen Schwierigkeiten und begünstigt damit
„End-of-pipe“-Technologien. Als Alternative kommen
für ein sinnvoll anreizwirksames Beihilferegime nur Be-
messungsansätze in Betracht, bei denen eine gewisse
Mitsubventionierung nicht spezifisch umweltbezoge-
ner Investitionen nicht prinzipiell auszuschließen ist
(näher, insbesondere zu einem „Amortisationsansatz“,
EWRINGMANN und THÖNE, 2001, S. 100 ff., 143 ff.).
Wenn dabei so weit differenziert wird, dass dieser Fall
nicht gezielt oder systematisch auftritt, erscheint dies hin-
nehmbar.

Investitionsbeihilfen für gemeinschaftsrechtlich 
nicht geforderte Maßnahmen – Grundsatz

398. Beihilfen, die Investitionen zur Übererfüllung ge-
meinschaftsrechtlich festgelegter Normen unterstützen,
sollen im Grundsatz weiterhin mit 30 % der beihilfefähi-
gen Investitionskosten gefördert werden können (Rn. 29).
Ein etwas höherer Maximalsatz ist für den Energiebereich
vorgesehen (Tz. 400). Bei den geförderten Investitionen
kann es sich um freiwillige Investitionen für die Über-
erfüllung bestehender Gemeinschaftsvorschriften, um
freiwillige Investitionen in Bereichen, für die gemein-
schaftsrechtliche Anforderungen nicht bestehen, oder um
eine Anpassung an nationale Vorschriften handeln, die
über die Vorschriften des Gemeinschaftsrechts hinausge-
hen (Rn. 29).

Die Begründungen, die im Gemeinschaftsrahmen für
diese Grundregel zur Beurteilung von Investitionsbeihil-
fen für gemeinschaftsrechtlich nicht geforderte Investitio-
nen angeführt werden, sind alles andere als konsistent.
Vom gewählten – oben bereits kritisierten – Ausgangs-

punkt her, wonach Beihilfen kein zulässiger Ersatz für die
eigentlich erforderliche Kosteninternalisierung sein sol-
len, leuchtet nicht ein, dass zum entscheidenden Diffe-
renzierungskriterium gemacht wird, ob eine Beihilfe der
Anpassung an bestehende Gemeinschaftsnormen dient
oder über die Anforderungen des Gemeinschaftsrechts
hinausgeht. Die geltenden Gemeinschaftsvorschriften
sind weit davon entfernt, den Erfordernissen vollständiger
Kosteninternalisierung Rechnung zu tragen. Und selbst
wenn es sich anders verhielte, wäre das unter den von der
Kommission zugrunde gelegten Prämissen kein Grund,
die Förderung der Übererfüllung des Gemeinschafts-
rechts eher für zulässig zu halten als die Förderung der Er-
füllung, denn durch eine Förderung von Umweltschutz-
maßnahmen, die über das durch die Notwendigkeit der
Kosteninternalisierung bestimmte Maß hinausgehen,
wird die optimale Preisstruktur ebenso verzerrt wie durch
eine unzureichende Internalisierung der Kosten.

Die Kommission beruft sich zur Begründung der großzü-
gigeren Zulassung von Beihilfen für überobligatorische
Investitionen auf die nützliche Anreizwirkung solcher
Beihilfen (Rn. 18b, 20). Unter diesem Gesichtspunkt ist
aber der zugestandene Beihilfesatz von 30 % vollkommen
unzureichend, da für die Unternehmen kein hinreichender
Anreiz besteht, freiwillig in umweltfreundlichere Produk-
tionsweisen zu investieren, wenn die Investitionsmehr-
kosten immer noch zu 70 % vom Unternehmen selbst 
getragen werden müssen. Für einzelne spezielle Förder-
bereiche, beispielsweise die Förderung erneuerbarer En-
ergien, hat die Kommission dem Rechnung getragen, in-
dem sie hier die Möglichkeit einer Förderung zu 100 %
zugesteht (Tz. 400). Für die Beschränkung dieser Mög-
lichkeit auf den Bereich der erneuerbaren Energien gibt es
keinen Grund.

399. Der Umweltrat empfiehlt daher der Bundesregie-
rung, gegenüber der Kommission darauf hinzuwirken,
dass den Mitgliedstaaten generell die Möglichkeit ein-
geräumt wird, den Unternehmen die Mehrkosten für über-
obligatorische Umweltschutzinvestitionen zu 100 % zu
erstatten. Dies könnte auch im Wege der Gruppenfrei-
stellung für derartige Investitionen erreicht werden
(FOUQUET, 2000). Erst bei Kostengleichheit zur nor-
malen Referenzanlage besteht nämlich ein Anreiz, in
Technologien zu investieren, die eine Übererfüllung der
verlangten Normen gestatten. Im Falle neuartiger, un-
erprobter Technologien wäre sogar daran zu denken, zu
den 100 % Investitionsmehrkosten noch einen Risikoauf-
schlag zu gewähren. Was die wettbewerbspolitischen und
-rechtlichen Aspekte angeht, ist in diesem Zusammen-
hang auf die obigen grundsätzlichen Überlegungen zur
Wettbewerbsrelevanz von Umweltschutzbeihilfen zu ver-
weisen.

Investitionsbeihilfen für den Energiebereich und 
andere Sonderregelungen

400. Für Investitionsbeihilfen im Energiebereich wur-
den die zulässigen Beihilfesätze heraufgesetzt. Investitio-
nen zum Zweck der Energieeinsparung (Rn. 30) oder
zugunsten der kombinierten Kraft-Wärme-Erzeugung
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(Rn. 31) sowie Investitionen zugunsten erneuerbarer
Energieträger (Rn. 32, Abs. 1) können nun mit 40 % der
beihilfefähigen Kosten unterstützt werden. Neu hinzuge-
kommen ist ein Aufschlag von zehn Prozentpunkten auf
den Ausgangssatz von 40 % für Investitionen in erneuer-
bare Energiequellen zur autarken Versorgung einer
ganzen Gemeinschaft, wie z. B. einer Insel oder eines
Siedlungsgebietes (Rn. 32, Abs. 2). Unter der Vorausset-
zung, dass die Unerlässlichkeit einer solchen Förderung
dargelegt wird, sollen Investitionsbeihilfen für er-
neuerbare Energieträger in Höhe von bis zu 100 % der
beihilfefähigen Kosten gefördert werden können (Rn. 32,
Abs. 3). Hinsichtlich der Beschränkung der zulässigen
Beihilfesätze in den übrigen Fällen ist auf das oben zum
Grund-Beihilfesatz Ausgeführte (Tz. 398) zu verweisen.

401. Weitere Sonderregelungen mit Aufschlägen auf die
zulässigen Fördersätze betreffen Investitionsbeihilfen für
Unternehmen in Fördergebieten im Sinne des Arti-
kel 87 III a) und c) EGV (Rn. 33 f.), Aufschläge für kleine
und mittlere Unternehmen (Rn. 35), und Beihilfen für die
Sanierung kontaminierter („verschmutzter“) Industrie-
standorte (Rn. 38), die Standortverlagerung von Unter-
nehmen (Rn. 39) und umweltbezogene Beratungstätig-
keiten für kleine und mittlere Unternehmen (Rn. 41). 

402. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Regelun-
gen für die Sanierung kontaminierter Industriestandorte
(Rn. 38). Aus der Sicht des Umweltrates sind Be-
schränkungen der Förderfähigkeit von Maßnahmen zur Sa-
nierung von Umweltschäden auf Industriestandorten weder
rechtlich noch politisch rechtfertigungsfähig, solange das
Europarecht keine eigenen rechtlichen Anforderungen in
Bezug auf die Sanierungspflichten enthält, um deren Erfül-
lung es geht. Solange und soweit keine – anspruchsvollen –
europarechtlichen Sanierungspflichten bestehen, sind die
Mitgliedstaaten nämlich nicht gehindert, ihren Unterneh-
men die Übernahme von Sanierungskosten oder für über-
mäßig gehaltene Belastungen mit solchen Kosten dadurch
zu ersparen, dass sie ihnen erst gar keine Sanierungs-
pflichten auferlegen. Ein System, das diese Form des Ent-
gegenkommens – den mitgliedstaatlichen Verzicht auf
Sanierungsanforderungen – akzeptiert, mitgliedstaatliche
Hilfen zur Erfüllung bestehender Sanierungsanforderun-
gen dagegen nicht bzw. nur eingeschränkt akzeptiert, ist of-
fensichtlich nicht nur umweltpolitisch kontraproduktiv,
sondern auch wettbewerbspolitisch verfehlt. 

Die wesentliche im Beihilferahmen vorgesehene Be-
schränkung für Sanierungsbeihilfen betrifft nicht die 
– praktisch kaum eingeschränkte – Höhe der Fördermög-
lichkeit, sondern den Fall der Verfügbarkeit eines Sanie-
rungsverantwortlichen: Beihilfen für die Sanierung konta-
minierter Industriestandorte sollen unzulässig sein, sofern
ein Verantwortlicher ermittelt worden ist, wobei auf die
Verantwortlichkeit nach nationalem Recht abgestellt wird
(Rn. 38, Abs. 2). Die hier vorgesehene Anknüpfung an das
Verantwortlichkeitsregime des Mitgliedstaates ist aus ähn-
lichen Gründen abzulehnen wie Beihilfebeschränkungen
in diesem Bereich insgesamt. Aufgrund dieser Anknüp-
fung an das nationale Verantwortlichkeitsregime bleiben
die größten Förderspielräume in denjenigen Mitgliedstaa-
ten erhalten, die die schwächsten Verantwortlichkeitsrege-

lungen entwickelt haben. Damit wird – wie ohnehin auch
schon mit der Beschränkung der Zulässigkeit von Sanie-
rungsbeihilfen insgesamt – ein kontraproduktiver Anreiz
in Bezug auf die Weiterentwicklung der nationalen Haf-
tungsregime gesetzt. Für Deutschland wären, bei einer am
hiesigen Sprachgebrauch orientierten Interpretation der
Regelung, Sanierungsbeihilfen weitgehend unzulässig, da
nach den Regelungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes,
die an die Grundsätze der polizei- und ordnungsrechtli-
chen Zustandsverantwortlichkeit anknüpfen, auch der je-
weilige Grundstückseigentümer sanierungspflichtig ist
(§ 4 Abs. 3 BBodSchG). Nicht zuletzt im Hinblick auf die
kontraproduktiven Anreizwirkungen der Anknüpfung an
das nationale Verantwortlichkeitsregime liegt es nahe, die
Regelung des Beihilferahmens stattdessen restriktiv dahin
gehend zu interpretieren, dass sie sich nur auf den Fall des
Vorhandenseins eines Verursachungsverantwortlichen be-
zieht. In erster Linie ist allerdings – beim derzeitigen
Entwicklungsstand des europäischen Haftungsrechts – die
Beihilfebeschränkung für die Sanierung kontaminierter
Standorte als solche zu beanstanden. Der Umweltrat emp-
fiehlt entsprechende Interventionen bei der Kommission
und schätzt für eventuelle Streitfälle die Aussichten eines
Erfolgs vor dem Europäischen Gerichtshof als hoch ein.

Betriebsbeihilfen – erfasste Bereiche

403. Die konkreten, unmittelbar praxisrelevanten Aus-
führungen des Gemeinschaftsrahmens zu den Betriebsbei-
hilfen umfassen allgemein geltende Grundsätze für die Be-
reiche Abfallwirtschaft, Energieeinsparungen (Rn. 42 ff.)
sowie spezielle Grundsätze für erneuerbare Energieträger
(Rn. 54 ff.) und Kraft-Wärme-Kopplung (Rn. 66 f.) und die
Handhabung der Ausnahmeregelung des Artikel 87 III b
zugunsten wichtiger Vorhaben von gemeinsamer europä-
ischen Interesse (Rn. 73 f.); in einem nicht bereichs-
bezogenen Abschnitt werden außerdem Grundsätze für Be-
triebsbeihilfen in Form von Steuernachlässen und -befrei-
ungen aufgestellt (Rn. 47 ff.). Die zuletzt genannten Re-
gelungen sind im Hinblick auf die deutsche Ökosteuer von
besonderem Interesse.

Ökosteuer

404. Staaten, die in der Einführung von Umweltsteuern
eine Vorreiterrolle übernehmen, sehen sich oftmals ge-
zwungen, den inländischen Unternehmen Beihilfen in
Form von Steuerermäßigungen zu gewähren, um sie vor
Benachteiligungen gegenüber Konkurrenten in anderen
Mitgliedstaaten ohne derartige Besteuerung zu schützen.
Bei diesen Steuervergünstigungen handelt es sich nicht
um Beihilfen, mit denen besondere Umweltleistungen un-
terstützt werden, sondern um – überwiegend zur Vermei-
dung von Nachteilen im internationalen Wettbewerb ge-
währte – Verschonungen von einer Steuerbelastung, die
auf partielle Kosteninternalisierung zielt. Auf solche
Internalisierungsverschonungen trifft die oben für un-
mittelbar umweltschutzfördernde Beihilfen getroffene
Feststellung nicht zu, dass ihre Wettbewerbswirkung prin-
zipiell eine verzerrungsausgleichende ist. Steuervergüns-
tigen dieser Art sind daher tatsächlich auch wettbe-
werbspolitisch problematischer. Dies gilt auch dann,
wenn die Vergünstigung, wie im Fall der Ökosteuer, den
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größten Teil des produzierenden Gewerbes betrifft und
sich auf eine Steuer bezieht, die in anderen EG-Mitglied-
staaten überwiegend nicht oder nicht in derselben Form
erhoben wird (a. A. EWRINGMANN und THÖNE, 2001,
S. 77), denn auch zwischen dem hier erfassten Sektor und
anderen Bereichen der Wirtschaft besteht ein – allerdings
weniger direkter – Wettbewerb, der durch die sektorale
Steuervergünstigung verzerrt wird (vgl. EuGH-Urt. v. 
8. November 2001, Rs. C-143/99). 

Dass eine derartige Steuervergünstigung primär dazu
dient, für einzelne Akteursgruppen eine Belastung zu re-
duzieren, der ihre Konkurrenten im europäischen Ausland
von vornherein nicht ausgesetzt sind, sollte bei der Beur-
teilung allerdings in Rechnung gestellt werden. Eine zu
restriktive Kontrolle, die es den Mitgliedstaaten verwehrt,
bei der Internalisierung von Umweltkosten aus solchen
Gründen zu differenzieren, würde nur dazu führen, dass
den Mitgliedstaaten die Übernahme von Vorreiterrollen
zusätzlich erschwert und die damit verbundene Chance
der Diffusion innovativer Techniken vertan wird (Tz. 65).

Eine strenge, restriktive wettbewerbsrechtliche Kontrolle
solcher internalisierungsverschonenden Umweltbeihilfen,
mit denen immerhin die politische Durchsetzung partieller
Kosteninternalisierungen erleichtert wird, ist im Übrigen
auch nicht zu rechtfertigen, solange keine vergleichbar 
restriktive Kontrolle über Beihilfen ausgeübt wird, die den
Wettbewerb in weitaus problematischerer Weise zulasten
der Umwelt verzerren (zur großzügigen Genehmigungs-
praxis der Kommission in diesem Bereich näher 
KÜHLING, 2001, S. 93 f.). Die begünstigenden Ausnah-
meregelungen zur Ökosteuer beliefen sich für 2001 auf ein
Beihilfevolumen von ca. 4 Mrd. Euro (18. Subventionsbe-
richt der Bundesregierung, Bundestagsdrucksache 14/6748
vom 26. Juli 2001). Dagegen beliefen sich die Steinkohle-
beihilfen im Jahre 2001 auf 3,38 Mrd. Euro.

405. Steuernachlässe des Typs, zu dem die deutsche
Ökosteuer gehört, können bei neu eingeführten Steuern
nach Auffassung der Kommission auch bei nicht degressi-
ver Gestaltung für einen Zeitraum von zehn Jahren ge-
rechtfertigt sein, wenn sie als Gegenleistung für individu-
ell oder kollektiv vereinbarte Verpflichtungen der
begünstigten Unternehmen zur Verwirklichung bestimm-
ter Umweltschutzziele gewährt werden, wobei der betref-
fende Mitgliedstaat die Einhaltung der eingegangenen
Verpflichtung genau kontrollieren muss und Sanktionen
für den Fall der Nichterfüllung vorgesehen sein müssen.
Die Kommission „würdigt“ außerdem die abgeschlosse-
nen Vereinbarungen, d. h. sie überprüft sie auf ihre Ange-
messenheit im Verhältnis zu den dafür gewährten Steuer-
vorteilen (Rn. 51, Ziff. 1a). Unabhängig von diesen
Bedingungen sollen Steuernachlässe möglich sein, so-
lange die begünstigten Unternehmen dennoch „einen we-
sentlichen Teil der nationalen Steuer zahlen“ (Rn. 51,
Ziff. 1b). Bei Nachlässen auf bereits bestehende Steuern
wird zusätzlich gefordert, dass die betreffende Steuer eine
beachtliche positive Wirkung auf den Umweltschutz hat
und die Ausnahmen zugunsten der begünstigten Unter-
nehmen entweder bereits zum Zeitpunkt der Annahme der
Steuer feststehen oder aufgrund nachträglicher wesent-

licher Veränderungen der Wirtschaftsbedingungen not-
wendig werden (Rn. 51, Ziff. 2). Nach Auffassung der
Europäischen Kommission kann in Anwendung dieser
Grundsätze die Ausnahmen von der deutschen Ökosteuer
in ihrer gegenwärtigen Form nicht gebilligt werden. 
Umstritten ist vor allem die achtzigprozentige Steuerer-
mäßigung für das Produzierende Gewerbe. Für diese Er-
mäßigung hat die Wirtschaft zwar in der Klimaschutzver-
einbarung vom November 2000 eine Gegenleistung in
Gestalt von Emissionsminderungen zugesagt. Auch wenn
diese Gegenleistung nach Auffassung des Umweltrates un-
zureichend ist (Tz. 447 f.), wäre es im Hinblick auf von der
Kommission nicht beanstandete Regelungen in anderen
EG-Mitgliedstaaten erstaunlich, wenn die Kommission sie
nicht als der Höhe nach angemessen akzeptiert hätte (vgl.
auch KÜHLING, 2001, S. 95). Kaum zu entkräften ist aber
der Einwand der Kommission, dass es an einer Sanktion
für den Fall fehlt, dass die vereinbarten Reduktionsziele
nicht erreicht werden. Die bloße Vermutung oder auch po-
litische Absichtserklärungen dahin gehend, dass seitens
des Gesetz- oder Verordnungsgebers anderweitige Re-
gulierungsinstrumente eingesetzt werden, falls sich die
Vereinbarung als nicht ausreichend wirksam erweist, ist
evidenterweise keine Sanktion im Sinne des Bei-
hilferahmens. Die Forderung, dass für den Fall der Nich-
terfüllung der Vereinbarung eine Sanktionierung vorgese-
hen sein muss, stellt im Gegensatz zu einer Reihe anderer
im Beihilferahmen vorgesehenen Restriktionen auch keine
angreifbare Anwendung der Beihilfevorschriften des EG-
Vertrages dar, denn nur bei ausreichender Sanktionierung
ist eine entsprechende Gegenleistung zu erwarten. In die-
sem Punkt auf ein Streitverfahren vor dem Europäischen
Gerichtshof zu setzen, wäre daher nicht aussichtsreich.
Nach jüngsten Meldungen zeichnet sich eine Einigung da-
hin gehend ab, dass die Klimaschutzvereinbarung
nachträglich von einer gesetzlichen Regelung flankiert
wird, die die geltende Ökosteuerermäßigung für das Pro-
duzierende Gewerbe rechtsverbindlich mit der Einhaltung
eines der Klimaschutzvereinbarung entsprechenden Re-
duktionspfades verknüpft (FAZ vom 13. Dezember 2001,
S. 17, Artikel „Einigung über Ökosteuer in Sicht“). 

Sonstige Betriebsbeihilfen

406. Betriebsbeihilfen für die Abfallbewirtschaftung
und für Energieeinsparungen sind nach Auffassung der
Kommission auf fünf Jahre begrenzt und müssen „grund-
sätzlich“ degressiv gestaltet sein und sich auf den Aus-
gleich der Produktionsmehrkosten beschränken (Rn. 43).
Bei degressiver Gestaltung kann die Förderung im ersten
Jahr 100 % betragen, innerhalb von fünf Jahren muss sie
aber linear auf null zurückgeführt werden (Rn. 45); nicht
degressive Beihilfen können in Höhe von 50 % der Pro-
duktionsmehrkosten für maximal fünf Jahre gewährt 
werden (Rn. 46). Betriebsbeihilfen für die Behandlung
von Industriemüll sollen nur zulässig sein, wenn damit die
Einhaltung nationaler Normen ermöglicht werden soll,
die über die gemeinschaftsrechtlichen Normen hinausge-
hen, oder wenn in einem Bereich, in dem Gemeinschafts-
normen nicht existieren, nationale Normen erlassen wer-
den, die bei den betreffenden Unternehmen zu einem
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zeitweiligen Verlust der internationalen Wettbewerbs-
fähigkeit führen (Rn. 44).

407. Betriebsbeihilfen zugunsten erneuerbarer Energie-
träger (Rn. 54 ff.) sieht die Kommission als relativ
großzügig förderungsfähig an. Als mögliche Optionen
werden angeboten: 1. Betriebsbeihilfen zur Amortisie-
rung der Anlagen, 2. Absatzgarantien über „grüne Zertifi-
kate“ – hier sind offenbar Quotenlösungen gemeint –,
3. Beihilfen, die sich an der Höhe der vermiedenen ex-
ternen Kosten orientieren, und 4. Regelungen entspre-
chend den allgemeinen Vorgaben für Abfallwirtschaft 
und Energieeinsparungen (Tz. 406). Dieselben Optionen
sollen auch für Regelungen zur Förderung der Kraft-
Wärme-Kopplung offen stehen (s. zur Praxis der KWK-
Förderung in anderen Mitgliedstaaten SCHALAST und
HERMONIES, 2000, S. 689). Damit sind kombinierte
Quoten- und Zertifikatlösungen auch für diesen Bereich
im Grundsatz akzeptiert.

408. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
(EuGH) hat durch Urteil vom 13. März 2001 (Rechtssache
C-379/98, JZ, 2001, S. 757 ff.; s. auch KOENIG und
KÜHLING, 2001, m. w. N.) klargestellt, dass die deutsche
Einspeisevergütung nach dem Gesetz über erneuerbare
Energien nicht unter die Beihilfekontrolle fällt, weil die
betreffenden Zahlungen nicht aus öffentlichen Haushalten
geleistet oder unterstützt werden. Die Grundsätze des Ge-
meinschaftsrahmens sind daher auf die Einspeisever-
gütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
nicht anwendbar. Der EU-Wettbewerbskommissar sah al-
lerdings auch nach der Entscheidung des EuGH den Tat-
bestand der Beihilfe nicht ausgeschlossen, soweit die Ver-
gütungen der Mindestpreise von Energieversorgern
gezahlt werden, die sich, wie beispielsweise die Stadt-
werke, in öffentlicher Hand befinden. Dieser Auffassung
ist entgegenzuhalten, dass die Einspeisevergütung für die
Energieversorger aufgrund des Umlegens der Preisdiffe-
renz auf die Endkunden nur einen Durchlaufposten dar-
stellt. Die Stadtwerke stehen jedoch wie alle privaten 
Energieversorger im Wettbewerb. Eine Sonderbehandlung
der öffentlichen Energieversorger würde daher Wettbe-
werbsverzerrungen gerade erst hervorrufen.

Der Umweltrat begrüßt die Schaffung von Rechtssicher-
heit für Anbieter erneuerbarer Energien und sieht darin ei-
nen Vorstoß für eine EU-weite Einführung und Verbrei-
tung der Nutzung alternativer Energiequellen.

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

409. Die im neuen Gemeinschaftsrahmen für die Be-
urteilung von Umweltbeihilfen aufgestellten Grundsätze
gehen hinsichtlich des wettbewerbsverzerrenden Cha-
rakters der Umweltschutzbeihilfen von unzutreffenden
Grundannahmen aus und sind insgesamt von Inkonsistenz
geprägt. Die Spielräume für Beihilfen, mit denen beson-
dere – rechtlich nicht gebotene und über das faktisch Üb-
liche hinausgehende – Umweltschutzleistungen gefördert
werden, werden auf der Grundlage der unzutreffenden An-
nahme, dass auch solche Beihilfen den Wettbewerb ver-
fälschen, unzulässig verengt. Für derartige Beihilfen sollte
ein Fördersatz bis zu 100 % als zulässig anerkannt werden.
Für den Bereich der Beihilfen zur Sanierung kontaminier-

ter Industriestandorte führen die aufgestellten Restriktio-
nen zu ausgeprägt wettbewerbswidrigen und um-
weltpolitisch besonders kontraproduktiven Ergebnissen,
weil die mit förmlichen Beihilfelösungen konkurrierende
Variante der Wirtschaftsförderung durch Verschonung von
rechtlichen Sanierungspflichten nicht ausgeschlossen ist.
Der Umweltrat empfiehlt, im Rahmen des Möglichen auf
eine Weiterentwicklung des Gemeinschaftsrahmens hin-
zuwirken, die diese Defizite beseitigt. In seiner gegenwär-
tigen Fassung kann der neue Gemeinschaftsrahmen auch
als Interpretation der EG-vertraglichen Beihilfevorschrif-
ten – vor allem hinsichtlich der Beurteilung von Beihilfen
für besondere Umweltschutzleistungen – nicht überzeugen.
Im Fall von Streitigkeiten mit der Kommission über die
Zulässigkeit solcher Beihilfen sollte daher die Auseinan-
dersetzung vor dem Europäischen Gerichtshof nicht ge-
scheut werden. Der Konfliktvermeidung können Lösungen
nach dem Muster des EEG dienen. Unter Wettbewerbsge-
sichtspunkten problematischer sind Beihilfen, mit denen
nicht besondere Umweltleistungen gefördert, sondern
einzelnen Wirtschaftszweigen Umweltkosteninternalisie-
rungen erspart werden. In der aktuellen Auseinandersetzung
um die Ökosteuerermäßigung für das Produzierende Ge-
werbe wäre eine Strategie des Konflikts mit der Europä-
ischen Kommission aussichtslos. Die sich abzeichnende 
Einigung ist daher zu begrüßen. 

3.2 Ausgewählte Umweltpolitikbereiche

3.2.1 Klimaschutz

3.2.1.1 Klimaforschung und Klima-
wirkungsforschung

410. Im ersten Halbjahr 2001 wurde der Dritte Sach-
standsbericht des Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) veröffentlicht. Der erste Band stellt die na-
turwissenschaftliche Basis dar (IPCC, 2001a), während
der zweite Band Möglichkeiten der Abschwächung des
Klimawandels und seiner Auswirkungen erörtert (IPCC,
2001b). Insgesamt belegt der Bericht die Notwendigkeit,
den Klimaschutz als ein vorrangiges und dringliches
Handlungsfeld der Umweltpolitik zu begreifen (Tz. 34 ff.).
Untersuchungen im Rahmen des International Geosphere-
Biosphere-Programme (IGBP, 2001) gelangen zu ähnli-
chen Schlussfolgerungen wie das IPCC. Die nachfolgend
dargestellten Kernaussagen des neuen IPCC-Berichtes
werden auch von einem Expertenausschuss bestätigt, der
auf eine Anfrage der US-amerikanischen Regierung hin
tätig wurde (NRC, 2001, Tz. 413). Angesichts des im Fol-
genden dokumentierten Standes der Klimaforschung sieht
der Umweltrat für die Position der so genannten Klima-
skeptiker (repräsentativ LOMBORG, 2001), die die Not-
wendigkeit einschneidender Klimaschutzmaßnahmen be-
streiten, keine Rechtfertigung.

3.2.1.1.1 Stand der Klimaforschung
411. Die für klimapolitische Entscheidungen wichtigs-
ten Feststellungen des dritten IPCC-Berichts (2001a) be-
sagen, dass 

– größere Sicherheit darüber besteht, dass bereits die in
der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts 
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gemessene globale Erwärmung überwiegend durch
den Menschen verursacht wurde,

– die Treibhausgasemissionen den Trend der Klimaver-
änderungen im 21. Jahrhundert bestimmen werden,

– sich der Klimawandel im 21. Jahrhundert fortsetzen
und voraussichtlich rascher und dramatischer als bis-
her angenommen entwickeln wird, und

– ein weiteres Hinauszögern klimapolitischer Maßnah-
men die Risiken erhöht.

Der als „Treibhauseffekt“ bezeichnete physikalische Me-
chanismus wird nicht mehr bezweifelt. Die Zuverlässig-
keit der Klimamodelle wurde laut IPCC in den vergange-
nen Jahren entscheidend verbessert. Die Konsistenz von
Modellannahmen und empirischen Daten (Satelliten-
bilder, Interpretation regionaler Wetteraufzeichnungen,
beobachtbare ökosystemare Veränderungen) wurde er-
höht. Durch die Auswertung von Satellitendaten ist der
Nachweis gelungen, dass die Wärmeabstrahlung aus der 
Atmosphäre ins Weltall im Infrarotbereich rückläufig ist
(HARRIES et al., 2001). Eine Reihe miteinander kohä-
renter Trends wie der Rückgang der meisten Gletscher,
der Anstieg des Meeresspiegels, Temperaturveränderun-
gen, Verschiebungen in den Verbreitungsgebieten von tie-
rischen und pflanzlichen Spezies, Veränderungen der
winterlichen Schnee- und Eisbedeckung sowie Zeitver-
schiebungen von Vegetationsperioden usw. deutet auf ei-
nen beginnenden Klimawandel hin (IPCC, 2001a,
S. 34, 102). Insofern stimmt das grundlegende physikali-
sche Erklärungsmodell mit den Daten zunehmend besser

überein. Mittlerweile können Veränderungen der jähr-
lichen und täglichen Tages- und Nachttemperaturen, der
Niederschlagshöhe und -verteilung, der Schneehöhen und
des Meeresspiegels mit großer, zum Teil mit sehr großer
Sicherheit festgestellt werden. Das IPCC betont in diesem
Zusammenhang die Bedeutung des Konsistenzkriteriums:
„It is very important to compare trends in the various in-
dicators to see if a physically consistent picture emerges“
(IPCC, 2001a, S. 163). Das IPCC kommt nach Zusam-
menschau der maßgeblichen Trends zu dem Urteil, dass
die feststellbare Erderwärmung mit der natürlichen
Klimavariabilität allein nicht mehr befriedigend erklärt
werden kann (IPCC, 2001a, S. 10). Eine der zentralen
Aussagen des zweiten IPCC-Berichts lautete: „The 
balance of evidence suggests a discernible human influ-
ence on global climate“ (zitiert in IPCC, 2001a, S. 698).
Diese Aussage wird durch den dritten Bericht bestätigt,
wobei das Zuverlässigkeitsniveau („confidence level“),
mit dem diese Aussage formuliert werden kann, sich deut-
lich erhöht hat (IPCC, 2001a, S. 699).

Die atmosphärischen Treibhausgaskonzentrationen sind
höher als jemals zuvor in den letzten 420 000 Jahren
(IPCC, 2001a, S. 39). Der Anteil des atmosphärischen
CO2 hat sich von 280 ppmv im Jahre 1750 auf 367 ppmv
im Jahre 1999 erhöht. Die Rate des Anstiegs der Treib-
hausgase in der Atmosphäre betrug zwischen 1990 und
1999 durchschnittlich 1,5 ppmv pro Jahr. Als sicher gilt
ein Anstieg der mittleren globalen Temperatur um
0,6 °C ± 0,2 °C seit dem Ende des 19. Jahrhunderts 
(Abbildung 3.2.1-1). Auf der Nordhalbkugel ist dies

Abbildung 3.2.1.-1

Schwankungen derTemperaturen an der Erdoberfläche

Quelle: IPCC, 2001, S. 26
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Abbildung 3.2.1-2

Bandbreite möglicher Temperaturerhöhungen

* A1Fl, A1B, A1T, A2, B1, B2, IS92e(hoch), IS92a, IS92c(niedrig) beschreiben Emissions-Szenarien, die alle Treibhausgase erfassen.
** Die dunkelblaue Schattierung repräsentiert die Abdeckung (envelope) des gesamten Sets der 35 SRE-Szenarien, die die Durchschnittsresultate

eines einfachen Modell-Ensembles benutzen.
*** SRES vgl. hierzu: Special Report on Emissions Scenarios (Nakicenovic et al., 2000).
Quelle: IPCC, 2001a, S. 555, übersetzt; ausführliche Erläuterungen in IPCC, 2001a, S. 554–557

wahrscheinlich die stärkste Erwärmung der vergangenen
1 000 Jahre. Die globalen Durchschnittstemperaturen sind
höher als in den letzten 1 000 Jahren. Auch die so ge-
nannte mittelalterliche Warmperiode zwischen dem 
11. und dem 14. Jahrhundert war kälter als das ausge-
hende 20. Jahrhundert (IPCC, 2001a, S. 103). Das zurück-
liegende Jahrzehnt war mit hoher Wahrscheinlichkeit das
wärmste des vergangenen Jahrtausends (IPCC, 2001a,
S. 28; ähnlich HOUGHTON, 1997, S. 4). Drei der Jahre
zwischen 1995 und 2000 waren die wärmsten seit dem
Beginn der Temperaturmessungen (IPCC, 2001a, S. 697). 

In Abhängigkeit davon, welchem Szenario die künftige
Emissionsentwicklung am ehesten entsprechen wird, so-
wie in Abhängigkeit von Annahmen über einen Rückgang
der SO2-Emissionen und anderer positiver oder negativer
Rückkopplungen ist bis zum Ende des 21. Jahrhunderts
ein Anstieg der globalen Mitteltemperatur um 1,4 °C bis
zu 5,8 °C zu erwarten (Abbildung 3.2.1-2). Das IPCC

weist darauf hin, dass dieser Wert nicht der maximal mög-
liche Extremwert ist, da einige ungewisse Faktoren in den
Modellen nicht berücksichtigt wurden (IPCC, 2001a,
S. 555). Ein Anstieg im Bereich zwischen 0,1 °C und
0,2 °C pro Dekade gilt für die nächsten Jahrzehnte als
wahrscheinlich. Die Bandbreite des für möglich gehalte-
nen Temperaturanstiegs hat sich gegenüber den früheren
IPCC-Berichten erweitert. Ein Grund für diese Erweite-
rung liegt in zusätzlichen Ungewissheiten, die mit dem zu
erwartenden Rückgang der abkühlend wirkenden SO2-
Emissionen verbunden sind (IPCC, 2001a, S. 13, 71). Eine
andere, bereits im zweiten IPCC-Bericht behandelte
Quelle der Ungewissheit betrifft die Reaktion des Klimas
auf erhöhte Treibhausgaskonzentrationen. Diese so ge-
nannte Klimasensitivität („equilibrium climate sensiti-
vity“) ist definiert als die Veränderung der globalen Durch-
schnittstemperatur, die sich nach Modellrechnungen für
den Fall einer Verdopplung der CO2-Konzentrationen
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gegenüber vorindustriellen Werten (560 ppmv gegenüber
280 ppmv) in einem dann entstehenden neuen Klima-
gleichgewicht herstellt (IPCC, 2001a, S. 533). Das IPCC
schätzt, dass die Klimasensitivität in einem Bereich zwi-
schen 1,5 °C und 4,5 °C liegt. Eine neue, am Massachu-
setts Institute of Technology (MIT) erstellte Untersu-
chung schätzt, dass die Klimasensitivität in einer
Spannbreite von 1,4 °C bis 7,7 °C liegt (FOREST et al.,
2002). Dies bestätigt in etwa die Schätzung des IPCC hin-
sichtlich des unteren Randes, geht aber hinsichtlich des
oberen Randes darüber hinaus. Ungeachtet der verblei-
benden Ungewissheiten wird die prognostizierte durch-
schnittliche Erderwärmung die des 20. Jahrhunderts deut-
lich übertreffen und mit großer Wahrscheinlichkeit jede
Temperaturerhöhung der vergangenen 10 000 Jahre über-
steigen.

412. Anlass zu großer Besorgnis gibt der Wert am obe-
ren Rande der vom IPCC ermittelten Bandbreite mögli-
cher Temperaturentwicklung (+ 5,8 °C). Im Lichte des
Vorsichtsprinzips („precautionary principle“) kommt dem
ermittelten Höchstwert besonderes Gewicht bei der kli-
mapolitischen Entscheidungsfindung zu (WOODWARD
und BISHOP, 1997, S. 506, s. auch PRINN, 1999, S. 25),
obwohl die Eintrittswahrscheinlichkeit der Extremwerte
insgesamt geringer ist als die der mittleren Werte. In die-
sem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass
jede durchschnittliche Erderwärmung in den höheren
Breitengraden überproportional hoch ausfällt. Eine glo-
bale Erwärmung um 5,8 °C würde daher implizieren, dass
die Temperaturen in Arktis und Antarktis um 8 °C oder
mehr ansteigen könnten. Dies könnte die Entwicklung der
globalen Kryosphäre unkalkulierbar machen. Die Masse
des Grönlandeises wird laut IPCC auch bei einem gerin-
geren Temperaturanstieg abnehmen. Dies birgt Risiken
für die Stabilität des Golfstromes (Tz. 421). Selbst wenn
man nicht von dem Extremwert von 5,8 °C ausgeht, son-
dern nur Temperaturerhöhungen von 3 °C bis 4 °C in Be-
tracht zieht, entzieht sich bei einem derartigen Tempera-
turanstieg die Entwicklung der terrestrischen Biosphäre,
die Anpassungsfähigkeit ökologischer Systeme sowie die
Veränderungen in der Agrarproduktion und in der Bereit-
stellung von Trinkwasser zunehmend der Voraussagbarkeit
(WOODWELL und MACKENZIE, 1995). Mit derartig
hohen, in erdgeschichtlicher Perspektive extrem kurzfristi-
gen, Temperaturerhöhungen verlässt die Menschheit den
Temperaturerfahrungsbereich der letzten 10 000 Jahre.
Plötzliche, durch das Überschreiten von Schwellen be-
wirkte nicht-lineare Veränderungen werden wahrschein-
licher (IPCC, 2001a, S. 456). Eine derartige Erhöhung der
globalen Mitteltemperatur zu riskieren, ist unvereinbar
mit dem Grundsatz nachhaltiger Entwicklung, mit dem die
internationale Gemeinschaft sich zu ihren Verpflichtungen
gegenüber zukünftigen Generationen bekannt hat. 

413. Im Jahre 2001 bat die neue US-Regierung die Na-
tionalen Akademien der USA um eine Stellungnahme zum
IPCC-Report. Die Regierung formulierte die Aufgaben-
stellung folgendermaßen: „The Administration is conduc-
ting a review of U.S. policy on climate change. We seek
the Academy’s assistance in identifying the areas in the
sciences of climate change where there are the greatest

certainties and uncertainties. We would also like your
views on whether there are any substantive differences be-
tween the IPCC Reports and the IPCC Summaries“ (NRC,
2001, Appendix A, S. 27). Diese Anfrage bezieht sich 
unmissverständlich auf die Veränderungen in der Klima-
politik der US-Regierung, die sich in der Ablehnung des
Kyoto-Protokolls niederschlug, und zielte offensichtlich
auf eine mögliche naturwissenschaftliche Rechtfertigung
der neuen Regierungspolitik. Der Bericht des Ausschus-
ses konnte jedoch eine solche Rechtfertigung nicht lie-
fern, sondern bestätigt im Wesentlichen die Grundaus-
sagen des IPCC-Reports. Es wird mehrfach betont, dass
die Aussagen des IPCC repräsentativ für die überwie-
gende Mehrheit in der naturwissenschaftlichen Fachwelt
sind. Es wird anerkannt, dass trotz verbleibender Unge-
wissheiten die Zuverlässigkeit der Grundaussagen des
IPCC gestiegen ist. Die wesentlichen Unsicherheiten
seien im IPCC-Report selbst dokumentiert. Der Aus-
schuss bestätigt auch die Position des IPCC, dass eine län-
ger werdende Indizienkette für einen beginnenden Kli-
mawandel spricht (NRC, 2001, S. 16). Der beobachtete
Temperaturanstieg wird im Wesentlichen auf menschliche
Aktivitäten zurückgeführt. Die alternative Erklärungs-
hypothese einer Veränderung der Sonnenaktivität wird
verworfen. Der Ausschuss weist darauf hin, dass Annah-
men über die Wirkung einer veränderten Sonnenaktivität
auf das Erdklima ebenfalls mit großen Unsicherheiten be-
haftet sind, und dass die Wirkungen einer Veränderung
der Sonnenaktivität im Vergleich zum Treibhauseffekt ge-
ring sind (NRC, 2001, S. 14). Der Ausschuss geht auch
auf den Umstand ein, dass die Erderwärmung des
20. Jahrhunderts nicht kontinuierlich verlief und vor 1940
sowie nach 1980 besonders stark war. Diese Diskonti-
nuität sowie die Tatsache, dass zwischen 1946 und 1975
sogar eine leichte Abkühlung zu verzeichnen war, lässt
sich durch die Verbrennung von besonders schwefelhalti-
ger Kohle und die hierdurch verursachten, abkühlend wir-
kenden SO2-Emissionen in diesem Zeitraum erklären. In-
dem er diese Erklärung heranzieht, bestätigt der
Ausschuss die Hypothese, dass eine Reduktion der SO2-
Emissionen zum Anstieg der Erwärmung beiträgt und
auch in Zukunft beitragen wird. 

414. Es findet sich im Bericht des Expertenausschusses
allerdings auch die Aussage, dass angesichts der natürli-
chen Klimavariabilität und der nicht mit letzter Sicherheit
auszuschließenden Irrtümer in den grundlegenden Mo-
dellannahmen ein unanfechtbarer Kausalbeweis für einen
von Menschen verursachten Klimawandel bislang nicht
erbracht worden sei, wenngleich empirische Befunde und
Modellrechnungen für einen solchen Kausalzusammen-
hang sprechen (NRC, 2001, S. 17: „a causal linkage (...)
cannot be unequivocally established“). Das unbestrittene
Fehlen eines definitiven Beweises kann aber eine klima-
politische Untätigkeit nicht rechtfertigen. Die Forderung
nach einem unanfechtbaren Kausalbeweis ist angesichts
der natürlichen Klimavariabilität sowie aufgrund der Sin-
gularität des Geschehens prinzipiell nicht erfüllbar. Neue
klimatologische Ansätze beabsichtigen denn auch nicht,
einen endgültigen Beweis eines menschlichen Einflusses
auf das Klima zu erbringen, sondern versuchen, mithilfe
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der Bayes’schen Statistik eine Aussage darüber zu formu-
lieren, mit welcher Wahrscheinlichkeit die so genannte
Null-Hypothese („kein menschlicher Einfluss“) zurück-
gewiesen werden kann (SCHRÖDER et al., 2002, Kapi-
tel 1.1). Angesichts der vorhandenen Indizienkette ist
diese Wahrscheinlichkeit hoch. Es ist daher rationaler, die
Null-Hypothese zu verwerfen als sie zu vertreten. Die
häufig erhobene Forderung nach einem „endgültigen und
unanfechtbaren Beweis“ zeugt eher von politischen Inte-
ressen als von Einsicht in die Möglichkeiten und Grenzen
der Wissenschaft. Der Umweltrat verweist in diesem Zu-
sammenhang auf den unter anderem im 35. Kapitel der
UN-Agenda 21 formulierten Vorsorgegrundsatz: „Ange-
sichts der Gefahren irreversibler Umweltschäden soll ein
Mangel an vollständiger wissenschaftlicher Gewissheit
nicht als Entschuldigung dafür dienen, Maßnahmen hi-
nauszuzögern, die in sich selbst gerechtfertigt sind“
(Agenda 21, 1997, S. 253). 

415. Ähnlich wie das IPCC äußert sich der Ausschuss
der US-Akademien zur Frage nach einer „ungefährli-
chen“ Höhe der Treibhausgaskonzentrationen in der At-
mosphäre zurückhaltend. Es wird betont, dass es sich
hierbei um eine Wertentscheidung („value judgement“)
handele. Eine Erhöhung der globalen Durchschnittstem-
peratur um mehr als 3 °C könnte aus der Sicht des Aus-
schusses schwerwiegende Folgen für menschliche Akti-
vitäten und natürliche ökologische Systeme haben (NRC,
2001, S. 21). Diese Aussage ist relevant für die Festlegung
oberer Leitplanken (Tz. 530 f.). 

416. Der Ausschuss formuliert die Antwort auf die ihm
gestellte Frage nach Divergenzen zum IPCC dahin 
gehend, dass auch eine Forschergemeinschaft, die aus-
schließlich aus US-amerikanischen Wissenschaftlern zu-
sammengesetzt worden wäre („a comparable group of
only U.S. scientists“) nicht zu grundsätzlich anderen Er-
gebnissen als das IPCC gelangt wäre (NRC, 2001, S. 22).
Diese Aussage erschließt sich vor dem Hintergrund der
US-amerikanischen Debatte, in der die Befürchtung ge-
äußert wurde, das IPCC sei von US-kritischen Wissen-
schaftlergruppen dominiert. 

Der Ausschuss stellt ferner fest, dass die Aussagen des
„Summary for Policymakers“ des IPCC inhaltlich nicht
wesentlich von den ausführlichen Darstellungen im Bericht
der „Working Group I“ (IPCC, 2001a) abweichen, sodass
der Vorwurf einer „Überdramatisierung“ im „Summary“
nicht aufrechterhalten werden kann (NRC, 2001, S. 4, wie-
derholt auf S. 22). Der Ausschuss fordert die US-Regierung
ausdrücklich dazu auf, den IPCC-Prozess zu fördern und zu
stärken. Folgende Aussage kann als Fazit gelten: „The
committee finds that the full IPCC Working Group I (WGI)
report is an admirable summary of research activities in cli-
mate science, and the full report is adequately summarized
in the Technical Summary“ (NRC, 2001, S. 4).

3.2.1.1.2 Folgen der Klimaänderung

Globale Folgen

417. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Höchsttempe-
raturen ansteigen und Tiefsttemperaturen abnehmen wer-

den, und dass die Anzahl der heißen Tage über fast allen
Landflächen zunehmen wird (IPCC, 2001a, S. 528 f.).
Landflächen werden sich stärker als Wasserflächen er-
wärmen. Arktische und antarktische Landflächen werden
sich besonders im Winter überproportional stark erwär-
men. Die Zahl der Frosttage wird über den meisten Land-
flächen abnehmen. Die Ausdehnung der Schnee- und
Eisflächen wird in der nördlichen Hemisphäre zurückge-
hen. Die Unterschiede zwischen Tag- und Nachttempera-
turen werden geringer werden. Sommerliche Trockenpe-
rioden werden zunehmen (IPCC, 2001a, S. 572). Über
vielen Landflächen wird mit einer Zunahme von Extrem-
ereignissen wie etwa Starkniederschlägen, Überschwem-
mungen, Hitzewellen und Dürren zu rechnen sein, die je
für sich große Schadenspotenziale besitzen. Eine Zunah-
me der Häufigkeit und der Intensität von Stürmen konnte
bislang nicht nachgewiesen werden (IPCC, 2001a, S. 33).
Für einige tropische Regionen wird allerdings eine Zu-
nahme der Häufigkeit von Zyklonen befürchtet. Der zu er-
wartende Anstieg des Meeresspiegels liegt zwischen
0,11 m und 0,77 m bis zum Jahre 2100. Er wird sich nach
2100 weiter fortsetzen. Den größten Unsicherheitsfaktor
hierbei stellt die Massenausdehnung des Meerwassers dar
(IPCC, 2001a, S. 75 ff.) (s. Tabelle 3.2.1-1). 

418. Global werden die durchschnittlichen Nieder-
schläge, die Starkniederschläge sowie die Verdunstung
zunehmen (IPCC, 2001a, S. 72 und S. 528). Ein Rück-
gang der Niederschläge wird für subtropische Regionen
erwartet. Einige Modelle prognostizieren einen überpro-
portional starken Rückgang im mediterranen Bereich
(IPCC, 2001a, S. 549). Für kontinentale Regionen wird
ein Rückgang der Bodenfeuchtigkeit in den Sommermo-
naten erwartet. In Gegenden mit einer generellen Er-
höhung der Niederschläge ist eine Zunahme von Stark-
niederschlägen sehr wahrscheinlich (IPCC, 2001a,
S. 33). Global betrachtet, werden häufigere Starknieder-
schläge, längere Trockenperioden und eine gesteigerte
Evapotranspiration einen starken Einfluss auf Abfluss-
regime und Wasserhaushaltsbilanzen der Oberflächenge-
wässer sowie auf die Grundwasserbildung haben. Der zu
erwartende Anstieg des Meeresspiegels kann zudem zu
einer Versalzung küstennaher Grundwasserressourcen
führen. Von den genannten Faktoren hängen die Wasser-
versorgung der Bevölkerung und in vielen Regionen der
Welt auch die Bewässerungslandwirtschaft ab. Die Was-
serversorgung der Bevölkerung und die Lage der Bewäs-
serungslandwirtschaft sind in vielen Weltregionen be-
reits heute überaus kritisch (hierzu auch GLEICK, 1993;
POSTEL, 1993). Diese prekäre Situation wird sich ange-
sichts der Bevölkerungsentwicklung insbesondere im 
semiariden Trockengürtel, der von Mittelamerika über
Nordafrika bis nach Mittelasien reicht, weiter ver-
schärfen. Die weitere Verschlechterung der Trinkwasser-
versorgung wird in vielen Teilen der Erde gravierende
hygienische Probleme aufwerfen. Das IPCC legt auf den
bedrohlichen Zusammenhang zwischen Klimawandel
und Wasserversorgung großes Gewicht. Allerdings wird
es voraussichtlich auch einige Regionen mit einer
verbesserten Wasserversorgung geben (z. B. Südost-
asien).
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Die höhere Hochwassergefahr wird zu Bedrohungen von
Siedlungsstrukturen und zum Risiko stärkerer Boden-
erosion führen. Landverluste an den Küsten werden in 
naher Zukunft noch eine untergeordnete Rolle spielen.
Mittelfristig werden sie jedoch insbesondere in Mün-
dungsgebieten und Inselstaaten große Probleme aufwer-
fen. Landverluste können bis zur Unbewohnbarkeit küs-
tennaher Regionen (etwa in Bangladesch) und zum
gänzlichen Verschwinden ganzer Inselgruppen reichen
(z. B. Ozeanien). Das IPCC weist in diesem Zusammen-
hang auch auf die Problematik von möglichen Um-
siedlungen und von Migrationsbewegungen hin. (s. Ta-
belle 3.2.1-1)

419. Die landwirtschaftliche Produktivität wird in den
tropischen und subtropischen Ländern zurückgehen, in

den nördlichen Industrieländern dagegen leicht zuneh-
men. Ein dramatischer Rückgang des Gesamtvolumens
der Weltgetreideernte ist eher unwahrscheinlich. Zu be-
fürchten steht aber, dass die Verteilungsprobleme zuneh-
men werden. Ein Anstieg der globalen Temperatur um we-
nige Grade kann den Getreidepreis global erhöhen und die
Versorgungssicherheit in gefährdeten Regionen bedrohen.
Dies würde insbesondere für arme Bevölkerungsgruppen
in den Ländern des Südens ökonomische Belastungen und
ein erhöhtes Risiko von Hungersnöten mit sich bringen
(IPCC, 2001c, S. 6). Die Sicherheit der Nahrungsmittel-
versorgung in Teilen Asiens und Afrikas könnte abneh-
men (IPCC, 2001d, S. 11; s. auch KLEPPER, 2001). 

Die Waldgrenzen werden sich nach Norden hin verschie-
ben, aber die globale Waldfläche wird voraussichtlich nicht

Tabel le  3.2.1-1

Globale Folgen der Klimaänderung (Beispiele)

Wahrscheinlichkeit 
beobachtbarer
Veränderungen  

(zweite Hälfte des  
20. Jahrhunderts) 

Veränderungen

Wahrscheinlichkeit 
erwarteter  

Veränderungen  
(während des  

21. Jahrhunderts) 

Wahrscheinlich Höhere Maximaltemperaturen und mehr heiße Tagea

für nahezu alle Landgebieten 
Sehr wahrscheinlich 

Sehr wahrscheinlich Höhere Minimumtemperaturen, weniger kalte Tage 
und Frosttage für nahezu alle Landgebiete 

Sehr wahrscheinlich 

Sehr wahrscheinlich Reduzierte tägliche Temperaturunterschiede Sehr wahrscheinlich 
Wahrscheinlich für viele 
Gebiete

Anstieg des „heat index“ b für Landgebiete Wahrscheinlich für die 
meisten Gebiete  

Wahrscheinlich für viele  
der Landgebiete mittlerer  
bis nördlicher Breiten auf  
der nördlichen Hemisphäre 

Stärkere Niederschlagsereignissec Sehr wahrscheinlich für  
viele Gebiete 

Wahrscheinlich, in einigen 
wenigen Gebieten 

Verstärkte sommerliche Trockenheit verbunden 
mit der Gefahr von Dürren 

Sehr wahrscheinlich für  
die meisten kontinentalen 
Zentralregionen der mittleren 
Breiten (Mangel an über- 
einstimmenden Erwartungen 
in anderen Gebieten) 

In den wenigen verfügbaren 
Studien nicht beobachtet 

Anstieg der Spitzenwindgeschwindigkeiten in 
tropischen Zyklonend

Wahrscheinlich für einige 
Gebiete

Unzureichende Datengrund-
lage für eine Beurteilung 

Anstieg der Durchschnitts- und Nieder-
schlagsintensitäten bei tropischen  
Zyklonend

Wahrscheinlich für einige 
Gebiete

a Heiße Tage im Verhältnis zu solchen, deren Maximaltemperatur solche Temperaturen erreicht oder übersteigt, die als Grenzwerte im Hinblick auf
Beeinträchtigungen des Menschen und der Natur angesehen werden. Gegenwärtige Grenzwerte variieren regional, jedoch typische Werte sind 
32 °C, 35 °C oder 40 °C.

b Der „heat index“ ist bezogen auf eine Kombination von Temperatur und Luftfeuchtigkeit und misst die Wirkungen auf das menschliche Wohlbe-
finden.

c Für andere Gebiete besteht entweder eine unzureichende Datengrundlage oder es existieren widersprüchliche Ergebnisse. 
d Vergangene und zukünftige Veränderungen bezüglich Auftrittsort und -häufigkeit sind unbestimmt.
Quelle: IPCC, 2001a, S. 575, übersetzt
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klimabedingt zurückgehen. Zumindest mittelfristig könnte
– das Problem der Rodungen tropischer und borealer Wäl-
der ausgeklammert – mit einer Waldflächenzunahme sowie
mit durch den CO2-Düngeeffekt bewirkten Produkti-
vitätszuwächsen zu rechnen sein (SCHÄFER, 2002).

Was die Konsequenzen der Erderwärmung für ökologi-
sche Systeme anbetrifft, so sind einige Systemtypen durch
eine Erwärmung in ihrer Existenz bedroht. Dies betrifft
Mangrovenwälder, Korallenriffe sowie hochalpine und
arktische Ökosysteme. Eine vertikale Verlagerung alpiner
Ökosysteme in höhere Regionen wird in vielen Ge-
birgsregionen (z. B. Alpen) bereits gegenwärtig beobach-
tet. Das so genannte Ausbleichen und teilweise Absterben
von Korallen geht mit großer Wahrscheinlichkeit auf er-
höhte Temperaturen des oberflächennahen Meerwassers
zurück.

Das Eintreten der hier nur ansatzweise skizzierten globa-
len Klimafolgen wird vom IPCC als sehr wahrscheinlich
eingeschätzt. Andere Veränderungen, wie etwa eine De-
stabilisierung des westantarktischen Eisschildes und die
Abschwächung der thermohalinen Zirkulation mitsamt
der Gefahr des Erliegens des Golfstroms, liegen im Be-
reich des Möglichen, ihre Eintrittswahrscheinlichkeit kann
aber bislang nur unzureichend beurteilt werden (Tz. 421).

Klimaveränderungen in Europa

420. Der Beitrag der Europäischen Union zum dritten
IPCC-Bericht, das ACACIA-Projekt, konzentriert seine
Betrachtungsweise der Klimaänderungen und deren Fol-
gen auf die geographische Region Europa (PARRY,
2000). Eine solche regionalisierte Betrachtung kann Auf-
schluss über Handlungsbedarf und über die Möglich-
keiten zur Anpassung an veränderte Bedingungen geben.
Unakzeptabel wäre es dagegen, die Ergebnisse gebiets-
spezifischer Untersuchungen für Entwarnungszwecke zu
nutzen, sofern sie eine Minderbetroffenheit der jeweils ei-
genen Region ergeben.

Der ACACIA-Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass die
Erwärmung über Europa im Laufe des 20. Jahrhunderts
0,8 °C betrug und damit oberhalb des globalen Mittels lag.
Die Erwärmung wurde weniger durch steigende Ta-
gestemperaturen als durch höhere Nachttemperaturen be-
wirkt. Sie verlief in Europa regional differenziert. Am ge-
ringsten war sie in Mitteleuropa; Höchstwerte erreichte
sie auf der iberischen Halbinsel und in Nordwest-Russ-
land. Mit der Erwärmung geht eine Verlängerung der
Vegetationsperiode um durchschnittlich zehn Tage
während der letzten vier Jahrzehnte einher, außerdem eine
Zunahme der gesamten jährlichen Niederschläge zwi-
schen 10 % und 40 % in Nordeuropa und ein Rückgang
der Niederschläge in Südeuropa um etwa 20 %. Generell
wird eine Zunahme der winterlichen Niederschläge er-
wartet. Eine insgesamt erhöhte Niederschlagsmenge kann
allerdings mit einer Veränderung in der Verteilung einher-
gehen (Wechsel von Starkregen zu niederschlagsarmen
Perioden). Das Verhalten der Sommerniederschläge ist
weniger sicher vorherzusagen als das der winterlichen
Niederschläge. Der Rückgang der gesamten sowie der
sommerlichen Niederschläge im mediterranen Bereich,

der sich in den Modellrechnungen zeigt, könnte langfris-
tige Auswirkungen auf die Landwirtschaft und auch auf
den Tourismus haben. 

Besonders die kalten Winter werden in Europa seltener
werden. Die Sommer werden insgesamt wärmer. In den
nordeuropäischen Ländern wird eine für die Landwirt-
schaft günstige Entwicklung für möglich gehalten. Für
Szenarien mit niedrigen Treibhausgasemissionen unter-
scheidet sich die Erwärmung über Europa nicht signifi-
kant von der natürlichen Klimavariabilität. Für die Szena-
rien mit hohen Emissionen würden Sommer zur Regel
werden, die nach heutigen Maßstäben als „heiße“ Som-
mer zu bezeichnen sind. Die Aussagekraft dieser Modell-
ergebnisse ist aufgrund der großen Spannbreite zwischen
den Ergebnissen verschiedener Modellrechnungen jedoch
eingeschränkt. Regionale Aussagen über Verlagerungen
der Küstenlinien sind überwiegend sehr unsicher, da in-
nerhalb Europas sowohl Auf- als auch Abwärtsbewegun-
gen der Landmassen zu verzeichnen sind. 

421. Das für Europa gravierendste Risiko stellt eine
mögliche Abschwächung oder ein kompletter Ausfall des
Golfstromes dar. Ohne den Golfstrom ist die Kultur 
Europas in ihrer uns bekannten Form gefährdet. Erdge-
schichtlich betrachtet, unterlag die Intensität des Golf-
stromes mehrfach größeren Schwankungen. In neuen 
Modellberechnungen erwies sich der Golfstrom stabiler
als angenommen, da das gegenwärtige Warmklima insge-
samt stabiler zu sein scheint als das eiszeitliche Klima
(GANOPOLSKI und RAHMSTORF, 2001). Der Golf-
strom wird sich daher während der nächsten 100 Jahre
vermutlich abschwächen, voraussichtlich aber nicht zum
Erliegen kommen. Für die Zeit nach 2100 hält das IPCC
einen möglicherweise irreversiblen Ausfall des Golfstro-
mes jedoch nicht für ausgeschlossen (IPCC, 2001a, S. 16,
529 ff. und 562). Die Schwelle für einen Ausfall könnte
eher erreicht werden, falls die Erderwärmung rapide statt
allmählich erfolgt (IPCC, 2001c, S. 9). Die Modellierun-
gen der möglichen langfristigen Veränderungen der ther-
mohalinen Zirkulation weisen große Unsicherheiten auf
(IPCC, 2001a, S. 73). Dies betrifft besonders die Fragen,
ob sich die Abschwächung des Golfstromes bis hin zum
kompletten Ausfall fortsetzt und ob sich ein solcher Aus-
fall bei einer Stabilisierung der Treibhausgaskonzentra-
tionen als reversibel erweisen könnte. Nicht befriedigend
geklärt ist auch, wie sich die gegenläufigen Tendenzen der
klimabedingten Erwärmung und der Abschwächung des
Golfstromes auf Europa auswirken könnten. Insgesamt ist
festzustellen, dass hier ein Risiko mit einer nicht exakt zu
quantifizierenden Eintrittswahrscheinlichkeit und einem
extrem hohen Schadenspotenzial vorliegt. Dieses Risiko
erhöht sich mit der Höhe der Treibhausgaskonzentratio-
nen sowie mit der Geschwindigkeit ihres Anstiegs. Bei ei-
ner Fortsetzung bisheriger Trends ist dieses Risiko unver-
tretbar hoch (ebenso WBGU, 1999).

Ausbreitung von Tropenkrankheiten und 
deren Vektoren 

422. Zu befürchten ist auch, dass aufgrund der verän-
derten klimatischen Bedingungen Verbreitungsgebiete
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klassischer Tropenkrankheiten innerhalb Europas entste-
hen bzw. sich vergrößern könnten. Aufgrund der gesund-
heitspolitischen Bedeutung dieser möglichen Gefährdung
wird der Stand der diesbezüglichen Forschung im Fol-
genden gesondert dargestellt.

Die Ausbreitung von Tropenkrankheiten aufgrund einer
klimabedingt erhöhten Durchschnittstemperatur wird
mittlerweile als wahrscheinlich erachtet (WBGU, 2001).
Damit besteht das Risiko, dass sich auch Krankheiten
wieder ausbreiten, die in weiten Teilen Europas bislang
nicht vorkamen oder als ausgerottet angesehen wurden. 

Welche Einflüsse lokale Klimaveränderungen auf die Eta-
blierung von Krankheitserregern oder Vektoren (Überträ-
ger von Krankheitserregern, z. B. Moskitos, Zecken, Mil-
ben, Bremsen) haben, ist noch nicht geklärt. Faktoren, die
für das Auftreten neuer und (anscheinend) zeitweilig ver-
schwundener Krankheiten verantwortlich sind, können
nur durch breite epidemiologische Untersuchungen unter
Berücksichtigung klimatisch entstandener und parasitolo-
gisch bedeutender Nischengebiete geklärt werden (PATZ
et al., 1996). Bisher existieren bezüglich der Situation in
Deutschland keine aussagefähigen Studien. In den an
Deutschland angrenzenden Ländern sind solche Einflüsse
bisher nur regional betrachtet und geschätzt worden.

Um zu einer verbesserten Abschätzung zu gelangen, wird
seit kurzem vom Umweltbundesamt das Projekt „Mög-
liche Auswirkungen von Klimaveränderungen auf die
Ausbreitung von humanmedizinisch relevanten Krank-
heitserregern über tierische Vektoren in Deutschland“
durchgeführt.

423. International gibt es zurzeit eine intensive Fachdis-
kussion zum Thema „Risiko einer Ausbreitung von neuen
oder wiederauftretenden Krankheiten, die durch Vektoren
verbreitet werden“ (Risk from emerging and resurging
vector-borne diseases) (FAULDE und HOFFMANN,
2001; GRATZ, 1999). Deutschland schien von den hier
diskutierten Entwicklungen bislang nicht betroffen zu
sein. Die Zusammenstellung der bekannten Daten zu die-
sem Problem ergibt jedoch, dass in Deutschland bisher
nicht vermutete Krankheitserreger und deren Vektoren
vorhanden sind. Allerdings existieren noch keine Unter-
suchungen zu der Frage, welche Rolle hierbei die Verän-
derung des Klimas spielt (MENNE et al., 2000). 

424. Krankheitserreger selbst können durch infizierte
Personen, aber auch durch Haustiere (z. B. Leishmaniose
durch Hunde) oder Wildtiere (Viren durch Zugvögel) im-
portiert werden. Eingeführte bzw. (etwa aus dem Urlaub)
wieder eingeführte Haustiere bringen in Deutschland bis-
her nicht festgestellte Krankheitserreger mit. Unter für sie
günstigen Bedingungen können diese auf zur Übertragung
befähigte einheimische Vektoren treffen und sich über
diese weiter verbreiten (JETTEN et al., 1996). Ebenso be-
steht die Möglichkeit, dass von Reisenden eingeschleppte
Krankheitserreger oder parasitäre Vektoren sich im jewei-
ligen Heimatland verbreiten. Erste Belege über die Aus-
breitung von Überträgern und Krankheiten können daher
verschiedene Ursachen haben. Dabei sind Klimaverände-
rungen nur einer von verschiedenen Faktoren.

425. Es existieren Hinweise darauf, dass eine Ausdeh-
nung des Verbreitungsgebiets von Infektionskrankheiten
bereits erfolgt. So konnte die Ausbreitung von Vektoren,
die aus dem Mittelmeerraum stammen, kürzlich nachge-
wiesen werden: Phlebotomen (Sandmücken) sind Über-
träger der Leishmaniose bei Hund und Mensch. Dieser
Vektor ist kürzlich erstmals auch in Deutschland entdeckt
worden (NAUCKE und PESSON, 2000). Im selben Jahr
trat ein endemischer Leishmaniose-Fall in Deutschland
auf, bei dem die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die In-
fektion von einem Hund auf einheimische Sandmücken
und von dort auf das betroffene Kind übertragen wurde.
Entsprechende Verdachtsfälle zur Verschleppung von
Leishmaniosen gibt es auch in Österreich.

Malaria war früher in Europa bis nach Skandinavien, Mit-
telfinnland und England endemisch. In Deutschland
wurde sie erst 1954, in Griechenland 1973 ausgerottet.
Selbst angrenzende Länder wie die Türkei waren zu die-
sem Zeitpunkt malariafrei. Beunruhigend ist, dass in den
letzten Jahren in europäischen Ländern wie Bulgarien,
Griechenland und Italien wieder autochthone (an Ort und
Stelle bzw. ohne Fremdeinwirkung entstandene) Mala-
riafälle aufgetreten sind. Es besteht hier die Gefahr, dass
die Malaria wieder endemisch wird, wenn die entspre-
chenden Vektoren im Land vorkommen (GITHEKO et
al., 2000). Als Folge der Öffnung Osteuropas muss mit 
Importen von Krankheitserregern nicht nur von Süd nach
Nord, sondern auch von Ost nach West gerechnet werden.

Die Rolle der Vektoren für die Übertragung von Malaria-
parasiten und Gelbfieberviren auch aufgrund von Ein-
schleppungsfällen ist allgemein bekannt. Wenige Er-
kenntnisse gibt es über die Verbreitung anderer Viren, die
in Westeuropa von Stechmücken übertragen werden. So
gab es z. B. Krankheitsausbrüche, die durch das West-Nil-
Virus 1996 in Rumänien verursacht wurden; das Sindbis-
Virus führte zwischen 1981 und 1995 mehrfach zu Er-
krankungen. Im Mittelmeergebiet kamen früher das
Dengue- und das Gelbfieber-Virus vor. Durch das Ein-
schleppen des Tigermoskitos Aedes albopictus nach Ita-
lien und Frankreich ist eine kritische Situation entstanden,
denn diese Mücke ist ein gut geeigneter Dengue- und
Gelbfiebervektor (KNUDSEN et al., 1996; RODHAIN,
1995). Das Denguefieber wird höchstwahrscheinlich in
einem vergleichbaren Umfang wie Malaria von Reisen-
den nach Deutschland mitgebracht. Es wird jedoch selten
als solches diagnostiziert. Eine von Ägypten ausgehende
Invasion des Rifttal-Virus im Mittelmeerraum wird eben-
falls für möglich erachtet.

426. Klimatisch veränderte Wärmeperioden bieten man-
chen Vektoren und Krankheitserregern Entwicklungsbe-
dingungen, die für ihre weitere Ausbreitung förderlich sein
können. Tatsächlich hat sich herausgestellt, dass ein An-
stieg der Temperatur (im Gegensatz zur Feuchtigkeit) der
entscheidende Faktor für die Übertragung einer viralen
oder parasitären Infektion ist (LINDSAY und BIRLEY,
1996; REISEN et al., 1993). Aus welchen Gründen es zu
plötzlichen Anstiegen der Erkrankungsfälle in einzelnen
Kleinregionen kommt und weshalb in bestimmten Gebie-
ten bewährte patienten-, vektor- und umweltorientierte
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Bekämpfungsmaßnahmen nicht mehr oder nur unzu-
länglich greifen, ist allerdings bislang für die meisten
Fälle ungeklärt. Deshalb ist weitere Forschung zum Ein-
fluss klimatischer und landschaftsverändernder Faktoren
auf Erreger, Erregerreservoire und Überträger notwendig.
Dies betrifft unter anderem den Mittel- und Fernreise- so-
wie den Nutztierhandelsverkehr per Flugzeug, Schiff und
Bahn mit Osteuropa, Nordamerika, dem südlichen Süd-
amerika sowie dem zentralen und östlichen Asien als Er-
reger- und Vektorenverbreitungsschiene.

3.2.1.2 Die Klimaschutzpolitik der 
Bundesregierung

427. Bereits 1990 hat die Bundesregierung die Vermin-
derung der Kohlendioxid-Emissionen um 25 % bis 30 %
bis 2005 (gegenüber 1987) zum politischen Ziel erklärt.
Auf dem Weltklimagipfel in Berlin 1995 legte sie sich auf
ein Minderungsziel von 25 % mit dem neuen Bezugsjahr
1990 fest. Im nationalen Klimaschutzprogramm vom
18. Oktober 2000 hat die Bundesregierung das 25 %-Re-
duktionsziel erneut bekräftigt. 

Mit der Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls hat sich
die EU – vorbehaltlich der noch ausstehenden Ratifika-
tion – auf eine Reduktion der sechs vom Kyoto-Proto-
koll erfassten Treibhausgase im Zielzeitraum 2008 bis
2012 um 8 % im Verhältnis zum Basisjahr 1990 (für
CO2, CH4 und N2O) bzw. 1995 (fakultatives Basisjahr
für H-FKW, FKW und SF6) festgelegt. Für die einzelnen
Mitgliedstaaten der EU sind im Kyoto-Protokoll eben-
falls Reduktionsquoten von 8 % vorgesehen. Redukti-
onsverpflichtete Staaten können jedoch vereinbaren,
dass sie ihre Reduktionsziele gemeinsam erfüllen; die
von einzelnen Vertragsparteien übernommenen Ver-
pflichtungen gelten dann als erfüllt, wenn die an der Ver-
einbarung Beteiligten gemeinsam die Gesamtquote er-
füllen, die sich aus der Summe ihrer individuellen
Verpflichtungen ergibt (so genanntes joint fulfilment,
Artikel 4 Kyoto-Protokoll). Auf dieser Grundlage haben
die Mitgliedstaaten der EU mit den Schlussfolgerungen
des Rates vom 16. Juni 1998 eine von den Reduktions-
quoten des Kyoto-Protokolls stark abweichende Lasten-
verteilung vereinbart, die mit der Ratifikation des
Kyoto-Protokolls durch die EU rechtsverbindlich wer-
den soll (s. KOM[2001]579 endg.). Einige Länder dür-
fen nach dieser Vereinbarung ihre Emissionen noch er-
heblich steigern. Frankreich wird nur zur Stabilisierung
auf dem Niveau des Bezugsjahres verpflichtet. Redu-
ziert werden sollen die Emissionen in acht Mitglied-
staaten, denen Reduktionsquoten in unterschiedlicher
Höhe zugewiesen sind, wobei Deutschland mit einer
Verpflichtung zur Reduktion um 21 % zu den Mitglied-
staaten mit den höchsten prozentualen Minderungsver-
pflichtungen gehört und einen außerordentlich hohen
Teil der tatsächlichen gesamteuropäischen Lasten über-
nommen hat (Tabelle 3.2.1-2). Aufgrund des längeren
Zeithorizonts und weil sich die Reduktionsverpflichtung
nach der EU-Lastenteilungsvereinbarung nicht nur auf
CO2, sondern auf eine Gruppe von Treibhausgasen be-
zieht, die aufgrund anderer Politiken teilweise bereits in
der Vergangenheit stark reduziert worden sind, ist das

21 %-Ziel nach der europäischen Lastenteilungsverein-
barung (im Folgenden: Kyoto-Ziel) allerdings leichter
erreichbar als das deutlich anspruchsvollere nationale
Klimaschutzziel. Das innerhalb Europas übernommene
Reduktionsziel ist bereits zu 85 % erfüllt, das nationale
Ziel – die Reduktion der CO2-Emissionen bis 2005 um
25 % – dagegen erst zu etwa 60 %.

Tabel le 3.2.1-2

Emissionsminderungsverpflichtungen und 
Zuwachsspielräume für Kyoto-Treibhausgase
nach der EU-Lastenverteilungsvereinbarung

Emissionsminderungs- 
verpflichtungen und 
Zuwachsspielräume  

in Prozent 

Belgien – 7,5 

Dänemark – 21 

Deutschland – 21 

Finnland 0

Frankreich 0

Griechenland + 25 

Irland + 13 

Italien – 6,5 

Luxemburg – 28 

Niederlande – 6 

Österreich – 13 

Portugal + 27 

Schweden + 4 

Spanien + 15 

Vereinigtes Königreich – 12,5 

Quelle: KOM(2001)579 endg., verändert

Aus den Empfehlungen der Enquete-Kommission „Schutz
der Erdatmosphäre“ (Enquete-Kommission, 1995) hat das
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit (BMU) Klimaschutzerfordernisse abgelei-
tet, die unter anderem bis zum Jahr 2020 verglichen mit
1990 CO2-Emissionsreduzierungen um 40 % ergeben
(BMU, 2000a). Dieses Ziel ist derzeit Gegenstand einer
kontroversen politischen und wissenschaftlichen Debatte
(Abschnitt 3.2.1.2.6.1). 
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3.2.1.2.1. Bisherige Emissionsentwicklung auf
nationaler Ebene

Entwicklung in Deutschland seit 1990

428. Von 1990 bis 2000 konnte ein Rückgang der Emis-
sionen der sechs im Kyoto-Protokoll genannten Treib-
hausgase in Deutschland um mehr als 18 % beobachtet
werden. Die CO2-Emissionen sind nach Angaben des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) von
1 014,8 Mio. Tonnen im Jahr 1990 auf 859,1 Mio. Tonnen
im Jahr 2000 zurückgegangen (ZIESING, 2001a). Damit
verringerte sich der tatsächliche CO2-Ausstoß um 15,3 %.
Da die Entwicklung des energiebedingten CO2-Ausstoßes
wesentlich von den jährlichen Temperaturschwankungen
beeinflusst wird, kann es sinnvoll sein, eine Temperatur-
bereinigung der Emissionen durchzuführen. Die Unter-
schiede zu den obigen Daten, die sich mit der Tempera-
turbereinigung ergeben, sind allerdings für den Zeitraum
von 1990 bis 2000 nicht groß. Die temperaturbereinigten
Emissionen fielen um 14,8 %. Davon wurden 87 % von
1990 bis 1995 realisiert und nur 13 % von 1995 bis 2000.
Im Jahr 2000 war der Wert der tatsächlichen CO2-Emis-
sionen gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Tem-
peraturbereinigt musste sogar ein Zuwachs von 0,8 % ver-
zeichnet werden (EICHHAMMER et al., 2001, S. 8;
ZIESING, 2001a; vgl. SRU, 2000, Tz. 716). 

Ursachen

429. Der bedeutsamste Einzelfaktor für die bisherige
Reduktionsbilanz ist der Transformationsprozess in den
neuen Bundesländern. Hier ist eine Steigerung der Effizi-
enz im Einsatz von Produktionsfaktoren und ein ausge-
prägter Strukturwandel zu beobachten. So ist die CO2-In-
tensität (gemessen als Relation zwischen den gesamten
CO2-Emissionen und dem realen BIP) in den neuen Län-
dern um 46 % im Zeitraum von 1990 bis 1995 gesunken.
Eine neue deutsch-britische Studie kommt allerdings zu
dem Ergebnis, dass neben den durch die Wiedervereini-
gung bedingten Emissionsminderungen ein darüber hi-
nausgehender „Politikeffekt“ verzeichnet werden kann.
Bei der Abschätzung dieses Politikeffekts wurden die in
dieser Zeitspanne auftretenden Auswirkungen der Libera-
lisierung des Strommarktes nicht eingerechnet; außer Be-
tracht blieb selbstverständlich auch der autonome techni-
sche Fortschritt in der Industrie (EICHHAMMER et al.,
2001, S. 15 ff.). Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass
politische Maßnahmen zu einem Anteil von etwa 40 % an
der energiebedingten CO2-Reduktion zwischen 1990 und
2000 beitrugen. Was den Rückgang der Gesamtheit der
Treibhausgase (18,2 %) angeht, wird der Politikanteil so-
gar auf 53 % geschätzt (EICHHAMMER et al., 2001,
S. 39). Das verbreitete Argument, der deutsche Klima-
schutz sei nur durch den Zusammenbruch der ostdeut-
schen Wirtschaft erfolgreich („wall-fall-profits“), ist
demnach deutlich zu relativieren.

Wesentlichen Anteil an den CO2-Minderungen hat die Er-
höhung des Beitrags CO2-freier Energieträger im Ener-
gieportfolio von 11,9 % (1990) auf rund 15 % (2000). Für
die zweite Hälfte der Neunzigerjahre sind hier der durch

verstärkte Förderung stark gestiegene Anteil erneuerbarer
Energiequellen, aber auch die noch leicht angestiegene
nukleare Stromerzeugung zu nennen. Als weitere Ursache
für die erreichte Emissionsminderung kann die Substitu-
tion von Kohle durch Öl und Gas angeführt werden, die
den durchschnittlichen CO2-Gehalt des fossilen Primär-
energieverbrauchs von 1995 bis 2000 um 8 % sinken ließ
(EICHHAMMER et al., 2001, S. 5 ff.). Für das Jahr 2000
war eine Zunahme der CO2-Emissionen im Energieerzeu-
gungs- und -umwandlungssektor um gut 2 % zu ver-
zeichnen (ZIESING, 2001b, S. 735). Dieser Anstieg ist in
erster Linie auf die Inbetriebnahme neuer Braunkohle-
kraftwerke in den neuen Bundesländern zurückzuführen,
durch die bereits früher stillgelegte, weniger effiziente
Anlagen ersetzt wurden (ZIESING, 2001b).

Die stärkste CO2-Emissionsminderung wurde in den Sek-
toren Industrie (30,5 % von 1990 bis 2000) und Energie-
wirtschaft (17,7 %) erzielt. Die CO2-Emissionen der
Haushalte sanken im selben Zeitraum um 11,5 %, was un-
ter anderem auf milde Winter zurückzuführen ist. Als be-
sonders problematisch erweist sich der Verkehrssektor.
Hier nahm der Ausstoß von Kohlendioxid mit 12,8 %
deutlich zu (ZIESING, 2001a).

3.2.1.2.2 Das nationale Klimaschutzprogramm
430. Am 18. Oktober 2000 wurde von der Bundesregie-
rung ein neues nationales Klimaschutzprogramm verab-
schiedet (Bundestagsdrucksache 14/4729), um das im in-
ternationalen Vergleich sehr ambitionierte nationale
CO2-Minderungsziel (25 % bis 2005 gegenüber 1990, 
s. Tz. 427) noch zu erreichen. Das Klimaschutzprogramm
umfasst einen detaillierten Maßnahmenkatalog und for-
muliert erstmals auch sektorale Teilziele. 

431. Die Bundesregierung geht in ihrem neuen nationa-
len Klimaschutzprogramm davon aus, dass mit den be-
reits zuvor ergriffenen Maßnahmen (unter anderem der
ökologischen Steuerreform, dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz, dem Markteinführungsprogramm für erneuerbare
Energien, dem 100 000-Dächer-Programm und der För-
derung schwefelarmer Kraftstoffe) bis zum Jahr 2005 nur
eine CO2-Minderung von 18 % bis 20 % gegenüber 1990
erzielbar wäre. Nach dieser Berechnung verblieb ein 
Defizit gegenüber der Zielsetzung von 5 bis 7 Prozent-
punkten oder 50 bis 70 Mio. t CO2 pro Jahr. Anderen Pro-
gnosen zufolge muss davon ausgegangen werden, dass
die Lücke noch größer war. So kam die Schätzung der
Prognos AG und des Energiewirtschaftlichen Instituts der
Universität Köln (EWI) aus dem Jahre 1999, die freilich
noch nicht alle in die Berechnung der Bundesregierung
eingegangenen bereits ergriffenen Maßnahmen berück-
sichtigen konnte, zu dem Ergebnis eines im Jahre 2005
gegenüber 1990 nur um 14 % niedrigeren Emissions-
niveaus (SCHLESINGER et al., 1999; vgl. SRU, 2000,
Tz. 1249).

Zur Schließung der Minderungslücke sieht das Klima-
schutzprogramm eine Reihe weiterer Maßnahmen vor.
Kern des neuen Programms ist eine sektorale Zuweisung
von Minderungsanteilen; danach sollen durch zusätzliche
Minderungsmaßnahmen die privaten Haushalte und der
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Gebäudebereich jährlich weitere 18 bis 25 Mio. t CO2, die
Energiewirtschaft und die Industrie 20 bis 25 Mio. t CO2
und der Verkehrssektor 15 bis 20 Mio. t CO2 bis 2005 ge-
genüber 1990 einsparen. Das Potenzial zur Reduzierung
von Treibhausgasen in der Abfallwirtschaft und der Land-
wirtschaft wurde nicht mit einbezogen. Zu den bedeu-
tendsten Einzelmaßnahmen gehören der Ausbau der
Kraft-Wärme-Kopplung, die Energieeinsparverordnung,
das Förderprogramm zur CO2-Minderung im Gebäudebe-
stand und die Erklärung der Deutschen Wirtschaft zum
Klimaschutz (Tz. 434, 446, 489 ff.). Das Maßnahmen-
bündel im Verkehrsbereich umfasst unter anderem eine
streckenbezogene Schwerverkehrsabgabe, Investitionen
in die Schieneninfrastruktur, die Förderung verbrauchsar-
mer Pkw, Vereinbarungen mit der Automobilindustrie und
Informations- und Aufklärungskampagnen (Tz. 435). Ins-
gesamt hat die Bundesregierung damit seit Herbst 1998
64 Politiken und Einzelmaßnahmen zur CO2-Minderung
eingeführt oder vorgeschlagen. Davon ist nur ein Teil be-
züglich seines potenziellen Beitrags zur Minderung von
CO2-Emissionen (vereinzelt auch CH4) bis zum Jahr 2005
quantifiziert worden. Diese quantifizierten Maßnahmen
sind in Tabelle 3.2.1-3 aufgeführt.

Beurteilung der Maßnahmen – Allgemeines

432. Der Umweltrat begrüßt die Beibehaltung des im
Vergleich zu anderen Industrieländern sehr ambitionier-
ten CO2-Minderungsziels von 25 % bis zum Jahr 2005.
Die Maßnahmenplanung des Klimaschutzprogramms
zeigt, dass die Bundesregierung das selbstgesetzte Ziel
ernsthaft anstrebt. 

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Festlegung sek-
toraler Ziele mit dem Kriterium möglichst kosteneffizien-
ter Reduktionsstrategien konfligieren kann, da in einzelnen
Sektoren möglicherweise noch über das sektorale Ziel hi-
naus wesentlich kostengünstigere Vermeidungsstrategien
erschlossen werden können als in den anderen Sektoren.
Unter Kosteneffizienzgesichtspunkten wäre daher bei vor-
gegebenen Reduktionszielen einer sektorübergreifenden
Optimierung grundsätzlich der Vorzug einzuräumen
(Tz. 478). Daher betrachtet der Umweltrat die sektorale
Verantwortungszuweisung als „second-best-Lösung“.

Die Lastenverteilung zwischen den Sektoren ist außer-
dem nicht hinreichend wirksam ausgestaltet. Eine Inter-
ministerielle Arbeitsgruppe (IMA CO2-Reduktion) ist be-
auftragt, bis zum Jahr 2003 Bericht zu erstatten, welche
sektoralen Maßnahmen die beabsichtigten Minderungs-
beiträge voraussichtlich verfehlen werden. Für den Fall
einer sich abzeichnenden Zielverfehlung in einzelnen
Sektoren sind jedoch keine konkreten, verschärften Maß-
nahmen vorgesehen; vielmehr soll in diesem Fall das ent-
stehende Defizit durch verstärkte Anstrengungen in den
anderen Sektoren kompensiert werden. Damit besteht
nicht nur die Möglichkeit, sondern geradezu ein Anreiz
für einzelne Sektoren, ihre Pflichten und Verantwortlich-
keiten auf andere abzuwälzen. 

433. Der Umweltrat befürchtet, dass bei vielen der zur
Schließung der Deckungslücke geplanten CO2-Minde-
rungsmaßnahmen die Beiträge nicht in der angesetzten

Höhe realisiert werden können. So soll ein großer Teil der
vorgesehenen Einsparungen durch freiwillige Vereinba-
rungen erzielt werden (s. Tabelle 3.2.1-3). Der Umweltrat
hat sich wiederholt skeptisch zu diesem Instrument
geäußert (Tz 447; SRU, 2000, Tz. 752 ff.; ausführlich
SRU, 1998, Tz. 275 ff.) und sieht es nicht als zielführend
an, dass zentrale Beiträge zum Klimaschutz durch frei-
willige Vereinbarungen realisiert werden sollen, die in-
haltliche Defizite aufweisen und bislang nicht mit wirk-
samen Sanktionen für den Fall der Zielverfehlung
versehen sind (näher Tz. 449 f. und Tz. 495). 

Des Weiteren hat der Umweltrat Zweifel an der zeitge-
rechten Realisierbarkeit des im Klimaschutzprogramm
angesetzten Emissionsminderungspotenzials bei denjeni-
gen Maßnahmen, deren volle Wirksamkeit sich erst mit
Zeitverzögerung einstellen wird. Hier sind z. B. die am
1. Februar 2002 in Kraft tretende Energieeinsparverord-
nung (s. Tz. 434) und die Modernisierung von KWK-An-
lagen zu nennen. Bereits Mitte der Neunzigerjahre erwar-
tete man eine erhebliche kurzfristige CO2-Minderung
durch die Neufassung der Wärmeschutzverordnung und
der Heizungsanlagenverordnung, die Förderprogramme
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zur Wohn-
raummodernisierung und CO2-Einsparung sowie die
Öko-Zulage bei der Eigenheimförderung. Die erwartete
Entwicklung einer relativ kurzfristigen CO2-Minderung
trat aber nicht ein (BARTHOLMAI, 2000).

Der Umweltrat bezweifelt außerdem, dass angesichts des
starken Verkehrszuwachses die ergriffenen Maßnahmen
zur Erreichung des CO2-Ziels für diesen Sektor ausrei-
chen werden (näher dazu Tz. 435 ff.). 

Sektor private Haushalte

434. Im Sektor private Haushalte sind die Energieeins-
parverordnung (BGBl I 2001, S. 3085 bis 3102) sowie die
Förderprogramme zur rationellen Energienutzung im
Gebäudebestand und Maßnahmen zur Reduzierung des
Stromverbrauchs (insbesondere Stromeinsparung bei Elek-
tro- und Elektronikgeräten) als wichtigste Maßnahmen zur
CO2-Minderung zu nennen. Die Energieeinsparverordnung
und die zinsverbilligten Darlehen der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau etwa zur Wärmedämmung oder zur Erneuerung
von Heizungsanlagen in den privaten Haushalten werden
sich jedoch erst langfristig auswirken. Daher sieht der Um-
weltrat nicht, wie in der verbleibenden Zeit bis zum Jahr
2005 mit den zuvor genannten Maßnahmen das im natio-
nalen Klimaschutzprogramm festgelegte Sektorziel einer
CO2-Emissionsminderung von 18 bis 25 Mio. Tonnen ge-
genüber 1990 erreicht werden kann. 

Grundsätzlich hält der Umweltrat die Energieeinsparver-
ordnung für ein zielführendes Instrument. Zu begrüßen ist
insbesondere, dass sie direkt den CO2-relevanten Primär-
energieverbrauch reguliert. Die Verordnung ist allerdings
vielfach wegen ihrer Kompliziertheit kritisiert worden.
Tatsächlich ist sie für nicht entsprechend fachlich qualifi-
zierte Anwender schwer verständlich. Grundsätzlich ver-
meidbar wäre hohe Komplexität in diesem speziellen Re-
gelungsbereich aber nur, wenn ein völlig anderer
Steuerungsansatz, nämlich eine entschiedenere, auch für
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Tabel le 3.2.1-3

Politiken und Maßnahmen zur Verminderung von Treibhausgasemissionen 
seit Herbst 1998 mit quantifiziertem Minderungspotenzial

Bezeichnung der Maßnahme 

Erwartete Beiträge zur 
Minderung von  

Treibhausgasemissionen  
bis 2005 gegenüber 1990 

 (Mio. t CO2/Jahr) 

Sektoren 

Ökologische Steuerreform 10* sektorübergreifend 
Energieeinsparverordnung (EnEV) 4
Förderprogramm zur Energieeinsparung im Gebäudebestand 5–7
Maßnahmen im Bereich Stromverbrauch, insbesondere Stand-
by-Verbrauch von Elektro- und Elektronikgeräten in Haushal-
ten und Büros; Ausweitung der Energieverbrauchskennzeich-
nung/ freiwillige Selbstverpflichtung der Gerätehersteller 

5

Förderung des Erdgaseinsatzes 3,1

private Haushalte 

Ökologische Steuerreform 6–8*

Luftverkehr 
– Emissionsorientierte Abgaben 
– Bessere Abstimmung im Flugverkehr 

1

Förderung schwefelarmer Kraftstoffe 2–5**

Verwendung von Leichtlaufreifen und -ölen 3–5,5
Anti-Stau-Programm 0,5
Förderung verbrauchsarmer Pkw mit CO2-Emissionen von 
höchstens 120g/km im Rahmen der Kfz-Steuer 1

Streckenabhängige Autobahnbenutzungsgebühr für Lkw 5
CO2-Minderung bei neuen Kfz; freiwillige Vereinbarung mit 
der Automobilindustrie 4–7**

Telematik- und Flottenmanagementsysteme 3
Informations- und Aufklärungsmaßnahmen 5

Verkehr 

Förderung von Contracting 1
Weiterentwicklung der „Erklärung der deutschen Wirtschaft 
zur Klimavorsorge“ 10

Erklärung des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI)  
zu Elektroanwendungen 1,5–2,0

KWK-Langfristprogramm: Einführung einer Quotenregelung 
bis spätestens Mitte 2001*** 10***

Angebot „grünen“ Stroms 101,5
Energieeinsparverordnung im Bereich Industrie und 
Kleinverbrauch 6

Anhebung der Wirkungsgrade von so genannten 
Nebenaggregaten 2

Zubau von Erdgas-gefeuerten GuD-Kraftwerken 5–10

Industrie 

KWK-Langfristprogramm: Einführung einer Quotenregelung 
bis spätestens Mitte 2001*** 10***

Contracting und andere Energiedienstleistungen 2
Erneuerbare-Energien-Gesetz 10
Markteinführungsprogramm für erneuerbare Energien 2,5
100 000 Dächer-Programm 0,2

Energiewirtschaft 
und Erneuerbare 

Energien 

Maßnahmen im Bereich Siedlungsabfall 15 Mio. t CO2-Äquivalente Abfallwirtschaft 
Biogas in der Landwirtschaft 0,7 Landwirtschaft 

* Der erwartete CO2-Minderungseffekt durch die ökologische Steuerreform im Sektor Verkehr in Höhe von 6 bis 8 Mio. t ist im gesamten Poten-
zial (sektorübergreifend) von 10 Mio. t enthalten. 

** Der erwartete CO2-Minderungseffekt durch die Förderung schwefelarmer Kraftstoffe ist größtenteils schon in der Vereinbarung der Automobil-
industrie zur CO2-Minderung bei neuen Kfz enthalten

*** Der erwartete CO2-Minderungseffekt durch das KWK-Langfristprogramm ist sowohl im Sektor Industrie als auch im Sektor Energiewirtschaft
enthalten; die vorgesehene Quotenregelung wurde durch eine Kombination aus Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und der deutschen
Wirtschaft und Bonusregelung ersetzt (Tz. 489 ff.).

Quelle: nach Bundestagsdrucksache 14/4729, S. 43 ff, verändert
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den Gebäudebereich hinreichend anreizwirksame Verteue-
rung der Energie über Abgaben- oder Emissionshandels-
lösungen, gewählt würde. Solange dafür nicht nur die po-
litische Bereitschaft, sondern auch die Akzeptanz auf
Seiten der Adressaten fehlt, bleibt nur eine – angesichts der
Gegebenheiten des zu regelnden Sachbereichs unvermeid-
licherweise komplizierte – ordnungsrechtliche Lösung.
Klagen der Adressaten über die Kompliziertheit der Ver-
ordnung, die nicht mit der erklärten Bereitschaft verbun-
den sind, als Alternative den Einsatz steuerungswirksamer
ökonomischer Instrumente zu akzeptieren, haben daher
wenig Überzeugungskraft. 

Sektor Verkehr

435. Im Sektor Verkehr war eine Zunahme der Ver-
kehrsleistung im Personenverkehr um 28 % und im
Straßengüterverkehr um gut 100 % zwischen 1990 und
2000 zu beobachten (BMVBW, 2001a). Im gleichen Zeit-
raum ist ein Anstieg der CO2-Emissionen dieses Sektors
von 12,8 % festzustellen (ZIESING, 2001a). Allerdings
sind die verkehrsbedingten CO2-Emissionen in der zwei-
ten Hälfte der Neunzigerjahre nur noch abgeschwächt ge-
stiegen und waren im Jahr 2000 sogar niedriger als im Jahr
zuvor. Nach neuesten Untersuchungen, die im Auftrag des
Umweltbundesamtes durchgeführt wurden, wird der CO2-
Ausstoß des Verkehrs in der Bundesrepublik Deutschland
aber noch über das Jahr 2010 hinaus weiter zunehmen und
sich erst danach stabilisieren (IFEU, 2001). 

Als eine der wesentlichen Maßnahmen zur Erreichung
des Minderungsziels für den Sektor Verkehr ist die ökolo-
gische Steuerreform mit einem geschätzten Minderungs-
potenzial in Höhe von 6 bis 8 Mio. t CO2 anzusehen. Vor
dem Hintergrund des Rückgangs des Treibstoffabsatzes
zwischen 1999 und 2001 wird dies vom Umweltrat als er-
reichbar eingeschätzt (Tz. 460). 

436. Neben der ökologischen Steuerreform werden im
Klimaschutzprogramm für den Verkehrsbereich als wei-
tere Maßnahmen mit großem Minderungspotenzial die
Förderung verbrauchsarmer Pkw und die streckenabhän-
gige Autobahnbenutzungsgebühr für Lkw angeführt. Ent-
gegen den ursprünglichen Absichten der Europäischen
Kommission und auch der Bundesregierung konnte mit
den europäischen Automobilproduzenten (Association
des Constructeurs Européens d’Automobiles, ACEA) le-
diglich ein durchschnittlicher Flottenverbrauch neu zuge-
lassener Fahrzeuge von 140 g CO2 je Fahrzeugkilometer
bis zum Jahre 2008 vereinbart werden (ACEA, 1998). Im
nationalen Klimaschutzprogramm wird von 120 g CO2
je Fahrzeugkilometer ausgegangen (dies entspricht in
etwa einem Verbrauch von 5 Litern pro 100 km). Nach
den Plänen der Europäischen Kommission soll die Redu-
zierung durch zusätzliche Maßnahmen, insbesondere
durch steuerliche Anreize und Informationen, erreicht
werden. Eine Kennzeichnungspflicht für CO2-Emissio-
nen ist 1999 beschlossen worden. Weiter gehende Maß-
nahmen stehen aber noch aus. Zudem hat ACEA die
Selbstverpflichtung von einigen Bedingungen abhängig
gemacht (z. B. keine neuen Steuern für den Automobilver-
kehr), bei deren Nichterfüllung neu verhandelt werden
soll (vgl. KEAY-BRIGHT, 2000). Von der ACEA-Verein-

barung wird zwar EU-weit eine Verminderung von
81 Mio. t CO2 gegenüber dem Trend erwartet. Dies bedeu-
tet aber insgesamt noch immer einen weiteren Anstieg (vgl.
ECCP, 2001, S. 6). Die Europäische Kommission erwartet
in einem Szenario für Deutschland, dass die CO2-Emissio-
nen im Straßenverkehr trotz der Selbstverpflichtung der
Automobilhersteller von 1995 bis 2010 um 7 Mio. Tonnen
zunehmen werden (BLOC et. al., 2001, Annex Germany).
Danach wäre für diesen Bereich eine deutliche Verfehlung
des sektoralen Klimaschutzziels zu erwarten. 

437. Als ein im Grundsatz geeignetes Mittel zur CO2-
Minderung im Verkehrsbereich erachtet der Umweltrat
die geplante streckenbezogene Schwerverkehrsabgabe
(SVA), die für Lkw über 12 Tonnen gelten soll (Gesetz-
entwurf vom 1. Oktober 2001 über die Erhebung von
streckenbezogenen Gebühren für die Benutzung von
Bundesautobahnen mit schweren Nutzfahrzeugen, Bun-
destagsdrucksache 14/7822). Unter Berücksichtigung der
von der EU gesetzten Bedingung, dass sich die „gewoge-
nen durchschnittlichen Mautgebühren (...) an den Kosten
für den Bau, den Betrieb und den Ausbau des betreffen-
den Verkehrswegenetzes orientieren“ sollten (Artikel 7
Abs. 9 der EG-Richtlinie 1999/62/EG vom 17. Juni 1999),
ermittelten Gutachter im Auftrag des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) eine
durchschnittliche Abgabenhöhe von 0,15 Euro (29,3 Pf).
Daraus ergeben sich in Abhängigkeit von Achslast und
Emissionsklasse Abgabensätze zwischen 0,10 Euro
(19,5 Pf.) und 0,17 Euro (33,2 Pf.) je km (BMVBW,
2001b). Die Lenkungswirkung der so berechneten Ab-
gabe wird nach Einschätzung des Umweltrates zu gering
sein, um nennenswert zu der vom Gesetzgeber ge-
wünschten Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße
auf die Schiene beizutragen. Zu widersprechen ist der
Forderung von Wirtschaftsverbänden nach einer Kom-
pensation der Schwerverkehrsabgabe durch eine Senkung
der Kfz-Steuer oder gar zusätzlich der Mineralölsteuer.
Eine vollständige Kompensation der finanziellen Belas-
tung wäre insbesondere im Falle der Mineralölsteuer kon-
traproduktiv. Die beabsichtigte Anreizwirkung würde da-
mit konterkariert. Aus umwelt- und klimapolitischen
Gründen sollte auch nicht der Forderung der Verbände
entsprochen werden, die Zweckbindung ausschließlich
auf den Straßenverkehr auszurichten und dabei den Aus-
bau der Schienenwege auszusparen (vgl. DVZ, 2001).
Problematisch ist auch die geplante weitestgehende Be-
schränkung der Schwerverkehrsabgabe auf Autobahnen.
Eine dadurch bedingte Verlagerung des Verkehrs auf
Landstraßen sollte unbedingt vermieden werden. An-
dernfalls besteht die Gefahr, dass insgesamt höhere Um-
weltbelastungen entstehen. Zu kritisieren sind auch die
Ausklammerung von Lkw unter 12 Tonnen und die
vorgesehene Differenzierung nach Schadstoffklassen
ohne Berücksichtigung der CO2-Emissionen.

438. Der Umweltrat bedauert außerdem, dass die Bun-
desregierung von dem auch unter Klimaschutzgesichts-
punkten sinnvollen Instrument der Geschwindigkeitsbe-
grenzung auf Autobahnen und Bundesstraßen keinen
Gebrauch machen will (vgl. GOHLISCH und MALOW,
1999).
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Sektor Industrie und Energiewirtschaft

439. In diesem Sektor zählen zu den wichtigen Maß-
nahmen die Weiterentwicklung der Selbstverpflichtung
zum Klimaschutz sowie die Kombination aus Verein-
barung und Bonusregelung zur Förderung der Kraft-
Wärme-Kopplung. Der Umweltrat befürchtet, dass beide
Instrumente das Minderungspotenzial, das sie nach der
Planung im Klimaschutzprogramm realisieren sollen, we-
gen zahlreicher Konstruktionsschwächen bei weitem
nicht ausschöpfen werden (näher dazu Tz. 448 ff., 495).

Sektor Abfallwirtschaft

440. Für den Bereich der Siedlungsabfallwirtschaft wird
im Klimaschutzprogramm eine Minderung der jährlichen
Methan-Emissionen um 15 Mio. t CO2-Äquivalente bis
zum Jahr 2005 angegeben. Hauptverursacherquelle in 
diesem Sektor ist die Abfallablagerung. Als besonders un-
günstig ist die Ablagerung von unvorbehandelten Sied-
lungsabfällen einzustufen, da diese eine hohe Gasbildungs-
rate aufweisen. Verfügen die genutzten Deponien über
keine Gasfassung, kann das stark methanhaltige Depo-
niegas ungehindert in die Atmosphäre entweichen. Auch
bei den technisch besser ausgestatteten Deponien, die über
eine Gasfassung verfügen, ist eine vollständige Erfassung
des Deponiegases derzeit nicht möglich. Die Wirkungs-
grade der Entgasung liegen bei maximal 80 %. Im Durch-
schnitt ist eher von 50 % auszugehen (KOST, 1999). Das
für Mitte 2005 vorgesehene definitive Verbot der Ablage-
rung von unvorbehandelten Abfällen (Tz. 759, 1074) ist da-
her auch aus Sicht des Klimaschutzes dringend erforder-
lich. Derzeit werden immerhin noch 15 Mio. Tonnen
unvorbehandelter Abfall abgelagert, sodass noch ein be-
trächtliches Emissionsminderungspotenzial besteht.

441. Seit 1990 sind für die Abfallwirtschaft bereits we-
sentliche Emissionsminderungen zu verzeichnen. Die sehr
treibhauswirksamen Methanemissionen konnten seitdem
auf weniger als die Hälfte reduziert werden. Von damals
1,894 Mio. Tonnen sind die Emissionen auf nur noch
0,794 Mio. t Methan im Jahr 1999 abgesunken (UBA,
2001). Damit konnte der Beitrag der Abfallwirtschaft zu
den gesamten anthropogenen Methanemissionen in
Deutschland von 34 % auf 25 % gesenkt werden. Begüns-
tigend für die bisherige Emissionsminderung dürfte sich
ausgewirkt haben, dass neben der zunehmenden Vorbe-
handlung von Abfällen vor einer Ablagerung die getrennte
Abfallsammlung – insbesondere die separate Erfassung
und Verwertung von Bioabfall und Kunststoffen – in den
Neunzigerjahren etabliert wurde und dass im selben Zeit-
raum die Gasfassung der Deponien sukzessive verbessert
wurde.

442. Unter der Voraussetzung, dass die oben wiederge-
gebenen Emissionsdaten, die auf Schätzungen beruhen,
annähernd den realen Verhältnissen entsprechen, wurden
1999 insgesamt 1,1 Mio. t Methan weniger emittiert als
1990 (vgl. Tabelle 3.2.1-4) (UBA, 2001). Wie Methan-
emissionen in CO2-Äquivalente umzurechnen sind, hängt
vom betrachteten Zeithorizont ab. Je kürzer der Zeithori-
zont, desto höher ist der Gewichtungsfaktor, der sich ergibt.
Wird ein unter dem Gesichtspunkt der Generationenver-

antwortung eher kurzer Zeitraum von 100 Jahren zugrunde
gelegt, ergibt sich ein Gewichtungsfaktor von 21, d. h. 1 t
Methan entspricht 21 t CO2 (UBA, 2001, S. 115; IPCC,
1996a, S. 121). Ausgehend von diesem Gewichtungsfaktor
ergibt sich für die Jahre seit 1996 eine bei Methan erreichte
Emissionsminderung von 23,1 Mio. t CO2-Äquivalenten;
die klimapolitische Zielsetzung, 15 Mio. t CO2-Äquiva-
lente bis zum Jahr 2005 gegenüber 1990 einzusparen,
wäre dann bereits im Jahr 1994 erreicht worden (Ta-
belle 3.2.1-4). Dieser Erfolg relativiert sich allerdings,
wenn man einen längeren Zeithorizont und einen ent-
sprechend niedrigeren Gewichtungsfaktor wählt. Bei
Zugrundelegung eines aus klimapolitischer Sicht ange-
messeneren Zeitraums von 500 Jahren und dem zugeord-
neten Gewichtungsfaktor 6,5 (IPCC, 1996a) ergäbe sich
für die Minderung der Emissionen im Sektor Abfallwirt-
schaft zwischen 1999 und 1990 ein CO2-Äquivalent von
7,15 Mio. Tonnen.

443. Die treibhausrelevanten Emissionen der Abfallwirt-
schaft lassen sich auch zukünftig noch deutlich weiter re-
duzieren. Ein weiterer mittel- bis langfristig wirksamer
Rückgang der Emissionen wird mit dem Wirksamwerden
des Verbots der Ablagerung unvorbehandelter Abfälle und
der Einstellung des Betriebs nicht TASi-konformer De-
ponien einsetzen, voraussichtlich also im Wesentlichen ab
2005. Nach jetzigem Erkenntnisstand reduzieren die ab
Juni 2005 notwendigen mechanisch-biologischen oder
thermischen Vorbehandlungsstufen das klimarelevante
Emissionspotenzial der noch abzulagernden Abfälle min-
destens um den Faktor 10 (KOST, 1999). Für die Errei-
chung des nationalen 25 %-Reduktionsziels sind diese
unter Klimaschutzgesichtspunkten begrüßenswerten Fort-
schritte allerdings nicht relevant, da sie sich nicht auf
CO2-Emissionen beziehen.

Fazit

444. Insgesamt begrüßt der Umweltrat das neue Klima-
schutzprogramm. Er sieht aber Anlass zu der Befürch-
tung, dass auch dieses Programm zur Erreichung des Min-
derungsziels im Jahr 2005 noch nicht ausreicht. Zwar sind
in einigen Bereichen unerwartet positive Entwicklungen
eingetreten. In anderen Bereichen befürchtet der Um-
weltrat jedoch deutliche Zielverfehlungen; dies betrifft
insbesondere den Verkehrssektor.

Im Folgenden werden einzelne strategisch wichtige
Aspekte der deutschen und europäischen Klimapolitik
hinsichtlich ihrer Effizienz und Effektivität ausführlicher
diskutiert.

3.2.1.2.3 Ökologische Steuerreform
445. Der Umweltrat hat bereits in seinem Umweltgut-
achten 2000 ausführlich zur ökologischen Steuerreform
Stellung genommen (SRU, 2000, Tz. 97 ff.). Dabei wurde
der Ansatz, durch eine verursachergerechte Kostenanlas-
tung Anreize zur Verminderung von Umweltbelastungen
zu setzen, grundsätzlich begrüßt. Zugleich wurde jedoch
Kritik geübt an der konkreten Ausgestaltung der Öko-
steuer. Dies betraf insbesondere ihre fehlende Emissions-
orientierung und die weit reichenden Ausnahmeregelungen
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für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes sowie
der Land- und Forstwirtschaft. Darüber hinaus hat der
Umweltrat in seinem Umweltgutachten 2000 auch zu be-
denken gegeben, dass ein System handelbarer CO2-Li-
zenzen (bzw. eine vergleichbare Lösung für andere kli-
marelevante Gase) generell gegenüber einer Steuerlösung
vorzuziehen wäre. Die genannten Kritikpunkte hält der
Umweltrat nach wie vor aufrecht; sie sollen hier nicht
noch einmal im Detail wiederholt werden. Stattdessen be-
schränken sich die nachfolgenden Ausführungen im We-
sentlichen auf eine Darstellung und Bewertung der Ent-
wicklungen im Berichtszeitraum und auf die gegenwärtig
sehr kontrovers diskutierte Frage, in welcher Weise die
Ökosteuer nach 2003 fortgeführt werden sollte.

3.2.1.2.3.1 Klimaschutzvereinbarung zwischen
Bundesregierung und deutscher
Wirtschaft

446. Im Rahmen ihrer Selbstverpflichtungserklärung
zum Klimaschutz von 1995 hat die deutsche Wirtschaft 
– vertreten durch 18 Verbände unter Federführung des
Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) – zuge-
sagt, ihre spezifischen CO2-Emissionen (also die Emis-
sionen pro Outputeinheit) bis zum Jahr 2005 um 20 % ge-
genüber dem Basisjahr 1990 zu senken. Um diese
Verpflichtung und die zu ihrer Erfüllung ergriffenen Maß-
nahmen verifizieren zu können, wurde im Konsens zwi-

schen den beteiligten Industrieverbänden und der Bun-
desregierung das Rheinisch-Westfälische Institut für
Wirtschaftsforschung mit einem jährlichen CO2-Monito-
ring beauftragt. Erfasst und dargestellt werden hierbei 
Energieeinsatz und CO2-Emissionen sowohl in ihrer
absoluten Entwicklung als auch um saisonale bzw. kon-
junkturelle Schwankungen und Sondereinflüsse berei-
nigt. Bisher wurden drei Monitoring-Berichte veröffent-
licht. Bereits anhand der ersten beiden Berichte
(BUTTERMANN et al., 1999; HILLEBRAND et al.,
1997), die den Zeitraum von 1995 bis 1997 umfassen,
wurde deutlich, dass Reduktionszusagen, die sich ledig-
lich auf die spezifischen Emissionen beziehen und zum
Teil auf bereinigten Daten basieren, für den Klimaschutz
nur von begrenzter Bedeutung sind. Insbesondere zeigte
sich, dass zwar die spezifischen Emissionen in allen Bran-
chen rückläufig waren, die absoluten Emissionen jedoch,
die für den Klimaschutz letztlich ausschlaggebend sind,
teilweise weiter anstiegen.

Wie der im Dezember 2000 veröffentlichte dritte Monito-
ring-Bericht zeigt (BUTTERMANN und HILLEBRAND,
2000), hat sich diese Entwicklung auch im Zeitraum von
1997 bis 1998 fortgesetzt. Während die spezifischen CO2-
Emissionen durchgängig eine rückläufige Tendenz auf-
weisen, sind die absoluten CO2-Emissionen in der Mehr-
zahl der an der Selbstverpflichtung beteiligten Branchen
nahezu unverändert geblieben oder sogar angestiegen.

Tabel le 3.2.1-4

Emissionsminderung von Methan in der Abfallwirtschaft 
(Ergebnisse auf der Basis einer Modellrechnung)

Jahr Methanemissionen1

(Mio. t) 

Emissionsminderung 
gegenüber 1990 

(Mio. t) 

Emissionsminderung 
gegenüber 1990 

(Mio. t CO2-Äquiv.)2

1990 1,894 0 0

1991 1,6743 0,220 4,620

1992 1,453 0,441 9,261

1993 1,2843 0,610 12,810

1994 1,114 0,780 16,380

1995 1,029 0,865 18,165

19964 0,792 1,102 23,142

19974 0,794 1,100 23,100

19984 0,794 1,100 23,100

19994 0,794 1,100 23,100

1 Methanemissionen aus Deponien, der Abwasserbehandlung und der Klärschlammverwertung (außer landwirtschaftliche Verwendung)
2 ermittelt mit einem Gewichtungsfaktor für Methan von 21
3 die Werte für die Jahre 1991 und 1993 wurden durch Interpolation ermittelt
4 vorläufige Angaben für die Jahre 1996 bis 1999
Quelle: UBA, 2001, S. 140
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Wesentliche Ausnahmen bilden lediglich die Stahlindu-
strie und die chemische Industrie. Insgesamt zeigt sich
nach Bereinigung um saisonale und konjunkturelle Ein-
flüsse, dass die absoluten CO2-Emissionen der beteiligten
Branchen zwischen 1997 und 1998 lediglich um
3,1 Mio. Tonnen pro Jahr gefallen sind. Im Vergleich
hierzu lag der um saisonale und konjunkturelle Einflüsse
bereinigte Rückgang zwischen 1995 und 1997 noch bei
ca. 10 Mio. t CO2 pro Jahr (vgl. SRU, 2000, Tz. 753).

447. Der Umweltrat hat sich bereits in seinem Umwelt-
gutachten 1998 ausführlich mit den vielfachen Problemen
umweltbezogener Selbstverpflichtungen befasst und ei-
nen vorsichtigen, eher restriktiven Einsatz dieses Instru-
ments empfohlen (vgl. SRU, 1998, Tz. 276 ff.). Speziell
mit Blick auf die Selbstverpflichtungserklärung der deut-
schen Wirtschaft zum Klimaschutz wurde darüber hinaus
im Umweltgutachten 2000 bemängelt, dass sich die Re-
duktionsziele lediglich an den spezifischen Emissionen
orientieren, und es wurde dringend eine Nachbesserung
gefordert (SRU, 2000, Tz. 752). Um so mehr bedauert der
Umweltrat, dass die Selbstverpflichtungserklärung von
1996 im November 2000 in eine formelle Vereinbarung
zwischen Bundesregierung und deutscher Wirtschaft
mündete, die bis zum Jahr 2012 läuft und nach wie vor nur
auf eine Verminderung der spezifischen Emissionen ab-
zielt (Umweltbrief, 2000). Die Vereinbarung enthält im
Einzelnen folgende Zusagen der Wirtschaft:

– Die spezifischen CO2-Emissionen der an der Verein-
barung beteiligten Branchen werden bis zum Jahr
2005 nicht wie bisher vorgesehen um 20 %, sondern
um 28 % gegenüber dem Basisjahr 1990 reduziert.

– Die spezifischen Emissionen der sechs Treibhausgase
des Kyoto-Protokolls (CO2, CH4, N2O, SF6, HFKW
und FKW) werden – gemessen und aggregiert in CO2-
Äquivalenten – bis zum Jahr 2012 um 35 % gegenüber
dem Basisjahr 1990 reduziert.

Im Gegenzug hat die Bundesregierung gegenüber der
Wirtschaft folgende Zusagen gemacht, deren Gültigkeit an
die erfolgreiche Umsetzung der Vereinbarung geknüpft ist:

– Die Bundesregierung wird, abgesehen von einer ge-
gebenenfalls erforderlichen Umsetzung EU-rechtli-
cher Vorgaben, keine Initiative ergreifen, um die Ziele
der Klimaschutzpolitik auf ordnungsrechtlichem Weg
zu erreichen. Insbesondere wird auf die Einführung ei-
nes verbindlichen Energieaudits verzichtet. Unberührt
hiervon bleiben jedoch die Energieeinsparverordnung
sowie Maßnahmen zum Ausbau der Kraft-Wärme-
Kopplung.

– Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, dass
der deutschen Wirtschaft im internationalen Vergleich
keine Wettbewerbsnachteile entstehen bei der Fortent-
wicklung der ökologischen Steuerreform, bei der Har-
monisierung der Energiebesteuerung in der Europä-
ischen Union sowie bei der Umsetzung der
Kyoto-Verpflichtungen und der damit gegebenenfalls
verbundenen Instrumente („emission trading“, „joint
implementation“, „clean development mechanism“).

Die regelmäßige Überprüfung der Umsetzung dieser Ver-
einbarung wird weiterhin durch ein unabhängiges wirt-
schaftswissenschaftliches Forschungsinstitut vorgenom-
men.

448. Der Umweltrat schätzt die zwischen Bundesregie-
rung und deutscher Wirtschaft getroffene Klimaschutz-
vereinbarung als noch immer unzureichend ein. Eine
Reduzierung der spezifischen Emissionen um 35 % bis
2012 gegenüber dem Basisjahr 1990 stellt keine Gewähr
dafür dar, dass auch die absoluten Emissionen hinrei-
chend stark sinken. Ausschlaggebend für die Entwicklung
der absoluten Emissionen ist in diesem Zusammenhang
die Wachstumsrate der Industrieproduktion. Je höher
diese Wachstumsrate ist, um so geringer fällt der Rück-
gang der absoluten Emissionen aus. Bei einer durch-
schnittlichen jährlichen Wachstumsrate der Industriepro-
duktion von 2 % pro Jahr würde der Effekt der sinkenden
spezifischen Emissionen vollständig kompensiert, sodass
die absoluten Emissionen konstant blieben. Legt man in
einem aus ökologischer Sicht weniger pessimistischen
Szenario eine Wachstumsrate von jährlich 0,7 % zugrunde
– dies entspricht dem durchschnittlichen Wachstum der
Industrieproduktion im Zeitraum von 1991 bis 1999 –, so
steht der Senkung der relativen Emissionen um 35 % le-
diglich eine Senkung der absoluten Emissionen um
23,2 % gegenüber (jeweils bezogen auf das Basisjahr
1990). Der absolute Emissionsrückgang bis 2012 würde
folglich auch in diesem Fall noch deutlich hinter der Ziel-
setzung der Bundesregierung zurückbleiben, die absolu-
ten CO2-Emissionen bereits bis zum Jahr 2005 um 25 %
zu senken (Tz. 427).

449. Nach einer Studie für die EU-Kommission (de
BEER et al., 2001) ist davon auszugehen, dass beim heu-
tigen technologischen Stand die industriellen CO2-
Emissionen in der Europäischen Union durch Effizienz-
steigerungen im Rahmen ohnehin fälliger Erneuerungen
des Kapitalstocks bis zum Jahr 2010 um knapp 28 % ab-
solut gegenüber dem Basisjahr 1990 gesenkt werden kön-
nen, ohne dass hierdurch zusätzliche Kosten entstehen.
Soweit davon auszugehen ist, dass sich diese Ergebnisse
von der Größenordnung her in etwa auf die bestehenden
Reduktionspotenziale in Deutschland übertragen lassen,
drängt sich die Vermutung auf, dass der Bundesregierung
im Rahmen der Klimaschutzvereinbarung von der Indus-
trie nur solche Emissionsreduktionen zugesagt wurden,
die sich ohnehin aus den längerfristigen Investitions-
planungen ergeben (ähnlich auch CANSIER, 1999,
S. 377 f.). Dies wäre auch insofern wenig überraschend,
als der BDI bzw. die untergeordneten Verbände keinerlei
Sanktionspotenzial gegenüber ihren Mitgliedsunterneh-
men besitzen und damit keine wesentlichen Emissi-
onsreduktionen durchsetzen können, die über die ohnehin
vorgesehenen Planungen hinausgehen. Dies ist jedoch
kaum zu vereinbaren mit dem Wortlaut der Klimaschutz-
vereinbarung, wonach die deutsche Wirtschaft die von ihr
zugesagten Emissionsreduktionen im Rahmen „besonde-
rer Anstrengungen“ zu erbringen hat (BMU, 2000b,
S. 633). Hier bestätigt sich einmal mehr die Berechtigung
der bereits im Umweltgutachten 1998 abgegebenen Emp-
fehlung, freiwillige Selbstverpflichtungen und darauf
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fußende Vereinbarungen mit der Wirtschaft eher restriktiv
zu handhaben (vgl. SRU, 1998, Tz. 276 ff.). 

450. Eine weitere Schwäche der Klimaschutzvereinba-
rung zwischen Bundesregierung und deutscher Wirtschaft
sieht der Umweltrat darin, dass keine verbindlichen Zwi-
schenziele vereinbart wurden und kein konkreter Sankti-
onsmechanismus für den Fall der Zielverfehlung vorgese-
hen ist. Die gegenwärtige Klimaschutzvereinbarung ist
zwar so wenig anspruchsvoll formuliert, dass eine Ziel-
verfehlung als äußerst unwahrscheinlich erscheint. Soweit
diese Vereinbarung jedoch als „Prototyp“ einer neuen, an
Kooperationsprinzip und Selbstregulierung orientierten
Umweltpolitik gelten soll, wäre ein konkreter Sanktions-
mechanismus dringend erforderlich gewesen. Da die im
Rahmen der ökologischen Steuerreform gewährten Steuer-
ermäßigungen für das Produzierende Gewerbe die poli-
tische Gegenleistung für die freiwilligen Klimaschutz-
anstrengungen der Wirtschaft darstellen, hätte die
Vereinbarung aus Sicht des Umweltrates zwingend bein-
halten müssen, dass die Steuerermäßigungen für den Fall
der Zielverfehlung ausgesetzt werden und gegebenenfalls
auch eine Steuernachzahlung erforderlich wird. Der Um-
weltrat begrüßt, dass hier aufgrund beihilfeaufsichtlicher
Beanstandungen der Europäischen Kommission Nach-
besserungen erfolgen werden (Tz. 404 f.).

451. Darüber hinaus ist zu bemängeln, dass sich die
Bundesregierung durch Abschluss der Klimaschutzver-
einbarung mit der deutschen Wirtschaft bis zum Jahr 2012
nahezu jeglicher instrumenteller Flexibilität in der Kli-
maschutzpolitik beraubt hat. Denn anders als ein Gesetz
oder eine Verordnung, die sich – zumindest prinzipiell –
jederzeit an neue Erfordernisse oder neue Einsichten an-
passen lassen, können die Inhalte einer Vereinbarung zwi-
schen Bundesregierung und Industrie nicht ohne großen
Schaden für Glaubwürdigkeit und Verhandlungsposition
bei künftigen, ähnlich gelagerten Vereinbarungsvorhaben
einseitig widerrufen werden. Erhalten bleibt eine gewisse
Flexibilität für Maßnahmen, die von der europäischen
Ebene ausgehen. Hier können sich, wie das unglückliche
deutsche Vorgehen im Zusammenhang mit der europä-
ischen Altautoverordnung zeigt (vgl. Abschn. 4.2.3.2),
auf nationaler Ebene getroffene Vereinbarungen zwar
ebenfalls faktisch flexibilitätsmindernd auswirken. Es
liegt jedoch auf der Hand, dass nationale Politikstrategien
auf europäischer Ebene formellen und informellen Bin-
dungswirkungen durch freiwillige Vereinbarungen weni-
ger zugänglich sind als die rein nationale Politik. Die gel-
tende Vereinbarung enthält denn auch nichts, was die
Bundesregierung daran hinderte, den Richtlinienvor-
schlag der Kommission für ein europäisches Emissions-
handelssystem zu unterstützen (Abschn. 3.2.1.2.4.4). 

452. Sofern der bestehenden Vereinbarung nicht durch
die Institutionalisierung eines verbindlichen europäischen
Emissionshandelssystems die Grundlage entzogen wird
(Tz. 488), ist zu erwarten, dass die deutsche Wirtschaft
mittelfristig um eine weitere Verlängerung der Klima-
schutzvereinbarung über das Jahr 2012 hinaus ersuchen
wird. Soweit es zu einer Verlängerung der Klimaschutz-
vereinbarung kommt, oder ähnliche Vereinbarungen mit

bisher noch nicht involvierten Emittentengruppen getrof-
fen werden, sollte dies nur unter veränderten Konditionen
erfolgen. Über die von der Europäischen Kommission aus
Wettbewerbsgründen geforderte Sanktionierung für den
Fall der Verfehlung eines zielkonformen Reduktions-
pfades hinaus wäre insbesondere auf absolute Emis-
sionsreduzierungen abzustellen; diese sollten außerdem
über diejenigen Reduzierungen hinausgehen, die auf-
grund der allfälligen Erneuerung des Kapitelstocks ohne-
hin zu erwarten wären.

3.2.1.2.3.2 Erhöhung der Kilometerpauschale
453. Um die Verteilungswirkungen der ökologischen
Steuerreform insbesondere für Pendler abzufedern, wurde
die Kilometerpauschale mit Wirkung zum 1. Januar 2001
erhöht und in eine verkehrsmittelunabhängige Entfer-
nungspauschale umgewandelt. Statt bisher 0,36 Euro
pro km können nun ab dem 11. Entfernungskilometer
0,40 Euro pro km steuerlich geltend gemacht werden, wo-
bei die bisherige Ungleichbehandlung der verschiedenen
Verkehrsmittel aufgehoben wurde. Die verkehrsmittelun-
abhängige Gewährung der Kilometerpauschale ist im
Grundsatz zu begrüßen, denn hierdurch wird die Bildung
von Fahrgemeinschaften und die Nutzung umweltfreund-
licher Verkehrsmittel gefördert (vgl. auch SRU, 1996a,
Tz. 1217 ff.). Demgegenüber ist die Erhöhung der Pau-
schale von 0,36 Euro auf 0,40 Euro pro km ab dem 11. Ent-
fernungskilometer aus umweltpolitischer Sicht kritisch zu
beurteilen, weil hierdurch Zersiedlung, Flächeninan-
spruchnahme und ein weiteres Anwachsen des Verkehrs-
aufkommens zusätzlich gefördert werden.

454. Der Umweltrat hält deshalb an seiner bereits im
Umweltgutachten 1996 erhobenen Forderung fest, den
steuerlich absetzbaren Betrag unabhängig von der Wahl
des Verkehrsmittels auf die Höhe der Kosten zur Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel zu beschränken. Zur weiteren
Erhöhung der Lenkungswirkung und zugleich zur Ver-
waltungsvereinfachung wäre es vorteilhaft, lediglich den
Abzug eines an den durchschnittlichen Kosten öffent-
licher Verkehrsmittel bemessenen jährlichen Pauschal-
betrags zu gewähren (SRU, 1996a, Tz. 1218).

3.2.1.2.3.3 Einführung des Agrardieselgesetzes
455. Ebenfalls der Abfederung der Verteilungswirkun-
gen der ökologischen Steuerreform und zugleich der
Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Land-
wirtschaft dient das im November 2000 beschlossene
Agrardieselgesetz, das zum 1. Januar 2001 die bisherige
Gasölbeihilfe nach dem Landwirtschafts-Gasölverwen-
dungsgesetz ablöste. Das Agrardieselgesetz garantiert
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben einen festen
Mineralölsteuersatz von 57 Pf. pro Liter für den in
landwirtschaftlichen Maschinen benötigten Dieselkraft-
stoff. Land- und Forstwirtschaft bleiben damit vom wei-
teren Anstieg der Ökosteuer ausgenommen. Anders als
die bisherige Gasölbeihilfe, für die eine Erstattungsober-
grenze von 3 000 DM pro Betrieb und Jahr galt, sieht das
Agrardieselgesetz keine Erstattungsobergrenze vor. Nach
massiven Interventionen der Landwirtschaftsverbände,
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denen die steuerliche Entlastung durch das Agrardiesel-
gesetz nicht weit genug ging, beschloss der Bundestag da-
rüber hinaus im Juni 2001, den Steuersatz auf Agrardiesel
rückwirkend zum 1. Januar 2001 von 57 Pf. auf 50 Pf. pro
Liter zu senken. Das Gesetz ist inzwischen in Kraft getre-
ten (BGBl. 2001 I, S. 2091). 

Der Umweltrat hat bereits in seinem Sondergutachten
„Konzepte einer dauerhaft-umweltgerechten Nutzung
ländlicher Räume“ darauf hingewiesen, dass durch die
Verbilligung des Energieeinsatzes in der Landwirtschaft
nicht nur die Luftbelastung erhöht wird, sondern auch die
stoffliche Belastung von Böden und Gewässern sowie die
mechanische Belastung des Bodens mit der Folge zuneh-
mender Bodenverdichtung, Gefügezerstörung und Stö-
rung des Wasserhaushalts. Darüber hinaus wird die
Entwicklung neuer, kraftstoff- und emissionssparender
Antriebsarten behindert (vgl. SRU, 1996b, Tz. 186). Dem
Umweltrat ist allerdings auch bewusst, dass die unter-
schiedliche steuerliche Behandlung von Agrardiesel 
innerhalb der Europäischen Union erhebliche Wettbe-
werbsverzerrungen zulasten der deutschen Land- und
Forstwirtschaft verursacht.

456. Der Umweltrat begrüßt deshalb die Bestrebungen
der Bundesregierung, zu einer Harmonisierung der Die-
selbesteuerung in der Europäischen Union zu gelangen.
Parallel zu den hierbei erzielten Fortschritten sollte die
Steuervergünstigung für Agrardiesel schrittweise ersetzt
werden durch Transferzahlungen, die an die Erbringung
ökologischer Leistungen durch die Landwirtschaft ge-
knüpft sind (SRU, 2002).

3.2.1.2.3.4 Auswirkungen der ökologischen
Steuerreform – DIW-Gutachten

457. Mit dem Gutachten „Die gesamtwirtschaftlichen
Auswirkungen der ökologischen Steuerreform“, das
durch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW) im Auftrag des Bundesministeriums für Finanzen
erstellt wurde, liegt erstmals eine systematische, modell-
gestützte Untersuchung zu den ökonomischen und ökolo-
gischen Effekten der Ökosteuer vor (DIW, 2001a und
2001b). Anders als die bisherigen Analysen zur ökologi-
schen Steuerreform in Deutschland (z. B. KEMFERT und
WELSCH, 2000; FEES, 1999; HILLEBRAND, 1999;
ARNDT et al., 1998), die im Wesentlichen auf von den
Autoren selbst formulierten Ad-hoc-Szenarien basieren,
werden im Gutachten des DIW die konkreten technolo-
gischen, rechtlichen und politökonomischen Spezifika
der ökologischen Steuerreform in der Bundesrepublik
Deutschland explizit berücksichtigt. Dabei werden zwei
unterschiedliche Szenarien bezüglich der künftigen
Energiepreisentwicklung zugrunde gelegt:

Im Szenario „moderate Energiepreise“, das sich an die Si-
tuation im Jahr 1999 anlehnt, bewegt sich der nominale
Rohölpreis mittelfristig auf einem Niveau von knapp
20 US-Dollar pro Barrel und der Wechselkurs der DM
liegt bei 1,75 DM pro US-Dollar.

Im Szenario „höhere Energiepreise“, das sich an die Si-
tuation im Jahr 2000 anlehnt, bewegt sich der nominale

Rohölpreis mittelfristig auf einem Niveau von 30 US-
Dollar pro Barrel und der Wechselkurs der DM liegt bei
2,20 DM pro US-Dollar.

Eine weitere Besonderheit des DIW-Gutachtens besteht
darin, dass die Auswirkungen der ökologischen Steuer-
reform im Rahmen zweier unterschiedlicher makro-
ökonomischer Modellansätze – „PANTA RHEI“ und
„LEAN“ – parallel zueinander simuliert wurden. Wäh-
rend PANTA RHEI ein ökonometrisches Input-Output-
Modell mit 58 Produktionsbereichen und einem tief ge-
gliederten Energie- und Luftschadstoffbereich darstellt
(vgl. hierzu MEYER et al., 1999), gehört LEAN zur
Klasse der empirischen allgemeinen Gleichgewichts-
modelle und zeichnet sich insbesondere durch eine um-
fassende Abbildung der Energie- und Arbeitsmärkte aus
(vgl. hierzu WELSCH, 1996). Beide makroökono-
mischen Modelle wurden gekoppelt mit einem detail-
lierten Mikrosimulationsmodell (vgl. hierzu BORK,
2000), das zusätzlich eine ausführliche Analyse der Ver-
teilungswirkungen auf die privaten Haushalte, gestaffelt
nach unterschiedlichen sozioökonomischen Merkmalen,
erlaubt.

458. Trotz der höchst unterschiedlichen Vorgehens-
weise bei PANTA RHEI und LEAN führen beide Modell-
ansätze zu nur unwesentlich voneinander abweichenden
Simulationsergebnissen. Nach beiden Modellen ist davon
auszugehen, dass die ökologische Steuerreform nur
äußerst geringe Auswirkungen auf das Wachstum des
Bruttoinlandsprodukts hat (vgl. Tabelle 3.2.1-5). Während
PANTA RHEI ein leicht geringeres Wachstum gegenüber
dem Referenzlauf ohne Ökosteuer prognostiziert, ergeben
sich bei LEAN sogar zunächst leichte Wachstumsge-
winne, die erst gegen Ende des Betrachtungszeitraums im
Jahr 2010 in leicht verminderte Wachstumsraten umschla-
gen. Die Unterschiede zwischen den beiden Energiepreis-
szenarien sind bei beiden Modellen vernachlässigbar ge-
ring.

Bezüglich des Arbeitsmarktes prognostizieren beide
Modelle eine leicht positive Beschäftigungswirkung, die
durch die Verminderung der Lohnnebenkosten ausgelöst
wird. Nennenswerte Unterschiede zwischen den Model-
len ergeben sich dabei lediglich bezüglich des zeitlichen
Anpassungspfades (vgl. Tabelle 3.2.1-6). Während sich
der positive Beschäftigungseffekt bei PANTA RHEI erst
im Laufe der Zeit langsam aufbaut, ergibt sich bei LEAN
von Anfang an ein stärkerer Beschäftigungseffekt, der
jedoch zyklischen Schwankungen unterliegt. Für das
Ende des Prognosezeitraums im Jahr 2010 resultiert in
beiden Modellen unabhängig vom unterstellten Energie-
preisszenario ein Beschäftigungszuwachs innerhalb ei-
ner Bandbreite von ca. 0,5 % bis 0,6 % gegenüber dem
Referenzlauf ohne ökologische Steuerreform. In der ab-
soluten Betrachtung entspricht dies einem Zuwachs von
bis zu etwa 250 000 Arbeitsplätzen. Dabei ist allerdings
einschränkend hinzuzufügen, dass diese Beschäfti-
gungseffekte nur bei moderaten Lohnabschlüssen zu er-
warten sind. Höhere Lohnabschlüsse können sie beein-
trächtigen oder sogar völlig aufheben (vgl. DIW, 2001b,
S. 11 f.).
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Hinsichtlich der Verteilungseffekte kommt die DIW-Stu-
die zu dem Ergebnis, dass die ökologische Steuerreform
für sich betrachtet vielen Haushalten eine zusätzliche
Netto-Belastung verursacht (vgl. DIW, 2001b, S. 15 ff.).
Dies belastet insbesondere Haushalte mit niedrigem Ein-
kommen, die einen entsprechend großen Anteil ihres
verfügbaren Budgets für Strom, Heizöl und Erdgas auf-
wenden. Bei der Beurteilung dieser Verteilungseffekte ist
jedoch zu berücksichtigen, dass die Ökosteuer in ein um-
fassendes steuerpolitisches Reformpaket eingebunden ist,
welches die meisten Haushalte im Saldo besser stellt.

Die Auswirkungen der ökologischen Steuerreform auf
den Energieverbrauch und damit auf die CO2-Emissionen
fallen ebenfalls in beiden Modellen in etwa gleich stark
aus (vgl. Tabelle 3.2.1-7). In Einklang mit dem im Kli-
maschutzprogramm der Bundesregierung festgelegten
Zielwert prognostizieren die Simulationsrechnungen ei-
nen mittelfristigen Rückgang der CO2-Emissionen um
etwa 2 % bis 3 % gegenüber dem Referenzlauf ohne Öko-

steuer. Lediglich in Bezug auf den zeitlichen Anpas-
sungspfad gibt es auch hier wieder nennenswerte Abwei-
chungen zwischen beiden Modellen. Während die Emis-
sionsminderung bei PANTA RHEI zwischen den Jahren
2003 und 2005 einen Wendepunkt erreicht, nehmen die
Emissionen bei LEAN weiterhin ab.

Der in Tabelle 3.2.1-7 dargestellte Rückgang der CO2–
Emissionen ist überwiegend durch einen direkten preisin-
duzierten Nachfragerückgang zu erklären. Ein ökologi-
scher Strukturwandel zulasten energieintensiver und zu-
gunsten arbeitsintensiver Sektoren, wie er eigentlich bei
einer Verschiebung der Abgabenbelastung vom Produkti-
onsfaktor Arbeit hin zum Produktionsfaktor Energie zu
erwarten wäre, findet dagegen kaum statt (vgl. DIW,
2001a, S. 144 f.). Ursächlich hierfür sind die weit rei-
chenden Ausnahmeregelungen für das Produzierende Ge-
werbe, die im Gegenzug zur freiwilligen Selbstver-
pflichtung der deutschen Wirtschaft gewährt wurden (vgl.
Tz. 446 ff.).

Tabel le 3.2.1-5

Auswirkungen der ökologischen Steuerreform auf das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland – 
Prozentuale Abweichung vom Referenzlauf ohne Ökosteuer

1999 2000 2001 2002 2003 2005 2010

PANTA RHEI 

Moderate Energiepreise – 0,13 – 0,24 – 0,33 – 0,48 – 0,56 – 0,61 – 0,45 

Höhere Energiepreise – 0,13 – 0,25 – 0,34 – 0,49 – 0,56 – 0,59 – 0,43 

LEAN 

Moderate Energiepreise 0,24 0,12 0,03 0,09 0,10 0,02 – 0,10 

Höhere Energiepreise 0,24 0,11 0,09 0,09 0,11 0,06 – 0,02 

Quelle: DIW 2001b, S. 9

Tabel le 3.2.1-6

Auswirkungen der ökologischen Steuerreform auf die Beschäftigung in Deutschland –
Prozentuale Abweichung vom Referenzlauf ohne Ökosteuer

1999 2000 2001 2002 2003 2005 2010

PANTA RHEI 

Moderate Energiepreise 0,10 0,23 0,31 0,34 0,42 0,47 0,51

Höhere Energiepreise 0,10 0,24 0,32 0,35 0,43 0,48 0,53

LEAN 

Moderate Energiepreise 0,58 0,43 0,34 0,55 0,64 0,56 0,49

Höhere Energiepreise 0,58 0,46 0,50 0,58 0,69 0,63 0,60

Quelle: DIW 2001b, S. 10
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459. Die Ergebnisse der DIW-Studie stimmen mit der
Auffassung des Umweltrates überein, dass die ökologi-
sche Steuerreform zu einer Verminderung von Energie-
verbrauch und CO2-Emissionen beitragen kann, ohne
dass es hierbei zu einer wesentlichen Beeinträchtigung
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung kommt. Darüber
hinaus liefern sie einige wichtige Hinweise zur Weiter-
entwicklung der ökologischen Steuerreform, auf die im
Abschn. 3.2.1.2.3.6 eingegangen wird.

3.2.1.2.3.5 Auswirkungen der ökologischen 
Steuerreform – Rückgang der 
Kraftstoffnachfrage

460. Auch jenseits empirischer Modellsimulationen
lässt sich heute bereits feststellen, dass die ökologische
Steuerreform positive ökologische Auswirkungen auf-
weist. So verringerte sich aufgrund steigender Kraftstoff-
preise der Kraftstoffabsatz im Straßenverkehr (Ottokraft-
stoff und Diesel) im ersten Halbjahr 2001 um gut 5 %
gegenüber dem ersten Halbjahr 1999 (Mineralölwirt-
schaftsverband, 2002). Diese Entwicklung ist selbstver-
ständlich nicht ausschließlich auf die ökologische Steuer-
reform zurückzuführen, sondern wird maßgeblich auch
durch die Entwicklung von Rohölpreisen und Dollarkurs
geprägt. Sie ist aber dennoch ein eindrucksvoller Beleg
dafür, wie die Nachfrage nach Kraftstoffen auf entspre-
chende Preissignale reagiert. Hinzu kommt, dass der ge-
genwärtige Verbrauchsrückgang nur auf den kurzfristigen
Preiseffekt zurückzuführen ist, während die Auswirkun-
gen auf den technischen Fortschritt im Bereich kraftstoff-
und emissionssparender Antriebsarten erst im Laufe der
Zeit wirksam werden (vgl. hierzu auch DIW, 2001a,
S. 186 ff.).

3.2.1.2.3.6 Weiterentwicklung der ökologischen
Steuerreform

461. Die Weiterentwicklung der ökologischen Steuerre-
form ist seit geraumer Zeit zum Gegenstand heftiger po-
litischer Auseinandersetzungen geworden, die sich nicht

nur zwischen Regierung und Opposition abspielen, son-
dern sich auch quer durch das Regierungslager ziehen
(vgl. z. B. FAZ vom 4. Mai 2001, S. 1). Insbesondere un-
ter Verweis auf die seit 1999 stark gestiegenen Rohöl-
preise werden verschiedene Forderungen diskutiert, die
letztlich auf eine Schwächung der ökologischen Steuerre-
form hinauslaufen würden. Diese Forderungen reichen im
Einzelnen von einer Verschiebung der weiteren Er-
höhungsstufen über eine vorübergehende Aussetzung der
Ökosteuer bis hin zu ihrer völligen Abschaffung mittels
eines auch gesetzestechnisch völlig unzureichend konzi-
pierten „Ökosteuerabschaffungsgesetzes“ der CDU-Bun-
destagsfraktion. Aus dem Kreis der Regierungsparteien
stammen die derzeit am weitesten ausgearbeiteten Vorstel-
lungen zu einer Neukonzeption der Ökosteuer von dem
sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten Hermann
Scheer. In diesen Vorschlägen, die in einer Pressemittei-
lung des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutsch-
land (BUND) bereits irrtümlich als „SPD-Plan“ bezeich-
net wurden (BUND, 2001), werden im Wesentlichen
folgende Reformpunkte genannt (SCHEER, 2001):

– Aussetzung der letzten Stufe der Ökosteuer im Jahr
2003 und keine weiteren Erhöhungen der Steuersätze.

– Aufhebung der Strombesteuerung für alle erneuer-
baren Energien, die unter das Energieeinspeisungs-
gesetz fallen, sowie Steuerbefreiung für Biotreib-
stoffe.

– Befreiung des Bahnverkehrs (einschließlich des öf-
fentlichen Nahverkehrs) von der Stromsteuer; keine
weitere Erhöhung der Mineralölsteuer für den Bereich
des öffentlichen Nahverkehrs und für Taxi-Betriebe ab
dem 1. Januar 2002.

– Die bisherigen Ausnahmeregelungen für die Industrie
werden nach dem 1. Januar 2003 von der Durchfüh-
rung eines Energie-Audits abhängig gemacht, in dem
nachgewiesen wird, dass alle kostenneutralen Mög-
lichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz ergrif-
fen werden.

Tabel le 3.2.1-7

Auswirkungen der ökologischen Steuerreform auf die CO2-Emissionen in Deutschland – 
Prozentuale Abweichung vom Referenzlauf ohne Ökosteuer

1999 2000 2001 2002 2003 2005 2010

PANTA RHEI 

Moderate Energiepreise  – 0,42  – 1,10  – 1,52  – 1,94  – 2,30  – 2,35  – 2,21 

Höhere Energiepreise  – 0,42  – 0,82  – 1,21  – 1,66  – 2,05  – 2,00  – 1,95 

LEAN 

Moderate Energiepreise  – 0,78  – 1,80  – 2,25  – 2,49  – 2,81  – 2,85  – 3,00 

Höhere Energiepreise  – 0,78  – 1,55  – 1,94  – 2,25  – 2,51  – 2,55  – 1,95 

Quelle: DIW 2001b, S. 20
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– Die Einnahmen aus der Ökosteuer werden ab dem
Haushaltsjahr 2002 für ein ökologisches Investitions-
programm eingesetzt (Schienenausbau und Investi-
tionsbeihilfen für neue Betriebsfahrzeuge bei der
Deutschen Bahn AG und den öffentlichen Nahver-
kehrsbetrieben; Aufstockung des Altlastensanierungs-
programms, Aufstockung des Marktanreizprogramms
für erneuerbare Energien).

462. Die genannten Reformvorschläge sind unter-
schiedlich zu beurteilen. Eindeutig abzulehnen sind alle
Forderungen nach einer Aussetzung oder Verschiebung
bereits beschlossener Erhöhungsstufen, denn der wichtigs-
te Eckpfeiler der ökologischen Steuerreform ist gerade
ihre Stetigkeit und Verlässlichkeit, die Verbraucher und
Wirtschaft zwingt, sich bei Forschung und Investitionen
auf zukünftig steigende Energiepreise einzustellen. Jede
Diskussion um eine Aussetzung oder Verschiebung be-
reits beschlossener Erhöhungsstufen setzt falsche Signale
und lenkt Forschung und Investitionen in eine falsche
Richtung. Auch steigende Importpreise für Mineralölpro-
dukte sind kein Grund, die ökologische Steuerreform
zurückzuschrauben, denn wie die Resultate des oben ge-
nannten DIW-Gutachtens zeigen (vgl. Tz. 458), ergeben
sich auch bei hohen Importpreisen positive Umwelt- und
Beschäftigungswirkungen der Ökosteuer, die nur von
äußerst geringfügigen Wachstumseinbußen begleitet sind.
Hinzu kommt, dass es aus volkswirtschaftlicher Sicht ge-
rade bei steigenden Importpreisen für Mineralölprodukte
um so wichtiger erscheint, einen Anpassungspfad einzu-
schlagen, der auf eine Erhöhung der ökonomischen Un-
abhängigkeit Deutschlands gegenüber den Erdöl expor-
tierenden Staaten abzielt. Die Bundesregierung sollte
mittel- bis langfristig das Ziel verfolgen, eine Struktur der
Energieversorgung mittels regenerativer Energieträger zu
schaffen, die Schocks durch steigende Importpreise für
Mineralölprodukte mit ihren negativen Auswirkungen auf
die Volkswirtschaft verhindert (Tz. 498, 511). Der Um-
weltrat fordert deshalb die Bundesregierung nach-
drücklich auf, die für den Forschungs- und Investitions-
anreiz äußerst schädliche Diskussion um die Zukunft der
ökologischen Steuerreform einzustellen und zu bekräfti-
gen, dass an den bisher beschlossenen Schritten der öko-
logischen Steuerreform festgehalten wird. Darüber hinaus
sollten die Steuersätze auch über das Jahr 2003 hinaus
langsam, aber kontinuierlich und vor allem für alle Betei-
ligten langfristig voraussehbar ansteigen.

463. Prinzipiell in die richtige Richtung weisen die Vor-
schläge, erneuerbare Energien von der Ökosteuer auszu-
nehmen. Nach der bisherigen Vorgehensweise unterliegt
auch aus erneuerbaren Energien erzeugter Strom bis auf
wenige Ausnahmen (vgl. § 9 Abs. 1 StromStG) der Strom-
steuer, sodass im Gegenzug wiederum zusätzliche För-
derprogramme zur Unterstützung erneuerbarer Energien
notwendig werden (vgl. SRU, 2000, Tz. 102). Dieses in
sich widersprüchliche Verfahren, erneuerbare Energien
einerseits zu belasten und andererseits zu fördern, ist je-
doch aufwendig, intransparent und nicht frei von Willkür
bei der Festlegung der Fördertatbestände. Eine alleinige
Steuerbefreiung für erneuerbare Energien wäre jedoch
nur ein halbherziger Schritt, denn auch dann verblieben

noch zahlreiche Schwächen der gewählten Bemessungs-
grundlage. Der Umweltrat erneuert deshalb seine bereits
im Umweltgutachten 2000 erhobene Forderung, die
Stromsteuer mittelfristig durch eine Abgabe auf fossile
Energieträger in der Stromerzeugung abzulösen, die sich
nach deren CO2-Intensität bemisst (SRU, 2000, Tz. 100).
Durch eine solche Neuorientierung, die freilich mit der
gegenwärtigen Politik einer massiven Subventionierung
der heimischen Steinkohle kaum zu vereinbaren wäre,
würden nicht nur erneuerbare Energien automatisch von
der Stromsteuer befreit, sondern es würde gleichzeitig
auch ein Anreiz gegeben, den Primärenergieträgermix in
Richtung auf CO2-ärmere Brennstoffe zu restrukturieren.
Zur Lösung der EU-rechtlichen Probleme, die sich erge-
ben, wenn Strom im nationalen Alleingang nach Maßgabe
des Kohlenstoffgehalts der Primärenergieträger besteuert
wird, sei auf die Ausführungen im Umweltgutachten 2000
verwiesen (SRU, 2000, Tz. 111 f.).

464. Die von SCHEER (2001) vorgeschlagenen Ver-
günstigungen für den schienengebundenen Verkehr und
öffentlichen Nahverkehr wären aus Sicht des Umwelt-
rates allenfalls für einen Übergangszeitraum und dann
auch nur in degressiver Gestaltung angebracht, da ansons-
ten der Anreiz zum Einsatz energieeffizienter Techno-
logien vermindert würde.

465. Wie bereits im Umweltgutachten 2000 hervorge-
hoben, führen die weit reichenden Ausnahmeregelungen
für das Produzierende Gewerbe dazu, dass die Lenkungs-
wirkung der Ökosteuer hier nur mit großen Einschrän-
kungen wirksam werden kann (SRU, 2000, Tz. 105 f.).
Diese Auffassung bestätigen auch die Ergebnisse des
kürzlich veröffentlichten DIW-Gutachtens, die belegen,
dass die ökologische Steuerreform in ihrer derzeitigen
Ausgestaltung nicht geeignet ist, einen Strukturwandel
zulasten energieintensiver Sektoren herbeizuführen (vgl.
Tz. 458). Eine Modifikation der bestehenden Ausnahme-
regelungen wäre deshalb unter Lenkungsgesichtspunkten
wünschenswert. Der Umweltrat hat bereits im Umwelt-
gutachten 2000 gefordert, Ermäßigungstatbestände für
die Industrie zukünftig von der Energieintensität der
Produktionsprozesse, von der Export- bzw. Importinten-
sität und – so nun auch SCHEER (2001) – von der An-
wendung eines Energie-Audits abhängig zu machen
(SRU, 2000, Tz. 107). Veränderte Rahmenbedingungen
haben sich seither jedoch insofern ergeben, als die beste-
henden Ausnahmeregelungen zwischenzeitlich im Rah-
men der Klimaschutzvereinbarung nicht unbedingt nach
dem Wortlaut, aber zumindest nach der Intention der Ver-
einbarung festgeschrieben wurden. Auf die hiermit ein-
hergehende Beschränkung der klimapolitischen Hand-
lungsmöglichkeiten wurde oben bereits hingewiesen (vgl.
Tz. 451). Eine neuerliche Änderung der Rahmenbedin-
gungen könnte jedoch daraus resultieren, dass die Aus-
nahmeregelungen für die Industrie im März 2002 zur Re-
Notifikation gegenüber der EU-Kommission anstehen.
Beim gegenwärtigen Kenntnisstand kann nicht mit Si-
cherheit davon ausgegangen werden, dass die bestehen-
den Ausnahmeregelungen den Anforderungen des neuen,
am 3. Februar 2001 in Kraft getretenen Gemeinschafts-
rahmens für staatliche Umweltschutzbeihilfen genügen
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(Kapitel 3.1.6). Sofern im Rahmen des Re-Notifizierungs-
verfahrens ein Anpassungsbedarf entsteht, empfiehlt der
Umweltrat, diesen zu nutzen, um zumindest eine erste
Annäherung an die oben ausführlich erörterten Ände-
rungsvorschläge zu erreichen.

Generell sei an dieser Stelle auch noch einmal zu beden-
ken gegeben, dass Ausnahmen von der Ökosteuer stets zu
Effizienzverlusten führen. Der überlegene und bereits
mehrfach angemahnte Weg (zuletzt SRU, 2000, Tz. 109)
besteht deshalb in einer Harmonisierung der Energiebe-
steuerung in der Europäischen Union, sodass Ermäßi-
gungstatbestände zum Schutz der nationalen Wettbe-
werbsfähigkeit überhaupt nicht mehr erforderlich sind.
Der Umweltrat stellt mit Bedauern fest, dass in diesem
Zusammenhang in der Berichtsperiode keine nennens-
werten Fortschritte erzielt wurden (Environmental Data
Base, 2001; SCHLEGELMILCH, 2001; s. auch FÖS,
2002, S. 19). Der Umweltrat fordert deshalb die Bundes-
regierung auf, ihre Bemühungen zu intensivieren, die
Harmonisierung der Energiebesteuerung in der Europä-
ischen Union voranzutreiben.

466. Zur Frage der Aufkommensverwendung hat der
Umweltrat bereits mehrfach Stellung genommen (SRU,
2000, Tz. 99; SRU, 1996a, Tz. 940 ff., Tz. 1261 ff.). Da-
bei wurde insbesondere darauf hingewiesen, dass jede
spezifische Zweckbindung, die ein bestimmtes Aufkom-
mensvolumen erfordert, längerfristig zu Konflikten zwi-
schen Lenkungs- und Finanzierungsziel führt. Die derzei-
tige informelle Zweckbindung zugunsten einer Senkung
der Lohnnebenkosten kann deshalb nur als Übergangslö-
sung bis zur Realisierung einer umfassenden Reform der
Sozialversicherung dienen. Eine lenkungswirksame Auf-
kommensverwendung, wie etwa zur Subventionierung
ökologisch vorteilhafter Investitionen (z. B. SCHEER,
2001), sieht sich generell mit den bekannten Problemen
staatlicher Fördermaßnahmen konfrontiert (Mitnahmeef-
fekte, willkürliche Auswahl von Fördertatbeständen, Prä-
judizierung technischer Entwicklungen). Der Umweltrat
bekräftigt deshalb noch einmal seine Forderung, im Rah-
men der langfristigen Grobsteuerung ausschließlich eine
erhebungsseitige Lenkungswirkung anzustreben. Direkte
Fördermaßnahmen sollten allenfalls dort in Erwägung ge-
zogen werden, wo die Lenkungswirkung der Ökosteuer
durch Marktversagen blockiert wird und einem Miss-
brauch – wie etwa durch reine Mitnahmeeffekte – weit-
gehend vorgebeugt werden kann (SRU, 1996a, Tz. 1266).

3.2.1.2.4 Emissionshandel

3.2.1.2.4.1 Kyoto-Protokoll
467. Artikel 17 des Kyoto-Protokolls sieht die Möglich-
keit eines Emissionshandels vor, an dem die Vertragspar-
teien, die nach dem Protokoll Verpflichtungen zur Redu-
zierung ihrer Treibhausgasemissionen übernehmen, sich auf
freiwilliger Basis beteiligen können (näher OBERTHÜR
und OTT, 2000, S. 243 ff.). Der Emissionshandel, der hier
ins Auge gefasst wird, ist im Ansatz ein Emissionshandel
zwischen Staaten: Die Industrieländer, die sich mit dem
Protokoll auf eine bestimmte prozentuale Reduktion ihrer

Treibhausgasemissionen und damit auf eine absolute Be-
grenzung ihres Emissionsbudgets verpflichtet haben, sol-
len die Möglichkeit erhalten, bei auftretendem Mehrbe-
darf überschüssige Anteile des Emissionsbudgets anderer
Vertragsstaaten zu erwerben oder umgekehrt nicht be-
nötigte Anteile der eigenen Emissionsberechtigung an an-
dere Staaten zu verkaufen (s. ADDINK, 1999, S. 410).
Mit der Flexibilisierung der Reduktionspflichten des
Kyoto-Protokolls durch die Möglichkeit des Emissions-
handels soll erreicht werden, dass Emissionsreduktionen
dort stattfinden können, wo sie am kostengünstigsten er-
reichbar sind.

Die sehr rudimentäre Regelung des Artikel 17 Kyoto-Pro-
tokoll beschränkt sich im Wesentlichen darauf, die Kon-
ferenz der Vertragsparteien mit der Ausarbeitung der maß-
geblichen Grundsätze, Regeln und Leitlinien für den
Emissionshandel zu beauftragen. Sie bezieht sich zwar im
Ansatz auf einen Handel zwischen den verpflichteten Ver-
tragsstaaten, schließt aber nicht aus, dass dieser Handel
auch für eine Beteiligung Privater, insbesondere für eine
Beteiligung von Unternehmen, geöffnet wird. Sicher-
gestellt sein muss nur, dass die zwischen Privaten grenz-
überschreitend gehandelten Emissionsmengen auch den
Emissionsbudgets der jeweiligen Staaten zugeschrieben
bzw. davon abgebucht werden, damit der Grundansatz des
Emissionshandels als Instrument zur Flexibilisierung der
mit dem Kyoto-Protokoll eingegangen staatlichen Ver-
pflichtungen zur Emissionsbegrenzung gewahrt bleibt 
(s. auch Artikel 3 Abs. 10 und 11 Kyoto-Protokoll). 

468. Zur näheren Ausgestaltung eines Emissionshan-
dels unter dem Kyoto-Protokoll, der es den Staaten er-
möglicht, auch Private zu beteiligen, liegen konzeptio-
nelle Überlegungen vor (s. zum 1998 vorgelegten
Konzept der so genannten umbrella group SCHWARZE
und ZAPFEL, 1998, S. 504 ff.). Eine Einigung unter den
Vertragsparteien konnte allerdings selbst über die Grund-
züge zunächst nicht erreicht werden, weil grundsätzliche
Fragen über das Ausmaß und die Art und Weise, in der die
flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls anwendbar
sein sollen, umstritten waren (s. für die europäische und
die deutsche Position TRITTIN und MEACHER, 2000;
SRU, 2000, Tz. 118). Einigungsfortschritte in einigen der
grundsätzlich umstrittenen Fragen wurden im Sommer
2001 auf der in Bonn fortgeführten sechsten Vertragsstaa-
tenkonferenz erzielt, ohne dass aber das Emissionshan-
delssystem im Einzelnen weiterentwickelt worden wäre
(BMU, 2001a). Insbesondere wurde mit der Beschrän-
kung auf die vage Klausel, dass die Vertragsstaaten einen
„signifikanten Anteil“ der eingegangenen Emissionsmin-
derungspflichten durch Maßnahmen im eigenen Lande
erfüllen müssen, den flexiblen Mechanismen ein weiter
Anwendungsbereich eingeräumt. Von Bedeutung für den
zwischenstaatlichen Emissionshandel sind auch die Bon-
ner Vereinbarungen zur Sanktionierung von Reduktions-
zielverfehlungen. Weitere Fortschritte unter anderem zu
Grundsatzfragen der Anwendung der flexiblen Mechanis-
men und zur Erfüllungskontrolle erbrachte im Herbst
2001 die siebte Vertragsstaatenkonferenz in Marrakesch.
Mit dem Ergebnis dieser Konferenz verbindet sich die
Erwartung, dass es möglich sein wird, das Kyoto-Prokoll
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auch ohne Beteiligung der USA bis zum Weltgipfel in 
Johannesburg im September 2002 in Kraft zu setzen
(BMU, 2001b). Für die Ratifikationsentscheidung auf 
europäischer Ebene liegt ein Kommissionsvorschlag vom
23. Oktober 2001 vor (KOM(2001)579 endg.). Der Ent-
wurf des deutschen Ratifikationsgesetzes wurde am 
5. Dezember 2001 im Bundeskabinett beschlossen (FAZ
vom 6. Dezember 2001, S. 2).

Auf den künftigen Emissionshandel unter Artikel 17 des
Kyoto-Protokolls, dessen Konturen im Einzelnen noch
nicht feststehen, bereitet man sich sowohl auf der Ebene
der EG als auch in verschiedenen Mitgliedstaaten durch
Überlegungen zur Institutionalisierung eines eigenen
Emissionshandelssystems vor, das gegebenenfalls später
in das Kyoto-System integriert werden kann und einst-
weilen schon das effizienzsteigernde Potenzial dieses In-
struments jedenfalls für die europäische bzw. nationale
Ebene erschließen soll (vgl. Abschn. 3.2.1.2.4.3 und
3.2.1.2.4.4).

3.2.1.2.4.2 Charakteristika und Vorzüge des
ökonomischen Instruments 
„Emissionshandel“

469. Das Instrument der handelbaren Emissionsrechte 
– auch als Lizenz- oder Zertifikatlösung bezeichnet – gilt
als besonders effizient. In den USA ist es bereits mit Er-
folg insbesondere für die SO2-Reduzierung eingesetzt
worden (näher dazu HANSJÜRGENS, 2001; BADER,
2000, S. 56 ff.; SCHMITT-RADY, 1999). In Bezug auf
Treibhausgase liegen positive Erfahrungen auch mit
konzerninternen Emissionshandelssystemen vor (FLAT-
NITZER, 2001; GROHMANN, 2001; LEWIS, 2001).
Der Emissionshandel, der gemeint ist, wenn Ökonomen
die besondere Effizienz dieses Instruments hervorheben,
zeichnet sich dadurch aus, dass zunächst die Menge der
zulässigen Emissionen absolut begrenzt wird (s. statt vie-
ler SCHAFHAUSEN, 2000, S. 29). Das Emissionsbud-
get, das sich durch die gesetzte Begrenzung ergibt, wird
in einzelne Anteilscheine (Emissionsberechtigungen,
Zertifikate, Lizenzen) aufgesplittet, die nach verschiede-
nen denkbaren Verfahren an die Emittenten verteilt wer-
den können. Mit diesen Emissionsberechtigungen können
die Inhaber handeln. Wer kostengünstig Emissionen redu-
zieren kann, wird das tun und die dadurch frei werdenden
Emissionsberechtigungen an Emittenten verkaufen, die
wegen hoher Minderungskosten nicht reduzieren und bei-
spielsweise wachstumsbedingte zusätzliche Emissionen
lieber durch Zertifikatkäufe abdecken als in Emissions-
minderungstechnologien investieren wollen. 

Als besonders effizient gilt dieses Instrument, weil es er-
möglicht und bewirkt, dass Emissionen, die reduziert
werden müssen, dort reduziert werden, wo die Grenzver-
meidungskosten am geringsten sind, die Reduktion also
am kostengünstigsten ist. Darin unterscheidet es sich von
ordnungsrechtlichen Emissionsbegrenzungen, bei denen
zwar die Möglichkeit besteht, durch abgestufte Anforde-
rungen ebenfalls Rücksicht auf unterschiedliche Kosten
der Emissionsminderung zu nehmen, die sich den Kos-
tenunterschieden aber prinzipiell nicht mit derselben
Flexibilität anpassen können. Die Kosteneinsparungen,

die die Flexibilisierung von Emissionsminderungspflich-
ten durch Emissionshandel im Vergleich zu starren ord-
nungsrechtlichen Vorgaben ermöglicht, sind erheblich. So
ist berechnet worden, dass die Kosten für die Erfüllung
der Reduktionspflichten, die das Kyoto-Protokoll für die
EG vorsieht, mit einem innereuropäischen Emissionshan-
del um mehr als die Hälfte unter das Kostenniveau abge-
senkt werden können, das sich ergibt, wenn jeder Mit-
gliedstaat starr auf die Reduktionsquote verpflichtet bleibt,
die er im Rahmen der EG-internen Lastenverteilungsver-
einbarung übernommen hat (BADER, 2000, S. 322 ff.).

470. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass sich vorgege-
bene Emissionsminderungsziele mit diesem Instrument
sicher erreichen lassen; dies wird durch die zugrunde lie-
gende absolute Emissionsbegrenzung gewährleistet.
Darin liegt ein Vorzug des Emissionshandelssystems vor
allem gegenüber steuerlichen Lösungen. Das bedeutet al-
lerdings nicht, dass der Emissionshandel „sicherere“ Er-
gebnisse hätte als eine Steuer. Die Unsicherheit tritt nur an
einer anderen Stelle auf (HEISTER und MICHAELIS,
1991, S. 78 f.): Emissionssteuern fixieren den Emissions-
preis und überlassen die Anpassung der Emissionsmenge
dem Markt. Wie viel unter der Geltung einer Steuer noch
emittiert wird und ob sich mit der Steuer ein vorgegebe-
nes Emissionsminderungsziel erreichen lässt, ist daher
nicht genau vorhersehbar. Beim Emissionshandelssystem
wird umgekehrt die Emissionsmenge fixiert und die An-
passung des Preises dem Markt überlassen. Ordnungs-
gemäßen Vollzug vorausgesetzt, steht daher fest, welche
Emissionsminderung insgesamt erzielt wird. Dies macht
das Instrument besonders geeignet für Anwendungsberei-
che, in denen es, wie beim Klimaschutz, auf das sichere
Erreichen vorgegebener, völkerrechtlich vereinbarter
Emissionsminderungsziele ankommt. Dem korrespon-
diert allerdings der Nachteil, dass beim Emissionshandel
die Preise und damit die Belastungen, die das System für
die betroffenen Wirtschaftssubjekte bedeutet, nicht vor-
hersehbar sind. Dies wird teilweise auch als rechtlich be-
denklich angesehen (RENGELING, 2000, S. 1730). Nach
vorherrschender Auffassung bestehen für die Einführung
von Emissionshandelssystemen jedoch keine grundsätzli-
chen verfassungsrechtlichen Hindernisse (REHBINDER,
1998; BECKER-NEETZ, 1988; KOTTMEIER, 2000;
FRENZ, 2001, m. w. N.). Die Möglichkeit von Preis-
schwankungen besteht auf allen Märkten. Solange die
normativ gesetzten Rahmenbedingungen für einen Emis-
sionshandel auf einer angemessenen Abwägung der um-
weltpolitischen, wirtschaftlichen und sonstigen relevan-
ten Gesichtspunkte beruhen, wird die markttypische
Unvorhersehbarkeit der Preisentwicklung nicht dadurch
zu einem verfassungsrechtlichen Problem, dass auf dem
Markt für Emissionsrechte die Knappheitsbedingungen
durch staatliche Entscheidung gesetzt sind. Eine staatli-
che Verknappung der Emissionsrechte findet auch dann
statt, wenn Emissionen mit ordnungsrechtlichen Instru-
menten reguliert werden. Dass diese Verknappung in ei-
nem Emissionshandelssystem mit größerer Flexibilität für
die einzelnen Emittenten verbunden ist, kann auch aus
verfassungsrechtlicher Sicht nicht als Nachteil begriffen
werden (SCHNEIDER, 2001, S. 335).
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Zwar ist anzuerkennen, dass die Unvorhersehbarkeit der
resultierenden wirtschaftlichen Belastungen ein Problem
darstellen kann, insbesondere wenn sie Wirtschafts-
zweige betrifft, die mit nicht in gleicher Weise belasteter
ausländischer Konkurrenz im Wettbewerb stehen
(ARNDT, 2000). Unzutreffend ist aber die verbreitete
Auffassung, dass in einem Zertifikatsystem, anders als bei
einer Steuer, nicht die Möglichkeit bestehe, auf uner-
wünschte wirtschaftliche Auswirkungen flexibel mit Kor-
rekturen zu reagieren (MEYER, 2001a, S. 222). Dies ist
eine Frage der Ausgestaltung. Tatsächlich ist die Anpas-
sungsflexibilität gering, wenn Emissionsberechtigungen
mit Dauerwirkung ausgegeben werden. Ein Emissions-
handelssystem kann aber auch so konzipiert werden, dass
die ausgegebenen Berechtigungen jeweils nur eine be-
grenzte Gültigkeitsdauer haben. Nach Ablauf jeder Gül-
tigkeitsperiode sind dann im Prinzip Systemkorrekturen
möglich, wie z. B. eine Erhöhung der insgesamt zugelas-
senen Emissionsmenge mit der Folge, dass der Preis der
Emissionsberechtigungen sinkt (vgl. HEISTER und
MICHAELIS, 1991, S. 71).

471. Schwierigkeiten können sich in einem Emissions-
handelssystem daraus ergeben, dass ein solches System,
in reiner Form angewandt, nicht in der Lage ist, proble-
matische lokale Konzentrationen eines Schadstoffs, so
genannte hot spots, zu verhindern. Gerade bei CO2 treten
solche Schwierigkeiten aber nicht auf, weil es bei diesem
Gas nicht auf die lokale Konzentration, sondern nur 
darauf ankommt, den weltweiten Ausstoß zu reduzieren.
Unter diesem Gesichtspunkt ist CO2 daher ein „gebo-
rener Anwendungsfall“ für Emissionshandelslösungen 
(ZIMMERMANN, 2000, S. 22).

472. Effizienzvorteile hat ein Emissionshandelssystem
allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Eine
Voraussetzung ist, dass die Grenzvermeidungskosten bei
den vom System erfassten Quellen unterschiedlich hoch
sind. Diese Voraussetzung ist in Bezug auf die Vermei-
dung von CO2-Emissionen nicht nur im Weltmaßstab,
sondern auch innerhalb Europas gegeben (CAPROS und
MANTZOS, 2000; darauf Bezug nehmend METZGER
und PELCHEN, 2001). Dass Deutschland dabei zu den
EU-Mitgliedstaaten mit besonders niedrigen Grenzver-
meidungskosten gezählt wird, hängt allerdings vor allem
mit der bisherigen Bedeutung der Kohle als Energieträ-
ger zusammen; die Annahme, dass die deutsche Industrie
in einem gemeinschaftlichen Emissionshandelssystem
zu den Nettoverkäufern zählen wird (CAPROS und
MANTZOS, 2000, S. 4 und 11), setzt daher eine weitge-
hende Substitution der Kohle durch weniger emissions-
intensive Energieträger voraus.

Ein kostengünstiges Instrument ist der Emissionshandel
außerdem nur, wenn die Kosteneinsparungen, die es bei
der Emissionsminderung ermöglicht, nicht durch Trans-
aktionskosten im weitesten Sinne – Kosten für die Ein-
richtung des Systems, die Abwicklung der Handelstrans-
aktionen und die Überwachung und Durchsetzung –
kompensiert oder sogar überkompensiert werden. Vor al-
lem die Kosten und Probleme der strikten Überwachung,
auf die ein Emissionshandelssystem unabdingbar ange-

wiesen ist, dürfen nicht unterschätzt werden. Sie sind in
vielen theoretisch denkbaren Anwendungsbereichen des
Emissionshandels so hoch bzw. so unlösbar, dass die
praktische Anwendung nicht möglich oder nicht sinn-
voll ist (s. zu im Weltmaßstab noch ungelösten Proble-
men bei der Erfassung von Treibhausgasemissionen
SCHAFHAUSEN, 2000, S. 30 f.). Es ist kein Zufall,
dass das Instrument in der anlagenbezogenen Luftrein-
haltepolitik bislang nur auf billig zu messende Massen-
schadstoffe wie SO2 und NOx angewandt worden ist. Un-
ter dem Gesichtspunkt der Transaktionskosten ist von den
Treibhausgasen besonders CO2 für ein Emissionshandels-
system im Prinzip sehr gut geeignet, weil die bei Verbren-
nungsprozessen entstehenden Emissionen sich aus dem je-
weiligen Energieträgereinsatz errechnen lassen. 

473. Ein Emissionshandelssystem, das alle Emissionen
aus fossilen Energieträgern erfasst, könnte auf der ersten
Stufe des Handels mit solchen Energieträgern (Produzen-
ten und Importeure) ansetzen und wäre mit vergleichs-
weise geringen Transaktionskosten verbunden; insbeson-
dere wäre der Kontrollaufwand im Verhältnis zum
Regulierungseffekt vergleichsweise gering, weil für die
Erfassung des gesamten relevanten Marktes nur die Käufe
und Verkäufe der auf dieser Handelsstufe tätigen Markt-
teilnehmer überwacht werden müssten (s. i. E. BADER,
2000, S. 179 ff.; SCHEELHAASE, 1994, S. 204 ff.; 
HEISTER und MICHAELIS, 1991, S. 74; HEISTER,
1990, S. 59 ff.). Auf nachgeschalteten Handelsstufen und
beim Endverbraucher würde ein auf der ersten Handels-
stufe ansetzendes Emissionshandelssystem nur über einen
entsprechend erhöhten Preis der Energieträger, insofern
also ähnlich wie eine Ökosteuer, wirken. Diese Feststel-
lung wird häufig so verwendet, als stelle sie ein Argument
gegen diese Variante eines Handelssystems dar (siehe 
z. B. LOSKE, 2001). Tatsächlich liegt darin, dass die 
Wirkung eines auf der ersten Handelsstufe eingreifenden
Zertifikatsystems sich auf den nachgelagerten Stufen öko-
steuerähnlich auswirkt, nichts Nachteiliges. Die Ähnlich-
keit zu einer Ökosteuer ist auch nur begrenzt. Während
eine echte Ökosteuer, solange sie nicht kraft Gesetzes er-
höht wird, stets dieselbe Höhe hat, passt sich im Falle 
eines erststufigen Zertifikatsystems die preisliche Belas-
tung auf den nachgeschalteten Stufen dem jeweiligen Zer-
tifikatpreis an. Diese Schwankung im Preis ist das Korre-
lat der Mengenfixierung, die gewährleistet, dass das
jeweilige Emissionsminderungsziel sicher erreicht wird.
Das erststufig ansetzende Handelssystem hat dementspre-
chend alle relevanten Vorteile dieses Instrumententyps:
Es lenkt die begrenzten Umweltnutzungsmöglichkeiten in
die effizientesten Verwendungen, und es gewährleistet,
im Gegensatz zu einer Ökosteuer, die Erreichung des je-
weiligen Emissionsminderungsziels. Dass auf den nach-
geschalteten Handelsstufen bis hin zum Endverbraucher
in einem solchen System kein Handel mit Zertifikaten
mehr stattfindet, sondern nur noch ein Handel mit Ener-
gieträgern, in deren Preis sich die Zertifikatpreise nieder-
schlagen, ist kein Nachteil. Der Handel mit Zertifikaten
ist kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, um die Vorteile
der Allokationseffizienz und Zielsicherheit zu erreichen.
Genau diese Ziele werden aber auch in einem erststufig
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ansetzenden Handelssystem erreicht – nur auf besonders
effiziente Weise, weil die hohen Kontroll- und sonstigen
Transaktionskosten entfallen, die sich ergeben würden,
wenn eine große Zahl von Emittenten zertifikatpflichtig
wäre.

3.2.1.2.4.3 Emissionshandelskonzepte in den
EG-Mitgliedstaaten und Stand der
Überlegungen in Deutschland

474. In den EG-Mitgliedstaaten werden unterschiedli-
che Emissionshandelskonzepte diskutiert und teilweise
auch bereits praktiziert (Überblick über die Charakteris-
tika der nationalen Konzepte bei LEGGE, 2001, S. 73).
Das in Deutschland bislang meistbeachtete System ist das
für Großbritannien geplante. Das britische System soll
nur den Unternehmenssektor erfassen und auf freiwilliger
Beteiligung basieren. Grundlage des geplanten britischen
Emissionshandels sind Emissionsbegrenzungen, die für
die einzelnen Unternehmen in freiwilligen Reduktions-
vereinbarungen fixiert werden. Mit dem Emissionsbud-
get, das durch Vereinbarung festgelegt ist, kann gehandelt
werden, d. h. die Unternehmen können nicht benötigte
Emissionsberechtigungen verkaufen oder ihr Emissions-
budget, wenn es nicht ausreicht, durch Zukäufe von an-
deren Unternehmen aufstocken. Als Anreiz, sich auf eine
emissionsbegrenzende Vereinbarung einzulassen, werden
für Unternehmen, die klimasteuerpflichtig sind, eine acht-
zigprozentige Reduktion der Klimasteuer, und für nicht der
Klimasteuer unterfallende Unternehmen besondere Sub-
ventionen eingesetzt (näher DEFRA, 2001; DERWENT,
2001; LÜBBE-WOLFF, 2001; REES und EVERS, 2000). 

Ein strikteres Modell ist für die Jahre 2000 bis 2003 in 
Dänemark institutionalisiert worden. Das dänische Emis-
sionshandelssystem bezieht nur die Stromerzeuger ein,
hat also einen sehr engen Anwendungsbereich. Für diesen
engen Anwendungsbereich handelt es sich aber um ein
Handelssystem, das dem eigentlichen umweltökonomi-
schen Konzept des Emissionshandels (Tz. 480 f.) ent-
spricht: Die Gesamtmenge der zulässigen CO2-Emissio-
nen aus der dänischen Stromproduktion ist gesetzlich
fixiert. Dementsprechend ist die Beteiligung am System
nicht freiwillig; alle Stromerzeuger sind verpflichtend
einbezogen (s. i. E. SØRENSEN, 2001; PEDERSEN,
2000). Irgendeine Handelstransaktion hat unter diesem
System allerdings bislang nicht stattgefunden (Stand Sep-
tember 2001, STEEN, 2001). 

475. In Deutschland wird über mögliche Konzepte für
einen deutschen Emissionshandel auf Bundesebene in ei-
ner Arbeitsgruppe aus Vertretern der Regierung, des Bun-
destages, der Wirtschaft und der Umweltverbände nach-
gedacht (HARDERS, 2001, S. 54 ff.). Aus der Sicht der
Wirtschaft kommt nur ein Handelssystem in Betracht, das
auf freiwilliger Beteiligung beruht (HEIN, 2001, S. 169).
Für Erprobung auf freiwilliger Basis hat auch das Bun-
deswirtschaftsministerium plädiert (PIEPER, 2001, S. 76).
Auch auf Länderebene sind Überlegungen im Gange. In
Hessen wurde vom Umweltministerium in Zusammenar-
beit mit der Deutschen Ausgleichsbank ein Pilotprojekt
organisiert, das Aufschluss über die Möglichkeiten eines

Emissionshandels – unter anderem die damit verbunde-
nen Transaktionskosten – geben sollte (SCHWEER, 2001).
Die unternehmensseitigen Transaktionskosten erwiesen
sich dabei als relativ geringfügig (HMULF, 2001). 
Modellprämisse war hier ein Emissionshandelssystem,
das, ebenso wie das britische, auf freiwilliger Teilnahme
basiert.

3.2.1.2.4.4 Stand der EU-Politik zum Handel 
mit Treibhausgasemissionen

476. Die Europäische Kommission hat im März 2000
ein Grünbuch zum Handel mit Treibhausgasemissionen
vorgelegt, das den Beginn eines innereuropäischen Emis-
sionshandels für das Jahr 2005 ins Auge fasst (Euro-
päische Kommission, 2000). Diesem Grünbuch ist im 
Oktober 2001 ein offizieller Richtlinienvorschlag gefolgt
(European Commission, 2001). 

Bereits nach dem Grünbuch war nicht an ein umfassendes
Emissionshandelssystem gedacht, das die Gesamtheit
aller Treibhausgasemissionen innerhalb der Gemein-
schaft erfassen und begrenzen würde, sondern an ein – zu-
mindest vorerst – auf CO2 begrenztes und sektorales Sys-
tem, das nur bei der Industrie ansetzt und auch hier nur
Großemittenten einbezieht. Begründet wurde dies damit,
dass die Einbeziehung kleiner Emittenten, wie z. B. pri-
vater Kraftfahrzeuge, komplexe Praktikabilitätsprobleme
aufwerfe, und mit der Erwägung, dass Emissionsminde-
rungen vor allem dort vorgenommen werden sollten, wo
sie zu geringen Kosten möglich sind, was beispielsweise
im Verkehrssektor nicht der Fall sei (Europäische Kom-
mission, 2000, S. 11 und 19). Die Kommission hielt daher
Untersuchungen über die relativen Kosten der Emissions-
minderung in den verschiedenen Bereichen für erforder-
lich (Europäische Kommission, 2000, S. 19). Zugleich
zog die Kommission aber vor jeder näheren Untersu-
chung bereits im Grünbuch einen bestimmten Anwen-
dungsbereich für den Emissionshandel in Erwägung,
nämlich die Anlagen, die der Großfeuerungsanlagenver-
ordnung und der IVU-Richtlinie unterfallen (Europäische
Kommission, 2000, S. 15). Der erste Bericht des von der
Kommission institutionalisierten European Climate
Change Programme (ECCP) empfahl ebenfalls, in den
Emissionshandel zumindest vorläufig nur einen begrenz-
ten Kreis von Emittenten, darunter jedenfalls den Kraft-
werkssektor, einzuschließen (ECCP, 2001, S. 10). 

477. Der inzwischen vorliegende Richtlinienvorschlag
(European Commission, 2001) folgt diesem sektoralen
Ansatz. In das vorgesehene Emissionshandelssystem 
sollen die in einem Anhang aufgelisteten Anlagen einbe-
zogen werden – neben Verbrennungsanlagen, Mineral-
ölraffinerien und Koksöfen eine Reihe weiterer energie-
intensiver Anlagenarten aus der Zement-, Glas-, Keramik-,
Zellstoff- und Papierindustrie, wobei die Einbeziehung
überwiegend davon abhängig gemacht ist, dass bestimmte
Kapazitätsschwellen überschritten sind. Energieintensive
Anlagen der chemischen Industrie sind als solche nicht er-
fasst; sie sind daher nur insoweit einbezogen, als es sich
um Verbrennungsanlagen oberhalb der relevanten Schwel-
lenwerte handelt. Jede erfasste Anlage soll CO2 nur noch
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auf der Grundlage einer Erlaubnis („permit“) und nur noch
in dem Umfang emittieren dürfen, in dem die emittierten
Mengen durch Lizenzen („allowances“) gedeckt sind. Der
Beginn einer ersten dreijährigen Operationsphase des Sys-
tems ist auf den 1. Januar 2005 terminiert; der Beginn der
zweiten, der mit dem Beginn der ersten Kyoto-Verpflich-
tungsperiode zusammenfällt, auf den 1. Januar 2008. Ent-
gegen den Bestrebungen der Bundesregierung, zu errei-
chen, dass die Beteiligung der Unternehmen an dem
Handelssystem generell oder zumindest in der ersten Peri-
ode noch freiwillig ist, sieht der Kommissionsvorschlag
ein von Beginn an verbindliches System vor. 

Die Menge und die Verteilung der Emissionslizenzen, die
in der ersten Phase kostenlos ausgegeben werden müssen,
soll für jede der beiden Phasen durch einen nationalen Al-
lokationsplan festgelegt werden, der sich an bestimmten
im Anhang III des Richtlinienvorschlages aufgeführten
Kriterien zu orientieren hat. Zu diesen Kriterien gehört
unter anderem, dass die Gesamtmenge der ausgegebenen
Emissionsberechtigungen mit den Verpflichtungen des je-
weiligen Mitgliedstaates aus dem Kyoto-Protokoll über-
einstimmt und berücksichtigt wird, wie sich diese Menge
zur Menge der vom Handelssystem nicht erfassten Emis-
sionen verhält (näher Tz. 482). In der Begründung des
Richtlinienentwurfs wird als ein maßgebliches Kriterium
für die nationale Allokationsplanung auch die im Juni
1998 vereinbarte innereuropäische Lastenteilungsverein-
barung genannt, in der festgelegt ist, welchen Anteil an
der Kyoto-Reduktionslast der EU die einzelnen Mitglied-
staaten übernehmen. Die in dieser Vereinbarung ausge-
wiesenen Reduktionsanteile sind bekanntlich sehr unter-
schiedlich; während einige Mitgliedstaaten eine weit
überproportionale Reduktionslast tragen – dies gilt insbe-
sondere für Deutschland –, sind anderen sogar noch Zu-
wachsspielräume eingeräumt (Tz. 427). Im operativen
Text des Richtlinienvorschlags ist nicht ausdrücklich be-
stimmt, dass die nationalen Allokationspläne sich an die-
ser bislang nicht rechtsverbindlichen Vereinbarung zu ori-
entieren haben. In Anhang III des Richtlinienvorschlags,
der die Kriterien für die nationalen Allokationspläne fest-
legt, findet sich jedoch ein vorerst leerstellenhafter Ver-
weis auf die noch zu treffende Ratsentscheidung zur 
Ratifikation des Kyoto-Protokolls. Da mit dieser Ent-
scheidung auch die im Juni 1998 vereinbarte Las-
tenteilung in den Status der Rechtsverbindlichkeit über-
führt werden soll (vgl. den Kommissionsvorschlag vom
23. Oktober 2001, KOM(2001)579 endg., Artikel 2 und
Anhang II), werden auf diese Weise die Mitgliedstaaten
verpflichtet, ihre nationale Allokationsplanung an der
vereinbarten Lastenteilung auszurichten.

Die mitgliedstaatlichen Allokationspläne werden nach
dem Richtlinienvorschlag im so genannten Ausschussver-
fahren, d. h. von der Kommission im Zusammenwirken
mit einem aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammen-
gesetzten Ausschuss, überprüft und können von der Kom-
mission zurückgewiesen werden, wenn sie den Kriterien
des Anhangs III nicht entsprechen. Die plangemäß zuge-
teilten Emissionsberechtigungen sind innerhalb der EU
handelbar. Ausgangszuteilung, Transfers und Ungültiger-
klärungen werden in nationalen Registern verzeichnet,

wobei die Registrierungen einer – begrenzten – Überwa-
chung seitens eines „Zentralen Administrators“ bei der
Kommission unterliegen. Eine Verbindung mit anderen
Emissionshandelsregimen, die es erlauben würde, Han-
delstransaktionen auch mit Partnern außerhalb der EU
vorzunehmen, soll durch den Rat im Wege völkerrecht-
licher Vereinbarungen hergestellt werden können 
(Tz. 484). Damit der Spielraum für Handelstransaktionen
nicht durch starre ordnungsrechtliche Vorgaben be-
schränkt wird, ist eine Änderung der IVU-Richtlinie 
(RL 96/61/EG) vorgesehen. Für Treibhausgasemissionen,
die dem Handelsregime unterliegen, sollen danach keine
Emissionsgrenzwerte festgelegt werden, sofern dies nicht
zur Vermeidung lokaler Probleme erforderlich ist (Tz. 487).

3.2.1.2.4.5 Bewertung des Richtlinienvor-
schlags der Europäischen 
Kommission

Sektoralisierung – Beschränkung auf den 
Bereich der Industrie

478. Das vorgeschlagene Emissionshandelssystem
schließt die besonders wichtigen Teilbereiche der Indus-
trie ein. Nach Schätzung der Europäischen Kommission
wären mit dem vorgesehenen Anwendungsbereich 4 000
bis 5 000 Anlagen und ca. 46 % der CO2-Emissionen der
Gemeinschaft im Jahre 2010 erfasst (European Commis-
sion 2001, S. 10). Die auf europäischer Ebene insbeson-
dere von Schweden befürwortete, seitens der Wirtschaft
dagegen einhellig abgelehnte größere Lösung eines alle
Sektoren einschließenden Systems („Upstream-System“)
hat sich damit nicht durchsetzen können (KRÄMER,
2001, S. 19 f.). Auch wenn mehr als die Institutionalisie-
rung eines in dieser Weise sektoralisierten Systems auf
europäischer Ebene derzeit politisch – noch – nicht er-
reichbar sein mag, ist darauf hinzuweisen, dass mit einem
auf den Industriesektor beschränkten System die mögli-
chen Effizienzvorteile eines Emissionshandelssystems
nur unzureichend genutzt werden können (MEYER und
STRÖBELE, 2001, S. 60 f.; STRÖBELE, 2001, S. 6). 

Mit der im Grünbuch der Kommission vorgetragenen Be-
gründung, dass ein Emissionshandelssystem sich auf die
Bereiche mit den geringsten Emissionsminderungskosten
beziehen sollte (Tz. 476), lässt sich die vorgeschlagene
Beschränkung auf den Industriesektor nicht rechtfertigen.
Die Bereiche mit den geringsten Emissionskosten zu
identifizieren, sollte nicht Sache des Gesetzgebers sein,
der ein Emissionshandelssystem einrichtet, sondern ge-
rade dem Emissionshandel selbst überlassen bleiben. Je
enger der Anwendungsbereich des Instruments zuge-
schnitten wird, und je homogener die Kostenstrukturen im
gewählten Anwendungsbereich sind, desto geringer ist
der potenzielle Effizienzvorteil des Instruments. Ein auf
einen einzelnen Sektor beschränkter Emissionshandel
kann für sich genommen auch nicht mehr gewährleisten,
dass die EU und die Mitgliedstaaten, die einen solchen
sektoralisierten Emissionshandel praktizieren, treffsicher
ihre jeweiligen Kyoto-Reduktionsziele bzw. die im Rah-
men der innereuropäischen Lastenverteilung übernomme-
nen Reduktionsquoten erreichen. Der wesentliche Vorteil
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des Emissionshandels gegenüber einer Steuer, die ökolo-
gische Zielsicherheit, die den Einsatz des Instruments ge-
rade für die Erreichung völkerrechtlicher Zielvorgaben
sinnvoll macht, wird daher in Bezug auf die Kyoto-Ziele
und deren innereuropäische Umsetzung bei einem Emis-
sionshandel, der sich auf einen einzelnen Sektor be-
schränkt, nicht bzw. nur für ein Teilziel genutzt. 

Mit der Beschränkung des Emissionshandels auf einen
einzelnen Sektor sind auch vergleichsweise hohe Trans-
aktionskosten verbunden. Während ein umfassendes, alle
CO2-Emissionen einschließendes Handelssystem nur die
auf der ersten Handelsstufe in Verkehr gebrachten Ener-
gieträger erfassen muss, sodass relativ geringe Kontroll-
kosten anfallen (Tz. 473), muss in sektoralisierten Syste-
men jeder beteiligte Emittent kontrolliert werden. Die
damit verbundenen Transaktionskosten wären für die
meisten Bereiche viel zu hoch. Der Kontrollaufwand, der
nötig wäre, um beispielsweise die Emissionen von Haus-
halten und anderen Kleinemittenten jeweils gesondert zu
ermitteln, würde jeden allokativen Effizienzvorteil eines
Handelssystems zunichte machen. Der Vorschlag, spezi-
ell z. B. für die Haushalte und andere Kleinverbraucher
von Raumwärme ein gesondertes auf der ersten Handels-
stufe ansetzendes Emissionshandelssystem zu institutio-
nalisieren (REHBINDER, 2002, Abschn. 2.2), muss als
unrealistisch angesehen werden, weil auf der ersten Han-
delsstufe noch nicht identifizierbar ist, welcher Teil der
produzierten bzw. importierten Energieträger in den be-
treffenden Kleinemittentensektor fließt, und die Weiter-
verfolgung bis in diesen Sektor wiederum allenfalls mit
prohibitiven Transaktionskosten möglich wäre. Ein sek-
toralisiertes System dürfte daher in der Tat nur für die In-
dustrie oder bestimmte Großemittenten überhaupt in Be-
tracht kommen (MEYER, 2001a, S. 223). Auch hier ist
aber die Kontrolle im Verhältnis zu den jeweils erfassten
Emissionsmengen sehr viel aufwendiger als in einem Sys-
tem, das alle erfasst. 

479. Speziell für Deutschland spricht gegen ein auf den
Bereich der Industrie beschränktes Emissionshandels-
konzept auch die Tatsache, dass gerade dieser Sektor be-
reits in der Vergangenheit die höchsten Treibhausgas-
Emissionsminderungen erreicht und im Rahmen der mit
der Bundesregierung abgeschlossenen Vereinbarung 
(Tz. 447) weitere Reduktionen zugesagt hat (s. auch
RENTZ, 1999, S. 57). Die potenziellen Effizienzvorteile
des Emissionshandels sind komparativ, d. h. es handelt
sich um Vorteile des Emissionshandels im Vergleich zu
unflexiblen individuellen Emissionsbegrenzungen. Für
die deutsche Industrie sind mit der freiwilligen Vereinba-
rung zwischen Industrie und Regierung aber kollektive
Reduktionsquoten vereinbart worden. Diese Vereinbarung
schränkt die bestehenden Flexibilitäten hinsichtlich der
Frage, bei welchen konkreten Unternehmen und Anlagen
Emissionsminderungsaktivitäten stattfinden, in keiner
Weise ein. Was die Flexibilität angeht, ist dieses Regulie-
rungsmodell auf nationaler Ebene nicht steigerungsfähig.
Ein rein nationales auf den Industriesektor beschränktes
Emissionshandelssystem wäre daher für Deutschland ab-
zulehnen. Aus gesamteuropäischer Perspektive kann ein
solches System trotz der dargestellten Effizienznachteile

der Sektoralisierung aber immer noch sinnvoll sein –
nicht zuletzt, weil es auch Mitgliedstaaten, die sich ge-
genwärtig auf einem nicht den Kyoto-Zielen entspre-
chenden Entwicklungspfad befinden, zumindest für den
erfassten Industriebereich zu verpflichtungsgemäßen Be-
schränkungen nötigen könnte.

Verbindlicher Charakter des Systems und 
Emissionsmengenbegrenzung

480. Zu begrüßen ist, dass der Richtlinienvorschlag
nicht auf eine freiwillige Beteiligung, sondern auf ein für
den erfassten sektoralen Emittentenkreis von Anfang an
verbindliches System zielt. Die Präferenz der Industrie für
freiwillige Systeme (Tz. 475) ist unter einzelwirtschaftli-
chen Gesichtspunkten verständlich, unter dem Blickwin-
kel einer gesamtwirtschaftlich effizienten Bewältigung
der erforderlichen Emissionsreduktionen aber nicht sach-
gerecht. Systemen, die auf freiwilliger Beteiligung beru-
hen, fehlt ein entscheidendes Merkmal des Emissions-
handels im Sinne der ökonomischen Instrumentenlehre.
Bei freiwilliger Beteiligung wächst die Menge der Emis-
sionsrechte, die im System gehandelt werden können, mit
jedem hinzukommenden Teilnehmer. Es fehlt hier also an
der für einen Emissionshandel im engeren Sinn konstitu-
tiven Begrenzung der Gesamtemissionsmenge. Systeme
wie das britische oder das in Hessen als Pilotprojekt ge-
startete, die auf freiwillig eingegangenen unternehmens-
individuellen Reduktionsvereinbarungen beruhen, sind
deshalb gar keine „Emissionshandels“-Systeme im Sinne
der üblichen ökonomischen Instrumentenkategorisierung.
Es handelt sich vielmehr um subventionierte freiwillige Ver-
einbarungen mit Austauschflexibilität (LÜBBE-WOLFF,
2001, S. 343; kritisch zum Subventionsbedarf auch
ZAHRNT und SEICHE, 2001, S. 13 f.). Insbesondere un-
ter den in Deutschland gegebenen Rahmenbedingungen
verspräche die Einführung eines derartigen Systems kei-
nerlei Effizienzgewinn (LÜBBE-WOLFF, 2001, S. 344 f.).
Auch die richtige Feststellung, dass gegen ein System mit
verbindlicher Beteiligung erhebliche Widerstände zu er-
warten sind (REHBINDER, 2002, Abschn. 2.3), kann
deshalb kein Argument für die Institutionalisierung eines
freiwilligen Systems sein. Man muss sich darüber klar
sein, dass solche flexibilisierten freiwilligen Vereinbarun-
gen etwas ganz anderes sind als das Instrument, das unter
derselben Bezeichnung in allen Lehrbüchern der Um-
weltökonomie beschrieben und als effizient charakteri-
siert wird. Den Emissionshandel im engeren Sinne der
ökonomischen Instrumentenlehre sollte man unterschei-
dungshalber künftig besser als „mengenfixierten Emis-
sionshandel“ bezeichnen. 

481. Anders als bei Systemen, die auf freiwilliger Be-
teiligung beruhen, ist in dem von der Europäischen Kom-
mission vorgeschlagenen Handelssystem die Gesamt-
menge der zulässigen Emissionen begrenzt. Vorgesehen
ist also ein echter mengenfixierter Emissionshandel. Ge-
genüber der Lehrbuchversion des mengenfixierten Emis-
sionshandels weist dieses System allerdings die Besonder-
heit auf, dass die Mengenfixierung nicht zentral für den
gesamten Geltungsbereich des Systems auf derjenigen po-
litischen Ebene erfolgt, die das System institutionalisiert,
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sondern dezentral auf der Ebene kleiner Entscheidungs-
einheiten – konkret: in den Mitgliedstaaten. Der Geltungs-
bereich des Handelssystems und der Geltungsbereich der
Mengenfixierung(en) sowie die entsprechenden Entschei-
dungszuständigkeiten fallen also auseinander. Dies ist in-
sofern problematisch, als bei diesem Arrangement für die
Mitgliedstaaten ein Anreiz besteht, aus Wettbewerbsgrün-
den der jeweils eigenen Industrie möglichst wenig restrik-
tive Emissionsmengenbegrenzungen vorzugeben. 

482. Diesem Anreiz versucht der Richtlinienvorschlag
dadurch entgegenzuwirken, dass er für die nationalen Al-
lokationspläne, die die zulässigen Emissionsmengen vor-
geben, Kriterien vorsieht, an denen die Festlegung sich zu
orientieren hat, und die Einhaltung dieser Kriterien der an
ein Ausschussverfahren gebundenen Kontrolle seitens der
Kommission unterwirft (Artikel 9 i. V. m. Anhang III des
Richtlinienvorschlags). Den vorgegebenen Kriterien ist
allerdings nur eine schwache Verbindlichkeit zugewiesen;
so ist die Bedeutung, die den in das Handelssystem ein-
bezogenen Emissionen im Verhältnis zu Emissionen aus
anderen Quellen zukommt, nur zu berücksichtigen („ta-
king account of ...“). Zwar könnte eine zu großzügige mit-
gliedstaatliche Allokation von Emissionsrechten als un-
zulässige Beihilfe für die betreffenden nationalen
Industriezweige interpretiert werden (vgl. Artikel 11 Abs.
3 des Richtlinienentwurfs), sodass gegen eine die Funkti-
onsfähigkeit des Handelssystems gefährdende Ausgestal-
tung nationaler Allokationspläne im Prinzip auch das
europäische Wettbewerbsrecht in Stellung gebracht wer-
den kann. Auch das europäische Beihilfenrecht ist 
jedoch in seiner Leistungsfähigkeit zu begrenzt 
(vgl. Abschn. 3.1.6) um hier im Rahmen der fallbezoge-
nen Überprüfung von Allokationsplänen eine ausrei-
chende Steuerungsfähigkeit zu gewährleisten. Verschärft
werden die prinzipiellen Schwächen des europäischen
Beihilfenrechts für den vorliegenden Bereich noch da-
durch, dass schon die europäische Lastenteilungsverein-
barung ganz unterschiedliche, keineswegs wettbewerbs-
neutrale Belastungen der nationalen Industrien impliziert
(s. auch STRÖBELE, 2001, S. 7). Da die innergemein-
schaftliche Lastenverteilung zu den Kriterien gehört, die
bei der Festlegung der nationalen Allokationspläne zu
berücksichtigen sind (Tz. 477), müsste eine Berücksichti-
gung der damit verbundenen Wettbewerbsverzerrungen
im Rahmen der beihilfeaufsichtlichen Kontrolle der na-
tionalen Allokationspläne konsequenterweise ausschei-
den. Klar ist aber auch, dass die „Unsauberkeit“ dieser
wettbewerblichen Ausgangslage keine gute Grundlage für
eine stringente Beihilfenaufsicht bildet. 

Für die nationale Allokationsplanung sind daher genauere
Festlegungen in der geplanten Richtlinie unabdingbar
notwendig. Diejenigen Kriterien für die Festlegung der
nationalen Emissionsbegrenzungen, die die Funktion ha-
ben, sicherzustellen, dass der erfasste Sektor seinen An-
teil zur Erfüllung der internationalen und innereuro-
päischen Verpflichtungen beiträgt, müssen als strikt
verbindliche Mindestkriterien formuliert werden. Auch
andere für die ausgegebene Menge an Emissionsrechten
relevante Fragen wie z. B. notwendige Reservierungen
für eventuelle „Newcomer“ auf dem Markt und Ähnliches

sollten in der Richtlinie selbst geregelt werden. Wenn es
bei den bestehenden schwächeren Formulierungen
bleibt, wird auch die Europäische Kommission mit den
ihr eingeräumten Kontrollmöglichkeiten gegen die Ten-
denz zu quantitativ lockeren Emissionsmengenbegren-
zungen nichts ausrichten können. Die Folge wäre, dass
wegen zu guter Versorgung der Beteiligten mit Emis-
sionsberechtigungen eine spürbare Nachfrage nach zu-
sätzlichen Lizenzen und damit ein relevanter Markt nicht
entsteht. Verglichen mit der derzeitigen Entwicklung, die
sich dadurch auszeichnet, dass viele Mitgliedstaaten auf
eine grobe Verfehlung ihrer Emissionsbegrenzungsziele
zusteuern, mag das System zwar trotzdem gewisse Ver-
besserungen herbeiführen können, indem es überhaupt zu
mindestens einigermaßen zielorientierten sektoralen Men-
genbegrenzungen zwingt. Auch diese Verbesserungen
werden aber, wenn keine anspruchsvolle Präzisierung der
vorgegeben Kriterien für die Mengenfixierung erfolgt,
nicht das eigentlich erforderliche Niveau erreichen.

Kontrollen und Sanktionen

483. Der Richtlinienvorschlag versucht, unter anderem
mit Vorgaben für Kontrollen und Sanktionierungen auf
nationaler Ebene die effektive Einhaltung der nationalen
Emissionsbegrenzungen sicherzustellen. Vorgesehen ist
unter anderem eine externe Verifizierung der Berichte, die
die Anlagenbetreiber über ihre Emissionen zu erstellen ha-
ben (Artikel 15 des Richtlinienentwurfs i. V. m. Anhang V).
Eine Schwäche der betreffenden Regelung liegt darin,
dass ein System der freien Wählbarkeit privater Verifika-
teure nicht ausgeschlossen ist (zu den prinzipiellen
Schwächen solcher Systeme s. Tz. 109). Die betreffen-
den Vorgaben sind auch nur zum Teil hinreichend konkre-
tisiert. Unterschiedlich wirksame nationale Durchset-
zungssysteme werden sich daher auch durch vorgesehene
Notifikationspflichten gegenüber der Kommission nicht
vermeiden lassen. Im Interesse gleichmäßig wirksamer
Rahmenbedingungen sollten die auf nationaler Ebene ge-
genüber den Unternehmen anzuwendenden Kontroll- und
Sanktionsmechanismen daher weitergehend, als dies bis-
lang im Richtlinienvorschlag vorgesehen ist, in der Richt-
linie selbst einheitlich fixiert werden.

Allein mit an die Mitgliedstaaten gerichteten und von die-
sen umzusetzenden Vorschriften für die Kontrolle und
Sanktionierung der Emittenten lässt sich allerdings eine
effektive Durchsetzung der im System vorgesehenen
Emissionsmengenbegrenzungen nicht sicherstellen. Er-
forderlich wäre auch eine effektive Durchsetzbarkeit der
Systembedingungen im Verhältnis zu den Mitgliedstaaten
selbst. Hier steht, neben der Möglichkeit von Klagen ei-
nes Mitgliedstaates gegen einen anderen, nur der übliche
Weg des Vertragsverletzungsverfahrens vor dem Europä-
ischen Gerichtshof zur Verfügung – ein Mechanismus, der
offensichtlich nicht geeignet ist, die Funktionsfähigkeit
des Systems sicherzustellen: Die übliche Verfahrensdauer
beträgt fünf Jahre bis zum ersten Feststellungsurteil des
Gerichtshofs und acht Jahre bis zum zweiten Urteil, in
dem erstmals eine Strafzahlung verhängt werden kann
(KRÄMER, 2001, S. 39 f.). In dieser Schwäche des Sank-
tionsmechanismus liegt ein erhebliches Risiko für die
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Funktionsfähigkeit des europäischen Handelssystems 
(s. auch STRÖBELE, 2001, S. 7). Aus der Sicht des Um-
weltrates ist es daher unbedingt erforderlich, in das Richt-
liniensystem selbst wirksamere Sanktionsmechanismen
einzubauen. Politisch mag es unwahrscheinlich sein, dass
die Mitgliedstaaten dazu bereit sind (KRÄMER, 2001, 
S. 40). Es sollte aber Klarheit darüber herrschen, dass feh-
lende Bereitschaft zur Unterwerfung unter wirksame
Sanktionen gleichbedeutend ist mit fehlender Bereit-
schaft, das Emissionshandelssystem als wirksam emissi-
onsbegrenzenden Mechanismus zu etablieren. Wenn
diese Bereitschaft nicht besteht, wären der Aufwand für
die Institutionalisierung eines Emissionshandelssystems
und vor allem die damit zwangsläufig verbundene Auf-
gabe anderer bisher eingesetzter Steuerungsinstrumente
(Tz. 486 ff.) nicht vertretbar.

Verknüpfung mit anderen Emissionshandelsregimen
und sonstigen flexiblen Mechanismen

484. Eine Verknüpfung des EU-Systems mit anderen
Emissionshandelssystemen ist nur unter der Vorausset-
zung sinnvoll, dass diese unter Bedingungen operieren,
die hinsichtlich der Übereinstimmung mit den Kyoto-Zie-
len und hinsichtlich der Absicherung durch wirksame
Kontrollen mit dem EU-System vereinbar sind. Über die
Herstellung solcher Verknüpfungen soll nach dem Richt-
linienvorschlag (Artikel 24) der Rat der Europäischen
Union auf Vorschlag der Kommission im Wege der völ-
kerrechtlichen Vereinbarung entscheiden; die näheren Re-
gularien für die gegenseitige Anerkennung von Lizenzen
legt dann die Kommission im Ausschussverfahren fest.
Bis eine solche Verbindung mit anderen Systemen herge-
stellt ist, bleibt das EU-Handelssystem nach dem Richtli-
nienvorschlag auf den Bereich der EU beschränkt. 

485. Der Richtlinienvorschlag sieht nicht vor, dass im
Rahmen des Emissionshandelssystems berücksichtigt
wird, ob und wie ein Mitgliedstaat andere flexible
Mechanismen des Kyoto-Protokolls – Joint Implementa-
tion und Clean Development Mechanism (vgl. SRU,
2000, Tz. 113 ff.) – nutzt. Insbesondere findet sich im An-
hang III des Richtlinienvorschlags, der die Kriterien für
die nationalen Allokationspläne festlegt, kein Kriterium,
das es erlaubte, mitgliedstaatliche Freikäufe im Rahmen
der nationalen Allokationsplanung zu berücksichtigen.
Das bedeutet, dass die genannten anderen flexiblen 
Mechanismen des Kyoto-Protokolls von den Mitglied-
staaten bis auf weiteres nicht mit entlastender Wirkung für
die vom Emissionshandelssystem erfassten Industriebe-
reiche genutzt werden können. Einzelne EG-Mitglied-
staaten wie die Niederlande, die bereits Verträge mit ost-
europäischen Ländern geschlossen haben, um einen Teil
ihrer Reduktionsverpflichtungen durch die Finanzierung
dortiger Emissionsminderungsmaßnahmen zu erfüllen
(KRÄMER, 2001, S. 28 f.), können damit also eigene Re-
duktionslasten nur für die vom Emissionshandelssystem
nicht erfassten Bereiche verringern (Haushalte, Verkehr,
nicht erfasster gewerblicher Sektor). In den einleitenden
Erläuterungen zum Richtlinienvorschlag erklärt die Kom-
mission es allerdings für wünschenswert, die Nutzung
von Guthaben aus der Anwendung der Joint Implementa-

tion und des Clean Development Mechanism auch im
Rahmen des Emissionshandelssystems zu ermöglichen,
und kündigt an, dazu später einen gesonderten Rechtsakt
vorschlagen zu wollen. 

Die demnach für die Zukunft geplante Verknüpfung des
Emissionshandels mit anderen flexiblen Mechanismen
wirft allerdings Wettbewerbsprobleme auf, sofern den
Mitgliedstaaten als solchen die Möglichkeit eingeräumt
würde, diese Mechanismen auf der Grundlage eigener
Transaktionen zu nutzen. Wenn den Mitgliedstaaten ge-
stattet würde, die in den nationalen Allokationsplänen fi-
xierten Emissionsbegrenzungen bzw. die daraus resultie-
renden Emissionsminderungslasten für die nationale
Industrie durch einen staatlich finanzierten Erwerb zu-
sätzlicher Emissionsrechte im Rahmen der Joint Imple-
mentation oder des Clean Development Mechanism fak-
tisch zu lockern, wäre dies gleichbedeutend mit der
Gestattung eines groß angelegten Subventionsprogramms
für die jeweilige nationale Industrie. Die Nutzung dieser
Möglichkeit durch einzelne Mitgliedstaaten würde aller
Voraussicht nach die anderen Mitgliedstaaten nötigen, zur
Vermeidung von Nachteilen für die eigene Industrie das-
selbe zu tun. Zugleich würde die durch das Emissionshan-
delssystem induzierte Knappheit der Emissionsberech-
tigungen aufgehoben. Nur unter Knappheitsbedingungen
kann das System aber seine Funktion erfüllen.

Unter Wettbewerbsgesichtspunkten unproblematisch wäre
es, wenn nur den einzelnen am Emissionshandelssystem
beteiligten Unternehmen die Möglichkeit eingeräumt
würde, Gutschriften durch die Finanzierung von Projek-
ten außerhalb der EU zu erwerben und damit ihre eigenen
Emissionsspielräume zu erweitern. Zwar wären die in die-
ser Weise erworbenen zusätzlichen Emissionsrechte auch
auf dem Konto des jeweiligen Mitgliedstaats zu verbu-
chen. Der Erwerb müsste aber von dem Unternehmen, das
die erworbenen Emissionsrechte nutzen will, selbst finan-
ziert werden, sodass kein Subventionsproblem aufgewor-
fen wird. Allerdings erweitert sich auch in diesem Fall die
Menge der auf dem innereuropäischen Markt gehandelten
Emissionsrechte. Auch in diesem Fall reduziert sich also
die Knappheit der Emissionsberechtigungen. Die Öff-
nung des Emissionshandelssystems für die Nutzung an-
derer flexibler Mechanismen des Kyoto-Systems steht da-
her in einem gewissen Spannungsverhältnis zum Sinn und
Zweck des Systems.

Anpassung des Ordnungsrechts

486. Die Richtlinie über die integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-
Richtlinie, 96/61/EG) gebietet den Mitgliedstaaten, anla-
genbezogene Pflichten zu effizienter Energienutzung und
zur Vorsorge nach dem Stand der Technik zu schaffen
(näher KOCH und WIENEKE, 2001, S. 1086 ff.). Die in
der IVU-Richtlinie vorgesehene Verpflichtung zur Vor-
sorge nach dem Stand der Technik betrifft jede einzelne
von der Richtlinie erfasste Anlage und bezieht sich auch
auf Treibhausgasemissionen. Die Mitgliedstaaten sind
daher nach bislang geltendem europäischem Recht nicht
berechtigt, einen Emissionshandel einzuführen, der es
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Anlagenbetreibern ermöglicht, sich von der ordnungs-
rechtlichen Verpflichtung auf den Stand der Technik
durch Zukauf von Emissionsrechten zu befreien (FRENZ,
2001, S. 310). Ein Emissionshandel wäre dem gemäß zur-
zeit nur in Bezug auf die trotz Einhaltung des Standes der
Technik verbleibenden „Restemissionen“ zulässig (für
diese Möglichkeit KOCH und WIENEKE, 2001, S. 1093).
Damit wären die Spielräume für einen Emissionshandel
und dementsprechend auch die Spielräume für Effizienz-
gewinne aus dem Einsatz dieses Instruments eng be-
grenzt; unter Berücksichtigung der Transaktionskosten
des Handelssystems ergäbe sich womöglich überhaupt
kein Effizienzgewinn mehr. 

Die Institutionalisierung eines Emissionshandels bei fort-
bestehendem ordnungsrechtlichem „Basisregime“ wirft
außerdem auch praktische Schwierigkeiten auf, deren Be-
wältigung erhebliche zusätzliche Kosten verursachen und
damit eher Effizienzverluste wahrscheinlich machen
würde. Ein auf eine ordnungsrechtliche Basislösung auf-
gesetzter Handel mit „Restemissionsrechten“ würde
höchste Anforderungen an den – bisher sehr unzureichen-
den – Vollzug der ordnungsrechtlichen Basislösung stel-
len. In einen solchen Handel dürften von vornherein nur
Restemissionen einbezogen sein, nicht dagegen Emissio-
nen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind,
denn diese müssen ja bei einem Restemissionshandel de-
finitionsgemäß ohne die Möglichkeit des Freikaufs schon
kraft Ordnungsrechts vermieden werden. Dies bedeutet,
dass ein Restemissionshandel auch nur auf der Grundlage
weitgehend perfekter Umsetzung der ordnungsrechtlichen
Basisverpflichtung auf den Stand der Technik realisiert
werden könnte. Dabei müsste jede Emission, die nicht dem
Stand der Technik entspricht, sanktionshalber mit men-
genabhängigen Kosten belastet werden, die erheblich über
den Kosten des Zertifikaterwerbs für eine entsprechende
Menge an Restemissionen liegen. Andernfalls ergäbe sich
die widersinnige und auch mit verfassungsrechtlichen
Grundsätzen unvereinbare Situation, dass rechtmäßige
Emissionen teurer sind als rechtswidrige. 

487. Der Richtlinienvorschlag (Artikel 25) sieht zur
wechselseitigen Abstimmung von Emissionshandels- und
Ordnungsrecht eine Änderung der IVU-Richtlinie vor. Die
vorgesehene Textänderung bezieht sich allerdings nur auf
die in Artikel 9 Abs. 3 IVU-Richtlinie verankerte Ver-
pflichtung zur Festsetzung von Emissionsgrenzwerten: Für
die in das Handelssystem einbezogenen Treibhausgase und
Anlagen sollen keine Emissionsgrenzwerte festgesetzt
werden. Für die in Artikel 3 a) und d) der 
IVU-Richtlinie statuierten Verpflichtungen der Mitglied-
staaten, sicherzustellen, dass gegen Umweltverschmutzun-
gen Vorkehrungen nach dem Stand der Technik getroffen
werden und dass Energie effizient verwendet wird, ist da-
gegen eine Abänderung nicht vorgesehen. Bei einer am
Normtext orientierten Interpretation könnte daraus ge-
schlossen werden, dass eine Verpflichtung der Mitglied-
staaten, für einen effizienten Energieeinsatz beispielsweise
durch bestimmte dem Stand der Technik entsprechende
technische Vorkehrungen zu sorgen, bestehen bleiben soll.
Damit würde das Ziel, Spielraum für einen effizienten Ein-
satz des Emissionshandelssystems zu schaffen, nicht er-

reicht. Die Kommission dürfte ihren Vorschlag in diesem
Punkt allerdings anders gemeint haben. Sie hat durchaus
die Absicht, die ordnungsrechtlichen Vorgaben im erfor-
derlichen Umfang zurückzunehmen, geht aber offensicht-
lich davon aus, dass nur Artikel 9 Abs. 3 der Richtlinie eine
strikte, operative Verpflichtung der Mitgliedstaaten bein-
haltet, während es sich bei Artikel 3 der Richtlinie, der mit
„Allgemeine Prinzipien der Grundpflichten der Betreiber“
überschrieben ist, nur um allgemeine Grundsätze handelt,
die keine durchsetzbaren Rechtspflichten begründen und
daher nicht zurückgeschnitten werden müssen, um einen
effizienten Emissionshandel zu ermöglichen. Diese Inter-
pretation ist jedoch nicht überzeugend. Artikel 3 der IVU-
Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten ausdrücklich,
„die erforderlichen Vorkehrungen“ zu treffen, damit „die
zuständigen Behörden sich vergewissern“, dass die erfass-
ten Anlagen entsprechend den aufgeführten Grundsätzen
betrieben werden. Aus der Tatsache, dass in der Artikel-
überschrift von „Prinzipien“ die Rede ist, kann daher nicht
auf eine Unverbindlichkeit der Inhalte des Artikels ge-
schlossen werden (s. auch FRENZ, 2001, S. 310). Eine
Ausnahmeregelung für die vom Emissionshandelssystem
erfassten Anlagen und Stoffe ist deshalb auch in Bezug auf
die einschlägigen Bestimmungen des Artikel 3 der IVU-
Richtlinie erforderlich. 

Abgesehen von dem Korrekturbedarf in diesem Punkt ist
der Ansatz des Richtlinienvorschlags grundsätzlich rich-
tig: Angesichts der beschriebenen Probleme einer Kom-
bination von Emissionshandelssystem und ordnungs-
rechtlicher Basis-Emissionsbegrenzung sollte im Prinzip
die Einführung eines Emissionshandelssystems mit einem
Zurückfahren paralleler, die Wirksamkeit des Handelsys-
tems begrenzender ordnungsrechtlicher Anforderungen
verbunden werden. Zu befürworten ist ein solcher Aus-
tausch „Ordnungsrecht gegen mengenfixierten Emis-
sionshandel“ aber nur, wenn dadurch insgesamt mindes-
tens dasselbe Ausmaß an Emissionsbegrenzung erreicht
wird wie unter dem ordnungsrechtlichen Regime. Die Ab-
schätzung, ob dies der Fall sein wird, fällt nicht leicht, zu-
mal das Ergebnis sehr unterschiedlich ausfallen wird je
nachdem, ob die jeweiligen rechtlichen Anforderungen
oder deren praktische Umsetzung, die im Falle der IVU-
Richtlinie noch nicht weit gediehen ist, zur Grundlage ge-
nommen werden. Der Umweltrat sieht jedenfalls die Ge-
fahr, dass im Zusammenhang mit der Einführung des
Emissionshandelssystems ordnungsrechtliche Anforde-
rungen aufgegeben werden, ohne dass das Emissionshan-
delssystem eine vergleichbar begrenzende Wirkung ent-
faltet. Er weist deshalb nochmals auf die Notwendigkeit
hin, insbesondere die Anforderungen an die nationalen
Emissionsmengenbegrenzungen mit der nötigen Deut-
lichkeit und Verbindlichkeit zu formulieren (Tz. 482). 

Im Hinblick darauf, dass die Funktionsfähigkeit des ge-
planten Emissionshandelssystems sich letztlich erst in der
Praxis erweisen kann, sollte außerdem eine Außerkraftset-
zung ordnungsrechtlicher Vorgaben der IVU-Richtlinie
zunächst nicht definitiv, sondern für eine Erprobungsphase
vorgesehen werden. Denkbar wäre eine vorerst befristete
Aufhebung mit Verlängerungsoption für den Fall, dass das
Handelssystem sich als funktionsfähig erweist. Damit im
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Falle eines Scheiterns des Emissionshandelssystems ord-
nungsrechtliche Steuerungsmechanismen kurzfristig wie-
der in Funktion gesetzt werden können, sollten die Mit-
gliedstaaten auch nur von der administrativen Umsetzung
der ordnungsrechtlichen Vorgaben bis auf weiteres entlas-
tet sein, legislativ dagegen die notwendigen Bestimmungen
vorhalten müssen, um auf eine eventuelle Reaktivierung
des einschlägigen Ordnungsrechts vorbereitet zu sein.

3.2.1.2.4.6 Übergang von freiwilligen 
Vereinbarungen zum 
Emissionshandel

488. In den einleitenden Erläuterungen des Richtlinien-
vorschlages weist die Europäische Kommission darauf
hin, dass auf nationaler Ebene bestehende freiwillige Ver-
einbarungen sich in ein Emissionshandelssystem über-
führen lassen, da die vereinbarten Reduktionspflichten als
nützliche Grundlage für die nationale Allokationsplanung
dienen können. Dies setzt allerdings voraus, dass die ver-
einbarten Reduktionspflichten, was die resultierende Ge-
samtmengenbegrenzung angeht, den diesbezüglichen Kri-
terien für die nationale Allokationsplanung entsprechen
(Tz. 482).

Eine nicht von der Kommission, sondern in den Mitglied-
staaten zu beantwortende Frage ist, ob bestehende frei-
willige Vereinbarungen die jeweiligen Regierungen daran
hindern oder hindern sollten, das Zustandekommen einer
europäischen Emissionshandelsrichtlinie zu unterstützen.
Was Deutschland angeht, beinhaltet die bestehende Ver-
einbarung mit der deutschen Wirtschaft keine rechtlichen
Hindernisse für eine Unterstützung des Richtlinienvor-
schlages. Allerdings beruht die Vereinbarung ersichtlich
auf der Geschäftsgrundlage, dass die seitens der Industrie
zugesicherten Reduktionen als kollektiv-freiwillige im
Rahmen der Vereinbarung zu erbringen sind, nicht dage-
gen im Rahmen eines formalisierten Rechtsregimes mit
individuellen „allowances“, wie es der Richtlinienvor-
schlag vorsieht. Die Entscheidung zwischen dem vorge-
schlagenen verbindlichen Emissionshandelssystem und
dem bestehenden Vereinbarungssystem ist daher faktisch
eine Entweder-oder-Entscheidung. Auch deshalb kann die
Unterstützung eines europäischen Emissionshandels-
systems nur unter der Voraussetzung empfohlen werden,
dass die Bedingungen der Funktionsfähigkeit dieses Sys-
tems gesichert werden (Tz. 483).

3.2.1.2.5 Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung
489. Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist ein unent-
behrliches Element der nationalen Klimaschutzpolitik.
Als besonders effiziente Technik der Energieerzeugung
soll sie unter anderem maßgeblich dazu beitragen, dass
das dem Klimaschutzprogramm der Bundesregierung zu-
grunde gelegte CO2-Reduktionsziel (von 25 % der jähr-
lichen CO2-Emissionen des Basisjahres 1990) trotz zwi-
schenzeitlicher Kursabweichung doch noch wie geplant
bis zum Jahr 2005 erreicht wird. Durch Erhalt, Moderni-
sierung und Zubau von KWK-Anlagen soll bis dahin eine
CO2-Einsparung von jährlich 10 Mio. Tonnen (Tz. 431)
erreicht werden. Darüber hinaus wird im Rahmen einer
die KWK-Förderung betreffenden Vereinbarung zwischen

der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft eine
weitergehende Reduktion von „insgesamt möglichst 
23 Mio. t CO2/Jahr, jedenfalls nicht unter 20 Mio. t
CO2/Jahr in 2010“ angestrebt (KWK-Vereinbarung, 2001,
S. 1). Um dieses Minderungsziel erreichen zu können,
muss der Anteil der KWK-Stromerzeugung an der gesam-
ten Stromerzeugung von 10 % im Jahr 1998 bis zum Jahr
2010 verdoppelt werden (MATTHES, 2001). Damit würde
Deutschland im europäischen Vergleich aufholen. Einige
europäische Länder haben bereits einen deutlich höheren
KWK-Anteil als Deutschland (Finnland 31 %, Nieder-
lande 40 %, Dänemark 50 %; MEZ und PIENING, 1999).

Da die Stromerzeugung in modernen, hocheffizienten
KWK-Anlagen gegenwärtig trotz der höheren Energie-
ausbeute meist noch deutlich teurer ist als in konventio-
nellen Kraftwerken, kann die KWK nicht ohne eine staat-
liche bzw. gesetzliche Förderung mit den konventionellen
Kraftwerken konkurrieren. Um eine aus diesem Grunde
akut einsetzende Rückentwicklung der KWK kurzfristig
zu vermeiden, verabschiedete der Deutsche Bundestag im
Jahr 2000 das Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK-Gesetz vom 12. Mai 2000,
BGBl. I 2000, S. 703). Durch dieses Gesetz wurden die
Betreiber der Stromnetze dazu verpflichtet, den in effizi-
enten KWK-Anlagen erzeugten Strom zu einem be-
stimmten sich jährlich verringernden Festpreis bis zum
Ende des Jahres 2004 abzunehmen. Schon wegen dieser
zeitlichen Begrenzung stellte das KWK-Gesetz nur eine
vorläufige Notlösung dar. Um darüber hinaus die Ziele
des Klimaschutzprogramms zu erreichen, sieht die Ver-
einbarung mit der deutschen Industrie im Kern eine Neu-
regelung der KWK-Förderung vor, durch die die Be-
treiber der Energieversorgungsnetze auch weiterhin
gesetzlich dazu verpflichtet werden, Strom aus modernen
und effizienten KWK-Anlagen abzunehmen, wobei aber
kein fester Mindestpreis, sondern ein bestimmter Förder-
zuschlag auf den im Übrigen individuell zu vereinbaren-
den Abnahmepreis zu entrichten ist. Von diesem so ge-
nannten Bonusmodell sollen allerdings nur bereits
bestehende, nicht aber neue, noch zu errichtende KWK-
Anlagen erfasst werden. So sieht es auch das am 1. April
2002 in Kraft tretende „Gesetz für die Erhaltung, die Mo-
dernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopp-
lung“ (KWK-Gesetzentwurf s. Bundestagsdrucksache
14/7024; vgl. Bundesratsdrucksache 77/02) vor. Damit ist
bereits ein zentrales Defizit der im Folgenden näher zu be-
leuchtenden Förderungsstrategie angesprochen.

Gründe für die Förderung von KWK-Anlagen

490. Durch die gekoppelte Erzeugung und Verwendung
von Strom und Wärme können die Primärenergieträger in
Heizkraftwerken zu 70 % bis über 90 % in nutzbare Ener-
gie umgewandelt werden, während kohlegefeuerte Kon-
densationskraftwerke in der Regel weniger als 40 %, selbst
modernste Anlagen dieses Typs nicht mehr als 50 % und
Gas- und Dampfkraftwerke (GuD) bis zu 55 % des Primär-
energieeinsatzes ausnutzen. Dem Effizienzvorteil entspre-
chend können durch die KWK-Technologie erhebliche
Mengen an CO2-Emissionen eingespart werden. 
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491. Im Einzelnen hängt die Höhe des ökologisch rele-
vanten Effizienzvorteils davon ab, welche KWK-Techno-
logie zur Anwendung kommt und welche „konventionelle“
Kraftwerkstechnologie durch sie ersetzt wird. Der größte
Einsparungseffekt an CO2-Emissionen entsteht, wenn der
Zubau einer gasbetriebenen KWK-Anlage ein altes kohle-
gefeuertes Kondensationskraftwerk zur Stromerzeugung
und zugleich – mit der Abwärmenutzung – herkömmliche
Heizungen ersetzt. Erdgasbetriebene Anlagen haben im
Vergleich zu allen mit fossilen Energieträgern gefeuerten
Kraftwerken niedrigere CO2-Emissionen. Demgegenüber
schneidet die kohlebasierte KWK-Technologie in vielen
Fällen schlechter ab als die ungekoppelte Energieerzeu-
gung. In dem weit verbreiteten Fall niedriger Stromkenn-
zahlen (Verhältnis von Strom zu Wärme) oder geringer
Nutzungsgrade ist die CO2-Bilanz ungünstiger als bei ei-
nem ungekoppelten Vergleichsystem, in dem Strom aus
Kohlekraftwerken und Wärme auf Heizöl- oder Erdgasba-
sis erzeugt wird (PRAETORIUS und ZIESING, 2001, S.
109). Folglich sollte jede Förderung der KWK an Energie-
effizienz und spezifische CO2-Emissionen gekoppelt sein. 

492. Die Notwendigkeit der Förderung einer energieef-
fizienten KWK resultiert daraus, dass die KWK aufgrund
höherer Kosten derzeit preislich nicht mit den konventio-
nellen Kraftwerken konkurrieren kann. Zwar kostet eine
gasbefeuerte KWK-Anlage in der Errichtung bereits heute
deutlich weniger als ein vergleichbar leistungskräftiges
Kondensationskraftwerk. Jedoch spielt gegenwärtig die-
ser Kostenvorteil im Vergleich zu den bereits seit langem
bestehenden Kondensationskraftwerken keine Rolle.
Während die alten Kondensationskraftwerke bereits voll-
ständig abgeschrieben sind, müssen die Betreiber der
meist jungen KWK-Anlagen noch in erheblichem Maße
ihre Kapitalkosten in den Strompreis einkalkulieren. Zu-
dem leidet die Wettbewerbsfähigkeit der KWK-Technik
unter einer Marktverzerrung durch fehlende Internalisie-
rung externer Kosten der Energieproduktion. 

Erst mittelfristig, wenn alte Kondensationskraftwerke
aus dem Betrieb gehen, wird die KWK-Technik bessere
Marktchancen haben und sich auch im betriebswirt-
schaftlichen Kalkül durchsetzen. Die erheblich geringe-
ren Kapitalkosten beispielsweise für neue gasgefeuerte
KWK-Anlagen im Vergleich zu neuen kohlegefeuerten
Kondensationskraftwerken werden dann voraussichtlich
schwerer ins Gewicht fallen als die Kostennachteile bei
den Brennstoffen (MATTHES und ZIESING, 2000). Bis
dahin bleibt die Wettbewerbssituation der KWK aller-
dings kritisch. In Anbetracht der Preisrückgänge im libe-
ralisierten deutschen Strommarkt hat sich die nachteilige
Situation seit geraumer Zeit sogar noch weiter zugespitzt. 

Dem Wachstum der KWK-Nutzung steht darüber hinaus
auch die oligopolistische Struktur der Energieversorgung
entgegen. Damit Strom und Wärme gleichermaßen genutzt
werden können, erfordert die KWK nämlich in der Regel
kleinräumige Versorgungsstrukturen. Der Aufbau solcher
dezentralen Versorgungsstrukturen wird jedoch durch die
ehemaligen Gebietsmonopolisten behindert, die die priva-
ten KWK-Betreiber oft beim Netzzugang diskriminieren
(B.KWK, 2001; SRU, 2000, Tz. 1429 ff., 1436 ff., 1524).

Die Förderung nach der Vereinbarung 
und dem Bonusmodell

493. In der Vereinbarung zwischen der Bundesregierung
und der deutschen Wirtschaft verpflichten sich die Strom-
wirtschaft und die industrielle Kraftwirtschaft zum Erhalt,
zur Modernisierung und zum Zubau von KWK-Anlagen.
Im Gegenzug will die Bundesregierung davon absehen,
die Nutzung der KWK durch ordnungsrechtliche Maßnah-
men zu erzwingen. Insbesondere soll darauf verzichtet
werden, den Energieversorgungsunternehmen bestimmte
Mindestquoten für KWK-Strom vorzugeben. Die ur-
sprünglich geplante Quotenregelung (vgl. PRAETORIUS
und ZIESING, 2001), die größere Sicherheit hinsichtlich
der Erreichung des Minderungsziels geboten hätte, wurde
damit verworfen. 

Mit dem nunmehr im Gesetz als Förderinstrument vorge-
sehenen Bonusmodell soll der Erhalt und der begrenzte
Zubau von KWK-Anlagen gefördert werden. Bewirkt
werden soll damit eine Emissionsreduzierung um mindes-
tens 10 Mio. Tonnen, möglichst aber um 14 Mio. t CO2 bis
2010. Der Zubau von KWK-Anlagen (mit Ausnahme von
Brennstoffzellen und kleinen KWK-Anlagen bis 2 MW
elektrischer Leistung) ist von dem Gesetz ausgenommen
und soll durch die Strom- und industrielle Kraftwirtschaft
aus eigener Initiative erfolgen. Mit diesem nicht durch das
Bonusmodell geförderten Zubau soll bis 2010 eine zusätz-
liche Minderung der CO2-Emissionen in einer Größenord-
nung von 9 Mio. Tonnen realisiert werden. 

494. Wesentliche Neuerungen des KWK-Gesetzes aus
dem Jahr 2002 liegen in der Ausweitung des Anwen-
dungsbereiches, in der Ausgestaltung der Einspeisevergü-
tung und in einer Begrenzung der Förderung auf diejenige
Elektrizitätsmenge, die auch wirklich im KWK-Betrieb
erzeugt wurde.

Regelungsgegenstand des neuen KWK-Gesetzes ist
ebenso wie beim KWK-Gesetz aus dem Jahr 2000 die Ab-
nahme und die Vergütung von Kraft-Wärme-Kopplungs-
Strom (KWK-Strom). Während das alte Förderungsmo-
dell lediglich die KWK-Anlagen der für die allgemeine
Stromversorgung verantwortlichen Energieversorgungs-
unternehmen begünstigte, soll das Bonusmodell auch auf
den aus sonstigen KWK-Anlagen in das allgemeine Ver-
sorgungsnetz eingespeisten Strom Anwendung finden.
Diese Erweiterung der KWK-Förderung ist zu begrüßen.
Kritisch bleibt allerdings darauf hinzuweisen, dass auch
die neue Regelung schon im Ansatz nicht denjenigen
KWK-Strom mitfördert, der vom Anlagenbetreiber zum
Eigenverbrauch verwendet und daher nicht an die Netz-
betreiber abgegeben wird. 

Ebenso wie nach der alten Regelung ist eine Anschluss-,
Abnahme- und Vergütungspflicht gegenüber dem KWK-
Anlagenbetreiber vorgesehen. Im Gegensatz zu der im al-
ten Gesetz vollständig festgelegten (jährlich abnehmen-
den) Mindestvergütung von anfänglich 9 Pf pro kWh sieht
das neue KWK-Gesetz ein Aufsplitten der Einspeisever-
gütung in einen flexiblen Teil („marktüblicher Preis“) und
einen fixen Bonus vor. Die entstehenden Kosten werden
nach einem horizontalen Ausgleich zwischen den Netzbe-
treibern vollständig auf den Letztverbraucher umgelegt.
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Die Höhe der degressiv gestalteten Zuschläge und die
Förderungsdauer richten sich nach dem Zeitpunkt der In-
betriebnahme der KWK-Anlagen. Unterschieden wird
zwischen „alten“ und „neuen“ Bestandsanlagen sowie
„modernisierten“ KWK-Anlagen. Zu den alten Bestands-
anlagen werden solche gerechnet, die vor dem 1. Januar
1990 in Betrieb genommen wurden. Als neue Bestands-
anlagen gelten solche, die ab dem 1. Januar 1990 erstmals
in kommerziellen Dauerbetrieb gegangen oder durch Er-
neuerung wesentlicher Anlagenteile modernisiert worden
sind. Unter modernisierten Anlagen werden KWK-Anla-
gen verstanden, bei denen wesentliche Anlagenteile (min-
destens 50 % der Investitionskosten einer Neuanlage) er-
neuert worden sind oder die durch eine neue Anlage
ersetzt worden sind. Basis für die Förderung ist die tes-
tierte Wärmesenke am Standort der Altanlage. Anders als
nach dem alten KWK-Gesetz soll die neue Bonusrege-
lung auch für den Zubau kleiner KWK-Anlagen bis zu ei-
ner elektrischen Leistung von bis zu 2 MW sowie für
Brennstoffzellen-Anlagen (Bundestagsdrucksache  14/7024,
§ 5 Abs. 2; s. auch Bundesratsdrucksache 77/02) gelten.

Außer für diese Kleinanlagen sieht das neue KWK-Gesetz
keine Förderung neuer Anlagen vor, die nach Inkrafttreten
des Gesetzes in Betrieb genommen werden. In der Be-
gründung zum KWK-Gesetzesentwurf führt die Bundes-
regierung dazu aus, von einer Begünstigung neu errichte-
ter Anlagen sei abgesehen worden, „weil sich die
Wirtschaft in der genannten Vereinbarung verpflichtet hat,
den Neubau von KWK-Anlagen aus eigener Kraft und
ohne die Flankierung durch staatliche Instrumente voran-
zutreiben“ (Bundestagsdrucksache 14/7024). 

Die durch das Bonusmodell anfallenden Kosten für die
Förderung des Anlagenbestands sollen nach Maßgabe der
Vereinbarung eine Höhe von rund 8 Mrd. DM bis zum Jahr
2010 nicht überschreiten. Die Kosten der Zusatzvergütung
für Strom aus kleinen Blockheizkraftwerken und Brenn-

stoffzellen soll maximal 700 Mio. DM betragen (KWK-
Vereinbarung, 2001). Das Gesamtfördervolumen soll also
auf insgesamt 8,7 Mrd. DM (knapp 4,5 Mrd. Euro) für den
Förderzeitraum begrenzt werden. 

Zur Evaluation der Entwicklung der jährlich eingespeis-
ten KWK-Strommenge sollen die von den Anlagenbetrei-
bern erhobenen Daten zentral gesammelt und öffentlich
zugänglich gemacht werden. Vorgesehen ist für Ende
2004 eine Zwischenüberprüfung über die Erreichung der
im Gesetz genannten Reduktionsziele. Sollten diese nicht
erreicht werden, sind von der Bundesregierung geeignete
Maßnahmen zur Zielerreichung vorzuschlagen. (s. Tabel-
le 3.2.1-8)

Beurteilung

495. Der Umweltrat bezweifelt, dass das KWK-bezo-
gene CO2-Minderungsziel von 10 Mio. Tonnen bis 2005
und 20 bis 23 Mio. Tonnen bis 2010 mit den bisher vor-
gesehenen Maßnahmen erreicht werden kann. Er schätzt
die kombinierte Vereinbarungs- und Bonuslösung aus
mehreren Gründen kritisch ein: 

Die Ausklammerung der Förderung des Zubaus von
KWK-Anlagen mit einer Leistung oberhalb von 2 MW ist
unsachgerecht. Es ist fraglich, ob die Wirtschaft einen Zu-
bau ohne finanzielle Anreize in angemessenem Umfang
vornehmen und diesbezügliche CO2-Reduktionspoten-
ziale auch nur annähernd ausschöpfen wird. 

Die Wirksamkeit der KWK-Vereinbarung ist durch deren
begrenzte Verbindlichkeit und eingeschränkte verbands-
interne Durchsetzbarkeit nicht hinreichend gewährleistet.
Dies zeigt sich auch daran, dass seitens der Wirtschaft nur
zugesichert wird, „zur Erfüllung dieser Vereinbarung im
Rahmen des wirtschaftlich Möglichen“ beizutragen
(KWK-Vereinbarung, S. 5). 

Tabel le 3.2.1-8

Zuschläge für KWK-Strom nach Anlagentyp in Cent pro kWh

KWK-Typ/Jahr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Alte Bestandsanlagen 1,53 1,53 1,38 1,38 0,97

Modernisierte Bestandsanlagen 1,74 1,74 1,74 1,69 1,69 1,64 1,64 1,59 1,59

Neue Bestandsanlagen 1,53 1,53 1,38 1,38 1,23 1,23 0,82 0,56

Kleine KWK-Anlagen bis  
2 MW elektrischer Leistung 2,56 2,56 2,4 2,4 2,25 2,25 2,1 2,1 1,94

Brennstoffzellen-Anlagen  
und kleine KWK-Anlagen bis  
50 kW elektrischer Leistung*

5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11

SRU/UG2002/Tabelle 3.2.1-8 nach Bundestagsdrucksache 14/7024; Bundesratsdrucksache 77/02 

* Betreiber kleiner KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung bis einschließlich 50 kW und Betreiber von Brennstoffzellenanlagen haben ei-
nen Anspruch auf Zahlung eines Bonus von 5,11 Cent pro kWh für einen Zeitraum von 10 Jahren ab Aufnahme des Dauerbetriebs der Anlage.
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Die Bonusregelung trägt nicht der unterschiedlichen CO2-
Effizienz von KWK-Anlagen Rechnung. Gasgefeuerte
KWK-Anlagen müssten aufgrund des geringeren Kohlen-
stoffgehaltes durchweg einen höheren Bonus erhalten als
kohlegefeuerte. Dass dies nicht vorgesehen ist, beruht auf
kohlepolitischen Zielsetzungen, die einer langfristig effi-
zienten Klimaschutzpolitik diametral entgegengesetzt
sind (vgl. Abschn. 3.2.1.2.6.2).

Es ist zu vermuten, dass ein auf 8,7 Mrd. DM begrenztes
Fördervolumen nicht ausreicht, um Emissionsminderun-
gen in der vorgesehenen Höhe zu erreichen (MATTHES
und ZIESING, 2001).

Eine zeitliche Begrenzung der Förderung und die degres-
sive Ausgestaltung der Fördersätze ist zwar grundsätzlich
sinnvoll. Die vorgesehenen Förderzeiträume sind jedoch
bei Weitem zu kurz. Da die Planungs- und Umsetzungs-
phase für eine Modernisierung bis zu 4 Jahre betragen
kann (VKU, 2001), verbleibt infolge der Kombination aus
Degression und kurzer Förderungsdauer nur ein schwa-
cher Investitionsanreiz. 

Eigengenutzter KWK-Strom wird im Bonus-Modell
nicht gefördert. Hierzu wäre eine ergänzende Regelung
wünschenswert.

Das in der Vereinbarung festgelegte kontinuierliche Moni-
toring und die für Ende 2004 vorgesehene Zwischen-
überprüfung sind grundsätzlich positiv zu bewerten. Aller-
dings sollten die Vorgaben so spezifiziert werden, dass die
korrekte Ermittlung der erreichten Emissionsminderungen
sichergestellt ist. 

3.2.1.2.6 Vereinbarkeit von klimapolitischen
Zielen mit anderen Politikmaß-
nahmen

3.2.1.2.6.1 Erreichbarkeit langfristiger klima-
politischer Ziele unter besonderer
Berücksichtigung des Atomaus-
stiegs

496. Kurz- und mittelfristig besteht zwischen dem ge-
planten Atomausstieg und den gesetzten Klimaschutz-
zielen kein signifikanter Konflikt. Für den Zeithorizont
bis zum Jahr 2005 ist die zusätzliche CO2-Belastung
durch den Atomausstieg zu vernachlässigen, da in dieser
Zeit nur zwei kleinere Atomkraftwerke vom Netz gehen
sollen. Der Verlust in der Strombereitstellung kann
durch bestehende Überkapazitäten ausgeglichen wer-
den.

Der Umweltrat sieht auch keinen grundlegenden Konflikt
zwischen dem Ziel einer langfristigen CO2-Emissionsmin-
derung um 40 % bis zum Jahr 2020 gegenüber 1990 und
dem Atomausstieg. Während über die technische Erreich-
barkeit eines 40 %-Emissionsminderungsziels im Jahr
2020 auch unter der Voraussetzung des Atomausstiegs 
Einigkeit besteht (siehe z. B. BMWI, 2001; Wuppertal 
Institut, 2001; STEIN und STROBEL, 1999), gehen die
Abschätzungen der damit verbundenen Kosten weit aus-
einander.

Gesamtwirtschaftliche Kosten zur Erreichung 
eines 40 %-Ziels

497. Eine Abschätzung der zu erwartenden Kosten für
die Einhaltung der CO2-Minderungsziele ist in hohem
Maße von den Annahmen der zugrunde gelegten Szena-
rien abhängig und darf daher nicht als Erwartung im Sinne
einer Prognose verstanden werden. Berechnungen für un-
terschiedliche Szenarien können für die Auffindung eines
kosteneffizienten Reduktionspfads nützlich sein. Wesent-
liche Faktoren wie z. B. Änderungen des Energiever-
brauchs aufgrund von Verhaltensänderungen des Konsu-
menten bzw. Nutzers sind dabei jedoch nur schwer
einzuschätzen.

Energiebericht des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie

498. Die im Energiebericht „Nachhaltige Energiepolitik
für eine zukunftsfähige Energieversorgung“ des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi)
ausgewertete Studie der Prognos-AG in Kooperation mit
dem Energiewirtschaftlichen Institut der Universität Köln
und dem Bremer Energie Institut (Prognos AG, 2001) be-
rechnet die direkten gesamtwirtschaftlichen Kosten, die
durch zusätzliche Maßnahmen zur Erreichung des 40 %-
Minderungsziels entstehen. Diese werden für das Jahr 2010
mit 11 Mrd. Euro und für das Jahr 2020 mit 32 Mrd. Euro
beziffert. Die Gesamtzusatzkosten für den Zeitraum 2000
bis 2020 werden auf rund 256 Mrd. Euro addiert (BMWI,
2001, S. 41). Diese vom BMWi benannten sehr hohen
CO2-Reduktionskosten ergeben sich in erster Linie da-
durch, dass die Annahmen hinsichtlich der Energiever-
brauchstrends relativ pessimistisch sind und kein kosten-
effizienter Klimaschutzpfad gewählt wurde. 

Zu kritisieren sind insbesondere folgende Punkte:

1. Der Energiebericht geht von einem Trendszenario aus,
das die voraussichtliche Höhe der CO2-Emissionen im
Jahr 2020 eher überschätzt. Hierdurch werden ein
größerer Handlungsbedarf und damit auch kostspieli-
gere Maßnahmen angenommen, als es bei einer vor-
sichtigeren Trendabschätzung der Fall wäre.

Zunächst ist festzustellen, dass die dem Energie-
bericht zugrunde liegende Referenzentwicklung
(SCHLESINGER et al., 1999) die voraussichtlichen
Wirkungen des nationalen Klimaschutzprogramms
von 2000 auf die Energienachfrage noch nicht berück-
sichtigen konnte, da sie vor dem Programm erarbeitet
worden ist. Auf diese Weise wurde die – im Vergleich
zu den Annahmen des Energieberichts – relativ güns-
tige Kostenstruktur der bereits vorgesehenen Maßnah-
men nicht in Rechnung gestellt.

Bei der Entwicklung der Stromnachfrage geht der 
Energiebericht auch im Szenario zur Einhaltung des
40 %-Reduktionsziels im Jahr 2020 (im Folgenden:
Klimaszenario) von einer Steigerung des Stromver-
brauchs um 11 % gegenüber 1999 aus. Im Energiebe-
richt wird dies damit begründet, dass Einsparungen
bei anderen Energieträgern oft mit einem höheren
Stromverbrauch in anderen Sektoren verbunden sind.
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Der dabei angenommene relativ hohe Stromverbrauch
beruht darauf, dass im zugrunde liegenden Gutachten
eine wenig sinnvolle Form der Einsparung von Öl und
Gas bei der Raumwärmebereitstellung unterstellt
wird, nämlich die fast hälftige Substitution der kon-
ventionellen Erzeugung von Raumwärme durch elek-
trische Wärmepumpen. 

Neben einer Vernachlässigung vergleichsweise kosten-
günstig zu erzielender CO2-Minderungspotenziale auf
der Nachfrageseite werden in der Prognos-Studie auch
auf der Angebotsseite Einsparpotenziale nicht voll-
ständig berücksichtigt. So sind bei der gekoppelten
Erzeugung von Elektrizität und Wärme (KWK) er-
hebliche CO2-Reduktionen pro erzeugter Energieein-
heit zu erzielen (Tz. 490). Dieser Beitrag wird erheb-
lich unterschätzt.

2. Methodisch wird keine sektorübergreifende, sondern
lediglich eine sektorspezifische Optimierung vorge-
nommen. Die sektorale Lastenverteilung zur Errei-
chung des 40 %-Zieles erfolgt weniger nach Kosten-
gesichtspunkten als vielmehr nach dem Kriterium
scheinbarer Weltmarktsachzwänge. Die Hauptlast der
CO2-Verminderung wird dem Verkehrssektor und da-
mit dem Sektor mit den relativ höchsten Grenzkosten
der CO2-Vermeidung zugewiesen. Dadurch sind die
Gesamtminderungskosten systematisch überhöht.

Das Szenario für den Energiebericht schont Sektoren
mit einem relativ kostengünstig zu erschließenden
CO2-Reduktionspotenzial (Energiewirtschaft und In-
dustrie), um sie „weniger stark in eine weitere, kos-
tenintensive CO2-Vermeidung einzubinden als Sekto-
ren, die nicht internationaler Konkurrenz ausgesetzt
sind“ (Prognos AG, 2001, S. 6). Daher müssen in den
– mit vergleichsweise hohen spezifischen CO2-Emis-
sionsminderungskosten verbundenen – Sektoren Ver-
kehr und private Haushalte vergleichsweise hohe
Emissionsminderungen erreicht werden.

Auf diese Weise trägt der Verkehr, dem ein relativ ho-
her Anteil an den CO2-Reduktionen zugewiesen wird,
im Jahr 2020 zwei Drittel der Gesamtkosten der CO2-
Verminderung. Die Durchschnittskosten der CO2-Re-
duktion im Verkehrsbereich im Jahr 2020 werden auf 
1 549 DM pro Tonne CO2 geschätzt (Prognos AG,
2001, S. 44), in der Industrie je nach Branche auf zwi-
schen 28 DM und 65 DM, bei Haushalten auf durch-
schnittlich 213 DM und im Energieumwandlungssek-
tor auf rund 60 DM pro vermiedener Tonne CO2. Für
den Verkehrssektor wird für 2020 ein CO2-Verminde-
rungsziel im Klimaschutzszenario von 12 % im Ver-
gleich zum Basisjahr 1990 bzw. von gut 17 % gegen-
über dem Referenzszenario (SCHLESINGER et al.,
1999) vorgesehen. Dieses soll durch eine steuerbe-
dingte Verteuerung des Benzinpreises auf 4,70 DM pro
Liter real bzw. 7 DM pro Liter nominal erreicht werden
(BMWI, 2001, S. 55). Sowohl die Lastenverteilung als
auch die Instrumentierung deuten auf ein Szenariode-
sign hin, das eher auf die Mobilisierung politischen
Protests als auf einen volkswirtschaftlich klugen und
politisch akzeptablen Klimaschutzpfad zielt. 

Im Verkehrssektor ist das technische Potenzial einer
CO2-Reduktion begrenzt. Es wird weitgehend durch
das erhebliche Mobilitätswachstum kompensiert 
(s. auch BANISTER et al., 2000, S. 128 f.). Eine aus-
reichende Entkopplung von Wirtschafts- und Mo-
bilitätswachstum kann durch preisliche Maßnahmen
allein nicht erreicht werden. Hier spielen die Raum-
planung, die Technologie- und Wirtschaftsförderpoli-
tik und die gezielte Förderung wirtschaftlicher Trends,
die die Verkehrsnachfrage senken, eine wichtige Rolle
(BANISTER et al., 2000).

Außerdem sollte nicht übersehen werden, dass den Ver-
kehrsteilnehmern noch eine Reihe sehr wirkungsvol-
ler und gleichzeitig kostengünstiger Anpassungsreak-
tionen zur Verfügung steht, die in dem Basisgutachten
für den Energiebericht ausdrücklich ausgeschlossen,
tatsächlich aber wahrscheinlich sind. Dazu zählen etwa
das „downsizing“, also die Anschaffung eines kleine-
ren, treibstoffsparenden Fahrzeugs anstelle des Um-
stiegs auf (nach den Annahmen der Gutachter sehr
teure) effizientere Fahrzeuge; ferner der Verzicht auf
Fahrleistungen im motorisierten Individualverkehr
oder die Verbesserung der Fahrzeugauslastung.

Im Umwandlungssektor setzt der Energiebericht den
Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung
relativ niedrig an. Während beispielsweise der Staats-
sekretärsausschuss für Nachhaltige Entwicklung ein
Ausbauziel von 85 TWh Windenergie anregt (Bun-
desregierung, 2001), wird im Klimaszenario des En-
ergieberichts von 50 TWh für das Jahr 2020 ausge-
gangen. Dies erscheint zu niedrig gegriffen angesichts
der Tatsache, dass allein in den zurückliegenden drei
Jahren die installierte Leistung verdreifacht wurde
und die Stromerzeugung aus Windkraft bereits im Jahr
2001 rund 16 TWh betrug (BMU, 2002).

3. Es wird von vergleichsweise niedrigen und nur ge-
ringfügig steigenden Energiepreisen für die nächsten
20 Jahre ausgegangen. Dies ist eine mit einiger Wahr-
scheinlichkeit unrealistische Annahme, die ebenfalls
zu einer Überschätzung der Nettokosten politischer
Klimaschutzmaßnahmen führt.

Der Energiebericht geht davon aus, dass der Rohöl-
preis im Jahr 2020 inflationsbereinigt etwa auf dem
Niveau von Mitte der Achtzigerjahre liegen wird
(BMWI, 2001, S. 39). Die Ankündigung der OPEC,
die Ölpreise in einem deutlich höheren Zielkorridor
von 22 bis 28 US-Dollar für ein Barrel Rohöl stabil zu
halten, wird damit vernachlässigt. Durch die zu er-
wartende weitgehende Erschöpfung der preiswert zu
fördernden Ölreserven sind Voraussagen über die
zukünftigen Kosten der Primärenergieversorgung mit
großen Unsicherheiten behaftet. In Verbindung mit
der zunehmenden Konzentration der noch vorhande-
nen Erdölvorräte in den OPEC-Ländern sind auch
weitaus höhere Ölpreise nicht auszuschließen (IEA,
2001). Steigende Energiepreise berücksichtigt der 
Energiebericht lediglich für den Fall, für den diese sich
positiv auf das vom BMWi präferierte Szenario aus-
wirken: Höhere Gaspreise werden zu einem Argument
gegen die Substitution von Kohle durch Gas gemacht. 
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4. Der Energiebericht betont zwar die Zusatzkosten der
Umsetzung eines 40 %-Reduktionsziels, weist aber um-
gekehrt in dem vom BMWi präferierten Referenzszena-
rio nicht explizit die verdeckten Kosten zur Stabilisie-
rung des Kohleanteils an der Energieversorgung aus.

Eine Beibehaltung des hohen Anteils heimischer
Kohle an der Primärenergieversorgung, wie sie vom
BMWi gefordert wird (BMWI, 2001, S. 35, 45, 66), ist
mit hohen direkten und indirekten fiskalischen Kosten
verbunden (vgl. Tz. 505 ff.). Die langfristige Weiter-
führung eines Steinkohlesockels von 20 Mio. t SKE
jährlich auch nach 2005 und die bis zu diesem Zeit-
raum anfallenden Kosten summieren sich nach Schät-
zungen des Öko-Instituts auf ca. 100 Mrd. DM bis
zum Jahr 2020 (MATTHES, 2002).

499. Hinzuweisen ist schließlich darauf, dass der Ener-
giebericht eine Handlungsorientierung präferiert, die
wirksamen Klimaschutz nicht zulässt. An die erste Stelle
von neun zentralen Handlungsorientierungen setzt der
Bericht die rationelle Energieverwendung. Konkretisiert
wird dies wie folgt: „Anzustreben ist, die Energieeffizienz
langfristig in dem gleichen Maße zu steigern wie die Wirt-
schaft wächst“ (BMWI, 2001, S. 59 ff.). Dies aber bedeu-
tet nichts anderes, als dass bei einem Gleichklang von
Wirtschaftswachstum und Energieproduktivitätssteige-
rung der Primärenergieverbrauch in Zukunft in Deutsch-
land auf dem heutigen Niveau verbleibt. 

Bestandteile eines kosteneffizienten 
CO2-Reduktionspfads

500. Der Umweltrat bedauert, dass sich das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie bei seinen
Aussagen zu den Möglichkeiten und Folgen einer ambi-
tionierten Klimaschutzstrategie ausschließlich auf eine
einzige Studie stützt, obwohl andere Studien zu signifi-
kant anderen Ergebnissen gelangen. So errechnet eine
Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Jülich,
dem Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovati-
onsforschung und dem Öko-Institut im Auftrag des Um-
weltbundesamtes deutlich geringere Kosten (STEIN und
STROBEL, 1999). Dabei wurden sektorübergreifende
kostenoptimierte Schätzungen unter Berücksichtigung ei-
ner auslaufenden Kernenergienutzung vorgenommen. 

Die in dieser Studie ermittelten jährlichen Zusatzkosten
gegenüber einem Basisszenario, in dem eine weitgehende
Ausschöpfung von „no-regret“-Potenzialen bereits ent-
halten ist, werden mit 6,5 Mrd. DM (3,3 Mrd. Euro) pro
Jahr für das Jahr 2010 und 18,9 Mrd. DM (9,7 Mrd. Euro)
für das Jahr 2020 beziffert. Im Vergleich zu den derzei-
tigen Steinkohlesubventionen (Tz. 507) dürfte dies im
Rahmen des gesellschaftlich Akzeptablen liegen. An den
berechneten Mehrkosten sind im Jahr 2020 der Um-
wandlungssektor mit 2,7 Mrd. DM (1,38 Mrd. Euro), die
privaten Haushalte einschließlich der Kleinverbraucher
mit 14 Mrd. DM (7,16 Mrd. Euro) und die Industrie mit
2,2 Mrd. DM (1,12 Mrd. Euro) beteiligt. Da sich für den
Verkehr wegen der dort unterstellten sehr hohen Grenz-
vermeidungskosten vergleichsweise geringe sektorale

Emissionsminderungen errechnen (6 Mio. t CO2 bis 2020),
ergeben sich in diesem Bereich auch nur geringe Zusatz-
kosten in Höhe von 1,2 Mrd. DM (0,61 Mrd. Euro). Viele
der prinzipiell existierenden Minderungsmaßnahmen
werden als nicht genutzt unterstellt, weil sie nach Auffas-
sung der Gutachter mit vergleichsweise hohen Kosten je
eingesparter CO2-Einheit verbunden wären (STEIN und
STROBEL, 1999, S. 38, 48).

501. Studien wie diese (s. auch MARKEWITZ et al.,
2001; Wuppertal Institut, 2001; für den europäischen Kon-
text z. B. KRAUSE et al., 2000) zeigen, dass sich ein kos-
teneffizienter realisierbarer Weg einer weitgehenden CO2-
Reduktion ergeben kann durch Schwerpunktsetzung auf:

– Energieeffizienzsteigerungen im Endverbrauch, z. B.
Verringerung der Stromnachfrage, Senkung des
Raumwärmebedarfs;

– Energieeffizienzsteigerungen im Umwandlungsbe-
reich, z. B. Steigerungen des Wirkungsgrads von
Kraftwerken, Erhöhung des KWK-Anteils;

– CO2-Reduzierung des Primärenergieträgerportfolios,
z. B. Substitution von CO2-intensiven Energieträgern
(Kohle) durch Erdgas, verstärkte Nutzung der CO2-
freien regenerativen Energien.

Beschäftigungseffekte eines Klimaschutzpfads

502. In einer Studie der Prognos AG wurden die Ar-
beitsmarkteffekte von Klimaschutzmaßnahmen unter-
sucht (SCHEELHAASE, 2001). Dabei wurde unterstellt,
dass die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2020 um 40 % ge-
genüber 1990 gesenkt werden sollen, ohne dass ein Zu-
bau von Kernkraftkapazitäten erfolgt. Anders als die im
Abschn. 3.2.1.2.3.4 erörterte DIW-Studie (vgl. Tz. 457 f.)
verzichtet die Prognos-Studie auf die Berücksichtigung
von Preisänderungen durch eine Energieabgabe oder
ähnlich wirkende Maßnahmen und quantifiziert 
lediglich die direkten und indirekten Arbeitsmarktwir-
kungen der zur Realisierung des Reduktionsziels
erforderlichen Anpassungsmaßnahmen. Dabei wird eine
optimierte Energiewirtschaft, die das vorgegebene Re-
duktionsziel zu volkswirtschaftlich minimalen Kosten
realisiert, angenommen. Die direkten Arbeitsmarktef-
fekte werden mithilfe eines „bottom up“-Ansatzes ge-
schätzt, bevor in einer zweiten Stufe die indirekten 
Arbeitsmarkteffekte durch eine nachgeschaltete Input-
Output-Analyse quantifiziert werden. Die resultierenden
Beschäftigungseffekte im Vergleich zum „business as
usual“-Szenario sind in Tabelle 3.2.1-9,  zusammenge-
fasst. Die erforderlichen Umstellungen wären danach
zwar in einigen Sektoren mit Arbeitsplatzverlusten ver-
bunden, im Saldo resultieren jedoch etwa 155 000 (2005)
bis 194 000 (2020) neue Arbeitsplätze. 

503. Bei der Bewertung der in Tabelle 3.2.1-9 zusam-
mengefassten Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass sich
die Prognos-Studie durch einige sehr restriktive Annah-
men auszeichnet. Insbesondere die Annahme eines kon-
stanten Preisniveaus erscheint kritisch. Auch wird in dieser
Studie nicht spezifiziert, durch welche umweltpolitischen
Instrumente die erforderlichen Anpassungsreaktionen in-
duziert werden sollen. Wie jedoch die Erfahrungen mit
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chern, ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Energie-
politik. Der Umweltrat betont, dass die damit verbundene
Kohleförderpolitik mit den langfristigen Klimaschutzzie-
len nicht vereinbar ist (s. auch SRU, 2000, Tz. 1378).

Kohlepolitik der Bundesregierung

505. Die Bundesregierung betreibt eine Politik der Koh-
leförderung, die sich insbesondere in der direkten Sub-
ventionierung des Steinkohlenbergbaus und der steuerli-
chen Begünstigung der Kohle im Vergleich zu anderen
fossilen Energieträgern (Öl, Gas) zeigt. Auch die in der
Bonusregelung des KWK-Gesetzes vorgesehene Förde-
rung ohne Berücksichtigung der CO2-Effizienz ist unter
ökologischen Gesichtspunkten nicht einsichtig (Tz. 495)
und kann nur mit kohlepolitischen Interessen erklärt wer-
den. Ebenso beinhaltet die Ausgestaltung der ökologi-
schen Steuerreform ohne Berücksichtigung des CO2-
Gehaltes der Energieträger (Tz. 463) eine indirekte För-
derung der Kohle (s. auch SRU, 2000, Tz. 1378, 101;
SRU, 1996a, Tz. 1073). Eine Bestandsaufnahme offener
und versteckter umweltschädlicher Subventionen kommt
zu dem Ergebnis, dass dem Bund 1998 durch die steuerli-
che Bevorzugung der Kohle gegenüber anderen fossilen
Energieträgern – unabhängig von den direkten Kohle-
beihilfen – potenzielle Steuermindereinnahmen von
knapp 9 Mrd. DM entstanden sind (MEYER, 2001b). 

Steinkohlesubventionen

506. Die Steinkohle hatte im Jahr 2000 einen Anteil von
13,5 % (65,5 Mio. t SKE) am Primärenergieverbrauch in
Deutschland. Der Anteil der in Deutschland geförderten
Steinkohle am gesamten Steinkohleverbrauch vermin-
derte sich von 58 % im Jahr 1999 (40,5 Mio. t SKE) auf
53 % (34,5 Mio. t SKE) im Jahr 2000. Die heimische För-
derung verteilte sich auf die drei Reviere Ruhr (78 %),
Saar (17 %) und Ibbenbüren (5 %). Steinkohle wird neben
dem Einsatz in der Stahlindustrie vor allem zur Strom-
erzeugung genutzt, wo sie einen Anteil von rund einem
Viertel an der gesamten Bruttostromerzeugung im Jahr
2000 hatte (SCHIFFER, 2001; Statistik der Kohlewirt-
schaft, 2001).

507. Während die Braunkohle nur indirekt durch die
Absicherung der Abnahme von Strom aus ostdeutschen
Braunkohlekraftwerken unterstützt wird (Braunkohle-
schutzklausel auf Grundlage von Artikel 4 § 3 Abs. 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes vom April 1998; BGBl. I
1998, S. 730), ist der Steinkohlenbergbau nach der Land-
wirtschaft der Wirtschaftszweig mit den höchsten Sub-
ventionen in Deutschland. Im Jahre 2000 betrugen die ge-
samten Hilfen für den Steinkohlenbergbau 4,6 Mrd. Euro
(Absatz- und Stilllegungshilfen des Bundes 3,7 Mrd.
Euro; Bundestagsdrucksache 14/6748 S. 8, 31), die von
der EU-Kommission am 21. Dezember 2000 genehmigt
wurden (COM(2001)403 final). Der Großteil der Absatz-
beihilfen wurde für den Ausgleich der Preisdifferenz der
– aufgrund der hohen Fördertiefe – gegenüber Import-
kohle wesentlich teureren deutschen Steinkohle und ver-
mehrt auch für die Rücknahme der Förderkapazitäten ein-
gesetzt. Einen Rückgang der Förderkapazitäten durch
jährlich abnehmende Zuschüsse sieht auch der im Jahr

Tabel le 3.2.1-9

Gewinne bzw. Verluste an Arbeitsplätzen 
in Deutschland gegenüber
„business as usual“-Szenario

Sektor 2005 2010 2020

Landwirtschaft –  1 580 –  1 080 1 280 

Bergbau –  20 020 –  18 580 –  15 180 

Metallerzeugung 4 320 3 470 4 320 

Fahrzeugbau 490 –  6 120 –  16 640 

Elektrotechnik 3 270 2 120 3 360 

Maschinenbau 40 400 34 500 51 230 

Übrige Metallverarbeitung 3 500 3 690 6 120 

Nahrungs- und Genussmittel –  2 340 –  1 710 2 400 

Textil und Bekleidung – 610 – 400 840

Chemische Erzeugnisse 530 –  2 380 –  5 750 

Steine und Erden 5 790 5 540 8 160 

Holzbe- und -verarbeitung 2 160 2 290 4 850 

Papier und Druckerzeugnisse 750 420 1 180 

Sonstiges verarbeitendes 
Gewerbe  –  160 –  170 230

Bau 91 700 86 570 106 730 

Elektrizität, Gas, Wasser 400 330 670

Verkehr 20 360 73 410 97 820 

Groß- und Einzelhandel –  5 940 –  39 560 –  57 540 

Gaststätten –  2 110 –  2 320 140

Banken und Versicherungen –  2 360 –  8 930 –  12 100 

Staat –  3 560 –  8 110 –  10 880 

Übrige Dienstleistungen 20 310 9 880 23 070 

Gesamt 155 300 132 860 194 030 

Quelle: SCHEELHAASE, 2001, S. 226

der Ökosteuer zeigen, sind die Arbeitsmarktwirkungen
klimapolitischer Maßnahmen entscheidend davon abhän-
gig, ob eine Steuerung über ordnungsrechtliche oder öko-
nomische Instrumente erfolgt, und in welcher Weise ein
eventuell entstehendes Abgabenaufkommen zur Realisie-
rung einer „doppelten Dividende“ verwendet wird. Die in
der Prognos-Studie ausgewiesenen Arbeitsmarkteffekte
können deshalb nur als grobe Orientierungspunkte ver-
standen werden.

3.2.1.2.6.2 Kohlebestandsschutz und 
Klimaschutzziele

504. Neben dem Klimaschutz und dem Atomausstieg ist
das Bemühen der Bundesregierung, den Strukturwandel
im Kohlebergbau durch Subventionen, Sonderkonditio-
nen und Ausnahmebedingungen zu verlangsamen und
eine Mindestversorgung mit einheimischer Kohle zu si-
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1997 vereinbarte Kohlekompromiss zwischen dem Bund
und den Steinkohle fördernden Ländern Nordrhein-West-
falen (NRW) und Saarland sowie der IG Bergbau, Che-
mie, Energie vor. Es ist eine Senkung der Subventionen
auf 5,3 Mrd. DM (2,71 Mrd. Euro) im Jahr 2005 (bzw. 
5,5 Mrd. DM (2,81 Mrd. Euro) unter Einbeziehung der
nichtstaatlichen Gelder der RAG AG) geplant. Dabei
schreibt das Steinkohlebeihilfegesetz vom 17. Dezember
1997 (BGBl. I S. 3048) eine Senkung des Anteils des Bun-
des auf 3,8 Mrd. DM (1,94 Mrd. Euro) bis 2005 vor, das
Land NRW stellt den Differenzbetrag zur Verfügung. Par-
allel dazu soll die Fördermenge von 34,5 Mio. t SKE im
Jahr 2000 auf 26 Mio. Tonnen begrenzt (GVSt, 2000) und
die Zahl der Beschäftigten im Steinkohlenbergbau von
rund 58 000 im Jahr 2000 auf etwa 36 000 im Jahr 2005
verringert werden. Als eine weiter gehende Untergrenze
gibt der Gesamtverband des deutschen Steinkohlenberg-
baus eine Fördermenge von 20 bis 22 Mio. t SKE nach
2005 an (GVSt, 2001, S. 6 f.).

508. Auf europäischer Ebene wird über eine Regelung
nach dem Auslaufen der im Vertrag über die Gründung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS-
Vertrag) vom 18. April 1951 festgesetzten europäischen
Regelungen über genehmigungspflichtige Steinkohlebei-
hilfen im Juli 2002 diskutiert. Der vom Kommissionspräsi-
denten und den Generaldirektionen Umwelt und Wett-
bewerb geforderten Ablehnung weiterer Subventionen
steht die auf Beibehaltung gerichtete Position des Wirt-
schaftsministers der Bundesrepublik Deutschland und des
nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten gegenüber.
Deutschland ist als das EU-Mitgliedsland mit den höchsten
Steinkohlesubventionen von einer Neuregelung besonders
betroffen (Europäische Kommission, 2001). Am 25. Juli
2001 beschloss die Kommission einen Verordnungsent-
wurf über staatliche Beihilfen für den Steinkohlenbergbau
(KOM(2001)423 endg.). In diesem Entwurf sieht die Eu-
ropäische Kommission eine Laufzeit der Subventionen bis
2010 vor, macht aber für die konkreten Beihilfen nur bis
zum Jahr 2007 Regelungsvorschläge. Bis dahin sollen die
Beihilfen unter Zurücknahme der Förderkapazitäten wei-
terhin stark gekürzt werden. Danach will die Kommission
auf Grundlage eines bis 2006 zu erstellenden Berichts zur
Lage des europäischen Kohlebergbaus dem Rat der Euro-
päischen Union Vorschläge für die Verfahrensweise in den
Jahren 2008 bis 2010 unterbreiten.

Klimaschutzwirkungen eines Abbaus der direkten
und indirekten Kohleförderung

509. Der Umweltrat spricht sich für ein sozial abgefeder-
tes Auslaufen der ökologisch kontraproduktiven Steinkoh-
lesubventionen nach 2005 aus (s. hierzu auch SRU, 2000,
Tz. 1378; vgl. OECD, 2001a, S. 205; WBGU, 2001, S. 9).
Auch die Umweltminister der OECD-Mitgliedstaaten for-
derten im Mai 2001 in ihrer Umweltstrategie eine Ab-
schaffung aller ökologisch nachteiligen Subventionen und
Steuerbestimmungen (OECD, 2001b). Aus der Sicht der
Europäischen Kommission sollten statt einer Unterstüt-
zung nicht wettbewerbsfähiger Industrien Beihilfen zur
Strukturanpassung genutzt werden (COM(2001)403 final).

510. Eine Kürzung der Subventionen wird zunächst
zwar zu einer verstärkten Substitution durch Importkohle
und damit nicht unmittelbar zu einer Minderung der CO2-
Emissionen führen (s. hierzu auch Berechnungen der
OECD, 1997, S. 36, 67 ff.). Doch können die hierdurch
frei werdenden öffentlichen Mittel mit ökologischem Ge-
winn eingesetzt werden, z. B. durch eine Förderung zu-
kunftsweisender Energietechnologien in vom Kohle-
strukturwandel besonders betroffenen Regionen. Im Falle
einer steuerlichen Gleichbehandlung aller fossilen Ener-
gieträger kann mittelfristig eine Verschiebung von der
Kohle zum CO2-ärmeren Energieträger Erdgas erwartet
werden, zumal unter Berücksichtigung der Altersstruktur
des Steinkohlekraftwerkparks, die bis 2010 eine starke
Reduzierung der großen Steinkohlekraftwerke erwarten
lässt (MARKEWITZ et al., 1998). Allerdings sind auch
beim Einsatz von Erdgas zusätzlich zu den direkten CO2-
Emissionen bei der Verbrennung weitere klimabelastende
Effekte mit einzubeziehen, die die reale CO2-Bilanz die-
ses Energieträgers verschlechtern. So gehen bei Trans-
port, Förderung und Aufbereitung von Erdgas aus Russ-
land gegenwärtig noch Anteile des Erdgases als
klimaschädigendes Treibhausgas Methan in die Atmo-
sphäre verloren. Nach noch mit großen Unsicherheiten
behafteten Schätzungen liegen diese Verluste in der
Größenordnung von 1,5 % bis 5 % (FRITSCHE und
MATTHES, 2001; REICHERT und SCHÖN, 1997; vgl.
auch FICHTNER, 2001; Greenpeace, 2000), wobei der
untere Wert als belastbarer angesehen werden kann. Sofern
man hier nicht den – schwach belegten – Maximalwert zu-
grunde legt, ist festzustellen, dass durch die gegenwärtig
(noch) gegebenen Leitungsverluste die klimabezogenen
Vorzüge des Erdgases im Verhältnis zur Kohle nur redu-
ziert und nicht aufgehoben werden. 

Versorgungssicherheit

511. Die Subventionierung der Steinkohle und die indi-
rekten Begünstigungen der Braun- und Steinkohle werden
oft mit dem Argument der Versorgungssicherheit durch
heimische Energieträger gerechtfertigt. Als besonders kri-
tisch wird dabei der Energieträgerwechsel von heimischer
Kohle zu Erdgas gesehen. Dieser führe zu einer stärkeren
Vulnerabilität der Energieversorgung, da die Hauptprimär-
energieträger Erdgas und -öl eine gesteigerte Importabhän-
gigkeit mit sich ziehen.

Der Umweltrat hält diese Verengung der Diskussion der
Versorgungssicherheit auf die beiden fossilen Energieträ-
ger Kohle und Gas für problematisch. Das Hauptproblem
der Versorgungssicherheit ergibt sich hinsichtlich der Erd-
ölabhängigkeit (vgl. Tz. 462). 

Eine ökologisch sinnvolle Umgestaltung des Energieträ-
gerportfolios bringt jedoch kaum Nachteile bei der Ver-
sorgungssicherheit mit sich. Dies bestätigen auch die im
Energiebericht des BMWi zugrunde gelegten Szenarien
(Tz. 498). Das Szenario zur Einhaltung des 40 %-Ziels
(Klimaszenario) führt nicht zu einer höheren Importab-
hängigkeit als das – von den Rahmenbedingungen her stär-
ker auf die Versorgungssicherheit fokussierte – Trend-
szenario mit einem nahezu konstanten Anteil der Kohle in
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der Energieversorgung (22,8 % am Primärenergiever-
brauch im Jahr 2020). Vielmehr sinkt im Klimaszenario
die Importabhängigkeit als Folge des deutlich reduzierten
Primärenergieverbrauchs (BMWI, 2001, S. 38 ff.). Daher
sprechen Argumente der Versorgungssicherheit nicht ge-
gen die im Klimaszenario des Energieberichts angenom-
mene Senkung des Kohleanteils am Primärenergiever-
brauch um mehr als die Hälfte. 

512. Eine Erhöhung des Erdgasanteils am Primärener-
gieverbrauch führt demnach auf absehbare Zeit nicht zu
Engpässen bei der Energieversorgung, kann jedoch einen
Anstieg der Preisanfälligkeit der Energieversorgung zur
Folge haben, da Erdgas und Erdöl preislich miteinander
gekoppelt sind. Der Umweltrat betrachtet es aber als un-
verhältnismäßig, sich eine kohlebasierte Erhöhung der
Absicherung gegen Energiepreisschwankungen mehrere
Milliarden DM jährlich an direkten und indirekten Zu-
wendungen kosten zu lassen. Ein vergleichbarer Betrag
würde, in die Förderung erneuerbarer Energien und ener-
gieeffizienter Technologien investiert, nicht nur einen we-
sentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten, sondern auch
die langfristige Versorgungssicherheit erhöhen.

Den regenerativen Energiequellen kommt sowohl aus
Gründen der Versorgungssicherheit als auch aus Gründen
des Klimaschutzes besondere Bedeutung zu. Dies betont
auch die Europäische Kommission in ihrem Grünbuch zur
Energiesicherheit: „In the medium term, renewables are
the only source of energy in which the European Union
has a certain amount of room for manoeuvre aimed at in-
creasing supply in the current circumstances“ (European
Commission, 2000, S. 42 f.). Auch in Deutschland besteht
unter Zugrundelegung heute verfügbarer Technologien
ein großes Potenzial zur Nutzung erneuerbarer Energien.
Die Richtlinie zur Förderung der Stromerzeugung aus er-
neuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt
(RL 2001/77/EG) fordert eine Erhöhung des Anteils er-
neuerbarer Energien an der Bruttostromerzeugung von
4,5 % (1997) auf 12,5 % (2010). Dass dies auch ökono-
misch machbar ist, zeigt eine Studie im Auftrag des Um-
weltbundesamts und des Bundesumweltministeriums
(NITSCH et al., 2000).

Diskussion eines Primärenergieträgersockels 
zur Versorgungssicherheit

513. In der europäischen Diskussion zur Versorgungs-
sicherheit wird über die Einführung eines von beihilfe-
rechtlichen Restriktionen ausgenommenen nationalen
Primärenergiesockels von maximal 15 % aus heimischen
Energieträgern diskutiert (European Commission, 2000).
Dieser Sockel würde in Deutschland für die Förderung der
heimischen Kohle und erneuerbarer Energien genutzt wer-
den. Befürwortet wird dieses Konzept wegen der damit
verbundenen Chancen für die Steinkohle unter anderem
vom nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten (Pres-
semitteilung NRW, 2001). Dies würde bedeuten, dass die
heimischen Primärenergieträger Kohle und erneuerbare
Energien hier in direkter Konkurrenz um die Fördermög-
lichkeiten innerhalb des Sockels stünden. Aus Sicht des
Umweltrates sollten für die Förderung der Kohle keine
neuen beihilferechtlichen Spielräume eröffnet werden. 

3.2.1.2.7 Empfehlungen
514. Der Umweltrat begrüßt die Beibehaltung des na-
tionalen Klimaschutzziels (Reduzierung der CO2-Emis-
sionen um 25 % bis zum Jahr 2005 gegenüber 1990).
Wenngleich das neue nationale Klimaschutzprogramm,
das aufgestellt wurde, um die Erreichung dieses Ziels si-
cherzustellen, zahlreiche begrüßenswerte Maßnahmen
enthält, droht ohne eine weitere Nachbesserung nach wie
vor eine Verfehlung des Klimaschutzziels. Bei Selbstver-
pflichtungen, Informations- und Aufklärungskampagnen
sind die ihnen zugeschriebenen Minderungspotenziale im
Klimaschutzprogramm teilweise zu optimistisch ange-
setzt. In anderen Fällen gehen die CO2-Verminderungen
über das Erwartete hinaus.

Zu den über das Klimaschutzprogramm hinaus erforder-
lichen Maßnahmen gehört insbesondere die Revision der
zahlreichen Sonderregelungen und Fördermaßnahmen für
den CO2-intensivsten Energieträger, die Kohle. Die bis-
herige Kohlebestandsschutzpolitik ist mit anspruchsvol-
len nationalen Klimaschutzzielen nicht vereinbar. 

Eine Reduktion der CO2-Emissionen um 40 % gegenüber
1990 im Jahr 2020 ist erstrebenswert und erreichbar. Auch
mit einem Kernenergieausstieg bis zum Jahr 2020 ist die
Reduzierung der CO2-Emissionen um 40 % prinzipiell
vereinbar. Um die Erreichung dieses Ziels wirtschafts-
und sozialverträglich zu gestalten, sollte ein kosteneffi-
zienter Klimaschutzpfad eingeschlagen werden, der auf
eine deutliche Effizienzsteigerung bei der Endener-
gienachfrage wie im Umwandlungsbereich und einen
kohlenstoffarmen Energieträgermix (Substitution von
Kohle durch Erdgas als Übergangsstrategie bei langfristi-
gem Wechsel in Richtung regenerativer Energien) zielt.
Gesichtspunkte der Versorgungssicherheit stehen dem
nicht entgegen; die Versorgungssicherheit kann im Ge-
genteil auf diese Weise langfristig erhöht werden. Insge-
samt sind von einer so ausgerichteten Klimapolitik auch
positive Beschäftigungseffekte zu erwarten. 

Ökologische Steuerreform

515. Der Umweltrat empfiehlt, an den bisher beschlos-
senen Stufen der ökologischen Steuerreform festzuhalten
und die Steuersätze auch über das Jahr 2003 hinaus lang-
sam, aber kontinuierlich und für alle Beteiligten voraus-
sehbar ansteigen zu lassen. Dabei sollte die Stromsteuer
mittelfristig durch eine Abgabe auf fossile Energieträger
in der Stromerzeugung abgelöst werden, die sich nach de-
ren CO2-Intensität bemisst. Soweit dies ohne Bruch der
getroffenen Klimaschutzvereinbarung zwischen Bundes-
regierung und Industrie realisierbar ist, sollten darüber hi-
naus die bestehenden Ausnahmeregelungen für das Pro-
duzierende Gewerbe zukünftig von der Energieintensität
der Produktionsprozesse, von der Export- bzw. Importin-
tensität und von der Anwendung eines Energie-Audits ab-
hängig gemacht werden. Vergünstigungen für den Schie-
nenverkehr oder den öffentlichen Nahverkehr sollten
allenfalls für einen Übergangszeitraum und in degressiver
Ausgestaltung eingeführt werden. Hinsichtlich der Auf-
kommensverwendung kann die derzeitige Zweckbindung
zugunsten der Arbeitsmarktpolitik nur als Übergangslösung
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bis zur Reform der Sozialsysteme angesehen werden.
Eine Aufkommensverwendung durch direkte Fördermaß-
nahmen sollte nur in denjenigen Fällen in Betracht gezo-
gen werden, in denen die erhebungsseitige Lenkungswir-
kung aufgrund von Marktversagen unwirksam bleibt und
ein Missbrauch ausgeschlossen werden kann. 

Emissionshandel

516. Aus ökologischer wie auch aus ökonomischer
Sicht wäre ein alle Emittenten einbeziehendes, auf der
ersten Handelsebene ansetzendes, strikt mengenfixiertes
und möglichst weitgehend internationalisiertes Emis-
sionshandelssystem wünschenswert. 

Die seitens der Wirtschaft favorisierte Einführung eines
so genannten Emissionshandels auf freiwilliger Basis ver-
spräche demgegenüber in Deutschland im Vergleich zu
der bereits realisierten Selbstverpflichtungslösung keinen
Effizienzgewinn. Bei den ins Auge gefassten freiwilligen
Systemen handelt es sich auch nicht um echte Emissions-
handelssysteme im Sinne der ökonomischen Instrumen-
tenlehre, sondern um freiwillige Vereinbarungen mit Aus-
tauschflexibilität.

Der Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission
zielt auf ein echtes, mengenfixiertes sektorales Emissi-
onshandelssystem für wichtige Industriebereiche, mit der
Besonderheit, dass die Mengenfixierung nicht zentral für
den gesamten Geltungsbereich des Systems, sondern de-
zentral von den Mitgliedstaaten festgelegt werden soll.
Ungeachtet der Schwächen, die in dem sektoralen Ansatz
liegen, können mit einem solchen System Vorteile insbe-
sondere für die Sicherstellung der notwendigen inner-
europäischen Beiträge zu den Kyoto-Verpflichtungen der
EU verbunden sein. Die Mehrzahl der EU-Mitglied-
staaten, die im Rahmen der innereuropäischen Lasten-
verteilung Reduktionspflichten übernommen haben,
steuert gegenwärtig auf massive Zielverfehlungen zu.
Das geplante verbindliche Handelssystem kann bei ge-
eigneter Ausgestaltung hier die notwendige Disziplin
herstellen.

Voraussetzung für Effektivität und Effizienz des geplan-
ten Handelssystems ist allerdings, dass bestehenden 
Anreizen zu einem Trittbrettfahrerverhalten der Mitglied-
staaten, das die Funktionsfähigkeit des Systems untergra-
ben würde, wirksamer als bislang vorgesehen begegnet
wird. Dies betrifft vor allem die Festlegung der nationa-
len Emissionsmengenbegrenzungen und die Mechanis-
men der Kontrolle und Sanktionierung. Nur wenn die
Funktionsfähigkeit und Effizienz des Systems in dieser
Hinsicht besser als bislang vorgesehen gesichert wird,
lohnt der erhebliche mit einem solchen System verbun-
dene Aufwand und die Aufgabe des bisherigen Vereinba-
rungssystems. Nur unter dieser Voraussetzung ist auch ein
korrespondierender Abbau der ordnungsrechtlichen Vor-
gaben vertretbar. In jedem Fall sollte ein Rückbau des
Ordnungsrechts zunächst auch nur probeweise vorgese-
hen werden. Der Umweltrat empfiehlt der Bundesregie-
rung, den Richtlinienvorschlag in diesem Sinne bedingt
zu unterstützen. 

KWK-Förderung

517. Der Umweltrat schätzt die mit der Wirtschaft ge-
troffene Vereinbarung zum Erhalt, zur Modernisierung
und zum Zubau von Kraft-Wärme-Kopplungslagen und
die damit verknüpfte Bonusregelung kritisch ein. 

Grundsätzlich begrüßt der Umweltrat die erweiterte För-
derung von KWK-Anlagen durch das neue KWK-Gesetz.
Im Detail gibt die gefundene Lösung aber Anlass zur Kri-
tik. Insbesondere die Ausklammerung des Zubaus von
neuen größeren KWK-Anlagen aus der Förderung ist nicht
sachgerecht; ob ein Zubau neuer Anlagen vonseiten der
Wirtschaft freiwillig in angemessenem Umfang erfolgen
wird, ist fraglich. Die zeitliche Begrenzung der Förderung
und die degressive Ausgestaltung der Fördersätze sieht der
Umweltrat als effizient an. Angesichts langer Planungs-
und Umsetzungsphasen wäre jedoch ein längerer Förder-
zeitraum wünschenswert. Für die Zielerreichung kontra-
produktiv ist die vorgesehene Gesamtbegrenzung des För-
dervolumens. Vor allem ist jedoch zu beanstanden, dass
die geplante Bonusregelung der unterschiedlichen CO2-
Effizienz von KWK-Anlagen nicht Rechnung trägt. 

Insgesamt erscheint es angesichts der genannten Ein-
schränkungen wenig wahrscheinlich, dass der geplante
CO2-Minderungsbeitrag durch die Kraft-Wärme-Kopp-
lung erreicht und das hier liegende erhebliche Potenzial
ausgeschöpft wird.

Atomausstieg und Kohleförderpolitik

518. Die Substitution des Stromanteils aus Kernenergie
kann die Erreichung des CO2-Reduktionsziels für 2005
kaum spürbar erschweren, da bis 2005 lediglich zwei
(kleinere) Kernkraftwerke vom Netz genommen werden.
Auch für die Erreichbarkeit der längerfristigen klimapoli-
tischen Zielsetzungen sieht der Umweltrat keine unüber-
windlichen durch den Atomausstieg bedingten Probleme.
Die Kapazität der abgeschalteten Kernkraftwerksblöcke
wird zum einen Teil aufgrund von Einsparungen nicht
mehr benötigt werden und kann zu einem anderen Teil
durch erneuerbare Energien und gasgefeuerte KWK-An-
lagen ersetzt werden. Im Falle eines kosteneffizienten
Reduktionspfades ist auch ein 40 %-Reduktionsziel für
das Jahr 2020 zu vertretbaren Kosten erreichbar. Emp-
fohlen wird ein Reduktionspfad, der auf effiziente Ener-
gietechnologien und einen veränderten Energieträgermix
mit einem starken Anteil erneuerbarer Energien zielt. Es
handelt sich hier um Technologien, bei denen Deutsch-
land schon jetzt eine international führende Rolle – mit-
samt positiven Beschäftigungseffekten – erreicht hat.

519. Ein kosteneffizienter CO2-Minderungspfad erfor-
dert eine deutliche Senkung des Kohleanteils an der Ener-
gieversorgung. Der Umweltrat spricht sich daher für ein
Auslaufen der Steinkohlesubventionen aus. Er erkennt die
Versorgungssicherheit als wichtiges Ziel der Energiepoli-
tik an, sieht jedoch keine mit diesem Gesichtspunkt be-
gründbare Notwendigkeit für die Aufrechterhaltung der
Subventionierung der heimischen Steinkohle. Die lang-
fristige Versorgungssicherheit kann besser durch erhöhte
Energieeffizienz und erneuerbare Energien gewährleistet
werden.
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3.2.1.3 Langfristige Ziele und 
Verteilungsfragen

520. Es ist unstreitig, dass der bislang unbegrenzt ge-
nutzte atmosphärische CO2-Speicher künftig als ein knap-
pes kollektives Gut zu betrachten ist, das es zu bewirt-
schaften gilt. Dabei sind grundlegende Fragen der
Begrenzung und der Verteilung von Emissionsberechtigun-
gen zu beantworten. In diesem Zusammenhang ist auch zu
bedenken, dass Klimapolitik auf unterschiedlichen politi-
schen Ebenen in der Form einer kontinuierlichen Langzeit-
planung betrieben werden muss (SCHRÖDER et al.,
2002). Diese Planung kann sich entweder an der Idee einer
ökonomisch effizienten („optimalen“) Klimapolitik orien-
tieren (Tz. 521), oder sie kann Obergrenzen (wie im „tole-
rable window approach“) mit Grundsätzen einer gerechten
Verteilung („equity“-Dimension) zu einer langfristig ange-
legten Reduktions- und Verteilungsstrategie verknüpfen.
Im Folgenden werden zunächst die normativen und metho-
dischen Schwierigkeiten der Bestimmung eines ökono-
misch optimalen Klimapfades erörtert und im Anschluss
daran mögliche Obergrenzen und Verteilungsgrundsätze
diskutiert.

3.2.1.3.1 Das Problem des ökonomisch 
optimalen Klimapfades

521. Unter ökonomischen Gesichtspunkten besteht der
Nettonutzen der Verminderung von Treibhausgasemis-
sionen in der Differenz zwischen den vermiedenen Um-
weltschäden einerseits und den Kosten der Emissionsver-
meidung andererseits. Dabei werden in der Zukunft
anfallende Kosten- bzw. Schadenskomponenten durch
Abdiskontierung in Gegenwartswerte transformiert. Ein
„ökonomisch optimaler Klimapfad“ repräsentiert einen
klimapolitischen Anpassungspfad, der den über alle be-
trachtete Perioden aufsummierten Gegenwartswert des
Nettonutzens maximiert.

Zur empirischen Bestimmung eines solchermaßen opti-
malen Klimapfades wurde eine Reihe von dynamischen
Optimierungsmodellen entwickelt, die sich in ihrer Grund-
struktur sehr ähnlich sind und zumeist aus drei Basiskom-
ponenten bestehen. Die erste Basiskomponente beschreibt
die Kosten (bzw. Nutzenverluste) der Vermeidung von
Treibhausgasemissionen, die zweite Basiskomponente
stellt die Verbindung zwischen Emissionen, atmosphäri-
scher Konzentration und resultierender Durchschnittstem-
peratur her, und die dritte Basiskomponente gibt die Scha-
denskosten in Abhängigkeit von der jeweils realisierten
Temperaturveränderung wieder. Begründet wurde diese
Modellklasse von NORDHAUS (1994), nach dessen
DICE-Modell ein ökonomisch optimaler Anpassungspfad
nur äußerst geringfügige Emissionsvermeidungen erfor-
dert. Von Klimaskeptikern (LOMBORG, 2001) werden
diese Ergebnisse nach wie vor als normativer Standard der
Klimapolitik verstanden, obwohl inzwischen gezeigt
werden konnte, dass es bereits durch eine geringfügige
Änderung der – keineswegs unumstrittenen – Eingangs-
parameter, wie insbesondere der Diskontrate und der 
Schadensfunktion, möglich ist, nahezu jede Klimapolitik
im DICE-Modell als „optimal“ auszugeben (z. B.

MICHAELIS, 1997, S. 45 ff.). Zwar wurde der ursprüng-
lich von NORDHAUS (1994) konzipierte Ansatz eines
ökonomisch optimalen Klimapfades zwischenzeitlich
methodisch weiterentwickelt und verbessert. Nach wie
vor existieren jedoch zahlreiche konzeptionelle Probleme
(SCHRÖDER et al., 2002; TOL et al., 2000; RENNINGS
und HOHMEYER, 1999), die auch das IPCC veranlasst
haben, zu den ökonomischen Berechnungen eines op-
timalen Klimapfades auf eine äußerst kritische Weise
Stellung zu nehmen (IPCC, 2001d, S. 8). Neben der ge-
nerellen Unsicherheit der in die Berechnungen eingehen-
den Zusammenhänge und Daten ist insbesondere als 
problematisch hervorzuheben, dass sowohl in der Mo-
dellstruktur als auch in den verwendeten Daten vielfältige
normative Vorentscheidungen enthalten sind, die zumeist
nicht explizit offen gelegt werden. Auf einige dieser Pro-
blembereiche soll im Folgenden besonders eingegangen
werden.

522. Die Höhe der verwendeten Diskontrate ist nicht nur
im DICE-Modell (vgl. 521), sondern in klimapolitischen
Optimierungsmodellen generell von zentraler Bedeutung.
Aufgrund der extrem langen Zeiträume, die in solchen
Modellen betrachtet werden, kann bereits eine geringfü-
gige Änderung der Diskontrate zu einer gravierenden Ver-
schiebung der jeweiligen Nutzen-Kosten-Relationen
führen. Hinzu kommt, dass sich klimapolitische Maßnah-
men in der Regel durch eine zeitlich asymmetrische Ver-
teilung von Nutzen und Kosten auszeichnen: Da aufgrund
der zugrunde liegenden naturwissenschaftlichen Wir-
kungsmechanismen mehrere Dekaden vergehen, bis sich
der Klimaimpuls steigender Treibhausgaskonzentrationen
vollständig in eine entsprechende Erhöhung der globalen
Durchschnittstemperatur umgesetzt hat, werden die Nut-
zen klimapolitischer Maßnahmen zu einem Teil erst weit
in der Zukunft wirksam, während die Kosten überwiegend
sofort anfallen. Aufgrund dieser Asymmetrie verursacht
jede Diskontierung der Nutzen und Kosten klimapoliti-
scher Maßnahmen eine systematische Verzerrung zuguns-
ten einer „laissez-faire“-Politik, die um so stärker ausge-
prägt ist, je höher die Diskontrate gewählt wird. In diesem
Zusammenhang sei noch einmal auf Kapitel 1 verwiesen,
in dem eine differenzierte Anwendung der Diskontierung
und eine Diskontrate von 1 % bis 2 % für Zeiträume über
30 Jahren empfohlen wird (vgl. Tz. 15).

523. Erhebliche methodische Probleme bestehen bei der
Ermittlung der Schadensfunktion. Denn viele Folgen des
Klimawandels lassen sich nur mit großer Unsicherheit ab-
schätzen und beziehen sich auf Güter, die nicht auf Märk-
ten gehandelt werden und somit nicht oder nur partiell
monetär bewertet werden können. Neben den direkten Ef-
fekten auf Wirtschaftsprozesse, z. B. den langfristigen
Konsequenzen eines Verlustes an fruchtbarem Boden,
sind auch Faktoren zu berücksichtigen, die die Lebens-
qualität beeinträchtigen. Dies schließt die Kosten sozialer
Veränderungen, beispielsweise infolge umweltbedingter
Migration, ein. Diese schwer zu erfassenden und zu mo-
netarisierenden Kosten bleiben in vielen Modellen un-
berücksichtigt und werden folglich mit Null bilanziert.
Durch diese normative Vorentscheidung kommt es zu 
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einer weiteren Verzerrung zugunsten einer „laissez-
faire“-Politik.

524. Besonders gravierend stellt sich das Problem einer
Monetarisierung bei Schäden an Leben und Gesundheit.
In die diesbezügliche Berechnungen gehen so genannte
VOSL-Werte ein („value of a statistical life“), die sich
nach der jeweiligen ökonomischen Produktivität der be-
troffenen Personengruppen bemessen. Für Bewohner von
Industrieländern werden hierbei VOSL-Werte von ca. 
3,5 Mio. US-Dollar ermittelt, während der VOSL-Wert
für Bewohner von Entwicklungsländern wie Indien nur
ca. 120 000 US-Dollar beträgt (IPCC, 1996b, S. 196 f.).
Solche Berechnungen sind nicht per se unmoralisch. Die
Ermittlung des VOSL rekonstruiert implizite monetäre
Bewertungen, die in den Sicherheits- und Schutzmaßnah-
men verschiedener Länder enthalten sind. Da die diesbe-
züglichen Standards in armen Ländern niedriger sind als
in reichen Ländern, ergeben sich geringere VOSL-Werte.
Allerdings können VOSL-Berechnungen nur bis zu dem
Urteil führen, dass x Tote in einem bestimmten Land ei-
nem monetären Schaden in der Höhe von y US-Dollar
gleichkommen. Moralisch fragwürdig ist es, wenn die
VOSL-Werte in die Berechnung der globalen Gesamt-
schäden eingehen. Wenn alle Mortalitätsschäden mit
1 Mio. US-Dollar pro Todesfall berechnet würden, so
würde sich der durch den Klimawandel bedingte ökono-
mische Gesamtschaden der OECD-Länder nur geringfü-
gig verändern, während sich der Schaden der Länder
außerhalb der OECD nahezu verdoppeln würde (IPCC,
1996b, S. 197). 

525. Auch die Ermittlung der Kosten klimapolitischer
Maßnahmen ist mit erheblichen Problemen behaftet (aus-
führlich MICHAELIS, 1997, S. 31 ff.). So ist es zwar ver-
gleichsweise einfach möglich, die direkten Kosten, die
mit den konkreten technologischen Optionen der CO2-
Vermeidung verbunden sind, zu quantifizieren und eine
Selektion der kostengünstigsten Maßnahmen zu treffen.
Ein solcher „bottom up“-Ansatz vernachlässigt jedoch,
dass die praktische Durchsetzung der als vorteilhaft iden-
tifizierten Vermeidungsoptionen je nach instrumenteller
Ausgestaltung mit spürbaren gesamtwirtschaftlichen Ef-
fekten auf Produktion und Beschäftigung einhergehen
würde. Diese Rückwirkungen können nur in komplexen
Gleichgewichtsmodellen berücksichtigt werden („top
down“-Ansatz), die mit erheblichen methodischen Pro-
blemen verbunden sind. Hinzu kommt, dass eine ökono-
misch rationale Klimapolitik nicht nur auf Vermeidungs-,
sondern auch auf Anpassungsmaßnahmen zurückgreifen
muss. Damit eröffnet sich jedoch eine zweite Problem-
ebene, denn die Bestimmung des optimalen Mix aus Ver-
meidungs- und Anpassungsmaßnahmen ist ebenfalls mit
zahlreichen Schwierigkeiten verbunden.

526. Besonders zu berücksichtigen ist bei der Bestim-
mung eines ökonomisch optimalen Klimapfades auch,
dass in der Sozialdimension unterschiedliche Gruppen
unterschiedlich betroffen und verwundbar sind. Generell
kann laut IPCC davon ausgegangen werden, dass die Ge-
fahren für arme Bevölkerungsschichten in so genannten
Entwicklungsländern besonders hoch sind. Die Ungleich-

heiten in Bezug auf den Zugang zu medizinischer Versor-
gung, sauberem Trinkwasser und preiswerter Nahrung
werden sich verstärken (IPCC, 2001c, S. 7). Es gilt als
wahrscheinlich, dass die massivsten Schäden in den Welt-
regionen auftreten werden, deren Bewohner kaum etwas
zur Verursachung des Problems beigetragen haben (se-
miaride Zonen in Afrika und Asien, Küstengebiete in
Asien, ozeanische Inseln und andere). Die von den Aus-
wirkungen des Klimawandels besonders bedrohten Län-
der sind ökonomisch, institutionell, sozial und ökologisch
verwundbarer als die Industrieländer, da sie über weitaus
geringere technische und finanzielle Möglichkeiten zur
Vorsorge und zur Anpassung verfügen. Die Verwundbar-
keit der Hauptverursacher, d. h. der Industrienationen, ist,
wenn man vom Risiko einer Abschwächung des Golf-
stroms absieht (Tz. 421), insgesamt geringer, ihre Anpas-
sungsfähigkeit hingegen aufgrund der Kapitalausstattung,
der institutionellen Rahmenbedingungen und des techno-
logischen Niveaus höher. Sofern man davon ausgeht, dass
wohlhabende Verursacher eines Risikos die erwartbaren
Schäden nicht auf schwächere Gruppen abwälzen dürfen,
die zur Entstehung des Problems kaum beigetragen ha-
ben, sind hiermit elementare Gerechtigkeitsfragen aufge-
worfen. Diese normativen Fragen werden häufig ausge-
blendet. Hierfür ein markantes Beispiel: „In estimating
the efficient path of capital accumulation and emission re-
duction, we use (...) the following assumptions. The diffe-
rent regions of the world are aggregated together and we
analyze the optimal policy for the average individual.
Clearly, this assumption misses much of the current di-
lemma and debate between developed and poor countries,
and it also averages out the losers and the winners from
climate change“ (NORDHAUS, 1994, S. 235).

527. Angesichts der aufgezeigten Probleme sind aus der
Sicht des Umweltrates über eine optimale Klimapolitik
keine belastbaren Aussagen möglich. In der neueren Lite-
ratur ist die Einsicht in die ökonomischen Ungewissheiten
und die Skepsis gegenüber der Berechenbarkeit eines op-
timalen Klimapfades angewachsen (SCHRÖDER et al.,
2002; MICHAELIS, 1997; ROHNER und EDENHOFER,
1996). Das Problem der naturwissenschaftlichen Unge-
wissheiten, auf das sich die Klimadiskussion lange Zeit
konzentriert hat, könnte angesichts der Erkenntnisfort-
schritte in den Naturwissenschaften mittelfristig sogar
leichter lösbar sein als das der ökonomischen Ungewiss-
heiten. Vom IPCC wird vielen ökonomischen Prognosen
ein niedriges Vertrauensniveau („low confidence level“)
zugeordnet (IPCC, 2001d, S. 8). Das IPCC distanziert
sich von der Idee eines optimalen Klimapfades und wählt
einen konzeptionell breiter angelegten Ansatz, der Fragen
der Technologiepolitik, Konzepte nachhaltiger Entwick-
lung, kulturelle Werte, Lebensstile und Gerechtigkeits-
aspekte berücksichtigt (ausführlich IPCC, 2001b). 

528. Die genannten Schwierigkeiten der Berechnung ei-
nes optimalen Klimapfades legen aus der Sicht des Um-
weltrates folgendes Fazit nahe: Die Ökonomik kann eine
Modellstruktur optimaler Klimapolitik theoretisch postu-
lieren. Der gesuchte optimale Klimapfad ist jedoch auf-
grund vieler Faktoren entweder zur Zeit nicht bestimmt
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oder aber könnte sich als prinzipiell unbestimmbar erwei-
sen. Eine Ableitung von klimapolitischen Empfehlungen
aus derart fragwürdigen Optimierungskalkülen ist aus der
Sicht des Umweltrates abzulehnen. 

3.2.1.3.2 Zur Festlegung klimapolitischer
Ziele

529. Artikel 2 der UN-Klimarahmenkonvention (FCCC)
fordert eine Stabilisierung der Treibhausgase in der Atmo-
sphäre auf einem Niveau, das gefährliche menschliche
Eingriffe in das Klimasystem verhindert bzw. ihnen vor-
beugt („(...) at a level that would prevent dangerous an-
thropogenic interference with climate system“) (FCCC,
1992, S. 256). Das IPCC betont, dass die Interpretation
dieses Artikels im Sinne der Festlegung eines Stabilisie-
rungsniveaus eine Wertentscheidung darstellt (IPCC,
2001c, S. 1; ähnlich NRC, 2001). 

Jedes Stabilisierungsziel verlangt, dass ab einem be-
stimmten Zeitpunkt die Emissionen auf das Niveau der
natürlichen oder vom Menschen produzierten semi-natür-
lichen Senken reduziert werden müssen (IPCC, 2001a, 
S. 224). Die Berechnungen des IPCC ergeben, dass eine
Stabilisierung bei 450 ppmv CO2 die Senkung der globa-
len Emissionen deutlich unter die Emissionen des Jahres
1990 innerhalb weniger Jahrzehnte erfordert. Bei einem
gewählten Stabilisierungsniveau von 650 ppmv muss die-
ses Ziel innerhalb eines Jahrhunderts erreicht werden. Nur
wenn man ein Ziel von 1 000 ppmv CO2 für akzeptabel
hielte, wären die Emissionen erst sehr spät zu drosseln
(IPCC, 2001a, S. 224). 

530. Im so genannten Leitplankenansatz („tolerable
window approach“; TWA) werden maximal tolerierbare
Grenzen der Erderwärmung festgelegt. Anschließend
werden Klimaschutzstrategien hieran gemessen. Die Leit-
planken ihrerseits werden ermittelt, indem von unakzep-
tablen Risiken mithilfe von Modellen auf die maximale
Höhe der Treibhausgaskonzentrationen sowie der Emis-
sionen gefolgert wird. Es wird somit von Wirkungen, die
vermieden werden sollen, auf notwendige Veränderungen
der ursächlich wirksamen Faktoren rückgeschlossen. Des
Weiteren werden Grenzen der für ökonomisch zumutbar
gehaltenen Emissionsreduktionen festgelegt. Es lassen
sich anschließend Emissionskorridore ermitteln, deren
Grenzen das „Klimafenster“ ergeben. In Abhängigkeit der
gewählten Prämissen erweitern oder verengen sich diese
Emissionskorridore und damit auch die Anforderungen an
eine dem gewählten Ansatz entsprechende globale Kli-
maschutzstrategie.

Die Leitplanken lassen sich nicht rein naturwissenschaft-
lich ableiten, sondern gründen in normativen Prämissen
über Risiken, die man zukünftigen Generationen glaubt
zumuten zu dürfen. Die Frage nach der Vertretbarkeit die-
ser Risiken führt zu der Frage, auf welchem Niveau die
Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre in-
nerhalb welches Zeitraumes stabilisiert werden sollte.
Jede plausible Obergrenze an Treibhausgaskonzentratio-
nen kann im Lichte einer verbesserten wissenschaftlichen
Informationsbasis nach oben oder nach unten korrigiert

werden. Dieser prinzipiellen Reversibilität jeder Festle-
gung in beide Richtungen korrespondiert eine pragmati-
sche Asymmetrie hinsichtlich der Korrekturmöglichkei-
ten. Wählt man ein hohes Stabilisierungsniveau und
erkennt später, dass man dieses Niveau nach unten korri-
gieren müsste, so ist dies politisch und ökonomisch
schwerer zu realisieren als das Umgekehrte. Insofern
empfiehlt sich im Lichte des Vorsichtsprinzips („precau-
tionary principle“) eine eher niedrig angesetzte Ober-
grenze. Festzuhalten ist auch, dass die Obergrenze keinen
anzustrebenden Zustand, sondern ein allenfalls noch zu
tolerierendes Maximum angibt. 

531. Was die maximale Obergrenze an Treibhausgas-
konzentrationen betrifft, so haben sich die in der Literatur
genannten Werte einander angenähert. Häufig wird eine
Verdopplung der vorindustriellen CO2-Konzentrationen
(etwa 560 ppmv) als Obergrenze genannt. Als Begrün-
dung für diesen Wert wird angeführt, dass die Risiken
oberhalb dieser Grenze nicht mehr seriös abgeschätzt und
katastrophale Ereignisse (Tz. 415, 417 ff.) nicht ausge-
schlossen werden können. Das Europäische Parlament
nennt 550 ppmv CO2-Äquivalente als maximal tolerier-
bare Obergrenze (Europaen Parliament, 1998, Punkt 2). 

Das Londoner „Global Commons Institute“ empfiehlt ei-
nen Wert von 350 ppmv CO2-Konzentration, also einen
Wert unterhalb der gegenwärtigen Konzentration, und
sieht 450 ppmv CO2 als äußerste tolerable Obergrenze an
(MEYER, 1999). Eine CO2-Stabilisierung auf gegenwär-
tigem Niveau (370 ppmv) erscheint unrealistisch, da sie
ein in Kürze zu erreichendes und dauerhaft zu sicherndes
Gleichgewicht zwischen Emissionen und Absorptionska-
pazitäten, mithin eine sofortige drastische Reduktion der
globalen Emissionen erfordern würde. Stabilisierungs-
ziele in diesem Bereich erscheinen mit Blick auf die Zu-
nahme der Weltbevölkerung und der voranschreitenden
Industrialisierung in bevölkerungsreichen Ländern kaum
erreichbar. Auch die Emissionsentwicklung in den Indus-
trieländern bietet keinen Anlass für den Glauben an die
Erreichbarkeit dieser Ziele. Eine realistische Position
könnte darin bestehen, dass der Mittelwert zwischen dem
von vielen Naturwissenschaftlern geforderten und zwei-
fellos wünschenswerten Wert von maximal 450 ppmv
CO2 und dem von vielen Politikern als tolerierbar be-
trachteten doppelten Wert der vorindustriellen Konzen-
trationen (560 ppmv CO2) gebildet, und leicht gerundet
auf 500 ppmv CO2, als obere Leitplanke gewählt wird.
Bei diesem Stabilisierungsziel dürfen die globalen Emis-
sionen das Niveau von 1990 nicht für längere Zeit (ca. 20
bis 30 Jahre) nennenswert überschreiten und müssen nach
2050 gegenüber 1990 abgesenkt werden. Angesichts der
beobachtbaren Zuwächse in den meisten Ländern ver-
langt dieses Ziel, sofern man den Entwicklungsländern
weitere Emissionszuwächse zubilligt, eine drastische Re-
duktionspolitik für die Industrieländer, die sofort einge-
leitet und kontinuierlich über mehrere Jahrzehnte hinweg
fortgesetzt werden müsste. Das langfristige Ziel (bis zum
Jahr 2100) sollte sein, die globalen Emissionen gegen-
über dem Referenzjahr 1990 in etwa zu halbieren
(SCHÖNWIESE, 1996, S. 30). 
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532. Das anzustrebende Stabilisierungsniveau wird in
der Klimarahmenkonvention im Hinblick auf die Anpas-
sungsfähigkeit von Ökosystemen definiert: „Such a level
should be achieved within a time frame sufficient to allow
ecosystems to adapt naturally to climate change, to en-
sure that food production is not threatened and to enable
economic development to proceed in a sustainable man-
ner“ (FCCC, 1992, Artikel 2). Daher muss die Geschwin-
digkeit des Klimawandels verlangsamt werden. In der Li-
teratur wurde lange Zeit mehrheitlich der Maximalwert
von 0,1°C Temperaturerhöhung pro Dekade vertreten.
Mittlerweile werden häufig auch 0,2°C genannt, da eine
Begrenzung auf 0,1°C kaum noch realisierbar erscheint.
Werte oberhalb von 0,1°C pro Jahrzehnt stellen insofern
bereits Konzessionen an die Realität der Emissions-
entwicklung der zurückliegenden Jahre dar und erschei-
nen aus ökologischer Sicht überhöht. Aus der Sicht des
Umweltrates wäre der Richtwert von 0,1°C wünschens-
wert; die Überschreitung eines Wertes von 0,2°C pro De-
kade sollte unbedingt vermieden werden. 

533. Der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltver-
änderungen (WBGU) hat folgende Leitplanken formu-
liert, die aus seiner Sicht zur Grundlage einer globalen
Klimaschutzstrategie dienen können: Die maximale Erd-
erwärmung soll auf 2°C begrenzt und eine Erwärmungs-
rate von mehr als 0,2°C pro Dekade vermieden werden
(WBGU, 2001, S. 8). Berechnungen des „Potsdamer In-
stituts für Klimafolgenforschung“ (PIK) ergaben, dass bei
der Wahl eines Klimafensters, in dem die maximale Erd-
erwärmung auf 2°C, die maximale Steigerung der Tem-
peratur auf 0,2°C pro Dekade und die maximale Reduk-
tion der Treibhausgase in den Industrieländern auf 2 %
pro Jahr festgelegt wird, spätestens in 15 Jahren damit be-
gonnen werden muss, die globalen Emissionen zu senken
(zur Berechnung s. PETSCHEL-HELD et al., 1999 sowie
SCHRÖDER et al., 2002, Kapitel 1.2). Alle an Leitplan-
ken orientierten Berechnungen stimmen dahin gehend
überein, dass eine baldige Trendwende bei den globalen
Emissionen unerlässlich ist.

3.2.1.3.3 Lastenverteilung
534. Jede Obergrenze an atmosphärischen Treibhaus-
gaskonzentrationen verknappt die Speicherressource
„Atmosphäre“ und limitiert dadurch die Menge der global
zulässigen Treibhausgasemissionen. Das verbleibende
Emissionsbudget gilt es zu verteilen. Das damit gegebene
Verteilungsproblem wirft Fragen nach der Verteilung der
Reduktionslasten („burden sharing“), nach der primären
Allokation von Emissionsberechtigungen und nach den
hierbei zu wählenden normativen Grundsätzen und Krite-
rien auf.

Artikel 3 Abs. 1 der Klimarahmenkonvention legt fest,
dass das Klimasystem zu schützen sei „on the basis of
equity and in accordance with (...) common, but diffe-
rentiated responsibilities and respective capabilities“
(FCCC, 1992, S. 256). Fragen einer gerechten Vertei-
lung von Belastungen spielen eine kaum zu unterschät-
zende, wenngleich eher hintergründige Rolle in den 
internationalen Klimaverhandlungen. Ohne eine allge-

mein akzeptable Lösung wird die Einbindung der Ent-
wicklungsländer in ein langfristiges Klimaregime kaum
möglich sein. Bislang ist allerdings nicht zu erkennen,
dass ein einziges Kriterium oder eine gewichtete Kom-
bination von Kriterien in Verhandlungen konsensfähig
sein könnte.

535. Das IPCC befasst sich mit unterschiedlichen Kri-
terien der Verteilung von Emissionsberechtigungen
(IPCC, 2001b, S. 668 ff. mit insgesamt 13 Kriterien). Im
Mittelpunkt der Diskussion stehen die nachfolgend auf-
gelisteten normativen Grundsätze („principles“) der
primären Allokation von Emissionsberechtigungen
(RAYNER et al., 1999; SCHRÖDER et al., 2002, Kapi-
tel 1.4 m. w. N.):

– „grandfathering“ = Berücksichtigung des Status quo

– „squatter's right“ = Aneignung eines herrenlosen Gutes

– „basic needs“ = Berücksichtigung primärer Bedürf-
nisse

– „rawlsian principles“ = Besserstellung der Armen
(RAWLS, 1971)

– „polluter pays“ = Verursacherprinzip

– „historical responsibility“ = Verantwortung für ver-
gangene Emissionen

– „proportionality principles“ = Verhältnismäßigkeit,
Angemessenheit

– „egalitarianism“ = pro-Kopf-Verteilung

– „comparable burden and ability to pay“ = ökonomi-
sche Leistungsfähigkeit

536. Hinsichtlich des Umgangs mit diesen Kriterien
konkurrieren zwei Positionen. Die erste Position begnügt
sich damit, die verschiedenen Kriterien aufzulisten und
die ökonomischen Konsequenzen der Wahl einzelner Kri-
terien zu analysieren. Die Frage nach den „moralisch bes-
seren“ Kriterien gilt als letztlich nicht beantwortbar. Es
wird unterstellt, dass sich über Grundfragen der Gerech-
tigkeit keine Einigung erzielen lasse, da Auffassungen
über Gerechtigkeit kulturrelativ seien. Diese begrün-
dungsskeptische und kulturrelativistische Position erlaubt
es jedem klimapolitischen Akteur, in Verhandlungen die-
jenigen Kriterien als Gerechtigkeitskriterien zu vertreten,
die seinen ökonomischen oder politischen Interessen ent-
sprechen. Er darf dann von anderen Akteuren letztlich
nichts anderes erwarten. Dies macht jede ernsthafte De-
batte von vornherein zunichte. Die zweite Position wid-
met sich der Frage nach der möglichen Rechtfertigung
einzelner Kriterien. Das IPCC neigt der von RAYNER et
al. (1999) vertretenen kulturrelativistischen Position zu
(IPCC, 2001b, S. 670). Aus Sicht des IPCC bestehen
kaum Aussichten, einen globalen Konsens über ein obers-
tes Prinzip distributiver Gerechtigkeit zu erzielen. Proble-
matisch an den Ausführung des IPCC ist vor allem, dass
vor dem Hintergrund einer kulturrelativistischen Prä-
misse die genannten Kriterien nicht mehr als Gerechtig-
keitskriterien, sondern nur noch als Verhandlungsprinzi-
pien („negotiating principles“), also mit Blick auf ihre
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mögliche Rolle in Verhandlungsprozessen, verstanden
werden können, die im Zeichen strategischer Interessen-
verfolgung souveräner Nationen stehen. Aufgrund dessen
sind die Ausführungen im neuen IPCC-Bericht zu Ge-
rechtigkeitskriterien gegenüber der früheren Behandlung
des Equity-Problems (IPCC, 1996b, S. 83 ff.) nicht wei-
terführend und insgesamt unbefriedigend (insbesondere
IPCC, 2001b, S. 672 f.). 

537. Eine Ausrichtung der Allokation von zukünftigen
Emissionsrechten an bestehenden Emissionsprofilen
(„grandfathering“) kann im globalen Zusammenhang
kaum als gerecht bezeichnet werden. Die faktischen
Emissionen in Geschichte und Gegenwart können keinen
Rechtsanspruch auf eine Privilegierung bei der Zuteilung
von Emissionslizenzen begründen. Die Nutzung der
Atmosphäre als Speicher für Treibhausgase stellt nicht
die Aneignung eines herrenlosen, sondern die Nutzung
eines kollektiven Gutes dar („common pool good“). Aus
diesem Grund sind auch „squatter’s-rights“-Grundsätze
abzulehnen.

Eine „basic-need“-Position erklärt die Emissionen für
rechtens, ohne die ein menschenwürdiges Überleben und
eine aktive Teilnahme am gesellschaftlich-kulturellen Le-
ben nicht möglich ist. Für dieses Kriterium ist die Unter-
scheidung zwischen „subsistence emissions“ und „luxury
emissions“ zentral. Danach wären beispielsweise die
Methanemissionen, die beim Reisanbau freigesetzt wer-
den, anders zu bewerten als die der Rinderzucht. Ein Kri-
terium, das grundlegenderen Bedürfnissen Vorrang ein-
räumt, hat intuitive Plausibilität. Die Anwendung des
Kriteriums bereitet allerdings Schwierigkeiten, da ein
Konsens über die Dringlichkeit von Bedürfnissen und die
Legitimität von Arten, sie zu befriedigen, schwer zu er-
zielen ist. 

Ein an JOHN RAWLS (1971) orientierter Ansatz akzep-
tiert das Fortbestehen von Ungleichheiten nur unter der
Bedingung, dass diese dem Wohle aller und insbesondere
der bisher Schlechtestgestellten förderlich sind (so ge-
nannte Differenzprinzip). Danach gilt keine Allokation
als gerecht, durch die sich die Situation der ökonomisch
Benachteiligten weiter verschlechtert. Aus dem Diffe-
renzprinzip folgt eine Bevorzugung der Entwicklungslän-
der mit ihrer vergleichsweise geringen historischen Ver-
antwortung und ihrer hohen Vulnerabilität. Jede primäre
Allokation von Emissionsberechtigungen muss gemäß
diesem Kriterium eine Besserstellung der Entwicklungs-
länder gegenüber dem Status quo bewirken. Dieses Krite-
rium findet in der Literatur breite Zustimmung, da es sich
nicht nur aus den Grundannahmen der Rawlsschen Ge-
rechtigkeitstheorie ergibt, sondern auch verbreiteten
Überzeugungen entspricht (LEMONS et al., 1995, S. 142;
GRUBB et al., 1992, S. 313; SHUE, 1991, S. 397).

Proportionalitätskriterien und die Anerkennung einer poli-
tischen Verantwortung für die gegenwärtigen sowie für die
vergangenen Emissionen einer Gesellschaft („polluter-
pays“, „historical responsibilities“) orientieren sich we-
sentlich an dem Grundsatz, dass die für den anthropogenen
Klimawandel Hauptverantwortlichen, d. h. die Industrie-

länder, auch die größten Beiträge zum Klimaschutz leisten
sollten. Dieses Kriterium entspricht dem Grundsatz der
Klimarahmenkonvention, der die gemeinsamen, aber un-
terschiedlichen Verantwortlichkeiten betont („common
but differentiated responsibilities“). Ob, und wenn ja, wie
die historischen Emissionen in die Festlegung der
primären Allokation einzubeziehen sind, ist allerdings um-
stritten, da aus der faktischen kausalen Verantwortung für
diese Emissionen nicht ohne weiteres auf eine moralische
Verantwortlichkeit gefolgert werden kann (zu dieser Pro-
blematik s. SMITH, 1996). Rechnet man beispielsweise
unter einem Egalitätskriterium die historischen Emis-
sionen auf das globale CO2-Budget an, so ergibt sich, dass
die Industrieländer das ihnen zustehende Kontingent be-
reits weitgehend ausgeschöpft haben. Die volle Anrech-
nung der historischen Emissionen erscheint daher politisch
und ökonomisch unzumutbar. Gleichwohl sollten diese
Emissionen nicht einfach als irrelevant für heutige Vertei-
lungsfragen angesehen werden. Daher wird geltend ge-
macht (BENESTAD, 1994), dass aufgrund der histori-
schen Emissionsprofile den Industrieländern zumindest
eine generelle Bereitschaft zur Reduktion ihrer Emis-
sionen und zur Unterstützung der Entwicklungsländer ab-
verlangt werden könne. 

538. Die Auffassung, dass über die Zeit hinweg
annähernd gleiche Pro-Kopf-Emissionen anzustreben
sind („Egalitarismus“), wird in der Literatur häufig ver-
treten (SAGAR, 2000; BYRNE et al., 1998; KVERN-
DOKK, 1995; BENESTAD, 1994; GRÜBLER und 
NAKICENOVIC, 1994; GRUBB et al., 1992; FUJII,
1990). Autoren aus den Ländern des Südens vertreten
durchgängig egalitaristische Positionen (beispielsweise
SHUKLA, 1999; AGARWAL und NARAIN, 1991).
Auch der WBGU versteht den Ansatz gleicher Pro-
Kopf-Emissionen als grundlegendes Gerechtigkeitsprin-
zip (WBGU, 2001, S. 8). Ein egalitaristisches Kriterium
begünstigt Länder mit hoher Bevölkerung und niedrigen
Pro-Kopf-Emissionen. Von allen Kriterien erlegt es den
Industrieländern die größten ökonomischen Belastungen
auf (IPCC, 2001b, S. 671). 

Von den Vertretern egalitaristischer Positionen wird argu-
mentiert, dass es keinen moralisch einsichtigen Grund
gebe, einige Personen hinsichtlich der Nutzung eines glo-
balen kollektiven Gutes gegenüber anderen Personen zu
privilegieren. Das Argument verknüpft allgemein an-
erkannte Gleichheitsgrundsätze mit Annahmen über die
Natur des zu verteilenden Gutes als ein „common pool
good“ und mit einer Begründungslast zugunsten des Ega-
litarismus.

539. Gegen eine Allokation gemäß egalitaristischen
Grundsätzen werden folgende Argumente vorgebracht 
(z. B. ALDY et al., 2001; BECKERMAN und PASEK,
1995; KVERNDOKK, 1995, S. 140 f.) 

1. Sie ignoriert alle geographischen, klimatischen und
kulturellen Gegebenheiten und ist „abstrakt moralis-
tisch“.

2. Sie enthält einen Anreiz zum weiteren Wachstum der
Bevölkerung in den Entwicklungsländern.
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3. Sie impliziert ein Anrecht auf „schmutzige“ Entwick-
lungspfade.

4. Sie begünstigt Staaten, die in anderen Kontexten die
Rechte des Individuums gering schätzen. Sie ist im
Prinzip individualistisch, in der Praxis jedoch etatis-
tisch, da es Staaten sind, die Emissionslizenzen erhal-
ten. Diese können aus Gründen nationaler Souverä-
nität nicht verpflichtet werden, diese Gelder in
bestimmte Sektoren zu investieren.

5. Sie ist aufgrund der ökonomischen Konsequenzen für
die Industrienationen nicht verhandlungsfähig und
demzufolge politisch kontraproduktiv.

Diese Argumente sind gewichtig genug, um eine primäre
Allokation abzulehnen, die sich ausschließlich an diesem
Kriterium orientiert. Es wäre aus der Sicht des Umwelt-
rates daher verfehlt, das egalitaristische Kriterium zu ver-
absolutieren. Eine grundsätzliche Legitimität des Egalita-
rismus ist gleichwohl schwer zu bestreiten. Eine die
unterschiedlichen geographischen und historischen Rea-
litäten berücksichtigende – und insofern um einen Korrek-
turfaktor ergänzte (hierzu BENESTAD, 1994) – Pro-Kopf-
Gleichverteilung sollte als ein anzustrebendes Fernziel
betrachtet werden. Für diese Position hat sich auch das 
Europäische Parlament ausgesprochen (Europaen Parlia-
ment, 1998). Die Schwierigkeiten, einen Korrekturfaktor
objektiv zu ermitteln, sind kein prinzipieller Einwand ge-
gen den Egalitarismus. In der Übergangszeit können und
müssen andere Kriterien wie etwa das Differenzprinzip,
Proportionalitätsansätze oder Ansätze zur Minimierung
von Wohlfahrtsverlusten Berücksichtigung finden. Ein
solcher, mehrere Kriterien berücksichtigender Ansatz
sollte aus der Sicht des Umweltrates das Egalitätsprinzip
beinhalten, aber durch flankierende Kriterien zum einen
die argumentativen Schwächen des Egalitarismus ausglei-
chen und zum anderen die ökonomischen Härten abmil-
dern, die der Egalitarismus für die Industrienationen mit
sich bringt. Das Gewicht anderer Kriterien bei der Bestim-
mung der Emissionsrechte könnte mit der Zeit zugunsten
egalitaristischer Elemente verschoben werden. Das am
Global Commons Institute (London) erarbeitete Konzept
von „contraction and convergence“ (MEYER, 1999 m. w.
N.) beschreibt diesen möglichen langfristigen Prozess in
seinen Grundzügen. Während die vorgeschlagene Ober-
grenze von 500 ppmv CO2 die Begrenzung („contraction“)
bestimmt, ist unter dem Aspekt der Verteilung der Egalita-
rismus („convergence“) das langfristig anzustrebende
Ideal. Dieses klimapolitische Langfristkonzept ist mit der
Grundkonzeption dauerhaft-umweltgerechter Entwick-
lung in ökologischer und in sozialer Hinsicht am ehesten
vereinbar. Die Bundesregierung sollte daher in den interna-
tionalen Klimaverhandlungen die Bestrebungen und Vor-
schläge unterstützen, die diesem Konzept entsprechen.

3.2.1.3.4 Empfehlungen hinsichtlich einer 
langfristigen Zielformulierung 
der Klimaschutzpolitik

540. Der Umweltrat empfiehlt, die internationale Klima-
schutzpolitik an der Zielsetzung zu orientieren, eine CO2-

Konzentration von 500 ppmv auch langfristig nicht zu
überschreiten. Die Verpflichtungen des Kyoto-Protokolls
sind vor diesem Hintergrund nur als Einstieg in eine lang-
fristige Reduktionspolitik zu verstehen. In der Frage der
Lastenverteilung zwischen Industrieländern und Entwick-
lungsländern sollte sich die deutsche Politik von einem
durch Anerkennung zeitlicher Anpassungsspielräume
gemäßigten Egalitarismus („contraction and conver-
gence“) leiten lassen.

Der Umweltrat bedauert in diesem Zusammenhang, dass
ein zentrales Ziel des Kommissionsentwurfes einer 
EU-Nachhaltigkeitsstrategie (vgl. Abschn. 3.1.1.2, Ta-
belle 3.1.1-1), nämlich eine weitere Reduktion der Treib-
hausgasemissionen um jährlich 1 % bis 2020 nach Ablauf
der ersten Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls,
vom Europäischen Rat in Göteborg nicht übernommen
wurde. Positiv ist zu erwähnen, dass sich das Europäische
Parlament im Januar 2002 für das Ziel einer Verminde-
rung um jährlich 1 % bis zum Jahr 2020 (bezogen auf das
Jahr 1990) ausgesprochen hat. In der deutschen Klimapo-
litik wird mittlerweile vielfach von einem Verminde-
rungsziel von 40 % bis 2020 gesprochen (Nachhaltig-
keitsrat, 2001, Abschn. 3.2.1.2.6.1). Dieses entspräche
einer Fortschreibung des deutschen 25 %-Ziels ebenfalls
um jährlich 1 % bis zum Jahre 2020. Der Umweltrat emp-
fiehlt der Bundesregierung, offiziell das 25 %-Ziel für
2005 durch dieses Mittelfristziel zu ergänzen. Dieses Ziel
von 40 % bis 2020 steht im Einklang mit einem vertei-
lungsgerechten und realisierbaren Reduktionspfad. Es er-
höht die Realisierbarkeit eines ehrgeizigen europäischen
Klimaschutzziels und damit die Chancen, andere EU-
Staaten in eine gemeinsame Reduktionspolitik einzu-
binden.

3.2.2 Immissionsschutz

3.2.2.1 Feinstäube

3.2.2.1.1 Umweltrelevanz
541. In den letzten Jahren konnte die Luftgüte in
Deutschland deutlich verbessert werden. Trotz der Fort-
schritte werden in Zukunft weiterhin gesundheitliche Ri-
siken – verursacht durch die Luftverunreinigung mit
Schadstoffen – existieren. Dies gilt insbesondere für Re-
gionen mit starker Verkehrsbelastung oder erheblicher
Konzentration von Industrie und Gewerbe. Handlungsbe-
darf besteht auch hinsichtlich der Verbesserung von Da-
tengrundlagen sowie der Vorgehensweisen bei der Beur-
teilung von Belastungen. So müssen Belastungsprofile in
ländlichen und städtischen Regionen unterschiedlich ge-
wichtet werden. Die Luftgüte eines Ortes wird stark durch
das Klima und die Topografie einer Region beeinflusst.
Dies muss daher bei Berechnungen entsprechend berück-
sichtigt werden.

Im Hinblick auf die Luftreinhaltung wird zurzeit insbe-
sondere in westlichen Ländern das Problem der Feinstaub-
emissionen diskutiert. Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO, 2000), die EU-Kommission (KOM(2001)245) so-
wie der National Research Council und die Umwelt-
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behörde der USA (US-EPA, 2001) stellen die Feinstäube
als eines der gegenwärtig vorrangigen umwelthygieni-
schen Schwerpunktthemen in Europa und den USA he-
raus. Auch der Umweltrat hat in der Vergangenheit mehr-
fach auf das Problem des Dieselrußes und der Feinstäube
hingewiesen (SRU, 1994, Tz. 677 ff. und SRU, 2000,
Tz. 786, 808, 1016, 1024). In Deutschland wurde den Par-
tikelimmissionen bislang jedoch weniger Aufmerksam-
keit gewidmet.

542. Unter Partikeln werden in Dispersion auftretende
kleine Teilchen verstanden, die mit der Luft verbreitet
werden. Feststoffpartikel werden als Stäube bezeichnet,
aber auch Gase und Flüssigkeiten können in der freien At-
mosphäre zu Partikeln (Sekundärpartikel) koagulieren.
Partikel stammen aus natürlichen Quellen (marine Aero-
sole, geogene Mineralstäube und Bioaerosole) und einer
Reihe anthropogener Quellen. Partikel werden anhand ih-
res Durchmessers voneinander unterschieden, der als
messbare Größe genutzt wird.

Folgende Definitionen werden verwendet:

– Der Gesamtschwebstaub (Total Suspended Particula-
tes, TSP) umfasst bei der derzeitigen Messung mittels
Beta-Absorption Partikel mit einem Durchmesser un-
ter 15 μm. Bei älteren gravimetrischen Messungen
reichte der Partikeldurchmesser bis 35 μm.

– Grobe Partikel umfassen den Größenbereich von 
2,5 bis 100 μm.

– Der inhalierbare Schwebstaub umfasst Partikel unter
10 μm (PM10).

– Der lungengängige Schwebstaub umfasst Partikel un-
ter 2,5 μm (PM2,5). Er wird auch als Feinstaub be-
zeichnet.

– Die ultrafeinen Partikel umfassen Teilchen unter
0,1 μm.

543. Diese Partikelsysteme sind nicht statisch, sondern
es kommt bei ihnen fortlaufend zu Umwandlungen. 
Ultrafeine Partikel können unter anderem aufgrund ihrer
hohen Eigenbeweglichkeit miteinander koagulieren, so-
dass es zur Bildung von größeren Teilchen kommt (Ab-
bildung 3.2 2-1). 

544. Die Lebensdauer der ultrafeinen Partikel beträgt
in Abhängigkeit von der Aerosolkonzentration und den
thermodynamischen Bedingungen nur Bruchteile von
Sekunden bis zu wenigen Stunden. Haben die Teilchen
einen Durchmesser von mehr als 0,1 μm erreicht, nimmt
ihre Diffusionsgeschwindigkeit ab, sodass sich ihre Le-
bensdauer in der Luft bis auf mehrere Wochen verlän-
gern kann. Diesen Bereich relativer Stabilität mit Parti-
keldurchmessern von 0,1 μm bis 1 μm bezeichnet man
als den Akkumulationsmodus, in dem diese feinen Par-
tikel über große Strecken (bis zu mehreren 1 000 km)
transportiert werden können. Zur Auswaschung der Par-
tikel aus der Atmosphäre führen vor allem Wolkenbil-
dung und Regen, jedoch können sie auch trocken depo-
niert werden.

Ultrafeine Partikel werden in Gegenwart von feinen und
groben Partikeln adsorbiert (scavenging effect). Insge-
samt hat die Reduktion größerer Partikel durch
Luftreinhaltemaßnahmen möglicherweise dazu geführt,
dass der früher sehr effektive scavenging effect heute ei-
nen geringeren Einfluss hat. Dadurch ist verständlich,
dass die Konzentration ultrafeiner Partikel in der Umwelt
relativ angestiegen ist, selbst wenn gegenwärtig nicht
mehr ultrafeine Partikel emittiert werden (Tz. 549).

545. Partikel unterscheiden sich nicht nur in ihrem
Durchmesser, sondern auch in ihrer chemischen Zusam-
mensetzung und ihrer Oberflächenstruktur. Die physika-
lisch-chemischen Eigenschaften wirken sich sowohl auf
die Transmission (Verbreitung und Umwandlung in der
Umwelt) als auch auf die Immission aus. Sie beeinflussen
somit den Transport von Partikeln, deren atmosphärische
Verweildauer sowie Deposition in der Umwelt und Auf-
nahme in die Lunge.

Der Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI, 2000)
geht davon aus, dass der Straßenverkehr mit ca. 45 % bis
65 % an den in Verkehrsnähe auftretenden PM10-Spit-
zenbelastungen beteiligt ist. In Städten geht ein Drittel der
PM10-Masse auf Sekundäraerosole zurück, die aus dem
Ferntransport stammen (ABRAHAM et al., 2000). Eine
weiterreichende Quellenzuordnung des PM10-Schweb-
staubes in stadtnahen (verkehrsreichen) und ländlichen
Regionen wurde erstmals in der Schweiz vorgenommen.
Dies geschah mittels einer aufwändigen Charakte-
risierung von Inhaltsstoffen (HÜGLIN und GEHRIG,
2000). Während Schwebstaubemissionen, die aus dem
Verkehr stammen, in Zürich-Wiedikon über 60 % aus-
machen, spielen diese im ländlichen Chaumont praktisch
keine Rolle (s. Abbildung 3.2.2-2). 

546. Neben der Schweiz hat auch Schweden erste auf-
wändige Programme zur Messung der Feinstäube in ver-
schiedenen Landesteilen durchgeführt, wobei nicht nur
das Größenspektrum und die zeitliche Entwicklung, son-
dern auch die jeweiligen Quellen erfasst wurden
(ARESKOUG et al., 2001). Auch hier konnten in stadtna-
hen, verkehrsreichen Lagen wesentlich höhere Mittel-
und Spitzenwerte der PM10-Immissionen als in den länd-
lichen Regionen festgestellt werden. Bei den städtischen,
verkehrsreichen Stationen wurden deutliche Tages- und
Jahresgänge der PM10-Immissionen nachgewiesen. Höch-
ste PM10-Monatsmittelwerte wurden an den verkehrsna-
hen Stationen in den Monaten Februar bis April gemes-
sen. Die Tages- und Jahresgänge können zum Teil auf die
vermehrte Resuspension (Wiederverwirbelung) von
Straßenstäuben, Reifenabrieb und Streumittel aufgrund
trocknender Straßen (z. B. im Frühling) und vermehrter
Turbulenz zurückgeführt werden.

547. Seit einiger Zeit hat neben den PM10-Partikeln die
lungengängige Partikelfraktion < 2,5 μm (PM2,5) großes
wissenschaftliches Interesse erlangt. Die Einführung von
deutschen und EU-weiten Grenzwerten auch für diese
umweltmedizinisch relevante Fraktion wird derzeit dis-
kutiert.
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Abbildung 3.2.2-1

Schematische Darstellung der Koagulationsprozesse beim Schwebstaub

Quelle: nach SPENGLER et al., 1997
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Obwohl ein starker Zusammenhang zwischen PM10 und
PM2,5 besteht, sind Schätzungen des Anteils der PM2,5-
Fraktion an der PM10-Fraktion mit Vorsicht zu betrachten.
Der Massenanteil der PM2,5-Fraktion betrug in der Innen-
stadt Frankfurts Ende der 90er-Jahre schätzungsweise
zwei Drittel der PM10-Fraktion und dürfte sich nach vor-
sichtigen Schätzungen von einem Jahresmittel von 77 μg
pro Kubikmeter im Jahr 1978 auf 22 μg pro Kubikmeter
im Jahre 1998 verringert haben (UBA, 1998, S. 144). Für
die Innenstadt Berns wird angegeben, dass dort die PM2,5-
Fraktion etwa 60 % der PM10-Massenkonzentration aus-
macht (HÜGLIN und GEHRIG, 2000). In einem Park in
Zürich (also straßenabgewandt) lag der Anteil der PM2,5 an
der PM10-Fraktion allerdings deutlich höher, und auch in
Schweden war der PM2,5/PM10-Quotient im straßenfernen
und dünn besiedelten Lappland wesentlich höher
(ARESKOUG et al., 2001). Dies liegt an den höheren
Sedimentationsraten der größeren Partikel nahe der
Emissionsquelle und an dem Ferntransport der schweben-
den feinen und ultrafeinen Stäube. Zur Quellenzuordnung
ultrafeiner Partikel liegen nur Abschätzungen aus Groß-

britannien vor (Abbildung 3.2.2-3; HARRISON et al.,
2000; APEG, 1999). Dort stammen mehr als 60 % der
ultrafeinen Stäube aus dem Verkehr. Es ist anzunehmen,
dass der Verkehrsanteil in London den Wert von 60 %
überschreitet.

548. Für die atmosphärische Verweildauer und die Lun-
gengängigkeit ist der Durchmesser von Partikeln ent-
scheidend. Die Partikelzahl und die Gesamtpartikel-
oberfläche sind aus umweltmedizinischer Sicht ebenfalls
von großer Bedeutung. Die bisherigen Messungen, so-
wohl zum Gesamtschwebstaub als auch zu PM10, berück-
sichtigen ausschließlich die Partikelmasse, sodass Aussa-
gen über die Anzahl und Größenverteilung der Partikel
weitgehend fehlen. Bei gleicher Masse sind um ein Viel-
faches mehr feine als grobe Partikel pro Volumeneinheit
Luft vorhanden. Zudem haben die Feinstäube eine we-
sentlich größere Oberfläche, an der andere Luftschad-
stoffe stärker adsorbieren können. Aufgrund ihrer gerin-
gen Masse können die Feinstäube und die an sie
adsorbierten Schadstoffe über weite Strecken transpor-
tiert werden (s. Abbildung 3.2.2-4).

Abbildung 3.2.2-2

Quellenzuordnung der PM10-Schwebstäube an fünf schweizerischen Stationen

Von links nach rechts: Abnahme der Verkehrsintensität von Stadt zu Land. Die Zahlen in Klammern geben die mittleren PM10-Konzentrationen in
μg m–3 wieder und bestätigen die in verkehrsnahen Bereichen höheren PM10-Konzentrationen. Daten zusammengefasst 
Quelle: HÜGLIN und GEHRIG, 2000
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Abbildung 3.2.2-3

Quellenzuordnung von PM10, PM2,5 sowie PM0,1 (ultrafeine Partikel)
in Großbritannien 1996

Quelle: APEG, 1999

Abbildung 3.2.2-4

Atmosphärische Verweildauer von Partikeln (a) und Zahl bzw. Oberfläche von Partikeln
bei konstanter Massenkonzentration (b) in Abhängigkeit vom Partikeldurchmesser

In Abbildung b) sind die Zahl (" ) und Oberfläche (! ) der Partikel bezogen auf eine Massenkonzentration von 10 μg m-3 angegeben und gelten für
kugelförmige Partikel mit einer Standarddichte von 1 g cm-3

Quelle: HEINRICH et al., 1999



549. In Deutschland wird die Größenverteilung von Par-
tikeln seit 1991 in Erfurt gemessen. Dabei wird der
Größenbereich von 0,01 μm bis 2,5 μm abgedeckt. Der
zeitliche Trend der Partikelanzahl und der Massenkonzen-
tration ist in Abbildung 3.2.2-5 und 3.2.2-6 angegeben. Die
Gesamtpartikelzahl (0,01μm bis 2,5μm) blieb nach einem
deutlichen Anstieg seit 1995/96 in etwa stabil. Das gleiche
gilt für ultrafeine Partikel (0,01 μm bis 0,1 μm), deren
Konzentration seitdem in einem Bereich zwischen 14 000
und 20 000 Partikeln pro cm3 liegt, mit einem 24 h-Maxi-
mum von 50 000 Partikeln pro cm3. Die Fraktion der kleins-
ten Partikel (0,01 μm bis 0,03 μm) nahm hingegen weiter
zu (Abbildung 3.2.2-5). Im Gegensatz dazu nahm der An-
teil an PM2,5 während der Beobachtungszeit deutlich ab
(Abbildung 3.2.2-6).

Bei den Messungen der Außenluftpartikel zeigte sich eine
starke saisonale Variation mit der höchsten Konzentration
im Winter. Die Konzentration ultrafeiner Partikel lag an
Wochentagen mit 40 % deutlich höher als an Wochenen-

den. Dies und ein deutlicher Anstieg während der ver-
kehrsreichen Stunden machen deutlich, dass der Kfz-Ver-
kehr eine wesentliche Quelle für ultrafeine Partikel ist.

Außer in Deutschland wurden ultrafeine Partikel auch in
Finnland und den Niederlanden gemessen (RUUSKANEN
et al., 2000; KREYLING et al., 1999). Die Konzentratio-
nen lagen dort im Jahresmittel zwischen 15 000 und
20 000 Partikeln pro cm³.

3.2.2.1.2 Gesundheitsrelevanz
550. Gegenüber feinen und ultrafeinen Partikeln versa-
gen die natürlichen Abwehrmechanismen der Lunge.
Beim Versuch, die Toxizität dieser partikulären Emissio-
nen zu erklären, wurde festgestellt, dass keiner der fest-
stellbaren Parameter – spezifische Oberfläche, Größe,
Geometrie, Biobeständigkeit, chemische und biologische
Zusammensetzung oder Adsorption kanzerogener Stoffe 
– ausschließlich für die Pathogenität von Stäuben verant-
wortlich ist (HIPPELI et al., 1999). 
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Abbildung 3.2.2-5

7-Jahres-Trend der relativen Partikelanzahl in Prozent für verschiedene Größenklassen 
in Erfurt, Winter 1991/92 bis 1998/99

NC = Korngrößenklasse (μm)
Quelle: WICHMANN et al., 2000
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Abbildung 3.2.2-6

7-Jahres-Trend der Massenkonzentration feiner Partikel (PM2,5)
in Erfurt, Winter 1991/92 bis 1998/99

Legende: Abnahme der Konzentration von PM2,5 von 60 μg/m³ auf 17 μg/m3 im Zeitraum Winter 1991/92 bis Winter 1998/99. Die Boxplots 
geben an: Minimum; 25-Prozent-Wert; Median; 75-Prozent-Wert; Maximum.
Quelle: WICHMANN et al., 2000
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551. Gelangen Partikel mit der Atemluft in die Lunge,
wird ein Anteil durch das Flimmerepithel der Bronchien
wieder herausbefördert. Dieser Selbstreinigungsmecha-
nismus ist bei Personen, die über Jahre durch Stäube und
Schadstoffe belastet waren – z. B. Raucher – oft stark ver-
mindert. In den Lungenbläschen (Alveolen) können
Staubpartikel nur durch Makrophagen (Fresszellen) be-
seitigt werden. Eine effektive Phagozytose der Partikel er-
folgt im Größenbereich zwischen 0,3 und 5μm. Man muss
davon ausgehen, dass ultrafeine Partikel nur zu einem ge-
ringen Grad phagozytiert und zum erheblichen Teil von
den Epithelzellen resorbiert werden. Von dort aus werden
sie über Blut oder Lymphe im Körper transportiert und ge-
langen so in das anliegende Bindegewebe oder Organe. Es
besteht die Möglichkeit, dass sie Abwehrreaktionen im
Epithel und im Interstitium (Zwischengewebe) auslösen,
die zu inflammatorischen (entzündlichen) Reaktionen und
pathophysiologischen Modifikationen in der Lunge
führen können.

Wirkungen der inhalierbaren bzw. lungengängigen
Partikel im Tiermodell

552. Die Vielfalt der Partikel sowie die Komplexität 
ihrer chemischen, physikalischen und biologischen Ei-
genschaften erschweren es, die Wirkung von Feinstäuben
in Tiermodellen zu beurteilen. In der Regel werden unter
Laborbedingungen so genannte Modellatmosphären er-
zeugt, die die Untersuchungen von einzelnen oder mehre-
ren Schadstoffkomponenten ermöglichen. Die Beurteilung
der Ergebnisse derartiger Studien wird dadurch erschwert,

dass die Anatomie der Lunge und die Reinigungsmecha-
nismen zwischen den eingesetzten Versuchstieren und
Menschen teilweise sehr unterschiedlich sind.

553. Neben den chemischen Eigenschaften wurde der
Einfluss der Partikelgröße tierexperimentell untersucht.
Es konnte gezeigt werden, dass ultrafeine und chemisch
inerte Titandioxid-Partikel nach Einbringen (Instil-
lation) in die Lunge eine höhere Partikelkonzentration
im Interstitium und eine deutlichere Entzündungsreak-
tion verursachten im Vergleich zu feinen Partikeln 
(OBERDÖRSTER et al., 1992). Aufsehen erregte eine
Studie, bei der Ratten gegenüber ultrafeinen Teflonpar-
tikeln exponiert wurden. Diese Exposition endete für 
alle Versuchstiere innerhalb von vier Stunden letal 
(OBERDÖRSTER et al., 1995). Es zeigte sich, dass nicht
die Partikel selbst, sondern die Anlagerung hoch toxischer
(nicht umweltrelevanter) Komponenten an die Partikel-
oberfläche zu der letalen Wirkung führte. Die vergleichs-
weise große Oberfläche der ultrafeinen Partikel ist nach
diesen Ergebnissen ein ideales Vehikel für toxische Sub-
stanzen, um in die Lunge zu gelangen.

Für eine Vielzahl nicht-toxischer Partikel konnte gezeigt
werden, dass die Belastung der Lunge, ausgedrückt durch
die Teilchenoberfläche, die Entzündungsbereitschaft er-
höht. Sogar niedrige Konzentrationen ultrafeiner Kohlen-
stoffpartikel führten zu starken entzündungsfördernden
Effekten in Lungen von Ratten, während feine Kohlen-
stoffpartikel keine Effekte zeigten. Je kleiner die Partikel
waren, desto stärker förderten sie Entzündungen 
(DONALDSON et al., 2001; LI et al., 1999).



Drucksache 14/8792 – 262 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

554. Die tierexperimentellen Befunde hinsichtlich der
Wirkung der Partikelgröße kann man folgendermaßen zu-
sammenfassen: Studien an Ratten zeigen, dass ultrafeine
Partikel eine stärkere Toxizität im Vergleich zu feinen Par-
tikeln der gleichen Massendosis haben. Dies ist wahr-
scheinlich auf die größere Oberfläche des ultrafeinen 
Materials zurückzuführen. Die größere Oberfläche kann
zur vermehrten Freisetzung von toxischen Substanzen
führen. Die Größe der Partikel, Aktivität freier Radikale,
Freisetzung von Übergangsmetallen und ihre Unlöslich-
keit scheinen die wichtigsten Faktoren für die Induktion
von Entzündungen zu sein (DONALDSON et al., 1999).

Exposition des Menschen

555. Die individuelle Exposition gegenüber Schweb-
staub setzt sich aus den Beiträgen der Außenluft, Anteilen
von Innenraumquellen und dem Anteil persönlicher
Aktivitäten zusammen. In einer größeren Zahl von Studien
wurde versucht, die persönliche Exposition zu bestimmen
(US-EPA, 2001; WHO, 2001; OTT et al., 2000; JANTU-
NEN et al., 1998) oder zu modellieren (SAMET et al.,
2000a; WILSON et al., 2000). Es stellt sich heraus, dass
die wichtigsten Quellen der individuellen Schweb-
staubmassenkonzentration im Innenraum der von außen
eingetragene Bodenstaub, resuspendierter Bodenstaub
und persönliche Aktivitäten sind. Weiterhin sind aus der
Außenluft stammende Immissionen, die auf Emissionen
von Kraftfahrzeugen und industriellen Quellen zurückzu-
führen sind, sowie sekundäre Sulfate und Seesalz von Be-
deutung. Je kleiner die Partikel sind, desto größer ist die
Anzahl der von außen in den Innenraum eindringenden
Partikel. Insgesamt findet man jedoch eine niedrige Kor-
relation zwischen Außenluftkonzentrationen und gemes-
senen Konzentrationen im Innenraum und im persönlichen
Monitoring. Dies liegt offenbar an den großen Schwan-
kungen der Beiträge von Nichtaußenluftquellen an der Ex-
position der einzelnen Personen. Hierdurch erklärt sich die
zunächst paradox erscheinende Tatsache, dass statistisch
signifikante Zusammenhänge zwischen Gesundheitsef-
fekten und Außenluftkonzentrationen gefunden werden
(Tz. 560 ff.), obwohl sich die Menschen überwiegend in
Innenräumen aufhalten. Partikel aus der Außenluft und aus
dem Innenraum sind praktisch als Schadstoffe anzusehen,
deren Auswirkungen man getrennt betrachten muss.

Kanzerogenität von Dieselruß-Partikeln

556. Die partikelförmigen Bestandteile der Dieselmotor-
emissionen bestehen aus Rußkernen, an deren Oberfläche
sich organische Pyrolyseprodukte anlagern. In diesem
Zusammenhang sind polyzyklische aromatische Kohlen-
wasserstoffe (PAK) von besonderer Bedeutung, da sie
zahlreiche kanzerogene Verbindungen enthalten. Der An-
teil der Dieselmotoremissionen an partikelförmigem
Kohlenstoff wird in Deutschland auf durchschnittlich
84 % geschätzt. In Städten liegt dieser Wert über 90 %.
Der Partikeldurchmesser der meisten Dieselrußpartikel
umfasst den Größenbereich von 0,02 μm bis 0,5 μm.
Hohe Konzentrationen von Dieselmotoremissionen
führen bei Ratten in Inhalationsversuchen zu Lungentu-
moren. Die kanzerogene Wirkung von Rußpartikeln im
Tierversuch ist nach gegenwärtigem Kenntnisstand auf

den Rußkern zurückzuführen und nur zu einem sehr ge-
ringen Teil auf die an die Rußpartikel angelagerten PAK
(HEINRICH et al., 1995).

557. Mittlerweile liegen zahlreiche epidemiologische Ko-
horten- und Fall-Kontroll-Studien zum Lungenkrebsrisiko
von Dieselmotoremissionen beim Menschen vor (Übersicht
in: HEI, 1999; US-EPA, 1999; WHO, 1996; Metaanalysen
in: LIPSETT und CAMPLEMAN, 1999; BHATIA et al.,
1998). Auch für Deutschland sind epidemiologische Daten
verfügbar (BRÜSKE-HOHLFELD et al., 2000 und 1999;
SÄVERIN et al., 1999; JÖCKEL et al., 1998).

Die meisten Einzelstudien und alle Metaanalysen zeigen
ein erhöhtes Lungenkrebsrisiko für Berufe, bei denen man
gegenüber Dieselmotoremissionen exponiert war. Ein
Schwachpunkt der meisten Studien liegt in der fehlenden
exakten Angabe der Exposition. In diesen Studien wird
ausschließlich die Tätigkeit in Berufsgruppen mit dem
Auftreten von Lungenkrebs korreliert, wobei als Maß für
eine Exposition oft nur die Tätigkeit und die Dauer der
Tätigkeit an einem belasteten Arbeitsplatz herangezogen
wird. Durch die ungenaue Beschreibung der Expositions-
höhe wird das Risiko für die Wahrscheinlichkeit, an Lun-
genkrebs zu erkranken, vermutlich unterschätzt. Die
Fehlklassifikation betrifft sowohl die beobachteten
Krebsfälle als auch das Kontrollkollektiv. Wenn demnach
die Exposition genauer bestimmbar gewesen wäre, hätten
klarere Erkenntnisse zur Dosis-Wirkungs-Beziehung ge-
wonnen werden können.

558. Da sich Dieselmotoremissionen im Tierversuch als
krebserzeugend erwiesen haben, werden sie durch die
„Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher
Arbeitsstoffe“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(MAK-Kommission der DFG) in Kategorie A2 (eindeutig
krebserregend im Tierversuch) eingestuft (DFG, 2001).
Derzeit wird diese Einstufung anhand der neu hinzuge-
kommenen epidemiologischen Daten überprüft. Seit 1998
gilt als Grenzwert in Deutschland für Ruß ein Jahresmit-
telwert von 8 μg elementarem Kohlenstoff pro m³ Luft
(23. BImSchV). Bei Überschreitung dieses Wertes müs-
sen Maßnahmen – wie z. B. Verkehrsbeschränkungen –
zur Verminderung oder zur Vermeidung der Emissionen
geprüft werden, wobei die Behörden auf der Maßnah-
menseite einen Ermessensspielraum besitzen. Um das
Gesamtrisiko einer Erkrankung durch kanzerogene Luft-
schadstoffe zu reduzieren, wird vom Länderausschuss für
Immissionsschutz (LAI) der wesentlich strengere Beur-
teilungsmaßstab von 1,5 μg pro m³ für Diesel-Partikel als
Jahresmittelwert vorgeschlagen (LAI, 1991). In diesem
Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Konzen-
trationswert nach der 23. BImSchV einen punktbezoge-
nen Wert darstellt, während der vom LAI vorgeschlagene
Wert flächenbezogen ist.

Epidemiologische Studien zu Kurzzeiteffekten

559. Die mit Abstand größte Anzahl an epidemiologi-
schen Studien zur Schwebstaubproblematik wurde zu
Kurzzeiteffekten durchgeführt. Es wurde untersucht, ob
nach hohen Partikelkonzentrationen in der Außenluft am
selben Tag oder mit einigen Tagen Verzögerung ein An-
stieg der Morbidität oder Mortalität in der Bevölkerung
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oder bei ausgewählten Probanden oder Patienten auftrat.
(Für detaillierte Zusammenfassungen s. WICHMANN
et al., 2002; US-EPA, 2001; WHO, 2001; WHO, 2000;
US-EPA, 1996; WHO, 1996). 

Ältere Studien stützen sich auf Messungen von Gesamt-
schwebstaub (TSP) und PM10, neuere Studien beziehen
sich zunehmend auf Messungen von PM2,5 und vereinzelt
auf ultrafeine Partikel. Im Folgenden werden Studien dar-
gestellt, die auch Rückschlüsse auf die Situation in
Deutschland zulassen.

Lungenfunktion und Atemwegssymptome

560. Symptome der oberen und unteren Atemwege so-
wie Husten nehmen mit steigender Partikelkonzentration
zu, während die Lungenfunktion abnimmt. Zahlreiche
Studien wurden mit Asthmatikern durchgeführt, bei de-
nen eine Zunahme des Medikamentenverbrauchs bei ho-
hen Belastungen verzeichnet werden konnte. Es konnten
durch „Tagebuchstudien“ bei Erwachsenen mit Asthma
Effekte durch feine und ultrafeine Partikel nachgewiesen
werden, wobei die Wirkungen von ultrafeinen Partikeln
etwas stärker waren. Untersuchungen aus Finnland zeigen
ähnliche Befunde (Übersicht in WICHMANN und 
PETERS, 2000). 

Kardiovaskuläre Endpunkte
561. In Deutschland fand im Januar 1985 eine Schad-
stoffepisode mit hohen Partikelkonzentrationen statt.
Während dieser Episode kam es im Rhein-Ruhrgebiet bei
Patienten mit Herzkreislauferkrankungen zu einem Anstieg
der Krankenhauseinweisungen (+ 19 %) und der Kranken-
transporte (+ 25 %). Bemerkenswert war der Anstieg von
Krankenhausaufnahmen aufgrund koronarer Herzinsuffi-
zienz (+ 30 %), Herzrhythmusstörungen (Arrhythmien)
(+ 49 %) und Durchblutungsstörungen des Gehirns
(+ 57 %) (WICHMANN et al., 1989).

Auch in Augsburg stiegen die Schadstoffkonzentra-
tionen während dieser Episode an, ohne allerdings die
Auslösewerte der Smogverordnung zu erreichen. Da-
mals wurde nur der Gesamtschwebstaub gemessen, wo-
bei davon ausgegangen werden kann, dass dieser einen
erheblichen Anteil feiner Partikel enthielt, die von öst-
lichen Winden nach Augsburg transportiert wurden 
(de LEEUW und van RHEINECK LEYSSIUS, 1989).
Zur Untersuchung der Hypothese einer Verlangsamung
der Fließgeschwindigkeit des Blutes durch Partikel
(SEATON et al., 1995) wurden Daten zur Viskosität des
Blutplasmas aus Augsburg ausgewertet, die unter ande-
rem für diese Episode vorlagen (PETERS et al., 1997b).
Es wurde eine zwei- bis dreifache Erhöhung für Werte
der Plasmaviskosität oberhalb der 95sten Perzentile be-
obachtet. Diese höhere Viskosität des Blutes bedeutet
für entsprechend anfällige Personen ein Risiko, einen
Herzinfarkt zu erleiden (KOENIG et al., 1998). Der An-
stieg der Plasmaviskosität kommt vermutlich dadurch
zustande, dass die Partikel nach Deposition in der Lunge
Entzündungsreaktionen auslösen, die über eine Reaktion
die Blutgerinnung beeinflussen. Da auch das C-reaktive
Protein (CRP) ein sensitiver Parameter für Entzündun-
gen, Gewebsschäden und Infektionen sowie ein Risiko-
faktor für den Herzinfarkt ist, wurde dahin gehend eine

Analyse entsprechender Daten aus Augsburg vorgenom-
men. Diese zeigte, dass der Effekt der Partikel auf das
CRP noch deutlicher ausgeprägt war als auf die Plasma-
viskosität (PETERS et al., 2001b; KOENIG et al., 1999).

Die Herzfrequenz ist als ein unabhängiger Marker für die
autonome Kontrolle des Herzens anzusehen. Auch der
Einfluss auf die Herzfrequenz konnte anhand der
Augsburger Daten untersucht werden. In Vergleichskol-
lektiven wurde beobachtet, dass die Herzfrequenz in der
Smogepisode 1985 anstieg, wobei der stärkste Zusam-
menhang mit der Schwebstaubkonzentration beobachtet
wurde (PETERS et al., 1999). Der beobachtete Effekt ist
bei Personen mit einer erhöhten Plasmaviskosität beson-
ders stark ausgeprägt (PETERS et al., 2000a). Einen wei-
teren Beleg für die Abhängigkeit einer Verschlechterung
des kardiovaskulären Risikoprofils von der Partikelexpo-
sition lieferten Analysen zur Auswirkung der Luftschad-
stoffe auf den Blutdruck. Hier traten die stärksten Zusam-
menhänge ebenfalls mit der Anzahl an Partikeln auf, und
auch hier waren insbesondere Personen betroffen, die zu-
sätzlich eine erhöhte Plasmaviskosität und eine erhöhte
Herzfrequenz aufwiesen (IBALD-MULLI et al., 2001).

In weiteren Studien in London und in einer bundesweiten
Studie in den USA sowie in Tierversuchen zeigten sich
vergleichbare Effekte auf die Fibrinogenkonzentration
(Übersicht in WICHMANN et al., 2002).

562. Ein Anstieg der Herzfrequenz in Abhängigkeit von
der Partikelkonzentration wurde in einer Studie mit Se-
nioren in den USA beobachtet. Dort untermauerten wei-
tere Studien zu Auswirkungen von Luftschadstoffen auf
die Herzfrequenzvariabilität einen möglichen Einfluss 
von Partikeln auf die autonome Kontrolle des Herzens
(LIAO et al., 1999; POPE et al., 1999; GOLD et al,
1998). Die Frage, ob Partikel auch einen Einfluss auf ma-
nifeste klinische Symptome zeigen, wurde in Boston un-
tersucht. Bei Patienten, die aufgrund einer koronaren
Herzkrankheit Defibrillatoren-Implantate (z. B. Herz-
schrittmacher) hatten, wurde der Zusammenhang zwi-
schen therapeutischen Entladungen dieser Geräte und der
Luftschadstoffkonzentrationen untersucht. Die Häufig-
keit therapeutischer Entladungen stieg in Abhängigkeit
von der Partikelkonzentration und dem Verkehrsaufkom-
men (gemessen durch NO2 als Marker) an (PETERS et al.,
2001a und 2000b). 

Arztbesuche und Krankenhausaufnahmen

563. Die wichtigste europäische Studie zu Krankenhaus-
aufnahmen war die APHEA-Studie, die in 15 europä-
ischen Städten (mit deutscher Beteiligung) durchgeführt
wurde. Es wurde ein Einfluss von Partikeln und zum Teil
weiteren Schadstoffen auf die Anzahl an Krankenhaus-
aufnahmen aufgrund respiratorischer Krankheiten gefun-
den (SPIX et al., 1998b; ANDERSON et al., 1997;
SUNYER et al., 1997; SCHOUTEN et al., 1996). Weitere
Studien zu Krankenhausaufnahmen aus Paris und Bir-
mingham bestätigen diese Beobachtungen, ebenso wie
zahlreiche Studien aus Nordamerika (US-EPA, 2001).

Ferner steigen auch Krankenhauseinweisungen aufgrund
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen an Tagen mit höherer
Partikelkonzentration an (Übersicht in US-EPA, 2001;
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WICHMANN et al., 2002). Personen mit Atemwegs- oder
Herz-Kreislauf-Erkrankungen scheinen für Schadstoff-
wirkungen empfänglicher zu sein (PETERS et al., 2000a;
ZANOBETTI et al., 2000). Die im Entwurf der US-EPA
(2001) aufgeführten Studien belegen, dass Schwebstaub
mehr Personen betreffen kann, als durch Krankenhausauf-
nahmen nachzuweisen sind. Dies gilt sowohl für die Anzahl
an Betroffenen als auch für die Stärke des Effekts. Aus die-
sem Grund ist anzunehmen, dass die Anzahl schwerer
Herz-Kreislauf- und Atemwegsprobleme in einer Popula-
tion durch akute Schwebstaubbelastung unterschätzt wer-
den kann, wenn ausschließlich die gestiegene Anzahl an
Krankenhausaufnahmen betrachtet wird (US-EPA, 2001).

Mortalität

564. Bereits seit längerem wird ein Zusammenhang
zwischen Schwebstaub und der täglichen Mortalität be-
obachtet, der sich vor allem auf nordamerikanische Stu-
dien stützt (US-EPA, 1996; WHO, 1996). Mittlerweile
liegen umfangreiche weitere Studien vor, die neben TSP
und PM10 auch PM2,5 und zum Teil ultrafeine Partikel er-
fassen (Übersicht in US-EPA, 2001). Die folgende Dar-
stellung beschränkt sich auf große internationale Studien
und Studien aus Deutschland.

In der APHEA-Studie wurde auch der Einfluss von Parti-
keln und anderen Luftschadstoffen auf die Mortalität un-
tersucht (KATSOUYANNI et al., 1997). In den west-
europäischen Städten traten stärkere Effekte als in den
mittel- und osteuropäischen Städten auf. Die stärkeren ge-
sundheitlichen Effekte ließen eine Tendenz für einen
Zusammenhang zwischen der NO2-Konzentration und der
Partikelkonzentrationen erkennen. Die Autoren diskutie-
ren, dass die Kurzzeiteffekte von NO2 auf die Mortalität
durch andere Kfz-abhängige Komponenten bedingt sein
könnten (TOULOUMI et al., 1997). Untersuchungen zur
ursachenspezifischen Mortalität zeigten stärkere Effekte
bei atemwegsbezogenen Todesursachen im Vergleich zu
kardiovaskulären Todesursachen (ZMIROU et al., 1998).
In der APHEA-2-Studie, die auf 29 europäische Städte
ausgedehnt wurde, zeigten sich vergleichbare Effekte von
Partikeln wie in APHEA. Es wird vermutet, dass Partikel
aus Verkehrsabgasen toxischer als andere Partikel sind,
was mit einer gemeinsamen Wirkung von NO2 und Parti-
keln erklärt werden kann (KATSOUYANNI et al., 2001).

In den USA wurde die NMMAP-Studie durchgeführt. In
dieser wurden die Wirkungen von Partikeln und anderen
Schadstoffen auf die Mortalität in den 20 bzw. 90 größten
Städten der USA untersucht (SAMET et al., 2000b). Es
wurde ein Anstieg der Gesamtsterblichkeit verzeichnet, der
mit dem Anstieg vergleichbar war, der in der APHEA-Stu-
die beobachtet wurde (WHO, 2000). Die stärksten Partikel-
effekte traten im Nordosten der USA auf, gefolgt vom indu-
strialisierten mittleren Westen und von Südkalifornien. Der
Anstieg der kardiovaskulären und der atemwegsbezogenen
Sterblichkeit lag im Nordosten der USA etwas höher. Es
wurde eine ausführliche Analyse weiterer Luftschadstoffe
mit durchgeführt, die einen geringen Einfluss dieser Schad-
stoffe zusätzlich zu den Partikeleffekten deutlich machte.

565. Umfangreiche Erfahrungen mit Kurzzeiteffekten
von Luftschadstoffen liegen auch für Deutschland vor. Im

Rhein-Ruhr-Gebiet kam es während mehrerer Smogepi-
soden in den Jahren 1962, 1979 und 1985 zum Anstieg der
Mortalität. Bei einer getrennten Betrachtung der Schad-
stoffe zeigte sich ein stärkerer Effekt des Schwebstaubs
im Vergleich mit SO2 (PETERS et al., 2000a, 1999,
1997b; WICHMANN und SPIX, 1990; WICHMANN
et al., 1989, 1987, 1986; STEIGER, 1980; STEIGER und
BROCKHAUS, 1971). Entsprechende Ergebnisse gibt es
aus dem Gebiet der ehemaligen DDR. In Erfurt (1980 bis
1989) und in Thüringen (1985 bis 1989 und 1991 bis
1995) werden Effekte auf die Mortalität untersucht. In
diesen Studien zeigten ebenfalls Partikel die stärksten Ef-
fekte (SPIX et al., 1998a, 1996 und 1993; WICHMANN
et al., 1995). In Erfurt wurde 1995 bis 1998 eine Morta-
litätsstudie zum Einfluss der Partikelgröße auf die Morta-
lität durchgeführt (WICHMANN et al., 2000). Es wurden
Assoziationen zwischen der Mortalität und Partikelanzahl-
und Massenkonzentrationen gefunden. Hierbei wurden 
sofortige Effekte (0 bis 1 Tag Abstand) und verzögerte 
Effekte (4 bis 5 Tage Abstand zwischen Schadstoffexposi-
tion und Wirkung) beobachtet. Die sofortigen Effekte
schienen mit der Massenkonzentration (d. h. mit feinen
Partikeln) enger assoziiert zu sein als mit der Anzahl (d. h.
mit ultrafeinen Partikeln). Bei verzögerten Effekten wurde
eine Umkehrung des Phänomens beobachtet.

Interpretation von Studien zu Kurzzeiteffekten

566. Die Interpretation dieser Studien ergibt folgendes
Bild:

– In älteren Studien, in denen hohe Konzentrationen
klassischer Schadstoffe betrachtet wurden, betrug die
so genannte vorgezogene Sterblichkeit (d. h. eine Ver-
kürzung der Lebenszeit) ein bis zwei Wochen. Neuere
Studien hingegen zeigen, dass ein Verlust von Le-
bensmonaten oder Lebensjahren auftreten kann.

– Generell sind Kurzzeiteffektstudien nicht geeignet,
um Aussagen über die Langfristigkeit von Partikelef-
fekten zu treffen.

– In den meisten Morbiditäts- und Mortalitätsstudien,
d. h. Erkrankungs- und Sterblichkeitsstudien, trat der
Zusammenhang mit der Schwebstaubmasse ohne
Verzögerung oder mit einem Tag Verzögerung auf. In
Studien zu ultrafeinen Partikeln deuten sich Verzöge-
rungen von mehreren Tagen an. Generell zeigt die
Berücksichtigung mehrerer zurückliegender Tage
(z. B. als Mittelwert der letzten 5 Tage) häufig stärkere
Effekte als die Betrachtung einzelner Tage.

– Die Frage potenzieller Verzerrungen durch das Wetter
wurde in der Arbeit der US-EPA (1996) ausführlich
analysiert. Danach gibt es keinen Hinweis darauf, dass
die Schadstoffeffekte durch Wettereinflüsse vor-
getäuscht werden. Dennoch ist es für eine valide
Quantifizierung wichtig, Temperatur- und Feuchtig-
keitseinflüsse adäquat zu modellieren. Hierbei ist zu
beachten, dass adverse Gesundheitseffekte sowohl bei
hohen als auch bei niedrigen Temperaturen auftreten
können. Bei Mortalitätsstudien ist zusätzlich die Rolle
von Influenzaepidemien zu berücksichtigen, da diese
einen starken Einfluss auf die Sterblichkeit haben.
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– Wegen der bestehenden Korrelationen zwischen den
täglichen Konzentrationen von Schwebstaub und gas-
förmigen Luftschadstoffen, die meteorologisch oder
durch das Vorliegen gemeinsamer Quellen bedingt
sein können, ist die Abgrenzung der Effekte unter-
schiedlicher Schadstoffe einerseits schwierig, ande-
rerseits aber von großer praktischer Bedeutung. Ge-
eignete Vorgehensweisen sind der Vergleich der
Effektstärken bei Betrachtung einzelner Schadstoffe
sowie die Verwendung von Modellen, die mehrere
Schadstoffe gleichzeitig berücksichtigen.

– Für Deutschland ist vor allem die Frage wichtig, in-
wieweit neben den Effekten von Partikeln auch solche
von Schwefeldioxid gefunden wurden. Antwort da-
rauf geben die Studienergebnisse zur Mortalität in Er-
furt, die einen Zeitraum abdecken, in dem dramatische
Veränderungen der Schadstoffzusammensetzung und
deren Konzentrationen erfolgt sind. Das Ergebnis lässt
erkennen, dass Schwefeldioxid nicht der verursa-
chende Faktor war, sondern lediglich ein Indikator
(WICHMANN et al., 2000).

– Ultrafeine Partikel, Stickstoffdioxid und Kohlenmon-
oxid zeigen untereinander vergleichbare Muster. Sie
haben einen wenig ausgeprägten Unterschied zwi-
schen Sommer und Winter, aber sie haben einen star-
ken Wochengang mit viel niedrigeren Konzentratio-
nen am Wochenende. Dies weist auf den Kfz-Verkehr
als gemeinsame Quelle hin. Diese Schadstoffe zeigten
einen Effekt auf die Mortalität, der um mehrere Tage
verzögert war (WICHMANN et al., 2000). 

– Die vorhandenen umfangreichen epidemiologischen
Daten weisen nicht auf die Existenz eines Schwellen-
wertes beim Schwebstaub hin. Exemplarisch sei auf die
gründliche Analyse dieser Frage in NMMAPS hinge-
wiesen (DANIELS et al., 2000; SAMET et al., 2000a
und b). Das Vorhandensein eines Schwellenwertes
wurde anhand der Daten der 20 größten amerikanischen
Städte unter Verwendung verschiedener Modelle zum
Dosis-Wirkungs-Zusammenhang analysiert. Es zeigte
sich, dass für die Gesamtsterblichkeit sowie für die
Sterblichkeit an kardiopulmonalen Erkrankungen die
Ergebnisse eher durch ein lineares Modell ohne
Schwellenwert beschrieben werden konnten. Auch
wenn auf Populationsebene kein Schwellenwert nach-
weisbar ist, können individuelle Schwellenwerte be-
schrieben werden. Bei Vorliegen verschiedener indivi-
dueller Schwellenwerte ist es statistisch nahezu
ausgeschlossen, einen Schwellenwert zu finden, der für
die gesamte Bevölkerung gilt (SCHWARTZ et al.,
1999). Ferner spielt die Variabilität der persönlichen
Exposition im Vergleich zur Konzentration, die an einer
Messstation erfasst wird, hierbei eine Rolle.

– Welche Teile der Bevölkerung als Risikogruppen anzu-
sehen sind, ist Gegenstand weiterer Betrachtungen. Die
Verschlechterung des Gesundheitszustandes bei Pati-
enten mit Herz-Kreislauferkrankungen ist epidemiolo-
gisch sowohl im Hinblick auf die Mortalität als auch die
Morbidität belegt. Die vorliegenden Studien zeigen
ebenfalls physiologische Veränderungen am Herzen

und bei der Blutgerinnung und entsprechen den Befun-
den aus tierexperimentellen Studien. Auch bei Atem-
wegserkrankungen wurden in epidemiologischen Stu-
dien zahlreiche Kurzzeiteffekte beschrieben. In den
meisten Fällen handelte es sich um die Verschlechte-
rung einer bestehenden Erkrankung, obwohl akute
Atemwegsinfektionen auch als Auftreten einer neuen
Krankheit angesehen werden können. Akute Atem-
wegssymptome und eine Einschränkung der Lungen-
funktion im Zusammenhang mit Schwebstaubbelastun-
gen wurden in zahlreichen Studien gefunden, wobei
Asthmatiker besonders empfindlich reagierten. Beson-
ders eindrucksvoll ist der Vergleich von Toxikologie
und Epidemiologie unter identischen Randbedin-
gungen. So zeigte sich während des Streiks in einem
Stahlwerk in Utah Valley eine Abnahme der Kranken-
hausaufnahmen wegen Atemwegserkrankungen im
Vergleich zum Jahr vor und nach dem Streik (POPE
et al., 1991). In einer tierexperimentellen Studie der US-
EPA, bei der gesammelte Stäube aus Utah Valley in Rat-
ten instilliert wurden, wurden Veränderungen mehrerer
gesundheitsrelevanter Parameter gezeigt, nicht jedoch
für die Stäube aus dem Jahr des Streiks (US-EPA,
2001). Auch das Alter erweist sich in epidemiologi-
schen Studien als ein wichtiger Risikofaktor. Die er-
höhte Empfindlichkeit gegenüber Schwebstaub weisen
Früh- und Neugeborene sowie sehr alte Menschen auf.

– Die meisten epidemiologischen Studien zu Kurz-
zeiteffekten von Schwebstaub stammen aus Nordame-
rika und Europa, doch zunehmend liegen Befunde
auch aus anderen Regionen der Erde vor. Trotz sehr
unterschiedlicher Randbedingungen in diesen Län-
dern findet man erstaunlich ähnliche quantitative und
qualitative Befunde.

Quantitative Abschätzung der Kurzzeitwirkungen 
von Partikeln

567. Derzeit ist die beste quantitative Abschätzung von
Partikelwirkungen auf der Grundlage von PM10 und PM2,5
möglich. Es gibt zwar zahlreiche Studien zum Einfluss
des Gesamtschwebstaubes TSP, dieser enthält aber auch
grobe Partikel, die weniger oder gar nicht wirkungs-
relevant sind. Ultrafeine Partikel sind zwar als potenziell
wirkungsrelevant anzusehen, die wenigen vorhandenen
Studien erlauben aber keine ausreichend genauen quanti-
tativen Angaben, die als Grundlage für die Festlegung von
Umweltstandards herangezogen werden könnten.

Die Tabelle 3.2.2-1 zeigt die zusammengefassten relati-
ven Anstiege der täglichen Sterblichkeit, von Kranken-
hausaufnahmen aufgrund von Atemwegserkrankungen,
Angaben zum Gebrauch von Bronchodilatoren, Husten
und Symptomen der unteren Atemwege und Veränderun-
gen der Lungenfunktion (Peak Expiratory Flow, PEF), die
mit einem gemessenen Anstieg von PM10 oder PM2,5
assoziiert waren. Zur Illustration ist in Tabelle 3.2.2-2,
eine Abschätzung dafür abgegeben, wie sich eine drei
Tage anhaltende Episode mit täglichen Konzentrationen
von 50 bzw. 100 μg/m³ PM10 in einer Bevölkerung von
1 Million Personen auswirken kann. 
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Tabel le 3.2.2-1

Zusammenfassung der relativen Risikoeinschätzungen (RR) für verschiedene gesundheitliche
Endpunkte im Hinblick auf einen Anstieg der Konzentrationen

von PM10 oder PM2,5 um 10 μg/m3

Endpunkt Relatives Risiko 
(95 % Konfidenzintervall) 

Gebrauch von Bronchodilatoren, PM10
1 1,0305 (1,0201–1,0410) 

Husten, PM10
1 1,0356 (1,0197–1,0518) 

Symptome der unteren Atemwege, PM10
1 1,0324 (1,0185–1,0464) 

Veränderung der Lungenfunktion  
(PEF*; relativ zum Mittelwert) PM10

1 -0,13 % (-0,17 % bis -0,09 %) 

Krankenhauseinweisungen wegen  
Atemwegserkrankungen, PM10

1 1,0080 (1,0048–1,0112) 

Sterblichkeit, PM10
1 1,0074 (1,0062–1,0086) 

Sterblichkeit APHEA2, PM10
2 1,006 (1,004–1,008) 

Sterblichkeit NMMAPS, PM10
3 1,0051 (1,0007–1,0093) 

Sterblichkeit PM2,5
1 1,0151 (1,0112–1,0190) 

Sterblichkeit PM2,5
4 1,014

Sterblichkeit Atemwegserkrankungen PM2,5
4 1,050

Sterblichkeit Herz-Kreislauferkrankungen PM2,5
4 1,021

* PEF: Peak Expiratory Flow = maximaler expiratorischer Fluss
Quelle: 1WHO, 2000; 2KATSOUYANNI et al., 2001; 3SAMET et al., 2000b; 4POPE, 1999

Tabel le 3.2.2-2

Geschätzte Zahl von Personen (in einer Bevölkerung von 1 Million) mit Gesundheitseffekten 
während einer Periode von 3 Tagen und erhöhten Schwebstaubkonzentrationen

Indikator für Gesundheitseffekte Anzahl der Personen, nach einer 3-tägigen 
Episode von PM10

50 μg/m3 100 μg/m3

Zahl der Todesfälle 4 8

Zahl der Krankenhausaufnahmen aufgrund respiratorischer 
Probleme 3 6

Personen-Tage mit Gebrauch von Bronchodilatoren  5 100 10 200 

Personen-Tage mit Symptomverschlechterung (Husten und 
Symptome der unteren Atemwege gemeinsam) 6 000 12 000 

Quelle: WHO, 1996 und 2000
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Langzeitwirkungen

Querschnittstudien zur Lungenfunktion und zu 
Atemwegssymptomen

568. In 24 Städten der USA und Kanadas sowie in
12 Städten Südkaliforniens wurden Schulkinder auf Atem-
wegserkrankungen hin untersucht. Teilweise konsistente
Zusammenhänge fanden sich insbesondere für Bronchitis
und Lungenfunktion mit feinen und inhalierbaren Par-
tikeln (PETERS et al., 1999; DOCKERY et al., 1996;
RAIZENNE et al., 1996). In zehn bzw. acht Städten der
Schweiz wurden entsprechende Untersuchungen an
Schulkindern und Erwachsenen durchgeführt. Während
bei Kindern Atemwegssymptome und Bronchitis mit al-
len Schadstoffparametern assoziiert waren, zeigte sich bei
Erwachsenen ein Einfluss von PM10 auf die Lungenfunk-
tion (ACKERMANN-LIEBRICH et al., 1997; BRAUN-
FAHRLÄNDER et al., 1997). In Deutschland wurde bei
Kindern in Leipzig ein Zusammenhang zwischen Erkran-
kungen der oberen Atemwege mit der Exposition gegen-
über Schwebstaub und anderen Schadstoffen gefunden
(von MUTIUS et al., 1995). ln drei Orten Sachsen-An-

halts wurden bei Schulkindern wiederholt Untersuchun-
gen durchgeführt. Das Auftreten von Bronchitis und In-
fektionserkrankungen (nicht aber von Asthma und Aller-
gien) nahm deutlich mit der Verbesserung der Luftqualität
ab, wobei hier der Zusammenhang mit Schwebstaub am
stärksten war (HEINRICH et al., 2000).

Prospektive Kohortenstudien

569. Die Aussagekraft im Hinblick auf Langzeiteffekte
ist bei diesem aufwändigen Studienansatz größer als bei
Querschnittstudien. Es existieren nur drei Kohortenstu-
dien aus den USA. Die Harvard-6-Städte-Studie beobach-
tete 8 000 Erwachsene im Nordosten und mittleren Wes-
ten über einen Zeitraum von 14 bis 16 Jahren. Die
stärksten Effekte waren bei einem Einfluss von Sulfat und
PM2,5 zu finden. In der durch feine Partikel höchst belas-
teten Stadt lag die Sterblichkeit 26 % über der Sterblich-
keit in der niedrigst belasteten Stadt (DOCKERY et al.,
1993). Die Studie der American Cancer Society beobach-
tete ca. 550 000 Erwachsene in 154 Städten über einen
Zeitraum von sieben Jahren und fand einen Zusammen-
hang mit der Exposition gegenüber Sulfat. In den Orten,

Tabel le 3.2.2-3

Relative Risiken (RR) für die Gesamtsterblichkeit in Abhängigkeit von Feinstaub 
in drei prospektiven Kohortenstudien 

PM-Index Studie Gruppe Relatives Risiko 

PM10 (50 μg/m3) Six Cities Alle 1,504x (1); 1,530x (2)

männliche Nichtraucher 1,280 (1) 

AHSMOG männliche Nichtraucher 1,242

PM2,5 (25 μg/m3) Six Cities Alle 1,364x (1); 1,379x (2)

männliche Nichtraucher 1,207 (1) 

ACS (50 Städte) Alle 1,174x

männliche Nichtraucher 1.245x

SO4
2– (15 μg/m3) Six Cities Alle 1,504x (1); 1,567x (2)

männliche Nichtraucher 1,359

ACS (151 Städte) Alle 1,111x

männliche Nichtraucher 1,104

AHSMOG männliche Nichtraucher 1,279

PM10-2,5 (25 μg/m3) Six Cities Alle 1,814x (1); 1,560 (2) 

männliche Nichtraucher 1,434 (1) 

(1) Methode 1 vergleicht Portage vs. Steubenville (Table 3, DOCKERY et al.,1993)
(2) Methode 2 basiert auf ökologischen Regressionsmodellen (Table 12–18, U.S. Environmental Protection Agency, 1996)
Six Cities: Harvard-6-Städte-Studie (DOCKERY et al., 1993)
ACS: Studie der American Cancer Society (POPE et al., 1995)
AHSMOG: Adventist Health Study on Smog (ABBEY et al., 1999)
xP < 0,05
Quelle: US-EPA, 2001
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in denen zusätzlich PM2,5-Messungen vorlagen, zeigte
dieser Parameter die stärksten Effekte. Im Hinblick auf
die Gesamtsterblichkeit betrug der Unterschied zwischen
der am stärksten und der am geringsten belasteten Stadt
17 %. Die Sterblichkeit an kardiopulmonalen Erkrankun-
gen wies noch stärkere Unterschiede auf (POPE et al.,
1995). In Kalifornien wurden ca. 6 500 nichtrauchende
Adventisten über einen Zeitraum von 15 Jahren beobach-
tet. Es zeigten sich Zusammenhänge der Gesamt-
sterblichkeit und insbesondere der Sterblichkeit bei Per-
sonen mit Atemwegserkrankungen mit PM10 und Sulfat.
Diese waren für Frauen schwach und für Männer stark
ausgeprägt – insbesondere, wenn sie sich viel im Freien
aufhielten. Bei Lungenkrebs waren erhöhte Risiken im
Zusammenhang mit allen untersuchten Schadstoffen zu
beobachten, die sich aber nicht immer als konsistent er-
wiesen (US-EPA, 2001; ABBEY et al., 1999).

Vergleicht man die drei genannten Studien, dann sind die re-
lativen Risiken für die Gesamtmortalität vergleichbar, wo-
bei Personen, die angeben, nie geraucht zu haben, das nied-
rigste Risiko aufweisen. Ein höheres Risiko haben
Exraucher und Raucher. Für die unterschiedlichen Risiken
ist wahrscheinlich die Vorschädigung der Atemwege durch
das Rauchen verantwortlich (s. Tabelle 3.2.2-3). Während
sich in allen drei Studien Assoziationen der Gesamtsterb-
lichkeit mit PM10, PM2,5 und/oder Sulfat zeigen, bleiben bei
den spezifischen Todesursachen Unterschiede bestehen, die
noch geklärt werden müssen (US-EPA, 2001).

Berücksichtigung individueller Confounder 
(Einflussfaktoren)

570. In Studien zu Langzeitwirkungen ist die individu-
elle Berücksichtigung von Variablen des Lebensstils
wichtig; hierzu zählen z. B. Rauchen, berufliche Belas-
tungen und unspezifische Größen wie Ausbildung oder

Sozialstatus. Diese Einflussfaktoren können beim Ver-
gleich unterschiedlich belasteter Städte zu Verzerrungen
führen, wenn sie nicht adäquat berücksichtigt werden. In
den Kohortenstudien war die Assoziation zwischen der
Feinstaubkonzentration und der Sterblichkeit größer für
Personen mit niedrigerer Schulausbildung. Hier könnte
ein Hinweis auf einen nicht identifizierten, modifizieren-
den sozioökonomischen Einfluss liegen, der zu einer
Überschätzung der Partikeleffekte geführt haben könnte
(KREWSKI et al., 2000).

Gesamtbewertung der Langzeiteffektstudien durch 
die WHO

571. In den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO, 2000) ist eine Zusammenfassung der Lang-
zeitauswirkungen gegenüber Partikeln auf Mortalität und
Morbidität angegeben, wobei Studien bis 1996 berück-
sichtigt sind (s. Tabelle 3.2.2-4). In der Tabelle wird deut-
lich, wie u. a. die Sterblichkeit ansteigt, wenn der Jahres-
mittelwert um 10 μg/m3 zunimmt (z. B.: die Sterblichkeit
in einer Region liegt um 10 % über der Vergleichsregion
(RR = 1,10), wenn PM10 um 10 μg/m3 höher ist).

Verkürzung der Lebenserwartung

572. Auf der Grundlage der beiden älteren Kohorten-
studien wurde analysiert, welchen Einfluss die Schweb-
staubexposition auf die Sterblichkeit und die Lebenser-
wartung in den Niederlanden und den USA hat
(BRUNEKREEF, 1997). Auf der Basis von Sterbetafeln
dieser Länder wurde im Vergleich partikelbelasteter und
unbelasteter Regionen ein Unterschied von 1,1 bzw.
1,3 Jahren in der Lebenserwartung von 25-Jährigen be-
schrieben. Es zeigt sich somit, dass relativ kleine Unter-
schiede in der Langzeitexposition gegenüber Schweb-

Tabel le 3.2.2-4

Zusammenfassung der relativen Risikoeinschätzungen (RR) für Auswirkungen der Langzeitexposition 
gegenüber Schwebstaub auf die Morbidität und Mortalität in Assoziation 

mit einem 10 μg/m3-Anstieg der Konzentration von PM2,5 oder PM10

Endpunkt RR für PM2,5
(95 % Kl*) 

RR für PM10
(95 % Kl*) 

Sterblichkeit (Dockery et al. 1993) 1,14 (1,04–1,24) 1,10 (1,03–1,18) 

Sterblichkeit (Pope et al. 1995) 1,07 (1,04–1,11) 

Bronchitis 1,34 (0,94–1,99) 1,29 (0,96–1,83) 

Lungenfunktion bei Kindern 
(% Veränderung von FEV1**) -1,9% (-3,1% bis -0,6%) -1,2% (-2,3% bis -0,1%) 

Lungenfunktion bei Erwachsenen 
(% Veränderung von FEV1**) 

-1,0%  
(KI* nicht verfügbar) 

* KI = Konfidenzintervall
** FEV1 = „Einsekunden-Kapazität“
Quelle: WHO, 2000
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staub der Außenluft substanzielle Effekte auf die Le-
benserwartung haben können. Bei dieser Berechnung
wurden Einflüsse auf Personen unter 25 Jahren nicht
berücksichtigt. Wie aber aus anderen Studien folgt, kön-
nen Kleinkinder besonders empfindlich auf die Langzeit-
exposition gegenüber Schwebstaub reagieren. Die vorge-
zogene Sterblichkeit bei Kindern könnte so die
Verkürzung der Lebenserwartung der Gesamtbevölke-
rung deutlich über das geschätzte Ausmaß hinaus erhöhen
(US-EPA, 2001).

573. Weitere Untersuchungen der gesundheitlichen
Auswirkungen verkehrsbedingter Luftverschmutzung auf
der Grundlage der genannten Risikoabschätzungen für
PM10 existieren für die Schweiz und Österreich. Hier wer-
den auch epidemiologische und Schwebstaubdaten dieser
Länder dargestellt (KÜNZLI et al., 2000 und 1996). Die
verkehrsbedingte Luftverschmutzung bewirkte etwa 3 %
der Gesamtsterblichkeit oder ca. 20 000 Sterbefälle pro
Jahr. Weiterhin wurden mehr als 25 000 neue Erkran-
kungsfälle an chronischer Bronchitis bei Erwachsenen,
mehr als 29 000 Bronchitis-Episoden bei Kindern, mehr
als 500 000 Asthma-Anfälle bei Kindern und Erwachse-
nen und mehr als 16 Millionen Personen-Tage mit 
eingeschränkter Aktivität pro Jahr diesen Verkehrsemis-
sionen zugeschrieben. Diese Zahlen wurden auch zur Ab-
schätzung ökonomischer Konsequenzen verwendet
(SOMMER und NEUENSCHWANDER, 1996). 

Darüber hinaus wurde untersucht, ob das zusätzliche Ri-
siko (Attributivrisiko) durch Partikel anhand von Kurz-
zeiteffektstudien oder aus Kohortenstudien abgeschätzt
werden sollte. Dabei zeigte sich, dass der Einfluss der Par-
tikel auf die Mortalität in der Bevölkerung auf der Basis
von Langzeiteffekten aus Kohortenstudien quantifiziert
werden kann. Dagegen führen Kurzzeiteffektstudien zu
einer Unterschätzung des Risikos (KÜNZLI et al., 2001).

3.2.2.1.3 Rechtliche Regulierung 
574. Emissions- und Immissionswerte für Stäube sind
seit langem Bestandteil umweltrechtlicher Regulierung.
Erst neuerdings wird aber auf die Erkenntnis reagiert, dass
gerade die Feinstäube besondere gesundheitliche Pro-
bleme aufwerfen und gesonderter rechtlicher Regulierung
bedürfen.

Die derzeitigen deutschen Regulierungsaktivitäten sind
durch das europäische Recht bestimmt. Die „Richtlinie
des Rates über Grenzwerte für Schwefeldioxid,
Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel und Blei
in der Luft“ (1999/30/EG, s. ABl. der EG L 163/41 ff. 
v. 29. Juni 1999), eine Tochterrichtlinie der Rahmen-
richtlinie zur Beurteilung und Kontrolle der Luftqua-
lität (96/62/EG), gibt zeitlich gestufte Immissionswerte
für die Luftbelastung mit PM10 vor. Für das Zieldatum
der ersten Stufe – 1. Januar 2005 – gilt ein 24-Stunden-
Grenzwert von 50 μg/m3, der nicht öfter als 35-mal im
Jahr überschritten werden darf, und ein Jahresgrenzwert
von 40 μg/m3. Zum Zieldatum der zweiten Stufe – 1. Ja-
nuar 2010 – darf der 24-Stunden-Wert von 50 μg/m3 nur
noch 7-mal jährlich überschritten werden, und der Jah-
resgrenzwert wird auf 20 μg/m3 halbiert. Bis zu den

Zieldaten beider Stufen werden begrenzte Abweichun-
gen von diesen Werten toleriert. So durfte der 24-Stun-
den-Wert der Stufe 1 bei Inkrafttreten der Richtlinie im
Juli 1999 um eine Toleranzmarge von maximal 50 %
überschritten werden, die sich am 1. Januar jedes fol-
genden Jahres in gleichen Schritten bis auf 0 % Abwei-
chung zum Zieldatum 1. Januar 2005 reduziert. Die ent-
sprechende Toleranzmarge für den Jahresgrenzwert
beträgt 20 % (s. im Einzelnen Anhang III der Richtlinie). 

Für PM2,5 sieht die Richtlinie noch keine Grenzwerte
vor. PM2,5-Aktionsschwellenwerte für Feinpartikel, die
im Kommissionsvorschlag vom 21. November 1997
(KOM(97)500 endg.) noch mit 40 μg/m³ (24-h-Tagesmit-
tel) bzw. 20 μg/m³ (Jahresmittel) vorgesehen waren, wur-
den in die endgültige Fassung nicht übernommen. Die
Mitgliedstaaten sind aber verpflichtet, auch für PM2,5 ein
repräsentatives Messnetz zu errichten und zu betreiben,
dessen Probenahmestellen nach Möglichkeit mit den Pro-
benahmestellen für PM10 zusammenzulegen sind, sowie
der Kommission über die Messergebnisse zu berichten
(Artikel 5 Abs. II der Richtlinie 1999/30/EG). Die Maß-
nahmepläne, die die Mitgliedstaaten nach Artikel 8 der
Rahmenrichtlinie 96/92/EG zu erstellen haben, wenn die
festgelegten Werte für PM10 einschließlich der einge-
räumten Toleranzmargen überschritten sind, müssen
außerdem auch auf die Reduzierung der PM2,5-Konzen-
tration abzielen (Artikel 5 Abs. III der Richtli-
nie 1999/30/EG). Nach Artikel 10 der Richtlinie soll die
Kommission bis zum 31. Dezember 2003 einen Bericht
über Erfahrungen mit der Anwendung der Richtlinie, ein-
schlägige neue Forschungsergebnisse und eventuell für
erforderlich gehaltene Änderungen der Richtlinie vorle-
gen und dabei unter anderem auf die Festlegung von
Grenzwerten für PM2,5 eingehen.

Zur Umsetzung der Vorschriften der Richtlinie 99/30/EG
wie auch anderer Tochterrichtlinien der Luftqualitätsricht-
linie und zur Umsetzung der Luftqualitätsrichtlinie selbst
sind Änderungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
und des zugehörigen Verordnungsrechts erforderlich
(näher KOCH, 2001; LUDWIG, 2000; HANSMANN,
1999). Der Kabinettsentwurf eines Siebten Gesetzes zur
Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, der die
notwendigen Anpassungen unter anderem in Bezug auf
Planungsinstrumente, Überwachung der Luftqualität und
erweiterte Möglichkeiten für Verkehrsverbote und -be-
schränkungen vorsieht, ist am 12. Dezember 2001 be-
schlossen worden (BMU, 2001a). Zugleich wurde auch
der Entwurf einer Neufassung der 22. Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes be-
schlossen, der unter anderem die oben wiedergegebenen
europäischen Grenzwerte und Toleranzmargen für Partikel
in deutsches Recht umsetzt (BMU, 2001b). Schließlich
sind die EU-rechtlich vorgegebenen Grenzwerte für PM10
auch in der zeitgleich vom Kabinett beschlossenen, eben-
falls noch der Zustimmung des Bundesrates bedürfenden
Neufassung der Technischen Anleitung Luft (TA Luft)
berücksichtigt (BMU, 2001c; s. Nr. 4.2.1 ff. TA Luft).

575. Der Umweltrat begrüßt die Einführung von Im-
missionswerten für PM10. Er hält jedoch auch die Fest-
setzung von Immissionswerten für PM2,5 für erforderlich.
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Diese Werte sollten wirkungsseitig begründet werden.
Für die dazu erforderlichen Untersuchungen sind ausrei-
chende Erkenntnisse über die tatsächliche Immissionsbe-
lastung erforderlich. Das insoweit vorliegende, für
Deutschland noch bruchstückhafte Datenmaterial sollte
entsprechend den Vorgaben der Richtlinie 1999/30/EG
ergänzt werden. Hinsichtlich der Wirkungszusammen-
hänge besteht noch erheblicher Forschungsbedarf 
(s. hierzu NRC, 1998). 

576. Auf der Basis eines umfangreichen epidemiologi-
schen Studienprogramms (vgl. HEI, 1999) hat die U.S.-
Umweltbehörde EPA bereits 1997 Grenzwerte für PM2,5
erlassen. Sie wurden aber über mehrere Jahre vor US-
Gerichten angefochten. Mittlerweile wurden sie vom
Obersten Gerichtshof, bestätigt (Supreme Court, Urteil
Nr. 99-1257 vom 27. Februar 2001). Die EPA arbeitet
derzeit daran, diese Grenzwerte zusammen mit anderen
Luftreinhaltemaßnahmen, die ebenfalls angefochten
wurden, erneut festzulegen (vgl. US-EPA, 2001). Nach
dem Erlass von 1997 soll der Jahresgrenzwert 15 μg/m3,
der Tageswert 65 μg/m3 betragen. An diesen Immissi-
onsgrenzwerten muss sich die Emissionskontrolle in den
US-Bundesstaaten ausrichten. Sie dürfen nach einer
Übergangszeit von 10 Jahren nicht mehr überschritten
werden (LAMBRECHT, 2001; US-EPA, 1997).

577. Unabhängig von der Festlegung von Immissions-
werten für PM2,5 könnten und sollten angesichts der 
nachgewiesenen Gesundheitsrelevanz emissionsseitige
Maßnahmen zur Reduzierung der gesamten Partikel-
emissionen schon jetzt getroffen werden. Da in Deutsch-
land der Kfz-Verkehr eine wichtige Quelle der Schweb-
staubemissionen und der ultrafeinen Partikel sowie die
Hauptquelle der Dieselpartikel ist, sind emissionsmin-
dernde Maßnahmen bei Kraftfahrzeugen zu fordern.

Als erfolgversprechendste Maßnahme gilt der Einsatz
von Partikelfiltern, die den Eintrag von Partikeln aller
Größenklassen in die Umwelt verhindern können (TTM,
2000; UBA, 2000). Insbesondere die Reduktion der ul-
trafeinen Stäube ist von großer gesundheitlicher Bedeu-
tung. Der Umweltrat hält deshalb nach wie vor die Ein-
führung entsprechend leistungsfähiger Partikelfilter für
sämtliche dieselgetriebenen Nutzfahrzeuge und PKW
für erforderlich (SRU, 2000, Tz. 787; LAI, 2000; HERZ-
NER und CHRIST, 2001). Für dieselgetriebene schwere
Nutzfahrzeuge (Busse und LKW) sehen die Euro-IV-
Normen ab 2005 Grenzwerte vor (Richtlinie
1999/96/EG, Anhang 1, Abschn. 6.2.1). Die Normen für
leichte Nutzfahrzeuge und PKW sind dagegen, obwohl
die technischen Voraussetzungen gegeben wären, auch
für 2005 noch nicht gleichermaßen weit entwickelt
(Richtlinie 98/69/EG, Anhang 1, Abschn. 5.3.1.4). Da es
sich hier um Produktnormen handelt, die die Bedingun-
gen der Verkehrsfähigkeit von Kraftfahrzeugen im euro-
päischen Binnenmarkt harmonisieren, und die Voraus-
setzungen für einen zulässigen nationalen Alleingang
nicht gegeben sein dürften, ist eine Verschärfung der
Standards durch mitgliedstaatliche Regelungen nicht
möglich. Weitere Fortschritte sind daher nur durch Wei-
terentwicklung der EU-Standards erzielbar. Eine an-

spruchsvolle Fortschreibung sollte von deutscher Seite
unterstützt werden. Der Umweltrat wiederholt außerdem
seine Forderung, zwischenzeitlich den Einsatz von Parti-
kelfiltern durch steuerliche Begünstigung zu fördern
(SRU, 2000, Tz. 787).

3.2.2.1.4 Zusammenfassung und 
Empfehlungen

578. Partikel, deren wichtigste Quelle Kfz mit Diesel-
motor sind, werden als das derzeit wichtigste Problem
der Luftverschmutzung angesehen. Der gegenwärtige
Wissensstand lässt sich folgendermaßen zusammenfas-
sen:

Die Kanzerogenität – bezüglich des Lungenkrebsrisi-
kos – von Dieselruß konnte im Tierversuch nachgewie-
sen werden. Auch die Belege für eine Kanzerogenität
beim Menschen haben in den letzten Jahren zugenom-
men.

Es kann als gesichert gelten, dass inhalierbarer und lun-
gengängiger Schwebstaub, gemessen als Partikelmasse
PM10 und PM2,5, sowohl bei Kurzzeitexpositionen als
auch bei Langzeitexpositionen adverse Einflüsse auf die
Morbidität und Mortalität durch Atemwegserkrankungen
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen hervorrufen kann. Da-
rüber hinaus wird die Gesamtsterblichkeit und damit die
Lebenserwartung beeinträchtigt. Es gibt ernst zu neh-
mende Hinweise, dass diese Effekte insbesondere durch
ultrafeine Partikel (PM0,1) ausgelöst werden. 

579. Aus den vorliegenden Untersuchungen zur ge-
sundheitlichen Relevanz der Feinstäube ergibt sich die
Notwendigkeit, die Feinstaub-Emission zu minimieren
und die Immissionsbelastung zu begrenzen. Mit der
Richtlinie 99/30/EG sind Immissionswerte für PM10 vor-
gegeben. Deren Umsetzung findet zurzeit auf nationaler
Ebene statt. Der Umweltrat hält darüber hinaus auch die
Festsetzung von Immissionswerten für PM2,5 für not-
wendig. Das Stichdatum für die Revision der Tochter-
richtlinie für Luftqualitätswerte von Partikeln (Ende
2003) sollte für die Vorbereitung klarer Vorstellungen für
Grenzwerte für PM2,5 genutzt werden. Dabei sollte auch
die Vorarbeit in den USA zur Festlegung eines Grenz-
wertes für PM2,5 berücksichtigt werden.

Diese sollten wirkungsseitig begründet werden. Hier be-
steht noch erheblicher Forschungsbedarf. Dies betrifft vor
allem:

– Die Charakterisierung der Zusammensetzung der Par-
tikel aus unterschiedlichen Quellen (Kfz, Hausbrand,
Industrie).

– Immissionsmessungen, mit denen die unterschiedli-
chen Partikelgrößen erfasst werden, und Analysen der
chemischen Zusammensetzung. 

– Tierexperimentelle Untersuchungen zur Frage der Re-
levanz physikalischer Partikeleigenschaften (Masse,
Oberfläche, Anzahl) und chemischer Partikeleigen-
schaften (organisch, anorganisch, Metallverbindun-
gen etc.).
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– Epidemiologische Untersuchungen zur Rolle unter-
schiedlicher Partikelfraktionen, ihrer Zusammenset-
zung und der zugrunde liegenden Quellen.

580. Da in Deutschland der Kfz-Verkehr eine wichtige
Quelle der Schwebstaubemissionen und die Hauptquelle
der Feinstäube und ultrafeinen Partikel ist, sind zur Emis-
sionsminderung insbesondere Maßnahmen bei Kraftfahr-
zeugen erforderlich. Mit dem Wirksamwerden der Euro-
IV-Normen für Kraftfahrzeugemissionen werden sich ab
2005 deutliche Reduzierungen der Partikelemissionen er-
geben. Insbesondere die Normen für PKW und leichte
Nutzfahrzeuge müssen jedoch noch weiter entwickelt
werden. Eine entsprechende Fortschreibung der euro-
päischen Standards sollte von deutscher Seite unterstützt
werden. Zwischenzeitlich könnte und sollte auf nationa-
ler Ebene der Einsatz von Partikelfiltern mit steuerlichen
Anreizen gefördert werden.

3.2.2.2 Fluglärm
581. Der Flugverkehr und die damit verbundene Lärm-
belastung haben in den vergangenen Jahrzehnten stark zu-
genommen. Allein in der Zeit zwischen 1985 und 1995
haben sich die Flugbewegungen in Deutschland auf ca.
zwei Millionen Starts und Landungen pro Jahr verdop-
pelt. Mit einer Fortsetzung dieser Entwicklung ist
insbesondere beim deutschen Flugreiseverkehr zu rech-
nen, dem für den Zeitraum von 1995 bis 2010 – trotz der
kurzfristigen Abnahme nach dem Terror-Anschlag in den
USA – eine Zunahme um 72 % von 31,3 Millionen auf
fast 75 Millionen Flugreisen prognostiziert wird. Auch für
den Folgezeitraum von 2010 bis 2015 wird ein weiterer
Zuwachs um rund 9 Millionen Flugbewegungen erwartet
(URBATZKA und WILLKEN, 2000).

582. Mit der Zunahme des Flugverkehrs steigt auch die
Lärmbelästigung erheblich an, obwohl durch technische
Verbesserungen die Lautstärke der Triebwerke in der
neueren Flugzeugflotte zum Teil stark reduziert werden
konnte. Die tendenziell sinkenden Maximalpegel werden
in der Gesamtbelastung durch die ansteigende Zahl an
Überflügen überkompensiert.

583. Mit dem zunehmenden Fluglärm sind auch die
Forderungen nach einem verbesserten Fluglärmschutz
immer lauter geworden. Insbesondere wurde das bisher
maßgebliche „Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm“ vom
30. März 1971 (BGBl. I, 1971, S. 282, zuletzt geändert
BGBl. I, 1990, S. 923, im Folgenden: Fluglärmschutz-
gesetz) in vieler Hinsicht als ungenügend kritisiert. Das
Umweltministerium hat inzwischen darauf reagiert und
im November 2000 einen Entwurf zur Novellierung des
Fluglärmschutzgesetzes vorgelegt. Dieser Entwurf hat
vor allem folgende Verbesserungen zum Ziel:
– die Modernisierung der Lärmberechnungsmethoden

und Anpassung an den europäischen und internationa-
len Standard,

– eine Verbesserung des Gesamtschutzniveaus,
– eine stärkere Gewichtung fluglärmbedingter Beein-

trächtigungen zur Nachtzeit,

– eine weitergehende Einbeziehung von Militärflug-
häfen in das Schutzkonzept und

– eine Stärkung der Bürgerbeteiligung.

Wegen der erhöhten Lärmschutzkosten und Standortpro-
bleme, die danach für den Luftverkehr zu erwarten
wären, ist der Entwurf allerdings auf starken Widerstand
insbesondere seitens des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau- und Wohnungswesen gestoßen (zu den Stand-
punkten des BMVBW siehe den Überblick des BUND
Hessen, 2002). Aufgrund der politischen Interventionen
ist das Novellierungsvorhaben ins Stocken geraten, so-
dass inzwischen in der laufenden Legislaturperiode eine
Erneuerung des Fluglärmschutzgesetzes ausgeschlossen
ist.

Das überfällige Novellierungsvorhaben und die Wider-
stände, die zu seiner Verzögerung geführt haben, geben
Anlass zu einer genaueren Betrachtung der Belastungssi-
tuation, wie sie sich nach der aktuellen Entwicklung des
Flugverkehrs und nach dem Stand der Lärmwirkungsfor-
schung darstellt (Abschn. 3.2.2.2.1). Daran anschließend
ist zu erörtern, welche Schritte der Gesetzgeber zur Ge-
währleistung eines adäquaten Fluglärmschutzes ergrei-
fen sollte und wie danach der derzeit vorliegende
Novellierungsentwurf zum Fluglärmschutzgesetz zu be-
werten ist (Abschn. 3.2.2.2.2). 

3.2.2.2.1 Die Belastungssituation: Gesund-
heitliche Beeinträchtigungen und
Belästigungen durch Fluglärm

584. Hinsichtlich der Belastung durch Fluglärm muss
zwischen den gemessenen Immissionen und der spezi-
fischen Wirkung des Fluglärms auf die Gesundheit und
das Wohlbefinden der Bürger unterschieden werden.

Die messtechnisch erfasste Immissionssituation ist durch
abnehmende Einzelschallpegel einerseits und eine erheb-
liche Zunahme der Starts und Landungen andererseits 
gekennzeichnet. Allerdings ist es nicht nur auf die ver-
besserte Flugzeug- und Triebwerktechnik, sondern maß-
geblich auch auf eine erhebliche Abnahme der sehr lau-
ten Militärflüge zurückzuführen, dass der vom
Flugverkehr ausgehende durchschnittliche Schalldruck,
der so genannte energieäquivalente Dauerschallpegel,
trotz der erheblichen Zunahme der Flugbewegungen 
in Deutschland heute nicht viel höher liegt als vor ca.
20 Jahren.

Der mathematisch gemittelte energieäquivalente Dauer-
schallpegel ist allerdings nur eine äußerst abstrakte 
Messeinheit, die für sich genommen lediglich die Immis-
sionssituation beschreibt, jedoch für die tatsächliche Be-
lastungs- und Belästigungswirkung des Fluglärms bei den
betroffenen Bürgern wenig aussagekräftig ist. Die tat-
sächliche Belastungswirkung hängt nämlich nicht allein
vom gemittelten Schalldruck ab, sondern darüber hinaus
von einer Anzahl weiterer physikalischer und auch 
(sozial-)psychologischer Variablen.
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Zu den physikalisch bestimmbaren Einflussgrößen der
Belastungswirkung zählt neben dem Schalldruck, den
Maximalpegeln und der Frequenz des Schalls vor allem
auch die Anzahl der Störereignisse bzw. Überflüge. Der
spezifische Beitrag der Überflughäufigkeit kann nicht
einfach durch eine Mittelung des Schalldrucks zum Aus-
druck gebracht werden. Vielmehr verhält es sich so, dass
die Belästigungswirkung durch eine zunehmende Anzahl
an Störungen auch dann zunimmt, wenn wegen ab-
nehmender Lautstärke der einzelnen Störereignisse der
energieäquivalente Dauerschallpegel gleich bleibt
(GUSKI, 2001). Um dieser besonderen Bedeutung der
Lärmhäufigkeiten in einem quantitativen Vergleichsmaß-
stab Ausdruck zu verleihen, wird dem über die Messzeit
gemittelten energieäquivalenten Dauerschallpegel ein be-
stimmter lärmdauerbezogener Zusatzfaktor (entspricht
dem Leq(3/4)) hinzugerechnet (siehe dazu die Erläuterun-
gen im Kasten).

Stand der Lärmwirkungsforschung

585. Wie die gesundheitliche Belastung bzw. die ge-
sundheitsbezogene Lebensqualität (Tz. 595 f.) nach den
genannten physikalischen und psychosozialen Faktoren

einzuschätzen ist, ist in der Lärmwirkungsforschung nach
wie vor nicht abschließend geklärt.

586. In der Lärmwirkungsforschung wird zunächst un-
ter dem Aspekt des Gesundheitsschutzes zwischen (Ge-
sundheits-)Beeinträchtigungen und Belästigung durch
Fluglärm unterschieden (ORTSCHEID und WENDE,
2001). Unabhängig von dieser Unterscheidung gilt die
Nachtruhe als ein eigenes Schutzgut. Sie muss ungeachtet
der schwierigen Unterscheidung von Gesundheitsgefähr-
dung und Belästigung als besonders schützenswert gelten,
da eine gestörte Erholung in der Nacht einen starken Ein-
fluss auf das Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit und
Zufriedenheit am Tag hat. 

Beeinträchtigung der Gesundheit

587. Bei der Betrachtung von gesundheitlichen Schädi-
gungen durch den Einfluss von Lärm unterscheidet 
man zwischen auralen (das Gehör betreffenden) und
extraauralen Auswirkungen (physiologische und psycho-
logische Beeinträchtigungen, ausgelöst durch den Stress-
einfluss). Die auralen Wirkungen sind an anderer Stelle
hinreichend beschrieben worden (FLEISCHER et al.,
2000; STRUWE et al., 1995).

Schallmessung

Dezibel (dB): Schall stellt sich physikalisch als eine sich im Raum ausbreitende Schallwelle dar, die durch ihren
Druck definiert wird, der als Schallpegel L gemessen werden kann. Das Ergebnis dieser Messungen wird in Dezibel
angegeben (dB). Der für Menschen hörbare Bereich liegt zwischen 0 und 130 dB (A) (siehe unten). Je höher der
Druck, desto lauter ist das Geräusch und desto höher der dB-Wert. Der Druck einer Schallwelle nimmt mit der Ent-
fernung von der Schallquelle ab. Es muss daher immer angegeben werden, an welchem Ort die Messung erfolgt ist.
Bei Ermittlung der Lärmbelastung von Wohngebäuden wird dabei meist zwischen dem Schallpegel innen, d. h. in-
nerhalb der Wohnräume, und außen, d. h. im Wohngebiet, unterschieden.

dB (A): Die Wahrnehmbarkeit eines Geräuschs hängt neben seinem Schallpegel auch von seiner Tonhöhe, d. h. der
Schwingungsfrequenz der Schallwellen, ab, denn das menschliche Ohr ist für verschiedene Frequenzen unter schied-
lich empfindlich. Um ein der menschlichen Wahrnehmung entsprechendes Ergebnis zu erreichen, wird das Ergebnis
der physikalischen Messung korrigiert. Üblich ist heutzutage eine Korrektur nach der so genannten Bewertungs-
kurve A. Ist ein Messergebnis derartig bewertet worden, wird es in der Maßeinheit dB (A) angegeben.

Leq(3/4): Zur Beurteilung lang anhaltender, im Schallpegel schwankender Geräusche wird der Schalldruck kontinuier-
lich gemessen und über die Zeit gemittelt. Es ergibt sich der energieäquivalente Dauerschallpegel Leq. Dem Er-
gebnis einer Mittelung ist also nicht zu entnehmen, wie lange das Geräusch angehalten hat. Für den Betroffenen macht
es jedoch einen Unterschied, ob er dem Lärm kürzere oder längere Zeit ausgesetzt ist. Um dem Rechnung zu tragen,
wird die Verdopplung der Einwirkungsdauer eines Geräuschs bei gleich bleibender Lautstärke rechnerisch durch eine
Erhöhung um 3 dB – dann Leq(3) – bzw. 4 dB – dann Leq(4) – erfasst. International wird der energieäquivalente Dauer-
schallpegel in Leq(3) verwendet. Im Gegensatz dazu verwendet das deutsche Fluglärmschutzgesetz den Leq(4). Im Er-
gebnis führt die Verwendung des Leq(4) gegenüber dem Leq(3) bei leisen Geräuschen zu niedrigeren, bei lauten Geräu-
schen zu höheren dB-Werten.

Lmax: Auch Maximalpegel. Der Lmax ist der höchste an einem Messpunkt gemessene Schalldruck. Im Vergleich dazu
macht der energieäquivalente Dauerschallpegel nicht kenntlich, ob das gemessene Geräusch relativ leise und dafür
lang andauernd oder nur kurzfristig und dafür mit hoher Lautstärke einwirkte. Die Wirkung eines kurzen, aber sehr
lauten Geräuschs kann jedoch eine ganz andere als die eines lang andauernden leisen sein. Zur Charakterisierung ei-
nes im Schallpegel stark schwankenden Geräuschs ist daher auch die Ermittlung seines Spitzenpegels Lmax erforder-
lich.

Angaben zum Schallpegel beziehen sich im folgenden Text, wenn nicht anders angegeben (z. B. Leq(3) innen), auf den
Schallpegel im Außenbereich.
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Extraaurale Wirkungen lassen sich auf die Funktion des
Lärmreizes als Stressor zurückführen und zeichnen sich
durch die Beeinflussung des autonomen Nervensystems
aus. Es wird insbesondere zwischen der vermehrten
Freisetzung von „Stresshormonen“ (Cortisol und Kate-
cholamine, d. h. Adrenalin, Noradrenalin) und der
Beeinflussung des kardiovaskulären Systems (unter 
anderem höhere Herzfrequenz und höherer Blutdruck)
unterschieden. Hierzu existiert eine Reihe einschlägiger
Untersuchungen (z. B. EVANS, 1998; MASCHKE et al.,
1995 a und b; dazu auch SRU, 1999, Tz. 392).

588. Die Wirkungsforschung befasst sich größtenteils
mit der allgemeinen gesundheitlichen Auswirkung von
Lärm. Dabei wird in den meisten epidemiologischen
(Querschnitts-)Studien zum Thema Verkehrslärm der Zu-
sammenhang zwischen Straßenverkehrslärm und der
Häufigkeit des Auftretens von kardiovaskulären Erkran-
kungen untersucht. Es gibt nur wenige Kohorten- oder
Fall-Kontroll-Studien, die sich mit Straßenverkehrslärm
befassen, und noch weniger, die den Flugverkehr als
Lärmquelle zugrunde legen (BABISCH, 2001b). Die me-
thodischen Unterschiede zwischen diesen Studien sind
zum Teil erheblich. Nur bei einer geringen Anzahl der Stu-
dien ist es möglich, Dosis-Wirkungs-Zusammenhänge zu
betrachten. Potenzielle Störvariablen (Confounder), die
zu einer Ergebnisverzerrung führen können, wurden aus-
schließlich in den neueren Studien erfasst (für eine detail-
lierte Zusammenfassung dieser Studien siehe BABISCH,
2000 und 1998).

Wenn ausschließlich der energieäquivalente Dauer-
schallpegel Leq (s. Kasten in Tz. 584) als Bewertungs-
kriterium herangezogen wird, kann allerdings keine 
Dosis-Wirkungs-Beziehung hergeleitet werden, denn
der Dauerschallpegel ist lediglich für lärmbedingte 
Innenohrschädigungen eine relevante Größe. Autono-
me Stressreaktionen (Flucht- oder Kampfreaktion) wer-
den maßgeblich durch die Information des Lärmreizes
ausgelöst und nicht allein durch dessen Schallpegel. Ins-
besondere während des Schlafs können z. B. Überflüge
als Gefahrensignale wahrgenommen werden und so zur
Freisetzung von Stresshormonen (Cortisol, Adrena-
lin und Noradrenalin) sowie zu Aufwachreaktionen
führen.

Wie der Umweltrat bereits feststellte, erreichen die bis-
lang durchgeführten Studien zu dieser Problematik keine
statistische Signifikanz. Trotzdem lassen sie tendenziell
ein höheres Risiko für ischämische Herzkrankheiten 
erkennen (SRU, 1999, Tz. 396, 424 ff.).

Aufgrund von Dezibelwerten allein kann auch deshalb
keine abschließende Aussage über das Maß der Lärm-
belästigung gemacht werden, weil die Einordnung eines
Geräusches als Lärm nicht nur von seinen physikalischen
Eigenschaften abhängt, sondern ebenso von sozial-psy-
chologischen Faktoren. Wäre nur die physikalische Größe
bedeutend, könnte man die Exposition gegenüber vorbei-
fahrenden lauten Fahrzeugen hinsichtlich der Belastungs-
wirkung mit dem Genuss von lauter Musik gleichsetzen.
Der energieäquivalente Dauerschallpegel ist daher für

wahrgenommene Belastungen keine geeignete Mess-
größe (FLEISCHER, 2001).

589. Trotz intensiver Forschung wurden bislang keine
Gesundheitsbeeinträchtigungen gefunden, die eindeutig
und ausschließlich auf Lärmimmissionen zurückzuführen
sind. Daher ist die Ermittlung einer Dosis-Wirkungs-Be-
ziehung von Fluglärm unterhalb der Schwelle der Hör-
schädigung äußerst schwierig (ISING und KRUPPA,
2001). Eine auf einen Lärmreiz folgende physiologische
Stressreaktion in Form eines zeitweise erhöhten Blut-
drucks oder einer Ausschüttung von Stresshormonen 
(vgl. Tz. 588) muss für sich genommen nicht gesundheit-
lich bedenklich sein. Eine derartige Reaktion ist grund-
sätzlich notwendig, um Überreaktionen vorzubeugen und
in einer Stresssituation schnell und effektiv reagieren zu
können (SCHEUCH, 2001). Die ausgelöste Abweichung
vom physiologischen Schwankungsbereich ist gesund-
heitlich grundsätzlich dann nicht bedenklich, wenn es sich
um eine vorübergehende Reaktion auf einen akuten Reiz
handelt. Allerdings gewinnt eine chronische Dauerlärm-
belastung möglicherweise gesundheitliche Relevanz,
wenn eine physische Anpassung an das Schallereignis
derart stattfindet, dass die entsprechende Reaktion zu ei-
ner chronischen Abweichung der oben genannten Stress-
parameter führt. Derartige Störungen können anhand von
epidemiologischen Studien ermittelt werden, die eine Er-
höhung der Anzahl an Personen mit chronischen Verän-
derungen des physiologischen Schwankungsbereichs im
Vergleich zu der üblichen Häufigkeit bei nicht lärmbelas-
teten Bevölkerungsgruppen belegen.

590. Nach dem heutigen Stand der Forschung können
die folgenden Feststellungen über Gesundheitsbeein-
trächtigungen durch Fluglärm als gesichert gelten 
(ORTSCHEID und WENDE, 2001):

– Oberhalb einer Belastung durch eine Fluglärmeinwir-
kung von 70 dB(A) Leq(24h) können aurale Schädigun-
gen des Gehörs auftreten.

– Oberhalb von etwa 65 dB(A) Leq(16h) kann langfristig
ein erhöhtes Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen nicht mehr ausgeschlossen werden.

Störungen des Nachtschlafes und Belästigungen treten ab
den folgenden Schallpegeln auf:

– Eine höhere Häufigkeit von Störungen des Nacht-
schlafs mit gesundheitlichen Folgen ist bei einzelnen
Flugereignissen mit Pegeln über 50 dB(A) Lmax (innen)
und/oder bei nächtlichen energieäquivalenten Dauer-
schallpegeln oberhalb von 30 dB(A) Leq(8h) im Innen-
raum zu befürchten.

– Bei energieäquivalenten Dauerschallpegeln oberhalb
von 50 dB(A) Leq ist mit einer höheren Anzahl an Be-
troffenen zu rechnen, die sich belästigt fühlen 
(s. Tz. 593 f.). 

Beeinträchtigung des Nachtschlafs

591. Besonders in der Nacht kann die Störung durch
Fluglärm zu gesundheitlichen und psychosomatischen
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Beeinträchtigungen führen. Lärm in der Nacht wird bei
gleichem energieäquivalenten Dauerschallpegel lauter
empfunden als am Tag, wodurch es zu einer Störung des
Schlafs und zu Einschlaf- und Durchschlafstörungen
kommen kann. Die Aufwachschwelle, gemessen an Ein-
zelgeräuschen am Ohr des Schläfers, liegt nach neuen
Messungen und Berechnungen bei 48 dB(A) Lmax
(MASCHKE et al., 2001). Die Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts ist dagegen bislang von einer
höheren Aufwachschwelle ausgegangen (55 dB(A),
BVerwGE 87, 332, 342 ff.; 107, 313, 323).

Auch im Schlaf werden bei einer Lärmbelastung vermehrt
Stresshormone ausgeschüttet, jedoch ohne dass dieser
„Stress“ kompensiert oder bewältigt werden kann. Die
Bedeutung einer derartigen physischen Reaktion ist noch
nicht abschließend geklärt (MASCHKE et al., 1995b).
Die Störung der Nachtruhe wird bei Flughäfen ohne
Nachtflugverbot zusätzlich dadurch verstärkt, dass ein
großer Teil des Cargo-Transportes in der Nacht abge-
wickelt wird. Cargo-Flugzeuge verursachen aber in der
Regel – selbst bei Kapitel-3-Flugzeugen (s. Kasten in
Tz. 598) mit einem niedrigen Maximalpegel – allein
durch die Art ihres Geräusches eine größere Belästigung
als die meisten Passagierflugzeuge.

592. Es wird angenommen, dass Störungen durch 
einzelne Flugereignisse ab etwa 50 dB(A) Lmax (innen) zu
Veränderungen des Schlafablaufes oder zum Aufwachen
führen können. Nur bei energieäquivalenten Dauer-
schallpegeln unterhalb von 30 dB(A) Leq dürfte ein 
weitgehend ungestörter Nachtschlaf möglich sein 
(ORTSCHEID und WENDE, 2001).

Um einen ungestörten Nachtschlaf der Betroffenen zu ge-
währleisten, ist es jedoch nicht ausreichend, ausschließ-
lich den energieäquivalenten Dauerschallpegel Leq(3) als
Bewertungskriterium zugrunde zu legen. Häufige und
hohe Maximalpegel, die eine Aufwachreaktion oder auch
nur eine autonome Stressreaktion auslösen, können die
Gesundheit und die gesundheitsbezogene Lebensqualität
(Tz. 595 f.) beeinträchtigen. Aus diesen und den oben be-
reits dargelegten Gründen (Tz. 590) müssen bei der Fest-
legung von Zumutbarkeitsgrenzen neben dem energie-
äquivalenten Dauerschallpegel auch der Maximalpegel
und die Überflughäufigkeit berücksichtigt werden.

Belästigung

593. Unter welchen Voraussetzungen Fluglärm eine
Belästigung oder erhebliche Belästigung bedeutet, ist
nicht einheitlich definiert. Bei Datenerhebungen zur
Belästigung wird mit Fragebögen gearbeitet, die unter-
schiedliche Skalen (i. d. R. drei- bis fünfwertige) verwen-
den und daher keine einheitliche Bewertung zulassen.
Nach einer Definition des Umweltbundesamtes wird da-
von ausgegangen, dass eine erhebliche Belästigung vor-
liegt, wenn mehr als 25 % aller Befragten angeben, sich
stark belästigt zu fühlen. Anhand entsprechender Befra-
gungen wurde versucht, den unterschiedlichen Ab-
stufungen der Belästigung Leq(3)-Werte zuzuordnen
(ORTSCHEID und WENDE, 2001; Tabelle 3.2.2-5):

Tabel le 3.2.2-5

Belästigung durch Fluglärm – dargestellt am Leq(3)

Ausprägung der 
Belästigung durch 

Fluglärm 

Bei äquivalentem 
Dauerschallpegel 
Leq(3) – außen – 

(in dB(A)) 

Tag, 16 h Nacht, 8 h 

Keine oder geringe 
Belästigung < 50 < 40 

Belästigung > 50 > 40 

Erhebliche 
Belästigung > 55 > 45 

Quelle: ORTSCHEID und WENDE, 2001, verändert

Wie repräsentative Umfragen zeigen, ist Fluglärm nach
Straßenverkehrslärm die Hauptursache für Belästigun-
gen. Im Jahr 2000 gaben 63,7 % aller Befragten eine Be-
lästigung durch Straßenverkehrslärm an; durch Fluglärm
fühlten sich 32,5 % belästigt (UBA, 2000). Da Lärm
durch Straßenverkehr nahezu überall auftritt, wo Men-
schen wohnen, kommt es bei Anwohnern von Flughäfen
häufig zu einer Belästigung durch eine Kombination aus
Straßenverkehrs- und Fluglärm.

594. Das Ausmaß der Lärmbelästigung ist von der indi-
viduell unterschiedlichen Lärmempfindlichkeit abhängig.
Schon früh konnte gezeigt werden, dass es Personen gibt,
die sich als besonders lärmempfindlich bezeichnen und
deutlich stärker auf das Ausmaß der Lärmbelastung rea-
gieren (Mc KENELL, 1963). Dabei zeigten demogra-
phische Variablen wie Alter, Geschlecht, Ausbildung und
Hausbesitz keinen eindeutigen Einfluss hinsichtlich der
Reaktion auf eine Lärmbelastung. 

Neben Unterschieden in der individuellen Lärmempfind-
lichkeit spielen für die empfundene Belastungswirkung
von Lärm auch sozial-psychologische Faktoren eine
Rolle. Hinsichtlich der Bedeutung dieser sozial-psycho-
logischen Faktoren sind keine ausgeprägten individuellen
Unterschiede erkennbar (GUSKI, 1998). Zu nennen sind
hier vor allem:

– Die generelle Bewertung der Lärmquelle

Unabhängig von den akustischen Eigenschaften gilt
z. B. die Bahn im Vergleich zum Kfz und Flugzeug als
ein weniger riskantes und umweltfreundlicheres Trans-
portmittel. Sie wird daher auch hinsichtlich des Lärms
als weniger belästigend empfunden. In einer Unter-
suchung konnte gezeigt werden, dass die Bewertung der
Lärmquelle eine deutlichere Aussage über die empfun-
dene Lärmbelästigung zulässt als die Betrachtung des
energieäquivalenten Dauerschallpegels (FINKE et al.,
1980).
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– Vertrauen in die Verantwortlichen für Lärm und Lärm-
schutz

Das Vertrauen darauf, dass die Verantwortlichen alles ih-
nen Mögliche tun, um unnötigen Lärm zu vermeiden, ist
eine wesentliche Variable. Fehlt Flughafenanwohnern
dieses Vertrauen in die Verantwortlichen für Lärmschutz,
kommt es eher zu Protesten (FELSCHER-SUHR et al.,
2001; LEONARD und BORSKY, 1973).

– Die Geschichte der Lärmexposition

Die Entwicklung der Zunahme der Lärmbelästigung über
einen Zeitraum von mehr als 5 bis 10 Jahren ist ein ent-
scheidendes Kriterium für die Bewertung der subjektiven
Exposition durch die Anwohner. Hier ist ebenfalls die be-
reits erwähnte Tatsache von Bedeutung, dass die Zu-
nahme der Anzahl an Überflügen bedeutsamer sein kann
als die Veränderung der akustischen Gesamtenergie.

– Erwartungen der Anwohner

Die Erwartung, dass die Lärmbelastung etwa an Flug-
häfen mit Ausbaumaßnahmen weiter zunehmen wird,
wirkt sich auf die Beurteilung der empfundenen Belästi-
gung ebenso aus wie auf selbstberichtete psychosoma-
tische Befunde der Anwohner.

Das Konzept der gesundheitsbezogenen 
Lebensqualität

595. Der Zustand der lärmbelasteten und lärmbelästig-
ten Bevölkerung kann nur anhand eines Gruppenver-
gleichs chronisch lärmbelasteter und nicht lärmbelasteter
Personen beschrieben werden. Die Belästigung durch
Fluglärm wurde in den meisten vorliegenden Labor- und
Feldstudien relativ einseitig betrachtet. Entweder wurden
die Auswirkungen des akuten oder chronischen Fluglärms
im Hinblick auf messbare gesundheitliche Störungen be-
trachtet, oder es wurden psychologische Auswirkungen
erfasst. Für die Beurteilung des Fluglärms in der Recht-
sprechung, die angesichts weitgehend fehlender (unmit-
telbar einschlägiger) Grenzwertregelungen weitgehend
kasuistisch vorgehen muss, spielen zur Zeit überwiegend
die gesundheitlichen Auswirkungen des Lärms eine Rolle
(Tz. 603, 609). Gerade am Beispiel des Lärms und insbe-
sondere des Fluglärms wird allerdings deutlich, dass ge-
sundheitliche und „nur“ belästigende Auswirkungen des
Lärms nicht trennscharf voneinander abgrenzbar sind 
(s. auch Tz. 593). So ist es für die Bewertung der gesund-
heitlichen Risiken chronischen Lärmstresses notwendig,
die subjektiv empfundene Exposition und Belästigung zu
ermitteln, da sie das Risiko für stressbedingte Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und das Risiko einer vorgezogenen
Mortalität beeinflusst. Zwischen Gesundheit einerseits
und „Komfort“ (BABISCH, 2001a) im Sinne einer Ab-
wesenheit von Belästigungen andererseits besteht ein auf
diese Weise feststellbarer Zusammenhang. Dieser Zu-
sammenhang ist allerdings über eine große Bandbreite
hinweg nur statistischer Artikel.

Die Unterscheidung zwischen Belästigung und Gesund-
heitsbeeinträchtigung ist im Übrigen auch zur Abgrenzung
zwischen erträglichen (zumutbaren) und unerträglichen
(unzumutbaren) Lärmwirkungen nur eingeschränkt geeig-
net. Die Beeinträchtigung der Lebensqualität durch Lärm

kann, auch wenn sie nicht zu unmittelbar nachweisbaren
physiologischen Veränderungen mit der Qualität einer Ge-
sundheitsschädigung führt, ein außerordentlich hohes Aus-
maß erreichen. Schwere Beeinträchtigungen nichtge-
sundheitlicher Art können unter Umständen unerträglicher
sein als einzelne Formen der Gesundheitsbeeinträchtigung. 

Schließlich muss berücksichtigt werden, dass die übliche
Unterscheidung zwischen Gesundheitsbeeinträchtigun-
gen und Belästigungen das Problemfeld auch nur unzurei-
chend abdeckt, weil sie die relevanten negativen Auswir-
kungen des Lärms auf den Menschen nicht vollständig
erfasst. So sind zum Beispiel Auswirkungen auf die
kognitive Leistungsfähigkeit feststellbar, die weder als
Belästigungen eingestuft werden können noch unter einen
klar definierten Begriff der Gesundheitsbeeinträchtigung
fallen, trotzdem aber als in hohem Maße relevant angese-
hen werden müssen. 

Die erforderliche normative Festlegung von Zumutbar-
keitsgrenzen sollte daher auf einer Ermittlung und 
Bewertung von Lärmwirkungen basieren, die die Aus-
wirkungen des Lärms auf die Lebensqualität insgesamt
erfasst. Zur Ermittlung einer in diesem umfassenden
Sinne definierten Lärmwirkung, kann das Konzept 
der gesundheitsbezogenen Lebensqualität beitragen
(BULLINGER et al., 1999). Der Ermittlung von Lärm-
wirkungen werden dabei gesundheitliche, psychologi-
sche, soziale und funktionale Parameter zugrunde gelegt.
Als gesundheitliche Parameter werden die allgemeine Be-
schwerdehäufigkeit, die von Ärzten diagnostizierten
Krankheiten und der derzeitige Gesundheitsstatus berück-
sichtigt. Mit den psychischen Variablen werden persönli-
che Kriterien erfasst sowie das Ausmaß von Stress und
Belastungen, die durch Lärm ausgelöst werden. Die so-
zialen Aspekte der gesundheitsbezogenen Lebensqualität
berücksichtigen unter anderem das Kommunikations- und
Hilfeverhalten, und die so genannte funktionale Dimen-
sion erfasst Veränderungen des Freizeitverhaltens und der
kognitiven Leistungsfähigkeit sowie Schlafschwierigkei-
ten unter Einfluss von Lärm.

Erste Hinweise, dass dies ein aussagefähiger Ansatz zur
Bewertung der Auswirkungen von Fluglärm sein kann, lie-
fert die „Münchener Fluglärmstudie“ (BULLINGER
et al., 1999). In dieser Studie konnte gezeigt werden, dass
die gesundheitsbezogene Lebensqualität von Kindern in-
nerhalb von 18 Monaten stark abnahm, nachdem sie einer
neuen Lärmquelle in Form des neu errichteten Münchener
Flughafens ausgesetzt waren. So wurde z. B. die Fähigkeit
der Kinder, komplizierte Puzzles und Tests zu lösen, deut-
lich geringer. Dies kann als Hinweis auf eine abnehmende
kognitive Leistungsfähigkeit gedeutet werden.

596. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass eine aus-
schließliche Fixierung der Lärmbewertung auf gesund-
heitliche Aspekte unangemessen wäre. Für die Festlegung
von Zumutbarkeitsgrenzen – insbesondere für die Fixie-
rung von Grenzwerten – müssen zusätzlich Beschwer-
dehäufigkeiten und die oben aufgeführten Parameter der
gesundheitsbezogenen Lebensqualität berücksichtigt wer-
den. Dazu ist eine qualitative und quantitative Erfassung
dieser Parameter bei Anwohnern von Flughäfen erforder-
lich. Diesbezügliche Untersuchungen stehen zur Zeit noch
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in den Anfängen, jedoch sind die wissenschaftlichen In-
strumente zur Ermittlung potenzieller Beeinträchtigungen
der gesundheitsbezogenen Lebensqualität vorhanden.
Schon jetzt kann davon ausgegangen werden, dass in Fäl-
len, in denen Gesundheitsbeeinträchtigungen nicht auszu-
schließen sind, jedenfalls eine unzumutbare Beeinträchti-
gung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität vorliegt
(s. auch BULLINGER et al., 1999). 

Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um Erkennt-
nisse über Beeinträchtigungen der gesundheitsbezogenen
Lebensqualität in routinemäßig anwendbare Standards
(Grenzwerte etc.) zu übersetzen. Einzelne relevante Fest-
stellungen können aber bereits als gesichert gelten (vgl.
auch Tz. 585 ff.). Bei der Festlegung von Zumutbarkeits-
grenzen sollten jedenfalls die folgenden Erkenntnisse
berücksichtigt werden (Angaben als Leq(3); zu den Einhei-
ten s. Kasten in Tz. 584):

– Maximale Fluglärmimissionen von 50 dB(A) am Tag
und 40 dB(A) nachts sind als grundsätzlich unkritisch
anzusehen. Diese Pegel können allerdings bei einzel-
nen Personen zu Belästigungen führen.

– Erhebliche Belästigungen (25 % der Befragten ge-
ben eine starke Belästigung an) werden bei Flug-
lärmbelastungen oberhalb von 55 dB(A) tagsüber
und von 45 dB(A) in der Nacht erreicht (s. außerdem
zu Kommunikationsstörungen Tabelle 3.2.2-6). 

– Oberhalb von 60 bis 65 dB(A) tagsüber und von 50
bis 55 dB(A) in der Nacht besteht zusätzlich ein
höheres Risiko einer gesundheitlichen Beeinträchti-
gung.

Zu weitgehend gleichen Ergebnissen kommt hinsichtlich
der Gesundheits- und Belästigungsaspekte die von Lärm-
schutzexperten formulierte so genannte „Neufahrner
Resolution“ (Verein für Wasser-, Boden und Lufthygiene,

2001), nach der bei Fluglärmbelastungen von 60 dB(A)
tags und 50 dB(A) nachts aus präventivmedizinischer
Sicht Gesundheitsbeeinträchtigungen zu erwarten sind
und die Grenze zur erheblichen Belästigung bei Fluglärm-
belastungen von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts er-
reicht wird. (s. Tabelle 3.2.2-6)

3.2.2.2.2 Defizite und Verbesserungsbedarf
im gesetzlichen Schutzkonzept – 
zur Novellierung des Gesetzes 
zum Schutz gegen Fluglärm

3.2.2.2.2.1 Das bestehende Rechtsinstrumen-
tarium zum Schutz vor Fluglärm

597. Das geltende Recht enthält mehrere im Ansatz zu
unterscheidende Instrumente, die zur Verminderung der
Lärmbelastung beitragen sollen:

– Lärmschutz an der Quelle durch gesetzliche Anforde-
rungen an die Flugzeug- und Triebwerktechnik,

– belastungsadäquate Bodenordnung durch Bauverbote
nach dem Fluglärmschutzgesetz sowie planerische
Vorgaben nach Raumordnungs- und Städtebaurecht,

– passiver Lärmschutz in dem am stärksten betroffenen
Flughafenumfeld nach dem Fluglärmschutzgesetz,

– lärmbezogene Anforderungen an Neubau und wesent-
liche Änderungen von Flughäfen nach dem Luftver-
kehrsgesetz (LuftVG),

– Betriebsbeschränkungen nach dem LuftVG, insbeson-
dere Nachtflugverbote,

– Integration und Koordination der Lärmschutzmaß-
nahmen zum Fluglärmschutz durch Lärmminderungs-
planung nach dem BImSchG und der zukünftigen EG-
Umgebungslärmrichtlinie.

Tabel le 3.2.2-6

Belastungsbereiche, unterhalb derer relevante Lärmwirkungen mit 
großer Wahrscheinlichkeit nicht auftreten

Schutzbereich außen Zeitbereich 
in Stunden 

Beurteilungsgröße Leq(3)
in dB(A) 

Vermeidung von Hörschäden 24 h < 70 dB(A) 

Tag 16 < 60–65 Vermeidung gesundheitlicher Beeinträchtigung 

Nacht 8 < 50–55 

Tag 16 55Vermeidung von erheblichen Belästigungen 

Nacht 8 < 45 

Tag 16 < 50–55 Vermeidung von Kommunikationsstörungen 

Nacht 

Quelle: ORTSCHEID und WENDE, 2001, verändert
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den Flughäfen der EG-Mitgliedstaaten erhalten. Diese
Richtlinie wird in Deutschland durch § 11c der Luftver-
kehrs-Ordnung umgesetzt. Mit der so genannten Hushkit-
Verordnung 925/1999 des Rates vom 29.April 1999 (ABl.
EG, Nr. L 115 vom 4. Mai 1999, S. 1) wurde des Weiteren
geregelt, dass auch solche ehemaligen Kapitel-2-Flug-
zeuge, die nach technischer Umrüstung die Maximal-
Lärmwerte des Kapitels 3 gerade noch unterschreiten (so
genannte neubescheinigte Flugzeuge), auf den Flughäfen
der EG ab dem 1. April 2002 nicht mehr betrieben werden
dürfen, wenn sie nicht schon vor Inkrafttreten der Verord-
nung zugelassen worden sind. 

599. Die Landebeschränkung für Kapitel-2-Flugzeuge
kommt gemessen an den technischen Entwicklungen und
in Anbetracht des dringenden Schutzbedarfs nicht nur viel
zu spät, sie entspricht vielmehr schon jetzt nicht
annähernd mehr dem Stand der Lärmminderungsmög-
lichkeiten im Flugzeugbau. Dies zeigt sich ganz offen-
sichtlich an den erheblichen Lautstärkeunterschieden
zwischen denjenigen Flugzeugen, die gerade noch die An-
forderungen nach Kapitel 3 der ICAO erfüllen, und den-
jenigen modernen Flugzeugen, die diese Anforderungen
schon weit übererfüllen. Insoweit sollten dringend die
rechtlichen Anforderungen verschärft und klare, mög-
lichst enge Zeithorizonte für die Zulässigkeit der lauteren
Kapitel-3-Flugzeuge gesetzt werden. Die ICAO hat sich
anspruchsvolleren Klassifizierungen lange entgegenge-
stellt. Erst im Juni 2001 hat die Organisation mit einem
neuen „Kapitel 4“ einen strengeren Lärmhöchstwert ein-
geführt, der um 10 dB(A) unter dem des Kapitels 3 liegt.
Diese Neuerung bringt jedoch keine ausreichenden Fort-
schritte, weil die Reduzierung um 10 dB(A) wiederum
hinter dem Stand der Technik zurückbleibt und der neue
Grenzwert gleichwohl erst ab 2006 als Standard für die
Neuzulassung von Flugzeugen, keineswegs aber auch als
Grundlage allgemeiner Betriebsverbote für bereits zuge-
lassene Flugzeuge gelten soll. Hinsichtlich des Flugzeug-
bestands hat sich die ICAO-Vollversammlung mit ihrer
Entschließung A33/7 vom Oktober 2001 vielmehr sehr re-
striktiv dahin gehend erklärt, dass die assoziierten Staaten
keinerlei Maßnahmen zur Beschränkung von Flugzeugen
ergreifen sollen, die die Lärmgrenzwerte des Kapitels 3
von Annex 16, Band 1 einhalten. 

600. Vor dem Hintergrund dieser Entschließung und in
Anbetracht dessen, dass die EG-Mitgliedstaaten und
viele betroffene Regionen sich der Fluglärmbelastung
zunehmend durch flughafenspezifische Betriebsbe-
schränkungen zu erwehren versuchen, hat die Europä-
ische Kommission inzwischen einen Vorschlag für eine
„Richtlinie über Regeln und Verfahren für lärmbedingte
Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Gemein-
schaft“ vorgelegt (Vorschlag vom 28. November 2001
KOM(2001)695 endg.), die ein kohärentes Vorgehen bei
der Einführung von Betriebsbeschränkungen für laute
Flugzeuge sicherstellen soll. Dabei geht es allerdings vor
allem darum, den Luftfahrtunternehmen europaweit ein-
heitliche Auslauf- und Übergangsfristen zu gewährlei-
sten. Die Möglichkeiten, absolute Betriebsbeschränkun-
gen gegenüber lauteren Flugzeugen zu verhängen, sollen

Diese Rechtsinstrumente erfassen zwar alle wesentlichen
Ansatzpunkte des Fluglärmschutzes; wirklich befriedi-
gende, dem Stand von Lärmforschung und Vermeidungs-
technik entsprechende Lösungen bietet das geltende
Recht jedoch in keinem dieser nachfolgend dargestellten
Regelungsbereiche.

Lärmschutz an der Quelle

598. Wesentliche Fortschritte in der Fluglärmbekämp-
fung sind vor allem bei den technischen Möglichkeiten
zur Lärmminderung an der Quelle, also insbesondere bei
der Triebwerktechnik, erreicht worden. Allerdings ent-
spricht die internationale Flugzeugflotte zu großen Teilen
noch nicht den heutigen Lärmminderungsmöglichkeiten.
Rechtlich gilt es daher, durch möglichst hohe Anforde-
rungen bei der Flugzeugzulassung und durch Betriebsbe-
schränkungen für lärmintensivere Altflugzeuge für eine
zügige Anpassung der Flotte an den Stand der Lärmmin-
derungstechnik zu sorgen. 

Die geltenden europäischen und nationalen Regelungen
zur Lärmbekämpfung an der Quelle finden ihre Grundla-
gen im Luftfahrtabkommen der internationalen Zivilluft-
fahrt-Organisation (ICAO), dessen Annex 16, Band 1 die
Flugzeuge nach Zulassungsalter und zulässigen Lärm-
grenzwerten einteilt (s. Kasten). 

Die maßgeblichen Lautstärkeklassen der ICAO
(Annex 16, Band 1):

Kapitel 2 (Chapter 2):

Relativ laute Flugzeuge, deren Musterzulassung zwi-
schen 1970 und 1978 erfolgte und die nicht – nach einer
Umrüstung (Hush-Kit) – die Grenzwerte des Kapitels 3
einhalten.

Kapitel 3 (Chapter 3):

Vergleichsweise leisere Flugzeuge, deren Musterzulas-
sung nach 1978 erfolgt ist und die die in Kapitel 3 be-
stimmten, nach Flugzeuggröße und Triebwerkanzahl
differenzierenden Emissionswerte jeweils für die Mes-
spunkte vor dem Start, beim Starten und bei der Lan-
dung einhalten. 

Das neue Kapitel 4 (Chapter 4):

Im Juni 2001 hat der ICAO-Rat neue Lärmhöchstwerte
für Flugzeuge in einem neuen Kapitel 4 festgelegt, die
gegenüber dem Kapitel 3 eine weitere Lärmverminde-
rung um durchschnittlich 10 dB(A) verlangen. Diese
Grenzwerte sollen jedoch erst ab 2006 als Standards für
die Neuzulassung gelten.

An die Klassifizierung der ICAO anknüpfend hat die EG
1992 durch die Richtlinie 92/14 (ABl. EG 1992, Nr. L 76,
S. 21) bestimmt, dass Kapitel-2-Flugzeuge seit April 1995
schrittweise bis zum 31. Februar 2002 Landeverbot auf
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nach dem Richtlinienvorschlag auf Flugzeuge begrenzt
werden, die Lärmhöchstwerte des Kapitels 3 der ICAO
nur geringfügig unterschreiten (um nicht mehr als 5 EP-
NdB – Effective Perceived Noise dB). Nur für diese Flug-
zeuge, die gerade noch die Grenzwerte des Kapitels 3
einhalten, sollen absolute Betriebsbeschränkungen erlas-
sen werden dürfen, und dies auch nur dann, wenn die
Notwendigkeit zu solchen Beschränkungen nach einer
umfassenden Prüfung der Lärmauswirkungen und aller
sonstigen Möglichkeiten der Lärmbekämpfung unver-
zichtbar erscheint (Artikel 5 und 6 des Vorschlags). Auch
diese Maßgaben des EG-Richtlinienvorschlags müssen,
gemessen an der technischen Entwicklung, den heutigen
technischen Möglichkeiten und dem vordringlichen
Handlungsbedarf, als wenig fortschrittlich bezeichnet
werden. Immerhin setzt sich der Richtlinienvorschlag
aber mit der Möglichkeit, auch für Kapitel-3-Flugzeuge
absolute Betriebsbeschränkungen einzuführen, über die
ICAO-Entschließung hinweg, nach der diese Flugzeuge
von jeglicher Betriebsbeschränkung freigestellt bleiben
sollen.

In Ermangelung einheitlicher, dem Stand der Technik
entsprechender Anforderungen an die Lärmintensität der
Flugzeuge versuchen die deutschen Flughäfen schon seit
mehreren Jahren, die besonders lärmarmen Flugzeuge
durch Nachlässe bei den Landegebühren zu begünstigen
(„Bonusregelung“). Dabei orientieren sie sich an der so
genannten Bonusliste des Bundesverkehrsministeriums,
in der die vergleichsweise leiseren der Kapitel-3-Flug-
zeuge erfasst werden. Solche Möglichkeiten der Steu-
erung über Vergünstigungen oder durch finanzielle An-
lastung der externen Kosten bei den Betreibern
lärmintensiver Flugzeuge werden den Mitgliedstaaten
auch nach dem oben genannten Richtlinienvorschlag
eröffnet bleiben. Die Erhebung von „Lärmgebühren“ er-
scheint nicht zuletzt in Anbetracht der erheblichen für
den passiven Schallschutz im Flughafenumfeld aufzu-
wendenden Kosten als ein sachgerechter Weg zur Milde-
rung der Lärmkonflikte.

Passiver Schallschutz und Siedlungsbeschränkungen
– die Schutzzonenregelungen des Fluglärmschutz-
gesetzes

601. Das Fluglärmschutzgesetz bezweckt neben einem
Minimum an passivem Schallschutz für das am stärksten
betroffene Flughafenumfeld insbesondere auch eine ge-
wisse Freihaltung dieser Gebiete von lärmempfindlichen
Nutzungen. Kerninstrument des Fluglärmschutzgeset-
zes sind zwei „Schutzzonen“, die in Abhängigkeit von
der voraussichtlichen Lärmbelastung – gemessen als
Leq(4) – um die Flughäfen herum festzusetzen sind.
Schutzzone 1 umfasst das am stärksten belastete Gebiet,
in dem die Lärmbelastung 75 dB(A) übersteigt und
Schutzzone 2 darüber hinausgehend das Gebiet, in dem
die Lärmbelastung zwischen 67 und 75 dB(A) liegt. 
Die voraussichtliche Lärmbelastung ist dabei anhand 
des äquivalenten Dauerschallpegels – gemessen als 
Leq(4) (vgl. Kasten in Tz. 584) – unter Berücksichtigung
von Art und Umfang des voraussehbaren Flugbetrie-

bes zu ermitteln (§ 3 Fluglärmschutzgesetz). Gemäß der
Anlage zu § 3 Fluglärmschutzgesetz erfolgt dies durch
Mittelung der prognostizierten Schallimmissionen für
die sechs verkehrsreichsten Monate eines repräsentati-
ven Jahres, wobei nächtliche (22 bis 6 Uhr) Schallereig-
nisse stärker gewichtet werden. Nur alle zehn Jahre ist
zu überprüfen, ob sich die Lärmbelastung wesentlich
verändert hat oder sich innerhalb der nächsten zehn
Jahre voraussichtlich wesentlich ändern wird (§ 4 Abs. 3
Fluglärmschutzgesetz); gegebenenfalls sind die Schutz-
zonen neu festzusetzen. Eine wesentliche Änderung
liegt nach § 6 Abs. 2 Satz 2 Fluglärmschutzgesetz aller-
dings erst dann vor, wenn sich der äquivalente Dauer-
schallpegel an der äußeren Grenze des Lärmschutzbe-
reichs um mehr als 4 dB(A) erhöht, was in der
Lärmwahrnehmung der Betroffenen mehr als einer Ver-
doppelung der Belastung entspricht.

602. Innerhalb der Schutzzonen gelten bestimmte,
durch den Flughafenhalter zu entschädigende Bauver-
bote. Besonders empfindliche Nutzungen wie Kranken-
häuser und Altenheime sind grundsätzlich ausgeschlos-
sen. Wohngebäude dürfen weiterhin errichtet werden,
soweit ihre Errichtung bereits vor der Festsetzung des
Lärmschutzbereichs bauplanungsrechtlich zulässig war
(§ 5 Abs. 2) und sie den besonderen Schallschutz-
anforderungen der Schallschutzverordnung (Verord-
nung über bauliche Schallschutzanforderungen nach
dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm vom 5. April
1974, BGBl. I, S. 903) entsprechen. Weitergehende Nut-
zungsausschlüsse nach dem Städtebaurecht bleiben
gemäß § 16 Lärmschutzgesetz möglich. 

Innerhalb der Schutzzone 1 wird den Eigentümern von
empfindlichen Einrichtungen und Wohnungen gegen den
Flughafenhalter ein Erstattungsanspruch für Schall-
schutzmaßnahmen eingeräumt. Der Umfang der erstat-
tungsfähigen Schallschutzmaßnahmen richtet sich nach
der Schallschutzverordnung aus dem Jahre 1974 (Verord-
nung über bauliche Schallschutzanforderungen nach dem
Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm, BGBl. I 1974,
S. 903). Die Dämmung muss nach dieser Verordnung so
beschaffen sein, dass in den Gebäudeinnenräumen in
Schutzzone 1 eine Lautstärke von 50 dB(A) – gemessen
als Leq(4) – nicht überschritten wird.

603. Mit der Dimensionierung der Schutzzonen und der
Einschränkung der Schallschutzansprüche (auf Schutz-
zone 1 und einen Dämmwert von 50 dB(A)) vermittelt
das Fluglärmschutzgesetz dem lärmbetroffenen Gebäu-
debestand ganz offensichtlich nur einen äußerst rudi-
mentären, auf Innenräume beschränkten Schutz vor
Extrembelastungen. Bedenkt man, dass nach dem Stand
der Wirkungsforschung bereits bei einer Fluglärmbelas-
tung von Leq(3) = 50 dB(A) nachts Gesundheitsbeein-
trächtigungen möglich sind (Tz. 592), so kann dieses
Schutzkonzept nicht einmal denjenigen Betroffenen der
Schutzzone 1 gegenüber genügen, denen es erstattungs-
fähige Schallschutzmaßnahmen gewährt. Als vollkom-
men unzureichend muss das Konzept aus präven-
tivmedizinischer Sicht für die Bewohner der Schutzzone 2
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gelten, in der dem Wohnungsbestand eine Lärmbelastung
von bis zu 75 dB(A) und gegebenenfalls sogar bis zu
79 dB(A) – gemessen als Leq(4) – zugemutet wird, wenn
der Lärm nach der Schutzzonenfestlegung um bis zu
4 dB(A) zunimmt. Diese hohen Belastungen, die dem
Flughafenbestand immer noch zugebilligt werden, wer-
den gegenüber dem Neubau oder wesentlichen Änderun-
gen von Flughäfen schon längst nicht mehr als zumutbar
eingestuft (vgl. OVG Hamburg, Urteil vom 3. September
2001 – 3 E 32/98.P). Das BVerwG hat beispielsweise den
Planfeststellungsbeschluss zum Flughafen München II
darin bestätigt, die Zumutbarkeitsschwelle für den
Wohninnenraum bei einem Dauerschallpegel von
55 dB(A) anzusetzen (BVerwG, Urteil vom 29. Januar
1991, BVerwGE 87, 332, 334 ff.; unter nochmaliger ein-
gehender Auswertung der medizinischen Lärmwirkungs-
forschung auch BVerwG, Urteil vom 27. Oktober 1998,
BVerwGE 107, 313, 329 f.). Dass bereits bestehende
Flughäfen diese Zumutbarkeitsschwelle um mehr als
20 dB(A) überschreiten dürfen, kann weder durch all-
gemeine wirtschaftliche noch durch Bestandschutz-
erwägungen gerechtfertigt werden.

604. Ein weiterer gravierender Mangel der geltenden
Schutzzonenregelung besteht in der Berechnungsme-
thode für die zugrunde zu legenden Dauerschallpegel, die
dazu führt, dass sich die Schutzzonen aufgrund der fort-
schreitenden Abnahme der Maximalpegel tendenziell
verkleinern, obwohl die Anzahl der Überflüge ganz er-
heblich zunimmt und auch die Belastung in der Wahr-
nehmung der Betroffenen tendenziell noch weiter an-
steigt (vgl. LAI, 1997, C. III a). Zudem ist die
Berechnungsmethode des Fluglärmschutzgesetzes nicht
mit den üblichen Methoden zur Berechnung sonstiger
Lärmbelastungen z. B. durch Verkehrs- oder Gewerbe-
lärm kompatibel, was die Berücksichtigung von Summa-
tionswirkungen erheblich erschwert (zur Notwendigkeit
der Berücksichtigung summativer Lärmbelastungen
SRU, 1996, Tz. 494). Gravierende Summenpegel können
im Flughafenumfeld vor allem in Anbetracht der häufig
zu beobachtenden halbherzigen Siedlungspolitik auf-
treten, wenn nämlich dort verstärkt Gewerbe und Indu-
strie angesiedelt, gleichzeitig aber auch weiterhin beson-
ders lärmempfindliche Nutzungen zugelassen werden
(KLEIN, 2001). Eine solche konfliktverschärfende Sied-
lungsentwicklung wird durch das Fluglärmschutzgesetz
keineswegs ausgeschlossen.

605. Durch die zu enge Begrenzung der Schutzbereiche
und die nicht belastungsadäquate Lärmberechnung ist
das Fluglärmschutzgesetz auch in seiner städtebaulichen
Zielsetzung, die Flughafenumgebung möglichst von lärm-
empfindlichen Einrichtungen freizuhalten, offensichtlich
ungenügend. Das Berechnungsmodell des Gesetzes lässt
ein weiteres Heranrücken der Wohnbebauung an die
Flughäfen zum Teil sogar dann zu, wenn die effektiven
Belastungen aufgrund der starken Verkehrszunahme
gleich geblieben oder sogar gestiegen sind. Tatsächlich
ist an zahlreichen Flughäfen ein weiteres Heranrücken
der Wohnbebauung zu beobachten (LAI, 1997, S. 2). In
dieser Entwicklung kommt ein weiterer zentraler Mangel

des geltenden Schutzkonzepts zum Ausdruck: Eine ver-
nünftige Steuerung der Siedlungsentwicklung, mit der
die konfligierenden Raumnutzungen mittel- bis langfris-
tig stärker separiert werden, wird durch die viel zu
schwachen Nutzungsbeschränkungen nicht gewährleis-
tet. Insbesondere ist zu bemängeln, dass der baupla-
nungsrechtlich zulässige Wohnungsbau vollständig aus
dem Bauverbot ausgenommen ist. Selbst in der Schutz-
zone 1 bleibt der Wohnungsbau auf solchen Flächen er-
laubt, auf denen er bauplanungsrechtlich bereits zulässig
war, weil ein Bauverbot für diese Flächen zu beträchtli-
chen Entschädigungsansprüchen gegen die Flughafen-
halter führen müsste. 

606. Dass die Schutzzonenregelung des Fluglärm-
schutzgesetzes zum Schutz der betroffenen Nachbarn und
zur Gewährleistung einer lärmadäquaten Siedlungsbe-
schränkung weithin ungenügend ist, hat der Länderaus-
schuss für Immissionsschutz bereits 1997 ausgeführt
(LAI, 1997). Der LAI empfiehlt den Ländern und Ge-
meinden, mit den Mitteln des allgemeinen Raumpla-
nungsrechts (Raumordnung, Landesplanung und Bauleit-
planung) wesentlich über die Schutzzonenregelung des
Fluglärmschutzgesetzes hinausgehende Siedlungsbe-
schränkungen vorzunehmen. Konkret wird empfohlen,
auf der Basis des (für große Flughäfen) belastungsadä-
quateren Äquivalenzparameters Leq(3) Siedlungsbeschrän-
kungsbereiche für alle Gebiete festzulegen, in denen der
Fluglärm einen äquivalenten Dauerschallpegel von mehr
als 60 dB(A) umfasst. In diesen Gebieten sollen die
Flächennutzungspläne und die Bebauungspläne keine
neuen Flächen für Wohnnutzungen oder schutzbedürftige
Einrichtungen ausweisen. 

607. Im Anschluss an die Empfehlungen des LAI hat
sich auch die Ministerkonferenz für Raumordnung vom
4. Juni 1998 für erweiterte raumplanerische Siedlungsbe-
schränkungen ausgesprochen. In einigen Raumord-
nungsprogrammen und Landesentwicklungsplänen der
Bundesländer sind bereits entsprechende Darstellungen
aufgenommen worden. Inwieweit solche Planungen be-
schlossen und inwieweit sie auch wirklich umgesetzt
werden, wird jedoch in weitem Maße dem Ermessen der
zuständigen Behörden und dem Handlungswillen der be-
troffenen Gemeinden überlassen. Das kann im Hinblick
auf die vielfach unzumutbare Belastungslage nicht be-
friedigen. Vielmehr muss, um eine im Mindestmaß be-
lastungsadäquate Siedlungsstruktur zu fördern und we-
nigstens zu gewährleisten, dass nicht noch weitere
empfindliche Nutzungen an die Flughäfen heranrücken,
ein entsprechender verbindlicher Planungsleitsatz einge-
führt werden. Das kann durch eine Ausweitung der
Schutzzonen des Fluglärmschutz geschehen, wobei zu-
gleich eine weiter gehende Beschränkung des Woh-
nungsneubaus angestrebt werden sollte. Eine planerische
„Entwidmung“ von Wohnungsbauland wäre dabei in den
Grenzen des § 42 Abs. 2 BauGB auch ohne Entschädi-
gung möglich und grundsätzlich wünschenswert. 

608. Zusammenfassend bleibt hinsichtlich des Flug-
lärmschutzgesetzes festzuhalten, dass es in seiner
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Schutzwirkung sowohl hinsichtlich des Lärmschutzes
am Gebäudebestand als auch in Bezug auf die Sied-
lungsentwicklung im Flughafenumfeld äußerst defizitär
und offensichtlich von weit gehenden Zugeständnissen
an die Wirtschaftlichkeit des Flugverkehrs geprägt ist. Es
ist daher bereits als „Gesetz zum Schutz von Flughäfen“
bezeichnet worden (JARASS, 1994, S. 149).
Um einen angemessenen Lärmschutz im Gebäudebe-
stand und eine belastungsadäquate Siedlungsentwick-
lung zu gewährleisten, müssen die Schutzzonen deutlich
ausgeweitet, die Lärmsanierung gleichermaßen forciert
und die Ansiedlung weiterer empfindlicher Nutzungen
einschließlich des Wohnens möglichst unterbunden wer-
den. Ein solchermaßen erweiterter Lärmschutz brächte
zusätzliche Kosten für den Flugverkehr mit sich. Das In-
teresse am preiswerten Luftverkehr rechtfertigt jedoch
nicht, dass die Gesundheit und Lebensqualität der An-
wohner sowie ihre materiellen Interessen beeinträchtigt
werden, zumal sich erhebliche Verbesserungen im
Lärmschutz schon mit relativ geringen Aufpreisen auf
die Flugpreise finanzieren ließen (JÖRG, 2001). Fort-
schritte im Lärmschutz an der Quelle müssen in Zukunft
in verstärktem Maße den Lärmbetroffenen zugute kom-
men.

Anforderungen an Neuerrichtung und Änderungen
von Flughäfen
609. Die Lärmvermeidung bei Neuerrichtung und Än-
derungen von Flughäfen ist ein wesentlicher Gesichts-
punkt der Planfeststellung nach § 8 LuftVG. Im Rahmen
der nach dem Luftverkehrsgesetz erforderlichen Planab-
wägung hat die zuständige Behörde jede Lärmbelästi-
gung zu berücksichtigen, die nicht nur als geringfügig
anzusehen ist (BVerwG, Urteil vom 29. Januar 1991,
BVerwGE 87, 332, 341 ff.; Urteil vom 27. Oktober 1998,
BVerwGE 107, 313, 322). Sie kann nach ihrem plane-
rischen Ermessen alle diejenigen Maßnahmen zum Lärm-
schutz festsetzen, die ihr zur Abwehr unverhältnis-
mäßiger Beeinträchtigungen der Anwohner geboten er-
scheinen. Als mögliche Schutzmaßnahmen kommen
nicht nur Maßnahmen des passiven Schallschutzes, son-
dern insbesondere auch Betriebsbeschränkungen und
Betriebsregelungen (z. B. bestimmte Anflugverfahren)
in Betracht, die den Flughafenbetreibern per Nebenbe-
stimmung zum Planfeststellungsbeschluss aufgegeben
werden können. Derartige Bestimmungen unterliegen
jedoch dem planerischen Ermessen der Zulassungs-
behörde. Die betroffenen Bürger haben also insoweit
keinen Anspruch auf konkrete Schutzanordnungen, son-
dern lediglich auf eine gerechte Abwägung ihrer Lärm-
schutzinteressen. Zwingend geboten ist nach § 9 Abs. 2
LuftVG lediglich ein Mindestmaß an passivem Lärm-
schutz. Nach dieser Vorschrift sind dem Vorhabenträger
die Errichtung und Unterhaltung derjenigen Anlagen
aufzuerlegen, die für das öffentliche Wohl oder zur Si-
cherung der Benutzung der benachbarten Grundstücke
gegen Gefahren oder Nachteile erforderlich sind. Als
derlei bauliche Schutzvorkehrungen kommen hinsicht-
lich des Lärmschutzes vor allem Lärmschutzwände und
Schallschutzfenster in Betracht. Soweit solche Vorkeh-

rungen zur Abwehr von Gefahren und Nachteilen erfor-
derlich sind, haben die lärmbetroffenen Flughafenan-
wohner darauf auch einen – gerichtlich durchsetzbaren –
Rechtsanspruch (BverwG E 56, 110, 138; 87, 332 ff.).
Allerdings bietet auch dieser Anspruch keine Basis für
einen adäquaten Lärmschutz, und zwar aus folgenden
Gründen:

Der Anspruch gilt nur gegenüber einem planfeststel-
lungsbedürftigen Neubau oder wesentlichen Änderun-
gen von Flughäfen im Sinne von § 8 LuftVG. Von vorn-
herein nicht erfasst werden damit Militärflughäfen und
so genannte Landeplätze ohne Linienverkehr (siehe aber
die Betriebszeitbeschränkungen der Landeplatzschutz-
verordnung), die keiner Planfeststellung unterliegen.
Ebenfalls nicht erfasst sind allmähliche oder durch den
Bau von Nebenanlagen bewirkte Betriebssteigerungen,
die aber die häufigste Ursache dafür sind, dass die
Lärmbelastung in der Flughafenumgebung weiter zu-
nimmt oder jedenfalls trotz leiserer Flugzeuge nicht ab-
nimmt. Erhebliche Steigerungen des auf einem Flugha-
fen abgewickelten Flugverkehrs werden oftmals durch
den (Aus-)Bau von Nebenanlagen, z. B. eines Terminals,
erreicht. Solche Baumaßnahmen werden dennoch nicht
als wesentliche Änderungen begriffen, sondern schlicht
nach Baurecht genehmigt. Der Schutzanspruch des
Luftverkehrsgesetzes greift also nur gegenüber Kapa-
zitätserweiterungen, die unmittelbar durch eine Erweite-
rung der Start- und Landevorrichtungen veranlasst wer-
den.

Der Anspruch nach § 9 Abs. 2 LuftVG ist außerdem auf
bauliche Schutzmaßnahmen und damit auf passiven
Lärmschutz (im Wesentlichen Schallschutzfenster und
sonstige Maßnahmen am betroffenen Gebäude) be-
schränkt. Es gilt kein Vorrang aktiven Lärmschutzes vor
passivem Lärmschutz wie nach § 41 BImSchG für den
Straßen- und Schienenverkehr (BVerwG, Urteil vom 
5. März 1997, NuR 1997, S. 435). Eine entsprechende
Regelung, nach der ein aktiver Lärmschutz beim Emit-
tenten – so z. B. Nachtflugverbote – im Falle ihrer wirt-
schaftlichen Vertretbarkeit dem passiven Lärmschutz
vorzuziehen ist, fehlt im Luftverkehrsgesetz. § 41
BImSchG kann hier auch nicht analog angewendet
werden (BVerwG, Beschluss vom 20. Februar 1998,
NVwZ 1998, S. 850).

Ein weiterer ganz erheblicher Wirksamkeitsverlust er-
gibt sich bei § 9 Abs. 2 LuftVG daraus, dass gesetzliche
Grenzwerte fehlen, jenseits derer „Gefahren oder Nach-
teile“ im Sinne von § 9 Abs. 2 LuftVG zwingend an-
zunehmen wären. Das Gesetz sieht nicht einmal eine dem
§ 43 BImSchG entsprechende Ermächtigungsgrundlage
zur Normierung solcher Grenzwerte vor. Ohne gesetzli-
che Grenzwerte bleibt die Bestimmung aber viel zu vage,
als dass sie im Vollzug einen passablen, gleichmäßigen
Mindestschutz gewährleisten könnte. Daher verwundert
es nicht, dass bei nahezu jeder bedeutsameren Flughafen-
erweiterung die Gerichte zur Entscheidung der Lärm-
konflikte angerufen werden. Zwar haben die Gerichte
bis hin zum Bundesverwaltungsgericht m i t h i l f e
von Sachverständigengutachten selbst recht anspruchs-
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volle Zumutbarkeitsschwellen abgeleitet (Tz. 603). Das
Bundesverwaltungsgericht hat jedoch stets betont, dass
diese gerichtliche Ableitung nicht allgemein im Sinne
bundesweit anzuwendender Grenzwerte, sondern nur je-
weils konkret für den Einzelfall unter Berücksichtigung
der individuellen Gegebenheiten erfolgen könne. Dabei
wird den Richtern durch die vollkommen vage Formel
des § 9 Abs. 2 LuftVG zugemutet, unterschiedlichste
physiologische und psychologische Wirkungen des
Lärms zu bewerten, die vielfach gar nicht eindeutig den
Kategorien von „gesundheitsschädlich“ und/oder „nur
belästigend“ zugeordnet werden können und die zu wei-
ten Teilen nicht nur die Gesundheit im eigentlichen
Sinne, sondern vielmehr auch massiv das allgemeine
Wohlbefinden und die gesundheitsbezogene Le-
bensqualität der Lärmbetroffenen mindern. Dass diese
Bewertung erhebliche Entscheidungsspielräume eröff-
net und damit in gerichtlichen Einzelfallentscheidungen
auch eine gewisse Willkür provoziert, liegt auf der Hand
(BERKEMANN, 2001, S. 141 f.).

610. Die Bestimmung der Zumutbarkeitsgrenzen für
diese Belastungen ist ganz offensichtlich in erster Linie
eine (politische) Wertungsentscheidung, die – jedenfalls
für einen solch hochrelevanten Bereich wie den Flug-
lärm – nicht der gerichtlichen Kasuistik überlassen wer-
den darf, sondern wie im Bereich des Straßen- und
Schienenverkehrs dringend einheitlich durch den Ge-
setzgeber entschieden werden sollte (BERKEMANN,
2001, S. 141). Eine konkrete Grenzwertregelung ist 
dabei nicht nur aus Gründen der Vollzugs- und Rechts-
sicherheit sowie einheitlicher Rahmenbedingungen im
Flugverkehr, sondern zur Gewährung eines Mindest-
maßes an effektivem Gesundheitsschutz auch ver-
fassungsrechtlich geboten. Mit einer gesetzlichen Grenz-
wertregelung nach dem Muster der §§ 41 ff. 
BImSchG und der 16. BImSchV könnte endlich auch der
spezifischen Belastungswirkung des Fluglärms und dem
erheblichen Verlust an gesundheitsbezogener Lebens-
qualität angemessen Rechnung getragen werden. Insbe-
sondere wäre dabei auch vorsorgend der Umstand zu
berücksichtigen, dass die wissenschaftlichen Kenntnisse
über die gesundheitlichen Auswirkungen des Lärms
(noch) sehr lückenhaft sind, jedoch bereits ernst zu neh-
mende Hinweise auf mögliche Gesundheitsbeeinträchti-
gungen bestehen (Tz. 595 f.). 

Betriebsbeschränkungen, insbesondere zum Schutz
der Nachtruhe

611. Im Rahmen der Betriebsgenehmigung nach 
§ 6 LuftVG oder auch der Planfeststellung können dem
Flughafenbetreiber auch zum Schutz vor lärmbedingten
Gefährdungen der Flughafenanlieger und zur Wahrung
öffentlicher Interessen Betriebsbeschränkungen auf-
erlegt werden. Um wenigstens gesundheitsgefährdende
Störungen der Nachtruhe zu vermeiden, sind auf dieser
Grundlage an fast allen deutschen Flughäfen Nachtflug-
beschränkungen eingeführt worden, allerdings nicht um-
fassend, sondern meist nur für besonders laute Flug-
zeuge, die nicht den Anforderungen der Lärmklasse 3 der

ICAO entsprechen. Diese partiellen Nachtflugbeschrän-
kungen sind außerdem von einer Vielzahl unterschiedli-
cher Ausnahmeregelungen geprägt, sodass es regelmäßig
doch zu gravierenden Störungen der Nachtruhe kommen
kann. Strengere Anforderungen können meist aus wettbe-
werblichen Gründen nicht durchgesetzt werden, weil sie
rasch zu Verlagerungen auf andere Flughäfen mit höheren
Nachtkapazitäten führen. Gerade auch deshalb ist es drin-
gend erforderlich, einheitliche gesetzliche Anforderungen
an den Nachtflugverkehr für alle deutschen und möglichst
auch – auf Gemeinschaftsebene – für alle europäischen
Flughäfen festzulegen. Der LAI empfiehlt dazu eine dif-
ferenzierte Regelung, die den fortschrittlichen techni-
schen Lärmvermeidungsmöglichkeiten, den Schutzbe-
dürfnissen der Bevölkerung und den Erfordernissen des
Flugverkehrs gleichermaßen Rechnung trägt. Nach den
LAI-Leitlinien soll bei Verkehrsflughäfen eine Kernzeit
von 00.00 Uhr bis 06.00 Uhr grundsätzlich flugfrei gehal-
ten werden. In der Zeit von 22.30 bis 00.00 Uhr soll ein
Flugverbot für eine neu einzuführende Klasse der nicht
mehr dem Stand der Technik entsprechenden Kapitel-3-
Flugzeuge gelten. Ausnahmen sollen nur in näher be-
zeichneten dringenden Fällen zulässig sein (LAI, 1997,
C. II. 1.). Mittelfristig hält der Umweltrat eine 
solche differenzierende Lösung für angemessen, die 
mit Rücksicht auf den heute noch unausweich-
lichen Nachtverkehrsbedarf Ausnahmen zulässt. Wie in
Abschn. 3.2.2.2.1 (Tz 591 f.) aus präventivmedizinischer
Sicht dargelegt wurde, sollte allerdings langfristig ein
möglichst absolutes Nachtflugverbot angestrebt wer-
den.

Bereichsübergreifende Lärmminderungsplanung,
insbesondere die geplante EG-Umgebungslärm-
richtlinie

612. Ein belastungsadäquater und effektiver Lärm-
schutz lässt sich nur erreichen, wenn zum einen die Be-
lastungssituation möglichst wirklichkeitsgetreu ermittelt
wird. Dazu gehört auch die Erfassung von summativen
Belastungen, die sich durch eine Verlärmung aus unter-
schiedlichen Quellen ergeben. Zum anderen müssen die
unterschiedlichen im Einzelfall möglichen Maßnahmen
zu einem möglichst effizienten Handlungsprogramm ge-
bündelt und gegebenenfalls zeitlich gestaffelt werden.
Insoweit bedarf es also einer strategischen, planerischen
Koordination der einzelnen bereichsspezifischen Ansatz-
punkte des Lärmschutzes. Dass der Lärmschutz folglich
auf der Grundlage einer integrierten Lärmschutzplanung
erfolgen sollte, haben sowohl die ICAO in ihrer Ent-
schließung A33/7 vom Oktober 2001 (dort Appendix B)
als auch das Europäische Parlament und der Rat in ihrem
Richtlinienvorschlag zu lärmbedingten Betriebsbeschrän-
kungen (KOM(2001)695 endg., 10., 11. und 19. Erwä-
gungsgrund; zum Inhalt des Vorschlags vgl. Tz. 600) 
postuliert und dabei auch ganz besonders die Bedeutung
der Betroffenenbeteiligung betont.

613. Eine entsprechende Lärmminderungsplanung ist
nach geltendem nationalen Recht durch § 47a BImSchG
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für „Wohngebiete und andere schutzwürdige Gebiete“
geboten, „wenn in den Gebieten nicht nur vorüberge-
hend schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche
hervorgerufen werden oder zu erwarten sind.“ Das ist in
der Umgebung von Flughäfen meist der Fall (zu den
Möglichkeiten der Lärmminderungsplanung im Flugha-
fenumfeld siehe Bundesvereinigung gegen Fluglärm
e.V., 2000). Jedoch sind wirklich qualifiziert ausgestal-
tete Lärmminderungspläne für diese Gebiete noch eine
Seltenheit. Dieses Konzeptions- und Planungsdefizit ha-
ben auch das Europäische Parlament und der Rat in
ihrem Vorschlag für eine Richtlinie über die Bewertung
und Bekämpfung von Umgebungslärm aufgegriffen (EU,
2000). Der Richtlinienentwurf sieht nicht nur allgemein
einen einheitlichen Lärmindex und eine einheitliche Be-
rechnungsmethode für die Erfassung von Umgebungs-
lärm, sondern auch spezielle Aktionspläne zur Fluglärm-
minderung in der Umgebung von Großflughäfen (mit
einem Verkehrsaufkommen von über 50 000 An- und Ab-
flügen pro Jahr) vor (Artikel 8 des Entwurfs). Eine 
solche speziell auf die Flughafenumgebung ausgerichtete
Lärmminderungsplanung unter intensiver Einbeziehung
der betroffenen Bürger erscheint in hohem Maße sinnvoll.
Die geplanten Richtlinienbestimmungen sollten daher 
unterstützt und frühzeitig entsprechende Regelungen
auch auf nationaler Ebene getroffen werden.

Zwischenbilanz: Wesentliche Defizite und 
Verbesserungsbedarf beim gesetzlichen 
Fluglärmschutz

614. Zusammenfassend ist gegenüber dem geltenden
Recht zum Fluglärmschutz folgender wesentlicher Ver-
besserungsbedarf zu reklamieren:

– Die Anforderungen der ICAO, der EG und des natio-
nalen Rechts zum Lärmschutz an der Quelle (Flug-
zeug-, insbesondere Triebwerktechnik) entsprechen
nicht mehr dem Stand der Technik. Sie sollten drin-
gend verschärft werden. Dies kann die Bun-
desrepublik zum Schutz ihrer Bürger durchaus auch
allein und als Vorreiter tun. Weder die ICAO noch
WTO, GATT oder das EG-Recht schließen strengere
nationale Anforderungen an die Flugzeugtechnik aus
(zur Vereinbarkeit höherer Anforderungen mit dem
EG-Recht ausdrücklich EuGH, Urteil vom 14. Juli
1998 – Rs. C-389/96, NVwZ 1998, S. 1075 f.). 

– Um die Stadtentwicklung mittel- bis langfristig so zu
steuern, dass in der hauptbelasteten Flughafenumge-
bung möglichst nur noch vergleichsweise unempfind-
liche Nutzungen angesiedelt sind, sollten nach dem
Vorbild der LAI-Leitlinien (LAI, 1997) deutlich über
die geltende Schutzzonenregelung des Fluglärm-
schutzgesetzes hinausgehende Siedlungsbeschrän-
kungsbereiche durch verbindliche Planungsleitsätze
bestimmt werden. 

– Um ein den gravierenden Belastungswirkungen ange-
messenes Mindestmaß an Lärmschutz im Gebäudebe-

stand zu gewährleisten, sollte die Lärmsanierung über
eine deutliche Ausweitung der Schutzzonen im
Fluglärmschutzgesetz forciert werden. 

– Ein aus präventivmedizinischer Sicht vordringlicher
Mindestschutz der Nachtruhe sollte durch einheitliche
gesetzliche Nachtflugbeschränkungen gewährleistet
werden. Mittelfristig müssten dabei einige Ausnah-
men für unabweisbaren Nachtflugverkehrsbedarf zu-
gelassen werden, langfristig sollte ein möglichst aus-
nahmsloses Nachtflugverbot gelten. 

– Für die durch Anlegung und wesentliche Änderungen
von Flughäfen und durch wesentliche Erweiterungen
des Flughafenbetriebs verursachten zusätzlichen
Lärmimmissionen sollte eine Lärmbegrenzungs- und
Grenzwertregelung nach dem Modell der §§ 41 ff.
BImSchG und der 16. BImSchV eingeführt werden,
nach der oberhalb angemessener Grenzwerte – zu-
sätzlich zu der bereits bestehenden Lärmbelastung –
grundsätzlich keine weiter gehende Belastung mehr
hervorgerufen werden darf. Die für Wohngebiete
grundsätzlich einzuhaltenden Grenzwerte sollten sich
dabei nach Ansicht des Umweltrates unter Berück-
sichtigung der gesundheitlichen Lärmwirkungen
einschließlich der diesbezüglich bestehenden Indizien
und Unsicherheiten sowie der gravierenden Beein-
trächtigungen der gesundheitsbezogenen Lebensqua-
lität an den oben genannten Bewertungssystemen
orientieren (Tz. 596). 

– Allgemein sollte für den Fall, dass die noch festzule-
genden Grenzwerte überschritten werden, die Pflicht
zur Erstellung eines Lärmminderungsplans bzw. eines
Aktionsplans nach Maßgabe der geplanten EG-Um-
gebungslärmrichtlinie eingeführt werden. 

– Um einen allgemein gleichwertigen flächendecken-
den Lärmschutz in Deutschland zu erreichen, sollten
auch die Militärflughäfen und auch besonders lärmre-
levante Landeplätze ohne Linienverkehr in das
Schutzregime mit einbezogen werden.

– Um eine international kompatible Darstellung der Be-
lastungssituation zu gewährleisten, sollte schließlich
die Verwendung des Berechnungsfaktors Leq(3) – an-
stelle des bisher verwendeten Leq(4) – verbindlich vor-
geschrieben werden, wobei auch die Vorgaben des
Entwurfs für die EG-Richtlinie über die Bewertung
und Bekämpfung von Umgebungslärm (EU, 2000)
umgesetzt werden könnten.

Auf einen Großteil dieser Defizite und Verbesserungs-
möglichkeiten hat bereits 1998 der Verkehrsausschuss
des Deutschen Bundestages hingewiesen (Bundestags-
drucksache 13/11140 vom 26. Juni 1998, S. 3 f.). Gegen 
Ende der 13. Legislaturperiode forderte daraufhin der
Bundestag die Bundesregierung dazu auf, Vorschläge zur
Modernisierung des Lärmberechnungsverfahrens sowie
zur Bestimmung eines verbesserten adäquaten Gesamt-
schutzniveaus durch konkrete Bewertungsverfahren, Zu-
mutbarkeitsgrenzen, Schutzzonen, Schutzauflagen und
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Eingriffsschwellen zu unterbreiten (Plenarprotokoll der
246. Sitzung vom 2. September 1998, S. 23016 D). Das
Bundesumweltministerium erarbeitete daraufhin einen
inoffiziellen Referentenentwurf, dessen wesentliche In-
halte in einem Eckpunktepapier veröffentlicht wurden
(BMU, 2001). Der Novellierungsvorschlag, der weit rei-
chende Änderungen des Fluglärmschutzgesetzes vorsah,
stieß innerhalb des Kabinetts auf vehemente Wider-
stände. Es ist daher bedauerlicherweise ausgeschlossen,
dass ein entsprechender Gesetzentwurf in der 14. Legis-
laturperiode überhaupt noch in das Gesetzgebungsver-
fahren eingebracht werden wird. 

3.2.2.2.2.2 Der Referentenentwurf zur Novellie-
rung des Fluglärmschutzgesetzes

615. Der vom Bundesumweltministerium im November
2000 vorgelegte Referentenentwurf sieht im Kern fol-
gende Neuerungen vor:

– Ausweitung des Anwendungsbereiches des Fluglärm-
schutzgesetzes mit dem Ziel, materiell vergleichbare
Fluglärmsituationen gleich zu behandeln, wobei Luft-
und Bodenschießplätze ausdrücklich einbezogen wer-
den,

– Modernisierung des Ermittlungsverfahrens für die Be-
stimmung der Schutzzonen 1 und 2 auf Grundlage des
international gebräuchlichen energieäquivalenten Mit-
telungspegels Leq(3) und Differenzierung nach Tag und
Nacht,

– Absenkung der Grenzwerte für die Schutzzonen-Fest-
legung für Verkehrs- und Militärflugplätze, für
Schutzzone 1 auf einen energieäquivalenten Dauer-
schallpegel – gemessen als Leq(3) – von 65 dB(A) 
(zivil) bzw. 68 dB(A) (Militär), für Schutzzone 2 auf
60 dB(A) (zivil) bzw. 63 dB(A) (Militär), wobei die
Begünstigung der Militärflugplätze nur übergangs-
weise bis zum 1. Januar 2010 gelten soll,

– Ausweisung von Nachtschutzzonen, in denen bei
Überschreitung von 50 dB(A) Anspruch auf Erstat-
tung der Kosten für belüfteten Schallschutz durch den
Flugplatzbetreiber und bei regelmäßiger Überschrei-
tung eines nächtlichen Maximalpegels (Lmax) von
55 dB (A) im Schlafraum bei zur Lüftung geöffnetem
Fenster Anspruch auf belüfteten Schallschutz besteht,
sowie die Aufnahme eines Nachtflugverbots für laute
Verkehrsflugzeuge ins Luftverkehrsrecht,

– für den Neubau und die wesentliche Änderung von
Flugplätzen werden weiter reichende Schutzzonen
bestimmt (für Schutzzone 1 tags 60 dB(A), für
Schutzzone 2 tags 55 dB(A), für die Nachtschutzzone
45 dB(A)), und es wird zusätzlich zum Anspruch auf
passiven Gebäude-Schallschutz eine – nach Maßgabe
einer noch zu erlassenden Rechtsverordnung zu ge-
währende – Entschädigung für Beeinträchtigungen
des Außenwohnbereichs vorgesehen. Für die Defini-
tion der wesentlichen Änderung wird dabei auf das
Konzept der 16. BImSchV zurückgegriffen: Eine

Änderung ist wesentlich, wenn sie zu einer Erhöhung
der Zahl der Flugbewegungen um mehr als 25 % oder
zu einer Erhöhung des äquivalenten Dauerschall-
pegels an der Grenze der Schutzzone 2 oder der
Nacht-Schutzzone um mindestens 3 dB(A) führt,

– Ausweitung der Information der Bürger und Ein-
bindung von Vertretern der Betroffenen in flugver-
kehrsbezogene Beratungs- und Entscheidungsgre-
mien.

616. Wenn es gelingen könnte, diese durch das Um-
weltministerium anfänglich avisierten Neuregelungen in
Kraft zu setzen, würden damit wesentliche Mängel des
gesetzlichen Schutzkonzepts beseitigt. Wie mit Blick auf
den vorstehend erläuterten Verbesserungsbedarf un-
schwer zu erkennen ist, würden allerdings auch einige
gravierende Defizite bestehen bleiben, und zwar insbe-
sondere dadurch, dass 

– keine annähernd dem Stand der Technik entsprechen-
den Anforderungen an den Lärmschutz an der Quelle
festgesetzt werden, 

– die für den Flughafenbestand ebenso wie die für Neu-
bau und wesentliche Änderungen von Flughäfen be-
stimmten Grenz- bzw. Zonenwerte sowie die tech-
nischen Anforderungen an den ggf. zu leistenden pas-
siven Schallschutz nicht genügen, um auch gravie-
rende Belästigungen auszuschließen,

– militärischen Flughäfen ohne einsichtigen Grund
höhere Emissionen zugestanden werden,

– kein Vorrang von mit verhältnismäßigem Aufwand
möglichen aktiven Lärmschutzmaßnahmen nach dem
Muster von § 41 ff. BImSchG gelten soll,

– keine konsequenten Planungsleitsätze zur Beschrän-
kung von Wohnungsbau im Flughafenumfeld einge-
führt werden, 

– keine ausreichenden Nachtflugbeschränkungen vor-
gesehen sind,

– keine institutionelle Koordinierung der unterschied-
lichen Lärmschutzmaßnahmen im Sinne der auf 
EU-Ebene ins Auge gefassten Aktionspläne vorge-
schrieben werden soll.

Insoweit hält der Umweltrat den Novellierungsvorschlag
des Umweltministeriums für einen wichtigen, aber nur für
einen ersten Schritt.

3.2.2.2.3 Zusammenfassung und 
Empfehlungen

617. Die verkehrsbedingte Lärmbelastung der Bevöl-
kerung ist inzwischen eines der schwerwiegendsten Pro-
bleme des Umwelt- und Gesundheitsschutzes. Während
in den meisten sonstigen Bereichen des Immissions-
schutzes weit reichende Minderungserfolge erzielt wer-
den konnten, ist die Lärmbelastung mit dem zunehmen-
den Verkehr vielfach weiter gestiegen, ohne dass dagegen
wirklich wirksame Maßnahmen ergriffen worden sind.
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Bereits in seinem Sondergutachten „Umwelt und Ge-
sundheit“ hat der Umweltrat den zunehmenden Leidens-
druck in der lärmbetroffenen Bevölkerung ausführlich
geschildert und auf die Dringlichkeit einer neuen inte-
grierten und effektiven Lärmschutzpolitik hingewiesen
(SRU, 1999, Tz. 510). Ganz besonders vordringlich ist
dabei die Intensivierung des Fluglärmschutzes. Nach wie
vor werden den vielen im Umfeld von Flughäfen wohnen-
den und arbeitenden Menschen hohe Lärmbelastungen
und damit einhergehend erhebliche Gesundheitsrisiken
oder jedenfalls gravierende Einbußen gesundheitsbezoge-
ner Lebensqualität zugemutet.

618. Unbestrittene Grenzen der Zumutbarkeit liegen
bei einer Lärmbelastung, die langfristig zu gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen führen kann. Auf Schutz vor
lärmbedingten Gesundheitsbeeinträchtigungen haben
die Betroffenen ein grundrechtlich verbürgtes Recht
(Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 GG). Eine entsprechende Zu-
mutbarkeitsschwelle kann zwar aufgrund der vielfälti-
gen noch bestehenden Unsicherheiten in der Lärmwir-
kungsforschung nicht anhand einer trennscharfen
medizinischen Unterscheidung von gerade noch verträg-
lichen und eben nicht mehr unschädlichen Immissionen
erfolgen. Aufgrund der heute vorliegenden Hinweise auf
mögliche lärmbedingte Gesundheitsschäden können je-
doch durchaus risikobezogene Vorsorgeentscheidungen
getroffen werden. Aus Sicht der Lärmwirkungsforschung
ist davon auszugehen, dass bei chronischen Fluglärmbe-
lastungen oberhalb von 60 bis 65 dB(A) tagsüber und von
50 bis 55 dB(A) – gemessen als Leq(3) – in der Nacht ein
erhöhtes Risiko gesundheitlicher Beeinträchtigungen be-
steht. Belastungen oberhalb von 55 dB(A) tagsüber und
von 45 dB(A) in der Nacht werden als erhebliche Stö-
rungen und Belästigungen empfunden. Dabei muss
berücksichtigt werden, dass unter anderem auch ange-
sichts individuell unterschiedlicher Empfindlichkeiten,
die Grenze zwischen Belästigung und Gesundheits-
beeinträchtigung durch Lärm fließend ist.

619. Im Übrigen ist es auch nicht sach- und interessen-
gerecht, das Schutzkonzept im Wesentlichen auf den Ge-
sundheitsschutz zu beschränken. Die nachteiligen Wir-
kungen des Fluglärms sind nicht nur gesundheitlicher
Artikel. Meist liegen sie in erster Linie in einer erhebli-
chen Minderung der gesundheitsbezogenen Lebensqua-
lität, wobei unter anderem auch Beeinträchtigungen der
Leistungsfähigkeit feststellbar sind. Beeinträchtigungen
dieser Art können gravierender empfunden werden als
bestimmte gesundheitliche Beeinträchtigungen. Mit dem
Konzept der gesundheitsbezogenen Lebensqualität wird
versucht, die Auswirkungen des Fluglärms auf Integrität
und Wohlbefinden in diesem Sinne umfassend zu ermit-
teln. Die so verstandene Lebensqualität muss als schüt-
zenswertes Gut anerkannt und gegenüber dem Interesse
am preiswerten Flugverkehr angemessen zur Geltung ge-
bracht werden.

620. Das geltende Instrumentarium zum Schutz vor
Fluglärm ist allerdings nicht annähernd geeignet, die 

Belastung auf ein gesundheitsverträgliches und in Anbe-
tracht der sonstigen Schutzinteressen der Lärmbetrof-
fenen angemessenes Maß zu vermindern. Dazu fehlt es
insbesondere an

– ausreichenden, dem Stand der Technik annähernd ent-
sprechenden Anforderungen an die zulässigen Lärm-
emissionen von Flugzeugen,

– einem gesetzlichen Schutzkonzept, das unzumutbare
Belastungen auf der Grundlage gesetzlicher Grenz-
werte durch eine angemessene und effiziente Mi-
schung von Maßnahmen des aktiven und des passiven
Schallschutzes möglichst vermeidet, und zwar nicht
nur gegenüber lärmerheblichen Neubau- oder Erwei-
terungsmaßnahmen, sondern auch gegenüber beste-
henden Flughäfen,

– einheitlichen gesetzlichen Nachtflugbeschränkungen,

– hinreichend strengen Planungsleitsätzen und Sied-
lungsbeschränkungen, die gewährleisten, dass lärm-
empfindliche Nutzungen einschließlich Wohnungen
im besonders betroffenen Flughafenumfeld nicht
mehr entstehen, sondern langfristig möglichst durch
unempfindliche gewerbliche und industrielle Nutzun-
gen verdrängt werden,

– einer Pflicht zur Erstellung eines integrierten (Flug-)
Lärmminderungsplans bzw. eines Aktionsplans nach
Maßgabe der geplanten EG-Umgebungslärmricht-
linie, der auch die Berücksichtigung von Summen-
pegeln einschließt,

– einer adäquaten Einbeziehung von Militärflughäfen
und besonders lärmrelevanten Landeplätzen in das
Schutzregime.

621. Im Hinblick auf diese vielfältigen Defizite im ge-
setzlichen Lärmschutzkonzept begrüßt der Umweltrat
die Vorschläge des Umweltministeriums zur Novellie-
rung des Fluglärmschutzgesetzes als einen wichtigen
Schritt zur Verbesserung der Belastungslage. Allerdings
bleibt der Novellierungsentwurf in einigen Punkten
durchaus unvollständig und hinter den Möglichkeiten
zurück, die dem Gesetzgeber für einen problem-
adäquaten und angemessenen Lärmschutz zu Gebote ste-
hen. Der Umweltrat sieht vor allem folgenden Nachbes-
serungsbedarf:

– Der Lärmschutz an der Quelle sollte nach dem Stand
der Technik und möglichst durch europaweite Zulas-
sungsstandards sowie Start- und Landeverbote für
Flugzeuge, die nicht diesen Standards (mindestens
der Bonusliste des Bundesverkehrsministeriums) ent-
sprechen, verschärft werden. 

– Die Schallschutzanforderungen für bestehende Flug-
häfen sollten noch weiter verschärft und möglichst
den für Neubau und wesentliche Änderungen vor-
geschlagenen angeglichen werden. Das Schutzzonen-
konzept des Fluglärmschutzgesetzes sollte außerdem
durch Schallpegelgrenzwerte – Dauerschall- und 
Maximalpegel – für die Fluglärmbelastung ergänzt
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werden, weil gerade Überflughäufigkeit und deren
Maximalpegel Lmax ganz wesentlich zur belastenden
Wirkung von Fluglärm beitragen. 

– Die Siedlungsbeschränkungen im Flughafenumfeld
sollten deutlich erweitert werden. Wenigstens von
den verfassungsrechtlichen Möglichkeiten, weiteren
Wohnungsbau entschädigungsfrei auszuschließen,
sollte erschöpfend Gebrauch gemacht werden.

– Es sollte ein allgemeines Nachtflugverbot eingeführt
werden. Durch ausgewogene Ausnahmemöglichkei-
ten kann der Übergang zu einem langfristig anzu-
strebenden, möglichst ausnahmslosen Nachtflugver-
bot angemessen abgestuft werden. Hinsichtlich des
Zeitrahmens und der Ausnahmemöglichkeiten sollte
nach Ansicht des Umweltrates eine an den Ergebnis-
sen des Frankfurter Mediationsverfahrens orientierte
Lösung (Flugverbot von 23.00 bis 5.00 Uhr; Media-
tionsgruppe Flughafen Frankfurt/Main, 2000) ange-
strebt werden.

– Es sollte unbedingt eine anspruchsvolle fluglärmbe-
zogene Lärmschutz- bzw. Aktionsplanung eingeführt
werden, die eine Beteiligung der betroffenen Bürger
und beteiligten Verbände einschließt.

– Wenigstens im Rahmen einer integrierten Lärm-
schutzplanung sollte auch die Berücksichtigung von
Summenpegeln aus den Fluglärm- und sonstigen
Lärmbelastungen gewährleistet werden.

In Anbetracht dieses weiteren Nachbesserungsbedarfs
beim Fluglärmschutz ist es für den Umweltrat nicht nach-
vollziehbar, dass das Wirtschafts- und das Verkehrs-
ministerium bereits den Novellierungsvorschlag des
Umweltministeriums als überzogenen Umweltschutz
zurückweisen. Vielmehr verhält es sich so, dass die poli-
tischen Interventionen der Wirtschafts- und Verkehrsres-
sorts auf einer einseitigen Überbewertung wirtschaft-
licher Interessen beruhen. Demgegenüber weist der
Umweltrat noch einmal nachdrücklich darauf hin, dass
das Interesse an einem preiswerten Luftverkehr nicht
über elementare Lebensbedingungen der lärmbetroffe-
nen Bevölkerung gestellt werden darf. Es ist auch nicht
einsichtig, dass lärmtechnische Verbesserungen und Ver-
besserungsmöglichkeiten im Flugzeugbau primär zur 
Ermöglichung zusätzlichen Flugverkehrs statt zur Ver-
besserung der Lage der lärmbetroffenen Anwohner ge-
nutzt werden. Die finanzielle Mehrbelastung für einen
angemessenen Lärmschutz darf nicht verweigert, son-
dern muss möglichst wettbewerbsneutral gestaltet wer-
den, indem sie gleichmäßig allen Flughäfen in Deutsch-
land und nach Möglichkeit auch in Europa auferlegt
wird.

Schließlich erinnert der Umweltrat noch einmal an den
umweltverkehrspolitischen Gesamtzusammenhang der
Fluglärmproblematik. In diesem Zusammenhang muss es
darum gehen, Kurzstreckenflüge auf lärm- und schad-
stoffärmere sowie klimafreundliche Verkehrsträger zu
verlagern.

3.2.2.3 Elektromagnetische Felder

622. Die Besorgnis über mögliche Gesundheitsgefah-
ren durch „elektromagnetische Strahlen“ in der Bevöl-
kerung nimmt zu. Diese Problematik wurde vom Um-
weltrat bereits 1994 und 1996 im Zusammenhang mit
der damals in Vorbereitung befindlichen Verordnung
über elektromagnetische Felder (26. BImSchV) disku-
tiert (vgl. SRU, 1994, Tz. 554; SRU, 1996, Tz. 543 ff.).
In dieser Verordnung werden Grenzwerte für Frequenz
und Feldstärke von Hoch- und Niederfrequenzanlagen
festgelegt. Die Grenzwertsetzung für Hochfrequenzfel-
der wurde an der vom menschlichen Körper absorbierten
Wärmeenergie, dem so genannten thermischen Effekt,
orientiert. Für die Niederfrequenzfelder war die im
menschlichen Körper induzierte Stromdichte, die natür-
licherweise 10 mA/m2 nicht überschreitet, grenz-
wertbestimmendes Kriterium. Die Grenzwerte für die
elektrische Feldstärke verhindern darüber hinaus die
Aufladung nicht geerdeter Gegenstände (z. B. Auto-
türen, Metallzäune etc.), sodass es nicht zu Kontakt-
strömen oder vorübergehenden Entladungen beim
Berühren kommt. Das in diesem Zusammenhang häufig
verwendete Wort „Elektrosmog“ ist griffig, aber miss-
verständlich, da „Smog“ (zusammengesetzt aus engl.
smoke und fog) eigentlich die besonders ausgeprägten,
mit Dunst- oder Nebelbildung verbundenen Luft-
verunreinigungen bezeichnet, die in emissionsinten-
siven Gebieten vor allem bei Inversionswetterlagen ent-
stehen. Bei dem so genannten Elektrosmog handelt es
sich dagegen um Einflüsse von unterschiedlichen Fel-
dern, Wellen und Strahlen, die unabhängig voneinander
auftreten können, verschiedene Quellen haben und sehr
unterschiedliche Wirkungsmechanismen besitzen. Da-
bei ist zwischen ionisierender Strahlung, hochfre-
quenten elektromagnetischen Feldern sowie niederfre-
quenten elektrischen und magnetischen Feldern zu
unterscheiden (vgl. Tabelle 3.2.2-7).

Um die Wirkung magnetischer Felder auf Organismen
beurteilen zu können, müssen die unterschiedlichen
Feldcharakteristika wie Zeitverlauf, Frequenz, Feld-
stärke bzw. Flussdichte, Energie, räumliche Verteilung
sowie Dauer der Einwirkung berücksichtigt werden. Zu-
dem ist zu beachten, dass die Erde ein eigenes magneti-
sches Feld aufweist und dass auch natürliche elektrische
Felder existieren.

3.2.2.3.1 Effekte der elektromagnetischen
Felder auf den Menschen

623. Das Risiko des Menschen, durch Einwirkungen
elektromagnetischer Felder zu erkranken, ist von vielen
Faktoren abhängig. Im Folgenden werden die Einflüsse
verschiedener Strahlungsarten und elektromagnetischer
Felder betrachtet. Aufgrund der Vielfalt weiterer Störfak-
toren, denen Menschen täglich ausgesetzt sind (wie z. B.
Luftschadstoffen, Lärm, Stress und möglichen Synergie-
effekten), ist das tatsächliche Risiko schwer zu ermitteln.
Zusätzlich erschwert die starke Emotionalisierung dieses
Themas die Erhebung objektiver Befunde.
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Quelle Frequenz Messabstand 
Bemerkungen 

Typ. Messwerte der 
Exposition 

Strahlenschutz 
Richtwerte* 

Rundfunksender 
Mittelwelle 1,4 MHz Leistg. 1,8 MW 

  50 m 
300 m 

450 V/m 
  90V/m 73,5 V/m* 

Grenzwerte ab ca. 350 m eingehalten 
Kurzwelle 16–10 MHz Leistg. 750 kW 

  50 m 
220 m 

121,5 V/m 
  27,5 V/m 27,5–36 V/m* 

Grenzwerte ab ca. 220 m eingehalten 
UKW 88–108 MHz Leistg. ∞# 100 kW 

ca. 1,5 km < 0,05 W/m2 2 W/m2

Grenzwerte ab ca. 250 m eingehalten 
CB-Funk, 
Walkie-Talkies 

27 MHz Leistung 
wenige Watt; 

5 cm 
bis 1 000 V/m 
und 0,2 A/m SAR < 2 W/kg 

Der SAR-Grenzwert 
für Sendeleistung 

wird bei diesen  
bis 4 W eingehalten 

Geräten 

Fernsehsender
VHF 174–216 MHz Leistg. ∞ 300 kW 

ca. 1,5 km < 0,02 W/m² 2 W/m² 
Grenzwerte ab ca. 150 m eingehalten 

UHF 470–890 MHz Leistg. ∞ 5 MW 
ca. 1,5 km < 0,005 W/m² 2–4 W/m² 

Grenzwerte ab ca. 75 m eingehalten 
Mobilfunk 
Basisstation 
D- Netz 

Leistung max. 
50 W je Kanal; 

ca. 50 m 
< 0,001 W/m² 4 W/m² 

3 cm < 2 W/m SAR < 2 W/kg Antenne am mobilen 
Sender 
(Telefonhörer) 

890–960 MHz 

Der SAR-Grenzwert 
mit Sendeleistung 

im D-Netz für Geräte 
bis 2 W eingehalten 

Mikrowellen- 
kochgeräte 

2,45 GHz Mittelwerte aus 130 
Messungen 

 5 cm 
30 cm 

   0,62 W/m² 
< 0,06 W/m² 

Geräteabstand: 
5 cm Abstand von 

der Oberfläche: 
< 50 W/m² 

Diebstahlsicherungs- 
systeme 

0,9–10 GHz zugänglicher Bereich, im 
Nutzstrahl 

< 0,002 W/m² 5–10 W/m² 

Radargeräte
Flugüberwachung 
und Militär 

1–10 GHz Leistg. 0,2–20 kW 
100 m 
1 km 

10 W/m² 
< 0,02 W/m² 

10 W/m² 

Verkehrsradar 9–35 GHz Leistg. 0,5–100 MW 
3 m 

10 m 
0,25 W/m² 

< 0,01 W/m² 
10 W/m² 

HF-Belastung 
in Ballungsräumen 

Rundfunk- und 
Fernsehsender 

Höchstwerte an 
wenigen Orten 
Deutschlands 

0,1–0,4 W/m² 2–4 W/m² 

Tabel le 3.2.2-7

Frequenzen und Richtwerte der Emittenten elektromagnetischer Felder

* Grenzwerte nach 26. BlmSchV
Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz, 1999



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 287 – Drucksache 14/8792

3.2.2.3.1.1 Ionisierende Strahlung
624. Die von der Einwirkung ionisierender Strahlung
ausgehende Gefahr von Leukämieerkrankungen, direkten
Fehlbildungen des Fetus (Teratogenese) oder irreparablen
Schädigungen der chromosomalen DNA ist wissenschaft-
lich unumstritten. Über den auslösenden Mechanismus
liegen bereits genaue Erkenntnisse vor. Die Art der
ionisierenden Strahlung kann dabei verschieden sein.
Ionisierend wirken die Röntgenstrahlung, die radioaktive
Strahlung, die elektromagnetische Gammastrahlung und
die Teilchenstrahlung (Alpha-, Beta- und Neutronenstrah-
lung). Um die biologische Wirkung beschreiben zu kön-
nen, muss die Energiedosisleistung (gesamte absorbierte
Energiedosis pro Zeit [dD/dt]) unter Berücksichtigung der
Strahlenart (Äquivalenzdosis) bestimmt werden. Die so-
matisch schädigenden Effekte sind auf die radikalbilden-
den Eigenschaften der ionisierenden Strahlen zurückzu-
führen. Werden Bestandteile der DNA durch Radikale
verändert, kann es zum Ausfall der Zellfunktion, also
dem Absterben einzelner Zellen, oder zur Zellentartung
(Tumorbildung) kommen. Besonders gefährdet sind
sämtliche Zellen mit einer hohen Teilungsrate (für die
Gewichtungsfaktoren, die dies zum Ausdruck bringen,
s. Tabelle 3.2.2-8). Von einer derartigen Schädigung sind
daher meist zunächst das blutbildende (hämatopoetische)
Organ und die Zellen der Keimbahn betroffen. Erbgut-
schäden in Keimzellen sind als besonders kritisch zu be-
trachten, da sie zu Fehlbildungen und angeborenen Er-
krankungen auf die Nachkommen führen können.

625. Da im Bereich der ionisierenden Strahlung eine
Dosis-Wirkungs-Beziehung gut ermittelt werden kann, ist
es möglich, insbesondere beruflich exponierte Personen
vor ionisierenden Strahlen hinreichend zu schützen. Der
Umweltrat sieht zurzeit im Zusammenhang mit dem Ein-
fluss ionisierender Strahlen auf die menschliche Gesund-
heit keinen akuten Handlungsbedarf.

Tabel le 3.2.2-8

Gewichtungsfaktoren zur Umrechnung einer
Teilkörperbestrahlung in die gleichwertige 

effektive Ganzkörperdosis der Internationalen 
Strahlenschutzkommission der WHO

Körperteil Gewichtungs-
faktor 

Keimdrüsen 0,20

Rotes Knochenmark, Dickdarm, 
Lunge, Magen 0,12

Blase, Brust, Leber, 
Speiseröhre, Schilddrüse 0,05

Übrige Körperbereiche 
(außer Haut und Knochenoberfläche) 0,05

Haut, Knochenoberfläche 0,01

Quelle: ICRP, 2000

3.2.2.3.1.2 Hochfrequente elektromagnetische
Felder (1 MHz bis 300 GHz)

Störungen bei medizinischen Implantaten

626. Es ist seit langem bekannt, dass hochfrequente
Felder einen Störeffekt auf medizinische Implantate
(Herzschrittmacher), Hörgeräte, Insulinpumpen und
Impulsgeber für Parkinsonkranke haben. So kann z. B.
die Funktion von Herzschrittmachern sowohl durch hoch-
frequente als auch durch niederfrequente elektromagne-
tische Felder beeinträchtigt werden. Dies kann einen
asynchronen Rhythmus oder eine ausbleibende Stimula-
tion des Herzens zur Folge haben (HAUSER et al., 1985).
Eine Störung von Herzschrittmachern bei Mobilfunknut-
zung ist bis zu einem Abstand von maximal 20 cm beob-
achtet worden, sodass Patienten in der Regel risikolos 
telefonieren können, wenn ein ausreichender Abstand
zwischen Telefon und Schrittmacher eingehalten wird.

Emissionen elektromagnetischer Felder von anderen
Geräten und Anlagen, z. B. Diebstahlsicherungen, kön-
nen die besonders störanfälligen medizinischen Implan-
tate und Körperhilfen ebenfalls in ihrer Funktion beein-
trächtigen. Aus der Sicht des Umweltrates ist es deshalb
erforderlich, die Emissionen zu spezifizieren und an den
Geräten auszuweisen sowie die Verträglichkeit dieser
Geräte für Risikogruppen weiterhin zu verbessern.

Kanzerogene Wirkung

627. Bezüglich einer kanzerogenen Wirkung elektro-
magnetischer Felder liefern wissenschaftliche Fall-Kon-
troll-Studien keine belastbaren Daten. Es gibt bisher
keine Hinweise darauf, dass Augen- oder Hirntumore un-
ter dem Einfluss elektromagnetischer Felder entstehen
oder in ihrem Wachstum gefördert werden (INSKIP et al.,
2001; JOHANSEN, 2000; MUSCAT et al., 2000; 
HARDELL et al., 1999). Nicht sicher geklärt ist bislang,
ob eine Beziehung zwischen nicht ionisierender Strah-
lung (hochfrequente und niederfrequente Felder) und
dem Entstehen von Brustkrebs (Mammakarzinom) be-
steht.

Epidemiologische Studien, in denen an großen Gruppen
(1 492 bzw. 20 000 Personen) die berufliche Exposition
gegenüber elektromagnetischen Feldern untersucht wur-
de, zeigten keine Erhöhung der Mortalität und keinen An-
stieg der Krebsrate (Zusammenfassung s. ROTHMAN,
2000). Die Höhe der Exposition lag zwischen zwei und
zehn mW/cm2 (ROBINETTE et al., 1990; HILL, 1988;
MILLHAM, 1988). In zwei Studien wird ein leichter
Anstieg lymphatischer und hämatopoetischer Tumore
verzeichnet. Dies könnte ein Hinweis auf eine chroni-
sche Belastung durch elektromagnetische Felder (Ra-
dar) am Arbeitsplatz sein, jedoch sind die Häufigkeiten
der aufgetretenen Tumorfälle zu gering, um eine Korre-
lation herstellen zu können (ROBINETTE et al., 1990;
MILLHAM, 1998). Vergleichbar hohe Belastungen am
Arbeitsplatz kommen in der Normalbevölkerung übli-
cherweise nicht vor.

Allerdings existieren auch epidemiologische und tier-
experimentelle Studien, die im Widerspruch zu den darge-
stellten Untersuchungen stehen. Diese zeigen hinsichtlich
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ihrer Hinweise auf eine Kanzerogenität eine schwache
Korrelation auf (COOGAN und ASCHENGRAU, 1998;
VENA et al., 1996; WOLFF et al., 1996). Daher kann ein
Effekt nicht völlig ausgeschlossen werden.

Im Hinblick auf ein mögliches Krebsrisiko durch hoch-
frequente elektromagnetische Felder des Mobilfunks lie-
gen ebenfalls einige epidemiologische Studien vor
(Tz. 635 ff.).

628. Die Ermittlung einer Dosis-Wirkungs-Beziehung
bereitet Schwierigkeiten, da unter anderem bislang noch
kein geeigneter Dosimeter zur Verfügung steht, der die
Erfassung der individuellen Exposition zulässt. Aufgrund
der Vielzahl an verschiedenen Quellen hochfrequenter
elektromagnetischer Felder ist es nicht möglich, bei der
dosimetrischen Erfassung das jeweils emittierende Gerät
zu selektieren. Das Signal häuslicher Quellen (z. B.
DECT-Telefone, Mikrowellen, Computer, Monitore) un-
terscheidet sich zwar hinsichtlich der Frequenz und In-
tensität, es findet aber in der Regel eine Überlagerung der
einzelnen Signale statt. Die gleiche Schwierigkeit besteht
bei der individuellen Erfassung der Felder des Mobil- und
Rundfunks (s. auch Tz. 635 ff.).

Thermische Wirkung

629. Hochfrequente Felder, insbesondere Mikrowellen,
erzeugen Wärme, wenn sie von einem Organismus absor-
biert werden. Wenn der Wärmeeffekt ausreichend hoch
ist, kann er zu Verbrennungen, verstärkter Blutungsnei-
gung (Hämorrhagien), Gewebsnekrosen oder sogar zum
Tod führen. Es ist wissenschaftlich gesichert, dass eine
übermäßige Erwärmung des Körpers oder von Körper-
teilen durch eine Absorption elektromagnetischer Energie
schädlich ist (HUTTER et al., 2001).

Damit Reaktionen in Form von Wärmeeffekten, Dipolwir-
kungen oder Veränderungen der Ionenpermeabilität von
Zellmembranen auftreten, müssen jeweils Schwellen der
Feldstärke überschritten werden. Die Eindringtiefe elek-
tromagnetischer Felder in die Haut und tiefer liegende Ge-
webe ist stark von der Frequenz, der Expositionsdauer und
den dielektrischen, d. h. die Leitfähigkeit betreffenden Ei-
genschaften des Gewebes abhängig. Durch Untersuchun-
gen, in denen Frequenzen hochfrequenter elektromag-
netischer Felder eingesetzt wurden, die im Bereich des
täglichen Lebens eine Rolle spielen, konnte die Bedeutung
der auftretenden Temperaturerhöhung für die menschliche
Gesundheit jedoch nicht geklärt werden.

630. Für die Exposition gegenüber Radarwellen am Ar-
beitsplatz wurden Grenzwerte zum Schutz der Beschäf-
tigten festgelegt, die sich an medizinischen Kriterien
orientieren und das Risiko einer Gefährdung minimieren.
In epidemiologischen Studien wurde eine lineare Dosis-
Wirkungs-Beziehung errechnet. Aus präventivmedizini-
schen Gründen wird empfohlen, Expositionen im Bereich
von 10 bis 100 mW/cm2 zu vermeiden (RICHTER et al.,
2000). Da die Exposition der Normalbevölkerung deut-
lich unterhalb dieser Werte liegt, erscheint es zurzeit nicht
erforderlich, weiter reichende Vorsorgemaßnahmen zum
Schutz der Bevölkerung vor Radarwellen einzuleiten.

631. Die thermische Wirkung hochfrequenter Felder auf
Gewebe wurde größtenteils in in vitro-Studien oder in
Tierexperimenten untersucht. Nach den vorliegenden
Untersuchungen ist der thermische Effekt bei den für die
Normalbevölkerung vorkommenden Expositionen auf
experimentell erzeugte Zellmembranen zu gering, um
Verhalten und Funktion dieser Membranen zu stören 
(EIBERT et al., 1999). Dagegen konnte bei genetisch ver-
änderten niederen Organismen bei hoher Mikrowellenbe-
strahlung eine induzierte Stressantwort in Form einer ver-
mehrten Produktion von Hitzeschockproteinen (hsp)
beobachtet werden (DANIELLS et al., 1998). Ähnliche
Ergebnisse wurden in Versuchen mit Ratten erzielt. Es ist
allerdings eher unwahrscheinlich, dass ein leichter An-
stieg der Konzentration von Hitzeschockproteinen unter
Befeldung eine Auswirkung auf die Gesundheit höherer
Organismen hat. Eine Exposition gegenüber einer hohen
Mikrowellenbestrahlung kommt zudem normalerweise
nicht vor. Auch wenn die Übertragbarkeit der betreffen-
den Untersuchungsergebnisse auf den Menschen fraglich
ist, muss die Energieabsorption der Gewebe kritisch be-
trachtet werden. Sie ist jedoch bei der Festlegung der
Grenzwerte der 26. BImSchV bereits beachtet worden.

632. Für die Risikobewertung muss zusätzlich auf das
Auge als kritisches Organ hingewiesen werden, da das In-
nere des Auges, insbesondere die Linse, temperatur-
isoliert ist und nur ein geringer Wärmeaustausch mit dem
umgebenden Gewebe stattfindet. In der wissenschaft-
lichen Diskussion wurde die Bildung des Grauen Stars
(Katarakt) durch die thermische Wirkung elektromagne-
tischer Felder der Mobilkommunikation als möglich er-
achtet. Es zeigte sich jedoch, dass dieses Krankheitsbild
aufgrund der geringen Strahlungsintensität nicht durch
die Nutzung von Mobiltelefonen hervorgerufen werden
kann. Dagegen ist bekannt, dass Mikrowellen in hoher In-
tensität zur Erwärmung der Augenlinse führen und so die
Bildung eines Katarakts auslösen können. Für beruflich
exponierte Personen existieren daher besondere Schutz-
anweisungen (CUTZ, 1998).

Auswirkungen auf das Hörorgan sind bisher nicht be-
kannt. Die Möglichkeit des Absterbens der Sinneshärchen
(Kinocilien) des Hörorgans konnte trotz intensiver For-
schung nicht bestätigt werden, sodass nach derzeitigem
Wissensstand eine Schädigung des Hörorgans ausge-
schlossen zu sein scheint.

633. Die „Wärmewirkung“ wird im Rahmen der Elek-
trotherapie auch medizinisch genutzt (Diathermie) und
gilt hier aufgrund der relativ kurzen Anwendungszeit als
unbedenklich. Die Feldintensitäten liegen dabei um
Größenordnungen über den bei Mobiltelefonen und Mo-
bilfunksendeanlagen eingesetzten Intensitätsbereichen.
Jedoch wird diese Therapie über einen verhältnismäßig
kurzen Zeitraum eingesetzt (gewöhnlich zwischen 30 und
60 Minuten).

Athermische Effekte

634. Neben kanzerogenen und thermischen Wirkungen
hochfrequenter Felder werden athermische Effekte ver-
schiedener Art diskutiert. Ein wesentlicher Einfluss auf
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Zellmembranen konnte bislang nicht nachgewiesen 
werden. Untersuchungen in vitro zeigten jedoch, dass
möglicherweise ein Einfluss auf die Durchlässigkeit der
Blut-Hirn-Schranke besteht. Diese verhindert den unkon-
trollierten Übertritt nicht fettlöslicher Substanzen in den
Liquorraum des Gehirns und des Rückenmarks anhand von
Zell-Zell-Kontakten (tight-junctions) zwischen Endothel-
zellen und einer dichten Gliazellschicht. Wirken hoch-
frequente Felder auf dieses System, könnte es auch für
nicht fettlösliche Substanzen durchlässig werden. Hierzu
existieren unterschiedliche wissenschaftliche Aussagen
(SCHIRMACHER et al., 2000; SALFORD et al., 1994).
Eine gesundheitliche Gefährdung der Menschen und Tiere
durch eine biologische Wirkung der elektromagnetischen
Felder kann jedoch aufgrund der vorliegenden Daten
ebenfalls als äußerst unwahrscheinlich eingestuft werden.

Mobilfunk

635. In den letzten Jahren ist der Markt der mobilen
Kommunikation stark gewachsen. Dadurch bedingt hat
sowohl die Anzahl der verschiedenen Mobilfunksen-
deanlagen als auch die der Mobiltelefone zugenommen.
Die Betreiber streben an, dem Kunden ein mehr oder we-
niger flächendeckendes Netz anzubieten, weshalb an vie-
len Standorten sichtbare oder nicht sichtbare Sendeanla-
gen (z. B. in Kirchtürmen oder im Dachgeschoss hoher
Wohnhäuser) errichtet worden sind. Zurzeit hält diese
Entwicklung noch an, sodass weiterhin Sendeanlagen er-
richtet und in Betrieb genommen werden.

Aufgrund des starken Wachstums in diesem Technologie-
bereich ist in der Öffentlichkeit die Befürchtung verbrei-
tet, dass die Zunahme der hochfrequenten Felder einen
schädlichen Einfluss auf die Gesundheit haben könnte.
Zahlreiche Bürgerinitiativen, die Interessen von Personen
vertreten, die ihre Gesundheit gefährdet sehen und sich
durch den Mobilfunk belästigt fühlen, befürchten insbe-
sondere einen schädlichen Einfluss durch Emissionen der
Mobilfunksendeanlagen. Den Mobiltelefonen werden da-
bei nicht zwangsläufig die gleichen Bedenken entgegen
gebracht. Es wird befürchtet, dass wohnortnahe Sende-
anlagen unter anderem Krebs, Konzentrations- und
Leistungsstörungen sowie unterschiedliche unspezifische
Krankheitssymptome auslösen können. Von den Bürger-
initiativen wird eine drastische Reduzierung der bestehen-
den Grenzwerte und eine Abschaltung bzw. die Nicht-In-
betriebnahme einzelner Sendeanlagen gefordert. Häufig
wird als Grund für die Notwendigkeit einer Abschaltung
eine Zunahme der Erkrankungshäufigkeit – meist bei Kin-
dern – angeführt, die erst nach Inbetriebnahme der ent-
sprechenden Sendeanlage aufgetreten sei. Diese Be-
schwerden werden im Allgemeinen auf die emittierten
„unsichtbaren“ hochfrequenten Felder zurückgeführt.
Häufig bessern sich die unspezifischen Beschwerden der
Kinder bei Wechsel des Wohnortes oder der „belasteten“
Schule. Ein gesundheitsschädlicher Einfluss der Sendean-
lage kann jedoch nicht ohne ärztliche und sozialpsycholo-
gische Überprüfung als Begründung für das Entstehen von
Krankheiten angesehen werden.

636. Gegen die Begründetheit der vorgebrachten Be-
denken und Befürchtungen sprechen die Ergebnisse aus

wissenschaftlichen Forschungsarbeiten über die gesund-
heitlichen Auswirkungen von elektromagnetischen Fel-
dern aus Mobilfunksendeanlagen und Mobiltelefonen
(SSK, 2001). Ein grundsätzliches Problem bei der Beur-
teilung gesundheitlicher Auswirkungen besteht allerdings
in der Erfassung der individuellen Exposition gegenüber
einzelnen Emittenten. Bei der Erfassung der spezifischen
Absorptionsrate (SAR) kann keine Zuordnung der emit-
tierten Felder zu den verschiedenen häuslichen und exter-
nen Quellen getroffen werden. Insbesondere Immissionen
von Sendeanlagen können auf diese Weise nicht bestimmt
werden, da die Intensität dieser Anlagen mit zunehmen-
dem Abstand kontinuierlich geringer wird. Es kommt zu
einer Überlagerung der Felder, deren spezifische Diffe-
renzierung zurzeit technisch noch nicht möglich ist. Die
Bestimmung der individuellen Exposition gegenüber
Sendeanlagen wird voraussichtlich auch zukünftig pro-
blematisch bleiben (BLETTNER et al., 2000).

Hinsichtlich der Bewertung der Emissionsquellen muss
berücksichtigt werden, dass die Exposition der Bevölke-
rung gegenüber den eingeschalteten und sendenden
Mobiltelefonen, schon aufgrund des Abstandes zum
Körper, wesentlich höher ist als die Exposition gegenüber
Mobilfunksendeanlagen. Im Haushalt zählen zu den be-
deutenderen Emissionsquellen insbesondere auch die
schnurlosen Telefone (DECT), deren Basisstationen im
Gegensatz zu einem Mobiltelefon ständig Signale senden.

637. Die im Bereich der kanzerogenen Wirkungen
durchgeführten epidemiologischen Fall-Kontroll- und Ko-
hortenstudien sind größtenteils inhomogen und inkonsis-
tent. Vereinzelte Hinweise auf einen Zusammenhang sind
entweder nicht reproduzierbar – etwa im Tierversuch –
oder statistisch nicht korrelierbar. Darüber hinaus ist die
Krebsinzidenz in diesen Studien zu gering, um eine ver-
lässliche statistische Auswertung durchführen zu können
(ROTHMAN, 2000).

Die derzeit verbreitete Mobilfunktechnik hat sich erst in
den letzten fünf bis zehn Jahren etabliert. Für Tumorindu-
zierung und Tumorbildung muss wahrscheinlich ein länge-
rer Zeitraum angenommen werden. Eine erhöhte Tumor-
häufigkeit wäre daher gegenwärtig noch nicht feststellbar.
Anhaltspunkte für einen entsprechenden Wirkmechanis-
mus existieren bislang nicht. Eine abschließende Aussage
kann jedoch aufgrund des zu kurzen Beobachtungszeit-
raums noch nicht getroffen werden.

638. Thermische Effekte sind bei Mobilfunksende-
anlagen eher unerheblich und haben lediglich bei Mo-
biltelefonen eine Bedeutung. Die Eindringtiefe in Ge-
webe beträgt bei Mobiltelefonen nur wenige Zentimeter
(BERNHARDT, 1999). Bei einem längeren Telefonat be-
trägt die Temperaturerhöhung des in unmittelbarem Kon-
takt zum Mobiltelefon stehenden Gewebes maximal 1 °C.
Weitere relevante Ergebnisse aus Studien zu thermischen
Effekten werden an anderer Stelle beschrieben (Tz. 631).

639. Athermische Effekte, wie etwa ein Einfluss auf
Zellmembranen durch im Mobilfunk eingesetzte Fre-
quenzen, konnten nicht nachgewiesen werden. In einigen
in vitro-Untersuchungen wurde ein geringer Effekt auf
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Organsysteme, wie z. B. auf die Blut-Hirn-Schranke, er-
mittelt (s. auch Tz. 634). Die Relevanz dieser Beobach-
tung für die Auswirkung auf den Menschen ist weitge-
hend ungeklärt.

Eine in Bayern an Rindern durchgeführte epidemiologi-
sche Studie zur Frage von athermischen Effekten erwies
sich als nicht geeignet, einen Einfluss elektromagnetischer
Felder auf die Gesundheit von Rindern zu belegen oder zu
widerlegen. Nachträglich stellte sich heraus, dass bei der
Auswahl der untersuchten Betriebe verschiedene Einfluss-
größen, wie die verschiedenen Rinderrassen, die Rinder-
viruserkrankung BVD (bovine virus disease) und die geo-
graphische Lage, zu wenig berücksichtigt worden waren.
Diese Faktoren haben, wie auch die nicht ausreichend kon-
trollierten Parameter der Leistung (z. B. Milchproduktion)
und des Verhaltens (z. B. Liegezeit während des Wieder-
käuens), die Ergebnisse stark beeinflusst. Eine Beeinträch-
tigung dieser Parameter durch die Nähe zu Rundfunk- bzw.
Mobilfunksendeanlagen lässt sich dennoch nicht völlig
ausschließen (Bayrisches Umweltministerium, 2000).

Das ECOLOG-Institut hat im Auftrag von zwei Mobil-
funkbetreibern eine Zusammenfassung und Bewertung
der Forschungsarbeiten bezüglich elektromagnetischer
Felder vorgenommen und kommt zu dem Schluss, dass
vorsorgliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung er-
forderlich sind (HENNIES et al., 2000). In dieser Bewer-
tung wird aufgrund nach wie vor offener Forschungsfra-
gen die Empfehlung für eine drastische Absenkung der
Grenzwerte ausgesprochen. Das ECOLOG-Institut kriti-
siert die angewendeten Methoden vorliegender For-
schungsarbeiten dahin gehend, dass insbesondere statis-
tische Methoden inkorrekt angewendet und deshalb
falsche Schlussfolgerungen gezogen worden seien. Diese
Kritik richtet sich vornehmlich gegen solche Studien, 
die keinen Hinweis auf eine gesundheitliche Schädigung
aufzeigen. In einer Stellungnahme zum Gutachten des 
ECOLOG-Instituts werden formale Mängel und analyti-
sche Fehler dieser Arbeit angeführt (VOLLRATH, 2001).
In dem Gutachten seien Forschungsergebnisse in einen
falschen Kontext gestellt und in unzulässiger Art und
Weise extrapoliert. Es werden überwiegend Forschungsar-
beiten berücksichtigt, in denen mit elektromagnetischen
Feldern gearbeitet wird, die im Mobilfunk nicht zur An-
wendung kommen, z. B. Mikrowellen oder Radarstrahlen.
Größtenteils wurden tierexperimentelle Studien betrach-
tet, ohne dass dies explizit erwähnt wird. Deren Ergebnisse
werden für humantoxikologische Betrachtungen herange-
zogen, obwohl eine Übertragbarkeit dieser tierexperimen-
tellen Studien auf Menschen nicht gegeben ist.

Darüber hinaus werden kausale Zusammenhänge zwi-
schen elektromagnetischen Feldern und Gesundheits-
beeinträchtigungen beim Menschen postuliert. Hierfür
wurden in der abschließenden Bewertung in der Regel nur
Studien berücksichtigt, die einen Effekt zeigen. Die zahl-
reichen Untersuchungen, in denen kein Effekt gefunden
wurde, werden dagegen nur in der tabellarischen Darstel-
lung aufgeführt, jedoch im Text nicht angemessen berück-
sichtigt und bewertet. In seiner Stellungnahme kommt
VOLLRATH zu dem Schluss, dass das Gutachten des
ECOLOG-Instituts die Fragestellung nach Auswirkungen

Pulsung

Eine Besonderheit der Wechselfelder sind gepulste (ge-
taktete) Felder. Hier wird z. B. ein Gleichfeld kurzzeitig
unterbrochen (getaktet), wobei dieses periodisch oder
aperiodisch erfolgen kann (jede leitergebundene binäre
Datenübertragung beruht auf diesem Verfahren). Dieses
Prinzip wird auch in der drahtlosen Informationsüber-
tragung eingesetzt: Hier wird ein sich in den Raum aus-
breitendes Hochfrequenz-Signal (elektromagnetische
Welle) im Allgemeinen konstantperiodisch niederfre-
quent getaktet und in diesem Zeitschlitz die kompri-
mierte digitalisierte Information übertragen. Auf dieser
Technik beruht die Funktionsweise des GSM-Standards
in der Telekommunikation (D- bzw. E-Netz); hier wird
mit 217 Hz getaktet.

des Mobilfunks auf die menschliche Gesundheit nicht aus-
reichend fokussiert (VOLLRATH, 2001). Dadurch wird
eine Gefährdung der Bevölkerung durch elektromagneti-
sche Felder suggeriert, für die nach dem bisherigen For-
schungsstand keine Anhaltspunkte bestehen.

640. In der Bevölkerung bestehen zusätzlich Bedenken,
dass die extrem gepulsten Felder (vgl. Kasten unten) der
UMTS, die in absehbarer Zeit von neu errichteten Sen-
deanlagen emittiert werden, einen gesundheitlichen Scha-
den hervorrufen können. Wie auch bei Feldern des derzeit
aktiven Mobilfunks, werden hier Wirkungsmechanismen
vermutet, die in Bio-Regulationssysteme des Körpers ein-
greifen. Diese Annahme gründet sich darauf, dass diese
Regulationssysteme über elektrische Signale gesteuert
werden. Die im Körper wirkenden und in kurzen Abstän-
den aufeinander folgenden elektrischen Signale haben
Ähnlichkeit mit gepulsten (getakteten) Feldern des
Mobilfunks. Aufgrund dieser Analogie wird befürchtet,
dass gepulste elektromagnetische Felder einen unkontrol-
lierten steuernden Einfluss auf den körpereigenen Bio-
rhythmus haben könnten. Über einen Einfluss des UMTS-
Signals auf die menschliche Gesundheit kann zurzeit
keine Aussage getroffen werden, da noch keine Studien zu
UMTS vorliegen. Ein so genanntes Standardsignal, das
das UMTS-Signal repräsentieren soll, wurde in der For-
schung erst kürzlich eingeführt. Forschungsarbeiten in
dieser Richtung beginnen zurzeit.

641. Die Schwierigkeiten bei der Bewertung gesund-
heitlicher Auswirkungen des Mobilfunks gründen sich
vor allem darauf, dass die Technologien für die mobile
Kommunikation relativ neu sind. Bislang konnte weder
ein Wirkmechanismus hochfrequenter Felder noch eine
gesundheitliche Schädigung durch eine chronische Ein-
wirkung beschrieben werden. Eine abschließende Aus-
sage bezüglich der gesundheitlichen Relevanz für
Mensch und Umwelt kann infolgedessen noch nicht ge-
troffen werden. Die Hinweise aus bislang veröffentlichten
Studien geben nach Ansicht des Umweltrats jedoch zur-
zeit keinen Anlass zur Besorgnis. Eine gesundheitliche
Schädigung der Bevölkerung durch elektromagnetische
Felder der Mobilkommunikation ist nach derzeitigem
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Wissensstand eher unwahrscheinlich. Da sich die bislang
ermittelten wissenschaftlichen Ergebnisse als strittig er-
wiesen haben, ist es notwendig, die weiteren Entwick-
lungen in der Forschung zu beobachten.

3.2.2.3.1.3 Niederfrequente magnetische Felder
(1 Hz bis 100 Hz)

Eine thermische Wirkung wie bei hochfrequenten Feldern
tritt bei niederfrequenten elektrischen und magnetischen
Wechselfeldern nicht auf.

Kanzerogene Wirkung

642. Niederfrequente Wechselfelder gehen fast aus-
schließlich von der häuslichen Stromversorgung und den
zuliefernden Hochspannungsleitungen aus. Auch für
diese Felder wird eine kanzerogene Wirkung seit langem
diskutiert, allerdings konnte bislang weder ein Wirk-
mechanismus aufgezeigt noch durch epidemiologische
Studien ein Risiko ermittelt werden.

In der Öffentlichkeit besteht insbesondere die Befürch-
tung, dass durch die Magnetfelder der häuslichen Ener-
gieversorgung Leukämie bei Kindern ausgelöst werden
könnte. Eine statistisch abgesicherte Korrelation zwi-
schen niederfrequenten magnetischen Feldern und der
Häufigkeit von Leukämie bei Kindern konnte jedoch bis-
lang nicht nachgewiesen werden. Neuste Studien weisen
eine schwache Korrelation zwischen Leukämien im Kin-
desalter und Magnetfeldern der häuslichen Energiever-
sorgung (> 0,4 μT) auf. Eine Studie kommt zu dem
Schluss, dass weniger als 1 % der Fälle aller Leukämien
bei Kindern in Deutschland (3 bis 4 Fälle von ca. 620 Fäl-
len im Jahr) auf die Exposition durch magnetische Felder
zurückzuführen wäre, sofern ein kausaler Zusammenhang
vorläge (SCHÜZ und MICHAELIS, 2001; MICHAELIS
et al., 1998). Bei der Auswertung dieser Aussage muss
berücksichtigt werden, dass eine Korrelation von zwei Er-
eignissen keine Aussage über das Vorliegen einer Kausal-
beziehung zulässt. Zudem ist kein Wirkmechanismus be-
kannt, der die von MICHAELIS et al. (1998) dargestellte
Assoziation zwischen dem Entstehen von Leukämie bei
Kindern und den Magnetfeldern der häuslichen Energie-
versorgung erklären könnte. Zusätzlich sind die Fallzah-
len, die einen solchen Zusammenhang ausweisen, im Ver-
gleich mit der Gesamtbevölkerung sehr gering.

643. Der Versuch, einen theoretischen Wirkmechanis-
mus aufzuzeigen, ist mit der Melatonin-Hypothese ge-
macht worden und wurde vom Umweltrat bereits disku-
tiert (vgl. SRU, 1996, Tz. 543). Im Folgenden wird auf
die physiologischen Zusammenhänge näher eingegan-
gen: Melatonin ist das Hormon der Zirbeldrüse (Epi-
physe, Pinealorgan), das tagsüber durch das sichtbare
Licht in seiner Produktion und Ausschüttung gebremst
wird. Nachts findet eine höhere und ungebremste Mela-
toninausschüttung statt, weshalb der Melatoninspiegel
im Blut nachts höher ist als tagsüber. Es wird angenom-
men, dass elektromagnetische Felder unabhängig von
ihrer Frequenz auf die gleiche Weise wie der Spektral-
bereich des sichtbaren Lichts hemmend auf das Pineal-
organ wirken können. Da es sich bei Melatonin um ein

Hormon der eigenen Körperabwehr handelt, das eine
wachstumshemmende Wirkung auf maligne Melanome
hat, könnte durch eine Absenkung des Spiegels im Blut
unter dem Einfluss elektromagnetischer Felder hypothe-
tisch eine Tumorbildung begünstigt werden. Eine Re-
duktion der Melatonin-Bildung konnte bereits mehrfach
an isolierten Pinealorganen und Pinealocyten-Kulturen
gezeigt werden (ROSEN et al., 1998; RICHARDSON
et al., 1992; CREMER-BARTELS et al., 1984). Im Tier-
modell (Ratten) wurde eine Reduzierung von Melatonin
durch zirkulär polarisierte Wechselfelder von 50 und
60 Hz bei 100 μT beschrieben. Dadurch wird das Wachs-
tum vorhandener Karzinome nicht mehr gehemmt (indi-
rekte kanzerogene Wirkung) (LOSCHER et al., 1998;
KATO et al., 1994). Die Melatonin-Hypothese konnte
am Menschen bislang nicht bestätigt werden; es werden
jedoch zurzeit zwei Studien zur Wirkung am Menschen
in Witten-Herdecke und Kansas City/Missouri an frei-
willigen Probanden durchgeführt (GRAHAM et al.,
2000). In diesen Studien werden die Veränderungen der
nächtlichen Melatoninspiegel unter dem Einfluss der
gleichen experimentellen Bedingungen wie im Tierex-
periment gemessen. Erste Ergebnisse der deutschen Stu-
die zeigen jedoch bei einer Befeldung mit 60 Hz und
100 μT keine entscheidenden Veränderungen der nächt-
lichen Melatoninspiegel beim Menschen.

Athermische Effekte

644. Im Niederfrequenzbereich werden Erregungen von
Nerven- und Muskelgewebe als biologisch relevante
Wirkungen angesehen. Der Schwellenwert für eine
gesundheitliche Beeinflussung liegt bei 100 mA/m2 im
Frequenzbereich zwischen 1 Hz bis 1 kHz. Durch die be-
stehenden Grenzwerte, die um den 10fachen (Arbeits-
platz) und 15fachen Faktor (Bevölkerung) unterhalb des
Schwellenwertes liegen, werden auch geringfügige 
Beeinflussungen des zentralen Nervensystems und Mag-
netophosphene (Lichterscheinung aufgrund nicht adäqua-
ter, d. h. magnetischer Reizung des Sehorgans) ausge-
schlossen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass aus wissen-
schaftlicher Sicht bislang keine Indizien oder Anhalts-
punkte für eine gesundheitliche Schädigung von Organis-
men durch hochfrequente Felder des Mobilfunks
aufgezeigt werden konnten. Im Bereich der niederfrequen-
ten elektromagnetischen Felder der häuslichen Stromver-
sorgung existiert lediglich eine schwache Korrelation zu
kindlichen Leukämiefällen, ohne dass dieser Zusammen-
hang durch einen Wirkmechanismus erklärt werden könn-
te. Eine zusammengefasste Darstellung für eine Asso-
ziation von Hinweisen bzw. Einzelfunden ist in
Tabelle 3.2.2-9 dargestellt.

Selbst bei Personen, die beruflich gegenüber elektroma-
gnetischen Feldern exponiert wurden, konnten in umfas-
senden Kohorten- und Fall-Kontroll-Studien eine kanze-
rogene Wirkung oder athermische Effekte nicht belegt
werden. Einzelfunde in diesem Zusammenhang (vgl. z. B.
Tabelle 3.2.2-9) sind weder eindeutig und schlüssig, noch
wurden sie in Folgeuntersuchungen bestätigt.
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Grenz- und Richtwerte für Hochfrequenz- und 
Niederfrequenzanlagen

645. Bis 1994 galten im Allgemeinen die Richtwerte
nach DIN (DIN VDE 0848 Teil 2). Diese Werte werden
seit Inkrafttreten der 26. BImSchV (1. Januar 1997) nicht
mehr berücksichtigt. Die zurzeit geltenden Basisgrenz-
werte richten sich nach den physikalisch messbaren
Größen (Referenzwerte). Für Deutschland und die EU lie-
gen sie im Wesentlichen in der gleichen Größenordnung
(WHO, 2000; ICNIRP, 1998). In der 26. BImSchV wird
die thermodynamische Gesetzmäßigkeit des Energieein-
trags der Emittenten und die akute Wirkung bewertet,
ohne jedoch die potenzielle athermische Wirkung zu
berücksichtigen (vgl. Tabelle 3.2.2-10 sowie Tz. 622).

In anderen europäischen Ländern kam man zu anderen
Werten: Italien unterscheidet zwischen einem Kurzzeit-
Vorsorgewert von 1 W/m2 und einem Dauerbelastungs-
Vorsorgewert von 0,1 W/m2. In der Schweiz wurden für
die Mobilfunk-Frequenzen differenzierte Vorsorgewerte

festgelegt. Bei einer Frequenz von 900 MHz beträgt der
Grenzwert 0,042 W/m2 und bei 1 800 MHz beträgt er
0,095 W/m2. Extreme Vorsorgewerte von 0,001 W/m2,
denen kein Wirkungsbezug zugrunde liegt, wurden im
Rahmen einer freiwilligen Vereinbarung zwischen einem
einzigen Mobilfunkbetreiber und der Stadt Salzburg emp-
fohlen (OBERFELD und KÖNIG, 2001; Salzburger Re-
solution, 2000). Die Werte dieser Vereinbarung können
zurzeit nicht eingehalten werden.

646. Die Einhaltung der geltenden Basisgrenzwerte der
26. BImSchV wurde in Schleswig-Holstein durch Mes-
sungen an 12 verschiedenen Messorten unter Berück-
sichtigung von Mobilfunksendeanlagen, Rundfunk-
(Lang-, Mittel- und Kurzwelle) und Fernsehsendeanlagen
sowie häuslichen Quellen elektromagnetischer Felder
(z. B. Mobiltelefon, Babyphon, Mikrowelle, DECT-Sta-
tionen) überprüft (WUSCHEK, 2000). Hierbei ergab sich,
dass die gemessenen Werte während der Messperiode an
keinem der Messorte den Grenzwert erreichten, sondern
stets um mindestens 10 % niedriger lagen.

Tabel le 3.2.2-9

Strukturierte Zusammenfassung der epidemiologischen Evidenz für das Risiko, 
durch den Einfluss hochfrequenter und niederfrequenter elektromagnetischer

Felder zu erkranken

Faktoren mit konsistenter Assoziation 

– Erhöhung des Unfallrisikos bei Nutzung von Mobiltelefonen während der Autofahrt 

Faktoren mit eingeschränkt konsistenter Assoziation 

– Leukämien bei Kindern bei häuslicher niederfrequenter Magnetfeldexposition 

Faktoren mit vereinzelten Hinweisen auf eine Assoziation 

– Amyotrophische Lateralsklerose (ALS), Alzheimer-Erkrankung bei EMF*-Exposition am Arbeitsplatz 
– Leukämie bei Erwachsenen bei EMF*-Exposition am Arbeitsplatz 
– Brustkrebs bei EMF*-Exposition am Arbeitsplatz 
– Hirntumore bei EMF*-Exposition am Arbeitsplatz 
– Leukämien im Umkreis von Sendeanlagen für TV, Radio und Kommunikation 

Faktoren mit inkonsistenter/fehlender Assoziation 

– andere Krebserkrankungen 
– andere neurodegenerative Erkrankungen 
– Auswirkungen auf den Fötus oder den Verlauf einer Schwangerschaft 
– Arteriosklerose und chronische Herzkrankheiten 
– Suizid und Depression 

Faktoren, für die bisher nur wenige Ergebnisse vorliegen und erhöhter Forschungsbedarf besteht 

– Gesundheitsschädigende Effekte bei der Nutzung von Mobiltelefonen 
– Auftreten von Befindlichkeitsstörungen im Umkreis von Mobilfunk-Basisstationen 
– Akuter Myokardinfarkt bei EMF*-Exposition am Arbeitsplatz 
– Gesundheitsschädigende Wirkung durch niederfrequente elektrische Felder 
– Elektrische Hypersensibilität 

* EMF: elektromagnetisches Feld
Quelle: MICHAELIS und SCHÜTZ, 2001
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647. Die Möglichkeit und Notwendigkeit, zum Schutz
der Bevölkerung einen niedrigeren Vorsorgewert fest-
zulegen, wird zurzeit von der Bundesregierung geprüft.
Aus der Sicht des Umweltrates besteht kein Anlass, hier
eine politische Priorität zu setzen. Die Grenzwerte der
26. BImSchV wurden unter Berücksichtigung der thermi-
schen Effekte festgelegt. Für athermische Effekte konnte
bislang weder eine Dosis-Wirkungs-Beziehung noch ein
Schwellenwert beschrieben werden, und es liegen keine
relevanten und konsistenten Anhaltspunkte für eine ge-
sundheitliche Schädigung unterhalb bestehender Grenz-
werte der 26. BImSchV vor. Zudem ist zweifelhaft, ob
durch die Festlegung eines niedrigeren Vorsorgewertes
tatsächlich die Dichte der elektromagnetischen Felder re-
duziert werden kann. Niedrigere Vorsorgewerte führen
zwangsläufig dazu, dass Mobilfunkbetreiber mehr Sende-
anlagen pro Fläche errichten müssen, um eine entspre-
chende Netzabdeckung zu gewährleisten (WIEDEMANN
et al., 2001). Das Mobile Manufacturers Forum (MMF)
besteht aus einem Zusammenschluss der Mobiltelefon-
Hersteller. Im Rahmen einer freiwilligen Verpflichtung ab
dem 1. Oktober 2001 liefern diese Hersteller die SAR-
Werte ihrer neuen Mobiltelefone in der Betriebsanleitung
oder einem Zusatzblatt und die Werte der alten und neuen
Mobiltelefone zusätzlich im Internet (MMF, 2001).

3.2.2.3.1.4 Elektrosensibilität
648. Patienten, die angeben, elektrosensibel zu sein (self
reported electromagnetic hypersensitivity), klagen über
subjektive Symptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit,
Missempfindungen, Kribbelgefühle, Konzentrationsstö-
rungen, Schlafstörungen, Reizbarkeit, extreme Müdigkeit
oder depressive Zustände. Die Betroffenen schreiben ihre
Beschwerden den Einwirkungen nieder- und/oder hoch-
frequenter elektromagnetischer Felder zu. Als Auslöser

dieser Beschwerden werden häufig die Wohnlage in der
Nähe einer Mobilfunksendeanlage, die Nutzung von Mo-
biltelefonen (hochfrequent) oder auch die 50 Hz-Felder
der häuslichen Stromversorgung (niederfrequent) angege-
ben. Häufig beschränken sich die Beschwerden auf den
Einfluss bestimmter Emittenten. Es wird z. B. eine Emp-
findlichkeit gegenüber Mobiltelefonen, nicht aber gegen-
über schnurlosen Haustelefonen (DECT) angegeben, ob-
wohl die Leistungsdichte der DECT-Basisstationen
deutlich höher liegen kann.

In einer Studie mit elektrosensiblen Personen und einem
Kontrollkollektiv wurde die Felderkennungsrate (Treffer-
quote für das Erkennen eines elektromagnetischen Feldes
von 50 Hz mit einer Flussrate von 10 μT) gemessen. Das
Ergebnis zeigte, dass elektrosensible Personen objektiv
die Felder, die sie wahrzunehmen glauben, nicht wahr-
nehmen (FACHNER et al., 1994). Allerdings wurden in
Deutschland nur 181 Fälle von Elektrosensibilität identi-
fiziert (BERGQVIST und VOGEL, 1997); dementspre-
chend gering ist die Gruppe der Probanden, die bisher un-
tersucht werden konnte. Zwar stehen diese Personen unter
einem starken Leidensdruck und bedürfen der medizi-
nischen Hilfe (SILNY, 1999), jedoch sprechen die bislang
ausgewerteten Fälle gegen ein eigenständiges Krank-
heitsbild einer Elektro- oder Magnetosensibilität.

3.2.2.3.2 Umwelteffekte der elektro-
magnetischen Felder

649. Das Wissen über die Auswirkungen elektromagneti-
scher Felder auf andere Organismen als den Menschen ist
begrenzt. Insbesondere über Hochfrequenzeffekte auf das
Ökosystem Meer und das Leben im Wasser liegen wenige
bis keine Berichte vor. Einflüsse auf die Orientierung und
Navigation einzelner Meerestiere erscheinen möglich. Eine
Studie zum Jagdverhalten von Rochen und Haien zeigte,

Tabel le 3.2.2-10

Basisgrenzwerte und abgeleitete Grenzwerte der 26. BImSchV

1. Ganzkörper-SAR*-Grenzwerte, gemittelt über Sechs-Minuten-Intervalle: 
– Berufliche Exposition: 0,4 W/kg 
– Bevölkerung, sonstige Arbeitskräfte: 0,08 W/kg 

2. Teilkörper-SAR*-Grenzwerte, gemittelt über Sechs-Minuten-Intervalle: 
– Berufliche Exposition: 100 mW/10g 
– Bevölkerung, sonstige Arbeitskräfte: 20 mW/10g 

3. Aus den Ganzkörper-Basisgrenzwerten abgeleitete Grenzwerte für die 
Leistungsflussdichte: 

Frequenz in MHz Leistungsflussdichte in W/m2 bzw. in mW/cm2

Berufliche Exposition Bevölkerung, 
sonstige Arbeitnehmer 

30 – 400 10 (1) 2 (0,2) 
900 22,5 (2,25) 4,5 (0,45) 

> 2 000 50 (5) 10 (1) 
* SAR: spezifische Absorptionsrate
Quelle: 26. BlmSchV (Anhang)
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dass von diesen Tieren ein künstlich erzeugtes elektroma-
gnetisches Feld von 50 bis 60 Hz detektiert werden kann.
Haie orten ihre Beute mittels einer Sensorik für elektroma-
gnetische Felder im Kopfbereich (Ampullae Lorenzini).
Die Empfindlichkeit dieses Sinnesorgans nimmt jedoch zu
höheren Frequenzen hin ab, sodass hochfrequente
elektromagnetische Felder nicht mehr wahrgenommen
werden können. Die Orientierung der Tiere wurde durch
die künstlich erzeugten niederfrequenten Felder nicht be-
einträchtigt, da die Tiere sich durch ein Zusammenwirken
mehrerer Sinnessysteme und Instinkte orientieren und auf
diese Weise den Einfluss der elektromagnetischen Felder
kompensieren können (KALMIJN, 2000). Unklar ist, ob
durch die Kompensation Stress erzeugt wurde und ob lang-
fristige Auswirkungen möglich sind.

Nicht nur bei Meerestieren, sondern auch bei Vögeln wei-
sen erste Untersuchungen bezüglich der Orientierung auf
ein multifaktorielles Zusammenwirken verschiedener In-
stinkte hin. Es ist anzunehmen, dass vereinzelt Verhal-
tensänderungen bei einigen Spezies unter dem Einfluss
elektromagnetischer Felder erkannt und beschrieben wer-
den können. Allerdings liegen hierzu keine Untersuchun-
gen vor. Die Forschung bezüglich des Einflusses von
elektromagnetischen Feldern auf die Orientierung von
Vögeln steht noch am Anfang; Ergebnisse sind erst in ei-
niger Zeit zu erwarten.

3.2.2.3.3 Aktueller Forschungsbedarf
650. In der wissenschaftlichen Diskussion besteht Ei-
nigkeit darüber, dass es weiterer intensiver Erforschung
der gesundheitlichen Auswirkungen von elektromagneti-
schen Feldern auf den Menschen bedarf (Bundesamt für
Strahlenschutz, 2001). Erforderlich ist insbesondere die
Ermittlung einer Dosis-Wirkungs-Beziehung und die Be-
schreibung von Wirkmechanismen, um Aussagen über
Assoziationen und Zusammenhänge treffen zu können.
Weiterhin sind korrelierende Ergebnisse epidemiolo-
gischer Studien für die Aussagen über Zusammenhänge
erforderlich.

Forschungsbedarf besteht vor allem in drei Punkten:

1. Erfassung der individuellen Exposition gegenüber
elektromagnetischen Feldern.

2. Weitere in vitro- und in vivo-Studien zur Identifikation
von Wirkmechanismen sowie epidemiologische Quer-
und Längsschnittstudien. In epidemiologischen 
Studien können die tatsächlichen Ängste in der Be-
völkerung ermittelt und Einschränkungen in der ge-
sundheitsbezogenen Lebensqualität sowie die psycho-
somatischen Komponenten in Zusammenhang mit
elektromagnetischen Feldern erfasst werden.

3. Strategien für eine verbesserte Risikokommunikation
(WIEDEMANN et al., 2001).

Zur Ermittlung einer Dosis-Wirkungs-Beziehung muss
zunächst eine zuverlässige und praktikable Methode der
Personendosimetrie entwickelt werden. Da es bislang
nicht möglich ist, die Exposition der Bevölkerung gegen-
über den unterschiedlichen Quellen elektromagnetischer
Felder zu erfassen (vgl. Tz. 628) , bedarf es hier ebenfalls
der Entwicklung einer geeigneten Methode.

In einigen biologischen Systemen, wie etwa dem Pineal-
organ oder einer experimentell nachgebildeten Blut-Hirn-
Schranke, konnten in vitro unter bestimmten Versuchsbe-
dingungen Reaktionen auf elektromagnetische Felder
gezeigt werden. Für die Ermittlung einer Dosis-Wir-
kungs-Beziehung verspricht ein Einsatz derartiger Sys-
teme den größten Erfolg.

Gesundheitliche Auswirkungen der elektromagnetischen
Felder auf die Bevölkerung können ausschließlich mit
epidemiologischen Methoden erfasst werden. Dazu
zählen sowohl Kohorten- und Fall-Kontroll-Studien zur
Ermittlung des gesundheitlichen Risikos exponierter Be-
rufsgruppen als auch Querschnitt- und Längsschnittstu-
dien großer Teile der „Normalbevölkerung“, die gegen-
über hochfrequenten elektromagnetischen Feldern wie
denen des Mobilfunks exponiert sind. Derartige Studien
könnten eine Bewertung vergleichbarer Kollektive bein-
halten, die sich ausschließlich in ihrer Exposition gegen-
über Sendeanlagen des Mobil- bzw. Rundfunks qualitativ
oder quantitativ unterscheiden. Wenn sich derartige Kol-
lektive nicht in ihrer Sozialstruktur, ihrem Alter und bei
der Benutzung von Quellen häuslicher elektromagneti-
scher Felder unterscheiden, können die Daten zu Krank-
heiten und Beschwerden unter Berücksichtigung von
Störvariablen (Confounder) Aufschluss über ein mög-
liches gesundheitliches Risiko liefern. Weiterhin ist es in
diesem Zusammenhang notwendig, psychologische und
psychometrische Methoden zur Ermittlung von Persön-
lichkeitsvariablen und der gesundheitlichen Lebensqua-
lität einzusetzen, damit zusätzlich zum gesundheitlichen
Status auch ein Zusammenhang zwischen den tatsäch-
lichen Beschwerden und den psychosomatischen Kompo-
nenten hergestellt werden kann. In diesem Rahmen be-
steht die Möglichkeit, potenziell elektrosensible Personen
zu identifizieren und zu charakterisieren. Dabei darf auch
hier die psychosoziale Komponente nicht außer Acht 
gelassen werden. Ähnlich wie die Multiple Chemikalien-
Sensitivität (MCS) ist die Elektrosensibilität (self repor-
ted electromagnetic hypersensitivity) immer von psychi-
schen Komponenten begleitet (HERR et al., 2000).

Empfehlungen

651. Bislang fehlen bezüglich der Wirkung von elektro-
magnetischen Feldern auf die Gesundheit des Menschen
abschließende Erkenntnisse. Die Ergebnisse bisheriger
wissenschaftlicher Untersuchungen deuten nicht auf ei-
nen begründeten Verdacht für ein Gesundheitsrisiko hin.
Dennoch hält der Umweltrat eine Fortführung laufender
Projekte und Unterstützung weiterführender Studien in
diesen Bereichen für notwendig, um die noch ungeklärten
Fragen im Zusammenhang mit der häuslichen Strom-
versorgung und Feldern insbesondere des Mobilfunks ab-
schließend zu klären. Eindeutige wissenschaftliche Er-
gebnisse, die der Bevölkerung durch eine breit angelegte
Risikokommunikation vermittelt werden, können zu einer
Versachlichung der Diskussion führen. Beunruhigten Per-
sonen und Bevölkerungsgruppen könnten auf diese Weise
tatsächliche Risiken und Maßnahmen zum vorsorglichen
Schutz – wie etwa bei beruflicher Exposition – erläutert
und unbegründete Bedenken abgebaut werden.
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652. Über die Errichtung neuer Anlagen, die relevante
elektromagnetische Emissionen verursachen, sollten die
Bürger im Vorfeld umfassend informiert werden. Weiter-
hin sollten Vertreter der Kommunen in die Planung der
Standorte frühzeitig einbezogen werden. Dazu gibt es in
Deutschland bereits eine freiwillige Vereinbarung der
Mobilfunkbetreiber mit dem Deutschen Städtetag, dem
Deutschen Landkreistag und dem Städte- und Gemeinde-
bund, in der erklärt wird, dass neue Standorte für
Mobilfunksendeanlagen „einvernehmlich mit den Kom-
munen realisiert werden sollen“ und die „notwendige In-
frastruktur konfliktfrei aufgebaut“ werden soll (DStGB,
2001). Eine weitere Vereinbarung gibt es zwischen 
den Mobilfunkbetreibern und dem Bayerischen Um-
weltministerium (Bayerisches Umweltministerium, 2001).
Solche Vereinbarungen sind für die Konfliktbewältigung
von Nutzen (s. auch CDU/CSU Antrag „Mobilfunkfor-
schung und Information vorantreiben“, Bundestagsdruck-
sache 14/7286 vom 6. November 2001).

653. Von besonderem wissenschaftlichen Interesse sind
Untersuchungen, die systematisch Beschwerdehäufig-
keiten, Befindlichkeitsstörungen und Änderungen in der
Lebensqualität unter dem Einfluss elektromagnetischer
Felder erfassen, da bislang keine umfassenden Studien
mit diesem Zusammenhang existieren.

654. Die im Umkreis von Mobilfunk-Sendeanlagen
durchgeführten und bislang veröffentlichten Studien ge-
ben keine Hinweise auf relevante gesundheitliche Risi-
ken (Bundesamt für Strahlenschutz, 2001; SSK, 2001;
WIEDEMANN et al., 2001). Diese Basisstationen emit-
tieren zudem vergleichsweise niedrige Felder. Für die der-
zeit auf dem Markt befindlichen Mobilfunkgeräte ist ge-
währleistet, dass der Grenzwert von 20 mW/10 g
eingehalten wird. Der Umweltrat sieht daher zur Zeit
keine Notwendigkeit, etwa nach dem Vorbild der Salz-
burger Resolution die Grenzwerte zum vorsorglichen
Schutz der Bevölkerung herabzusetzen. Er empfiehlt je-
doch, zum Ausschluss etwaiger Restrisiken weitere For-
schung zu unterstützen. Dem Bürger sollte außerdem
durch geeignete Kennzeichnung die Möglichkeit gegeben
werden, strahlungsarme Geräte zu erwerben.

3.2.3 Privatisierung und Liberalisierung der
Wasserversorgung

3.2.3.1 Ausgangsituation
655. Zu den verschiedenen Optionen einer Privatisie-
rung und Liberalisierung der Wasserversorgung (Ab-
schn. 3.2.3.3) hat der Umweltrat bereits im Um-
weltgutachten 2000 in Teilbereichen Stellung genommen
(SRU, 2000, Tz. 152 ff.). Seither hat sich der Privatisie-
rungsprozess nur zögerlich fortentwickelt. Nach wie vor
liegt der Anteil der rein privaten Wasserversorger ohne öf-
fentliche Beteiligung bei nur etwa 1 % bis 2 % (vgl. Ta-
belle 3.2.3-1). Auch eine Liberalisierung der Wasserver-
sorgung im Sinne einer Aufhebung des § 103 Gesetz
gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB alte Fassung)
bei gleichzeitiger Befreiung der Verbraucher von An-
schluss- und Benutzungszwängen ist bisher über das Sta-
dium konzeptioneller Vorüberlegungen nicht hinaus-
gekommen. Unverändert wird ein Wettbewerb zwischen

Tabel le 3.2.3-1

Unternehmensformen in der Wasserversorgung 
in Deutschland, 2000

Anteil an  
der Gesamt-

zahl der
Unternehmen 

(%)

Anteil
am  

Wasser-
aufkommen 

(%)
Regiebetriebe 1,3 0,2
Eigenbetriebe 36,7 14,9
Zweckverbände 16,5 18,8
Wasser- und 
Bodenverbände 3,9 4,7
Eigengesellschaften  
als AG oder GmbH 21,1 24,5
Öffentliche Gesell-
schaften als AG oder 
GmbH 6,9 9,8
Gemischt öffentlich-
privatwirtschaftliche 
Gesellschaften als AG 
oder GmbH 11,9 26,1
Rein privatwirtschaft-
liche Unternehmen 1,7 1,0

Die in der BGW-Statistik erfassten Wasserversorgungsunternehmen re-
präsentieren ca. 71 % des gesamten Wasseraufkommens der öffentlichen
Wasserversorgung. Bei den nicht erfassten Unternehmen handelt es sich
vor allem um Regie- und Eigenbetriebe mit geringem Wasseraufkom-
men (telefonische Auskunft BGW). 
Quelle: BGW, 2001

den verschiedenen Wasserversorgungsunternehmen weit-
gehend verhindert, indem die Gemeinden Anschluss- und
Benutzungszwänge verhängen sowie teilweise von der
Möglichkeit zu Konzessionsverträgen und Demarkations-
absprachen nach § 103 GWB (a. F.) Gebrauch machen.

Die Wasserversorgung ist damit einer der letzten bedeu-
tenden Infrastruktursektoren in Deutschland, der noch ei-
nen wettbewerbspolitischen Ausnahmebereich darstellt.
Die Gründe hierfür sind vielfältig. So wird von öffentli-
chen Versorgern und Umweltschutzverbänden hervorge-
hoben, Wasser sei – neben Luft – die einzige für das
menschliche Leben in keiner Weise ersetzbare Ressource
und dürfe deshalb nicht der unkontrollierten kommerziel-
len Vermarktung mit den damit verbundenen Risiken für
Gesundheits- und Umweltschutz anheim fallen (z. B.
VKU, 2001; WALTER, 2001). Darüber hinaus wird 
der ökonomische Nutzen von Liberalisierungsmaßnah-
men – auch unter Verweis auf negative Erfahrungen im
Ausland – bezweifelt (z. B. Arbeitskreis Wasser/Bun-
desverband Bügerinitiativen Umweltschutz, 2001a,
2001b), und es wird darauf hingewiesen, dass, anders als
etwa in den Bereichen Elektrizität und Gas, zumindest
gegenwärtig noch kein unmittelbarer Liberalisierungs-
druck seitens der Europäischen Union bestehe (z. B.
CRONAUGE, 2000, S. 6). Demgegenüber machen die
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Befürworter einer weiteren Privatisierung bzw. Liberali-
sierung nach wie vor geltend, die öffentliche Wasserver-
sorgung in Deutschland zeichne sich durch eine kleintei-
lige, zersplitterte Struktur mit geringen Effizienzanreizen
aus, die nicht nur zu hohe Wasserpreise verursache, son-
dern auch einer stärkeren Partizipation am Wachstum des
internationalen Wassermarktes entgegenstehe (z. B. Deut-
sche Bank Research, 2000).

656. Neue Impulse hat die zunehmend kontrovers ge-
führte Diskussion um die weitere Privatisierung bzw. Li-
beralisierung der Wasserwirtschaft insbesondere durch
zwei in der Berichtsperiode erschienene Untersuchungen
bzw. Gutachten erhalten, die teilweise zu widersprüch-
lichen Empfehlungen gelangen. Die Untersuchung des
Umweltbundesamtes (BRACKEMANN et al., 2000)
kommt in Übereinstimmung mit einer Einschätzung des
Bundesumweltministeriums (vgl. BMU, 2001) zu der
Auffassung, dass eine weitere Privatisierung bzw. Libera-
lisierung der Wasserwirtschaft auf erhebliche umwelt-
und gesundheitspolitische Bedenken stößt und keine nen-
nenswerten ökonomischen Vorteile erwarten lässt
(BRACKEMANN et al., 2000). Dieser Auffassung hat
sich die 55. Umweltministerkonferenz (25./26. Oktober
2000 in Berlin) mehrheitlich mit der Forderung ange-
schlossen, die Wasserversorgung solle auch in Zukunft
eine kommunale Aufgabe bleiben.

Im Gegensatz hierzu empfehlen die vom Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie beauftragten Gut-
achter in ihrem im Juli 2001 veröffentlichten Endbericht
(EWERS et al., 2001a) unter Hinweis auf die zu erwar-
tenden Effizienzgewinne eine stärkere Marktöffnung in
der Wasserwirtschaft. Anders als der Titel des For-
schungsvorhaben – „Optionen, Chancen und Rahmenbe-
dingungen einer Marktöffnung für eine nachhaltige Was-
serversorgung“ – nahe legt, bestand die Aufgabenstellung
für die Gutachter jedoch nicht in einer generellen Abwä-
gung der Vor- und Nachteile einer Privatisierung bzw. Li-
beralisierung der Wasserversorgung, sondern es sollten in
Vorbereitung weiterer Schritte zur Marktöffnung kon-
krete Liberalisierungsoptionen geprüft werden. Im Mit-
telpunkt stand also nicht das „ob“, sondern nur noch das
„wie“ einer Liberalisierung. Im Sinne eines ergebnisoffe-
nen Diskurses erscheint es demgegenüber unerlässlich,
auch die Vor- und Nachteile einer Liberalisierung der
Wasserversorgung per se zu hinterfragen (zum Folgenden
vgl. auch MICHAELIS, 2001).

3.2.3.2 Mögliche Vorteile einer Privatisierung
bzw. Liberalisierung der Wasserver-
sorgung

657. Das Hauptargument der Befürworter einer weiter-
gehenden Privatisierung bzw. Liberalisierung der Wasser-
versorgung besteht darin, dass die öffentlichen Wasserver-
sorgungsunternehmen beim derzeitigen Ordnungsrahmen
keinerlei Wettbewerb unterstehen und ihre Kosten nach
den Regeln des Gebührenrechts ohne eigenes Risiko auf
die Verbraucher überwälzen können, sodass kaum Anreize
zu einer effizienten Produktion bestehen. Hinzu komme
die im internationalen Vergleich extrem kleinteilige und
zersplitterte Struktur der deutschen Wasserversorgungs-

Tabel le 3.2.3-2

Struktur der Wasserversorgungsunternehmen 
in ausgewählten EU-Staaten, 1998

Absolute Anzahl  
der Wasser- 
versorgungs-
unternehmen 

Wasserver- 
sorgungsunter-

nehmen pro  
1 Mio. Einwohner 

Dänemark ca. 3 180 ca. 600 

Deutschland ca. 6 600 ca. 81 

England/Wales 24 0,46

Frankreich 4 0,07

Italien ca. 11 000 ca. 250 

Niederlande 20 1,27

Quellen: Deutsche Bank Research, 2000, S. 6; Daten für Dänemark und
Italien (ohne Jahresangabe); KRAEMER et al., 1998, S. 32

wirtschaft (vgl. Tabelle 3.2.3-2), die der Ausnutzung von
Größenvorteilen entgegenstehe und damit zu weiteren In-
effizienzen beitrage (EWERS et al., 2001a, S. 23).

658. Obgleich die genannten Argumente kaum bestreit-
bar sind, gestaltet sich ein empirischer Nachweis der ver-
muteten Ineffizienzen äußerst schwierig. Zwar liegen die
deutschen Wasserpreise deutlich über denjenigen anderer
EU-Staaten (vgl. Tabelle 3.2.3-3), jedoch ist ein direkter
Vergleich der Preise pro m3 Wasser nur von äußerst ge-
ringer Aussagekraft. Die Gründe hierfür liegen unter an-
derem in erhebungstechnischen Unterschieden, in Unter-
schieden bezüglich Qualität, Versorgungssicherheit und
Anschlussgrad, in unterschiedlichen Umweltstandards
und in unterschiedlichen Gebühren- bzw. Preisbildungs-
modellen, die zudem teilweise durch Subventionen verzerrt
sind (ausführlich hierzu SCHEELE, 2000; BARRAQUE,
1998; KRAEMER et al., 1998). Hinzu kommt, dass die
Kosten der Wasserversorgung zu etwa 80 % aus Fixkos-
ten bestehen. Werden diese Fixkosten vollständig oder
teilweise auf den Wasserpreis pro m3 umgelegt, so ergibt
sich bei rückläufigem Wasserverbrauch notwendi-
gerweise ein steigender Preis (z. B. BRACKEMANN
et al., 2000, S. 5). Wird unter diesen Bedingungen der
Wasserpreis pro m3 als Effizienzmaßstab herangezogen,
so sieht sich gerade eine Wasserversorgungswirtschaft,
die im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung auf einen
möglichst geringen Pro-Kopf-Verbrauch abzielt, dem
Vorwurf der Ineffizienz ausgesetzt.

Aufgrund der genannten Zusammenhänge ist der in der
Liberalisierungsdiskussion häufig zu beobachtende Ver-
such, die Ineffizienz der deutschen Wasserversorgungs-
wirtschaft über einen Vergleich der m3-Preise zu belegen
(so z. B. FROMME, 2001, S. 1; HUG, 2001, S. 183), als
unseriös und für eine sachliche Auseinandersetzung we-
nig hilfreich einzustufen (SCHEELE, 2000, S. 21). Auch
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das regionale Gefälle der Wasserpreise innerhalb
Deutschlands kann – anders als etwa bei EWERS et al.
(2001a, S. 22) angedeutet – nicht in vollem Umfang als
empirischer Nachweis bestehender Ineffizienzen gewer-
tet werden, denn dieses Gefälle lässt sich auch durch 
zahlreiche regionale Sonderfaktoren (Unterschiede in In-
vestitionserfordernissen, Wasserentnahmeentgelten etc.)
begründen.

Ein sinnvollerer Indikator, der auf internationale Ver-
gleichsmaßstäbe zurückgreift und zumindest der Fix-
kostenproblematik sowie der Verzerrungen aufgrund
unterschiedlicher Gebühren- bzw. Preisbildungsmodelle
gerecht wird, jedoch Subventionstatbestände und Qua-
litätsunterschiede weiterhin unberücksichtigt lässt, be-
steht in den tatsächlichen Ausgaben für die Wasserversor-
gung pro Einwohner und Jahr. In dieser Betrachtung
relativieren sich die in Tabelle 3.2.3-3 dargestellten Un-
terschiede sehr stark. Insbesondere erreichen die Ausga-
ben pro Einwohner und Jahr in Deutschland, England und
Frankreich in der Summe eine etwa vergleichbare Größen-
ordnung. Die verbleibenden Unterschiede in der Ausga-
benbelastung pro Einwohner und Jahr dürften in einem
nicht unerheblichen Umfang darauf zurückzuführen sein,
dass die deutsche Wasserversorgungswirtschaft – wie
selbst von ihren Kritikern regelmäßig konzediert wird
(z. B. EWERS et al., 2001a, S. 22; BRISCOE, 1995) – be-
züglich Qualität, Versorgungssicherheit und Anschluss-
grad im internationalen Vergleich eine herausragende Po-
sition einnimmt.

659. Soweit in der Diskussion um Privatisierung bzw.
Liberalisierung auf das Argument des fehlenden Wettbe-
werbs und die daraus abgeleitete Vermutung von Ineffi-
zienzen hingewiesen wird, gilt es zudem zu berücksichti-
gen, dass auch beim heutigen Ordnungsrahmen der
deutschen Wasserversorgungswirtschaft durchaus schon
gewisse Wettbewerbselemente wirksam werden (vgl.
SCHEELE, 2001a, S. 83 ff.):

– Kartellrechtliche Preisaufsicht: Soweit Wasserversor-
gungsunternehmen in privater Rechtsform geführt
werden, unterliegen sie der kartellrechtlichen

Preisaufsicht. Diese soll sich nach einem Arbeitspa-
pier der Kartellrechtsreferenten der Länder künftig am
Vergleichsmarktkonzept orientieren, nach dem Preis-
unterschiede zwischen den verschiedenen Versorgern
nur durch einen eng gefassten Kriterienkatalog gegen-
über der Missbrauchskontrolle gerechtfertigt werden
können (vgl. auch DAIBER, 2000).

– Substitutionswettbewerb: Zumindest für einen Teil der
Verbraucher besteht heute bereits die – auch häufig ge-
nutzte – Möglichkeit, auf eine Eigenversorgung aus-
zuweichen.

– Wettbewerb auf der Großhandelsstufe: Fernversor-
gungsunternehmen wie z. B. Gelsenwasser konkurrie-
ren mit anderen Lieferanten um Zulieferungen an
Stadtwerke oder gegen die Eigenversorgung kommu-
naler Betriebe.

– Wettbewerb um Beteiligungen: Infolge der Liberali-
sierung der Energiemärkte versuchen insbesondere
Energieversorger zunehmend, durch Aufkauf oder Be-
teiligung an Stadtwerken ein „Multi-Utility“-Profil
mit umfassendem Leistungsangebot aufzubauen. Effi-
zienzsteigerungen bieten in diesem Umfeld den
öffentlichen Wasserversorgern die Möglichkeit, als ei-
genständige Unternehmen zu bestehen; aber je effi-
zienter sie sind, um so eher laufen sie andererseits
auch Gefahr, zu einem Ziel von Übernahmeversuchen
zu werden.

Hinzu kommt, dass eine Überwälzung von Kosten-
erhöhungen auf die Gebührenzahler häufig zu Akzep-
tanzproblemen führt (SRU, 2000, Tz. 192). Diese Ak-
zeptanzprobleme ebenso wie die oben genannten
Wettbewerbsfaktoren sind zwar nicht ausreichend, um
die effizienzsteigernde Wirkung einer tatsächlichen Wett-
bewerbssituation zu ersetzen, sie bewirken jedoch in 
ihrer Gesamtheit einen deutlichen Druck zu Kostendiszi-
plin und Effizienz. In der Folge lassen sich bereits heute
in der öffentlichen Wasserwirtschaft weit reichende
Umstrukturierungsprozesse zur Ausschöpfung von Kos-
tensenkungsspielräumen erkennen (Kooperationsabkom-
men, Integration von Wasserver- und Abwasserent-

Tabel le 3.2.3-3

Wasserpreise in ausgewählten EU-Staaten

Jahr Trinkwasserpreise in DM 
pro m³ 0 Bandbreite 

Trinkwasserpreise in DM 
pro m³ 0 Mittelwert 

Ausgaben pro  
Einwohner und Jahr in DM 

Dänemark 1993 0,25–1,65 0,80 55

Deutschland 1996 1,51–3,96 2,85 140

England/Wales 1995 1,00–2,80 1,70 115

Frankreich 1994 0,12–3,63 2,00 105

Italien 1992 0,20–1,31 0,70 75

Niederlande 1995 0,80–2,55 2,70 135

Quelle: KRAEMER et al., 1998, S. 23
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sorgung, Ausgliederung von bestimmten Unternehmens-
funktionen – vgl. z. B. IRMSCHER, 2001, S. 162 ff.; 
LUDIN et al., 2001 m. w. N.).

660. Vor diesem Hintergrund ist es wenig überraschend,
dass selbst die Befürworter einer Privatisierung bzw. Li-
beralisierung der Wasserversorgungswirtschaft die
längerfristig erzielbaren Kostensenkungspotenziale nach
einer häufig zitierten Studie der Deutsche Bank Research
auf lediglich 10 % bis 15 % beziffern (vgl. Deutsche Bank
Research, 2000, S. 1). Dieser vergleichsweise geringe
Wert, dessen empirische Fundierung allerdings weitge-
hend im Dunkeln bleibt, dürfte sich unter anderem auch
damit begründen, dass in der Wasserversorgung – anders
als etwa im Elektrizitätsbereich – der größte Teil der
Kosten auf den Netzbetrieb entfällt, der einer Einführung
von Wettbewerb nur beschränkt zugänglich ist (z. B.
SCHEELE, 2001a, S. 78 f.).

Für die Wasserwirtschaft tätige Ingenieurbüros geben zu-
weilen deutlich höhere Kostensenkungspotenziale an, die
dann wiederum von den Befürwortern einer Liberalisie-
rung bzw. Privatisierung als Argument aufgegriffen wer-
den (vgl. z. B. EWERS et al., 2001a, S. 23 f.). Jenseits der
Frage, ob von einschlägig tätigen Ingenieurbüros auf-
grund ihrer nachvollziehbaren wirtschaftlichen Interessen
überhaupt neutrale Aussagen zu den möglichen Vorteilen
einer Liberalisierung bzw. Privatisierung erwartet werden
können, bleibt hierbei jedoch offen, inwiefern sich diese
zumeist einzelfallbezogenen Angaben verallgemeinern
lassen. Darüber hinaus rekurrieren die betreffenden 
Angaben zu möglichen Kostensenkungen häufig auf Maß-
nahmen, die nicht primär einer Liberalisierung bzw. Pri-
vatisierung zuzurechnen sind, sondern durchaus auch im
Rahmen der bestehenden öffentlich-rechtlichen Strukturen
realisierbar wären, wie z. B. die Schaffung größerer Regio-
nalversorgungsstrukturen (vgl. auch Abschn. 3.2.3.5).

Auch ist in Bezug auf das Effizienzargument darauf hin-
zuweisen, dass Kostensenkungen nicht zwingend zu
Preissenkungen für die Verbraucher führen, denn der
Einsatz privaten Kapitals ist stets mit entsprechenden
Renditeerwartungen verbunden. So zeigen insbesondere
die Erfahrungen aus England, dass eine Privatisierung
ohne gleichzeitige Einführung von hinreichend starken
Wettbewerbselementen lediglich den Anteilseignern zu-
gute kommt (z. B. CRONAUGE, 2000, S. 8; SCHEELE,
1997, S. 37 f.). Dabei sind auch Preiserhöhungen infolge
einer Privatisierung insbesondere bei ungenügender 
Vertragsgestaltung zwischen Kommune und privatem An-
bieter nicht auszuschließen. 

Eine weitere Relativierung erfährt das Effizienzargument
schließlich dadurch, dass im Zuge einer Privatisierung
bzw. Liberalisierung der Wasserversorgung eine intensi-
vere Überwachung zur Einhaltung der gegenwärtigen um-
welt- und gesundheitspolitischen Standards erforderlich
wird (vgl. ausführlich Abschn. 3.2.3.4). Die hierdurch
entstehenden Zusatzkosten wären von den potenziellen
Effizienzgewinnen abzuziehen. Hinzu kommt, dass der
jährliche Umsatz in der Wasserversorgung nur rund
13 Mrd. DM beträgt. Im Vergleich hierzu belaufen sich
die Umsatzziffern in der Telekommunikation auf rund
90 Mrd. DM pro Jahr und in der Elektrizitätswirtschaft

auf rund 160 Mrd. DM pro Jahr (SCHEELE, 2001a,
S. 109). Selbst für den aus Sicht des Umweltrates un-
wahrscheinlichen Fall, dass sich durch eine Liberali-
sierung der Wasserversorgung prozentual ähnlich hohe
Effizienzgewinne wie in den Bereichen Telekommunika-
tion und Elektrizität erzielen ließen, würden sich damit
die absoluten Effizienzgewinne eher bescheiden ausneh-
men. Selbst wenn eine Effizienzsteigerung von 15 % zu
erzielen wäre, und diese vollständig an die Verbraucher
weitergereicht würde, ergäbe sich auf Grundlage der Ta-
belle 3.2.3-3 pro Einwohner und Jahr lediglich eine Kos-
tenentlastung von durchschnittlich 21 DM, die zudem mit
dem Risiko von Qualitätsverschlechterungen verbunden
wäre (vgl. hierzu Tz. 672 ff.). 

661. Ein zweites Argument in der Liberalisierungsdis-
kussion besteht darin, dass die gegenwärtige Struktur der
deutschen Wasserversorgung einer stärkeren Partizipation
am Wachstum des internationalen Wassermarktes entge-
genstehe und die deutsche Wirtschaft abermals Gefahr
laufe, Chancen auf den internationalen Märkten unge-
nutzt zu lassen (z. B. HEIN und NEUMANN, 2001;
KRAMER, 2000). So wird der globale Investitionsbedarf
in den Bereichen Wasserver- und Abwasserentsorgung
auf ca. 600 Mrd. US-Dollar bis zum Jahr 2010 geschätzt
(KEMPER, 2001, S. 29; Deutsche Bank Research, 2000,
S. 8). Eine Teilnahme am Wettbewerb um internationale
Großprojekte setzt jedoch voraus, dass der Anbieter über
eine entsprechende Kapitalkraft verfügt und in der Lage
ist, Komplettlösungen anzubieten, die alle Wert-
schöpfungsstufen von der Planung über den Bau, den Be-
trieb und die Instandhaltung der Anlagen bis zur Rech-
nungsstellung und Kundenbetreuung abdecken (Deutsche
Bank Research, 2000, S. 4). Dazu sind jedoch die öffent-
lichen deutschen Wasserversorger aufgrund ihrer kleintei-
ligen und zersplitterten Struktur in der Regel nicht in 
der Lage. Hinzu kommt, dass in den meisten Bundeslän-
dern kommunalen Unternehmen ein ökonomisches En-
gagement außerhalb ihres Gemeindegebietes in der Regel
aufgrund der Gemeindeordnungen untersagt ist (z. B.
CRONAUGE, 1999). Einige öffentliche Wasserversorger
werden allerdings bereits im Ausland tätig (z. B. 
Hamburger Wasserwerke).

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des internatio-
nalen Wassermarktes wird von den Befürwortern einer
weiteren Privatisierung bzw. Liberalisierung erwartet,
dass ein Konzentrationsprozess einsetzt, der zur Heraus-
bildung einer international wettbewerbsfähigen Wasser-
wirtschaft führt. Nach Schätzungen der Deutsche Bank
Research (2000) würden am Ende eines solchen Prozes-
ses nur noch ca. 100 Wasserversorgungsunternehmen im
deutschen Markt verbleiben. Dabei räumen die Autoren
jedoch selbst ein, dass die Mehrheit der deutschen Was-
serversorger auch nach Aufhebung der Gebietsmonopole
keine bedeutende Rolle auf dem internationalen Wasser-
markt spielen würde (Deutsche Bank Research, 2000, S. 8).

Auch unabhängig von einer möglichen Teilnahme am in-
ternationalen Wassermarkt hält der Umweltrat eine stär-
kere Ausschöpfung von Größenvorteilen in der deutschen
Wasserversorgungswirtschaft bei gleichzeitiger Beibehal-
tung des Prinzips der ortsnahen Wasserversorgung für
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wünschenswert (vgl. auch Tz. 676). Wie jedoch die Er-
fahrungen mit der öffentlich-rechtlich organisierten Was-
serwirtschaft in den Niederlanden zeigen, ist eine Privati-
sierung bzw. Liberalisierung nicht zwingend erforderlich,
um den gewünschten Konzentrationsprozess voranzutrei-
ben. So ist es den Niederlanden gelungen, die Anzahl der
Wasserversorger durch einen staatlich initiierten Konzen-
trationsprozess auf gegenwärtig 20 Unternehmen zu 
reduzieren (vgl. SCHEELE, 2001b, S. 6 ff.). Das nieder-
ländische Modell ist zwar aufgrund unterschiedlicher Rah-
menbedingungen nicht unmittelbar auf Deutschland über-
tragbar, aber auch hier bestehen entsprechende Potenziale,
Effizienz und internationale Wettbewerbsfähigkeit der
Wasserversorger durch Kooperationen zu erhöhen (z. B.
BRACKEMANN et al., 2000, S. 77 ff.; vgl. auch Tz. 678).

3.2.3.3 Optionen einer Privatisierung 
bzw. Liberalisierung der 
Wasserversorgung 

662. Für eine weitergehende Privatisierung bzw. Libe-
ralisierung der deutschen Wasserversorgung gibt es zwei
grundsätzliche Optionen, die mit den Begriffen „Wettbe-
werb im Markt“ bzw. „Wettbewerb um den Markt“ um-
schrieben werden können (z. B. EWERS et al., 2001a,
S. 37 f.). Der wesentliche Unterschied zwischen diesen
beiden Optionen besteht darin, dass ein „Wettbewerb im
Markt“ die Aufhebung der bisher nach § 103 GWB (a. F.)
geschützten Gebietsmonopole beinhaltet, während ein
„Wettbewerb um den Markt“ lediglich eine auf der
Grundlage von Ausschreibungswettbewerben übertra-
gene Aufgabenwahrnehmung durch Private im Rahmen
weiterhin geschützter Gebietsmonopole bedeutet. Inso-
fern kann lediglich bei einem „Wettbewerb im Markt“ von
einer tatsächlichen „Liberalisierung“ der Wasserwirt-
schaft gesprochen werden, „Wettbewerb um den Markt“
beschränkt sich dagegen auf eine Privatisierung, die al-
lerdings im Rahmen der erforderlichen Ausschreibungen
auch gewisse Wettbewerbselemente enthält (vgl. Tz. 667)

„Wettbewerb im Markt“ 

663. In Bezug auf einen „Wettbewerb im Markt“ gilt es
zu beachten, dass sich der Betrieb der Verteilungsnetze,
der ca. 80 % der Gesamtkosten verursacht, durch die klas-
sischen Eigenschaften eines vor potenzieller Konkurrenz
geschützten natürlichen Monopols auszeichnet und damit
einer Wettbewerbslösung nur beschränkt zugänglich ist
(s. Abschn. 4.5.2.3). Ein paralleler Leitungsbau bzw. eine
Versorgung über separate Stichleitungen kommt aus öko-
nomischen Gründen nur in Einzelfällen an den Grenzen
bisheriger Versorgungsgebiete und/oder zur Versorgung
industrieller Großabnehmer in Betracht. Um das eigentli-
che Potenzial eines „Wettbewerbs im Markt“ zu er-
schließen, wäre deshalb ein Durchleitungsmodell ähnlich
demjenigen in der Elektrizitätswirtschaft erforderlich
(„common carriage“). Abgesehen von umwelt- und ge-
sundheitspolitischen Bedenken (vgl. Tz. 672) wäre ein
solches Durchleitungsmodell jedoch auch mit erheblichen
ökonomischen Schwierigkeiten verbunden. So existiert in
Deutschland – anders als im Elektrizitätsbereich – kein
flächendeckendes Verbundnetz, sodass zunächst unter ho-
hem Investitionsaufwand Verbundleitungen zwischen den

einzelnen Versorgungsgebieten geschaffen werden müss-
ten (vgl. MEHLHORN, 2001, S. 107; Deutsche Bank Re-
search, 2000, S. 9). Hinzu kommt, dass Wasser deutlich
höhere Transportkosten als Elektrizität verursacht und in
den meisten Regionen verbrauchsnah gewonnen wird, so-
dass lokale Versorger entsprechende Wettbewerbsvorteile
besitzen (z. B. EWERS et al., 2001a, S. 43 ff.). Bei Auf-
hebung der Gebietsmonopole wäre ein „Wettbewerb im
Markt“ durch gemeinsame Netznutzung deshalb lediglich
auf regionaler Ebene in dicht besiedelten Gebieten zu er-
warten, was für eine eher geringe Wettbewerbsintensität
spricht (vgl. COWAN, 1997, S. 91).

664. Wie die Erfahrungen aus der Elektrizitätswirt-
schaft zeigen (ausführlich SRU, 2000, Tz. 1429 ff.), 
besteht eine besondere Schwierigkeit bei Durchleitungs-
modellen in der Gewährleistung eines diskriminierungs-
freien Netzzugangs. Die hiermit verbundenen Probleme
werden im vorliegenden Fall durch die besonderen 
Eigenschaften des Gutes „Wasser“ noch verschärft. 
Insbesondere ist Wasser, anders als Elektrizität, kein ho-
mogenes Gut, sondern kann beträchtliche Qualitäts-
schwankungen bis hin zu gesundheitsschädigenden Kon-
taminationen aufweisen. Dabei ist es in der Regel 
nicht ohne weiteres möglich, eventuelle Qualitätsverrin-
gerungen einem eindeutigen Verursacher zuzuordnen
(BENDER, 2001, S. 16; BRACKEMANN et al., 2000,
S. 62), sodass die haftungsrechtliche Seite von Durchlei-
tungsmodellen erhebliche Probleme aufwirft. Hinzu
kommt, dass die Nutzung eines Netzes durch konkurrie-
rende Versorger umfassender Regelungen bedarf, die sich
unter anderem auf die Beschaffenheit der einzuspeisen-
den Wässer, die Qualitätsüberwachung, die Versorgungs-
sicherheit, die langfristige Netzstabilität, die Verteilung
der Kapazitäten, das Verhalten bei Unfällen und Störun-
gen sowie die Kostenträgerschaft beziehen.

Einen Anhaltspunkt für die Komplexität der bei Durchlei-
tungsmodellen erforderlichen Regelungen geben erste
praktische Erfahrungen aus England (vgl. zum Folgenden
ausführlich SCHEELE, 2001a, S. 101 ff. m. w. N.): Um
die Wettbewerbsintensität in der bereits 1989 privatisier-
ten Wasserwirtschaft zu erhöhen, hat die Regulierungs-
behörde Office of Water Services 1999 eine Richtlinie zu
den prinzipiellen Elementen eines Durchleitungsmodells
erarbeitet. Ergänzt wurden diese Vorgaben im Juni 2000
durch eine weitere Richtlinie, die sich speziell auf die Ge-
staltung von Netzgebühren und Preispolitik bezieht. Auf
der Basis dieser Richtlinien wurden die Netzbetreiber an-
schließend aufgefordert, spezielle „Network Access Co-
des“ zu erstellen, in denen die Konditionen für den Zugang
zu ihren Netzen festgelegt sind. Dieser Aufforderung sind
die Netzbetreiber inzwischen nachgekommen, wobei die
„Network Access Codes“ – vermutlich auch zur Ab-
schreckung potenzieller Konkurrenten – jedoch äußerst
komplex und umfangreich formuliert wurden. So umfasst
z. B. der aus zehn Dokumenten bestehende „Network Ac-
cess Code“ von Severn Trent Water, dem größten engli-
schen Netzbetreiber, mehr als 400 Seiten (Severn Trent
Water, 2001). Auch infolge dieser Komplexität ist bis
heute kein Fall bekannt geworden, in dem ein konkurrie-
rendes Unternehmen um Netzzugang nachgesucht hätte.
Die aktuellen Entwicklungen in England bestätigen damit
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die bereits im Umweltgutachten 2000 gestellte Prognose,
dass die Möglichkeiten eines „Wettbewerbs im Markt“
auf absehbare Zeit äußerst begrenzt sind (vgl. SRU, 2000,
Tz. 185; ähnlich auch SCHEELE, 2001a, S. 109).

665. Jenseits der beschriebenen Probleme bezüglich der
Netzzugangsmodalitäten stellt sich auch die Frage, ob
die Durchleitung durch ein fremdes Netz bei den
gegebenen Kostenstrukturen aus Sicht eines potenziel-
len Anbieters überhaupt einzelwirtschaftlich sinnvoll ist.
So weist MEHLHORN (2001, S. 112) darauf hin, dass ein
Anbieter, der in ein fremdes Netz einspeist, im Wesentli-
chen nur diejenigen 30 % der gesamten Versorgungs-
kosten beeinflussen kann, die sich auf den Bereich der
Wassergewinnung und -aufbereitung beziehen. Eine
Durchleitung durch ein fremdes Netz ist dementspre-
chend nur dann einzelwirtschaftlich sinnvoll, wenn der
betreffende Anbieter in diesem schmalen Kostensegment
einen so hohen Kostenvorteil gegenüber dem netzbetrei-
benden Versorger aufweist, dass der mit der Einspeisung
verbundene Zusatzaufwand überkompensiert wird.

666. Weitere Einschränkungen der Möglichkeiten eines
„Wettbewerbs im Markt“ ergeben sich daraus, dass für
das Vorprodukt „Rohwasser“ bisher kein Markt besteht
(vgl. zum Folgenden SCHEELE, 2001a, S. 86 ff.). Statt
dessen erfolgt die Erteilung von Wasserentnahmerechten
nach dem Prinzip „first come, first served“. Die bisherigen
Wasserversorger verfügen in der Regel über Wasserent-
nahmerechte mit langen Laufzeiten, während für neue An-
bieter selbst in Regionen mit ausreichendem Wasserdar-
gebot die Zuteilung von Entnahmerechten aufgrund der
erforderlichen Prüfverfahren längere Zeit in Anspruch
nehmen kann. Hierdurch entsteht eine wirksame Markt-
zutrittsbarriere, die einen Wettbewerb im Markt letztlich
verhindert. Eine Liberalisierung der Wasserversorgung
würde deshalb zunächst eine Neuordnung des Marktes für
das Vorprodukt „Rohwasser“ erfordern.

„Wettbewerb um den Markt“

667. Der „Wettbewerb um den Markt“ in Form der Aus-
schreibung von Versorgungsrechten stellt weltweit das do-
minierende Wettbewerbsmodell für die Wasserversorgung
dar, wobei insbesondere auf langjährige Erfahrungen aus
Frankreich zurückgegriffen werden kann (SCHEELE,

2001a, S. 90 ff.). Bei diesem Verfahren wird das Recht, die
Wasserversorgung innerhalb eines Gebietsmonopols zu
übernehmen, in regelmäßig wiederholten Ausschreibungs-
wettbewerben an dasjenige Unternehmen vergeben, das
unter Einhaltung der Anforderungen an Trinkwasserqua-
lität, Versorgungssicherheit etc. das für den Endverbrau-
cher preisgünstigste Angebot zur Leistungserstellung
macht. Die Wettbewerbsintensität ist bei diesem Verfahren
umso höher, je häufiger ein erneuter Ausschreibungswett-
bewerb stattfindet, also je kürzer die Vertragslaufzeiten ge-
wählt werden. Um eine Wettbewerbsverzerrung bei der
Folgeausschreibung zu vermeiden, müssen sich die Ver-
tragslaufzeiten jedoch an der wirtschaftlichen Nutzungs-
dauer der zu tätigenden Investitionen orientieren 
(s. Abschn. 4.5.2.3). Dies hat zur Folge, dass die Vertrags-
laufzeiten um so länger sein müssen, je mehr das Unterneh-
men nicht nur die reine Betriebsführung übernimmt, son-
dern auch eigene Investitionen zu tätigen hat. In
Frankreich, dessen wasserwirtschaftliches Ausschrei-
bungswesen eine lange Tradition hat, als weltweit am wei-
testen fortentwickelt gilt und mit Unterstützung internatio-
naler Institutionen wie der Weltbank in viele andere Länder
exportiert wird (vgl. SCHEELE, 2001a, S. 90 f.), kommen
die in Tabelle 3.2.3-4 zusammengefassten Vertragsformen
mit den dort genannten Laufzeiten zur Anwendung.

Tabelle 3.2.3-4 verdeutlicht zugleich ein grundlegendes
Dilemma der Aufgabenübertragung durch einen Aus-
schreibungswettbewerb. Da in der Wasserversorgung ca.
80 % der Gesamtkosten auf die Fixkosten entfallen, kön-
nen umfangreiche Kostensenkungsspielräume nur dann
realisiert werden, wenn das private Unternehmen nicht
nur die reine Betriebsführung, sondern auch möglichst
weit gehende Investitionsaufgaben übernimmt. Um Wett-
bewerbsverzerrungen bei den Folgeausschreibungen zu
vermeiden, erfordert dies jedoch Vertragslaufzeiten von
bis zu 30 Jahren, sodass der Wettbewerbscharakter des
Ausschreibungsverfahrens weitgehend verloren geht.
Werden andererseits kurze Vertragslaufzeiten gewählt
(insbesondere Betriebsführungsvertrag), so ergibt sich
zwar eine deutlich höhere Wettbewerbsintensität, der
private Betreiber hat jedoch nur einen Einfluss auf die va-
riablen Kosten, und damit sind die realisierbaren Kosten-
senkungsspielräume entsprechend gering. Bei Kosten-
strukturen mit hohem Fixkostenanteil ist deshalb auch ein

Tabel le 3.2.3-4

Vertragstypen bei der Übertragung wasserwirtschaftlicher Aufgaben in Frankreich 

Vertragstyp 
Umfang der 

übertragenen 
Aufgaben 

Kostenträger  
erforderlicher

Erhaltungsinvestitionen 

Kostenträger  
erforderlicher

Neuinvestitionen 
Vertragslaufzeit 

Betriebsführungs-
vertrag Teilleistungen Kommune Kommune 6–10 Jahre 

Pachtvertrag Gesamtleistung Privates Unternehmen Kommune 10–15 Jahre 

Konzessionsvertrag Gesamtleistung Privates Unternehmen Privates Unternehmen 20–30 Jahre 

Quellen: SRU, 2000, Tz. 168; SPELTHAHN, 1994, S. 142 ff.
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Ausschreibungswettbewerb nur ein begrenzt taugliches
Verfahren, um Effizienzsteigerungen durch die Ein-
führung von Wettbewerbselementen zu erreichen.

668. Einen möglichen Indikator für die Wettbewerbsin-
tensität bei Ausschreibungsverfahren stellt die Häufigkeit
dar, mit der es im Rahmen von Folgeausschreibungen zu
einer Ablösung des bisherigen Unternehmens kommt. Da
eine solche Ablösung in Frankreich bislang eher die Aus-
nahme darstellt (SRU, 2000, Tz. 172), liegt die Ver-
mutung nahe, dass sich die betreffenden Ausschreibungs-
verfahren eher durch eine geringe Wettbewerbsintensität
auszeichnen. Darüber hinaus bestätigen gerade auch Er-
fahrungen aus Frankreich, dass Ausschreibungsverfahren
insbesondere auf Märkten mit hohem Konzentrationsgrad
geradezu eine Einladung zu Absprachen zwischen den
Bietern und zu anderen Unregelmäßigkeiten darstellen.
So hat der Stadtrat von Grenoble im März 2000 aufgrund
eines Korruptionsskandals im Ausschreibungsverfahren
seinen Vertrag mit dem größten französische Wasser-
konzern Suez/Lyonnaise des Eaux gekündigt und die Was-
serversorgung rekommunalisiert (Arbeitskreis Was-
ser/Bundesverband Bürgerinitiativen, 2001b). 

669. Ein weiteres Problem von Ausschreibungsverfah-
ren, das insbesondere bei langen Vertragslaufzeiten viru-
lent wird, besteht schließlich in der konkreten Vertragsge-
staltung (vgl. zum folgenden z. B. BORRMANN, 1999,
S. 269 ff.; HEIN, 1998, S. 40 ff.; WIESER, 1997;
S. 349 ff.). Einerseits ist es hier erforderlich, die gefor-
derten Leistungen und die zulässigen Preisspielräume
möglichst exakt zu spezifizieren. Andererseits muss je-
doch auch möglichen Änderungen der maßgeblichen
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen während der ge-
samten Laufzeit bereits bei Vertragsabschluss Rechnung
getragen werden, denn die Möglichkeit einer nachträgli-
chen Vertragsanpassung würde die Logik des gesamten
Ausschreibungswettbewerbs beeinträchtigen. Antizipie-
ren die Bieter nämlich die Möglichkeit einer solchen
Nachverhandlung, so entsteht ein Anreiz zur Abgabe „ge-
schönter“ Angebote, und der Effizienzcharakter der Aus-
schreibung geht vollends verloren. Um diese Probleme zu
vermeiden, sind umfangreiche und komplexe Verträge
mit vielfältigen „was wäre wenn“-Klauseln erforderlich,
die sich an den jeweiligen örtlichen Bedingungen orien-
tieren müssen und damit einer Standardisierung zumin-
dest in Teilbereichen entzogen sind. Insbesondere klei-
nere Kommunen könnten hiermit schnell überfordert sein.

Schlussfolgerungen
670. Zusammenfassend stellt der Umweltrat fest, dass
beide Liberalisierungsoptionen – sowohl ein „Wettbewerb
im Markt“ als auch ein „Wettbewerb um den Markt“ – ge-
rade im Bereich der Wasserversorgung mit schwerwie-
genden Problemen verbunden sind, die einer hinreichend
hohen Wettbewerbsintensität entgegenstehen und damit
Effizienzgewinne nur in beschränktem Umfang erwarten
lassen. Hinzu kommt, dass der Jahresumsatz in der Was-
serwirtschaft mit nur ca. 13 Mrd. DM deutlich geringer ist
als etwa in den Bereichen Elektrizität (ca. 160 Mrd. DM)
und Telekommunikation (ca. 90 Mrd. DM), sodass sich
die gegebenenfalls vorhandenen Kostensenkungspoten-
ziale in der absoluten Betrachtung ohnehin nur ver-
gleichsweise bescheiden ausnehmen.

3.2.3.4 Umwelt- und gesundheitspolitische
Aspekte

671. Bezüglich umwelt- und gesundheitspolitischer
Aspekte hat der Umweltrat bereits im Umweltgutachten
2000 darauf hingewiesen, dass die Vorteile einer weiteren
Privatisierung bzw. Liberalisierung der Wasserversor-
gung in der klaren Trennung zwischen umweltpolitischer
Kontrolle einerseits und Anlagenbetrieb andererseits be-
steht. Insbesondere ist davon auszugehen, dass Kontrolle
und Vollzug gesetzlicher Vorgaben gegenüber privaten
Betreibern strenger erfolgen als gegenüber öffentlich-
rechtlichen Betreibern (SRU, 2000, Tz. 195). Darüber hi-
naus ergeben sich zusätzliche Chancen für die Qualitäts-
sicherung in der Wasserversorgung, wenn größere
Unternehmen in kleine Versorgungsgebiete eintreten und
entsprechendes Know-How und Kapital einbringen, über
das der bisherige öffentlich-rechtliche Anbieter nicht ver-
fügt (EWERS et al., 2001a, S. 48). Trotz dieser unbe-
streitbaren Vorteile ist jedoch auch auf zahlreiche Pro-
bleme hinzuweisen, die erstmals in einer im November
2000 veröffentlichen Untersuchung des Umweltbundes-
amtes systematisch dargestellt und bewertet wurden
(BRACKEMANN et al., 2000). Die Untersuchung
kommt zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass einer
weiteren Privatisierung bzw. Liberalisierung der
Wasserversorgung schwerwiegende Bedenken aus Sicht
des Umwelt- und Gesundheitsschutzes entgegenstehen
(BRACKEMANN et al., 2000, S. 72). Dabei ergibt sich
eine abgestufte Bewertung für die beiden Optionen „Wett-
bewerb im Markt“ bzw. „Wettbewerb um den Markt“.

672. Eine vollständige Liberalisierung der Wasserver-
sorgung im Sinne eines „Wettbewerbs im Markt“ stößt auf
alle umwelt- und gesundheitspolitische Bedenken, die
auch gegenüber dem weniger anspruchsvollen Ansatz ei-
nes „Wettbewerb um den Markt“ geltend gemacht werden
(vgl. hierzu Tz. 673 f.) . Darüber hinaus würde eine voll-
ständige Liberalisierung im Sinne eines „Wettbewerbs im
Markt“ tendenziell zu einer verstärkten Fernwasserver-
sorgung führen (z. B. VKU, 2001, S. 2). Eine solche Ent-
wicklung könnte aus zweierlei Gründen bedenklich sein.
Zum einen kann der Transport von Wasser über längere
Strecken eine verstärkte Desinfektion erfordern. Zum an-
deren schwächt der Übergang zur Fernwasserversorgung
und die damit einhergehende Entflechtung von Wirt-
schafts- und Naturräumen den Anreiz zum Schutz regio-
naler Grundwasservorkommen und läuft damit den Prin-
zipien einer nachhaltigen Wasserwirtschaft zuwider
(BRACKEMANN et al., 2000, S. 43 ff.).

Weitere umwelt- und gesundheitspolitische Bedenken
speziell gegen einen „Wettbewerb im Markt“ resultieren
daraus, dass ein solches Liberalisierungsmodell ohne ge-
meinsame Netznutzung („common carriage“) kaum denk-
bar ist (vgl. Tz. 664). Wird jedoch Wasser unterschiedli-
cher Qualität und Zusammensetzung in ein gemeinsames
Netz eingespeist, so kann es zu Ausfällungen, zur Ablö-
sung von Belägen und zur Vermehrung von Mikroorga-
nismen kommen, sofern nicht weitere kostenintensive
Aufbereitungsmaßnahmen getroffen werden. Neben
Zweifeln an der Wirtschaftlichkeit einer solchen Lösung
(vgl. MEHLHORN, 2001) steht auch hier wieder zu be-
fürchten, dass die notwendigen Standards in der Gesund-
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heitsvorsorge nur durch die verstärkte Zugabe von Chlor
gewährleistet werden können (z. B. BRACKEMANN
et al., 2000, S. 30 ff.).

673. Erfolgt lediglich eine Privatisierung der Wasserver-
sorgung bei Fortbestehen regionaler Gebietsmonopole
(„Wettbewerb um den Markt“), so entfallen die genannten
Bedenken gegen eine gemeinsame Netznutzung. Ebenso
ist es möglich, die negativen Konsequenzen einer ver-
stärkten Fernwasserversorgung zu vermeiden, indem das
beauftragte Unternehmen vertraglich verpflichtet wird, re-
gionale Wasservorkommen zu nutzen (EWERS et al.,
2001a, S. 60). Dennoch verbleiben auch bei einem
„Wettbewerb um den Markt“ noch schwerwiegende Be-
denken aus Sicht des Umwelt- und Gesundheitsschutzes
(die im Übrigen in gleicher Weise auch auf eine vollstän-
dige Liberalisierung zutreffen – vgl. Tz. 672). So steht zu
befürchten, dass private Wasserversorger aufgrund des
Gewinnmotivs kostenintensive Maßnahmen zur Ge-
währleistung des Gesundheitsschutzes (so genannte Multi-
Barrieren-Systeme) zugunsten des preiswerteren Zusatzes
von Chlor vernachlässigen (z. B. BRACKEMANN et al.,
2000, S. 57). Lediglich in denjenigen Fällen, in denen der
private Wasserversorger gleichzeitig auch als Anbieter ent-
sprechender Aufbereitungsanlagen agiert, könnte sich eine
Präferenz für technisch aufwendige Lösungen ergeben.

Weitere umwelt- und gesundheitspolitisch bedenkliche
Einsparmöglichkeiten privater Wasserversorger könnten
im Bereich der Rohrnetzpflege bestehen. Auch hier lässt
sich auf entsprechende Erfahrungen aus England verwei-
sen. Nach Privatisierung der englischen Wasserwirtschaft
wurden die bis dato extrem hohen Leitungsverluste der
öffentlichen Unternehmen zwar eingedämmt, sie betragen
jedoch immer noch etwa 24 % (Deutsche Bank Research,
2000, S. 5). Eine weitergehende Eindämmung der Lei-
tungsverluste ist für die Unternehmen bei den gegebenen
Kosten der Wassergewinnung nicht wirtschaftlich und
wird auch durch die Regulierungsbehörde nicht forciert,
deren Zielvorgaben sich nach dem Konzept des „Econo-
mic Leakage Level“ an einer entsprechenden Kostenab-
wägung orientieren (SCHEELE, 2001c). Eine Hinnahme
von Leitungsverlusten in der genannten Größenordnung
widerspricht jedoch nicht nur den Grundsätzen einer
nachhaltigen Wasserwirtschaft, sondern stellt auch eine
Gefahr für Hygiene- und Gesundheitsschutz dar. Denn
aufgrund von Druckschwankungen kann bei Rohrde-
fekten belastetes Grundwasser in das Rohrnetz gelangen
(BRACKEMANN et al., 2000, S. 58).

674. Es ist unbestreitbar, dass zumindest bei der Option
„Wettbewerb um den Markt“ die genannten Probleme be-
züglich Umwelt- und Gesundheitsschutz im Prinzip durch
einen entsprechenden Ordnungsrahmen sowie durch eine
geeignete Vertragsgestaltung vermieden werden können.
Allerdings zeigen die Erfahrungen aus England, dass die
Durchsetzung entsprechender Standards häufig auf erbit-
terten Widerstand seitens der privaten Betreiber stößt. Hier
hat es in der Vergangenheit aufgrund offenkundiger 
Umweltverschmutzungen, nicht eingehaltener Investi-
tionspläne und zu hoher Wasserentnahmen heftige Aus-
einandersetzungen zwischen Unternehmen und Um-
weltbehörden gegeben (vgl. SCHEELE, 1997, S. 39 f.).
Hinzu kommt, dass die Einhaltung der geforderten Stan-

dards zuweilen nicht ohne weiteres überprüft werden
kann, sodass mit entsprechenden Monitoring-Problemen
zu rechnen ist. Dies betrifft insbesondere die Netzpflege,
denn Veränderungen im Versorgungsnetz werden in der
Regel nicht kurzfristig sichtbar und können auch nach ih-
rer Entdeckung nicht unmittelbar behoben werden
(BRACKEMANN, 2000, S. 60). Diesem Problem kann
zwar partiell entgegengewirkt werden, indem den privaten
Unternehmen im Rahmen der Vertragsgestaltung entspre-
chende Investitionspflichten auferlegt werden. Da jedoch
der zur Netzpflege notwendige Investitionsbedarf über ei-
nen längeren Zeitraum nur mit Einschränkungen vorher-
gesehen werden kann, lässt sich auch durch vertragliche
Investitionspflichten nicht sicherstellen, dass stets Maß-
nahmen im erforderlichen Umfang ergriffen werden.

In diesem Zusammenhang erscheint auch das Argument,
die privaten Betreiber hätten ein hohes ökonomisches In-
teresse an der Instandhaltung der Anlagen, da sie sich an-
dernfalls auf längere Sicht die eigenen wirtschaftlichen
Grundlagen entziehen würden (vgl. EWERS et al., 2001a,
S. 46), zu kurz gegriffen. Für einen privaten Betreiber, der
– aus welchen Gründen auch immer – davon ausgeht, dass
es im Zuge der Folgeausschreibung zu einem Betreiber-
wechsel kommt, besteht nämlich kein Anreiz, bei der
Rohrnetzpflege einen entsprechend langen Zeithorizont
über das Vertragsende hinaus zugrunde zu legen.

675. Jenseits der genannten Durchsetzungs- und Moni-
toring-Probleme ist auch zu beachten, dass der Übergang
zu privaten Anbietern generell mit einer Verminderung
der staatlichen Einflussmöglichkeit auf Art, Qualität
und Nebeneffekte der Leistungserstellung verbunden
ist. Zur Gewährleistung hinreichend hoher Umweltstan-
dards ist deshalb ein höheres Maß an prozessualer Ein-
flussnahme und Kontrolle erforderlich (z. B. MEYER-
RENSCHHAUSEN, 1996). Dies steht in Einklang mit Er-
gebnissen empirischer Untersuchungen zur Privatisierung
der Wasserwirtschaft in England, wonach die Trennung
zwischen umweltpolitischer Kontrolle einerseits und An-
lagenbetrieb andererseits der Ausnutzung von „econo-
mies of scope“ entgegensteht und damit zu beträchtlichen
Zusatzkosten führt (HUNT und LYNK, 1995). Sollen die
gegenwärtigen Standards bezüglich Umwelt- und Ge-
sundheitsschutz aufrechterhalten werden, so wären also
den ohnehin nur vergleichsweise bescheidenen Effizienz-
gewinnen, die durch eine Marktöffnung eventuell erzielt
werden könnten, noch entsprechend erhöhte Voll-
zugskosten gegenzurechnen. Dementsprechend wird
auch in dem im Februar 2001 veröffentlichten vorläufigen
Thesenpapier zum BMWi-Gutachten konzediert, dass bei
einer weiteren Liberalisierung bzw. Privatisierung der
Wasserversorgung flankierende Maßnahmen zur Sicher-
stellung von Trinkwassergüte und Umweltschutz einzu-
leiten sind, die insbesondere eine fachliche und personelle
Stärkung der zuständigen Behörden erfordern (EWERS
et al., 2001b, S. 4 ff.). Im Endbericht zum BMWi-Gut-
achten fehlt dieser Hinweis. Statt dessen wird hier argu-
mentiert, dass ohnehin Defizite im Vollzug des wasser-
wirtschaftlichen Ordnungsrahmens bestünden, und die
Kosten zur Beseitigung dieser Defizite nicht der Liberali-
sierung anzulasten seien (EWERS et al., 2001a, S. 6).
Diese Argumentation greift allerdings zu kurz. Selbstver-



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 303 – Drucksache 14/8792

ständlich kann die Beseitigung ohnehin bestehender De-
fizite nicht der Liberalisierung angelastet werden. Soweit
durch eine Liberalisierung jedoch zusätzliche oder inten-
sivierte Überwachungsmaßnahmen erforderlich werden,
und davon ist auszugehen, sind die dabei entstehenden
Kosten der Liberalisierung auch anzulasten. 

3.2.3.5 Effizienzsteigerung in der öffentlichen 
Wasserversorgung

676. Unbeschadet der bisherigen Ausführungen hält
auch der Umweltrat eine Steigerung von Effizienz und
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wasserversorgungs-
wirtschaft für wünschenswert. Wie insbesondere das Bei-
spiel der Niederlande zeigt (vgl. SCHEELE, 2001b),
bestehen hierzu neben einer Privatisierung bzw. Libe-
ralisierung jedoch auch alternative Optionen, die keine
Preisgabe der im Grundsatz bewährten Strukturen erfor-
dern. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um den
verstärkten Übergang zu privatrechtlichen Organisati-
onsformen, um die verstärkte Kooperation zwischen öf-
fentlich-rechtlichen Wasserversorgern sowie um die Ein-
führung verpflichtender Benchmarking-Prozesse.

677. Gegenwärtig werden noch mehr als die Hälfte der
deutschen Wasserversorgungsunternehmen als Eigen-
bzw. Regiebetrieb oder Zweckverband geführt. Diese öf-
fentlich-rechtlichen Organisationsformen bieten zwar
durch ihre Verwaltungsnähe erhebliche Vorteile bezüglich
der politischen Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten, sie
zeichnen sich jedoch gleichzeitig durch schwerfällige
Entscheidungsprozesse und eine geringe Effizienz aus.
Wie jüngere Untersuchungen zu den Vor- und Nachteilen
unterschiedlicher Organisationsformen in der Abfallwirt-
schaft zeigen, bieten demgegenüber privatrechtliche Or-
ganisationsformen (Eigengesellschaft als GmbH oder
AG) eine Reihe von generellen betriebswirtschaftlichen
Vorteilen, die eine insgesamt effizientere Aufgabenerfül-
lung erwarten lassen (Tz. 1144; BREE et al., 2001;
WAGNER, 2000). Darüber hinaus lassen sich durch eine
Einbeziehung privater Dritter im Rahmen einer Minder-
heitsbeteiligung an gemischtwirtschaftlichen Unterneh-
men („Public-Private-Partnership“) externer Sachver-
stand und privates Kapital zur Steigerung der Effizienz
nutzbar machen. Dabei ist dem Umweltrat allerdings auch
bewusst, dass gemischtwirtschaftliche Unternehmen ei-
ner strengen kartellrechtlichen Überwachung bedürfen
(z. B. FRITZ, 2001, S. 290 ff.; SCHULTZ, 1997, S. 122 f.)
und dass der erforderliche Ausgleich zwischen privaten
und öffentlichen Interessen durchaus zu Konflikten
führen kann (z. B. WINDEL, 1999).

678. Neben den Unzulänglichkeiten öffentlich-rechtli-
cher Organisationsformen stellt auch die kleinräumige,
zersplitterte Struktur der deutschen Wasserwirtschaft
(z. B. Tz. 657) eine Ursache möglicher Effizienzverluste
dar, denn potenzielle Größenvorteile etwa bei Beschaf-
fung, Personal und Vertrieb können bei der gegenwärtigen
Struktur nicht ausgenutzt werden (EWERS et al., 2001a,
S. 23). Effizienzüberlegungen haben auch die niederlän-
dischen Behörden bereits in den siebziger Jahren dazu be-
wegt, einen Konzentrationsprozess in der öffentlich-
rechtlichen Wasserwirtschaft einzuleiten, der die Anzahl
der selbständigen Unternehmen auf derzeit etwa zwanzig

zusammenschrumpfen ließ (SCHEELE, 2001b, S. 6 ff.).
Obwohl die niederländische Vorgehensweise aufgrund
unterschiedlicher Rahmenbedingungen nicht unmittelbar
auf Deutschland übertragbar ist, bestehen auch hier er-
heblich Kostensenkungsspielräume durch eine Koopera-
tion zwischen öffentlich-rechtlichen Anbietern, ohne dass
dabei der Vorrang einer ortsnahen Wasserversorgung auf-
gegeben werden müsste. Dies betrifft insbesondere die
Möglichkeit, dezentrale Versorgungsanlagen in einem or-
ganisatorischen Verbund zu betreiben, bei dem möglichst
viele Aufgaben zentral wahrgenommen werden (z. B. Er-
satzteilbevorratung, Beschaffung, Rechnungswesen,
etc.). Eine zusätzliche Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
bei internationalen Ausschreibungen könnte sich darüber
hinaus durch Bildung von Kooperationen zwischen Was-
serversorgern, Ingenieursbüros und Anlagenbauern erge-
ben (BRACKEMANN et al., 2000, S. 78 f.).

679. Eine weitere Möglichkeit zur Effizienzsteigerung
der öffentlich-rechtlichen Wasserversorgung besteht
schließlich in der Einführung verpflichtender Benchmar-
king-Prozesse. Hierbei werden Effizienz und Leistungsfä-
higkeit der verschiedenen Wasserversorger anhand ausge-
wählter Kennziffern bewertet und miteinander verglichen
(zur Methodik vgl. BAUM et al., 2001, S. 433 ff.). Die re-
gelmäßige Durchführung solcher Prozesse und die Veröf-
fentlichung ihrer Ergebnisse schaffen nicht nur zusätzliche
Transparenz, sondern es werden über den entstehenden
Rechtfertigungsdruck gegenüber Gebührenzahlern und
Kommunalverwaltung auch erhebliche Anreize zu einer
kostenbewussten Betriebsführung ausgelöst. Erste posi-
tive Erfahrungen mit der Anwendung von Benchmarking-
Prozessen in der Wasserwirtschaft werden aus den Nie-
derlanden berichtet (vgl. ACHTTIENRIBBE, 2000). 

3.2.3.6 Zusammenfassung und Empfehlungen
680. Die Befürworter einer weiteren Privatisierung bzw.
Liberalisierung der Wasserversorgung begründen ihre
Forderungen im Wesentlichen mit den zu erwartenden Ef-
fizienzgewinnen. Die hierbei verwendeten Argumente
sind aus Sicht des Umweltrates nur eingeschränkt trag-
fähig. Effizienzgewinne durch eine Privatisierung bzw.
Liberalisierung setzen voraus, dass die bestehenden
Strukturen mit entsprechenden Ineffizienzen verbunden
sind. Dies ist insofern zu erwarten, als sich die gegenwär-
tige Wasserversorgungswirtschaft durch eine extrem
kleinteilige und zersplitterte Struktur auszeichnet und öf-
fentliche Unternehmen keinem unmittelbaren Wettbe-
werbsdruck ausgesetzt sind, sodass sie ihre Kosten ohne
eigenes Risiko auf die Verbraucher überwälzen können.
Allerdings werden auch beim heutigen Ordnungsrahmen
bereits verschiedene Wettbewerbselemente wirksam
(Substitutionswettbewerb, Wettbewerb auf der Großhan-
delsstufe, Wettbewerb um Beteiligungen, kartellrecht-
liche Preisaufsicht). Hinzu kommt, dass Gebührener-
höhungen häufig zu Akzeptanzproblemen führen. Diese
Faktoren können zwar eine tatsächliche Wettbewerbssitu-
ation nicht ersetzen, sie bewirken jedoch einen spürbaren
Druck zu Kostendisziplin und Effizienz.

Auch die zum Beleg der behaupteten Ineffizienzen häufig
in unseriöser Weise  herangezogenen internationalen Was-
serpreisvergleiche sind aufgrund zahlreicher Faktoren
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(Unterschiede bezüglich Qualität, Versorgungssicherheit
und Anschlussgrad, unterschiedliche Umweltstandards,
unterschiedliche Gebühren- bzw. Preisbildungsmodelle,
Verzerrungen durch Subventionen) nur von äußerst gerin-
ger Aussagekraft. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die
Kosten der Wasserversorgung einen hohen Fixkostenanteil
enthalten, sodass der Wasserpreis pro m3 bei rückgängi-
gem Verbrauch zwangsläufig steigt. Gerade eine Wasser-
wirtschaft, die im Sinne nachhaltiger Entwicklung auf ei-
nen möglichst geringen pro-Kopf-Verbrauch abzielt, sieht
sich damit dem Vorwurf der Ineffizienz ausgesetzt.

681. Für eine weiter gehende Privatisierung bzw. Libe-
ralisierung der Wasserversorgung kommt sowohl ein
„Wettbewerb im Markt“, als auch ein „Wettbewerb um
den Markt“ in Betracht. Beide Optionen sind jedoch mit
zahlreichen ökonomischen und ökologischen Problemen
verbunden, die nach Einschätzung des Umweltrates eine
sorgfältigen Abwägung erfordern und nicht mit pauscha-
len Hinweisen auf das Vertrauen in die Marktkräfte bei-
seite geschoben werden dürfen.

682. Um das eigentliche Effizienzpotenzial eines „Wett-
bewerb im Markt“ erschließen zu können, wäre ein
Durchleitungsmodell („common carriage“) erforderlich.
Anders als im Elektrizitätsbereich existiert jedoch für die
Wasserversorgung in Deutschland kein flächendeckendes
Verbundnetz, sodass zunächst eine entsprechende Infra-
struktur geschaffen werden müsste. Hinzu kommt, dass
Wasser deutlich höhere Transportkosten als Elektrizität
verursacht und in den meisten Regionen verbrauchsnah
gewonnen werden kann, sodass eine hohe Wettbewerbs-
intensität durch gemeinsame Netznutzung in der Regel
nur in dicht besiedelten Gebieten zu erwarten wäre. Wie
auch jüngste Erfahrungen aus England belegen, resultie-
ren weitere Probleme eines Durchleitungsmodells daraus,
dass die speziellen Eigenschaften des Gutes „Wasser“ bei
gemeinsamem Netzzugang äußerst komplexe Regelun-
gen unter anderem bezüglich der Kostenträgerschaft, der
Qualität der einzuspeisenden Wässer und möglicher haf-
tungsrechtlicher Fragen erfordert. Auch ist die Einspei-
sung unterschiedlicher Wässer in ein gemeinsames Netz
nicht ohne kostenintensive Aufbereitungsmaßnahmen
möglich.

Aus Sicht des Umwelt- und Gesundheitsschutzes ist her-
vorzuheben, dass zur Aufrechterhaltung der gegenwär-
tigen Standards ein hohes Maß an zusätzlichen Kontroll-
maßnahmen erforderlich wäre, die mit entsprechenden
Vollzugskosten einhergehen. Darüber hinaus würde ein
„Wettbewerb im Markt“ tendenziell zu einer verstärkten
Fernwasserversorgung führen. Dies würde jedoch unter
Umständen nicht nur eine höhere Zugabe von Chlor er-
fordern, sondern zugleich auch den Anreiz zum Schutz
regionaler Grundwasservorkommen schwächen und da-
mit den Prinzipien einer nachhaltigen Wasserwirtschaft
zuwiderlaufen. Insgesamt kommt der Umweltrat deshalb
zu der Einschätzung, dass ein „Wettbewerb im Markt“ im
Sinne eines gemeinsamen Netzzugangs weder ökono-
misch noch ökologisch vorteilhaft wäre.

683. Bei einem „Wettbewerb um den Markt“ im Sinne
eines Ausschreibungsverfahrens lassen sich umwelt- und
gesundheitspolitische Probleme durch einen entspre-

chenden Ordnungsrahmen sowie eine geeignete Vertrags-
gestaltung zumindest im Prinzip vermeiden. Wie jedoch
Erfahrungen aus England zeigen, stößt die Durchsetzung
entsprechender Standards häufig auf erbitterten Wider-
stand seitens der privaten Betreiber. Auch lässt sich die
Einhaltung bestimmter Auflagen (z. B. Netzpflege) nicht
ohne weiteres überprüfen, sodass Monitoring-Probleme
entstehen. Darüber hinaus gilt auch hier zu bedenken,
dass die Trennung zwischen umweltpolitischer Kontrolle
einerseits und Anlagenbetrieb andererseits eine fachliche
und personelle Stärkung der zuständigen Behörden erfor-
dert, die zu beträchtlichen Zusatzkosten führen kann.

Die effizienzsteigernde Wirkung eines „Wettbewerbs um
den Markt“ wird maßgeblich durch die konkrete Ver-
tragsgestaltung beeinflusst. Da ca. 80 % der Kosten der
Wasserversorgung als Fixkosten anfallen, lassen sich um-
fangreiche Kostensenkungsspielräume nur dann realisie-
ren, wenn der Private nicht nur die Betriebsführung, son-
dern auch möglichst weitgehende Investitionsaufgaben
übernimmt. Zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrun-
gen bei den Folgeausschreibungen erfordert dies jedoch
sehr lange Vertragslaufzeiten, sodass der Wettbewerbs-
charakter des Ausschreibungsverfahrens nahezu voll-
ständig verloren geht. Werden dagegen im Rahmen einer
reinen Betriebsführung kürzere Vertragslaufzeiten ge-
wählt, so resultiert zwar eine deutlich höhere Wettbe-
werbsintensität, der Private hat jedoch nur Einfluss auf die
variablen Kosten, und die realisierbaren Kostensenkungs-
spielräume sind entsprechend gering. Darüber hinaus ist
zu beachten, dass Ausschreibungsverfahren gerade auf
Märkten mit hohem Konzentrationsgrad extrem anfällig
für Absprachen zwischen den Bietern und anderen Unre-
gelmäßigkeiten sind.

684. Vor dem Hintergrund der genannten Zusammen-
hänge ist es nicht überraschend, dass selbst die Befürwor-
ter einer weiteren Privatisierung bzw. Liberalisierung der
Wasserversorgung von nur moderaten Effizienzgewinnen
in einer Größenordnung von etwa 10 bis 15 % ausgehen.
Da der Jahresumsatz in der Wasserversorgung mit nur 
ca. 13 Mrd. DM deutlich geringer als etwa in der Elektri-
zitätswirtschaft (ca. 160 Mrd. DM) oder der Telekommu-
nikation (ca. 90 Mrd. DM) ist, sind die gegebenenfalls
vorhandenen Kostensenkungsspielräume in der absoluten
Betrachtung vergleichsweise bescheiden. So würde selbst
bei optimistischer Schätzung pro Einwohner und Jahr le-
diglich eine Kostenentlastung von ca. 21 DM resultieren.
Insgesamt befürchtet der Umweltrat, dass durch eine wei-
tere Privatisierung bzw. Liberalisierung der Wasserver-
sorgung vermutlich nur wenig zu gewinnen, aber mögli-
cherweise viel zu verlieren wäre. Vor der Einleitung
weiterer Privatisierungs- bzw. Liberalisierungsschritte
hält es der Umweltrat deshalb für angebracht, zunächst zu
überprüfen, welche Möglichkeiten zur Effizienzsteige-
rung im Rahmen der gegebenen öffentlich-rechtlichen
Strukturen bestehen. Potenzielle Ansatzpunkte liegen
hierfür in der Einführung verpflichtender Benchmarking-
Prozesse, in einer verstärkten Kooperation zwischen den
öffentlichen Wasserversorgern und in einem verstärkten
Übergang zu privatrechtlichen Organisationsformen
(einschließlich „Public-Private-Partnership“).



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 305 – Drucksache 14/8792

3.2.4 Novellierung des Bundes-
naturschutzgesetzes

685. Da der Umweltrat für den Umweltpolitikbereich
des Naturschutzes im Laufe des Jahres 2002 ein Sonder-
gutachten veröffentlichen wird, soll an dieser Stelle nur
die Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes als die
neueste und grundlegendste Entwicklung im Naturschutz
kommentiert werden.

686. Seit Mitte der Achtzigerjahre ist eine Novellierung
des Bundesnaturschutzgesetzes Gegenstand der umwelt-
politischen Diskussion. Der Umweltrat hat bereits im
Umweltgutachten von 1987 die Notwendigkeit einer um-
fassenden Neuregelung des Bundesnaturschutzgesetzes
betont (vgl. auch SRU, 2000, Tz. 392; SRU, 1994,
Tz. 464; SRU, 1987, Tz. 458). Obwohl es in den vergan-
genen Legislaturperioden mehrfach Anläufe gegeben hat,
ist eine Gesamtnovellierung stets an den Interessenkon-
flikten zwischen Bund und Ländern gescheitert. Vorge-
nommene Änderungen des Bundesnaturschutzgesetzes
durch das 2. und 3. Änderungsgesetz vom 30. April und
26. August 1998 betrafen nur Teilbestimmungen und die
Anpassung an die Vorgaben der Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie (VOLKERY, 2001).

Am 15. November 2001 wurde nun vom Deutschen Bun-
destag ein Gesetzentwurf zur Neuregelung des Rechts
des Naturschutzes und der Landschaftspflege und zur
Anpassung anderer Rechtsvorschriften angenommen
(BNatSchGNeuregG; wortgleiche Entwürfe der Fraktio-
nen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der
Bundesregierung s. Bundestagsdrucksache 14/6378 und
14/6878 i. d. Fassung der Beschlussempfehlung). Nach
einem Vermittlungsverfahren haben Bundestag und Bun-
desrat diesem Gesetzentwurf am 1. Februar 2002 mit ge-
ringfügigen Änderungen abschließend zugestimmt (vgl.
Bundestagsdrucksache 14/8095). Die letzten Änderun-
gen nach Redaktionsschluss konnten im folgenden Ka-
pitel allerdings nicht mehr berücksichtigt werden. 

687. Das BNatSchGNeuregG zielt mit der in seinem Ar-
tikel 1 enthaltenen Neufassung des Bundesnaturschutzge-
setzes (BNatSchG n. F.) auf eine Gesamtnovellierung des
Naturschutzrechts ab. Das BNatSchG n. F. setzt in wichti-
gen Bereichen neue Akzente und stößt Verbesserungen für
den Naturschutz an. Hervorzuheben sind die Einführung
eines Biotopverbundes, die Aufnahme der Entwicklung
von Schutzgebieten (Entwicklungsprinzip bei der Aus-
weisung), die Überarbeitung der Liste gesetzlich ge-
schützter Biotope, die erstmalige Regelung des Meeres-
naturschutzes in der Ausschließlichen Wirtschaftszone,
die Definition der guten fachlichen Praxis in der Land-
wirtschaft unter den Gesichtspunkten von Naturschutz
und Landschaftspflege, die Einführung der Umweltbeo-
bachtung, die umfassende Überarbeitung der Land-
schaftsplanung, die Erweiterung des Geltungsbereichs
der Eingriffsregelung sowie die Einführung der Ver-
bandsklage auf Bundesebene.

688. Der Umweltrat begrüßt die genannten Veränderun-
gen. In einigen Punkten hält er allerdings weiter gehende
Regelungen für wünschenswert. In wenigen Punkten sieht
er sogar Verschlechterungen gegenüber dem alten Natur-

schutzgesetz. Letzteres gilt vor allem für die Eingriffsre-
gelung sowie für den weitgehenden Verzicht auf die
unmittelbare Wirkung der Regelungen des Gesetzes. Eine
grundsätzliche und übersichtliche Neuordnung des Arten-
schutzrechtes, das in vielen Gesetzen und Verordnungen
uneinheitlich geregelt ist, wäre darüber hinaus erforder-
lich gewesen.

689. Ambitionierte Neuerungen des Gesetzentwurfes
wie der Biotopverbund, die Klarstellungen zur guten
fachlichen Praxis der Land-, Forst- und Fischereiwirt-
schaft oder die neuen Regelungen zur Landschaftspla-
nung bewegten zunächst eine Mehrheit der Bundesländer
dazu, gegen das Gesetz zu stimmen oder sich zu enthalten.
Dies muss angesichts der häufig unkonkreten Formulie-
rungen des Gesetzentwurfes und der z. T. sehr weiten Aus-
legungsspielräume (Tz. 690) in höchstem Maße erstaunen
und Zweifel daran nähren, ob bei diesen Landesregierun-
gen ein der Länderverantwortung für den Naturschutz an-
gemessenes Interesse an diesem Bereich vorausgesetzt
werden kann. Die nunmehr beschlossenen Neuerungen
entsprechen zu einem großen Teil der in vielen Bundes-
ländern bereits gängigen Praxis bzw. werden von weiter-
gehenden Regelungen in einigen Ländern übertroffen, so-
dass das neue Bundesnaturschutzgesetz vor allem einen
Anstoß zur länderübergreifenden Angleichung und zum
Aufholen für Nachzügler bedeutet. 

3.2.4.1 Ziele und Grundsätze
690. Der Umweltrat begrüßt die umfangreiche Neufas-
sung der Ziele und Grundsätze. In § 1 BNatSchG n. F. ist
insbesondere der Hinweis auf die Verantwortung für
zukünftige Generationen positiv zu bewerten. § 1 begrün-
det die obersten und entsprechend allgemeinen Ziele des
Naturschutzes nun jedoch auch damit, dass „Natur und
Landschaft (...) auf Grund ihres eigenen Wertes und als
Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung
für die künftigen Generationen“ zu schützen, zu pflegen,
zu entwickeln und gegebenenfalls wiederherzustellen
seien. Gegenüber der früheren Fassung des § 1 Abs. 1 ist
der Bezug zur Erholung und die – überflüssige – Abwä-
gungsbestimmung des § 1 Abs. 2 entfallen.

691. Die Formulierung „aufgrund ihres eigenen Wertes“
ist insofern bemerkenswert, als der Ausdruck „eigener
Wert“ („Eigenwert“) eine über menschliche Interessen
hinausreichende, also physiozentrische (physis = Natur)
Begründung des Naturschutzes anzeigt. Man kann den
Ausdruck „Eigenwert“ zwar auch so verwenden, dass
man ihn nur auf menschliche Lebensvollzüge bezieht, die
sich um ihrer selbst willen lohnen (naturästhetische Er-
fahrungen, Erholung); diese auf ein gutes menschliches
Leben abstellende (so genannte „eudaimonistische“) De-
finition scheint jedoch nicht gemeint zu sein, da man in
diesem Falle die nunmehr gestrichene Passage „als 
Voraussetzung für seine Erholung“ hätte beibehalten kön-
nen. Daher ist zu vermuten, dass mit „eigener Wert“ die
moralische Berücksichtigungswürdigkeit der Natur um
ihrer selbst willen gemeint ist. In jedem Falle macht die
Aufnahme des Eigenwert-Begriffs in das Bundes-
naturschutzgesetz eine Interpretation dieses Begriffs er-
forderlich. Auch aus diesem Grunde wird der Umweltrat
in seinem Sondergutachten Naturschutz ausführlicher auf
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Begründungsfragen des Naturschutzes eingehen. Im Fol-
genden soll nur auf eine mögliche unerwünschte Konse-
quenz dieser Aufnahme des Eigenwertbegriffs in das Bun-
desnaturschutzgesetz hingewiesen werden.

Aus Sicht des Umweltrates reichen die protektionisti-
schen anthropozentrischen Begründungen des alten Ge-
setzes aus, um die mit dem neuen Gesetz verfolgten Ziele
zu begründen. Auch mit einer anthropozentrischen Be-
gründung ist nämlich ein sehr weit gehender Naturschutz
möglich (SRU, 2002). Der Hinweis auf den Eigenwert
von Natur und Landschaft als Schutzgrund könnte sich im
Hinblick auf die praktische Naturschutzarbeit sogar kon-
traproduktiv gegenüber der stärker anthropozentrischen
Ausrichtung des alten Gesetzes auswirken. Die Aufforde-
rung, Natur und gar die bei uns immer auch vom Men-
schen beeinflusste Landschaft um ihrer selbst willen zu
erhalten, stellt für das Verwaltungshandeln keine geeig-
nete Grundlage dar. Sie bietet kaum Ansatzpunkte und
Kriterien für die unerlässlichen Prioritätensetzungen und
Schutzbemühungen im Rahmen einer effizienten Natur-
schutzstrategie. Sofern man den Begriff des Eigenwertes
der gesamten Natur ernst nimmt, lässt sich eine nachträg-
liche Abstufung dieses Wertes und eine Relativierung an-
hand menschlicher Prioritäten und Präferenzen kaum
noch rechtfertigen (GORKE, 1999). Eine Einstufung be-
stimmter Landschaftselemente als besonders wertvoll und
damit schutzwürdig ist dann kaum mehr möglich, da alles
einen Eigenwert besitzt – Abwasserorganismen ebenso
wie der Wachtelkönig.

692. Die Grundsätze in § 2 BNatSchG n. F. wurden in
begrüßenswerter Weise ausgeweitet und ausführlicher er-
läutert, als dies im alten Gesetz der Fall war. In einigen
Fällen werden aber – vermutlich unter anderem aufgrund
des Bestrebens, Überschneidungen mit anderen Gesetzen
zu vermeiden – sehr unkonkrete Formulierungen mit
großem Interpretationsspielraum verwendet. So werden
nur noch allgemein die Funktionen der Böden im Natur-
haushalt erwähnt, und es wird nicht mehr explizit auf die
natürliche Bodenfruchtbarkeit als Schutzgut Bezug ge-
nommen. Weder im früheren Gesetz noch in der Novelle
werden die Belange des Schutzes der Archivfunktion von
Geotopen (einschließlich der Geodiversität von Böden und
geologischen Erscheinungen) berücksichtigt. Diese sind
zwar – bezogen auf den Boden – im Bundesboden-
schutzgesetz angesprochen, sie müssen jedoch mit den In-
strumenten des Naturschutz- und z. T. des Denkmalschutz-
rechts umgesetzt werden. Die Aufgaben von Naturschutz
und Landschaftspflege im Zusammenhang mit Luftver-
unreinigungen und Lärmeinwirkungen werden nicht mehr
erwähnt. Die Funktionen des Naturgutes Wasser werden
auf die Biotop- und Retentionsfunktion beschränkt. Eine
Erwähnung des Wasserdargebots erfolgt nicht. Hier sollen
vermutlich die generellen Hinweise auf eine sparsame
und schonende Nutzung der Naturgüter genügen.

693. Zu kritisieren ist aber vor allem, dass die §§ 1 und
2 BNatSchG n. F. zukünftig nicht mehr unmittelbar gelten
sollen. Dies birgt die Gefahr eines Verlustes der verein-
heitlichenden Wirkung des Rahmengesetzes auf den Ziel-
rahmen der Landschaftsplanung und der Eingriffsre-
gelung in den Bundesländern. In einem Rahmengesetz
ausgerechnet den Zielen und Grundsätzen die unmittel-

bare Wirkung zu versagen, ist auch deshalb nicht sinnvoll,
weil eine wesentliche Funktion der Rahmengesetzgebung
gerade in der Aufstellung von Zielen und Grundsätzen für
das Landesrecht besteht. Die Aufgabe der unmittelbaren
Geltung der §§ 1 und 2 ist deshalb mit Recht als ein 
„Versuch“ bezeichnet worden, „bundesgesetzliche Zu-
rückhaltung am untauglichen Objekt zu demonstrieren“
(MEßERSCHMIDT, 2001, S. 243).

Erholung und Naturschutz

694. Die Klarstellung des Verhältnisses zwischen Na-
turschutz und Sport in § 10 des BNatSchG n. F. wird vom
Umweltrat positiv bewertet, da sportliche Aktivitäten in
Natur und Landschaft Teil der naturgebundenen Erholung
sind und die Erhaltung von Natur und Landschaft für das
Erleben durch den Menschen seit jeher ein wesentliches
Ziel des Bundesnaturschutzgesetzes gewesen ist. Kritisch
zu sehen ist hingegen die in § 2 Abs. 1 Satz 5 dargelegte
besondere Verpflichtung zu Schutz, Pflege, Gestaltung
und Erschließung von Flächen zum Zwecke der Erholung,
die sich nicht auf die durch die Naherholung genutzten Ge-
biete beschränkt. Sie gilt stattdessen für alle siedlungsna-
hen Bereiche, selbst wenn sie zum Anziehungspunkt für
aus größerer Entfernung Anreisende ausgestaltet werden.
Damit werden Zielkonflikte innerhalb des Naturschutzes
in einer nicht sinnvollen Weise vorentschieden, da für den
siedlungsnahen Bereich unabhängig vom Erholungsbe-
darf der anwohnenden Bevölkerung zu erholungsfördern-
den Maßnahmen geradezu aufgefordert wird. Schutzwür-
dige Gebiete, die auch als Erholungsgebiet attraktiv sind,
wie z. B. Seen, geraten damit potenziell überall unter
Druck, weil sich fast überall eine kleine Siedlung findet,
die es erlaubt, für beliebige touristische Entwicklungsin-
teressen die gesetzliche Verpflichtung zur Ausweisung
siedlungsnaher Erholungsflächen geltend zu machen.

3.2.4.2 Biotopverbund und Schutzgebiete

Biotopverbund

695. Der Umweltrat begrüßt die von ihm seit langem ge-
forderte gesetzliche Verankerung eines Biotopverbundes
auf nationaler Ebene in § 3 BNatSchG n. F. (vgl. SRU,
2000, Tz. 416; SRU, 1996b, Tz. 251; SRU, 1994,
Tz. 896 ff.; SRU, 1985, Tz. 1214). Hiermit wird die Mög-
lichkeit eröffnet, ein zusammenhängendes Netz von
Schutzgebieten auf Länderebene einzurichten, das einen
wichtigen Beitrag zur Erhaltung der noch vorhandenen
biologischen Vielfalt leisten kann (SRU, 2000, Tz. 338).

Die Ausführungen im neuen Bundesnaturschutzgesetz
sind allerdings hinsichtlich der quantitativen wie der qua-
litativen Anforderungen an den Biotopverbund nicht kon-
kret genug für die Umsetzung. Um die mit dem Biotop-
verbund angestrebten Ziele zu erreichen, müssen die
Länder deshalb bei der Umsetzung in Landesrecht in
wichtigen Punkten Entscheidungen zur Präzisierung der
Anforderungen treffen.

Hinsichtlich der quantitativen Mindestzielvorgabe im
Bundesrecht von mindestens 10 % der Landesfläche für
den Biotopverbund sollte auf Landesebene geprüft wer-
den, ob diese Zahl insgesamt ausreichend ist und ob eine
Differenzierung der Flächenvorgaben hinsichtlich der
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Funktionen der Biotopflächen notwendig wird. Das 10 %-
Ziel bezieht sich auf den gesamten Biotopverbund, der aus
besonders schützenswerten Vorrangflächen für den Natur-
schutz (Kernflächen) sowie aus Verbindungsflächen und
Verbindungselementen besteht. Die Bedeutung der Ver-
bindungsflächen und Verbindungselemente liegt in erster
Linie in ihrer Funktion für die Vernetzung der hochwerti-
gen Kernflächen. Aus Sicht des Umweltrates müsste
allein für die Kernflächen ein Zielwert von 10 % der Lan-
desfläche angestrebt werden. Bezogen auf den Biotopver-
bund insgesamt – Kernflächen plus Verbindungsflächen
und Verbindungselemente – käme dies früheren Forde-
rungen des Umweltrates und vieler Fachleute nahe, bis zu
15 % der Landesfläche für den Naturschutz bereitzustel-
len (SRU, 2000, Tz. 417; vgl. SSYMANK, 2000; 
HORLITZ, 1994). Auch auf Landesebene wie z. B. im
Landschaftsprogramm von Schleswig-Holstein (MUNF,
1999, S. 9) wurde diese Forderung bereits formuliert. Bei
der Umsetzung eines wirksamen Biotopverbundes auf
Länderebene sollte beachtet werden, dass auf Bundes-
ebene nur eine Mindestvorgabe gemacht wird. Die Länder
sollten deshalb frühzeitig eine Abschätzung des Flächenan-
teils geeigneter entwicklungsfähiger Kernflächen vorneh-
men und anschließend gegebenenfalls regional unter-
schiedliche, pauschale Anteile von Kernflächen und
Verbindungsflächen bestimmen. Insgesamt sollte eher ein
Gesamtanteil von 15 % Biotopverbundfläche an der Lan-
desfläche angestrebt werden, auch wenn das Gesetz dies
nicht vorgibt.

696. Auch in qualitativer Hinsicht sind die Ansprüche
an den Biotopverbund aus Sicht des Umweltrates noch
nicht ausreichend präzisiert. Sehr erfreulich ist, dass in § 3
Abs. 3 BNatSchG n. F. die Eignung der Flächen aus-
drücklich an die Ziele des Biotopverbundes in § 3 Abs. 2
geknüpft wird. Dadurch wird nicht mehr – wie noch in
den Entwürfen des Gesetzes vom Februar 2001 und vom
Juni 2001 – der Eindruck erweckt, dass alle Schutzge-
bietsflächen einschließlich der Landschaftsschutzgebiete
und der Naturparke Teil des Biotopverbundes sind, sodass
die Länder die Anforderungen an den Biotopverbund be-
reits übererfüllt hätten. Für eine einheitliche Umsetzung
in den Ländern fehlt jedoch eine eindeutige Zieldefini-
tion. So wurde auf eine inhaltliche Definition der Begriffe
Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungsele-
mente in § 10 BNatSchG n. F. verzichtet. In § 3 Abs. 2
wird zwar klargestellt, dass der Biotopverbund der nach-
haltigen Sicherung von heimischen Tier- und Pflan-
zenarten und deren Populationen einschließlich ihrer 
Lebensräume und Lebensgemeinschaften sowie der 
Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funk-
tionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen dient. Da-
bei wird jedoch nicht ausgeführt, ob dieser Anspruch für
alle heimischen Tier- und Pflanzenarten im Rahmen des
Biotopverbundes erfüllt werden soll. Dieses Ziel würde
wahrscheinlich einen Biotopverbund überfordern, der auf
nur 10 % der Landesfläche beschränkt ist. Auf der be-
grenzten Fläche eines nationalen bzw. landesweiten Bio-
topverbundes muss eine Konzentration auf die Förderung
besonders schutzwürdiger und gefährdeter Arten, Arten-
gruppen und Biotope angestrebt werden (vgl. SRU, 2000,
Kapitel 2.4.1). Auf einen Schutz der weniger anspruchs-
vollen Arten und Funktionen auf den übrigen Flächen

kann aber nicht verzichtet werden. Die weitere Präzisie-
rung der Ziele des Biotopverbundes sollte einheitliche
Kriterien für die Auswahl der geeigneten Flächen in den
Bundesländern mit sich bringen. So sollten analog zu den
Anforderungen des Netzes Natura 2000, das insgesamt
Teil des Biotopverbundes ist und dessen Hauptstruktur
bilden sollte (vgl. § 3 Abs. 3 Nr. 3), Arten und Lebens-
räume benannt werden, für die eine nationale, landesweite
und gegebenenfalls regionale Verantwortung besteht.
Eine solche Präzisierung könnte auf Bundesebene für die
national bedeutsamen Arten und Lebensräume erfolgen.
Dies ist durch die in § 30 BNatSchG n. F. geschützten Bio-
tope, die ebenfalls Teil des Biotopverbundes sind, bereits
teilweise umgesetzt worden (§ 3 Abs. 3 Nr. 2). Die Er-
weiterung des Katalogs der gesetzlich geschützten Bio-
tope in § 30 um weitere stark gefährdete und von voll-
ständiger Vernichtung bedrohte Biotoptypen wird vom
Umweltrat in diesem Zusammenhang begrüßt. Bedauer-
licherweise wurden jedoch nicht alle Biotoptypen mit eu-
ropa- oder bundesweiter Bedeutung aufgenommen, z. B.
fehlen einige bedeutsame Biotoptypen des Grünlandes
und der Wälder (vgl. hierzu SRU, 2000, Tz. 368 f., Ta-
belle 2.4.1-5).

697. Die europaweit bedeutsamen Arten werden in der
FFH- und EU-Vogelschutzrichtlinie benannt. Insbeson-
dere hinsichtlich der bundesweit bedeutsamen Arten be-
steht allerdings weiterhin Ergänzungsbedarf. Die vorhan-
denen artenschutzrechtlichen Regelungen im deutschen
Recht berücksichtigen nicht alle bundesweit bedeutsamen
und gefährdeten Arten und tragen wenig zum in situ-Er-
halt der Arten bei, da sie überwiegend nur die Entnahme
aus der Natur, den Besitz, den Handel usw. regeln. Soll für
die Länder eine ausreichende Handlungsgrundlage für die
Umsetzung des Biotopverbundes geschaffen werden,
müssten Listen der bundesweit bedeutsamen Arten er-
stellt, deren Habitatansprüche benannt werden. In län-
derübergreifender Abstimmung sollten darüber hinaus
auch konkrete Vorgaben bezüglich des Vorgehens zur
Schaffung des Biotopverbundes erarbeitet werden, z. B.
ein gemeinsames Handbuch zum Biotopverbund. Die
einzelnen Länder könnten und sollten dann auf dieser
Grundlage ergänzend weitere Listen der landesweit be-
deutsamen Arten und Biotope erstellen. Die flächenspezi-
fische Präzisierung der relevanten Biotope sowie der An-
sprüche der erwünschten Arten und Artenkollektive sollte
im Rahmen der Landschaftsplanung erfolgen (vgl. dazu
auch § 14 Abs. 1 Nr. 4c) (z. B. PLACHTER et al., 2002;
KAULE, 1986).

698. Zum dauerhaften Erhalt des Biotopverbundes ist es
unerlässlich, diesen durch die gesamträumliche Planung
zu sichern. Von daher sollten die Länder die Ausweisung
der Biotopverbundflächen als Vorranggebiete des Natur-
schutzes in die Raumordnungspläne aufnehmen (vgl.
SRU, 2000, Tz. 417; SRU, 1985, Tz. 1225). Dies ist je-
doch nur eine Voraussetzung für eine allgemeinverbindli-
che Sicherung der Flächen durch entsprechende Schutz-
maßnahmen. Die in der Novelle (§ 3 Abs. 4 BNatSchG
n. F.) dazu aufgeführten Modalitäten sind aus der Sicht 
des Umweltrates nicht restriktiv genug, um eine effektive
Sicherung zu gewährleisten. So kommen nach der nun ver-
abschiedeten Fassung mit der pauschalen Verweisung auf



Drucksache 14/8792 – 308 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

die in § 22 genannten Gebietskategorien unter anderem
Landschaftsschutzgebiete als Möglichkeit für die Siche-
rung des Biotopverbundes in Betracht. Sowohl hinsicht-
lich der qualitativen Anforderungen als auch hinsichtlich
der Sicherungsmöglichkeiten sind Landschaftsschutz-
gebiete jedoch zumindest für die Kernflächen des Bio-
topverbundes eine zu schwache Schutzform (s. auch 
REHBINDER, 2001, S. 363). Dasselbe gilt für die in § 3
Abs. 4 eröffnete Möglichkeit, Flächen durch Vertragsna-
turschutz, beliebige „planungsrechtliche Festlegungen“
(womöglich also auch durch bloße Vorbehaltsgebiete
nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 ROG) oder „andere geeignete 
Maßnahmen“ als Bestandteile des Biotopverbundes
rechtlich zu sichern (vgl. WEIHRICH, 2001, S. 388). In
der Umsetzung des Rahmengesetzes durch die Bundes-
länder sollte deshalb bei der Festlegung von Vorgaben zur
Sicherung des Biotopverbundes zwischen Kernflächen
und Verbindungsflächen unterschieden werden. Allge-
meine landesplanerische oder bauleitplanerische Festle-
gungen allein können weder einen ausreichenden Schutz
von Kernflächen noch die Sicherung von Verbindungs-
flächen und Verbindungselementen gewährleisten. Letz-
tere sollten durch wirksame Schutzformen eines nationa-
len und landesweiten Biotopverbundes, wie z. B. durch die
Ausweisung von geschützten Landschaftsbestandteilen,
oder, falls es sich um größere Flächen handelt, mindestens
durch entsprechend ausgestaltete Landschaftsschutz-
gebiete gesichert werden. Vertragsnaturschutz kann die
genannten Sicherungsmaßnahmen des Biotopverbundes
hinsichtlich der qualitativen Anforderungen an die Be-
wirtschaftung der geschützten Flächen ergänzen. Handelt
es sich z. B. bei den auf den Verbindungsflächen und Tritt-
steinen repräsentierten Biotopfunktionen um Qualitäten,
die in kurzer Zeit durch entsprechende Maßnahmen ent-
wickelt werden können (z. B. durch Nutzungsverzicht
während der Vogelbrutzeiten), kann auch ein Vertragsna-
turschutz auf mittelfristig wechselnden Flächen die er-
wünschten Ergebnisse erzielen. Im Sinne eines rollieren-
den Systems könnten z. B. wechselnde Flächen innerhalb
einer als Landschaftsschutzgebiet geschützten Gebietsku-
lisse bestimmte Funktionen übernehmen (SRU, 2000,
Tz. 423). Ein ausreichender Flächenanteil der Vertrags-
flächen muss dabei insgesamt gewahrt bleiben.

699. Der Umweltrat hält es zur Begleitung der Umset-
zung des Biotopverbundes für erforderlich, dass sich die
Länder gegenseitig informieren, wichtige Punkte abstim-
men und bundeseinheitliche Kriterien sowie länderüber-
greifende Maßnahmen entwickeln. Dem Bund sollte re-
gelmäßig über die Fortschritte bei der Umsetzung des
Biotopverbundes berichtet werden. Mit einer entspre-
chenden Berichterstattung wäre gleichzeitig sicher-
gestellt, dass die Informationen auch im Rahmen der in
§ 12 BnatSchG n. F. eingeführten Umweltbeobachtung
genutzt werden können (vgl. SRU, 2000, Tz. 371).

700. Für den Fall, dass die gesetzlichen Vorgaben in den
Stadtstaaten nicht erfüllt werden können, sind die fehlen-
den Biotopverbund-Flächen in den angrenzenden oder
benachbarten Flächenstaaten bereitzustellen. Hierfür sind
geeignete Ausgleichsregelungen zwischen den Ländern
zu entwickeln.

Umsetzung der FFH-Richtlinie in deutsches Recht

701. Wie der Umweltrat bereits in seinem Umweltgut-
achten 2000 (Tz. 394 f.) ausgeführt hat, ist die Umsetzung
der FFH-Richtlinie in deutsches Recht nicht ausreichend.
Es ist daher zu bedauern, dass die Möglichkeit zur richt-
linienkonformen Umsetzung im Rahmen der Neurege-
lung des Bundesnaturschutzgesetzes nicht genutzt wurde.
Eine konforme Umsetzung der Richtlinie würde beinhal-
ten, dass auch nicht genehmigungs- oder anzeigebedürf-
tige potenziell beeinträchtigende Vorhaben und Maßnah-
men in einem Natura-2000-Gebiet entsprechend den
Vorschriften des § 34 BNatSchG n. F. zu prüfen sind. Die
Vorgabe in § 36, wonach auch Ausgleichsmaßnahmen der
Eingriffsregelung bei nach dem Bundesimmissions-
schutzrecht genehmigungsbedürftigen Anlagen in die
Beurteilung der Erheblichkeit einbezogen werden kön-
nen, sollte gestrichen werden (WEIHRICH, 2001, S. 387;
CZYBULKA, 2000; GELLERMANN, 2001; RÖDI-
GER-VORWERK et al., 1998).

3.2.4.3 Verhältnis von Landwirtschaft und 
Naturschutz

702. Der Umweltrat begrüßt die Definition der guten
fachlichen Praxis der Land-, Forst- und Fischereiwirt-
schaft in § 5 BNatSchG n. F. unter Gesichtspunkten des
Naturschutzes und der Landschaftspflege. Diese Konkre-
tisierung der guten fachlichen Praxis trägt dazu bei, die un-
scharfe Grenzziehung zwischen der Sozialpflichtigkeit des
Eigentums und der Verpflichtung zum finanziellen Aus-
gleich von Naturschutzauflagen gegenüber den Land-
schaftsnutzern zu klären. Außerdem wird damit klarge-
stellt, in welchen Fällen die landwirtschaftliche Nutzung
als Eingriff im Sinne des § 18 f. BNatSchG n. F. zu werten
ist. Die Neufassung enthält hierzu mehrere Regelungen.
Neben den allgemeinen Ausführungen zur standortange-
passten Bewirtschaftung führt insbesondere das Verbot des
Grünlandumbruchs auf erosionsgefährdeten Hängen, in
Überschwemmungsgebieten, auf Standorten mit hohem
Grundwasserstand und auf Moorstandorten zu einer Präzi-
sierung der Vorgaben zur langfristigen Erhaltung der
natürlichen Produktionsgrundlagen der Landwirtschaft,
die auch für andere Funktionen des Naturhaushaltes und
die Erhaltung der Biodiversität Vorteile bringen wird.
Ebenfalls zu begrüßen ist die Verpflichtung zur Führung
einer Schlagkartei über den Einsatz von Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln. Diese ermöglicht die Beobachtung der
Einhaltung der guten fachlichen Praxis nicht nur durch den
Landwirt selbst, sondern auch durch die Berater und die
kontrollierenden Behörden. Die Führung einer Schlag-
kartei fördert den effizienten Einsatz von Pflanzenschutz-
und Düngemitteln auf den Einzelflächen der Betriebe, die
oft sehr unterschiedliche Standortbedingungen und Emp-
findlichkeiten aufweisen können. Gleichzeitig wird auch
der Weg für eine qualifizierte Bestimmung von Umwelt-
handlungszielen geebnet, die über die gute fachliche Pra-
xis hinausgehen: Die Berücksichtigung kritischer Ein-
tragsraten (critical loads) in räumlich-funktionaler Nähe
zu gefährdeten Ökosystemen, insbesondere im Falle der
Nährstoffe Stickstoff und Phosphat (vgl. hierzu auch SRU,
1996a, Tz. 196; SRU, 1996b, Tz. 283), kann auf dieser
Grundlage besser in die betrieblichen Abläufe integriert
und angemessen entschädigt werden.
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703. Bei den Regelungen zur guten fachlichen Praxis
verbleibt allerdings noch umfangreicher Handlungs- und
Konkretisierungsbedarf für die Länder. Dies gilt insbe-
sondere im Falle der folgenden Regelungen:

Die allgemeine Aufforderung, vermeidbare Beeinträchti-
gungen von Biotopen, die an die Betriebsfläche angren-
zen, zu unterlassen, müsste dahin gehend konkretisiert
werden, dass vor allem der Schutz von besonders gefähr-
deten Biotopen und Oberflächengewässern durch die Ein-
richtung von ausreichenden Pufferzonen und Uferrand-
streifen mit entsprechenden Mindestabständen von 5 bis
10 m sicherzustellen ist (vgl. auch KNICKEL et al., 2001,
S. 57; KÜHNE et al., 2000, S. 58). Der Schutz der Puffer-
zonen sollte als Inhalts- und Schrankenbestimmung aus-
gestaltet werden, wobei für den Bedarfsfall ein Ausgleich
in Form einer salvatorischen Klausel vorzusehen ist.

Hinsichtlich der Biotopausstattung der landwirtschaft-
lichen Flächen wurde lediglich festgelegt, dass die zur Ver-
netzung von Biotopen erforderlichen linearen und punkt-
förmigen Elemente zu erhalten sind (§ 5 Abs. 3 BNatSchG
n. F.). Dies ist gleichbedeutend mit einer Festschreibung
des status quo der für die Vernetzung bedeutsamen Ele-
mente (zu Problemen s. Tz. 722). Die Länder sollen darü-
ber hinaus regionale Mindestdichten für solche Elemente
festlegen und bei Unterschreitung der Quoten Maßnahmen
zur Neueinrichtung von Flurelementen ergreifen. Die neue
Regelung stellt klar, dass der Landwirt keine finanzielle
Belastung durch Maßnahmen zur Erreichung der Mindest-
dichten an Flurelementen befürchten muss, sondern dass
die Länder die finanziellen Folgen tragen müssen. Gleich-
zeitig ist die Konsequenz absehbar, dass die Länder ihre
Festsetzungen zu regionalen Mindestdichten an 
die Möglichkeiten ihrer Haushalte anpassen, sodass
naturschutzfachliche Kriterien kaum noch ausschlagge-
bend sein werden. Die Durchsetzung der Maßnahmen zur
Erreichung der Mindestdichten wird darüber hinaus über-
wiegend auf dem Freiwilligkeitsprinzip beruhen, da nur
planungsrechtliche Vorgaben und langfristige Vereinbarun-
gen zur Umsetzung vorgesehen sind. So kann in der Regel
durch planungsrechtliche Vorgaben kein Landeigentümer
dazu gezwungen werden, eine Maßnahme durchzuführen.
Allein eine geeignete Ausweisung in einem Bebauungsplan
könnte eine Enteignung nach sich ziehen oder ein Pflanz-
gebot (nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 in Verbindung mit § 178
BauGB) beinhalten. Von dieser Option wird allerdings bis-
her auf Gemeindeebene kaum Gebrauch gemacht. Ob sich
dies in Zukunft ändern wird, muss stark in Zweifel gezogen
werden. Das Bundesgesetz stellt sich also in diesem Punkt
als „zahnloser Tiger“ heraus. Immerhin ist ein gewisser Be-
standsschutz gewährleistet, der allerdings durch eine
schnelle Bestandsaufnahme und Kennzeichnung der rele-
vanten Flurelemente in der Landschaftsplanung gestützt
werden muss.

704. Konkretisierungsbedarf besteht auch hinsichtlich
der Regelungen zur Tierhaltung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 6
BNatSchG n. F. Unter Berücksichtigung der regionalen
Besonderheiten ist die Tierhaltung im Betrieb oder durch
Kooperationsvereinbarungen in einem ausgewogenen
Verhältnis zum Pflanzenbau zu halten. Trotz der positiven

Intention, durch eine flächengebundene Tierhaltung uner-
wünschte Emissionen von landwirtschaftlichen Betrieben
zu begrenzen und regionale Stoffkreisläufe festzu-
schreiben, bleibt die gesetzlich fixierte Regelung relativ
unklar. Auch in den Begründungen zum BNatSchG n. F.
finden sich keine Hinweise zur Konkretisierung. Den
Ländern wird es nun obliegen, praktikable und vollzugs-
freundliche Standards wie Emissionsgrenzwerte und ma-
ximale Besatzdichten pro Flächeneinheit zu benennen
(vgl. KNICKEL et al., 2001, S. 69; SRU, 1996b; SRU,
1985).

705. In Bezug auf alle zur guten fachlichen Praxis ge-
troffenen Regelungen besteht die Gefahr, dass sie wir-
kungslos bleiben, wenn es nicht gelingt, ihre Nichtbeach-
tung mit Sanktionen zu verbinden. Der Umweltrat hält es
deshalb für erforderlich, in den Naturschutzgesetzen der
Länder nicht nur eine Umsetzung und Konkretisierung
der Verpflichtungen selbst vorzunehmen, sondern bei ge-
eigneten Tatbeständen auch eine ordnungswidrigkeiten-
rechtliche Sanktionierung vorzusehen. Daneben sollten
die Behörden in den Ländern ermutigt werden, behördli-
che Anordnungen stärker als bisher als Instrument der
Umsetzung in nicht als Ordnungswidrigkeit definierten
Fällen zu nutzen.

Eine wirksame Sanktionierung setzt in jedem Fall eine
Spezifizierung der Regeln voraus, die über den in der No-
velle des Bundesnaturschutzgesetzes erreichten Konkreti-
sierungsgrad hinausgeht. Der Bund sollte hierzu fachliche
Anleitungen zur Verfügung stellen, die in den Koordina-
tionsgremien der Länder genutzt und für die Rechtsetzung
auf Landesebene verwendet werden können. Ohne aus-
reichende Konkretisierung, die eine unmittelbare ord-
nungswidrigkeitenrechtliche Sanktionierung erlaubt,
werden die neuen bundesrechtlichen Regelungen zur
guten fachlichen Praxis eine symbolische Konstruktion
bleiben.

Einen Beitrag zur Umsetzung wird auch die Landschafts-
planung übernehmen (vgl. auch SRU, 1996a, Tz. 145 ff.),
die Flächen darstellen kann, auf die sich bestimmte An-
forderungen der guten fachlichen Praxis wie z. B. die
Grünlandumbruchsverbote und die Vorgaben zum Ero-
sionsschutz beziehen. Damit wird zunächst für den Land-
nutzer eine Grundlage zur Überprüfung seiner Wirt-
schaftsweise und gegebenenfalls zur Entwicklung von
Maßnahmen gemeinsam mit der landwirtschaftlichen Be-
ratung verfügbar gemacht. Ergeben sich zusätzlich zu den
risikobezogenen Aussagen der Landschaftsplanung kon-
krete Befunde zu Verstößen gegen die Grundsätze der
guten fachlichen Praxis, kann damit die Grundlage für
eine behördliche Anordnung geschaffen werden.

3.2.4.4 Landschaftsplanung
706. Die Landschaftsplanung ist das Hauptinstrument
von Naturschutz und Landschaftspflege zur planerischen
Konkretisierung ihrer Ziele und Grundsätze in der Fläche.
Der Umweltrat hält ihre Stärkung durch die bereits im
Sondergutachten 1996 geforderte Überarbeitung der ge-
setzlichen Vorgaben in den § 13 ff. BNatSchG n. F. (SRU,
1996a, Tz. 145) für einen wesentlichen Fortschritt.
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Besonders wichtig ist hierbei die bundeseinheitliche Fest-
legung der Inhalte der Landschaftsplanung in § 14 Abs. 1.
Hierdurch werden inhaltliche Mindeststandards vorge-
geben, die zu einer möglichst einheitlichen Bearbeitung
der Landschaftsplanung in den Ländern führen sollen.
Ebenso wichtig und begrüßenswert ist die verbindliche
Einführung der flächendeckenden Landschaftsplanung in
den §§ 15 und 16. Damit wird sichergestellt, dass die Ziele
und Maßnahmen überall in die Abwägung der Gesamt-
und Fachplanung einfließen können. Flächendeckend
können nun Informations- und Entscheidungsgrundlagen
zu Natur und Landschaft für eine breite Nutzung aufbe-
reitet werden, sodass Natur und Landschaft im Sinne des
Vorsorgeprinzips frühzeitig berücksichtigt werden kön-
nen. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen
Diskussion um eine Neuorientierung der Agrarpolitik
sollte die Landschaftsplanung als Grundlage einer ökolo-
gisch und ökonomisch effizienten flächenbezogenen
Honorierung ökologischer Leistungen (vgl. SRU, 1996a,
Tz. 261) durch Agrarfördermittel mit Auswirkungen auf
Natur und Landschaft eingesetzt werden. Dies würde
auch die erforderliche Evaluierung der Agrarumweltpro-
gramme vereinfachen.

707. In wenigen Punkten wären auch bei den Regelun-
gen zur Landschaftsplanung Präzisierungen wünschens-
wert. So hätte auch festgelegt werden sollen, dass die Plan-
werke in Text und Karte und mit zusätzlicher Begründung
erstellt werden müssen. Die entsprechenden Regelungen
des bisherigen Bundesnaturschutzgesetzes zum Land-
schaftsplan hätten hier beibehalten und auf alle Ebenen der
Landschaftsplanung ausgeweitet werden sollen. Die Län-
der sollten darüber hinaus konkretere Fristen für die Fort-
schreibung der Planwerke festlegen, damit die Land-
schaftsplanung den an sie gerichteten Anforderungen
gerecht werden kann. Konträr zu den mit dem Gesetz ver-
folgten Absichten könnten die Ausnahmen von der Pflicht
zur Aufstellung von Landschaftsplänen wirken. Nach der
derzeitigen Fassung können gegebenenfalls schon ein aus-
gewiesenes Landschaftsschutzgebiet oder die Darstellung
als regionaler Grünzug im Regionalplan als Grund für den
Verzicht auf die Erstellung eines Landschaftsplanes aus-
reichen (WEIHRICH, 2001, S. 389). Nicht genutzt wurde
des Weiteren die Chance, im Bundesgesetz die Bindung
der Landschaftsplanung an die Ziele und Grundsätze der
Raumordnung aufzuheben, die z. T. die Übernahme veral-
teter Ziele bewirkt und dem Charakter einer Fachplanung
des Naturschutzes widerspricht (Weihrich, 2001, S. 389).
Auch eine Verpflichtung zur Beteiligung der Öffentlich-
keit an der Landschaftsplanung wäre wünschenswert. Eine
solche Vorgabe wäre insbesondere für die Ebene der Kom-
munen sinnvoll, da sie einen wesentlichen Beitrag zur Ak-
zeptanz und Verankerung der Planung im Bewusstsein der
Bevölkerung mit sich bringen würde.

3.2.4.5 Eingriffsregelung
708. Die Neufassung der Eingriffsregelung in §§ 18 ff.
BNatSchG n. F. enthält in Einzelpunkten Verbesserungen,
jedoch sind auch Verschlechterungen festzustellen. Ein
wichtiger Schritt ist die Klarstellung und Ausweitung ih-
res Anwendungsbereichs auf wesentliche Veränderungen

des Grundwasserspiegels (§ 18 Abs. 1). Des Weiteren ist
der Ansatz in § 19 Abs. 3 positiv zu bewerten, in besonders
wertvollen Gebieten Eingriffe nur aus zwingenden Grün-
den des überwiegenden öffentlichen Interesses zuzulassen.

709. Eine erhebliche Schwächung der derzeitigen Mög-
lichkeiten zur fachgerechten Gestaltung der Art des Aus-
gleichs ist jedoch aufgrund der Bemühungen zur
Vereinfachung der Eingriffsregelung zu befürchten (vgl.
auch SRU, 2001; SRU, 2000, Tz. 410). Nach der bishe-
rigen Fassung der Eingriffsregelung waren unvermeid-
bare Eingriffe vorrangig auszugleichen, nicht ausgleich-
bare Eingriffe konnten auf der Grundlage einer
Abwägung untersagt werden. Für nicht untersagte Ein-
griffe musste Ersatz geleistet werden. Mit der neuen Fas-
sung wird die bisherige Abfolge von 1. Vermeidung,
2. Ausgleich, 3. Abwägung (mit der Möglichkeit der Un-
tersagung) und 4. Ersatz dahin gehend geändert, dass die
dritte und die vierte Stufe gegeneinander vertauscht wer-
den, die Möglichkeit der Untersagung also erst dann be-
steht, wenn weder Ausgleich noch Ersatz möglich sind.

Die in der Eingriffsregelung vorausgesetzte Unterschei-
dung zwischen Ausgleich und Ersatz bereitete in der Pra-
xis häufig Schwierigkeiten. Dabei wurde üblicherweise
dem Kriterium der räumlichen Nähe entscheidende Be-
deutung zugemessen. Dieses Kriterium ist nur dann sinn-
voll, wenn es nicht im Sinne schematisch angewandter
Entfernungsmaßstäbe, sondern unter Berücksichtigung
funktionaler ökologischer Zusammenhänge interpretiert
wird. In der Praxis wurde es aber häufig nicht in diesem
funktionalen Sinn verwendet, sodass eine gleichartige
Kompensation (Ausgleich) häufig daran scheiterte, dass
keine Möglichkeit bestand, sie in unmittelbarer räumli-
cher Nähe zum Eingriffsort durchzuführen. Eine stärkere
Zusammenfassung der Schritte „Ausgleich“ und „Ersatz“
in der Entscheidungskaskade der Eingriffsregelung wurde
deshalb als ein sinnvoller Weg angesehen, um dieser un-
flexiblen Handhabung entgegenzutreten und der Praxis
größere Spielräume bei der Gestaltung der Kompensation
einzuräumen. Allerdings forderte schon die frühere Ge-
setzesfassung nicht explizit einen ortsnahen Ausgleich. Es
war lediglich nie gelungen, sich länderübergreifend auf
eine sinnvolle einheitliche Handhabung zu verständigen.
Die neue Regelung belässt es zwar bei einem formalen
Vorrang des Ausgleichs vor dem Ersatz; die Verlegung der
Abwägung in der Entscheidungskaskade nach hinten und
die gemeinsame Betrachtung von Ausgleich und Ersatz
versperren jedoch praktisch die Möglichkeit des Versa-
gens eines Eingriffs in der Abwägung, da eine Ersatz-
maßnahme fast immer möglich sein wird. Ausgeschlossen
ist ein Ersatz zukünftig nur, sofern keine geeigneten
Flächen für Kompensationsmaßnahmen zur Verfügung
stehen. Ob geeignete Flächen zur Verfügung stehen oder
nicht und ob dementsprechend ein Versagen des Vorha-
bens möglich ist, hängt daher davon ab, in welcher Weise
Ersatzmaßnahmen insbesondere in räumlich-funktionaler
Hinsicht im künftigen Landesrecht konkretisiert werden.
Auch wenn in der Praxis schon bisher größere Eingriffe
wohl nur in seltenen Fällen durch die Eingriffsregelung
verhindert wurden (zu den rechtlichen Möglichkeiten ein-
schränkend WOLF, 2001, S. 483), bot die alte Regelung
doch weiter gehende Untersagungsmöglichkeiten. Damit
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machte sie es den Behörden auch leichter möglich, den
Verursacher unter Verweis auf die andernfalls bestehende
Versagungsmöglichkeit zu einem anspruchsvolleren
Ausgleich zu bewegen. Mit der neuen Regelung besteht
die Gefahr, dass eher billige, nicht gleichartige Maßnah-
men wie die Kompensation durch Sukzessionsflächen zur
Regel werden.

Zur Unterbindung solcher Konsequenzen der neuen Ein-
griffsregelung und aufgrund der Notwendigkeit, gleiche
Wettbewerbsbedingungen in den Bundesländern zu schaf-
fen, sollten sich die Länder nach Inkrafttreten des neuen Na-
turschutzrechts so schnell wie möglich auf eine einheitliche
Definition der Anforderungen an Ausgleich und Ersatz eini-
gen (vgl. BverwGE 85, S. 348; BverwGE 112, S. 41).

710. Wie bereits im alten Bundesnaturschutzgesetz hat
der Ausgleich auch nach der novellierten Gesetzesfassung
Vorrang vor dem Ersatz, sodass im Interesse der Voll-
ziehbarkeit der Eingriffsregelung nach wie vor eine klare
Definition der Anforderungen an den Ausgleich erforder-
lich ist. Bei der Formulierung von länderübergreifend
einheitlichen Präzisierungen und Interpretationen der un-
bestimmten Rechtsbegriffe Ausgleich und Ersatz sollte
unmissverständlich klargestellt werden, dass insbeson-
dere bei der Beeinträchtigung knapper und bedeutsamer
Leistungen des Naturhaushaltes eng am funktionalen
Ausgleich festgehalten werden muss. Die Forderung nach
einem räumlichen Zusammenhang zwischen dem Wirk-
raum der Beeinträchtigung und den Kompensations-
maßnahmen muss in diesen Fällen ebenfalls eng interpre-
tiert werden. Als Mindestanforderung an den Ersatz ist
anzustreben, dass die Kompensation noch auf den betroffe-
nen Naturraum einschließlich seines Naturhaushaltes
zurückwirkt und auch der dort wohnenden Bevölkerung
zugute kommt. Da die Bewohner einerseits von der Beein-
trächtigung betroffen werden, sollten sie andererseits auch
von der Wiederherstellung ihrer Lebensqualität durch die
Kompensation profitieren (vgl. zum zeitlichen Bezug
zwischen Ausgleich und betroffener Bevölkerung das Ur-
teil des VG Karlsruhe, NuR 1990, S. 332).

711. Im neuen Bundesnaturschutzgesetz wird zwar der
Ausgleich relativ klar umrissen, bei der Konkretisierung
dessen, was unter Ersatz zu verstehen ist, verbleiben je-
doch Unklarheiten, insbesondere hinsichtlich des funktio-
nalen und räumlichen Bezugs zwischen Eingriff und 
Ersatz. Der Umweltrat schlägt daher folgende konkreti-
sierende Definition für den Begriff des Ersatzes vor: „Er-
satz stellt die im konkreten Fall beeinträchtigte Funktion
mit Blick auf die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes
insgesamt im betroffenen Naturraum ähnlich und gleich-
wertig wieder her“.

Zur Behebung des Vollzugsdefizits der Eingriffsregelung
und zur weiteren Verbesserung ihrer Wirksamkeit stellen
die Führung eines Katasters der Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen sowie die Durchführung von Maßnah-
men und Funktionskontrollen weit geeignetere Maßnah-
men dar als Veränderungen in der Abfolge von
Ausgleich, Abwägung und Ersatz (WEIHRICH, 2001,
S. 389). Entsprechende rechtliche Regelungen sollten in
das Gesetz aufgenommen oder durch die Länder einge-
führt werden.

3.2.4.6 Verbandsklage und Verbands-
beteiligung

712. Der Umweltrat begrüßt, dass die Stellung der Na-
turschutzverbände im BNatSchG n. F. gestärkt wird. Ins-
besondere die von ihm seit 1974 geforderte Einführung
der Verbandsklage auf Bundesebene (vgl. auch SRU,
1996b, Tz. 705; SRU, 1974, Tz. 650) stellt einen wichti-
gen Fortschritt dar.

Die Erfahrungen mit der bisherigen Verbandsbeteiligung
sind überwiegend positiv. Durch die Klagemöglichkeit
unterliegen Planungen und Genehmigungsverfahren einer
zusätzlichen Kontrolle (vgl. SRU, 1996b, Tz. 701). Es
wird jedoch eine noch weiter gehende Beteiligungs- und
Klagebefugnis der Verbände für notwendig erachtet,
durch die diese, ähnlich dem amerikanischen Modell, als
Vertreter der rechtlich verankerten Naturschutzinteressen
fungieren können. Über die nun rechtlich verankerten Re-
gelungen in den §§ 58 ff. BNatSchG n. F. hinaus sollte die
Verbandsbeteiligung und Klagebefugnis auf alle Plan-
aufstellungsverfahren, einschließlich der Bauleitplanung
und aller Plangenehmigungen, ausgeweitet werden, die
unmittelbar oder mittelbar Grundlage von Eingriffen in
Natur und Landschaft sein können. Die Verbandsbeteili-
gung sollte sich zudem auch auf vorgelagerte Planungen
wie Raumordnungspläne und straßen- und wasserrecht-
liche Linienbestimmungen beziehen.

3.2.4.7 Weitere Regelungen

Grundflächen der öffentlichen Hand

713. Die Aufnahme der Verpflichtung zur besonderen
Berücksichtigung des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege auf Grundflächen der öffentlichen Hand in
§ 7 BNatSchG n. F. ist zu begrüßen. Damit wird die seit
langem geforderte Vorbildfunktion des Staates in Natur-
schutzangelegenheiten gesetzlich verankert. In der prakti-
schen Anwendung dieser Bestimmung sollte darauf ge-
achtet werden, dass die Bereitstellung der Flächen für
Erholungszwecke nur in dem Maße erfolgt, wie dies mit
einer nachhaltigen Nutzung und den sonstigen Zielen von
Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist. Für den
Naturschutz wertvolle bundeseigene Flächen sollten dar-
über hinaus entweder gar nicht veräußert oder aber aus-
schließlich den Bundesländern oder Naturschutzverbän-
den für Naturschutzzwecke überlassen werden. Der
Umweltrat fordert in diesem Zusammenhang den Bun-
desminister für Finanzen auf, im Falle der derzeit um-
strittenen Flächenveräußerungen im ehemaligen inner-
deutschen Grenzgebiet („Grünes Band“) entsprechend zu
verfahren.

Ansiedeln gebietsfremder Arten

714. In § 41 Abs. 2 BNatSchG n. F. wird ein Genehmi-
gungsvorbehalt für das Ansiedeln gebietsfremder Arten
formuliert. Damit wird das Ziel verfolgt, das Ausbringen
von Arten zu verhindern, wenn hiermit eine Verfälschung
der Tier- und Pflanzenwelt verbunden ist. Eine in § 10
neu aufgenommene Definition des Begriffes gebiets-
fremder Arten soll den o. g. Tatbestand präzisieren. Die
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derzeit gewählte Formulierung hat jedoch zur Konse-
quenz, dass alle nicht einheimischen Arten, die bereits in
freier Natur vorkommen, wie z. B. der japanische Stau-
denknöterich oder die Herkulesstaude, nicht gebiets-
fremd wären und damit auch nicht unter den Genehmi-
gungsvorbehalt fallen. Solche Arten dürfte danach jeder
ungehindert ausbringen und damit zu einer gegebe-
nenfalls schädlichen Weiterverbreitung beitragen. Statt-
dessen sollte der Genehmigungsvorbehalt in § 41 dahin
gehend konkretisiert werden, dass er für alle wild leben-
den Tier- und Pflanzenarten gilt, die eine Gefährdung der
menschlichen Gesundheit oder eine Gefährdung und Ver-
fälschung der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt dar-
stellen, und die gebietsfremd sind, also das betreffende
Gebiet nicht auf natürliche Weise besiedelt haben oder
nach einer ursprünglich natürlichen Besiedlung in ihm
seit mehr als 100 Jahren nicht mehr vorkommen. Eine
entsprechende Änderung der Definition der gebietsfrem-
den Arten in § 10 Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG n. F. ist damit
ebenfalls notwendig.

Vertragsnaturschutz

715. Der Vertragsnaturschutz hat sich zu einem wich-
tigen Instrument zur Verbesserung der Akzeptanz des Na-
turschutzes entwickelt. Die diesbezüglichen Vorschriften
in § 8 BNatSchG n. F. räumen dem Vertragsnaturschutz
keinen generellen Vorrang ein. Im Landesrecht sollten
nähere Grundsätze darüber aufgestellt werden, in welchen
Fällen und in welcher Weise vertragliche Vereinbarungen
infrage kommen. So gewährleistet der Vertragsnatur-
schutz allein keine Wirkungen gegenüber Dritten, wenn
z. B. Betretungsverbote oder ein Anleinzwang für Hunde
für notwendig erachtet werden. Auch einen Schutz vor
Beeinträchtigungen durch Eingriffe im Sinne des Ge-
setzes kann der Vertragsnaturschutz in der Regel nicht
leisten. Vor allem ist die Laufzeit von Vertragsnatur-
schutzmaßnahmen aufgrund der derzeitigen Rahmenbe-
dingungen zu kurz bemessen, um einen langfristig erfol-
greichen Naturschutz zu gewährleisten. Die Honorierung
ökologischer Leistungen im Rahmen des Vertragsnatur-
schutzes sollte soweit möglich ergebnisbezogen ausge-
staltet werden können.

Umweltbeobachtung

716. Der Umweltrat begrüßt die von ihm seit 1990 ge-
forderte Einführung der ökologischen Umweltbeobach-
tung in § 12 BNatSchG n. F. Die Umweltbeobachtung
sollte jedoch als Zweck auch die Ermittlung von Ursachen
für Veränderungen des Naturhaushalts umfassen (vgl.
OECD-Systematik). Als nächster Schritt ist eine Verein-
barung zwischen Bund und Ländern anzustreben, die eine
umfassende Datenzusammenführung auf Bundesebene
erlaubt und die Datenerfassung der Länder angleicht. Die
bisherige Verwaltungsvereinbarung über den Datenaus-
tausch zwischen Bund und Ländern eröffnet in vielen
wichtigen Bereichen lediglich Optionen, ohne konkrete
Verpflichtungen zu etablieren. Ihre Wirkung in der Praxis
ist entsprechend unzureichend.

3.2.5 Agrar- und Fischereipolitik

3.2.5.1 Agrarpolitik
717. Die konventionell wirtschaftende Land- und Forst-
wirtschaft ist einer der Hauptverursacher von Beeinträch-
tigungen an Natur und Landschaft: Problematisch sind vor
allem die durch intensiven Ackerbau und Viehhaltung be-
dingten flächendeckenden, diffusen Einträge von Nähr-
und Schadstoffen, die z. B. zu Gewässerbelastungen füh-
ren, und Einträge von Pflanzenschutzmitteln, die bereits in
sehr geringen Konzentrationen wirksam sind (SRU, 2000,
Tz. 585, 609 ff.; IRMER, 2000). Aufgrund der Verände-
rungen in den Landnutzungs- und Betriebsstrukturen ist
ein Rückgang der Biodiversität auf vielen konventionell-
intensiv bearbeiteten Nutzflächen in den letzten 50 Jahren
festzustellen. Problematisch ist aber auch der Rückzug der
Landwirtschaft aus – oft extensiv bewirtschafteten – Un-
gunststandorten, die häufig durch eine hohe Biodiversität
gekennzeichnet sind, deren Erhalt zumeist von dem Fort-
bestand der Nutzung abhängig ist (VOIGTLÄNDER et al.,
2001; WBGU, 2000; BfN, 1999, 1997; EEA, 1999). Die
Landwirtschaftspolitik der EU hat in der Vergangenheit zu
einer Reihe von Fehlentwicklungen beigetragen. Sie hat
jedoch auch den Rückzug der landwirtschaftlichen Be-
wirtschaftung auf den Ungunststandorten zumindest ver-
langsamt.

Zunehmend ist die Agrarpolitik in der jüngeren Vergan-
genheit auf nationaler, europäischer und internationaler
Ebene mit der Notwendigkeit der Integration von
Umweltbelangen konfrontiert worden. Im Rahmen der
EG-Agrarreform von 1992 und der Agenda 2000 im Früh-
jahr 1999 wurde ein Prozess angestoßen, der die Liberali-
sierung und Deregulierung der bisherigen Markt- und
Preisstützungspolitik bei gleichzeitig verstärkter Förde-
rung der Entwicklung des ländlichen Raumes und um-
weltgerechter landwirtschaftlicher Produktionsverfahren
zum Ziel hat. Dieser Prozess wird durch die Erwartung ge-
fördert, dass nach der künftigen WTO-Handelsrunde wei-
tere Subventionen im Agrarbereich abgebaut und tendenzi-
ell nur noch solche Zahlungen mit dem WTO-Handelsrecht
vereinbar sein werden, die mit einer ökologischen und so-
zialen Zielsetzung verknüpft sind (LATACZ-LOHMANN,
1999; zur Position der Europäischen Union: European
Commission, 2001a).

Die ersten festgestellten BSE-Erkrankungen an Rindern
in Deutschland im November 2000, deren Zahl in der Fol-
gezeit rasch anstieg, und der Ausbruch der Maul- und
Klauenseuche (MKS) in europäischen Nachbarländern im
Frühjahr 2001 haben darüber hinaus eine breite gesell-
schaftliche Debatte um die Sicherheit und Qualität von
Lebensmitteln und die Risiken und Gefahren derzeitiger
Produktions- und Verarbeitungsverfahren ausgelöst.
Landwirtschaft und Agrarpolitik haben vorübergehend ei-
nen dramatischen Vertrauensverlust in der Öffentlichkeit
erlitten, dem vonseiten der Bundesregierung durch die
Umstrukturierung des Landwirtschaftsministeriums zu
einem Ministerium für Verbraucherschutz, Ernährung
und Landwirtschaft (BMVEL) und durch die program-
matische Neuorientierung der Agrarpolitik auf Fragen des
Verbraucher-, Umwelt- und Tierschutzes begegnet wurde.
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3.2.5.1.1 Die Gemeinsame Agrarpolitik und 
die Agenda 2000

718. Im EG-Vertrag sind als grundlegende Ziele für die
Gemeinsame Agrarpolitik festgelegt (Artikel 33 EGV):
Steigerung der Produktivität der Landwirtschaft, Sicherung
und Steigerung der Einkommen in der Landwirtschaft, Sta-
bilisierung der Agrarmärkte, Versorgungssicherheit und
Belieferung der Verbraucher zu angemessenen Preisen.
Lange Zeit wurden diese Ziele über die Instrumente der
Markt- und Preisstützung, über Strukturmaßnahmen wie
etwa Flurbereinigung und einzelbetriebliche Förderung
und über die Abschottung des innergemeinschaftlichen
Marktes gegenüber dem Weltmarkt zu erreichen versucht.
Für etwa 70 % der Produkte wurden (und werden) durch die
Marktordnungen der Gemeinschaft feste Absatz- und
Preisgarantien jährlich vorgegeben. Zusätzlich wurden und
werden alle Produkte vor Konkurrenz aus Drittstaaten
durch einen gemeinsamen Außenschutz in Form von Ab-
gaben auf Importe und Erstattungen für Exporte geschützt.
Diese orientieren sich an der Differenz zwischen Gemein-
schaftspreis und niedrigerem Weltmarktpreis (PELLENS,
2000; von URFF, 2000; GRANT, 1997).

Der Ansatz der Preisgarantie führte zu stetigen Produk-
tionsüberschüssen und damit zu einer kaum noch tragba-
ren Belastung des EU-Haushalts (BRASSLEY, 1997,
S. 109; GRANT, 1997). Nach einer Reihe von Einzelre-
formen in den Achtzigerjahren beschloss der Agrarminis-
terrat im Mai 1992 eine grundlegende Reform der
Gemeinsamen Agrarpolitik. Im Mittelpunkt stand dabei
die Rücknahme der Preisstützung für Getreide um 33 %
und für Rindfleisch um 15 % (jeweils in drei Schritten zwi-
schen 1992/93 bis 1995/96) und die Einführung von Di-
rektzahlungen (Flächenbeihilfen und Tierprämien) zum
Ausgleich von Einkommensverlusten. Sonderprämien für
männliche Rinder wurden aber nur für die ersten 90 Mast-
bullen pro Viehbestand geleistet (mit Ausnahme der ost-
deutschen Großbetriebe). Betriebe, die mehr als 92 t Ge-
treide pro Jahr produzieren, erhielten die Beihilfe nur bei
gleichzeitiger Flächenstillegung. Zusätzlich wurde eine
Reihe von so genannten flankierenden Maßnahmen be-
schlossen. Diese beinhalteten die Förderung von Extensi-
vierungsmaßnahmen, von umweltverträglichen und natur-
schutzkonformen Produktionsverfahren, wie z. B. der
Stilllegung von Ackerflächen zu Biotopschutzzwecken für
einen Zeitraum von 20 Jahren, weiterhin die Förderung
von Aufforstungen sowie von Vorruhestandsregelungen
für Landwirte (Verordnung (EWG) 2078/92, 2079/92 und
2080/92). Konterkariert wurden diese Bemühungen um
eine Ökologisierung der Gemeinsamen Agrarpolitik je-
doch durch die Einführung einer Silomaisprämie im Rah-
men der Preisausgleichszahlungen für Getreide, die zu ei-
ner Benachteilung des ökologisch wertvollen Grünlands
als Futtergrundlage für die Rinderhaltung führte (HENZE,
2000; DAUGBJERG, 1999; INGERSENT et al., 1998;
CHATZIS, 1997; SRU, 1996).

719. Die Reform von 1992 trug nicht dazu bei, die hohen
Kosten der Gemeinsamen Agrarpolitik zu verringern, da
lediglich die Mechanismen der Einkommenstransfers
geändert, nicht aber kostendämpfende Maßnahmen be-
schlossen wurden. Die Reform der Gemeinsamen Agrar-

politik stand deshalb mit Beginn der Verhandlungen der
Agenda 2000 erneut auf der Tagesordnung. Die Kommis-
sion plädierte in ihrer ersten Beschlussvorlage aus dem
Jahr 1997 für die weitere Verlagerung von Preisstützungen
auf Direktzahlungen, für die verbesserte Förderung des
ländlichen Raums und die stärkere Integration von Um-
weltaspekten. Die Direktzahlungen sollten verbindlich an
Umweltauflagen gekoppelt werden (so genannte Cross-
Compliance). Bei den Tierprämien wurde vorgeschlagen,
nur noch Mindestprämien durch die EU zu zahlen. Die
Differenz zu den vorgesehenen Gesamtprämien hätten die
Mitgliedstaaten dann entweder für die weitere Auf-
stockung der Tierprämien oder aber für die Gewährung ei-
ner Grünlandprämie verwenden können. Die Silomaisprä-
mie sollte gestrichen und Direktzahlungen auch nur noch
bis zu einer Höhe von 100 000 Ecu voll geleistet werden.
Beträge zwischen 100 000 und 200 000 Ecu sollten um
20 % gekürzt werden, darüber hinaus gehende Beträge um
25 %. Weitere Kürzungen hätten die einzelnen Mitglied-
staaten in Abhängigkeit von bestimmten Kriterien, u. a.
Arbeitskräfteeinsatz, vornehmen können. Die hierdurch
frei werdenden Mittel sollten zur Finanzierung von Agrar-
umweltprogrammen verwendet werden (so genannte Mo-
dulation) (Europäische Kommission, 1997).

Die Beschlussvorlage der Kommission stieß auf viel Kri-
tik. Frankreich, Irland und Spanien hielten die Vorschläge
hinsichtlich der Kürzung der Direktzahlungen für zu
weitreichend, wogegen Großbritannien, Dänemark und
Schweden die Vorlage als nicht weitreichend genug be-
zeichneten. Auch die damalige Bundesregierung lehnte
die Vorlage im Vorfeld der Verhandlungen mit einer wi-
dersprüchlichen Doppelbegründung ab: Einerseits erach-
tete sie die Vorschläge als unzureichend, um die Netto-
zahlerposition Deutschlands zu verbessern; andererseits
wandte sie sich gegen die unvollständige Kompensation
der Preiskürzungen und der damit verbundenen Einkom-
mensverluste für die Landwirtschaft (ACRILL, 2000;
LAFFAN, 2000).

720. Unter deutscher Präsidentschaft verabschiedete
der Europäische Rat im März 1999 in Berlin die Agenda
2000. Die agrarpolitischen Reformvorschläge der Kom-
mission wurden dabei erheblich abgeschwächt. Zwar
konnte Einigung über die weitere Kürzung der Preisstüt-
zung bei Anhebung der Direktzahlungen erzielt werden
(vgl. Europäischer Rat, 1999). Die Vorschläge zu Ober-
grenzen für die Direktzahlungen im Bereich der Markt-
und Preisstützungspolitik (so genannte Erste Säule der Ge-
meinsamen Agrarpolitik) und deren Verknüpfung mit
Auflagen und die verbindliche Umschichtung von Gel-
dern im Rahmen der Modulation wurden aber lediglich
als Rahmenregelung verabschiedet. Den Mitgliedstaaten
wurde es freigestellt, diese Instrumente national einzu-
führen. Die vorgesehene Streichung der Silomaisprämie
wurde auf Druck Frankreichs und Deutschlands aufgege-
ben; auf Drängen Deutschlands wurde auch die Bestands-
obergrenze bei den Prämien für männliche Rinder gestri-
chen (ACRILL, 2000; GALLOWAY, 1999). 

Die Förderung des ländlichen Raums und umweltgerech-
ter Produktionsverfahren wurde dagegen zur so genannten
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zweiten Säule der Agrarpolitik ausgebaut. Mit der Verord-
nung (EG) 1257/99 wurden alle unterschiedlichen För-
dermaßnahmen für den ländlichen Raum in einer einzi-
gen Verordnung zusammengefasst. Dabei kommt der För-
derung besonders umweltgerechter land- und forstwirt-
schaftlicher Produktionsweisen – insbesondere der Agrar-
umweltförderung – wesentliche Bedeutung zu. Die
Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete kann nun
erstmals auch zum Ausgleich von hoheitlichen Maßnah-
men im Rahmen der Ausweisung von Schutzgebieten nach
der Vogelschutz- und FFH-Richtlinie der EU genutzt wer-
den. Daneben fordert die so genannte horizontale Verord-
nung (EG) 1259/99 die Berücksichtigung von Umweltzie-
len bei der Umsetzung der Markt- und Preispolitik. Die
Mitgliedstaaten können diese Ziele durch allgemeine Um-
weltstandards (in Deutschland die Kriterien der „guten
fachlichen Praxis“), durch Agrarumweltprogramme mit
freiwilliger Teilnahme oder durch weitergehende Umwelt-
standards verfolgen. Diese Verordnung eröffnet den Mit-
gliedstaaten auch die Möglichkeit eines Finanztransfers
von der ersten in die zweite Säule in Form der Kürzung
von Direktzahlungen von bis zu 20 % bei Nicht-Einhal-
tung allgemeiner Umweltstandards oder in Abhängigkeit
von sozialen Kriterien (OSTERBURG, 2001; PEZAROS,
2001).

Maßnahmen für den ländlichen Raum werden durch den
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die
Landwirtschaft (EAGFL) bezahlt. Als ein obligatorischer
Bestandteil der Entwicklungspläne der Länder, die auf der
Grundlage der Verordnung (EG) 1257/99 erstellt werden
müssen, ist die Agrarumweltförderung verankert. Die 
Agrarumweltmaßnahmen werden zur Hälfte aus dem EU-
Haushalt kofinanziert; in den strukturschwachen Ziel-1-
Gebieten (z. B. Ostdeutschland) kann die EU sogar bis zu
75 % der Kosten erstatten. Die finanzielle Ausstattung der
„zweiten Säule“ ist aber wesentlich geringer als die der
„ersten Säule“. Im EU-Haushalt für 2001 sind 47,2 Mrd.
Euro für den Agrar- und Fischereibereich vorgesehen. 
Davon sind 38,8 Mrd. Euro für den Bereich der Agrar-
marktordnungen und 8,2 Mrd. Euro für den Bereich länd-
liche Entwicklung und Strukturmaßnahmen im ländli-
chen Raum veranschlagt (Agrarbericht 2001). Abbildung
3.2.5-1 verdeutlicht die weiterhin bestehende deutliche
Prioritätensetzung zugunsten der Markt- und Preispolitik.

Zur Umsetzung der „2. Säule“ der AGENDA 2000 
in Deutschland

721. Im Vorfeld und während der Verhandlungen der
Agenda 2000 hatte der damalige Bundeslandwirtschafts-
minister Funke sich dagegen ausgesprochen, Kürzungen
der Direktzahlungen an Landwirte zugunsten der Auf-
stockung von Naturschutzprogrammen und/oder der För-
derung des ökologischen Landbaus vorzunehmen, da Ein-
kommensverluste für die konventionell wirtschaftende
Landwirtschaft als nicht akzeptierbar galten. Da auch die
Bundesländer sowohl der Cross-Compliance als auch der
Modulation ablehnend gegenüber standen, wurden folge-
richtig beide Optionen in Deutschland nicht umgesetzt.
Im Rahmen der gegenwärtigen Neuorientierung der 
Agrarpolitik strebt das BMVEL den Einstieg in die Mo-
dulation nun aber an (Tz. 726 f.).

Die Maßnahmen der Verordnung (EG) 1257/99 werden in
Deutschland u. a. durch die Agrarumweltmaßnahmen der
Länder umgesetzt. Unter Agrarumweltmaßnahmen wer-
den dabei die allgemeine Extensivierungsförderung, die
Förderung des ökologischen Landbaus, der Verzicht auf
Herbizideinsatz, eine naturschutzgerechte Bewirtschaf-
tung usw. zusammengefasst. An der Umsetzung wirkt der
Bund im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK –
gemäß Artikel 91a Abs. 1 Nr. 2 GG) mit. Maßnahmen der
Landschaftspflege und des Naturschutzes sind dabei aber
von der Möglichkeit der Kofinanzierung ausgenommen.
Diese Förderinstrumentarien sind ein Beitrag zu einer
stärker ökologisch ausgerichteten Land- und Forstwirt-
schaft und insbesondere zu einer Reduzierung diffuser
Stoffeinträge (LOTZ, 2001a). Die Förderung umwelt-
schonenderer Bewirtschaftungsweisen mit der Agenda
2000 wurde gegenüber der Verordnung (EWG) 2078/92
um 200 Mio. Euro bis zum Jahr 2006 ausgeweitet
(PLANKL, 2001). Für die Förderperiode 2000 bis 2006
stehen nun durchschnittlich 758 Mio. Euro zur Verfügung.
Davon entfallen etwa 31 % auf Agrarumweltmaßnahmen
(EU-Finanzierung aus den EAGFL Abteilungen Ausrich-
tung und Garantie zusammengenommen; LOTZ, 2001b).
Da einige bisher allein aus Landesmitteln finanzierte Pro-
gramme nun in diese EU-Finanzierung aufgenommen
wurden, fällt die Netto-Ausweitung der Mittel gegenüber
den Jahren 1998 bis 1999 allerdings sehr viel bescheide-
ner aus, als es die o. g. Zahlen nahelegen (OSTERBURG,
2001, S. 14; Tz. 722). Insgesamt sind die Ausgaben für die
Förderung des ländlichen Raumes im EU-Durchschnitt
mit 10 % der Finanzmittel für die gemeinsame Agrarpoli-
tik (OSTERBURG, 2001, S. 13) im Vergleich zu den Aus-
gaben in der ersten Säule sehr gering. Der Anteil liegt in
Deutschland etwas höher, ein starkes Übergewicht der un-
abhängig von Umweltleistungen gezahlten Förderung ist
jedoch auch hier gegeben.

722. Die Finanzmittel für Agrarumweltmaßnahmen
werden zudem nicht im wünschenswerten Maße effizient
und umweltwirksam eingesetzt (Europäischer Rech-
nungshof, 2000; vgl. AHRENS et al., 2000; s. auch Fall-
beispiel in HAMPICKE et al., 2000). Zwar wurden bun-
desweit im Jahr 1999 auf 27 % der landwirtschaftlichen
Nutzfläche (4,7 Mio. ha) Agrarumweltmaßnahmen mit
600 Mio. Euro gefördert (LOTZ, 2001a), diese Zahlen sa-
gen jedoch nur wenig über die Qualität der geförderten
Maßnahmen und über deren ökologische Wirksamkeit und
Beständigkeit im Zeitverlauf aus. Gerade hier besteht noch
weitreichender Verbesserungsbedarf. Teils sind die mögli-
chen Fördersummen zu gering, um einen wirkungsvollen
finanziellen Anreiz zur Umstellung der Produktionsweisen
in dem erforderlichen Ausmaß zu erzielen. Teils ist die Ak-
zeptanz der Maßnahmen bei den Landwirten nicht ausrei-
chend, sodass auf Flächen mit hohem Extensivierungsbe-
darf nicht genügend Landwirte freiwillig teilnehmen.
Akzeptanzmindernd wirken sich z. B. Probleme der tech-
nischen Praktikabilität (fehlende Maschinen zur Land-
schaftspflege, Umorganisation von Arbeitsabläufen usw.),
der ungeklärte Schutzstatus nach Ablauf der Förderung,
die harten Dokumentationspflichten und die Angst vor
Rückforderungen und Sanktionen aus, die in dem stark
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Abbildung 3.2.5-1

Status Quo der Agrarförderung in der EU

* EAGFL-Ausrichtung: Teil der Strukturförderung
** EAGFL-Garantie: Entwicklung des ländlichen Raumes im Agrarhaushalt

SRU/UG2002/Abbildung 3.2.5-1; nach Daten aus Agrarbericht 2001
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bürokratisierten Fördersystem leicht auch unverschuldet
fällig werden können. Ein wichtiger Grund für die man-
gelnde Effizienz des Mitteleinsatzes liegt außerdem darin,
dass diese Mittel in den Agrarumweltprogrammen zumeist
nicht ausreichend auf Flächen mit erhöhtem ökologischem
Handlungsbedarf und nicht in den Regionen konzentriert
werden, in denen sie aus Sicht des Naturschutzes am wirk-
samsten eingesetzt würden. Als Grund hierfür ist zu ver-

muten, dass potenziell teilnahmebereite Landwirte nicht
durch eine Beschränkung auf bestimmte Gebiete von den
Einkommenswirkungen der Förderung ausgeschlossen
werden sollen. Auch bundesweit ist eine Fehlallokation
der Mittel festzustellen, da die obligatorische Kofi-
nanzierung (vgl. Tabelle 3.2.5-1) dazu führt, dass die un-
terschiedliche Finanzkraft der Bundesländer das Ausmaß
der Förderung bestimmt.

Tabel le 3.2.5-1

Kofinanzierungsansätze in der Agrarumweltförderung gemäß Verordnung (EWG) 2078/1992 
und Verordnung (EG) 1257/1999 in Prozent vom Gesamtbetrag

Finanzierung durch Alte Länder Neue Länder (Ziel-1-Gebiet) 

EU 50 75

GAK (optional)1 30 15

Bundesland (mit GAK-Kofinanzierung) 20 10

Bundesland (ohne GAK-Kofinanzierung) 50 25

1 Gemäß den „Grundsätzen für eine markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung“, Kofinanzierung von 60 % der nationalen Mittel durch
den Bund.

Quelle: MEHL und PLANKL, 1995

Strukturförderung in der EU und Deutschland

Die Strukturförderung in der EU richtet sich an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Regionen aus. In Regionen
mit erheblichem Entwicklungsrückstand (< 75 % EU-Durchschnitt) können höhere Fördermittel in Anspruch genom-
men werden als z. B. in Regionen mit spezifischen Entwicklungsproblemen. Zu der ersten Kategorie zählen alle neuen
Bundesländer (so genannte Ziel-1-Gebiete). Dort ist es möglich, Maßnahmen mit bis zu 75 % aus EU-Mitteln zu för-
dern. In die zweite für den ländlichen Raum in Deutschland relevante Kategorie (so genannte Ziel-5b-Gebiete) fielen
bis Ende 1999 viele ländliche Regionen in den westlichen Bundesländern. Diese Kategorie ist mit der Agenda 2000
abgeschafft und in eine neue Kategorie 2 eingebracht worden, in der auch städtische und industrielle Problemgebiete
enthalten sind. In der laufenden Förderperiode können aber unabhängig von der Zuordnung zu einer der genannten
Kategorien generell alle Regionen Mittel aus Brüssel beantragen; die Förderung ist nicht mehr davon abhängig, dass
es sich um eine benachteiligte Region handelt. Für die Ziel-2-Gebiete bestehen nun erweiterte Förderungsmöglich-
keiten. Allerdings wurden zugleich die betreffenden Fördermittel reduziert. Für die deutschen Ziel-1-Gebiete stehen in
diesem Zeitraum 20,25 Mrd. Euro an Fördermitteln zur Verfügung, während es für die Ziel-2-Gebiete nur noch
3,1 Mrd. Euro sind (Agrarbericht 2000, S. 71).

In Deutschland werden die so genannten Entwicklungspläne (für eine Kofinanzierung aus dem EAGFL, Abteilung Ga-
rantie) und die so genannten „Operationellen Programme“ (für eine Kofinanzierung aus dem EAGFL, Abteilung Aus-
richtung), die von der EU-Kommission genehmigt werden müssen, von den Bundesländern eingereicht. Diese Pro-
gramme werden von der jeweiligen Landesregierung beschlossen und müssen nicht durch die Parlamente
verabschiedet werden. Diese Praxis sollte angesichts der beträchtlichen Transferzahlungen überdacht werden.

Eine andere Form der Strukturförderung ist die Gemeinschaftsinitiative „LEADER“. Dieses Förderinstrument steht al-
len strukturschwachen ländlichen Regionen innerhalb der EU offen und soll zur Stärkung der Eigeninitiative der Be-
völkerung dienen. Geplante Maßnahmen müssen deshalb von regionalen Initiativen bei der EU-Kommission beantragt
werden. Für die gesamte Förderperiode stehen in diesem Programm rund 125 Mio. Euro für Deutschland zur Verfü-
gung (Agrarbericht 2000, S. 71).

Zusätzlich zu diesen EU-Strukturmaßnahmen gibt es im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küsten-
schutz (GAK) weitere nationale Fördermöglichkeiten, z. B. die Investitionszulage und Mittel für Flurbereinigung und
Dorferneuerung. Innerhalb der GAK wurden zwischen 1991 und 1999 immerhin rd. 16,7 Mrd. Euro verausgabt. Der
Bund hatte für das Haushaltsjahr 1999 rd. 614 Mio. Euro und für 2000 rd. 870 Mio. Euro veranschlagt. Dies führte im
Jahr 2000 zu einem Mittelvolumen in der Agrarstrukturpolitik von insgesamt 1,46 Mrd. Euro (Agrarbericht 2001, S. 69).
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Wie ein Prüfbericht des EU-Rechnungshofs zu den Aus-
wirkungen der Agrarumweltprogramme zeigt, ergeben
sich z. T. Einkommenseffekte für die Landwirte, die über
den zulässigen Anteil von 20 % der Fördersumme hi-
nausgehen (Europäischer Rechnungshof, 2000).

Innerhalb der Agrarumweltmaßnahmen nehmen natur-
schutzorientierte Maßnahmen, die mit einer Bindung an
erhaltenswerte Habitate oder Schutzgebietskulissen Ziele
des Biotop- und Artenschutzes verfolgen, einen unter-
schiedlichen Stellenwert ein. Die Anteile dieser Maßnah-
mengruppe an den Agrarumweltmaßnahmen nach Arti-
kel 22 schwankt zwischen 10 und 60 %. Bezogen auf die
Fläche variiert die Förderhöhe von 3 bis 15 Euro je ha und
Jahr in den Flächenländern.

Immer mehr Agrarumweltmaßnahmen der Länder werden
in Programme mit einer EU-Kofinanzierung überführt.
Freiwillige Maßnahmen von Bund und Ländern nehmen
ab bzw. werden eingestellt. Ein grundsätzlicher Vorteil
dieser Umschichtung ist, dass nun striktere Kontrollen,
ein Monitoring und eine Evaluierung der Auszahlungen
über das EU-Prüfsystem erfolgen. Aufgrund der konkre-
ten Ausgestaltung ergibt sich jedoch ein erheblich höhe-
rer Aufwand für Verwaltung und teilnehmende Land-
wirte. Die Landwirte müssen nachweisen, dass sie auf den
übrigen Flächen nach den Standards der guten fachlichen
Praxis wirtschaften, was für die Zuweisung der normalen
Flächenprämie nicht vorausgesetzt wird. Darüber hinaus
müssen nicht nutzbare Strukturelemente (z. B. Hecken)
innerhalb der Förderflächen mühsam ausgemessen und
aus der Gesamtförderfläche herausgerechnet werden
(OSTERBURG, 2001, S. 53 ff.). Ergeben sich bei einer
Kontrolle seitens der EU minimale Abweichungen zu den
angegebenen Flächen, müssen trotz der durchweg positi-
ven ökologischen Wirkungen der Strukturelemente alle
Fördermittel zurückgezahlt werden. Die so genannte
Nettoflächenberechnung gilt generell für alle Flächen und
bewirkt auch auf den konventionell bewirtschafteten
Flächen einen Anreiz zur Bewirtschaftung von eigentlich
für die Produktion ungeeigneten aber ökologisch wert-
vollen – beispielsweise zu nassen oder sehr nährstoff-
armen – Flächen. Die Nettoflächenregelung sollte deshalb
vor allem in Bezug auf die Agrarumweltmaßnahmen drin-
gend geändert werden.

Ein weiteres grundsätzliches Problem für die Agrarum-
weltmaßnahmen besteht darin, dass sie durch die parallele
Förderpolitik der Direktzahlungen künstlich verteuert
werden. Da die Direktzahlungen nur an die Fläche ge-
koppelt sind, wirken sie sich für die geförderten Flächen
nachfrage- und preiserhöhend aus. Dies betrifft die inten-
siv bewirtschafteten Flächen, nicht dagegen z. B. Grün-
land, für das keine Direktzahlungen gewährt werden.
Dennoch führen die Direktzahlungen für Silomais als Al-
ternative zum Grünland ebenfalls zu hohen Opportuni-
tätskosten für Extensivierungsmaßnahmen. Dementspre-
chend verteuert sich durch die Praxis der Direktzahlungen
gerade das Herauskaufen der Flächen aus der intensiven
Bewirtschaftung. So sind Vertragsnaturschutzzahlungen
und Ausgleichszahlungen in Schutzgebieten wie auch
Kauf bzw. Pacht von Agrarflächen zur Biotopentwicklung

aufgrund der künstlich durch staatliches Handeln hoch
gehaltenen Opportunitätskosten für die landwirtschaftli-
che Fläche vergleichsweise teuer. 

Mit der Frage der effizienten Mittelverwendung im Rah-
men der Agrarumweltpolitik wird sich der Umweltrat
noch einmal gesondert in seinem demnächst erscheinen-
den Naturschutz-Sondergutachten auseinandersetzen.

Reformperspektive für die Agenda 2000

723. Der Umweltrat bewertet die Agenda 2000 als ledig-
lich ersten Schritt in die richtige Richtung. Für eine wirk-
liche Neuausrichtung der Agrarpolitik sind jedoch weiter-
gehende Schritte notwendig. Dies betrifft insbesondere die
erforderliche stärkere Umschichtung von Geldern aus der
ersten in die zweite Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik.
Die Halbzeitüberprüfung der Agenda 2000 im Jahr 2003
sollte hier deutliche Zeichen setzen. Die Mitgliedstaaten
sollten die obligatorische Einführung der Modulation der
Fördermittel vereinbaren. Eine Umschichtung von Mitteln
aus der ersten in die zweite Säule allein ist aber nicht aus-
reichend. Zusätzlich müssen innerhalb der zweiten Säule
sämtliche Fördermaßnahmen an ökologischen Kriterien
ausgerichtet werden. Dies betrifft z. B. den Bereich der In-
vestitionsförderung (Tz. 731).

Der herkömmliche Leistungsbegriff im landwirtschaft-
lichen Sektor ist zu überdenken. Über die Herstellung von
Lebensmitteln und Rohstoffen jeglicher Art als Produk-
tionsleistung im herkömmlichen Sinne hinaus sollte der
Leistungsbegriff um die Erstellung des Produktes „Um-
welt“ bzw. „Umweltqualität“ erweitert werden. In diesem
Zusammenhang begrüßt der Umweltrat das Eckpunkte-
papier des BMVEL zur Halbzeitbewertung der Agenda
2000 im Jahr 2003. Danach sollen die bisherigen Tierprä-
mien durch eine Prämie für Grünland bzw. Ackerland er-
setzt und mit sozialen Kriterien verkoppelt werden. Der
Förderbereich „Entwicklung des ländlichen Raums“ mit-
samt den Agrarumweltmaßnahmen und der Förderung
des ökologischen Landbaus soll ausgeweitet werden
(BMVEL, 2001a).

724. Die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik muss
vor dem Hintergrund der anstehenden EU-Osterweiterung
bedacht werden. Diese wird angesichts der wesentlich stär-
keren Bedeutung der Landwirtschaft für die Volkswirt-
schaften der Beitrittstaaten einen erheblichen Bedeu-
tungszuwachs der Agrarpolitik mit sich bringen. Eine
Fortführung der Gemeinsamen Agrarpolitik, ohne grund-
legende Reform ihrer Finanzierungsmechanismen, er-
scheint angesichts der zu erwartenden hohen finanziellen
Belastungen aufgrund von mutmaßlichen Produktions-
überschüssen und der Kollision mit bestehenden Verpflich-
tungen des Welthandelsrechts weder ratsam noch durch-
führbar (PELLENS, 2000; s. ausführlich SRU, 2000). 

Die Finanzierung der Direktzahlungen der ersten Säule ist
bis zum Jahr 2006 in der Agenda 2000 geregelt. Es spricht
einiges dafür, diese Direktzahlungen nicht auf die Bei-
trittstaaten zu übertragen. Die Direktzahlungen waren als
Einkommensausgleich für die Senkung der Preisstützung
im Rahmen der Reformen von 1992 und 1999 gedacht
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und waren bzw. sind nur für die damaligen EU-Landwirte
von Relevanz (FAL, 2001). Mittelfristig sollte mit Blick
auf die Agenda 2007 beschlossen werden, nach Ablauf
des jetzigen Haushaltsrahmens die Leistungen der ersten
Säule auch für die bisherigen Mitgliedstaaten stark zu
kürzen und umzuschichten. Damit würde sich auch das
Problem der ungleichen Leistungsverteilung zwischen
Mitglied- und Beitrittstaaten entschärfen. Die Zahlungen
der zweiten Säule sollten in den Mitgliedstaaten zum Zeit-
punkt ihres Beitritts eingeführt werden, da so die exten-
sive landwirtschaftliche Nutzung bestimmter Gebiete,
z. B. im Osten Polens aufrecht erhalten werden könnte.
Pro Mitgliedstaat würden dann aber insgesamt weniger
EU-Mittel zur Verfügung stehen. Bislang gibt es nur we-
nige Schätzungen, wie sich der Beitritt der osteuropäi-
schen Länder auf den Agrarhaushalt der Gemeinschaft
auswirken wird. Modellrechnungen der FAL zufolge be-
laufen sich die zusätzlich benötigten Mittel in einer ersten
Beitrittsrunde auf etwa 4,3 Mrd. Euro (FAL, 2001, S. 37).
Die FAL geht davon aus, dass sich diese Mittel im Rah-
men der Agenda-2000-Beschlüsse aufbringen ließen.
Demgegenüber gibt es aber andere Berechnungen, die zu
einem weit höheren Mittelbedarf von bis zu 15 Mrd. Euro
kommen (u. a. PELLENS, 2000). Es ist deshalb davon
auszugehen, dass eine einfache Übertragung der derzeiti-
gen Förderprogramme nicht möglich ist. Welche Mittel
tatsächlich zur Verfügung stehen werden, hängt vom Er-
gebnis der Beitrittsverhandlungen ab und ist zur Zeit noch
nicht vorhersehbar.

Der Weg zu der erforderlichen grundsätzlichen Änderung
der Rahmenbedingungen in der Agrarpolitik ist derzeit
nicht klar. Die Umschichtungen von der ersten Säule in
die zweite Säule mithilfe der Modulation können nur
kurzfristiger Natur sein. Die Modulation ist aufgrund der
erforderlichen Kofinanzierung in der heutigen Form als
langfristige Maßnahme nicht geeignet, da nationale
Budgetrestriktionen das Wachstum der Maßnahmen in
der zweiten Säule behindern. Diese institutionalisierte
Entwicklungsblockade für die Honorierung ökologischer
Leistungen muss beseitigt werden. Zugleich sollten die
Zahlungen aus der ersten Säule konsequent zurückgefah-
ren und die Mittel in die zweite Säule umgeschichtet wer-
den. Die insoweit bestehenden Reformoptionen bedürfen
noch einer eingehenden Analyse.

Weitere relevante EU-Richtlinien und Defizite ihrer
Umsetzung

725. Außer auf eine Verhaltenssteuerung mittels finan-
zieller Anreize setzt das EU-Recht auch auf ordnungs-
rechtliche Vorgaben wie z. B. die Nitrat- und Pflanzen-
schutzmittelrichtlinie. Bisher ist es aber nicht gelungen,
auf diesem Wege die Belastungen durch diffuse Stoffein-
träge in ausreichendem Umfang zu reduzieren. Insoweit
werden grundsätzliche Änderungen der Landwirtschafts-
politik und der Gemeinsamen Agrarpolitik unumgäng-
lich sein. Unter anderem muss die „gute fachliche Praxis“
der landwirtschaftlichen Bodennutzung im Pflanzen-
schutz-, Düngemittel- oder Bodenschutzrecht in deutlich
stärkerem Umfang als bisher auf die Belange des inte-
grierten Gewässerschutzes entsprechend den Anforde-
rungen der Wasserrahmenrichtlinie ausgerichtet werden

(SCHMALHOLZ, 2001). Allerdings sind in der Wasser-
rahmenrichtlinie die rechtlichen Verpflichtungen, diffuse
Stoffeinträge in Gewässer zu verhindern oder zu reduzie-
ren, bisher noch zu wenig anspruchsvoll ausgestaltet.

Wegen der nicht ausreichenden Umsetzung der Nitrat-
richtlinie von 1991 wurde die Bundesrepublik Deutsch-
land von der EU-Kommission verklagt, da die Annahmen
bezüglich des Verlustes von Stickstoff aus Gülle bzw.
Festmist bei Lagerung und Ausbringung in der deutschen
Düngeverordnung (§§ 2 bis 5) zu hoch und deshalb nicht
geeignet sind, die Zulassung höherer Ausbringungsmen-
gen von Gülle und Festmist je ha zu begründen. Im Okto-
ber 2001 hat der Generalanwalt in seinem Schlussantrag
empfohlen, eine entsprechende Vertragsverletzung der
Bundesrepublik Deutschland festzustellen (Rechtssache
C 161/00). Eine Verurteilung ist noch nicht erfolgt, gilt
aber als wahrscheinlich. Somit wird voraussichtlich eine
Anpassung der Düngeverordnung notwendig werden, um
ein erneutes Vertragsverletzungsverfahren und die dann
mögliche Verhängung von Zwangsgeldern zu vermeiden.
Der Umweltrat hat bereits mehrfach gefordert, die Dün-
geverordnung dahin gehend neu zu fassen, dass die 
Einhaltung standortspezifischer Vorgaben hinsichtlich
maximal tolerierbarer Stickstoffbilanzüberschüsse vorge-
schrieben und dann auch in effektiver Weise kontrolliert
wird (vgl. SRU, 2000, Tz. 553; ausführlich 1996,
Tz. 194 ff.).

3.2.5.1.2 Maßnahmen im Rahmen der so 
genannten Agrarwende

Neuorganisation des Landwirtschaftsministeriums
und Eckpunkte der neuen Agrarpolitik

726. Am 24. November 2000 ist erstmals bei einem in
Deutschland geborenen und aufgewachsenen Rind die
Rinderkrankheit BSE (bovine spongiforme Enzephalopa-
thie, deutsch: schwammartige Gehirnerkrankung des Rin-
des) festgestellt worden. In der Folgezeit wurden bestän-
dig neue BSE-Fälle in Deutschland und in anderen
europäischen Nachbarstaaten gemeldet. Das Auftreten
von BSE-Fällen führte zu großer Besorgnis in weiten Tei-
len der Bevölkerung. Viele Studien liefern Indizien 
dafür, dass die so genannte „neue Variante der Creutzfeld-
Jakob-Krankheit“ – eine tödliche Gehirnerkrankung beim
Menschen – mit hoher Wahrscheinlichkeit durch die
Übertragung des BSE-Erregers auf den Menschen verur-
sacht wird (HILDEBRANDT et al., 2001).

Öffentliche Besorgnis und Kritik an einem unzureichenden
Krisenmanagement vonseiten des Landwirtschafts- und
Gesundheitsministeriums, die u. a. Warnungen der Kom-
mission vernachlässigt hatten, führten im Januar 2001 zu
einem Wechsel an der politischen Spitze beider Ministe-
rien. Das Landwirtschaftsministerium wurde zu einem
„Ministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Land-
wirtschaft“ (BMVEL) umorganisiert. Der Ausbruch der
Maul- und Klauenseuche (MKS) in Großbritannien Ende
Februar 2001 und das Auftreten von MKS-Verdachtsfällen
in Deutschland verstärkten die Diskussion über die Fehl-
entwicklungen im Agrar- und Ernährungssektor.
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727. In einem Positionspapier des Bundeskanzleram-
tes zu Beginn des Jahres 2001 wurde daraufhin die
Notwendigkeit einer vollständigen Neuorientierung der
Agrarpolitik angesprochen und das neue Leitbild einer an
Verbrauchersicherheit, Qualitätsproduktion und Umwelt-
verträglichkeit orientierten Landwirtschaft proklamiert
(Bundeskanzleramt, 2001). In der Regierungserklärung
zur neuen Verbraucherschutz- und Landwirtschaftspolitik
vom 8. Februar 2001 wurden die Eckpunkte der geplanten
Neuausrichtung präzisiert: Die Fixierung auf Produkti-
vitätssteigerung und Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen
Betriebe soll abgelöst werden durch das Prinzip des „vor-
sorgenden Verbraucherschutzes“: Lebensmittelsicherheit,
Qualität, artgerechte Tierhaltung und umweltschonende
Erzeugung sollen im Zentrum der Agrarpolitik stehen. Als
Ziele wurden genannt (Bundestagsplenarprotokoll 14/149
vom 8. Februar 2001, S. 14520 C bis 14525 A):

– die verstärkte Förderung des ökologischen Landbaus;
dieser soll bis zum Jahr 2010 einen Flächenanteil von
20 % erreicht haben;

– die Einführung eines bundeseinheitlichen Qualitätssie-
gels für Produkte des ökologischen Landbaus und eines
weiteren Siegels für konventionell erzeugte Produkte,
das strengere Standards der Erzeugung und Qualitätssi-
cherung gegenüber dem gegenwärtigen Stand der
„guten fachlichen Praxis“ festschreibt (Tz. 82 f.);

– die lückenlose Dokumentation der Erzeugung und Ver-
arbeitung von Lebensmitteln, u. a. durch die Umset-
zung der EU-Richtlinie zum „Stallbuch“ und durch die
Verbesserung der Dokumentation der Bestände; ferner
durch die Einführung einer Positivliste von Futtermit-
teln und die Pflicht zu deren offener Deklaration;

– das Verbot von Antibiotika in Futtermitteln;

– die Bindung der Tierprämien an die Obergrenze von
zwei Großvieheinheiten pro ha und ein verringertes
Schlachtgewicht; weiterhin den Einbezug von Acker-
futterpflanzen in die EU-Förderung und die Ablösung
der Tierprämien durch die Einführung einer Grün-
landprämie;

– die Förderung der artgerechten Tierhaltung durch die
Unterstützung der Bemühungen um eine Verschär-
fung der EU-Nutztierhaltungsverordnung und der
Tiertransportrichtlinie;

– einen vorrangigen Einsatz von Finanzmitteln der EU
für ökologische Landbewirtschaftung, artgerechte
Tierhaltung und Sicherung von Arbeitsplätzen im
ländlichen Raum.

Die Grundlage für das Gelingen der Reform sollen be-
ständige Konsultationen mit den relevanten gesellschaft-
lichen Akteursgruppen legen, die auch als das „magische
Sechseck der Agrarwende“ bezeichnet werden: Verbrau-
cher, Landwirte, Futtermittelindustrie, Lebensmittelindus-
trie, Einzelhandel und Politik. Umweltverbände sind nicht
vertreten. Im Sinne der notwendigen Umweltpolitik-
integration und der Initialisierung von gegenseitigen

Lernprozessen wäre eine offizielle Einbeziehung der Um-
weltverbände aber wünschenswert. Diese können ein ho-
hes Maß an Fachkompetenz einbringen. Die Bundesregie-
rung unterstützt zudem das in dem „Weißbuch über
Lebensmittelsicherheit“ vom Januar 2000 angekündigte
Vorhaben der Kommission, ein kohärentes europäisches
Lebensmittelrecht zu schaffen und eine europäische 
Lebensmittelbehörde einzurichten (Bundestagsplenarpro-
tokoll 14/149 vom 8. Februar 2001).

Management der BSE-Krise

728. Die Hauptaufmerksamkeit galt zunächst der Risi-
koprävention und der Schaffung von Transparenz und
Kontrolle im Bereich der Lebensmittelsicherheit. Nach
gegenwärtigem Kenntnisstand ist die Verfütterung von
mit dem BSE-Erreger kontaminiertem Tiermehl (Fleisch-
und Knochenmehl) die Hauptursache der Übertragung
der BSE-Krankheit. Bei den deutschen Fällen wird ver-
mutet, dass dem Milchaustauschfutter zugemischte kon-
taminierte tierische Eiweiße oder Fette aus Tierkör-
perbeseitigungsanstalten die Krankheit übertragen haben
könnten (HILDEBRANDT et al., 2001). Zum 2. Dezem-
ber 2000 wurde in Deutschland die Verfütterung von Tier-
mehlen und tierischen Fetten an Tiere, die der Lebens-
mittelgewinnung dienen, und deren Export verboten.
Zusätzlich wurden BSE-Tests an allen geschlachteten
Rindern, die älter als dreißig Monate sind, vorgeschrie-
ben. Ende Januar 2001 wurde diese Grenze auf 24 Monate
gesenkt. Die Bundesregierung ordnete zudem Ende Ja-
nuar 2001 die Entsorgung der kompletten Altbestände an
Tiermehlen, Tierfetten und Futtermitteln an. Auf euro-
päischer Ebene konnte sich Deutschland mit der Forde-
rung nach einem unbefristeten Verfütterungsverbot aber
nicht durchsetzen – der EU-Agrarministerrat beschloss
zunächst ein auf ein halbes Jahr befristetes Verbot der Ver-
fütterung an landwirtschaftliche Nutztiere, welches im
Juni 2001 noch einmal um ein halbes Jahr verlängert
wurde. Dieses Verbot gilt nicht für die Verfütterung von
Fischmehl an Schweine, Geflügel und Fische. Ebenso
darf tierisches Fett aus Verwertungsanlagen an Schweine
und Hühner verfüttert werden. Um den Rindfleischmarkt
zu stabilisieren, einigte sich der Agrarministerrat auch auf
eine EU-weite Aufkaufaktion von Rindern mit einem Al-
ter über 30 Monaten.

Am 22. Februar 2001 ist in Deutschland das so genannte
BSE-Maßnahmengesetz in Kraft getreten (BGBl. I, S. 226
vom 21. Februar 2001). Das deutsche Tierseuchengesetz
wurde dahin geändert, dass das BMVEL per Rechtsver-
ordnung die Tötung der kompletten Rinderherde bereits
bei einem bestätigten BSE-Fall vorsehen kann. Mitt-
lerweile wird aber aufgrund neuerer Erkenntnisse über die
Übertragungsgefahr von BSE bei einem BSE-Fall in der
Regel die so genannte Kohortenschlachtung, d. h. die
Schlachtung der Rinder, die während der ersten zwölf Le-
bensmonate zu irgendeinem Zeitpunkt zusammen mit dem
befallenen Rind aufgezogen worden sind, angewandt. Das
BMVEL hat per Verordnung vom 16. Juli 2001, die am
24. Juli 2001 in Kraft trat, die zuständigen Behörden
ermächtigt, im Einzelfall anstelle der Keulung der ge-
samten Herde die Kohortenschlachtung anzuordnen (so
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genannte BSE-Vorsorgeverordnung, BGBl. I, S. 1655
vom 23. Juli 2001). Das BSE-Maßnahmengesetz sieht
außerdem eine bessere Kennzeichnungspflicht für Futter-
mittel, härtere Strafen bei illegaler Tiermehlverfütterung
und stärkere Kontrollen in Schlachthöfen vor. Ferner
schafft das Gesetz die Möglichkeit, Tierkadaver in Tier-
körperbeseitigungsanlagen auch zu verbrennen, und er-
möglicht es landwirtschaftlichen Betrieben, deren Herden
aufgrund eines BSE-Falls „gekeult“ wurden, ihre Milch-
quoten künftig zeitweilig an andere Betriebe zu über-
tragen, um wirtschaftliche Schädigungen zu minimieren.
Seit dem 1. März 2001 dürfen zudem für den menschli-
chen Verzehr ungeeignete verendete Tiere nicht mehr zur
Futtermittelproduktion verwendet werden. Mit auf deut-
scher Initiative beruhte die Erweiterung der EU-Liste der
BSE-Risikomaterialien um den gesamten Rinderdarm
und die Wirbelsäule und das Verbot der Verwendung von
Separatorenfleisch von Rindern, Schafen und Ziegen in
Futter- und Lebensmitteln (BMVEL, 2001b).

729. Angesichts der seit langem bekannten Gefahren
und Risiken der Verfütterung von Tiermehlen und -fetten
war das umfassende Verfütterungsverbot eine längst über-
fällige Maßnahme. Auch der Ausschluss von verendeten
Tieren aus der Futtermittelkette und die Erweiterung der
Liste der BSE-Risikomaterialien sind als wichtige Schritte
hin zu einem verbesserten Verbraucherschutz zu bewer-
ten. Solange die Verfütterung von Tiermehl und tierischen
Fetten nicht als risikolos betrachtet werden kann, ist zum
Schutz der Verbraucher das Vorsorgeprinzip konsequent
anzuwenden. Es entspräche nicht dem Vorsorgeprinzip,
bei nachlassender öffentlicher Aufmerksamkeit für das
Thema die erlassenen Vorschriften zu lockern. Bei einer
Rücknahme des Verbots der Verfütterung der o. g. Tier-
mehle wäre auch die Trennung von erlaubten neuen und
nicht erlaubten alten Tiermehlen und -fetten in der Praxis
kaum umzusetzen. Daher sollte weiterhin versucht wer-
den, die strengeren Regelungen auch auf europäischer
Ebene durchzusetzen. Verstärkter Aufmerksamkeit bedarf
außerdem der Vollzug der bestehenden Regelungen. Un-
tersuchungen des Europäischen Rechnungshofs zufolge
wurden im Zeitraum 1998 bis 2000 die auf europäischer
Ebene gefassten Beschlüsse etwa zu BSE-Überwa-
chungs- und Testprogrammen, Kontrollen und Etikettie-
rungen von Fleisch- und Knochenmehl oder Verwal-
tungskontrollen bei der Beseitigung in nahezu allen
EU-Ländern, darunter Deutschland, nur mangelhaft um-
gesetzt (Europäischer Rechnungshof, 2001, S. 12 f.). Da-
her sind auch hinsichtlich der spezifischen deutschen Re-
gelungen Umsetzungsdefizite zu vermuten, denen mit
verstärkten Kontrollen begegnet werden muss.

Maßnahmen zur Neuausrichtung der nationalen
Agrarpolitik – Überblick

730. Hinsichtlich der Neuausrichtung der nationalen
Agrarpolitik ist der eigenständige Handlungsspielraum
der Bundesregierung gering: Die meisten Maßnahmen
werden entweder auf EU-Ebene entschieden oder bedür-
fen des Interessenausgleichs mit den Bundesländern. In-
sofern ist es nicht verwunderlich, dass die konkrete Aus-
gestaltung der so genannten Agrarwende sich als

schwierig erweist. Eine gemeinsame Konferenz von 
Agrar- und Umweltministern von Bund und Ländern am
13. Juni 2001 in Potsdam bestätigte zwar Eckpunkte einer
„zukunftsfähigen Agrar- und Verbraucherpolitik“, konnte
aber keine Einigkeit über die entscheidenden Einzelfra-
gen, insbesondere hinsichtlich der Finanzierung und der
Verteilung der Kosten z. B. für die Modulation zwischen
Bund und Ländern erzielen. Wichtige Maßnahmen wie
z. B. das frühzeitige Verbot von antibiotischen Leistungs-
förderern in Futtermitteln, die Neugestaltung des EU-Prä-
miensystems oder die Reform der Bestimmungen zu 
Tiertransporten stießen auf Widerstände im EU-Agrar-
ministerrat. Trotz dieser Schwierigkeiten auf nationaler
und europäischer Ebene wurden von der Bundesregierung
wichtige Initiativen ergriffen:

– der Beschluss zur Neuausrichtung der Agrarförderung
im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ vom
29. Juni 2001 (Tz. 731)

– der geplante Einstieg in die Modulation ab dem Jahr
2003 (Tz. 732), allerdings ohne Spezifizierung weite-
rer Modalitäten

– die Verabschiedung eines bundesweiten Siegels für
Produkte des ökologischen Landbaus und die Vorbe-
reitung des Siegels für konventionell erzeugte Pro-
dukte (Tz. 733)

– die Umsetzung der Tierschutz-Nutztierhaltungsver-
ordnung und die Verabschiedung der Hennenhal-
tungsverordnung (Tz. 734)

– die Erarbeitung eines Bundesförderprogramms für
den ökologischen Landbau (Tz. 735).

Neuausrichtung der Agrarförderung im Rahmen 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

731. Der Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küs-
tenschutz (PLANAK) hat am 29. Juni 2001 die Neuaus-
richtung der Fördergrundsätze der Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“ (GAK) im Zeitrahmen von 2002 bis 2005 be-
schlossen. Die Agrarinvestitionsförderprogramme wer-
den danach an eine artgerechte und flächengebundene
Tierhaltung geknüpft: Die Investitionsförderung setzt die
Einhaltung einer maximalen Viehdichte pro Hektar (zwei
Großvieheinheiten pro ha selbst bewirtschafteter Fläche)
voraus. Neuinvestitionen in wenig artgerechte Haltungs-
formen, wie die Käfighennenhaltung, die Anbindehaltung
oder die Haltung auf herkömmlichen Vollspaltenböden
werden nicht mehr gefördert. Zuschüsse für Investitionen
in den ökologischen Landbau und in besonders artge-
rechte Tierhaltung, für Umweltschutz- und Energiespar-
maßnahmen und für die Erschließung zusätzlicher Ein-
kommensquellen im außerlandwirtschaftlichen Bereich
(z. B. Hofläden), werden ausgeweitet oder neu aufgelegt.
Die Prämien für die Umstellung und Beibehaltung des
ökologischen Anbaus werden deutlich erhöht. Zusätzlich
wird die Förderung der Verarbeitung und Vermarktung
ökologisch und regional erzeugter Produkte, insbesondere
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durch die stärkere Förderung von Erzeugerzusammen-
schlüssen, verbessert. Für das Jahr 2002 stehen für die
GAK Bundesmittel in Höhe von 872 Mio. Euro zur Ver-
fügung (BMVEL, 2001c).

Einstieg in die Modulation

732. Gleichzeitig strebt das BMVEL den Einstieg in die
Modulation an. Der Bundestag hat am 14. Dezember 2001
einem entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung zugestimmt. Es soll zum 1. Januar 2003 in Kraft
treten (Bundestagsdrucksache 14/7057). Das Gesetz sieht
für das Jahr 2003 eine Kürzung von 2 % aller Prämien ab
einem Freibetrag von 10 000 Euro vor. Dadurch würden
Mittel im jährlichen Wert von 54 Mio. Euro frei, die zur
Finanzierung von Maßnahmen der integrierten ländlichen
Entwicklung genutzt werden sollen, insbesondere für die
Förderung umweltgerechter Produktionsverfahren. Auf-
grund der EG-rechtlich vorgeschriebenen Kofinanzierung
würden für Bund und Länder zusätzliche Kosten in Höhe
von jährlich insgesamt 31 Mio. Euro entstehen.

Ob die erforderliche Zustimmung des Bundesrates zu-
stande kommt, ist allerdings fraglich, da die Bundeslän-
der das Gesetz in seiner jetzigen Form mehrheitlich ab-
lehnen (Bundestagsdrucksache 14/7252). Zwar hatten
sich die Agrar- und Umweltminister des Bundes und einer
Mehrheit der Bundesländer auf der gemeinsamen Minis-
terkonferenz in Potsdam im Juni 2001 im Prinzip auf den
Einstieg in die Modulation geeinigt. Der Bundesrat hat
aber in seiner Stellungnahme von 27. September 2001
seine Zustimmung mit Änderungsforderungen verknüpft.
So soll der Bund anstelle der im Regelfall üblichen 60 %
nun 80 % der Finanzierungskosten für die Agrarumwelt-
maßnahmen und die Ausgleichszulage in FFH-Gebieten
übernehmen. Die Beihilfen für Tabak, Hopfen, Saatgut
und Kartoffelstärke sollen von der Kürzung ausgenom-
men werden. Zudem wird moniert, dass bislang keine
konkreten Vorgaben zum Einsatz der frei werdenden Mit-
tel vorgesehen sind: Diese sollen vorrangig in dem Land
wiederverwendet werden, in dem sie angefallen sind
(Bundesratsdrucksache 614/01). Da die Bundesregierung
alle Änderungspunkte bis auf die Festlegung der vorran-
gigen Verwendung der Mittel in dem jeweiligen Land
zurückgewiesen und ihren Gesetzentwurf in ansonsten
unveränderter Form durch den Bundestag gebracht hat,
gilt die Zustimmung des Bundesrates als ungewiss.

Der Einstieg in die Modulation ist ein wichtiges Signal.
Allerdings geht der Spielraum für die Modulation weit
über das im Gesetzentwurf der Bundesregierung Vorgese-
hene hinaus – die Direktzahlungen können um bis zu
20 % gekürzt werden. Ursprüngliche Absicht des BMVEL
war es, den Modulationssatz linear auf 6 % im Jahr 2006
zu steigern, was problemangemessener gewesen wäre.
Dies konnte jedoch angesichts des Widerstandes einiger
Länder und Interessenverbände nicht durchgesetzt wer-
den. Der Umweltrat wendet sich gegen das unzutreffende
Argument der Landwirtschaftsverbände und einzelner
Bundesländer, dass durch die Modulation allen land-
wirtschaftlichen Betrieben weniger Geld zufließe. Die
Mittel können für zusätzliche Umweltmaßnahmen ver-

wendet werden. Aufgrund der nationalen Kofinanzierung
stünde den umweltgerecht wirtschaftenden Betrieben da-
mit de facto mehr Geld zur Verfügung als ohne Modu-
lation. Im Hinblick auf die finanzielle Ausstattung der 
Gemeinsamen Agrarpolitik und die bevorstehende WTO-
Handelsrunde (vgl. Tz. 736 ff.) werden bestehende Sub-
ventionen nur durch Modulation der Fördermittel in der
nächsten Verhandlungsperiode gesichert werden können.
Dies wird auch von der Europäischen Kommission so ge-
sehen.

Ein spezifisches Hemmnis bei der Einführung der Modu-
lation ist die Vorgabe, dass für die Verwendung umge-
widmeter Mittel neue Programme aufgelegt oder inner-
halb der bestehenden Programme neue Teilnehmer
gewonnen werden müssen. Eine flexible Handhabung,
die es erlaubt hätte, Mittel in bestehende Programme zu
übernehmen, wurde in den Verhandlungen zur Agenda
2000 vom Agrarministerrat abgelehnt. Die Länder haben
allerdings in ihren Programmen zur Förderung des ländli-
chen Raums (vgl. Tz. 721 ff.) derzeit noch nicht alle mög-
lichen Instrumente der Förderung im Rahmen von
Agrarumweltmaßnahmen ausgeschöpft: So sind z. B. in
vielen Bundesländern keine spezifischen Programme in
den Natura-2000-Gebieten nach Artikel 16 Verordnung
(EG) 1257/99 vorgesehen (OSTERBURG, 2001). Der
Zwang zu neuen Programmen und Teilnehmern steht also
der Modulation nicht grundsätzlich entgegen. Problema-
tisch könnte sich allerdings die Tatsache erweisen, dass
bei GAK-Maßnahmen Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege bisher generell ausgeschlossen sind
(OSTERBURG, 2001, S. 23). Aufgrund fehlender
Bundeskompetenzen im Naturschutz besteht die Gefahr,
dass Modulationsmittel nicht für Naturschutzziele ver-
wendet werden.

Qualitätssiegel

733. Im Mai 2001 hat sich das BMVEL mit den rele-
vanten Interessen- und Verbraucherschutzverbänden 
und dem Einzelhandel auf die Schaffung eines einheit-
lichen Siegels für ökologische Produkte gemäß der EG-
Öko-Verordnung geeinigt, dessen Einführung im Septem-
ber 2001 vom Bundeskabinett verabschiedet wurde (vgl.
ausführlich Tz. 83). Daneben haben alle an der konven-
tionellen Erzeugung und Vermarktung von Fleisch und
Fleischwaren beteiligen Akteure (Futtermittelwirtschaft,
Landwirtschaft, Schlachtunternehmen, Verarbeitungsun-
ternehmen, Handel, Zentrale Marketing-Gesellschaft der
deutschen Agrarwirtschaft (CMA)) die „QS – Qualität
und Sicherheit GmbH“ gegründet, über die ein neues
Prüfsiegel für konventionell erzeugte Lebensmittel einge-
führt werden soll. Das konventionelle Siegel bescheinigt
aber nicht mehr als die Einhaltung der geltenden
Rechtsvorschriften. Die Beachtung der geltenden Vor-
schriften sollte der Verbraucher allerdings ohnehin erwar-
ten dürfen. Ein besonderes Siegel, das diese Selbstver-
ständlichkeit hervorhebt, ist daher funktionslos und
tendenziell sogar irreführend, da es die Vorstellung
wecken könnte, dass damit besondere, über die bloße
Rechtskonformität hinausgehende Eigenschaften mar-
kiert werden.
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Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung und 
Hennenhaltungsverordnung

734. Zum 1. November 2001 ist die so genannte Tier-
schutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) in
Kraft getreten (BGBl. I, S. 2758). Die Verordnung fasst
erstmals alle geltenden Vorschriften für das Halten von
Nutztieren in einer Verordnung zusammen und setzt die
Richtlinie 98/58/EG zum Schutz landwirtschaftlicher
Nutztiere um. Sie beinhaltet einige Verbesserungen für
den Tierschutz. Dies betrifft die Anforderungen an Hal-
tungseinrichtungen und die Überwachung, Fütterung und
Pflege von Nutztieren im Allgemeinen und von Kälbern
im Besonderen. Künftig müssen alle medizinischen Be-
handlungen und alle Verluste von Tieren aufgezeichnet
und drei Jahre lang aufbewahrt werden. Dies ergänzt die
zum 24. September 2001 in Kraft getretene so genannte
Bestandsbuch-Verordnung, die Tierärzte und Landwirte
verpflichtet, jede Anwendung von Tierarzneimitteln in ei-
nem Bestandsbuch aufzuzeichnen (BGBl. I, S. 2131 vom
10. August 2001).

Über die spezifischen Regelungen für Kälber hinaus soll
die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung um weitere
Tierarten erweitert werden. Am 19. Oktober 2001 hat der
Bundesrat bereits dem Verordnungsentwurf der Bundes-
regierung zur Hennenhaltung zugestimmt (Bundesrats-
drucksache 429/01). Die neue Verordnung dient der Um-
setzung der Richtlinie 99/74/EG zur Haltung von
Legehennen vom Juli 1999. Die Verordnung geht weit
über die Vorgaben der Richtlinie hinaus und verbietet die
Käfigbatteriehaltung in Deutschland nach Ablauf von
Übergangsfristen für bestehende Anlagen. Für herkömm-
liche Käfige mit 450 cm2 bzw. 550 cm2 je Henne gilt eine
Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2002 bzw. bis zum
31. Dezember 2006. Die Richtlinie sieht dagegen eine
Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2011 vor. Für so
genannte „ausgestaltete Käfige“ mit 750 cm2 pro Henne
gilt in Deutschland nunmehr eine Übergangsfrist bis zum
31. Dezember 2011. Die EG-Richtlinie schreibt diese Kä-
figform ab dem 1. Januar 2003 als Standard für Neubau-
ten und ab dem 1. Januar 2012 als EU-Mindeststandard
vor. Ebenso erlaubt die Verordnung die Haltung von Hen-
nen in der Volieren-, Boden- und Freilandhaltung nach
den Bestimmungen der Verordnung (EWG) 1274/91 nur
noch bis zum 31. Dezember 2005. Neue Einrichtungen
müssen nach der Verordnung eine Reihe anspruchs-
vollerer Mindestkriterien hinsichtlich Größe und Ausstat-
tung erfüllen. Die Herdengröße wird auf 6 000 Tiere be-
schränkt. Ausnahmen sind für drei Jahre zur Erprobung
von neuartigen Haltungseinrichtungen möglich. Die Um-
setzung der Verordnung wird durch Informationskampa-
gnen begleitet werden. Hinzu kommen künftig, ebenfalls
aufgrund gemeinschaftsrechtlicher Vorgaben, noch Kenn-
zeichnungspflichten für Eierherkunft und Haltungsform
(EU-weit ab 1. Januar 2004) (BMVEL, 2001d).

Der Umweltrat begrüßt diese Maßnahmen als notwendige
Verbesserung des Tierschutzes in Deutschland. Insbeson-
dere hinsichtlich der Bestimmungen zur Hennenhaltung
nimmt Deutschland damit eine Vorreiterrolle im Vergleich
der europäischen Mitgliedstaaten ein. Dennoch ist zu be-

tonen, dass der Reformbedarf im Tierschutzrecht noch
nicht abgedeckt ist und die ergriffenen Maßnahmen le-
diglich den notwendigen Richtungswechsel eingeleitet
haben. Insbesondere die Bestimmungen hinsichtlich der
Dauer von Tiertransporten in der EU sind überarbeitungs-
bedürftig. Der Umweltrat unterstützt in diesem Zusam-
menhang die Initiative der Bundesregierung, auf europäi-
scher Ebene die Subventionen für den Export lebender
Schlachttiere zu streichen.

Förderprogramm für den ökologischen Landbau

735. Für das Förderprogramm „Ökolandbau“ sind im
Haushalt 2002 des BMVEL für die Jahre 2002 und 2003
jeweils 34 Mio. Euro eingeplant. Im Mittelpunkt der För-
derung steht die verbesserte Information von Erzeugern,
Verarbeitern, Handel und Verbrauchern, aber auch die ge-
zielte Förderung von Betrieben und Vermarktungs- und
Absatzstrukturen. Darüber hinaus sollen mit jeweils
25 Mio. DM (12,8 Mio. Euro) in den Jahren 2002 
und 2003 Modellprojekte und Demonstrationsvorhaben
in ausgewählten Regionen gefördert werden. Zudem
wurde ein Institut für den ökologischen Landbau an der
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft gegründet
(ISERMEYER et al., 2001). Die Bundesregierung setzt
sich ferner für eine Verschärfung der EG-Ökoverordnung
(Verordnung (EWG) 2092/91) ein. Unter anderem soll der
Anwendungsbereich der EG-Ökoverordnung erweitert
und es soll zur Voraussetzung für die Vergabe des EG-
Ökosiegels werden, dass die betreffenden Betriebe inner-
halb eines bestimmten Zeitraums vollständig auf den öko-
logischen Landbau umgestellt werden. Die Liste 
der zulässigen konventionellen Futtermittel und Wirt-
schaftsdünger tierischer Herkunft soll überprüft werden.
Von einer Weiterentwicklung der EG-Ökoverordnung
wird auch eine größere Akzeptanz des EG-Ökosiegels er-
hofft (BMVEL, 2001e).

Die Ausweitung des ökologischen Landbaus ist ein
Hauptanliegen der Bundesregierung. Begründet wird dies
vor allem mit der besseren Umweltbilanz des ökologi-
schen Landbaus. Gegenüber dem konventionellen Land-
bau sind die diffusen Schad- und Nährstoffeinträge 
wesentlich geringer, da der Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln verboten und die Düngung stärker limitiert ist. Der
ökologische Landbau wird deshalb besonders in Wasser-
schutzgebieten zum Schutz des Grundwassers gefördert
(STOLZE et al., 2000, S. 86 ff.). Zudem kann die Arten-
zahl auf die gesamte Betriebsfläche bezogen doppelt bis
dreimal so hoch sein wie auf konventionell bewirtschaf-
teten Betriebsflächen (FRIEBEN, 1997; WEIGER, 1997;
FRIEBEN und KÖPKE, 1994; Abbildung 3.2.5-2).

Derzeit bewirtschaften rund 13 000 Betriebe des ökolo-
gischen Landbaus rund 550 000 Hektar. Dies entspricht
einem Anteil an der Gesamtfläche von etwa 3,2 % 
(HACCIUS et al., 2001). Der Marktanteil von Produkten
aus ökologischem Landbau liegt bei etwa 2 % bis 3 % des
Umsatzes im Lebensmitteleinzelhandel, mit derzeit stark
steigender Tendenz (neueste Daten: BMVEL, 2002). Um
das Ziel eines Flächenanteils von 20 % zu erreichen, sind
umfangreiche Maßnahmen notwendig. Vor allem müssen
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die strukturellen Nachteile der bisherigen Nischenpro-
duktion aufgehoben werden. Dem ökologischen Landbau
fehlt es u. a. an einer ausreichenden Versorgung mit 
geeignetem Saatgut und an leistungsstarken nachgela-
gerten Gewerbestrukturen. Dies betrifft z. B. dezentrale
Schlachtmöglichkeiten und Biomolkereien. Wegen feh-
lender Biomolkereien muss die Milch aus ökologisch
wirtschaftenden Betrieben häufig entweder über weite
Strecken transportiert werden, was die Kosten erhöht,
oder an konventionelle Molkereien geliefert werden, so-
dass keine der Erzeugungsart entsprechenden Preise er-
zielt werden können. Insoweit bewirken dann nur die
Fördermittel einen Anreiz zur Umstellung auf ökolo-
gische Betriebsweisen.

Die Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, dass
parallel zur Steigerung der Erzeugung von Produkten des
ökologischen Landbaus auch die Nachfrage danach er-
höht werden muss. Die alleinige Umstellungsförderung
hat angesichts unzureichender Nachfrage in der Vergan-
genheit teilweise kontraproduktiv gewirkt, da aufgrund

des durch die Förderung vermehrten Angebots die Pro-
duktpreise stark fielen (KNICKEL, 2001; DIENEL,
1999). Eine isolierte hohe Umstellungsförderung zur Er-
reichung eines Flächenanteils von 20 % kann jedoch sinn-
voll sein, wenn sie als Honorierung ökologischer Leis-
tungen zur Erreichung bestimmter Umweltqualitätsziele
so ausgestaltet ist, dass die Produktpreise im Anschluss
nicht oder nur wenig über den Marktpreisen für konven-
tionell angebaute Produkte liegen und die Produkte des-
halb ohne Nachfrageprobleme über den „konventionel-
len“ Handel verkauft werden können. Allerdings sollte die
Umstellungsförderung zur Vermeidung von Wettbe-
werbsverzerrungen in den Bundesländern gleich ausge-
staltet sein. Im Jahr 2000 schwankten die Umstellungs-
prämien im Ackerbau zwischen 250 DM je ha in
Mecklenburg-Vorpommern und 450 DM je ha in Sachsen
und Bayern (NIEBERG, 2001).

Um mit ökologisch produzierten Lebensmitteln größere
Verbraucherschichten zu erreichen, ist eine Ausdehnung
der bisher eher mittelständisch organisierten Vermarktung

Abbildung 3.2.5-2

In verschiedenen Vergleichsuntersuchungen ermittelte Artenzahlen von Ackerwildkräutern organisch 
bewirtschafteter Äcker als Vielfaches der Artenzahl (= 100 Prozent) bewirtschafteter Äcker

(R = Randbereich der Felder, I = Feldinneres)

Quelle: FRIEBEN und KÖPKE, 1994, verändert



Drucksache 14/8792 – 324 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

auf große Handelsketten erforderlich. In der Vergangen-
heit hat es deshalb schon eine gezielte Förderung von Er-
zeugergemeinschaften gegeben, die das Angebot bündeln
und dann an den Lebensmittelhandel weiterleiten (HESS
und HERRMANN, 2001). Diese Förderung wird im Rah-
men des Förderprogramms „Ökolandbau“ ausgebaut. 
Zur breiteren Vermarktung soll auch das einheitliche Öko-
siegel beitragen (Tz. 83 und Tz. 733). Grundsätzlich ist
gegen eine Ausweitungsstrategie, die die ökologisch er-
zeugten Produkte „supermarktfähig“ macht, nichts einzu-
wenden. Darüber hinaus sollte die Förderung aber auch
das Ziel einer regionalen Vermarktung der Produkte
berücksichtigen, um kurze Lieferwege sicherzustellen.
Den Verbrauchern insbesondere in eher ländlichen Regio-
nen kann durch verstärkte Direktvermarktung ein Bezug
zu ihrer Region und ihre Verantwortung für die Art der
Landwirtschaft vermittelt werden.

3.2.5.1.3 Die Agrarpolitik in den WTO-
Verhandlungen

736. Die Bemühungen um die weitere Liberalisierung
des Welthandels durch die fortschreitende Beseitigung

von Handelshemmnissen und den Abbau protektionisti-
scher Eingriffe in den Weltmarkt im Rahmen des
GATT/WTO üben erheblichen Reformdruck auf die Ge-
meinsame Agrarpolitik aus. Das System der Marktstüt-
zung, Exportsubventionierung und Abschottung gegen-
über Importen ist in der Vergangenheit wiederholt
Gegenstand von Interessenkonflikten insbesondere zwi-
schen der EU und den USA, aber auch zwischen der EU
und Entwicklungsländern gewesen. Umstritten ist dabei
die Frage, ob die Gemeinsame Agrarpolitik vereinbar ist
mit GATT/WTO-Recht (HOBERG, 2001; KELEMEN,
2001; BENEDEK, 1998; MEUNIER, 1998; s. Kasten).

737. In Bezug auf die Agrarpolitik können, vereinfacht,
die folgenden drei „Blöcke“ innerhalb der WTO unter-
schieden werden: die EU, die USA zusammen mit den
Ländern der „Cairnsgruppe“ (Argentinien, Australien,
Bolivien, Brasilien, Kanada, Chile, Kolumbien, Costa
Rica, Fidschi, Guatemala, Indonesien, Malaysia, Neu-
seeland, Paraguay, die Philippinen, Thailand, Südafrika
und Uruguay) und die Gruppe der Entwicklungsländer.
Die Hauptstreitpunkte betreffen die Handhabung der 

Institutionelle Struktur und Grundsätze des Welt-Handelsrechts

Die Welthandelsorganisation (World Trade Organization – WTO) ist neben dem Internationalen Weltwährungsfonds
(IWF) und der Weltbank der dritte institutionelle Pfeiler der Weltwirtschaftsordnung. Die WTO ist im Jahr 1994 als
Nachfolgeorganisation zu den Institutionen des „Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (General Agreement on
Tariffs and Trade – GATT)“ aus dem Jahr 1947 entstanden und ist eine internationale Organisation mit eigener Rechts-
verbindlichkeit. Sie administriert multilaterale Abkommen, die für die gegenwärtig 142 Mitgliedstaaten verbindlich
sind. Diese betreffen vor allem:

– den Warenhandel in Fortführung des alten GATT, das den weltweiten Abbau von Zöllen und anderen Marktzu-
gangsbarrieren zum Ziel hat,

– den Dienstleistungshandel („Allgemeines Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen – General
Agreement on Trade in Services – GATS“), das sich auf die Liberalisierung der Regelungen in den Bereichen 
Finanz-, Luftverkehrs-, Seeverkehrs- und Telekommunikationsdienstleistungen bezieht),

– den Schutz und die Durchsetzung von Immaterialgüterrechten („Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte
der Rechte des geistigen Eigentums – Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS“).

Die Leitprinzipien des für die Gemeinsame Agrarpolitik relevanten GATT/WTO sind das Verbot der Diskriminierung
und das Gebot des Abbaus von Zöllen und anderen Handelshemmnissen. Umgesetzt werden diese durch die im Grün-
dungsvertrag der WTO explizit verankerten Prinzipien:

– der „Meistbegünstigung“ (Most-favoured-nation-treatment, Art. I): Danach sind Vorrechte für ein WTO-Mit-
gliedsland unverzüglich allen Mitgliedsländern in gleichem Umfang zu gewähren;

– der „Inländergleichbehandlung“ (National Treatment Requirement, Art. III): Danach dürfen ausländische Pro-
dukte nach der Verzollung nicht schlechter gestellt sein als inländische;

– des „Abbaus von Zöllen und anderer Handelsbarrieren“ (Tariffs-Only-Doctrine, Art. II): Danach sind nicht-tarifäre
Maßnahmen des Außenschutzes wie z. B. Mengenbeschränkungen in Zölle umzuwandeln; Zölle sind festzu-
schreiben und langfristig zu senken.

Gleichzeitig sind Ausnahmen von diesen Prinzipien möglich: Von den obigen Grundsätzen abweichende Maßnahmen
können mit der notwendigen Wahrnehmung einer Vielzahl öffentlicher Belange begründet werden. Darunter fällt auch
der Schutz von Leben und Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen (Art. XX [b]) und die Bewahrung er-
schöpfbarer natürlicher Ressourcen (Art. XX [g]). Diese dürfen aber weder einen versteckten Protektionismus zum
Zweck haben noch willkürlich und unbegründet erlassen werden (WTO, 2001a; zu den umweltschutzbegründeten
Ausnahmeregelungen ausführlich ALTEMÖLLER, 1998; EPINEY, 1997).
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Exportförderung, des Marktzugangs und der Agrarsub-
ventionen. Sowohl die USA/Cairnsgruppe als auch die
Entwicklungsländer betrachten die Gemeinsame Agrar-
politik der EU in diesen Punkten als unvereinbar mit den
GATT/WTO-Prinzipien. Insbesondere die Länder der
Cairns-Gruppe fordern den freien Marktzugang (PICCI-
NINI und LOSEBY, 2001). Die EU-Kommission vertei-
digt die Gemeinsame Agrarpolitik dagegen mit Verweis
auf die Ausnahmeregelungen des WTO-Rechts: Da die eu-
ropäische Landwirtschaft auch noch anderen Zwecken
diene als nur der Produktion von Nahrungsmitteln (Wah-
rung der sozialen Stabilität von Regionen, Umwelt- und
Naturschutz, Verbraucher- und Gesundheitsschutz), seien
die Instrumente der Gemeinsamen Agrarpolitik als kon-
form mit den WTO-Ausnahmeregelungen zu rechtfer-
tigen. Eine genaue Definition dieses Konzepts der so ge-
nannten multifunktionalen Landwirtschaft ist die
Kommission bislang aber schuldig geblieben (Council of
the European Union, 2000; European Commission, 2001a;
European Commission, 2001c; MEUNIER, 1998).

Ob die Gemeinsame Agrarpolitik in ihrer gegenwärtigen
Form aufrechterhalten werden kann, ist fraglich. Zur Kür-
zung von Marktstützungsleistungen wurde die EU bereits
beim Abschluss der letzten Welthandelsrunde, der „Uru-
guay-Runde“ des GATT, die im Jahr 1993 beendet wurde,
angehalten: Das so genannte Agrarabkommen (WTO-Ab-
kommen, Anhang 1 A) verpflichtet die WTO-Mitglied-
staaten – mit einer Reihe von Ausnahmen für die Ent-
wicklungsländer –, ab dem Jahr 1995 innerhalb von sechs
Jahren ihre interne Marktstützung um 20 % gegenüber der
Basis 1986 bis 1988 zu kürzen. Dabei werden der EU Kür-
zungen seit 1986 angerechnet. Die Ausgleichszahlungen
bleiben bei den Berechnungen unberücksichtigt. Alle
nicht-tarifären Handelshemmnisse wie z. B. Quoten und
variable Abschöpfungen sind außerdem in Zölle um-
zuwandeln, die bis zum Jahr 2000 im Durchschnitt um
26 % und pro Produkt um mindestens 15 % zu kürzen wa-
ren. Die Ausgaben für Exporterstattungen sollten bis zum
Jahr 2000 gegenüber der Basis 1986 bis 1990 um 36 % und
die derart exportierten Mengen um 21 % reduziert werden;
ab 1995 sollte ebenso ein Mindestmarktzugang von 3 %
des Inlandsverbrauchs auf der Basis der Jahre 1986 bis
1988 gewährleistet werden, der bis zum Jahr 2000 auf 5 %
zu steigern war (WTO, 2001b; STROBBE, 2000).

Stützzahlungen innerhalb der WTO werden gegenwärtig
in drei Kategorien eingeteilt:

– die amber box mit unerwünschten Stützzahlungen, die
innerhalb von sechs Jahren abzubauen sind (hierzu
gehören die EU-Exportzahlungen),

– die blue box mit begrenzt handelsbeeinflussenden
Stützzahlungen, die bis zum Jahr 2000 für maximal
85 % des zugrunde gelegten Produktionsniveaus ge-
währleistet werden durften (hierzu gehören die EU-
Ausgleichszahlungen für Getreide, Eiweiß- und Öl-
früchte und Rindfleisch) und

– die green box mit erlaubten, da nicht handelsverzer-
renden Zahlungen (u. a. die Agrarumweltmaßnahmen).

738. Die Verpflichtungen der Uruguay-Runde sind in
allen WTO-Mitgliedstaaten bislang nicht vollständig,
vielfach sogar völlig unzureichend umgesetzt (WTO,
2001c; OECD, 2001). Nach Ablauf der so genannten Frie-
denspflicht im Jahr 2003, innerhalb derer WTO-Mitglied-
staaten nicht gegen Stützungsmaßnahmen anderer klagen
sollen, ist zu erwarten, dass die Exportsubventionen der
amber box in der nächsten Welthandelsrunde nicht auf-
rechterhalten werden können. Artikel 20 des Agrarab-
kommens schreibt vor, dass ein Jahr vor Ablauf der sechs-
jährigen Übergangsfrist weitere Verhandlungen zum
Abbau von Handelshemmnissen aufzunehmen sind, was
auch erfolgt ist. Die EU hat in ihrem Verhandlungsman-
dat die Bereitschaft zu einer weiteren Marktöffnung und
zur Reduzierung der Exportsubventionen sowie, zu einem
gewissen Grad, auch der Marktstützung unter der Voraus-
setzung erklärt, dass die blue box und die green box in ei-
ner „angemessenen Form“ aufrechterhalten bleiben und
über den Einbezug nicht direkt handelsbezogener Leistun-
gen (Multifunktionalität der Landwirtschaft, Lebensmittel-
sicherheit, Tierschutz) verhandelt wird (WTO, 2000, S. 3).

Auf der 4. Ministerkonferenz der WTO in Dohar vom 
9. bis 14. November 2001 haben die WTO-Mitgliedstaa-
ten den Beginn einer neuen Welthandelsrunde beschlos-
sen. Hinsichtlich der Agrarmärkte verpflichten sie sich
auf substanzielle Verbesserungen bei der Marktöffnung
und auf Reduzierungen aller Exportsubventionen mit
Blick auf ein Auslaufen und auf weitreichende Rücknah-
men von Subventionen zur Stützung der eigenen Märkte.
Allerdings sollen auf Druck der EU erstmals auch nicht
direkt handelsbezogene Regelungen in die Verhandlun-
gen mit einbezogenen werden und der WTO-Ausschuss
für Handel und Umwelt eine „besondere Rolle“ spielen
(WTO, 2001d). Die EU hatte sich schon im Vorfeld der
Konferenz im Streit um die Exportsubventionen kompro-
missbereit gezeigt und einer weitgehenden Abschaffung
unter der Voraussetzung zugestimmt, dass auch andere
Staaten ihre Exportunterstützungen – z. B. die USA ihre
Exportkredite – einschränken (European Commission,
2001a). Der Einbezug nicht-handelsbezogener Regelun-
gen wird von der Kommission als großer Erfolg bewertet
(European Commission, 2001b). Ob sich die EU aller-
dings hiermit bei den Verhandlungen durchsetzen kann,
muss bezweifelt werden, da gerade die Entwicklungs-
länder hierin nichttarifäre Handelshemmnisse vermuten.
Allgemein möchte die EU jedoch den Zugang zum Bin-
nenmarkt für die Entwicklungsländer erleichtern. Die im
Jahr 2003 beginnende Welthandelsrunde wird zeigen,
wieweit sich die EU mit ihrem Konzept wird durchsetzen
können.

739. Ob die Beibehaltung der green box und der blue
box gelingt, ist ungewiss. Die Chancen hierfür stehen
nicht schlecht, weil die USA – trotz offizieller Forderung
nach einer starken Kürzung von einkommensstützenden
Beihilfen – ebenfalls gezwungen sind, umfangreiche Zah-
lungen an die amerikanische Landwirtschaft vor der WTO
zu rechtfertigen. Im Oktober 2001 ist der „Farm Security
Act of 2001“ verabschiedet worden, der in den nächsten
zehn Jahren zusätzliche Unterstützungszahlungen an die
amerikanische Landwirtschaft in Höhe von 8 Mrd. Euro
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jährlich vorsieht (House of Representatives, 2001). Die
Kommission versucht in diesem Zusammenhang, das
Gros der Subventionen der Gemeinsamen Agrarpolitik
green-box-fähig bzw. mindestens blue-box-fähig zu ge-
stalten. Es ist damit zu rechnen, dass für die nächste För-
derperiode ab dem Jahr 2007 (vielleicht schon während
der Halbzeitüberprüfung der Agenda 2000 im Jahre 2003)
verstärkt Mittel in die zweite Säule der Agrarpolitik um-
geschichtet werden.

Vor diesem Hintergrund wiederholt der Umweltrat sein
Plädoyer für die obligatorische Einführung der Modula-
tion im Rahmen der Halbzeitüberprüfung der Agenda
2003.

3.2.5.1.4 Zusammenfassung und 
Empfehlungen

740. Eine Neuorientierung der Agrarpolitik ist nicht nur
aufgrund der offenkundigen Defizite im Bereich des Ver-
braucher- und Umweltschutzes, der Lebensmittelsicher-
heit und des Tierschutzes notwendig. Sie ist auch unum-
gänglich, um die Existenz der Landwirtschaft auf dem
größten Teil der derzeitigen landwirtschaftlichen Nutz-
fläche dauerhaft zu sichern und dauerhafte Schädigungen
der natürlichen Lebensgrundlagen abzuwenden. Der Um-
weltrat unterstützt nachdrücklich die Bemühungen der
Bundesregierung, Fragen des Verbraucherschutzes, der
Lebensmittelsicherheit, der umweltschonenden Erzeu-
gung und artgerechten Tierhaltung in den Mittelpunkt der
Agrarpolitik zu stellen. 

Neuausrichtung der nationalen Agrarpolitik

741. Die Neuausrichtung betrifft die Verbesserung des
Verbraucherschutzes und der Verbraucherinformation, die
verstärkte Förderung des ökologischen Landbaus, die
Neuausrichtung der Investitionsförderung, den Einstieg
in die Modulation (teilweise Umschichtung der EU-För-
dermittel zugunsten von Umweltleistungen) und die
Verbesserung des Tierschutzes. 

Fragen des Verbraucherschutzes wurden in der Vergan-
genheit grob vernachlässigt. Mit der Reorganisation und
Umbenennung des früheren Landwirtschaftsministeriums
ist dem Verbraucherschutz ein neuer politischer Stellen-
wert eingeräumt worden. Das in Reaktion auf die BSE-
Krise erlassene Verbot der Verfütterung von Tiermehlen
und -fetten war angesichts der seit langem bekannten 
Risiken dieser Praxis eine überfällige Maßnahme. Es ist
allerdings bedauerlich, dass im EU-Agrarministerrat bis-
lang keine Mehrheit für ein dauerhaftes Verfütterungsver-
bot, wie u. a. von der Bundesregierung gefordert, zu-
stande gekommen ist. 

Die Ausweitung der Fördermaßnahmen für den ökolo-
gischen Landbau ist grundsätzlich zu befürworten. Die
Förderung sollte noch intensiver und zielgerichteter dazu
beitragen, die strukturellen Nachteile einer Nischenpro-
duktion zu beseitigen, da nur so das Ziel eines Flächenan-
teils von 20 % für den ökologischen Landbau zu erreichen
ist. Dies schließt eine Ausweitungsstrategie, die die öko-
logisch erzeugten Produkte „supermarktfähig“ macht,

ein. Darüber hinaus sollte die Förderung aber auch das
Ziel einer regionalen Vermarktung der Produkte berück-
sichtigen. Das einheitliche Ökosiegel für Produkte aus
ökologischem Landbau stellt einen notwendigen Schritt
auf dem Weg zur Ausweitung des ökologischen Landbaus
da. Weitere Verbesserungen, wie die Verschärfung der
Kriterien der EG-Ökoverordnung, sind aber erforderlich.
Das diesbezügliche Memorandum der Bundesregierung
geht hier in die richtige Richtung. 

Umweltprobleme der Landwirtschaft, denen die Agrar-
politik entgegensteuern muss, sind vor allem die diffusen
Einträge von Nähr- und Schadstoffen aus Dünge- und
Pflanzenschutzmitteln und Veränderungen der Land-
schaft durch direkte Eingriffe. Die damit zusammenhän-
gende anhaltend hohe Gefährdung von Boden, Grund-
wasser und insbesondere der biologischen Vielfalt ist
offenkundig. Ein probates Gegenmittel ist die verstärkte
Förderung umweltverträglicher Bewirtschaftungsverfah-
ren nach dem Muster der heutigen Agrarumweltmaßnah-
men. Die vorgesehene Verwendung der frei werdenden
Modulationsmittel für extensive und umweltfreundliche
Produktionsverfahren im Ackerbau und in der Grünland-
bewirtschaftung, für die Reduzierung des Viehbesatzes in
einigen Regionen und für umwelt- und tiergerechte Hal-
tungsverfahren ist in diesem Zusammenhang positiv zu
bewerten.

In der Tierhaltung müssen die bestehenden Regelungen,
insbesondere hinsichtlich der resultierenden Nitratbelas-
tungen, konsequenter angewandt und die Flächenbindung
in der Tierhaltung durchgesetzt werden. Der Umweltrat
begrüßt, dass die Bundesregierung mit der Umsetzung der
Hennenhaltungs-Verordnung über EU-rechtliche Vorga-
ben hinaus geht und damit innerhalb der EU eine Vorrei-
terrolle einnimmt.

Neuausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik 

742. Die Gemeinsame Agrarpolitik bevorteilt nach wie
vor konventionell-intensive gegenüber umweltverträg-
licheren Bewirtschaftungsformen. Eine grundsätzliche
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik erscheint mittel-
fristig unabdingbar, auch vor dem Hintergrund der bevor-
stehenden EU-Osterweiterung. 

Mit der Agenda 2000 aus dem Jahr 1999 wurde die Chan-
ce verpasst, eine solche grundlegende Neuorientierung
vorzunehmen. Die Liberalisierung und Deregulierung der
Markt- und Preisstützungspolitik wird lediglich in ver-
stärktem Tempo fortgeführt. Positiv zu bewerten ist aber
die gleichzeitig ausgeweitete Förderung des ländlichen
Raums und umweltgerechter landwirtschaftlicher Produk-
tionsverfahren, die zu einer „Zweiten Säule“ der Agrarpo-
litik ausgebaut wurde. 

Für das Jahr 2003 ist eine Halbzeitüberprüfung der
Agenda 2000 vorgesehen, die der Vorbereitung der nächs-
ten grundlegenden Reform (Agenda 2007) im Jahr 2006
dienen soll. Die Halbzeitüberprüfung sollte von den 
EU-Mitgliedstaaten zu einer frühzeitigen Festlegung der
grundsätzlichen Reformrichtung und zur Verabredung
konkreter Reformschritte bis zum Jahr 2007 genutzt wer-
den. Die konsequente Umschichtung von Mitteln aus der
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ersten in die zweite Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik
sollte dabei das Leitprinzip sein. Der zentrale Baustein
hierfür ist die obligatorische Einführung der Modulation.
Die inhaltlichen Anforderungen an den Einsatz der umge-
schichteten Mittel in der zweiten Säule müssten dabei fle-
xibilisiert werden. Im Rahmen dieses Zwischenschrittes
hin zu einer konsequent zielgenauen und leistungsbezo-
genen Agrarförderung werden die flächenbezogenen
Preisausgleichszahlungen noch aufrecht erhalten werden.
Sie können jedoch mit Anforderungen verbunden werden,
die oberhalb des derzeitigen Niveaus der „guten fach-
lichen Praxis“ liegen. Hierzu zählen z. B. die flächen-
gebundene Tierhaltung und eine noch zu bestimmende
Mindestdichte an Landschaftselementen. 

Die Bundesregierung sollte sich dafür einsetzen, dass die
Direktzahlungen auf die Gesamtfläche der landwirtschaft-
lichen Betriebe einschließlich der Landschaftselemente
bezogen werden können. Dies würde einerseits die Be-
nachteiligung des Grünlandes oder ungenutzter Teil-
flächen wie Raine, Sukzessionsflächen und Feldgehölze
beenden und andererseits den Ermittlungsaufwand für prä-
mienberechtigte Flächen erheblich minimieren. Eine ent-
sprechende Regelung sollte umgehend auch für die
Flächen mit Agrarumweltmaßnahmen eingeführt werden,
da auch hier nicht einzusehen ist, dass erwünschte Struk-
turelemente nicht gefördert werden dürfen. 

Mit der Aufstockung der zweiten Säule sollten in erhöhtem
Maße Agrarumweltmaßnahmen angeboten und so eine be-
schleunigte Umstellung der Landwirte auf die Erbringung
ökologischer Leistungen initiiert werden. Die Effizienz
des Mitteleinsatzes sollte durch eine stärkere Orientierung
der Programme an dem tatsächlichen Handlungsbedarf auf
der Fläche (Ausweisung von Gebietskulissen, Formulie-
rung von Bedarfskriterien) gesteigert werden.

Eine integrierte Politik für den ländlichen Raum muss
auch neue Einkommensfelder für die Landwirtschaft 
erschließen. Dies beinhaltet u. a. die Nutzung von Mög-
lichkeiten einer partiellen Rückverlagerung von Verar-
beitungs- und Vermarktungsstrukturen in die landwirt-
schaftlichen Betriebe, die Erzeugung nachwachsender
Rohstoffe und erneuerbarer Energien, die Übernahme von
Leistungen der Landschaftspflege und des Naturschutzes
und die Diversifizierung von Dienstleistungen (ländlicher
Tourismus, Freizeitangebote, Kulturveranstaltungen, Ta-
gungen usw.). Hier besteht ein erhebliches Entwicklungs-
potenzial, das eine wichtige Grundlage für die deutsche
Landwirtschaft abzugeben verspricht (SCHLAGHECK,
2001). Allerdings können derartige Umstellungen nicht
für alle Betriebe eine Überlebensperspektive bieten. Sie
können daher eine konsequente Umschichtung wegfal-
lender Direktzahlungen in die zweite Säule nicht ersetzen.

Langfristige Entwicklungen unter welthandels-
rechtlichen Rahmenbedingungen

743. Die Interventionsmaßnahmen und Exportsubven-
tionen der Gemeinsamen Agrarpolitik werden im Rahmen
der nächsten Welthandelsrunde erneut auf den Prüfstand
gestellt werden. Die weitere Reform der Gemeinsamen
Agrarpolitik kann daher nicht unabhängig von den Ver-

handlungen über eine weitere Liberalisierung der Agrar-
märkte betrachtet werden: Ein Großteil der Fördermittel
wird nur noch durch die Umwidmung in green-box-fähige
Subventionen aufrechtzuerhalten sein, da nur diese Sub-
ventionen als sicher gelten können, während die Aufrecht-
erhaltung der blue-box-Kategorie nicht gewährleistet ist. 

Im Rahmen der nächsten Welthandelsrunde sollte die Ver-
einbarung von Mindeststandards einer umweltverträgli-
chen Landwirtschaft angestrebt werden. Ein Ausgleich
für höhere Umweltstandards in der EU muss weiter mög-
lich sein. Eine Honorierung ökologischer Leistungen er-
scheint mit den Grundsätzen der WTO vereinbar, da sie
im Einklang mit den Verpflichtungen des „UN-Rahmen-
übereinkommens zum Erhalt der biologischen Vielfalt“
(so genannte Biodiversitätskonvention) steht. 

Zu begrüßen ist, dass auf Betreiben der EU in der nächs-
ten Welthandelsrunde auch über den Einbezug „nicht di-
rekt handelsbezogener Regelungen“ verhandelt und dem
WTO-Ausschuss für Handel und Umwelt eine besondere
Rolle während der Verhandlungen zuerkannt werden soll.
Eine erfolgreiche Integration von Querschnittsbelangen
setzt aber voraus, dass von europäischer Seite endlich eine
genaue Definition des Konzeptes der multifunktionalen
Landwirtschaft vorgelegt wird. Da die Landwirtschaft in
Europa z. T. sehr viel intensiver wirtschaftet als in ande-
ren Regionen der Erde, sollte im Sinne einer zielgenauen
Landwirtschaftspolitik keine flächendeckende Pauschal-
förderung erfolgen, sondern es sollten Zahlungen an Leis-
tungen gebunden werden, die den jeweiligen, auch regio-
nal und lokal differenzierten Ansprüchen entsprechen. 

In den zukünftigen Verhandlungen auf europäischer
Ebene sollte die Bundesregierung anstreben, die Diskri-
minierung der Zahlungen in der zweiten Säule aufzuhe-
ben. Dies betrifft vor allem die Kofinanzierung, die es nur
reichen Ländern bzw. Regionen ermöglicht, diese Zah-
lungen in Anspruch zu nehmen. 

Wie der Umweltrat schon mehrfach gefordert hat (SRU,
2000 und 1996), sollte in einer mittel- bis langfristigen
Perspektive eine vollständige Umstellung der Förderung
auf eine Honorierung ökologischer Leistungen vorge-
nommen werden. Der Einstieg in die Modulation ist hier
nur ein erster Schritt. Diese Strategie empfiehlt sich auch
zur Vermeidung von Dauerkonflikten mit dem Welthan-
delsrecht.

Bei einer zielgenauen und an ökologische Leistungen
orientierten Ausrichtung einer integrierten Agrarumwelt-
politik müssten die Gesamtausgaben nicht die Höhe der
derzeit aus der ersten Säule gezahlten Mittel erreichen. 

3.2.5.2 Fischereipolitik 
744. Im Jahr 2002 muss eine neue Grundverordnung für
die Gemeinsame Fischereipolitik der EU verabschiedet
werden. Aus diesem Grund legte die EU-Kommission im
März 2001 ein Grünbuch zur zukünftigen Fischereipolitik
vor.

Im Mittelpunkt der Betrachtung mariner Systeme standen
für den Umweltrat bisher vor allem die Belastungen des
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marinen Ökosystems mit Nähr- und Schadstoffen und de-
ren erforderliche Reduzierung (siehe z. B. SRU, 2000,
Tz. 673 ff.). Im Rahmen einer nationalen und EU-weiten
Nachhaltigkeitsstrategie, die Festlegungen für eine nach-
haltige Nutzung auch der aquatischen Ressourcen treffen
muss, erscheint es notwendig, weiteren Aspekten Beach-
tung zu schenken.

745. Die Nutzung der Fischbestände hat großen Ein-
fluss auf die Meeresökosysteme. Neben der direkten Ent-
nahme von Meerestieren spielen auch die häufig nega-
tiven Auswirkungen einer Übernutzung bestimmter
Bestände (als Teil der Nahrungskette) eine Rolle. Hinzu
kommen ökologische Schäden, die durch das eingesetzte
Fanggerät hervorgerufen werden. Die Minimierung der
negativen Folgen bisheriger Fischereipraxis ist eine we-
sentliche Voraussetzung für die Erhaltung der marinen
Biodiversität. Dem von der EU herausgegebenen Grün-
buch zur zukünftigen Fischereipolitik kommt daher ein
hoher Stellenwert zu.

Die Fischerei spielte innerhalb der EWG zunächst prak-
tisch keine Rolle, da nur wenige Mitgliedstaaten über eine
nennenswerte Fischereiflotte verfügten. Dies änderte sich
erst mit dem Beitritt von Dänemark und Großbritannien
Anfang der Siebzigerjahre und setzte sich dann mit der
Aufnahme von Spanien, Portugal und Griechenland in
den Achtzigerjahren fort. Vergleichbar mit der Agrarpoli-
tik verfolgte die Gemeinsame Fischereipolitik zwei Ziele:
Auf der einen Seite sollte Fisch auf den Märkten der EU
zu einem erschwinglichen Preis für die Verbraucher er-
hältlich sein, auf der anderen Seite sollte den Fischern ein
angemessenes Einkommen zur Verfügung stehen. Aus
diesem Grund förderte die EU lange Zeit die Produkti-
vitätssteigerung in der Fischerei, indem größere Fang-
fahrzeuge subventioniert wurden. Mit diesen Fahrzeugen
konnten die Fischer auch weiter entfernte Fanggebiete er-
reichen.

Dass diese Strategie zu unerwünschten Konsequenzen
führte, zeigte sich erstmals im Jahr 1977, als aufgrund der
starken Zunahme der Fangkapazität und des darauf fol-
genden Zusammenbruchs der Bestände die Heringsfi-
scherei in der Nordsee geschlossen werden musste. Da-
mals konnten die Fischer noch auf Gewässer außerhalb
der Gemeinschaft ausweichen. Dies änderte sich, als 
Island eine 200-Seemeilen-Zone zur ausschließlichen
Wirtschaftszone erklärte und in diesem Gebiet die allei-
nige Ressourcennutzung beanspruchte. Auch andere Staa-
ten wiesen daraufhin solche Zonen aus. Mittlerweile 
ist diese Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) im
Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen 
(UNCLOS) verankert (CZYBULKA 2001, S. 367 ff.).
Auch Deutschland erhielt einen Teil der Nord- und Ostsee
als AWZ. Für die EU hatte die Schaffung der Ausschließ-
lichen Wirtschaftszonen zur Folge, dass Fangrechte in den
ertragreichen Gewässern z. B. Nordamerikas gekauft wer-
den mussten, da rund 95 % der kommerziell nutzbaren
Fischbestände in diesen Zonen vorkommen und an-
dernfalls noch wesentlich drastischere Kapazitätsreduk-
tionen notwendig geworden wären. Daran hat sich bis
heute nichts geändert. Nicht nur durch diese Zahlungen

für den Erwerb von Fangrechten gehört die EU weltweit
zu den größten Gebern von Subventionen im Fischereibe-
reich. Derzeit fließen an Subventionen ca. 700 Mio. Euro
pro Jahr an die europäische Fischerei (MYERS und
KENT, 2001, S. 157; MILAZZO, 1998). Der Gesamter-
lös der Anlandungen in den EU-Mitgliedstaaten belief
sich 1995 demgegenüber auf gerade 7,5 Mrd. Ecu.

746. Durch die Ausweisung der Ausschließlichen Wirt-
schaftszone weiteten sich die Gebiete aus, für die die EU
verantwortlich ist. Die Fischerei bekam auf diese Weise
für die EU einen größeren Stellenwert, was sich auch
durch die Einrichtung einer eigenständigen Generaldirek-
tion ausdrückte (DG 14). An der Grundstrategie der
Investitionsförderung änderte sich zunächst nichts, je-
doch wurden parallel erste Programme zur Reduktion der
Fangkapazitäten eingeführt. Dieses Nebeneinander führte
aber nicht zum gewünschten Ergebnis, sondern zu einem
weiterhin steigenden Fischereiaufwand. Zu unterscheiden
ist zwischen der offiziell angerechneten Fangkapazität als
einer technischen Größe – diese wird meist in installierter
Motorleistung (KW) oder Bruttoregistertonnen angege-
ben – und dem so genannten Fangaufwand, d. h. dem rea-
len Fangpotenzial, das über der offiziellen Kapazität lie-
gen kann. So kann z. B. durch die Installation von neuer
Ortungstechnik oder die Nutzung von drei statt zwei
Schleppnetzen u. Ä. bei gleicher offizieller Kapazität das
tatsächliche Fangpotenzial erhöht werden.

747. Die Gemeinschaft beschloss als Hauptstrategie
zum Schutz der Bestände und zur Begrenzung des Fang-
aufwandes die Festlegung von Fangquoten, die nach ei-
nem wissenschaftlich begründeten Vorschlag durch den
Internationalen Rat für Meeresforschung (ICES) im
Fischereiministerrat festgelegt werden. Seit Jahren wer-
den die Fangquoten aufgrund zurückgehender Fisch-
bestände gesenkt, wenngleich bei weitem nicht so dra-
matisch, wie es erforderlich wäre, um die Bestände
langfristig wieder aufzubauen (Europäische Kommission,
2001a; DÖRING, 2001, S. 102). Zu den Fangquoten kom-
men technische Maßnahmen, um z. B. den Mitfang von
Jungfischen durch den Einsatz ausreichend großer Ma-
schenweiten zu vermeiden. 

Die weiterhin überhöhten Fangquoten hängen damit zu-
sammen, dass die Flotte der EU-Mitgliedstaaten nach wie
vor zu groß ist. Die bisherigen Flottenreduktionsprogramme
haben nicht zu ausreichenden Erfolgen geführt. Die Fang-
kapazitäten der EU-Fischereiflotte sind nach Berechnungen
der EU-Kommission etwa 40 % höher als zur nachhaltigen
Nutzung der Bestände notwendig wäre (Europäische Kom-
mission, 2001a, S. 14).

748. Im März 2001 wurde nun das erwähnte Grünbuch
zur EU-Fischereipolitik vorgelegt, auf das sich die fol-
genden Darstellungen im Wesentlichen beziehen. Der
Umweltrat sieht das Grünbuch als einen ersten konzep-
tionellen Schritt, um die Entwicklung der Fischerei in
Richtung einer nachhaltigen Nutzung der Ressourcen zu
steuern. Im Oktober 2001 stellte das BMVEL in einem
Grundsatzpapier seine Position zur Fischereipolitik vor.
Da dieses Papier die Aussagen des Grünbuchs in weiten
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Teilen unterstützt, werden im Folgenden primär die ab-
weichenden Positionen des BMVEL zum Grünbuch dar-
gestellt. Im Grünbuch werden vor allem die Kernpro-
bleme der Bestandserhaltung der Fischbestände, der
Einbeziehung sonstiger ökologischer Aspekte und der
Flottenstruktur behandelt (Europäische Kommission,
2001b).

3.2.5.2.1 Bestandserhaltung
749. Der Internationale Rat für Meeresforschung schätzt,
dass in den letzten 25 Jahren die Anzahl der geschlechts-
reifen Rundfische, d. h. der meist am Boden lebenden
Raubfische (z. B. Kabeljau und Seelachs), in den Gewäs-
sern der EU um ca. 90 % zurückgegangen ist. Viele der
Bestände haben die kritische Grenze der Laicher-
bestandsbiomasse erreicht, bei der mit hoher Wahrschein-
lichkeit die Nachhaltigkeit der Nutzung nicht mehr gesi-
chert ist (Europäische Kommission, 2001b). Gleichzeitig
nahmen die Bestände der im Freiwasser lebenden Arten
(hierzu zählen z. B. Makrelen, Sprotten oder Heringe) zu.
Einige dieser Bestände sowie weitere Bestände vor allem
sehr kleiner Fischarten (z. B. Sandaale) wurden nun ver-
stärkt für die so genannte Industriefischerei freigegeben.
Die Industriefischerei wird häufig auch als Gammel-
fischerei bezeichnet und ist nicht mit einer „industriellen
Fischerei“ mit großen Fangfahrzeugen zu verwechseln.
Die Fänge in der Industriefischerei werden nur zu
Fischmehl verarbeitet, das vor allem in der Lachszucht
eingesetzt wird. Dabei wird mit sehr engen Netzen ge-
fischt, was zu teilweise hohem unerwünschten Beifang
führt. Man fischt einerseits die Raubfischarten, die für die
menschliche Ernährung besonders begehrt sind, anderer-
seits deren Beutearten (zum Problem des Eingriffs in die
Nahrungsketten PAULY et al., 1998). Neben dem zu ho-
hen Fangaufwand in Bezug auf die Raubfische dürfte die
ebenfalls starke Befischung der Nahrungsgrundlagen ein
weiterer Grund für deren schlechte Bestandssituation
sein. Man wird sich deshalb in Zukunft entscheiden müs-
sen, welche Fischerei betrieben werden soll. Hier ist der
Fang auch von teilweise in der Industriefischerei genutz-
ten Arten für die menschliche Ernährung eindeutig vor-
zuziehen, da zur Erzeugung von einem Kilo Lachsfleisch
mehrere Kilo Industriefisch notwendig sind. Deshalb ist
zu begrüßen, dass die Bundesregierung sich auf europä-
ischer Ebene für eine Einschränkung der Industriefische-
rei einsetzt (BMVEL, 2001f).

Die bisherige Politik zur Erhaltung der Bestände muss als
gescheitert angesehen werden. Zu der unnötig hohen fi-
schereilich verursachten Sterblichkeit des Laicherbestan-
des kommt ein zu großer Fang an Jungfischen hinzu. Die
heute eingesetzte Fangtechnik ist nicht selektiv genug,
um einen Mitfang zu kleiner Exemplare zu vermeiden.
Daher werden viele Individuen gefangen, ehe sie einmal
gelaicht haben. Dem wird durch die Festlegung der
Mindestanlandgrößen entgegenzuwirken versucht. Wer-
den Exemplare unterhalb der Mindestanlandgröße mit-
gefangen, müssen sie wieder ins Meer zurückgeworfen
werden (so genannte Rückwürfe). Dies überleben jedoch
die meisten Jungfische nicht.

750. Eine der Kernforderungen der EU in bisherigen in-
ternationalen Verhandlungen zur Fischereipolitik (z. B.
bei der 7. Jahrestagung der Commission on Sustainable
Development in New York 1999; DÖRING, 1999) war
die Etablierung des „ökosystemaren“ Ansatzes im Fi-
schereimanagement. Dieser Ansatz zielt darauf, dass das
Bestandsmanagement stärker auf die Rolle der einzelnen
Bestände im komplexen Beziehungsgeflecht mariner
Ökosysteme ausgerichtet wird. Die bisher verfolgte Stra-
tegie der Bewirtschaftung eines einzelnen Bestandes
würde dann zugunsten eines Mehrarten-Ansatzes geän-
dert. In vielen Fischereien auf Grundfischarten (z. B. 
Kabeljau oder Seelachs) wird nicht nur der Bestand einer
Art, sondern es werden mehrere Arten gleichzeitig be-
fischt. Das gemeinsame Vorkommen vieler Fischarten
mit ähnlichen Lebensraumanforderungen und das einge-
setzte nichtselektive Fanggerät lassen oft keine separate
Bewirtschaftung zu. Der Vorteil für die Fischer bei einem
Mehrarten-Management läge in der Möglichkeit der An-
landung vieler Arten. Heute fehlen den Fischern dafür
häufig die benötigten Quoten, sodass die Arten, für die
keine Quote zugewiesen ist, zurückgeworfen werden
müssen. Der Mehrartenansatz wird auch von der Bun-
desregierung unterstützt (BMVEL, 2001f). Aus ökono-
mischer Sicht wäre zur Erhöhung der Planungssicherheit
darüber hinaus ein Management mit einer Festlegung von
Fangquoten über mehrere Jahre wünschenswert. Bei der
derzeitigen kritischen Situation vieler Bestände ist dies
nicht sinnvoll, da zunächst starke, auch zeitlich eng defi-
nierte Einschränkungen für die Fischerei notwendig sind.
Sollte der Fischereiaufwand in der Zukunft an die vor-
handenen Ressourcen angepasst sein und der Einsatz ei-
ner hoch selektiven Fangtechnik erfolgen, wäre die Im-
plementation eines Mehr-Arten-Ansatzes aber als
Übergangslösung durchaus vorstellbar. Langfristig sollte
eine „optimale“ Fangkapazität angestrebt werden, die
auch solche flexibilisierten Regulierungen überflüssig
macht.

3.2.5.2.2 Fangmethoden

751. Zu den im Grünbuch angesprochenen Problemen
gehören auch kontraproduktive Effekte des gegenwärti-
gen Quotensystems und Schäden durch die eingesetzten
Fangmethoden. Neben zu kleinen Exemplaren der Zielart
fangen die Fischer heute zu viele ungewollte Fischarten,
Meeressäuger und Vögel mit. Wenn die Fischer für be-
stimmte zufällig mitgefangene Arten keine Quote haben,
ist die konkrete Anlandung auch dann unzulässig, wenn es
sich um Arten handelt, die im Prinzip angelandet werden
können. Es müssen dann wertvolle Fische wieder ins
Meer zurückgeworfen werden, wobei die Überlebensrate
häufig gering ist. Des Weiteren verursachen bestimmte
Fangmethoden große Schäden am Meeresboden, da durch
sie z. B. der Meeresboden zum Fang von Plattfischen re-
gelrecht umgepflügt wird. Dies geschieht in Teilen der
südlichen Nordsee bis zu dreimal pro Jahr. Auch in der
Grundfischfischerei werden durch den Einsatz schwerer
Grundschleppnetze Lebensräume am Meeresboden zer-
stört (Abbildung 3.2.5-3).
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Das Grünbuch stellt vor diesem Hintergrund fest, dass
in Zukunft schonendere Fangmethoden eingesetzt wer-
den sollen, die sowohl die negativen Auswirkungen auf
die Meeresökosysteme minimieren als auch einen Bei-
trag zum Bestandsschutz leisten können. Es gibt aller-
dings keine Fangtechnik, deren ökologische Verträglich-
keit prinzipiell unabhängig vom Einsatzort festgestellt

werden kann (s. Tabelle 3.2.5-2). Während z. B. die Stell-
netzfischerei auf Hering vor der Insel Rügen als ökolo-
gisch verträglich gilt, ist sie für andere Gebiete wegen er-
heblicher Beifänge von Vögeln (z. B. um die Insel
Fehmarn) oder Meeressäugern unter ökologischen Ge-
sichtspunkten weniger geeignet (DÖRING, 2001,
S. 137 ff.).

Abbi ldung 3.2.5-3

Stellnetz und Grundschleppnetz

Quelle: DÖRING, 2001, S. 139 und 142

Tabel le 3.2.5-2

Ökologische Verträglichkeit von Fanggeräten am Beispiel von Stell- und Grundschleppnetz

Stellnetz Grundschleppnetz 

Beifang Jungfische/ 
andere Fischarten 

Allgemein gering – Wahl des Fangplatzes 
entscheidend. Fische müssen ins Netz 
hineinschwimmen – Selektivität des  
Netzes sehr hoch. Schonung des Nach-
wuchses 

Die schweren Scheuchketten bewirken Mitfang 
nahezu aller Arten in Bodennähe. Es gibt zwar 
Sortiergitter und andere Selektionseinrichtungen, 
aber gewisser Beifang ist nicht zu vermeiden. 
Der Mitfang zu kleiner Exemplare der Zielart 
wird durch Mindestmaschenweiten reguliert. 

Beifang Vögel und 
Meeressäuger 

Hängt von Jahreszeit und Wahl des 
Fangplatzes ab 

Kein Problem, da Fischerei in küstenfernen 
Gebieten 

Auswirkungen auf 
das übrige Öko-
system 

Sehr gering, da das Stellnetz stationär vor  
Ort nur mit zwei Ankern am Boden 
befestigt wird. 

Sehr negative Auswirkungen. Große Zerstörun-
gen im Ökosystem der nördlichen Korallen.  
Der Meeresboden wird eingeebnet und verliert 
strukturelle Vielfalt. 

Treibstoffverbrauch Sehr gering, unter 0,1 kg Kraftstoff  
pro kg Fisch 

Sehr hoch. Es wird von einem Verhältnis  
von 1:1 und mehr ausgegangen. 

Quelle: DÖRING, 2001, S. 148 f., verändert

Scherbrett

Grundleine
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Grundschleppnetze, die mit erheblicher Geschwindigkeit
durchs Wasser gezogen werden, gehören zu den aktiven
Fangtechniken, zu denen daneben auch Ringwaden,
Schleppnetze im Freiwasser und Treibnetze zählen.
Grundsätzlich sind passive Fanggeräte wie das Stellnetz
zur Bewirtschaftung der Bestände günstiger, da sie die
Mindestanlandegrößen besser garantieren, kaum Schäden
am Meeresboden verursachen und ihr Einsatz weniger
Betriebsmittel erfordert. Zu den passiven Fanggeräten
gehören auch Reusen (fallenartige Fanggeräte) und Lang-
leinen (lange Schnüre mit vielen Angelhaken). Sie werden
in der Regel durch die kleine Küstenfischerei eingesetzt.
Die Fischer sind hier durch ihre Bindung an die Küs-
tennähe von den Fischbeständen in einem bestimmten
Gebiet abhängig. Sie gehen daher üblicherweise wesent-
lich schonender als die nicht küstengebundene Fischerei
mit den Beständen um. Aus diesem Grund hat die 
EU-Kommission im Grünbuch vorgeschlagen, die kleine
Küstenfischerei in der Zukunft besonders zu fördern.

3.2.5.2.3 Strukturpolitik
752. Die Förderpolitik in der Fischerei unterscheidet
sich von der Praxis im Agrarsektor vor allem dadurch, dass
es praktisch keine Preisstützung gibt und die Fischer keine
den Flächen- bzw. Tierprämien vergleichbare Förderung
allein für das Ausüben der Fischerei bekommen. Mithilfe
der verfügbaren Fördermittel wurde zunächst einseitig die
Modernisierung bzw. Neubeschaffung moderner und da-
mit effizienterer Fangfahrzeuge ermöglicht. Nachdem klar
wurde, dass dies zu Überkapazitäten und zur Übernutzung
der Ressourcen führt, kamen Maßnahmen zur Reduktion
der Kapazitäten hinzu. Die EU-Kommission geht dabei
von einer Art „EU-Flotte“ aus, die in verschiedene Seg-
mente unterteilt ist. Innerhalb dieser Segmente wiederum
müssen bestimmte Reduktionsverpflichtungen durch die
Mitgliedsländer erfüllt werden. Deutschland hat diese Re-
duktionen weitestgehend vorgenommen. In einem einzel-
nen Segment, unter das in Deutschland die Krabbenkutter
fallen, konnte aber die vorgeschriebene Reduktion nicht
erreicht werden. Deshalb droht jetzt ein Stopp aller För-
dermittel für die nächsten Jahre.

753. Das Vorgehen der Kommission ist hier insgesamt
unangemessen. Die Flotten der einzelnen Mitgliedstaaten

sind sehr unterschiedlich strukturiert. Die Verteilung der
Fangquoten auf die jeweiligen Länder ist darauf nicht ab-
gestimmt. Durch das geltende Prinzip der relativen Stabi-
lität der Fangquoten erhält jedes Land einen bestimmten
Prozentsatz der festgelegten Gesamtquote. Hierzu 
zählen dann auch die zugekauften Fangrechte vor der
Küste anderer Staaten. So nutzte und nutzt z. B. die spa-
nische Flotte auch die Fanggründe vor Marokko und
Mauretanien. Das Verteilungsschema der Kapazitäts-
reduktionsprogramme kann dazu führen, dass Flotten
weiter schrumpfen müssen, obwohl sie an die vorhande-
nen Fangmöglichkeiten angepasst sind. Für Deutschland
wird inzwischen angenommen, dass sich die Flotte an die
vorhandene Ressourcenbasis bzw. an den Anteil an den
Fangquoten angepasst hat und daher nicht als zu groß gel-
ten kann (zur Position des Deutschen Fischereiverbandes
hierzu siehe FISCHER, 2001). Bei weiteren Reduktions-
verpflichtungen würde sie sich auf eine in ökonomischer
Hinsicht kritische untere Grenze zubewegen. Einerseits
gibt es durch die Kapazitätsverordnungen kaum noch
Möglichkeiten der Modernisierung, andererseits droht
durch die immer kleiner werdende Flotte die notwendige
Infrastruktur (Häfen, Netzherstellungsbetriebe usw.) ver-
loren zu gehen. Dies könnte im Extremfall zum fast völ-
ligen Verschwinden der Fischerei in den Küstengewäs-
sern führen.

754. Die dauerhaft umweltgerechte Nutzung küstenna-
her Ressourcen sollte ein vorrangiges Ziel der Fischerei-
politik sein. Das Positionspapier der Bundesregierung ist
in diesem Punkt nicht eindeutig (BMVEL, 2001f). Dort
werden nur allgemein die Überkapazitäten der Flotte pro-
blematisiert, so als wäre auch die deutsche Fangflotte
noch bei weitem zu groß. Eine weitere Modernisierungs-
förderung soll erst erfolgen, wenn diese Überkapazitäten
reduziert sind (s. Tabelle 3.2.5-3 zur Struktur und zum Al-
ter der deutschen Fischereiflotte). Dies soll offenbar auch
die kleine Küstenfischerei betreffen. Für die bestehenden
Überkapazitäten ist aber, wie auch das Grünbuch der EU
hervorhebt, nicht die kleine Küstenfischerei verantwort-
lich. Maßnahmen zur Reduzierung der Überkapazitäten
u. a. in der großen Hochseefischerei sollten deshalb so
konzipiert sein, dass sie nicht auch die eigentlich förde-
rungswürdige Küstenfischerei betreffen.

Tabel le 3.2.5-3

Die deutsche Fischereiflotte im Jahr 2000

Anzahl der Fahrzeuge Alter der Fahrzeuge in Jahren 
(Durchschnitt, gerundet) 

Kleine Küstenfischerei  1 777 (< 12 m) 22,7

Fahrzeuge mit passivem Fanggerät 26 (> 12 m) 41,2

Kutterflotte über 12 m Fahrzeuglänge, 
Nord- und Ostsee 446 18,6–33

Große Hochseefischerei  12 ~ 12 

Quelle: WOLFF, 2000, verändert 
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755. Die Küstenfischerei ist tendenziell umweltverträg-
lich (Tz. 751) und erhöht die Attraktivität der Küstenre-
gion als Urlaubsort. Die Strukturpolitik sollte sie daher
weiterhin und intensiver als bisher unterstützen. Für die
größeren Fahrzeuge der Küstenflotte (kleine Hochseefi-
scherei), die Plattfische und Rundfische fangen, sollte die
Einführung eines selektiveren Schleppnetzes gefördert
werden, um negative externe Effekte auf das übrige Öko-
system zu minimieren. Selektivere Netze würden einen
geringeren Fangaufwand bei gleich bleibender Fangkapa-
zität ermöglichen. Wünschenswert wären Wiederauf-
bauprogramme für überfischte Bestände. Eine Modell-
rechnung der Bundesforschungsanstalt für Fischerei
bezüglich der Dorschfischerei in der Ostsee geht vom
Einsatz eines selektiveren Netzes aus. Nach den Berech-
nungen müsste für eine Periode von 4 Jahren mit einge-
schränkten Fängen gerechnet werden (ERNST et al.,
2000, S. 22). Mit dem neuen Netz können nur sehr große
Dorsche gefangen werden, von denen es derzeit aber nur
noch sehr wenige gibt. Im Laufe der Zeit würde ihre Zahl
aber wieder deutlich zunehmen, und es wäre garantiert,
dass nur Tiere gefangen werden, die mindestens einmal
gelaicht haben. Auf die Dauer würden die Betriebe vo-
raussichtlich mit dem für alle obligatorischen, selekti-
veren Netz die Bestände nachhaltig nutzen können. Eine
Förderung der Betriebe während der Umstellungszeit
wäre angesichts der schwierigen ökonomischen Situation
der Fischereiflotte in Deutschland eine unabdingbare In-
vestition in Naturkapital (vgl. Tz. 21).

756. Das ursprüngliche Ziel, den Fischern Teilhabe an
der allgemeinen Einkommensentwicklung zu sichern, ist
nur bedingt erreicht worden. Die Fischer in der DDR wa-
ren hoch subventioniert worden, sodass sie ein relativ ho-
hes Einkommen realisieren konnten. Dies hat sich mit der
Wiedervereinigung geändert. Die allgemeine – im Ver-
hältnis zwischen Ost und West inzwischen weitgehend
angeglichene – wirtschaftliche Lage im Fischereibereich
kann am Beispiel des Jahres 1999 illustriert werden. Ver-
luste machten 1 % der Betriebe im Testbetriebsnetz. Etwa
21 % der Betriebe haben bei etwa zwei nichtentlohnten
Arbeitskräften pro Unternehmen (inkl. Subventionen) ei-
nen durchschnittlichen Gewinn von 60 000 DM oder da-
runter, 28 % der Betriebe liegen zwischen 60 000 DM und
120 000 DM und die restlichen 50 % liegen darüber
(Agrarbericht 2001). Zu dieser letzteren Gruppe gehört
die große Hochseefischerei, zur untersten Einkommens-
gruppe (bis 60 000 DM) ist die kleine Küstenfischerei zu
rechnen.

Gerade die besonders umweltschonende Küstenfischerei
liegt demnach am unteren Ende der Einkommensskala
und ist in ihrem Fortbestand ernsthaft gefährdet. Das fest-
stellbare Missverhältnis von Einkommensentwicklung
und Beitrag zur Umweltbelastung bzw. Umweltschonung

ist nicht zuletzt durch die bisherige Förderpolitik bedingt.
Diese hat sich im Sinne der Ertragssteigerung ausgewirkt,
schonende Fangmethoden dagegen nicht honoriert. Der
Umweltrat empfiehlt, die Vergabe von Fördermitteln in
Deutschland in Zukunft an die Verwendung ökologisch
verträglicherer Fangtechnik zu knüpfen und verstärkt in
die Vermarktung schonend gefangenen Fisches zu
investieren. Dies könnte teilweise auch, ähnlich wie beim
Vertragsnaturschutz, im Vereinbarungswege geschehen.

Der Umweltrat unterstützt im Übrigen die Ausführungen
im Grundsatzpapier des BMVEL zur notwendigen Ver-
besserung der Kontrollen auf See und bei der Anlandung
sowie zur erforderlichen Verbesserung der Datengrund-
lagen für die Einführung des ökosystemaren Ansatzes.
Dringend erforderlich ist darüber hinaus die Einführung
eines EU-weit einheitlichen Sanktionssystems für Ver-
stöße gegen die gemeinschaftlichen Fischereiregeln (so
auch BMVEL, 2001 f.).

3.2.5.2.4 Schlussfolgerungen 
757. Das Grünbuch der EU-Kommission zur Fischerei-
politik zeigt, dass die Fischerei in der EU nicht nachhal-
tig betrieben wird. Entschiedene Maßnahmen zur 
Reduktion des Fangaufwandes – d. h. der mit den Fang-
kapazitäten im Rechtssinne nicht identischen tatsäch-
lichen Fangkapazitäten – sind erforderlich. Die erforder-
lichen Reduktionen sollten bei den jeweiligen nationalen
Flotten ansetzen. Nach einer Erholung der Bestände muss
geprüft werden, ob die Fangflotte des jeweiligen Landes
noch eine Überkapazität aufweist. Deutschland hat bereits
sehr entschiedene Maßnahmen zur Reduktion der Kapa-
zitäten ergriffen. Eine weitere Reduktion wäre mit der Ge-
fahr eines Zusammenbruchs der Infrastruktur verbunden.

Für einzelne Bestände müssen zusätzliche Erhaltungs-
maßnahmen getroffen werden. Hierzu gehören sowohl
Wiederaufbauprogramme als auch Vorgaben für den Ein-
satz selektiverer Fangtechnik, durch die der Mitfang zu
kleiner Individuen der Zielart vermieden wird. Ausge-
schlossen werden sollte außerdem der Einsatz von Fang-
geräten, die Schäden am Meeresboden hervorrufen 
(Einebnung von Strukturelementen, Zerstörung der Pflan-
zendecke usw.). Die kleine Küstenfischerei erfüllt durch
den Einsatz vor allem von passiven Fanggeräten diese
Vorgaben schon weitestgehend. Spezielle Förderpro-
gramme, die dem Vertragsnaturschutz vergleichbar aus-
gestaltet werden könnten, würden es ermöglichen, die ar-
beitsplatzintensive Küstenfischerei, die zusätzlich eine
touristische Attraktion für die Küstenländer darstellt, bei
Beibehaltung ihrer ökologisch verträglicheren Nutzungs-
form zu erhalten. Als Modellvorhaben hierfür käme die
Küstenfischerei Mecklenburg-Vorpommerns, insbeson-
dere die Heringsfischerei mit passiven Fanggeräten, in-
frage.
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4.1 Probleme und Ziele der 
Verwertungswirtschaft

4.1.1 Gewandelte abfallwirtschaftliche Lage
758. Die Situation der Abfallwirtschaft hat sich im
zurückliegenden Jahrzehnt vollkommen gewandelt. Ende
der Achtziger-, Anfang der Neunzigerjahre führte vor 
allem die Knappheit der Beseitigungskapazitäten dazu,
dass man sich auf – auch ökologische – Vorzüge der Ab-
fallverwertung besann. Dies führte zunächst zu
Rechtsänderungen und Rechtsauslegungen, die bis dahin
verschlossene oder rechtlich umstrittene Verwertungs-
wege wie die thermische Nutzung von Abfällen in Indus-
trieanlagen und die Nutzung als Bergversatzmaterial öff-
neten. Mit dem 1994 beschlossenen und im Wesentlichen
im Oktober 1996 in Kraft getretenen Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz wurde das frühere Abfallgesetz
nicht nur dem Namen nach der neuen Philosophie an-
gepasst und die wirtschaftlich zumutbare Verwertung von
Abfällen zur allgemeinen, anlagenunabhängig geltenden
Rechtspflicht gemacht (§ 5 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 Satz 1
KrW-/AbfG). Hinzu kommen verwertungsorientierte ver-
ordnungsrechtliche Regelungen für verschiedene Abfall-
fraktionen (Tz. 782). 

759. Der wichtigste Anstoß für die tatsächliche Verlage-
rung großer Abfallströme von der Beseitigungs- auf die
Verwertungsschiene ging und geht aber nicht von diesen
Rechtsänderungen aus, sondern von den – ihrerseits zu 
einem wesentlichen Teil rechtlich determinierten – wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen. Jede Verwertung ist
wirtschaftlich interessant, wenn sie weniger kostet als die
Beseitigung. Hohe und dementsprechend kostspielige
Umweltstandards für die Abfallbeseitigung steigern daher
die wirtschaftliche Attraktivität der Verwertung. Diese
seit Jahren hohe wirtschaftliche Attraktivität der Verwer-
tung beruht vor allem auf regional und international
unterschiedlichen Kosten der Abfallentsorgung. 

Die weitaus wichtigste Rolle spielen dabei gegenwärtig
die innerdeutschen Unterschiede in den Entsorgungsprei-
sen. Diese beruhen vor allem darauf, dass die Anforde-
rungen der Technischen Anleitung (TA) Siedlungsabfall in
Bezug auf Deponiestandards und Abfallvorbehandlung
bislang nur eingeschränkt gelten und nur eingeschränkt
beachtet werden. Die TA Siedlungsabfall hat, da ihre
strengen Standards nicht von einem Tag auf den anderen
umsetzbar waren, mit Sonderregelungen und Ausnahme-
bestimmungen den fortgesetzten Betrieb von Niedrigstan-
dard-Deponien und, bei fehlenden Vorbehandlungskapa-
zitäten, die weitere Ablagerung unvorbehandelter Abfälle
ermöglicht (TASi Nrn. 11 und 12). In der Praxis werden
außerdem von den Regelungen der TA Siedlungsabfall
nicht gedeckte Ausnahmen zugelassen (Tz. 995; 
s. auch WEIDEMANN 2000a, S. 808); die abfallwirt-
schaftlichen Folgeprobleme der Billigentsorgungsmöglich-
keiten, über die in den Ländern heute geklagt wird, sind in-

4 Aktuelle Probleme und Zukunftsentwicklungen in der Abfallentsorgung

sofern partiell selbstverschuldet. Die am 1. März 2001 in
Kraft getretene Abfallablagerungsverordnung setzt für die
fortdauernden Abweichungen von den eigentlich maßgeb-
lichen Standards nun definitive rechtsverbindliche Gren-
zen. Die Ablagerung von Siedlungsabfällen und gleichar-
tig zu entsorgenden Abfällen auf Deponien, die nicht den
technischen Auslegungsstandards der TA Siedlungsabfall
entsprechen, kann nur noch bis längstens zum 31. Mai
2005 zugelassen werden. Für Deponien, die einzelne stan-
dortbezogene Anforderungen der TA Siedlungsabfall nicht
erfüllen, technisch aber TASi-konform ausgerüstet sind, ist
der 15. Juli 2009 der entsprechende Stichtag (s. § 6 Abs. 2
AbfAblV). Ausnahmegenehmigungen für die Ablagerung
von Abfällen, die nicht den geltenden Standards entspre-
chend vorbehandelt sind, können nur noch mit Befristung
bis längstens 31. Mai 2005 erteilt werden; auch die Gül-
tigkeit der nach der TA Siedlungsabfall erteilten Ausnah-
megenehmigungen endet spätestens zu diesem Termin 
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 4 AbfAblV).

760. Bis zu diesen Terminen wird es dabei bleiben, dass
Abfälle innerhalb Deutschlands zum einen Teil in Hoch-
standard-Anlagen thermisch vorbehandelt und/oder auf
Hochstandard-Anlagen deponiert, zum anderen, bislang
weitaus größeren Teil aber unvorbehandelt und/oder auf
Deponien abgelagert werden, die nicht den Standards der
TA Siedlungsabfall entsprechen. Hausmüll und haus-
müllähnliche Gewerbeabfälle werden in Deutschland der-
zeit noch überwiegend unvorbehandelt abgelagert
(Tab. 4.1-1). Vor allem in den neuen Bundesländern ist
eine Vorbehandlung von Siedlungsabfällen vor der Depo-
nierung noch immer die Ausnahme. Von 61 in Deutsch-
land betriebenen Anlagen zur thermischen Behandlung
von Rest-Siedlungsabfällen steht nur eine – die Verga-
sungsanlage Schwarze Pumpe – in den neuen Bundes-
ländern (Tz. 1104); nach Erhebungen des Umweltbundes-
amtes befinden sich allerdings acht weitere in
fortgeschrittenem Planungsstadium (UBA, 2001a, S. 78 f.;
UBA, 2001b, S. 17 ff. und S. 55 f.). 

Tabel le 4.1-1

Vorbehandlung von Restabfällen in Deutschland
1998 (Hausmüll und hausmüllähnliche 

Gewerbeabfälle)

Thermische  
Vorbehandlung 

Mechanisch-
biologische 

Vorbehandlung 

Unvorbehandelte 
Ablagerung 

ca. 12 Mio. Mg ca. 2 Mio. Mg ca. 16 Mio. Mg 

Quelle: UBA, 2001a, S. 81
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761. Von den 376 derzeit in Deutschland betriebenen
Hausmülldeponien (Anzahl nach UBA, 2001a, S. 82) ent-
spricht nur ein nicht näher bezifferbarer Teil den Stan-
dards der TA Siedlungsabfall (SEIDEL, 2000, S. 63 ff.;
Tz. 1075). Deponien, die diesen Standards nicht entspre-
chen, können naturgemäß günstigere Preise bieten als An-
lagen, die dem Stand der Technik entsprechen. Das ab-
sehbare Ende der Nutzbarkeit nicht TASi-konformer
Deponien und der Deponierbarkeit unvorbehandelter Ab-
fälle veranlasst die betreffenden kommunalen Entsor-
gungsträger außerdem, durch Niedrigpreise die möglichst
weitgehende Verfüllung ihrer Deponien mit nicht vorbe-
handelten Abfällen bis zum relevanten Stichtag zu forcie-
ren. Tabelle 4.1-2 zeigt länderspezifische Unterschiede in
den Preisen für die Deponierung von Siedlungsabfällen
innerhalb Deutschlands (zu den Grenzen der Aus-
sagefähigkeit dieser Tabelle s. Tz. 762). 

Die innerhalb der einzelnen Länder bestehenden Preis-
spannen beruhen unter anderem darauf, dass die Depo-
nierung gewerblicher Abfälle und die Deponierung von
Hausmüll, den einzelne entsorgungspflichtige Körper-
schaften nicht in eigenen Anlagen unterbringen können,
auf dem Entsorgungsmarkt zu Preisen gehandelt werden,
die erheblich unter den entsprechenden vom Bürger für
Haushaltsabfälle zu entrichtenden Gebührenanteilen lie-
gen. Hinsichtlich des Gewerbeabfalls ist dies eine Folge
der für verwertbare Gewerbeabfälle bestehenden weit ge-

henden Bewegungsfreiheit, die es dem Abfallbesitzer er-
laubt, den Entsorgungsort unter Kostengesichtspunkten
auszuwählen (dazu noch Tz. 767). Neben solchen Mobi-
litätsunterschieden spiegeln sich in den Preisdifferenzen,
die die unten stehende Tabelle ausweist, auch die Unter-
schiede in den faktischen Deponiestandards. Deutlich zeigt
sich beispielsweise der durchschnittlich niedrigere Stan-
dard der Deponien in den neuen Bundesländern in den dort
besonders niedrigen durchschnittlichen Deponierungs-
preisen (s. für diesen Zusammenhang auch BEHRENS
und v. MAYDELL ,1998, S. 7–1, 8–5 f.). 

762. Die tatsächlichen Preise sind allerdings durch Be-
fragungen kaum ganz verlässlich zu ermitteln. Der Markt
für Entsorgungsleistungen ist hart umkämpft. Die daraus
resultierenden Niedrigstpreise werden ungern publik ge-
macht. Der Preisverfall soll nicht durch Bekanntmachung
noch weiter beschleunigt werden, die politisch brisanten
und rechtsstreitträchtigen Unterschiede zwischen den
vom Gebührenzahler zu entrichtenden und den frei ge-
handelten Preisen werden ungern publik gemacht, und
Kommunen, die fremde Deponien in Anspruch nehmen,
haben kein Interesse daran, durch Offenbarung der extrem
niedrigen Preise, die sie dafür in manchen Fällen zahlen,
offenkundig werden zu lassen, dass sie künftige Altlasten
beschicken. Auch wenn die gegebenen Interessenkonstel-
lationen keinen verlässlichen Überblick über die tat-
sächlichen Preise ermöglichen, kann als sicher gelten,

Tabel le 4.1-2

Entgelte und Gebühren für die Deponierung von Siedlungsabfällen in Deutschland 
im Jahre 2001 nach EUWID-Umfrage 

in DM pro Tonne

Bundesländer März 2001 September 2001 

Baden-Württemberg 182–563 182–389

Bayern 225–447 225–447

Berlin und Brandenburg 75–161 75–160

Hamburg und Schleswig-Holstein 98–275 98–275

Hessen 145–390 140–390

Mecklenburg-Vorpommern (60)* 121–190 (60)* 118–190 

Niedersachsen und Bremen 123–291 136–291

Nordrhein-Westfalen 117–460 117–460

Saarland und Rheinland-Pfalz 130–340 130–340

Sachsen 100–200 100–200

Sachsen-Anhalt 76–244 76–244

Thüringen 90–170 90–170

* Extremwert in Klammer
(Nettoentgelte und Gebühren frei Anlage)
Quelle: EUWID, 2001, S. 14
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764. Bei den kommunalen entsorgungspflichtigen Kör-
perschaften ist unterdessen eine erhebliche Unterauslas-
tung ökologisch anspruchsvoller Vorbehandlungs- und
Beseitigungsanlagen zu verzeichnen. In der gegenwärti-
gen abfallpolitischen Diskussion werden dafür unter 
anderem, manchmal sogar in allererster Linie, problema-
tische Ausweichbewegungen („Scheinverwertungen“)
der eben angesprochenen Art verantwortlich gemacht.
Evidenterweise lassen sich die bestehenden Unter-
auslastungsprobleme nicht ausschließlich auf die Umlen-
kung gewerblicher Abfälle in so genannte Scheinverwer-
tungen zurückführen. Die Abfallmengen, die auf der
Grundlage bestehender Überlassungspflichten den Kom-
munen zufließen, sind nicht nur beim Gewerbeabfall, son-
dern – bedingt vor allem durch die Getrennterfassung von
Verpackungsmüll und anderen verwertbaren Abfallfrak-
tionen – auch im Bereich des Hausmülls im zurücklie-
genden Jahrzehnt im Allgemeinen zurückgegangen. 
Abbildung 4.2-1 illustriert dies am Beispiel Baden-Würt-
tembergs. Besonders drastisch rückläufig ist allerdings,
im Wesentlichen verwertungsbedingt, das Aufkommen an
kommunal beseitigten Gewerbeabfällen (OSTHORST,
2001, S. 121, 123; LAHL und ZESCHMAR-LAHL,
1999, S. 10; s. für Baden-Württemberg Abb. 4.2-2). Wel-
che Rolle dabei neben sinnvollen Verwertungen, die zwei-
fellos auch stattfinden, das problematische bloße Auswei-
chen an billigere Standorte mit weniger anspruchsvollen
Entsorgungsanlagen („Scheinverwertung“) spielt, ist
kaum zu beziffern. Schon die Abgrenzung zwischen posi-
tiv zu beurteilenden Verwertungen und bloßen Scheinver-
wertungen ist schwer operationalisierbar. Naturgemäß
gibt es auch keine Statistik, in der Abfallbewegungen an-
hand dieser Abgrenzung erfasst wären. In den Kommu-
nen, die mit einem starken Rückgang der Gewerbeabfälle
konfrontiert sind, wird keineswegs durchweg die Auffas-
sung vertreten, dass ein Umlenken zu billigeren auswärti-
gen Entsorgungsanlagen dabei eine nennenswerte Rolle
spielt (s. z. B. OSTHORST, 2001, S. 123). 

765. Immerhin gibt es aber deutliche Indizien dafür, dass
von den Gewerbeabfällen, die heute nicht mehr den an-
spruchsvoll ausgerüsteten kommunalen Entsorgungsanla-
gen überlassen werden, ein beträchtlicher Teil stattdessen
weniger anspruchsvolle Entsorgungswege, insbesondere
auf derzeit noch als Deponien betriebene künftige Altlas-
ten in den neuen Bundesländern, findet. Eine 1997 für die
baden-württembergische Landtagsfraktion Bündnis 90/
Die Grünen erstellte Analyse der Entwicklung des Ge-
werbeabfallaufkommens in Baden-Württemberg hat un-
ter anderem gezeigt, dass der Rückgang der kommunal
entsorgten Gewerbeabfallmengen hoch mit den jeweili-
gen kommunalen Entsorgungspreisen korreliert: je höher
die örtlichen Deponiegebühren, desto geringer das örtli-
che Aufkommen an gewerblichen Beseitigungsabfällen.
Zugleich lag im nächstgelegenen neuen Bundesland
Thüringen trotz schlechterer Wirtschaftslage das Auf-
kommen an zu beseitigenden hausmüllähnlichen Gewer-
beabfällen und Baustellenabfällen je Einwohner wesent-
lich höher als in Baden-Württemberg und ein besonders
hohes – gegenüber Kreisen mit „normalen“ Deponieprei-
sen um ein Vielfaches erhöhtes – Aufkommen wiesen 

dass die Preise teilweise noch erheblich unter den in Ta-
belle 4.1-2 angegebenen liegen. Im Zusammenhang mit
der Erhebung, auf der die obige Tabelle beruht, teilt EU-
WID mit, dass in Nordrhein-Westfalen für die Deponie-
rung von Siedlungsabfällen am Spotmarkt auch Preise un-
ter 100 DM/Mg angeboten werden; für Hamburg und
Schleswig-Holstein werden 80 DM/Mg als unterer Spot-
marktpreis genannt (EUWID, 2001, S. 18). In Gesprächen
mit Praktikern sind dem Umweltrat Preise bis hinunter zu
DM 30/Mg für die Ablagerung unvorbehandelter Sied-
lungsabfälle auf Sümpfungsdeponien genannt worden. 

763. Für die Beseitigung überlassungspflichtiger Ab-
fälle auf dem Weg über kommunale Müllverbrennungsan-
lagen werden dagegen mehrere Hundert DM, in Extrem-
fällen über 900 DM/Mg, fällig (s. Tabelle 4.1-3,). Solche
Unterschiede bei den Beseitigungskosten schaffen einen
starken Anreiz, Abfälle, von denen nur kleine Anteile für
eine Verwertung in Betracht kommen, zur Verwertung
vorzusehen und verwertbare Abfälle gemischt mit nicht
verwertbaren anfallen zu lassen. Nach geltendem Recht
bzw. gerichtlicher Auslegung des geltenden Rechts kön-
nen gewerbliche Mischabfälle, von denen nur ein gerin-
ger Anteil verwertbar ist, vom Abfallerzeuger oder -besit-
zer als Verwertungsabfall deklariert und damit der für
Beseitigungsabfälle geltenden Pflicht zur Überlassung an
die jeweilige entsorgungspflichtige Körperschaft entzo-
gen werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts besteht auch keine allgemeine Ver-
pflichtung, Verwertungs- und Beseitigungsabfälle im
Rahmen des Zumutbaren voneinander getrennt zu halten
(Tz. 810). Den Kosten der Abfallbeseitigung am Entste-
hungsort kann daher ausgewichen werden, indem Abfall
vermischt und die Entsorgung des Gemischs insgesamt,
einschließlich der Beseitigung der unverwertbaren
Abfallanteile, an kostengünstigere Standorte verlagert
wird (RÜHL, 2001; REESE, 2000a, S. 103 f. m. w. N.). 

Fallbeispiel

Streitfall: 

Abfallbesitzer beabsichtigt Export eines Shredderge-
mischs aus Kabel-, Fahrzeug-, Elektro- und Elektronik-
schrott nach Italien. Geplant: dortige Verwertung von
15 % des Gemischs (Erlös der Verwertung dieses An-
teils: mindestens 30, maximal 55,50 DM/Mg) und De-
ponierung der restlichen 85 %. Zuständige Abfall-
behörde verlangt Überlassung des Gemischs als
Beseitigungsabfall an die zuständige entsorgungspflich-
tige Körperschaft.

Verwaltungsgericht Stuttgart, Urt. v. 23. Februar 1999,
Az. 13 K 4460/99:

Es handelt sich um Abfall zur Verwertung, folglich
keine Überlassungspflicht, sondern Recht auf ungehin-
derten Export. 

In der Berufungsinstanz im Ergebnis – allerdings ge-
stützt auf ausschließlich europarechtliche Gründe – be-
stätigt durch Verwaltungsgerichtshof Baden-Württem-
berg, Urt. v. 24. Juli 2001, 10 S 2294/99.  



Drucksache 14/8792 – 336 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

Abbildung 4.1-1

Aufgrund von Überlassungspflichten kommunal entsorgter Haus- und Sperrmüll
Mengenentwicklung in Baden-Württemberg 1984 bis 2000*

* 1984 und 1987 Daten der Erhebung über die öffentliche Abfallentsorgung der amtlichen Statistik (3-Jahresturnus), 1989 Probelauf der Abfall-
bilanz, ab 1990 Daten der Abfallbilanz; ohne Wertstoffe, die aus Haus- und Sperrmüll aussortiert wurden.

Quelle: Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg, Abfallbilanz 2000, S. 24

Abbildung 4.1-2

Aufgrund von Überlassungspflichten kommunal entsorgte Gewerbe- und Baustellenabfälle 
einschließlich Sortierrückstände in Baden Württemberg 1984 bis 2000*

* 1984 und 1987 Daten der Erhebung über die öffentliche Abfallentsorgung der amtlichen Statistik (3-Jahresturnus), 1989 Probelauf der Abfallbi-
lanz, ab 1990 Daten der Abfallbilanz.

Quelle: Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg, Abfallbilanz 2000, S. 26
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gerade die Baden-Württemberg nächstgelegenen südthü-
ringischen Kreise mit besonders niedrigen Deponie-
gebühren auf (LAHL und ZESCHMAR-LAHL, 1999,
S. 10 ff.). Angeführt wird auch das Beispiel preisgünsti-
ger Problemdeponien wie Halle-Lochau und Leppe bei
Gummersbach, die Abfälle aus ganz Deutschland in weit
über das regionale Aufkommen hinausgehenden Mengen
aufnehmen (LAHL und ZESCHMAR-LAHL, 1999,
S. 19 ff., 28 ff.). Solche Beispiele sind zwar kein Beleg für
den oft geäußerten Verdacht, dass es sich bei den Entsor-
gungsvorgängen, die nach weiter Anreise des Abfalls ihr
Ende auf einer solchen Deponie finden, in einem erhebli-
chen Ausmaß um Scheinverwertungen handelt – dass also
im Vorfeld der Restabfallablagerung auf solchen Depo-
nien eine ernst zu nehmende Verwertung gar nicht statt-
findet. Immerhin machen sie aber deutlich, dass kostenbe-
dingt gerade problematische Deponiestandorte einen aus
ökologischer Sicht kontraproduktiven Verwertungsabfall-
tourismus auslösen.

766. Die ökonomischen Rahmenbedingungen sprechen
im Übrigen für sich. Abfallerzeuger und -besitzer dispo-
nieren über ihren Abfall primär nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten. Dass hochwertige und darum teure Ent-
sorgungsvarianten nach Möglichkeit nicht in Anspruch
genommen werden, wenn preisgünstigere zur Verfügung
stehen, kann als wirtschaftliche Gesetzmäßigkeit gelten.
Vorhandene preisgünstige Niedrigstandard-Entsorgungs-
möglichkeiten können sich deshalb auf die Auslastung
vorhandener anspruchsvoller Anlagen nur ungünstig aus-
wirken. Geringe Auslastung wiederum führt wegen des
hohen Fixkostenanteils bei diesen Anlagen zu weiter 
steigenden Beseitigungspreisen und damit zu weiter 
steigender Attraktivität der Entsorgung auf der Verwer-
tungsschiene. Die stark gewachsene wirtschaftliche At-
traktivität der Abfallverwertung begünstigt den Verwer-
tungsweg ganz unabhängig davon, ob er im Einzelfall
auch die ökologisch sinnvolle Lösung darstellt (SCHINK,
2001, S. 115). 

Das „Wegbrechen“ der Gewerbeabfälle verschärft die
schwierige Situation derjenigen entsorgungspflichtigen
Körperschaften, die über anspruchsvolle und entspre-
chend kostspielige Entsorgungsanlagen verfügen. Bei den
hohen Kosten, die eine Entsorgung in anspruchsvollen
Entsorgungsanlagen verursacht, handelt es sich wegen
der Kapitalintensität der Anlagen ganz überwiegend um
Fixkosten. Die reinen Betriebskosten spielen demgegen-
über eine vergleichsweise geringe Rolle. Ein Rückgang
der Anlagenauslastung ist daher nicht mit proportional
sinkenden Kosten verbunden. Die hohen Fixkosten der
Anlage müssen daher, wenn ursprünglich eingeplante
Müllmengen wegfallen, durch Umlegung auf die geringe-
ren Müllmengen refinanziert werden, die nach wie vor
kommunal entsorgt werden – konkret: im Wesentlichen
durch Umlegung auf die Haushalte. Diese können, anders
als die Gewerbebetriebe, aufgrund der bestehenden ge-
setzlichen Überlassungspflicht für Hausmüll den hohen
Kosten der kommunalen Entsorgung nicht ausweichen.
Das Ergebnis sind weiter steigende Hausmüllgebühren.
Die Möglichkeit, Überkapazitäten bei den kommunalen
Anlagen durch Umlegung der Gesamtkosten auf die

Haushalte zu finanzieren, ist allerdings – mit gutem
Grund – durch das geltende Gebührenrecht begrenzt
(KLAGES, 2001, S. 11 f.; OEBBECKE, 2001, S. 94 ff.;
QUEITSCH, 1999, S. 21 ff., jeweils m. w. N.). Sofern
Überkapazitäten bestehen, die nach gebührenrechtlichen
Grundsätzen nicht mehr auf die Bürger umgelegt werden
dürfen, bleibt nur noch die Finanzierung aus dem allge-
meinen Haushalt der Kommunen. Auch rechtlich mögli-
che Gebührensteigerungen sind im Übrigen den Bürgern
politisch kaum noch zu vermitteln.

767. Um unter diesen Bedingungen zumindest einen Teil
des Gewerbemülls zurückzugewinnen, der ihnen aus den
dargestellten Gründen nicht mehr als Beseitigungsabfall
zur Verfügung gestellt wird, bieten die kommunalen Ver-
brennungsanlagen zunehmend die „thermische Verwer-
tung“ von Gewerbeabfällen zu Konditionen an, die mit den
marktüblichen Verwertungspreisen konkurrieren können.
In kommunalen Müllverbrennungsanlagen werden daher
heute neben Haushaltsabfällen, die zu regulären Gebühren
beseitigt werden, Gewerbeabfälle zu einem Bruchteil des
Beseitigungsentgelts „thermisch verwertet“ (s. auch 
KAIMER und SCHADE, 2000, S. 98). Im Wesentlichen
daraus ergeben sich die erheblichen Spannen zwischen
Niedrigstpreisen und Höchstgebühren, die in Tabelle 4.1-3
für alle Bundesländer ausgewiesen sind, in denen entspre-
chende Anlagen betrieben werden. Dass daneben auch die
regulären Gebührensätze für die Verbrennung recht unter-
schiedlich hoch sind, spiegelt sich in den unterschiedli-
chen Höchstwerten für die einzelnen Bundesländer wider
und ist im Wesentlichen auf Unterschiede im technischen
Niveau und im Alter der Verbrennungsanlagen zurückzu-
führen (vgl. auch BEHRENS und v. MAYDELL, 1998).
Wie Tabelle 4.1-2 zu den Deponierungskosten deckt auch
Tabelle 4.1-3, die die Verbrennungskosten wiedergibt,
nicht das volle tatsächliche Preisspektrum ab (zu den
Gründen s. Tz. 762). Von den Spotmärkten wird berichtet,
dass manche Betreiber von Müllverbrennungsanlagen
(MVA) die thermische Verwertung von Gewerbeabfällen
zu einem Preis von unter 100 DM/Mg anbieten (EUWID,
2001, S. 19).

Vom ursprünglichen und bei Hausmüll nach wie vor 
zugrunde gelegten Verständnis ausgehend, das die Abfall-
verbrennung in Müllverbrennungsanlagen der Beseiti-
gung zuordnet, kann auch die Verwertung von Gewerbe-
abfällen in kommunalen Müllverbrennungsanlagen als
eine Scheinverwertung bezeichnet werden. Mit dem
nominellen Umstieg von der Beseitigung auf die „Ver-
wertung“ dieser Gewerbeabfälle hat sich nur eines geän-
dert: der Preis. Der Vorteil dieser so genannten Verwer-
tung für die Wirtschaft ist evident. Für die Umwelt hat sie
keinen Vorteil und für den Bürger den Nachteil, dass er
mit gestiegenen Hausmüllgebühren die verbilligte Ent-
sorgung des Gewerbemülls subventioniert. 

Dies vor allem hinsichtlich der finanziellen Seite detail-
liert zu dokumentieren, haben die kommunalen Entsor-
gungsträger naturgemäß kein Interesse. Eine umfassen-
dere statistische Dokumentation ist daher nicht möglich.
Der dargestellte Zusammenhang soll aber zumindest 
exemplarisch illustriert werden anhand von Daten aus 
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einer deutschen Großstadt. Die abfallwirtschaftliche Lage,
die in diesen Daten festgehalten ist, kann als typisch gel-
ten für Kommunen, in denen die überlassenen Abfälle
thermisch vorbehandelt werden. Das Aufkommen an zur
Beseitigung überlassenen hausmüllähnlichen Gewerbe-
abfällen ist in dieser Stadt von 270 000 Mg im Jahr 1992
auf 37 000 Mg im Jahr 2000 gesunken. Der Anteil der zur
Beseitigung überlassenen hausmüllähnlichen Gewerbe-
abfälle („Geschäftsmüll“) am Gesamtaufkommen der
Siedlungsabfälle zur Beseitigung hat damit zwischen
1992 und 2000 von deutlich über einem Viertel auf etwa
ein Zwanzigstel abgenommen. Diese Reduktion beruht
nach durchgeführten Analysen nicht auf einer Verringe-
rung des Geschäftsmüllanfalls, sondern darauf, dass das
im Wesentlichen unveränderte Aufkommen heute als so
genannter Verwertungsabfall nicht mehr der kommunalen
Entsorgung, sondern privaten Entsorgern überlassen
wird. Um diesen Verlust und den damit verbundenen An-
stieg der Entsorgungskosten für die nach wie vor kom-
munal entsorgten Abfälle zumindest teilweise aufzu-
fangen, wurden erstmals im Jahr 2000 auch in dieser Stadt
gewerbliche Mischabfälle zur „energetischen Verwer-
tung“ in den unterausgelasteten Verbrennungsanlagen ak-
quiriert, und zwar in einer Menge von 130 000 Mg. Der
erzielbare Preis für diese energetische Verwertung beträgt
zurzeit ca. 150 DM/Mg und liegt damit weit unter den
tatsächlichen Kosten. Den durch diesen Preis nicht abge-

deckten Kostenanteil finanzieren zum weitaus größten
Teil die privaten Haushalte über ihre Müllgebühren; der
auf die Verbrennung entfallende Kostenanteil liegt hier
derzeit bei durchschnittlich 250 DM/Mg. Die Kommu-
nen, die in dieser Weise zu Marktpreisen Leerkapazitäten
ihrer Verbrennungsanlagen mit gewerblichem Abfall „zur
Verwertung“ auffüllen, handeln betriebswirtschaftlich
richtig und im Interesse ihrer Bürger. Deren Müllge-
bühren müssten noch weiter steigen, wenn nicht die zur
Verwertung akquirierten Gewerbeabfälle zumindest einen
Teilbeitrag zur Deckung der hohen Fixkosten leisteten.
Das ändert aber nichts daran, dass die dargestellte abfall-
wirtschaftliche Entwicklung nur als eine Perversion der
Verwertungswirtschaft qualifiziert werden kann. 

Nicht zuletzt wegen erheblicher Unterschiede bei den
Umweltstandards liegen die Kosten der Abfallentsorgung
auch im Ausland teilweise erheblich niedriger als bei den-
jenigen entsorgungspflichtigen Körperschaften innerhalb
Deutschlands, die ihre Abfälle thermisch vorbehandeln.
Die Preise der Entsorgung von Hausmüll und haus-
müllähnlichen Gewerbeabfällen in Abfallverbrennungs-
anlagen variieren nach einem Bericht des europäischen
Abfallwirtschaftsverbandes ASSURRE innerhalb Euro-
pas zwischen durchschnittlich 160 Euro/Mg in Deutsch-
land und 25 bis 30 Euro/Mg in Spanien und Dänemark
(ASSURRE, 2001). 

Tabel le 4.1-3

Entgelte und Gebühren für die Verbrennung von Siedlungsabfällen in Deutschland 
im Jahre 2001 nach EUWID-Umfrage 

in DM pro Tonne

Bundesländer März 2001 September 2001 

Baden-Württemberg (931)* 230–667 (931)* 275–667 

Bayern 190–700 190–700

Berlin und Brandenburg 161 161

Hamburg und Schleswig-Holstein 130–371 180–371

Hessen 145–450 145–450

Mecklenburg-Vorpommern – –

Niedersachsen und Bremen 130–434 130–507

Nordrhein-Westfalen (792)* 217–373 (792)* 217–373 

Saarland und Rheinland-Pfalz 140–500 200–500

Sachsen – –

Sachsen-Anhalt – –

Thüringen – –

* Extremwert in Klammer
(Nettoentgelte und Gebühren frei Anlage)
Quelle: EUWID, 2001, S. 18 und Nr. 41/2001, S. 14
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4.1.2 Pro und contra Abfallverwertung: 
Allgemeine Gesichtspunkte

768. Die dargestellten Fehlentwicklungen im Bereich
der Verwertung von Gewerbeabfällen geben Anlass, unter
den veränderten abfallwirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen erneut zu prüfen, ob und unter welchen Voraus-
setzungen die Vermutung richtig ist, dass Abfallverwer-
tung im Vergleich zur Abfallbeseitigung die umweltpoli-
tisch günstigere Option darstellt.

In weiten Bereichen ist die Verwertung der Beseitigung
zweifellos überlegen, und zwar umso eher, je höherwerti-
ger sie ist. Eine generelle ökologische Vorteilhaftigheit
der Verwertung kann aber umso weniger vorausgesetzt
werden, je anspruchsvoller die Umweltstandards für die
Beseitigung sind und je stärker die abfallwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen Verwertungen auf niedrigem ökolo-
gischen Niveau begünstigen. Wie der Umweltrat bereits
in früheren Gutachten festgestellt hat, ist die Verwertung
von Abfällen nicht zwangsläufig umweltfreundlicher als
die Beseitigung (zuletzt SRU, 2000, Tz. 827). 

Ob und unter welchen Voraussetzungen bestimmte Verwer-
tungsmaßnahmen tatsächlich umweltverträglicher sind,
als es die Beseitigung der betreffenden Abfälle wäre, kann
daher erst der konkrete Vergleich der beiden Optionen zei-
gen. Dabei müssen die folgenden allgemeinen Gesichts-
punkte berücksichtigt werden.

4.1.2.1 Umweltentlastende Effekte

Ressourcenschonung und damit verbundene 
Umweltentlastungen

769. Ökologische Vorteile hat die Abfallverwertung ty-
pischerweise unter dem Gesichtspunkt der Schonung
stofflicher Ressourcen. So lässt sich durch stoffliche Ver-
wertung der Einsatz anderer Roh- und Hilfsstoffe verrin-
gern, und mit der energetischen Verwertung von Abfällen
können Regelbrennstoffe eingespart werden. Mit der 
Substitution von Primärstoffen durch Abfall werden 
zugleich Umweltbelastungen vermieden, die mit der 
Gewinnung der durch Abfall ersetzten Primärstoffe ver-
bunden wären. Die Ressourceneinsparung begründet 
zugleich auch den reellen ökonomischen Vorteil der Ab-
fallverwertung (Tz. 775 ff.). In der substitutiven Ressour-
censchonung wird denn auch üblicherweise der wesentli-
che Vorzug der Abfallverwertung gesehen.

Ein Ressourcenschonungsvorteil im Vergleich zur Besei-
tigung ist allerdings nicht mit jeder im gegenwärtigen Ab-
fallrecht als Verwertung anerkannten Maßnahme verbun-
den. Wenn z. B. Gewerbemüll, statt wie früher in einer
kommunalen Müllverbrennungsanlage beseitigt zu wer-
den, nun in derselben Anlage „verwertet“ wird (Tz. 767),
ergibt sich kein zusätzlicher Ressourcenschonungseffekt.
Auch der vom Bundesverwaltungsgericht als Verwertung
anerkannte Bergversatz von Abfällen schont keine stoffli-
chen Ressourcen, wenn er, wie es in der Praxis häufig der
Fall ist, nur an die Stelle des Versatzes von vor Ort vor-
handenem und nicht anderweitig genutztem Abraum-
haldenmaterial tritt. Die Verwertung von Abfall als

Bergversatzmaterial führt in diesem Fall nur dazu, dass
für die Verfüllung ein vorhandener – allerdings nicht dem
Abfallrecht unterliegender – anderer Abfall, nämlich das
auf Halde liegende Abraummaterial, nicht genutzt wird.
Fraglich kann die ressourcenschonende Wirkung der 
Abfallverwertung auch werden, wenn für den Absatz der
Verwertungsprodukte neue Märkte, d. h. zusätzliche
Nachfrage, erst eigens geschaffen werden müssen.

Wegfall von Umweltbelastungen durch die 
Beseitigung

770. Als ein weiterer umweltentlastender Effekt der Ab-
fallverwertung kann der Wegfall beseitigungsbedingter
Umweltbelastungen ins Feld geführt werden. Dieser
Entlastungseffekt tritt, anders als der Ressourcenscho-
nungseffekt, in jedem Verwertungsfall ein, denn mit einer
Verwertung entfallen definitionsgemäß diejenigen Um-
weltbelastungen, die mit der Beseitigung desselben Ab-
falls verbunden wären. In industriellen Prozessen energe-
tisch verwerteter Abfall beispielsweise muss nicht mehr
in Müllverbrennungs- oder anderen Beseitigungsanlagen
im Sinne des § 31 KrW-/AbfG vorbehandelt werden. Im
Vergleich zwischen Verwertung und Beseitigung resul-
tiert daraus aber nicht notwendigerweise ein Nettovorteil,
denn gegenzurechnen sind die spezifisch durch den Ver-
wertungsvorgang bedingten Umweltbelastungen. Wenn
Abfälle in kommunalen Müllverbrennungsanlagen nicht
mehr auf der Beseitigungsschiene behandelt, sondern
„verwertet“ werden (Tz. 767), tritt prinzipiell kein Netto-
vorteil im Vergleich zur Beseitigung ein, denn der so ge-
nannte Verwertungsvorgang unterscheidet sich in nichts
mehr von der Beseitigung.

4.1.2.2 Umweltbelastende Effekte

Umweltbelastende Effekte technischer
Verwertungsverfahren

771. Die Verfahren, bei denen Abfälle genutzt werden
oder die, wie das getrennte Einsammeln, die Sortierung
und sonstige Trenn- und Aufbereitungsverfahren, der ei-
gentlichen Nutzung vorgeschaltet werden, sind regel-
mäßig mit Umweltbelastungen – insbesondere mit Emis-
sionen aus den betreffenden Anlagen – verbunden. Die
Verwertung ist in dieser Hinsicht nicht zwangsläufig 
umweltfreundlicher als die Beseitigung. Das Verfahren
beispielsweise, in dem die von der Rechtsprechung an-
erkannte energetische Verwertung von Gewerbemüll in
kommunalen Müllverbrennungsanlagen erfolgt, ist
(außer in den Preisen) identisch mit dem Verfahren, das
gleichartige überlassungspflichtige Siedlungsabfälle in
denselben Anlagen auf der Beseitigungsschiene durchlau-
fen, und daher auch mit denselben verfahrensbedingten
Umweltbelastungen verbunden. Zu verfahrensbedingten
Emissionen, die erheblich höher liegen, kann es bei der
energetischen Verwertung von Abfällen in Industrieanla-
gen kommen. Die Regelungen der 17. BImSchV gewähr-
leisten schon de jure, erst recht aber wegen in der Praxis
häufig vorkommender rechtlich angreifbarer Anwendun-
gen nicht, dass die Verbrennung von Abfällen in Indus-
trieanlagen unter Bedingungen erfolgt, die hinsichtlich
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der Emissionsvermeidung den Anforderungen bei Müll-
verbrennungsanlagen – also bei Verbrennung derselben
Abfälle auf der Beseitigungsschiene – gleichwertig sind
(LÜBBE-WOLFF, 1999). Im Vergleich der verfahrensbe-
dingten Emissionen ungünstig schneidet die Verwertung
auch ab, wenn Abfälle im Ausland in Anlagen verwertet
werden, die nicht den für deutsche Anlagen geltenden
Standards entsprechen. 

Umweltbelastungen durch die Nutzung von auf-
bereiteten Abfällen und Verwertungsprodukten – 
Problem der Schadstoffverteilung

772. Für zahlreiche stoffliche Verwertungsvorgänge ist
charakteristisch, dass sie zu einer Verteilung der im Ver-
wertungsabfall enthaltenen Schadstoffe führen. Beson-
ders augenfällig ist dies etwa bei der landwirtschaftlichen
und sonstigen kultivatorischen Verwertung von aufberei-
teten Abfallstoffen wie Klärschlamm und Komposten, die
zu einer weiträumigen Verteilung der enthaltenen Schad-
stoffe in Böden führt, oder bei der Verwertung von
Schlacken, etwa aus der Müllverbrennung, im Straßen-
bau. Bei der stofflichen Verwertung von Abfällen zur Pro-
duktherstellung gehen typischerweise Schadstoffe aus
dem verwerteten Abfall in das jeweilige Produkt über und
verbreiten sich über die Wege, die das jeweilige Produkt
in seinem Lebenszyklus bis hin zur Entsorgung nimmt
(Kapitel 4.2). Mit der Tendenz zur Schadstoffverteilung
läuft die Verwertungswirtschaft in gewisser Weise der ur-
sprünglichen Tendenz des Abfallrechts zuwider, die ge-
rade auf Entproblematisierung der Schadstoffpotenziale
des Abfalls durch Konzentration an einzelnen möglichst
unempfindlichen und wohlüberwachten Orten zielte.
Diese allgemeine Feststellung gibt allerdings für die Be-
urteilung konkreter Verwertungsfälle wie auch für die Be-
urteilung der Verwertungswirtschaft im Ganzen nicht viel
her. Die verwertungsbedingte Dissipation kann, wie im
Fall der Verbreitung von BSE-Erregern durch die Verwer-
tung von Tierkadavern, hochproblematisch sein. Sie kann
aber auch nach Abwägung des jeweiligen Für und Wider
durchaus akzeptabel sein.

Transportbedingte Umweltbelastungen

773. Schließlich müssen, wenn man sie nicht zu den
schon genannten umweltbelastenden Effekten des jewei-
ligen Verwertungsverfahrens im weitesten Sinne rechnen
will, als gesonderter Faktor auch noch transportbedingte
Umweltbelastungen berücksichtigt werden. Während die
Abfallbeseitigung wegen der für Beseitigungsabfälle gel-
tenden Pflicht zur Überlassung an die örtliche entsor-
gungspflichtige Körperschaft (§ 13 Abs. 1 KrW-/AbfG)
grundsätzlich ortsnah erfolgt, werden Verwertungsabfälle
oft über weitere, häufig sogar über sehr weite Strecken
transportiert. In dieser Hinsicht ist daher die Verwertung
regelmäßig mit höheren Umweltbelastungen verbunden
als die Beseitigung.

Sachwidrigkeit von Pauschalurteilen

774. Ob eine Verwertung von Abfällen tatsächlich um-
weltfreundlicher ist als die Beseitigung, kann nach alle-

dem nicht pauschal, sondern nur fallgruppenweise, für
konkrete Abfallarten und Verwertungswege, durch Ver-
gleich der aufgeführten umweltrelevanten Vor- und Nach-
teile festgestellt werden (Abschn. 4.1.3). Bei vielen 
Verwertungen, die derzeit stattfinden, handelt es sich
nicht um Vorgänge, die aus ökologischer Sicht zu be-
grüßen wären, sondern um bloße Flucht vor den Kosten
einer Beseitigung auf ökologisch anspruchsvollerem 
Niveau. Umweltfreundlichkeit der Abfallverwertung
kann nicht als Faktum vorausgesetzt, sondern muss durch
geeignete rechtliche Rahmenbedingungen sichergestellt
werden. Rechtliche Rahmenbedingungen, die ökologisch
verfehlte Verwertungen – insbesondere die Flucht aus an-
spruchsvollen Beseitigungsregimen in bloße „Scheinver-
wertungen“ – ausschließen, sind auch deswegen erforder-
lich, weil andernfalls der Verwertungsgedanke als solcher
diskreditiert zu werden droht. Gerade eine Abfallpolitik,
die das richtige Ziel verfolgt, Abfälle nach Möglichkeit ei-
ner im Vergleich zur Beseitigung ökologisch vorteilhaften
Verwertung zuzuführen, und die zu diesem Zweck einen
grundsätzlichen Vorrang der Verwertung institutionali-
siert, muss auch für die Abfallverwertung gezielt rechtli-
che Standards und rechtliche Grenzen setzen, damit der
Verwertungsvorrang nicht zu Ergebnissen führt, die sei-
nem eigentlichen Sinn zuwiderlaufen.

4.1.2.3 Wirtschaftliche Aspekte 
775. In der Bundesrepublik ist für die Abfallverwer-
tung, anders als beispielsweise in der früheren DDR, po-
litisch stets in erster Linie unter dem Gesichtspunkt ihrer
– in der Regel zu pauschal als gegeben unterstellten – 
Umweltfreundlichkeit geworben worden. Die im engeren
Sinne wirtschaftlichen Gesichtspunkte wurden dem-
gegenüber, jedenfalls der breiteren Öffentlichkeit gegen-
über, weniger betont. Für eine rationale Abfallwirt-
schaftspolitik sind sie aber von entscheidender
Bedeutung. Welcher Entsorgungsweg die umweltpoli-
tisch günstigste Option ist, hängt daher nicht nur von
Umweltgesichtspunkten ab, sondern auch von im engeren
Sinne wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Einsparung von Primärstoffen 

776. Der wesentliche wirtschaftliche Vorteil der Abfall-
verwertung liegt darin, dass mit dem Einsatz von Abfall
andernfalls benötigte Primärstoffe eingespart werden
können (substitutionsbedingte Einsparung). Dies ist die
wirtschaftliche Seite der bereits angesprochenen, mit 
Verwertungsvorgängen typischerweise verbundenen
Ressourcenschonung. Die einzel- und gesamtwirtschaftli-
che Bedeutung der substitutiven Einsparung von Primär-
stoffen durch Abfall ist erheblich. Allein in der Zement-
industrie wurden 1998 durch den Einsatz von Abfällen
600 000 Mg an Braun- und Steinkohle eingespart (Pro-
gnos AG, 2001, S. 27). Nach einer Erhebung des europä-
ischen Abfallwirtschaftsverbandes ASSURRE werden in
den Mitgliedstaaten der EG in Abfallverbrennungsan-
lagen für Siedlungsmüll derzeit jährlich 44,4 Tera-
wattstunden Energie gewonnen (ASSURRE, 2001, 
Summary). Quantitativ kommt dies dem gesamten Strom-
verbrauch der Schweiz nahe. Wie oben festgestellt
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(Tz. 769), ist allerdings nicht jeder Abfalleinsatz, der der-
zeit als Verwertung anerkannt ist, mit einer Schonung
primärstofflicher Ressourcen verbunden. Dementspre-
chend hat auch nicht jede derzeit als solche anerkannte
Abfallverwertung einen substitutionsbedingten positiven
wirtschaftlichen Effekt.

Spezifische Verwertungskosten

777. Dem wirtschaftlichen Vorteil der Einsparung von
Primärstoffen stehen spezifische Kosten der Verwertung
gegenüber, insbesondere Kosten der Getrennthaltung, des
Transports, der Sortierung und der Behandlung der ver-
wertbaren Abfallfraktionen. Die Verrechnung dieser spe-
zifischen Verwertungskosten mit den durch die Verwer-
tung erzielbaren substitutionsbedingten Einsparungen
mindert den wirtschaftlichen Nettovorteil der Verwertung
und kann, wenn die spezifischen Verwertungskosten
hinreichend hoch sind, einen in wirtschaftlicher Hinsicht
negativen Saldo ergeben.

Einsparung von Beseitigungskosten 

778. Mit der Verwertung von Abfällen werden die Kos-
ten der Beseitigung des betreffenden Abfalls eingespart.
Für den einzelnen Abfallerzeuger oder -besitzer ist dies
ein wesentlicher für die Verwertung sprechender Ge-
sichtspunkt. Aus einzelwirtschaftlicher Sicht lohnt sich
selbst die Inkaufnahme spezifischer Verwertungskosten,
die weit höher liegen als die substitutionsbedingten Ein-
sparungen durch die Verwertung, solange die Verwer-
tungskosten niedriger liegen als die Beseitigungskosten.

Aus der Sicht der Abfallwirtschaftspolitik kann dagegen
die Einsparung von Beseitigungskosten nicht uneinge-
schränkt als ein Gesichtspunkt betrachtet werden, der für
die Verwertung spricht. Die Beseitigungskosten hängen
von den politisch gesetzten Umweltstandards für die 
Abfallbeseitigung – von den geltenden Anforderungen an
die Sicherheit von Deponien, die Emissionsminderung
bei Vorbehandlungsanlagen usw. – ab. Sie sind damit Aus-
druck einer politischen Entscheidung für ein bestimmtes
Umweltschutzniveau. Es wäre daher widersprüchlich,
wenn das abfallrechtliche Regulierungssystem bei den
Abwägungen, die der Steuerung von Abfallströmen in
Richtung auf Verwertung oder Beseitigung zugrunde 
gelegt werden müssen, die Einsparung von Beseitigungs-
kosten als einen wirtschaftlichen Gesichtspunkt berück-
sichtigte, der Verwertungen auf einem geringeren Um-
weltschutzniveau rechtfertigen kann. 

4.1.3 Abfallverwertungspolitik als Abwä-
gungs- und Steuerungsproblem

4.1.3.1 Abwägungsbedarf
779. Ob Verwertung oder Beseitigung die umweltpoli-
tisch günstigere Option ist, kann nicht pauschal festge-
stellt werden, sondern hängt von einer Abwägung der
ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte ab.
Das Ergebnis dieser Abwägung kann in Abhängigkeit von
den jeweiligen Umständen unterschiedlich ausfallen. Jede
pauschale Bevorzugung der Verwertungsoption ist daher
unsachgerecht.

Das Rechtssystem und der politische Umgang mit dem
Thema „Verwertung“ sind allerdings deutlich von einer
prinzipiellen – wenn auch nicht uneingeschränkten –
Präferenz für die Verwertung geprägt. Diese Präferenz
drückt sich nicht nur im gesetzlichen Vorrang der Ver-
wertung vor der Beseitigung (§ 6 Abs. 2 Satz 2
KrW-/AbfG) aus, sondern auch darin, dass die Verwer-
tung einem deutlich weniger strengen Kontrollregime un-
terliegt als die Beseitigung. So werden Verwertungsab-
fälle weniger intensiv überwacht als Beseitigungsabfälle
(§§ 41 ff. KrW-/AbfG), und innerhalb Europas ist die
Freiheit der grenzüberschreitenden Verbringung von 
Abfällen zur Verwertung sehr viel weniger eingeschränkt
als die Freiheit der Verbringung zur Beseitigung. Dies ist
nur durch die Annahme erklärbar, dass die Verwertung un-
ter Umweltgesichtspunkten grundsätzlich weniger pro-
blematisch sei als die Beseitigung. Dass hohe oder stei-
gende Verwertungsquoten grundsätzlich als politischer
Erfolg gelten, ist ebenso Ausdruck des „guten Rufes“ der
Verwertung wie die Tatsache, dass im Eckpunktepapier
des Bundesumweltministeriums für die Zukunft der Ent-
sorgung von Siedlungsabfällen die vollständige Verwer-
tung aller Siedlungsabfälle bis zum Jahr 2020 ohne
Auseinandersetzung mit möglichen Nachteilen dieser Op-
tion als erstrebenswertes Ziel präsentiert werden konnte
(BMU, 1999a). In Fachkreisen ist die nicht ausnahmslos,
aber doch grundsätzlich positive Bewertung auf die For-
mulierung gebracht worden, dass eine Vermutung für die
Vorzugswürdigkeit der Verwertung spreche (SRU, 2000,
Tz. 827; Generalanwalt, 2001b, Tz. 78). Für eine sachge-
rechte Verwertungssteuerung helfen aber Vermutungen
zugunsten der einen oder der anderen Entsorgungsschiene
nicht weiter, da sich für konkrete Fälle und Fallgruppen
gerade die Frage stellt, ob die aufgestellte Vermutung
auch für sie zutrifft. 

Die Verwertung von Abfällen ist nicht als Selbstzweck,
sondern nur insoweit anzustreben, wie sie sich nach Ab-
wägung aller oben (Abschn. 4.1.2) angeführten Gesichts-
punkte als vorzugswürdig erweist. Die Abwägungspro-
bleme, mit denen man es hier zu tun hat, sind allerdings
offensichtlich überkomplex. Die gegeneinander abzu-
wägenden Gesichtspunkte sind vielfältig, auf unter-
schiedlichste Abfälle, Abfallzusammensetzungen und
Verwertungswege anzuwenden und großenteils inkom-
mensurabel, d. h. nicht willkürfrei auf gemeinsame Nen-
ner zu bringen. Ein Steuerungsanspruch, der sich darauf
richtete, auf konsistente Weise in jedem einzelnen Fall für
den jeweiligen Abfall in seiner konkreten Zusammenset-
zung den unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte
objektiv optimalen Entsorgungsweg zu ermitteln, wäre
daher zum Scheitern verurteilt. Die Frage kann deshalb
nur sein, wie sich mit vertretbarem Steuerungsaufwand
einigermaßen plausible und konsistente Lösungen erzie-
len lassen, bei denen die oben aufgeführten Beurteilungs-
gesichtspunkte nicht in deutlicher Weise missachtet oder
fehlgewichtet werden.

4.1.3.2 Unverzichtbarkeit abfallrechtlicher 
Verwertungssteuerung

780. Ob eine sachgerechte Lenkung von Abfallströmen
auf die unterschiedlichen Entsorgungswege und ob insbe-
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sondere die Sicherung der Umweltverträglichkeit der Ver-
wertungswirtschaft mit den Mitteln des Abfallrechts be-
werkstelligt werden kann und muss, ist umstritten. Es
wird die Auffassung vertreten, dass das Abfallrecht als
Umweltordnungsrecht mit der Komplexität dieser Auf-
gabe (Tz. 782) überfordert ist, dass hier nur der Einsatz in-
direkt steuernder, marktkonformer Instrumente sinnvoll
sei und dass spezifisch abfallrechtliche Regelungen zur
Sicherung der Umweltverträglichkeit der Abfallverwer-
tung auch nicht erforderlich seien, da den Belangen des
Umweltschutzes ausreichend durch das sonstige Umwelt-
recht und, soweit es um den Schadstofftransfer in Ver-
wertungsprodukte geht, durch das Produktrecht Rech-
nung getragen werde oder werden könne (KOCH und
REESE, 2001a, S. 91 ff.; REESE, 2000a, S. 173 ff. u. pas-
sim).

Unbestreitbar richtig ist, dass die erforderlichen Sachver-
haltsfeststellungen und Bewertungen zu komplex sind, als
dass sie sinnvoll stets fallweise von den einzelnen Voll-
zugsbehörden geleistet werden könnten. Dies kann nur zu
einem sinnlosen dezentralen Verschleiß personeller Res-
sourcen, zu uneinheitlicher Behördenpraxis und zu einer
durch Ermittlungsaufwand und Rechtsunsicherheiten 
bedingten unerwünschten Verzögerung abfallrelevanter
Zulassungsverfahren führen. Unsicherheiten und Mei-
nungsverschiedenheiten über die Frage, welche Abfälle
zur Verwertung in industriellen Verbrennungsprozessen
eingesetzt werden dürfen, zählen denn auch zu den von
Behörden öfter genannten besonders zeitzehrenden Fak-
toren in den entsprechenden Genehmigungsverfahren
(LÜBBE-WOLFF, 2000a, S. 90). 

Richtig ist auch, dass hinsichtlich der durch technische
Verwertungsverfahren bedingten Umweltbelastungen
(Tz. 771 f.) vor allem das Immissionsschutzrecht, das
Wasserrecht etc. die erforderliche Schutzfunktion über-
nehmen sollten. Sofern gegenwärtig Verwertungs-
prozesse beispielsweise deshalb als problematisch 
erscheinen, weil die immissionsschutzrechtlichen Anfor-
derungen an das Verwertungsverfahren als unzureichend
angesehen werden, ist zweifellos die Anhebung der im-
missionsschutzrechtlichen Standards der beste Weg zur
Lösung des Problems. Soweit es dabei um ausländische
Standards geht, steht diese Lösung allerdings dem deut-
schen Gesetz- und Verordnungsgeber nicht unmittelbar,
sondern nur auf dem schwierigen Weg der europäischen
und internationalen Harmonisierung offen. Außerdem
müssen die messtechnischen Gegebenheiten, einschließ-
lich der Kosten, berücksichtigt werden. Bei der Abfall-
verbrennung beispielsweise kann es kostengünstiger sein,
bestimmte Emissionen durch überprüfte Einschränkun-
gen des zulässigen Abfallinputs zu kontrollieren als durch
aufwendige Messungen über ein großes Spektrum von
Schadstoffparametern. Erst die Steuerung und Kontrolle
des Abfallinputs ermöglicht sinnvolle Begrenzungen der
Emissionskontrolle.

781. Illusorisch ist im Übrigen die Vorstellung, die 
Problematik der Umweltbelastungen durch Verwertungs-
produkte und damit die charakteristischen Probleme 
der Schadstoffdissipation durch Verwertungsprodukte

(Tz. 772) könnten in ausreichender Weise durch das Pro-
duktrecht gelöst werden, sodass auch in dieser Hinsicht
eine spezifisch abfallrechtliche Steuerung und Kontrolle
nicht erforderlich sei (REESE, 2000a, S. 185 ff.; KOCH
und REESE, 2001a, S. 96 f.). Zwar ist es möglich, für ein-
zelne Produktarten Anforderungen festzulegen, bei denen
gerade auch spezifische Belastungen aus der Verwertung
von Abfall im Herstellungsprozess berücksichtigt sind.
Solche Festlegungen können insbesondere für Produkte
sinnvoll sein, die typischerweise unter Einsatz bestimm-
ter Abfallarten entstehen und leicht zu beproben sind, 
sodass die in Betracht kommenden abfallbürtigen Schad-
stoffbelastungen im Voraus bestimmbar und am Verwer-
tungsprodukt mit vertretbarem Aufwand kontrollierbar
sind (Beispiel: Kompost). Ob entsprechende Regelungen
dann dem Abfall- oder dem Produktrecht zugeordnet
werden, ist von untergeordnetem Interesse. Angesichts
der unüberschaubaren Fülle der Abfallarten und Abfall-
gemische, ihrer wechselnden Zusammensetzungen, ihrer
Belastung mit den unterschiedlichsten Schadstoffen und
ihrer produktrelevanten Verwertungsmöglichkeiten ist es
aber völlig ausgeschlossen, alle oder auch nur den größ-
ten Teil der daraus möglicherweise resultierenden Pro-
duktbelastungen vorausschauend so weit über das Pro-
duktrecht zu regulieren und zu überwachen, dass sich eine
abfallrechtliche Steuerung und Kontrolle des Abfallinputs
in Verwertungsprozessen erübrigte. Eine Steuerung und
Kontrolle vom Abfallinput her wird daher unverzichtbar
bleiben. Sie kann durch Standards, die sich auf den Out-
put – die Verwertungsprodukte – beziehen, allenfalls in
eng begrenzten Teilbereichen überflüssig gemacht wer-
den. Eine schon beim Abfallinput und nicht erst beim Ver-
wertungsprodukt ansetzende Kontrolle entspricht außer-
dem eher dem Vorsorgeprinzip und dem Grundanliegen
der Abfallwirtschaft, Schadstoffe nach Möglichkeit aus
dem Wirtschaftskreislauf auszuschleusen und in konzen-
trierter Form schadlos zu beseitigen. Der Ansatz beim Ab-
fallinput erlaubt es, stark belastete Abfallfraktionen von
vornherein von der Verwertung auszuschließen. Der An-
satz beim Verwertungsprodukt ermöglicht dagegen auch
die Zuführung erheblich schadstoffbelasteter Abfälle, so-
lange für die Einhaltung der Produktstandards durch Ver-
mischung gesorgt ist, und kann damit auf eine Verdün-
nungs- anstelle einer Vorsorgepolitik hinauslaufen. Dieser
Gesichtspunkt muss allerdings abgewogen werden gegen
Gesichtspunkte des Überwachungsaufwandes, der je nach
den Umständen auch für eine Kontrolle am Produkt spre-
chen kann. Vorsorgegesichtspunkten kann in diesem Fall
auch durch entsprechend anspruchsvolle produktseitige
Standards Rechnung getragen werden (Tz. 988 f.).

782. Grundsätzlich richtig ist die Forderung, für die
Ziele der Abfallwirtschaft möglichst weitgehend Markt-
kräfte zu aktivieren – insbesondere durch den Einsatz
marktwirtschaftlicher Instrumente, die die Umweltkosten
der Abfallentsorgung möglichst weitgehend dem jeweili-
gen Verursacher anlasten (SRU, 2000, Tz. 814; SRU,
1998, Tz. 740; REESE, 2000a, S. 167 ff.). Die Möglich-
keiten dazu sind aber durch die Komplexität der Um-
weltinanspruchnahmen, um die es geht – insbesondere
durch die Vielfalt und wechselnde Menge und Zusam-
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mensetzung der in Abfällen enthaltenen Schadstoffe und
die Unterschiedlichkeit ihrer Ausbreitungspfade über Ent-
sorgungsanlagen und Verwertungsprodukte – eng be-
grenzt. Eine ökologisch und ökonomisch optimale Fein-
steuerung ist mit ökonomischen Instrumenten ebenso
wenig erreichbar wie mit ordnungsrechtlichen. Am ehes-
ten erfolgversprechend erscheint daher eine Doppel-
strategie. Einerseits reduzieren sich die Komplexitätspro-
bleme, mit denen das Abfallrecht im Allgemeinen zu
kämpfen hat, wenn einzelne Abfallarten in den Blick
genommen werden. Für spezifische Abfallströme lassen
sich spezielle Regime mit dem geeigneten, auf die jewei-
ligen Besonderheiten abgestimmten Mix ökonomischer
und ordnungsrechtlicher Instrumente entwickeln. Dieser
Weg ist für eine ganze Reihe von Abfallarten (Ver-
packungsabfälle, Bioabfälle, Altöl, gebrauchte haloge-
nierte Lösemittel, Batterien, Altautos) bereits beschritten
worden und, auch wenn hier in Einzelheiten Anlass zur
Kritik besteht, jedenfalls im Prinzip der richtige. Die Stra-
tegie der abfallspezifischen Regulierung sollte für ge-
eignete andere Abfallgruppen (Elektro- und Elektronik-
altgeräte, Holzabfälle, Bauabfälle) weiter verfolgt werden
(s. auch Tz. 839). 

Im Übrigen kommt es, was die Lenkung von Abfallströ-
men auf die Verwertungs- oder Beseitigungsschiene an-
geht, vor allem darauf an, deutliche Fehlanreize durch die
rechtlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen der
Abfallentsorgung zu vermeiden. Die ökonomischen Rah-
menbedingungen sind dabei ihrerseits wesentlich durch
das geltende Abfallrecht mitbestimmt.

4.1.4 Allgemeine abfallrechtliche 
Weichenstellungen 

4.1.4.1 Fehlanreize durch unterschiedliche 
Entsorgungsstandards

783. Fehlanreize, die zu umweltpolitisch unsinnigen
Verwertungsmaßnahmen führen, gehen derzeit vor allem
von regional und international krass unterschiedlichen
Entsorgungspreisen aus (Tz. 759). Preisdifferenzen in der
Entsorgungswirtschaft sind nicht nur hinzunehmen, son-
dern erwünscht, soweit sie das Ergebnis eines Wettbe-
werbs um größtmögliche Effizienz in der Bereitstellung
von Entsorgungsdienstleistungen sind. Tatsächlich beru-
hen die regionalen und internationalen Unterschiede in
den Entsorgungspreisen aber zu erheblichen Teilen auf
Unterschieden in den für die Entsorgung geltenden Um-
weltstandards. Der daraus folgende Sog von Abfällen
dorthin, wo die Umweltstandards am niedrigsten sind, ist
aus umweltpolitischer Sicht unerwünscht. Solche Aus-
weichbewegungen können auch nicht als Ergebnis eines
effizienzsteigernden Wettbewerbs gelten (LÜBBE-
WOLFF, 2000b, S. 70 ff.).

Preisdifferenzen mit besonders evidenten kontraprodukti-
ven Lenkungseffekten ergeben sich, wenn für Verwer-
tungsvorgänge niedrigere Standards als für Beseitigungs-
vorgänge gelten, obwohl es sich um vom Verfahren her
vergleichbare Vorgänge handelt. Emissionsanforderun-
gen für die verwertende industrielle Abfallverbrennung

beispielsweise, die hinter den Standards für die Verbren-
nung auf der Beseitigungsschiene zurückbleiben, führen
zu entsprechend geringeren Kosten für die Abfallverbren-
nung in Industrieanlagen und lenken damit Abfälle syste-
matisch auf den emissionsintensiveren Entsorgungspfad.
Da in Deutschland eine energetische Ausbeute auch bei
Abfallverbrennung auf der Beseitigungsschiene stattfin-
det (§ 8 17. BImSchV; ebenso jetzt Artikel 6 Abs. 6 der
EG-Abfallverbrennungsrichtlinie), hat diese Verlagerung
von Verbrennungsprozessen auf die Verwertungsschiene
auch nicht notwendigerweise einen so erheblichen Res-
sourcenschonungsvorteil, dass dafür die Inkaufnahme er-
heblicher Nachteile auf der Emissionsseite oder hinsicht-
lich der Schadstoffverteilung in Verwertungsprodukten
gerechtfertigt wäre. In der Mehrzahl der Fälle liegt zwar
bei den Kraftwerken und Prozessfeuerungsanlagen, in de-
nen Abfälle energetisch verwertet werden, der Energie-
nutzungsgrad deutlich höher als bei Müllverbrennungsan-
lagen (BERGHOFF, 1996, S. 6). Vereinzelt verhält es sich
aber auch anders; so werden bei einigen Müllverbren-
nungsanlagen heute schon Energieeffizienzgrade von
50 % bis 70 % erreicht (BZL, 2001, S. 13). In derartigen
Fällen, d. h. wenn die Energieeffizienz bei der Abfall-
beseitigung ebenso hoch oder noch höher liegt als in
industriellen Verbrennungsprozessen, ist ein Ressourcen-
schonungsvorteil der so genannten Verwertung im Ver-
gleich zur so genannten Beseitigung überhaupt nicht mehr
gegeben.

4.1.4.2 Korrektur durch Angleichung der 
Entsorgungsstandards 

784. Das beste Mittel gegen den Sog in die ökologisch
anspruchslosen Billigentsorgungen ist die Harmonisie-
rung der Entsorgungsstandards auf einem ökologisch an-
spruchsvollen Niveau. Für den Bereich der EG-Mitglied-
staaten sind mit dem Erlass der Deponierichtlinie und der
Abfallverbrennungsrichtlinie wichtige Verbesserungen in
diese Richtung erzielt worden. Wesentliche Vorausset-
zungen für eine Angleichung der Entsorgungsstandards
und der davon abhängigen Entsorgungspreise innerhalb
Deutschlands hat die Abfallablagerungsverordnung ge-
schaffen, indem sie das Auslaufen der Ausnahmegeneh-
migungen für technisch nicht TASi-konforme Deponien
und für die Ablagerung nicht vorbehandelter Abfälle ver-
bindlich auf den 1. Juni 2005 fixiert (Tz. 788). Weitere
Verbesserungen sind mit der Anhebung der emissions-
bezogenen Standards für mechanisch-biologische Be-
handlungsanlagen durch die 30. BImSchV verbunden
(Tz. 1055). Diese Verbesserungen reichen allerdings noch
nicht aus (Abschn. 4.1.4.2.5). 

4.1.4.2.1 Verbrennungsrichtlinie
785. Die Abfallverbrennungsrichtlinie (RL 2000/76/EG)
muss in den Mitgliedstaaten bis zum 28. Dezember 2002
umgesetzt werden. Zum 28. Dezember 2005 werden da-
für die zurzeit noch geltenden Vorgängerrichtlinien über
die Verhütung der Luftverunreinigung durch neue Ver-
brennungsanlagen für Siedlungsmüll, über die Verringe-
rung der Luftverunreinigung durch bestehende Ver-
brennungsanlagen für Siedlungsmüll und über die
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Verbrennung gefährlicher Abfälle sowie teilweise auch
die verbrennungsbezogenen Regelungen der Altölrichtli-
nie aufgehoben. In Deutschland erfordert die Umsetzung
der Richtlinie Änderungen der 17. BImSchV (DÜRKOP,
2000; s. auch Tz. 885). Das wichtigste abfallpolitische
Motiv für die neue Richtlinie kommt in den Begrün-
dungserwägungen zum Ausdruck: „Es müssen für 
alle Abfallverbrennungs- oder -mitverbrennungsanlagen
strenge Regeln festgelegt werden, um zu vermeiden, dass
Abfälle über die Landesgrenzen hinweg zu Anlagen ver-
bracht werden, die aufgrund weniger strenger Umwelt-
vorschriften zu niedrigeren Kosten arbeiten“ (10. Erwä-
gungsgrund). Tatsächlich enthält die Richtlinie wichtige
Schritte in Richtung auf dieses Ziel (s. auch WITTHOHN,
2001). Hervorzuheben ist insbesondere:

– Mit der Richtlinie wird auch die Verbrennung einiger
Abfallarten wie z. B. Altreifen, Klärschlamm oder
Krankenhausmüll erfasst, die bisher, weil es sich we-
der um gefährliche Abfälle noch um Siedlungsabfälle
handelte, unter keine der europäischen Verbrennungs-
richtlinien fielen (zum Anwendungsbereich i. E. 
THEBEN und BEGEMANN, 1999, S. 430). 

– Für den Betrieb von Abfallverbrennungs- und -mit-
verbrennungsanlagen ist eine Genehmigung erforder-
lich, die u. a. Festsetzungen über zugelassene Ab-
fallarten sowie Art, Menge, Massenströme, Heizwert
und maximalen Schadstoffgehalt der zugelassenen ge-
fährlichen Abfälle enthalten muss (s. i. E. Artikel 4). 

– Es gelten einheitliche Anforderungen in Bezug auf
Anlieferung und Annahme, Betriebsbedingungen,
Überwachung und Messungen (Artikel 5, 6, 10, 11).

– Erstmals ist für alle Verbrennungs- und Mitverbren-
nungsanlagen eine Pflicht zur Abwärmenutzung vor-
gesehen (Artikel 6 Abs. 6). Die Einschränkung durch
den Zusatz „soweit praktikabel“ betrifft nicht die Ver-
pflichtung als solche, denn deren Einlösung ist immer
praktikabel, sondern den Grad der Energienutzung.

– Für die luft- und gewässerseitigen Emissionen einer-
seits von Abfallverbrennungsanlagen und andererseits
von Mitverbrennungsanlagen werden teilweise an-
geglichene Standards gesetzt (Artikel 7, 8 i. V. m. An-
hängen). Wichtig ist die Festlegung, dass für die 
Mitverbrennung unaufbereiteter gemischter Siedlungs-
abfälle generell die strengen Emissionsgrenzwerte des
Anhangs V gelten, ohne dass eine Mischrechnung zur
Anwendung kommt (Artikel 7 Abs. 4). Die Mit-
verbrennung unaufbereiteter gemischter Siedlungsab-
fälle, zu denen auch hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
gehören, unterliegt damit künftig den für Abfallver-
brennungsanlagen vorgesehenen Standards.

786. Im Übrigen findet allerdings bei den luftbezogenen
Emissionsanforderungen keine vollständige Angleichung
statt. Nur wenn in einer Mitverbrennungsanlage mehr als
40 % der freigesetzten Wärme mit gefährlichen Abfällen
erzeugt werden, gelten die im Anhang V für Abfallver-
brennungsanlagen aufgestellten Anforderungen auch für
die Mitverbrennung (Artikel 7 Abs. 2 Satz 2). Ansonsten

gelten für die Mitverbrennung die Anforderungen des An-
hangs II. Anhang II sieht im Grundsatz, wie schon bisher
üblich, eine Mischrechnung vor, die die für Abfallver-
brennungsanlagen geltenden Grenzwerte des Anhangs V
entsprechend dem eingesetzten Abfallanteil zur Geltung
bringt. Für die wichtigsten Anwendungsbereiche der 
industriellen Abfallverbrennung sind jedoch Son-
derregelungen getroffen. Für Feuerungsanlagen sind die
in die Mischrechnung einzusetzenden verfahrensspezifi-
schen Ausgangswerte fixiert; damit entfallen Unterschie-
de im Mischrechnungsergebnis, die auf national unter-
schiedlichen Grenzwerten für das betreffende industrielle
Verfahren beruhen. Für Zementöfen gibt die Richtlinie
anstelle einer Mischrechnungsregel feste Grenzwerte vor.
Diese entsprechen teilweise den für reine Abfallverbren-
nungsanlagen geltenden Werten des Anhangs V, sind also
teilweise auf einem vergleichsweise anspruchsvollen Ni-
veau angesiedelt, das auch in Genehmigungsbescheiden
für die Abfallmitverbrennung in deutschen Zementwer-
ken bislang nicht immer erreicht wird. Insoweit bedeutet
die Regelung also einen wesentlichen Fortschritt. Die ei-
gentlich wünschenswerte anlagen- und abfallanteilsunab-
hängige Gleichbehandlung der Abfallverbrennung ist
aber auch bei den Zementöfen nicht vollständig erreicht.
Die Emissionsgrenzwerte für abfallverbrennende Ze-
mentöfen sind nur als Tagesmittelwerte und nicht, wie bei
den reinen Abfallverbrennungsanlagen, auch oder aus-
schließlich als Halbstundenmittelwerte vorgegeben. Bei
einigen Parametern, so z. B. beim Gesamtstaub, sind mit
Rücksicht auf die produktionstechnischen Bedingungen
auch die Tagesmittelwerte weniger anspruchsvoll. Die
vorgesehenen Grenzwerte liegen am anspruchsloseren
Ende der Spannen, die im europäischen BAT reference
document (BREF; Europäische Kommission, 2000a) als
Stand der Technik für die Zementindustrie ausgewiesen
sind. Die Anforderungsunterschiede, die – wegen dort ge-
ringeren technischen Ausstattungsbedarfs und dement-
sprechend geringerer Kosten – ein Ausweichen von der
regulären Abfallverbrennung in die industrielle Abfall-
mitverbrennung attraktiv machen, sind daher durch die
Richtlinie noch nicht beseitigt. Hier sollte seitens der
Bundesregierung eine Weiterentwicklung angestrebt wer-
den. Auch die vorhandenen Fortschritte greifen im Übri-
gen bei bestehenden Anlagen teilweise erst nach Ablauf
langer Übergangsfristen (1. Januar 2008 bzw. 1. Januar
2010).

4.1.4.2.2 Deponierichtlinie
787. Die Deponierichtlinie (1999/31/EG, Abl. EG Nr. L
181/2) stellt Anforderungen in Bezug auf Standortwahl,
Errichtung, Betrieb und Überwachung von Deponien und
begrenzt die zulässigen Abfallablagerungen (s. i. E.
WAGNER, 2001, S. 634 ff.). Allerdings bleiben die Stan-
dards der Deponierichtlinie hinter denen der TA Sied-
lungsabfall und der zur Umsetzung der Richtlinie inzwi-
schen erlassenen Abfallablagerungsverordnung (BGBl.
2001 I, S. 305; Tz. nächste) zurück. Insbesondere wird die
Ablagerung biologisch abbaubarer Abfälle durch die
Richtlinie nur begrenzt und mit langen Übergangs-
zeiträumen eingeschränkt. Erst fünfzehn Jahre, unter be-
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stimmten Voraussetzungen sogar erst neunzehn Jahre
nach Ablauf der Umsetzungsfrist muss die zu deponie-
rende Menge biologisch abbaubarer Siedlungsabfälle auf
35 (Gewichts-) Prozent der Gesamtmenge der im Basis-
jahr 1995 erzeugten biologisch abbaubaren Siedlungsab-
fälle reduziert werden; eine weiter gehende grundsätzli-
che Beschränkung der Zulässigkeit des Ablagerns
biologisch abbaubarer Siedlungsabfälle ist nicht vorge-
sehen (s. i. E. Artikel 5 DeponieRL). Zwar sollen die Mit-
gliedstaaten nach Artikel 6a der Richtlinie auch Maßnah-
men ergreifen, die bezwecken, dass nur noch behandelte
Abfälle deponiert werden. Für die geforderte Behandlung
fehlen aber nähere Vorgaben; der Begriff der Behandlung
ist in Artikel 2h der Richtlinie so weit definiert, dass die
Behandlungsforderung weitgehend leer zulaufen droht.
Die Ablagerung nicht ausreichend vorbehandelter Abfälle
bleibt danach innerhalb Europas in erheblichem Umfang
möglich. Annahmekriterien und -verfahren für die ver-
schiedenen Deponieklassen sind in Anhang II der Richtli-
nie bislang nur sehr allgemein vorgegeben. Konkretisie-
rungen, die eine einigermaßen einheitliche europäische
Praxis anleiten könnten, müssen erst noch im Ausschuss-
verfahren entwickelt werden. Das Bundesumweltminis-
terium rechnet nicht damit, dass dabei die in Deutschland
geltenden Vorgaben in vollem Umfang auch auf der
Ebene der EG durchsetzbar sein werden (BMU-Umwelt
Nr. 4/2000, Sonderteil S. III). Die Bemühungen sollten
aber jedenfalls darauf gerichtet sein, die europäischen
Standards für Deponierungen auf das Niveau der deut-
schen zu heben. Umgekehrt sollten Absenkungen der
deutschen Standards für den Fall, dass Europa nicht nach-
zieht, ausgeschlossen werden.

Die Umsetzung der Deponierichtlinie in deutsches Recht,
die bis zum 16. Juli 2001 hätte erfolgen müssen, ist mit
Gesetzesänderungen durch das Artikelgesetz (Kapi-
tel 3.1.3) und – für Siedlungsabfälle – mit dem Erlass der
Abfallablagerungsverordnung erst zum Teil erfolgt. Die
weitere verordnungsrechtliche Umsetzung steht noch aus;
der Referentenentwurf einer dafür vorgesehenen Depo-
nieverordnung (Stand 4. September 2001) liegt vor.

4.1.4.2.3 Abfallablagerungsverordnung
788. Mit der Verordnung über die umweltverträgliche
Ablagerung von Siedlungsabfällen sind die Bedingungen
festgelegt worden, unter denen in Zukunft die Abfallabla-
gerung innerhalb Deutschlands zulässig sein soll (Arti-
kel 1 der Verordnung über die umweltverträgliche 
Ablagerung von Siedlungsabfällen und über biologische
Abfallbehandlungsanlagen vom 20. Februar 2001, 
BGBl. I, S. 305). Durch diese Verordnung werden die Re-
gelungen der TA Siedlungsabfall ergänzt und teilweise
modifiziert. Deponien, die von den Standards der
TA Siedlungsabfall abweichen, dürfen nur noch befristet
betrieben werden (Tz. 784). Grundsätzlich dürfen nur
noch Abfälle, die den Anforderungen der Verordnung ent-
sprechend vorbehandelt sind, auf Deponien abgelagert
werden, wobei die nach der TA Siedlungsabfall erteilten
Ausnahmeregelungen auch unter der Verordnung bis zum
1. Juni 2005 fortgelten und mit Wirkung bis zu diesem
Datum auch noch weitere Ausnahmegenehmigungen er-

teilt werden können. Das Verbot der Ablagerung unvor-
behandelter Siedlungsabfälle über den 1. Juni 2005 hinaus
gilt damit jetzt im Verordnungsrang, d. h. als ausnahmslos
verbindliches, außenwirksames Recht. Zugleich wurden
allerdings die Anforderungen an die Vorbehandlung im
Sinne einer Erweiterung des Zulässigen verändert.
Während die organikbezogenen Anforderungen der
TA Siedlungsabfall so gefasst waren, dass sie nur von
thermisch vorbehandelten Abfällen eingehalten werden
konnten, lässt die Abfallablagerungsverordnung auch die
Ablagerung mechanisch-biologisch vorbehandelter Ab-
fälle zu (§ 4 der AbfAblV); die aus der TA Siedlungsab-
fall übernommenen Deponiezuordnungskriterien werden
dazu um besondere Kriterien für die Ablagerung mecha-
nisch-biologisch vorbehandelter Abfälle (Anhang 2 der
AbfAblV) ergänzt. Hinzu kommen besondere Regelun-
gen für Altdeponien. Während die TASiedlungsabfall hier
nur die Durchsetzung der Zuordnungskriterien für die Ab-
lagerung im Wege der nachträglichen Anordnung vorsah,
werden jetzt definitive, nach Deponiezustand abgestufte
Endtermine für die weitere Beschickung mit Abfällen ge-
setzt (§ 6 AbfAblV; übersichtliche Darstellung bei
BERGS, 2001, S. 47/6 f., 9).

Das größte Problem der Abfallablagerungsverordnung
wird die rechtzeitige effektive Durchsetzung der darin
niedergelegten, an sich begrüßenswerten Standards sein.
Der Umweltrat hat aus vielen Gesprächen den Eindruck
gewonnen, dass das in der Verordnung mit Wirkung vom
1. Juni 2005 ausgesprochene Verbot der Ablagerung
unvorbehandelter Abfälle nicht überall ernst genommen
wird. Viele Akteure, die jetzt handeln müssten, damit die
nötigen Vorbehandlungsanlagen bis 2005 geschaffen
sind, verlassen sich stattdessen darauf, dass der Bundes-
regierung im Jahr 2005 mangels ausreichender Vorbe-
handlungskapazitäten nichts anderes übrig bleiben wird,
als doch wieder Ausnahmen zuzulassen. Danach geht von
dem Verbot gegenwärtig ein zu schwacher Anreiz aus, die
nötigen Investitionen in Vorbehandlungsanlagen tatsäch-
lich in Angriff zu nehmen (näher dazu Tz. 1014 ff.).

4.1.4.2.4 30. Verordnung zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz

789. Mit der 30. Verordnung zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz sind erstmals emissionsseitige Anforderun-
gen speziell für die mechanisch-biologische Restmüllbe-
handlung statuiert worden. Wie im Abschn. 4.4.2.2 im
Einzelnen dargestellt, sind die Unterschiede zwischen den
Standards für die mechanisch-biologische und denen für
die thermische Abfallbehandlung damit deutlich reduziert
worden.

4.1.4.2.5 Lücken und Vollzugsprobleme 

Fehlende europäische Verwertungsstandards

790. Die Harmonisierungswirkung der Deponie- und
der Verbrennungsrichtlinie ist nicht nur durch die Art und
Weise der Standardsetzung und durch aufschiebende 
Befristungen begrenzt. Beide Richtlinien erfassen auch
nur einen Teil der Entsorgungsvorgänge, bei denen unter-
schiedliche innereuropäische Standards und davon 
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abhängige Preisdifferenzen zum Problem werden können.
So erfasst die Abfallverbrennungsrichtlinie – zumindest
nach vorherrschender Auffassung – nicht den Einsatz von
Abfall als Reduktionsmittel in Hochöfen (BZL, 2001,
S. 37). Generell fehlt es bislang an einheitlichen, an-
spruchsvollen und konkreten europäischen Standards für
Abfallverwertungsanlagen, die nicht Verbrennungsanla-
gen sind. Von der IVU-Richtlinie, die eine Emissionsmin-
derung gemäß den besten verfügbaren Techniken ver-
langt, sind nur Anlagen zur Verwertung gefährlicher
Abfälle mit einer Kapazität von über 10 Mg pro Tag 
erfasst (s. Anhang 1 Nr. 5.1 IVU-RL). Eine Darstellung
der verfügbaren Techniken in Gestalt von BAT reference
notes ist in Angriff genommen, liegt aber bislang noch
nicht vor. 

Es fehlen außerdem europaweit verbindliche Standards
für den zulässigen Abfallinput bei Verwertungsmaßnah-
men. Wenn in einem europäischen Land beispielsweise
bei der Genehmigung der Abfallmitverbrennung in Ze-
mentwerken vorsorgeorientierte Anforderungen an den
zulässigen Abfallinput formuliert werden, in einem ande-
ren dagegen nicht, geht auch von solchen Anforderungs-
unterschieden ein problematischer Sog von Abfallströ-
men dorthin aus, wo die geringsten Anforderungen
gestellt werden. Gerade bei einer auch stofflichen Ver-
wertung, wie sie in Zementwerken stattfindet, sind Stan-
dards für den Abfallinput zur Begrenzung des Schadstoff-
transfers ins Verwertungsprodukt erforderlich. Hier fehlt
es auch innerhalb Deutschlands noch an den notwendigen
einheitlichen und allgemein verbindlichen Standards. Im-
merhin sind aber detaillierte, oft auch anspruchsvolle
Festlegungen in konkreten Genehmigungsverfahren üb-
lich (s. insbes. BOLWERK, 2001, S. 188 ff.). Das beste-
hende Standardisierungsdefizit sollte auf nationaler und
so weit wie möglich auch auf europäischer Ebene beho-
ben werden. Auf europäischer Ebene sind allerdings
Bemühungen von deutscher Seite, schadstoffbezogene
Mindeststandards als Kriterium für eine präzisere
europäische Abgrenzung zwischen Verwertung und Be-
seitigung einzubringen, bislang am Widerstand aller an-
deren EG-Mitgliedstaaten wie auch der Kommission ge-
scheitert (JARON und GRANER, 1999, S. 10; s. auch
Tz. 827). 

Notwendigkeit verbesserter Vollzugssicherung

791. Zu befürchten ist im Übrigen, dass die partielle An-
gleichung der Entsorgungsstandards, die mit der Depo-
nierichtlinie und der Abfallverbrennungsrichtlinie sowie
künftig hoffentlich durch weitere Rechtsakte bewirkt
werden soll, sich in der Praxis aufgrund von Umsetzungs-
und Vollzugsdefiziten nicht im angestrebten Umfang 
realisiert. Die Europäische Kommission stellt in ihrer
Mitteilung zum sechsten Umweltaktionsprogramm der
Gemeinschaft fest, dass auch schon die bisherigen
abfallbezogenen Vorschriften der EG in den Mitgliedstaa-
ten rechtlich und praktisch nur unzureichend umgesetzt
worden sind und dass „die Auswirkungen von Abfallwirt-
schaft und Abfalltransport ... somit in vielen Gebieten der
Gemeinschaft problematisch“ bleiben (Europäische
Kommission, 2001a, S. 57; s. auch Europäische Kommis-

sion 2001b, S. 56 ff.). Es ist deshalb im deutschen Inte-
resse, sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass
die Voraussetzungen für die Durchsetzung des europä-
ischen Abfallentsorgungsrechts europaweit verbessert
werden. Ein wichtiges, effizientes Instrument zur Voll-
zugsverbesserung sind auch auf europäischer Ebene Bür-
ger- und Verbandsklagerechte (vgl. Abschn. 2.3.3.5). 

Das europäische Recht ist in dieser Hinsicht bereits gegen-
wärtig großzügiger als das deutsche; es erkennt individuelle
Klagerechte der Bürger auf Einhaltung der europäischen
Umweltvorschriften unter weniger engen Voraussetzungen
an, als es der herkömmlichen deutschen Rechtsauffassung
entspricht (SCHOCH, 1999; WEGENER, 1998, jeweils
m. w. N.). Allerdings sind auch nach europäischem Recht
abfallrechtliche Vorschriften nicht einklagbar, soweit sie
allgemein-programmatischen Charakter haben. Als eine
Bestimmung von allgemein-programmatischem Charak-
ter hat der Europäische Gerichtshof im Fall „difesa della
cava“ Artikel 4 der Abfallrahmenrichtlinie eingestuft, der
die Mitgliedstaaten verpflichtet, sicherzustellen, dass bei
der Verwertung und Beseitigung von Abfällen die
menschliche Gesundheit nicht gefährdet wird und keine
Methoden und Verfahren verwendet werden, die die Um-
welt schädigen können (EuGH Rs. C-236/92, Slg. 1994, I –
S. 483 ff., Rn. 11 ff.). In derselben Entscheidung hat der
Gerichtshof aber auch deutlich gemacht, dass Bestim-
mungen einklagbar sind, die „den Erlass konkreter Maß-
nahmen oder diese oder jene Methode der Abfallbeseiti-
gung vorschreiben“ (ebd. Rn. 14). Dementsprechend ist
davon auszugehen, dass die potenziell gesundheitsrele-
vanten Entsorgungsstandards der Abfallverbrennungs-
und der Deponierichtlinie, die in ihren Erwägungsgrün-
den ebenfalls unter anderem auf den Gesundheitsschutz
Bezug nehmen und sich damit ausdrücklich eine
individualschützende Funktion zumessen, von betroffe-
nen Nachbarn vor den nationalen Gerichten aller EG-
Mitgliedstaaten im Klagewege durchgesetzt werden kön-
nen (s. auch GLINSKI und ROTT, 1999, S. 202 ff.). Dem
sollte Rechnung getragen werden durch vergleichbare
Klarstellungen in der 17. BImSchV und in der Abfall-
ablagerungsverordnung, die sicherstellen, dass deren 
Bestimmungen künftig als drittschützend und damit
einklagbar anerkannt werden. Europarechtlich geboten
und damit für die Gerichte verbindlich ist diese Anerken-
nung als drittschützend allerdings auch unabhängig von
ausdrücklicher Klarstellung. Die Bundesregierung sollte
darüber hinaus darauf dringen, dass im Zuge der Umset-
zung der Aarhus-Konvention ein breit angelegtes europä-
isches Verbandsklagerecht geschaffen und damit auch die
Durchsetzbarkeit des europäischen Abfallrechts gestei-
gert wird. 

Den Problemen des defizitären Vollzugs könnte und sollte
im Übrigen auch dadurch begegnet werden, dass die Mög-
lichkeit der Verbringung von Verwertungsabfällen an die
Einhaltung der europäischen Entsorgungsstandards ge-
koppelt wird (näher dazu Abschn. 4.1.5 und 4.1.6.3). Nur
so können auch die abfallwirtschaftlichen Probleme 
bewältigt werden, die sich im Zusammenhang mit der
Osterweiterung der EU ergeben (dazu ausführlich 
Abschn. 4.1.6.3.2). 
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4.1.4.3 Fehlsteuerungen durch Definition und
Zulässigkeitsvoraussetzungen der 
Verwertung 

792. Die gesetzlichen Regelungen des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes, die die Abgrenzung zwischen
Beseitigung und Verwertung steuern sollen, leiden daran,
dass die wirtschaftlichen und ökologischen Gesichts-
punkte, die für eine vernünftige Lenkung von Abfallströ-
men auf den einen oder anderen Entsorgungspfad relevant
sind, im Gesetz teilweise überhaupt nicht ausdrücklich,
teilweise aber auch unsystematisch gehäuft und willkür-
lich über unterschiedliche Vorschriften teils definitori-
scher, teils inhaltlich regelnder Art verstreut vorkommen,
sodass sich weder ein klares Bild von dem, was der Ge-
setzgeber eigentlich wollte, noch eine klare Systematik
der fälligen Prüfungs- und Abwägungsschritte ergibt. Ein
Problem liegt vor allem darin, dass mit dem Hauptzweck-
kriterium des § 4 Absatz 3 und 4 KrW-/AbfG wichtige
Gesichtspunkte, die den ökologischen Sinn oder Unsinn
einer Verwertung betreffen, nicht als Standards für die
Zulässigkeit der Verwertung, sondern bereits als Ele-
mente des Verwertungsbegriffs formuliert sind – dies
außerdem in recht unklarer Weise, sodass die abfallrecht-
liche Grundfrage, ob eine geplante Abfallnutzung über-
haupt eine Verwertung im Sinne des Gesetzes darstellt,
zugleich zur zentralen abfallrechtlichen Streitfrage ge-
worden ist (s. statt vieler DIECKMANN, 2000; DOLDE
und VETTER, 1999, jeweils m. w. N.). 

Eine durchsichtigere und für die Praxis leichter handhab-
bare Konzeption würde voraussetzen, dass deutlich unter-
schieden wird zwischen Verwertungsbegriff (Was ist eine
Verwertung?) und Voraussetzungen der Zulässigkeit der
Verwertung (Wann und wie darf verwertet werden?). 
Dabei wäre sinnvollerweise nicht der Verwertungsbegriff,
sondern die Zulässigkeitsvoraussetzungen und die Vor-
aussetzungen der Verwertungspflicht ökologisch an-
spruchsvoll zu fassen. Was den Verwertungsbegriff, also
die Voraussetzungen dafür, dass überhaupt von einer Ver-
wertungsmaßnahme gesprochen werden kann, angeht,
sollte es genügen, dass die betreffende Maßnahme im Ver-
gleich zur Beseitigung einen Ressourcenschonungsvorteil
hat. Die Zulässigkeit der Verwertung sollte an Standards
geknüpft werden, die sicherstellen, dass die Verwer-
tungsoption in ökologischer Hinsicht nicht oder nur in
Fällen, in denen dies ausnahmsweise durch besondere ge-
samtwirtschaftliche Vorteile der Verwertung gerechtfer-
tigt ist, schlechter abschneidet als die Beseitigungsoption.
Zugleich müsste ein deutlicher Beurteilungs- und Typi-
sierungsspielraum für konkretisierendes Verordnungs-
recht eingeräumt werden. 

793. Eine erneute Revision der Gesetzessystematik
steht zwar gegenwärtig nicht auf der politischen Agenda.
Gegen sie sprechen auf den ersten Blick auch die Anpas-
sungsschwierigkeiten, die jede tiefer greifende Umstel-
lung der Gesetzeslage für die Praxis bedeutet. Dies ist
zweifellos ein Gesichtspunkt, der für Kontinuität spricht,
nachdem eben erst die Schwierigkeiten der Umstellung
auf das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz einiger-
maßen bewältigt sind. Für eine Umstrukturierung spricht

aber die Notwendigkeit, die Struktur des deutschen Ab-
fallrechts der des europäischen anzupassen. Das europä-
ische Abfallrecht liegt bereits gegenwärtig insofern auf
der Linie der aus der Sicht des Umweltrates sinnvollen
Gesetzessystematik, als der Verwertungsbegriff des euro-
päischen Abfallrechts ökologisch weniger anspruchsvoll
gefasst ist als der des deutschen (Tz. 800) Zugleich fehlen
im europäischen Abfallrecht noch weitgehend die ökolo-
gisch anspruchsvollen Voraussetzungen für die Zulässig-
keit der Verwertung, die erforderlich sind, wenn die Ab-
fallverwertung nicht zu einer bloßen Flucht aus
anspruchsvollen europäischen und nationalen Standards
für die Abfallbeseitigung entarten soll. Dieser Zustand
schafft Probleme, an denen Deutschland aber nicht da-
durch etwas ändern kann, dass es an seinem anspruchs-
vollen Verwertungsbegriff festhält. Der anspruchslose
Verwertungsbegriff des europäischen Abfallrechts erlaubt
es den Mitgliedstaaten nicht, eine vernünftige Steuerung
der Abfallwirtschaft nach Belieben gerade auf dem Wege
der begrifflichen Abgrenzung von Verwertung und Besei-
tigung anzustreben (näher dazu Tz. 799). Ein wesentlicher
Grund für die unaufhörlichen Streitigkeiten über die rich-
tige Abgrenzung zwischen Abfallverwertung und Abfall-
beseitigung liegt gerade in den Reibungen, die sich daraus
ergeben, dass der Verwertungsbegriff des deutschen Ab-
fallrechts anders und anspruchsvoller konstruiert ist als
der des europäischen. Die vom Umweltrat empfohlene
strukturelle Anpassung würde deshalb auch für die Voll-
zugspraxis mehr Klärungsvorteile als Umstellungs-
probleme bringen.

Da dem europäischen Abfallrecht ein weiter Verwer-
tungsbegriff zugrunde liegt, wird sich möglicherweise
auch die grundlegende Weichenstellung des deutschen
Abfallrechts, nach der die kommunale Hausmüllverbren-
nung prinzipiell der Beseitigungsschiene zugeordnet
wird, aus europarechtlichen Gründen nicht halten lassen
(näher Tz. 800). Ohnehin hat diese Zuordnung im deut-
schen Rechtszusammenhang an Plausibilität verloren,
seitdem die Verbrennung gewerblicher Siedlungsabfälle
in kommunalen Verbrennungsanlagen als Verwertungs-
vorgang akzeptiert wird (Tz. 767 f.). Im Hinblick auf das
Europarecht ebenso wie im Hinblick auf innere Folge-
richtigkeit vorzuziehen wäre auch insoweit die oben
vorgeschlagene begriffliche Abgrenzung, die zur Folge
hätte, dass – vorbehaltlich der Einführung neuer definito-
rischer Standards für die energetische Verwertung
(Tz. 804) – die kommunale Abfallverbrennung mit Ab-
wärmenutzung grundsätzlich der Verwertung zuzuordnen
wäre. Dies würde allerdings zugleich die Abkoppelung
der nach deutschem Recht bestehenden Überlassungs-
pflichten von der Unterscheidung zwischen Beseitigung
und Verwertung erforderlich machen. Eine solche Abkop-
pelung macht aber nur Sinn, wenn parallel dazu die ab-
fallrechtliche Bedeutung der Unterscheidung zwischen
Beseitigung und Verwertung auch auf der Ebene des
europäischen Rechts in analoger Weise reduziert wird
(Abschn. 4.1.5). Entsprechende grundsätzliche Änderun-
gen der Struktur des europäischen Abfallrechts werden
aber, wenn überhaupt, dann erst auf längere Sicht reali-
sierbar sein. Für den Fall, dass der Europäische Gerichts-
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hof die kommunale Hausmüllverbrennung mit Abwärme-
nutzung als Verwertung einstufen sollte (Tz. 798), wäre
daher auf europäischer Ebene zunächst umso dringlicher
eine rechtliche Regelung erforderlich, die mit anspruchs-
volleren definitorischen Kriterien für die energetische
Verwertung diese klarer von der Beseitigung abgrenzt und
einem ökologisch nicht sinnvollen Verbrennungsabfall-
tourismus Grenzen setzt (Tz. 827, 834 f.).

4.1.5 Europarechtliche Rahmenbedingungen
und verbleibende Handlungsspielräume

4.1.5.1 Reichweite der mitgliedstaatlichen
Steuerungsmöglichkeiten in Bezug 
auf Verwertungsabfälle

Keine Geltung der Grundsätze der „Entsorgungs-
autarkie“ und „Nähe“ für Verwertungsabfälle

794. Abfall ist nach der Rechtsprechung des Europä-
ischen Gerichtshofs eine Ware, die der im EG-Vertrag ge-
währleisteten Warenverkehrsfreiheit unterliegt (EuGH
Rs. C-2/90 – Wallonien, Slg. I 1992, 4431, Tz. 24 ff.). Die
damit im Prinzip verbundene Freiheit des Abfallbesitzers,
Abfälle jeglicher Art innerhalb der Europäischen Union
frei zu handeln, kann aber mit Rücksicht auf die Beson-
derheiten der Ware „Abfall“, insbesondere mit Rücksicht
auf die besonderen umweltbezogenen Risiken des Um-
gangs mit Abfällen, eingeschränkt werden. Die insoweit
maßgeblichen Regelungen hat der europäische Gesetz-
geber insbesondere mit der Abfallverbringungsverord-
nung (259/93/EWG) getroffen. Nach dieser Verordnung
können die Mitgliedstaaten gegen die innereuropäische
grenzüberschreitende Verbringung von Abfällen aus be-
stimmten Gründen Einwände erheben. Die Verbringung
von Abfällen, die zur Beseitigung bestimmt sind, kann un-
ter anderem mit Rücksicht auf die Grundsätze der
„Entsorgungsautarkie“ und „Nähe“ verhindert werden.
Dies ermöglicht es den Mitgliedstaaten, für Beseitigungs-
abfälle die möglichst ortsnahe Entsorgung im eigenen
Land durchzusetzen. Gegen die Verbringung von Verwer-
tungsabfällen können dagegen die Gesichtspunkte der
Entsorgungsautarkie und Nähe nicht geltend gemacht
werden (EuGH Rs. C-304/94 – Dusseldorp, NVwZ 1998,
S. 1169 ff., Tz. 34).

Planungs-, transport- und personenbezogene
Einwände

795. Nach der bereits angeführten Dusseldorp-Ent-
scheidung des Europäischen Gerichtshofs (Tz. 794.) sind
die Grundsätze der Entsorgungsautarkie und Nähe in Be-
zug auf Verwertungsabfälle auch dann nicht anwendbar,
wenn die Umsetzung einer entsprechend ausgerichteten
mitgliedstaatlichen Abfallwirtschaftsplanung davon ab-
hängt. Auch in der Kopenhagen-Entscheidung des Euro-
päischen Gerichtshofs ist festgestellt worden, dass die Ab-
fallwirtschaftsplanung nicht genutzt werden kann, um
Verwertungsabfälle ausschließlich bestimmten Entsor-
gern zuzuweisen und sie dadurch von der Verbringung
auszuschließen, wenn von der Verbringung und auswärti-
gen Behandlung dieser Abfälle keine Gefahr ausgeht

(EuGH Rs. C-209/98 – Kopenhagen, ZUR 2000, S. 399 ff.,
Tz. 45 f., 90 ff.). Der nach der Verbringungsverordnung
an sich zugelassene Einwand, dass eine Verbringung nicht
in Einklang mit der Abfallrahmenrichtlinie und insbeson-
dere mit der dort vorgesehenen mitgliedstaatlichen Ab-
fallwirtschaftsplanung steht (Artikel 7 Abs. 4a 1. Spiegel-
strich AbfVerbrV), ist folglich nach der Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs nicht so zu verstehen, dass
eine Inlandsentsorgung für Verwertungsabfälle nach
Belieben über die Abfallwirtschaftsplanung durchgesetzt
werden könnte. Weitere für Verwertungsabfälle zugelas-
sene Einwände, die im Regelfall nicht eingreifen, betref-
fen Verstöße gegen Transportvorschriften, frühere illegale
Verbringungsaktivitäten der beteiligten Akteure und Ver-
stöße gegen internationale Übereinkommen (Artikel 7
Abs. 4a 2., 3. und 4. Spiegelstrich AbfVerbrV). 

Einwand der „fehlenden ökonomisch-ökologischen
Rechtfertigung“

796. Schließlich gestattet die Verordnung es auch noch,
einer Verbringung von Verwertungsabfall mit dem Ein-
wand entgegenzutreten, dass „der Anteil an verwertbarem
und nicht verwertbarem Abfall, der geschätzte Wert der
letztlich verwertbaren Stoffe oder die Kosten der Verwer-
tung und die Kosten der Beseitigung des nicht verwertba-
ren Anteils eine Verwertung unter wirtschaftlichen und
ökologischen Gründen nicht rechtfertigen“ (Artikel 7
Abs. 4a 5. Spiegelstrich AbfVerbrV). Dies wird üblicher-
weise als der Einwand der „fehlenden ökologisch-ökono-
mischen Rechtfertigung“ bezeichnet. Für die Annahme,
dieser Einwand erlaube es nur dem Bestimmungsstaat,
sich dagegen zur Wehr zu setzen, dass ihm durch die Ein-
fuhr von Verwertungsabfall mit geringem Anteil an ver-
wertbaren Stoffen unverhältnismäßige Beseitigungslasten
für die nicht verwertbaren Anteile aufgedrängt werden
(WINTER, 2001, S. 64), liefert die Verordnung keinen
Anhaltspunkt. Nach dem Wortlaut des Artikel 7 Abs. 4a
AbfVerbrV stehen alle aufgezählten Einwände sowohl der
zuständigen Behörde am Bestimmungsort als auch der zu-
ständigen Behörde am Versandort zu. Der Einwand kann
also von den Behörden jedes Mitgliedstaates nicht nur 
gegen die Einfuhr, sondern auch gegen den Export 
von Verwertungsabfällen geltend gemacht werden
(DIECKMANN, 1994, S. 337). Inhaltlich reicht der Ein-
wand aber weniger weit, als es die übliche Bezeichnung
vermuten lässt. Es lässt sich damit keineswegs jede Ver-
bringung verhindern, für die es aus der Sicht des Staates,
aus dem der Abfall verbracht werden soll, keine „ökono-
misch-ökologische Rechtfertigung“ gibt. Voraussetzung
ist nach dem klaren Wortlaut der Bestimmung vielmehr,
dass die ökonomisch-ökologische Rechtfertigungsfähig-
keit der Verbringung aus Gründen des Verwertbarkeits-
anteils, des Werts der verwertbaren Anteile, der Verwer-
tungskosten und/oder der Beseitigungskosten fehlt (VGH
Baden-Württemberg, Urt. v. 24. Juli 2001, Az. 10 
S 2294/99; in Juris veröffentlicht). Damit scheidet die Be-
rufung auf diesen Einwand aus, wenn das Problem des be-
treffenden Verwertungsvorgangs „nur“ darin besteht, dass
die Verwertung im Ausland beispielsweise wegen recht-
lich oder faktisch weniger anspruchsvoller dortiger Ent-
sorgungsstandards ökologisch unvorteilhaft ist. 
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Immerhin ist der so genannte Einwand der „fehlenden
ökonomisch-ökologischen Rechtfertigung“ im Prinzip
eine geeignete Grundlage, um die Verbringung von Ab-
fällen zu verhindern, deren geringe Nutzwerthaltigkeit in
keinem vernünftigen Verhältnis zum ökologischen und
ökonomischen Aufwand der Verwertung steht. Die Recht-
sprechung interpretiert diesen Einwand allerdings bislang
restriktiv. Probleme für die praktische Anwendung erge-
ben sich auch aus umstrittenen Verfahrensfragen (näher
REESE, 2000b, S. 414) sowie daraus, dass die relevanten
Sachverhaltsinformationen – unter anderem hinsichtlich
der relevanten Verwertungs- und Beseitigungskosten am
geplanten ausländischen Verwertungsort – innerhalb der
kurzen Einwendungsfrist von 30 Tagen nicht etwa vom
Abfallbesitzer, sondern von der zuständigen Behörde
beigebracht werden müssen (VGH Baden-Württemberg,
Urt. v. 24. Juli 2001, Az. 10 S. 2294/99; in Juris veröf-
fentlicht).

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass im Falle der Nut-
zung dieses Einwandes auch Schwierigkeiten auftreten
können, die mit der unterschiedlichen Konzeption des
deutschen und des europäischen Verwertungsbegriffs
(Tz. 827 ff.) zusammenhängen. Der Einwand der „fehlen-
den ökonomisch-ökologischen Rechtfertigung“ kann
nach europäischem Recht gerichtet werden gegen die Ver-
bringung von Abfällen zur Verwertung. Wenn eine
Behörde den Einwand erhebt, erkennt sie damit an, dass
es sich bei der geplanten Entsorgung um eine Verwertung
handelt – wenn auch um eine, die unter ökologisch-öko-
nomischen Gesichtspunkten nicht gerechtfertigt ist. Da-
raus ergeben sich Probleme für den Fall, dass der Besitzer
des betreffenden Abfalls anstelle der nicht zugelassenen
Verwertung im Ausland nun eine gleichartige Verwertung
im Inland ansteuert. Die Gesichtspunkte, die dem Ein-
wand der fehlenden ökologisch-ökonomischen Rechtfer-
tigung zugrunde liegen – geringer verwertbarer Anteil,
geringer Wert des verwertbaren Anteils, Sinn der Verwer-
tung unter Berücksichtigung der Verwertungs- und der
Beseitigungskosten – sind nach der Systematik des deut-
schen Abfallrechts schon in der Definition des Verwer-
tungsbegriffs untergebracht (Hauptzweckkriterium des 
§ 4 Abs. 3, 4 KrW-/AbfG), können also nur genutzt wer-
den, um den Verwertungscharakter einer Nutzung zu be-
streiten, nicht aber, um eine als solche anerkannte Ver-
wertung zu unterbinden. Nachdem die Behörde im
Rahmen der verbringungsrechtlichen Beurteilung einer
im Ausland beabsichtigten Verwertung anerkannt hat,
dass es sich um eine Verwertung handelt, müsste die zu-
ständige entsorgungspflichtige Körperschaft daher, wenn
der Abfallbesitzer nun stattdessen eine gleichartige Ver-
wertung im Inland anstrebt, wieder bestreiten, dass es sich
überhaupt um eine Verwertung handelt, um den betref-
fenden Abfall doch noch als Beseitigungsabfall reklamie-
ren zu können. Ein solcher Zickzackkurs bei der rechtli-
chen Einordnung gleichartiger Entsorgungsmaßnahmen
dürfte im Falle eines Rechtsstreits kaum erfolgreich zu
verteidigen sein. Mit der oben (Tz. 793) vorgeschlagenen
Umstrukturierung des deutschen Abfallrechts würde sich
dieses Problem lösen. Wenn Gesichtspunkte, die die öko-
nomisch-ökologische Rechtfertigung einer beabsichtig-

ten Verwertung betreffen, nicht zu einem erheblichen Teil
(Hauptzweckkriterium) in der Definition des Verwer-
tungsbegriffs untergebracht, sondern als Kriterien für die
Zulässigkeit der Verwertung formuliert würden, ließe sich
gestützt auf diese Zulässigkeitskriterien rechtssicher auch
die innerstaatliche Verwertung eines Abfalls unterbinden,
gegen dessen gleichartige Verwertung im Ausland der
Einwand fehlender ökonomisch-ökologischer Rechtferti-
gung erhoben worden ist. 

Begrenzte mitgliedstaatliche Lenkungsmöglichkeiten 

797. In Bezug auf Verwertungsabfälle besteht nach alle-
dem eine weit gehende, durch die Mitgliedstaaten nicht
beliebig einschränkbare europarechtliche Freiheit zum
Export innerhalb der EG. Der Umgang mit Abfällen, die
aus europarechtlicher Sicht als Verwertungsabfall zu klas-
sifizieren sind, ist dementsprechend durch die mit-
gliedstaatliche Abfallwirtschaftspolitik nur noch begrenzt
steuerbar. Die Reichweite der verbleibenden mitglied-
staatlichen Steuerungsmöglichkeiten hängt entscheidend
davon ab, wie Beseitigungs- und Verwertungsabfälle aus
europarechtlicher Sicht voneinander abzugrenzen sind.
Verschiedene Versuche, innerhalb des deutschen Abfall-
rechts die Abgrenzung zwischen Beseitigung und Ver-
wertung zu präzisieren und damit zugleich die Reichweite
der für Beseitigungsabfälle geltenden Überlassungs-
pflicht zu bestimmen, sind nicht zuletzt an Zweifeln hin-
sichtlich der Vereinbarkeit mit dem Europarecht geschei-
tert.

Laufende Verfahren beim Europäischen 
Gerichtshof – Schwierigkeiten der
Entscheidungsprognose

798. Derzeit sind beim Europäischen Gerichtshof
(EuGH) mehrere Verfahren anhängig, die zentrale Fragen
der Abgrenzung zwischen Verwertung und Beseitigung
und der mitgliedstaatlichen Regelungsmöglichkeiten in
Bezug auf Verwertungsabfälle betreffen:

– In Vorabentscheidungsverfahren aufgrund von Vorla-
gen österreichischer und niederländischer Gerichte
(Rs. C-6/00 und Rs. C-307-311/00) wird der Europä-
ische Gerichtshof darüber zu befinden haben, ob der
Bergversatz von Abfällen eine Verwertung im Sinne
des europäischen Abfallrechts darstellen kann. Die
Europäische Kommission hat die deutsche Praxis des
Bergversatzes als europarechtswidrig beanstandet
(Beschwerdeverfahren 98/4992; Mahnschreiben der
Kommission vom 30. April 1999, SG(99) D 30/31).
Die Schlussanträge des Generalanwalts liegen in die-
sem Verfahren inzwischen vor (Tz. 803).

– In einem von der Europäischen Kommission eingelei-
teten Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundes-
republik Deutschland (Rs. C-228/00), geht es um die
Frage, ob deutsche Behörden zu Recht Einwände ge-
gen die Verbringung bestimmter gemischter Gewerbe-
abfälle zur Verbrennung in belgische Zementwerke 
erheben und ob die in mehreren Bundesländern erlas-
senen Verwaltungsvorschriften zur Abgrenzung zwi-
schen energetischer Verwertung und Beseitigung mit
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dem europäischen Abfallrecht vereinbar sind. Von
deutscher Seite wird geltend gemacht, dass keine
energetische Verwertung vorliegt, wenn es sich um
Abfälle handelt, die nicht dem Heizwertkriterium des
§ 6 Abs. 2 KrW-/AbfG von 11 000 kJ entsprechen oder
problematische Verunreinigungen enthalten, oder
wenn bei der Verbrennung nicht mindestens ein Feue-
rungswirkungsgrad von 75 % erreicht wird. Die Kom-
mission ist demgegenüber der Auffassung, dass
Deutschland gegen das europäische Abfallrecht ver-
stößt, indem es den Verwertungsbegriff in dieser
Weise durch einschränkende Kriterien konkretisiert
(vgl. zur Rechtsprechung deutscher Gerichte in die-
sem Punkt SCHLÜTER, 2001, S. 393).

– In einem weiteren Vertragsverletzungsverfahren, das
die Europäische Kommission gegen Luxemburg an-
gestrengt hat (Rs. C-458/00), ist zu entscheiden, ob
luxemburgische Behörden den Export von Hausmüll
nach Frankreich zur Verbrennung in einer dortigen
Müllverbrennungsanlage unterbinden können. Nach
Auffassung Luxemburgs handelt es sich hier um eine
Verbringung zur Beseitigung, gegen die folglich der
Einwand der Entsorgungsautarkie und Nähe erhoben
werden kann. Die Kommission unterstützt dagegen
den Standpunkt des Exporteurs, dass es sich um eine
Verbringung zur Verwertung handele, da in der fran-
zösischen Müllverbrennungsanlage, in die der Abfall
verbracht werden soll, eine Abwärmenutzung stattfin-
det.

Besonders vom Ausgang der beiden zuletzt genannten
Verfahren (zur umstrittenen Frage des Bergversatzes
näher Tz. 803) hängt ab, inwieweit die Entwicklung der
Abfallwirtschaft künftig überhaupt noch durch um-
weltpolitische Entscheidungen auf nationaler Ebene ge-
staltbar ist. An der Entscheidung im Vertragsverletzungs-
verfahren gegen Deutschland hängt mindestens die
Reichweite der auf nationaler Ebene verbleibenden Steue-
rungsmöglichkeiten in Bezug auf Gewerbeabfälle. Im
Vertragsverletzungsverfahren gegen Luxemburg steht
noch mehr auf dem Spiel. Setzt sich in diesem Verfahren
die Kommission durch, könnte dies praktisch das Ende
der bisher im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ver-
ankerten Überlassungspflicht für Hausmüll und der ge-
samten von dieser Überlassungspflicht abhängigen bishe-
rigen Entsorgungsordnung bedeuten. Angesichts dieser
Bedeutung des Rechtsstreits ist nicht verständlich, dass
die Bundesregierung die Möglichkeit, dem Verfahren bei-
zutreten und die Rechtsauffassung Luxemburgs zu unter-
stützen, nicht genutzt hat.

Wie die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs
ausfallen werden, lässt sich nicht mit völliger Sicherheit
vorhersagen. Einerseits strebt das europäische Abfallrecht
erkennbar an bzw. geht davon aus, dass Verwertung im
Vergleich zur Beseitigung grundsätzlich die mit geringe-
ren Risiken für die Umwelt verbundene, umweltverträgli-
chere Entsorgungsoption darstellt. Nur mit dieser Voraus-
setzung lässt sich erklären und rechtfertigen, dass die
Abfallverbringungsverordnung für Beseitigungsabfälle
ein ganz anderes, strengeres, die Verbringung ins Ausland

sehr viel einschränkender reglementierendes rechtliches
Regime vorsieht als für Abfälle, die zur Verwertung 
bestimmt sind (vgl. auch Generalanwalt 2001b, Tz. 78).
Andererseits stellt das europäische Abfallrecht aber weder
durch entsprechend weit reichende Standards für die 
unterschiedlichen Verwertungsprozesse noch durch an-
spruchsvolle Definitionskriterien der Verwertung aus-
drücklich sicher, dass die vorausgesetzte größere
Umweltverträglichkeit der Verwertung auch tatsächlich
gegeben ist (Abschn. 4.1.4.2.5). Der erkennbare, deutlich
zum Ausdruck gebrachte Sinn und Zweck der euro-
päischen Rechtsgrundlagen auf der einen und ihr expliziter
Regelungsgehalt auf der anderen Seite stimmen also nicht
recht überein. Diese konzeptionelle Widersprüchlichkeit
eröffnet Spielraum für gegenläufige Auslegungen. Die 
europäische Rechtslage und die verbleibenden Hand-
lungsspielräume für die nationale Abfallpolitik sind daher
von Unsicherheiten geprägt. 

4.1.5.2 Mitgliedstaatliche Definitionskriterien
für die Abgrenzung zwischen 
Beseitigung und Verwertung

799. Inwieweit die EG-Mitgliedstaaten befugt sind, die
Abgrenzung zwischen Verwertung und Beseitigung durch
eigene Definitionskriterien zu steuern, ist umstritten.
Nach einer verbreiteten Auffassung sind solche mitglied-
staatlichen Abgrenzungen, insbesondere wenn dadurch
bislang praktizierte Verwertungen zugunsten der Beseiti-
gung ausgeschlossen werden, europarechtlich prinzipiell
problematisch (siehe z. B. LINHER, 2001a, S. 18; 
KRÄMER, 2000, S. 250; FRENZ, 1999, S. 305). Zwei-
fellos liegt ein Problem darin, wenn Konkretisierungs-
maßstäbe für die auch im europäischen Abfallrecht
zentrale Unterscheidung zwischen Beseitigung und Ver-
wertung auf der Ebene der Mitgliedstaaten jeweils nach
eigenen umweltpolitischen Vorstellungen entwickelt wer-
den und damit zwangsläufig unterschiedlich ausfallen
(KRÄMER, 2001, S. 81). Das bedeutet aber nicht, dass
die Abgrenzung zwischen Verwertung und Beseitigung
ausschließlich von europäischen Institutionen interpre-
tiert und konkretisiert werden dürfte. Solange eine ein-
deutige Abgrenzung bzw. verbindliche Interpretation auf
europäischer Ebene nicht vorliegt, bleibt gar nichts ande-
res übrig, als die bislang undeutliche Abgrenzung
zunächst auf mitgliedstaatlicher Ebene zu interpretieren.
Dabei haben die Mitgliedstaaten aber keinen politischen
Spielraum. Da die Zulässigkeit von Abfallexporten in der
EG-Abfallverbringungsverordnung geregelt ist und die
Verordnung dabei auf die Unterscheidung zwischen Ver-
wertung und Beseitigung abstellt, ist die Frage, ob ein Ab-
fall als Verwertungsabfall ungehindert exportiert werden
darf oder ob das Ursprungsland ihn als Beseitigungsabfall
einstufen und auf dieser Grundlage den Export verhindern
kann, nach europarechtlichen Maßstäben zu beantworten.
Für die Abgrenzung zwischen Beseitigung und Verwer-
tung ist insofern das europäische Recht maßgeblich. Mit-
gliedstaatliche Verwertungskriterien sind also zulässig in-
soweit, und nur insoweit, als sie den europäischen
Verwertungsbegriff in zutreffender Weise konkretisieren,
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d. h. nur Begriffsinhalte explizit machen, die der Sache
nach auch bereits im europäischen Verwertungsbegriff
enthalten sind.

4.1.5.2.1 „Minimalauslegung“ des europäischen
Verwertungsbegriffs und Hausmüll-
entsorgung

800. Dem Wortlaut der unmittelbar auf die Verwertung
bezogenen europäischen Regelungen nach ist der europä-
ische Verwertungsbegriff in ökologischer Hinsicht voll-
kommen anspruchslos. Für das Vorliegen einer energeti-
schen Verwertung werden keine anderen expliziten
Anforderungen aufgestellt als die, die sich aus der Auf-
listung der verschiedenen Verwertungsverfahren im An-
hang II B der Abfallrahmenrichtlinie (75/442/EWG) er-
geben. Danach muss es sich um eine „Hauptverwendung
als Brennstoff oder andere Mittel der Energieerzeugung“
handeln (Anhang II B, unter R 1). Die Kommission inter-
pretiert dies im Vertragsverletzungsverfahren gegen
Deutschland dahin gehend, dass es für die Einstufung ei-
ner Abfallverbrennung als Verwertung genügt, wenn der
verbrannte Abfall überhaupt einen positiven Heizwert hat,
der genutzt wird (Europäische Kommission, 2000b,
S. 19). Irgendwelche weiteren, beispielsweise die ökolo-
gische Sinnhaftigkeit betreffenden Anforderungen an das
Vorliegen einer Verwertung stellt nach dieser Auffassung
das europäische Abfallrecht nicht, sodass es hier auch für
die Mitgliedstaaten nichts weiter zu konkretisieren gibt.
Konsequenterweise wäre nach dieser Minimalauslegung
auch die beabsichtigte Verbrennung von Hausmüll in ei-
ner ausländischen Müllverbrennungsanlage mit Abwär-
menutzung, die im Vertragsverletzungsverfahren gegen
Luxemburg (Tz. 798) zur Diskussion steht, als Ver-
wertung einzustufen. 

Die von der Kommission zugrunde gelegte weite Ausle-
gung des Verwertungsbegriffs wird auch in der Literatur
überwiegend als richtig angesehen (s. BOTHE und
SPENGLER, 2001, S. 65 ff.; SCHERER-LEYENDECKER,
1999, S. 595 f.). Es gibt allerdings auch Gründe, die ge-
gen sie sprechen. Die von der Kommission befürwortete
Interpretation führt zu dem merkwürdigen Ergebnis, dass
für den Bereich der Abfallverbrennung die Unter-
scheidung zwischen Verwertung und Beseitigung prak-
tisch in sich zusammenfällt: Da das europäische 
Abfallrecht eine Nutzung der entstehenden Verbren-
nungsenergie für jede Form der Abfallverbrennung vor-
schreibt (Tz. 785), gäbe es nach dieser Interpretation
überhaupt keine Verbrennung mehr, die nicht als Verwer-
tung einzustufen wäre. Dieses Ergebnis passt schlecht zur
Systematik der Abfallrahmenrichtlinie. Diese enthält ne-
ben der im Anhang II B aufgeführten Liste der
Verwertungsverfahren auch eine Liste der Beseitigungs-
verfahren, in der unter anderem die „Verbrennung an
Land“ aufgeführt ist (Anhang II B, unter D 10). Die Ab-
fallrahmenrichtlinie geht also offenbar davon aus, dass
neben der energetischen Verwertung auch noch eine als
Beseitigung einzustufende Abfallverbrennung existiert. 

Auch die Konsequenzen für die nationalen Entsorgungs-
ordnungen sprechen, wenn nicht gegen die Richtigkeit der
„Minimalauslegung“ des Verwertungsbegriffs, so doch

zumindest gegen eine Interpretation der Abfallverbrin-
gungsverordnung, die den Mitgliedstaaten auf Verwer-
tungsabfälle im Sinne der Minimalauslegung kaum noch
einen Zugriff ermöglicht. Das europäische Abfallrecht
setzt voraus, dass es eine relevante Kategorie von Abfäl-
len gibt, die nach den Prinzipien der Entsorgungsautarkie
und Nähe nahe der Anfallstelle im Inland zu beseitigen
sind, für deren Entsorgung demgemäß in jedem Mitglied-
staat ein Netz von geeigneten Beseitigungsanlagen vor-
zuhalten ist (Artikel 5 AbfallrahmenRL), und deren Ver-
bleib im Inland der jeweilige Mitgliedstaat erzwingen
kann (Artikel 4 Abs. 3 a AbfVerbrVO). Folgt man der
Auslegung der Kommission, dann gibt es, jedenfalls nach
den Regelungen der Abfallverbringungsverordnung,
praktisch keine relevanten Abfallmengen mehr, auf deren
Verbleib im Inland ein Mitgliedstaat bestehen kann. Ins-
besondere könnten innerhalb der EU nicht nur haus-
müllähnliche Gewerbeabfälle, sondern auch sämtlicher
Hausmüll im Prinzip nach Belieben des jeweiligen Ab-
fallbesitzers zur „Verwertung“ ins Ausland exportiert
werden. Eine Auslegung des europäischen Abfallrechts,
die in dieser Weise den Prinzipien der Entsorgungsautar-
kie und Nähe den Boden entzieht, ist unvereinbar mit dem
EG-verfassungsrechtlichen Grundsatz, in dem diese Prin-
zipien ihre Wurzel haben, nämlich dem Grundsatz, dass
Umweltbeeinträchtigungen an ihrem Ursprung zu
bekämpfen sind (Artikel 174 Abs. 2 Satz 2 EGV; zu die-
ser EG-vertraglichen Verankerung s. EuGH Rs. C-2/90,
Slg. I 1992, 4431 – Wallonien, Tz. 34). 

Interpretationen, die einen innereuropäischen „Verwer-
tungs“abfalltourismus ohne jede Rücksicht auf ökologi-
sche Gesichtspunkte entfesseln würden, sind auch mit
dem Sinn und Zweck des europäischen Abfallrechts nicht
vereinbar. Der hohe Stellenwert, den das Europarecht der
Abfallverwertung einräumt, und die strengeren Beschrän-
kungen, denen der Umgang mit Beseitigungsabfällen un-
terliegt, fußen auf der Annahme, dass Verwertung norma-
lerweise die auch unter Umweltschutzgesichtspunkten
vorzugswürdige Option ist. Das europäische Abfallrecht
kann und muss daher so interpretiert werden, dass diese
Annahme nicht völlig ad absurdum geführt wird. 

Speziell für die Hausmüllentsorgung hat der Europäische
Gerichtshof auch bereits anerkannt, dass es sich hier um
eine im Allgemeininteresse liegende Aufgabe handelt, die
„möglicherweise durch das Angebot von Dienstleistun-
gen der Müllabfuhr, das zur Gänze oder zum Teil private
Unternehmen den Bürgern machen, nicht in dem Maß er-
füllt werden (kann), das aus Gründen der öffentlichen Ge-
sundheit und des Umweltschutzes für erforderlich gehal-
ten wird“, sodass die Mitgliedstaaten sie „von Behörden
wahrnehmen lassen“ dürfen (EuGH Rs. C-360/96 – BFI
Holding, Slg. 1998 I, S. 6821, 6866). 

801. All dies lässt erwarten, dass der Europäische Ge-
richtshof die Rechtsauffassung der Kommission nicht in
vollem Umfang übernehmen und insbesondere die Mög-
lichkeit der Mitgliedstaaten aufrechterhalten wird, Haus-
müll einer Überlassungspflicht zu unterwerfen, die auch
gegen Exportwünsche durchsetzbar ist. Erreichen könnte
der Europäische Gerichtshof dies einerseits mit einer 
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ökologisch anspruchsvolleren Definition des Verwertungs-
begriffs, als ihn die Kommission vertritt. Wie ausgeführt,
liefert die Systematik des europäischen Abfallrechts dafür
gewisse Anhaltspunkte (Tz. 800). Die Anreicherung des
europäischen Verwertungsbegriffs mit Anforderungen,
die in der Abfallrahmenrichtlinie und den anderen euro-
päischen Regelwerken nicht ausdrücklich benannt, 
sondern allenfalls mit deren Systematik und Zweck be-
gründbar sind, wirft allerdings Ableitungs- und Begren-
zungsprobleme auf: Jenseits der von der Kommission ver-
tretenen Minimalauslegung geben die europäischen
Rechtstexte keine klare begriffliche Abgrenzungslinie
zwischen Verwertung und Beseitigung her. 

802. Denkbar ist daher auch, dass der Europäische Ge-
richtshof vom begrifflichen Ansatz her der Kommission
folgen, d. h. von einem weiten, ökologisch anspruchslo-
sen Verwertungsbegriff ausgehen, zugleich aber den Mit-
gliedstaaten die Möglichkeit zugestehen oder zumindest
nicht ausdrücklich verschließen wird, die Überlassung
von Hausmüll an entsorgungspflichtige Körperschaften
im Inland durchzusetzen. Um den Verbleib von Hausmüll
im Inland sicherzustellen, steht den Mitgliedstaaten 
einerseits grundsätzlich die Möglichkeit offen, gegen eine
Verbringung ins Ausland im Einzelfall den Einwand 
der fehlenden ökonomisch-ökologischen Rechtfertigung
nach der Verbringungsverordnung zu erheben. Dieser
Einwand dürfte insbesondere dann begründet sein, wenn
Abfall, der im Inland auf der Grundlage bestehender
Überlassungspflichten einer Hausmüllverbrennung mit
Abwärmenutzung zuzuführen wäre, stattdessen zu einer
Verbrennung mit Abwärmenutzung ins Ausland verbracht
werden soll. In Deutschland kann dieser Einwand der feh-
lenden ökonomisch-ökologischen Rechtfertigung aller-
dings erst nach einer entsprechenden Umstrukturierung
des deutschen Abfallrechts uneingeschränkt genutzt wer-
den (Tz. 796). 

Darüber hinaus kommt in Betracht, dass der Europäische
Gerichtshof den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zuge-
steht, die Überlassung von Hausmüll an die entsorgungs-
pflichtigen Körperschaften als eine – auch von Artikel 86
Abs. 2 EGV gedeckte – weiter gehende Umweltschutz-
maßnahme im Sinne des Artikel 176 EGV anzuordnen.
Ob Artikel 176 EGV Verbringungsbeschränkungen über
die Einwendungsmöglichkeiten der Abfallverbringungs-
verordnung hinaus zulässt, ist umstritten (verneinend 
KRÄMER, 2000, S. 254; bejahend WINTER, 2001,
S. 67). Mit Rücksicht auf das vorrangige EG-Vertrags-
recht muss diese Frage bejaht werden. Zwar könnte die
Verbringungsverordnung für sich genommen dahin ge-
hend interpretiert werden, dass der Katalog der zulässigen
Einwände gegen eine Verbringung von Verwertungsabfäl-
len abschließenden Charakter hat, eine darüber hinausge-
hende Beschränkung der Verbringungsmöglichkeiten also
nicht zulässig sein soll. Die Verordnung darf aber nicht
ohne Berücksichtigung des EG-Vertragsrechts ausgelegt
werden. Dieses bestimmt in Artikel 176 EGV, dass bei
Rechtsakten, die auf die Umweltkompetenzen des EG-
Vertrages gestützt sind, die Mitgliedstaaten weiter ge-
hende Schutzmaßnahmen ergreifen dürfen. Da die Nor-
men des EG-Vertrags höherrangig sind, steht es dem

einfachen Richtlinien- oder Verordnungsrecht nicht frei,
sich einen abschließenden Charakter in dem Sinne bei-
zulegen, dass weiter gehende Schutzmaßnahmen, die
durch Artikel 176 EGV zugelassen sind, ausgeschlossen 
werden. Allerdings müssen mitgliedstaatliche Verbrin-
gungsbeschränkungen, die über die Regelungen der 
Abfallverbringungsverordnung hinausgehen, mit den
Grundfreiheiten des EG-Vertrages – konkret: mit der
Warenverkehrsfreiheit – vereinbar sein.

803. Die Position des Europäischen Gerichtshofs in die-
ser Frage ist unklar. Der Gerichtshof hat Verbringungsbe-
schränkungen, die über die Regelungen der Verbrin-
gungsverordnung hinausgehen, zwar bislang noch in
keinem konkreten Fall gebilligt, zugleich aber für den
Fall, dass zwingende Gründe des Umweltschutzes sie er-
fordern, die Möglichkeit dazu nicht ausgeschlossen
(EuGH Rs. C-203/96 – Dusseldorp, NVwZ 1998,
S. 1169 ff., Tz. 35 ff.; vgl. auch EuGH Rs. C-209/98 – 
Kopenhagen, ZUR 2000, S. 399 ff., Tz. 44 ff.; WINTER,
2001, S. 67). In seinem Urteil vom 13. Dezember 2001 in
der Rechtssache C-324/99 (Daimler Chrysler) hat der Ge-
richtshof zwar, bezogen auf die in der Verbringungsver-
ordnung zugelassenen Einwände gegen eine Verbringung
von Beseitigungsabfällen innerhalb der EU, festgestellt,
dass die betreffende Regelung abschließenden Charakter
hat, weitere Einwände also nicht zulässig sind (Rs.
C-324/99, Tz. 50); dasselbe ist dementsprechend auch für
die zugelassenen Einwände gegen eine Verbringung von
Verwertungsabfällen anzunehmen. Diese Aussage dürfte
aber ausschließlich auf die Interpretation des Verord-
nungstextes zu beziehen sein, nicht dagegen auf die
Frage, ob über die Regelungen der Verordnung hinaus
mitgliedstaatliche Regelungen auf der Grundlage des Ar-
tikel 176 EGV zulässig sind. Wie die Schlussanträge des
Generalanwalts, denen der Gerichtshof üblicherweise
folgt und auch in diesem Fall gefolgt ist, ausdrücklich
klarstellen, stand die Frage, ob Artikel 176 EGV weiter
gehende als die in der Verordnung vorgesehenen Be-
schränkungen zulässt, in diesem Fall nicht zur Entschei-
dung (Generalanwalt, 2001a, Tz. 56). Die Ausführungen
im Urteil können daher auch nicht als Antwort auf diese
Frage interpretiert werden. In Bezug auf Hausmüll beste-
hen evidenterweise die geforderten zwingenden Gründe
für Regelungen, die den einzelnen Hausmüllerzeuger 
daran hindern, seinen Hausmüll je für sich verwertungs-
halber zu exportieren. Die Freiheit der Hausmüllerzeuger,
ihre Abfälle innerhalb der EG zur Verwertung zu verbrin-
gen, darf daher durch eine Überlassungspflicht beschränkt
werden. Dies vorausgesetzt, sind die Mitgliedstaaten 
europarechtlich auch nicht daran gehindert, die Überlas-
sungspflicht, zu deren Einführung sie berechtigt sind, als
Pflicht zur Überlassung an entsorgungspflichtige öffentli-
che Körperschaften auszugestalten. 

Weniger wahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen ist,
dass der Europäische Gerichtshof exportbeschränkende
Überlassungspflichten auch für hausmüllähnliche Ge-
werbeabfälle oder Abfälle, die wegen stark wechselnder
Zusammensetzung und potenziell stark schwankender
Schadstoffbelastung ähnliche Probleme wie der Hausmüll
aufwerfen, billigen wird (Tz. 805 ff.).
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Aufschlussreich für die Frage, wie sich die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs voraussichtlich
entwickeln wird, sind die kürzlich vorgelegten Schluss-
anträge des Generalanwalts vom 15. November 2001 in
der Rechtssache C-6/00, die die Verbringung von Abfäl-
len zum Bergversatz betrifft. Der Generalanwalt geht hier
von einem in ökologischer Hinsicht anspruchslosen Ver-
wertungsbegriff aus; als Verwertung soll der Bergversatz
von Abfällen bereits dann gelten, wenn die Abfälle an die
Stelle anderer Stoffe treten, die bei Nichteinsatz von Ab-
fällen verwendet werden würden, d. h. wenn z. B. aus
sicherheits- oder bergtechnischen Gründen in jedem Fall
– gegebenenfalls mit anderem Material als mit Abfällen –
eine Verfüllung des betreffenden Bergwerkshohlraums er-
folgen muss (Generalanwalt, 2001b, Tz. 86). Andererseits
wird aber deutlich gemacht, dass der Zweck der Verbrin-
gungsverordnung gerade darin besteht, „ein harmonisier-
tes System von Verfahren bereitzustellen, mit denen der
Umlauf der Abfälle begrenzt werden kann, um den Schutz
der Umwelt sicherzustellen“ (Generalanwalt, 2001b,
Tz. 50). Unter anderem mit Verweis auf den Einwand der
fehlenden ökonomisch-ökologischen Rechtfertigung
(Tz. 796) hebt der Generalanwalt hervor, dass der im eu-
ropäischen Abfallrecht festgelegte Vorrang der Ver-
wertung „nicht heißt, dass jede beabsichtigte Verwertung
zu genehmigen ist. Die Rechtmäßigkeit der Verwertung
steht nämlich ihrerseits unter dem Vorbehalt der vor-
rangigen Belange des Umweltschutzes“ (Generalanwalt,
2001b, Tz. 68). Angesichts des üblicherweise großen Ein-
flusses der Schlussanträge des Generalanwalts auf die
Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs kann in
diesen Ausführungen eine Bestätigung der Vermutung ge-
sehen werden, dass der Gerichtshof zwar einerseits den
Verwertungsbegriff ökologisch anspruchslos definieren,
zugleich aber den Mitgliedstaaten nicht die Möglichkeit
versperren wird, Verbringungen zu unterbinden, wenn
dargelegt werden kann, dass sie bei Abwägung der rele-
vanten wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkte
(Tz. 779, Abschn. 4.1.2) nicht sinnvoll sind. 

4.1.5.2.2 Heizwert-, Energieeffizienz- und
Schadstoffkriterien

804. Dass der Gerichtshof für den europäischen Ver-
wertungsbegriff anspruchsvolle quantitativ bestimmte
Heizwert-, Schadstoff- oder Energieeffizienzkriterien for-
mulieren und damit die Festlegung anspruchsvoller der-
artiger Kriterien auf mitgliedstaatlicher Ebene billigen
wird, ist aus den bereits angesprochenen Gründen nicht zu
erwarten. Dass Abfall überhaupt einen positiven Heizwert
haben muss, um verwertet werden zu können, ist aner-
kannt (Tz. 800). Die Auffassungen darüber, wie hoch die-
ser Heizwert sein muss, damit von einer Verwertung die
Rede sein kann, gehen allerdings innerhalb Europas weit
auseinander. Frankreich beispielsweise begnügt sich mit
einem Heizwert von 5 000 kJ pro kg. Angesichts dieser
Auffassungsunterschiede kann als ausgeschlossen gelten,
dass der Europäische Gerichtshof das anspruchsvolle
deutsche Heizwertkriterium des § 6 Abs. 2 KrW-/AbfG
übernimmt. Ohnehin ist ein hoher Heizwert für den öko-
logischen Sinn oder Unsinn einer Verwertungsmaßnahme

kein besonders geeigneter Pauschalmaßstab. Mit einer
Konkretisierung des europäischen Verwertungsbegriffs
durch anspruchsvolle Heizwert-, Energieeffizienz- und
Schadstoffkriterien würde der Europäische Gerichtshof
im Übrigen das europäische Abfallrecht zumindest vor-
läufig, d. h. vorbehaltlich eines grundsätzlichen gesetzge-
berischen Umbaus, auf die Option festlegen, die ökologi-
sche Vertretbarkeit der Abfallverwertung weitestgehend
schon im Begriff der Verwertung und nicht durch die Fest-
legung anspruchsvoller Standards für die Verwertung zu
gewährleisten. Diese Option ist aber bislang in der Syste-
matik des europäischen Abfallrechts nicht angelegt, sie ist
rechtspolitisch innerhalb der EG umstritten (Tz. 827), und
sie ist auch nicht die vorzugswürdige (Abschn. 4.1.6). 

4.1.5.3 Überlassungspflichten für Abfall-
gemische und Getrennthaltungs-
pflichten

805. Die mit regional und international unterschiedli-
chen Umweltschutzniveaus zusammenhängenden erheb-
lichen Unterschiede in den Entsorgungspreisen schaffen
gegenwärtig einen starken Anreiz, gewerbliche Verwer-
tungs- und Beseitigungsabfälle zu vermischen oder von
vornherein vermischt anfallen zu lassen, weil auf diese
Weise erreicht werden kann, dass das entstandene Ge-
misch insgesamt als Verwertungsabfall eingestuft wird
und damit nicht mehr der örtlichen entsorgungspflichti-
gen Körperschaft zur Beseitigung überlassen werden
muss, sondern zur Sortierung an Standorte mit niedrige-
ren Entsorgungsstandards und entsprechend niedrigeren
Beseitigungskosten für die nicht verwertbaren Anteile des
Gemischs verbracht werden darf (Tz. 763). Selbst wo es
bei einer von den Beseitigungskosten abstrahierenden Be-
trachtungsweise auch betriebswirtschaftlich sinnvoll
wäre, verwertbaren Abfall von Beseitigungsabfall ge-
trennt zu halten, entfällt so die einzelwirtschaftliche Ver-
anlassung dazu. Dieser kontraproduktiven Anreizstruktur
sollte in erster Linie durch Angleichung der Entsorgungs-
standards und ihres praktischen Vollzugs entgegenge-
wirkt wird (Tz. 790 f.). Da dies aber nur begrenzt in der
Hand des deutschen Gesetzgebers liegt, muss auch nach
anderen Korrekturmechanismen gesucht werden.

4.1.5.3.1 Überlassungspflichten für Mischab-
fälle

Pauschallösungen mit weit gehender
Überlassungspflicht

806. Die gedanklich nahe liegende Möglichkeit, Gemi-
sche aus verwertbarem und beseitigungsbedürftigem 
Abfall bzw. die für die Nutzung des verwertbaren Teils
erforderlichen Sortier- und sonstigen Trennvorgänge
prinzipiell der Beseitigung zuzuordnen, scheidet nach
geltendem Recht aus (Tz 810; NIESEL und WIESMANN,
2000, S. 379 f.; KLAGES, 2001, S. 9 f., m. w. N.). 
Entsprechende Rechtsänderungen wären auch weder
europarechtskonform noch umweltpolitisch sinnvoll.
Schematische Zuordnungen etwa anhand des jeweils über-
wiegenden Anteils oder, wie in einigen Bundesländern
praktiziert, anhand bestimmter relativ hoch angesetzter
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Prozentsätze (s. DIECKMANN, 2000, S. 70, m. w. N.)
sind ebenfalls mit geltendem deutschem und europä-
ischem Recht nicht vereinbar (DIPPEL, 2000, S. 52;
GIESBERTS, 1999, S. 605) und auch von der Sache her
problematisch, weil der Anteil verwertbarer und unver-
wertbarer Abfälle in einem Gemisch über die ökologische
und ökonomische Vorzugswürdigkeit des einen oder
anderen Entsorgungspfads wenig aussagt. 

Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle 

807. Eine Reihe von Vorschlägen, die sich bislang nicht
haben durchsetzen können, zielt darauf, hausmüllähnliche
Gewerbeabfälle und von ihrer Problematik her ver-
gleichbare – wechselnd zusammengesetzte und wech-
selnd schadstoffhaltige – Abfälle in mehr oder weniger
weit gehendem Umfang der kommunalen Beseitigung
zuzuweisen. Dabei wurden im Einzelnen unterschiedliche
Abgrenzungsstrategien verfolgt. 

Nach dem Abgrenzungspapier der Länderarbeitsgemein-
schaft Abfall aus dem Jahr 1997 war vorgesehen, hetero-
gen oder wechselnd zusammengesetzte Abfälle, die ver-
schiedene Schadstoffe enthalten können, grundsätzlich
von der energetischen Verwertung auszuschließen
(LAGA, 1997, Nr. 6.2.2.2). 

Der Ansatz des in einer Bund-Länder-Arbeitsgemein-
schaft erarbeiteten so genannten Konsenspapiers vom 
November 1997 geht dahin, bei Mischabfällen von stark
wechselnder Zusammensetzung und potenziell stark
schwankender Schadstoffbelastung die thermische Be-
handlung grundsätzlich als Beseitigung einzustufen, wenn
sie ohne eine Sortierung oder sonstige verwertungsorien-
tierte Vorbehandlung erfolgt (BUND/LÄNDER-AG,
1997, Abschn. 3 Nr. 2.1.2.3). 

Die länderoffene Arbeitsgemeinschaft, die von der
54. Umweltministerkonferenz am 6./7. April 2000 mit der
Erarbeitung von Vorschlägen zur Änderung des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes beauftragt wor-
den war, hat eine Listenlösung erarbeitet, nach der eine
Reihe mengenmäßig bedeutsamer Mischabfälle aus dem
gewerblichen Bereich prinzipiell überlassungspflichtig sein
soll (s. i. E. GASSNER, et  al., 2000, S. 14 ff.). Nach einem
Gespräch mit Vertretern der Europäischen Kommission
wurde auf Bundesebene beschlossen, diesen Vorschlag
wegen europarechtlicher Bedenken nicht weiter zu ver-
folgen. Nach wie vor ist er aber im politischen Gespräch.
So hat z. B. im darauf folgenden Jahr die SPD-AG Um-
welt noch einmal eine ähnliche Listenlösung erwogen
(SPD-AG Umwelt, 2001), die aber nicht in einen entspre-
chenden ausgearbeiteten Gesetzgebungsvorschlag mün-
dete.

Bei einer rein auf die deutschen Verhältnisse und das
deutsche Recht fixierten Betrachtungsweise spricht vieles
für die Vorschläge der Bund-Länder-AG und der länder-
offenen Arbeitsgemeinschaft. Beide Vorschläge wären im
Prinzip geeignet, die eingangs dargestellten Fehlentwick-
lungen im Bereich der Gewerbemüllentsorgung zu korri-
gieren. Die von der Bund-Länder-AG vorgenommene Zu-
ordnung, die von ihrer Problematik her hausmüllähnliche

Abfälle demselben Entsorgungsregime wie Hausmüll zu-
weist, ist im Ergebnis abwägungskonsistent und ent-
spricht der entstehungsgeschichtlichen Intention des deut-
schen Gesetzgebers (DOLDE und VETTER, 1999, S. 96,
m. w. N.; s. auch SRU, 1994, S. 322 f.). Die im Anschluss
an die 54. Umweltministerkonferenz vorgeschlagene Lis-
tenlösung ist weniger deutlich von dem Anliegen einer
ökologisch vernünftigen Verwertungssteuerung und deut-
licher von dem Bemühen geprägt, die Auslastung der
kommunalen Anlagen sicherzustellen. Auch wenn man
sich deshalb über die einzelnen Elemente der Auflistung
streiten kann, hat die listenförmige Spezifizierung der
Gewerbeabfälle, die überlassungspflichtig sein sollen,
aber jedenfalls den Vorzug großer Einfachheit und Prakti-
kabilität im Vollzug. Dieser Vorzug ist von kaum zu über-
schätzender Bedeutung. 

Europarechtliche Grenzen: unscharf

808. Das Problem liegt wiederum beim Europarecht.
Die Grenzen sind hier enger gesteckt, als das aus kom-
munaler Sicht wünschenswert wäre. Der vom Europä-
ischen Gerichtshof bislang anspruchslos interpretierte 
europäische Verwertungsbegriff (Tz. 800) erlaubt es
nicht, die Nutzung eines in seiner wechselnden Zusam-
mensetzung problematischen Mischabfalls grundsätzlich
als Beseitigungsabfall einzustufen, dessen Export nach
der Abfallverbringungsverordnung ohne weiteres unter
Berufung auf das Näheprinzip verhindert werden kann.
Auch die vorgeschlagene Listenlösung ist aus diesem
Grund nicht ganz unproblematisch, denn die vorgeschla-
gene Überlassungspflicht impliziert für die aufgelisteten
Abfälle ein von eventuellen Verwertungsabsichten des
Abfallbesitzers unabhängiges Verbringungsverbot auch
für verwertbare Abfälle (für Europarechtswidrigkeit 
daher TETTINGER, 2000; für Europarechtskonformität,
aber ebenfalls mit Hinweis auf ein bestehendes Ri-
siko der Verwerfung durch den EuGH: GASSNER et al.
2000, S. 119). 

Eine den Export ausschließende Überlassungspflicht für
nach Herkunft, Zusammensetzung und/oder Schadstoff-
problematik hausmüllähnliche Gewerbeabfälle könnte als
über die Regelungen der Abfallverbringungsverordnung
hinausgehende Umweltschutzmaßnahme im Sinne des
Artikel 176 EGV zulässig sein. Angesichts der bisherigen
wettbewerbsorientierten Grundtendenz der EuGH-Recht-
sprechung zum Abfallrecht und des damit verbundenen
Bestrebens, dem freien grenzüberschreitenden Verkehr
von Abfällen zur Verwertung möglichst viel Raum zu ge-
ben, und im Hinblick auf die schon angesprochenen Ab-
grenzungsprobleme (Tz. 799 f.) ist allerdings fraglich, ob
und inwieweit auf Artikel 176 EGV gestützte Überlas-
sungspflichten für hausmüllähnliche oder sonstige ge-
mischte Gewerbeabfälle auch vor dem Europäischen Ge-
richtshof Bestand haben würden.

Eine tragfähige Grundlage für Überlassungspflichten in
Bezug auf hausmüllähnliche und/oder wechselnd zusam-
mengesetzte heterogene Gewerbeabfälle könnte die Aus-
nahmeregelung des Artikel 86 Abs. 2 EGV bieten, die es
den Mitgliedstaaten ermöglicht, für Dienstleistungen von
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allgemeinem wirtschaftlichen Interesse Dienstleistungs-
monopole zu begründen. Auch insoweit lässt die bisherige
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs aller-
dings keine sicheren Prognosen zu. Zwar hat der Ge-
richtshof anerkannt, dass die Anwendung des Artikel 86
Abs. 2 EGV (früher: Artikel 90 II EGV) auch für Gewer-
beabfälle zur Verwertung in Betracht kommt (EuGH Rs.
C 209/98 – Kopenhagen, ZUR 2000, S. 399 ff., Tz. 52 ff.;
EuGH Rs. C-203/96 – Dusseldorp, NVwZ 1998,
S. 1169 ff., Tz. 63 ff.). In der Kopenhagen-Entscheidung
wurde die Einräumung eines ausschließlichen Rechts zur
Behandlung bestimmter Bauabfälle an eine begrenzte
Zahl von Entsorgungsunternehmen als rechtmäßig ange-
sehen; dies aber nur, weil auf andere Weise eine Verwer-
tung dieser Abfälle nicht erreichbar gewesen wäre. Für die
Annahme, dass Artikel 86 II EGV auch zur Verfügung
steht, um unabhängig von konkreten Umweltgefährdun-
gen gewerbliche Abfälle einer vom Abfallbesitzer beab-
sichtigten und auf den Märkten angebotenen Verwertung
gerade zu entziehen, bietet die Entscheidung daher keine
sichere Grundlage. In derselben Entscheidung hat der Eu-
ropäische Gerichtshof deutlich erklärt, dass über die Be-
stimmungen der Abfallverbringungsverordnung hi-
nausgehende Beschränkungen des freien Verkehrs von
Verwertungsabfällen unzulässig sind, „wenn es keinen
Anhaltspunkt für eine Gefahr für die Gesundheit oder das
Leben von Menschen, Tieren oder Pflanzen oder für die
Umwelt gibt“ (ebd. Tz. 51). Es ist nicht völlig auszu-
schließen, dass der Gerichtshof sich an diesem restrik-
tiven Maßstab auch bei der Beantwortung der – im Ko-
penhagen-Fall offen gelassenen (ebd. Tz. 31) – Frage
orientieren wird, ob und inwieweit der freie Warenverkehr
mit Verwertungsabfällen durch örtliche Entsorgungsmo-
nopolrechte nach Artikel 86 Abs. 2 EGV beschränkt wer-
den kann. Die Möglichkeiten, Entsorgungsmonopole für
Gewerbeabfälle zu begründen, für die ein Verwertungs-
markt besteht, wären nach diesem Maßstab eng begrenzt
(bei optimistischerer Formulierung im Ergebnis nicht an-
ders FRENZ, 2000, S. 617). Außerhalb der besonderen
Konstellation des Kopenhagen-Falls, in dem es darum
ging, durch die Begründung eines Monopols für die Ent-
sorgung von Baustellenabfällen den Aufbau geeigneter
Verwertungsanlagen möglich zu machen, hat der Euro-
päische Gerichtshof bislang auch dem Interesse an der
Kapazitätsauslastung vorhandener Anlagen kein Gewicht 
beigemessen. Nach der Dusseldorp-Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs kann dieses Interesse Ein-
schränkungen der Warenverkehrsfreiheit für verwertbare 
Abfälle nicht rechtfertigen (EuGH Rs. C-203/96 –
Dusseldorp, NVwZ 1998, 1169 Tz. 44).

809. In der Sache bietet das Europarecht allerdings
durchaus Anhaltspunkte für Auslegungen, die den 
Mitgliedstaaten etwas größere Regelungsspielräume
eröffnen, als sie sich in den abfallrechtlichen Entschei-
dungen des Europäischen Gerichtshofs bislang andeuten
(s. auch KOCH und REESE, 2001b; SCHMELZ und
ERMACORA, 2001; WINTER, 2001; GASSNER et al.,
2000). Der mit dem Vertrag von Amsterdam eingefügte
Artikel 16 EGV bezweckt, im Verhältnis zu den zahlrei-
chen Vorschriften des EG-Vertrags, die der Realisierung

eines freien Wettbewerbs dienen, das Modell der gemein-
wirtschaftlichen Daseinsvorsorge mit den dazugehörigen
Wettbewerbsbeschränkungen zu stärken (HATJE, 2000,
Rn. 1; JUNG, 1999, Rn. 7). Dies muss sich auch in einer
entsprechend daseinsvorsorgefreundlicheren Auslegung
des Artikel 86 Abs. 2 EGV niederschlagen (BUDDE und
STAPPER, 2001, S. 59 f.). Mit der gesetzlichen Begrün-
dung von Überlassungspflichten für hausmüllähnliche
oder von ihrer Problematik her dem Hausmüll vergleich-
bare gewerbliche Mischabfälle würde die Bundesrepublik
Deutschland sich daher nicht dem Vorwurf absichtlicher
oder fahrlässiger Verletzung des europäischen Rechts aus-
setzen. Je weiter gehend allerdings Überlassungspflichten
auch für Gewerbeabfallgemische begründet werden, die
im Sinne des anspruchslosen europäischen Verwertungs-
begriffs verwertbare Anteile enthalten, desto größer ist
das Risiko, dass eine solche Regelung vor dem Europä-
ischen Gerichtshof letztlich keinen Bestand haben würde.
Geht man davon aus, dass – trotz der faktisch auch bei
Hausmüll gegebenen Verwertungsmöglichkeiten – eine
Überlassungspflicht für Hausmüll mit dem europäischen
Recht vereinbar ist und auch vom Europäischen Gerichts-
hof gebilligt werden wird (Tz. 800 ff.), dann liegt es nahe,
dasselbe auch anzunehmen in Bezug auf nach Entstehung
und Zusammensetzung hausmüllähnliche Abfälle aus
dem gewerblichen Bereich, d. h. für diejenigen Abfälle,
die im gewerblichen Bereich nicht aufgrund der spezifi-
schen Produktion des jeweiligen Betriebs, sondern auf-
grund der Tatsache anfallen, dass sich Menschen dort für
einen großen Teil ihres Tages aufhalten. Die gesetzliche
Begründung einer Überlassungspflicht für in diesem
Sinne hausmüllähnliche Gewerbeabfälle erscheint daher
als europarechtlich zwar nicht vollkommen risikofrei,
aber doch sehr gut vertretbar. Die Zugriffsmöglichkeiten,
die sich mit einer in dieser Weise eingeschränkten Über-
lassungspflicht für gewerbliche Mischabfälle eröffnen,
können allerdings auch – und womöglich noch weiter rei-
chend – auf dem Weg über entsprechende Getrennthal-
tungspflichten erreicht werden.

4.1.5.3.2 Getrennthaltung 

4.1.5.3.2.1 Gesetzliche Getrennthaltungspflicht
810. Eine Lösung, die darauf abzielt, dass Abfälle dann
und nur dann verwertet werden, wenn dies der ökologisch
und gesamtwirtschaftlich sinnvollere Weg ist, kommt un-
ter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen nicht ohne
Getrennthaltungspflichten aus, die vorhandenen Anreizen
zu abfallwirtschaftlich nicht sinnvoller Erzeugung von
Mischabfällen entgegenwirkt. Beseitigungs- wie auch
Verwertungspflichten können andernfalls in weitem Um-
fang durch Vermischung umgangen werden, und der
Abfallerzeuger kann durch Anfallenlassen vermischter
Abfälle, die man ohne unverhältnismäßigen Aufwand ge-
trennt anfallen lassen könnte, weit gehend beliebig verhin-
dern, dass eine ihm unerwünschte Verpflichtung auf einen
bestimmten Entsorgungspfad überhaupt entsteht (für ein
Getrennthaltungsgebot s. auch bereits SRU, 1994, S. 322). 

Diese Gesichtspunkte sprechen für die Annahme, dass
eine Verpflichtung, verwertbare Abfallfraktionen und 
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Beseitigungsabfälle im Rahmen des Zumutbaren getrennt
zu halten, zumindest für ursprünglich getrennt angefal-
lene Abfälle bereits nach der geltenden Fassung des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes besteht, und
dass dabei der Zeitpunkt des „Anfallens“ vor der Zusam-
menführung unterschiedlicher Abfälle in gemeinsamen
Abfallbehältnissen anzusetzen ist (QUEITSCH, 2000,
S. 3 f.; VGH München, ZUR, 2000, S. 211, 213 f., die Ent-
scheidung geht allerdings von einer sehr zurückhaltenden
Interpretation der wirtschaftlichen Zumutbarkeit aus).
Die Gerichte haben das geltende Recht aber überwiegend
anders interpretiert. Das Bundesverwaltungsgericht hat in
seinem bekannten Urteil vom 15. Juni 2000 auch eine
nachträgliche Vermischung ursprünglich getrennt ange-
fallener Abfälle völlig unabhängig von der Frage der wirt-
schaftlichen Zumutbarkeit des Getrennthaltens gebilligt
und dabei entscheidend darauf abgestellt, dass die
Verwertung des Gemischs nicht als „Etikettenschwindel“
angesehen werden könne, da der verwertbare Anteil nicht
so gering sei, dass angenommen werden müsste, der ge-
wählte Entsorgungsweg sei nur zum Zweck der Beseiti-
gung eingeschlagen worden (BVerwG NVwZ 2000,
S. 1178 (1179); s. auch VGH München NVwZ 2001,
S. 704 ff.). Von einer ähnlich restriktiven Auffassung zur
Getrennthaltungspflicht ging auch der inzwischen aufge-
gebene Entwurf einer Abfallverwaltungsvorschrift aus
(BMU, 1999b, Nr. 3.2.4; s. dazu DOLDE und VETTER,
2000, S. 1109 ff.). Auf der Grundlage der vom Bundes-
verwaltungsgericht vorgegebenen Rechtsauffassung lässt
sich allenfalls evidentesten Missbrauchsfällen ein Riegel
vorschieben. Dem prinzipiell problematischen Vermi-
schungsanreiz, der sich aus der gegenwärtigen abfallwirt-
schaftlichen Situation ergibt, und dem völligen Fehlen je-
des Anreizes zu gesamtwirtschaftlich und ökologisch
sinnvollen Maßnahmen der Abfalltrennung kann so wei-
ter nichts entgegengesetzt werden. Die Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts ist mit guten Gründen kriti-
siert worden (KIBELE, 2001; KOCH und REESE, 2001b,
S. 18, 34 ff.; SCHINK, 2001, S. 122 f.; für die Gegenauf-
fassung WEIDEMANN, 2000b). Nachdem sie einmal
gefallen ist, können ihre problematischen Folgen aber
nicht mehr durch entgegengesetzte Interpretationen von
anderer Seite, sondern nur noch durch Rechtsänderung
wirksam korrigiert werden. 

811. Im Zusammenhang mit dem Artikelgesetz zur Um-
setzung der UVP- und der IVU-Richtlinie (Kapitel 3.1.3)
ist vom Umweltausschuss des Bundesrates die Ein-
führung eines „absoluten Getrennthaltungsgebotes“ für
überlassungspflichtige Abfälle in das Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz gefordert worden. Vorgeschla-
gen wurde die Ergänzung des § 13 Abs. 1 um den Satz:
„Überlassungspflichtige Abfälle sind vom Zeitpunkt ihrer
Entstehung an von anderen Abfällen getrennt zu halten,
soweit der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger durch
Satzung nichts anderes bestimmt“ (Bundesratsdrucksache
674/1/00, S. 258). Die Länder Nordrhein-Westfalen, Nie-
dersachsen und Baden-Württemberg haben vorschlagen,
dem § 11 Abs. 2 KrW-/AbfG den folgenden Satz anzufü-
gen: „Abfälle zur Beseitigung sind bereits an der Anfall-
stelle von Abfällen zur Verwertung getrennt zu halten und

zu behandeln“ (GASSNER und PIPPKE, 2001, S. 5). Die
56. Umweltministerkonferenz hat die Einführung eines
Getrennthaltungsgebots für hausmüllähnliche Gewerbe-
abfälle gefordert, mit dem „die Getrennthaltung von an je-
der gewerblichen Anfallstelle entstehendem und nicht zu
verwertendem Restmüll und verwertbaren Abfällen gere-
gelt werden“ soll (UMK, 2001, TOP 10). Auch seitens der
SPD-AG Umwelt wurde eine Verankerung von Getrennt-
haltungspflichten im Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setz gewünscht (SPD-AG Umwelt, 2001). Die SPD-Frak-
tion im Deutschen Bundestag hat im Frühjahr 2001 einen
Gesetzentwurf erarbeitet, der unter anderem eine Ver-
pflichtung vorsah, Abfälle zur Beseitigung „bereits an der
Anfallstelle getrennt zu halten und ohne nachträgliche
Vermischung den Abfallentsorgungsanlagen zuzufüh-
ren“. Hiergegen wurden jedoch seitens des Bundesum-
weltministeriums in Abstimmung mit Bundeswirtschafts-
und Bundesfinanzministerium europarechtliche Be-
denken geltend gemacht (dazu Tz. 813 ff.). Nachdem
auch das Bundeskanzleramt veranlasst werden konnte,
diese Bedenken zu teilen, sah die Fraktion davon ab, den
Gesetzentwurf in den Bundestag einzubringen. 

Eine Getrennthaltung unterschiedlicher Abfälle kann ver-
nünftigerweise nicht generell und um jeden Preis, sondern
nur im Interesse der abfallwirtschaftlichen Zielsetzungen
des Gesetzes und im Rahmen des wirtschaftlich Zumut-
baren verlangt werden. In diesem Sinne muss jedes Ge-
trennthaltungsgebot relativ bleiben. Inhaltlich sinnvoll
wäre die ausdrückliche Einführung einer gesetzlichen
Verpflichtung der Abfallerzeuger und -besitzer, im Rah-
men des wirtschaftlich Zumutbaren Abfälle getrennt an-
fallen zu lassen und getrennt zu halten, soweit dies erfor-
derlich ist, um einerseits zumutbare und möglichst
hochwertige Verwertungen und andererseits die umweg-
lose Beseitigung der nicht zu verwertenden Abfälle zu er-
möglichen.

4.1.5.3.2.2 Praktische Durchsetzbarkeit
812. Aufmerksamkeit verdient neben den europarecht-
lichen Aspekten auch die Frage, ob eine allgemein gehal-
tene gesetzliche Getrennthaltungspflicht auch für die Pra-
xis mit angemessenem Aufwand vollziehbar wäre. Mit
der Anwendung allgemein gehaltener, generalklauselarti-
ger Vorschriften haben die Behörden erfahrungsgemäß
Schwierigkeiten. Gegen anders gerichtete wirtschaftliche
Interessen sind solche Bestimmungen meist, wenn über-
haupt, dann nur unter Einsatz personeller Ressourcen
durchsetzbar, über die die Behörden de facto nicht verfü-
gen. Interessant sind unter diesem Gesichtspunkt die
nordrhein-westfälischen Erfahrungen. Das nordrhein-
westfälische Landesabfallgesetz enthält bereits seit eini-
gen Jahren die Verpflichtung, Abfälle zur Verwertung an
der Anfallstelle von Beseitigungsabfällen getrennt zu hal-
ten (§ 4a Abs. 1 LAbfG NW). In Gesprächen, die Mit-
glieder und Mitarbeiter des Umweltrates mit Vertretern
von Behörden und Verbänden in Nordrhein-Westfalen ge-
führt haben, war ein großer Teil der Gesprächspartner der
Auffassung, dass die Getrennthaltungspflicht nach § 4a
Abs. 1 LAbfG NW den Behörden keine merklichen Er-
folge im Kampf gegen unsachgerechte Abfallvermi-
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schungen ermöglicht hat. In diesem Zusammenhang
wurde auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG)
Münster (NVwZ 1999, S. 1246 ff.) verwiesen, das eine
wirksame Nutzung der Vorschrift unmöglich gemacht
habe.

Die betreffende Entscheidung besagt allerdings nicht,
dass das Getrennthaltungsgebot nach § 4a Abs. 1 LAbfG
NW nicht rechtsgültig oder nicht durchsetzbar wäre. Es
ging in dieser Entscheidung um die Rechtmäßigkeit einer
Ordnungsverfügung, mit der die zuständige Behörde ei-
nen Abfallerzeuger, der Abfälle unter Verstoß gegen § 4a
Abs.1 LAbfG NW vermischt hatte, zur Überlassung des
entstandenen Gemischs zwingen wollte. Das Gericht gab
dem Abfallerzeuger recht, weil das nach Gewichtsanteil
zu 57 % verwertbare Gemisch, ungeachtet seines ver-
botswidrigen Zustandekommens, nach den Regelungen
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Verwer-
tungsabfall und daher nicht überlassungspflichtig sei.
Dies bedeutet aber nicht, dass das landesgesetzliche 
Getrennthaltungsgebot nicht durchsetzbar wäre (vgl.
CANCIK, 2000, S. 717, 719), sondern nur, dass die
Behörde im konkreten Fall den falschen Weg gewählt
hatte. Das Getrennthaltungsgebot ermöglicht nach der
Entscheidung des OVG Münster keinen Zugriff auf den
im konkreten Fall verbotswidrig vermischten Abfall. Die
Behörde hätte aber mit dem üblichen Instrumentarium der
Rechtsdurchsetzung – Ordnungsverfügung unter Zwangs-
geldandrohung für den Fall der Zuwiderhandlung – da-
rauf hinwirken können, dass die Getrennthaltungspflicht
jedenfalls in der Zukunft beachtet wird.

Ein allgemeines Getrennthaltungsgebot der oben
(Tz. 810) vorgeschlagenen Art wäre in Bezug auf die nach
Entstehung und Zusammensetzung hausmüllähnlichen
Gewerbeabfälle (Tz. 807) auch insofern verhältnismäßig
leicht durchsetzbar, als es den entsorgungspflichtigen
Körperschaften ermöglichen würde, Gewerbebetrieben
für diesen Teil ihres Abfalls die Nutzung einer Hausmüll-
tonne abzuverlangen. Da für eine einmal vorhandene
Hausmülltonne Gebühren anfallen, besteht für den
Abfallerzeuger die wirtschaftlichste Lösung darin, sie
auch zu nutzen. Für Gewerbebetriebe, die insoweit dem
Anschluss- und Benutzungszwang unterworfen sind, ent-
fiele daher der wirtschaftliche Anreiz zu ökologisch und
gesamtwirtschaftlich sinnwidrigen Vermischungen der
betreffenden Abfälle mit verwertbaren produktionsspezi-
fischen Abfällen. Insoweit wäre daher auch mit besonde-
ren Vollzugsschwierigkeiten nicht zu rechnen. Größere
Vollzugsschwierigkeiten dürften sich mit der Durchset-
zung einer allgemeinen Getrennthaltungspflicht im Be-
reich produktionsspezifischer Abfälle ergeben. Hier kann
mit einem wirksamen, routinemäßigen Vollzug erst auf
der Grundlage konkretisierenden Verordnungsrechts ge-
rechnet werden. 

4.1.5.3.2.3 Europarechtliche Zulässigkeit
Für die europarechtliche Beurteilung von Getrennthal-
tungspflichten ist zu unterscheiden zwischen der Ge-
trennthaltungspflicht als solcher und der Frage, ob das
Europarecht es zulässt, Verstöße gegen die Getrennt-

haltungspflicht in der Weise zu sanktionieren, dass
pflichtwidrig zustande gekommene Abfallgemische den
entsorgungspflichtigen Körperschaften überlassen wer-
den müssen. 

Getrennthaltungspflicht

813. Was die Getrennthaltungspflichten als solche an-
geht, können sich Einschränkungen des mitgliedstaatli-
chen Regelungsspielraums aus europäischen Richtlinien-
oder Verordnungsbestimmungen ergeben, die die Frage
der Getrennthaltung abschließend regeln. Das europä-
ische Abfallrecht enthält bislang nur vereinzelte und in-
haltlich begrenzte Getrennthaltungsgebote (GASSNER
und PIPPKE, 2001, S. 9 ff.; partielle Aufzählung auch bei
GIESBERTS, 1999, S. 603 f.). In der Abfallrah-
menrichtlinie sind bislang Getrennthaltungspflichten
nicht vorgesehen. Die Abfallverbringungsverordnung
enthält nur ein Vermischungsverbot für Abfälle, die ver-
schiedenen Notifizierungen unterliegen, für die Dauer der
Verbringung (Artikel 29 AbfVerbrVO). Dieses Verbot
dient nur der Sicherung der Funktionsfähigkeit des Noti-
fizierungsverfahrens; Abfallvermischungen vor Beginn
des Notifizierungsverfahrens sind nicht erfasst. Die
Richtlinie über gefährliche Abfälle (91/689/EWG) ver-
pflichtet die Mitgliedstaaten, zu verhindern, dass Anlagen
oder Unternehmen, die gefährliche Abfälle beseitigen,
verwerten, einsammeln oder befördern, gefährliche mit
nicht gefährlichen Abfällen oder verschiedene Kategorien
gefährlicher Abfälle untereinander vermischen; hiervon
abweichende mitgliedstaatliche Regelungen sind unter
bestimmten Voraussetzungen zugelassen (Artikel 2 
Abs. 2, 3 GAbfRL). 

Aus der Tatsache, dass diese zentralen abfallrechtlichen
Regelwerke der EG keine weiter gehenden Getrennthal-
tungspflichten enthalten, folgt nicht, dass weiter gehende
mitgliedstaatliche Getrennthaltungspflichten unzulässig
wären. Alle drei genannten Regelwerke – in ihrer zwi-
schenzeitlich geänderten Fassung auch die Abfallrahmen-
richtlinie (KRÄMER, 2000, S. 245) – sind auf die Um-
weltkompetenz der Gemeinschaft (früher Artikel 130s,
heute Artikel 175 EGV) gestützt; nach Artikel 176 EGV
sind daher weiter gehende Regelungen auf mitgliedstaat-
licher Ebene grundsätzlich zulässig (s. auch SCHMELZ
und ERMACORA, 2001, S. 44 ff.). Im Fall der Verbrin-
gungsverordnung ist zwar umstritten, ob und inwieweit die 
in Artikel 176 EGV verankerte Befugnis der Mit-
gliedstaaten, verstärkte Schutzmaßnahmen zu ergreifen,
auch Einschränkungen der Verbringungsfreiheit über das
in der Verordnung Vorgesehene hinaus ermöglicht
(Tz. 802). Unzweifelhaft schließt aber die Verbringungs-
verordnung nicht aus, dass die Mitgliedstaaten abfall-
wirtschaftliche Regelungen über die Inhalte und den Ge-
genstand der Abfallverbringungsverordnung hinaus
treffen, soweit die in der Verordnung geregelten Möglich-
keiten der Abfallverbringung nicht berührt werden. Auch
aus anderen als den oben angeführten Bestimmungen der
genannten zentralen EG-Abfallrichtlinien lässt sich eine
Unzulässigkeit mitgliedstaatlicher Getrennthaltungs-
pflichten nicht ableiten (zutreffend GASSNER und
PIPPKE, 2001).
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Einschränkungen könnten sich theoretisch aus spezielle-
ren Vorschriften des europäischen Abfallrechts ergeben,
die die Funktion haben, die Verkehrsfähigkeit bestimmter
Abfälle im europäischen Binnenmarkt sicherzustellen
und deshalb auf die Binnenmarktkompetenzen der EG
(Artikel 94 ff. EGV und Vorläufer) gestützt sind. In jedem
Fall setzen aber auch hier europarechtliche Beschränkun-
gen erst ein, wenn die Möglichkeit der Abfallverbringung
und damit der freie Warenverkehr berührt ist. 

Getrennthaltungspflichten im mitgliedstaatlichen Abfall-
recht, die über die Regelungen des europäischen Abfall-
rechts hinausgehen, werfen demnach keine Probleme auf,
solange die Verbringungsfreiheit nicht berührt wird. 

Sanktionierung

814. Etwas anderes gilt, wenn das nationale Recht die
innergemeinschaftliche Verbringung verbotswidrig ver-
mischter Abfälle einschränkt, indem z. B. Abfälle, die ent-
gegen mitgliedstaatlichen Getrennthaltungspflichten ver-
mischt worden sind, prinzipiell als Beseitigungsabfälle
eingestuft oder einer exportausschließenden Andienungs-
pflicht unterworfen werden. Der europäische Verwer-
tungsbegriff ist anspruchslos definiert (Tz. 800) und
nimmt nicht auf nationale Abfallvorschriften Bezug. Ob
ein Abfall im Sinne des Europarechts zur Verwertung oder
zur Beseitigung bestimmt ist, hängt deshalb nicht davon
ab, ob bei der Entstehung des betreffenden Abfalls natio-
nale Getrennthaltungspflichten beachtet worden sind oder
nicht. Zulässige nationale Getrennthaltungspflichten 
können auch nichts daran ändern, dass die grenz-
überschreitende Verbringung von Verwertungsabfällen
grundsätzlich nur den in der Abfallverbringungsverord-
nung vorgesehenen Beschränkungen unterliegt. Eine
Möglichkeit, Einwände gegen die Verbringung von Ver-
wertungsabfällen darauf zu stützen, dass diese unter Miss-
achtung mitgliedstaatlicher Getrennthaltungspflichten
entstanden sind, sieht die Verordnung nicht vor. Auch die
Chance, dass der Europäische Gerichtshof diesbezügliche
Einwendungsmöglichkeiten als weiter gehende Schutz-
maßnahme nach Artikel 176 EGV akzeptieren würde, 
ist gering. Die im Rahmen des deutschen Abfallrechts
wünschenswerten Getrennthaltungspflichten können 
daher nicht mit einer Überlassungspflicht für verbotswid-
rig erzeugte Gemische sanktioniert werden (s. auch 
PETERSEN, 2001, S. 597 f.; vgl. auch Tz. 812). 

Europarechtlich problematisch ist auch die Sanktionie-
rung von Verstößen gegen Getrennthaltungslasten durch
eine Verpflichtung, regelwidrige Gemische durch Sortie-
rung wieder zu entmischen. Ein Gemisch aus gewerbli-
chen Abfällen, das deutschen Getrennthaltungsregeln
nicht entspricht, kann ungeachtet dessen Verwertungsab-
fall im Sinne des Europarechts sein. Regelungen, die ei-
nen nach der Verbringungsverordnung zulässigen Export
solcher Gemische ausschließen, indem sie sie nicht als
zulässigerweise verwertbaren Abfall einstufen und nur
die Verwertung eines Teils davon nach vorheriger Sortie-
rung gemäß den Getrennthaltungsanforderungen des na-
tionalen Rechts gestatten, sind daher europarechtlich je-
denfalls nicht leichter zu rechtfertigen als eine schlichte

Andienungspflicht für gemischte hausmüllähnliche Ge-
werbeabfälle (Tz. 808). 

Möglich ist aber die Durchsetzung auf dem üblichen Wege
der Verfügung und, erforderlichenfalls, Vollstreckung. In
Betracht kommt auch eine Sanktionierung über das
Ordnungswidrigkeitenrecht. Die oben (Tz. 810) vorge-
schlagene allgemeine gesetzliche Getrennthaltungspflicht
ist allerdings für eine unmittelbare ordnungswidrigkeiten-
rechtliche Sanktionierung zu unbestimmt. Wünschenswert
wären auch aus diesem Grund zumindest partielle verord-
nungsrechtliche Konkretisierungen. Die verordnungs-
rechtlich konkretisierten Getrennthaltungspflichten könn-
ten und sollten dann auch ordnungswidrigkeitenrechtlich
sanktioniert werden. Dementsprechend müsste rechtstech-
nisch sichergestellt werden, dass bei Verletzung der Ge-
trennthaltungspflicht der Bußgeldtatbestand des § 61 Abs. 1
Nr. 5 KrW-/AbfG anwendbar ist. Den Vollzugsbehörden
sollten in diesem Zusammenhang auch Hilfestellungen an
die Hand gegeben werden, die sie in die Lage versetzen,
routinemäßig und effizient die Möglichkeit der Vorteilsab-
schöpfung nach § 17 Abs. 4 des Ordnungswidrigkeitenge-
setzes zu nutzen. 

815. Einer gesetzlichen Verpflichtung, die sich in allge-
meiner Form auf die Getrennthaltung von verwertbaren
und zu beseitigenden Abfällen richtet, würde allerdings
der europarechtliche Boden ihrer praktischen Funktions-
fähigkeit entzogen, wenn der Europäische Gerichtshof
entscheiden sollte, dass die Verbrennung von Abfällen in
kommunalen Müllverwertungsanlagen mit Abwärmenut-
zung grundsätzlich eine Verwertung darstellt (Tz. 800 ff.).
Die Unterscheidung zwischen Beseitigungs- und Verwer-
tungspfad, die das bisherige deutsche Abfallrecht prägt,
fiele damit in sich zusammen. In diesem Fall müsste oh-
nehin das deutsche Abfallrecht neu geordnet und die
Kopplung von Überlassungspflichten an die Unterschei-
dung zwischen Verwertung und Beseitigung aufgegeben
werden. Ein allgemeines gesetzliches Getrennthaltungs-
gebot müsste in diesem Fall ebenfalls, statt an die Unter-
scheidung zwischen Verwertung und Beseitigung, an die
neu zu formulierende Unterscheidung zwischen überlas-
sungspflichtigen und nicht überlassungspflichtigen Ab-
fällen anknüpfen.

4.1.5.3.2.4 Verordnungsrechtliche Lösung
816. Die Bundesregierung plant eine verordnungsrecht-
liche Lösung auf der Grundlage der im Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz (§§ 7, 12) bereits enthaltenen
Verordnungsermächtigungen. Ein erster Entwurf einer
Verordnung über die Verwertung von Siedlungsabfällen
aus dem Gewerbe (Stand 24. Juli 2001) sah zunächst eine
Verpflichtung vor, bestimmte verwertbare gewerbliche
Abfallfraktionen im Rahmen des Zumutbaren getrennt zu
halten (Papier und Pappe, Glas, Metalle, Kunststoffe,
Bekleidung, sonstige Textilien und Bioabfälle); die Ver-
mischung und Zuführung dieser Abfallfraktionen zu einer
Vorbehandlungsanlage sollte nur unter der Voraussetzung
zulässig sein, dass das Gemisch nicht mehr als 5 Massen-
prozent an Verunreinigung mit anderen Abfällen enthält.
Damit sollte erreicht werden, dass Abfallerzeuger nicht
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Abfällen oder Abfallgemischen, die zur Verwertung be-
stimmt sind, Beseitigungsabfälle beimischen, um diese
als Bestandteil eines Gemischs kostengünstiger an ande-
ren Standorten entsorgen zu können. Zusätzlich sollten
die Betreiber von Vorbehandlungsanlagen verpflichtet
werden, erstens gewerbliche gemischte Siedlungsabfälle
nur anzunehmen, wenn diese den oben genannten Anfor-
derungen entsprechen, und zweitens die Anlage so zu be-
treiben, dass eine Verwertungsquote von mindestens 
85 Massenprozent als Mittelwert im Kalenderjahr erreicht
wird. Abfälle, die ohne Vorbehandlung einer energeti-
schen Verwertung zugeführt werden, sollten maximal 5 %
an inerten Abfällen oder Bioabfällen enthalten dürfen. Er-
gänzt wurden diese inhaltlichen Anforderungen durch 
detaillierte Bestimmungen über Sichtkontrollen bei Ab-
holung der Abfälle, im Verdachtsfall erforderliche Aus-
breitung und Aussortierung unzulässiger Anteile, Eigen-
kontrollen der Betreiber von Vorbehandlungsanlagen
usw. Dieser Versuch, den mit der Abfuhr von Verwer-
tungsabfällen beauftragten privaten Unternehmen die
Rolle eines Kontrolleurs der Getrennthaltungspflichten
ihrer Kunden zuzuweisen, ist im Rahmen der Anhörung
zum Verordnungsentwurf mit Recht als unpraktikabel kri-
tisiert worden. 

817. Inzwischen hat das Bundeskabinett am 7. Novem-
ber 2001 eine modifizierte Entwurfsfassung beschlossen
(Bundestagsdrucksache 14/7328). Vorgesehen ist, grob
skizziert, wiederum zunächst eine Verpflichtung, be-
stimmte Abfallfraktionen (Papier und Pappe, Glas, Kunst-
stoffe, Metalle, Bioabfälle) untereinander und von anderen
Abfällen getrennt zu halten. Abweichend davon dürfen die
benannten Fraktionen mit Ausnahme der Bioabfälle aber
gemeinsam – auch gemeinsam mit bestimmten im Einzel-
nen aufgelisteten anderen Abfällen – erfasst werden, wenn
sie einer Vorbehandlungsanlage zugeführt werden, bei der
sie in weitgehend gleicher Menge und stofflicher Reinheit
wieder aussortiert und einer stofflichen oder energetischen
Verwertung zugeführt werden. Sowohl die allgemeine Ge-
trennthaltungspflicht als auch die alternative Verpflich-
tung, Gemische aus bestimmten Abfallfraktionen einer
den genannten Kriterien entsprechenden Vorbehandlung
und Verwertung zuzuführen, sollen allerdings nur unter
dem Vorbehalt der technischen Möglichkeit und wirt-
schaftlichen Zumutbarkeit gelten. Für die Gemische, die
einer Vorbehandlung und Verwertung zugeführt werden,
ist, anders als in der Entwurfsfassung vom Juli 2001
(Tz. 816) ein bestimmter Prozentsatz an zulässigen Verun-
reinigungen mit sonstigen Abfällen nicht mehr zugelassen.
Die Verpflichtung, das verwertbare Gemisch von anderen
Abfällen getrennt zu halten, ist damit im Kabinettsentwurf
formal strenger gefasst. Nicht mehr vorgesehen ist dage-
gen eine Verpflichtung der Einsammler und Beförderer der
betreffenden Abfälle, die Einhaltung der Getrennthal-
tungspflicht zu überprüfen. Stattdessen wird den Betrei-
bern von Vorbehandlungsanlagen eine Verwertungsquote
von mindestens 85 Massenprozent als Mittelwert im Ka-
lenderjahr vorgegeben, deren Einhaltung sie mittels um-
fangreicher Eigenkontroll- und Dokumentationspflichten
in Bezug auf jede angelieferte und jede ausgelieferte Ab-
fallcharge überprüfen sollen. Im Hinblick darauf, dass er-
fahrungsgemäß in jedem Gewerbebetrieb auch unverwert-

bare Abfälle anfallen, sollen die Erzeuger und Besitzer ge-
werblicher Abfälle nach dem Verordnungsentwurf ver-
pflichtet sein, in angemessenem Umfang Abfallbehälter
des zuständigen öffentlichen Entsorgungsträgers, und
zwar mindestens einen Behälter, zu nutzen. 

818. In zahlreichen Detailfragen, die an dieser Stelle
nicht erörtert werden können, wirft die geplante Verord-
nung Fragen auf. Aus der Sicht des Umweltrates ist aber
schon die Grundidee des Verordnungsentwurfs problema-
tisch. Die Grundidee ist offenbar die, dass die Verwer-
tungsbetriebe mittels der ihnen vorgegebenen Verwer-
tungsquote veranlasst werden können, darauf zu achten,
dass die gewerblichen Kunden, von denen sie gemischte
gewerbliche Siedlungsabfälle beziehen, diesen Abfällen
ihrerseits nicht – oder jedenfalls nicht in quotenüber-
steigendem Ausmaß – unverwertbare Anteile beimischen.
Die Erfüllung der in der Verordnung vorgesehenen
Getrennthaltungspflichten wird sich allerdings auf diese
Weise nicht sicherstellen lassen. Wenn die gewerblichen
Erzeuger gemischter gewerblicher Siedlungsabfälle ge-
gen die im Verordnungsentwurf vorgesehenen Getrennt-
haltungspflichten verstoßen, führt dies, auch wenn mehr
als 15 % an nicht zugelassenen Abfällen beigemischt wur-
den, nicht notwendigerweise dazu, dass die Betreiber der
Vorbehandlungsanlagen, denen regelwidrig vermischte
Abfälle zugeführt wurden, die vorgegebenen Verwer-
tungsquoten nicht mehr einhalten können. Auch Abfälle,
die nach der Verordnung in dem zur Vorbehandlung ge-
gebenen gewerblichen Mischabfall nicht enthalten sein
dürfen, können nämlich durchaus einer Verwertung im
Rechtssinne zugänglich und damit „quotenunschädlich“
sein. Unabhängig davon dürften die Wirkungsmöglich-
keiten der Eigenkontrolle überschätzt sein, wenn der Ver-
ordnungsgeber in Angelegenheiten, in denen erhebliche
wirtschaftliche Interessen auf dem Spiel stehen, auf 
Lösungen setzt, deren Funktionsfähigkeit mit der korrek-
ten Durchführung von Eigenkontrollen steht und fällt. Die
Verhältnismäßigkeit des immensen bürokratischen Auf-
wandes, der den Verwertungsbetrieben in diesem Zusam-
menhang aufgebürdet wird, erscheint daher schon wegen
der zweifelhaften Wirksamkeit fraglich. 

Als zusätzliches Wirksamkeitshindernis wird sich voraus-
sichtlich erweisen, dass die vorgesehenen Verpflichtun-
gen, bestimmte Abfallfraktionen getrennt zu halten bzw.
einer Verwertung mit effektiver Vorsortierung zu-
zuführen, im Verordnungsentwurf unter den Vorbehalt der
wirtschaftlichen Zumutbarkeit gestellt sind. Der nahe lie-
genden Annahme, dass Getrennthaltungen, die jedem
Haushalt zugemutet werden, auch gewerblichen Akteuren
prinzipiell zumutbar sind, entzieht die Verordnung damit
den rechtlichen Boden und eröffnet so ein neues Feld für
vollzugserschwerende Abgrenzungsstreitigkeiten. Unter
anderem wird damit auch die Anwendung der an sich
vorgesehenen ordnungswidrigkeitenrechtlichen Sanktio-
nierung erschwert. 

4.1.5.4 Vorrang des umweltverträglicheren
Entsorgungspfades? 

819. § 5 Abs. 5 KrW-/AbfG sieht vor, dass die Ver-
pflichtung, Abfälle vorrangig zu verwerten, entfällt, sofern
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die Beseitigung umweltfreundlicher ist. Ob daraus folgt,
dass die betreffenden Abfälle beseitigt werden müssen, ist
umstritten. Nach einer in der Literatur und weitgehend
auch in der Praxis vertretenen Auffassung bedeutet der
Wegfall des Verwertungsvorrangs nur, dass die Pflicht zur
Verwertung der betreffenden Abfälle entfällt, nicht aber,
dass an die Stelle der Verwertungs- eine Beseitigungs-
pflicht tritt. Bei größerer Umweltfreundlichkeit der Be-
seitigung könnte danach der Erzeuger oder Besitzer des
Abfalls zwischen Verwertung und Beseitigung wählen
(KUNIG et al., 1998, § 5 Rn. 17; DOLDE und VETTER,
1999, S. 66 f., m. w. N.; ebenso das Konsenspapier der
BUND/LÄNDER-AG, 1997, Abschn. III Nr. 1.5). Eine
solche bundesrechtlich eingeräumte Wahlfreiheit könnte
auch durch landesrechtliche Bestimmungen wie § 4a 
Abs. 2 LAbfG NW nicht eingeschränkt werden. Das
Bundesverwaltungsgericht hat dagegen in seiner bekann-
ten Entscheidung zur Reichweite der abfallrecht-lichen
Getrennthaltungspflichten festgestellt, dass nach § 5 Abs.
5 KrW-/AbfG „der Beseitigung dann der Vorrang vor der
Verwertung gebührt, wenn sie die umweltverträglichere
Lösung darstellt ...” (BVerwG. Urt. v. 15. Juni 2000,
NVwZ 2000, 1178 (1179); s. auch PIPPKE, 2001,
S. 126 ff., m. w. N.). Eine ausdrückliche bundesgesetzli-
che Regelung dieses Inhalts, wie sie beispielsweise im
Gesetzgebungsverfahren für das Artikelgesetz zur Umset-
zung der UVP- und der IVU-Richtlinie gefordert worden
ist (Bundesratsdrucksache 674/1/00, S. 251), hätte danach
nur klarstellende Bedeutung. Allerdings ist zweifelhaft,
ob das Bundesverwaltungsgericht die wiedergegebene
Äußerung zum Vorrang der Beseitigung bei größerer Um-
weltfreundlichkeit im vollen Bewusstsein ihrer Tragweite
getroffen hat und auch bei künftigen Entscheidungen da-
ran festhalten wird. Dagegen spricht, dass die zitierte
Feststellung nicht zu den tragenden Gründen der Ent-
scheidung gehört, dass das Gericht sie nicht mit einem
Satz begründet hat und dass europarechtliche Gesichts-
punkte, die in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen
gewesen wären (Tz. 821), offensichtlich nicht berück-
sichtigt worden sind.

Rechtspolitisch gesehen stellt sich auch die Frage, ob es
richtig ist, ausnahmslos dem jeweils umweltfreundliche-
ren Entsorgungspfad Vorrang einzuräumen. Für eine
Grundregel, die dem umweltverträglicheren Entsorgungs-
pfad Vorrang einräumt, spräche vor allem die Überein-
stimmung mit dem allgemeinen abfallwirtschaftlichen
Verständnis in der Bevölkerung. Abfallverwertung gilt im
allgemeinen Bewusstsein als im Vergleich zur Beseiti-
gung umweltfreundlich. Mit eben dieser Botschaft hat die
Politik stets für die Abfallverwertung geworben und auf
diese Weise auch die Bereitschaft eines großen Teils der
Bürger geweckt, mit erheblichen eigenen Anstrengungen
(Mülltrennung, Flaschen- und Papiertransporte etc.) zur
Abfallverwertung beizutragen. Eine glaubwürdige Poli-
tik, die dieses Bereitschaftskapital erhalten will, muss
dafür sorgen, dass die den Bürgern übermittelte Botschaft
von der ökologischen Vorzugswürdigkeit der Verwer-
tungswirtschaft grundsätzlich richtig ist und dies auch
durch die Rechtslage abgesichert wird. Gegen einen
rechtlich festgeschriebenen strikten Vorrang des um-

weltverträglicheren Entsorgungspfades spricht allerdings,
dass er pragmatische Abwägungen prinzipiell aus-
schließen würde. Die Abwägung aller relevanten Um-
stände kann zu dem Ergebnis führen, dass ausnahmsweise
eine bestimmte Verwertung trotz gewisser ökologischer
Nachteile im Verhältnis zur Beseitigung hingenommen
werden sollte, weil ihre gesamtwirtschaftlichen Vorteile 
– auch ohne den in diesem Zusammenhang nicht berück-
sichtigungsfähigen Gesichtspunkt der Ersparnis von Be-
seitigungskosten – so erheblich sind, dass sie die ökologi-
schen Nachteile rechtfertigen (Tz. 775 ff.). 

820. Eine unmittelbar rechtsverbindliche allgemeine
Vorrangregelung zugunsten des umweltverträglicheren
Entsorgungspfades würde auch erhebliche Praktikabili-
tätsprobleme aufwerfen. Zunächst stellt sich die Frage,
was genau „die Beseitigung“ wäre, von der der Vergleich
auszugehen hätte. Die konkrete Beseitigungsalternative,
die im jeweiligen Fall zur Diskussion steht, dürfte als Ver-
gleichsgrundlage ausscheiden, da sich angesichts der 
innerhalb Deutschlands bei den verschiedenen kommuna-
len Entsorgungsträgern ganz unterschiedlichen Bedin-
gungen der Abfallbeseitigung dann von Fall zu Fall völlig
unterschiedliche Voraussetzungen für die Zulässigkeit
auch gleichartiger Verwertungsmaßnahmen ergäben. 
Alternativ könnte erwogen werden, auf diejenigen Min-
deststandards für die Beseitigung abzustellen, die im
deutschen oder im europäischen Recht fixiert sind, Ver-
wertungen also für unzulässig zu erklären, wenn sie nicht
mindestens gleich umweltverträglich sind wie eine Besei-
tigung, die den Standards des deutschen – oder des euro-
päischen – Rechts entspricht. Auch dann hätte aber die 
zuständige Behörde noch für die unterschiedlichsten Ver-
wertungsoptionen und konkreten Verwertungswege 
jeweils einen Vergleich mit der standardisierten
Beseitigungsalternative anzustellen. Angesichts der Kom-
plexität der Faktoren, von denen die Umweltverträg-
lichkeit der Verwertungsmaßnahme abhängt, und der
Inkommensurabilitätsprobleme, die beim Vergleich mit
der Beseitigungsalternative zu lösen wären, wäre das für
die Vollzugsbehörden eine mit vertretbarem Aufwand
nicht zu lösende Aufgabe. Mit Recht ist darauf hingewie-
sen worden, dass schon die generalklauselartigen Vorga-
ben des gegenwärtigen Kreislaufwirtschafts- und Abfall-
rechts – insbesondere das für die Abgrenzung zwischen
energetischer Verwertung und Beseitigung verwendete
Hauptzweckkriterium (§ 4 Abs. 4 Satz 2 KrW-/AbfG) –
für die Praxis nicht vollziehbar sind (WITTHOHN und
SMEDDINCK, 2000, S. 80 f.), und dass dieses
Vollziehbarkeitsproblem sich auch durch eine konkreti-
sierende Verwaltungsvorschrift, wie sie das Bundes-
umweltministerium 1999 entworfen hatte (BMU, 1999b),
kaum lösen lässt. Einer Vorrangregelung zugunsten des
umweltverträglicheren Entsorgungsweges würde es aller
Voraussicht nach nicht besser ergehen.

821. Eine gesetzliche Vorrangregelung zugunsten des
umweltverträglicheren Entsorgungspfades könnte sich im
Übrigen aus europarechtlichen Gründen nur auf die 
Zulässigkeit von Verwertungsmaßnahmen innerhalb
Deutschlands beziehen. Nach europäischem Abfallrecht
setzt das Vorliegen einer Verwertung begrifflich nicht 
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voraus, dass die fragliche Nutzung des Abfalls im Ver-
gleich zur Beseitigung ökologische Vorteile hat. Dies
zeigt sich deutlich auch darin, dass die „fehlende ökolo-
gisch-ökonomische Rechtfertigung“ in der Verbringungs-
verordnung als Einwand gegen eine Verbringung von
Abfällen zur Verwertung aufgeführt ist (Tz. 796). Feh-
lende ökologisch-ökonomische Vorteilhaftigkeit der be-
absichtigten Nutzung schließt danach offensichtlich das
Vorliegen einer Verwertung nicht schon begrifflich aus
(SCHERER-LEYENDECKER, 1999, S. 595 f.). Die Ver-
bringungsverordnung sieht auch keine Möglichkeit vor,
gegen eine Verbringung von Verwertungsabfällen in an-
dere EG-Mitgliedstaaten Einwände zu erheben, wenn die
beabsichtigte Verwertung solche Vorteile nicht hat. Einem
Abfallbesitzer, der Abfälle zur Verwertung ins Ausland
verbringen will, kann daher nach geltendem europä-
ischem Abfallrecht nicht entgegengehalten werden, dass
die Verwertung im Bestimmungsland ökologisch weniger
vorteilhaft ist als die Beseitigung oder Verwertung im In-
land (s. EuGH Rs. C-203/96 – Dusseldorp, NVwZ 1998,
S. 1169 ff.). Auch schon vor Inkrafttreten der Abfallver-
bringungsverordnung hat der Europäische Gerichtshof in
einem Fall, der mitgliedstaatliche Beschränkungen der
Verbringung von Verwertungsabfällen aus Gründen des
Gesundheitsschutzes betraf, solche Beschränkungen der
Warenverkehrsfreiheit nur für zulässig gehalten, soweit
sie den Gesundheitsschutz in Bezug auf die Abholung und
den Transport der Abfälle im eigenen nationalen Hoheits-
gebiet betreffen (EuGH Rs. 118/86 – Nertsvoederfabriek,
Slg. 1987, S. 3903 ff., Tz. 11 ff., 17). 

822. Zusammenfassend: Die Verankerung eines pau-
schalen Vorrangs des umweltverträglicheren Entsor-
gungspfades im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
wäre aller Voraussicht nach europarechtlich nicht zu hal-
ten. Europarechtlich zulässig wäre eine Regelung, die 
einen Vorrang der Beseitigung im Verhältnis zu weniger
umweltverträglichen Verwertungen im Inland anordnet.
Auch eine solche Regelung wirft allerdings, wenn sie
nicht nur auf dem Papier stehen, sondern ernst genommen
werden soll, unverhältnismäßige Praktikabilitätspro-
bleme auf. Von einer gesetzlichen Vorrangregelung zu-
gunsten des umweltverträglicheren Entsorgungspfades ist
daher abzuraten. Selbstverständlich muss die Abfallpoli-
tik im Grundsatz darauf ausgerichtet sein, Abfälle dem je-
weils umweltverträglichsten Entsorgungspfad zuzuwei-
sen. Die dazu notwendigen Steuerungsleistungen und die
mit Rücksicht auf entgegenstehende Belange gegebenen-
falls erforderlichen Differenzierungen können aber aus
den dargelegten Gründen nicht dadurch erbracht werden,
dass diese abfallpolitisch sinnvolle Zielsetzung unmittel-
bar in einen Rechtsbefehl überführt wird. 

4.1.5.5 Mitgliedstaatliche Standards für die
Zulässigkeit von Verwertungs-
maßnahmen

823. Regelungen, die nicht den Verwertungsbegriff 
zu konkretisieren beanspruchen, sondern inhaltliche Stan-
dards für die Verwertung formulieren, sind aus
europarechtlicher Sicht unproblematisch. In diese Kate-
gorie gehören sowohl spezifisch abfallrechtliche Vor-

schriften, die generell oder für bestimmte Abfallarten wie
Altöl, Altautos, Klärschlamm, Bioabfall usw. die Schad-
losigkeit von Verwertungsmaßnahmen gewährleisten sol-
len, wie auch sonstige umweltrechtliche Anforderungen,
beispielsweise des Wasser- und Immissionsschutzrechts,
soweit sie auch auf Verwertungsmaßnahmen Anwendung
finden.

Auch soweit in Bezug auf Verwertungsverfahren bereits
europarechtliche Standards existieren (Tz. 790 ff.), sind
die Mitgliedstaaten nicht gehindert, in Bezug auf das 
Verwertungsverfahren, einschließlich des zulässigen
Abfallinputs, höhere Anforderungen zu stellen (Arti-
kel 176 EGV), da mit Regelungen dieser Art nur Anfor-
derungen an innerhalb Deutschlands stattfindende Ver-
wertungen aufgestellt werden, während die Verbringung
zur Verwertung ins europäische Ausland unberührt bleibt.
Kollisionen mit der Abfallverbringungsverordnung und
der zugrunde liegenden europäischen Warenverkehrsfrei-
heit treten daher nicht auf. Der Nachteil dieses Regulie-
rungsansatzes liegt in seiner dementsprechend begrenzten
Reichweite. Am Beispiel des Entwurfs der Altholzverord-
nung: die Standards der Verordnung sind anwendbar für
Verwertungen im Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land; gegen eine Verbringung von Altholz ins europäische
Ausland zu Verwertungen, die diesen Standards nicht
genügen, bietet die Verordnung dagegen keine Handhabe
(Tz. 994).

Damit ist das Risiko verbunden, dass Verordnungen die-
ses Typs zumindest teilweise nicht zu umweltverträgli-
cherer Verwertung, sondern zu einer Verlagerung der we-
niger umweltverträglichen Verwertungen ins Ausland
führen. In erster Linie sind daher Regelungen auf europä-
ischer Ebene wünschenswert. Wie in der Vergangenheit,
so wird aber auch in Zukunft die europäische Umweltpo-
litik großenteils in Orientierung an Vorbildern aus den
Mitgliedstaaten weiterentwickelt werden. Mitgliedstaatli-
che Regelungen im Bereich der Abfallwirtschaft führen
häufig zu einem „Nachregeln der europäischen Vorgaben“
(BMU-Umwelt Nr. 4/2000, Sonderteil S. II). Fortschritte
in der europäischen Umweltpolitik hängen daher wesent-
lich auch an der Bereitschaft einzelner Mitgliedstaaten,
Vorreiterrollen zu übernehmen (Kapitel 2.2). Die Wahr-
scheinlichkeit, dass eine europäische Regelung zustande
kommt, kann gerade dadurch gesteigert werden, dass ein
überzeugendes Regulierungskonzept zunächst auf natio-
naler Ebene entwickelt und erprobt wird. Eine Vorreiter-
funktion sollte deshalb auch bei der Standardsetzung für
Verwertungen nicht gescheut werden.

4.1.5.6 Anforderungen an die Prozessführung
bei Verfahren vor dem Europäischen
Gerichtshof

824. Der Europäische Gerichtshof arbeitet anders, als
man es in Deutschland von öffentlich-rechtlichen Strei-
tigkeiten vor deutschen Gerichten her gewohnt ist. Einer
der wichtigsten Unterschiede besteht darin, dass der 
Europäische Gerichtshof seine Äußerungen sehr viel stär-
ker auf diejenigen Fragen, Gesichtspunkte und Argumente
begrenzt, die von den Verfahrensbeteiligten vorgetragen
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worden sind. Der Europäische Gerichtshof ist auf den
Sachvortrag der Streitbeteiligten auch in sehr viel größe-
rem Maße angewiesen als deutsche Gerichte, da er kein
spezialisiertes Fachgericht ist, sondern in allen Angele-
genheiten des europäischen Rechts zu judizieren hat. Von
einem Gericht, das abwechselnd über institutionelle Strei-
tigkeiten zwischen den Organen der EG, Beamtenrechts-
klagen der EG-Bediensteten, abfallrechtliche Fragen,
Agrarsubventionen, Kartellfälle, Markenrechtsstreitig-
keiten und vieles andere zu entscheiden hat, kann nicht
dieselbe Vertrautheit mit den jeweiligen Sachproblemen
erwartet werden wie von einem nationalen Fachgericht.
Eine umfassende Argumentation, die alle für den jeweili-
gen Streitfall potenziell relevanten rechtlichen und fak-
tischen Gesichtspunkte berücksichtigt, ist deshalb in 
Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof noch we-
sentlich wichtiger als etwa vor den deutschen Verwal-
tungsgerichten. Auf Entscheidungen, die interpretations-
bedürftige Vorgaben des europäischen Abfallrechts in
einem für den Umweltschutz und/oder die Interessen der
kommunalen Daseinsvorsorge günstigen Sinn auslegen,
darf man nur hoffen, wenn dem Gerichtshof detailliert
dargelegt wird, welche Umweltgesichtspunkte für eine
solche Auslegung sprechen und inwiefern die Erfüllbar-
keit wichtiger, gemeinwohlrelevanter kommunaler Auf-
gaben von dieser Auslegung abhängt.

In Verfahren, die die Interessen der Länder berühren, ist
es außerdem sachlich geboten, diese Interessen auch bei
Verfahrensentscheidungen und Stellungnahmen in Ver-
fahren vor dem Europäischen Gerichtshof zu berücksich-
tigen. Dies betrifft sowohl die Entscheidung darüber, 
ob die Bundesrepublik einem Verfahren vor dem Europä-
ischen Gerichtshof beitritt, in dem sie nicht Partei ist 
(vgl. auch Tz. 798), als auch die Argumentations- und
sonstige Prozessführungsstrategie. Das Gesetz über die
Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegen-
heiten der Europäischen Union (EUZBLG) sieht aller-
dings eine Verpflichtung des Bundes, auf Verlangen des
Bundesrates von Klagemöglichkeiten und Möglichkeiten
der Stellungnahme vor dem Europäischen Gerichtshof
Gebrauch zu machen und für die Prozessführung Einver-
nehmen mit dem Bundesrat herzustellen, nur für den Fall
vor, dass Gesetzgebungsbefugnisse der Länder bzw., bei
Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik
Deutschland, ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse
der Länder betroffen sind (§ 7 EUZBLG); für andere als
die hier genannten Fälle der Berührung von Länderinte-
ressen ist eine Berücksichtigung der Position der Länder
in Bezug auf EuGH-Verfahren weder in konkretisierter
noch in allgemeiner Form vorgesehen. Ob dies den An-
forderungen des Artikel 23 Abs. 5 GG genügt, kann an
dieser Stelle nicht eingehender erörtert werden, erscheint
aber zumindest zweifelhaft. 

4.1.5.7 Fazit
825. Überlassungspflichten für gemischte Gewerbe-
abfälle mit relevanten verwertbaren Anteilen sind, je nach
Ausgestaltung, mit größeren oder geringeren europa-
rechtlichen Risiken behaftet. Vieles spricht allerdings
dafür, dass – sachgerechte Prozessführung von deutscher

Seite vorausgesetzt – eine Überlassungspflicht für haus-
müllähnliche Gewerbeabfälle vom Europäischen Ge-
richtshof nicht als europarechtswidrig eingestuft werden
würde. Für die Europarechtskonformität einer solchen
Lösung sprechen gute sachliche Gründe. Es ist nicht ge-
boten, die deutsche Strategie in diesem Punkt von der
Rechtsauffassung der Europäischen Kommission abhän-
gig zu machen. Als zweifelsfrei europarechtskonforme
Mittel einer sinnvollen Verwertungssteuerung auf natio-
naler Ebene stehen im Übrigen Getrennthaltungsgebote
(Tz. 810 ff.) und innerstaatlich bindende inhaltliche Ver-
wertungsstandards (Tz. 823) zur Verfügung. Vor diesem
Hintergrund ist es unverständlich, dass das Bundes-
umweltministerium sich bislang vernünftigen, praktika-
blen Lösungen des Problems der Scheinverwertung 
beharrlich unter Berufung auf angeblich entgegenstehen-
des Europarecht verweigert (s. auch SCHINK, 2001,
S. 125 f., 131), statt die vorhandenen Spielräume zu nut-
zen (Tz. 809) und sich auf europäischer Ebene für sinn-
volle Interpretationen einzusetzen. 

Auch wenn die Handlungsspielräume der nationalen Ab-
fallpolitik durch das europäische Abfallrecht nicht so ver-
engt sind, wie dies von interessierter Seite gern dargestellt
wird, weist das europäische Recht Defizite auf, die eine
auch unter ökologischen Gesichtspunkten sinnvolle Ver-
wertungssteuerung nur eingeschränkt erlauben. Zu einem
Schwerpunkt der Abfallpolitik muss daher die Weiterent-
wicklung des europäischen Abfallrechts werden. 

4.1.6 Weiterentwicklung des europäischen
Abfallrechts

4.1.6.1 Handlungsbedarf
826. Die europäischen Institutionen haben erkannt, dass
Maßnahmen erforderlich sind, die die ökologische Sinn-
haftigkeit der Verwertungswirtschaft sicherstellen. Der
Rat der Europäischen Union hat in seiner Entschließung
über eine Gemeinschaftsstrategie für die Abfallbewirt-
schaftung die Notwendigkeit unterstrichen, „insbeson-
dere im Bereich der Energierückgewinnung geeignete
Gemeinschaftskriterien für die Abfallverwertung zu ent-
wickeln“, und die „Bedeutung von Gemeinschaftskrite-
rien für die Verwendung von Abfall insbesondere als
Brennstoff oder anderweitige Energiequelle“ bekräftigt
(Rat der Europäischen Union, 1997, Tz. 26). Die Kom-
mission stellt in ihrer Mitteilung zum sechsten Umwelt-
aktionsprogramm der Gemeinschaft fest: „Wiederver-
wertung und Recycling von Abfällen müssen sinnvoll
sein, d. h. es muss unter der Voraussetzung wirtschaftli-
cher und technischer Machbarkeit ein Nettonutzen für die
Umwelt entstehen“ (Europäische Kommission, 2001a,
S. 60). Bislang wird dies durch die europarechtlichen
Vorgaben nicht sichergestellt (Tz. 790 f.). Hier sind Kor-
rekturen dringend und zeitnah erforderlich.

4.1.6.2 Definitorische Verwertungskriterien
und Standards für die Zulässigkeit 
von Verwertungsmaßnahmen

827. Fortschritte können hier regelungstechnisch auf
zwei verschiedenen Wegen angestrebt werden. Einerseits
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könnte versucht werden, den europarechtlichen Ver-
wertungsbegriff so zu präzisieren bzw. zu ändern, dass
Verwertungen, die als problematisch angesehen werden,
nicht mehr als Verwertung gelten. Hier würden die ent-
scheidenden Weichenstellungen also bei der Definition
des Verwertungsbegriffs erfolgen (definitorische Verwer-
tungskriterien, vgl. Tz. 800 ff.). Die regelungstechnische
Alternative bestünde darin, dass anstelle einer ökologisch
anspruchsvollen Definition des Verwertungsbegriffs öko-
logisch anspruchsvolle inhaltliche Standards für die
Zulässigkeit von Verwertungsmaßnahmen gesetzt werden
(verwertungsbezogene Standards, vgl. Tz. 823). 

In Bezug auf die energetische Verwertung hat es auf 
europäischer Ebene einerseits eine Regelungsinitiative
gegeben, die dem definitorischen Ansatz folgt. Die
Europäische Kommission hat Anfang 1999 im Technical
Adaptation Committee (TAC), d. h. im Rahmen des Aus-
schussverfahrens nach der Abfallrahmenrichtlinie, einen
Vorschlag vorgelegt, der auf eine veränderte definitori-
sche Abgrenzung von energetischer Verwertung und Be-
seitigung zielt. Danach sollte die Verbrennung von Sied-
lungsmüll, die Verbrennung von Abfällen mit Heizwerten
unter 17 000 kJ/kg und die Verbrennung von Gemischen,
die Abfälle der beiden zuerst genannten Kategorien ent-
halten, der Beseitigung zugeordnet werden (Europäische
Kommission, 1999, S. 10; s. auch PETERSEN, 2000,
S. 65 f.; JARON, GRANER, 1999). Das weitere Verfah-
ren ist allerdings bislang ergebnislos geblieben, da man
sich nicht auf gemeinschaftliche Abgrenzungskriterien ei-
nigen konnte (LINHER, 2001a, S. 18; LINHER, 2001b,
S. 64 f.). Ein im Sommer 2001 unternommener erneuter
Vorstoß der Kommission im TAC, wonach der Mindest-
heizwert für die energetische Verwertung bei 13 000 kJ/kg
angesetzt werden soll, ist bei der Mehrzahl der Mitglied-
staaten ebenfalls auf Widerstand gestoßen (PETERSEN,
2001, S. 582; s. auch EUWID, 2001, S. 16).

828. Andererseits ist die EG mit der Abfallverbren-
nungsrichtlinie den Weg der Formulierung inhaltlicher
Standards gegangen, die auch für die verwertende
(Mit-)Verbrennung gelten. Dabei werden nicht nur Emis-
sionsgrenzwerte für die betreffenden Anlagen vorgege-
ben. Artikel 4 Absatz 5 der Abfallverbrennungsrichtlinie
z. B. macht Vorgaben, die den Abfallinput betreffen: In
Genehmigungen für die Verbrennung oder Mitverbren-
nung gefährlicher Abfälle müssen die zur Verbrennung
zugelassenen Abfallarten benannt und deren zulässige
Mengen, Heizwerte und Schadstoffgehalte bestimmt wer-
den. Damit ist zwar zunächst nur festgelegt, dass diesbe-
züglich die Mitgliedstaaten, zumindest fallweise in den
einzelnen Genehmigungsbescheiden, entsprechende
Standards zu setzen haben. Mit der grundsätzlichen Aner-
kennung der Notwendigkeit solcher Standards ist aber im
Grunde auch bereits anerkannt, dass zur Vermeidung ab-
fallwirtschaftlicher Wettbewerbsverzerrungen auf dem
europäischen Markt für energetische Verwertungen euro-
paweit einheitliche Standards notwendig wären.

Kurzfristig, d. h. bis zu einer grundlegenderen Revision
des europäischen Abfallrechts (Tz. 837 f.), ist eine ver-
besserte definitorische Abgrenzung wünschenswert in

Bezug auf die Unterscheidung zwischen energetischer
Verwertung und Beseitigung. Ein anspruchsloser Verwer-
tungsbegriff, der jede Verbrennung mit Energienutzung
als Verwertung gelten lässt, führt hier zu dem paradoxen
und mit der Struktur des europäischen Abfallrechts unver-
einbaren Ergebnis, dass jede rechtlich überhaupt zuläs-
sige Abfallverbrennung als Verwertung einzustufen ist
(Tz. 800). Über eine geeignete definitorische Abgrenzung
zwischen Verwertung und Beseitigung lässt sich auch 
auf die schnellste, rechtstechnisch einfachste Weise ein
Minimum an Planungssicherheit für die Entsorgungs-
infrastruktur in den Mitgliedstaaten schaffen und ein
Verbrennungsabfalltourismus unterbinden, dessen trans-
portbedingte Umweltkosten nicht gerechtfertigt sind. Die
bislang nicht erfolgreichen Bemühungen um eine ent-
sprechende Anpassung der Anhänge zur Abfallrahmen-
richtlinie (Tz. 827) sollten daher mit Nachdruck fortge-
setzt werden. Eine Einigung, die hinter deutschen
Idealvorstellungen zurückbleibt, ist besser als eine unver-
änderte Beibehaltung der bisherigen europäischen
Rechtslage mit ihren letztlich nicht kalkulierbaren Risi-
ken (Tz. 794 ff.). Insbesondere sollte auf einem so an-
spruchsvollen Heizwertkriterium, wie es die Kommission
im Ausschussverfahren zur Änderung der Anhänge zur
Abfallrahmenrichtlinie vorgeschlagen hat (Tz. 827), nicht
bestanden werden.

829. Ansonsten sollte das Hauptgewicht nicht auf defi-
nitorische Verwertungskriterien (Was ist Verwertung?),
sondern auf die Entwicklung einheitlicher inhaltlicher
Standards für die unterschiedlichen Verwertungspfade ge-
legt werden (Unter welchen Voraussetzungen und mit
welchen Maßgaben darf verwertet werden?). Schon der
Klarheit und Verständlichkeit halber ist es nicht sinnvoll,
die bestehenden Probleme generell primär über definito-
rische Verwertungskriterien lösen zu wollen. Der übli-
chen Bedeutung des Begriffs nach bedeutet „Verwertung“
von Abfall nicht mehr, als dass eine Nutzung des Abfalls
stattfindet, die Beseitigungsmaßnahmen erübrigt und die
Inanspruchnahme primärer Ressourcen zumindest teil-
weise ersetzt. Bei weitem nicht alle Maßnahmen, die in
diesem Sinne eine Verwertung darstellen, sind nach 
Abwägung aller relevanten Gesichtspunkte sinnvoll oder
auch nur vertretbar. Wenn die Beurteilung, ob bestimmte
Verwertungsmaßnahmen erwünscht oder zumindest 
hinnehmbar sind, bzw. die daraus resultierenden Ent-
scheidungen über die rechtliche Zulässigkeit von
Verwertungsmaßnahmen die Gestalt von Definitionskri-
terien für das Vorliegen einer Verwertung annehmen, führt
das zu einer vom üblichen Sprachgebrauch abweichenden
künstlichen Verengung des Verwertungsbegriffs. Der de-
finitorische Ansatz kann auch gar nicht konsequent ver-
folgt werden, weil der Verwertungsbegriff vollkommen
überfrachtet würde, wenn alle oder auch nur ein großer
Teil der Anforderungen, die aus ökologischer Sicht an die
unterschiedlichsten Verwertungsmaßnahmen zu stellen
sind, zu definitorischen Merkmalen der Verwertung ge-
macht würden. 

Zu den vordringlichen Aufgaben gehört die Bereitstel-
lung europäischer Standards für den Abfallinput bei 
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Verbrennungsanlagen (Tz. 785 f.). Die Festlegung solcher
Standards beinhaltet abfallpolitische Weichenstellungen
von zentraler Bedeutung. Es handelt sich deshalb hier um
eine Entscheidung, die weder der privatverbandlichen
Normung, auf europäischer Ebene also dem CEN, noch
dem Sevilla-Prozess der Dokumentation bester verfügba-
rer Techniken in BAT reference documents (BREF) über-
lassen, sondern im Wege der regulären europäischen
Rechtsetzung getroffen werden sollte (s. auch Tz. 886 f.).

4.1.6.3 Koppelung der Verbringung an die 
Einhaltung europäischer 
Entsorgungsstandards

4.1.6.3.1 Allgemeines
830. Der im Prinzip vorzugswürdige Weg der nicht 
definitorisch ansetzenden Formulierung einheitlicher eu-
ropäischer Verwertungsstandards hat den Nachteil, dass
sich damit nach geltendem Recht die Möglichkeiten der
Abfallverbringung ins Ausland nicht steuern lassen. Ob
ein Mitgliedstaat gegen eine beabsichtigte Verbringung
von Abfall den Einwand der Entsorgungsautarkie und
Nähe erheben kann oder nicht, hängt nach der geltenden
Fassung der Abfallverbringungsverordnung nicht davon
ab, ob im Bestimmungsland des Abfalls geltende europä-
ische Entsorgungsstandards eingehalten sind, sondern
ausschließlich davon, ob die im Ausland beabsichtigte
Entsorgung definitorisch als Beseitigung oder als Verwer-
tung einzustufen ist. 

In der Literatur ist vorgeschlagen worden, gegen die
grenzüberschreitende Verbringung von Verwertungsab-
fällen in Anlagen, die nicht den europäischen Standards
entsprechen, die Einwendungsmöglichkeit nach Artikel 7
Abs. 4a 2. Spiegelstrich der Abfallverbringungsverord-
nung zu aktivieren (WINTER, 2001, S. 69). Dieser Be-
stimmung zufolge können die zuständigen Behörden Ein-
wände erheben, wenn eine Verbringung „nicht gemäß den
einzelstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften
zum Schutz der Umwelt, zur Wahrung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung oder zum Schutz der Gesundheit
erfolgt“. Für eine Auslegung dieser Vorschrift in dem
Sinne, dass sie es erlaubt, eine Verbringung in andere EG-
Mitgliedstaaten zu verhindern, wenn die dort geplante
Entsorgung den europäischen Standards nicht genügt, las-
sen sich gute teleologische Gründe anführen (WINTER,
2001, S. 69 f.). Der Wortlaut der Bestimmung und die sons-
tige Verwendung des Ausdrucks „Verbringung“ innerhalb
der Verordnung sprechen allerdings dafür, dass sie sich
nicht auf den gesamten Entsorgungsprozess bezieht, zu
dem die Verbringung hinführen soll, sondern nur auf den
Verbringungsvorgang selbst, d. h. auf die Einhaltung der
für den Abfalltransport geltenden Vorschriften. So 
versteht auch die ganz überwiegende Auffassung in der
Literatur den Einwand der nicht vorschriftsgemäßen Ver-
bringung. Die Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs lässt deutlich erkennen, dass der Gerichtshof
den Einwand ebenfalls in diesem einschränkenden Sinne
interpretiert und „Verbringung“ mit „Transport“ gleich-
setzt (EuGH Rs. C-203/96 – Dusseldorp, NVwZ 1998,
S. 1169 ff., Tz. 33; ebenso VG Magdeburg NVwZ 1998,

S. 1214, 1215). Dass am Bestimmungsort eines Abfalls,
der in andere EG-Mitgliedstaaten verbracht werden soll,
europäische Umweltstandards nicht eingehalten werden,
berechtigt danach die Behörden am Versandort nicht
dazu, die Verbringung unter Berufung auf Artikel 7
Abs. 4a 2. Spiegelstrich der Abfallverbringungsverord-
nung zu verhindern. 

Erwogen wird – beispielsweise von Umweltminister
Trittin in einem Schreiben an den für die EU-Erweiterung
zuständigen Kommissar Verheugen vom 25. Mai 2001 –
auch die Anwendung des Artikel 7 Abs. 4 1. Spiegelstrich
der Abfallverbringungsverordnung. Nach dieser Bestim-
mung können die zuständigen Behörden gegen eine Ver-
bringung Einwände gemäß der Abfallrahmenrichtlinie er-
heben, und zwar insbesondere gestützt auf deren Artikel 7.
Der Verweis auf Artikel 7 der Abfallrahmenrichtlinie be-
trifft die hier nicht einschlägige Abfallwirtschaftsplanung.
Da dieser Verweis nur hervorhebenden Charakter hat, wird
eine Berufung auf andere Bestimmungen der Abfallrah-
menrichtlinie dadurch nicht ausgeschlossen. Denkbar ist
daher im Prinzip auch eine Berufung auf Artikel 4 der Ab-
fallrahmenrichtlinie, der die Mitgliedstaaten verpflichtet,
sicherzustellen, dass Abfälle ohne Gesundheitsgefahren
oder Schädigung der Umwelt entsorgt werden. Sehr frag-
lich ist allerdings, ob dieser Einwand auch erhoben werden
kann, wenn es um die Verhinderung von Gefahren und
Schäden außerhalb des Hoheitsgebiets desjenigen Mit-
gliedstaats geht, dessen Behörde den Einwand erhebt –
also beispielsweise von einer deutschen Behörde, die im
Fall einer Verbringung nach Polen Umweltschäden auf
polnischem Hoheitsgebiet befürchtet. Die oben bereits
wiedergegebene Entscheidung im Fall Nertsvoederfabriek
(Tz. 821) lässt erkennen, dass seitens des Europäischen
Gerichtshofs eine positive Antwort auf diese Frage alles
andere als sicher wäre. 

831. Angesichts dieser ungünstigen oder zumindest
sehr unsicheren Rechtslage muss auf eine unmiss-
verständliche explizite Regelung in der Abfallver-
bringungsverordnung Wert gelegt werden. Ein Einwand,
der es, ähnlich dem Einwand der Entsorgungsautarkie und
Nähe, den Mitgliedstaaten ermöglicht, den Verbleib eines
Abfalls im Inland durchzusetzen, sollte nicht nur gegen-
über der Verbringung von Abfällen zur Beseitigung offen
stehen, sondern auch gegenüber der notifizierungspflich-
tigen Verbringung zu Verwertungen, die nicht den jeweils
geltenden europäischen Standards entsprechen. 

Administrativ wäre eine derartige Regelung im Rahmen
des bestehenden Notifizierungsverfahrens handhabbar.
Schon gegenwärtig umfasst die Notifizierungspflicht
auch Angaben in Bezug auf die Verwertungsanlage, zu der
die jeweiligen Abfälle verbracht werden sollen; inhaltlich
wird außerdem gefordert, dass die Anlage „über eine an-
gemessene technische Ausstattung“ verfügt, „damit die
betreffenden Abfälle ohne Gefährdung der menschlichen
Gesundheit oder der Umwelt verwertet werden können“
(Artikel 6 Abs. 5, 4. Spiegelstrich AbfVerbrVO). Ange-
strebt werden sollte eine Abänderung bzw. Ergänzung die-
ser Bestimmungen und des Katalogs der zulässigen Ein-
wände in Artikel 7 Abs. 4 der Verordnung dahin gehend,



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 365 – Drucksache 14/8792

dass die Verwertungsanlage und das Verwertungsverfah-
ren, dem die Abfälle zugeführt werden sollen, den für die
betreffende Verwertung geltenden europäischen Vor-
schriften entsprechen müssen, und dass die zuständige
Behörde am Versandort gegen die Verbringung Einwände
erheben kann, wenn keine diesbezügliche Bestätigung der
zuständigen Behörde am Bestimmungsort vorliegt. Auf
der Grundlage einer derartigen Regelung könnten weitere
Bemühungen um die Fortentwicklung des europäischen
Abfallrechts sich auf die Formulierung und weitere An-
gleichung der inhaltlichen Entsorgungsstandards inner-
halb Europas konzentrieren. Für die Weiterverfolgung des
wenig sinnvollen definitorischen Regulierungsansatzes
spräche nichts mehr. Vor allem aber wäre damit zwischen
innereuropäischer Abfallverbringungsfreiheit und Beach-
tung der geltenden europäischen Standards für den Um-
gang mit Abfällen der notwendige Zusammenhang herge-
stellt, und die Voraussetzungen für eine effektive
Anwendung der europäischen Standards würden wesent-
lich verbessert. 

4.1.6.3.2 Besonderer Regelungsbedarf im 
Zusammenhang mit der EU-
Osterweiterung

Probleme und Lösungsansätze am Beispiel Polen

832. Mit der Osterweiterung der EU sind Chancen und
Risiken auch für die Abfallwirtschaft verbunden. Die
Übernahme des EG-Rechtsbestandes (acquis commu-
nautaire) in den Beitrittsstaaten wird zu erheblichen Fort-
schritten im Umweltschutz allgemein wie auch speziell in
der Abfallwirtschaft führen. Zugleich könnte allerdings
eine mit der Erweiterung des Binnenmarktes verbundene
Ausdehnung des Entsorgungsmarktes auch zu erhebli-
chen Umweltproblemen führen. Bei Deponiepreisen, die
beispielsweise in Polen deutlich, teilweise um ein Vielfa-
ches, unter den hiesigen Preisen liegen (s. Tz. 833), ist
schon aus Kostengründen damit zu rechnen, dass Abfälle
den Weg in die neuen – von Deutschland aus insbesondere
in die nahe gelegenen – EU-Mitgliedstaaten suchen wer-
den. Mit dem zu erwartenden Anstieg der Entsorgungs-
preise infolge der Anhebung der Entsorgungsstandards
durch die deutsche Abfallablagerungsverordnung (Tz. 788)
dürften sich die wirtschaftlichen Motive für ein Auswei-
chen ins Ausland erheblich verstärken. Weiter verstärkte
Exportinteressen werden sich im Zusammenhang mit
dem Wirksamwerden des definitiven Verbots der unvor-
behandelten Abfallablagerung zum 1. Juni 2005 ergeben,
da zu diesem Zeitpunkt aller Voraussicht nach die not-
wendigen Vorbehandlungskapazitäten teilweise noch feh-
len werden (Tz. 1007 ff.).

Untersuchungen in den Beitrittsländern Polen, Ungarn
und Tschechische Republik bestätigen die Vermutung,
dass die Abfallwirtschaft in diesen Ländern für das Maß
an Warenverkehrsfreiheit, das die Rechtsordnung der EU
im Prinzip auch für Abfälle vorsieht, noch nicht gerüstet
ist. So wird in allen drei Ländern derzeit der weitaus
größte Teil der kommunalen wie auch der gewerblichen
Abfälle ohne vorherige Behandlung auf teilweise unzu-
reichend gesicherten Deponien abgelagert. Lediglich in

der Tschechischen Republik wurden seit 1996 Deponien,
die den in der EU geltenden Anforderungen nicht ent-
sprechen, geschlossen. Hierdurch verringerte sich deren
Anzahl zwischen 1992 und Ende 1996 um rund 83 % von
2 044 auf 380 Deponien. In Polen und Ungarn hingegen
wird neben den offiziell genehmigten Deponien, die in der
überwiegenden Zahl nicht den in der EU geltenden tech-
nischen Anforderungen entsprechen, auch noch eine
große Zahl von illegalen Ablagerungsorten verzeichnet.
Kapazitäten für die mechanisch-biologische und insbe-
sondere die thermische Abfallbehandlung sind noch sehr
gering. Schließlich existieren in den drei Ländern auch
nur sehr begrenzte Kapazitäten zur Abfallverwertung.
Dabei werden insbesondere gewerbliche Abfälle wie
Schlacken aus der Metallverarbeitung, Flugasche aus der
Kohleverbrennung oder Bergbauabfälle für Baumaß-
nahmen verwendet (ARNOLD, 2001; JÖRGENS et al.,
2001).

833. Speziell in Polen ist zwar die rechtliche Umsetzung
des europäischen Abfallrechts bereits im Gange (Confe-
rence on Accession, 2001, S. 3 ff.; SCHÜRMANN und
LOWITZSCH, 2000, S. 475). Die Anpassung der tatsäch-
lichen Verhältnisse wird aber noch beträchtliche Zeit in
Anspruch nehmen. Noch im Jahre 1997 wurden etwa
98 % aller kommunalen Abfälle auf Hausmülldeponien
abgelagert, die in der übergroßen Mehrheit den techni-
schen Anforderungen der EU nicht entsprechen
(ARNOLD, 2001, S. 9; JÖRGENS et al., 2001, S. 9–10).
Insgesamt existierten in diesem Jahr in Polen 884 kom-
munale Hausmülldeponien mit offizieller Betriebsgeneh-
migung mit einer Gesamtfläche von 3 058 ha. Darüber hi-
naus gehen Schätzungen von rund 10 000 illegalen
„Müllkippen“ aus. Nur etwa 5 % der offiziell genehmig-
ten Deponien verfügen über eine den in der EU geltenden
technischen Anforderungen entsprechende Basisab-
dichtung. Rund ein Viertel verfügt darüber hinaus über
eine einfache Basis aus Asphalt oder dünner Folie. Nur
etwa 20 % der Deponien sind mit einer Sickerwasserer-
fassung, und ebenfalls nur rund 20 % der Deponien mit 
einer Waage und Eingangskontrolle ausgestattet
(ARNOLD, 2001, S. 10). Die Preise für die Deponierung
unbehandelter Siedlungsabfälle variieren zwischen 30 und
80 PLN/Mg (ca. DM 15/Mg bis DM 42/Mg nach Wech-
selkurs vom 19. Oktober 2001). Eine Abfallvorbehand-
lung erfolgt in Polen nur bei etwa 2 % der zu deponieren-
den Siedlungsabfälle. Hauptsächlich werden diese
Abfälle in mechanisch-biologischen Anlagen behandelt.
Die thermische Behandlung in Hausmüllverbrennungsan-
lagen stößt in Polen dagegen auf große Akzeptanzpro-
bleme. Lediglich eine – im Jahr 2000 in Betrieb genom-
mene – Hausmüllverbrennungsanlage existiert bislang in
Polen. Die getrennte Erfassung und Verwertung von Wert-
stoffen befindet sich in Polen – wie auch in den anderen
Beitrittsländern – erst in den Anfängen. Zwar existieren
bereits seit langem Wertstoffannahmestellen insbeson-
dere für Altpapier und Altglas. Hierdurch wird jedoch nur
ein sehr geringer Anteil des Wertstoffaufkommens erfasst.
Lediglich bei der Herstellung von Papier und Pappe 
entspricht der Anteil an verwendetem Altpapier mit 
rund 42 % bereits heute dem europäischen Durchschnitt.
Im Gegensatz dazu liegt die getrennte Erfassung und 
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Verwertung von Altglas unter 1 %. Die Verwertung von
Verpackungsmaterialien wie Aluminiumdosen oder
Kunststoffverpackungen liegt jeweils unter 10 %
(ARNOLD, 2001, S. 15–17). Bei den industriellen Abfäl-
len ist der Verwertungsanteil deutlich höher als bei den
kommunalen Siedlungsabfällen. So wurden im Jahr 1997
mehr als 50 % der industriellen Abfälle im Bergversatz
sowie im Tief- und Straßenbau verwendet. Die restlichen
Abfälle werden hauptsächlich auf industriellen Abfallde-
ponien abgelagert, die in der Regel von den Abfallerzeu-
gern auf deren Betriebsgelände in Eigenregie betrieben
werden. 1996 waren 1 209 mit einer Gesamtfläche von
11 400 ha und mehr als 2 Mrd. Mg Industrieabfällen in Po-
len registriert (ARNOLD, 2001, S. 9–10).

834. Eine weitgehende Exportfreiheit, wie sie die 
Abfallverbringungsverordnung (259/93/EWG, s. Tz. 788)
insbesondere für Verwertungsabfälle vorsieht, würde un-
ter solchen Umständen zwangsläufig zu Problemen
führen. Zu erwarten wären, neben hohem Transportauf-
kommen, zusätzliche Belastungen für die im Aufbau be-
findlichen Behörden, vor allem erhebliche zusätzliche
Umweltbelastungen in den neuen Mitgliedstaaten – nicht
zuletzt durch die Entstehung weiterer Altlasten, die später
mit Mitteln der EU und der Herkunftsstaaten der abgela-
gerten Abfälle wieder saniert werden müssten. In den Bei-
trittsstaaten entstünde die Versuchung, vorhandene euro-
parechtskonforme Anlagen vor allem für eine höher
bezahlte Entsorgung von Abfällen aus dem westlichen
EU-Ausland zu nutzen und einheimische Abfälle in unzu-
reichende Anlagen zu verdrängen. Mittelbar würden da-
mit auch die dortigen Deponieschließungsprogramme ge-
fährdet.

Um eine angemessene Lösung dieser Probleme haben
sich sowohl die Bundesregierung als auch die Organe der
EU bemüht. Unter anderem hat der Bundesumweltmi-
nister in einem Schreiben an den EU-Kommissar für Er-
weiterung vom 25. Mai 2001 die Probleme skizziert und
Vorschläge für deren Vermeidung unterbreitet. Die auch
im Hinblick auf die abfallwirtschaftliche Entwicklung in
Deutschland besonders wichtigen umweltbezogenen Bei-
trittsverhandlungen mit Polen sind im Oktober 2001 vor-
läufig abgeschlossen worden (s. Conference on Acces-
sion, 2001). In Abweichung von den Regelungen der
Abfallverbringungsverordnung soll danach die Verbrin-
gung von Glas, Papier, Altreifen, Plastik bis zum 31. De-
zember 2007 notifizierungsbedürftig und, auch wenn sie
zur Verwertung erfolgt, nach den für Beseitigungsabfälle
geltenden Regelungen ausschließbar sein. Von Polen auf-
gelistete Abfälle der Gelben Liste (Anhang III der Abfall-
verbringungsverordnung) sowie die besonders gefährli-
chen Abfälle, die in der Roten Liste (Anhang IV) oder in
keinem der Anhänge der Verbringungsverordnung aufge-
führt sind, können bis 31. Dezember 2012 auch von einer
Verbringung zur Verwertung wie Beseitigungsabfälle aus-
geschlossen werden. Diese Fristen sind abgestimmt auf
die Übergangsfristen für die Anpassung der Entsorgungs-
anlagen an die europäischen Standards. 

Angesichts der sehr viel ungünstigeren Lösungen, die
denkbar gewesen wären, sind diese Verhandlungsergeb-
nisse erfreulich. Allerdings sollte nicht übersehen werden,

Tabel le 4.1-4

Von Grenzzollstellen erfasste Verstöße gegen 
das Abfallverbringungsrecht

Jahr 1998 1999 2000

Anzahl der 
Verstöße 43 30 59

Quelle: Umweltbundesamt, 2001, schriftl. Mitteilung

dass die wünschenswerte Abstimmung zwischen Verbrin-
gungsmöglichkeiten und Geltung der europäischen Ent-
sorgungsstandards damit nur auf der normativen Ebene,
nicht dagegen auch faktisch gewährleistet ist. Sollte bei-
spielsweise die faktische Anpassung der polnischen Ent-
sorgungsanlagen oder des polnischen Vollzugssystems an
die Erfordernisse des europäischen Abfallrechts bis zum
Ende der Übergangsfristen nicht erfolgt sein, wird die
Verbringungsfreiheit für Verwertungsabfälle einsetzen,
ohne dass die europarechtlichen Mindeststandards erfüllt
wären. Auch hier würde eine allgemeine Regel, die die
Verbringungsfreiheit an die faktische Einhaltung der
europäischen Standards am Zielort bindet (Tz. 830 ff.),
weiter gehende Sicherheiten schaffen.

Kontrollprobleme

835. Hinzuweisen ist auch auf die Gefahr illegaler Ab-
fallverbringungen. Zwar ist in Reaktion auf das Problem
der illegalen Abfallexporte ein internationales Regelungs-
system für die Abfallverbringung entstanden – insbeson-
dere das Baseler Übereinkommen von 1989 und die EG-
Abfallverbringungsverordnung (BUCK und HELM, 1999,
S. 9 f.; KRÄMER, 1998). Diese Regelwerke haben offen-
bar eine Entschärfung des Problems bewirkt. Illegale bzw.
unkontrollierte Abfallexporte sind in den letzten Jahren
weltweit deutlich zurückgegangen (BMU, o.J.). In
Deutschland deuten insbesondere der Rückgang bekannt
gewordener Abfallexportskandale und die bisher sehr ge-
ringe Inanspruchnahme des 1996 eingerichteten deutschen
Solidarfonds Abfallrückführung darauf hin, dass die in
Geltung gesetzten internationalen Kontrollmechanismen
Wirkung entfalten. Die vom Umweltbundesamt vorge-
nommene Auswertung der Umweltdelikte in Deutschland
weist nur einen sehr geringen Anstieg der bekannt gewor-
denen Fälle illegaler grenzüberschreitender Abfallverbrin-
gung zwischen 1996 und 1999 auf (Mitteilung des UBA
vom 28. August 2001). Ferner lassen auch die von deut-
schen Grenzzollstellen im Rahmen der Umweltsofortmel-
dungen statistisch erfassten Verstöße gegen das Abfallver-
bringungsrecht keinen eindeutigen Anstieg erkennen
(Tabelle 4.1-4). Zudem handelt es sich bei diesen Ver-
stößen nach Angaben des Zollkriminalamtes vor allem um
Transporte von Kleinmengen durch Privatpersonen (Um-
weltbundesamt, schriftliche Mitteilung vom 19. April
2001). Schließlich ist – entgegen früheren Prognosen (vgl.
SRU, 1991, Tz. 454) – auch bei den offiziell erfassten le-
galen Abfallexporten aus Deutschland in den vergangenen
zehn Jahren keine Zunahme festzustellen (Umweltbundes-
amt, schriftliche Mitteilung vom 18. April 2001).
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Dies schließt aber ein gewisses Ausmaß an fortbestehen-
der verdeckter Exportkriminalität ebenso wenig aus wie
eine mögliche Problemverschiebung weg von spekta-
kulären Giftmüllexporten in Entwicklungsländer und hin
zu weniger sichtbaren unerlaubten Abfallverbringungen
innerhalb Europas und der OECD. Im europäischen Bin-
nenmarkt sind die Kontrollmöglichkeiten für Abfallex-
porte beschränkt. Die rechtlichen Steuerungs- und Kon-
trollmechanismen sind innerhalb der EU schwächer als
für die Ausfuhr von Abfällen aus der EU. Außerdem kön-
nen sie umgangen werden, und die faktischen Kon-
trollressourcen sind begrenzt (vgl. zur allgemeinen ab-
fallrechtlichen Überwachung WENDENBURG, 2000;
speziell zur Umgehung von Exportrestriktionen 
KRÄMER, 1998, S. 357). Transporte werden in Deutsch-
land vom Zollkriminalamt und vom Bundesamt für Güter-
verkehr (BAG) kontrolliert. Die Intensität der Kontrollen
ist jedoch nur gering. So fehlt den Zollfahndungsämtern
das notwendige Personal, um flächendeckende Kontrollen
der grenzüberschreitenden Abfalltransporte durchzu-
führen (Umweltbundesamt, schriftliche Mitteilung vom
28. August 2001). Der Polizei hingegen, die über größere
personelle Kapazitäten verfügt, fehlt teilweise die Kom-
petenz zu einer verdachtsunabhängigen, speziell die
abfallrechtliche Seite betreffenden Überprüfung von Ab-
falltransporten. Im Rahmen der rund 670 000 allgemeinen
– nicht nur den Abfall betreffenden – Lkw-Kontrollen, die
das Bundesamt für Güterverkehr im Jahr 2000 vorge-
nommen hat, wurden immerhin 22 212 Abfalltransporte
überprüft, von denen 1 785 aus abfallrechtlichen Gründen
beanstandet wurden (Mitteilung des BAG vom 28. Fe-
bruar 2002). Allerdings beschränken sich die Standard-
kontrollen des BAG in der Regel auf die Überprüfung der
Transportpapiere. Eine Analyse der tatsächlich transpor-
tierten Abfälle erfolgt nur in Ausnahmefällen, da hierzu
andere Behörden, die über die technischen Voraussetzun-
gen verfügen, hinzugerufen werden müssen (z. B. Um-
weltämter, Gewerbeaufsicht oder Ämter für Arbeits-
schutz).

836. Insgesamt deuten die vorhandenen Daten nicht da-
rauf hin, dass die illegale Abfallverbringung über EU-in-
terne und sonstige innereuropäische Grenzen derzeit ein
gravierendes Problem darstellt. Die günstigen Zahlen
könnten allerdings zumindest in Teilen auch eine Folge
bereits gegenwärtig bestehender Überwachungsdefizite
sein. Der wirtschaftliche Anreiz für solche illegale Ver-
bringungen ist im Übrigen in Bezug auf das Gros der Ab-
fälle derzeit auch noch vergleichsweise schwach, weil in-
folge des Ausverkaufs deutscher Deponiekapazitäten
zurzeit auch innerhalb Deutschlands noch extrem billige
Entsorgungsmöglichkeiten verfügbar sind (Tz. 761 ff.)
Dies wird sich aber mit der Schließung der nicht TASi-
konformen Deponien künftig ändern (Tz. 788). Auch 
andere in Deutschland anstehende Verschärfungen der
Entsorgungsstandards werden die Attraktivität der Aus-
landsentsorgung und den Anreiz zur Umgehung der dies-
bezüglichen Rechtsvorschriften zukünftig steigern. 

Dementsprechend gesteigerten künftigen Kontrollbedarf
muss vorausschauend Rechnung getragen werden. Stich-
probenartige Umfragen des Umweltrates bei den Geneh-

migungsbehörden für die grenzüberschreitende Abfall-
verbringung nach der EG-Abfallverbringungsverordnung
und dem Abfallverbringungsgesetz (meist Bezirksregie-
rungen) haben ergeben, dass die Überwachungskapazitä-
ten in vielen Fällen als bereits gegenwärtig unzureichend
eingeschätzt werden. Eine gravierende Lücke im Über-
wachungssystem ergibt sich auch daraus, dass Abfall-
transporte auf der Schiene derzeit nicht überwacht wer-
den, da hierfür keine zuständige Behörde benannt ist.
Darüber hinaus ist derzeit in den Bundesländern eine Ten-
denz zur Verlagerung und Zentralisierung der Genehmi-
gungsbehörden von den Bezirksregierungen oder Regie-
rungspräsidenten hin zu einer zentralen Landesstelle zu
verzeichnen. Hierdurch wird die Überwachungskapazität
weiter eingeschränkt, da der direkte Kontakt der Geneh-
migungsbehörden zu Unternehmen und Zollstellen verlo-
ren geht. Der Umweltrat weist darauf hin, dass ohne eine
deutliche Verbesserung der Überwachungskapazitäten für
die Zukunft mit Vollzugsdefiziten zu rechnen ist, die die
Funktionsfähigkeit des Abfallverbringungsregimes gene-
rell und insbesondere im Hinblick auf die EU-Beitritts-
staaten gefährden.

4.1.6.4 Bedeutung der Unterscheidung zwi-
schen Verwertung und Beseitigung –
Notwendige Änderung der Grund-
struktur des europäischen Abfall-
verbringungsrechts 

837. Im europäischen Abfallrecht spielt, wie auch im
deutschen, die Unterscheidung zwischen Verwertung und
Beseitigung eine zentrale Rolle. Die rechtsbegriffliche
Unterscheidung als solche ist unverzichtbar, weil es auch
in Zukunft darauf ankommen wird, mit Mitteln des Rechts
darauf hinzuwirken, dass einerseits das Ressourcenpoten-
zial des Abfalls genutzt, Abfall also verwertet wird, wo
dies nach Abwägung der relevanten Gesichtspunkte (Ab-
schn. 4.1.2.) sinnvoll ist, und dass andererseits das um-
weltschädigende Potenzial des nicht sinnvoll nutzbaren
Abfalls einer vom Naturkreislauf möglichst abgeschotte-
ten Senke zugeführt („beseitigt“) wird. Das bedeutet aber
nicht, dass der Unterscheidung weiterhin so zentrale Be-
deutung zukommen muss, d. h. dass dieselben, ebenso
viele und ebenso wesentliche Rechtsfolgen mit ihr ver-
knüpft sein müssen wie bisher. Die unterschiedliche Be-
handlung von Verwertung und Beseitigung ist im bisheri-
gen Recht, bis hin zu den Überwachungsvorschriften, von
der Annahme geprägt, dass die Abfallbeseitigung ein aus
Umweltsicht prinzipiell problematischerer und in höhe-
rem Maße kontrollbedürftiger Vorgang ist als die Abfall-
verwertung. Diese Prämisse ist – vor allem angesichts der
Tatsache, dass anspruchsvolle Standards für die Ablage-
rung von Abfällen noch immer nicht überall und uneinge-
schränkt gelten – noch immer bereichsweise, aber keines-
wegs generell zutreffend.

838. Von der Unterscheidung zwischen Beseitigung und
Verwertung hängt im europäischen Abfallrecht vor allem
die Reichweite der innereuropäischen Verbringungs-
freiheit ab: Beseitigungsabfälle können unter Berufung
auf die Grundsätze der Entsorgungsautarkie und Nähe
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prinzipiell im Lande gehalten werden, Verwertungs-
abfälle dagegen prinzipiell nicht (Abschn. 4.1.5). Wenn
die Unterstellung, dass gerade die Beseitigung und nur sie
eine besondere Umweltbeanspruchung impliziert, die
nach dem Ursprungsprinzip (Artikel 174 Abs. 2 EGV) im
Land der Abfallentstehung stattfinden sollte, nur sehr ein-
geschränkt berechtigt ist, spricht wenig für die Aufrecht-
erhaltung dieser Grundstruktur des europäischen Abfall-
verbringungsrechts. Mittelfristig sollte deshalb eine
Revision der Abfallverbringungsverordnung angestrebt
werden, die die Möglichkeiten und Grenzen der innereu-
ropäischen Abfallverbringung nicht mehr an die Unter-
scheidung zwischen Beseitigung und Verwertung, son-
dern an eine differenziertere Betrachtung der relevanten
wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkte knüpft
(zur parallel dazu sinnvollen Abkoppelung der Überlas-
sungspflichten von der Unterscheidung zwischen Verwer-
tung und Beseitigung im nationalen Recht s. Tz. 793). Da-
bei sollten mitgliedstaatliche Exportbeschränkungen mit
Rücksicht auf Entsorgungsautarkie bzw. Näheprinzip
möglich sein für Hausmüll, für hausmüllähnliche ge-
mischte Gewerbeabfälle, für alle Abfälle, die zur unmit-
telbaren Ablagerung bestimmt sind, und, solange die Um-
weltkosten des Verkehrs nicht vollständig internalisiert
sind, für Abfälle mit ungünstigen Gewichts-Wert-Rela-
tionen.

4.1.6.5 Weiterentwicklung produktgruppen-
spezifischer Strategien 

839. Mit einer ganzen Reihe von Richtlinien und Richt-
linienentwürfen wurde bislang auch auf der Ebene der EG
der Ansatz spezieller verwertungsbezogener Regulierun-
gen für einzelne Produktgruppen verfolgt, zuletzt mit der
vorgeschlagenen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-
altgeräte (Abschn. 4.2.4). Die EG-Umweltkommissarin
hat in einer Mitte 2001 veröffentlichten Rede diesen bis-
herigen Ansatz infrage gestellt und zu einer Diskussion
darüber aufgefordert, ob nicht künftig eher eine produkt-
gruppenübergreifende, stoffbezogene Strategie verfolgt
werden solle – beispielsweise in Gestalt von Zielsetzun-
gen für den Bereich Kunststoffe anstelle gesonderter, je-
weils auch Kunststoffe betreffende Regelungen für Altau-
tos, Verpackungen usw. (WALLSTRÖM, 2001). Fraglich
ist allerdings, wie im Falle einer Beschränkung auf solche
Zielsetzungen gesichert werden könnte, dass die relevan-
ten einzelnen Akteure jeweils den notwendigen Beitrag
zur Erreichung des Gesamtziels leisten. Gesichert wäre
dies nur im Rahmen eines funktionsfähigen Systems han-
delbarer Stoffkontingente oder Materialverwertungsquo-
ten. Wegen der Komplexität der Stoffströme, die hierzu
kontrolliert werden müssten, dürften solche Systeme 
allenfalls für einzelne Teilbereiche mit besonders günsti-
gen Überwachungsbedingungen praktikabel sein. Die 
Gefahr von Fehlentwicklungen, die mit schlecht kontrol-
lierbaren Kontingentierungen typischerweise verbunden
sind (Schwarzmärkte), sollte nicht gering geschätzt wer-
den.

Möglicherweise ist die von der Kommissarin nur an-
deutungsweise skizzierte produktgruppenübergreifende
Strategie aber auch nicht so gedacht, dass tatsächlich

übergreifend verbindliche stoffbezogene oder verwer-
tungsbezogene Ziele gesetzt werden sollen, deren Reali-
sierung nur in einem System handelbarer Rechte gesichert
werden könnte. In diesem Fall handelt es sich bei dem ins
Auge gefassten neuen Steuerungsansatz um eine Deregu-
lierungsstrategie, die nicht zu einer Effizienzsteigerung,
sondern in wesentlichen Hinsichten zu einer erheblichen
Absenkung des umweltpolitischen Anspruchsniveaus
führen würde. Der neue Ansatz würde dann nur darauf hi-
nauslaufen, dass relativ anspruchsvolle ordnungsrechtli-
che Vorgaben für den Verwertungsprozess, wie sie bei-
spielsweise die EU-Altautorichtlinie enthält, künftig nicht
mehr möglich wären, denn solche Vorgaben lassen sich
sinnvoll nur bezogen auf die Besonderheiten einer spezi-
ellen Produktgruppe formulieren. Zugleich würde damit
die umweltpolitisch sinnvolle enge Verzahnung von 
Abfallentsorgungs- und Produktpolitik, die in vielen
Punkten ebenfalls nur produktgruppenspezifisch ansetzen
kann, infrage gestellt. Sektorübergreifende stoffbezogene
Zielsetzungen stellen daher kein ausreichend diffe-
renziertes Instrument einer anspruchsvollen abfall- und
produktpolitischen Steuerung dar, wenn sie nicht in funk-
tionsfähige Handelssysteme mit verbindlichen produkt-
gruppenübergreifenden Restriktionen übersetzt werden.
Der Umweltrat empfiehlt daher der Bundesregierung, die
neue Strategie nur zu unterstützen, soweit sie auf derartige
verbindliche Systeme mit günstigen Kontrollbedingun-
gen zielt, und sich im Übrigen für die Weiterführung des
bisherigen, produktgruppenspezifischen Steuerungsan-
satzes einzusetzen. Dabei muss zugleich darauf geachtet
werden, dass ein Aufbau gesonderter Sammelsysteme nur
gefordert und gefördert wird, wenn und soweit sie 
– zumindest im Wesentlichen – auch in sinnvolle geson-
derte Verwertungswege münden. Der Aufbau immer wei-
terer produktgruppenspezifischer Rücknahmesysteme
mit entsprechenden Sortier- und/oder Bringpflichten der
Abfallbesitzer nützt der Entsorgungsindustrie und kann
auch mit Anreizen für eine Verringerung des Abfallvolu-
mens verbunden sein, bleibt im Übrigen aber ohne gesell-
schaftlichen Nutzen, wenn vom Erzeuger mühsam 
getrennt gehaltene und unterschiedlichen Rücknahmesys-
temen zugeführte Abfälle am Ende doch in den selben
Entsorgungsprozess gelangen. 

4.1.6.6 Zusammenfassung

Gewandelte abfallwirtschaftliche Lage

840. In den späten Achtziger- und frühen Neunzigerjah-
ren hat die Knappheit der Beseitigungskapazitäten („Ent-
sorgungsnotstand“) dazu geführt, dass man sich auf die
Vorzüge der Abfallverwertung besann. Heute dagegen
wird insbesondere von den entsorgungspflichtigen Kom-
munen, die anspruchsvolle Vorbehandlungs- und Beseiti-
gungsanlagen betreiben, über Auswüchse der Verwer-
tungswirtschaft („Scheinverwertung“) und eine dadurch
bedingte Unterauslastung ihrer Entsorgungsanlagen ge-
klagt.

Mit dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ist die
wirtschaftlich zumutbare Verwertung von Abfällen zur
Rechtspflicht geworden. Ob und wie Abfälle verwertet
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werden, hängt aber weniger von den – gegen wirtschaftli-
che Interessen der Abfallerzeuger und -besitzer nur
schwer durchsetzbaren – Rechtspflichten als von den ih-
rerseits unter anderem durch rechtliche Vorgaben gepräg-
ten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Die Ver-
wertungspraxis wird wesentlich durch das Interesse der
Abfallerzeuger und -besitzer gesteuert, den hohen Kosten
der Entsorgung in anspruchsvollen Vorbehandlungs- und
Beseitigungsanlagen auszuweichen. Daraus haben sich
im zurückliegenden Jahrzehnt problematische Entwick-
lungen vor allem im Bereich der Entsorgung gemischter
Gewerbeabfälle ergeben. 

Fehlentwicklungen bei der Verwertung gemischter
Gewerbeabfälle

841. Dass für gewerbliche Mischabfälle außerordent-
lich preisgünstige Verwertungsmöglichkeiten existieren,
mit denen die Beseitigung vor Ort nicht konkurrieren
kann, beruht vor allem auf nicht nur international, sondern
auch innerhalb Deutschlands krass unterschiedlichen 
Entsorgungsstandards. Die 376 derzeit in Deutschland
betriebenen Hausmülldeponien entsprechen zu einem er-
heblichen Teil nicht den technischen Standards der Tech-
nischen Anleitung Siedlungsabfall. Von den ca. 30 Milli-
onen im Jahr 1998 beseitigten Tonnen (Mg) Hausmüll und
hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle wurde außerdem
mehr als die Hälfte (16 Mio. Mg) unvorbehandelt abgela-
gert. Während für die Abfallbeseitigung über anspruchs-
volle kommunale Müllverbrennungsanlagen Gebühren
von mehreren Hundert Euro pro Mg anfallen, lagen die
niedrigsten auf dem deutschen Markt angebotenen Preise
für eine unvorbehandelte Ablagerung auf Deponien nach
Umfrageergebnissen bei 30 bis 45 Euro pro Mg. Dem
Umweltrat wurden vereinzelt sogar Entgelte bis hinunter
zu 15 Euro genannt. Dass derart billige Ablagerungsmög-
lichkeiten für unvorbehandelten Abfall in erheblichem
Umfang zur Verfügung stehen, beruht darauf, dass die
Technische Anleitung Siedlungsabfall (TASi), die die Ab-
lagerung unvorbehandelter Siedlungsabfälle seit langem
nur noch für eng begrenzte Ausnahmefälle zulässt, in den
Ländern unzureichend vollzogen worden ist. Eine 
wesentliche Rolle spielt außerdem, dass die Technische
Anleitung Siedlungsabfall sowie neuerdings die Abfall-
ablagerungsverordnung die Möglichkeit, Abfälle aus-
nahmsweise unvorbehandelt abzulagern, und den Weiter-
betrieb nicht TASi-konform ausgerüsteter Deponien nur
noch bis Mitte 2005 zulassen. Dieses Limit veranlasst ge-
rade die Betreiber der mangelhaften Deponien, die nach
2005 nicht mehr betrieben werden dürfen, eine bis dahin
möglichst weitgehende Ausnutzung ihrer Kapazitäten
durch Niedrigpreise zu forcieren. 

842. Die aufgrund dieser Bedingungen preisgünstigsten
inländischen Entsorgungsmöglichkeiten schaffen einen
starken Anreiz, gewerbliche Abfälle durch Einstufung als
„Abfall zur Verwertung“ der Beseitigung in anspruchs-
vollen und entsprechend teuren Entsorgungsanlagen 
zu entziehen. Eine Entscheidung des Bundesver-
waltungsgerichts vom 15. Juni 2000 hat die Möglich-
keiten dazu noch erweitert, indem sie eine Verpflichtung
der Abfallerzeuger verneint hat, Verwertungs- und

Beseitigungsabfälle getrennt zu halten. Im Ergebnis wird
es den Abfallerzeugern damit ermöglicht, auch unver-
wertbaren Abfall der Überlassungspflicht zu entziehen,
indem er vermischt mit verwertbaren Abfällen gesammelt
und das Gemisch insgesamt als Verwertungsabfall einge-
stuft wird. In der Rechtsprechung ist nicht ausgeschlossen
worden, dass selbst Gemische mit einem verwertbaren
Anteil von nur 15 % als Verwertungsabfall anzuerkennen
sind. Dies bedeutet, dass gemischte Gewerbeabfälle der
Beseitigung mit anspruchsvoller Vorbehandlung entzo-
gen werden können, um beispielsweise nach Aussortie-
rung kleiner verwertbarer Anteile den weitaus größten
Teil davon andernorts unvorbehandelt auf derzeit noch als
Deponie betriebenen künftigen Altlasten zu entsorgen. 

843. Bei den Kommunen haben die geschilderten Rah-
menbedingungen zu einem dramatischen Rückgang der
zur Beseitigung überlassenen Gewerbeabfälle geführt und
die ohnehin bestehende Unterauslastung der vorhandenen
Vorbehandlungsanlagen erheblich verschärft. Die verblei-
benden hohen Fixkosten tragen in Gestalt immer weiter
steigender Gebühren weitestgehend die privaten Haus-
halte, die nicht über vergleichbare Ausweichmöglichkei-
ten verfügen. Um im Interesse der Bürger die Auslastung
zu verbessern, bieten die Betreiber kommunaler Müllver-
brennungsanlagen ihre freien Verbrennungskapazitäten in-
zwischen zu Preisen von weit unter hundert Euro pro Mg
auf dem Verwertungsmarkt an. Gewerbliche Abfälle, die
als Verwertungsabfälle der Beseitigung über kommunale
Müllverbrennungsanlagen entzogen worden sind, können
auf diese Weise nun in solchen Anlagen billiger und unter
anderer Bezeichnung („energetische Verwertung“ statt
„Beseitigung“) entsorgt werden. Die günstigeren Preise
subventionieren die Bürger mit ihren Gebühren. 

Der Umweltrat teilt die Auffassung der betroffenen Kom-
munen, dass es sich bei der durch die Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts ermöglichten „Verwertung“
gemischter Gewerbeabfälle weitgehend um eine Schein-
verwertung handelt, die nur durch das Interesse an der
Vermeidung von Beseitigungskosten motiviert ist und ge-
genüber der Beseitigung keine ökologischen Vorteile,
sondern häufig sogar erhebliche Nachteile hat. Die von
der Bundesregierung geplanten Maßnahmen zur Lösung
dieses Problems erachtet der Umweltrat als unzureichend
(Tz. 819 ff.). Mit einer selbstläufigen Entschärfung des
Problems ist erst im Zusammenhang mit dem Inkrafttre-
ten des definitiven Verbots der Ablagerung unvorbehan-
delter Abfälle im Jahre 2005 zu rechnen.

Pro und contra Abfallverwertung

844. Die dargestellten Fehlentwicklungen der Verwer-
tungswirtschaft geben Anlass, erneut zu prüfen, ob und
unter welchen Voraussetzungen die Vermutung richtig ist,
dass Abfallverwertung im Vergleich zur Abfallbeseiti-
gung die umweltpolitisch günstigere Option darstellt. 

Die Verwertung von Abfällen ist nicht zwangsläufig um-
weltfreundlicher als die Beseitigung. In weiten Bereichen
hat die Verwertung, insbesondere eine hochwertige Ver-
wertung, im Vergleich zur Beseitigung zweifellos Vor-
teile. Eine generelle ökologische Vorteilhaftigkeit der
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Verwertung kann aber umso weniger vorausgesetzt wer-
den, je anspruchsvoller die Umweltstandards für die Be-
seitigung sind und je stärker die abfallwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen geringwertige Verwertungen be-
günstigen. Ob und unter welchen Voraussetzungen be-
stimmte Verwertungsmaßnahmen tatsächlich umweltver-
träglicher sind, als es die Beseitigung der betreffenden
Abfälle wäre, kann daher immer erst der konkrete Ver-
gleich der beiden Optionen zeigen. 

Ökologische Vorteile im Vergleich zur Beseitigung hat die
Verwertung regelmäßig – allerdings nicht in allen derzeit
als Verwertung anerkannten Fällen – unter dem Ge-
sichtspunkt der Ressourcenschonung. Außerdem entfallen
mit der Verwertung Umweltbelastungen, die mit der Be-
seitigung verbunden wären. Andererseits sind auch mit der
Verwertung Umweltbelastungen verbunden. Zu nennen
sind hier Umweltbelastungen durch das jeweilige techni-
sche Verwertungsverfahren (etwa Emissionen bei der
energetischen Verwertung, bei Wasch- und Schmelzpro-
zessen etc.), Umweltbelastungen durch Verwertungspro-
dukte oder durch die unmittelbare Nutzung aufbereiteter
Abfälle (z. B. Schadstoffverteilung durch landwirtschaft-
liche Klärschlammverwertung) und Umweltbelastungen
durch zusätzliches Transportaufkommen. 

Ob eine Verwertung von Abfällen tatsächlich umwelt-
freundlicher ist als die Beseitigung, kann demnach nicht
pauschal, sondern nur fallgruppenweise, für konkrete 
Abfallarten und Verwertungswege, durch Vergleich der
aufgeführten umweltrelevanten Vor- und Nachteile fest-
gestellt werden. Umweltfreundlichkeit der Abfallverwer-
tung kann nicht als Faktum vorausgesetzt, sondern muss
durch geeignete rechtliche Rahmenbedingungen sicher-
gestellt werden. 

Die Abfallpolitik hat darüber hinaus auch wirtschaftliche
Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Ob Verwertung oder
Beseitigung die umweltpolitisch günstigere Option ist,
hängt daher letztlich von einer Abwägung zahlreicher Ge-
sichtspunkte ab. Das Ergebnis dieser Abwägung kann in
Abhängigkeit von den jeweiligen Umständen unter-
schiedlich ausfallen. „Vermutungen“ für die Vorzugswür-
digkeit der einen oder der anderen Entsorgungsschiene
helfen hier nicht weiter, da sich für konkrete Fälle und
Fallgruppen gerade die Frage stellt, ob die aufgestellte
Vermutung auch für sie zutrifft. 

845. Die Abwägungsprobleme, mit denen man es hier
zu tun hat, sind allerdings offensichtlich überkomplex.
Die gegeneinander abzuwägenden Gesichtspunkte sind
vielfältig, auf unterschiedlichste Abfälle, Abfallzusam-
mensetzungen und Verwertungswege anzuwenden und
großenteils inkommensurabel, d. h. nicht willkürfrei auf
gemeinsame Nenner zu bringen. Ein Steuerungsanspruch,
der sich darauf richtete, auf konsistente Weise in jedem
einzelnen Fall für den jeweiligen Abfall in seiner konkre-
ten Zusammensetzung den unter Berücksichtigung aller
Gesichtspunkte objektiv optimalen Entsorgungsweg zu
ermitteln, wäre daher zum Scheitern verurteilt. Die Frage
kann deshalb nur sein, wie sich mit vertretbarem Steue-
rungsaufwand einigermaßen plausible und konsistente
Lösungen erzielen lassen, bei denen die oben aufgeführ-
ten Beurteilungsgesichtspunkte nicht in deutlicher Weise
missachtet oder fehlgewichtet werden.

Unverzichtbarkeit abfallrechtlicher
Verwertungssteuerung

846. Grundsätzlich richtig ist die Forderung, für die
Ziele der Abfallwirtschaft möglichst weitgehend die
Marktkräfte zu aktivieren – insbesondere durch den Ein-
satz marktwirtschaftlicher Instrumente, die die Umwelt-
kosten der Abfallverwertung ebenso wie der Abfallbesei-
tigung möglichst weitgehend dem jeweiligen Verursacher
anlasten. Die Möglichkeiten dazu sind aber durch die
Komplexität der Umweltinanspruchnahmen, um die es
geht – vor allem durch die Vielfalt und wechselnde Menge
und Zusammensetzung der in Abfällen enthaltenen
Schadstoffe und die Unterschiedlichkeit ihrer Ausbrei-
tungspfade über Entsorgungsanlagen und Verwertungs-
produkte – eng begrenzt. 

Die Umweltverträglichkeit der Abfallentsorgung kann 
und muss in weiten Teilen durch nicht spezifisch 
abfallrechtliche Instrumente – unter anderem durch immis-
sionsschutzrechtliche, wasserrechtliche und produktrecht-
liche Standards – sichergestellt werden. Gerade für die 
Verwertungswirtschaft bleibt daneben aber auch eine spe-
zifisch abfallrechtliche Steuerung notwendig. Insbesondere
wird eine Kontrolle des Abfallinputs in Verwertungspro-
zesse über weite Strecken unverzichtbar bleiben.

Angleichung der Entsorgungsstandards

847. Das wirksamste Mittel gegen den Abfluss von Ab-
fallströmen in ökologisch anspruchslose Billigentsorgun-
gen ist die Harmonisierung der Entsorgungsstandards auf
einem ökologisch anspruchsvollen Niveau. Da vor allem
der Abfallverwertungsmarkt ein europäischer Markt ist,
muss dies auch die Harmonisierung auf europäischer
Ebene einschließen.

Für den Bereich der EG-Mitgliedstaaten sind mit dem Er-
lass der Deponierichtlinie und der Abfallverbrennungs-
richtlinie wichtige Verbesserungen in diese Richtung er-
zielt worden. Wesentliche Voraussetzungen für eine
Angleichung der Entsorgungsstandards und der davon ab-
hängigen Entsorgungspreise innerhalb Deutschlands hat
die Abfallablagerungsverordnung geschaffen, indem sie
das Auslaufen der Ausnahmegenehmigungen für tech-
nisch nicht TASi-konforme Deponien und für die Ablage-
rung nicht vorbehandelter Abfälle verbindlich auf den
1. Juni 2005 fixiert. Die Anhebung der emissionsbezoge-
nen Standards für mechanisch-biologische Behandlungs-
anlagen durch die 30. Verordnung zum Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (30. BImSchV) stellt ebenfalls einen
Angleichungsfortschritt dar. 

Diese Verbesserungen reichen allerdings noch nicht aus.
Auf europäischer Ebene lässt die Deponierichtlinie nach
wie vor erhebliche Spielräume für die Ablagerung nicht
oder nicht ausreichend vorbehandelter Abfälle. Die Ab-
fallverbrennungsrichtlinie nähert die Standards für die
reine Müllverbrennung und die energetische Verwertung
von Abfällen durch Mitverbrennung in Industrieanlagen
einander an, ohne eine volle Angleichung zu erreichen.
Die Egalisierung von Standards auf nationaler Ebene
durch die Abfallablagerungsverordnung wird erst im Jahr
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2005 wirksam. Auch die Standards der 30. BImSchV gel-
ten für bereits bestehende Anlagen erst fünf Jahre nach 
Inkrafttreten der Verordnung. Auf nationaler, besonders
aber auf europäischer Ebene sind mit den genannten Vor-
schriften auch noch bei weitem nicht alle Entsorgungs-
wege erfasst, für die anspruchsvollere Standards benötigt
werden. Zu befürchten sind außerdem Vollzugsdefizite,
insbesondere was die tatsächliche Umsetzung der EG-
rechtlichen Vorgaben innerhalb Europas angeht. Erfor-
derlich ist deshalb neben weiteren Fortschritten der 
inhaltlichen Harmonisierung von beseitigungs- und ver-
wertungsrelevanten Umweltstandards auch eine europa-
weite Verbesserung der Durchsetzungsinstrumente. Ne-
ben erweiterten Verbands- und Bürgerklagerechten
könnte auf europäischer Ebene insbesondere die Koppe-
lung der Verbringungsfreiheit für Verwertungsabfälle an
die Einhaltung der europäischen Entsorgungsstandards
zur Vollzugsverbesserung beitragen. 

Spielräume für eine sinnvolle Verwertungssteuerung
auf nationaler Ebene – Allgemeines

848. Die abfallwirtschaftlichen Handlungsspielräume
der EG-Mitgliedstaaten sind durch das europäische Recht
begrenzt. Dies betrifft insbesondere die Abfallverwertung,
da Verwertungsabfälle innerhalb Europas grundsätzlich
frei verbracht werden können. Für Deutschland ergeben
sich besondere Schwierigkeiten daraus, dass der Verwer-
tungsbegriff des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes
dem Verwertungsbegriff des europäischen Rechts nur 
unzureichend angepasst ist. Dies erschwert unter anderem
den Gebrauch der praktisch wichtigsten Möglichkeit, die
die europäische Abfallverbringungsverordnung zur Unter-
bindung objektiv unsinniger Auslandverwertungen bereit-
stellt („Einwand der fehlenden ökonomisch-ökologischen
Rechtfertigung“). Von daher empfiehlt sich mittelfristig
eine Anpassung der Struktur des deutschen Abfallrechts in
der Weise, dass der Verwertungsbegriff anspruchsloser ge-
fasst wird. Dieser Vorschlag zielt, wohlgemerkt, nicht auf
eine anspruchslosere Verwertungspolitik, sondern darauf,
dass die notwendigen Ansprüche am rechtssystematisch
richtigen Ort gestellt werden.

Die Spielräume für eine nationale Abfallpolitik, die hoch-
wertige Verwertungen fördert und bloße Scheinverwer-
tungen verhindert, sind derzeit aufgrund bestehender
Unsicherheiten über die Anforderungen des europäischen
Rechts nicht mit Sicherheit bestimmbar. Von besonderer
Bedeutung ist der Ausgang eines Verfahrens vor dem Eu-
ropäischen Gerichtshof, in dem zur Diskussion steht, ob
die Verbrennung von Hausmüll in einer Müllverbren-
nungsanlage mit Abwärmenutzung als Verwertung einzu-
stufen ist. Es ist durchaus möglich, dass der Gerichtshof
diese Frage bejahen wird. Damit werden aber nicht not-
wendigerweise auch die Überlassungspflichten für Ab-
fälle gegenstandslos, die das nationale Recht bisher als
Beseitigungsabfälle eingestuft hat. Der Umweltrat geht
davon aus, dass das europäische Recht nicht im Sinne ei-
ner vollständigen Liberalisierung des Abfallmarktes in-
terpretiert werden kann und in diesem Verfahren auch
nicht so interpretiert werden wird. Er bedauert, dass die
Bundesregierung Möglichkeiten, sich für eine die natio-
nalen Handlungsspielräume wahrende Auslegung der eu-

ropäischen Vorgaben einzusetzen, unter anderem in die-
sem Verfahren nicht genutzt hat. 

Vorrang des umweltverträglicheren Entsorgungs-
pfades, Getrennthaltungspflichten und
Verwertungsstandards

849. Der Vorrang des umweltverträglicheren Entsor-
gungspfades sollte nach Auffassung des Umweltrates um-
weltpolitische Leitlinie für die abfallrechtliche Regulie-
rung sein, eignet sich aber nicht für die Überführung in
einen unmittelbar anwendbaren Rechtsbefehl. 

Solange die Rahmenbedingungen fortbestehen, die
grundsätzlich ein Ausweichen von der Beseitigung in die
Verwertung wirtschaftlich attraktiv machen, kommt eine
Lösung, die darauf abzielt, dass Abfälle dann und nur dann
verwertet werden, wenn dies der ökologisch und volks-
wirtschaftlich sinnvollere Weg ist, nicht ohne Getrennt-
haltungspflichten aus. Eine Getrennthaltung unterschiedli-
cher Abfälle kann allerdings vernünftigerweise nicht
generell und um jeden Preis, sondern nur im Interesse der
abfallwirtschaftlichen Zielsetzungen des Gesetzes und im
Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren verlangt werden.
In diesem Sinne muss jedes Getrennthaltungsgebot relativ
bleiben. Inhaltlich sinnvoll wäre nach Auffassung des Um-
weltrates die ausdrückliche Einführung einer gesetzlichen
Verpflichtung der Abfallerzeuger und -besitzer, im Rah-
men des wirtschaftlich Zumutbaren Abfälle getrennt an-
fallen zu lassen und getrennt zu halten, soweit dies erfor-
derlich ist, um einerseits zumutbare und möglichst
hochwertige Verwertungen und andererseits die umweg-
lose Beseitigung der nicht zu verwertenden Abfälle zu er-
möglichen. Als wirtschaftlich zumutbar sollten dabei je-
denfalls diejenigen Trennleistungen gelten, die auch jedem
Bürger in seinem Privathaushalt zugemutet werden. 

850. Während Überlassungspflichten für teilweise 
verwertbare gemischte Gewerbeabfälle mit europarecht-
lichen Risiken behaftet sind, wäre eine derartige 
Getrennthaltungspflicht europarechtlich nur problema-
tisch bzw. riskant, sofern Verstöße dagegen mit der 
Einstufung verbotswidrig entstandener Gemische als
Beseitigungsabfall sanktioniert würden. Dies wäre aber
nicht erforderlich; zur Durchsetzung einer Getrennthal-
tungspflicht könnten stattdessen ohne Verstoß gegen eu-
roparechtliche Vorschriften Buß- oder Zwangsgelder ein-
gesetzt werden. 

Die Bundesregierung lehnt demgegenüber aus euro-
parechtlichen Gründen eine allgemeine gesetzliche 
Getrennthaltungspflicht ab. Sie hat stattdessen am 7. No-
vember 2001 den Entwurf einer Gewerbeabfallverordnung
beschlossen, der die gewerblichen Abfallerzeuger – im
Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren – vor die Alterna-
tive stellt, entweder bestimmte verwertbare Abfallfraktio-
nen (Papier und Pappe, Glas, Kunststoffe, Metalle, Bioab-
fälle) untereinander und von anderen Abfällen getrennt zu
halten oder Gemische, die diese Abfälle enthalten, einer
Vorbehandlung zuzuführen, bei der eine Verwertungsquote
von mindestens 85 % erreicht wird. Im Hinblick darauf,
dass in jedem Gewerbebetrieb auch unverwertbare Abfälle
anfallen, ist außerdem eine Verpflichtung vorgesehen, in
angemessenem Umfang Abfallbehälter des zuständigen 
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öffentlichen Entsorgungsträgers, und zwar mindestens 
einen Behälter, zu nutzen. Im Vergleich zu einer vorausge-
gangenen, von den beteiligten Kreisen zu Recht als voll-
kommen praxisuntauglich abgelehnten Entwurfsversion
stellt der Regierungsentwurf einen Fortschritt dar. Der Um-
weltrat beurteilt ihn allerdings als noch immer unzu-
reichend und zu umsetzungsaufwendig. Er betrachtet die
vorgegebene Verwertungsquote, mit der die Vorbehand-
lungsbetriebe für die Durchsetzung von Getrennthaltungs-
pflichten der Abfallerzeuger in Dienst genommen werden,
als ein wenig geeignetes und im Hinblick auf die damit
zwangsläufig verbundenen umfangreichen Dokumenta-
tionspflichten unverhältnismäßig aufwendiges Steuerungs-
instrument. Als wirksam dürfte sich in erster Linie die vor-
gesehene Verpflichtung erweisen, in angemessenem
Umfang Restabfallbehälter vorzuhalten. Dieser grundsätz-
lich sinnvolle Ansatz sollte noch wirksamer ausgestaltet
werden, indem den Gemeinden ausdrücklich ein Beurtei-
lungs- und Standardisierungsspielraum für entsprechende
satzungsrechtliche Festlegungen eingeräumt wird. 

851. Europarechtlich unproblematische Instrumente der
Verwertungssteuerung auf nationaler Ebene sind im Übri-
gen nationale Standards für die Zulässigkeit von 
Verwertungsmaßnahmen. Ein Nachteil dieser Regulie-
rungsvariante ist allerdings, dass davon nur Verwertungs-
maßnahmen innerhalb Deutschlands erfasst werden, die
Verbringung von Abfällen zur Verwertung in andere EG-
Mitgliedstaaten dagegen auf diese Weise nicht verhindert
werden kann. In erster Linie sind daher Regelungen auf
europäischer Ebene wünschenswert. Wie in der Vergan-
genheit, so wird aber auch in Zukunft die europäische
Umweltpolitik großenteils in Orientierung an Vorbildern
aus den Mitgliedstaaten weiterentwickelt werden. Mit-
gliedstaatliche Regelungen im Bereich der Abfallwirt-
schaft führen häufig zu einem Nachzug der europäischen
Ebene. Fortschritte in der europäischen Umweltpolitik
hängen wesentlich auch an der Bereitschaft einzelner Mit-
gliedstaaten, Vorreiterrollen zu übernehmen. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass eine europäische Regelung zustande
kommt, kann gerade dadurch gesteigert werden, dass ein
überzeugendes Regulierungskonzept zunächst auf natio-
naler Ebene entwickelt und erprobt wird. Eine Vorreiter-
funktion sollte deshalb auch bei der Standardsetzung für
Verwertungen nicht gescheut werden. Allerdings ist un-
bestreitbar, dass dies zumindest temporär mit wirtschaft-
lichen Nachteilen verbunden sein kann. Auch die Spiel-
räume für die Übernahme nationaler Vorreiterrollen sind
daher begrenzt. Zu einem Schwerpunkt der Abfallpolitik
muss daher die Weiterentwicklung des europäischen Ab-
fallrechts werden.

Weiterentwicklung des europäischen Abfallrechts

852. Dem europäische Abfallrecht liegt ein ökologisch
anspruchsloser Verwertungsbegriff zugrunde. Kurzfristig
bedarf es hier vor allem einer klaren definitorischen Ab-
grenzung zwischen energetischer Verwertung und Besei-
tigung. Entsprechende Bemühungen auf europäischer
Ebene sollten von deutscher Seite auch dann unterstützt
werden, wenn sie nicht in allen Punkten deutschen Ideal-
vorstellungen – z. B. hinsichtlich eines anspruchsvollen
Heizwertkriteriums – entsprechen. 

Darüber hinaus müssen die inhaltlichen Standards für 
Beseitigungs- und Verwertungsmaßnahmen weiterent-
wickelt und auf einem anspruchsvollen Niveau harmoni-
siert werden. Zu den vordringlichen Aufgaben gehört da-
bei die Bereitstellung europäischer Standards für den
Abfallinput bei Verbrennungsanlagen (Tz. 882 f.). 

Die innereuropäische Warenverkehrsfreiheit für Verwer-
tungsabfälle sollte – durch Aufnahme eines entsprechen-
den Einwandes in die Abfallverbringungsverordnung – an
die Einhaltung der europäischen Umweltstandards in den
Zielanlagen gekoppelt werden. Dies erscheint auch im
Hinblick auf den absehbaren Abfluss von Verwertungsab-
fällen in die künftigen neuen EG-Mitgliedstaaten erfor-
derlich. Dieser Abfluss soll zwar auch dadurch begrenzt
werden, dass die volle Verbringungsfreiheit für Verwer-
tungsabfälle erst mit dem Ablauf der Übergangsfristen für
die Einhaltung der europäischen Entsorgungsstandards
einsetzt. Damit ist aber noch nicht gesichert, dass Abfall-
exporte erst stattfinden, wenn diese Standards auch
tatsächlich eingehalten werden. 

853. Mittelfristig sollte darüber hinaus eine grundlegen-
dere Revision der EG-Abfallverbringungsverordnung an-
gestrebt werden, die die Möglichkeiten und Grenzen der
innereuropäischen Abfallverbringung nicht mehr an die
Unterscheidung zwischen Beseitigung und Verwertung,
sondern an eine differenziertere Betrachtung der relevan-
ten wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkte
knüpft.

Unter anderem im Hinblick darauf, dass über den Sinn
oder Unsinn von Verwertungsmaßnahmen letztlich nur
nach Maßgabe einer Abwägung geurteilt werden kann,
die je nach der Art des betreffenden Abfalls unterschied-
lich ausfallen kann (Tz. 779), befürwortet der Umweltrat
auch für die europäische Ebene die Weiterentwicklung
produktgruppenspezifischer Regulierungsstrategien. Da-
bei muss allerdings darauf geachtet werden, dass ein Auf-
bau gesonderter Sammelsysteme nur gefordert und geför-
dert wird, soweit diese – zumindest im Wesentlichen –
auch in gesonderte Verwertungswege münden. Die von
der EG-Umweltkommissarin ins Auge gefasste Strategie
einer produktgruppenübergreifenden stoffbezogenen Re-
gulierung sollte nur unterstützt werden, soweit eine solche
Strategie sich mittels handelbarer Materialverwertungs-
quoten oder vergleichbarer verbindlicher Systeme umset-
zen lässt. Andernfalls liefe der neue Ansatz auf eine De-
regulierungsstrategie hinaus, die der Umweltrat nicht
befürwortet.

4.2 Verwertungsmaßnahmen und -probleme
für ausgewählte Abfallarten

4.2.1 Mitverbrennung von Ersatzbrennstoffen
aus Abfällen in industriellen Feuerungs-
anlagen

854. Als energetische Verwertung wird der Einsatz von
Abfällen als Ersatz für Primärbrennstoffe bezeichnet.
Wenn Ersatzbrennstoffe neben primären Energieträgern in
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industriellen Feuerungsprozessen eingesetzt werden,
spricht man von einer Mitverbrennung. Neben einem Bei-
trag zum Ressourcenschutz durch die Substitution primärer
Energieträger verspricht die Abfallmitverbrennung vor 
allem wirtschaftliche Vorteile für Abfallbesitzer und für Be-
treiber industrieller Feuerungsanlagen. Hinsichtlich der
Beurteilung der Umweltverträglichkeit der Mitverbren-
nung existieren aber in der Fachwelt unterschiedliche Ein-
schätzungen. Dies ist für den Umweltrat Anlass, die Option
der energetischen Verwertung von Abfällen in industriellen
Feuerungsanlagen nochmals vertieft zu diskutieren.

4.2.1.1 Verfügbarkeit von Ersatzbrennstoffen
aus Abfällen

855. Die Betreiber von industriellen Feuerungsanlagen
greifen in der Regel auf die Brennstoffsubstitute zurück,
die preisgünstig, durchgehend in ausreichender Menge
vorhanden, lagerstabil, nur gering schadstoffbelastet und
technisch verträglich einsetzbar sind. Dadurch sollen vor-
gegebene Emissionsgrenzwerte auf kostengünstige Weise
eingehalten und die Produktqualität gesichert werden. Es
konkurrieren dabei zahlreiche Ersatzbrennstoffe aus Ab-
fällen, die sich hinsichtlich ihrer Eigenschaften unter-
scheiden. Als für die Möglichkeiten und Modalitäten der
Verwertung wesentliche Eigenschaft ist die homogene
oder gemischte Zusammensetzung der zur Mitverbren-
nung bestimmten Abfälle hervorzuheben. Um homogene
Abfallfraktionen handelt es sich beispielsweise bei Altrei-
fen, Altöl, Klärschlamm und Altholz; wichtige gemischte
Fraktionen sind dagegen Baustellenabfälle und heizwert-
reiche Fraktionen aus Siedlungsabfällen (vgl. Tz. 1072).
Die Ersatzbrennstoffe aus Abfällen stellen nur ein mögli-
ches Substitut für bisher überwiegend eingesetzte Primär-
energieträger dar. Bereits heute stehen sie in direkter Kon-
kurrenz zu anderen Biomasse-Brennstoffsubstituten wie
beispielsweise Kurzumtriebholz, Waldrestholz oder Stroh.

856. Die zu substituierende Brennstoffleistung (Ener-
giegehalt) bestimmt gemeinsam mit den jeweiligen Heiz-
werten das energetisch nutzbare Aufkommen an Ersatz-
brennstoffen. Schätzungen bezüglich des denkbaren
inländischen Aufkommens an Ersatzbrennstoffen aus Ab-
fällen gehen über 20 Mio. Mg pro Jahr deutlich hinaus. In
Tabelle 4.2-1 sind Potenziale verschiedener Ersatzbrenn-
stoffe in Deutschland genannt. Tiermehl und Tierfette
wurden ebenfalls in der Aufstellung berücksichtigt, da sie
zurzeit wegen der noch ungeklärten Frage der zukünfti-
gen Tierkörperbeseitigung einen zumindest temporär
stark genutzten Ersatzbrennstoff darstellen.

4.2.1.2 Mitverbrennungskapazitäten der 
Industrie

857. Industrielle Feuerungsanlagen sind für den Einsatz
von Primärenergieträgern optimiert. Je enger das Spek-
trum an eingesetzten Primärenergieträgern ist, desto emp-
findlicher reagieren die Feuerungsanlagen auf Ersatz-
brennstoffe, die über andere stoffliche Eigenschaften
verfügen als die substituierten Brennstoffe. Mögliche Fol-
gen des Einsatzes von Ersatzbrennstoffen können betrieb-
liche Probleme wie beispielsweise Verschmutzungen,
Verschlackungen, Anbackungen und Korrosion sein.

So sind zur weitgehenden Vermeidung derartiger Probleme
je nach Verfahrenstechnik bzw. Feuerungsart separate An-
lagen zur Brennstoffaufbereitung und/oder spezielle Ein-
tragssysteme notwendig. Unter die Brennstoffaufbereitung
fallen auch der jeweiligen industriellen Feuerungsanlage
vorgeschaltete Anlagen wie beispielsweise eine Abfall-
Pyrolyse, die mit dem gewonnenen Pyrolysegas und -koks
in primärenergetischen Prozessen technisch verträgliche
Brennstoffe erzeugt (STOCK et al., 2001).

858. Insgesamt ist das Mitverbrennungspotenzial in
deutschen industriellen Feuerungsanlagen beträchtlich.

Tabel le 4.2-1

Potenziale verschiedener Ersatzbrennstoffe in Deutschland

Abfallart Menge  
(Mio. Mg pro Jahr) 

Heizwert  
(MJ pro kg) 

Altholz 8,45 12

Altreifen 0,5 26

Baustellenabfälle 3,25 20

Klärschlamm (TS)1 2,3 10

SBS2 5,2–8,4 16

Tiermehl 0,6 17

Tierfette 0,4 39
1 Trockensubstanz
2 heizwertreiche Fraktionen der Abfallarten Hausmüll, Sperrmüll, hausmüllähnlicher Gewerbeabfall und Sortierreste 
Quellen: NOTTRODT et al., 2001; Scheurer et al., 2000; URBAN, 2000; EPEA und INFA, 1999
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Jedoch ist zurzeit nur grob abschätzbar, welche Mengen
an Ersatzbrennstoffen in der Industrie in Zukunft tatsäch-
lich energetisch genutzt werden. Für die Zukunft wird 
– wie nachstehend dargestellt – eine Mitverbrennungska-
pazität in der deutschen Industrie von 10 bis 20 Mio. Mg
pro Jahr in Abhängigkeit von der jeweiligen Substituti-
onsrate und dem Heizwert der energetisch verwerteten
Abfälle erwartet.

Zementindustrie

859. In Deutschland sind 66 Zementöfen in Betrieb.
Ihre gesamte Brennstoffleistung liegt derzeit bei mehr als
100 Mio. Gigajoule pro Jahr. Im Jahr 1999 wurden dabei
insgesamt rund 0,9 Mio. Mg Ersatzbrennstoffe aus Abfäl-
len mit vergleichsweise hohem Heizwert eingesetzt, 
entsprechend einem Anteil von rund 23 % am Brennstoff-
Gesamtverbrauch. Bisher wurden in deutschen Zement-
werken bei der Mitverbrennung von Abfällen im Wesent-
lichen Altreifen, Altöle und Abfallfraktionen aus Gewerbe
und Industrie (Kunststoffe, Papier usw.) eingesetzt. Die
Mitverbrennung von Ersatzbrennstoffen, die aus aufbe-
reiteten Siedlungsabfällen gewonnen werden, spielt in der
Zementindustrie bisher nur eine untergeordnete Rolle.
Deshalb sind die Ersatzbrennstoffe aus Siedlungsabfällen
in den Aufstellungen der deutschen Zementindustrie in
der Position „Sonstige Sekundärbrennstoffe“ enthalten,
die einen Anteil von ca. 9 % an der eingesetzten Gesamt-
menge an Ersatzbrennstoffen ausmacht (VDZ, 2001).

Die Mengen an eingesetzten Ersatzbrennstoffen sollen
nach Aussagen aus der Zementwirtschaft künftig weiter
steigen. Die Zementindustrie geht von einer Einsatzquote
an Ersatzbrennstoffen von ca. 30 % bis zum Jahr 2005 aus
(OERTER; 2001). Schätzungen gehen in Abhängigkeit
vom Heizwert von einer theoretisch möglichen Substitu-
tionsrate von bis zu 50 % aus. Geht man von einem durch-
schnittlichen Heizwert von ca. 16 000 MJ/Mg aus, dann
erscheint in der Zementwirtschaft mittelfristig eine jährli-
che Mitverbrennung von maximal 2,9 Mio. Mg an Abfäl-
len möglich (BRAUNGART und GALLENKEMPER,
1999). Dieses Potenzial entspricht in etwa den bereits
heute genehmigten, aber noch nicht ausgeschöpften Ka-
pazitäten zur Mitverbrennung von Abfällen in Zement-
werken, die bei rund 2,5 Mio. Mg pro Jahr liegen (UBA,
2001).

Kohlekraftwerke

860. Im Gegensatz zur Zementindustrie steht die Mit-
verbrennung von Abfällen in den Anlagen zur Energiege-
winnung durch feste fossile Energieträger noch eher am
Anfang ihrer Entwicklung. Erste Erfahrungen liegen für
die Mitverbrennung von Klärschlamm, Holz, Stroh und
Kunststoffverpackungen vor (SCHEURER et al., 2000).
Die Zurückhaltung der Kraftwerksbetreiber gegenüber
Ersatzbrennstoffen aus Abfällen lässt sich unter anderem
dadurch erklären, dass man bei der in den Kraftwerken
üblichen Staubfeuerung und den dafür notwendigen fei-
nen Brennstoffkörnungen im Falle einer Mitverbrennung
von Abfällen auf technische Schwierigkeiten stößt bzw.
intensive Anstrengungen bei der Abfallaufbereitung vor-
nehmen muss. Die steigende Zahl von Genehmigungen

bzw. Versuchsgenehmigungen für Abfallmitverbrennun-
gen in Kraftwerken zeigt jedoch, dass trotz der angespro-
chenen Schwierigkeiten eine zunehmende Bereitschaft
seitens der Anlagenbetreiber besteht, Abfälle energetisch
zu verwerten.

Die Abfallwirtschaft hat ein großes Interesse daran, die
Mitverbrennungskapazitäten in Kohlekraftwerken auszu-
nutzen, da dort im Vergleich zur Zementindustrie deutlich
größere Mengen an Ersatzbrennstoffen eingesetzt werden
können. Die Mehrzahl der Fachleute geht davon aus, dass
der Anteil der eingesetzten Ersatzbrennstoffe am Brenn-
stoff-Gesamtverbrauch zwischen 5 % und 10 % liegen
kann. Wenn 10 % der notwendigen Primärenergie-
träger durch Ersatzbrennstoffe ersetzt würden, könnte 
bei Annahme eines relativ niedrigen Heizwertes von 
10 000 MJ/Mg – in der Größenordnung von Braunkohle –
in deutschen Kraftwerken eine Menge von 27 Mio. Mg
Abfall pro Jahr eingesetzt werden (SCHEURER et al.,
2000). Verfügten die Ersatzbrennstoffe über einen höheren
durchschnittlichen Heizwert, würde die Menge an einsetz-
baren Abfällen zur energetischen Verwertung entsprechend
zurückgehen. Bei einem Heizwert von 16 000 MJ/ Mg
wäre beispielsweise die einsetzbare Menge an Ersatz-
brennstoffen nur noch mit knapp 17 Mio. Mg pro Jahr zu
beziffern. Würden im Mittel nur 5 % des Brennstoffbe-
darfs durch Ersatzbrennstoffe gedeckt, ergäbe sich bei ei-
nem Heizwert von 16 000 MJ/Mg eine Einsatzmenge von
8,5 Mio. Mg pro Jahr. Andere Autoren gehen bei einer
Substitutionsrate von 5 % von noch geringeren Mengen
aus, wie beispielsweise BRAUNGART und GALLEN-
KEMPER (2000), die dafür lediglich 6,9 Mio. Mg pro
Jahr ansetzen. Bei allen verfügbaren Berechnungen han-
delt es sich um Schätzungen, deren Prämissen noch der
Verifikation durch Einsatzversuche und weitere Erfahrun-
gen bedürfen (TERHORST et al., 2001).

Eisen- und Stahlindustrie

861. Der Einsatz von Ersatzbrennstoffen erfolgt in der
Eisen- und Stahlindustrie im Wesentlichen wegen deren
Wirkung als Reduktionsmittel. Durch den Einsatz eines
aus Mischkunststoffen hergestellten Agglomerats können
die ansonsten eingesetzten Reduktionsmittel wie Schwer-
öl oder Kohle substituiert werden. Gegenwärtig werden 
in der deutschen Eisen- und Stahlindustrie jährlich rund
0,15 Mio. Mg an Kunststoffen aus dem Dualen System
(DSD) verwertet. Das maximal denkbare Einsatzpoten-
zial wird mit 2,5 Mio. Mg pro Jahr beziffert. Wesentliche
Steigerungen der bisherigen Einsatzmengen werden aller-
dings mittelfristig in diesem Marktsegment nicht erwartet
(LAHL und ZESCHMAR-LAHL, 2001). Wegen der Be-
sonderheiten des Einsatzes von Abfällen als Reduktions-
mittel in Hochöfen gilt die 17. BImSchV hier als nicht an-
wendbar.

Sonstige Anlagen

862. Für den Einsatz von Ersatzbrennstoffen kommen
darüber hinaus andere energieintensive Industriezweige
wie beispielsweise Gießereien, Asphaltmischanlagen,
Ziegeleien und die Kalk(stein)industrie in Betracht. Die
theoretisch absetzbaren Mengen an Ersatzbrennstoffen
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sind für die genannten Branchen jedoch vergleichsweise
gering. So wird für den Bereich der Asphaltmischanlagen
beispielsweise eine bundesweite Absatzmöglichkeit an
Ersatzbrennstoffen von lediglich 0,2 Mio. Mg pro Jahr 
angegeben (LAHL und ZESCHMAR-LAHL, 2001).
Auch wäre der Einsatz von Ersatzbrennstoffen in den
Feuerungsanlagen (Drehrohröfen) der Kalkindustrie zwar
prinzipiell möglich, hat hier aber bisher keine Verbreitung
gefunden (BRAUNGART und GALLENKEMPER, 2000).

4.2.1.3 Bewertung der Mitverbrennung
863. Die Bewertung der Mitverbrennung erfordert eine
Abwägung zwischen unterschiedlichen Gesichtspunkten
(Tz. 779). Von besonderer Bedeutung sind dabei die ent-
stehenden Emissionen, einschließlich Treibhausgasemis-
sionen, die Schadstoffanreicherung in den erzeugten Pro-
dukten und Verwertungsabfällen sowie der Gesichtspunkt
der Ressourcenschonung. Der Mitverbrennung von Ab-
fällen wird in der Regel zugute gehalten, dass primäre
Brennstoffressourcen geschont werden und damit ein 
Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden kann. Ansatz-
punkte zur Kritik sind dagegen die zu erwartenden Emis-
sionen und die mögliche Anreicherung und Verteilung
von Schadstoffen in Erzeugnissen, in Abfällen zur Ver-
wertung oder in daraus gewonnenen Erzeugnissen 
(s. auch Tz. 771 f.).

864. Kraftwerke und Produktionsanlagen, in denen 
Abfälle mitverbrannt werden können, sind nicht als 
Abfallentsorgungsanlagen ausgelegt und verfügen 
dementsprechend in der Regel nicht über vergleichbare
Möglichkeiten der Rückhaltung von Schadstoffen. Für
Schadstoffe, die nicht geordnet ausgeschleust oder im
Verbrennungsprozess zersetzt werden, bleiben als Aus-
tragspfade die luft- und abwasserseitigen Emissionen und
die Produkte oder entstehenden Abfälle. Besonders rele-
vant sind hierbei die in Abfällen häufig enthaltenen (toxi-
schen) Schwermetalle sowie einige weitere Metalle bzw.
Halbmetalle (z. B. Selen und Tellur). Für den Luftpfad
weist insbesondere das Schwermetall Quecksilber eine
hohe öko- und humantoxikologische Relevanz auf. Pro-
dukt- bzw. abfallseitig sind neben Quecksilber zahlreiche
weitere Schwermetalle wie beispielsweise Antimon, Ar-
sen, Blei, Cadmium, Chrom, Kobalt, Kupfer, Mangan,
Nickel, Thallium, Vanadium, Zink und Zinn zu betrachten
(BZL und DPU, 2000). Die chronische Ingestion bzw. In-
halation dieser Schadstoffe in entsprechenden Konzentra-
tionen beim Menschen kann eine gesundheitsschädigende
Wirkung haben (ausführlich in ZESCHMAR-LAHL,
2001).

865. Die Gefahr von relativ erhöhten Schadstoffgehal-
ten in Produkten, Prozessrückständen und Emissionen ist
dann gegeben, wenn die zur Mitverbrennung vorgesehe-
nen Ersatzbrennstoffe höhere Schadstoffgehalte als die
substituierten primären Regelbrennstoffe aufweisen. Dies
kann aufgrund entsprechender Schadstoffkonzentratio-
nen in den Ersatzbrennstoffen oder erhöhter Gesamt-
frachten der Fall sein. Im Regelfall ist davon auszugehen,
dass Ersatzbrennstoffe aus Abfällen höhere Schadstoffbe-
lastungen als primäre Regelbrennstoffe aufweisen (vgl.

Ausführungen unten). Nachstehend sollen die damit zu-
sammenhängenden Probleme der Mitverbrennung von
Abfällen anhand luftseitiger Emissionen und des Schad-
stoffeintrags in das Produkt Zement und seine Nachfolge-
produkte diskutiert werden.

4.2.1.3.1 Auswirkungen der Mitverbrennung
auf die luftseitigen Emissionen

866. Zu den luftseitigen Emissionen der Abfallmitver-
brennung liefert die jüngst veröffentlichte Studie „Abfall-
verwertung in Industrieanlagen“, die im Auftrag des Mi-
nisteriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
(MUNLV) erstellt worden ist, weiterführende Ergebnisse
(MUNLV, 2001). Die umfängliche Untersuchung für
nordrhein-westfälische Zement- und Kohlekraftwerke be-
inhaltet im Wesentlichen – neben der Auswertung realer
Emissionsmesswerte – Ergebnisse der Anwendung der
Stoffflussanalyse (SFA), die Aussagen zu den bei der Mit-
verbrennung von Abfällen entstehenden luftseitigen
Emissionen ermöglichen. Die SFA ist ein Instrument zur
Bestimmung und Beschreibung der Massenflüsse, die in
ein abgegrenztes System ein- und austreten (BZL und
DPU, 2000). Die austretenden Massenflüsse werden im
Wesentlichen durch die zugrunde gelegten so genannten
Transferfaktoren bestimmt. Ein Transferfaktor ist der
Quotient aus dem Gehalt eines Stoffs in einem bestimm-
ten Output eines Produktionsprozesses – Reingas, Ab-
wasser, Produkt oder Schlacke/Asche – und dem Gehalt
desselben Stoffs im Abfallinput. Als prozessspezifische
Kenngröße ist er von der Betriebsweise der jeweiligen
Anlage abhängig (MUNLV, 2001). So wurde für das Land
Nordrhein-Westfalen (NRW) ermittelt, dass der Einsatz
von Ersatzbrennstoffen aus Abfällen im Vergleich zu
Braunkohle und Steinkohle mit durchschnittlichen Spu-
renelementgehalten zu höheren Quecksilber-, Chlor- und
Schwermetallemissionen in der Abluft führen kann (näher
MUNLV, 2001, Anhang 5; angenommen wurden Median-
werte). Als wesentlicher Parameter mit Relevanz für die
luftseitigen Emissionen erwies sich erwartungsgemäß das
Quecksilber (vgl. Tz. 864).

Die Stoffflussanalyse erlaubt es, die bei der Abfallmitver-
brennung entstehenden Emissionen differenzierter als 
üblich zu betrachten. Üblicherweise werden bei Mitver-
brennungsanlagen die Emissionen nur danach beurteilt,
ob im Abgasstrom insgesamt die nach der Mischrech-
nungsregel der 17. BImSchV festzusetzenden Grenzwerte
eingehalten sind. Mithilfe der Stoffflussanalyse kann 
dagegen ermittelt werden, ob im – gedanklich isolierten –
abfallbürtigen Teilstrom die für reine Abfallverbren-
nungsanlagen geltenden Grenzwerte eingehalten sind.
Dies wird von der 17. BImSchV zwar gerade nicht ver-
langt. Das nordrhein-westfälische Umweltministerium
geht jedoch davon aus, dass die Anforderung, im abfall-
bürtigen Abgasteilstrom die für reine Abfallverbren-
nungsanlagen geltenden Grenzwerte einzuhalten, aus
dem abfallrechtlichen Erfordernis der Schadlosigkeit 
der Verwertung (§ 5 Abs. 3 KrW-/AbfG) abzuleiten ist
(Tz. 885).
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Hinsichtlich der in diesem Sinne interpretierten Schadlo-
sigkeit der Verwertung kommt die erwähnte Studie zu un-
terschiedlichen Ergebnissen für Zement- und Kraftwerke.
Während für die Zementindustrie eine relative Schadlo-
sigkeit der energetischen Verwertung von Ersatzbrenn-
stoffen bei einer Betrachtung der Emissionen im Luftpfad
grundsätzlich gewahrt erscheint, sofern deren Schadstoff-
gehalt im Bereich der Medianwerte der Schadstoffbelas-
tung liegt, war eine entsprechende Aussage für Kraft-
werke nicht möglich. Hier ist eine relative Schadlosigkeit
nicht generell gegeben (MUNLV, 2001).

Für Quecksilber wäre nach den Ergebnissen der Stoff-
flussanalyse bei einzelnen Ersatzbrennstoffen aus Abfäl-
len ein Überschreiten des betreffenden Grenzwerts der 
17. BImSchV zu erwarten (MUNLV, 2001). Demgemäß
werden Abfallstoffe, die hohe Quecksilbergehalte aufwei-
sen und zu entsprechenden Emissionen führen können, als
„eher nicht zur Mitverbrennung geeignet“ klassifiziert; so
z. B. (quecksilberhaltige) Papier- und Deinkingschlämme
oder Holz- und Verpackungsabfälle mit schädlichen Ver-
unreinigungen (MUNLV, 2001).

4.2.1.3.2 Auswirkungen der Mitverbrennung
auf die Produktqualität am Beispiel
Zement/Beton

Schadstoffbelastung des Zements

867. Wesentlicher Bestandteil des Zements ist der Ze-
mentklinker. Er entsteht durch das Erhitzen eines exakt
abgestimmten Rohstoffgemisches bis zum Sintern bei
Temperaturen im Zementofen über 1 400 °C. Das Roh-
stoffgemisch beim Portlandzementklinker setzt sich aus
Calciumoxid (CaO), Siliciumoxid (Kieselsäure, SiO2),
Aluminiumoxid (Tonerde, Al2O3) und Eisenoxid (Fe2O3)
zusammen. Im Regelfall wird in Deutschland nach dem
Trockenverfahren in Drehrohröfen mit so genannten 
Zyklonvorwärmern gearbeitet. Als charakteristische Be-
sonderheit der Zementerzeugung ist festzuhalten, dass
beim Klinkerbrennprozess keine Möglichkeit der Aus-
schleusung von Schadstoffen besteht, da keine Verbren-
nungsrückstände im Ofen verbleiben, sondern die nicht
emittierten Verbrennungsprodukte in das Stoffgefüge des
Zementklinkers eingebunden werden. Das hydraulische
Bindemittel Zement entsteht nach dem Brennprozess
durch das gemeinsame Vermahlen des Zementklinkers
mit Calciumsulfat (natürlicher Gips, Anhydrit und Gips
aus der Rauchgasentschwefelungsanlage) und gegebe-
nenfalls mit weiteren Hauptbestandteilen. Letztgenannte
können beispielsweise Hüttensand, natürliche Puzzolane
(z. B. Trass), Flugaschen aus der Rauchgasreinigung, 
Ölschieferabbrand oder Kalkstein sein (VDZ, o.J.).

868. Die Qualität des erzeugten Zements kann durch die
Mitverbrennung von Abfällen in zweifacher Hinsicht be-
einflusst werden. Einerseits üben die eingesetzten Ersatz-
brennstoffe in der Haupt- oder Sekundärfeuerung direkten
Einfluss auf die Produktqualität aus, andererseits können
Sekundärrohstoffe als Rohmaterial vor dem Brennen oder
als Zumahlstoff nach dem Brennen zugesetzt werden. Die
Sekundärrohstoffe wie beispielsweise Flugaschen und

Gipse aus der Rauchgasreinigung von Kohlekraftwerken
(REA-Gipse) können wiederum durch eine Mitverbren-
nung von Abfällen beeinflusst sein.

869. Die Umweltverträglichkeit sowohl der Mitver-
brennung von Ersatzbrennstoffen aus Abfällen als auch
des Einsatzes von Sekundärrohstoffen wird seitens der
Zementindustrie und der Entsorgungswirtschaft auf der
Grundlage eigener Untersuchungen als gegeben angese-
hen (SCHULZ-ELLERMANN, 2001; VDZ, o.J.). Es
werden dabei im Wesentlichen zwei Argumentationsli-
nien verfolgt. Die Zementindustrie verweist zum einen
darauf, dass eine Qualitätssicherung der eingesetzten Er-
satzbrennstoffe bzw. Sekundärrohstoffe sicherstelle, dass
keine erhöhte Schadstofffracht in das Produkt eingetragen
wird, und zum anderen darauf, dass eingetragene Schad-
stoffe während der Nutzungsphase der Nachfolgepro-
dukte (z. B. Beton) aufgrund des guten Bindungsvermö-
gens der Baustoffe so immobilisiert sind, dass allenfalls
eine geringfügige Schadstofffreisetzung zu besorgen sei
(VDZ, o.J.).

870. Während ein durch die Mitverbrennung von Abfäl-
len verursachter erhöhter Eintrag von Schadstoffen in das
entsprechende Produkt mit analytischen Methoden nach-
weisbar ist, ist die Frage der Immobilität von Schadstof-
fen im Beton vor allem während der Nutzungsphase bis-
lang nicht abschließend geklärt. Das Argument der
Immobilität von Schadstoffen in Nachfolgeprodukten von
Zement bedarf deshalb einer weiter gehenden Diskussion.

Immobilität von Schadstoffen in Nachfolge-
produkten des Zements

871. Das Bindemittel Zement ist eine wichtige Grund-
komponente zahlreicher Baustoffe wie Beton, Mörtel,
Putz und Estrich. Zement, der durch eine Mitverbrennung
von Abfällen beeinflusst ist, kann einen erhöhten Anteil
an schwer flüchtigen Schadstoffen aufweisen. In den
Nachfolgeprodukten ist der Zement nur noch anteilig ent-
halten, sodass ein entsprechender Verdünnungseffekt ein-
tritt. Der Anteil des Bindemittels Zement als wichtige
Grundkomponente des Baustoffs Beton liegt beispiels-
weise in einer klassischen Betonmischung zwischen 10 %
und 15 %. Jedoch werden zur Betonherstellung wiederum
häufig Sekundärrohstoffe als Zusatzstoffe eingesetzt (Ab-
fälle zur Verwertung wie z. B. Steinkohlenflugasche), die
wiederum durch eine Mitverbrennung beeinflusst sein
können (Tz. 867).

872. Da große Mengen von Zement zur Betonherstel-
lung genutzt werden, soll exemplarisch anhand dieses
Beispiels die Immobilität von Schadstoffen beurteilt wer-
den. Dazu sollen die Frischbeton- und Nutzungsphase 
sowie die anschließende Entsorgung betrachtet werden.

Als problematischer Schadstoff während der kurzen
Frischbetonphase erwies sich in der Vergangenheit das
Schwermetall Chrom, das eine hohe Löslichkeit aufweist
und durch eine Mitverbrennung in verstärktem Maße in
das Produkt eingetragen werden kann. Chrom kann bei
Hautkontakt eine Chromatallergie – das so genannte Mau-
rerekzem – hervorrufen (SRU, 1998, Tz. 594). Die Ze-
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mentindustrie begegnet diesem Problem, indem sie für die
manuelle Verarbeitung chromatreduzierten Zement als
Sackware anbietet (VDZ, o. J.).

Im Anschluss an die Frischbetonphase sollten in der zeit-
lich ausgedehnten Nutzungsphase im Beton enthaltene
Schadstoffe durch das gute Bindungsvermögen des Bau-
stoffs weitgehend immobil vorliegen. Da mineralische
Baustoffe keine gasförmigen Emissionen aufweisen
(VDZ, o. J.), wäre eine umweltrelevante Verfügbarkeit
von Schadstoffen nur durch Verwitterungs- bzw. Auslau-
gungsvorgänge möglich. In diesem Zusammenhang
stellte der Umweltrat bereits in seinen beiden letzten 
Umweltgutachten fest, dass Schadstoffe nicht nur beim
Produktionsprozess, sondern auch nach einem Eingebun-
densein in Produkte aus diesen in die Umwelt gelangen
können. Schadstoffe, die im Wege der Mitverbrennung in
Produkte eingebunden wurden, sind chemisch-analytisch
unschwer nachweisbar. Inwieweit und in welchen
Zeiträumen allerdings solche immobilisierten Stoffe
tatsächlich durch Verwitterung, Auslaugung und ähnliche
dissipative Vorgänge in die Umwelt gelangen, wird der-
zeit wenig diskutiert (SRU, 1998, Tz. 594; SRU, 2000, 
Tz. 932). Ob es zu derartigen Vorgängen kommen kann,
ist von den Umweltbedingungen abhängig, denen der Be-
ton während seiner Nutzungsphase ausgesetzt ist. Welche
Umweltbedingungen anzunehmen sind, ist zu einer Streit-
frage geworden. In der Fachwelt bestehen zum Teil sehr
unterschiedliche Auffassungen darüber. Je nach zugrunde
gelegter Aggressivität der Umweltbedingungen lassen
sich verschiedene Intensitäten von umweltrelevanten
Auslaugungs-, Verwitterungs- und Korrosionsprozessen
annehmen (VDZ, o.J.; ZESCHMAR-LAHL, 2001).

873. Zur Beurteilung des zulässigen Schadstoffgehaltes
in Beton darf die Sichtweise nicht auf die Nutzungsphase
des Betons beschränkt werden. Vielmehr muss auch die
anschließende – bisher eher nachrangig betrachtete – Ent-
sorgung des Betons berücksichtigt werden. Aufgrund der
langen Nutzungsphase von Beton ergeben sich hier je-
doch erst recht Schwierigkeiten, richtige Annahmen und
Kriterien zur Beurteilung der Umweltverträglichkeit ei-
nes sich anschließenden, heute vielleicht noch unbekann-
ten Entsorgungswegs festzulegen. Findet die Entsorgung
des nach der Nutzungsphase abgebrochenen und zerklei-
nerten Betons nicht als Beseitigung, sondern als stoffliche
Verwertung statt, so verbleiben die Bestandteile im Stoff-
kreislauf. Ist ein zur Betonherstellung genutzter Zement
durch eine Mitverbrennung von Abfällen höher belastet,
als dies durch den Einsatz von primären Brenn- und Roh-
stoffen der Fall wäre, so findet bei einem Verbleib des Be-
tons im Stoffkreislauf – unabhängig von der tatsächlichen
Verfügbarkeit der Schadstoffe – eine Anreicherung im
Stoffkreislauf statt. 

Insgesamt ist der heutige Kenntnisstand bezüglich der
möglichen Auswirkungen eines erhöhten Schadstoffein-
trags in erzeugte Produkte und Verwertungsabfälle als 
unbefriedigend zu bezeichnen. Die hier angeführten Vor-
gänge der Remobilisierung von Schadstoffen (Auslau-
gung, Verwitterung und Korrosion) lassen eine stärkere
Direktwirkung auf die Umweltmedien – beispielsweise

durch eine Versickerung von Eluat im Boden/ins Grund-
wasser – als auf den Menschen vermuten. Insgesamt kann
auf der Grundlage heutiger Erkenntnisse eine unmittel-
bare Gefahr für die menschliche Gesundheit zumindest
während der Nutzungsphase von Beton, der durch eine
Mitverbrennung bei der Zementerzeugung erhöhte
Schadstoffgehalte aufweist, nicht festgestellt werden.
Trotz des guten Bindungsvermögens von Zement ist je-
doch nicht auszuschließen, dass in Nachfolgeprodukten
enthaltene Schadstoffe während der Nutzungsphase um-
weltverfügbar werden (z. B. durch Betonarbeiten/Bohren,
LOHSE, 2000) und dadurch Expositionsverhältnisse mit
Gesundheitsrisiken entstehen lassen.

874. Jeder Mehreintrag an Schadstoffen in Produkte
und Abfälle zur Verwertung, der ursächlich auf eine Mit-
verbrennung von Abfällen zurückzuführen ist, erhöht die
Gefahr, dass es zu umweltrelevanten Schadstofffreiset-
zungen kommt. Diese Gefahr erhöht sich zusätzlich nach
jeder durchlaufenen Verwertungskaskade aufgrund der
immer weiter steigenden Hintergrundbelastung an Schad-
stoffen. Der Umweltrat ist daher der Auffassung, dass ein
erhöhter Schadstoffeintrag in Produkte grundsätzlich ver-
mieden werden sollte. 

4.2.1.4 Regelungsstand und Regelungs-
defizite

4.2.1.4.1 Qualitätssicherung von Ersatz-
brennstoffen aus Abfällen

875. Für die technische Verträglichkeit der Mitverbren-
nung sind die Eigenschaften des Ersatzbrennstoffs, 
wie beispielsweise spezifisches Gewicht, Ascheanteile,
Schmelz- oder Erweichungspunkt und Schadstoffgehalt
maßgebend (Tz. 857 ff.). Wesentliches Bewertungskrite-
rium für den umweltverträglichen Einsatz von Ersatz-
brennstoffen ist ihr Schadstoffgehalt im Vergleich zu
primären Regelbrennstoffen (im Sinne der 4. BImSchV,
Anhang 1.2).

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung des Einsatzes von
Ersatzbrennstoffen aus Abfällen wird seit geraumer Zeit
die Notwendigkeit gesehen, inputbezogene Gütekriterien
für Abfälle zur energetischen Verwertung zu entwickeln.
Eine verbindliche deutsche Regelung bezüglich derartiger
Güteanforderungen ist jedoch zurzeit noch nicht verfüg-
bar. Ansätze bieten das im Entwurfsstadium verharrende
Papier einer Arbeitsgruppe der Länderarbeitsgemein-
schaft Abfall (LAGA) zum Einsatz von Abfällen in 
Zementwerken (LAGA-Arbeitsgruppe, 1997) und das
RAL-Gütezeichen 724 für Sekundärbrennstoffe.

LAGA-Arbeitsgruppenpapier und RAL-Gütezeichen

876. Der Entwurf der LAGA-Arbeitsgruppe mit dem
Titel „Maßstäbe und Kriterien für die energetische Ver-
wertung von Abfällen in Zementwerken“ aus dem Jahr
1997 betrifft ausschließlich den Einsatz von Ersatzbrenn-
stoffen in der Zementindustrie. Er beinhaltet eine Abfall-
liste mit unterschiedlichen energetisch verwertbaren Ab-
fallarten. Diese sind Holz, Papier, Altöl, Bleicherde,
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fluorhaltige Elektrodenreste, Pellets aus der Ölverga-
sung, Ruß, Graphitabfälle, Lösemittel, Kunststoffe,
Gummiabfälle und Textilabfälle. Sowohl Hausmüll als
auch Ersatzbrennstoffe aus heizwertreichen Siedlungs-
abfallfraktionen wurden in der Abfallliste somit nicht
berücksichtigt. Innerhalb einer Abfallart wird zusätzlich
festgelegt, welche Abfälle in Abhängigkeit von der
Schadstoffbelastung von der energetischen Verwertung
in Zementwerken ausgenommen sind. Darüber hinaus
werden mit einer allgemeinen Richtwertliste zulässige
Schadstoffbelastungen angegeben, die für in den Abfall-
listen nicht berücksichtigte Abfälle Anwendung finden
sollen. Ersatzbrennstoffe aus heizwertreichen Siedlungs-
abfallfraktionen wären demnach anhand dieser Richt-
werte zu beurteilen. In der Frage, ob die Richtwerte
zulässige Höchstwerte darstellen oder ob sie nur als 
Orientierungswerte in Anlehnung an eine durchschnittli-
che Schadstoffbelastung (vgl. Tz. RAL-GZ 724, wie Me-
dian-Werte des RAL-GZ 724) zu verstehen sind, beste-
hen unterschiedliche Auffassungen (BZL und DPU,
2000; WALTER und FLAMME, 2001).

877. Das RAL-Gütezeichen 724 „Sekundärbrennstoffe“
der Bundesgütegemeinschaft Sekundärbrennstoffe e.V.
formuliert Qualitätsanforderungen an Ersatzbrennstoffe,
die zur Mitverbrennung in Zement- und Kraftwerken ein-
gesetzt werden. Wie alle RAL-lnitiativen stellt auch die-
ses Gütezeichen eine freiwillige Selbstordnungsmaß-
nahme der Wirtschaft dar (RAL, 2001). Ersatzbrennstoffe
aus flüssigen und besonders überwachungsbedürftigen
Abfällen sind dabei von den Gütebestimmungen ausge-
nommen worden (EUWID, 2001), sodass die von der
Bundesgütegemeinschaft gewählte Begrifflichkeit „Se-
kundärbrennstoff“ nur eine Teilfraktion der möglichen
Ersatzbrennstoffe abdeckt.

Wesentliche Schwerpunkte des Gütezeichens sind exakte
Probenahme- und Analysevorschriften und eine Liste von
Abfällen, die zur „Sekundärbrennstoff“-Herstellung ein-
gesetzt werden können, sowie Richt- bzw. Grenzwerte für
den Schadstoffgehalt in diesen Brennstoffen. Das RAL-
Gütezeichen 724 gibt keine maximal zulässigen Ober-
grenzen an, sondern beschränkt sich auf die Vorgabe von
80.-Perzentil- und Median-Werten. Der 80.-Perzentil-
Wert ist ein Wert, der von 80 % aller Messwerte nicht
überschritten werden darf. Beim Medianwert gilt dasselbe
für 50 % aller Messwerte.

Das Gütezeichen fordert für die Schadstoff-Parameter
Blei, Chrom, Kupfer, Mangan und Nickel weniger strenge
Median- und 80.-Perzentil-Werte für Sekundärbrennstoffe
aus Siedlungsabfällen als für die Sekundärbrennstoffe 
aus produktionsspezifischen Abfällen. In diesem Ansatz
kommt zum Ausdruck, dass Sekundärbrennstoffe aus 
produktionsspezifischen Abfällen meist einen geringeren
Gehalt an Schadstoffen als Sekundärbrennstoffe aus Sied-
lungsabfällen aufweisen. Im Vergleich zu Brennstoffsub-
stituten aus dem gewerblichen Bereich ergeben sich in der
Regel qualitative Nachteile der Sekundärbrennstoffe aus
Siedlungsabfällen durch die schwer beeinflussbare, inho-
mogene Zusammensetzung der Siedlungsabfälle (SRU,
1998, Tz. 600) und die höheren Schadstoffbelastungen

(Tz. 1072). Dies hat Bedeutung für die Marktchancen von
Sekundärbrennstoffen aus mechanisch-biologischen Ab-
fallbehandlungsanlagen (Tz. 884).

878. In Tabelle 4.2-2 sind die Schadstoffbegrenzungen
des RAL-Gütezeichens und der LAGA-Arbeitsgruppe
gegenübergestellt. Während die LAGA-Arbeitsgruppe
heizwertbezogene Richtwerte (in mg/MJ) vorgibt, besteht
seitens des RAL-Gütezeichens 724 durch die Vorgabe von
zulässigen Schwermetallgehalten in der Einheit mg/kg
auf den ersten Blick eine Unabhängigkeit vom Heizwert.
Diese wird jedoch dadurch aufgehoben, dass bei Unter-
schreiten von definierten Heizwerten für produktionsspe-
zifische Abfälle und heizwertreiche Fraktionen aus Sied-
lungsabfällen eine lineare Absenkung der Vorgaben
vorzunehmen ist, während eine Erhöhung der Werte nicht
zugelassen wird. Ein Vergleich der beiden Vorgaben er-
gibt kein einheitliches Bild. Die Richtwerte der LAGA-
Arbeitsgruppe liegen in einigen Fällen unter und in ande-
ren über den Medianwerten des RAL-Gütezeichens 724.
Für den vor allem für die luftseitigen Emissionen rele-
vanten Parameter Quecksilber ist die Vorgabe der LAGA-
Arbeitsgruppe deutlich strenger als die des RAL-Güte-
zeichens 724.

879. In Abbildung 4.2-1 sind neben den Richtwerten
der LAGA-Arbeitsgruppe und den Vorgaben des RAL-
Gütezeichens 724 durchschnittliche Schadstoffbelastun-
gen von Stein- und Braunkohle dargestellt. Der Ver-
gleich der Medianwerte des RAL-Gütezeichens und der
Richtwerte der LAGA-Arbeitsgruppe mit den durch-
schnittlichen Schadstoffbelastungen der Kohlen ergibt,
dass es zu Unter- aber auch zu deutlichen Überschrei-
tungen – z. B. für Quecksilber, Antimon, Cadmium und
Kupfer – kommt. Die 80. Perzentil-Werte des RAL-Gü-
tezeichens liegen bis auf zwei Ausnahmen (Arsen und
Vanadium) immer über den hier angenommenen durch-
schnittlichen Belastungen der Primärenergieträger.

880. Quecksilber ist der relevante Schadstoffparameter
für die luftseitigen Emissionen (vgl. Tz. 864). Daher bie-
tet es sich aus emissionsseitiger Sicht an, Begrenzungen
des Quecksilbergehalts im Abfallinput vorzunehmen. In
der bereits erwähnten Untersuchung des MUNLV sind
Quecksilberwerte ermittelt worden, die bei der Abfallver-
brennung in Kraftwerken und Zementwerken auf der
Inputseite eingehalten werden müssten, um sicherzustel-
len, dass – unter Zugrundelegung bestimmter Transfer-
faktoren – emissionsseitig die nordrhein-westfälischen
Vorgaben für die Schadlosigkeit der Verwertung einge-
halten sind (MUNLV, 2001). Während die Werte der
LAGA-Arbeitsgruppe die so ermittelten Werte deutlich
unterschreiten, liegen die Median- und 80. Perzentil-
Werte des RAL-Gütezeichens 724 deutlich höher (s. Ta-
belle 4.2-3). Bei der Interpretation dieses Vergleichs muss
allerdings berücksichtigt werden, dass die in Nordrhein-
Westfalen gestellten emissionsseitigen Anforderungen,
auf die hin die in der Tabelle wiedergegebenen Werte be-
rechnet wurden, anspruchsvoller sind als die Anforderun-
gen, die sich aus der Anwendung der Mischrechnungs-
regel der 17. BImSchV ergeben.
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In Nordrhein-Westfalen soll künftig durch einen Leitfaden
zur Mitverbrennung in Zement- und Kraftwerken festge-
legt werden, welche Abfälle energetisch und stofflich ver-
wertet werden können und welche Anforderungen dabei
einzuhalten sind. Der Leitfaden wird, aufbauend auf einer
Darstellung der rechtlichen Grundlagen der Verwertung
von Abfällen außerhalb von Abfallentsorgungsanlagen,
neben Positivlisten von energetisch verwertbaren Abfällen
eine Methodik zur Beurteilung der Umweltverträglichkeit
der energetischen und stofflichen Verwertung von Abfäl-
len in den Einsatzbereichen Zementindustrie und Kraft-
werke beinhalten. Ergänzend sollen Richtwerte zur tole-
rierbaren Schadstoffbelastung der Abfälle vorgegeben
werden. Der Leitfaden wird sich wie das RAL-Gütezei-
chen 724 ausschließlich auf feste, nicht besonders über-
wachungsbedürftige Abfälle beziehen (BOTH, 2001).

881. Im Hinblick auf den Schadstoffeintrag in das Pro-
dukt Zement wurde im Auftrag des Ministeriums für Um-
welt und Verkehr des Landes Baden-Württemberg der Ab-
falleinsatz in Zementwerken mittels der Stoffflussanalyse
untersucht. Die bestehenden Regelungsansätze zur Be-
grenzung des Schadstoffgehalts in Ersatzbrennstoffen
wurden dabei anhand von produktseitigen Schadstoff-
Obergrenzen überprüft. Dabei wurde nur den Ersatz-
brennstoffen, die den Richtwerten der LAGA-Arbeits-
gruppe entsprachen, ein „umweltverträglicher“ Einsatz
attestiert (BZL und DPU, 2000).

Sowohl das Papier der LAGA-Arbeitsgruppe als auch das
RAL-Gütezeichen 724 beziehen sich auf Ersatzbrenn-
stoffe aus ungefährlichen Abfällen. Gefährliche, d. h. be-
sonders überwachungsbedürftige Abfälle sind explizit

Tabel le 4.2-2

Übersicht über verfügbare Richt- bzw. Grenzwerte für Schadstoffgehalte in Ersatzbrennstoffen

Regelung LAGA LAGA
RAL

Median-
Werte

RAL 80.-
Perzentil-

Wert
LAGA1

RAL
Median-
Werte

RAL 80.-
Perzentil-

Wert

20 MJ/kg2
produk-

tionsspezf. 
Abfälle3

produk-
tionsspezf. 

Abfälle3
16 MJ/kg1 Siedlungs-

abfälle4
Siedlungs-

abfälle4

Parameter mg/MJ mg/kg mg/kg TS mg/kg TS mg/kg mg/kg TS mg/kg TS 
Antimon 0,07 1,4 25 60 1,12 25 60
Arsen 1,9 38 5 13 30,4 5 13
Selen 0,2 4 3 5 3,2 3 5
Tellur 0,04 0,8 3 5 0,64 3 5
Beryllium 0,13 2,6 0,5 2 2,08 0,5 2
Blei 10 200 70 200 160 190 k. A. 5

Cadmium 0,3 6 4 9 4,8 4 9
Chrom 3,7 74 40 120 59,2 125 250
Kobalt  1,2 24 6 12 19,2 6 12
Kupfer 3,7 74 120 k. A.5 59,2 350 k. A.5

Mangan – – 50 100 – 250 500
Nickel 3,5 70 25 50 56 80 160
Quecksilber 0,02 0,4 0,6 1,2 0,32 0,6 1,2
Thallium 0,15 3 1 2 2,4 1 2
Vanadium 6,7 134 10 25 107,2 10 25
Zink 8 160 – – 128 – –
Zinn 0,4 8 30 70 6,4 30 70
Chlor < 1Gewichts-

prozent 
– – – – – –

1 Richtwerte umgerechnet, bezogen auf einen Heizwert von 16 MJ/kg
2 Richtwerte umgerechnet, bezogen auf einen Heizwert von 20 MJ/kg
3 Die Schwermetallgehalte sind gültig bis zu einem Heizwert HuTS* von 20 MJ/kg für produktionsspezifische Abfälle
4 Die Schwermetallgehalte sind gültig bis zu einem Heizwert HuTS* von 16 MJ/kg für heizwertreiche Fraktionen aus Siedlungsabfällen
5 Festlegung erst bei gesicherter Datenlage aus der Brennstoffaufbereitung
* unterer Heizwert normiert auf einen Wassergehalt von 0 %
Quelle: FLAMME und GALLENKEMPER, 2001 und LAGA-Arbeitsgruppe, 1997 
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ausgenommen worden, da die energetische Verwertung
dieser Abfälle einzelfallspezifisch geprüft bzw. geneh-
migt werden soll. Als Grundlage für solche Einzelfallbe-
urteilungen bietet sich von der Sache her ebenfalls die
Stoffflussanalyse an (FRIEDRICH et al., 2001; s. aber zur
Rechtslage noch Tz. 885).

Regelungen und Regelungsbestrebungen im 
europäischen Ausland und auf EU-Ebene

882. In einigen europäischen Ländern sind bereits ver-
bindliche Regelungen zum Abfallinput bei der Mitver-

brennung von Abfällen verfügbar, so beispielsweise in der
Schweiz durch die Richtlinie zur Entsorgung von Abfäl-
len in Zementwerken (BUWAL, 1998). Auf einen weiter
gehenden Vergleich der deutschen Vorgaben des RAL und
der LAGA-Arbeitsgruppe für den zulässigen Schadstoff-
gehalt in Ersatzbrennstoffen mit den Anforderungen, die
in anderen europäischen Ländern an Abfälle zur energeti-
schen Verwertung gestellt werden, soll hier jedoch ver-
zichtet werden. Ein Vergleich erscheint nicht sinnvoll,
weil nicht alle in den einzelnen Ländern die Mitverbren-
nung bestimmenden Faktoren wie die Art der Mitver-

Abbildung 4.2-1

Richtwerte der LAGA-Arbeitsgruppe und Median- und 80. Perzentil-Werte des RAL-Gütezeichens 724 
sowie durchschnittliche Belastungen von Steinkohle und Braunkohle

Quelle: MUNLV NRW, 2001; LAGA-Arbeitsgruppe, 1997; FLAMME und GALLENKEMPER, 2001

Tabel le 4.2-3

Inputbegrenzungen für Quecksilber in Ersatzbrennstoffen aus Abfällen nach RAL und 
LAGA-Arbeitsgruppe sowie Inputwerte nach MUNLV-Berechnungen

Heizwert RAL RAL LAGA- 
Arbeitsgruppe 

MUNLV – 
Berechnung  

Zementwerke 

MUNLV – 
Berechnung  
Kraftwerke 

Median 80. Perzentil Richtwert Median Max. Median Max. 

MJ/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

16 0,60 1,20 0,32 0,75 1,25 0,48 0,80

20 0,60 1,20 0,40 0,94 1,55 0,60 1,00
Quelle: FLAMME und GALLENKEMPER, 2001; MUNLV, 2001; LAGA-Arbeitsgruppe, 1997
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brennungsanlagen, Emissionsanforderungen und beste-
hende Ausnahmeregelungen definiert sind. Auf der Ebene
der EU hat im September 2000 das Europäische Komitee
für Normung (CEN) die Vorarbeiten an einem Standard
für Ersatzbrennstoffe aufgenommen (LAHL, 2000). Nach
bisherigen Erfahrungen ist aber erst in drei bis fünf Jah-
ren mit einer Verabschiedung entsprechender Vorgaben zu
rechnen (vgl. Abschn. 3.1.5).

Notwendigkeit einer rechtsverbindlichen Regelung
und inhaltliche Empfehlungen

883. Die Frage der qualitativen Anforderungen an 
Ersatzbrennstoffe aus Abfällen ist eine Frage von zentra-
ler abfallwirtschaftlicher Bedeutung, deren Beantwortung
nicht privaten Normungsorganisationen wie dem RAL
– oder, auf europäischer Ebene, dem CEN – überlassen
werden sollte. Erforderlich sind rechtsverbindliche Ent-
scheidungen durch die hierfür demokratisch legitimierten
und verantwortlichen Entscheidungsträger.

In Anknüpfung an den Grundsatz, dass keine erhöhten
Schadstoffeinträge in Produkte erfolgen sollten (Tz. 771 f.),
erscheint es für Verbrennungsprozesse, bei denen ein
Schadstofftransfer in Produkte stattfindet, inhaltlich sinn-
voll, die Güteanforderungen an Ersatzbrennstoffe aus Ab-
fällen an den Belastungen der substituierten primären

Energieträger zu orientieren. Auch Regelbrennstoffe kön-
nen allerdings, wie in Abbildung 4.2-2 am Beispiel Stein-
kohle dargestellt, relativ große Bandbreiten an unter-
schiedlichen Schadstoffbelastungen aufweisen.

Ein eindeutiger Referenzwert, an dem sich Vorgaben für
die zulässige Schadstoffbelastung in Ersatzbrennstoffen
orientieren könnten, steht daher nicht zur Verfügung. Aus
der Sicht des Umweltrates wäre es jedenfalls nicht sach-
gerecht, als Referenzwert die maximal vorkommende Be-
lastung von Regelbrennstoffen zugrunde zu legen. Die
Orientierung an den Belastungswerten bei Regelbrenn-
stoffen hat den Sinn, zu verhindern, dass die Mitverbren-
nung insgesamt zu einer Quelle erhöhter Schadstoffein-
träge in den Wertstoffkreislauf wird. Von den bei primären
Energieträgern anzutreffenden maximalen Schadstoffge-
halten auszugehen, wäre mit dieser Zielsetzung nicht ver-
einbar. Zur Orientierung sollten eher Durchschnittswerte
dienen.

884. Dem Umweltrat ist bewusst, dass dies Probleme
für die Verwertbarkeit der Ersatzbrennstoffe aus heiz-
wertreichen Siedlungsabfallfraktionen aus der mecha-
nisch-biologischen Abfallvorbehandlung (MBA) mit
sich bringt. Diese weisen im Vergleich zu anderen Er-
satzbrennstoffen höhere Schadstoffschwankungsbreiten
auf. Wenn anspruchsvolle Schadstoffgrenzwerte für 

Abbildung 4.2-2

Gehalt an ausgesuchten Schadstoffen in verschiedenen Steinkohlen

* für Zink sind keine LAGA- und RAL-Werte vorhanden
Quelle: NELLES et al., 2001; NOTTRODT et al., 2001; WIEBUSCH, 2001; BZL und DPU, 2000
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Ersatzbrennstoffe die Absetzbarkeit der heizwertreichen
MBA-Restabfallfraktion zur Verwertung in industriellen
Feuerungsanlagen behindern, ist die – ohnehin allerdings
nicht gesicherte – Wirtschaftlichkeit dieser Vorbehand-
lungsalternative infrage gestellt (Tz. 1043, Abschn.
4.4.2.5). Nach Auffassung des Umweltrates wäre es je-
doch wenig einsichtig, aus diesem Grund Brennstoffe aus
der MBA weniger strengen Anforderungen zu unterwer-
fen als homogene produktionsspezifische Abfälle aus
dem gewerblichen Bereich. Ebenso wenig einleuchtend
wäre es, die Anforderungen an Abfallstoffe, die zur Mit-
verbrennung in Industrieanlagen eingesetzt werden, ge-
nerell am Ziel der wirtschaftlichen Absetzbarkeit von
MBA-Restabfällen statt am Grundsatz der Vermeidung
zusätzlicher Umweltbelastungen durch die Mitverbren-
nung auszurichten. Die mechanisch-biologische Abfall-
behandlung ist als zulässige Vorbehandlungsvariante un-
ter der – nicht unangreifbaren – Prämisse anerkannt
worden, dass es sich um ein Verfahren handelt, welches
sich hinsichtlich der Umweltverträglichkeit mit der ther-
mischen Vorbehandlung messen kann (Abschn. 4.4.2).
Die Voraussetzung, dass es sich um ein der thermischen
Vorbehandlung gleichwertiges Verfahren handelt, wäre
diskreditiert, wenn nunmehr allein zu dem Zweck, die
Wirtschaftlichkeit des Betriebs mechanisch-biologischer
Vorbehandlungsanlagen zu sichern, die Standards für Er-
satzbrennstoffe auf einem Niveau fixiert würden, bei
dem die Abfallmitverbrennung zu Verschlechterungen
der Umweltsituation führt.

Speziell im Hinblick auf die Abfallverbrennung in Ze-
mentwerken sollte zusätzlich erwogen werden, auch An-
forderungen an den zulässigen Schadstoffgehalt im Klin-
ker bzw. Zement zu stellen. Der Umweltrat verweist in
diesem Zusammenhang erneut auf seine Feststellung,
dass bislang zwar Vorgaben für die bauphysikalischen 
Eigenschaften von Zementprodukten existieren, nicht
aber für die zulässigen Schadstoffgehalte (SRU, 2000, 
Tz. 940).

4.2.1.4.2 Anforderungen an die Emissionen bei
der Mitverbrennung

885. Bei der Festlegung von Emissionsgrenzwerten dif-
ferenziert das geltende Immissionsschutzrecht nach Anla-
gentypen. Für Abfallverbrennungsanlagen beispielsweise
gelten die Grenzwerte der 17. BImSchV, für größere
Kraftwerke die der 13. BImSchV und für Zementöfen
ausschließlich die der TA Luft. Die Frage, welche Grenz-
werte maßgebend sind, wenn neben Regelbrennstoffen
Abfälle in Zement- oder Kraftwerken oder sonstigen In-
dustrieanlagen mitverbrannt werden, beantwortet die so
genannte Mischrechnungsregel der 17. BImSchV (§ 5
Abs. 3 17. BImSchV). Danach sind für die Abfallmitver-
brennung Mischgrenzwerte zu bilden, in denen die 
Anforderungen für den Regelbrennstoffbetrieb in der be-
treffenden Industrieanlage und die für reine Abfallver-
brennungsanlagen geltenden strengeren Anforderungen
der 17. BImSchV im Verhältnis des jeweiligen Anteils der
eingesetzten Regelbrennstoffe und Abfälle zur Geltung
kommen. Damit besteht die Möglichkeit, dass im abfall-

bedingten Abgasteilstrom Emissionsspielräume genutzt
werden, die der aus Regelbrennstoffen stammende Teil-
strom nicht ausgeschöpft hat. Schon darin liegt eine ge-
wisse Privilegierung der industriellen Abfallmitverbren-
nung gegenüber reinen Abfallverbrennungsanlagen, bei
denen keine vergleichbare Möglichkeit besteht, von an-
derweitig nicht genutzten Spielräumen zu profitieren.
Hinzu kommt, dass die Mischrechnungsregel in der Pra-
xis aufgrund von Fehlinterpretationen nicht selten in einer
Weise angewandt wird, die zu einer weiteren Anforde-
rungsverschonung der industriellen Mitverbrennung 
gegenüber genuinen Abfallverbrennungsanlagen führt
(näher LÜBBE-WOLFF, 1999).

Um Privilegierungen der industriellen Abfallmitverbren-
nung und die damit einhergehenden abfallwirtschaftli-
chen Fehlanreize zu vermeiden, soweit dazu im geltenden
bundesrechtlichen Rahmen überhaupt Ansatzpunkte ge-
geben scheinen, wird in Nordrhein-Westfalen das Instru-
ment der Stoffflussanalyse eingesetzt (s. auch Tz. 866).
Die Behörden sind durch Erlass angewiesen, die abfall-
rechtliche Schadlosigkeit der Mitverbrennung (§ 5 Abs. 3
KrW-/AbfG) nur zu bejahen, wenn die Analyse des
Schadstofftransfers aus dem verbrannten Abfall in den 
– hypothetisch isolierten – abfallbedingten Abgas-
teilstrom ergibt, dass in diesem Teilstrom die für rei-
ne Abfallverbrennungsanlagen geltenden Werte der 
17. BImSchV eingehalten sind (MUNLV, 2000). Aus der
Sicht des Umweltrates ist dies in der Sache ein be-
grüßenswerter Schritt zur Angleichung der Anforderun-
gen für die Abfallverbrennung in unterschiedlichen Ent-
sorgungswegen. Die nordrhein-westfälische Regelung
läuft allerdings darauf hinaus, dass, gestützt auf das ab-
fallrechtliche Erfordernis der Schadlosigkeit der Verwer-
tung, im Ergebnis die Anforderungen verschärft werden,
die sich aus der Mischrechnungsregel der 17. BImSchV
ergeben. Über die Vereinbarkeit der nordrhein-westfäli-
schen Regelung mit dem geltenden Immissionsschutz-
recht lässt sich daher streiten (näher LÜBBE-WOLFF
2001, S. 208, Fn. 4).

886. Begrüßenswerte Fortschritte in Richtung auf die
Angleichung der Standards für die Abfallverbrennung in
unterschiedlichen Entsorgungswegen sind mit der euro-
päischen Abfallverbrennungsrichtlinie (RL 2000/76/EG)
erzielt worden (WITTHOHN, 2001). Auch mit dieser
Richtlinie ist aber noch keine vollständige Angleichung
erreicht; es verbleiben Anforderungsunterschiede, die
weiterhin zu einer Verzerrung des abfallwirtschaftlichen
Wettbewerbs zugunsten der thermischen Abfallverwer-
tung in Industrieanlagen führen werden. Nach Auffassung
des Umweltrates wird mit der EG-Verbrennungsrichtlinie
auch nicht durchgehend ein Emissionsniveau erreicht, das
nach dem Stand der Technik (beste verfügbare Techniken;
BVT) erreichbar wäre. Dies betrifft insbesondere die Ge-
samtemissionsgrenzwerte für die Parameter Staub und
NOx (vgl. Tz. 785; ausführlich in KAMM und WIEST,
2000). Auf europäischer Ebene sollte daher, über das be-
reits Erreichte hinaus, eine weitere Angleichung der Stan-
dards für Abfallverbrennungsprozesse auf hohem Niveau
angestrebt werden. 
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887. Sinnvoll wäre eine vollständige Angleichung der
Anforderungen für Industrie- und Abfallverbrennungsan-
lagen. Der Umweltrat wiederholt seine zuletzt im Um-
weltgutachten 2000 geäußerte Forderung, das bestehende
Ungleichgewicht im Hinblick auf die zulässigen luftseiti-
gen Emissionsanforderungen aufzuheben, indem insbe-
sondere auch Kraftwerke, Zementwerke und Anlagen der
Stahlerzeugung gleichen Standards wie Abfallverbren-
nungsanlagen unterworfen werden (vgl. SRU, 2000, 
Tz. 940). Der Umweltrat begrüßt, dass die geplante Neu-
fassung der TA Luft (Tz. 314) Fortschritte in diese Rich-
tung vorsieht. Solange und soweit die Emissionsstandards
der 17. BImSchV sich von den für Industrieanlagen 
geltenden Standards weiterhin unterscheiden, sollte je-
denfalls im Rahmen der 17. BImSchV eine weitere An-
gleichung der Anforderungen für reine Abfallverbren-
nungsanlagen und Mitverbrennungsanlagen erfolgen, die
eine emissionsseitige Privilegierung und damit auch eine
wirtschaftliche Begünstigung der industriellen Abfallmit-
verbrennung ausschließt. Da die Vorgaben der Abfallver-
brennungsrichtlinie hinter diesen Anforderungen bislang
noch zurückbleiben, sollte die anstehende Änderung der
17. BImSchV sich nicht mit der gebotenen Umsetzung der
Richtlinie begnügen, sondern darüber hinausgehen. 
Geprüft werden sollte im Rahmen der anstehenden 
Novellierung der 17. BImSchV auch, wie das Ziel, die 
industrielle Abfallverwertung im Verhältnis zur Abfall-
beseitigung nicht durch geringere umweltbezogene An-
forderungen zu privilegieren, auch für den Einsatz von
Abfällen als Reduktionsmittel in der Eisen- und Stahl-
industrie realisiert werden kann.

4.2.1.5 Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen

888. Die energetisch zu verwertenden Abfallmengen
werden in der Zukunft merklich steigen, die Anzahl der
industriellen Anlagen, in denen Abfälle mitverbrannt wer-
den – vornehmlich Zementöfen und Feuerungsanlagen in
Kohlekraftwerken – wird zunehmen, und die eingesetzten
Abfallarten werden eine größere Bandbreite aufweisen.
Mit zunehmendem Einsatz von Ersatzbrennstoffen und
Sekundärrohstoffen werden die luft- und abwasserseiti-
gen Emissionen der zur Mitverbrennung genutzten Anla-
gen und die Qualität der Produkte und Rückstände zu-
nehmend durch die Schadstoffbelastung der eingesetzten
Abfälle geprägt.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Umgang
mit den Problemen, die sich daraus ergeben, sind noch
unzureichend. Insbesondere fehlen verbindliche Stan-
dards für die zulässige Schadstoffbelastung im Abfall-
input. Die Festlegung dieser Standards sollte, als eine 
Entscheidung von grundlegender Bedeutung für Abfall-
wirtschaft und Umweltschutz, nicht privaten Verbänden
wie dem CEN oder dem RAL überlassen bleiben, sondern
durch die demokratisch legitimierten Rechtsetzungs-
organe getroffen werden. 

Nach Auffassung des Umweltrates sollte die Mitverbren-
nung von Abfällen nicht zu einer Verschlechterung der
Umweltsituation führen. Die Festlegung des zulässigen

Schadstoffgehalts für Ersatzbrennstoffe sollte sich daher
nicht an den Absatzinteressen der Anbieter von Ersatz-
brennstoffen, sondern an der Schadstoffbelastung der sub-
stituierten primären Energieträger orientieren; innerhalb
der hier anzutreffenden Schwankungsbreite sollten eher
die durchschnittlichen Belastungen als Extremwerte zur
Richtschnur genommen werden. 

889. Hinsichtlich der emissionsseitigen Anforderun-
gen bei der Mitverbrennung von Abfällen in Industrie-
anlagen wiederholt der Umweltrat seine Forderung nach
einer Angleichung an die für reine Abfallverbrennungs-
anlagen geltenden Standards. Die in Nordrhein-West-
falen im Erlasswege eingeführte gesonderte Betrachtung
des aus der Abfallverbrennung stammenden Abgasteil-
stroms auf der Grundlage einer Stoffflussanalyse wird
inhaltlich als ein Schritt in die richtige Richtung angese-
hen; allerdings ist die Frage der Vereinbarkeit mit der
geltenden Fassung der 17. BImSchV nicht abschließend
geklärt.

Fortschritte in Richtung auf eine Harmonisierung der
Standards zeichnen sich im Entwurf für die Novellierung
der TA Luft ab, der die allgemein für Industrieanlagen 
geltenden Standards in Teilen an die Standards der 
17. BImSchV angleicht. Wichtige Angleichungsfort-
schritte beinhaltet außerdem die neue Abfallverbren-
nungsrichtlinie der EU. Diese Fortschritte gehen aller-
dings noch nicht weit genug, sodass sowohl auf nationaler
wie auch auf europäischer Ebene weiterhin Handlungs-
bedarf besteht. Auf nationaler Ebene sollte neben der ge-
planten Novellierung der TA Luft auch die anstehende
Änderung der 17. BImSchV genutzt werden, um die
Emissionsstandards für Abfallverbrennungs- und -mit-
verbrennungsprozesse über das europarechtlich Gebotene
hinaus zu egalisieren. Unter der Zielsetzung der Anglei-
chung der umweltbezogenen Standards für Verwertung
und Beseitigung sollte auch geprüft werden, wie der An-
wendungsbereich der 17. BImSchV in einer den Beson-
derheiten des Prozesses angepassten Weise auf den Ein-
satz von Abfällen als Reduktionsmittel in der Eisen- und
Stahlindustrie ausgedehnt werden kann.

4.2.2 Landwirtschaftliche Verwertung von
Klärschlämmen

4.2.2.1 Sachlage und Problematik 
890. Bei der Abwasserbehandlung in kommunalen
Kläranlagen fielen im Jahr 2000 in Deutschland Klär-
schlämme mit 2,3 Mio. Mg Trockenmasse an (BMU,
2001; UBA, 2001b, S. 71; SRU, 2000, Tz. 491). Dies ent-
spricht etwas mehr als 10 % der Siedlungsabfälle. Ein er-
heblicher Teil der Klärschlämme wird bisher als so ge-
nannter Sekundärrohstoffdünger in der Landwirtschaft
verwertet. Im Jahr 2000 betrug der Anteil der landwirt-
schaftlichen Verwertung ca. 37 % (BMU, 2001). Die Ent-
sorgung der übrigen Anteile erfolgt durch Verwertung im
Landschaftsbau, Kompostierung, Verbrennung oder De-
ponierung. Einen Überblick über die Anteile dieser Ent-
sorgungswege im Jahr 1996 gibt Tabelle 4.2.-4.
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Klärschlämme werden schon seit langem als Düngemittel
verwendet. Erst im Laufe der Zeit ist dabei erkannt wor-
den, dass sie nicht nur humusbildende Eigenschaften
besitzen und Pflanzennährstoffe enthalten, sondern in ih-
rer Funktion als Schadstoffsenke der Abwasserreini-
gungsprozesse auch schädliche Inhaltsstoffe aufweisen.
Neben Schwermetallen und einer Reihe erwiesenermaßen
umweltschädlicher organischer Substanzen finden sich in
den Klärschlämmen je nach Herkunft zahlreiche weitere
Stoffe aus kommunalen Abwässern, bei denen nach ge-
genwärtigem Erkenntnisstand nicht auszuschließen ist,
dass sie die Umwelt oder – über die Ernteprodukte – auch
die menschliche Gesundheit schädigen können. Aktueller
Beispielsfall für solche Inhaltsstoffe sind möglicherweise
BSE-Erreger, die mit entsprechend belasteten tierischen
Rückständen über das Abwasser schließlich in den Klär-
schlamm geraten. Wenngleich das Risiko einer Verbrei-
tung dieser Erreger über den Klärschlamm weithin als
sehr gering eingestuft wird, so ist doch nicht auszu-
schließen, dass die Verteilung der Klärschlämme auf Böden
auch zu einer Verbreitung der Erreger beitragen kann.
Ähnliche Ungewissheiten über die Umwelt- und Gesund-
heitsverträglichkeit bestehen hinsichtlich einer Vielzahl
weiterer Abwasserinhaltsstoffe, die aufkonzentriert in
Klärschlämmen zu finden sind, wie z. B. Arzneimittel-
rückstände, endokrin wirksame Stoffe, Weichmacher in
Waschmitteln oder Farbstoffe.

Trotz der mit diesen Stoffen verbundenen Unwägbarkei-
ten hat sich in Deutschland die landwirtschaftliche Dün-
gung mit Klärschlämmen als Verwertungsweg etabliert.
Der Anteil der landwirtschaftlichen Verwertung ist sogar
seit Ende der Achtzigerjahre kontinuierlich gestiegen;
während er 1991 noch bei etwa 20 % lag, betrug er
zwischenzeitlich sogar etwa 44 %. Zur Akzeptanz dieser
Verwertungsform hat sicherlich maßgeblich die – unten
noch näher zu betrachtende – Novelle der Klärschlamm-
verordnung von 1992 beigetragen. 

Wenn auch die Düngung mit Klärschlämmen bisher nicht
zu erkennbaren gravierenden Umwelt- oder Gesundheits-
schädigungen geführt hat, so wurde doch immer wieder
auf die möglichen noch unerkannten Risiken hingewiesen

und eine stärkere Beschränkung der landwirtschaftlichen
Klärschlammverwertung gefordert. Nachdem mit der
BSE-Krise die verborgenen Risiken einer ubiquitären Ab-
fallverteilung gerade auch in der Landwirtschaft augen-
fällig geworden sind, ist die Düngung mit Klärschlämmen
verstärkt infrage gestellt und eine weiter gehende rechtli-
che Beschränkung gefordert worden. So hat die Agrar-
und Umweltministerkonferenz am 13. Juni 2001 in ihren
„Eckpunkten für eine zukunftsfähige deutsche Agrar- und
Verbraucherpolitik“ ausgeführt, es müsse wegen der be-
sonderen Bedeutung der landwirtschaftlichen Böden für
die Produktion gesunder Nahrungsmittel aus Vorsorge-
gründen sichergestellt werden, dass es durch Bewirt-
schaftungsmaßnahmen wie die Aufbringung von Klär-
schlamm nicht mehr zu einer Anreicherung von
Schadstoffen im Boden kommt. Das Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und das
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung
und Landwirtschaft haben im Anschluss an diese Forde-
rung angekündigt, entsprechend strengere Anforderungen
nicht nur für Klärschlämme, sondern für die landwirt-
schaftliche Düngung insgesamt einzuführen. Darüber
hinausgehend haben sich die Länder Baden-Württem-
berg, Bayern und Thüringen dafür ausgesprochen, die
Ausbringung von Klärschlamm auf landwirtschaftliche
Flächen vollständig zu untersagen und stattdessen die
Schlämme möglichst zu verbrennen (Agrarministerkon-
ferenz, 2001). 

891. Auch auf Ebene der EU wird über neue Regelun-
gen zur landwirtschaftlichen Verwertung von Klär-
schlämmen nachgedacht. Die Europäischen Kommission
hat in einer Arbeitsunterlage „Schlämme“, die im dritten
Entwurf vorliegt (Europäische Kommission, 2000), 
bereits Vorschläge zur Weiterentwicklung der bisher maß-
geblichen EG-Klärschlammrichtlinie von 1986 (86/278/
EWG) unterbreitet. Diese Vorschläge sehen zwar unter
anderem auch strengere ökologische und hygienische 
Anforderungen vor, sie zielen jedoch im Übrigen nicht
auf eine Einschränkung der landwirtschaftlichen Verwer-
tung von Klärschlämmen. Die angestrebte Weiterent-
wicklung der Klärschlammrichtlinie soll vielmehr die
Voraussetzungen für eine deutliche Ausweitung dieses

Tabel le 4.2-4

Anteile der Klärschlammentsorgungswege in Deutschland 
im Jahr 1996 in Prozent

Landwirtschaftliche Verwertung nach AbfKlärV 44,1

Landschaftsbauliche Verwertung (Rekultivierung, Deponiebegrünung usw.) 11,8

Kompostierung 10,0

Verbrennung 19,5

Deponie 11,4

Sonstiges 3,2

Quelle: UBA, 2001b 
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Verwertungsweges auch über die Landwirtschaft hinaus
in die Forstwirtschaft und auf Grünflächen schaffen. 

Die divergierenden Überlegungen zur landwirtschaftli-
chen Klärschlammverwertung geben Anlass, die Vor- und
Nachteile dieser Verwertungsform genauer zu betrachten.
Dabei werden neben dem wirtschaftlichen Nutzen und
den ökologischen Risiken der Klärschlammdüngung vor
allem auch die begrenzten Möglichkeiten und Risiken ei-
ner anderweitigen Klärschlammentsorgung sowie die mit
alternativen Düngemitteln ihrerseits verbundenen Um-
weltrisiken zu berücksichtigen sein. Denn nur in dem
Maße, wie sich umweltverträgliche Alternativen mit ver-
tretbarem Aufwand finden und realisieren lassen, kann ein
Rückzug aus der landwirtschaftlichen Verwertung wirk-
lich sinnvoll sein. 

4.2.2.2 Die rechtlichen Anforderungen an die
landwirtschaftliche Klärschlamm-
verwertung

Klärschlammverordnung

892. Die aufgrund des § 15 Abs. 2 des Abfallgesetzes
von 1986 ergangene Klärschlammverordnung (AbfKlärV)
vom 15. April 1992, mit der auch die EG-Klärschlamm-
richtlinie aus dem Jahr 1986 (86/278/EWG) umgesetzt
wird, ist das zentrale Regelwerk für die landwirtschaftli-
che Klärschlammverwertung. Diese Verordnung sieht für
die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlämmen
Einschränkungen vor, die die Umweltverträglichkeit und
hygienische Unbedenklichkeit sichern sollen. 

Eine Reihe genereller Aufbringungsbeschränkungen
knüpft an die Herkunft der Schlämme und die Art der Flä-
chen bzw. deren Nutzung an. Nach § 4 Abs. 1 AbfKlärV
darf auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten
Böden kein Rohschlamm oder Schlamm aus anderen 
Abwasserbehandlungsanlagen als zur Behandlung von
Haushaltsabwässern, kommunalen Abwässern oder Ab-
wässern mit ähnlich geringer Schadstoffbelastung aufge-
bracht werden. Flächenbezogene Aufbringungsverbote
bestehen außerdem, teilweise mit Ausnahmemöglich-
keiten versehen, für Gemüse- und Obstanbauflächen,
Dauergrünland, forstwirtschaftlich genutzte Böden, land-
wirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden, in ver-
schiedenen naturschutzrechtlich geschützten Gebieten, in
den Zonen I und II von Wasserschutzgebieten sowie auf
Böden im Bereich von Uferrandstreifen (§ 4 Abs. 2 und 
4 bis 7, § 5 AbfKlärV). Beschränkungen gelten auch für
Ackerflächen zum Anbau von Feldfutter und Zucker-
rüben (§ 4 Abs. 3 AbfKlärV). Für den ökologischen Land-
bau, d. h. für die Erzeugung von Agrarprodukten, die mit
entsprechenden Kennzeichnungen vermarktet werden
sollen, ergibt sich die Unzulässigkeit einer Klärschlamm-
aufbringung aus der EG-Verordnung über den ökologi-
schen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der
landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel
(2092/91/EWG).

Die Klärschlammverordnung begrenzt die Zulässigkeit
der landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Klärschlamm-
verwertung außerdem durch Grenzwerte sowohl für den

Klärschlamm selbst als auch für die Böden, auf die er auf-
gebracht werden soll (§ 4 Abs. 8 ff. AbfKlärV). Diese Be-
schränkungen werden ergänzt durch korrespondierende
Untersuchungspflichten (§ 3 Abs. 3 ff. AbfKlärV). Des
Weiteren ist die innerhalb von drei Jahren aufbringbare
Gesamtmenge an Klärschlamm begrenzt (§ 6 AbfKlärV).

Bemerkenswert ist, dass für die so genannten Wirt-
schaftsdünger (tierische Ausscheidungen, Jauche, Gülle,
Stallmist und ähnliche Stoffe aus der Tierhaltung, vgl. § 1
Nr. 2 des Düngemittelgesetzes) keine vergleichbaren Be-
schränkungen in Bezug auf Inhaltsstoffe und Aufbringung
existieren, obwohl diese Düngemittel ihrerseits erhebli-
che Schadstoffbelastungen aufweisen können.

Düngemittelrecht

893. Nach dem Düngemittelgesetz gilt allgemein für
alle Düngemittel, dass sie nur nach „guter fachlicher Pra-
xis“ angewandt werden dürfen (§ 1a Abs. 1). Dazu gehört
insbesondere, dass die Düngung nach Art, Menge und
Zeit auf den Bedarf der Pflanzen und des Bodens unter
Berücksichtigung der im Boden verfügbaren Nährstoffe
und organischen Substanzen ausgerichtet wird (§ 1a
Abs. 2). Diese allgemeinen Grundsätze werden durch die
Düngeverordnung unter anderem im Hinblick auf die
Bedarfsermittlung spezifiziert. Indessen enthält die Dün-
geverordnung wie auch das sonstige allgemeine Dünge-
mittelrecht keine Begrenzungen für Schadstoffgehalte der
Düngemittel und keine Belastungsgrenzwerte für die ge-
düngten Böden.

Allgemeines Wasser- und Bodenschutzrecht

894. Die landwirtschaftliche Klärschlammverwertung
unterliegt auch den Vorschriften des Wasserrechts. So
können sich z. B. aus Wasserschutzgebietsverordnungen
Aufbringungsbeschränkungen ergeben, die über die der
Klärschlammverordnung hinausgehen. Was die Einstu-
fung einer Klärschlammaufbringung als Gewässerbenut-
zung angeht, wird in der Praxis bisher in aller Regel da-
von ausgegangen, dass das Aufbringen von Klärschlamm
bei Beachtung der Klärschlammverordnung nicht zu
Grundwasserverunreinigungen führt, sodass eine Gewäs-
serbenutzung nicht vorliegt und ein wasserrechtliches Er-
laubnisverfahren nicht erforderlich ist.

Von den allgemeinen Regelungen des Bundesboden-
schutzgesetzes ist die landwirtschaftliche Klärschlamm-
verwertung ausdrücklich ausgenommen (s. § 3 Abs. 1
Nr. 1 BBodSchG).

Überlegungen zur Novellierung der
Klärschlammverordnung

895. Die derzeitigen Überlegungen zur Novellierung
der Klärschlammverordnung zielen im Wesentlichen auf
eine Absenkung der Grenzwerte für die maximal zulässi-
gen Schlamm- und Bodenbelastungen. Das gleiche gilt
für die europäische Ebene: Die Arbeitsunterlage „Schläm-
me“ der Europäischen Kommission vom 27. April 2000
(Europäische Kommission, 2000) sieht gegenüber der
bisherigen Klärschlammrichtlinie der EG deutlich stren-
gere Grenzwerte sowohl für die als Düngemittel zu ver-
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wertenden Schlämme als auch für die Böden vor, auf die
die Schlämme aufgebracht werden sollen. Allerdings lie-
gen die aktuellen Grenzwertvorschläge der Kommission
bis auf den für Blei vorgeschlagenen Wert immer noch
über oder jedenfalls nicht unter denen der deutschen Klär-
schlammverordnung. Über die Klärschlammverordnung
hinaus geht der Entwurf insoweit, als er Grenzwerte für
vier weitere, von der Klärschlammverordnung nicht 
erfasste, Schadstoffe festsetzt (s. Tabelle 4.2-6). Außer-
dem werden in der Arbeitsunterlage Vorschläge für mittel-
bis langfristige Grenzwertabsenkungen unterbreitet.
Diese für die Zeiträume ab 2015 und 2025 vorgeschla-
genen Grenzwerte (vgl. Tabelle 4.2-5) sind anspruchs-
voller als die der Klärschlammverordnung.

Darüber hinaus sollen nach der Arbeitsunterlage
„Schlämme“ auch verschärfte Anforderungen hinsichtlich
der hygienischen Unbedenklichkeit der Klärschlamm-
verwertung gestellt werden. Auch insoweit wäre gege-
benenfalls das nationale Recht zu ergänzen.

National ist neben niedrigeren Grenzwerten vor allem
auch eine Vereinheitlichung der ökologischen und hygie-
nischen Anforderungen an Düngemittel gefordert wor-
den. Eine partielle Vereinheitlichung hat der Bundesrat
bereits in einer Entschließung aus dem Jahr 1998 an-
geregt. Danach sollte bis zum 31. Dezember 2002 der
Entwurf einer so genannten Siedlungsabfallverordnung 
vorgelegt werden (Bundesrat, 1998), die die Klär-
schlammverordnung und die Bioabfallverordnung zu-
sammenführt. Tiefergreifende konzeptionelle Rechtsän-
derungen erscheinen allerdings wenig sinnvoll, solange
die avisierten Änderungen der einschlägigen europä-
ischen Regelwerke (der Klärschlammrichtlinie und der
EG-Bioabfallrichtlinie) noch nicht erfolgt sind und die
zukünftigen europarechtlichen Vorgaben damit noch nicht
annähernd feststehen. Letzteres wird aber vermutlich
noch eine ganze Weile dauern, da die Europäische Kom-
mission die Klärschlamm- und die Bioabfallrichtlinie aus
guten Gründen erst dann neu auflegen will, wenn die zur-
zeit in Arbeit befindliche europäische Bodenschutzstrate-
gie beschlossen worden ist. Deshalb sollte in Deutschland
durchaus auch eine zwischenzeitliche Novelle der Klär-
schlammverordnung in Betracht gezogen werden. Schär-
feren hygienischen und ökonomischen Anforderungen an
die Klärschlammverwertung wird sich ohnehin auch das
zukünftige Gemeinschaftsrecht nicht entgegenstellen. 

4.2.2.3 Bewertung der landwirtschaftlichen
Klärschlammverwertung

896. Die Sinnhaftigkeit der bisherigen landwirtschaft-
lichen Klärschlammverwertung stand noch nie so infrage
wie zurzeit. Dies ist vor allem auf die erweiterten Kennt-
nisse über den jeweiligen regionalen Düngerbe-darf, die
eingeschränkte Pflanzenverfügbarkeit der im Klär-
schlamm enthaltenen Nährstoffe sowie über die
Schadstoffpotenziale der Schlämme zurückzuführen.
Nach neueren Erkenntnissen ist der Nutzen der Klär-
schlämme für die Landwirtschaft wohl geringer und sind
die mit den Schadstofffrachten einhergehenden ökologi-
schen Risiken größer einzuschätzen, als bisher über-

wiegend angenommen wurde. Wie schon eingangs ange-
deutet, darf allerdings in der Risiko-Nutzen-Abwägung
nicht unberücksichtigt bleiben, dass auch die alternativen
Düngemittel einerseits und die alternativen Verfahren der
Klärschlammentsorgung andererseits mit Risiken oder er-
heblichen Kosten verbunden sind.

4.2.2.3.1 Nutzen der Klärschlämme in der 
landwirtschaftlichen Düngung

897. Der Nutzen, den Klärschlämme als Düngemittel in
der Landwirtschaft erbringen, hängt zum einen vom je-
weils aktuellen Düngebedarf und damit auch von den al-
ternativ vorhandenen Düngemitteln, insbesondere den in
der Tierhaltung anfallenden Wirtschaftsdüngern ab, und
zum anderen von der Düngemittelqualität des Klär-
schlamms.

Spezifischer Düngemittelbedarf für Klärschlamm

898. Nach der „guten fachlichen Praxis“ (s. § 1a Dün-
gemittelgesetz, Tz. 893) dürfen Nährstoffe nur dann auf
landwirtschaftliche Flächen aufgebracht werden, wenn
ein entsprechender Bedarf der Pflanzen vorhanden ist.
Dieser Bedarf muss auch unter Einbeziehung der beste-
henden Nährstoffversorgung der jeweiligen Böden gese-
hen werden. Unter dieser Prämisse wurde in einem vom
Umweltbundesamt vergebenen Forschungsvorhaben in
den Jahren 1998 und 1999 untersucht, ob das gesamte
Aufkommen an Sekundärrohstoffdüngern unter Einhal-
tung der gesetzlichen Rahmenbedingungen auf der land-
wirtschaftlich genutzten Fläche Deutschlands unterzu-
bringen ist. Für jeden Regierungsbezirk wurde nach den
Regeln der guten fachlichen Praxis der Bedarf oder Über-
schuss an Sekundärrohstoffdünger ermittelt, wobei die
globale Mangelressource Phosphat als limitierender Fak-
tor für die Nährstoffversorgung angesetzt wurde. In Ab-
bildung 4.2-3 sind die Ergebnisse für das Szenario einer
maximalen Klärschlamm- und Kompostausbringung dar-
gestellt. Es zeigen sich dabei ungleichmäßige Verhält-
nisse mit deutlichen Düngerüberschüssen in einigen
Regierungsbezirken. Das betrifft vor allem auch den Klär-
schlamm. Eine entsprechende Gesamtbilanz ergab zwar,
dass die landwirtschaftlich genutzte Fläche Deutschlands
theoretisch in der Lage wäre, alle Sekundärrohstoffdün-
ger aufzunehmen. Dies würde allerdings völlig unakzep-
table weiträumige Transporte erfordern (GIEGRICH und
MOEHLER, 2000). Von daher muss der Bedarfsermitt-
lung von vornherein eine regionale Bilanzierung zu-
grunde gelegt werden.

Regionale Erhebungen über den Düngerbedarf haben er-
geben, dass in zahlreichen deutschen Regionen mit dem
von der Landwirtschaft bevorzugten Wirtschaftsdünger
(Gülle, Jauche, Festmist etc.) bereits eine weitgehende
oder sogar vollständige Nährstoffdeckung zu erreichen ist
(vgl. Abb. 4.2-3). Die noch vor Jahren maßgebende Be-
grenzung der Klärschlammausbringung aufgrund ihres
Schadstoffpotenzials wandelte sich für diese Regionen in
eine nährstoffseitige Limitierung oder Überflüssigkeit für
den Klärschlamm. Jedenfalls in solchen Regionen liegt
ein Verzicht auf die landwirtschaftliche Verwertung nahe.
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Düngemittelqualität der Klärschlämme – 
Nährstoffverfügbarkeit

899. Von den in Klärschlämmen enthaltenen Pflan-
zennährstoffen sind bei einer landwirtschaftlichen Ver-
wertung vor allem Stickstoff- und Phosphorverbindungen
relevant. Ein erheblicher Anteil des Stickstoffs im Klär-
schlamm ist organisch gebunden und damit erst nach 
seiner Mineralisierung im Boden pflanzenverfügbar. Dies
schafft Unsicherheiten bei der seitens der Landwirte 
zu planenden Stickstoffausnutzung. Phosphor gilt als
wichtigste Nährstoff- und Wertstoffkomponente im Klär-
schlamm. Davon ist aber offenbar nur ein Bruchteil kurz-
fristig pflanzenverfügbar. Vom Umweltbundesamt ver-
anlasste Untersuchungen haben bestätigt, dass die
Klärschlammverordnung durch eine unzweckmäßige
Phosphor-Analysemethode einen fünfmal höheren Wert
für pflanzenverfügbaren Phosphor annimmt (UBA,
2001c, S. 167). Ein weiteres Problem entsteht bei über-
mäßiger Zugabe von Fällungs- und Flockungschemika-
lien im Rahmen der Abwasser- und Schlammbehand-
lungsprozesse, weil nach Ausbringung des damit
angereicherten Klärschlamms in der Landwirtschaft auch
im Boden befindlicher Phosphor in eine schwer pflanzen-
verfügbare Form umgewandelt werden kann. Als weiterer

Qualitätsnachteil kommt hinzu, dass Klärschlamm be-
züglich Stickstoff und Phosphor stark schwankende Ge-
halte aufweist. Auch deshalb muss Klärschlamm insge-
samt als ein vergleichsweise minderwertiges Düngemittel
gelten.

4.2.2.3.2 Risiken der landwirtschaftlichen 
Klärschlammverwertung

900. Die bisherigen Erkenntnisse über Schadstoffbelas-
tungen der Klärschlämme stammen praktisch nur aus 
Untersuchungen der landwirtschaftlich verwerteten
Schlämme, weil nur dafür entsprechende Berichtspflich-
ten existieren. Bei den Belastungen werden grundsätzlich
Schwermetalle und organische Schadstoffe unterschie-
den.

Schwermetalle

901. In Tabelle 4.2-5 sind die mittleren Schwermetall-
konzentrationen deutscher Klärschlämme den Werten der
deutschen Klärschlammverordnung und der EG-Klär-
schlammrichtlinie sowie den Grenzwertvorschlägen der
Europäischen Kommission (Europäische Kommission,
2000) gegenübergestellt.

Abbi ldung 4.2-3

Düngeüberschüsse je Regierungsbezirk bei maximalem Sekundärrohstoffdüngereinsatz

Quelle: GIEGRICH und MOEHLER, 2000
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Es ist erkennbar, dass die Schwermetallgehalte der ver-
werteten Klärschlämme nur Bruchteile der zulässigen
Werte der Klärschlammverordnung ausmachen. Selbst
die bisher langfristig, d. h. etwa vom Jahr 2025 an im EU-
Arbeitsentwurf vorgesehenen Zielwerte liegen noch deut-
lich über den gemessenen mittleren Werten. 

Zur Abschätzung, welcher Anteil der bisher in der Land-
wirtschaft eingesetzten Klärschlämme bei Wirksamwerden
der vorgeschlagenen EU-Zielwerte künftig nicht mehr zu
verwerten wäre, können die Daten der Abbildung 4.2-4
(nach MUNLV NRW, 2001) herangezogen werden. In die-
ser Abbildung ist dargestellt, in welchem Grade (angege-
ben in Prozent des jeweiligen Grenzwerts) welche Anteile
des nordrhein-westfälischen Klärschlammaufkommens die
Grenzwerte der Klärschlammverordnung ausschöpfen.
Unterstellt man, dass für den Parameter Cadmium von den
beiden in der Klärschlammverordnung vorgesehenen
Grenzwerten der niedrigere, für leichte Böden vorgesehene
Grenzwert von 5 mg pro kg TS (s. Tab. 4.2-5) zugrunde ge-
legt wurde, dann beträgt der langfristige Zielwert gemäß
EU-Arbeitsentwurf von 2 mg pro kg Trockensubstanz 40 %
des Grenzwertes der Klärschlammverordnung. Aus Abbil-
dung 4.2-4 ist dafür ein Wert etwas oberhalb des 60. Per-
zentil ablesbar. Dies würde bedeuten, dass für den Parame-
ter Cadmium knapp 40 % der gemessenen Werte oberhalb
dieser Grenze gelegen haben, sodass ein Anteil des bisher
verwerteten Schlammes von mehr als einem Drittel ab
2025 nicht mehr für eine solche Verwertung infrage käme,

wenn der langfristige Zielwert von diesem Zeitpunkt an als
Grenzwert verbindlich würde.

Organische Schadstoffe

902. Aus der Fülle der organischen Schadstoffe, die in
Klärschlämmen vorkommen, sind in der Klärschlammver-
ordnung drei Gruppen berücksichtigt. Wie aus Tab. 4.2-6
hervorgeht, lagen die mittleren gemessenen Konzentra-
tionen der deutschen Klärschlämme nach den letztverfüg-
baren Daten aus dem Jahr 1996 deutlich unter den zu-
lässigen Werten.

903. Eine Arbeitsgruppe der Umweltministerkonferenz
hat in den Neunzigerjahren zu den Ursachen der Klär-
schlammbelastung mit gefährlichen Stoffen einen Bericht
mit Maßnahmenplan erarbeitet, der am 25. August 2000
vorgelegt wurde (UMK-AG, 2000). Darin sind Bewertun-
gen organischer Schadstoffe vorgenommen, und es ist der
Forschungsbedarf für Stoffe mit ungenügender Datenlage
aufgezeigt worden. Unstrittig ist, dass sich über die bisher
in der Klärschlammverordnung genannten Schadstoffe
hinaus weitere organische Stoffe in Klärschlämmen als
kritisch erweisen und daher zu begrenzen sind.

Hygiene

904. Das EU-Arbeitspapier zur Klärschlammrichtlinie
(Europäische Kommission, 2000) schlägt zur Gewährleis-
tung eines akzeptablen Hygieneniveaus entsprechende
Behandlungsverfahren für die Schlämme vor. Über die

Tabel le 4.2-5

Mittlere vorhandene Schwermetallgehalte in Klärschlämmen sowie geltende und 
vorgeschlagene Grenzwerte bzw. Zielwerte in mg pro kg Trockensubstanz (TS)

Grenzwertvorschläge der EU-Kommission, 
Arbeitsunterlage „Schlämme“ 

gemessene 
Werte1 AbfKlärV

EG-Klärschlamm-
richtlinie

86/278/EWG2 Vorschlag 
aktuell 

mittlere 
Zielwerte 
ab 2015 

mittlere 
Zielwerte 
ab 2025 

Blei 63 900 750–1 200 750 500 200
Cadium 1,4 103/54 20–40 10 5 2
Chrom 46 900 – 1 000 800 600
Kupfer 274 800 1 000–1 750 1 000 800 600
Nickel 23 200 300–400 300 200 100
Quecksilber 1 8 16–25 10 5 2

Zink 809 2 5003/
2 0004 2 500–4 000 2 500 2 000 1 500 

SRU/UG2002/Tab. 4.2-5 

1 an die EU berichtete mittlere Werte aus dem Jahre 1997
2 Anhang I B der Klärschlammrichtlinie RL 86/278/EWG: Konzentrationsgrenzwerte für Schwermetalle in den für die Verwendung in der Land-

wirtschaft bestimmten Schlämmen.
3 § 4 Abs. 12 Satz 1 AbfKlärV: Das Aufbringen von Klärschlamm auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden ist verboten, wenn sich

aus Klärschlammuntersuchungen nach § 3 Abs. 5 ergibt, dass die Gehalte nachstehender Schwermetalle mindestens einen der folgenden Werte
übersteigen (Milligramm je Kilogramm Schlamm-Trockenmasse).

4 § 4 Abs. 12 Satz 2 AbfKlärV: Bei Böden, die im Rahmen der Bodenschätzung als leichte Böden eingestuft sind und deren Tongehalt unter 5 vom
Hundert liegt oder deren Untersuchung gemäß § 3 Abs. 4 einen pH-Wert von mehr als 5 und weniger als 6 ergeben hat, sind in Satz 1 folgende
Werte für Cadmium und Zink einzusetzen.
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Abbildung 4.2-4

Schadstoffgehalte der in Nordrhein-Westfalen verwerteten Klärschlämme in Relation 
zu den Grenzwerten der Klärschlammverordnung

Quelle: MUNLV NRW, 2001

Tabel le 4.2-6

Mittlere vorhandene und maximal zulässige Gehalte organischer Schadstoffe in Klärschlämmen 
in mg pro kg Trockensubstanz

gemessene Werte8 AbfKlärV Arbeitsunterlage 
„Schlämme“ zur EG-RL 

PCB1 0,15 0,210 0,89

PCDD/PCDF2 17 100 100

AOX3 196 500 500

LAS4 – – 2 600 

DEHP5 – – 100

NPE6 – – 50

PAK7 – – 6
SRU/UG2002/Tab. 4.2-6 

1 polychlorierte Biphenyle 6 Nonylphenol und Nonylphenolethoxylate
2 polychlorierte Dibenzodioxine/Dibenzofurane in ng/kg 7 polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
3 adsorbierbare organischgebundene Halogene 8 für 1996 nach Angaben der Bundesländer
4 lineare Alkylbenzolsulfonate 9 zusätzlich Kongener 118
5 Di(2-ethylhexyl)phthalat 10 je Kongener, nur 6 Kongenere
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bisher in Deutschland üblichen Behandlungsmethoden
hinaus werden dabei solche mit höherem technischem
Standard verbindlich vorgegeben, wenn eine Klär-
schlammnutzung in bestimmten Bereichen wie im Obst-
und Gemüseanbau oder in Parks und auf Grünflächen er-
folgen soll. Der angestrebte höhere Hygienisierungsgrad
steht damit im Zusammenhang mit der gegenüber der 
bestehenden Richtlinie vorgegebenen Ausweitung der
Nutzung. Ansonsten sind gemäß EU-Arbeitsentwurf die
in Deutschland seit langem praktizierten Konditions-
verfahren wie z. B. eine mesophile Schlammfaulung auch
weiterhin zum Teil mit besonderen Auflagen zulässig, so-
dass sich derzeit kein entsprechender Handlungsbedarf
für eine Novelle der Klärschlammverordnung abzeichnet.

4.2.2.3.3 Alternativen zur landwirtschaftlichen
Klärschlammverwertung

Alternative Verwertungswege

905. Im Hinblick auf die schadstoffbedingten Risiken
der Klärschlämme hat das Umweltministerium des Lan-
des Nordrhein-Westfalen mithilfe ökobilanzieller Be-
trachtungen Entscheidungsgrundlagen für die Ermittlung
des umweltverträglichsten Entsorgungsweges für Klär-
schlämme erarbeiten lassen (MUNLV NRW, 2001). Die
Studie gelangt zu folgender Rangfolge:

1. Monoverbrennung in Wirbelschichtöfen und Mitver-
brennung in Müllverbrennungsanlagen

2. Mitverbrennung in Kohlekraftwerken

3. Verwertung in der Landwirtschaft

4. Einsatz im Landschaftsbau.

Während der Vorteil der landwirtschaftlichen Verwertung
gegenüber dem Einsatz im Landschaftsbau in der Scho-

nung von Phosphaterzressourcen gesehen wurde, stellten
die Schadstoffeinträge in den Boden den für die Rang-
folge maßgeblichen Nachteil gegenüber der thermischen
Behandlung dar, die ökologisch betrachtet am besten ab-
schneidet.

Die Verbrennung oder Mitverbrennung von Klärschläm-
men wird jedoch allenfalls auf längere Sicht eine rele-
vante Alternative zur landwirtschaftlichen Verwertung
bieten können, da in vielen Regionen bisher keine ent-
sprechenden Verbrennungskapazitäten zur Verfügung ste-
hen. Wenn aufgrund der Abfallablagerungsverordnung ab
dem 1. Juni 2005 keine unvorbehandelten Abfälle mehr
deponiert werden dürfen, werden ohnehin noch zusätzli-
che Verbrennungskapazitäten zur Vorbehandlung bis da-
hin abgelagerter oder im Landschaftsbau eingesetzter
Klärschlämme benötigt. Die Siedlungsabfallwirtschaft
wird daher aller Voraussicht nach noch für längere Zeit
auf die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschläm-
men angewiesen sein.

Alternative Düngemittel, insbesondere 
Wirtschaftsdünger
906. Inwieweit es ökologisch sinnvoll ist, Klärschlämme
in der landwirtschaftlichen Düngung durch andere Dünge-
mittel, insbesondere durch die so genannten Wirtschafts-
dünger, zu ersetzen, hängt maßgeblich von der Umwelt-
verträglichkeit dieser alternativen Düngemittel ab. Tabel-
le 4.2-7 enthält eine Zusammenstellung der mittleren
Schwermetallgehalte in Böden und Düngemitteln. Daraus
ist trotz der in der Praxis vorkommenden Konzentrations-
schwankungen der Schadstoffe doch zumindest die Größen-
ordnung der Schwermetallbelastungen der Materialien 
ablesbar und ohne weiteres zu ersehen, dass auch die Wirt-
schaftsdünger beträchtliche Schwermetallbelastungen auf-
weisen, die zum Teil über denen des Klärschlamms liegen.

Tabel le 4.2-7

Mittlere Schwermetallgehalte in Böden und Düngemitteln 
in mg pro kg Trockensubstanz

Böden und Düngemittel Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

Bodenart Ton  1,5 100 60 1 70 100 200
Bodenart Lehm/Schluff 1 60 40 0,5 50 70 150
Bodenart Sand 0,4 30 20 0,1 15 40 60
Klärschlamm 1,4 46 274 1 23 63 809
Rindergülle 0,28 7,3 44,5 0,06 5,9 7,7 270
Schweinegülle 0,40 9,4 309 0,02 10,3 6,2 858
Geflügelkot 0,25 4,4 52,6 0,02 8,1 7,2 336
Festmist, Rind 0,29 12,9 39 0,03 5,2 5,8 190
Festmist, Schwein 0,33 10,3 450 0,04 9,5 5,1 1 068 
Superphosphat 10,8 114 17,2 – 28,8 18,5 236
Triplesuperphosphat 26,8 288 27,3 0,04 36,3 12,0 489
Rohphosphat 7,8 168 15,6 – 15,6 1,3 199
min. NPK-Dünger 3,78 45,8 11,3 0,06 10,9 14,8 116
min. NP-Dünger  9,15 91,4 21,5 0,02 18,0 5,5 151
min. PK-Dünger 7,98 191 19,3 0,08 19,9 14,4 152

Quelle: UBA, 2001a
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neraldünger Thomaskali die Chrombelastungen auffällig
hoch sind. Die weiteren Mineraldünger halten zwar die
genannten Frachten ein, doch können sich bei wesentlich
höheren Schwermetallgehalten als den mittleren Werten
vor allem beim Cadmium entsprechende Überschrei-
tungen der vorgeschlagenen Grenzbelastungen ergeben. 

Bei den Wirtschaftsdüngern ist ein zusätzlicher Risiko-
faktor in der Belastung mit Arzneimittelrückständen und
Mikroorganismen zu sehen. Die Erforschung dieser Risi-
ken ist freilich noch nicht sehr weit fortgeschritten. Hier
sind deshalb dringend weitere Untersuchungen angezeigt.

Nach dem Belastungs- und Risikovergleich erscheint es
kaum zweckmäßig, speziell die Klärschlämme aus dem
Sortiment der zulässigen Phosphat-Düngemittel gänzlich
zu verbannen. Auch erscheint es wenig sinnvoll, lediglich
für Klärschlamm, nicht aber auch für die sonstigen Dün-
gemittel, Belastungs- und Aufbringungsbeschränkungen
festzusetzen.

4.2.2.4 Strategien für den künftigen Einsatz
von Klärschlamm und anderen 
Düngemitteln in der 
Landwirtschaft

907. Nach Ausarbeitung einer Studie des Umwelt-
bundesamtes wurde am 7. Juni 2001 eine gemeinsame 
Position des Bundesumweltministeriums und des Um-
weltbundesamtes über Grundsätze und Maßnahmen für
eine vorsorgeorientierte Begrenzung von Schadstoffein-
trägen in Böden formuliert. Dabei geht es um die Sicher-
stellung, dass durch Bewirtschaftungsmaßnahmen wie
das Aufbringen von Klärschlamm, Gülle, mineralischem

Tabel le 4.2-8

Mittlere Schwermetalleinträge durch Phosphat-Düngemittel
in g pro Hektar und Jahr1

Düngemittel Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
Klärschlamm 1,51 47,23 281,31 1,03 23,61 64,68 830,60
Rindergülle 0,61 15,87 96,74 0,13 12,83 16,74 586,96
Schweinegülle 0,35 8,15 267,76 0,02 8,93 5,37 743,50
Geflügelkot 0,35 6,11 73,06 0,03 11,25 10,00 466,67
Festmist, Rind 0,76 33,77 102,09 0,08 13,61 15,18 497,38
Festmist, Schwein 0,33 10,38 453,63 0,04 9,58 5,14 1 076,61 
Triplesuperphosphat 2,98 32,00 3,03 0,00 4,03 1,33 54,33
Rohphosphate, diverse 1,44 31,11 2,89 0,00 2,89 0,24 36,85
miner. NPK-Dünger, 15/15/15 1,26 15,27 3,77 0,02 3,63 4,93 38,67
Miner. NP-Dünger, 20/20/0 2,29 22,85 5,38 0,01 4,50 1,38 37,75
Miner. PK-Dünger, 0/15/20 2,66 63,67 6,43 0,03 6,63 4,80 50,67
Thomaskali, 10+20+3 0,15 464,00 9,50 – 1,50 2,00 4,50
Kompost 3,11 156,10 302,44 0,98 96,95 321,34 1 189,02 

1 bei durchschnittlichem Pflanzenentzug, durchschnittlichem P2O5-Bedarf von 50 kg/(ha x a) und mittleren Düngerqualitäten
Quelle: UBA, 2001b

Tabel le 4.2-9

Zulässige Schwermetallzusatzbelastungen nach
BBodSchV in g pro Hektar und Jahr

Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

Zulässige 
Zusatzbelastung 6 300 360 1,5 100 400 1 200 

SRU/UG2002/Tab. 4.2-9 

Geht man von einer Phosphatdüngung mit 50 kg P2O5 je
ha und Jahr aufgrund des Phosphatentzuges bei durch-
schnittlichen Erträgen der Hauptfruchtarten aus, dann er-
geben sich bei einer Alleinanwendung der jeweiligen
Düngemitteltypen die in Tabelle 4.2-8 aufgeführten mitt-
leren Schwermetalleinträge.

Zur Bewertung der Eintragsfrachten aus Tabelle 4.2-8 kön-
nen die zulässigen Zusatzbelastungen nach BBodSchV he-
rangezogen werden (s. Tabelle 4.2-9). Diese Belastungen
resultieren bei landwirtschaftlichen Böden vor allem aus
der Düngung und der atmosphärischen Deposition. 

Der Vergleich der Frachten in den Tabellen 4.2-8 und 
4.2-9 verdeutlicht die kritischen Schwermetalleinträge.
Beim Klärschlamm sind dies die Parameter Kupfer,
Quecksilber und Zink. Besonders hohe Überschreitungen
der „Vorsorgefrachten“ der Tabelle 4.2.-9 ergeben sich für
die Wirtschaftsdünger Schweinegülle und Schweinefest-
mist bei den Kupfer- und Zinkwerten, während beim Mi-
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Dünger und Kompost keine langfristige Aufkonzentration
von Schadstoffen im Boden stattfindet. Bezüglich des
Klärschlamms kamen das Bundesumweltministerium und
das Umweltbundesamt zu den folgenden Zielsetzungen
(UBA, 2001b, S. 1):

– Die bisher praktizierte Form der Klärschlammverwer-
tung mit den derzeitigen (unzureichenden) Qualitätsan-
forderungen sollte nicht fortgesetzt, sondern es sollten
allenfalls noch sehr schadstoffarme Klärschlämme für
Düngezwecke zugelassen werden. Die Klärschlamm-
verordnung muss dementsprechend geändert werden.

– Die Untersuchungsparameter bei den organischen
Schadstoffen müssen ergänzt und um Anforderungen
an die Hygiene erweitert werden.

– Nicht mehr stofflich verwertbare Klärschlämme sind
gemäß der seit dem 1. März 2001 geltenden Artikel-
verordnung umweltverträglich zu entsorgen.

– Die Rückgewinnung von schadstofffreiem Phosphat
als Düngemittel aus Klärschlämmen und Abwasser
mittels technischer Verfahren soll forciert werden.

– Diese Zielsetzungen gehen aus der Sicht des Umwelt-
rates in die richtige Richtung einer dauerhaft umwelt-
verträglichen Bodenbewirtschaftung. Zu den zukünf-
tigen Regulierungsstrategien ist im Einzelnen
Folgendes zu sagen:

Gleiche ökologische Anforderungen an alle Dünge-
mittel, insbesondere an Klärschlämme und 
Wirtschaftsdünger

908. Der Umweltrat begrüßt, dass das Bundesumwelt-
ministerium und das Umweltbundesamt zum Zweck der
Vermeidung von Schadstoffeinträgen in Böden neben
Klärschlamm auch die übrigen Düngematerialien be-
trachten wollen (UBA, 2001b, S. 2). Wenn langfristig eine
Aufkonzentrierung von Schadstoffen aus Düngemitteln
verhindert werden soll, so muss gewährleistet werden,
dass die eingetragene Schadstofffracht pro Flächen- und
Zeiteinheit nur dem Austrag über das Sickerwasser und
die Ernteabfuhr entspricht. Außerdem müsste gesichert
sein, dass es nicht zu inakzeptablen Belastungen für das
Grundwasser und über die Ernteprodukte zu Risiken für
die menschliche Gesundheit kommt. 

Diese einfachen Prämissen einer umwelt- und gesund-
heitsverträglichen Düngemittelverwendung sollten selbst-
verständlich nicht nur für den Einsatz von Klärschlämmen,
sondern für alle in der Landwirtschaft verwendeten Dün-
gemittel gelten. Für eine Privilegierung der Wirtschafts-
dünger kann allenfalls mit Kostenersparnissen bei der
Tierhaltung argumentiert werden. Solche einzelwirtschaft-
lichen Gründe – die Kosten der gegebenenfalls gebotenen
umweltgerechten Entsorgung der Tierexkremente – kön-
nen möglicherweise Anpassungsfristen erfordern. Mittel-
fristig dürfen diese Kosten aber einem gleichmäßigen,
dauerhaften Schutz der landwirtschaftlichen Böden, des
Grundwassers und der menschlichen Gesundheit nicht
entgegenstehen, zumal dieser Schutz auch erforderlich ist,
um die natürlichen Grundlagen der Landwirtschaft lang-
fristig zu sichern. 

Der Umweltrat spricht sich daher nachdrücklich dafür
aus, hinsichtlich der mit dem Einsatz von Düngemitteln
verbundenen Schadstofffrachten einheitliche Maßstäbe
an alle Düngemittel einschließlich Wirtschaftsdünger an-
zulegen. Insbesondere sollte alsbald eine auf die Anfor-
derungen beim Klärschlamm abgestimmte Begrenzung
der Schwermetallgehalte auch für die Wirtschaftsdünger
erfolgen. Die seitens des Bundesministerium für Verbrau-
cherschutz, Ernährung und Landwirtschaft bevorzugte
Kennzeichnungspflicht beim Inverkehrbringen wird für
sich genommen den Anforderungen des vorsorgenden
Bodenschutzes nicht gerecht. 

Ein einheitliches, auf die Verwendung von Klärschläm-
men und Wirtschaftsdüngern gleichermaßen abgestimm-
tes ökologisches Anforderungsprofil kann zweckmäßig
nur im Rahmen eines formal und inhaltlich zusammen-
hängenden Gesetzgebungsverfahrens erarbeitet werden.
Die Zuständigkeit für die Erarbeitung von Regelungen zur
Begrenzung der Schadstoffeinträge in Böden liegt für den
Klärschlamm und den Bioabfallkompost beim Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit;
für entsprechende Anforderungen an den Einsatz von
Wirtschaftsdünger sowie mineralischen Düngematerialien
ist das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernäh-
rung und Landwirtschaft zuständig. Diese Zweiteilung der
Zuständigkeiten im Düngemittelbereich erscheint im Hin-
blick auf den engen sachlichen Zusammenhang und 
Koordinierungsbedarf nicht unproblematisch. Das zeigt
sich in der fehlenden inhaltlichen Abstimmung der paral-
lel entstandenen rechtlichen Regelungen. Die seit länge-
rem diskutierte formelle Zusammenfassung von Dünge-
mittelverordnung und Klärschlammverordnung in einem
einheitlichen Regelwerk hält der Umweltrat weiterhin für
sachgerechter als die vom Bundesministerium für Ver-
braucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft ange-
strebte gleichzeitige Einbringung beider Verordnungen in
das Bundesratsverfahren.

Festlegung weiterer Grenzwerte und Umwelt-
verträglichkeitsanforderungen

909. Der oben begründete Vorsorgemaßstab erfordert –
auch unabhängig von der anzustrebenden Einheitlichkeit
des Anforderungsprofils – eine Ergänzung von Grenz-
werten in Bezug auf alle Schadstoffgruppen. 

Um einen hinreichenden Schutz vor Gesundheitsrisiken
und Schadstoffanreicherungen zu gewährleisten, müssen
Grenzwerte und Vorsorgeanforderungen über die Schwer-
metallbelastungen der Düngematerialien hinaus auch für
alle besonders umweltrelevanten organischen Schadstoffe
festgelegt werden, die im Klärschlamm und/oder im Wirt-
schaftsdünger enthalten sein können. Für Klärschlämme
kommen dabei die in Tabelle 4.2-6 enthaltenen Schad-
stoffe infrage. Wie bei den Schwermetallbelastungen an-
gegeben, sollte auch für diese Stoffe durch vorsorgeorien-
tierte Begrenzung langfristig gewährleistet werden, dass
sich die ubiquitären Konzentrationen dieser Stoffe im Bo-
den nicht weiter erhöhen und dass sie nicht in schädlichen
Konzentrationen ins Grundwasser oder in die landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse gelangen. Für zahlreiche organi-
sche Substanzen reicht allerdings der heutige Kenntnis-
stand über Vorkommen, schädliche Wirkungen und
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Schadstofftransfer noch nicht aus, um konkrete Grenz-
werte für Düngematerialien begründen zu können. Die von
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit und Bundesministerium für Verbraucher-
schutz, Ernährung und Landwirtschaft im Oktober 2001
veranstaltete wissenschaftliche Anhörung hat gezeigt, dass
die Wirkungen solcher organischen Schadstoffe in Klär-
schlämmen und Wirtschaftsdünger auf den Boden und die
Bodenorganismen sowie mögliche Schadstoffübergänge
in das Grundwasser, die Luft und vor allem in die Pflanzen
im Rahmen von Forschungsvorhaben näher untersucht
werden müssen. Dringender Forschungsbedarf besteht 
insoweit z. B. für adsorbierbare organisch gebundene 
Halogene (AOX) und Nonylphenol, für die in Wirt-
schaftsdüngematerialien ähnliche Gehalte wie im Klär-
schlamm vermutet werden. 

Vergleichbarer Handlungsbedarf besteht hinsichtlich der
im Wirtschaftsdünger zu findenden Tierarzneimittelrück-
stände. Die bei der Anhörung im Oktober 2001 vor-
getragenen Erkenntnisse über diese Rückstände erschei-
nen derzeit für eine Festlegung von Grenzwerten in der
Düngemittelverordnung noch nicht ausreichend. Der Um-
weltrat fordert deshalb das Bundesministerium für Ver-
braucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft auf, die
Datenlage so schnell wie möglich zu verbessern und dann
über den rechtlichen Regelungsbedarf zu entscheiden. 

Im Bereich der Schwermetalle hält der Umweltrat
schließlich eine Begrenzung der Chrom- und Cadmium-
gehalte in Mineraldüngern für vordringlich, und zwar mit
deutlichen Reduzierungen gegenüber den bisherigen mitt-
leren gemessenen Werten gemäß Tabelle 4.2-7.

4.2.2.5 Empfehlungen zur anstehenden Novel-
lierung der Klärschlammverordnung

Novellierung als Zwischenschritt zu einer
einheitlichen Vorsorgeregelung für die 
landwirtschaftliche Düngung

910. Nach den vorstehenden Ausführungen ist fest-
zuhalten: Wenngleich die landwirtschaftliche Verwertung
von Klärschlämmen bei Beachtung der geltenden Klär-
schlammverordnung bisher keine nachweisbaren konkre-
ten Gefährdungen für Mensch oder Umwelt verursacht
hat, besteht in der Fachwelt weitgehend Einigkeit darüber,
dass die Belastungsgrenzwerte, die die Verordnung für die
als Dünger zu verwendenden Schlämme einerseits und
die zu düngenden Böden andererseits festsetzt, nicht aus-
reichen, Schadstoffanreicherungen im Boden zu vermei-
den und schädliche Austräge in das Grundwasser oder die
Ernteerzeugnisse mit Sicherheit auszuschließen. Ein völ-
liger Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Verwertung
erscheint gleichwohl – jedenfalls kurz- bis mittelfristig –
nicht sachgerecht. Da für eine alternative Entsorgung der
Schlämme auf absehbare Zeit umweltverträglichere Wege
kaum zur Verfügung stehen und zudem die alternativ zu
verwendenden Düngemittel ihrerseits erhebliche Schad-
stofffrachten mit sich bringen, kommt zweckmäßig nur
eine sukzessive Beschränkung des Sekundärrohstoffdün-
gereinsatzes durch eine schrittweise Verschärfung der
Grenzwerte für die maßgeblichen Belastungsparameter in

Betracht. Um einen dauerhaften Boden-, Grundwasser-
und Gesundheitsschutz insgesamt zu gewährleisten und
ein Ausweichen auf andere, ihrerseits schädliche Dünge-
mittel zu vermeiden, muss dabei – wie oben begründet –
das Anforderungsniveau gleichermaßen für alle Dünge-
mittel gelten. 

Sofern eine konzeptionelle Zusammenführung der Klär-
schlammverordnung mit dem allgemeinen Düngemittel-
recht und die Einführung allgemeiner, insbesondere auch
für die schadstoffhaltigen Wirtschaftsdünger geltender
Belastungsgrenzwerte – auch aus Gründen der europä-
ischen Rechtsentwicklung – gegenwärtig nicht opportun
erscheint, sollte nach Auffassung des Umweltrates zu-
mindest eine Verschärfung und Ergänzung der Grenz-
wertregelungen der Klärschlammverordnung den ersten
Schritt bilden. 

Bei der Absenkung der Grenzwerte der bisherigen Ver-
ordnung sollten neben dem oben erläuterten Vorsorgeziel
auch die gegenwärtigen beschränkten Möglichkeiten ei-
ner umweltverträglichen Entsorgung der Schlämme
außerhalb der landwirtschaftlichen Verwertung zugrunde
gelegt werden. Die Grenzwerte sollten so fixiert werden,
dass für die danach nicht mehr landwirtschaftlich ver-
wertbaren höher belasteten Schlämme unter zumutbarem
Aufwand hinreichend umweltverträgliche Entsorgungs-
möglichkeiten gefunden bzw. geschaffen werden können.
Um strukturelle Anpassungen zu ermöglichen und lange
Transportwege zu vermeiden, sollte bei einer ersten Ab-
senkung der Grenzwerte außerdem gewährleistet bleiben,
dass die aus den kleineren Kläranlagen in ländlichen Räu-
men anfallenden Schlämme weiterhin weitgehend auf den
regional angrenzenden Feldern verwertet werden können.
Diese Schlämme sind in der Regel – jedenfalls bei den
meisten Schadstoffparametern – deutlich geringer belas-
tet als die in größeren zentralen Anlagen anfallenden (dies
wurde jüngst durch Untersuchungen in Nordrhein-West-
falen bestätigt, vgl. STOCK und FRIEDRICH, 2001).

Empfehlung für konkrete Belastungsgrenzwerte

911. Unter Berücksichtigung der vorstehend genannten
Maßgaben empfiehlt sich nach Auffassung des Umweltra-
tes eine Reduzierung der bisherigen maximal zulässigen
Schadstoffwerte für organische Schadstoffe (mit Aus-
nahme von PCB) und Schwermetalle auf das ca. 1,5-fache
der mittleren aktuell in Klärschlämmen gemessenen Ge-
halte. Für polychlorierte Biphenyle (PCB) wird darüber
hinausgehend empfohlen, den Grenzwert bei der derzeiti-
gen mittleren Belastung anzusetzen.

Mit einer derart an den tatsächlichen Mittelwerten orien-
tierten Absenkung der Grenzwerte würden bereits die von
der Europäischen Kommission langfristig (ab 2025) vor-
geschlagenen Zielwerte eingehalten und zum großen Teil
sogar übererfüllt. Gegenüber den bisherigen Anforderun-
gen der Klärschlammverordnung würde dieser Vorschlag
für die in Tabelle 4.2-5 genannten mittleren Schwerme-
tallgehalte eine Reduzierung zwischen 40 % und 90 %
und für die gemessenen organischen Schadstoffe gemäß
Tabelle 4.2-6 eine Reduzierung zwischen 25 % und 70 %
bedeuten (s. Tab. 4.2-10 und 4.2-11).
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Für die nicht schon in der geltenden Klärschlammverord-
nung geregelten und in Tabelle 4.2-11 erfassten Parameter
schlägt der Umweltrat vor, die Grenzwerte aus dem Kom-
missionsvorschlag (s. Tabelle 4.2-6) zu übernehmen.
Jüngste Untersuchungen der in Nordrhein-Westfalen ver-
werteten Klärschlämme ergaben vor allem bei größeren
Kläranlagen zum Teil deutliche Überschreitungen der für
LAS und DEHP vorgeschlagenen Werte (STOCK und
FRIEDRICH, 2001); allerdings werden künftig vor allem
beim Parameter DEHP Verbesserungen der Emissionssi-
tuation erwartet.

Nach einer Verschärfung der Anforderungen an die land-
wirtschaftliche Klärschlammverwertung entsprechend
den in diesem Kapitel ausgesprochenen Empfehlungen
des Umweltrates könnte ein Teil der bislang verwerteten
Schlämme nicht mehr in der Landwirtschaft unterge-
bracht werden. Bezieht man die in Abbildung 4.2-4
aufgetragenen Schadstoffverhältnisse auf die entspre-
chenden Grenzwerte der Empfehlungen des Umweltrates
gemäß den Tabellen 4.2-10 und 4.2-11, dann ergeben sich
für die in Abbildung 4.2-4 erkennbaren vier ungünstigs-
ten Parameter die Relationen gemäß Abbildung 4.2-5.
Dabei wurde günstigerweise von den höheren Grenzwer-
ten für die Parameter Cadmium und Zink gemäß Klär-
schlammverordnung ausgegangen. In Abbildung 4.2-5
wurden nur in Nordrhein-Westfalen landwirtschaftlich
verwertete Klärschlämme berücksichtigt. Aufgrund der
hohen Cadmiumgehalte lässt sich aus der Abbildung ein
kritisches Perzentil von etwa 62 % extrapolieren. Das
würde einen künftig nicht mehr zu verwertenden Anteil
des Schlammes von 38 % bedeuten. Für eine bun-
desweite Betrachtung sind allerdings sehr wahrschein-
lich die nordrhein-westfälischen Cadmiumwerte nicht re-
präsentativ.

Tabel le 4.2-10

Zulässige Schwermetallgehalte nach AbfKlärV und 
vom Umweltrat vorgeschlagene Reduzierungen

Derzeitige Werte 
mg/kg TS 

Vorschlag SRU1

mg/kg TS 
Reduktion  

in % 

Blei 900 100 89

Cadmium 10/5 2 80/60 

Chrom 900 100 89

Kupfer 800 400 50

Nickel 200 50 75

Quecksilber 8 1,5 81

Zink 2 500/2 000 1 200 52/40 
SRU/UG2002/Tab. 4.2-10 

1 bezogen auf Mittelwerte des Jahres 1996 Zulässige Schwermetallzusatzbelastungen nach BBodSchV in g pro Hektar und Jahr

Tabel le 4.2-11

Zulässige Schwermetallgehalte nach AbfKlärV und 
vom Umweltrat vorgeschlagene Reduzierungen

Derzeitige
Werte

Vorschlag  
SRU

Reduktion 
in % 

PCDD/ 
PCDF 

100 ng/kg TS 30 ng/kg TS 70

PCB 0,2 mg/kg TS 0,15 mg/kg TS 25

AOX 500 mg/kg TS 300 mg/kg TS 40
SRU/UG2002/Tab. 4.2-11 

912. Eine novellierte Klärschlammverordnung sollte
nach Auffassung des Umweltrates Grenzwerte auch 
für diejenigen bisher nicht geregelten organischen
Schadstoffparameter (s. Tabelle 4.2-6) festsetzen, die die
Europäische Kommission in ihrer Arbeitsunterlage
„Schlämme“ zur Regulierung vorgeschlagen hat. Anstelle
des Parameters PAK könnte allerdings auch der von der
UMK-Arbeitsgruppe „Ursachen der Klärschlamm-
belastung mit gefährlichen Stoffen“ als relevant einge-
stufte Schadstoff Benzo[a]pyren als Leitparameter für die
Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasser-
stoffe (PAK) vorgesehen werden. Weil die im Richtlinien-
entwurf enthaltenen chemischen Verbindungen, wie 
lineare Alkylbenzolsulfonate (LAS) sowie Nonylphenole
und Nonylphenolethoxylate (NPE) nach vorliegenden Er-
kenntnissen innerhalb weniger Tage im Boden abgebaut
werden, erscheint eine geringere Untersuchungshäufigkeit
als bei den übrigen organischen Schadstoffen ausreichend.
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Eine realistischere Orientierung geben die Kupfer- und
Zinkrelationen der Abbildung 4.2-5. Danach lässt sich ein
kritisches Perzentil von 65 % bis 70 % extrapolieren, was
bedeutet, dass etwa 30 % des bisher als Düngemittel ver-
werteten Schlammes künftig dafür nicht mehr verwendet
werden dürften. Für diese Schlämme müssten also alsbald
andere Entsorgungswege gefunden werden. Dabei würde
es sich in erster Linie um Schlämme aus großen, zentra-
len städtischen Kläranlagen handeln, für die auch eher
Vorbehandlungskapazitäten vorhanden sind oder sich
zentral errichten lassen. 

913. Die Klärschlämme aus kleineren Anlagen des länd-
lichen Raums werden dagegen in der Regel weiter regio-
nal als Dünger verwertet werden können. Die letztverfüg-
baren Daten des Statistischen Bundesamtes für die
Abwasserbeseitigung weisen für das Jahr 1998 10 312 öf-
fentliche Kläranlagen aus. In Abbildung 4.2-6 ist die Ver-
teilung dieser Anlagen und der an sie angeschlossenen
Einwohnerwerte auf verschiedene Anschlussgrößenberei-
che aufgetragen. Dabei zeigt sich, dass 78 % der Anlagen
eine Anschlussgröße von bis zu 10 000 Einwohnerwerten
haben, während lediglich an 273 Kläranlagen, entspre-
chend 2,6 % aller Anlagen, mehr als 100 000 Einwohner-
werte angeschlossen sind. Dagegen verhält sich die 
beanspruchte Behandlungskapazität der Anschlussgrößen-
bereiche und damit das Klärschlammaufkommen in etwa
umgekehrt.

Bei einem derzeitigen landwirtschaftlich verwerteten An-
teil des deutschen Klärschlammaufkommens von 37 % 
(s. Tz. 890) und der Annahme, dass die Schlämme der
großen Kläranlagen anderweitig entsorgt werden, würde

dies gemäß Abbildung 4.2-6 bedeuten, dass alle
Schlämme der Kläranlagen mit bis zu 50 000 an-
geschlossenen Einwohnerwerten und etwa die Hälfte der
Schlämme aus den Kläranlagen zwischen 50 000 und
100 000 Einwohnerwerten in der Landwirtschaft unterge-
bracht werden könnten.

Ein Wirksamwerden der vom Umweltrat empfohlenen
Grenzwerte mit mindestens 30 % geringerer Verwer-
tungskapazität gegenüber bisherigen Verhältnissen würde
den verwerteten Anteil am Gesamtschlammaufkommen
von 37 % auf 26 % verringern. Damit bliebe gewähr-
leistet, dass alle Schlämme der Kläranlagen mit bis zu
20 000 Einwohnerwerten und ein erheblicher Teil der
Schlämme aus den Kläranlagen zwischen 20 000 und
50 000 Einwohnerwerten in der Landwirtschaft verwertet
werden können (s. Abbildung 4.2-6).

Nach der vorstehenden Abschätzung kann also davon aus-
gegangen werden, dass auch bei den empfohlenen Ver-
schärfungen der Klärschlammgrenzwerte eine landwirt-
schaftliche Verwertung von Schlämmen aus ländlichen
Bereichen in aller Regel zulässig bleiben würde. 

4.2.2.6 Exkurs: Zur Gewinnung von Phosphat
als Düngemittel aus Abwässern und
Klärschlämmen

914. In Abschn. 4.2.2.3 wurde bereits ausgeführt, dass
Phosphor als wichtigste Nährstoff- und Wertstoffkom-
ponente in Klärschlämmen gilt. Im Zuge der seit etwa
15 Jahren aus Gründen des Eutrophierungsschutzes der
Oberflächengewässer einschließlich der Nord- und Ost-
see in Deutschland praktizierten gezielten Nährstoff-

Abbildung 4.2-5

Schadstoffgehalte der in Nordrhein-Westfalen verwerteten Klärschlämme in Relation zu den 
vom Umweltrat empfohlenen Grenzwerten einer novellierten Klärschlammverordnung

SRU/UG2002/Abb. 4.2-5
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elimination aus den kommunalen Abwässern werden
Phosphate in stärkerem Maße als früher im Klärschlamm
konzentriert. Die dafür vorwiegend eingesetzten Fäl-
lungs- und Flockungsverfahren beeinflussen allerdings
die Pflanzenverfügbarkeit der Phosphate im Falle einer
landwirtschaftlichen Verwertung negativ.

Seit langem ist bekannt, dass Phosphor eine absolute glo-
bale Mangelressource darstellt. Nach entsprechenden Er-
mittlungen (WAGNER, 1999) beträgt bei einem dyna-
mischen Fortsetzen des bisherigen Phosphoreinsatzes die
Zeitspanne bis zur Erschöpfung der Reserven nur noch 
80 bis 150 Jahre. Im Sinne des Ressourcenschutzes wur-
den deshalb in den vergangenen Jahren verstärkt Überle-
gungen zum Phosphorrecycling angestellt. Dazu gehört
die Gewinnung von Phosphaten zu Düngezwecken aus
dem Abwasser. Bisher konnte nur ein Teil des Phosphor-
potenzials der Abwässer über die landwirtschaftliche
Klärschlammaufbringung genutzt werden. Beim geziel-
ten Einsatz technischer Verfahren ließen sich allerdings
etwa 20 % der in der deutschen Landwirtschaft ausge-
brachten mineralischen Phosphordüngemittel substi-
tuieren (HAHN, 2001).

In verschiedenen Ländern hat es Untersuchungen zu
Phosphorseparationsverfahren im Abwasserbereich gege-
ben. Die möglichen Grundverfahren sind (DOHMANN,
2001):

– die Nachfällung,

– das Phostrip-Verfahren,

– das Magnesium-Ammonium-Phosphat-Verfahren (MAP-
Verfahren),

– die Wirbelbett-Kristallisation,

– die Magnetseparation,

– das Aktivtonerdeverfahren und

– die Elution aus Klärschlammasche bzw. Klärschlamm-
schmelzgut.

Aus wirtschaftlichen Gründen erscheint die Anwendung
der Magnetseparation und des Aktivtonerdeverfahrens
nicht relevant. Alle übrigen Verfahren könnten unter
bestimmten Voraussetzungen zumindest mittelfristig
wirtschaftlich interessant werden.

Ein Phosphorrecycling kann in Deutschland sinnvoller-
weise nur unter Einbindung der vorhandenen verfahrens-
technischen Infrastruktur stattfinden. Die entsprechenden
Einrichtungen wurden aber bisher nur hinsichtlich der
Phosphorelimination aus dem Abwasser optimiert, was
zur vorwiegenden Anwendung der chemischen Fällung
und Konzentrierung der gefällten Phosphate im Klär-
schlamm führte. Für eine Phosphorrückgewinnung stellt
diese Verfahrensweise aber eine schlechte Randbedin-

Abbildung 4.2-6

Kläranlagenanzahl und -anschlüsse für verschiedene Anschlussgrößenbereiche

Quelle: Statistisches Bundesamt, 1998
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gung dar, weil dabei kein phosphorreiches Medium auf
einfachem Wege zu separieren ist. Wesentlich günstiger
sind die Voraussetzungen dafür bei der auf verschiedenen
deutschen Kläranlagen verwirklichten biologisch ver-
stärkten Phosphorelimination (HEINZMANN, 2001).
Derzeit bieten sich vor allem die folgenden drei Mög-
lichkeiten zum Phosphorrecycling auf Kläranlagen an
(BUER et al., 2001):

– Nachfällung im Hauptstrom mit einer Recyclingrate
von bis zu 75 %,

– vermehrte biologische Phosphorelimination und Ne-
benstromfällung (Phostrip- oder MAP-Verfahren) mit
einer Recyclingrate von 60 % bis 65 % und

– vermehrte biologische Phosphorelimination mit Klär-
schlamm-Monoverbrennung und Rücklösung von
Phosphaten aus der gemahlenen Asche mit einer
Recyclingrate von ca. 85 %.

Fragen der Wirtschaftlichkeit des Phosphorrecyclings
wurden bisher nur unzureichend geklärt. Gegenüber den
derzeitigen Kosten für importierte Phosphate ergaben
allerdings Abschätzungen für das Phosphorrecycling min-
destens eine Kostenverdoppelung (BUER et al., 2001).
Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass weltweit zuneh-
mend schadstoffbelastete Phosphaterze abgebaut werden
müssen und langfristig die Gestehungskosten für Import-
phosphate wegen ihrer Verknappung deutlich ansteigen
werden. Eine flächendeckende Phosphorrückgewinnung
auf allen deutschen kommunalen Kläranlagen ist nicht re-
alistisch. Vielmehr bietet sich diese auf mittelgroßen und
großen Anlagen an. Der Umweltrat hält wegen der bisher
unzureichend geklärten verfahrenstechnischen und wirt-
schaftlichen Aspekte des Phosphorrecyclings einschließ-
lich aller biologischen und vermarktungstechnischen Fra-
gen entsprechende Untersuchungen für dringend geboten.

4.2.2.7 Zusammenfassung
915. Die landwirtschaftliche Verwertung von Klär-
schlämmen – über ein Drittel der in Deutschland anfal-
lenden Klärschlämme werden als Dünger eingesetzt – ist
gegenwärtig stärker umstritten denn je. Grund für die
Zweifel an diesem Verwertungsweg sind die in den
Schlämmen regelmäßig enthaltenen Schwermetalle und
organischen Schadstoffe sowie sonstige kritische Rück-
stände aus den kommunalen Abwässern, bei denen schäd-
liche Wirkungen auf Umwelt und Gesundheit nicht mit
Sicherheit auszuschließen sind. Die wachsenden Zweifel
an der ökologischen Vertretbarkeit der landwirtschaft-
lichen Klärschlammverwertung haben Forderungen nach
einer Novellierung der einschlägigen Klärschlammver-
ordnung, insbesondere nach strengeren Schadstoff-
grenzwerten für Schlämme und Böden, laut werden las-
sen. Zum Teil ist sogar ein gänzlicher Ausstieg aus dieser
Verwertungsoption gefordert worden.

Bei der Bewertung der landwirtschaftlichen Klärschlamm-
verwertung sind allerdings nicht nur die Risiken zu be-
trachten, die mit der Verwertung der Klärschlämme als
Düngemittel verbunden sind. Vielmehr müssen auch der
Nutzen dieser Verwertung sowie die Tatsache berücksich-

tigt werden, dass ausreichende umweltverträglichere
Entsorgungsalternativen derzeit nicht zur Verfügung stehen
und zudem die alternativ – anstelle von Klärschlamm – ein-
zusetzenden Düngemittel wie insbesondere Wirtschafts-
dünger aus Tierexkrementen ihrerseits erhebliche Schad-
stofffrachten mit sich bringen. 

916. In Anbetracht dieser Umstände empfiehlt der Um-
weltrat ein gestuftes Vorgehen. Langfristiges Vorsorgeziel
sollte dabei sein, für alle Düngemittel gleichmäßig die
Schadstoffhöchstwerte so festzulegen, dass weder mit ei-
ner Anreicherung von Schadstoffen in den Böden noch mit
umwelt- oder gesundheitsschädlichen Austrägen in das
Grundwasser oder die Ernteprodukte zu rechnen ist. Dies
ist durch die Grenzwerte der geltenden Klärschlammver-
ordnung nicht gewährleistet; für Wirtschaftsdünger und
sonstige Düngemittel existieren nicht einmal Grenzwerte. 

Sofern eine diesem Vorsorgeniveau entsprechende, inte-
grierte Grenzwertregelung für Klärschlämme, Wirt-
schaftsdünger und sonstige Düngemittel derzeit politisch
nicht realisierbar ist, sollten in einem ersten Schritt zu-
mindest die Grenzwerte der Klärschlammverordnung für
die maximal zulässigen Belastungen der Schlämme ver-
schärft und Grenzwerte für weitere besonders umweltre-
levante Schadstoffe, namentlich für LAS, DEHP, NPE
und PAK oder Benzo[a]pyren festgesetzt werden. Für
diese zusätzlich in die Klärschlammverordnung aufzu-
nehmenden Parameter sollten nach Ansicht des Umwelt-
rates die von der Europäischen Kommission in ihrer 
Arbeitsunterlage „Schlämme – (3. Entwurf)“ vorgeschla-
genen Grenzwerte übernommen werden. 

Bei der Absenkung der geltenden Grenzwerte der Klär-
schlammverordnung sollten neben dem oben erläuterten
Vorsorgeziel besonders auch die gegenwärtig noch sehr
beschränkten Möglichkeiten einer umweltverträglichen
Entsorgung der Schlämme außerhalb der landwirtschaft-
lichen Verwertung berücksichtigt werden. Außerdem
sollte bei einer ersten, kurzfristigen Absenkung der
Grenzwerte gewährleistet bleiben, dass die aus kleineren
Kläranlagen anfallenden, vergleichsweise deutlich weni-
ger belasteten Schlämme auch weiterhin im Wesentlichen
auf den regional angrenzenden Feldern verwertet werden
können. Im Hinblick auf diese Maßgaben empfiehlt der
Umweltrat die Reduzierung der maximal zulässigen
Werte für organische Schadstoffe und Schwermetalle auf
das ca. 1,5fache der aktuellen mittleren gemessenen Ge-
halte. Dies würde bedeuten, dass etwa 30 % der nach der
geltenden Klärschlammverordnung für die Düngung zu-
gelassenen Schlämme zukünftig anderweitig entsorgt
werden müssten. Dafür sollten möglichst bald ausrei-
chende Verbrennungskapazitäten oder Mitverbrennungs-
möglichkeiten geschaffen werden.

Als Ersatz für eine direkte Aufbringung von Klärschläm-
men auf landwirtschaftliche Flächen empfiehlt der Um-
weltrat die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung thermi-
scher Verfahren zur Rückgewinnung von Phosphaten aus
Abwässern und Klärschlämmen. Ein solches ökologisch
bedeutsames Phosphorrecycling kann vor allem für große
Kläranlagen und Klärschlammmengen langfristig auch
wirtschaftlich interessant werden.
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4.2.3 Altautoverwertung
917. Bei der Entsorgung von Altfahrzeugen können er-
hebliche Umweltbeeinträchtigungen auftreten. Dies be-
trifft Boden- und Grundwasserkontaminationen, die
durch unsachgemäße Demontage und Verwertung von
Fahrzeugteilen (etwa durch auslaufende Betriebsflüssig-
keiten) entstehen, ebenso wie die Ablagerung von zum
Teil erheblich mit Schwermetallen, PVC, Ölen oder
Kraftstoffen belasteten Schredderabfällen auf Hausmüll-
deponien, die häufig nicht den Anforderungen der TA
Siedlungsabfall entsprechen. Umweltprobleme verur-
sacht darüber hinaus die wilde Entsorgung, d. h. das ille-
gale Abstellen von Altautos (SRU, 2000, Tz. 884).

Der Druck dieser Probleme in Verbindung mit der auf-
kommenden Diskussion um eine erweiterte Produzenten-
verantwortung (siehe z. B. THOMSON, 1998) hat dazu
geführt, dass die umweltgerechte Altfahrzeugverwertung
spätestens seit Ende der Achtzigerjahre einen Platz auf der
nationalen wie auch auf der europäischen umweltpoliti-
schen Agenda einnimmt (BROCKMANN et al., 2000,
S. 1; s. auch JÖRGENS und BUSCH, 2002). Dennoch
dauerte es auf beiden Politikebenen rund zehn Jahre bis
zur Verabschiedung umfassender Regelwerke. Im Fol-
genden wird zunächst der 1998 in Kraft getretene deut-
sche Regelungsansatz dargestellt und evaluiert. Daran an-
schließend wird die europäische Altautorichtlinie vom
September 2000, die in zentralen Punkten von der deut-
schen Regelung abweicht, beschrieben. Vor diesem Hin-
tergrund wird schließlich der im August 2001 erstmals
vorgelegte und im Dezember 2001 vom Bundeskabinett
verabschiedete Entwurf eines Gesetzes über die Entsor-
gung von Altfahrzeugen, das die EG-Richtlinie in natio-
nales Recht umsetzten soll, bewertet.

4.2.3.1 Freiwillige Selbstverpflichtung und 
Altautoverordnung von 1998

918. Mit der Kombination einer freiwilligen Selbst-
verpflichtung der Wirtschaft und einer flankierenden, die
Ziele der Selbstverpflichtung unterstützenden, Verord-
nung trat im April 1998 erstmals in Deutschland ein um-
fassendes Regelungspaket zur umweltgerechten Altau-
toentsorgung in Kraft (SRU, 2000, Tz. 885 ff.). Während
die im Februar 1996 vom Verband der Automobilindustrie
(VDA) und 14 weiteren Wirtschaftsverbänden abgege-
bene freiwillige Selbstverpflichtung die wichtigsten Um-
weltziele im Bereich der Altautoentsorgung vorgab, be-
schränkte sich der Gesetzgeber in der im Juli 1997
verabschiedeten Altautoverordnung auf die ergänzende
Regelung von Überlassungs- und Nachweispflichten und
die Formulierung technischer Mindestanforderungen an
Annahmestellen, Verwerter- und Schredderbetriebe. 

Wesentliche Ziele der Selbstverpflichtung waren der Auf-
bau einer flächendeckenden Entsorgungsinfrastruktur für
Pkw bis 1999, die umweltverträgliche Demontage von 
Altautos und die Verringerung der nicht verwertbaren Ab-
fälle von etwa 25 Gewichtsprozent im Jahr 1996 auf 15 %
im Jahr 2002 und 5 % im Jahr 2015. Darüber hinaus ver-
pflichteten sich Automobilhersteller und -importeure,
Pkw ihrer Marke zu Marktpreisen vom Letzthalter

zurückzunehmen. Lediglich bei Fahrzeugen, deren Erst-
zulassung nach Inkrafttreten der Selbstverpflichtung er-
folgt ist und die nicht älter als 12 Jahre sowie in gutem Zu-
stand sind, sollte die Rücknahme kostenlos erfolgen.
Schließlich verpflichteten sich die Hersteller zu einer
kontinuierlichen Verbesserung der Verwertungseigen-
schaften ihrer Fahrzeuge (recyclinggerechte Konstruk-
tion) (SRU, 2000, Tz. 885 ff.).

919. Im März 2000 hat die von der Automobilindustrie
zur Umsetzung der Selbstverpflichtung eingerichtete Ar-
beitsgemeinschaft Altauto (ARGE Altauto) der Bundes-
regierung eine erste Evaluation der Selbstverpflichtung
und Altautoverordnung vorgelegt. Demnach wurde das
Teilziel des Aufbaus einer flächendeckenden Entsor-
gungsinfrastruktur für Altautos bereits frühzeitig erreicht
(ARGE Altauto, 2000, S. 20 ff.). Insgesamt geht die
ARGE-Altauto derzeit von rund 15 000 Annahmestellen
für Altautos, 1 400 zertifizierten Verwertungsbetrieben
und 57 Schredderbetrieben (16 davon im europäischen
Ausland) aus. Ein flächendeckendes Netz von Betrieben
für die Annahme und Verwertung von Altteilen aus Pkw-
Reparaturen wurde nach Angaben der ARGE-Altauto
ebenfalls aufgebaut (ARGE-Altauto, 2000, S. 25–27; 
s. auch LUCAS, 2000).

Vor allem durch die im Anhang der Altautoverordnung
niedergelegten strengen Umweltschutzanforderungen
und das Erfordernis einer Zertifizierung von Entsor-
gungsbetrieben durch unabhängige Sachverständige (§ 4
Altauto VO) konnte die Umweltverträglichkeit der Altau-
toverwertung insgesamt verbessert werden. So haben An-
nahmestellen, Verwertungs- und Schredderbetriebe nach
Schätzungen der ARGE-Altauto seit 1997 mindestens
eine halbe Milliarde DM investiert, um den Anforderun-
gen der Altautoverordnung gerecht zu werden (ARGE-
Altauto, 2000, S. 28). Darüber hinaus deutet die Tatsache,
dass mehr als die Hälfte der vor Inkrafttreten der Altauto-
verordnung in Deutschland operierenden Verwertungsbe-
triebe bislang keine Zertifizierung beantragt bzw. erhalten
hat, darauf hin, dass in diesem Sektor eine Marktbereini-
gung zugunsten der weniger umweltbelastenden Betriebe
stattgefunden hat (ARGE-Altauto, 2000, S. 24). Aller-
dings haben die teilweise hohen Investitionen von Ver-
wertungsbetrieben zur Umsetzung der Anforderungen der
Altautoverordnung in Verbindung mit einem gleichzeiti-
gen deutlichen Rückgang der in Deutschland verwerteten
Altfahrzeuge inzwischen bei vielen Verwertern zu finan-
ziellen Engpässen und teilweise zu Betriebsschließungen
geführt. Schließlich bestehen insbesondere im Hinblick
auf die Qualifizierung und Unabhängigkeit der Sachver-
ständigen noch erhebliche Defizite (ARGE-Altauto,
2000, S. 55–56; SRU, 2000, Tz. 886; zur Rechtstellung
des Sachverständigen s. NÜRNBERGER, 2000). 

920. Der Anteil der nicht verwertbaren Abfälle aus Alt-
autos lag im Untersuchungszeitraum 1999 bis Februar
2000 bei 18 bis 22 Gewichtsprozent (ARGE-Altauto,
2000, S. 41). Die in der Selbstverpflichtung angestrebte
Verringerung der zu beseitigenden Abfälle auf 15 Prozent
des Altautogewichts im Jahr 2002 erscheint vor diesem
Hintergrund als durchaus erreichbar (vgl. SRU, 2000,
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Tz. 888). Deutlich schwieriger erscheint es hingegen, den
Anteil der nicht verwertbaren Abfälle auf höchstens
5 Prozent des Fahrzeugleergewichts bis zum Jahre 2015
zu verringern. Probleme ergeben sich insbesondere aus
der teilweise hohen Schadstoffbelastung des Schredder-
abfalls, die einer energetischen Verwertung in Industrie-
anlagen ohne vorherige kostenintensive Schadstoffent-
frachtung enge Grenzen setzt.

Differenzierungsbedürftig ist darüber hinaus die verwer-
tungsbezogene Datenerhebung im Monitoringbericht der
ARGE-Altauto. Erhoben werden nur die Beseitigungs-
und Verwertungsquoten, ohne dass nach Verwertungsar-
ten unterschieden wird. Diese Betrachtungsweise ist in
zweifacher Hinsicht problematisch. Zum einen werden
die im Verlaufe der Verwertung in teilweise erheblichen
Mengen anfallenden Beseitigungsreste nicht in die Be-
rechnung einbezogen. Zum anderen finden ökologische
Kriterien wie die Hochwertigkeit oder die Schadlosigkeit
bestimmter Verwertungsverfahren keine Berücksichti-
gung (LOHSE und SANDER, 2000, S. 8 ff.). Die Berück-
sichtigung unterschiedlicher Verwertungsverfahren im
Zuge des Monitorings ist künftig auch im Hinblick auf die
Umsetzung der EG-Altfahrzeugrichtlinie notwendig, da
diese separate Quoten für die stoffliche und die energeti-
sche Verwertung vorschreibt (s. Tz. 929, 933).

921. Der bisherige Fortschritt in Bezug auf die recyc-
linggerechte Konstruktion von Neuwagen ist nur schwer
messbar. Es fehlt für diesen Bereich eine quantifizierte
Zielsetzung. Der Monitoringbericht der ARGE-Altauto
verweist auf einzelne Initiativen wie das von 20 europä-
ischen Automobilherstellern gemeinsam entwickelte In-
ternational Demontage Information System (IDIS), das
Demontageinformationen für 364 Fahrzeugmodelle und
rund 20 000 Bauteile enthält und das 1999 kostenlos als
CD-ROM an über 2 500 Autoverwerter in Europa verteilt
wurde (ARGE-Altauto, 2000, S. 17–19). Über die Wirk-
samkeit dieser Initiativen werden jedoch keine 
Angaben gemacht. Weitere Maßnahmen – etwa zur Re-
duzierung der Materialvielfalt, zum Einsatz recyclingop-
timierter Verbindungstechniken oder zur Verwendung
von Rezyklaten bei der Herstellung von Neufahrzeugen –
werden erwähnt, jedoch nicht quantifiziert. Schließlich
werden Initiativen angeführt, die in keinem direkten 
Zusammenhang mit der Selbstverpflichtung stehen, wie
etwa die bereits 1980 begonnene Kennzeichnung von
Kunststoffteilen mit einem Gewicht von mindestens 
100 Gramm (ARGE-Altauto, 2000, S. 12). Die ökologi-
sche Bedeutung der Herstelleraktivitäten zur recyclingge-
rechten Konstruktion lässt sich auf der Grundlage der 
bisher verfügbaren Informationen nur unzureichend ab-
schätzen (LOHSE und SANDER, 2000, S. 3–5). Wenn
das ehrgeizige, auch in der EG-Altautorichtlinie beibe-
haltene Ziel einer Verringerung des zu beseitigenden Ab-
falls aus Altautos auf 5 Gewichtsprozent bis zum Jahr
2015 erreicht werden soll, besteht jedoch gerade im Be-
reich der Fahrzeugkonstruktion erheblicher Optimie-
rungsbedarf.

922. Als völlig unzureichend hat sich die Lenkungswir-
kung des in der Altautoverordnung vorgesehenen Nach-

weises über die umweltgerechte Verwertung (Verwer-
tungsnachweis) bzw. der Erklärung über den Verbleib
endgültig stillgelegter, jedoch nicht als Abfall entsorgter
Fahrzeuge (Verbleibserklärung, z. B. bei Oldtimern) er-
wiesen. In ihrem ersten Monitoringbericht zeigt die
ARGE-Altauto auf der Basis eigener Schätzungen, dass
im Jahr 1999 bei einer Gesamtzahl von rund 3 Millionen
gelöschten Fahrzeugen lediglich 448 630 Verwertungs-
nachweise und 186 224 Verbleibserklärungen den örtli-
chen Fahrzeugregistern in Deutschland innerhalb der vor-
geschriebenen Frist von 12 bzw. 18 Monaten vorgelegt
wurden. Für geschätzte 77 % der stillgelegten Fahrzeuge
wurde somit der erforderliche Verwertungs- oder Ver-
bleibsnachweis vom Letzthalter nicht erbracht (ARGE-
Altauto, 2000, S. 32–33). Ermöglicht wird dies durch eine
Kombination behördlicher Vollzugsverzichte und gesetz-
licher Lücken. Zwar ist nach § 27a der Straßenverkehrs-
zulassungsordnung (StVZO) der Letzthalter bei der 
Abmeldung seines Fahrzeugs verpflichtet, der Zulas-
sungsbehörde einen Verwertungsnachweis oder eine Ver-
bleibserklärung vorzulegen, den diese dann an die zu-
ständige Ordnungsbehörde weiterleiten muss. In der
Praxis nehmen die Zulassungsbehörden die Kfz-Abmel-
dung jedoch auch ohne Vorlage dieser Dokumente vor,
wobei sie in der Regel lediglich eine zusätzliche Verwal-
tungsgebühr von 10 DM erheben (s. z. B. Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung, ohne Jahr). Darüber hinaus
kann der Letzthalter bei der Zulassungsbehörde an Stelle
einer endgültigen Abmeldung auch eine vorübergehende
Stilllegung des Fahrzeugs beantragen. Die Vorlage eines
Verwertungsnachweises oder einer Verbleibserklärung ist
in diesem Fall erst notwendig, wenn das Fahrzeug ent-
sorgt oder endgültig stillgelegt wird (nach § 27 Abs. 6
StVZO gelten vorübergehend stillgelegte Fahrzeuge 
18 Monate nach Beginn der vorübergehenden Stilllegung
automatisch und ohne erneute Vorlage der Fahrzeugbriefe
als endgültig stillgelegt). 

In beiden Fällen – der endgültigen Abmeldung ohne 
Vorlage der vorgeschriebenen Dokumente und der vor-
läufigen Stilllegung – ist der Letzthalter grundsätzlich
verpflichtet, den Verwertungsnachweis oder die Verbleibs-
erklärung nachzureichen. Werden Verwertungsnachweis
oder Verbleibserklärung vom Letzthalter nicht nachge-
reicht, hat nach § 27a StVZO die Zulassungsstelle die je-
weils zuständige Ordnungsbehörde hierüber zu unterrich-
ten. Nach § 69a Abs. 2 Nr. 12a StVZO kann die
Ordnungsbehörde dann ein Ordnungswidrigkeitsverfah-
ren gegen den Letzthalter einleiten. In der Praxis verzich-
ten die Zulassungsbehörden jedoch aufgrund der großen
Zahl von Fällen und des damit verbundenen erhöhten Ver-
waltungsaufwandes häufig darauf, den Verwertungsnach-
weis vom Letzthalter nachträglich einzufordern oder die
zuständige Ordnungsbehörde hierüber zu unterrichten.
Darüber hinaus sind nach Angaben der ARGE-Altauto die
zuständigen Ordnungsbehörden teilweise noch überhaupt
nicht benannt worden. Schließlich herrscht offenbar auch
Unklarheit darüber, ob die Informationen über Vorlage
oder Nichtvorlage von Verwertungsnachweisen an die für
den jeweiligen Verwertungsbetrieb oder für den Letzthal-
ter zuständigen Behörden weitergeleitet werden sollen
(ARGE-Altauto, 2000, S. 51–52). 
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923. Die ursprünglich mit Einführung des Verwertungs-
nachweises angestrebte Lenkungswirkung bleibt somit
aus. Darüber hinaus fehlen aufgrund des bestehenden
Vollzugsdefizits die für das effektive Monitoring notwen-
digen Daten über den tatsächlichen Verbleib von abge-
meldeten Fahrzeugen (SRU, 2000, Tz. 893). Insbesondere
über die Anzahl der in Deutschland von anerkannten Ver-
wertungsbetrieben entsorgten Altfahrzeuge existieren aus
diesen Gründen derzeit lediglich grobe Schätzungen. So
geht die ARGE-Altauto davon aus, dass gegenwärtig 
1,1 bis 1,7 Millionen Altautos in Deutschland entsorgt
werden. Bezogen auf die tatsächlichen Stilllegungen be-
trägt die Rücklaufquote somit gerade einmal 30 % bis
50 %. Erklärt wird der niedrige Verbleib in Deutschland
vor allem mit der ausländischen Nachfrage nach Fahrzeu-
gen, die in Deutschland zu den gebotenen Preisen weder
als Gebrauchtfahrzeuge zur weiteren Nutzung noch als
Altautos zur Verwertung einen entsprechenden Markt ha-
ben (KOPP, 2001, S. 10). Obwohl der hohe Exportanteil
bei stillgelegten Fahrzeugen aufgrund der Unkenntnis
über den weiteren Umgang mit den betreffenden Fahr-
zeugen grundsätzlich als problematisch angesehen wird,
konnten bisher keine Maßnahmen getroffen werden.

924. Insgesamt ist festzustellen, dass die bisherige deut-
sche Regelung von teilweise erheblichen Schwächen ge-
prägt ist. Bei der derzeit anstehenden Umsetzung der EG-
Altfahrzeugrichtlinie vom Oktober 2000 sollten diese
unbedingt behoben werden. Neben der Vagheit und dem-
entsprechend unzureichenden Überprüfbarkeit der Ver-
pflichtung der Hersteller zur recyclinggerechten Kon-
struktion ihrer Fahrzeuge betrifft dies insbesondere die
fehlende Lenkungswirkung des – auch in der EG-Richtli-
nie vorgesehenen – Verwertungsnachweises.

4.2.3.2 EG-Altfahrzeugrichtlinie
925. Die Entwicklung einer europäischen Regelung 
zur umweltgerechten Entsorgung von Altautos verlief
teilweise parallel zur deutschen Entwicklung. Ein erster
offizieller Kommissionsentwurf für eine europäische 
Altfahrzeugrichtlinie wurde im Juli 1997 vorgelegt
(KOM/97/0358 endg.; vgl. BROCKMANN et al., 2000,
S. 1). Die wichtigsten Unterschiede dieses Entwurfs ge-
genüber der deutschen Kombination aus Selbstverpflich-
tung und flankierender Verordnung betrafen die Regelun-
gen zur kostenlosen Rücknahme von Altautos sowie zur
Verwendung von Schwermetallen bei der Herstellung von
Automobilen. So sah der Entwurf die kostenlose Rück-
nahme und Verwertung aller im jeweiligen Mitgliedstaat
zugelassenen Altautos ab dem Jahr 2003 vor. Sämtliche
Kosten, die dem Letztbesitzer bei der ordnungsgemäßen
Verwertung entstünden, sollten ihm vom Fahrzeugher-
steller erstattet werden. Darüber hinaus sollte sicherge-
stellt werden, dass die Schwermetalle Blei, Quecksilber,
Cadmium und sechswertiges Chrom aus nach dem Jahr
2003 zugelassenen Fahrzeugen nicht mehr in Schredder,
Deponien oder Verbrennungsanlagen gelangen. In der
Praxis kam diese Regelung einem weitgehenden Verbot
der Verwendung der genannten Schwermetalle bei der
Fahrzeugherstellung gleich.

Im Dezember 1998 hatte sich der Umweltministerrat auf
der Grundlage dieses Kommissionsentwurfs informell
weitgehend geeinigt und wollte diese Position auf seiner
Sitzung am 11. und 12. März 1999 unter deutscher Präsi-
dentschaft als Gemeinsamen Standpunkt verabschieden
(BROCKMANN et al., 2000, S. 1–2; WURZEL, 2000,
S. 30; FALKE, 1999, S. 316 f.). Kurz vor Beginn des Tref-
fens gab die deutsche Regierung jedoch zu verstehen, dass
sie der Altautorichtlinie nicht zustimmen würde. Grund
hierfür war eine direkte Intervention der Automobilindu-
strie und insbesondere des Vorstandsvorsitzenden der
Volkswagen AG und Präsidenten des Europäischen Auto-
mobilverbands (ACEA) Ferdinand Piëch beim deutschen
Bundeskanzler mit dem Ziel, die Pflicht zur kostenfreien
Rücknahme insbesondere des bereits vor Inkrafttreten der
Richtlinie zugelassenen Kfz-Altbestandes ab dem Jahr
2003 zu verhindern. Bundeskanzler Schröder veranlasste
daraufhin, dass die Verabschiedung der Altfahrzeugricht-
linie zunächst bis zum nächsten Umweltministerrat im
Juni 1999 verzögert wurde. Auf dem Umweltministerrat
im Juni 1999 gelang es Deutschland, Spanien und Groß-
britannien für eine qualifizierte Minderheit gegen die Alt-
fahrzeugrichtlinie zu gewinnen und die Verabschiedung
eines Gemeinsamen Standpunkts ein weiteres Mal zu ver-
schieben (BROCKMANN et al., 2000, S. 2; WURZEL,
2000). Erst unter finnischer Präsidentschaft wurde am
29. Juli 1999 ein neuer Kompromiss nach Zustimmung
einer qualifizierten Mehrheit der EU-Mitgliedsstaaten im
schriftlichen Umlaufverfahren als Gemeinsamer Stand-
punkt verabschiedet (Amtsblatt C 317 v. 4. Novem-
ber 1999, S. 0019–0033; vgl. SRU, 2000, Tz. 76).

Der Gemeinsame Standpunkt enthielt insbesondere im
Hinblick auf die kostenlose Rücknahme von Altautos
wichtige Änderungen. Während er weiterhin eine kosten-
lose Rückgabe durch den Letzthalter vorsah, wurde die
Übernahme aller Kosten durch den Hersteller teilweise
eingeschränkt. Artikel 5 Abs. 4 lautete nunmehr: Die Mit-
gliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass die Hersteller alle Kosten oder einen
wesentlichen Teil der Kosten der Durchführung dieser
Maßnahme tragen (Hervorhebung SRU). Darüber hinaus
sah der Text eine zeitliche Staffelung des Eintritts der Kos-
tenregelung vor. So sollten Neufahrzeuge bereits ab dem
1. Januar 2001 kostenlos zurück genommen werden, alle
vor diesem Datum zugelassenen Fahrzeuge jedoch erst ab
dem 1. Januar 2006. Diese Regelung sollte vor allem die
aus der Einbeziehung des Altbestandes erwachsenden 
finanziellen Belastungen der Hersteller begrenzen
(BROCKMANN et al., 2000, S. 6). Nach Zustimmung
des EU-Ministerrates und des Europäischen Parlaments
trat am 21. Oktober 2000 die EG-Richtlinie 2000/53/EG
über Altfahrzeuge in Kraft. Sie muss von den Mitglied-
staaten innerhalb von 18 Monaten, d. h. bis spätestens
21. April 2002 in nationales Recht umgesetzt werden. Die
Richtlinie sieht vor:

– die Verpflichtung zum Aufbau einer flächendecken-
den Infrastruktur zur Altauto-Rücknahme und Ver-
wertung,

– technische Mindestanforderungen für die umweltge-
rechte Behandlung und Entsorgung von Altfahrzeugen, 
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– die Möglichkeit der kostenlosen Rückgabe sämtlicher
Altfahrzeuge ab dem Jahr 2007 (von Neufahrzeugen
bereits ab dem Jahr 2002) durch den Letztbesitzer, 

– die volle bzw. überwiegende Übernahme der Entsor-
gungskosten für die kostenlos zurückgegebenen Fahr-
zeuge durch den Hersteller oder Importeur,

– die Verwertung (einschließlich energetischer Verwer-
tung) von insgesamt mindestens 85 % und das Recyc-
ling (ohne energetische Verwertung) von mindestens
80 % des durchschnittlichen Gewichts eines Altfahr-
zeugs bis zum Jahr 2006, 

– die Steigerung dieser Verwertungsziele auf 95 % (Ver-
wertung) bzw. 85 % (Recycling) bis zum Jahr 2015
und

– den grundsätzlichen Verzicht auf die Verwendung der
Schwermetalle Cadmium, Quecksilber, Blei und
sechswertiges Chrom bei der Herstellung von Fahr-
zeugen und Bauteilen ab dem Jahr 2003.

926. Handlungsspielräume bei der Umsetzung der
Richtlinie in nationales Recht bestehen insbesondere hin-
sichtlich der Anlastung der Entsorgungskosten beim Her-
steller. Die Formulierung in Artikel 5 Abs. 4 Satz 2 der
EG-Altfahrzeugrichtlinie stellt es den Mitgliedstaaten
frei, den Herstellern alle Kosten oder einen wesentlichen
Teil der Kosten der Altfahrzeugverwertung anzulasten.
Da gleichzeitig Satz 1 die kostenlose Rückgabe für den
Letzteigentümer vorsieht, sind neben der vollständigen
Anlastung der Entsorgungskosten beim Hersteller oder
Importeur vor allem solche Finanzierungsmodelle denk-
bar, bei denen die Erstkäufer eines Fahrzeugs einen vorab
festgesetzten Entsorgungsbeitrag in einen Fonds einzah-
len, oder bei denen jährliche Teilbeiträge etwa über die
Kfz-Steuer oder die Haftpflichtversicherung eingezogen
werden (zu einer ausführlichen Darstellung verschiedener
Finanzierungsmodelle s. BROCKMANN et al., 2000).

927. Abgesehen von der erweiterten Kostenregelung
unterscheidet sich die Richtlinie vom noch geltenden
deutschen Regelungsansatz insbesondere durch das Ver-
wendungsverbot für Schwermetalle. Ausnahmen von die-
sem Verwendungsverbot werden in Anhang II der Richt-
linie aufgeführt. Dabei unterscheidet die Richtlinie
zwischen generellen Ausnahmen, Ausnahmen bis zu einer
noch festzulegenden Höchstkonzentration und Ausnah-
men bei gleichzeitiger Kennzeichnungs- und Demontage-
pflicht (Artikel 4 Abs. 2 und Anhang II EG-Altfahrzeug-
richtlinie; vgl. LOHSE et al., 2001). In regelmäßigen
Abständen sollen die im Anhang aufgeführten Ausnah-
men von der Kommission überprüft werden, um dem wis-
senschaftlichen und technischen Fortschritt Rechnung zu
tragen. Eine erste Änderung des Anhangs sollte spätestens
zum 21. Oktober 2001 vorgenommen werden (Artikel 4
Abs. 2 Buchst. c EG-Altfahrzeugrichtlinie). Im Zuge die-
ser Überarbeitung des Richtlinien-Anhangs sollte der
Einsatz von Blei in Autobatterien, Auswuchtgewichten,
Aluminiumlegierungen für Felgen, Motorteilen und Fens-
terhebern, die Verwendung von elektrischen Bauteilen,
die Blei gebunden in einer Glas- oder Keramik-Matrix

enthalten sowie die Verwendung von Cadmium in Batte-
rien für Elektrofahrzeuge geprüft werden. Im Dezember
2001 hat die Generaldirektion Umwelt der Europäischen
Kommission einen ersten, noch nicht mit allen anderen
Generaldirektionen abgestimmten Entwurf für die Über-
arbeitung des Richtlinien-Anhangs vorgelegt (ENDS En-
vironment Daily v. 11. Dezember 2001). Dieser Entwurf
basiert weitgehend auf einer von der Europäischen Kom-
mission in Auftrag gegebenen Studie, in der die in Anhang
II enthaltenen Ausnahmen sowie eine Reihe weiterer von
der Automobilindustrie als notwendig erachteter Schwer-
metallanwendungen detailliert geprüft wurden (LOHSE
et al., 2001). Der Entwurf schlägt unter anderem vor, den
zulässigen Bleigehalt von Aluminiumlegierungen in Fel-
gen, Motorteilen und Fensterhebern von derzeit 4 % auf
2 % zum 1. Juli 2005 und 1 % zum 1. Juli 2008 zu senken.
Die Verwendung von Blei in Auswuchtgewichten soll nur
noch bis zum 1. Juli 2005 zulässig sein. Darüber hinaus
sollen Auswuchtgewichte zukünftig vor Anlieferung des
Fahrzeugs bei einem Schredderbetrieb ausgebaut werden.
Elektrische Bauteile, die Blei gebunden in einer Glas-
oder Keramik-Matrix enthalten, sollen auf Vorschlag der
Generaldirektion Umwelt neu in den Richtlinien-Anhang
aufgenommen werden. Liegt die gesamte Bleimenge in
diesen elektrischen Bauteilen allerdings über 60 Gramm,
so muss das Altauto künftig separat zerlegt und das Blei
vor Anlieferung bei einem Schredderbetrieb entfernt wer-
den. Schließlich sieht der Vorschlag vor, dass bleihaltige
Autobatterien weiterhin zulässig sind, während die Ver-
wendung von Nickel-Cadmium-Batterien in Elektrofahr-
zeugen wie geplant zum 1. Juli 2003 verboten werden soll
(Europäische Kommission, 2001).

928. Trotz seiner negativen Umweltwirkungen ist PVC
bisher von den im Rahmen der EG-Altfahrzeugrichtlinie
diskutierten Materialbeschränkungen ausgenommen. In
ihrem Vorschlag für eine Richtlinie über Altfahrzeuge von
1997 hat sich die Kommission stattdessen dazu verpflich-
tet, die Umweltaspekte im Zusammenhang mit dem Vor-
handensein von PVC in Abfallströmen zu untersuchen
und – sofern notwendig – Vorschläge zur Lösung dieser
Probleme aufzuzeigen. Das im Juli 2000 veröffentlichte
Grünbuch zur Umweltproblematik von PVC (Europä-
ische Kommission, 2000) äußert sich entsprechend 
kritisch hinsichtlich der Verwertungspotenziale und Be-
seitigungsrisiken von PVC, enthält jedoch keine konkre-
ten Vorschläge für eine Reduzierung der Verwendung von
PVC in der Automobilproduktion. Anstelle eines Weiß-
buchs plant die Europäische Kommission nun lediglich
eine Mitteilung, in der eine freiwillige Vereinbarung mit
der Industrie über mögliche Einschränkungen der Ver-
wendung von PVC vorgeschlagen werden soll. 

929. Anders als die freiwillige Selbstverpflichtung der
deutschen Automobilindustrie sieht die EG-Altfahrzeu-
grichtlinie den Anstieg des Verwertungsanteils von Altau-
tos auf mindestens 85 % jetzt nur noch für das Jahr 2006
(statt 2002) vor. Eine mindestens 95-prozentige Verwer-
tung soll, wie auch nach der deutschen Regelung, späte-
stens im Jahr 2015 erreicht werden. Allerdings schränkt
die europäische Regelung im Gegensatz zur deutschen
Selbstverpflichtung die Möglichkeiten der energetischen
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Verwertung deutlich ein, indem sie vorschreibt, dass bis
zum Jahr 2006 mindestens 80 % des durchschnittlichen
Altfahrzeuggewichts wiederverwendet oder einer stoff-
lichen Verwertung zugeführt werden müssen. Bis 2015
soll der Anteil der nicht-energetischen Verwertung sogar
auf 85 % gesteigert werden.

930. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass
die unerwartete Intervention der Bundesregierung im
Frühjahr 1999 gegen den bereits konsensfähigen Entwurf
einer EG-Altfahrzeugrichtlinie nicht nur zu einer zeitli-
chen Verzögerung geführt hat, sondern dass dadurch auch
die Chance einer europaweit einheitlichen und weit rei-
chenden Umsetzung des Prinzips der Produktverantwor-
tung in einem wichtigen Bereich der Abfallpolitik ver-
passt wurde. Bei der Umsetzung der jetzigen Richtlinie ist
zu erwarten, dass unterschiedliche Finanzierungsmodelle
in den Mitgliedstaaten entwickelt werden. Dies könnte zu
Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der EU führen. Da-
rüber hinaus könnte auch der deutsche Kabinettsentwurf
eines Altfahrzeuggesetzes vom Dezember 2001, der eine
vollständige Anlastung der Entsorgungskosten bei den
Herstellern anstrebt (Tz. 932), im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren unter zusätzlichen Rechtfertigungsdruck
geraten.

Im Hinblick auf die Verwendung von Schwermetallen bei
der Fahrzeugherstellung sollte im Zuge der derzeitigen
Revision des Anhangs II eine möglichst weitgehende Eli-
mination von Schwermetallen aus dem Schredderabfall
angestrebt werden. Darüber hinaus sollten konkretere
Vorschläge für die Verringerung der Verwendung von
PVC in der Automobilproduktion entwickelt werden.

4.2.3.3 Deutscher Entwurf eines 
Altfahrzeuggesetzes

931. Zur Umsetzung der EG-Altfahrzeugrichtlinie in
nationales Recht hat das Bundesumweltministerium am
7. August 2001 einen ersten Entwurf für ein Altfahrzeug-
gesetz vorgestellt, der am 5. Dezember 2001 mit einigen
Änderungen vom Bundeskabinett verabschiedet wurde.
Kern des Entwurfs ist Artikel 3 zur Änderung der beste-
henden Altautoverordnung. Artikel 1 und 2 des Gesetz-
entwurfs betreffen Änderungen des Handels- und Steuer-
rechts, die es den Herstellern erlauben, Rückstellungen
für die zukünftige kostenlose Rücknahme des Altfahr-
zeugbestandes zu bilden. Schließlich enthält der Entwurf
Änderungen der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
(Artikel 4) und der Gebührenordnung für Maßnahmen im
Straßenverkehr (Artikel 5) zur Vereinfachung des Nach-
weisverfahrens bei stillgelegten Altfahrzeugen. Die ge-
plante neue Altfahrzeugverordnung tritt an die Stelle der
bisherigen Kombination aus freiwilliger Selbstverpflich-
tung und Altautoverordnung.

932. Die wichtigste Änderung gegenüber der bisherigen
Regelung betrifft die in § 3 der neuen Altfahrzeugverord-
nung geregelten Rücknahmepflichten der Fahrzeugher-
steller. Demnach werden Hersteller und Importeure den
europäischen Vorgaben entsprechend verpflichtet, sämtli-
che Altfahrzeuge ihrer Marke ab dem 1. Januar 2007 vom
Letztbesitzer kostenlos zurückzunehmen; Neufahrzeuge,

die nach dem 1. Juli 2002 zugelassen wurden, müssen be-
reits ab diesem Zeitpunkt zurückgenommen werden.
Während die EG-Altfahrzeugrichtlinie allerdings eine
Beteiligung der Fahrzeugkäufer oder -halter an den Kos-
ten der Altfahrzeugverwertung – etwa im Rahmen von
Fondsmodellen – erlaubt, werden im deutschen Verord-
nungsentwurf die gesamten Kosten für die umweltge-
rechte Verwertung dem Hersteller angelastet. Damit hat
sich die Bundesregierung bewusst für eine weit reichende
Umsetzung des Prinzips der Produktverantwortung ent-
schieden.

Interessanterweise entspricht der Kabinettsentwurf damit
in diesem zentralen Punkt dem von der Bundesregierung
auf Druck der Automobilindustrie im Frühjahr 1999 ver-
hinderten Entwurf der EG-Altfahrzeugrichtlinie (Tz. 925).
Es überrascht daher nicht, dass die deutsche Automobil-
industrie bereits Kritik an dieser vollständigen Anlastung
der Entsorgungskosten beim Hersteller geäußert und sich
für eine Beteiligung der Fahrzeughalter ausgesprochen
hat. Nach den Vorstellungen der Automobilindustrie soll
beim Kauf eines Neuwagens ein Pauschalbetrag von 
100 Euro vom Käufer entrichtet und in einen Verschrot-
tungsfonds eingezahlt werden (LUCAS, 2001, S. 18–19;
VDA, 2001). Detaillierte Modellrechnungen des Bundes-
umweltministeriums zeigen allerdings, dass zukünftig
von einem durchschnittlichen Mehraufwand von höchs-
tens 100 Euro pro verkauftem Neufahrzeug auszugehen
ist, um die umweltgerechte Entsorgung der Altfahrzeuge
zu garantieren (BMU, 2001, S. 6; KOPP, 2001). Die von
der Automobilindustrie vorgeschlagene Käuferbeteili-
gung würde daher die gesamten Entsorgungskosten 
abdecken und somit dem Wortlaut von Artikel 5 Abs. 4 der
EG-Richtlinie zuwiderlaufen, wonach die Hersteller zu-
mindest einen wesentlichen Teil der Kosten tragen müs-
sen. Darüber hinaus sprechen auch ökologische Gründe
für eine vollständige Anlastung der Entsorgungskosten
bei den Herstellern. So ist davon auszugehen, dass hier-
durch ein finanzieller Anreiz für Hersteller geschaffen
wird, die Fahrzeuge ihrer Marke möglichst recycling-
gerecht zu konstruieren und dadurch die durchschnittli-
chen Entsorgungskosten zu senken (SRU, 2000, Tz. 890).
Der Umweltrat unterstützt daher nachdrücklich die im
Kabinettsentwurf einer Altfahrzeugverordnung angelegte
Rücknahmeregelung und warnt vor einer Aufweichung
der Herstellerverantwortung im Zuge des weiteren Ge-
setzgebungsverfahrens.

933. Im Gegensatz zur Rücknahmeregelung und dem
weitgehenden Verwendungsverbot von Schwermetallen
bei der Fahrzeugherstellung (Tz. 925) entsprechen die
weiteren Regelungen der EG-Altfahrzeugrichtlinie
großenteils den seit 1998 in Deutschland geltenden Be-
stimmungen der freiwilligen Selbstverpflichtung und der
flankierenden Verordnung. Hinsichtlich der Verwertungs-
ziele ist vor allem auf die Verschiebung des Zeitplans zur
Erreichung des ersten Teilziels einer 85-prozentigen Ver-
wertung von Altfahrzeugen vom Jahr 2002 auf das Jahr
2006 hinzuweisen. Die Vorgaben der EG-Richtlinie wür-
den auch ein Festhalten an dem ursprünglichen Zieljahr
2002 erlauben. Durch die Differenzierung der Verwer-
tungsquoten in Verwertung und (die energetische Verwer-
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tung ausschließendes) Recycling wird ein zusätzlicher
Anreiz für die stoffliche Verwertung gesetzt. De facto wa-
ren die Möglichkeiten für eine kostengünstige energeti-
sche Verwertung von Schredderabfällen in Industrieanla-
gen aufgrund der hohen Schadstoffbelastung der Abfälle
und der daraus resultierenden Notwendigkeit einer teuren
Schadstoffentfrachtung allerdings auch unter der alten
Rechtslage begrenzt. In Müllverbrennungsanlagen ist die
energetische Verwertung grundsätzlich möglich; aller-
dings ist anzunehmen, dass die Preise hierfür in den
nächsten Jahren deutlich steigen werden. Die in Anhang I
des Entwurfs aufgeführten technischen Anforderungen an
Annahmestellen, Verwertungsbetriebe und Schredderan-
lagen entsprechen weitgehend denen der noch geltenden
Verordnung. 

934. Über die Umsetzung der in der EG-Altfahrzeu-
grichtlinie angelegten Rücknahmeverpflichtungen hinaus
will die Bundesregierung die Novellierung der Altauto-
verordnung auch zum Abbau der oben dargestellten Voll-
zugsprobleme der noch geltenden Verordnung nutzen
(RUMMLER, 2001, S. 311). Dies betrifft die Verschär-
fung der Zulassungs- bzw. Akkreditierungsanforderungen
für Sachverständige (§ 6 Entwurf AltfahrzeugV) und die
Ausweitung der Mitteilungspflichten für Annahmestel-
len, Verwertungsbetriebe und Schredderanlagen (§ 7 Ent-
wurf AltfahrzeugV). Der Umweltrat begrüßt diese Ände-
rungen, die weitgehend den bereits im Umweltgutachten
2000 aufgestellten Empfehlungen entsprechen (SRU,
2000, Tz. 894). 

935. Unsachgerecht ist dagegen der Umgang mit dem
erheblichen Vollzugsdefizit bei der behördlichen Kon-
trolle von Verwertungsnachweisen und Verbleibser-
klärungen (Tz. 922). Statt die offensichtlichen Rege-
lungslücken zu schließen, senkt der Entwurf des
Altfahrzeuggesetzes die Anforderungen in Bezug auf die
Kontrolle des Verbleibs und der umweltgerechten Ver-
wertung von Altfahrzeugen in bestimmten Hinsichten
noch weiter ab. So sieht Artikel 4 des Kabinettsentwurfs
eine Änderung des § 27 a StVZO vor, nach der zwar wei-
terhin die Vorlage von Verwertungsnachweisen bzw. 
– nunmehr formlosen – Erklärungen zum Verbleib gefor-
dert wird; weder diese noch eine Mitteilung im Fall der
Nichtvorlage müssen aber künftig an die zuständige Ord-
nungsbehörde weitergeleitet werden. 

Zwar wird durch diese Änderung – wie vom Bundesum-
weltministerium betont wird (BMU, 2001, S. 38) – der
Verwaltungsaufwand reduziert. Es ist jedoch nicht er-
sichtlich, wie hiermit eine Verbesserung des Vollzugs und
die Schaffung einer verlässlicheren Datenbasis für das
zukünftige Monitoring erreicht werden können. Der Um-
weltrat empfiehlt daher, § 27a StVZO dahin gehend zu än-
dern, dass die Vorlage eines Verwertungsnachweises oder
– in Fällen, in denen ein Fahrzeug abgemeldet aber nicht
entsorgt werden soll – einer schriftlichen Erklärung über
den Verbleib des Fahrzeugs ausdrücklich zur Wirksam-
keitsvoraussetzung der Abmeldung gemacht wird. Eine
analoge Lösung muss für die Fälle des automatischen
Übergangs von der vorläufigen zur endgültigen Stillle-
gung gefunden werden. Gleichzeitig sollte die Fahrzeug-

register-Verordnung dahin gehend ergänzt werden, dass
Daten über den Grund von Kfz-Abmeldungen beim
Kraftfahrt-Bundesamt zentral gespeichert werden. Ein
entsprechender Formulierungsvorschlag wurde bereits
von der Niedersächsischen Landesregierung vorgelegt
(Kommission der Niedersächsischen Landesregierung
Umweltmanagement und Kreislaufwirtschaft, 2001).

Das Problem der fehlenden Nachvollziehbarkeit des Ver-
bleibs vieler Kraftfahrzeuge dürfte sich im Übrigen nach
Inkrafttreten der geplanten Altfahrzeugverordnung zu-
mindest teilweise entschärfen, sobald die vorgesehene
Möglichkeit der kostenlosen Rückgabe von Altfahrzeu-
gen einsetzt. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass es
tatsächlich bei der bislang vorgesehenen vollen Kosten-
freiheit für den Letztbesitzer bleibt (Tz. 932).

936. Grundsätzlich zu begrüßen ist die in der EG-
Altfahrzeugrichtlinie und insbesondere im Entwurf der
Bundesregierung für ein Altfahrzeuggesetz angelegte
Ausweitung der Produzentenverantwortung bei der Alt-
fahrzeugentsorgung. Die Anlastung der gesamten Entsor-
gungskosten beim Hersteller kann wichtige Anreize für
eine recyclingoptimierte Entwicklung und Konstruktion
von Neuwagen setzen. Die Produzentenverantwortung
sollte daher im weiteren Gesetzgebungsverfahren nicht
aufgeweicht werden. Durch eine konsequente Umsetzung
dieser Verantwortung bei der Altautoentsorgung könnte
auch der umweltpolitische Imageverlust, den die Bundes-
regierung im Frühjahr 1999 durch ihren plötzlichen Wi-
derstand gegen die EG-Altfahrzeugrichtlinie erlitten hat
(Tz. 925), zumindest teilweise wieder wettgemacht wer-
den.

937. Darüber hinaus empfiehlt der Umweltrat der Bun-
desregierung, das Ziel einer 85-prozentigen Verwertung
von Altfahrzeugen bereits vor dem Jahr 2006 anzustreben.
Nach der derzeit noch geltenden freiwilligen Selbstver-
pflichtung und der Altautoverordnung sollte dieses Ziel
schon im Jahr 2002 erreicht werden. Dass dies realistisch
ist, zeigt der erste Monitoringbericht der ARGE-Altauto,
wonach bereits im Jahr 2000 ein Verwertungsanteil von
78 % bis 82 % erreicht worden ist (ARGE-Altauto, 2000,
S. 4; Tz. 920). Angesichts der bereits erfolgten Verwer-
tungsanstrengungen wäre es ein falsches Signal, nun das
Zieljahr für das erste quantitative Teilziel um vier Jahre
nach hinten zu verschieben.

Der in der EG-Altfahrzeugrichtlinie beschrittene Weg ei-
ner Differenzierung der Verwertungsquoten nach ver-
schiedenen Verwertungsverfahren (stofflich und energe-
tisch) ist insbesondere im Hinblick auf die Sicherung
einer ökologisch möglichst hochwertigen Verwertung be-
grüßenswert. Allerdings sieht der Umweltrat hier noch
Spielraum für weitere Verbesserungen auf der nationalen
Ebene. So könnten die in der EG-Altfahrzeugrichtlinie
enthaltenen rein quantitativen Quoten für die stoffliche
und energetische Verwertung durch die Festlegung spezi-
fischer, für konkrete Stoffströme zugelassener Verfahren,
die einen möglichst hohen Verwertungsanteil ebenso wie
die Hochwertigkeit und Schadlosigkeit der Verwertung
garantieren, ergänzt werden (LOHSE und SANDER,
2000, S. 9). 
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938. Schließlich sollte von deutscher Seite aktiv an der
regelmäßigen Überarbeitung der Ausnahmen von dem
Verwendungsverbot für Schwermetalle mitgewirkt und
auf eine Streichung oder Befristung nicht unbedingt er-
forderlicher Ausnahmen hingearbeitet werden. Darüber
hinaus sollte die Bundesregierung sich für die nachträgli-
che Aufnahme von PVC in die Stoffverbotsregelung der
EG-Altfahrzeugrichtlinie einsetzen, da die auf EU-Ebene
angestrebte horizontale PVC-Strategie derzeit nur lang-
sam vorankommt.

4.2.4 Entsorgung und Verwertung von Elektro-
und Elektronikaltgeräten

939. Im Zuge des wachsenden Verbrauchs von Elektro-
und Elektronikaltgeräten im privaten und gewerblich-indus-
triellen Bereich wird die Entsorgung der entsprechenden
Altgeräte zunehmend problematisch. Die Geräte, um die es
dabei geht, werden üblicherweise unterteilt in Geräte der In-
formations-, Kommunikations- und Datenverarbeitungs-
technik und der Unterhaltungselektronik (braune Ware) so-
wie Haushalts(groß)geräte (weiße Ware) (SRU, 2000,
Tz. 906). Der Bestand an derartigen Geräten in deutschen
Haushalten wird auf ca. 900 Mio. geschätzt, mit z. B. ca.
40 Mio. Farbfernsehgeräten (BMU, 2001a). Anhand von
Daten zu Produktion, Export und Import sowie von Annah-
men über durchschnittliches Gewicht und Lebensalter der
Produkte lässt sich das Aufkommenspotenzial an Elektro-
und Elektronikaltgeräten ermitteln. Dieses lag für das Jahr
2000 in Deutschland bei rund 2,1 Mio. Mg (UBA, 2000,
S. 69). Dabei wurden neben häuslichen auch gewerbliche
Altgeräte berücksichtigt. Dies entspricht ca. 4,6 % des deut-
schen Hausmüllaufkommens (vgl. Tz. 998 f.). Aufgrund im-
mer kürzerer Innovationszyklen bei elektrischen und elek-
tronischen Neugeräten ist zukünftig mit einem weiter
steigenden Aufkommen an Altgeräten zu rechnen.

940. Bisher werden Elektro- und Elektronikaltgeräte
nur zum Teil umweltgerecht entsorgt, zumal in Deutsch-
land entsprechende rechtliche Vorgaben nach wie vor feh-
len. Bislang existieren nur Leitlinien und Regelungen
ohne unmittelbare Rechtsverbindlichkeit (Richtlinie der
Länderarbeitsgemeinschaft Abfall „Technische Anforde-
rungen zur Entsorgung von Elektro-Altgeräten sowie zur
Errichtung und zum Betrieb von Anlagen zur Entsorgung
von Elektro-Altgeräten“, LAGA, 2000, und VDI Richtli-
nie 2343 „Recycling elektrischer und elektronischer
Geräte“, UB Media, 2001).

Verlässliche Daten zur getrennten Erfassung und umwelt-
gerechten Entsorgung in Deutschland existieren nicht.
Ein Großteil der Elektro- und Elektronikaltgeräte wird in
nicht adäquater Weise entsorgt, beispielsweise über den
Hausmüll. Aus Sicht des Umweltschutzes stellen die in
den Geräten enthaltenen Schadstoffe, die bei deren Ent-
sorgung über Deponien und die Abfallverbrennung in die
Umwelt gelangen können, das größte Problem dar (SRU,
2000, Tz. 907; SRU, 1998, Tz. 539). In Verbindung mit
der zunehmenden mechanisch-biologischen Restabfall-
behandlung sind in Deutschland verbesserte Sortierleis-
tungen zu erwarten. Dabei werden Elektro- und Elektro-
nikaltgeräte separiert.

941. In früheren Gutachten hat der Umweltrat den Stand
der Regelungsbestrebungen zur umweltgerechten Entsor-

gung von Elektroaltgeräten in Deutschland dargestellt
und kommentiert (SRU, 2000, Tz. 908; SRU, 1998,
Tz. 531 ff.). Während der Neunzigerjahre gab es in
Deutschland wiederholt Bemühungen um eine Regelung
im Konsens mit den betroffenen Industrien. Es war vor-
gesehen, eine freiwillige Vereinbarung durch eine Verord-
nung zu flankieren (zum 1999 beschlossenen Verord-
nungsentwurf KLOEPFER, 2001). Dieser Weg erwies
sich als schwerfällig und wurde mittlerweile durch die eu-
ropäischen Entwicklungen überholt.

Die im Juni 2000 vorgelegten Entwürfe der Europäischen
Kommission zu Rücknahmeverpflichtungen für Elektro-
und Elektronikaltgeräte (Waste from Electrical and Elec-
tronic Equipment – WEEE, Europäische Kommission,
2000a) und zur Beschränkung der Verwendung bestimm-
ter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen
Geräten (Restriction of the Use of Certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment, engli-
sche Abkürzung RoHS, Europäische Kommission,
2000b) bestimmen gegenwärtig die Diskussion. Die Erar-
beitung eines dritten Vorschlags zum umweltgerechten
Design von Elektro- und Elektronikaltgeräten (EEE –
Vorschlag) wurde innerhalb der Kommission vereinbart.
Referentenentwürfe sind bereits zur Diskussion gestellt
worden; ein offizieller Vorschlag ist aber nicht vor
Ende 2002 zu erwarten (s. auch Abschn. 3.1.5.1.2).

942. Die beiden Richtlinienvorschläge zu Elektro- und
Elektronikaltgeräten und zur Beschränkung der Verwen-
dung bestimmter Stoffe in elektrischen und elektroni-
schen Geräten befanden sich bei Redaktionsschluss 
dieses Gutachtens in der 2. Lesung. Auch wenn Umwelt-
ministerrat und Europäisches Parlament gleichermaßen
die Vorschläge im Wesentlichen unterstützt und zum Teil
weiter verbessert haben, bestehen zwischen diesen beiden
EU-Organen doch einige Positionsunterschiede, die vo-
raussichtlich zu einem Vermittlungsverfahren führen wer-
den. Dabei hat das Europäische Parlament in den meisten
Punkten deutlich weiterreichende Vorstellungen als der
Rat. Eine Verabschiedung der Richtlinie ist nicht vor
Ende 2002 zu erwarten.

Wesentliche Inhalte der beiden Richtlinienvorschläge be-
treffen (BMU, 2001b):
– die getrennte Sammlung, Behandlung und Verwertung

von Elektro- und Elektronikaltgeräten sowie die Fest-
legung von Sammelzielen und Verwertungsquoten,

– die kostenlose Rückgabemöglichkeit für Geräte aus
privaten Haushalten, 

– die Finanzierung bei kollektiven oder individuellen
Systemen der Sammlung, Behandlung, Verwertung und
umweltgerechten Beseitigung durch die Hersteller und 

– das Verbot der Verwendung bestimmter Schwerme-
talle und bromhaltiger Flammschutzmittel in elektri-
schen und elektronischen Geräten.

Zu den kontrovers diskutierten Fragen gehören insbeson-
dere die konkrete Ausgestaltung der Produzentenverant-
wortung für zukünftige und „historische“ Elektro- und
Elektronikaltgeräte, die Übergangsfristen, das Anspruchs-
niveau der Einsammel- und Verwertungsziele sowie die
Anwendungsbereiche der Stoffverbote.
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Zur Produzentenhaftung

943. Artikel 7.2 des Richtlinienvorschlags der Europä-
ischen Kommission zu Elektro- und Elektronikaltgeräten
eröffnet den Mitgliedstaaten die Wahlfreiheit zwischen
individuellen und kollektiven Systemen zur Finanzierung
der Entsorgung „neuer“ Elektro- und Elektronikaltgeräte
aus privaten Haushalten. Für historische Geräte, d. h. für
diejenigen, die vor Inkrafttreten der Richtlinie hergestellt
wurden, soll hingegen eine kollektive Finanzierungsver-
antwortung vorgeschrieben werden. Der Umweltminis-
terrat hat sich in seinem Gemeinsamen Standpunkt vom
7. Juni 2001 diesem Vorschlag weitgehend angeschlossen
(Council of the European Union, 2001). Demgegenüber
zieht das Europäische Parlament eine individuelle Verant-
wortung der Produzenten vor, sofern dies praktikabel und
nicht zu teuer ist (Veränderungsvorschlag 93; European
Parliament, 2001). Das Europäische Parlament verzichtet
dabei bewusst auf die missverständliche Verwendung des
Begriffes „System“ für die Finanzierungsverantwortung.
Der Systembegriff wird ausschließlich in Bezug auf die
Verwertungsstrukturen verwandt. Dieser Klarstellung hat
sich die Europäische Kommission in ihrer Stellungnahme
vom Juni 2001 angeschlossen (Europäische Kommission,
2001).

Das Parlament hat in seiner ersten Lesung klargestellt,
dass es unter einer individuellen Verantwortung die Ver-
antwortung jedes einzelnen Produzenten für die Über-
nahme der Rücknahme- und Verwertungskosten seiner 
eigenen Produkte versteht. Damit werden gemeinsame
Rücknahmestrukturen nicht ausgeschlossen.

Der Rat hingegen verwendet den Begriff des Systems so-
wohl im Zusammenhang mit den Verwertungs- und
Rücknahmestrukturen als auch mit der Finanzierungsver-
antwortung. Was er allerdings präzise unter „kollektiven“
Systemen versteht, wird nicht eindeutig definiert. Die In-
terpretationen reichen von freiwilligen Kooperationslö-
sungen bis hin zur Kostenverteilung ausschließlich nach
dem Marktanteil der Produzenten. Nicht auszuschließen
ist auch, dass einzelne Länder hierunter eine Zwangsmit-
gliedschaft in einem Rücknahmepool verstehen. Diese
Unklarheiten werden voraussichtlich zu einer unter-
schiedlichen Umsetzung der Produzentenverantwortung
in den Mitgliedstaaten führen, sofern sie nicht im weite-
ren Verfahren noch ausgeräumt werden können.

944. Aus der Sicht des Umweltrates ist eine im Ansatz
individuelle Rücknahmeverantwortung und damit auch
eine im Ansatz individuelle Finanzierungsverantwortung
vorzugswürdig. Individuelle Rücknahme- und Finan-
zierungsverantwortung schließen nicht aus, dass die 
Verantwortlichen sich zu kollektiver Erfüllung dieser Ver-
antwortlichkeiten zusammenschließen. Dies wird norma-
lerweise der Fall sein. Entscheidend ist aber, dass der Zu-
sammenschluss auf freiwilliger Basis erfolgt und die
Rahmenbedingungen so gestaltet sind, dass ein Wettbe-
werb zwischen konkurrierenden Systemen möglich ist.
Anders als bei Zwangssystemen oder durch Marktzu-
trittsbarrieren ermöglichten Monopolen haben die Betei-
ligten bei Systemen, die auf Freiwilligkeit beruhen und
unter Wettbewerbsbedingungen agieren, die Möglichkeit,
nicht verursachergerechte Kostenanlastungen und andere

Ineffizienzen durch Systemwechsel zu sanktionieren.
Dies ist der wirksamste Weg, um Effizienz und insbeson-
dere eine verursachergerechte Zuordnung der Verwer-
tungskosten sicherzustellen. Auf eine solche Kostenzu-
ordnung kommt es entscheidend an, weil nur von ihr die
notwendigen Anreize für verwertungskostensenkende
Produktinnovationen ausgehen.

945. Hinsichtlich des großen Bestandes an historischen
Elektro- und Elektronikaltgeräten besteht zwar ein Bedarf,
die Rücknahmekosten nach dem Verursacherprinzip auf
die Marktteilnehmer zu verlagern; die Innovationswirkung
individueller Systeme auf das Produktdesign muss jedoch
bei bereits verkauften Geräten versagen. Daher ist für his-
torische Elektro- und Elektronikaltgeräten eher auch eine
kollektive Finanzierungsverantwortung akzeptabel.

Der Umweltrat empfiehlt der Bundesregierung, sich in
den weiteren Verhandlungen für Klarstellungen einzuset-
zen, die gewährleisten, dass keine monopolartigen Ver-
wertungsstrukturen entstehen, sondern wettbewerbliche
Lösungen gewährleistet sind. 

Zu den Übergangsfristen

946. Die Europäische Kommission sah in ihrem Vor-
schlag eine fünfjährige Übergangsfrist vor, bis die Produ-
zentenverantwortung für neue Geräte greift. Der Umwelt-
ministerrat und das Europäische Parlament halbierten
diese Frist in der ersten Lesung. Deutschland bestand un-
ter dem Druck des Wirtschaftsministeriums und anderer
Ressorts einige Zeit auf einer eher längeren Übergangs-
zeit, folgte dann aber der Mehrheitsmeinung im Rat. Eine
längere Übergangszeit konnte im Zusammenspiel mit an-
deren Ländern allerdings für kleine und mittlere Betriebe
durchgesetzt werden (Artikel 2.4 des Gemeinsamen
Standpunktes). Auch das Europäische Parlament setzte
sich, im Widerspruch zu seiner oben beschriebenen
Grundsatzposition für eine individuelle Produzentenver-
antwortung, dafür ein, dass generell während eines Über-
gangszeitraums von maximal zehn Jahren bestehende
kollektive Systeme beibehalten werden können und den
Produzenten die Möglichkeit einer expliziten Ausweisung
der Rücknahmekosten im Produktpreis zugestanden wird
(Veränderungsvorschlag 46). 

947. In dieser Weise großzügig ausgestaltete Übergangs-
regelungen würden den Anwendungsbereich der individu-
ellen Produzentenverantwortung erheblich verengen bzw.
eine erhebliche Verzögerung beinhalten. Angesichts der Tat-
sache, dass während einer nun schon über ein Jahrzehnt dau-
ernden Debatte über die Einführung einer Produzentenver-
antwortung für die Elektro- und Elektronikbranche alle
Beteiligten die Möglichkeit hatten, sich auf eine kommende
Rücknahmepflicht in konstruktiver Weise einzustellen, war
und ist aus der Sicht des Umweltrates ein Eintreten für mög-
lichst lange Übergangsfristen nicht sachgerecht. 

Anforderungen an die Rücknahmesysteme 

948. Der Kommissionsvorschlag sah ein nicht rechtsver-
bindliches Einsammelziel von 4 kg Elektro- und Elektronik-
altgeräten pro Einwohner für das Jahr 2005 und die Ver-
pflichtung der Mitgliedstaaten vor, für die Bereitstellung
einer Rücknahmeinfrastruktur zu sorgen. Gewährleistet sein
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sollte zumindest eine kostenlose Rücknahme von Altgerä-
ten durch die Händler beim Kauf von Neugeräten. Im Übri-
gen war der Kommissionsvorschlag in Bezug auf die einzu-
richtenden Systeme nicht sehr anspruchsvoll. Gefordert
wurde lediglich eine Erreichbarkeit entsprechender Sam-
melstellen, wobei allerdings die Bevölkerungsdichte zu
berücksichtigen sei. Der Rat hat sich dem weitgehend ange-
schlossen. Das Europäische Parlament fordert hingegen ein
verbindliches Ziel von 6 kg pro Einwohner und ein generel-
les Verbot der Deponierung von nicht vorbehandeltem Elek-
troschrott. Nach vorliegenden Schätzungen (AEA Techno-
logy, 1997) entfielen Mitte der Neunzigerjahre 20 kg
Elektroschrott jährlich auf jeden EU-Bürger, davon 12 kg
aus dem Bereich privater Haushalte. Mit der Festsetzung
des von Europäischer Kommission und Rat vorgeschla-
genen Ziels würden zwei Drittel des Elektroschrotts vorerst
aus der Produzentenverantwortung entlassen. Allerdings 
zeigen Untersuchungen zum derzeitigen Einsammeln von
Elektro- und Elektronikaltgeräten, dass bereits ein 4 kg-Ziel
erhebliche Anstrengungen erfordert. In den Neunziger-
jahren wurden in verschiedenen Pilotprojekten in Europa
zwischen 1 und 10 kg je Einwohner und Jahr erreicht, in
Deutschland zwischen 1,8 und 4 kg (LOHSE et al., 1998).
Wichtig ist daher zunächst, die Anforderungen an die Qua-
lität der Sammelsysteme weiter dahin gehend zu präzisie-
ren, dass die nötigen Vorgaben für verbraucherfreundliche

Hol- oder Bringsysteme gemacht werden. Wichtige Er-
folgsfaktoren für ein ertragreiches Rücknahmesystem sind
insbesondere eine gute Öffentlichkeitsarbeit, die Erreich-
barkeit der Sammelstellen, attraktive Öffnungszeiten und
niedrige Kosten für die Verbraucher (LOHSE et al., 1998).
Da all dies nicht auf der Ebene einer Richtlinie europaweit
definiert werden kann und muss, empfiehlt der Umweltrat
die Erarbeitung von Leitfäden für den Aufbau erfolgreicher
Rücknahmesysteme auf der Basis vorbildlicher Praxiser-
fahrungen.

949. Zusätzliche Anreize zur Rückgabe insbesondere
von Kleingeräten, wie z. B. ein Pfand, wurden von den eu-
ropäischen Institutionen verworfen, sollten jedoch bei der
Umsetzung auf nationaler Ebene weiter erwogen werden.
Für ein generelles Deponierungsverbot wird der europa-
weite Vollzug schwer sicherzustellen sein. Zudem wird es
kaum zu einer hochwertigen Verwertung von Elektro- und
Elektronikaltgeräten beitragen können.

Zu den Verwertungszielen

950. Hinsichtlich der Verwertungsziele hat sich das Eu-
ropäische Parlament an früheren Referentenentwürfen der
Europäischen Kommission orientiert, die überwiegend
um zehn Prozentpunkte höhere Quoten der stofflichen
Verwertung vorsahen.

Tabel le 4.2-12

Ziele für Mehrweg und stoffliche Verwertung für
Elektro- und Elektronikaltgeräte

Geräte Mehrweg- und Recyclingziel Verwertungsziel 

(Aufzählung nach  
Kategorien) 

EP1,
1. Lesung KV2

Rat3,
Gemeinsamer 
Standpunkt 

EP1 KV2
Rat3,

Gemeinsamer 
Standpunkt 

Große Haushaltsgeräte 85 % 75 % 75 % 90 % 80 % 80 % 
Kleine Haushaltsgeräte, elektrische 
und elektronische Geräte, Spielzeug 
(Freizeit- und Sportausrüstung, 
(ausgenommen Bildschirmröhren  
aus Elektro(nik)-altgeräten (EEE)) 

60 % 50 % 

50 %
einschließlich 
Bildschirm-

röhren 

70 % 60 % 

70 %
einschließlich 
Bildschirm-

röhren 

IT- und Telekommunikationsgeräte 
(ausgenommen Bildschirmröhren) 70 % 65 % 

65 %
einschließlich 
Bildschirm-

röhren 

85 % 75 % 

75 %
einschließlich 
Bildschirm-

röhren 
Verbrauchergegenstände 70 % 50 % 65 % 85 % 60 % 75 % 
Leuchtgeräte 60 % – 50 % 70 % – 70 % 
Medizinische Geräte – 60 % – 50 % – – 70 % 
Überwachungs- und Messgeräte 60 % – 50 % 70 % – 70 % 
Automatische Verteiler 85 % – 50 % 90 % – 70 % 
Alle Bildschirmröhren aus 
Elektro(nik)altgeräten (EEE) 75 % 70 % – 80 % 75 % –

Gasentladungslampen 85 % 80 % 80 % – – –
SRU/UG2002/Tab. 4.2-12 eigene Zusammenstellung 

1 EP = Europäisches Parlament, 1. Lesung vom Mai 2001
2 KV = Vorschlag der Europäischen Kommission vom Juni 2000
3 Rat = Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom Dezember 2001
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In ihrer Stellungnahme vom Juni 2001 hat die Kommis-
sion diese ehrgeizigeren Ziele akzeptiert. Der Umweltmi-
nisterrat ist weitgehend dem ursprünglichen Kommissi-
onsvorschlag gefolgt. Wichtig erscheint hier eine
dynamische Fortschreibung der Ziele, um Anreize für ein
recyclinggerechtes Design zu schaffen. Ehrgeizigere
Ziele für die stoffliche Verwertung sind technisch durch-
aus realisierbar (EEB, 2001).

Stoffverbote

951. Der Kommissionsvorschlag zur Beschränkung der
Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen
und elektronischen Geräten (Tz. 941 f.) sieht ein mit Aus-
nahmen und Bedingungen versehenes Stoffverbot für vier
Schwermetalle und zwei bromierte Flammschutzmittel vor.
Umstritten ist in der Diskussion insbesondere, wie umfas-
send das Stoffverbot angelegt sein und wie dynamisch es
ausgeweitet werden soll. Das Europäische Parlament hat
auf einer frühzeitigen Revision der Stofflisten bestanden,
um eine zeitnahe Anpassung an neue Erkenntnisse zu ge-
währleisten. Dies hat die Europäische Kommission in ihrer
Stellungnahme zur 1. Lesung des Europäischen Parlaments
im Grundsatz unterstützt. Sie hat sich auch dem ehrgeizi-
geren Zeitplan des Europäischen Parlamentes angeschlos-
sen. Die Kommission hat sich jedoch gegen die in Erwä-
gung gezogene sofortige Erweiterung der Verbotsliste auf
alle bromierten Flammschutzmittel ausgesprochen. Dies
wird damit begründet, dass die Risikoanalyse zu anderen
als den beiden im Kommissionsvorschlag enthaltenen bro-
mierten Flammschutzmitteln, insbesondere zu Octa- und
Dekabromdiphenylether, noch nicht abgeschlossen sei.
Bisher weisen nur einzelne Studien auf gesundheitsrele-
vante Wirkungen dieser Stoffe hin (zusammenfassend de
WITT, 2000). Es hat sich aber herausgestellt, dass De-
kabromdiphenylether unter Einwirkung von Sonnenlicht
oder sonstigem UV-Licht zu toxikologisch unstreitig pro-
blematischeren niedriger bromierten Diphenylethern abge-
baut wird (SELLSTRÖM, 1998). Dabei entsteht zunächst
Octabromdiphenylether, der weiter zu Hepta- und He-
xabromdiphenylether debromiert. Ohne eine Erweiterung
der Verbotsliste um Deka- bzw. Octabromdiphenylether
bleibt daher das Stoffverbot für die geringer bromierten
Bromphenylether lückenhaft. Im Übrigen lassen sich nach
Aussagen von Industrievertretern Deka- und Octa-
bromdiphenylether grundsätzlich substituieren (EEB,
2001, S. 39 f.). Der Umweltministerrat hat ebenfalls die
Möglichkeit einer Aktualisierung und Ergänzung der Stoff-
listen nicht ausgeschlossen, ist aber insgesamt vorsichtiger
als Europäisches Parlament und Europäische Kommission.

Der Umweltrat empfiehlt der Bundesregierung vor die-
sem Hintergrund, sich unter Berücksichtigung des Substi-
tutionspotenzials für eine dynamische Fortschreibung der
Stofflisten einzusetzen.

Schlussfolgerungen

952. Der Umweltrat begrüßt die vorgeschlagenen Richt-
linien zur Produzentenverantwortung und Verwertung
von Elektroschrott und zu den Verboten bestimmter
Schadstoffe in Elektro- und Elektronikaltgeräten. Die mit
Nachbesserungsvorschlägen verbundene Unterstützung

von Umweltministerrat und Europäischem Parlament
weist auf einen breiten grundsätzlichen Konsens über die
Notwendigkeit eines solchen Instruments hin. Dies sollte
zur weiteren Anwendung dieses Ansatzes auf andere Pro-
dukte ermutigen (Tz. 839).

Von einer Produzentenverantwortung für die Entsorgung
von Altgeräten können erhebliche Anreize zur Innovation
von Produktdesign und Rücknahmelogistik ausgehen.
Diese werden aber nur bei einer wettbewerbsorientierten
Ausgestaltung der Produzentenverantwortung wirksam.
Die Bundesregierung sollte daher die Verankerung der in-
dividuellen Produzentenverantwortung für die Rück-
nahme, Verwertung und Finanzierung elektrischer und
elektronischer Geräte aktiver unterstützen.

Angesichts der Verzögerungen, die sich aus den geschei-
terten Bemühungen um eine Selbstverpflichtung in
Deutschland ergeben haben, sollte nun auf einen straffen
Zeitplan für die Verabschiedung und Umsetzung der Alt-
geräterichtlinie geachtet werden. Der Umweltrat begrüßt,
dass die Institutionen der Gemeinschaft die Übergangsfris-
ten für das Eintreten der Produzentenverantwortung auf
30 Monate verkürzt haben, betrachtet aber die von Rat
und Europäischen Parlament vorgesehenen Ausnahmere-
gelungen als zu großzügig.

Entscheidend für die ökologische Wirksamkeit der Richtli-
nie ist, dass anspruchsvolle und verbraucherfreundliche
Rücknahmesysteme entstehen, die eine möglichst hohe Er-
fassungsquote gewährleisten. Der Umweltrat empfiehlt da-
her die Entwicklung von Mindestkriterien und Leitfäden
für die Qualität der Rücknahmeinfrastrukturen. Um die An-
reize zur Rückgabe von Kleingeräten zu erhöhen, sollte
eine Pfandpflicht für Kleingeräte vorgesehen werden.

Hinsichtlich der Weiterentwicklung der Stoffverbote ist
auf einen vorsorgeorientierten Ansatz zu achten, der eine
mögliche Exposition in allen Phasen des Produktlebens-
zyklus beachtet und Substitutionsanreize gibt (s. Abs-
chn. 3.1.4.3). Die Stoffverbote sollten auf weitere bro-
mierte Flammschutzmittel erweitert werden (Octa- und
Dekabromdiphenylether).

4.2.5 Verwertung von Verpackungsabfällen

4.2.5.1 Ausgangssituation
953. Zur Verpackungsverordnung und dem darauf auf-
bauenden „Dualen System“ für die Erfassung und Verwer-
tung von Verpackungsabfällen hat der Umweltrat bereits
mehrfach ausführlich Stellung genommen (vgl. SRU,
2000, Tz. 847 ff.; SRU, 1998, Tz. 556 ff.; SRU, 1996,
Tz. 390; SRU, 1994, Tz. 505 ff.). Dabei wurde zwar der
auf dem Prinzip der Produzentenverantwortung basie-
rende Ansatz der Verpackungsverordnung im Grundsatz
begrüßt, es wurde jedoch gleichzeitig auch auf zahlreiche
Gestaltungsmängel hingewiesen, die bis heute fortbeste-
hen und sich zum Teil noch weiter verschärft haben.

954. Einer der zentralen Kritikpunkte besteht darin, dass
die Verpackungsverordnung entgegen der in § 4 Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetz festgelegten Zielhierarchie
„Vermeidung – Verwertung – Beseitigung“ einseitig nur
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auf die Verwertung von Verpackungsabfällen zielt und ein
Vermeidungsanreiz lediglich indirekt ausgelöst wird (vgl.
auch SRU, 2000, Tz. 853). So zeigen auch die jüngsten Er-
hebungen der Gesellschaft für Verpackungsmarktfor-
schung (GVM), dass der Verpackungsverbrauch in
Deutschland nach einem anfänglichen Rückgang bereits
seit 1996 wieder eine ansteigende Tendenz aufweist. Der
vorläufig ermittelte Wert für das Jahr 2000 erreicht nahezu
die gleiche Höhe wie vor Inkrafttreten der Verpackungs-
verordnung am 31. Dezember 1991 (vgl. Tabelle 4.2-13).

955. Ein weiterer zentraler Kritikpunkt an der Ver-
packungsverordnung betrifft die Vorgabe starrer Verwer-
tungsquoten, die gegenüber einer vollständigen Anla-
stung der mit der Erzeugung, Verwendung und
Entsorgung von Verpackungen verbundenen volkswirt-
schaftlichen Kosten stets nur eine zweitbeste Lösung dar-
stellen kann (ausführlich SRU, 1996, S. 166 f.). In diesem
Zusammenhang sieht der Umweltrat insbesondere bei den
Vorgaben zur Verwertung von Kunststoffverpackungen
einen dringenden Reformbedarf. Nach der gegenwärtigen
Fassung der Verpackungsverordnung müssen 60 % der in
Verkehr gebrachten Kunststoffverpackungen erfasst und
verwertet werden, wobei mindestens 36 % dem werk-
stofflichen Recycling zuzuführen sind (vgl. Anhang I.1
VerpackV). Durch die Einbeziehung kleinteiliger, häufig
verschmutzter stofflich heterogener Kunststoffver-
packungen ergibt sich hier ein unausgewogenes Kosten-
Nutzen-Verhältnis. Der Umweltrat hat deshalb bereits im
Umweltgutachten 2000 gefordert, dass sich die getrennte
Erfassung und Verwertung von Kunststoffverpackungen
zukünftig auf großvolumige, gering verschmutzte und
weitgehend sortenreine Hohlkörper und Folien beschrän-

ken sollte, während kleinteilige Kunststoffverpackungen
im Rahmen der kommunalen Müllabfuhr zusammen mit
dem Restmüll erfasst und der Abfallverbrennung mit 
Energierückgewinnung zugeführt werden sollten (vgl.
SRU, 2000, Tz. 869). Gegen diesen Vorschlag wurden
verschiedene Einwände erhoben (vgl. SCHMITT und
WOLLNY, 2000). Insbesondere wurde bemängelt, der
Vorschlag basiere auf einer fehlerhaften Kostenberech-
nung, da angenommen werde, die Kosten für die Erfas-
sung und Verwertung von Verpackungsabfällen verhielten
sich proportional zu den entsprechenden Verpackungs-
mengen. In der Tat ist aufgrund entsprechender Fixkos-
tenanteile in der kurzfristigen Betrachtung eine zum
Mengenrückgang proportionale Verminderung der Kos-
ten nicht zu erwarten, sodass sich hier nur ein einge-
schränkter Kostensenkungsspielraum ergibt. In der län-
gerfristigen Betrachtung wird dieses Argument jedoch
gegenstandslos, denn eine Ausgliederung kleinteiliger
Kunststoffverpackungen aus dem Dualen System wäre
längerfristig mit einer Kapazitätssenkung und folglich ei-
nem entsprechenden Abbau an Fixkosten verbunden.

956. Ein zweiter Einwand gegen den Vorschlag, klein-
teilige Kunststoffverpackungen aus dem Dualen System
auszugliedern, bezieht sich auf die erforderlichen
Verbrennungskapazitäten. So würden hierdurch zusätzli-
che Kapazitäten von mehr als 600 000 t pro Jahr erfor-
derlich; gleichzeitig ist bereits heute ein spürbarer Eng-
pass an thermischen Behandlungskapazitäten vom Jahr
2005 an zu erwarten (vgl. Abschn. 4.3.1.5). Dies ist je-
doch aus Sicht des Umweltrates kein Argument gegen die
langfristig sinnvolle Ausgliederung kleinteiliger Kunst-
stoffverpackungen aus dem Dualen System, sondern un-

Tabel le 4.2-13

Verpackungsverbrauch in Deutschland 1991 bis 2000 (1 000 t)

Material 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999* 2000**

Glas 4 636,6 4 426,3 4 223,3 4 126,9 3 954,3 3 811,3 3 706,0 3 643,4 3 749,3 3 619,9 
Weißblech 
insgesamt 813,3 775,1 718,3 718,8 737,3 718,5 711,5 704,8 706,5 707,6
Aluminium 
insgesamt 108,4 100,8 93,6 94,4 91,5 94,9 94,7 97,5 97,8 98,8
Kunststoffe 
insgesamt 1 655,9 1 594,3 1 506,9 1 547,2 1 569,9 1 498,9 1 515,3 1 624,9 1 651,6 1 712,7 
Papier insgesamt 5 598,2 5 403,8 5 129,6 5 223,3 5 199,8 5 175,5 5 262,4 5 490,6 5 744,3 5 945,2 
Flüssigkeitskarton 193,0 201,6 203,4 201,5 198,5 204,6 209,7 216,0 223,5 239,6
Feinblech, Stahl 409,9 366,5 322,8 339,1 305,4 296,8 302,8 302,6 306,7 337,5
Holz, Kork 2 184,0 2 106,1 1 812,5 1 853,1 1 907,8 1 828,9 1 991,9 2 142,2 2 346,4 2 539,8 
Sonstige 
Verpackungen 16,0 14,6 14,3 14,2 15,3 15,0 14,0 13,6 14,4 14,7
Gesamt 15 620,3 14 989,1 14 024,7 14 118,5 13 979,8 13 644,4 13 808,3 14 235,6 14 840,5 15 212,8 

* vorläufige Daten
** Vorausschätzung
Quelle: Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung, 2001
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958. Insbesondere die Problematik der Kunststoff-
verwertung spiegelt sich auch in der gegenwärtigen 
Diskussion auf EU-Ebene zur Novellierung der Ver-
packungsrichtlinie wider. Die bisherige Verpackungs-
richtlinie 94/62/EG vom 20. Dezember 1994 sieht für Ver-
packungsabfälle insgesamt vor, dass mindestens 50 %,
höchstens jedoch 65 % der Verwertung („recovery“) und
mindestens 25 %, höchsten jedoch 45 % dem Recycling
zuzuführen sind (dabei umfasst der Begriff „Verwertung“
sowohl die stoffliche als auch die energetische Ver-
wertung, während unter „Recycling“ nur die stoffliche
Verwertung zu verstehen ist). Hinsichtlich der einzelnen
Materialfraktionen Glas, Papier/Pappe, Metalle und Kunst-
stoffe sieht die bisherige Verpackungsrichtlinie lediglich
eine mindestens zu erreichende Recyclingquote von 15 %
vor. Die Richtlinie sah eine Nachbesserung dieser Ziele
innerhalb von sechs Jahren vor. Dem ist im Dezember
2001 die EU-Kommission nachgekommen. Der vorge-
legte Entwurf zur Teilnovelle der Verpackungsrichtlinie
sieht höhere Quoten für die Verpackungsverwertung ins-
gesamt (Verwertungsquote: Minimum 60 %, Maximum
75 %; Recyclingquote Minimum 55 %, Maximum 70 %),
eine differenziertere Definition von Recycling (werk-
stofflich, chemisch, rohstofflich) und nach Verpackungs-
materialien differenzierte Recyclingquoten vor, die ab
30. Juni 2006 gelten und in Tabelle 4.2-14 den Vorgaben
der deutschen Verpackungsverordnung gegenübergestellt
werden. Dabei zeigt sich, dass die europäischen Quoten
nach wie vor deutlich hinter den Quoten der deutschen
Verpackungsverordnung zurückbleiben. Sie bleiben auch
hinter dem nach Kosten-Nutzengesichtpunkten vertretba-
ren Quoten zurück. Dennoch ist der Ansatz aus Sicht des
Umweltrates im Grundsatz zu begrüßen, durch eine Dif-
ferenzierung und Erhöhung der in der Verpackungsricht-
linie vorgesehenen Quoten zu einer Harmonisierung der
europäischen Verpackungspolitik auf höherem ökologi-
schem Niveau zu gelangen. Problematisch ist, dass die
Mitgliedstaaten in Artikel 6.2 die Spreizung zwischen
Verwertungs- und Recyclingquoten ausweiten müssen,
d. h. die energetische Verwertung aktiv fördern müssen,
wenn dies durch nationale Umwelt- oder Kosten-Nutzen-
bilanzen nahe gelegt wird. Dies könnte im Extremfall als
Barriere gegen anspruchsvolle Recyclingquoten und För-
derung der – bislang in der EU nicht an anspruchsvolle
Anforderungen gebundenen – energetischen Verwertung,
ausgelegt werden.

959. Neben der generellen Zielsetzung der Ver-
packungsverordnung und der Problematik einer Vorgabe
starrer Verwertungsquoten betreffen zwei weitere Kritik-
punkte an der Verpackungsverordnung die Frage eines
Zwangspfandes für Einwegverpackungen und die wettbe-
werbspolitische Dimension des Dualen Systems. Da diese
beiden Kritikpunkte die Diskussion um die Verpackungs-
verordnung im Berichtszeitraum wesentlich geprägt ha-
ben, sollen sie im Folgenden näher dargestellt werden.

4.2.5.2 Zwangspfand zur Stützung der 
Mehrwegquote

960. Die Verpackungsverordnung sieht in ihrer derzeit
gültigen Fassung vom 27.August 1998 eine Mindestquote
für Mehrweggetränkeverpackungen in Höhe von 72 %

Tabel le 4.2-14

Materialspezifische Recyclingquoten nach deutscher
Verpackungsverordnung und nach dem Entwurf der
EU-Kommission zur Novelle der europäischen Ver-

packungsrichtlinie

Material 
Deutsche

Verpackungs-
verordnung 

Entwurf zur 
Novelle der euro-

päischen Ver-
packungsrichtlinie 

Glas 75 % 60 % 
Papier/Pappe 70 % 55 % 

Metalle Weißblech: 70 %
Aluminium: 60 % 50 % 

Kunststoffe 

60 % 
(min. 36 %

werkstoffliches 
Recycling) 

20 %
(nur werkstoffliches 

Recycling) 

Quelle: European Commission, 2001

terstreicht vielmehr die Notwendigkeit, bereits heute
Maßnahmen zu ergreifen, die sicherstellen, dass bis zum
Jahr 2005 entsprechende Verbrennungskapazitäten zur
Verfügung stehen (vgl. Abschn. 4.3.2.1).

Bei einer Ausgliederung kleinteiliger Kunststoffver-
packungen aus dem Dualen System stellt sich jedoch das
Problem, dass die Verbrennung in einer kommunalen Müll-
verbrennungsanlage nach gegenwärtiger deutscher Rechts-
lage trotz Abwärmenutzung nicht als Verwertung, sondern
als Beseitigung eingestuft wird, wenn sie im Rahmen der
kommunalen Hausmüllentsorgung stattfindet. Dement-
sprechend wäre nach deutschem Recht auch eine Anrech-
nung auf die vorgegebenen Verwertungsquoten nicht mög-
lich. Mit der an anderer Stelle in diesem Gutachten
vorgeschlagenen Anpassung der deutschen Rechtslage an
die Struktur des europäischen Abfallrechts (vgl. Ab-
schn. 4.1.5) würde sich dieses Problem jedoch erledigen.

957. Neuere technische Entwicklungen werden mögli-
cherweise eine Revision der bisherigen Ratsposition in 
wenigen Jahren erfordern. Nach einem Gutachten der HTP
Ingenieurgesellschaft für Aufbereitungstechnik und Um-
weltverfahrenstechnik, Aachen, und des ifeu-Instituts für
Energie- und Umweltforschung Heidelberg (HTP/ifeu,
2000) wird sich durch neue Sortiertechniken (SORTEC-
Verfahren, Tz. 1040) der verwertbare Anteil kleiner Leicht-
verpackungen erheblich steigern lassen. Nach der Studie ist
die stoffliche Verwertung kleinteiliger Kunststoffteile
selbst gegenüber der Beseitigung in Müllverbrennungsan-
lagen mit einem sehr hohen thermischen Wirkungsgrad
ökologisch vorteilhaft. Auch die Kosten-Nutzen-Bilanz
verändert sich zugunsten der stofflichen Verwertung. Der
Umweltrat empfiehlt vor diesem Hintergrund, Praxiserfah-
rungen mit den neuen Sortierverfahren abzuwarten und
ihre Verallgemeinerungsfähigkeit als Stand der Technik zu
testen. Bis dahin sollte eine Entscheidung über eine Reform
der Getrenntsammlung aufgeschoben werden.
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vor. Wird diese Mindestquote in zwei aufeinander folgen-
den Jahren unterschritten und bestätigt sich diese Ent-
wicklung im Rahmen einer Nacherhebung, so werden in
denjenigen Getränkebereichen, in denen der Mehrwegan-
teil die 1991 erreichte Quote unterschreitet, alle Einweg-
verpackungen mit einem Pflichtpfand von mindestens
50 Pfennig belegt. Dieser Automatismus greift sechs Mo-
nate, nachdem die Daten der betreffenden Nacherhebun-
gen durch die Bundesregierung im Bundesanzeiger veröf-
fentlicht wurden.

961. Wie Tabelle 4.2-15 zeigt, wurde die Mindestquote
von 72 % mit den Ergebnissen für 1997 und 1998 erstmals
in zwei aufeinander folgenden Jahren unterschritten, wo-
bei sich dieser Trend im Jahr 1999 fortsetzte. Dabei liegen
in den Getränkebereichen Wein, Bier und Mineralwasser
die jeweiligen Mehrweganteile unter den Anteilen des Be-
zugsjahres 1991. Bei fristgerechter Veröffentlichung der
Nacherhebungen im April, 2001 hätte nach dem Automa-
tismus der Verpackungsverordnung die Pfandpflicht für
diese Getränkebereiche zum Oktober 2001 gegriffen
(PASCHLAU, 2001, S. 193). Problematisch wäre hierbei
jedoch, dass eine Pfandpflicht auf Einweggetränkeverpa-
ckungen für Wein, Bier und Mineralwasser, nicht jedoch
auf sonstige Einweggetränkeverpackungen, eine inkonsis-
tente Lösung darstellen würde. Darüber hinaus lässt sich
nach den zwischenzeitlich verfügbaren Ökobilanzen eine
ökologische Überlegenheit von Mehrwegsystemen nicht
in allen Fällen belegen. Dem hieraus resultierenden Re-
formbedarf bei der Regulierung von Getränkeverpackun-
gen wollte das Bundesumweltministerium ursprünglich in
der Weise nachkommen, dass die bisher vorgesehene
Pfandpflicht durch eine Abgabe auf Einweggetränkever-
packungen ersetzt wird. Der Umweltrat bedauert, dass
sich das Bundesumweltministerium bei einem Spitzen-
treffen im Juni 2000 mit diesen Plänen nicht gegen den
Widerstand der betroffenen Wirtschaftskreise durchset-
zen konnte (vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 
14. Juni 2000 Seite 18: „Treffen zu Zwangspfand vorläu-
fig gescheitert“). Stattdessen legte das Bundesumwelt-

ministerium dann im Februar 2001 einen Entwurf zur No-
vellierung der Verpackungsverordnung vor, der folgende
Eckpunkte enthält (vgl. PASCHLAU, 2001, S. 196 ff.):

– Von einer Pfandpflicht generell ausgenommen werden
so genannte ökologisch vorteilhafte Getränkeverpackun-
gen. Dabei handelt es sich um Mehrweggetränkever-
packungen, Getränkekartonverpackungen und Geträn-
ke-Polyethylen-Schlauchbeutel-Verpackungen.

– Auf andere als die oben genannten „ökologisch vor-
teilhaften“ Getränkeverpackungen ist ein Pfand von
0,25 Euro je Verpackungseinheit zu erheben; ab einem
Füllvolumen von mehr als 1,5 Liter beträgt das Pfand
0,5 Euro je Verpackungseinheit. Diese Pfandpflicht
gilt unabhängig von der Erfüllung bestimmter Quoten
und für alle Getränkearten mit Ausnahme von Wein,
Schaumwein und Spirituosen.

Dieser Entwurf wurde jedoch am 13. Juli 2001 im Bun-
desrat abgelehnt. Stattdessen schloss sich der Bundesrat
mehrheitlich einem Entschließungsantrag der Länder
Rheinland-Pfalz, Bayern und Hessen an, nach dem sich
die Wirtschaft vertraglich auf bestimmte Mindestabfüll-
mengen in ökologisch vorteilhaften Getränkeverpackun-
gen verpflichten soll. Erst für den Fall, dass diese Mindes-
tabfüllmengen in zwei aufeinander folgenden Jahren nicht
erreicht werden, sieht der Entschließungsantrag die Ein-
führung einer Pfandpflicht vor.

Da die Bundesregierung diesem Entschließungsantrag
nicht gefolgt ist, gilt zurzeit die alte Rechtslage nach der
bestehenden Verpackungsverordnung fort, sodass sechs
Monate nach Veröffentlichung der Nacherhebungen auto-
matisch die ursprünglich vorgesehene Pfandpflicht auf 
Einweggetränkeverpackungen für Wein, Bier und Mine-
ralwasser greifen würde. Jedoch hat das Oberverwal-
tungsgericht Berlin im September 2001 der Bundesregie-
rung bis zur abschließenden Entscheidung in einem
anhängigen Rechtsschutzverfahren untersagt, die Daten

Tabel le 4.2-15

Mehrweganteile für Getränke (ohne Milch) bundesweit 
(1991 bis 1998)

Getränkebereich 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* 1999*

Mineralwasser  91,33 90,25 90,89 89,53 89,03 88,68 88,31 87,44 84,94

Getränke ohne CO2 34,56 38,98 39,57 38,76 38,24 37,93 36,80 35,66 34,84

Erfrischungsgetränke mit CO2 73,72 76,54 76,67 76,66 75,31 77,50 77,76 77,02 74,81

Bier 82,16 82,37 82,25 81,03 79,07 79,02 77,88 76,14 74,90

Wein 28,63 26,37 28,90 28,54 30,42 28,66 28,10 26,20 26,75

Alle Getränke (ohne Milch) 71,69 73,54 73,55 72,87 72,27 72,21 71,33 70,13 68,68

* Nacherhebungen für 1998 und 1999 noch nicht veröffentlicht.
Quellen: Daten für 1991 bis 1998 nach Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung, 2000; Daten für 1999 nach Bundesumweltministerium, 2001
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der Nacherhebungen zu veröffentlichen, sodass der Auto-
matismus zur Einführung eines Zwangspfandes nach der
bestehenden Verpackungsverordnung vorläufig ausge-
setzt ist (vgl., Frankfurter Allgemeine 11. September
2001: „Zwangspfand kommt wie geplant“).

962. Der Umweltrat hat bereits im Umweltgutachten
2000 ausführlich dargelegt, dass ein Zwangspfand auf be-
stimmte Verpackungstypen mit zahlreichen Problemen
hinsichtlich ökologischer Effektivität und ökonomischer
Effizienz verbunden ist (vgl. SRU 2000, Tz. 870 ff.). Ob-
gleich die im Entwurf des Bundesumweltministerium zur
Novelle der Verpackungsverordnung eingeführte Diffe-
renzierung zwischen ökologisch vorteilhaften und ökolo-
gisch nicht vorteilhaften Verpackungen einen Fortschritt
gegenüber der bisherigen Pauschalbetrachtung Ein-
weg/Mehrweg darstellt, gelten die grundsätzlichen Be-
denken gegen ein Zwangspfand auch in diesem Fall. So
ist insbesondere zu befürchten, dass durch eine Zwangs-
bepfandung der gegenwärtige Mehrweganteil noch weiter
zurückgehen würde (z. B. BAUM et al., 2000, S. 75 ff.).
Da nämlich die Kosten, die dem Handel durch die Ein-
führung der erforderlichen Rücknahmeautomaten entste-
hen, durch nicht eingelöste Pfandgelder gedeckt werden
müssen, entsteht unter Amortisationsgesichtspunkten ein
Anreiz zur Ausdehnung des Einwegabsatzes. Hinzu
kommt, dass viele Einzelhandelsgeschäfte aus Platzgrün-
den nicht in der Lage sein werden, zwei separate Rück-
nahmesysteme für Ein- und Mehrweg vorzuhalten. Da
sich einwegverpackte Getränke auch bei Zwangsbe-
pfandung und Rücknahme der Verpackungen aufgrund 
ihres geringeren Flächenbedarfs häufig durch bessere
Rentabilitätskennziffern als mehrwegverpackte Getränke
auszeichnen, entsteht ein zusätzlicher Anreiz zur Auslis-
tung von Mehrweg. Hinzu kommt, dass bei Zwangsbe-
pfandung der Unterschied zwischen Ein- und Mehrweg in
den Augen der Verbraucher zunehmend verwischt wird,
sodass unerwünschte Substitutionseffekte hin zu „ökolo-
gisch unvorteilhaften“ Verpackungen nicht ausgeschlos-
sen werden können. Lediglich im Hinblick auf eine 
Reduzierung der „wilden Entsorgung“ von Verpackungs-
abfällen sind positive ökologische Effekte eines Zwangs-
pfandes zu erwarten.

Ein Zwangspfand wäre nicht nur von zweifelhafter öko-
logischer Effektivität, sondern auch ökonomisch ineffizi-
ent (vgl. BAUM et al., 2000, S. 120 f.). Denn bei Zwangs-
bepfandung würden die betreffenden Verpackungen aus
dem Dualen System herausgenommen und direkt beim
Einzelhandel erfasst. Durch einen solchen Systemwech-
sel würde ein Teil der Kapazitäten der Duales System
Deutschland (DSD) AG schlagartig entwertet. Gleichzei-
tig müssten entsprechend kostspielige Rücknahmevor-
kehrungen auf der Ebene des Handels getroffen werden.
Darüber hinaus würde der parallele Betrieb zweier Rück-
nahmesysteme (Erfassung von Getränkeverpackungen
durch den Einzelhandel – Erfassung sonstiger Verpackun-
gen durch die DSD AG) nicht nur der Ausnutzung von
Größen- und Verbundvorteilen entgegen stehen, sondern
es wäre auch generell davon auszugehen, dass die Rück-
nahme gebrauchter Getränkeverpackungen durch den

Handel nur unter wesentlich höheren Kosten als durch die
DSD AG zu bewerkstelligen wäre. Aufgrund dieser Vor-
behalte erneuert der Umweltrat seine Forderung, auf die
Vorgabe von Quoten für Mehrwegverpackungen bzw.
„ökologisch vorteilhafte“ Verpackungen ebenso zu ver-
zichten wie auf den Versuch, solche Quoten mittels eines
Zwangspfandes umzusetzen. Die langfristig überlegene
und auch durch das Bundesumweltministerium präfe-
rierte, aber letztlich nicht durchgesetzte Lösung (Tz. 961)
besteht darin, die mit den jeweiligen Verpackungssyste-
men verbundenen externen Kosten durch eine entspre-
chend differenzierte Verpackungsabgabe unmittelbar den
Verursachern anzulasten (vgl. SRU, 2000, Tz. 881). Be-
dauerlich ist auch, dass die Europäische Kommission es
bei der Teilnovellierung der Verpackungsrichtlinie ver-
säumt hat, eine Verpackungsabgabe vorzuschlagen. 

4.2.5.3 Wettbewerbspolitische Problematik
des Dualen Systems

963. Ein weiterer Kritikpunkt am Dualen System, der
die Diskussion im Berichtszeitraum maßgeblich prägte,
betrifft die wettbewerbspolitische Problematik. Obwohl
die Verpackungsverordnung im Prinzip einen Wettbewerb
zwischen verschiedenen Systembetreibern ermöglicht,
bestehen gravierende Marktzutrittsschranken, die bislang
der DSD AG eine Monopolstellung garantieren (EWERS
et al., 2001, S. 32 f.). So ist die Zulassung eines System-
betreibers nach § 6 Abs. 3 VerpackV nur dann möglich,
wenn er ein flächendeckendes haushaltsnahes Erfas-
sungssystem in mindestens einem Bundesland vorhält.
Kleine und mittelständische Anbieter werden hiermit von
vornherein ausgeschlossen, und auch für größere Anbie-
ter, die über die entsprechende Kapitalkraft verfügen, ist
ein „kleiner Anfang“ mit anschließendem Wachstum, wie
auf „normalen“ Märkten möglich, nicht realisierbar.
Hinzu kommt ein erhebliches Investitionsrisiko, denn
selbst bei Erfüllung der formalen Zulassungskriterien be-
steht aufgrund vielfach unbestimmter Rechtsbegriffe in
§ 6 Abs. 3 VerpackV ein behördlicher Auslegungsspiel-
raum, sodass trotz getätigter Investitionen eine Ableh-
nung des Zulassungsantrags nicht ausgeschlossen ist.

Eine zusätzliche Marktzutrittsschranke ergibt sich, da die
DSD AG darauf besteht, dass das Symbol „Grüner Punkt“
nur auf solchen Verpackungen verwendet werden darf, für
die Lizenzgebühren an die DSD AG abgeführt werden.
Dies hat zur Folge, dass die Verwender von Verpackungs-
materialien nicht in der Lage sind, verschiedene Entsor-
ger zu beauftragen, denn in diesem Fall wären getrennte
Verpackungs-, Distributions- und Vermarktungslinien für
Verpackungen mit und ohne den „Grünen Punkt“ erfor-
derlich (s. auch Kasten). Zwar hat die Europäische Kom-
mission in einer im April 2001 erlassenen Entscheidung
die Vorgehensweise der DSD AG als Missbrauch einer
marktbeherrschenden Stellung eingestuft, jedoch hält das
Unternehmen an seiner Position fest und hat gegen die
Entscheidung der EU-Kommission um Rechtsschutz er-
sucht. Eine einstweilige Anordnung hat der Europäische
Gerichtshof bereits mit Beschluss vom 15. November
2001 zurückgewiesen (T-151/01R). 
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zu erfüllen, wobei keine Unterscheidung zwischen
Verkaufsverpackungen, Umverpackungen und Transport-
verpackungen getroffen wird. Seit dem 1. Januar 2001 gilt
in Großbritannien eine Verwertungsquote für Ver-
packungsabfälle insgesamt in Höhe von 52 %. Diese Ge-
samtquote kann sowohl durch stoffliche als auch durch
energetische Verwertung erfüllt werden. Allerdings gilt
für jede einzelne Materialfraktion, dass jeweils eine Min-
destquote der stofflichen Verwertung von 16 % erreicht
werden muss (BASTIANS, 2001, S. 112). In ihren Ziel-
setzungen bleibt die britische damit deutlich hinter der
deutschen Regulierung zurück. Unabhängig hiervon ließe
sich das institutionelle Design des britischen Zertifikatsys-
tems jedoch auch in Deutschland anwenden, um die quan-
titativen Zielvorgaben der deutschen Verpackungs-
verordnung zu erfüllen (vgl. EWERS et al., 2001,
S. 88 ff.).

966. In der britischen Verpackungsregulierung werden
alle Firmen der so genannten Verpackungskette (Hersteller
von Verpackungsrohmaterial, Verpackungshersteller, Ver-
packer und Abfüller sowie Groß- und Einzelhändler) antei-
lig mit einer entsprechenden Verwertungspflicht belastet
(vgl. Tabelle 4.2-16). Ausgenommen sind lediglich Firmen,
die einen jährlichen Umsatz von weniger als zwei Milli-
onen Pfund aufweisen und weniger als fünfzig Tonnen Ver-
packungsmaterial pro Jahr herstellen oder verwenden.

Zeichennutzungsrecht und Wettbewerb

Die mit dem Zeichennutzungsrecht für den „Grünen
Punkt“ verbundene Wettbewerbsproblematik lässt sich
am Beispiel einer großen deutschen Drogeriekette ver-
deutlichen, die beabsichtigt, aus dem Dualen System
auszuscheren, die Verpackungen der vertriebenen Pro-
dukte in der Verkaufsstelle selbst zurückzunehmen und
sie einer anderweitigen Verwertung zuzuführen (vgl.
auch Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 6. September
2001: „dm Drogeriemarkt legt sich mit dem Dualen Sys-
tem an.“). Da die DSD AG eine Kennzeichnung der Ver-
packungen mit dem „Grünen Punkt“ in diesem Fall
nicht gestattet, müssten die Hersteller von Mar-
kenartikeln, die ihre Produkte sowohl über die betref-
fende Drogeriekette als auch über andere – weiterhin am
Dualen System beteiligte – Verkaufstätten absetzen, je
nach Vertriebskanal unterschiedlich kennzeichnen. Dies
scheitert jedoch an organisatorischen Problemen, sodass
die betreffende Drogeriekette bisher nur die unter eige-
nem Label vertriebenen Produkte (Eigenmarken) aus
dem Dualen System herausnehmen konnte.

964. Der Umweltrat ist davon überzeugt, dass durch ei-
nen Wettbewerb zwischen verschiedenen Systembetrei-
bern noch erhebliche Kostensenkungspotenziale aufge-
deckt und technische bzw. organisatorische Innovationen
angestoßen werden können. Solche Verfahren können
sich jedoch nur dann durchsetzen, wenn die bestehenden
Marktzutrittsschranken für konkurrierende Systembetrei-
ber abgebaut werden und der Markt für den Wettbewerb
geöffnet wird.

Verschiedene Szenarien einer Marktöffnung für konkur-
rierende Systembetreiber wurden in einem Gutachten der
TU Berlin untersucht (EWERS et al., 2001). Dabei kom-
men die Gutachter zu dem Ergebnis, dass ein Zertifikat-
modell nach britischem Vorbild (Tz. 965 ff.) die größten
Effizienzpotenziale aufweist, jedoch aufgrund bisher un-
geklärter Kontroll- und Nachweisprobleme vor allem als
„längerfristige Option“ infrage komme (EWERS et al.,
2001, S. 92). Für die Übergangszeit bis zur Einführung ei-
nes solchen Zertifikatmodells empfehlen die Gutachter
eine differenzierte Vorgehensweise (EWERS et al., 2001,
S. 106 ff.): In Klein- und Mittelstädten soll die Entsorgung
von Verpackungsabfällen im Zuge eines Ausschreibungs-
wettbewerbs mit jeweils fünfjähriger Laufzeit vergeben
werden („Wettbewerb um den Markt“), während in Groß-
städten ab 250 000 Einwohnern eine direkte Konkurrenz
um die Entsorgung einzelner Grundstücke stattfinden soll
(„Wettbewerb im Markt“).

4.2.5.4 Ausländische Erfahrungen: Das 
britische Zertifikatsystem

965. Anders als die deutsche Verpackungsverordnung,
die wesentlich anspruchsvollere Verwertungsquoten als
die europäische Verpackungsrichtlinie verfolgt, ist das
britische Lizenzsystem darauf ausgelegt, lediglich die
Mindestquoten der europäischen Verpackungsrichtlinie

Tabel le 4.2-16

Aufteilung der Verwertungspflicht auf die Stufen 
der Verpackungskette in Großbritannien

Stufe der Verpackungskette Anteil an der 
Verwertungspflicht 

Hersteller von 
Verpackungsrohmaterial 6 % 

Verpackungshersteller 11 % 

Verpacker und Abfüller 36 % 

Verkäufer und Großhändler 47 % 

Quelle: BASTIANS, 2001, S. 113

Durch das Prinzip der Produzentenverantwortung sollen
alle am Lebenszyklus einer Verpackung beteiligten Un-
ternehmen zum gemeinsamen Ziel der Verpackungsver-
wertung beitragen. Dabei kann es auch zu einer Kumula-
tion der jeweiligen Verpflichtungen kommen. Ist ein
Unternehmen z. B. als Verpackungshersteller und zu-
gleich auch als Abfüller tätig, so werden die in Ta-
belle 4.2-16 dargestellten Anteile addiert, und es ergibt
sich eine Gesamtverpflichtung von 47 %. Ein Importeur,
der ein verpacktes ausländisches Produkt in Großbritan-
nien vertreibt, unterliegt stets einer hundertprozentigen
Verpflichtung, da ihm alle vorangegangenen Produk-
tionsstufen zugerechnet werden.
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lein schon daraus, dass die britische Regulierung keine
Rücknahmepflicht kennt und die Verpackungsabfälle des-
halb nicht bei den verwertungspflichtigen Unternehmen
anfallen. In der Regel wird zur Erfüllung der Verwer-
tungspflicht eine Kommunalbehörde oder ein privates
Verwertungsunternehmen beauftragt, das Verpackungs-
abfälle sammelt, sortiert und verwertet. Im Gegensatz zu
Deutschland sind in Großbritannien also unmittelbare
Vertragsbeziehungen zwischen den verpflichteten Unter-
nehmen und den Anbietern von Verwertungsleistungen
möglich. Somit bleibt einem britischen Unternehmen die
Wahl des kostengünstigsten Anbieters von Verwertungs-
leistungen, während ein deutsches Unternehmen auf-
grund der Zwischenschaltung des faktischen Monopols
der DSD AG keinerlei Einfluss auf Preise und Konditio-
nen hat.

Eine zusätzliche Alternative neben der Eigenverwertung
oder der Beauftragung Dritter besteht in der Möglichkeit,
die Verwertungspflichten durch Ankauf fremder Verwer-
tungsleistungen in Form so genannter Package Recovery
Notes (im Folgenden: Verwertungszertifikate) zu erfüllen
(Tz. 969).

Neben der individuellen Erfüllung der Verwertungspflich-
ten durch die drei oben genannten Alternativen (Eigen-
verwertung, Beauftragung Dritter, Erwerb von Verwer-
tungszertifikaten) haben die Unternehmen auch die
Möglichkeit, sich einem kollektiven System, einem so ge-
nannten Compliance Scheme, anzuschließen. Dabei handelt
es sich um staatlich autorisierte Organisationen, die die Er-
füllung der Verwertungspflichten übernehmen. Ein Beitritt
zu einem Compliance Scheme verringert nicht nur den büro-
kratischen Aufwand für die betroffenen Unternehmen, son-
dern führt in der Regel auch zu Kostenvorteilen, denn Com-
pliance Schemes verfügen über bessere Marktkenntnisse als
Einzelunternehmen und können durch Bündelung der
Nachfrage nach Verwertungsleistungen günstigere Kondi-
tionen realisieren. Ende 1999 waren 13 miteinander kon-
kurrierende Compliance Schemes registriert (EWERS et al.,
2001, S. 43).

969. Verwertungszertifikate dienen im britischen System
dem Nachweis von erbrachten Verwertungsleistungen. Sie
geben an, wie viele Tonnen welchen Verpackungsmaterials
auf welche Weise verwertet wurden. Zur Ausstellung von
Verwertungszertifikaten berechtigte Verwertungsunterneh-
men beteiligen sich freiwillig an einem Akkreditierungs-
und Monitoringverfahren durch die Environment Agency,
um den wahrheitsgemäßen Inhalt der Verwertungszer-
tifikate zu gewährleisten. Die akkreditierten Verwertungs-
unternehmen sind der Environment Agency zu einer vier-
teljährlichen Berichterstattung über Art und Umfang ihrer
Verwertungstätigkeiten verpflichtet. Bei Unregelmäßig-
keiten kann die Akkreditierung zu jeder Zeit entzogen 
werden.

Verwertungszertifikate sind ein Jahr gültig und an der so
genannten Environment Exchange, einer 1998 gegründe-
ten elektronischen Börse, frei handelbar. Da die Ver-
wertungsleistungen aufgrund der spezifischen Anforde-
rungen an die akkreditierten Verwertungsunternehmen
standardisiert sind, können verpflichtete Unternehmen

967. Die Berechnung der von einem Unternehmen indi-
viduell zu erfüllenden Verwertungspflicht orientiert sich
an den national vorgegebenen Verwertungsquoten, an der
Stellung des Unternehmens in der Verpackungskette und
an der Menge an Verpackungsmaterial, die das Unterneh-
men im betreffenden Jahr produziert bzw. verwendet hat
(vgl. auch Kasten zu einem Beispiel). Dabei ist zu unter-
scheiden zwischen einer materialunabhängigen und einer
materialspezifischen Verwertungspflicht (BASTIANS,
2001, S. 113 f.):

– Zur Ermittlung der materialunabhängigen Verwer-
tungspflicht wird zunächst die Gesamtmenge an Ver-
packungsmaterial, die das Unternehmen produziert
bzw. verwendet hat, gewichtet mit der nationalen Ver-
wertungsquote von 52 %. Das Ergebnis wird dann
wiederum gewichtet mit der prozentualen Verpflich-
tung gemäß der Stellung des Unternehmens in der Ver-
packungskette (vgl. Tabelle 4.2-16). Das Endergebnis
gibt an, welche Menge an Verpackungsabfällen das
Unternehmen zu verwerten hat. Diese Verwertungs-
pflicht ist materialunabhängig, es müssen also nicht
die gleichen wie die verwendeten Materialien verwer-
tet werden. Auch kann die Verwertung sowohl stoff-
lich als auch energetisch erfolgen, denn die nationale
Verwertungsquote von 52 % lässt beide Optionen zu.

– Zur Ermittlung der materialspezifischen Verwertungs-
pflicht wird zunächst die Menge des jeweiligen Ver-
packungsmaterials, die das Unternehmen produziert
bzw. verwendet hat, gewichtet mit der nationalen Ver-
wertungsquote von 16 %. Ebenso wie bei der Ermitt-
lung der materialunabhängigen Verwertungspflicht
wird das Ergebnis dann wiederum gewichtet mit der
prozentualen Verpflichtung gemäß der Stellung in der
Verpackungskette (vgl. Tabelle 4.2-16). Das Ender-
gebnis gibt an, welche Menge des betreffenden Ver-
packungsmaterials einer stofflichen Verwertung zuzu-
führen ist. Eine thermische Verwertung ist in diesem
Fall ausgeschlossen.

Beispiel für die Berechnung der Verwertungspflicht
im britischen Zertifikatsystem

Angenommen sei ein Abfüller, der im Jahr 100 000 t
Verpackungen verwendet. Davon entfallen 70 000 t auf
Papier/Pappe und 30 000 t auf Kunststoff. Die material-
unabhängige Verwertungspflicht ergibt sich dann aus
100 000 t x 0,52 x 0,36 = 18 720 t. Die materialspezifi-
sche Verwertungspflicht beträgt 70 000 t x 0,16 x 0,36 =
4 032 t für Papier bzw. Pappe und 30 000 t x 0,16 xx 0,36
= 1 728 t für Kunststoffe. Insgesamt ist der betrachtete
Abfüller also verpflichtet, 18 720 t Verpackungsmaterial
einer stofflichen oder thermischen Verwertung zuzu-
führen. Darunter müssen sich jedoch mindestens 4 032 t
Papier bzw. Pappe und 1 728 t Kunststoff befinden, die
stofflich verwertet werden.

968. Die Unternehmen können ihre Verwertungspflich-
ten auf verschiedenen Wegen erfüllen. Dabei ist eine Ver-
wertung durch die verpflichteten Unternehmen selbst 
(Eigenverwertung) der Ausnahmefall. Dies ergibt sich al-
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bzw. Compliance Schemes das Angebot an Verwertungs-
leistungen alleine mithilfe der Zertifikatpreise bewerten
und vergleichen, wodurch Wettbewerb und Effizienz ge-
fördert werden. Zugleich spiegelt die Entwicklung der
Zertifikatpreise eventuelle Unter- bzw. Überkapazitäten
bei den Verwertungsunternehmen wider und löst entspre-
chende Anpassungsprozesse aus.

970. Das britische Zertifikatsystem belegt nach Ein-
schätzung des Umweltrates, dass die Erfüllung national
vorgegebener Verwertungsquoten für Verpackungsabfälle
nicht zwangsläufig die Errichtung einer monopolistischen
Struktur erfordert, sondern bei sachgerechtem institutio-
nellen Design auch in einem von Wettbewerb geprägten
Umfeld möglich ist (vgl. auch EWERS et al., 2001, S. 43).
Neben der starken Wettbewerbsorientierung besteht ein
weiterer Vorteil des britischen Systems in der weitge-
henden Austauschbarkeit von Verwertungsleistungen
zwischen den verschiedenen Materialfraktionen und Ver-
packungstypen, die zu einer insgesamt kostenminimalen
Realisierung der angestrebten Verwertungsquoten führen.
Deutliche Kosteneinsparungen resultieren insbesondere
daraus, dass die britische Regulierung keine Unterschei-
dung zwischen Verkaufs-, Transport- und Umverpackun-
gen trifft, sodass sich die Verwertung auf die weitgehend
sortenreine und homogene Fraktion der Transportverpa-
ckungen konzentrieren kann (vgl. BASTIANS, 2001,
S. 159 ff.).

Kritisch anzumerken ist gegenüber dem britischen An-
satz, dass die Quotenerfüllung in Großbritannien derzeit
insbesondere aufgrund unzureichender Systeme zur ge-
trennten Erfassung von Verpackungsabfällen nicht ge-
währleistet erscheint. Vor dem Hintergrund erfolgreich ar-
beitender Erfassungssysteme in Deutschland wäre dies
jedoch kein grundsätzliches Argument gegen die Über-
nahme eines Zertifikatsystems nach britischem Vorbild.
Schwerer wiegt, dass aus Großbritannien auch verschie-
dentlich Vollzugs-, Monitoring- und Trittbrettfahrerpro-
bleme berichtet werden (ENDS Report No. 317, Juni
2001, S. 16 ff. ). Vor der möglichen Einführung eines sol-
chen Systems in Deutschland wären deshalb noch zahl-
reiche Gestaltungsfragen zu lösen.

4.2.5.5 Zusammenfassung und Empfehlungen
971. Im Zusammenhang mit der Verpackungsverord-
nung besteht nach wie vor dringender Reformbedarf. Ins-
besondere im Bereich der Kunststoffverwertung erscheint
eine Verbesserung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses er-
forderlich. Der Umweltrat erneuert deshalb seine Forde-
rung (SRU, 2000, Tz. 869), die getrennte Erfassung und
Verwertung von Kunststoffverpackungen auf großvolu-
mige, gering verschmutzte und weitgehend sortenreine
Hohlkörper und Folien zu beschränken. Demgegenüber
sollten kleinteilige Kunststoffverpackungen zukünftig im
Rahmen der kommunalen Restmüllentsorgung erfasst
und der Abfallverbrennung mit Energierückgewinnung
zugeführt werden.

Die Entwicklung neuer Sortiertechniken kann möglicher-
weise in den nächsten Jahren das Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis der stofflichen Verwertung von kleinteiligen

Kunststoffverpackungen erheblich verbessern. Der Um-
weltrat empfiehlt vor diesem Hintergrund, Praxiserfah-
rungen mit den neuen Sortierverfahren abzuwarten und
ihre Verallgemeinerungsfähigkeit als Stand der Technik
zu testen. Bis dahin sollte eine Entscheidung über eine Re-
form der Getrenntsammlung aufgeschoben werden.

972. Umweltpolitischer Handlungsbedarf besteht auch
im Bereich der Getränkeverpackungen. Nach den Erhe-
bungen der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung
hat der Mehrweganteil im Jahr 1999 mit nur noch knapp
68,7 % einen neuen Tiefststand erreicht. Dennoch rät der
Umweltrat davon ab, ein Zwangspfand auf Einwegver-
packungen zu erheben, denn diese Vorgehensweise wäre
nicht nur von zweifelhafter ökologischer Effektivität,
sondern auch mit erheblichen, nicht zu rechtfertigenden
Zusatzkosten verbunden. Dies gilt auch für den im Juli
2001 in den Bundestag eingebrachten Entwurf zu einer
Novelle der Verpackungsverordnung, der eine modifi-
zierte Pfandregelung vorsieht. Der gegenüber Zwangs-
pfand und Mehrwegquoten überlegene Weg besteht darin,
durch Erhebung einer entsprechend differenzierten Ab-
gabe die mit den verschiedenen Getränkeverpackungs-
systemen verbundenen Umweltkosten direkt den jeweili-
gen Verursachern anzulasten.

973. Auch für den Verpackungsbereich generell hält der
Umweltrat die Vorgabe von starren Verwertungsquoten
gegenüber einer vollständigen Anlastung der mit der Er-
zeugung, Verwendung und Entsorgung von Verpackun-
gen verbundenen volkswirtschaftlichen Kosten nur für
eine zweitbeste Lösung. In diesem Zusammenhang be-
grüßt der Umweltrat, dass die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen ebenso wie Teile der SPD im Juli 2001 einen neu-
erlichen – wenn auch bisher erfolglosen Vorstoß – unter-
nahmen, die bisherige Quotenregelung der Verpackungs-
verordnung durch eine Verpackungsabgabe zu ersetzen
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31. Juli 2001).

Sofern der Verordnungsgeber an der derzeitigen Quoten-
lösung der Verpackungsverordnung festhält, sollte aus
Sicht des Umweltrates zumindest dafür Sorge getragen
werden, dass die Erfüllung der Quoten in einem wettbe-
werblich geprägten Umfeld erfolgt. So ermöglicht die
Verpackungsverordnung zwar prinzipiell einen Wettbe-
werb in der Entsorgung und Verwertung von Ver-
packungsabfällen, faktisch kommt jedoch der Duales 
System Deutschland AG aufgrund verschiedener Markt-
zutrittsschranken bisher eine Monopolstellung zu. Nach
Einschätzung des Umweltrates könnten durch einen Wett-
bewerb zwischen verschiedenen Systembetreibern noch
erhebliche Kostensenkungspotenziale aufgedeckt und
technische bzw. organisatorische Innovationen ange-
stoßen werden. Erste Forschungsergebnisse deuten darauf
hin, dass verschiedene Möglichkeiten zur Einführung
wettbewerblicher Strukturen in der Entsorgung und Ver-
wertung von Verpackungsabfällen bestehen, wobei ein
Lizenzsystem nach britischem Vorbild in der längerfristi-
gen Perspektive die größten Effizienzpotenziale ver-
spricht. Vor der möglichen Einführung eines solchen Sys-
tems wären jedoch im Einzelnen noch zahlreiche
Gestaltungsfragen zu lösen.
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4.2.6 Verwertung von Altholz

4.2.6.1 Regelungsbedarf
974. Zurzeit fallen in Deutschland jährlich zwischen 
7,5 und 8,5 Mio. Mg Altholz an. Davon werden ca.
1,2 Mio. Mg stofflich und 1,6 Mio. Mg energetisch ver-
wertet. Die gewöhnliche Art der stofflichen Verwertung
von Altholz ist seine Aufbereitung zu Holzhackschnitzeln
und Holzspänen für die Herstellung von Holzwerkstoffen.
Weitere Verwertungsverfahren wie die Holzpyrolyse oder
die Holzvergasung haben bisher keine wesentliche Be-
deutung erlangt. Bei der energetischen Verwertung wird
Altholz in industriellen Feuerungsanlagen als Brennstoff
eingesetzt. In den Export gehen 0,8 Mio. Mg pro Jahr;
3,5 Mio. Mg pro Jahr werden durch Ablagerung oder Ver-
brennung einer Beseitigung zugeführt. Für den Rest von
immerhin 0,4 bis 1,4 Mio. Mg Altholz pro Jahr ist der Ver-
bleib unbekannt (MARUTZKY, 2001).

975. Altholz weist häufig Schadstoffbelastungen auf.
Von der Schadstoffbelastung sollte die Entscheidung ab-
hängen, ob es zu verwerten oder zu beseitigen ist und wel-
che Verwertungsvarianten gegebenenfalls in Betracht
kommen. Bisher existieren jedoch weder in Deutschland
noch in der EU spezifische rechtliche Vorgaben, die die
Entsorgung von Altholz verbindlich regeln. Bemühungen,
die umweltgerechte Entsorgung von Altholz sicherzustel-
len, sind seit geraumer Zeit im Gange. Das im Jahr 1997
vorgestellte LAGA-Papier „Anforderungen an die Ent-
sorgung von Holzabfällen“ kam allerdings über das Ent-
wurfsstadium nicht hinaus. Neben einigen länderspezifi-
schen Leitfäden (s. z. B. Ministerium für Umwelt und
Forsten Rheinland-Pfalz, 1998) existiert seit einigen 
Jahren das privatverbandliche RAL-Gütezeichen 428
„Recyclingprodukte aus Gebrauchtholz“. Mit der Festle-
gung maximaler Schadstoffbelastungen für Verwer-
tungsprodukte aus Gebrauchtholz gibt dieses Zeichen
Kriterien für die Eignung von Gebrauchthölzern zur Ver-
wertung an (MARUTZKY, 2001). Für den Bereich der
energetischen Verwertung liegen weitere Regelungen
bzw. Regelwerke vor, so beispielsweise die Vorgabe von
Grenzwerten für Spurenstoffe in Holzpresslingen (Pellets
und Briketts) durch die DIN 51 731. Mit Regelungen die-
ser Art lässt sich allerdings schon mangels Verbindlichkeit
eine umweltverträgliche Entsorgung von Altholz nicht
sicherstellen. Gegenwärtig ist daher insbesondere nicht
auszuschließen, dass von der Schadstoffbelastung her un-
geeignetes Altholz stofflich verwertet wird. Mit der
geplanten Verordnung über die Entsorgung von Altholz
soll sich dies ändern.

4.2.6.2 Entwurf der Verordnung über die 
Entsorgung von Altholz – 
Wesentliche Inhalte 

976. Der vorliegende Entwurf für eine Verordnung über
die Entsorgung von Altholz vom 3. September 2001
(BMU, 2001) umfasst den Entwurf einer Verordnung 
über Anforderungen an die Verwertung und Beseitigung
von Altholz (Altholzverordnung – AltholzV; Abs-
chn. 4.2.6.2.1) sowie ergänzende Änderungen der
Chemikalienverbotsverordnung und der Gefahrstoffver-
ordnung (Abschn. 4.2.6.2.2). 

4.2.6.2.1 Altholzverordnung
977. Mit der geplanten Altholzverordnung sollen erst-
mals verbindlich spezifische Anforderungen an die Ver-
wertung von Altholz gestellt werden. Unter Altholz wird
dabei als Abfall angefallenes Industrierestholz und Ge-
brauchtholz verstanden (s. i. E. § 2 Nr. 1-3 AltholzV-E).
Zur Beseitigung von Altholz enthält der Entwurf der
Altholzverordnung nur die Vorgabe, dass nicht verwerte-
tes Altholz zum Zweck der Beseitigung thermisch zu 
behandeln ist (§ 9 AltholzV-E). Für Altholz wird damit 
– voraussichtlich – die unvorbehandelte Ablagerung
schon vor dem durch die Abfallablagerungsverordnung
gesetzten Zeitpunkt enden (Tz. 788). 

978. Die Verwertungsmöglichkeiten sollen künftig in
präzisierter Weise von der Schadstoffbelastung des Alt-
holzes abhängig sein. Zur diesbezüglichen Einstufung des
Altholzes führt der Entwurf vier nach Belastung abge-
stufte Kategorien ein: nicht-behandelt (A I), behandelt
(A II), belastet (A III) und besonders belastet (A IV). 
Einen Sonderfall bildet das so genannte PCB-Altholz, das
nach den Vorschriften der PCB/PCT-Abfallverordnung zu
entsorgen ist. Dies betrifft insbesondere Dämm- und
Schallschutzplatten, die mit Mitteln behandelt wurden,
welche polychlorierte Biphenyle enthalten. Auf der Grund-
lage der dargestellten Kategorisierung (s. i. E. § 2 Nr. 4
und 5) wird die Zulässigkeit von Verwertungsmaßnahmen
beschränkt; in den verschiedenen Verwertungsverfahren
dürfen jeweils nur die Altholzkategorien verwertet wer-
den, die nach den Anhängen I-III des Verordnungsent-
wurfs zur Verwertung in diesem Verfahren zugelassen
sind. Hinzu kommen teilweise noch verfahrensspezifi-
sche, ebenfalls in den Anhängen aufgelistete zusätzliche
Anforderungen.

Stoffliche Verwertung 

979. Stoffliche Verwertungen sind nach dem Entwurf
der Altholzverordnung (§ 2 Nr. 7):

– die Aufbereitung von Altholz zu Holzhackschnitzeln
und Holzspänen für die Herstellung von Holzwerk-
stoffen,

– die Gewinnung von Synthesegas zur Herstellung von
Methanol und

– die Herstellung von Aktivkohle/Industrieholzkohle.

Diese Definition hat abschließenden Charakter. Von ihr
nicht erfasste Verfahren der stofflichen Nutzung fallen
demnach nicht unter den Begriff der stofflichen Verwer-
tung im Sinne des Verordnungsentwurfs. Da als sachli-
cher Anwendungsbereich der Verordnung „1. die stoffli-
che Verwertung, 2. die energetische Verwertung und 3. die
Beseitigung von Altholz“ bestimmt ist (§ 1 Abs. 1 Alt-
holzV-E), fallen stoffliche Nutzungen, die nicht unter die
angegebene Begriffsbestimmung subsumierbar sind, zu-
gleich auch aus dem Anwendungsbereich der Verordnung
insgesamt heraus. Dies bedeutet allerdings nicht, dass 
andere stoffliche Nutzungen unzulässig wären. Die Ent-
wurfsbegründung geht zutreffend davon aus, dass andere
Verfahren nach Maßgabe der allgemeinen Vorschriften
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes zulässig
bleiben (BMU, 2001, S. 52). 
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Diese Regelung ist weder unter rechtssystematischen Ge-
sichtspunkten noch in ihren inhaltlichen Konsequenzen
befriedigend. Rechtssystematisch bedeutet sie, dass, be-
zogen auf Altholz, künftig mit zwei der Terminologie
nach nicht unterschiedenen, in der Sache aber unter-
schiedlichen Begriffen der stofflichen Verwertung gear-
beitet werden müsste: Stoffliche Verwertung im Sinne der
Altholzverordnung wäre nicht dasselbe wie stoffliche
Verwertung (von Altholz) im Sinne des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes. Was die inhaltliche Seite an-
geht, bedeutet die gewählte einschränkende Definition
des Begriffs der stofflichen Verwertung in Verbindung mit
der daran anknüpfenden Beschränkung des Anwendungs-
bereichs der Verordnung, dass der Verordnungsgeber in
Bezug auf die davon nicht erfassten stofflichen Verwer-
tungen Regelungszurückhaltung übt. Unklar bleibt, wie
die Gewinnung von Synthesegas zum Zweck der Ver-
brennung behandelt werden soll. Die Biomasseverord-
nung (§ 2 Abs. 3 Nr. 2; s. auch Tz. 987) spricht die Mög-
lichkeit der Nutzung von Altholz zur Gasgewinnung
ausdrücklich an, indem sie aus Altholz erzeugtes Gas un-
ter bestimmten Voraussetzungen als Biomasse im Sinne
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes qualifiziert. Als ener-
getische Verwertung kann die Nutzung des Altholzes zur
Erzeugung von Synthesegas, das verbrannt werden soll,
nicht angesprochen werden, da es sich nicht um einen Ein-
satz von Abfällen als Ersatzbrennstoff (§ 4 III 1 KrW-
/AbfG), sondern um einen Einsatz von Abfällen zur Er-
zeugung eines Ersatzbrennstoffs handelt. Um eine
stoffliche Verwertung im Sinne der Altholzverordnung
handelt es sich aber nach der oben wiedergegebenen De-
finition ebenfalls nicht. 

980. Da die Abfalleigenschaft verwerteter Abfälle mit
dem Abschluss der Verwertung endet, ist mit der gegebe-
nen Definition der stofflichen Verwertung in § 2 Nr. 7 Alt-
holzV-E zugleich festgelegt, wann die Abfalleigenschaft
des stofflich verwerteten Altholzes endet – nämlich mit
dem Abschluss der verordnungsgemäßen Aufbereitung zu
Holzhackschnitzeln oder Holzspänen für die Herstellung
von Holzwerkstoffen bzw. mit der erfolgten Gewinnung
von Synthesegas oder Aktivkohle. 

981. Für zwei der verordnungsrechtlich geregelten
stofflichen Verwertungsverfahren – Gewinnung von Syn-
thesegas zur Herstellung von Methanol sowie Gewinnung
von Aktivkohle – können alle vier Altholzkategorien ein-
gesetzt werden. Für die Verwertungsart „Aufbereitung
von Altholz zu Holzhackschnitzeln und Holzspänen für
die Herstellung von Holzwerkstoffen“ sind die Katego-
rien I-III (nicht behandeltes bis belastetes Altholz) zuge-
lassen, wobei in den Kategorien II und III vorhandene
Lackierungen und Beschichtungen vorab oder im Aufbe-
reitungsprozess entfernt werden müssen. Nur die Katego-
rie IV (besonders belastet, z. B. mit Holzschutzmitteln) ist
ausgeschlossen (§ 3 Abs.1 i. V. m. Anhang I AltholzV-E). 

982. Zur Wiedereinschleusung in die Herstellung von
Holzwerkstoffen, die nicht zuletzt in Wohnmöbeln Ver-
wendung finden, werden damit in weitem Umfang auch
Hölzer zugelassen, die mit holzfremden Stoffen verunrei-
nigt sind. Zwar wird die Entfernung anhaftender Be-

schichtungen und Lackierungen verlangt (Tz. 981), und
es wird der zulässige Schadstoffgehalt der aus Altholz
hergestellten Holzhackschnitzel und Holzspäne begrenzt
(Tz. 983); die Ausschleusung von Hölzern der nicht 
zugelassenen, höchstbelasteten Kategorie A IV soll außer-
dem durch Getrennthaltungs- und Sortierpflichten sicher-
gestellt werden. Da Altholz der ausgeschlossenen Kate-
gorie IV von Altholz der zugelassenen Kategorien
zumindest teilweise nur durch Beprobung und Analyse
unterschieden werden kann (zu den Möglichkeiten der
Schnellerkennung näher BAHADIR et al., 2001), wäre
die Einhaltung dieser Anforderungen in der Praxis aber al-
lenfalls mit hohem Umsetzungs- und Vollzugsaufwand zu
gewährleisten. Angesichts der eng begrenzten behördli-
chen Kapazitäten ist damit kaum zu rechnen. Selbst bei
unterstellter Einhaltung der Anforderungen wird die
zulässige Verwertung beschichteter und anderweitig be-
handelter Hölzer der Kategorien A II und A III zu Schad-
stoffeinträgen in den Wertstoffkreislauf führen, die bei en-
gerer Beschränkung des zulässigen Altholzeinsatzes
vermeidbar wären. 

983. Für die gewählte Lösung, nach der die Verwertung
belasteter Althölzer für die Holzwerkstoffproduktion in
weitem Umfang zulässig bleibt, sprechen ausschließlich
wirtschaftliche Gesichtspunkte. Das vorhandene wirt-
schaftliche Interesse an möglichst wenig eingeschränkter
stofflicher Verwertbarkeit von Altholz beruht darauf, dass
bei der Herstellung von Holzwerkstoffen ein relativ hoher
Anteil der Kosten auf die Rohstoffe entfällt. Im Fall der
Herstellung mitteldichter Faserplatten z. B. beträgt der
Rohstoffkostenanteil 40 % für Holz und Chemikalien
(KRUSE et al., 2001, S. 60 f.). Dementsprechend attrak-
tiv ist im Prinzip der Einsatz von Altholz, für dessen Ab-
nahme bei den Verwertern keine Kosten anfallen, sondern
teilweise sogar noch Entgelte verlangt werden können
(GÖRISCH, 2001, S. 22). Die bisherige wirtschaftliche
Attraktivität der Verwertung auch belasteten Altholzes be-
ruht also vor allem darauf, dass das Interesse der Erzeu-
ger und Besitzer dieses Abfalls an der Vermeidung von
Beseitigungskosten günstige Bedingungen für potenzielle
Abnehmer schafft. Trotz des absehbar lückenhaften Voll-
zuges wird in der Holzwerkstoffbranche befürchtet, dass
schon die im Verordnungsentwurf vorgesehenen Vorga-
ben zu einem starken Rückgang der verwerteten Mengen
führen werden (GÖRISCH, 2001, S. 21). Die wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen der bisherigen Verwertungs-
praxis werden sich allerdings auch unabhängig von den
vorgesehenen verordnungsrechtlichen Restriktionen än-
dern. Angestoßen durch das Erneuerbare-Energien-
Gesetz befinden sich zahlreiche Anlagen zur energeti-
schen Verwertung von Altholz in der Planung oder Er-
richtung. Für die Zukunft ist damit ein Wettbewerb um die
verfügbaren Altholzmengen zu erwarten, der zu Verschie-
bungen im Stoffstrom- und Preisgefüge führen dürfte
(GÖRISCH, 2001, S. 22). Wenn die Verwerter statt der
heute gängigen Annahmeentgelte künftig Vergütungen
zahlen müssen, wird der Altholzeinsatz in der Holzwerk-
stoffbranche an wirtschaftlicher Attraktivität verlieren.

984. Aus ökologischer Sicht spricht nichts für die stoff-
liche Verwertung beschichteter, lackierter und ähnlich be-



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 417 – Drucksache 14/8792

handelter Altholzkategorien zur Herstellung von Aus-
gangsprodukten für Holzwerkstoffe. Der Rohstoff Holz,
unter anderem Wald-Restholz (Schwachholz), ist in aus-
reichender Menge verfügbar. Bei einem jährlichen Holz-
wachstum von schätzungsweise 60 Mio. m³ (roh) in deut-
schen Wäldern und einem Holzeinschlag von rund
40 Mio. m³ (roh) (DIETER et al., 2001; OLLMANN,
2001) wächst der Holzvorrat der Wälder beträchtlich. 
An so genanntem Kalamitätenholz (Sturmholz und Bor-
kenkäferholz, die nicht zum Altholz im Rechtssinne
zählen) besteht derzeit sogar ein Überangebot (s. unter
www.wald-online-bw.de/3holz/f1meistgeb.htm). Für be-
lastete Hölzer stehen anstelle der Wiedereinschleusung in
den Wertstoffkreislauf nicht nur theoretisch, sondern auch
praktisch andere Verwertungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung, die weder mit einer Schadstoffanreicherung in 
Produkten noch mit umweltbelastenden Prozessen zur
Entfernung von Beschichtungen, Lackierungen u. Ä. ver-
bunden sind. Für die Verarbeitung zu Ausgangsprodukten
der Holzwerkstoffherstellung bietet sich die Verwendung
ausreichend vorhandener unbelasteter Hölzer an. Eine
entsprechende Beschränkung der zulässigen Verwertung
wäre wesentlich leichter zu überwachen. Die Verteilung
der in belastetem Altholz enthaltenen Schadstoffe in Pro-
dukten könnte vermieden werden. Die Änderung chemi-
kalienrechtlicher Vorgaben, die erforderlich ist, um die
Verkehrsfähigkeit entsprechend belasteter Produkte
sicherzustellen, würde sich erübrigen (Tz. 991 ff.). Unter
ökologischen Gesichtspunkten wäre es daher sinnvoller,
für die stoffliche Verwertung zur Erzeugung von Aus-
gangsprodukten der Holzwerkstoffherstellung von den in
der geplanten Altholzverordnung vorgesehenen Katego-
rien ausschließlich das nicht bzw. nur mechanisch behan-
delte Altholz der Kategorie A I zuzulassen. 

985. Für den zulässigen Gehalt an Schadstoffen in den
aus Altholz gewonnenen Holzhackschnitzeln und Holz-
spänen zur Herstellung von Holzwerkstoffen sind im Ver-
ordnungsentwurf konkrete Grenzwerte vorgegeben.
Überwiegend wurden dabei die Grenzwerte des im Jahr
1997 verabschiedeten RAL-Gütezeichens 428 übernom-
men. Zusätzlich wurden die Parameter PCB (dazu noch
Tz. 991) und Cadmium aufgenommen. Anders als beim
RAL-Gütezeichen ist außerdem kein Grenzwert für
Teeröle im Verordnungsentwurf vorgesehen. Mit der Aus-
wahl der insgesamt zehn Schadstoffparameter soll den in
der Praxis typischerweise anzutreffenden Schadstoffen
Rechnung getragen werden (BMU, 2001, S. 54). Tatsäch-
lich kommt in Althölzern allerdings eine sehr viel größere
Bandbreite an Schadstoffen vor. In einem Forschungs-
vorhaben wurden 76 biozide Holzschutzmittel-Wirkstoffe
und sechs PCB-Kongeneren analysiert (BAHADIR et al.,
2001, S. 29; THURMANN, 1999; s. auch STOLZ et al.,
1998; zu den Wirkstoffen/Analyseverfahren s. BAHADIR
et al., 2001, S. 37). Häufig enthalten die Rezepturen 
diverse Wirkstoffkombinationen, auch solche unter
Verwendung von Flammschutzmitteln (s. FALBE, 
REGITZ, 1990, S. 1837). 

Eine Begründung für die gewählten Grenzwerte fehlt. In
der Literatur wurden für einzelne Parameter – insbesondere
Arsen, Cadmium und PCP – deutlich niedrigere Grenz-

werte vorgeschlagen (BIMBOES, ZIMMERMANN, 1998,
S. 57). Die Grenzwerte des RAL-Gütezeichens 428, an die
die Verordnungsregelung sich weitgehend anlehnt, sind ih-
rerseits unter anderem in Anlehnung an Erfahrungswerte
festgelegt worden (MARUTZKY, 2001). Bei der Festle-
gung von Gütezeichenkriterien ist es üblich, sich an dem zu
orientieren, was nach vorliegenden praktischen Erfahrun-
gen machbar erscheint. Dies lässt die RAL-Werte als für
eine unmittelbare Übernahme in Verordnungsrecht nur be-
grenzt geeignet erscheinen. Im Gegensatz zum RAL hat der
Verordnungsgeber die Möglichkeit, die „Machbarkeitsbe-
dingungen“ durch Vorgaben für den zulässigen Altholz-
input regulativ zu beeinflussen. Bei der oben vorgeschla-
genen Beschränkung des Altholzinputs (Tz. 984) könnten
wesentlich niedrigere Grenzwerte eingehalten werden.

986. Für den Fall, dass es entgegen der obigen Empfeh-
lung (Tz. 984) bei der Zulässigkeit des Einsatzes belaste-
ter Altholzkategorien bleibt, stellt sich die Frage, ob es
wünschenswert wäre, die Grenzwerte, die sich auf das
verarbeitete Altholz beziehen, auch schon für das zur Ver-
arbeitung bestimmte Altholz, d. h. „vor Schredder“ und
bereits „ab Abfallerzeuger“ verbindlich zu machen (so die
Forderung bei BIMBOES und ZIMMERMANN, 1998,
S. 56). Empfohlen wird dies im Interesse der vorsorgen-
den Ausschleusung besonders belasteter Hölzer. Diese 
ist allerdings nach dem Verordnungsentwurf für die 
stoffliche Verwertung durch Aufarbeitung zu Aus-
gangsprodukten für die Herstellung von Holzwerkstoffen
ohnehin geboten, da Altholz der Kategorie A IV hier nicht
eingesetzt werden darf. Eine Absicherung dieser Anforde-
rung durch „vor-Schredder-Grenzwerte“ wäre mit erheb-
lichem zusätzlichen Beprobungs- und Analyseaufwand
verbunden. Eine Verbindlichkeit „ab Abfallerzeuger“
wäre sinnvoll kaum zu institutionalisieren, da beim Ab-
fallerzeuger noch nicht notwendigerweise feststehen
muss, ob überhaupt die Verwertungsart angestrebt wird,
für die die Grenzwerte gelten. Aus der Sicht des Umwelt-
rates ist es daher sinnvoller, Vorsorgegesichtspunkten
durch eine anspruchsvolle Festlegung der „nach-Schred-
der-Grenzwerte“ Rechnung zu tragen, von denen eine in-
direkte Steuerungswirkung zugunsten sorgfältiger Aus-
schleusung besonders belasteter Hölzer ausgeht. 

Energetische Verwertung

987. Für die energetische Verwertung macht der Ent-
wurf der Altholzverordnung nach Anlagenarten differen-
zierte Vorgaben zur Einsetzbarkeit der verschiedenen
Altholzkategorien (s. i. E. § 3 Abs. 2 und Anhang III 
AltholzV-E). Die Umweltverträglichkeit der energeti-
schen Altholzverwertung muss darüber hinaus vor allem
durch anspruchsvolle emissionsseitige Standards sicher-
gestellt werden, die nicht Regelungsgegenstand der 
Altholzverordnung sind (Tz. 885; s. etwa zur Schadstoff-
bildung bei der Altholzverwertung in Kleinfeuerungsan-
lagen PIEPER, 2001).

Von besonderem praktischen Interesse ist die energetische
Verwertung von Altholz zur Energieerzeugung im Rah-
men des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. In diesem Zu-
sammenhang ist die Verordnung über die Erzeugung von
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Strom aus Biomasse (BiomasseV) vom 21. Juni 2001
(BGBl. I S. 1234) zu berücksichtigen. Die Biomassever-
ordnung regelt für den Anwendungsbereich des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes, welche Stoffe als Biomasse gel-
ten, welche technischen Verfahren zur Stromerzeugung
aus Biomasse in den Anwendungsbereich des Gesetzes
fallen und welche Umweltanforderungen bei der Erzeu-
gung von Strom aus Biomasse einzuhalten sind. Nach der
Biomasseverordnung setzt die Qualifizierung von Altholz
oder aus Altholz gewonnenem Gas als Biomasse voraus,
dass das verwendete Altholz nach abfallrechtlichen Vor-
schriften energetisch verwertet werden darf; zusätzlich
werden Anforderungen gestellt, die über die Anforderun-
gen der geplanten Altholzverordnung an die energetische
Verwertung hinausgehen (s. i. E. § 2 III Nr. 1, 2 und § 3
Nr. 4 Buchst. c BiomasseV). Diese Diskrepanz der An-
forderungen ist nicht nachvollziehbar. 

Getrennthaltung und Überwachung

988. Getrennthaltungs- und Sortiervorschriften sollen
verhindern, dass unterschiedlich belastetes Altholz ver-
mischt wird. Die Erzeuger und Besitzer von Altholz wer-
den nach dem Entwurf verpflichtet, das Altholz an der An-
fallstelle nach Herkunft und Sortiment gemäß Anhang IV
AltholzV-E oder nach Altholzkategorien getrennt zu er-
fassen sowie getrennt zu sammeln, bereitzustellen, einzu-
sammeln, zu befördern und zu lagern. Dies gilt allerdings
nur für Mengen von insgesamt mehr als 1 Kubikmeter lo-
ses Schüttvolumen oder 0,3 Megagramm pro Tag sowie
für PCB-Altholz, kyanisiertes oder mit Teeröl behandel-
tes Altholz, und außerdem nur soweit die Getrennthaltung
zur Erfüllung der Anforderungen nach den §§ 3, 8 und 9
erforderlich ist (s. i. E. § 10 AltholzV-E). Aufgrund der zu-
letzt genannten Einschränkung bleibt die Reichweite der
Getrennthaltungspflicht der Altholzerzeuger und -besitzer
unklar (s. auch KAMINSKI und FIGGEN, 2001). Einer
Pflicht zur Sortierung nach Abfallkategorien unterliegen
auch die Betreiber von Verwertungsanlagen (§ 5 Abs. 1
AltholzV-E). Es ist deshalb fraglich, ob und gegebenen-
falls unter welchen Voraussetzungen sich bei den Vor-
besitzern eine Getrennthaltung im Hinblick auf die spä-
tere Sortierpflicht des Verwertungsanlagenbetreibers
erübrigt.

989. Klare, unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten ad-
äquate und praktisch durchsetzbare ordnungsrechtliche
Vorgaben sind hier allerdings auch nur schwer möglich.
Die effizienteste Aufteilung der Getrennthaltungs- und
Sortierlasten im Verhältnis zwischen Verwertungsanlagen-
betreibern und Vorbesitzern ergäbe sich voraussichtlich,
wenn darüber am Markt entschieden würde, indem für die
Abnahme unsortierten Altholzes bei einer Verwertungsan-
lage im Hinblick auf die damit dem Betreiber aufgebürdete
Sortierlast entsprechend höhere Entgelte erhoben werden.
Die einzige völlig eindeutige und vergleichsweise einfach
kontrollierbare ordnungsrechtliche Regelung, nämlich
eine absolute Verpflichtung zur Getrennthaltung nach
Altholzkategorien, wäre jedenfalls schon deshalb nicht
sinnvoll, weil bei den meisten von der Verordnung erfass-
ten Verwertungsarten bzw. -anlagen der gleichzeitige Ein-
satz mehrerer Altholzkategorien – überwiegend sogar der

Einsatz aller vier Kategorien – zulässig ist. Inhaltlich je
nach beabsichtigter Verwertung differenzierte Getrennt-
haltungspflichten der Altholzerzeuger und -besitzer sind
dagegen für die Behörden praktisch schwer überwachbar,
weil derjenige, der Altholz nicht nach Kategorien getrennt
hält, sich eventuellen behördlichen Beanstandungen ge-
genüber häufig darauf wird berufen können, dass eine Ver-
wertung beabsichtigt sei, für die die Getrennthaltung nicht
erforderlich ist. Das gilt jedenfalls, soweit die Richtigkeit
dieser Behauptung nicht schon durch die konkrete Situa-
tion widerlegt wird. Die Vorstellung, dass die Behörden in
der Lage wären, dies jeweils durch Kontrolle des Weiteren
Verwertungsweges nachzuhalten, dürfte utopisch sein. Die
jüngste Fassung des Verordnungsentwurfs erkennt dies
implizit auch an, indem sie, anders als frühere Entwurfs-
fassungen, von einer Bußgeldbewehrung der Getrennthal-
tungsgebote absieht. Diesen wird damit ein eher symboli-
scher Status zugewiesen. 

Für die vorgesehenen Getrennthaltungsregelungen ist da-
her sehr fraglich, inwieweit sie Aussicht auf praktische
Umsetzung haben (vgl. auch KAMINSKI und FIGGEN,
2001). Die Beachtung der verordnungsrechtlichen Vorga-
ben für die Betreiber von Verwertungsanlagen soll zwar
nach den §§ 6 und 7 AltholzV-E abgesichert werden durch
Eigenüberwachungspflichten der Betreiber von Verwer-
tungsanlagen sowie bei der stofflichen Verwertung zu-
sätzlich im Wege der Fremdüberwachung durch eine von
der zuständigen Behörde bekannt gegebene Stelle. Maß-
nahmen der Eigenüberwachung können aber eine behörd-
liche Kontrolle nur ergänzen, nicht ersetzen. Die konkret
vorgesehenen Überwachungsmaßnahmen und insbeson-
dere die Fremdüberwachung beziehen sich außerdem bei
der stofflichen Verwertung auf das bereits zerkleinerte
Altholz. Hinsichtlich der Fremdüberwachung fehlen
außerdem – wie bei den Überwachungsvorschriften des
deutschen Umweltrechts leider allgemein üblich –
effektivitätssichernde Vorgaben z. B. dahin gehend, dass
Prüfungen unangemeldet zu erfolgen haben. 

990. Im Hinblick auf den Aufwand und die absehbaren
Umsetzungs- und Vollzugsdefizite bei den Getrennthal-
tungsgeboten für Abfallerzeuger und -besitzer sollte er-
wogen werden, auf gesonderte Getrennthaltungs- und
Sortierpflichten zu verzichten. Letztlich sollen diese
Pflichten der Einhaltung der inhaltlichen Vorgaben der
Verordnung in Bezug auf die Zulässigkeit der Verwen-
dung bestimmter Abfallkategorien in bestimmten Verwer-
tungsprozessen dienen. Es liegt deshalb nahe, die
Rechtspflichten der Beteiligten und damit auch das be-
grenzte behördliche Überwachungspotenzial auf diese
unmittelbar verwertungsbezogenen inhaltlichen Pflichten
zu konzentrieren. Es wäre dann Sache der Betreiber von
Verwertungsanlagen, je nach ökonomischer Vorteilhaftig-
keit entweder durch Annahmebedingungen oder Preisge-
staltung auf Getrennthaltungs- und Sortierleistungen der
Vorbesitzer einzuwirken oder die für eine bestimmte Ver-
wertungsform vorgegebenen Anforderungen erforderli-
chenfalls durch eigene Sortierung sicherzustellen. 

Der Einwand, dass damit die Vorsorgegesichtspunkte ver-
nachlässigt werden, denen zusätzliche, schon im Vorfeld
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ansetzende selbstständige Getrennthaltungspflichten die-
nen können, ist aus der Sicht des Umweltrates nicht be-
rechtigt. Unter Vorsorgegesichtspunkten liegt es speziell
für den Bereich der stofflichen Verwertung für die Holz-
werkstoffherstellung näher, das Maß der gewünschten
Vorsorge über restriktive Regelungen für den Einsatz be-
lasteter Hölzer und entsprechend strenge Anforderungen
an die stofflichen Ergebnisse der Altholzverarbeitung si-
cherzustellen (Tz. 984). Die Verwertungsprodukte weisen
gerade im Fall der Verarbeitung von Altholz zu Holz-
hackschnitzeln und Holzspänen für die Holzwerkstoff-
herstellung auch die nötige leichte Kontrollierbarkeit auf.
Im Übrigen werden über die indirekte ergebnisbezogene
Steuerung hinaus auch gelegentliche inputbezogene
behördliche Kontrollen bei den Betreibern von Verwer-
tungsanlagen (dazu auch noch unter Tz. 994) erforderlich
sein. Mit der Verankerung weitergehender, schon im Vor-
feld ansetzender Rechtspflichten, an deren effektive
Durchsetzbarkeit der Verordnungsgeber selbst nicht
glaubt (Tz. 986), ist niemandem gedient. 

4.2.6.2.2 Änderung der Chemikalienverbots-
verordnung und der Gefahrstoff-
verordnung

991. Die Chemikalienverbotsverordnung und die Ge-
fahrstoffverordnung enthalten Regelungen, die das Inver-
kehrbringen und die gewerbsmäßige Herstellung und Ver-
wendung von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen
mit bestimmten Stoffen verbieten. Inhalt und Reichweite
dieser Vorschriften sind allerdings teilweise umstritten.
Die diesbezüglichen Streitigkeiten betrafen in der Ver-
gangenheit vor allem die Verkehrsfähigkeit PCB-belaste-
ter Kunststoffprodukte aus dem Altkabelrecycling. Nach
einer Auffassung lassen die Regelungen des Abschn. 13
des Anhangs zur Chemikalienverbotsverordnung eine be-
grenzte PCB-Belastung von Recyclingprodukten zu; nach
anderer, im Oktober 2000 vom OVG Frankfurt/Oder be-
stätigter Auffassung beinhalten diese Regelungen dage-
gen ein Verbot des Inverkehrbringens PCB-haltiger Er-
zeugnisse außerhalb von geschlossenen Systemen (OVG
Frankfurt/Oder, NVwZ 2001, S. 585; s. auch MAAß,
1999; SANDER, 1999, m. w. N.). Dieser Entscheidung
zufolge wären auch Altholzprodukte nur verkehrsfähig,
wenn sie PCB-frei oder jedenfalls nicht über eine etwaige
allgemeine Hintergrundbelastung hinaus PCB-belastet
sind. Um unter diesen Umständen klare und handhabbare
Rahmenbedingungen für die Verwertbarkeit von Altholz
zu schaffen, sehen die Artikel 2 und 3 der Verordnung
über die Entsorgung von Altholz Änderungen der Chemi-
kalienverbotsverordnung (Anhang Abschn. 13, 15 und
17) und der Gefahrstoffverordnung vor, mit denen die be-
stehenden Verbote in Bezug auf PCB/PCT und einige Di-
phenylmethane sowie PCP und Teeröle mit zusätzlichen
Ausnahmen zugunsten der Altholzverwertung versehen
werden. Hinsichtlich der Produkte der stofflichen Altholz-
verwertung wird für PCB und die übrigen in Abschn. 13
des Anhangs zur Chemikalienverbotsverordnung erfas-
sten Stoffe in Übereinstimmung mit dem Grenzwert der
Altholzverordnung ein Wert von 5 mg/kg festgelegt. Das
Inverkehrbringen von Altholz zum Zweck der Verwertung

nach der Altholzverordnung wird ohne Beschränkung
durch einen Grenzwert zugelassen; hier sollen nur die Re-
gelungen der Altholzverordnung selbst 
– insbesondere also die kategorialen Beschränkungen für
verschiedene Verwertungswege – gelten. Abzuwarten
bleibt, ob die geplanten Änderungen der Chemikalienver-
botsverordnung und der Gefahrstoffverordnung im Rah-
men des eingeleiteten Notifizierungsverfahrens auch die
Billigung der Europäischen Kommission finden werden.

992. Ob diese Änderungen sich als Beschränkungen
oder als Erweiterungen der bisherigen rechtlichen Mög-
lichkeiten der Altholzverwertung darstellen, hängt davon
ab, wie man die bisher geltenden Vorschriften interpre-
tiert. Folgt man der strikten Auslegung des OVG Frank-
furt/Oder (Tz. 991), eröffnet die geplante Neuregelung
Möglichkeiten der Altholzverwertung, die nach bisheri-
gem Recht nicht bestanden; geht man dagegen von einer
extensiveren Interpretation aus, stellen sich die neuen Re-
gelungen als eine Beschränkung der Schadstoffverteilung
durch die Altholzverwertung dar. Soweit sie die stoffliche
Verwertung betreffen, würden die vorgesehenen neuen
Ausnahmeregelungen sich allerdings sowohl in einer be-
schränkenden als auch in einer restriktiven Funktion er-
übrigen, zumindest aber wären sehr viel strengere Grenz-
werte möglich, wenn insoweit von vornherein nur die
Nutzung unbelasteter Hölzer zugelassen würde (Tz. 984).

Im Vergleich zur bisherigen Praxis, die sich jedenfalls
nicht generell an der strengen Auslegung orientiert hat,
dürfte es sich in jedem Fall um einen Fortschritt handeln –
dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die
neuen Regelungen in der Praxis auch durchgesetzt 
werden. Der Umweltrat weist in diesem Zusammenhang
noch einmal mit Nachdruck darauf hin, dass die in der Alt-
holzverordnung vorgesehene Eigen- und Fremdüber-
wachung dies nicht sicherstellen kann. Hinsichtlich der
gefahrstoffrechtlichen Vorschriften folgt dies schon 
daraus, dass die Überwachungsregelungen der Altholz-
verordnung sich auf diese Vorschriften gar nicht er-
strecken. Hinsichtlich notwendiger Fremdüberwachung,
einschließlich der Überwachung durch die jeweils zu-
ständigen Behörden selbst, liegen die notwendigen perso-
nellen und sonstigen administrativen Maßnahmen nicht in
der Kompetenz des Bundes. Die Voraussetzungen für eine
wirksame Überwachung könnten und sollten aber für den 
Bereich des Abfallrechts wie auch sonst verbessert wer-
den durch allgemeine bundesrechtliche Überwachungs-
vorschriften mit effizienzsteigernden Vorgaben beispiels-
weise dahin gehend, dass – wie oben bereits für die
Fremdüberwachung nach der Altholzverordnung vorge-
schlagen – routinemäßige behördliche Prüfungen und
sonstige Fremdüberwachungen unangemeldet zu erfolgen
haben.

993. Der Umweltrat bedauert, dass sich die vorgesehene
Festlegung und Klärung der chemikalienrechtlichen Rah-
menbedingungen auf den Bereich des Altholzrecycling
beschränkt und nicht auch andere Verwertungsabfälle und
Recyclingprodukte – insbesondere das im Hinblick auf
PCB mengenmäßig sehr viel relevantere Altkabelrecyc-
ling – einschließt. Diesbezügliche Regelungen wären
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dringend erforderlich gewesen, sind aber am Widerstand
des Bundeswirtschaftsministeriums gescheitert.

4.2.6.2.3 Zusammenfassung und 
Empfehlungen

994. Der Umweltrat begrüßt den mit der Verordnung be-
schrittenen Weg einer Spezialregelung zur Sicherung der
umweltverträglichen Verwertung von Altholz. Der ge-
wählte Regelungsansatz ist grundsätzlich sinnvoll. In den
Einzelheiten sind jedoch noch Veränderungen wün-
schenswert. Dies betrifft neben dem Begriff der stoffli-
chen Verwertung und, damit zusammenhängend, dem
Geltungsbereich der Verordnung (Tz. 979) auch Teile der
inhaltlichen Standards für die Verwertung. Für die Verar-
beitung zu Ausgangsprodukten für die Holzwerkstoffher-
stellung sollten restriktivere Standards gesetzt werden,
die leichter vollziehbar wären und eine Anpassung des
Chemikalienrechts an die resultierenden Schadstoffbelas-
tungen erübrigen würden. Auf absehbar unvollziehbare
gesonderte Getrennthaltungspflichten sollte verzichtet
werden. Die vorgesehenen Änderungen des Chemikalien-
rechts wären bei Festlegung strengerer Standards für die
stoffliche Verwertung entbehrlich, soweit es um die Zu-
lassung von Schadstoffbelastungen in den Produkten der
stofflichen Verwertung (Holzhackschnitzel, Holzspäne,
Holzwerkstoffe und daraus hergestellte Erzeugnisse)
geht. Andererseits greifen sie insofern zu kurz, als drin-
gendem analogen Regelungsbedarf für andere Verwer-
tungsbereiche – insbesondere für das Altkabelrecycling –
aufgrund von Widerständen seitens des Wirtschaftsres-
sorts nicht Rechnung getragen wurde.

Die geplante Verordnung kann Standards nur für die Alt-
holzverwertung in Deutschland setzen. Gegen die Aus-
fuhr von Altholz oder Altholzverwertungsprodukten ins
Ausland liefert sie keine Handhabe. Daher lassen sich
Ausweichbewegungen ins Ausland nicht ausschließen.
Dementsprechend sollte eine Harmonisierung auf europä-
ischer Ebene angestrebt werden. Eine vorausgehende
richtungweisende  Regelung auf nationaler Ebene verbes-
sert auch dafür die Voraussetzungen (Abschn. 2.2.7).

4.3 Prognosen und Handlungsbedarf bei
der Vorbehandlung von Siedlungs-
abfällen im Hinblick auf das 
Jahr 2005

995. Die Vorbehandlung zu beseitigender Abfälle in
Verbrennungsanlagen und/oder mechanisch-biologischen
Behandlungsanlagen ist ein entscheidender Faktor für die
langfristige Sicherheit der Deponien. Nur durch eine aus-
reichende Vorbehandlung wird gewährleistet, dass schäd-
liche und insbesondere organische Substanzen so weit
vernichtet oder inertisiert werden, dass sie nicht aus dem
Abfall bzw. den letztlich abgelagerten Behandlungsrück-
ständen in den Boden gelangen können. Um eine ausrei-
chende Vorbehandlung im Bereich der Siedlungsabfallbe-
seitigung zu veranlassen, sieht die TA Siedlungsabfall
(TASi) bekanntlich schon seit 1993 Zuordnungskriterien
zur Bestimmung der Inerteigenschaften vor, die die Ab-
fälle bei ihrer Deponierung erfüllen müssen und die im

Wesentlichen nur durch eine Verbrennung der Abfälle er-
reicht werden können. Nur ausnahmsweise lässt die
TA Siedlungsabfall bis zum 30. Mai 2005 auch noch die
Ablagerung unvorbehandelter Abfälle zu, wenn eine 
Vorbehandlung in Ermangelung von Vorbehandlungska-
pazitäten nicht zumutbar ist. Die Vorgaben der TA Sied-
lungsabfall sind jedoch von vielen öffentlichen Entsor-
gungsträgern gar nicht oder nur sehr unzureichend
umgesetzt worden; insbesondere ist die Ausnahmebe-
stimmung so exzessiv angewandt worden, dass sich das
Regel-Ausnahme-Verhältnis in einigen Ländern geradezu
umgekehrt hat. Unter Berufung auf die eingeschränkte
Verbindlichkeit der TA Siedlungsabfall als Verwaltungs-
vorschrift wurden sogar Ausnahmegenehmigungen über
den vorgegebenen Stichtag hinaus erteilt.

996. Durch die am 1. März 2001 in Kraft getretene 
Abfallablagerungsverordnung (AbfAblV) soll dieses
Vollzugsdefizit beseitigt und gewährleistet werden, 
dass spätestens nach dem 31. Mai 2005 wirklich keine 
unvorbehandelten Abfälle mehr abgelagert werden 
(PETERSEN, 2001, S. 601). Dazu sind die verwaltungs-
internen Maßgaben der TA Siedlungsabfall nunmehr – in
etwas modifizierter Form – in den Rang außenverbindli-
chen Rechts gehoben und durch spezielle Ordnungswid-
rigkeitstatbestände des § 7 AbfAblV flankiert worden.
Nur noch thermisch oder mechanisch-biologisch vorbe-
handelte Abfälle dürfen endgültig abgelagert werden (§ 3
Abs. 3 i. V. m. den Zuordnungskriterien des Anhangs 1 
sowie § 4 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. den Zuordnungskriterien
des Anhangs 2 AbfAblV). Von diesem „Vorbehandlungs-
gebot“ können für Hausmüll, hausmüllähnliche Gewer-
beabfälle, Klärschlämme und andere Abfälle mit hohen
organischen Anteilen bis zum 1. Juni 2005 Ausnahmen
zugelassen werden, sofern „die Nutzung vorhandener Be-
handlungskapazitäten nicht zumutbar ist“ (§ 6 Abs. 2
Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1 AbfAblV). Nach diesem Zeitpunkt gilt
das Vorbehandlungsgebot uneingeschränkt (Tz. 788).

997. Die durch die Abfallablagerungsverordnung be-
kräftigte Zielsetzung, bis Mitte 2005 die Deponierung un-
vorbehandelter Abfälle endgültig zu beenden, ist nach wie
vor sehr zu begrüßen. Dass dieses Ziel auch tatsächlich er-
reicht wird, ist allerdings durch das sanktionsbewehrte
Verbot der Ablagerung unvorbehandelter Abfälle allein
noch nicht gewährleistet. Entscheidend ist vielmehr, dass
ab 1. Juni 2005 auch die erforderlichen Vorbehandlungs-
kapazitäten vorhanden sind. Gerade daran müssen jedoch
nach den sich gegenwärtig abzeichnenden Abfallmengen-
entwicklungen einerseits und der Entwicklung bei 
den Vorbehandlungskapazitäten andererseits erhebliche
Zweifel bestehen. Wie im Folgenden gezeigt werden soll,
ist nach den verfügbaren Prognosen vielmehr mit erhebli-
chen Defiziten bei den Vorbehandlungskapazitäten zu
rechnen – sofern es dabei bleibt, dass die Siedlungsabfälle
grundsätzlich als Abfälle zur Beseitigung im Inland zu
entsorgen sind (Abschn. 4.3.1).

Nach Ansicht des Umweltrates spricht auch wenig dafür,
dass die Abfallablagerungsverordnung allein durch ihre
Sanktionsandrohungen die Entwicklung der Vorbehand-
lungskapazitäten in ausreichendem Maße beschleunigen
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wird; vielmehr sieht der Umweltrat die Gefahr, dass die
verantwortlichen Entsorgungsträger in Anbetracht man-
gelnder Vorbehandlungskapazitäten zu einem umweltpo-
litisch nachteiligen Ausweichverhalten veranlasst werden
und dass das Ziel, ein Vollzugsfiasko der Ablagerungs-
verordnung zu vermeiden, zur politischen Begünstigung
zweifelhafter Verwertungswege („Scheinvollzug durch
Scheinverwertung“) verleitet (Abschn. 4.3.2). 

4.3.1 Prognostizierte Abfallmengenent-
wicklung und Entwicklung der 
Vorbehandlungskapazitäten

4.3.1.1 Derzeitiges Aufkommen an vor-
zubehandelnden Abfällen

998. Unter die vorzubehandelnden Abfälle fallen im
Wesentlichen die zu beseitigenden Fraktionen des Auf-
kommens an Siedlungsabfällen und Abfällen, die wie
Siedlungsabfälle entsorgt werden können (s. i. E. § 1
Abs. 1 AbfAblV). Vorbehandlungsbedürftig sind dem-
nach insbesondere Hausmüll, Sperrmüll, hausmüllähnli-
che Gewerbeabfälle, Garten- und Parkabfälle, Marktab-
fälle, Straßenkehricht, Bau(stellen)abfälle, Klärschlamm,
Fäkalien, Fäkalschlamm, Rückstände aus Abwasseranla-
gen und Wasserreinigungsschlämme (TASi Nr. 2.2.1). Die
Verfügbarkeit aktueller amtlicher Daten zur Abfallwirt-
schaft in Deutschland ist außerordentlich unbefriedigend.
Seitens des Statistischen Bundesamtes wurden zuletzt im
Jahr 1996 Daten zum Aufkommen von Siedlungsabfällen
bzw. Restabfällen in Deutschland vorgelegt. Diese bezie-
hen sich auf das Jahr 1993. Seitdem wurden lediglich aus-
gewählte vorläufige Ergebnisse der Abfallstatistik für die
Jahre 1996 und 1997 bekannt gegeben (Statistisches Bun-
desamt, 2000). Eine Verbesserung dieser Datenlage ist
dringend erforderlich.

Die verfügbaren Daten aus der Fachliteratur zum Auf-
kommen der Restabfälle in Deutschland sind nur bedingt
verlässlich und nur begrenzt miteinander vergleichbar, da

bei ihrer Ermittlung teilweise unterschiedliche Termino-
logien gewählt und nicht deckungsgleiche Definitionen
von Siedlungsabfällen und damit auch von Restabfällen
zugrunde gelegt wurden. Um eine Vergleichbarkeit der
Zahlen zu ermöglichen, beschränken sich die nachstehen-
den Betrachtungen auf die Schnittmenge der jeweils
berücksichtigten Abfallfraktionen. Die daraus resultieren-
den Restabfälle sind Teilfraktionen des Hausmülls (HM),
der hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle (hmäGA), des
Sperrmülls (SM) und des Kehrichts bzw. der festen 
Infrastrukturabfälle. Unter der Bezeichnung „feste In-
frastrukturabfälle“ werden alle festen Abfallarten zu-
sammengefasst, die bei der Reinigung und dem Unterhalt
kommunaler Infrastruktureinrichtungen anfallen (MUNLV,
1998), wie beispielsweise Marktabfälle, Straßenkehricht,
Rückstände aus der Kanalisation, Garten-, Park- und Fried-
hofsabfälle. In Tabelle 4.3-1 sind verschiedene Schätzun-
gen zum Aufkommen an Siedlungsabfällen zur Beseiti-
gung gegenübergestellt. Legt man die neueste Prognose
zugrunde, ist danach der derzeitig zu beseitigende Anteil
des Aufkommens an Hausmüll, Sperrmüll, hausmüllähn-
lichen Gewerbeabfällen und Kehricht mit rund 22 Mio.
Mg pro Jahr anzusetzen.

999. Bei der Ermittlung des derzeitigen Aufkommens an
Restabfällen, die für die Auslegung von Vorbehandlungs-
anlagen relevant sind, müssen über die in Tabelle 4.3-1
berücksichtigten Abfälle hinaus noch weitere Abfallfrak-
tionen betrachtet werden. Dazu gehören Sortierreste aus
Anlagen zur Aufbereitung von gewerblichen Abfällen und
verschiedenen verwertbaren Abfallfraktionen aus Haushal-
ten, Abfälle mit höheren nichtmineralischen Anteilen aus
Bautätigkeiten (Baustellenabfälle) und produktionsspezifi-
sche Abfälle. Für das Jahr 1998 ergab sich nach Ermittlun-
gen der Prognos AG unter Berücksichtigung dieser zusätz-
lichen Abfallmengen ein Aufkommen an Restabfällen zur
Beseitigung von 30,2 Mio. Mg. Für das Jahr 2000 wurde
ein entsprechendes Aufkommen von rund 28,0 Mio. Mg
prognostiziert. Ein Abgleich dieser Prognose mit den

Tabel le 4.3-1

Schätzungen zum derzeitigen deutschen Aufkommen an Restabfällen

Quelle Bezugsjahr Abfälle1
Abfall zur 

Beseitigung 
(Mio. Mg pro Jahr) 

Bilitewski & Urban 1997 HM + SM + hmäGA + Kehricht 25,5

Prognos   1998 HM + SM + hmäGA + feste Infrastr.-Abfälle 23,9

UBA 1998 HM + SM + hmäGA + Kehricht 24,72

Prognos  2000 HM + SM + hmäGA + feste Infrastr.-Abfälle 21,93

1 Das hier berücksichtigte Aufkommen an Siedlungsabfällen zur Beseitigung beschränkt sich auf Hausmüll, Sperrmüll, hausmüllähnliche Gewer-
beabfälle und Kehricht bzw. feste Infrastrukturabfälle gemäß Tz. 998

2 Abfallbilanzen der Länder des Jahres 1998, Angaben für Sachsen aus dem Jahr 1997, für Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland aus dem
Jahr 1999

3 Prognose
Quelle: UBA, 2001b; BILITEWSKI und URBAN, 1999; Prognos AG, 2000



Drucksache 14/8792 – 422 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

tatsächlichen Mengen ist mangels entsprechender Daten
(Tz. 998) nicht möglich. Mindestens 98 % des hier berück-
sichtigten Aufkommens an Restabfällen dürften für eine
künftige Abfallvorbehandlung in Betracht kommen (Pro-
gnos AG, 2000).

1000. Die vorgenannten Ermittlungen der Prognos AG
schließen nur teilweise solche gewerblich-industriellen
Abfälle mit ein, die aufgrund ihrer Beschaffenheit zu be-
seitigen wären, aber mehr oder weniger vermischt mit zu
verwertenden Anteilen als Abfälle zur Verwertung dekla-
riert werden. So werden in der Position Sortierreste aus
Aufbereitungsanlagen von gewerblichen Abfällen und
Abfällen aus Haushalten letztlich auch zu beseitigende
Reste von Abfällen erfasst, die zunächst als Abfälle zur
Verwertung deklariert waren. Andere Teilfraktionen wie
beispielsweise die in Müllverbrennungsanlagen energe-
tisch (schein-)verwerteten Gewerbeabfälle sind, da die
Prognos-Studie für Industrie und Gewerbe nur die zu be-
seitigenden Restabfälle ermittelt hat, nicht erfasst. Auch
diese Abfälle, deren Menge hier nicht genau abgeschätzt
werden kann, nehmen Vorbehandlungs(anlagen)kapazitä-
ten in Anspruch und müssen daher bei einer Abschätzung
des künftigen Bedarfs an Vorbehandlungskapazitäten ent-
sprechend berücksichtigt werden (Tz. 764).

4.3.1.2 Künftiges Aufkommen an vor-
zubehandelnden Abfällen

1001. Für das im Jahr 2005 zu beseitigende Aufkom-
men von Hausmüll, Sperrmüll und hausmüllähnlichen
Gewerbeabfällen liegen mehrere Abschätzungen vor, die
in Tabelle 4.3-2 aufgeführt sind. Erkennbar ist, dass sich
das von der Prognos AG prognostizierte Aufkommen
deutlich von den anderen Ansätzen unterscheidet. Dies
beruht auf der unterstellten erheblichen Mengenreduzie-
rung sowohl beim Hausmüll als auch bei den zu beseiti-
genden Gewerbeabfällen.

1002. Zur Ermittlung des Gesamtaufkommens an vor-
zubehandelnden Abfällen im Jahr 2005 sind ergänzend zu
Tabelle 4.3-2 und analog zu Tz. 999 die Abfallfraktionen
feste Infrastrukturabfälle, Baustellenabfälle, produktions-
spezifische Abfälle und Sortierreste zu berücksichtigen.
Das entsprechende Aufkommen wird von der Prognos AG

mit 5,8 Mio. Mg pro Jahr beziffert. Jedoch können nach
Einschätzung der Prognos AG davon 100 000 Mg pro Jahr
Infrastrukturabfälle (hier: nur Straßenkehricht), die ent-
weder verwertet oder direkt abgelagert werden können,
sowie weitere 500 000 Mg pro Jahr produktionsspezifi-
sche Abfälle (mineralische Abfälle), die auf Deponien als
Baumaterial verwertet oder ohne Vorbehandlung abgela-
gert werden können, abgezogen werden, sodass sich da-
mit im Jahr 2005 in Deutschland ein gesamtes Aufkom-
men an vorzubehandelnden Abfällen von 23,2 Mio. Mg
ergeben würde (Prognos AG, 2000).

Es steht allerdings infrage, ob dieses von der Prognos AG
prognostizierte vorwiegend gewerblich-industrielle Zu-
satzaufkommen von 5,2 Mio. Mg pro Jahr – bezogen auf
das Jahr 2005 – realistisch ist. Die dabei gegenüber dem
derzeitigen Aufkommen unterstellte Reduzierung um
rund 10 % aufgrund eines zu erwartenden höheren Kos-
tenniveaus bei der Abfallbeseitigung erscheint zweifel-
haft. Sie setzt voraus, dass Bemühungen um die Verhin-
derung bloßer Scheinverwertungen weitgehend erfolglos
bleiben und selbst deren weitere Zunahme nur begrenzt
eingedämmt wird. Der vorliegende Entwurf der Gewer-
beabfallverordnung gibt zwar zu der Befürchtung Anlass,
dass diese pessimistische Annahme sich als nicht ganz
falsch erweisen könnte (Tz. 816 ff.); es ist aber nicht aus-
zuschließen, dass im weiteren Verfahren noch Verbesse-
rungen der Verordnung erreicht werden können. Zu
berücksichtigen ist außerdem, dass ein Rückgang der zu
beseitigenden Abfallmengen nicht mit einem Rückgang
des Bedarfs an Vorbehandlungskapazität gleichgesetzt
werden darf, weil ein erheblicher Teil der Abfälle, die
heute im Wege der so genannten Verwertung entsorgt wer-
den, nichtsdestoweniger Kapazitäten von Müllverbren-
nungsanlagen (MVA) in Anspruch nehmen kann
(Tz. 1000).
Wie die deutlich höheren Annahmen anderer Autoren für
das Aufkommen an Hausmüll, Sperrmüll und haus-
müllähnlichen Gewerbeabfällen für das Jahr 2005 zeigen
(vgl. Tabelle 4.3-2), fallen die Annahmen der Prognos AG
über den zu erwartenden Rückgang an vorbehandlungs-
bedürftigen Abfällen aus dem Rahmen dessen, was sonst
für wahrscheinlich gehalten wird. Die Bandbreite der
möglichen Entwicklungen dürfte in etwa erfasst sein,

Tabel le 4.3-2

Prognostiziertes Aufkommen an Hausmüll, Sperrmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen 
zur Beseitigung für das Jahr 2005

Quelle  
(Jahr der Veröffentlichung) Abfallarten Aufkommen 

(Mio. Mg) 

Fa. Rethmann (1998) HM + SM + hmäGA 23

Gallenkemper (1998) HM + SM + hmäGA 22

BVSE (1998) HM + SM + hmäGA 22

Prognos AG (2000) HM + SM + hmäGA 18

Quelle: KUMMER und FISCHER, 1999, verändert
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wenn man den optimistischen Prognosen der Prognos AG
(Szenario 1) die Verhältnisse gegenüberstellt, die sich er-
geben, wenn das von der Prognos AG für das Jahr 2000
ermittelte Restabfallaufkommen bis zum Jahr 2005 stabil
bleibt (Szenario 2). Dies führt zu folgenden Szenarien für
die im Jahre 2005 vorzubehandelnden Abfallmengen:

– Szenario 1: 23,2 Mio. Mg pro Jahr

– Szenario 2: 28,0 Mio. Mg pro Jahr.

Diese beiden Szenarien werden den weiteren Überlegun-
gen zugrunde gelegt.

4.3.1.3 Derzeitige Kapazitäten zur Vorbehand-
lung von Abfällen zur Beseitigung

1003. Nach Angaben des Umweltbundesamtes (UBA,
2001b) waren im Jahr 2000 in Deutschland 61 Anlagen
zur thermischen Behandlung von zu beseitigenden Sied-
lungsabfällen mit einer genehmigten Gesamtkapazität
von 14,0 Mio. Mg pro Jahr in Betrieb. Die tatsächliche
Vorbehandlungskapazität dieser Anlagen ist allerdings
vom Heizwert der Abfälle und von der technischen Ver-
fügbarkeit der Anlagen abhängig, sodass die genehmigten
Kapazitäten nur einen Anhaltspunkt liefern können.

Im Hinblick auf eine zukünftige volle Ausschöpfung der
technisch möglichen Kapazitäten der Müllverbrennungs-
anlagen wäre anzustreben, dass die im Vergleich zum
Siedlungsabfall meist heizwertreicheren Abfälle aus dem
gewerblichen Bereich durch Vorschaltanlagen kalorisch
abgereichert werden. Die für einige Anlagen für den Fall
von Störungen und Revisionen vorhandenen Reserveöfen
könnten für einen anzustrebenden regionalen Anlagen-
verbund dauerhaft genutzt werden. Die Kapazitätser-
höhung, die sich bei Ausnutzung der genannten Optimie-
rungsmöglichkeiten im vorhandenen Anlagenbestand
ergibt, dürfte mit etwa 10 % zu veranschlagen sein. Damit
betrüge die derzeit schon technisch nutzbare Kapazität
der deutschen Müllverbrennungsanlagen 15,4 Mio. Mg
pro Jahr. Ein geringer Teil der Kapazitäten der Müllver-
brennungsanlagen in Deutschland wurde bisher durch die
Behandlung von Klärschlamm in Anspruch genommen.
Dieser Anteil wird hier mit 140 000 Mg pro Jahr angesetzt
(HAHN, 2001) (vgl. Tz 890).

1004. Nach Angaben des Umweltbundesamtes wurden
Ende des Jahres 2000 in Deutschland 29 mechanisch-bio-
logische Abfallbehandlungsanlagen (MBA) mit einer ver-
fügbaren Gesamtkapazität von rund 1,7 Mio. Mg pro Jahr
betrieben (UBA, 2001a und b). Die Arbeitsgemeinschaft
Stoffspezifische Abfallbehandlung (ASA) gibt für das-
selbe Jahr eine Vorbehandlungskapazität dieser Anlagen
in der Höhe von 1,8 Mio. Mg pro Jahr an (ASA, 2000).
Neuere Zahlen für das Jahr 2001 beziffern die derzeit be-
triebenen mechanisch-biologischen Behandlungskapa-
zitäten auf 2,16 Mio. Mg (DOEDENS, 2001). Rechnet
man demnach mit einer derzeitigen Vorbehandlungskapa-
zität von mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsan-
lagen von rund 2,2 Mio. Mg pro Jahr, dann ergibt sich für
Deutschland eine derzeitige genutzte Vorbehandlungska-
pazität von rund 16,2 Mio. Mg pro Jahr bzw. – bei unter-
stellter Kapazitätsoptimierung – 17,6 Mio. Mg pro Jahr.
Dabei ist aber zu beachten, dass eine regional sehr unter-

schiedliche Verteilung der Kapazitäten vorliegt. In 
Ostdeutschland betrug im Jahr 2000 die Vorbehandlungs-
kapazität mit einer thermischen und sechs mechanisch-
biologischen Abfallbehandlungsanlagen insgesamt nur
364 000 Mg pro Jahr (UBA, 2001a und b). Das entspricht,
bezogen auf die gesamte verfügbare Vorbehandlungska-
pazität in Deutschland, einem Anteil von 2,3 % bei einem
Anteil von rund 22 % am Gesamtaufkommen an Restab-
fällen in Deutschland (Prognos AG, 2000).

4.3.1.4 Künftige Kapazitäten zur Vorbehand-
lung von Abfällen zur Beseitigung

1005. Nach Schätzungen des Umweltbundesamtes wer-
den im Jahr 2005 in Deutschland 75 Anlagen zur thermi-
schen Behandlung von Restabfällen mit einer genehmig-
ten Gesamtkapazität von 17,6 Mio. Mg pro Jahr verfügbar
sein (UBA, 2001b). Das bedeutet gegenüber heute einen
Zuwachs von 3,6 Mio. Mg pro Jahr entsprechend 25,8 %.
Für diese Prognose wurden neben dem vorhandenen An-
lagenbestand die Anlagen berücksichtigt, die sich zurzeit
noch in der Planungs- bzw. Genehmigungsphase oder in
der Bauausführung befinden.

Vorhersagen für die mechanisch-biologische Abfallbe-
handlung gestalten sich schwieriger. Um den Anforderun-
gen der „Verordnung über die umweltverträgliche Ablage-
rung von Siedlungsabfällen und über biologische
Abfallbehandlungsanlagen“ zu genügen, sind zahlreiche
bestehende Anlagen nachzurüsten, in ihren Verfahrenskon-
zeptionen mit möglichen Auswirkungen auf ihre 
Kapazitäten zu variieren und einige Anlagen sogar spätes-
tens nach Ablauf der zulässigen Übergangsfrist stillzu-
legen, da sie im Sinne der 30. BImSchV als nicht nach-
rüstbar gelten (MÜLLER et al., 2001). So schätzt die
Bundesregierung, dass lediglich mechanisch-biologische
Abfallbehandlungsanlagen mit einer Behandlungskapa-
zität von 0,5 Mio. Mg pro Jahr an den Stand der Technik an-
gepasst werden können (Bundesregierung, 2001). Dies ent-
spräche einer Einbuße von rund drei Viertel der heutigen
Behandlungskapazitäten. Der Bundesregierung sind Ent-
scheidungen für mindestens 15 neue MBA-Projekte mit ei-
ner Behandlungskapazität von etwa 2,0 Mio. Mg pro Jahr
bekannt (Bundesregierung, 2001). Daraus ergibt sich ins-
gesamt eine mechanisch-biologische Behandlungskapa-
zität von 2,5 Mio. Mg pro Jahr, die für das Jahr 2005 als ge-
sichert gelten darf. Um die in der Fachliteratur genannten
Zahlen zu erreichen, die – weitgehend übereinstimmend –
für das Jahr 2005 eine mechanisch-biologische Vorbehand-
lungskapazität von etwa 4,0 Mio. Mg pro Jahr prognosti-
zieren (z. B. Bundeskartellamt, 2001; DOEDENS und
GRIEßE, 2001; Prognos AG, 2000), wäre über den derzei-
tigen Planungsstand hinaus noch eine zusätzliche Behand-
lungskapazität von 1,5 Mio. Mg pro Jahr zu schaffen.

Die Gesamtkapazität der für die Vorbehandlung von 
Restabfällen genehmigten Anlagen dürfte demnach, so-
fern der prognostizierte Ausbau bei den mechanisch-bio-
logischen Vorbehandlungskapazitäten noch rechtzeitig er-
folgt, im Jahr 2005 bei 21,6 Mio. Mg pro Jahr liegen.
Unter Berücksichtigung einer 10-prozentigen Kapazitäts-
optimierung der thermischen Anlagen würde sich eine
Vorbehandlungskapazität von insgesamt 23,4 Mio. Mg
pro Jahr ergeben (vgl. Tab. 4.3-3).
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1006. Die in Abschn. 4.2.1 identifizierten beträchtlichen
Mitverbrennungskapazitäten in deutschen industrielen
Feuerungsanlagen sind nicht ohne weiteres als zusätzliche
Vorbehandlungsoption ansetzbar (Abschn. 4.2.1.2). Die
Betreiber von industriellen Feuerungsanlagen greifen im
Regelfall ausschließlich auf Brennstoffsubstitute zurück,
die vor allem technisch verträglich einsetzbar und nur ge-
ring schadstoffbelastet sind sowie über einen entsprechen-
den Heizwert verfügen (vgl. Tz. 855). Dies trifft auf 
heterogen zusammengesetzte vorbehandlungsbedürftige
Abfälle nicht zu, sodass es vor einer Mitverbrennung zur
Herstellung geeigneter Brennstoffsubstitute einer entspre-
chenden Aufbereitung bedarf, wie sie beispielsweise in der
mechanisch-biologischen Abfallbehandlung erfolgt. So-
weit auch die bei der mechanisch-biologischen Abfallbe-
handlung separierten heizwertreichen Abfallfraktionen von
den Betreibern industrieller Feuerungsanlagen nicht als
Brennstoffsubstitut abgenommen werden oder künftigen
rechtlichen Anforderungen an die Qualität von Ersatz-
brennstoffen nicht genügen, kann sogar ihre Unterbringung
in Müllverbrennungsanlagen notwendig werden
(Tz. 885 ff.; 1069 ff.). So könnte die Vorbehandlungsalter-
native MBA sogar zu einer weiteren – in den vorstehenden
Berechnungen nicht berücksichtigten – Inanspruchnahme
der MVA-Kapazitäten führen.

4.3.1.5 Bilanz
1007. Eine Gegenüberstellung der im Jahr 2005 zu 
erwartenden vorzubehandelnden Abfälle und der dann aus
heutiger Sicht verfügbaren Vorbehandlungskapazitäten
soll aufzeigen, inwieweit hier noch Handlungsbedarf 
besteht. Dafür werden die beiden oben dargestellten 
Szenarien für das entsprechende Abfallaufkommen
(Tz. 1001 f.) herangezogen. Ausgehend vom heutigen
Planungsstand bzw. von der prognostizierten optimierten
Vorbehandlungskapazität in Deutschland errechnen sich
für die beiden Szenarien Kapazitätsdefizite, die in Ta-
belle 4.3-4 aufgeführt sind.

1008. Die Szenarienbetrachtung zeigt, dass zwei we-
sentliche Grundvoraussetzungen zu erfüllen sind, wenn

Tabel le 4.3-3

Derzeitige und künftige Kapazitäten zur Abfallvorbehandlung

Jahr 2001 2005
Planungsstand 2001 

2005
Planungsstand 2001 und 
weitere MBA-Anlagen 
im Kapazitätsumfang  

von 1,5 Mio. Mg/a 

Kapazitätsoptimierung ohne mit ohne mit ohne mit 

MVA (Mio. Mg/a) 14,0 15,4 17,6 19,4 17,6 19,4

MBA (Mio. Mg/a) 2,2 2,2 2,5 2,5 4,0 4,0

Gesamt (Mio. Mg/a) 16,2 17,6 20,1 21,9 21,6 23,4
SRU/UG2002/Tab. 4.3-3  

Tabel le 4.3-4

Szenarienbetrachtung Restabfallaufkommen und
Vorbehandlungskapazitäten im Jahr 2005 

in Mio. Mg pro Jahr

Szenario 1 

Restabfallaufkommen 
Szenario 1  23,2 23,2 23,2 23,2

Vorbehandlungs-
kapazitäten  20,11 21,92 21,63 23,44

Vorbehandlungsdefizit 
Szenario 1  3,1 1,3 1,6 – 0,2 

Szenario 2 

Restabfallaufkommen 
Szenario 2  28,0 28,0 28,0 28,0

Vorbehandlungs-
kapazitäten  20,11 21,92 21,63 23,44

Vorbehandlungsdefizit 
Szenario 2  7,9 6,1 6,4 4,6

SRU/UG2002/Tab. 4.3-4 
1 ohne Kapazitätsoptimierung, Planungsstand 2001
2 mit Kapazitätsoptimierung, Planungsstand 2001
3 ohne Kapazitätsoptimierung, Planungsstand 2001 und weitere

MBA-Anlagen im Kapazitätsumfang von 1,5 Mio. Mg/a
4 mit Kapazitätsoptimierung, Planungsstand 2001 und weitere MBA-

Anlagen im Kapazitätsumfang von 1,5 Mio. Mg/a

das Vorbehandlungsgebot der Abfallablagerungsverord-
nung ohne problematische Ausweichreaktionen (vgl.
Tz. 1016 ff.) umsetzbar sein soll. Zum einen müsste das
Aufkommen an vorzubehandelnden Abfällen im Vergleich
zum heutigen Niveau deutlich abnehmen. Zum anderen
müssten bis zum Jahr 2005 in erheblichem Umfang bisher
noch nicht vorgesehene zusätzliche Vorbehandlungsan-
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lagen entstehen. Wenn die zu beseitigenden Abfallmengen
wie erhofft zurückgehen, so wird – bei Kapazitätsoptimie-
rung der thermischen Anlagen – einzig im optimistische-
ren Szenario 1 nur dann ein Defizit vermieden, wenn im
Jahr 2005 trotz des Wegfalls von drei Viertel der derzeiti-
gen Kapazitäten eine jährliche Behandlungskapazität
durch MBA-Anlagen von 4,0 Mio. Mg verfügbar ist.

1009. Allenfalls bei Annahme der oben genannten sehr
günstigen Voraussetzungen scheint ein ausgeprägtes Vor-
behandlungsdefizit vermeidbar. Wie bereits ausgeführt,
ist jedoch infrage zu stellen, ob das Aufkommen an vor-
behandlungsbedürftigen Abfällen so deutlich abnehmen
wird (–17,1 % gegenüber Aufkommen im Jahr 2000), wie
es für das optimistische Szenario 1 angenommen wurde
(vgl. Tz. 1002). Da mit einem Rückgang des Gesamtab-
fallaufkommens in dieser Größenordnung nicht zu rech-
nen ist, müssten zurzeit noch vorzubehandelnde Abfälle
durch eine entsprechende Verwertung (z. B. beim Sperr-
müll) verstärkt außerhalb von Abfallvorbehandlungsanla-
gen entsorgt werden. Sollte das Szenario 2 zutreffen, dem-
zufolge das Defizit bei mindestens 4,6 Mio. Mg pro Jahr
liegt, so erscheint die rechtzeitige Schaffung der fehlen-
den Vorbehandlungskapazitäten unrealistisch. Bei An-
nahme einer durchschnittlichen MVA-Kapazität von
200 000 Mg pro Jahr würde dies bis zu 23 zusätzliche Ver-
brennungsanlagen erfordern. Hinzu kommt, dass die er-

hebliche Inanspruchnahme von Vorbehandlungskapazitä-
ten durch die so genannte thermische Verwertung von ge-
mischten gewerblichen Siedlungsabfällen in den obigen
Szenarien nicht berücksichtigt ist und dass sich eine er-
hebliche Verschlechterung der Prognosen für den Fall der
Unabsetzbarkeit der MBA-Restfraktion in der industriel-
len Abfallmitverbrennung ergibt.

1010. Das anhand der beiden Szenarien für Deutschland
prognostizierte Defizit an Vorbehandlungskapazitäten im
Jahr 2005 würde sich sehr ungleichmäßig auf die Bun-
desländer verteilen. Während in einzelnen Bundesländern
zum Teil große Defizite an Vorbehandlungskapazitäten zu
erwarten sind, lassen sich für andere Bundesländer sogar
Überkapazitäten ausmachen. Die Studie der Prognos AG,
die dem oben genannten Szenario 1 zugrunde liegt, weist
– wie in Tabelle 4.3-5 erkennbar – für den Freistaat Bay-
ern und die Hansestädte Bremen und Hamburg Überka-
pazitäten zur Vorbehandlung von Abfällen für das Jahr
2005 von insgesamt rund 1,2 Mio. Mg aus (Prognos AG,
2000). Bis zum Jahr 2010 prognostiziert die Prognos AG
auch in den Ländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Schleswig-Holstein und Saarland Überkapazitäten.
Da die Vorhersage zu den Vorbehandlungskapazitäten im
Jahr 2005 noch auf Daten des Jahres 2000 basiert, wei-
chen die Angaben in Tabelle 4.3-5 von den in Tabelle 4.3-3
aufgeführten Kapazitäten ab.

Tabel le 4.3-5

Vorbehandlungskapazitäten für Restabfälle in Deutschland im Jahr 2005 
in Megagramm

Prognose Rest-
abfallaufkommen 

2005

voraussichtliche 
MVA-Kapazität 

voraussichtliche 
MBA-Kapazität 

Defizit(–) / Über-
schuss(+) an 

Vorbehandlungs-
kapazitäten 

Baden-Württemberg 1 891 000 1 405 000 250 000 – 236 000 
Bayern 2 553 000 3 094 000 140 000 + 681 000 
Berlin 1 227 000 520 000 0 – 707 000 
Brandenburg 1 026 000 0 155 000 – 871 000 
Bremen 285 000 690 000 0 + 405 000 
Hamburg 731 000 820 000 0 + 89 000 
Hessen 1 766 000 995 000 160 000 – 611 000 
Mecklenburg-Vorpommern 660 000 215 000 50 000 – 395 000 
Niedersachsen 2 253 000 730 000 800 000 – 723 000 
Nordrhein-Westfalen 5 894 000 5 270 000 440 000 – 184 000 
Rheinland-Pfalz 941 000 495 000 260 000 – 186 000 
Saarland 338 000 330 000 0 – 8 000 
Sachsen 1 468 000 365 000 100 000 – 1 003 000 
Sachsen-Anhalt 1 076 000 600 000 0 – 476 000 
Schleswig-Holstein 849 000 666 000 100 000 – 83 000 
Thüringen 868 000 120 000 115 000 – 633 000 
Gesamt 23 826 000 16 315 000 2 570 000 – 4 941 000 

Quelle: Prognos AG, 2000, verändert
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Die in Tabelle 4.3-5 genannten Überkapazitäten werden
mit dem Wirksamwerden des Verbots der Ablagerung
ohne Vorbehandelung voraussichtlich von Abfällen aus
Ländern mit nicht ausreichenden Kapazitäten in An-
spruch genommen. Auffällig ist, dass gemäß Tabelle 4.3-
5 in allen neuen Bundesländern erhebliche Vorbehand-
lungskapazitäten fehlen werden. Das dort zu erwartende
Defizit würde immerhin rund 55 % des Gesamtdefizits in
Deutschland ausmachen. Die Bemühungen um eine
rechtskonforme Abfallbeseitigung vom Jahr 2005 an
müssen aus heutiger Sicht besonders von den neuen Län-
dern und den Ländern Berlin, Hessen und Niedersachsen
vorangetrieben werden.

4.3.1.6 Vorbehalte aus der Entwicklung der 
europäischen Entsorgungsmarkt-
ordnung

1011. Die in Abschn. 4.3.1.5 dargelegten Prognosen be-
ruhen auf der Prämisse, dass die Vorbehandlung durch
Müllverbrennung eine Beseitigung von Abfall ist, die
nach § 10 Abs. 3 Satz 1 KrW-/AbfG im Inland zu erfol-
gen hat. Diese Annahme ist nach dem nationalen Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetz auch zutreffend. Zwar
wird bei der Müllverbrennung regelmäßig auch ein ge-
wisses Maß an nutzbarer Energie gewonnen, jedoch er-
kennt das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz eine sol-
che energetische Nutzung nur unter den anspruchsvollen
Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Satz 2 als zulässige ener-
getische Verwertung an. Diese Voraussetzungen, ein Min-
destheizwert des Abfalls von 11 000 kJ/kg und ein Feue-
rungswirkungsgrad der Anlage von mindestens 75 %,
werden in der Restmüllverbrennung nicht, jedenfalls
nicht durchgehend, erreicht. Sie gilt deshalb nach natio-
nalem Recht in der Regel als Beseitigung (s. auch § 4
Abs. 4 Satz 1 2. Halbsatz KrW-/AbfG). 

1012. Wie in Abschn. 4.1.5.1 ausführlich dargelegt
wird, stehen die anspruchsvollen Abgrenzungskriterien
des § 6 Abs. 2 Satz 1 KrW-/AbfG gegenwärtig in mehre-
ren Verfahren auf dem Prüfstand des Europäischen 
Gerichtshofs. Die Kommission vertritt gegenüber der
Bundesregierung die Auffassung, dass eine energetische
Verwertung bereits dann vorliegt, wenn aus dem Abfall
überhaupt irgendein energetischer Nutzen gezogen wird.
In dem Klageverfahren C-458/00 gegen Luxemburg
(Tz. 798) vertritt die Kommission diese Position aus-
drücklich auch in Bezug auf Hausmüll. 

Sollte sich die Kommission mit ihrer Auffassung durch-
setzen, dass die Entsorgung von Abfall in Müllverbren-
nungsanlagen mit Abwärmenutzung eine Verwertung dar-
stellt, so würde die Restmüllverbrennung als Verwertung
insgesamt dem freien Warenverkehr unterstellt. Auch
wenn dies nicht notwendigerweise das Ende der beste-
henden Überlassungspflichten für Hausmüll bedeutet
(Tz. 800 ff.), entfiele damit die bislang durch Artikel 4
Abs. 3a und i EG-Abfallverbringungsverordnung eröff-
nete Möglichkeit, die Restmüllverbrennung allgemein auf
das Inland zu beschränken. Die öffentlichen Entsorgungs-
träger könnten in diesem Fall die ihnen überlassenen
Restabfälle grundsätzlich auch im Ausland verbrennen

bzw. mitverbrennen lassen. Damit würde ihnen schlagartig
ein sehr viel größerer Entsorgungsmarkt eröffnet. Die
Sorge um den Vollzug des Vorbehandlungsgebotes wäre
damit möglicherweise erledigt – dies aber um den Preis 
einer transportaufwendigen Verlagerung von Abfallströ-
men ins Ausland mit umweltpolitisch bedenklichen Konse-
quenzen für die dortige abfallwirtschaftliche Entwicklung.
Es müsste nämlich befürchtet werden, dass deutsche Ab-
fälle wegen der hohen Preise, die für ihre Verbrennung er-
zielbar sind, im Ausland in erheblichem Umfang dort an-
fallende Abfälle aus der Vorbehandlung verdrängen würden.

1013. Dass der Europäische Gerichtshof die Müllver-
brennung als Verwertung einstuft und damit eine grenz-
überschreitende Verbringung ermöglicht, ist allerdings
keinesfalls sicher. Wie in Kapitel 4.1 ausführlich darge-
legt, gibt es gute Argumente gegen eine derart weite Aus-
legung der energetischen Verwertung (vgl. Tz. 800 ff.).
Der Umweltrat fordert daher die Bundesregierung
nochmals auf, sich auf Ebene der europäischen Rechtset-
zung mit Nachdruck für eine sachgerechte Abgrenzung
zwischen Beseitigung und energetischer Verwertung ein-
zusetzen. Umweltpolitische Integrität kann der Bundes-
regierung in Bezug auf strenge Anforderungen der Abfall-
ablagerungsverordnung nur dann attestiert werden, wenn
sie sich auch auf der Gemeinschaftsebene für eine Ent-
sorgungsmarktordnung einsetzt, die gewährleistet, dass
die gar nicht oder allenfalls geringwertig nutzbaren Sied-
lungsabfälle nach Maßgabe des Verursacherprinzips im
Inland und in der Nähe ihrer Entstehung umweltverträg-
lich entsorgt werden. Andernfalls führt die Abfallablage-
rungsverordnung zwangsläufig zu einer Problemverlage-
rung ins Ausland. Auch dies ist als eines der nachfolgend
zu erörternden Vollzugsrisiken der Abfallablagerungsver-
ordnung zu bedenken. 

4.3.2 Vollzugschancen und -risiken der 
Abfallablagerungsverordnung

1014. Wie dargelegt, sprechen die zurzeit verfügbaren
Prognosen über die Entwicklung von Restabfallmengen
und Vorbehandlungskapazitäten deutlich dagegen, dass
am Stichtag des 1. Juni 2005 die ordnungsgemäße Vorbe-
handlung aller in Deutschland zu deponierenden Abfälle
überhaupt möglich ist (Abschn. 4.3.1.5). Wenn sich die
den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen (insbeson-
dere über die europäische Entsorgungsmarktordnung)
nicht maßgeblich ändern, muss damit gerechnet werden,
dass sich für ganz erhebliche Mengen der in Deutschland
zu beseitigenden Abfälle keine Vorbehandlungsmöglich-
keiten finden lassen werden.

Demgegenüber liegt der Abfallablagerungsverordnung
offenbar die Annahme zugrunde, dass die Verordnung als
außenverbindliches und sanktionsbewehrtes Recht nun-
mehr die verantwortlichen Kreise und Gemeinden dazu
veranlassen werde, die erforderlichen zusätzlichen Be-
handlungskapazitäten bis spätestens zum Jahr 2005 noch
zu schaffen. 

1015. Die Annahme, dass die Schaffung ausreichender
Vorbehandlungskapazitäten durch die Abfallablagerungs-
verordnung noch erzwungen werden könne, wird zwar
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durch die oben ausgewerteten Prognosen nicht ohne wei-
teres widerlegt, denn die Prognosen sind sämtlich zu 
einer Zeit erstellt worden, als die Abfallablagerungsver-
ordnung noch nicht in Kraft getreten war bzw. nicht ein-
mal im Entwurf vorlag. Gleichwohl hat der Umweltrat er-
hebliche Zweifel daran, dass es allein mithilfe des
antizipierten Vorbehandlungsgebotes in der kurzen noch
verbleibenden Zeit gelingen wird, „das Ruder herumzu-
reißen“ und rechtzeitig den Bau der noch fehlenden Vor-
behandlungsanlagen zu veranlassen. Wie nachfolgend
dargelegt wird, rechnet der Umweltrat vielmehr damit,
dass das Vorbehandlungsgebot der Abfallablagerungsver-
ordung keinen ausreichenden Investitionsdruck mehr ent-
falten (s. u. Abschn. 4.3.2.1), sondern in eine Situation
führen wird, in der viele Verantwortliche sich gezwungen
sehen werden, die Vorbehandlung auf ökologisch minder-
wertigen Wegen zu umgehen (Abschn. 4.3.2.2). Der durch
das Vorbehandlungsgebot drohende Beseitigungsnotstand
wird insbesondere dazu führen, dass den Tendenzen zu 
einem anspruchslosen Verwertungsbegriff sowie zur
Scheinverwertung im Ausland – dann auch vonseiten der
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger – weiter nachge-
geben wird (Abschn. 4.3.2.3). Um dies zu verhindern,
sollte das Steuerungskonzept der Abfallablagerungsver-
ordnung korrigiert und ergänzt werden (Abschn. 4.3.2.4
und 4.3.2.5).

4.3.2.1 Unzureichende Steuerungswirkung des 
antizipierten Vorbehandlungsgebotes
der Abfallablagerungsverordnung bis
zum 1. Juni 2005

1016. Wenn es gelingen soll, die fehlenden Vorbehand-
lungsanlagen noch bis zum 1. Juni 2005 zu verwirklichen
und in Betrieb zu nehmen, müssten die Investitionsent-
scheidungen jetzt gefällt und die Planungen alsbald be-
gonnen und zügig vorangetrieben werden. Für den Bau
von Müllverbrennungsanlagen reicht die Zeit schon jetzt
kaum noch aus, denn von der Investitionsentscheidung
aus gerechnet dauert die Realisierung einer Müllverbren-
nungsanlage selbst unter günstigsten Umständen auch
heute noch länger als drei Jahre.

1017. Die der Abfallablagerungsverordnung zugrunde
liegende Erwartung, dass die verantwortlichen Entsor-
gungsträger aufgrund des bevorstehenden strikten Vorbe-
handlungsgebotes tatsächlich noch rechtzeitig, also in 
allernächster Zeit damit beginnen werden, in großem Um-
fang neue Vorbehandlungsanlagen zu planen und zu
bauen, hält der Umweltrat für unrealistisch. Mit dieser Er-
wartung dürfte die Steuerungswirkung des antizipierten
Vorbehandlungsgebotes der Abfallablagerungsverord-
nung weit überschätzt werden.

An der mangelhaften Umsetzung der TA Siedlungsabfall
zeigt sich schon seit Jahren deutlich, wie sich die Kom-
munen, Kreise und Länder nach Maßgabe ihrer besonde-
ren politischen und wirtschaftlichen Interessen über die
bundesrechtlichen Vorgaben hinwegsetzen (können). Die
Hauptgründe dieser eklatanten Vollzugsdefizite gelten
grundsätzlich auch gegenüber dem neuen Verordnungs-
recht: Erstens sind die verantwortlichen Entsorgungsträ-

ger aufgrund der laufenden Entwicklung des Restabfall-
marktes nicht dazu motiviert, in die Vorbehandlung zu 
investieren (Tz. 1018 ff.). Zweitens fehlen den Ländern
geeignete Vollzugsmittel, um den Bau der Vorbehand-
lungsanlagen von den Kreisen und Gemeinden rechtzeitig
zu erzwingen (Tz. 1021). Und drittens können diejenigen,
die heute die nötigen Investitionen beschließen müssten,
zu sehr damit rechnen, dass aufgrund von Schwierigkei-
ten der individuellen Verantwortlichkeitszurechnung eine
mangelhafte Vorbereitung auf das Vorbehandlungsgebot
keine gravierenden (persönlichen) Konsequenzen für sie
haben wird (Tz. 1022).

Investitionshemmende Marktsituation

1018. Gegen den Eintritt der erhofften Vorwirkung des
Vorbehandlungsgebotes spricht zunächst massiv die ge-
genwärtige Marktsituation der öffentlichen Entsorgungs-
träger. Es ist allgemein bekannt, dass die meisten öffent-
lichen Entsorgungsträger, die in den vergangenen Jahren
eigene Müllverbrennungsanlagen gebaut haben und selbst
betreiben, hohe Überkapazitäten beklagen. Die kostspie-
lige Unterauslastung der in öffentlich-rechtlicher Träger-
schaft betriebenen Müllverbrennungsanlagen hat viele öf-
fentliche Entsorgungsunternehmen in wirtschaftliche
Schwierigkeiten gebracht und die Kreise und Gemeinden
dazu gezwungen, die Entsorgungsgebühren in politisch
kaum mehr vermittelbarem Umfang zu erhöhen. Diese
Misere der öffentlichen Entsorgungsträger ist nicht zu-
letzt darauf zurückzuführen, dass ihnen bis Anfang der
Neunzigerjahre ein weiterer erheblicher Anstieg der Rest-
abfallmengen prognostiziert wurde, die Vorhersagen sich
aber später als grob fehlerhaft erwiesen haben. Wie oben
(Tz. 1005 f.) gezeigt wurde, sind auch die aktuellen 
Prognosen über den weiteren Bedarf an Vorbehandlungs-
anlagen mit erheblichen Unsicherheiten belastet, die un-
ter anderem aus offenen Fragen der noch stark im Fluss
befindlichen europäischen Entsorgungsmarktordnung re-
sultieren. Von daher liegt es auf der Hand, dass die politi-
schen Entscheidungsträger in den Kreisen und Gemein-
den neuen Prognosen, die eine Zunahme des Restmülls
vorhersagen, skeptisch gegenüberstehen und in der Regel
nicht freiwillig dazu bereit sein werden, weitere Vorbe-
handlungsanlagen zu bauen und zu finanzieren. 

1019. Die zurzeit noch bestehenden erheblichen Über-
kapazitäten wirken sich auf dem Müllverbrennungsmarkt
in einem beträchtlichen Angebotsüberhang und in weiter-
hin fallenden Entsorgungspreisen aus. In Anbetracht die-
ser Marktsituation besteht auch für diejenigen – primär
verantwortlichen – öffentlichen Entsorgungsträger, die
noch nicht über (ausreichende) eigene Vorbehandlungs-
kapazitäten verfügen, keinerlei Anreiz zum Bau neuer
Vorbehandlungsanlagen. Denn diese Entsorgungsträger
müssen die Vorbehandlung nicht selbst vornehmen, son-
dern können private oder andere öffentlich-rechtliche
Entsorgungsbetriebe damit beauftragen. Sie haben also
grundsätzlich die Wahl, ob sie die ordnungsgemäße Vor-
behandlung der ihnen überlassenen Abfälle durch den
Bau eigener Vorbehandlungsanlagen vor Ort oder aber
durch Entsorgungsverträge sicherstellen, die irgendwo
auf dem bundesweiten Entsorgungsmarkt erfüllt werden
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können. Solange die Vorbehandlung auf dem Entsorgungs-
markt noch zu günstigen Preisen angeboten wird, besteht
wenig Neigung, die Bürger durch eine Vorbehandlungs-
anlage in eigener Nachbarschaft zu belasten. Von daher ist
es ohne weiteres nachvollziehbar, dass auch die nicht ent-
sorgungsautarken Gemeinden vom Bau einer Müllver-
brennungsanlage oder einer Anlage zur mechanisch-bio-
logischen Behandlung so weit und so lange wie möglich
absehen.

1020. Wenn es gleichwohl zutreffen soll, dass aufgrund
des Vorbehandlungsgebotes noch rechtzeitig mit den nöti-
gen Investitionen zu rechnen ist, müssten die nicht ent-
sorgungsautarken Gemeinden wenigstens in spürbarem
Maße Vorbehandlungsleistungen auf dem Markt nachfra-
gen. Denn wenn nicht wenigstens von einer erhöhten
Nachfrage Investitionsanreize im Entsorgungsmarkt ge-
setzt werden, ist auch bei den privaten Entsorgungsunter-
nehmen nicht mit einem baldigen Investitionsschub zu
rechnen. Eine steigende Nachfrage nach Vorbehandlungs-
leistungen ist zurzeit noch nicht sicher zu beobachten. Im
Gegenteil: Städte wie Hamburg, die erhebliche Kapa-
zitätsüberhänge anzubieten haben, können immer noch
nicht von einem signifikanten Anstieg der Nachfrage nach
Vorbehandlungsleistungen berichten. Die Erwartung,
nach dem 31. Mai 2005 nicht mehr ohne Vorbehandlung
ablagern zu dürfen, scheint sich also bisher noch nicht
nachfrageerhöhend niederzuschlagen. Die potenziellen
Nachfrager verhalten sich zumindest in Teilen in Anbe-
tracht weiter fallender Preise bewusst abwartend, was
wiederum den Preisverfall begünstigt. Mit einer solchen
Preisspirale wirkt der Entsorgungsmarkt der Verwirkli-
chung des Vorbehandlungsgebotes ersichtlich entgegen.

Vor diesem Hintergrund müsste die Abfallablagerungs-
verordnung schon eine erhebliche Zwangswirkung auf
die betroffenen Entsorgungsträger ausüben, um die Preis-
spekulationen zu beenden und den erforderlichen Nach-
frage- und Investitionsschub zu bewirken. Der Umweltrat
sieht jedoch nicht, woher der erforderliche Handlungs-
druck kommen soll. Dass die Landesverwaltungen die
nötigen Investitionen erzwingen werden, erscheint
ebenso unrealistisch wie die Hoffnung, dass die verant-
wortlichen Kreise und Gemeinden aus Furcht vor Sank-
tionen und sonstigen (persönlichen) Konsequenzen doch
noch rechtzeitig investieren werden.

Mangelnde Vollzugsmittel und mangelndes 
Vollzugsinteresse bei den Ländern

1021. Eine vollziehbare Pflicht, rechtzeitig neue Vorbe-
handlungsanlagen zu errichten, ergibt sich aus dem
zukünftigen Vorbehandlungsgebot weder direkt noch mit-
telbar. Eine derartige Verpflichtung folgt insbesondere
nicht aus der Konzeptpflicht der Entsorgungsträger nach
§ 19 Abs. 5 KrW-/AbfG oder aus der Planungspflicht der
Länder nach § 29 Abs. 1 KrW-/AbfG (darauf verweisend
aber SCHNURER, 2001, S. 5 f.). Diese Vorschriften be-
stimmen lediglich, dass die Länder unter Beteiligung der
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger ihre Abfallwirt-
schaft in der vorgegebenen Form planen müssen; sie
zwingen aber nicht zu einer bestimmten Planung, ge-

schweige denn zu deren Ausführung. Über die Planungs-
pflichten kann das bevorstehende Vorbehandlungsgebot
auch wegen des Zeitbedarfs für Planung und Umsetzung
des Geplanten kaum ausreichende Steuerungswirkung
entfalten. Allerdings folgt aus der Entsorgungspflicht der
zuständigen kommunalen Körperschaften, dass diese
auch die nötigen Voraussetzungen für deren Erfüllbarkeit
schaffen müssen. Angesichts der auf absehbare Zeit noch
offen stehenden Möglichkeit, sich Vorbehandlungskapa-
zitäten auf dem freien Entsorgungsmarkt zu sichern, wird
es aber schwer fallen, aus dieser Entsorgungspflicht kon-
krete Anlagenplanungs- und Investitionspflichten einzel-
ner Kommunen abzuleiten (Tz. 1022). Überhaupt dürfte
kaum damit zu rechnen sein, dass die Landesverwaltun-
gen die Kreise und Gemeinden spürbar unter Druck set-
zen werden. Erfahrungsgemäß besteht im Verhältnis der
Entsorgungsträger zu den Abfallbehörden weit reichende
Interessenparallelität, und die Kommunalaufsicht neigt
selbst bei eindeutiger feststellbaren Rechtspflichten zur
Zurückhaltung beim Gebrauch ihrer Anordnungsbefug-
nisse.

Keine ausreichende persönliche Verantwortung für
die Schaffung der Vorbehandlungskapazitäten

1022. Es besteht auch wenig Hoffnung zu der An-
nahme, dass drohende Sanktionen oder sonstige Konse-
quenzen die verantwortlichen Kreise und Gemeinden
dazu bewegen werden, rechtzeitig die Voraussetzungen
zum Vollzug des strikten Vorbehandlungsgebotes zu
schaffen. Zwar erfüllt die Ablagerung unvorbehandelter
Abfälle nach dem 31. Mai 2005 den Tatbestand einer Ord-
nungswidrigkeit nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 der Abfallablage-
rungsverordnung in Verbindung mit § 61 KrW-/AbfG, die
nach § 61 Abs. 3 KrW-/AbfG mit einem Bußgeld von bis
zu 100 000 DM geahndet werden kann, sowie unter Um-
ständen auch den Straftatbestand des § 326 Abs. 1 Satz 4
des Strafgesetzbuchs (StGB). Insoweit wird die verbots-
widrige Ablagerung unvorbehandelter Abfälle durchaus
mit erheblichen Sanktionsrisiken verbunden sein. Das
bloße Nichtverfügen über ausreichende Vorbehandlungs-
kapazitäten zum Stichtag 1. Juni 2005 ist dagegen weder
straf- noch bußgeldbedroht. Dieser Sanktionslage ent-
sprechend ist zwar nicht damit zu rechnen, dass auf feh-
lende Vorbehandlungskapazitäten im Jahr 2005 in rele-
vantem Ausmaß mit der verbotswidrigen Ablagerung
unvorbehandelter Abfälle reagiert wird, wohl aber damit,
dass die Beteiligten – teilweise auch bereits im Vorfeld –
auf problematische andere Entsorgungswege ausweichen.

Verantwortungszuweisungen werden außerdem dadurch
erschwert, dass aus der künftigen definitiven Geltung ei-
nes Vorbehandlungsgebots nicht ohne weiteres für be-
stimmte Akteure ein gegenwärtiger Imperativ zum Auf-
bau bestimmter Vorbehandlungskapazitäten ableitbar ist.
Ein dafür bereits genannter Grund liegt darin, dass sich
den Entsorgungsträgern gegenwärtig auf dem Entsor-
gungsmarkt immer noch ein großes Angebot an Vorbe-
handlungsüberkapazitäten bietet, sodass tatsächlich nicht
alle Kommunen, die derzeit nicht über ausreichende ei-
gene Vorbehandlungskapazitäten verfügen, selbst in den
Aufbau oder die Erweiterung solcher Kapazitäten inves-
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tieren müssen, um im Jahr 2005 ordnungsgemäß entsor-
gen zu können. Dadurch entsteht in der Perspektive des
einzelnen Entsorgungsträgers der Anschein, als könne er
sich im Bedarfsfall noch aus dem vorhandenen Angebot
mit Vorbehandlungskapazitäten eindecken. Freilich wird
dies nur denjenigen Gemeinden auch gelingen, die sich
rechtzeitig dazu entscheiden, langfristige Entsorgungs-
verträge mit den Anbietern abzuschließen. Diesbezügli-
che Fehlkalkulationen werden aber rechtlich im Nachhin-
ein kaum sanktionierbar sein, und was die politischen
Verantwortlichkeiten angeht, ist zu befürchten, dass bei
den Entscheidungsträgern eine Verantwortlichkeit für In-
vestitionen, die sich im Nachhinein als überflüssig erwei-
sen könnten, mehr gescheut wird als die Verantwortung
für die Probleme, die entstehen, wenn nicht rechtzeitig in-
vestiert wird. Die Probleme, die entstehen, wenn vor dem
Stichtag offensichtlich werden sollte, dass insgesamt
keine hinreichenden Vorbehandlungskapazitäten aufge-
baut worden sind, werden nämlich eher Probleme der
Bundesregierung sein, die dann vor dem Scherbenhaufen
ihres Steuerungskonzepts stünde, als Probleme der ein-
zelnen Entsorgungsträger. Hieraus ergibt sich eine weitere
problematische Interessenkonstellation insofern, als die
Bundesregierung zur Vermeidung dieses Problems ge-
neigt sein könnte, durch die Art der Ausübung ihrer Re-
gulierungskompetenzen problematische Wege zur Verrin-
gerung der vorbehandlungsbedürftigen Abfallmengen
wie zum Beispiel die Scheinverwertung gemischter ge-
werblicher Siedlungsabfälle zu begünstigen bzw. nicht
hinreichend wirksam zu bekämpfen.

4.3.2.2 Die Konsequenzen mangelnder 
Vorbehandlungsmöglichkeiten 
nach dem 31. Mai 2005

1023. Soweit den öffentlichen Entsorgungsträgern nach
dem 31. Mai 2005 Vorbehandlungskapazitäten fehlen und
sie auch auf dem Inlandsmarkt keine entsprechenden An-
gebote finden können, bleiben ihnen – von der unwahr-
scheinlichen Variante der verbotswidrigen Ablagerung
abgesehen – im Wesentlichen nur zwei Möglichkeiten,
mit dieser Situation umzugehen, nämlich erstens die Ver-
bringung der Abfälle ins Ausland und zweitens eine „vor-
läufige“ Zwischenlagerung.

Scheinverwertung im Ausland

1024. In Anbetracht des durch die Abfallablagerungs-
verordnung veranlassten Entsorgungsnotstands muss damit
gerechnet werden, dass ein Teil der überschüssigen Abfälle
ins Ausland exportiert und dort entsorgt wird. Wie sich in
dem gegenwärtig noch zwischen den öffentlichen und den
privaten Entsorgungsträgern geführten Konkurrenzkampf
(s. Abschn. 4.1.1) eindrucksvoll gezeigt hat, bestehen nach
der geltenden Rechtslage vielfältige Möglichkeiten, die
Abfälle auf mehr oder weniger legale Art und Weise als Ab-
fälle zur Verwertung zu deklarieren. Der Umweltrat hat in
Kapitel 4.1 ausführlich dargelegt, wie diese Möglichkeiten
zur „Scheinverwertung“ durch die aktuelle Rechtspre-
chung noch begünstigt und erweitert werden. So hat z. B.
der VGH Mannheim in einer aktuellen Entscheidung (Ur-
teil vom 24. Juli 2001, Az.: 10 S 2294/99) anerkannt, dass

die Verbringung eines Abfallgemisches nach Italien als eine
Verbringung zur Verwertung zuzulassen war, obwohl nur
15 % der betreffenden Abfälle verwertet und 85 % dort de-
poniert wurden (Tz. 763). In Verbindung mit der Recht-
sprechung des BVerwG, nach der durch eine nachträgliche
Vermischung von verwertbaren und unverwertbaren Abfäl-
len ein insgesamt verwertbares Gemisch erzeugt werden
kann (Tz. 810), eröffnet diese Rechtsprechung etliche
Wege, das Gebot der Inlandbeseitigung zu umgehen. Wenn
erst einmal ernsthafte Kapazitätsengpässe in der Vorbe-
handlung auftreten, werden vermutlich auch die öffentli-
chen Entsorgungsträger diese Wege nicht mehr zu versper-
ren suchen, sondern sogar selbst beschreiten. Es bedarf
keiner weiteren Erklärung, dass eine solche Entwicklung,
bei der sich Deutschland de facto einen hohen nationalen
Entsorgungsstandard durch Abfallexporte und eine Depo-
nierung der Abfälle im Ausland sichert, umweltpolitisch
nicht akzeptabel ist.

Zwischenlagerung und illegale Ablagerung 
ohne Vorbehandlung

1025. Vermutlich werden sich nicht für alle überschüs-
sigen Restabfälle Exportmöglichkeiten finden lassen.
Dann wird den betroffenen Entsorgungsträgern nur übrig
bleiben, die Restabfälle zwischenzulagern. Freilich wird
es sich bei solchen Zwischenlagerungen de facto regel-
mäßig um endgültige Ablagerung handeln. Praktisch ge-
sehen erscheint es bereits fern liegend, dass auf ein und
derselben Deponie längerfristig zwischen den endgültig 
– vor dem 1. Juni 2005 – abgelagerten und den nach die-
sem Zeitpunkt nur vorläufig gelagerten Abfallmengen un-
terschieden wird und diese Abfallmengen auch strikt ge-
trennt werden. Unrealistisch wäre auch die durch eine
Zwischenlagerung implizierte Erwartung, dass die großen
Mengen der zunächst zwischenzulagernden Abfälle in ab-
sehbarer Zeit wieder aus den Zwischenlagern geholt und
noch zusätzlich zu den laufend anfallenden Abfällen vor-
behandelt werden könnten. Dies dürfte angesichts noch
immer knapper Vorbehandlungskapazitäten schwer zu
realisieren und außerdem auch politisch schwer durch-
setzbar sein. Vor allem die erheblichen damit verbunde-
nen finanziellen Belastungen dürften wegen der unver-
meidlichen Willkür der Stichtagsregelung, von der dann
abhinge, welche Abfälle liegen bleiben dürfen und welche
nachträglich wieder abzutragen und der Vorbehandlung
zuzuführen wären, schwer zu vermitteln sein. Die Zwi-
schenlagerung der unvorbehandelten Abfälle würde also
höchstwahrscheinlich – ähnlich wie im Bereich der ato-
maren Entsorgung – in ein verdecktes Vollzugsdefizit
führen, das in der Sache weitaus problematischer wäre als
das offene Eingeständnis eines Vollziehbarkeitsproblems
und entsprechende Anpassungen der Rechtslage.

1026. Nach alledem stellt sich die Lage wie folgt dar:
Sofern es bis zum Stichtag im Jahr 2005 dabei bleibt, dass
die Restmüllvorbehandlung als Beseitigungsverfahren im
Inland zu erfolgen hat, würde das strikte Vorbehand-
lungsgebot mit hoher Wahrscheinlichkeit bei vielen 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zu einem aku-
ten Entsorgungsnotstand führen. Um einen solchen Not-
stand abzuwenden oder nach Eintritt zu bewältigen und
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eine illegale Ablagerung unvorbehandelter Abfälle zu
vermeiden, werden Entsorgungsträger genötigt sein,
Scheinverwertungen im Vorfeld der Überlassung zu be-
günstigen, die ihnen überlassenen Abfälle selbst einer
Scheinverwertung im Ausland zuzuführen, bei der große
Teile der Abfälle dort deponiert werden, oder die Abfälle
zwischenzulagern. Zunehmendes Interesse an der Begüns-
tigung zweifelhafter Verwertungsoptionen ist aufgrund
dieser Rahmenbedingungen auch bei den für die abfall-
rechtliche Rechtsetzung Verantwortlichen zu befürchten.
Eine solche Entwicklung kann umweltpolitisch nicht ge-
wollt sein und muss rechtzeitig vermieden werden. Da
eine echte, also wirklich nur vorübergehende Zwi-
schenlagerung nicht realistisch ist und im Falle des offe-
nen Nichtvollzugs des Vorbehandlungsgebotes beträchtli-
che Sanktionen drohen, wird vermutlich vor allem eine
Verbringung ins Ausland angestrebt werden.

4.3.2.3 Mittelbare Auswirkungen auf die 
Entsorgungsstrukturen und die 
Entsorgungsmarktordnung

Das Vorbehandlungsgebot als Druckmittel für eine
weitere Liberalisierung des Entsorgungsmarktes?

1027. Soweit die strengen Anforderungen der Abfallab-
lagerungsverordnung am Ende nur mithilfe einer erheblich
verstärkten Abfallverbringung umgesetzt werden können,
werden dadurch auch die Bestrebungen zur weiteren Öff-
nung des Verwertungsmarktes für solche Entsorgungs-
wege begünstigt, die (zumindest) das nationale Recht der-
zeit noch der ausschließlich im Inland vorzunehmenden
Beseitigung zurechnet. In Kapitel 4.1 (Tz. 793) wurde aus-
führlich begründet, dass eine solche Ausweitung des freien
Verwertungsmarktes auf ökologisch zweifelhafte Entsor-
gungswege, die nur zum Schein einer Nutzung, in Wahr-
heit aber ganz überwiegend der Beseitigung des Abfalls
dienen, umweltpolitisch verfehlt ist. Dementsprechend
wurde auch die passive Haltung kritisiert, die die Bundes-
regierung gegenüber diesen Liberalisierungsbestrebungen
in der Gemeinschaft eingenommen hat. Aus den gleichen
Gründen, die gegen eine solche Ausweitung des grenz-
überschreitenden Entsorgungsmarktes sprechen, wird sich
auch das Vorbehandlungsgebot kontraproduktiv auswir-
ken, sofern die technischen Möglichkeiten zu seiner Um-
setzung nicht rechtzeitig gegeben sind. So sehr eine an-
spruchsvolle Vorbehandlung aus der Zielsetzung einer
möglichst umweltschonenden Entsorgung zu begrüßen ist,
so wenig ist diesem Ziel durch eine Regelung gedient, die
an den faktischen Möglichkeiten vorbeigehend massiv in
einen Scheinvollzug durch Scheinverwertung im Ausland
drängt. Indirekt würde damit auch die allgemeine Tendenz
zu einer Öffnung des europäischen Entsorgungsmarktes
gestärkt. Wenn nämlich öffentliche Körperschaften dazu
übergehen, die ihnen überlassenen Abfälle im Ausland
scheinzuverwerten, verliert auch die Überlassungspflicht
ihre Plausibilität.

Das Vorbehandlungsgebot als Vorentscheidung für
die mechanisch-biologische Behandlung?
1028. Aufgrund des höheren Zeitbedarfs für die Reali-
sierung von Müllverbrennungsanlagen erscheint es be-
reits heute fast ausgeschlossen, dass die Vorbehandlungs-

lücken bis zum 1. Juni 2005 überhaupt noch zu signifi-
kanten Anteilen durch Verbrennungsanlagen geschlossen
werden können. Vielmehr wird die geforderte Vorbehand-
lung sehr bald – wenn nicht schon heute – nur noch durch
die wesentlich schneller zu realisierende MBA ermöglicht
werden können. Das Vorbehandlungsgebot drängt folg-
lich geradezu die öffentliche Abfallwirtschaft in die
MBA, die bekanntlich mit der Abfallablagerungsverord-
nung erst nach langem Streit zugelassen wurde und zu-
mindest bereichsweise deutliche ökologische Nachteile
aufweist (Abschn. 4.4.2). Wenngleich der Umweltrat die
MBA nicht prinzipiell ablehnt, hält er eine solche mittel-
bare Begünstigung dieser Vorbehandlungstechnik für um-
weltpolitisch höchst zweifelhaft. Fraglich erscheint bei ei-
nem massiven Kurswechsel zur MBA auch, ob überhaupt
der Absatz der darin erzeugten Ersatzbrennstoffe umfas-
send gesichert ist.

4.3.2.4 Akuter Handlungsbedarf bei Bund 
und Ländern

1029. Die Möglichkeiten der Länder, die öffentlichen
Entsorgungsträger zur Vorbereitung auf das Vorbehand-
lungsgebot zu zwingen, sind, wie dargelegt, beschränkt.
Das antizipierte Vorbehandlungsgebot ist insoweit ein
gutes Beispiel dafür, dass ein ordnungsrechtliches Gebot
keinesfalls stets ein geeignetes und zielsicheres oder gar
das wirksamste und schärfste Instrument ist, und zwar vor
allem dann nicht, wenn es sich auf ein langfristiges Ziel
richtet, das komplexe Planungs- und Investitionsaufgaben
einschließt, ohne dass individuelle Beitragspflichten zur
Zielerreichung hinreichend spezifiziert werden könnten.

1030. Immerhin besteht aber die Möglichkeit, von den
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern einen Nachweis
darüber anzufordern, dass überhaupt geeignete Schritte
zur Umsetzung des Vorbehandlungsgebotes ergriffen wur-
den bzw. werden. Nur auf der Grundlage einer solchen
Prüfung können gegebenenfalls auch weitere Maßnahmen
zur Umsetzung oder Korrektur des Steuerungskonzepts
der Abfallablagerungsverordnung vorgenommen werden.
Konkret bedeutet dies, dass die für den Vollzug der Abfall-
ablagerungsverordnung verantwortlichen Länder ihre öf-
fentlichen Entsorgungsträger dazu verpflichten sollten,
möglichst genau darzulegen, wie sie die Vorbehandlung
der bei ihnen voraussichtlich im Jahr 2005 zu beseitigen-
den Abfälle gewährleisten wollen. Wenngleich durch ei-
nen solchen „Nachweis“ keine ganz verlässliche Planung
und schon gar nicht deren Vollzug gewährleistet werden
kann (s. Tz. 1021), sind wenigstens die tieferen Einblicke
in die Planungen der Entsorgungsträger zu erwarten, die
benötigt werden, um die weitere Entwicklung der Vorbe-
handlungskapazitäten und der betreffenden Abfallströme
realistisch einschätzen zu können.

Die Bundesregierung kann einen solchen Nachweis zwar
in Ermangelung einer Vollzugskompetenz nicht fordern.
Sie sollte jedoch die dafür zuständigen Länder nach-
drücklich dazu anhalten, sich über den Stand der Umset-
zung gründlich zu vergewissern, um sodann mit der 
Bundesregierung darüber zu beraten, wie die oben darge-
stellten negativen Folgen abgewendet oder jedenfalls ver-
mindert werden können.
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Um ein Ausweichen auf ausländische Entsorgungsanla-
gen zu verhindern, ist ein entschlossener Einsatz gegen
die Umgehung der anspruchsvollen Beseitigungsstan-
dards durch Scheinverwertungen erforderlich. Dazu
gehört vor allem, dass die Bundesregierung auf europä-
ischer Ebene mit Nachdruck für eine anspruchsvolle Ein-
grenzung derjenigen Verbrennungsverfahren eintritt, die
als energetische Verwertung einem grenzüberschreiten-
den Entsorgungsmarkt zugänglich sein sollen. Zudem
müssen konkrete Regelungen gefunden werden, die es
ausschließen, dass große Mengen von unverwertbaren
Abfällen allein aufgrund einer Vermischung mit verwert-
baren Abfällen als vermischter Abfall zur Verwertung ins
Ausland verbracht werden können (Abschn. 4.1.5.3.2).

4.3.2.5 Zur Möglichkeit einer Abgabenlösung
1031. Wenn und sobald – insbesondere auch im Hin-
blick auf die Entwicklungen der europäischen Entsor-
gungsmarktordnung (Abschn. 4.1.5) – unabweisbar ist,
dass bis zum 1. Juni 2005 nicht annähernd genug Be-
handlungskapazitäten zur Umsetzung des Vorbehand-
lungsgebotes der Abfallablagerungsverordnung bestehen
werden, sollte die Bundesregierung nach Ansicht des Um-
weltrates nicht weiter an dem strikten Vorbehandlungsge-
bot festhalten. Vielmehr sollte die Befristung des Ausnah-
metatbestands von § 5 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1 AbfAblV
verlängert werden; dies aber mit der Maßgabe, dass ers-
tens Ausnahmen vom Verbot der unvorbehandelten Abla-
gerung nur noch bei nachgewiesener Nichtverfügbarkeit
von Vorbehandlungsmöglichkeiten im Inland zugelassen
werden und zweitens die Zulassung mit der Erhebung ei-
ner Abgabe verbunden wird, deren Höhe kein gezieltes
Spekulieren auf derartige Ausnahmegenehmigungen,
sondern im Gegenteil erhöhte Anstrengungen zur mög-
lichst frühzeitigen Sicherung ausreichender Vorbehand-
lungskapazitäten auslöst (vgl. zu einer Abgabenlösung
auch den Vorschlag bei SEIDEL, 2000, S. 235). 

Durch eine an den Ausnahmetatbestand anknüpfende 
Abgabe könnte zum einen der finanzielle Vorteil ausge-
glichen werden, den diejenigen Entsorgungspflichtigen
erlangen, die ausnahmsweise keine Vorbehandlung vor-
nehmen müssen. Zum anderen könnte eine solche Abgabe
maßgeblich dazu beitragen, die oben dargestellten wirt-
schaftlichen und politischen Investitionshemmnisse zu
beseitigen. Wenn die Abgabe mindestens den für die ord-
nungsgemäße Vorbehandlung aufzuwendenden Kosten
entspräche, würde sich für die säumigen Gemeinden ein
weiteres Abwarten mit dem Bau von Vorbehandlungsan-
lagen nicht mehr rentieren, und zugleich wäre von den
durch die Abgabe zusätzlich belasteten Bürgern ein be-
trächtlicher politischer Druck auf die verantwortlichen
kommunalen Entscheidungsträger zu erwarten. Wirk-
same Anreize zu frühzeitigen Investitionen in die Abfall-
vorbehandlung könnten insbesondere dadurch erzielt
werden, dass diese Investitionen aus dem Abgabeauf-
kommen nach dem „Windhundprinzip“ umso stärker ge-
fördert werden, je frühzeitiger sie erfolgt sind. 

Verfassungsrechtlich kann eine solche Abgabe auch im
Hinblick auf die Zweckbindung als so genannte Aus-

gleichsabgabe eigener Art im Sinne der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, s. BVerfG E 57,
139, 167 f.; E 67, 256, 277; E 92, 91, 117) konzipiert wer-
den.

4.3.3 Zusammenfassung und Empfehlungen
1032. Nach den derzeit verfügbaren Prognosen über die
Entwicklung der zu deponierenden Restabfallmengen ei-
nerseits und der Vorbehandlungskapazitäten andererseits
müssen erhebliche Zweifel daran bestehen, dass nach dem
31. Mai 2005, wenn das Vorbehandlungsgebot der Abfall-
ablagerungsverordnung ohne Ausnahmemöglichkeit gel-
ten wird, eine Vorbehandlung aller zu beseitigenden Ab-
fälle in Deutschland überhaupt möglich sein wird.
Ausreichende Kapazitäten werden allenfalls unter der Vo-
raussetzung verfügbar sein, dass sich erstens die zu besei-
tigenden Siedlungsabfallmengen im Verhältnis zum Auf-
kommen des Jahres 2000 bis 2005 um knapp 5 Mio. Mg
pro Jahr reduzieren, dass zweitens bis zum Stichtag über
die der Bundesregierung derzeit bekannten Planungen hi-
naus noch mechanisch-biologische Vorbehandlungsanla-
gen mit einer Kapazität von insgesamt ca. 1,5 Mio. Mg
pro Jahr in Betrieb genommen werden und dass drittens
bis dahin alle anlagen- und betriebstechnischen Möglich-
keiten der Kapazitätsoptimierung bei den vorhandenen
Vorbehandlungsanlagen ausgeschöpft sind. Dabei ist der
Kapazitätsbedarf für die vorbehandlungsbedürftigen ge-
werblichen Mischabfälle, die bereits gegenwärtig in kom-
munalen Vorbehandlungsanlagen nicht beseitigt, sondern
„energetisch verwertet“ werden, noch nicht berücksich-
tigt. Dass Mitte des Jahres 2005 alle genannten Voraus-
setzungen erfüllt sein werden, ist nach Einschätzung 
des Umweltrates wenig wahrscheinlich. Von weniger 
optimistischen Prognosen ausgehend ergeben sich für
2005 Defizite an Vorbehandlungskapazitäten zwischen
1,3 Mio. Mg und 7,9 Mio. Mg pro Jahr. 

1033. Dass allein die Abfallablagerungsverordnung die
primär verantwortlichen öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger noch rechtzeitig dazu veranlassen wird, die
nötigen Investitionen zu tätigen und die erforderlichen
Vorbehandlungskapazitäten zu schaffen, erscheint vor al-
lem aus drei Gründen unwahrscheinlich: Erstens wirkt
zurzeit der Entsorgungsmarkt dem Vorbehandlungsgebot
entgegen. Das gegenwärtig noch bestehende deutliche
Überangebot an Müllverbrennungskapazitäten schreckt
die Kreise und Gemeinden davon ab, Anlagen zu bauen
oder Vorbehandlungsleistungen nachzufragen. Auch die
nahe liegende Möglichkeit, dass die Vorbehandlungspreise
noch weiter sinken, legt eher ein weiteres Abwarten nahe.
Zweitens entfaltet das Vorbehandlungsgebot nur unzurei-
chende verhaltenssteuernde Wirkung, weil die Akteure,
die jetzt handeln müssten, um für ausreichende Kapazitä-
ten im Jahr 2005 zu sorgen, aufgrund von Schwierigkeiten
der individuellen Verantwortungszuschreibung nicht da-
mit rechnen müssen, dass Versäumnisse gravierende Kon-
sequenzen für sie haben werden. Schließlich – drittens – ist
mit einem effektiven Vollzug durch die Länder nicht zu
rechnen; dazu fehlt es ihnen in Bezug auf die relevante
Entsorgungsplanung der Kreise und Gemeinden bereits an
durchgreifenden Vollzugsmitteln.
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1034. In Anbetracht dieser Sachlage sollten zunächst
alle Bundesländer von ihren Kreisen und Gemeinden um-
gehend konkrete Nachweise darüber verlangen, wie diese
das Vorbehandlungsgebot umsetzen wollen. Sofern sol-
che Nachweise nicht überzeugend gelingen und sich nicht
alsbald ein unerwarteter Investitionsschub bei der Vorbe-
handlung abzeichnet, muss damit gerechnet werden, dass
der für 2005 absehbare Kapazitätsengpass zu ökologisch,
politisch und rechtlich inakzeptablem Ausweichverhalten
führt und darüber hinaus die europäische und nationale
Abfallpolitik zur Eröffnung ökologisch bedenklicher Ver-
wertungswege drängt. Die Bundesregierung sollte daher
in diesem Fall ihr Steuerungskonzept rechtzeitig in der
Weise umstellen, dass sie die Befristung der gegenwärtig
zum Vorbehandlungsgebot geltenden Ausnahmeregelung
verlängert und eine Ausgleichsabgabe auf den Gebrauch
der Ausnahmemöglichkeit einführt. Entscheidend käme
es dabei darauf an, dass die Höhe der Abgabe die Option,
mit dem Aufbau der nötigen Vorbehandlungskapazitäten
weiter zuzuwarten, unattraktiv macht. Die Abgabenhöhe
müsste daher mindestens den Kosten der Vorbehandlung
entsprechen. Um darüber hinaus einen wirksamen Anreiz
für einen raschen Ausbau der Vorbehandlungskapazitäten
zu setzen, wäre über eine Zweckbindung des Abgaben-
aufkommens der Bau von Vorbehandlungsanlagen umso
stärker zu fördern, je frühzeitiger er erfolgt ist.

1035. Flankierend sollte die Bundesregierung auf natio-
naler und auf Ebene der Europäischen Gemeinschaft
dafür sorgen, dass den für die Vorbehandlung verantwort-
lichen Entsorgungsträgern die Wege in eine billige
„Scheinverwertung“ im Ausland versperrt werden. Das
gilt selbstverständlich auch für den Fall, dass die Bundes-
regierung an dem strikten Vorbehandlungsgebot festhält

4.4 Aspekte der zukünftigen 
Hausmüllentsorgung

4.4.1 Sortiertechniken
1036. Zu den abfallwirtschaftlichen Errungenschaften
der beiden zurückliegenden Jahrzehnte gehört die weitge-
hend getrennte Erfassung unterschiedlicher Hausmüll-
fraktionen (zur davon abweichenden Praxis im Bereich
der hausmüllartigen Gewerbeabfälle s. Tz. 805 ff.). Fort-
schritte der Sortiertechnik, die vor allem auf Rationalisie-
rungsbemühungen im Bereich der DSD AG zurückgehen,
werfen allerdings die Frage auf, ob diese Techniken künf-
tig nicht für den gesamten Hausmüll zur Anwendung
kommen und sich die nicht unerheblichen mit der Vorsor-
tierung verbundenen Belastungen dadurch erübrigen
könnten.

4.4.1.1 Problemstellung
1037. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird „Sortieren“
als Sammelbegriff für Fraktionieren und Trennen/Schei-
den benutzt. Sortierung und die artverwandte Klassierung
sind verfahrenstechnische Grundoperationen, die in der
Abfallwirtschaft, aber auch im Bergbau sowie in der
Steine-, Erden- und Baustoffindustrie seit langem ein-
gesetzt werden. In der Abfallwirtschaft werden Sortier-

techniken zur nachträglichen Sortierung der DSD-lizen-
zierten Leichtverpackungen, bei den Fraktionen Altglas,
Altpapier, bald auch für die Altkunststoffverwertung aus
Altfahrzeugen sowie in zunehmendem Maße bei der me-
chanisch-biologischen Abfallaufbereitung (MBA) ein-
gesetzt. Es handelt sich dabei hauptsächlich um mechani-
sche Verfahren mit der Zielrichtung, einen möglichst
hohen Anteil des Abfallinputs einer hochwertigen Ver-
wertung zuzuführen bzw. vermarktbare Stoffströme zu 
erzeugen. Um den Markt für hochwertige Sekundär-
rohstoffe bedienen zu können, müssen hohe Anforderun-
gen an die Trennqualität und Reinheit der sortierten Frak-
tionen erfüllt werden. Nach länger zurückliegenden
Erfahrungen und Schwierigkeiten bei der Trennung ge-
mischten Hausmülls erschien bisher eine Vorsortierung
der Abfälle am Anfallort als unverzichtbare Vorausset-
zung für die Erzeugung vermarktbarer Sekundärprodukte.
So kam es zu der heute üblichen getrennten Erfassung der
verschiedenen Fraktionen des Hausmülls.

Im Folgenden ist zu klären, ob moderne Sortieranlagen
bei vermischtem Abfall aus Haushalten eine Sortierung
gewährleisten können, die hohe Verwertungsquoten bei
gleich bleibenden Reinheitsgraden bzw. Qualitäten der
Sekundärrohstoffe ermöglicht. Dazu werden zunächst die
bisherigen Erfahrungen mit der Aufbereitung gemischten
Hausmülls und den wesentlichen Neuentwicklungen in
der Sortiertechnik für die getrennt erfassten Abfallfrak-
tionen Altglas und Leichtverpackungen vorgestellt. An-
schließend wird geprüft, welche Rückschlüsse auf mögli-
che Aufbereitungsergebnisse von gemischtem Hausmüll
aus diesen Erfahrungen gezogen werden können.

4.4.1.2 Sortierung kommunaler Abfälle

4.4.1.2.1 Erfahrungen mit der Aufbereitung 
gemischten Hausmülls

1038. Seit Anfang der Siebzigerjahre wurden mit der
nachträglichen Sortierung gemischt eingesammelter Ab-
fälle langjährige Untersuchungen durchgeführt. Während
zunächst die Rückgewinnung stofflich verwertbarer Frak-
tionen im Mittelpunkt stand, orientierte man sich später
aufgrund der zutage getretenen Schwächen der Aufberei-
tungs- und Sortiertechnik in Richtung Brennstofferzeu-
gung. In Deutschland sollte in den Achtzigerjahren neben
einer intensivierten Wertstofferfassung der Haushalts-
abfall in Kompost und Brennstoff aus Müll (BRAM) ge-
trennt werden (HÄRDTLE, 2001). Das „Bundesmodell
zur Wiedergewinnung von Rohstoffen und zur Herstel-
lung von Fertigprodukten aus Müll und Klärschlamm“
mit der dazu gebauten Demonstrationsanlage in Dußlin-
gen lieferte im Hinblick auf die Erprobung des Einsatzes
von Aufbereitungstechniken und deren verfahrenstechni-
sche Anordnung nützliche Erkenntnisse bezüglich der
Sortierung bzw. Sortierbarkeit von Hausmüll. Die Anlage
wurde Ende des Jahres 1991 aus immissionsschutzrecht-
lichen Gründen stillgelegt. Letztlich konnte jedoch für das
BRAM-Konzept auch an anderen Standorten die ge-
wünschte Schad- und Störstoffabreicherung durch die
vorgesehenen Aufbereitungs- bzw. Sortierprozesse nur
selten erreicht werden (HÄRDTLE, 2001). Ursachen für
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die Aufgabe des Konzeptes waren somit die prozessbe-
dingten mangelhaften Materialqualitäten und die damit
verbundenen geringen Erlöse für den Brennstoff und
Kompost.

1039. Basierend auf diesen Erfahrungen hat der Um-
weltrat im Sondergutachten „Abfallwirtschaft“ dargelegt,
wie eine auf Sekundärrohstoffgewinnung ausgerichtete
Abfallwirtschaft zu konzipieren sei. „Daher ist eine Ab-
kehr von der althergebrachten gemischten Müllabfuhr
notwendig, wobei eine Trennung der sich in der Verwer-
tung gegenseitig störenden Komponenten (Störstoffe)
sinnvollerweise der Einsammlung vorgelagert oder direkt
in sie integriert werden muss. Diese Integration erfordert
die aktive Mitwirkung des Abfallerzeugers in Form der
Getrennthaltung, d. h. der Vorsortierung, verschiedener
Abfälle im Haushalt und Gewerbe“ (SRU, 1991,Tz. 965).
Ziel dieser Vortrennung ist die weitgehend sortenreine Er-
fassung der Wertstoffe mit einer sich daran anschließen-
den hochwertigen, wenn möglich werkstofflichen Ver-
wertung. Diese Wendung ist in den Neunzigerjahren mit
der flächendeckenden Einführung der Getrenntsammlung
für Papier, Glas, Kompost, DSD-Verpackungsmüll und
Restmüll auch vollzogen worden.

4.4.1.2.2 Stand und Neuentwicklungen bei der
automatischen Sortierung von 
Leichtverpackungen

1040. Das Gemisch der DSD-lizenzpflichtigen Leicht-
verpackungen wird in der Praxis zunächst einer Sortie-
rung und anschließend einer weitergehenden Aufberei-
tung unterzogen, in der die in der Separationsstufe
gewonnenen Vorprodukte unter anderem zu Kunststoffre-
granulat bzw. -agglomerat veredelt werden. Die Anlagen
zur Sortierung der Leichtverpackungen sind für die vor-
geschaltete Vorsortierung im Haushalt ausgelegt. Ergeb-
nis der Vorsortierung sollte ein quasitrockenes, den DSD-
Vorgaben entsprechendes Leichtstoffgemisch sein. Trotz
Fehlwürfen kann das System so die angestrebte und vom
Markt verlangte hohe Sortenreinheit der separierten Wert-
stoffe garantieren.

Die bei der DSD AG eingesetzten Sortiertechniken haben
sich dynamisch entwickelt. War zu Anfang die manuelle
Sortierung zentrales Element der stoffspezifischen Ab-
trennung von Wertstoffen aus dem Leichtverpackungsge-
misch mit entsprechenden Fehlerquoten, wurden schritt-
weise auch in anderen Wirtschaftszweigen und Bereichen
der Abfallwirtschaft bereits bewährte Sortiertechniken
eingesetzt und kontinuierlich weiterentwickelt. Ergebnis
dieser Entwicklung war, dass die manuelle Sortierleistung
immer weiter reduziert werden konnte und zeitgleich die
Ergebnisse der maschinellen Sortierung verbessert wur-
den. Über die Anwendung einzelner Sortieranlagen wie
zum Beispiel Magnetabscheidern, Windsichtern und 
Wirbelstromabscheidern hinaus kam im Jahr 1997 die
erste vollautomatische Pilot-Sortieranlage für Leicht-
verpackungen KAKTUS zum Einsatz, die die einzelnen
Sortierstufen miteinander in einem Verfahrensablauf ver-
band. Daraus wurde wiederum die ebenfalls vollautoma-
tisch arbeitende SORTEC-Anlage entwickelt, die zunächst
auf der Weltausstellung EXPO 2000 als Demonstrations-

anlage und seit Anfang 2001 im Großraum Hannover als
reguläre Sortieranlage und in Teilbereichen als Aufberei-
tungsanlage betrieben wird. Wesentliche Verfahrens-
schritte sind die trockenmechanische Vorsortierung, die
nassmechanische Aufbereitung und die Kunststoffverede-
lung zur Gewinnung werk- und rohstofflich verwertbarer
Kunststofffraktionen. Weitere Verfahrensentwicklungen
folgten, wie beispielsweise die A.R.T.-Sortieranlage in
Trier, bei der im Anschluss an eine umfangreiche trocken-
mechanische Aufbereitung eine weitergehende Trennung
von Kunststoffarten erfolgt.

1041. Als wesentliche technische Neuerung in der Sor-
tiertechnik für Leichtverpackungen ist die optoelektroni-
sche Anwendung der Nahinfrarotdetektoren bzw. der Na-
hinfrarotscanner zu nennen. Den Nahinfrarotgeräten
werden spektrale Eigenschaften des zu sortierenden Ma-
terials als Unterscheidungsmerkmale vorgegeben. Auf
Grundlage einer Spektralanalyse erkennt das Gerät
Größe, Form und Farbe des Sortierguts, sodass mithilfe
von Druckluftimpulsen die einzelnen Stücke vom Band in
die dafür vorgesehenen Auffangbehälter transportiert
werden können (DSD, 2001). Bei der A.R.T.-Anlage er-
folgt eine Verknüpfung von Verfahrensschritten der
trockenmechanischen Sortierung mit Modulen der Nahin-
frarottechnik. Mithilfe einer Infrarot-Spektroskopie wird
dabei sowohl eine Abtrennung von Getränkekartons
während der trockenmechanischen Sortierung als auch
eine Trennung von Kunststoffarten wie Polyethylen (PE),
Polypropylen (PP), Polystyrol (PS) und Polyethylente-
rephthalat (PET) vorgenommen. Erreichbar werden da-
durch weitestgehend sortenreine Kunststofffraktionen,
bei gegenüber sonstigen Trenntechniken deutlich redu-
ziertem Anteil an Mischkunststoffen (DSD, 2001).

Die hier beschriebene Entwicklung wurde möglich durch
die Kombination optimierter, altbekannter Techniken der
Abfallsortierung mit dem Einsatz leistungsfähiger
Prozessoren zur Erfassung und Verarbeitung immenser
Datenmengen in Echtzeit. Dadurch wurden automatische
Erkennungsvorgänge und schnellere Zugriffzeiten im
Sortierprozess realisierbar, die der manuellen Sortierung
weit überlegen sind. Die heute verfügbaren Sortiertechni-
ken für Leichtverpackungen erlauben es zudem, nicht
mehr nach Verpackungsarten, sondern nach Materialei-
genschaften zu sortieren. Trotz des vollautomatisch aus-
gelegten Arbeitsablaufs der modernen Sortieranlagen
konnte bisher aber auf Sortierpersonal nicht vollständig
verzichtet werden (DSD, 2001).

4.4.1.2.3 Zum Stand und Neuentwicklungen 
bei der Altglas-Sortierung

1042. Im letzten Jahrzehnt hat sich die Rohstoffbasis
der Hohlglasherstellung stark zugunsten des Altglasein-
satzes verschoben. Dabei wurden die Annahmekriterien
für Altglas seitens der Glashütten deutlich verschärft
(JENSEN, 2001). Die notwendigen Reinheitsgrade sind
durch eine Sortierung per Hand nicht mehr zu gewährleis-
ten. Qualitätsprobleme stellen die durch Fehlwürfe her-
vorgerufenen Fehlfarben (z. B. Braunglas in Weißglas)
und die eingetragenen Fremd- bzw. Störstoffe wie Kera-
mik, Steine und Porzellan dar.
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In den zurückliegenden Jahren haben Entwicklungen bei
der optoelektronischen Sortierung in Echtfarben zu deut-
lich verbesserten Sortierleistungen geführt. So ermögli-
chen diese Sortierverfahren im Gegensatz zu den bereits
seit langem bekannten monochromatischen Verfahren,
auch gemischt vorliegendes Altglas nahezu farbenrein 
in einem Durchlauf zu separieren. Die Fehlfarbenquoten
können dabei auf weniger als 1 % gesenkt werden 
(JENSEN, 2001). Das Altglas wird im freien Fall oder auf
Rutschen mit Auflicht- oder Durchlichtbeleuchtung vor
Kameras geführt. Die gewonnenen Bildinformationen
werden in Druckluftimpulse umgewandelt, die mithilfe
der zuvor berechneten Flugbahn den jeweiligen im freien
Fall befindlichen Glaspartikel in den vorgesehenen Auf-
fangbehälter umleiten (FZI, 2001). Inzwischen ist bereits
jeder dritte Verwertungsbetrieb für Altglas mit optoelek-
tronischen Systemen für die Sortierung nach Echtfarben
ausgestattet (JENSEN, 2001).

4.4.1.2.4 Sortiertechnik bei der mechanisch-
biologischen Abfallbehandlung

1043. Im Rahmen der mechanisch-biologischen Abfall-
behandlung (MBA) werden gemischte Restabfälle aufbe-
reitet. Damit liegen andere Randbedingungen als bei der
Sortierung von Glas oder Kunststofffraktionen vor. Die
wesentlichen Verfahrenstechniken und -abläufe bei der
mechanisch-biologischen Abfallbehandlung wurden be-
reits in den zurückliegenden Umweltgutachten beschrie-
ben (vgl. SRU, 2000 Tz. 941 f.; SRU, 1998, Tz. 599 ff.).
Der Einsatz von Sortiertechniken wird von der jeweiligen
Verfahrensausrichtung bestimmt. Zu unterscheiden sind
dabei die folgenden drei Zielvarianten der mechanisch-
biologischen Abfallbehandlung (SRU, 1998, Tz. 608 f.):

– Zielvariante 1: optimierte biologische Endbehandlung
von Restabfällen vor ihrer Deponierung,

– Zielvariante 2: optimierte biologische Endbehandlung
von Restabfällen vor ihrer Deponierung, einschließ-
lich Gewinnung von heizwertreichen Fraktionen zur
energetischen Verwertung,

– Zielvariante 3: Erzeugung von vollständig energetisch
und stofflich verwertbaren Stofffraktionen, mit dem-
entsprechend vollständiger Entbehrlichkeit einer
Restabfallablagerung.

Je nach Zielvariante kommen im Rahmen der mechani-
schen Behandlungsstufe verschiedenartige Sortiertechni-
ken zum Einsatz. Verwertungsorientierte Stoffstrom-
teilungen spielen nur bei der zweiten und dritten der
genannten Zielvarianten eine Rolle. Primäres Aufberei-
tungsziel ist dort die Gewinnung von hochkalorischen
Fraktionen, die als Ersatzbrennstoffe energetisch verwer-
tet werden können. Die weiter gehende Trennung des ver-
bleibenden nicht-brennbaren Stoffstroms mit dem Ziel ei-
ner stofflichen Verwertung ist für die dritte Zielvariante
von Relevanz.

Trockenstabilatverfahren

1044. Die bekannteste verfahrenstechnische Umset-
zung der Zielvariante 3 ist das „Trockenstabilatverfahren“

der Herhof Umwelttechnik GmbH (SRU, 2000, Tz. 943).
Im Trockenstabilatverfahren wird aus dem Restabfall ein
trockener Ersatzbrennstoff mittleren Heizwertes (16 bis
17 MJ/kg) – das so genannte Trockenstabilat – gewonnen.
Dabei werden mechanisch separierbare Störstoffe aussor-
tiert und die nicht-brennbaren Wertstofffraktionen zusätz-
lich stofflich getrennt und in einem Waschprozess von an-
haftenden staubförmigen Kontaminanten befreit (SRU,
1998, Tz. 609). Das Trockenstabilat-Verfahren ist dem-
nach für die Entsorgung von Restabfall mit Wertstoff-
fraktionen konzipiert, deren stoffliche Verwertung durch
Aussortierung sichergestellt wird (z. B. Weißblech), oder
deren stoffliche Verwertung sich nicht anbietet – Letzteres
gilt insbesondere für kleinteilige Verpackungsabfälle
(vgl. auch SRU, 1998, Tz. 565).

Gemäß dem Verfahrensschema zum Trockenstabilat-
Verfahren wird das nach einer Trocknung in der vorge-
schalteten biologischen Stufe vorliegende Mischstabilat
(70 Gewichtsprozent des angedienten Restabfalls vor
Trocknung) in die nachstehend genannten Stoffströme
aufgetrennt (Herhof Umwelttechnik GmbH, 2001):

– Brennstoff Trockenstabilat (51 Gewichtsprozent),

– Eisen- und Nichteisenmetalle (6 Gewichtsprozent),

– Glasfraktionen: Weißglas, Braunglas, Grünglas (5 Ge-
wichtsprozent),

– mineralische Anteile (8 Gewichtsprozent), und

– Störstoffe wie Batterien (0,05 Gewichtsprozent).

1045. Vor der eigentlichen Sortierung des Restabfalls
erfolgt seine weitergehende Trocknung, indem die in der
vorgeschalteten biologischen Stufe entstehende Wärme
genutzt wird. Inwieweit nach diesem Trocknungsvorgang
noch Verklebungen von Materialteilen vorliegen, die eine
anschließende Trennung von Stoffen verhindern können,
konnte bislang nicht geklärt werden. An die Trocknung
schließt sich eine mehrstufige Dichtesortierung zur Auf-
trennung in eine Leichtgut- und Schwergutfraktion an.
Nach der Entnahme der in der Leichtgutfraktion noch ent-
haltenen Metalle liegt der Ersatzbrennstoff Trockenstabi-
lat vor. Die nicht-brennbare Schwerstofffraktion wird in
die Inertstoffaufbereitung verbracht. Dort kommen wei-
tere Sortierverfahren zum Einsatz:

– Metallabscheidung (Abscheidung von Eisen durch
Überbandmagnete; Abscheidung von Nichteisen-
Metallen durch Wirbelstromscheider),

– Glasabtrennung durch mehrmaliges Durchlaufen
optoelektronischer Verfahren (Aufteilung durch
Druckluft),

– Zerkleinerung/Siebklassierung der mineralischen
Fraktion,

– Auslese von Störkörpern wie Batterien in Hand-
klaubearbeit.

Nach Aussagen der Herhof Umwelttechnik GmbH sollen
die gewonnenen Sekundärrohstoffe Glas, Metalle und 
mineralische Fraktionen die marktüblichen Qualitäten 
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erreichen (Herhof Umwelttechnik GmbH, 2001). Es lie-
gen jedoch bisher keine Daten vor, die eine stoffliche Bi-
lanzierung des Trockenstabilat-Verfahrens ermöglichen
und die Sortiererfolge überprüfbar machen würden.

1046. Der im Trockenstabilatverfahren hergestellte
Brennstoff unterscheidet sich qualitativ von den Ersatz-
brennstoffen anderer MBA-Verfahren. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass der Brennstoff alle Stoffgruppen
des Hausmülls enthält, die nicht in den oben genannten
Sortierstufen abgeschieden wurden. Andere MBA-Ver-
fahren (Zielvariante 2) liefern dagegen aufgrund gezielte-
rer Selektion der heizwertreichen Abfallanteile einen
weniger inhomogenen Brennstoff (PRETZ, 2001).

Bewertung der Sortiertechniken bei der MBA

1047. Verwertungsorientierte MBA-Konzepte sind vor-
rangig auf die Brennstofferzeugung ausgerichtet, sodass
für die MBA-Zielvarianten mit dieser Option eine
stoffspezifische Trennung grundsätzlich nur für nicht-
brennbare Abfallfraktionen stattfindet. So ist beispiels-
weise eine Abtrennung von Papier und Kunststoffen zum
Zwecke einer anschließenden stofflichen Verwertung auf-
grund der guten energetischen Verwertbarkeit dieser Ab-
fälle vom Verfahrensansatz her nicht zu erwarten.

Eine wesentliche Erschwernis liegt darin, dass im zu sor-
tierenden Restabfall aufgrund der Gemischterfassung
Verklebungen und Verschmutzungen auftreten, sodass die
jeweils abzutrennenden Stoffströme erhöhte „Fremd-
anteile“ aufweisen. Zufrieden stellende Sortierleistungen
sind daher allenfalls nach einer Trocknung zu erwarten.
Aber auch bei Wassergehalten kleiner als 15 % lassen sich
zwar Verbesserungen bei den Trennleistungen erzielen, es
können aber noch immer Anhaftungen in gut messbarer
Größenordnung auftreten (PRETZ, 2001).

Weiterhin sind im Rahmen der einzelnen mechanischen
Aufbereitungsschritte mehrfach Homogenisierungs- und
Zerkleinerungsprozesse erforderlich, bei denen sich die
Feinstfraktionsanteile immer mehr erhöhen, was an-
schließend Trennvorgänge behindert oder sogar unmög-
lich macht. Zusätzlich sind häufig Waschprozesse not-
wendig, die zu einem entsprechenden Abwasseranfall
führen und wiederum energieintensive Trocknungsvor-
gänge nach sich ziehen.

Um die erwünschten hohen Trennschärfen und Reinheits-
grade für absetzbare Sekundärrohstoffe zu gewährleisten,
kann ein mehrfaches Durchlaufen der einzelnen Sepa-
rationsstufen notwendig werden. Es ist zu erwarten, dass
bei der Gewinnung sortenreinen Materials aus gemisch-
ten und vorzerkleinerten Restabfällen ein nicht unerhebli-
cher Anteil an unsortierbarem Ausschuss als Sortierrest
verworfen werden muss, sodass im Endergebnis die Aus-
beute an sortenreinen Sekundärrohstoffen deutlich unter-
halb des in den MBA-Prozess eingetragenen Wertstoff-
aufkommens liegen dürfte.

4.4.1.3 Fazit und Empfehlungen
1048. Sortiertechniken für Hausmüll und hausmüll-
ähnliche Gewerbeabfälle erfüllen in der Abfallwirtschaft
verschiedene zieldefinierte Funktionen. In erster Linie die-

nen sie heute als Hilfsmittel, das gesetzliche Verwertungs-
gebot technisch umzusetzen. Einfache Techniken basieren
auf der Handsortierung mit mechanischer Unterstützung.
Bei den automatisierten Verfahren handelt es sich um 
altbekannte Rohstoffaufbereitungsverfahren in Form 
angepasster und vielfach variabler Verfahrensketten, bei
denen zusätzlich moderne Sensoren- und Prozess-
rechnertechniken zum Einsatz kommen, um Durchsatz-
geschwindigkeit, Trennschärfe und Ausbeute zu erhöhen.

1049. In Bezug auf die Sortiertechniken stellte der Um-
weltrat 1990 fest: „Wegen des universellen, durch Sensor
und Maschine nicht zu ersetzenden Erkennungsvermö-
gens des Menschen kann auf die Handsortierung auf ab-
sehbare Zeit nicht verzichtet werden, um vermarktbare
Wertstoffqualitäten zu erzielen“ (SRU, 1991, Tz. 1050).
Diese Aussage ist durch die technischen Neuentwicklun-
gen insofern noch nicht überholt, als auch in so genann-
ten vollautomatischen Anlagen verschiedentlich noch
eine Handsortierung sowohl für die Negativauslese als
auch für die Positivauslese vorgesehen ist. Grenzen der
Maschinentechnik liegen bislang darin, dass das Problem
der anhaftenden Verunreinigungen, die zu Verklebungen
bzw. fehlender Vereinzelbarkeit oder Rieselfähigkeit der
Abfälle führen können, noch weitgehend ungelöst ist. Die
maschinelle Trennung kann daher noch nicht ausreichend
gewährleisten, dass die erzeugten Sekundärrohstoffe den
Anforderungen der Abnehmer der Sekundärrohstoffe
genügen. Darüber hinaus können bei vollautomatischen
Sortiertechniken verschiedenste Störkörper ohne weitere,
vor allem manuelle Kontrollstufen unerkannt bleiben und
Betriebsstörungen oder die Zerstörung empfindlicher
Sensoren und Bauteile auslösen.

1050. Derzeit gibt es in Deutschland keinen völlig un-
getrennten Hausmüll mehr. Es liegen neben dem Restab-
fall durchweg getrennt erfasste Abfallfraktionen wie Glas,
Papier, Metalle und Kunststoffe sowie teilweise Bioabfall
in unterschiedlichen Qualitäten vor. Die technischen
Neuentwicklungen der Sortiertechnik in den letzten Jah-
ren sind für getrennt erfasste Abfallfraktionen und nicht
für gemischte Abfälle konzipiert und basieren somit auf
einer Vorsortierung. Die Leistungsfähigkeit der modernen
Sortiertechniken weist daher eine große Abhängigkeit
vom Grad der Vermischung und Verunreinigung des
Abfallinputs auf. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig,
bei Verfahrens- und Zeitvergleichen die Abfallzu-
sammensetzung als Bezugsgröße vorzugeben (vgl. 
KETELSEN et al., 1999, S. 75 f.).

1051. Nach Auffassung des Umweltrates ist die hohe
Leistungsfähigkeit der heutigen Aufbereitung von ge-
trennt erfassten Abfallmonofraktionen aus Haushalten
nicht ohne weiteres auch beim Mischabfall zu erwarten.
Der Umweltrat empfiehlt, die überwiegend negativen Er-
fahrungen mit der Mischmüllaufbereitung zu berücksich-
tigen und Gemischtmüllkonzepte, die auf eine nachträg-
liche Sortierung setzen, mit Vorsicht zu beurteilen. Er
bekräftigt seine im Sondergutachten „Abfallwirtschaft“
1990 getroffene Feststellung, dass eine Vorsortierung am
Anfallort Voraussetzung für jegliche hochwertige, werk-
stoffliche Verwertung bleibt. Zu betonen ist, dass dies
auch für die hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle gilt (Ab-
schn. 4.1.5.3.2).
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Was den Hausmüll angeht, besteht zur Vorsicht beim Ex-
perimentieren mit Gemischtmüllkonzepten auch deshalb
Anlass, weil die erreichte Bereitschaft der Bürger, im
Interesse des Umweltschutzes Sortierleistungen beim Ab-
fall zu erbringen, mit einer Rückkehr zu Gemischtmüll-
konzepten wieder verloren ginge. 

Der Entwicklungstand der Sortiertechnik berührt auch die
Realisierbarkeit der Zielsetzung, bis zum Jahr 2020 zu 
einer vollständigen Verwertung des gesamten Hausmülls
zu gelangen (BMU, 1999). Diese Zielsetzung beruht auf
einem abfallwirtschaftlichen Modell, für das aus der Sicht
des Umweltrates die sortiertechnischen Voraussetzungen
auch bis zum Jahr 2020 nicht gegeben sein dürften.

Es ist wenig wahrscheinlich, dass durch verbesserte Sor-
tiertechniken eine alternative Form der Hausmüllentsor-
gung mit Verwertungsergebnissen möglich wäre, die de-
nen der bisherigen Hausmüllentsorgung wirtschaftlich
und ökologisch überlegen sind. Daher besteht auch unter
diesem Gesichtspunkt keine Veranlassung, das bisherige
System der Entsorgungsverantwortlichkeit zugunsten ei-
ner Hausmüllentsorgung über privatwirtschaftlich betrie-
bene Sortiersysteme umzustrukturieren.

4.4.2 Mechanisch-biologische Abfall-
behandlung (MBA)

1052. In der Koalitionsvereinbarung der Bundesregie-
rung wurde zu Beginn der Legislaturperiode festgeschrie-
ben, zukünftig die mechanisch-biologischen Abfall-
behandlungsverfahren (MBA) als Alternative zur
Müllverbrennung verstärkt in die Siedlungsabfallentsor-
gung einzubeziehen (BMU, 2001). Dieses wurde durch
die am 1. März 2001 in Kraft getretene Verordnung über
die umweltverträgliche Ablagerung von Siedlungsabfäl-
len und über biologische Abfallbehandlungsanlagen
rechtlich fixiert. Diese so genannte Artikelverordnung
umfasst die Verordnung über die umweltverträgliche Ab-
lagerung von Siedlungsabfällen (Abfallablagerungsver-
ordnung – AbfAblV), die Verordnung über Anlagen zur
biologischen Behandlung von Abfällen (30. BImSchV)
und die Verordnung zur Änderung der Abwasserverord-
nung (Anhang 23: Mechanisch-biologische Abfallbe-
handlungsanlagen für Siedlungsabfälle).

4.4.2.1 Anforderungen an die Ablagerung 
mechanisch-biologisch
vorbehandelter Abfälle

1053. Der Umweltrat kam zuletzt im Umweltgutachten
2000 zu der Einschätzung, dass die TA Siedlungsabfall
(TASi) von 1993 mit Recht eine Deponierung von nur 
mechanisch-biologisch behandelten Abfällen ausgeschlos-
sen hat und es der falsche Weg ist, über zusätzliche An-
forderungen an die mechanisch-biologische Abfallbe-
handlung selbst, an die MBA-Rückstände und an den
Deponiebetrieb lediglich die Emissionsfrachten von
MBA- und MVA-Varianten einander anzunähern (SRU,
2000, Tz. 946). 

Im Vergleich zu den Zuordnungskriterien für Deponien der
TA Siedlungsabfall ergeben sich durch die Artikelverord-
nung insofern veränderte Anforderungen an das abzula-
gernde Deponiegut, als durch die Zuordnungskriterien des

Anhangs 2 der Abfallablagerungsverordnung eine Ablage-
rung mechanisch-biologisch vorbehandelter Abfälle dau-
erhaft ermöglicht wird (s. Tz. 1074). Dies wird erreicht, in-
dem im Vergleich zu anderweitigen abzulagernden
Abfällen weniger strenge Anforderungen bezüglich des
zulässigen organischen Anteils der mechanisch-biologisch
vorbehandelten Abfälle gestellt werden. Gerade infolge
der Zulässigkeit höherer organischer Anteile in MBA-
vorbehandelten Abfällen werden trotz des Ausschlusses
der Ablagerung unvorbehandelter Abfälle auch zukünftig
keine nachsorgefreien (MBA)-Deponien vorliegen.

1054. Auch unter Berücksichtigung der Anforderungen
der Abfallablagerungsverordnung ist eine gesicherte
Gleichwertigkeit der Vorbehandlungsprodukte nicht er-
kennbar (s. zur Frage der Gleichwertigkeit auch bereits
SRU, 2000, Tz. 945). Der Umweltrat ist deshalb nach wie
vor der Ansicht, dass die Müllverbrennung im Vergleich
zur mechanisch-biologischen Abfallbehandlung aufgrund
des unaufhebbaren Unterschieds zwischen beiden Vorbe-
handlungsverfahren (SRU, 2000, Tz. 945) die bessere
Vorbehandlungsalternative darstellt.

4.4.2.2 Luftseitige Emissionsbegrenzung –
Anforderungen der 30. Verordnung 
zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz

1055. Die 30. BImSchV statuiert emissionsbezogene An-
forderungen an die mechanisch-biologische Vorbehand-
lung von Restabfällen. Anlagen zur Erzeugung von Kom-
post oder Biogas nach Bioabfallverordnung sowie Anlagen
zur Ausfaulung von Klärschlamm fallen also nicht in den
Geltungsbereich der 30. BImSchV, obwohl es sich auch da-
bei um biologische Behandlungsanlagen handelt.

1056. Für die mechanisch-biologischen Abfallbehand-
lungsanlagen regelt die Verordnung den Mindestabstand
der MBA-Anlagen zur benachbarten Bebauung und gibt
emissionsbezogene Anforderungen für alle wesentlichen
Verfahrensbereiche vor. Neben technischen Anforderun-
gen, die z. B. die Aggregatkapselung betreffen, werden
Emissionsgrenzwerte festgesetzt (s. Tabelle 4.4-1). Zu-
sätzlich zu Konzentrationsgrenzwerten sind auch Emis-
sionsfrachten für Distickstoffoxid und organische Stoffe
als Massenverhältnisse vorgegeben. Damit sind grundle-
gende Forderungen des Umweltrates hinsichtlich der
Emissionsbegrenzung bei der mechanisch-biologischen
Abfallbehandlung erfüllt worden (vgl. SRU, 2000,
Tz. 941; SRU, 1998, Tz. 600, 607). Hervorzuheben ist die
luftemissionsseitige Frachtbegrenzung für organische
Stoffe auf 55 g Gesamtkohlenstoff (Total Organic Carbon,
TOC) pro Mg behandelter Abfall. Dieser Wert ergibt sich
in Anlehnung an die 17. BImSchV aus der Multiplikation
des darin maximal zulässigen Tagesmittelwertes der TOC-
Konzentration von 10 mg/m³ (17. BImSchV) mit einer
durchschnittlichen Abgasmenge von 5 500 m³ pro Mg
behandelter Abfall (vgl. SRU, 2000, Tz. 941, Tabel-
le 2.4.5-13). Die zulässigen Emissionsfrachten an organi-
schen Stoffen werden hierdurch für die mechanisch-bio-
logische Abfallbehandlung ähnlich streng begrenzt wie
für Müllverbrennungsanlagen in der 17. BImSchV
(BUTZ, 2000). Tabelle 4.4-1 enthält eine Gegenüberstel-
lung der Grenzwerte beider Verordnungen.
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1057. Während die 17. BImSchV Vorgaben für den
höchstzulässigen Gehalt zahlreicher Schwermetalle (u. a.
für Quecksilber) in der Abluft macht, sind vergleichbare
Angaben in der 30. BImSchV nicht enthalten. Der Grund
hierfür ist, dass sich Metalle als in der Abluft (MBA-
Rohgas und -Reingas) zwar messbar, aber nicht kon-
zentrationsrelevant erwiesen haben (DOEDENS und
STOCKINGER, 2001). Zudem wurde in der 30. BImSchV
keine explizite Beschränkung von Bioaerosolen wie Bak-
terien, Sporen von Mikroorganismen, Pilzfragmenten,
Pollen, Viren und Protozoen in der Abluft aufgenommen.

1058. Mit der 30. BImschV sind die vom Umweltrat
bemängelten erheblichen Unterschiede zwischen den
emissionsbezogenen Anforderungen einerseits an die me-
chanisch-biologische, andererseits an die thermische Ab-
fallbehandlung (SRU, 2000, Tz. 941) deutlich reduziert
worden. Der Umweltrat empfiehlt, darüber hinaus auch
für die von der 30. BImSchV bislang nicht erfassten An-
lagen der biologischen Abfallbehandlung (Tz. 1055)
gleichwertige Emissionsbegrenzungen vorzusehen.

4.4.2.3 Umsetzung der luftseitigen 
Emissionsbegrenzungen

1059. Nach einer Erhebung aus dem Jahr 1999 wird in
60 % der bestehenden MBA-Anlagen in Deutschland eine
Abluftreinigung vorgenommen (SATTLER et al., 2000).
Dabei handelt es sich um eingehauste Anlagen mit Ab-
luftfassung. Die dominierende Technik ist bislang der 
offene Biofilter (Tz. 1062). Bei den verbleibenden 40 %

der Anlagen handelt es sich meist um solche mit auch
sonst niedrigen technischen Standards (LAHL und 
ZESCHMAR-LAHL, 2001), also um offene Anlagen, die
in der Regel mit passiven Belüftungssystemen (Kamin-
zugverfahren) arbeiten.

1060. Bisher zu beachtende Vorgaben – z. B. die der TA
Luft – konnten durch die häufig eingesetzten Biofiltersys-
teme mit vorgeschalteten Wäschern eingehalten werden.
Dagegen lagen Parameter wie beispielsweise Kohlendio-
xid, Kohlenmonoxid, Methan, Ammoniak, Lachgas und
Stickoxid außerhalb des Regelungsbereiches der TA Luft
(SOYEZ, 2001). Durch die Biofiltertechnologie kann
eine weitreichende Reduktion der Geruchsstoffkonzen-
trationen im MBA-Abgas erreicht werden. Die entspre-
chende Reduktionsleistung kann über 90 % betragen, 
sodass die bestehenden Anforderungen an die Geruchs-
emissionen auf Grundlage des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes bzw. länderspezifischer Regelungen 
(Geruchsimmissionsrichtlinien) ebenfalls mit Biofilter-
systemen eingehalten werden konnten. Ähnliche Wir-
kungsgrade sind jedoch für den Rückhalt des TOC nicht
erreichbar. Dies gilt insbesondere für das im Summen-
parameter TOC ebenfalls berücksichtigte Methan, das
durch Biofiltersysteme keinen nennenswerten Rückhalt
erfährt (vgl. Tz. 1062; MÜLLER et al., 2001).

1061. Die emissionsbezogenen Anforderungen der
30. BImSchV für mechanisch-biologische Abfallbehand-
lungsanlagen gelten erst mit Wirkung vom 1. März 2006,
also nach Ablauf von fünf Jahren seit Inkrafttreten der Ver-

Tabel le 4.4-1

Gegenüberstellung von Emissionsgrenzwerten der 30. und der 17. BImSchV

Parameter 30. BImSchV 17. BImSchV 

Gesamtstaub 

– Tagesmittel 10 mg/m³ 10 mg/m³ 

– Halbstundenwert 30 mg/m³ 30 mg/m³ 

Organische Stoffe (incl. CH4)

– Tagesmittel 20 mg C/m³ 10 mg C/m³ 

– Halbstundenwert 40 mg C/m³ 20 mg C/m³ 

– Monatsmittel 55 g C/Mg o. A. 

Distickstoffoxid/Stickstoffdioxid 

– Tagesmittel o. A. 0,20 g/m³ 

– Halbstundenwert o. A. 0,40 g/m³ 

– Monatsmittel 100 g/Mg o. A. 

Geruchsstoffe 500 GE/m³ o. A. 

PCDD/PCDF < 0,1 ng/m³ < 0,1 ng/m³ 
SRU/UG2002/Tab. 4.4-1 nach 17. und 30. BImSchV 
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ordnung. Bislang werden sie, wie oben dargestellt, bei der
Mehrzahl der bestehenden mechanisch-biologischen Ab-
fallbehandlungsanlagen nicht erreicht (vgl. Tz. 1003 ff.).
Die weitergehenden Anforderungen der 30. BImSchV
werden sich daher nur mit einer gezielten bzw. optimier-
ten technischen Abluftreinigung erreichen lassen. Dafür
kommen die Verfahrensbausteine Biofilter, chemische
Wäscher und adsorptive Filter (SRU, 1998, Tz. 600) bzw.
die thermisch-regenerative Abgasreinigung infrage.

Biofilter

1062. Der Umweltrat hat bereits in seinem Umweltgut-
achten 1998 darauf hingewiesen, dass die weit verbreitete
Biofiltertechnik für einige abfallrelevante Schadstoffe oft
nur über geringe Wirkungsgrade verfügt (SRU, 1998,
Tz. 600). Als problematisch für den Einsatz von Biofiltern
bei der Behandlung der MBA-Abluft erweist sich, dass
selbst mit optimierten Systemen kein nennenswerter
Rückhalt an relevanten humantoxischen und klimarele-
vanten Einzelstoffen erfolgt (LAHL und ZESCHMAR-
LAHL, 2001). Zu nennen ist hier insbesondere das kli-
marelevante Methan (CH4), das im MBA-Abgas einen
Hauptbestandteil darstellen kann (MÜLLER et al., 2001).
Für einen wirkungsvollen Rückhalt von Methan wären
somit additive Reinigungsschritte notwendig. Es bieten
sich hierfür thermische Verfahren an. In Biofiltern wird
zusätzlich NO und N2O gebildet, wobei die Bildungspro-
zesse noch nicht abschließend geklärt sind. Wahrschein-
lich sind hohe NH3-Konzentrationen im Rohgas dafür
verantwortlich (LAHL und ZESCHMAR-LAHL, 2001).
Durch eine effiziente NH3-Entlastung des Biofilters z. B.
durch die Vorschaltung von Wäschern oder eine selektive
Absorption von NH3 im zweistufigen Gegenstrom-
wäscher könnten die NO- und N2O-Emissionen erheblich
reduziert werden (CLEMENS und CUHLS, 2001).

Chemische Wäscher

1063. Der Einsatz von chemischen Wäschern bei der
Reinigung von MBA-Abluft ist prinzipiell denkbar, bis-
lang aber kaum praktiziert worden. Es ist anzunehmen,
dass chemische Wäscher zur Abluftreinigung von MBA-
Anlagen nur in Einzelfällen Anwendung finden werden,
da die sehr heterogene Zusammensetzung der Abluft 
den Einsatz verschiedener und zum Teil auch relativ
aggressiver Chemikalien zur Folge hätte (LAHL und 
ZESCHMAR-LAHL, 2001).

Adsorptive Filter

1064. Eine weitere Möglichkeit zur Abluftbehandlung
bieten mit adsorptiven Materialien bestückte Luftfilter.
Bekanntestes Filtermaterial ist die Aktivkohle. Der Effek-
tivität eines solchen Filters stehen Nachteile wie die ho-
hen Kosten des Einkaufs, der Regenerierung und der Ent-
sorgung des belegten Filtermaterials gegenüber.

Thermisch-regenerative Abgasbehandlung

1065. Thermische Reinigungsverfahren haben in den
meisten Fällen einen hohen Wirkungsgrad und eignen
sich gut für die Abluftreinigung aus mechanisch-biologi-
schen Abfallbehandlungsanlagen.

Das Abgas aus MBA-Anlagen ist mit organischen Stoffen
nicht so hoch beladen, dass der erforderliche zusätzliche
Brennstoffbedarf zur thermischen Behandlung der 
MBA-Abluft wesentlich zu minimieren wäre (LAHL und  
ZESCHMAR-LAHL, 2001). Daher bietet sich der Ein-
satz der thermisch-regenerativen Verfahrenstechnik an.
Dadurch lässt sich ein beträchtliches Energieeinsparungs-
potenzial ausschöpfen, indem die bei der Behandlung des
Abgases eingebrachte Energie (Wärme) aus dem gerei-
nigten Abgas anteilig zurückgewonnen wird (LAHL und
ZESCHMAR-LAHL, 2001).

Erste Betriebserfahrungen mit der thermisch-regenerati-
ven Verfahrenstechnik liegen bei der Herhof Umwelt-
technik GmbH mit der Luft-Aufbereitungs- und Reini-
gungs-Anlage (LARA) vor. Der Einsatz der benötigten
Primärenergie (Erdgas) in der MBA-Anlage Rennerod,
die mit dem LARA-System ausgerüstet ist, liegt bei ca.
2,5 m³ pro Mg Abfall (BZL, 2000). Eine besonders güns-
tige Verfahrensanordnung bzw. -kombination liegt vor,
wenn die thermische(-regenerative) Abluftreinigung
durch Nutzung von Deponiegas betrieben werden kann.

Der Grenzwert der 30. BImSchV für TOC kann mit einer
thermischen Abluftbehandlung sicher eingehalten wer-
den, die sich dadurch als sichere Verfahrenslösung anbie-
tet. Weiterhin wird durch eine thermische Abluftbehand-
lung nicht nur eine Minimierung des klimarelevanten
Methans erreicht, sondern auch die bisher wenig beach-
tete hygienische Unbedenklichkeit der behandelten Ab-
luft sichergestellt. So dürfte eine Eliminierung von Bio-
aerosolen wie Bakterien, Sporen von Mikroorganismen,
Pilzfragmenten, Pollen, Viren, Protozoen weitgehend ge-
währleistet sein.

4.4.2.4 Zukünftige verfahrenstechnische 
Konzeptionen der MBA

1066. Nur wenige Anlagen erfüllen bereits heute die
Anforderungen der 30. BImSchV, sodass noch von einem
erheblichen Nachrüstungsbedarf auszugehen ist. Die
Anforderungen der 30. BImSchV werden nicht nur deut-
liche Auswirkungen auf die Technik der Fassung und Rei-
nigung der anfallenden Abluft haben, sondern sie werden
darüber hinaus einen erheblichen Einfluss auf die gesamte
Verfahrenskonzeption einer MBA-Anlage wie auch auf
die bauliche Anordnung und Ausführung der Anlage aus-
üben (KETELSEN, 2001). Als bauliche Maßnahmen zur
Emissionsreduzierung kommen die Reduzierung von
Hallenvolumina auf ein Mindestmaß oder eine Segmen-
tierung der Betriebseinheiten der MBA-Anlage in Be-
tracht (KETELSEN, 2001), um separate Abluftströme zu
schaffen, die je nach Zusammensetzung gegebenenfalls
auch einzeln behandelt werden können.

Prozessoptimierung aerober biologischer Verfahren

1067. Im Bereich der aeroben biologischen Behandlung
von Restabfall werden sich künftig nur noch solche Ver-
fahren durchsetzen können, die zuverlässig den maximal
zulässigen Wert der Atmungsaktivität (AT4-Wert) von
5 mg Sauerstoff pro g Trockensubstanz und hohe biologi-
sche Abbauraten gewährleisten. Bei entsprechend ge-
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stalteten Prozessabläufen ist auch das Abluftspektrum
qualitativ und quantitativ erheblich geringer mit Emis-
sionen belastet als bei herkömmlichen Rotteprozessen
(SATTLER et al., 2000).

Integrierte Vergärungsstufe

1068. Die Integration einer Vergärungsstufe gewinnt
vor dem Hintergrund der damit erzielbaren Abluftmini-
mierung und der Möglichkeit zur Nutzung des dabei
entstehenden Biogases für die regenerative Nachverbren-
nung künftig wieder an Bedeutung (KETELSEN, 2001).
Der wesentliche Vorteil einer Vergärungsstufe ist, dass sie
nahezu abluftfrei betrieben werden kann. Jedoch ist eine
Nachrotte des Gärrückstandes notwendig, damit die ge-
wünschten Kriterien für die Deponierung eingehalten
werden können. Aufgrund der zu erwartenden luftseitigen
organischen Emissionen muss der Rückstand in den ers-
ten Wochen nach der Vergärung in einem geschlossenen
System mit Abgasfassung und -reinigung verbleiben. Die
Zusammensetzung der Abluft könnte wiederum eine ther-
mische Abgasreinigung notwendig machen. Anschließend
könnte eine unbelüftete Nachrotte mit offener Überda-
chung erfolgen. Bezüglich des bei der Vergärung gewon-
nenen Biogases ist davon auszugehen, dass vor einer ener-
getischen Verwertung eine vorgeschaltete Reinigung
erforderlich sein dürfte (LAHL und ZESCHMAR-LAHL,
2001).

4.4.2.5 Kosten der MBA
1069. Es ist davon auszugehen, dass es aufgrund der er-
höhten technischen Anforderungen künftig im Durch-
schnitt größere MBA-Anlagen mit höheren Vorbehand-
lungskapazitäten als bisher geben wird, um die
Investitions- und Betriebskosten auf einem möglichst
niedrigen Niveau zu halten. Die Kosten der MBA setzen
sich zusammen aus den Kosten für die Abfallbehandlung
und den Kosten für die anschließende Entsorgung der vor-
behandelten Abfälle. Unter die Behandlungskosten fallen
Investitions- und Betriebskosten für die eigentliche me-
chanisch-biologische Abfallbehandlung und für die Be-
handlung der auftretenden Emissionen. Bei der Entsor-
gung der vorbehandelten Abfälle entstehen Kosten für die
Deponierung der MBA-Abfälle und möglicherweise für
die energetische Verwertung der heizwertreichen Fraktion.

1070. Ein repräsentativer Wirtschaftlichkeitsvergleich
der beiden Vorbehandlungsalternativen MBA und MVA
gestaltet sich schwierig. Zum einen weisen die heutigen
Kosten der thermischen Abfallbehandlung extreme Band-
breiten auf (74 bis 358 Euro pro Mg; vgl. EUWID Ge-
bührenumfrage, März und September 2001, vgl. Tz. 767),
und zum anderen entsprechen derzeit zahlreiche MBA-
Anlagen noch nicht den Anforderungen der 30. BImSchV
bzw. gelten als gar nicht nachrüstbar im Sinne der Verord-
nung (vgl. Tz 1059 f.). So können die entsprechenden Be-
treiber von MBA-Anlagen derzeit noch mit Preisen am
Markt operieren, die für künftig zu entrichtende Vorbe-
handlungsentgelte kaum repräsentativ sein dürften. Auf
der Grundlage der spätestens ab 2006 zu erfüllenden ge-
setzlichen Emissionsvorgaben lässt sich jedoch eine Kos-

tenabschätzung für eine mechanisch-biologische Vorbe-
handlung von Restabfällen vornehmen.

1071. Gemäß Ergebnissen von Ausschreibungen der öf-
fentlichen Hand betragen – stark vereinfacht – die Inves-
titionskosten für MBA-Anlagen mit einem Jahresdurchsatz
von 100 000 Mg durchschnittlich rund 23 Mio. Euro und
für Anlagen mit einem Jahresdurchsatz von 35 000 Mg
rund 12,5 Mio. Euro (HAKE, 1999). Über einen zugrunde
gelegten Abschreibungszeitraum von zehn Jahren liegen
für eine Jahreskapazität von 100 000 Mg die anteiligen
Investitionskosten bei angenommener Anlagenvollaus-
lastung bei 2,3 Mio. Euro pro Jahr, d. h. umgelegt auf die
Kapazität 23 Euro pro Mg angedientem Restabfall, die den
reinen Betriebskosten zuzurechnen wären. Bei einer Jah-
reskapazität von nur 35 000 Mg liegen die anteiligen Inves-
titionskosten bei 1,25 Mio. Euro pro Jahr; umgelegt auf die
Kapazität ergeben sich danach sogar 36 Euro pro Mg Abfall.

Einschließlich der notwendigen Technik zur Einhaltung
der Vorgaben der 30. BImSchV werden sich im Abschrei-
bungszeitraum die spezifischen Betriebskosten für die
mechanisch-biologische Behandlung je nach Anlagen-
größe voraussichtlich zwischen 60 und 90 Euro pro Mg
bewegen (HAKE, 1999). Als zurzeit noch schwer ab-
schätzbare Größe gehen die Aufwendungen für die Ent-
sorgung des MBA-Outputs in die Betriebskosten ein. Die
Wirtschaftlichkeit von MBA-Konzepten wird demnach
entscheidend von den im Einzelfall gegebenen Kosten für
die Deponierung der stabilisierten Feinfraktion sowie den
Kosten für die energetische Verwertung der abgetrennten
heizwertreichen Abfälle abhängen (KETELSEN, 2001).
Vor allem für die Sicherstellung eines wirtschaftlichen
Betriebs von MBA-Anlagen, die Ersatzbrennstoffe aus
hochkalorischen Siedlungsabfallfraktionen zur Mitver-
brennung in industriellen Feuerungsanlagen erzeugen,
wird es von essentieller Bedeutung sein, dass sich ein
Markt für diese Brennstoffsubstitute herausbildet.

1072. Bei Ersatzbrennstoffen aus Siedlungsabfällen
handelt es sich in der Regel um die bei der mechanisch-
biologischen Abfallbehandlung abgetrennte und aufberei-
tete hochkalorische Abfallfraktion. Ob die aus Siedlungs-
abfall gewonnenen Ersatzbrennstoffe sich gegenüber den
meist homogen zusammengesetzten Ersatzbrennstoffen
aus dem gewerblich-industriellen Bereich und den erneu-
erbaren Energieträgern im Mitverbrennungsmarkt wer-
den behaupten können, gilt zurzeit als noch ungewiss. Im
Vergleich zu Brennstoffsubstituten aus dem gewerblichen
Bereich ergeben sich qualitative Nachteile der Ersatz-
brennstoffe aus Siedlungsabfällen durch die schwer
beeinflussbare, inhomogene Zusammensetzung der Sied-
lungsabfälle (SRU, 1998, Tz. 600) und die höheren
Schadstoffbelastungen (vgl. auch Abschn. 4.2.1.4.1). Aus
diesem Grund werden in der Fachwelt den Ersatzbrenn-
stoffen aus Siedlungsabfällen unter den zurzeit gegebenen
rechtlichen, wirtschaftlichen und umweltpolitischen
Randbedingungen schlechtere Zukunftsaussichten einge-
räumt als anderen energetisch verwertbaren Abfällen
(z. B. ZESCHMAR-LAHL, 2001). 

Die voraussichtlich ungünstigen Annahmebedingungen
für die heizwertreiche Restfraktion aus der mechanisch-
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biologischen Abfallbehandlung können am Markt nur
durch ökonomische Vorteile für den Abnehmer, d. h. ge-
ringe Annahmepreise bzw. Zuzahlung, ausgeglichen 
werden. Es ist auch denkbar, dass die brennbare MBA-
Restfraktion durch die Betreiber industrieller Feuerungs-
anlagen als Brennstoffsubstitut erst gar nicht bzw. nicht
dem Aufkommen entsprechend angenommen wird. Dann
wäre eine kostenintensive Entsorgung in Müllverbren-
nungsanlagen oder sogar eine Lagerung der Ersatzbrenn-
stoffe notwendig. Die Betreiber der deutschen Müllver-
brennungsanlagen werden ab dem Jahr 2005 – aufgrund
des dann verbindlichen Vorbehandlungsgebots – kaum
überschüssige Verbrennungskapazitäten anbieten können
(vgl. Tz. 1009).

1073. Die unabsehbare Entwicklung der Entsorgungs-
kosten vor allem für die brennbare Restfraktion hat zur
Folge, dass die Option der mechanisch-biologischen
Abfallbehandlung nicht zu vernachlässigende finanzielle
Risiken in sich birgt. Je höher die zusätzlichen Kosten für
die Entsorgung des MBA-Outputs sind, desto weniger
sind wirtschaftliche Vorteile moderner MBA-Anlagen ge-
genüber der Vorbehandlungsalternative Müllverbrennung
– gemessen an dem derzeitigen durchschnittlichen
Preisniveau für eine thermische Abfallbehandlung – er-
kennbar. Bereits bei Entsorgungskosten für die Restfrak-
tion von mehr als 50 Euro pro Mg Abfallinput werden die
wirtschaftlichen Vorteile der MBA im Vergleich zur MVA
zweifelhaft. Diese Größenordnung der Entsorgungskos-
ten könnte durch Aufwendungen für die Ablagerung der
stabilisierten Feinfraktion auf Deponien mit hohem tech-
nischen Standard, die spätestens ab dem Jahr 2005 zu er-
folgen hat, und durch zusätzliche Kosten für die energe-
tische Verwertung der hochkalorischen Fraktionen
schnell erreicht werden.

4.4.3 Deponietechnik und Nachsorgekonzepte
1074. Die Umsetzung der Verwaltungsvorschrift TA
Siedlungsabfall vom 14. Mai 1993 erfolgte bisher bundes-
weit nicht einheitlich (Tz. 995; 759 f.). Durch das Inkraft-
treten der in der Artikelverordnung vom 1. März 2001 ent-
haltenen „Verordnung über die umweltverträgliche
Ablagerung von Siedlungsabfällen“ (Abfallablagerungs-
verordnung, AbfAblV) sind in Deutschland nun rechtlich
verbindliche Rahmenbedingungen geschaffen worden, die
die künftige Ablagerung von Siedlungsabfällen weitestge-
hend im Sinne der TA Siedlungsabfall reglementieren.

Grundsätzlich dürfen nach der Abfallablagerungsverord-
nung Siedlungsabfälle und Abfälle, die wie Siedlungsab-
fälle entsorgt werden können, mit Ausnahme mechanisch-
biologisch behandelter Abfälle nur abgelagert werden,
wenn sie die entsprechenden Zuordnungskriterien des
Anhangs 1 für die Deponieklasse I (Deponien für Abfälle
mit geringem organischen Anteil und geringer Schad-
stofffreisetzung) oder Deponieklasse II (Deponien für Ab-
fälle mit höherem organischen Anteil mit größerer Schad-
stofffreisetzung) einhalten (§ 3 Abs. 3 AbfAblV).
Mechanisch-biologisch behandelte Abfälle müssen den
Zuordnungskriterien des Anhanges 2 der AbfAblV ent-
sprechen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 AbfAblV). Ausnahmen können

nur noch bis längstens zum 31. Mai 2005 für die Ablage-
rung auf Altdeponien (Hausmülldeponien) zugelassen
werden, die mindestens den Anforderungen nach Nr. 11
der TA Siedlungsabfall (Anforderungen an Altanlagen)
entsprechen (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 AbfAblV).

Außerdem dürfen Siedlungsabfälle im Grundsatz nur auf
Deponien oder Deponieabschnitten abgelagert werden,
die auch die technischen Anforderungen für die Deponie-
klasse I oder II einhalten. Die Anforderungen sind nach
Nummer 10 der TA Siedlungsabfall definiert (§ 3 Abs. 1
AbfAblV). Übergangsweise kann die Ablagerung von
Siedlungsabfällen auch auf Altdeponien (Hausmülldepo-
nien), gegebenenfalls auf separaten Deponieabschnitten,
zugelassen werden, wenn alle Anforderungen des § 3
Abs. 1 der AbfAblV bis auf die standortbezogenen Vor-
gaben gemäß 10.3.1 (Standort/Allgemeines) und 10.3.2
(Standort/Geologische Barriere) der TA Siedlungsabfall
(§ 6 Abs. 2 Nr. 3) und die Anforderungen nach Nummer
11 der TA Siedlungsabfall eingehalten werden. Entspre-
chende Zulassungen sind bis längstens zum 15. Juli 2009
zu befristen. Von der Befristung kann nur dann abgesehen
werden, wenn einzelfallspezifisch nachgewiesen wird,
dass die Schutzziele der TA Siedlungsabfall nach 10.3.1
und 10.3.2 durch andere gleichwertige Sicherungsmaß-
nahmen erreicht wurden und das Wohl der Allgemeinheit
nicht beeinträchtigt wird (§ 6 Abs. 2 Nr. 3).

Die genannten Vorgaben bedeuten, dass ab Mitte 2005 auf
Deponien, die nicht den mit der Abfallablagerungsver-
ordnung übernommenen TASi-Standards entsprechen,
keine weitere Ablagerung von Siedlungsabfällen möglich
ist; allein von den standortbezogenen Anforderungen
nach Nr. 10.3.1 und 10.3.2 kann danach noch – im Regel-
fall längstens bis Mitte 2009 – abgesehen werden. Vom
Jahr 2005 an wird daher eine Verknappung der Deponie-
kapazitäten eintreten. Von besonderem Interesse ist, wie
viele Deponien bzw. Deponieteile aufgrund dieser Vorga-
ben zu schließen sind und in die Nachsorgephase eintre-
ten werden sowie welche Deponiekapazitäten nach 2005
noch verbleiben, um das dann noch abzulagernde Abfall-
aufkommen aufzunehmen. Weiterhin erscheint von Be-
deutung, welche Aufgaben und vor allem finanziellen
Aufwendungen mit der Nachsorge entstehen.

4.4.3.1 Bestand an Altdeponien und 
Ablagerungskapazitäten
im Jahr 2005

1075. Die heute in Deutschland betriebenen Siedlungs-
abfalldeponien sind überwiegend Altdeponien im Sinne
der Abfallablagerungsverordnung, d. h. in Betrieb oder
Errichtung befindliche Deponien, deren Errichtung und
Betrieb am 1. Juni 1993 zugelassen oder nach § 35 des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes zulässig war
oder für die zu diesem Zeitpunkt das Planfeststellungs-
verfahren eingeleitet und die öffentliche Bekanntma-
chung erfolgt war (s. § 2 Nr. 7 AbfAblV).

Der Bestand an Hausmülldeponien in der Betriebsphase
hat in den vergangenen zehn Jahren stark abgenommen
(vgl. Tab 4.4-2). Zurzeit sind in Deutschland von ehemals
8 273 noch knapp 380 Hausmülldeponien in Betrieb.
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In Ermangelung genauerer Daten ist somit nur grob ab-
schätzbar, welches Restvolumen an TASi-konformen De-
ponien der Deponieklasse II im Jahr 2005 tatsächlich
noch zur Verfügung stehen wird. Vor Inkrafttreten der Ab-
lagerungsverordnung war ein Deponieklasse-II-Restvolu-
men von über 200 Mio. m³ angegeben worden (UBA,
2001b). Dies entspricht je nach Einbaudichte einer Kapa-
zität von bis zu 290 Mio. Mg Abfall. Die Vorgaben der Ab-
fallablagerungsverordnung berücksichtigend, muss von
einem deutlich geringeren Restvolumen nach dem Jahr
2005 ausgegangen werden.

4.4.3.2 Aufkommen an auf Siedlungsabfall-
deponien abzulagernden Abfällen 
im Jahr 2005

1076. Die abzulagernden Abfallmengen werden spätes-
tens vom Jahr 2005 an aufgrund des dann wirksam wer-
denden Vorbehandlungsgebotes der Ablagerungsverord-
nung drastisch zurückgehen. Eine Abschätzung der im
Jahr 2005 in jedem Fall noch abzulagernden Abfälle kann
anhand der voraussichtlich verfügbaren Vorbehandlungs-
kapazitäten vorgenommen werden. 

Nach einer thermischen Abfallbehandlung bleiben als für
die Entsorgung auf Siedlungsabfalldeponien in Betracht
zu ziehende Rückstände etwa 25 % des angedienten Ab-
falls in Form von Asche bzw. Schlacke zurück. Diese
Rückstände werden zurzeit zu gleichen Anteilen abgela-
gert und verwertet (DOEDENS und GRIEßE, 2001). Bei
unterstellter Beibehaltung dieser Verhältnisse ergibt sich
für das Jahr 2005 bei einer angenommenen Kapazität an
thermischen Vorbehandlungsanlagen von 17,6 Mio. Mg
pro Jahr ohne Kapazitätsoptimierung und 19,4 Mio. Mg
pro Jahr mit Kapazitätsoptimierung (vgl. Tz. 1005 f.) eine
Menge an abzulagernden Aschen und Schlacken von 
2,2 bis 2,4 Mio. Mg pro Jahr. Ginge der Anteil der ver-
werteten MVA-Aschen und -Schlacken wegen befürchte-
ter ökologischer Nachteile zurück, würden sich die ab-
zulagernden Mengen entsprechend erhöhen.

Bei einer mechanisch-biologischen Vorbehandlung ver-
bleibt ein abzulagernder Anteil von 30 % der angedienten
Abfälle (DOEDENS und GRIEßE, 2001). Bei der – opti-
mistischen – Annahme einer MBA-Kapazität von rund
4,0 Mio. Mg im Jahr 2005 (Tz. 1005) entspräche dieses
einer abzulagernden Menge von 1,2 Mio. Mg pro Jahr. Es
wären demnach im Jahr 2005 insgesamt zwischen 3,4 und
3,6 Mio. Mg pro Jahr an abzulagernden Abfällen aus der
Abfallvorbehandlung zu erwarten. Auch wenn für die Zeit
nach 2005 von einem deutlich reduzierten Deponie-Rest-
volumen auszugehen ist (Tz. 1075), dürfte bei diesen Ab-
fallmengen die vorhandene Deponiekapazität noch für
mehrere Jahrzehnte ausreichen. 

1077. Für den wahrscheinlichen Fall, dass im Jahr 2005
die verfügbaren Vorbehandlungskapazitäten nicht dem
Aufkommen an vorbehandlungsbedürftigen Abfällen ent-
sprechen, wären Abfälle, die nicht in Vorbehandlungsan-
lagen untergebracht werden können und im Inland ent-
sorgt werden, zu den noch abzulagernden Abfallmengen
hinzuzurechnen (vgl. Abschn. 4.3.1.5) – vorausgesetzt,
eine Ablagerung unvorbehandelter Abfälle wird für 

Tabel le 4.4-2

Anzahl der Hausmülldeponien in Deutschland

1990 1991 1993 1995 1999

Neue Länder 7 983 1 590 292 202 137

Alte Länder 290 k. A. 270 270 239

Deutschland 8 273 k. A. 562 472 376

Quelle: UBA, 2001a

Die Deponien in Deutschland verfügen über sehr unter-
schiedliche technische Ausstattungen. Eine Ermittlung
für das Jahr 1995 bezüglich der Ausstattung der deutschen
Siedlungsabfalldeponien ergab, wie in Tabelle 4.4-3 dar-
gestellt, dass ca. 40 % der damals noch betriebenen De-
ponien nicht über eine Basisabdichtung verfügte. Ledig-
lich 127 der seinerzeit 472 in Betrieb befindlichen
Deponien verfügten über eine vollständige Basisabdich-
tung.

Tabel le 4.4-3

Basisabdichtung bei den deutschen Siedlungs-
abfalldeponien im Jahr 1995

vollständige 
Basis-

abdichtung 

teilweise 
Basis-

abdichtung 

keine 
Basis-

abdichtung 

Alte Länder 115 123 32

Neue Länder 12 26 164

Deutschland 
gesamt 127 149 196

Quelle: UBA, 1997a

Seit 1995 wurden 96 Deponien stillgelegt (vgl. Tabel-
le 4.4-2). Selbst unter der Annahme, dass ausschließlich
ungedichtete Deponien außer Betrieb genommen wurden,
ergibt sich eine beträchtliche Anzahl an Deponien, bei de-
nen aufgrund ihrer unzureichenden technischen Ausstat-
tung Mitte des Jahres 2005 die Ablagerung von Sied-
lungsabfällen eingestellt werden muss.

Zum voraussichtlichen Bestand an TASi-gerechten Depo-
nien im Jahr 2005 und den dann noch verfügbaren Abla-
gerungskapazitäten liegen dem Umweltrat keine Daten
vor. Die Abfallbilanzen der Länder geben über den vor-
handenen Deponiebestand nur in sehr unterschiedlicher
Qualität und Ausführlichkeit Auskunft. Häufig fehlen An-
gaben zur Restlaufzeit, zu Restvolumina und technischer
Ausstattung.
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diesen Fall doch noch über das Jahr 2005 hinaus zugelas-
sen (vgl. Tz. 1031). Daraus könnte sich nach den oben an-
gestellten Berechnungen (Tz. 1005 ff.) ein erhebliches zu-
sätzliches Aufkommen an abzulagernden Abfällen
ergeben. Im Falle einer sachgerechten abgaberechtlichen
Steuerung würde dieses zusätzliche Aufkommen aber nur
noch für eine kurze Zeitspanne anfallen, sodass sich der
Zeitraum, für den noch ausreichende Deponiekapazitäten
vorhanden sind, dadurch nicht wesentlich verkürzen
dürfte.

4.4.3.3 Deponiestilllegung und 
Nachsorgekonzepte

1078. Die Deponien, die aufgrund ihrer unzureichenden
Ausstattung bis Mitte 2005 außer Betrieb genommen wer-
den müssen, besitzen gewöhnlich ein hohes Emissions-
potenzial, zumal dort vornehmlich unvorbehandelte Ab-
fälle abgelagert wurden. Ein hohes Emissionspotenzial ist
wiederum gleichbedeutend mit langen Nachsorgezeit-
räumen und gegebenenfalls sogar mit aufwendigen Sa-
nierungsmaßnahmen.

Die Nachsorgephase beginnt für Altdeponien und -depo-
nieabschnitte nach der Schlussabnahme durch die zustän-
digen Behörden (TASi Nr. 10.7.1). Die Regelungen der
TA Siedlungsabfall zur Deponienachsorge sind in jedem
Fall für Altanlagen (Altdeponien) anzuwenden, die vor
dem 1. Juni 1993 noch nicht stillgelegt waren. Zuvor ge-
schlossene Deponien sind als Altablagerungen einzu-
stufen.

1079. Emissionen, die während der Nachsorgephase
auftreten, sind zu fassen und zu behandeln. Die wesent-
lichen Emissionen von Deponien nach Beendigung der
Betriebsphase sind Sickerwasser und Deponiegas. Die
Entstehungsmechanismen und die Beschaffenheit der
auftretenden Emissionen sind im Sondergutachten „Ab-
fallwirtschaft“ des Umweltrates (SRU, 1991, Tz. 1497 ff.)
sowohl für die Betriebs- als auch die Nachsorgephase aus-
führlich beschrieben.

Die TASiedlungsabfall sieht vor, dass das Deponiegas aus
betriebenen und stillgelegten Deponieabschnitten nach
Möglichkeit zu fassen und zu verwerten ist. Stand der
Technik ist die Verbrennung mit Energienutzung in Feue-
rungsanlagen oder Verbrennungsmotoranlagen, gegebe-
nenfalls nach vorheriger Reinigung. Eine Verbrennung
ohne Energienutzung darf nur in begründeten Ausnahme-
fällen erfolgen (TASi Nr. 11.2.1 f.). Austretendes Sicker-
wasser ist soweit wie möglich zu erfassen, zu kon-
trollieren und gegebenenfalls zu behandeln (Nr. 11.2.1 g),
sodass mindestens die Vorgaben des Anhangs 51 der Ab-
wasserverordnung eingehalten werden. Sickerwasser 
ist in der Regel mit organischen und anorganischen Stof-
fen in erheblichen Konzentrationen belastet. Wichtige 
Parameter zur Beurteilung von Sickerwasser sind der che-
mische Sauerstoffbedarf (CSB), der biochemische Sauer-
stoffbedarf (BSB5), Stickstoff und AOX (KRÜMPEL-
BECK und EHRIG, 2001). Nach der TA Siedlungsabfall
(Nr. 10.4.2) dürfen gefasstes Deponiesickerwasser und
Rückstände aus der Sickerwasserreinigung nicht in den
Deponiekörper zurückgeführt werden.

1080. Die auftretenden Emissionen bestimmen die
Dauer der Nachsorgephase einer Deponie. Gesicherte Er-
kenntnisse bezüglich der Nachsorgezeiträume von Depo-
nien, auf denen unvorbehandelte Abfälle abgelagert wor-
den sind, liegen bisher nicht vor. Im Wesentlichen ist bei
der Beurteilung von Nachsorgezeiträumen von Altdepo-
nien zu unterscheiden,

– ob ein ungehinderter Zutritt von Niederschlagswasser
zu dauerhaften Emissionen führt oder

– ob die Altdeponie gemäß TA Siedlungsabfall an der
Oberfläche abgedichtet ist bzw. wird, sodass es zu 
einem Erliegen der Emissionen kommt.

1081. Es ist davon auszugehen, dass bei Hausmüll-
deponien erst nach Zeiträumen von vielen Jahrzehnten,
unter Umständen erst nach über 100 Jahren, anfallendes
Sickerwasser wegen der dann erfolgten stofflichen
Auslaugung des Deponiekörpers ohne Behandlung in ein
Gewässer eingeleitet werden kann (KRÜMPELBECK
und EHRIG, 2001). Auch die Gasproduktion einer Haus-
mülldeponie kann, wenn auch später auf geringem 
Niveau, mehrere Jahrzehnte nach Ablagerungsende an-
dauern. Wird eine Grenze der aktiven Entgasung bei 
0,5 bis 1,0 m³ je Mg Trockensubstanz und Jahr angenom-
men, dann könnte bereits 30 Jahre nach Ablagerungsende
die technische Entgasung beendet sein (EHRIG und
KRÜMPELBECK, 2000).

1082. Der ungehinderte Zutritt von Niederschlag in den
Deponiekörper stellt nicht den vorgesehen Regelfall dar.
Vor der Schlussabnahme bzw. nach der Verfüllung eines
Deponieabschnitts ist gemäß der Vorgaben der TA Sied-
lungsabfall ein Oberflächenabdichtungssystem aufzu-
bringen, das ein Eindringen von Niederschlagswasser
verhindert (TASi Nr. 11.2.1 h). Solche Abdichtungen ha-
ben den Anforderungen für Deponien der Klasse II zu ent-
sprechen (TASi Nrn. 10.4.1.1 Abs. 2 f., 10.4.1.2, 10.4.1.4).
Durch die Abschirmung des Deponiekörpers vom Nie-
derschlagswasser kommen nach Austrocknung des Depo-
niekörpers auch die Gasemissionen zum Erliegen. Das
noch vorhandene für eine Emission geeignete Stoffpoten-
zial der Deponie wird konserviert. Wenn wieder Nieder-
schlagswasser in den Deponiekörper eindringt, setzen die
Abbauprozesse dort wieder ein, wo sie nach Aufbringen
der Oberflächenabdichtung zum Stillstand gekommen
sind. Dieser Aspekt hat besondere Relevanz bei der Be-
trachtung von Altdeponien, da dort überwiegend un-
vorbehandelte Abfälle mit großem Restabbaupotenzial 
lagern.

Es ist nicht sicherzustellen, dass eine Kombinations-
Oberflächenabdichtung ihre Aufgabe dauerhaft mit der
gewünschten Zuverlässigkeit erfüllt. Auch wenn zu die-
sem Zweck erhebliche Investitionen unternommen wer-
den, erscheint die Gewährleistung einer Dichtigkeit in 
geologischen Zeiträumen als unwahrscheinlich  (EHRIG
und KRÜMPELBECK, 2000). Oberflächenabdichtungen
können daher nicht als ein geeignetes Mittel gelten, die
Überwälzung von Nachsorgelasten für heutige Alt-
deponien auf nachfolgende Generationen zu vermeiden.
Entweder durch das Infunktionhalten der Oberflächen-
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abdichtungen oder durch die Bekämpfung der umwelt-
belastenden Emissionen, die nach dem Versagen der
Oberflächenabdichtung auftreten, werden künftige Gene-
rationen in jedem Fall belastet sein.

1083. Da eine Oberflächenabdichtung keinen verlässli-
chen Schutz vor der Reaktivierung des Emissionspoten-
zials einer Ablagerung bietet (s. auch LAGA, 2000), wer-
den die diesbezüglichen Vorgaben der TA Siedlungsabfall
in der Fachwelt seit einiger Zeit kritisch diskutiert. Neuere
Ansätze in der Deponietechnik sind darauf ausgerichtet,
das Emissionspotenzial durch geeignete aktive Stabilisie-
rungsmaßnahmen zu reduzieren und dadurch eine Ver-
kürzung der Nachsorgezeiträume herbeizuführen. Unter
Hinweis auf die nicht ausreichende Erfahrung bezüglich
der Dauerhaftigkeit der Dichtungssysteme hatte der Um-
weltrat bereits 1990 in seinem Sondergutachten zur Ab-
fallwirtschaft die Notwendigkeit einer Stabilisierung der
Deponiekörper betont (SRU, 1991, Tz. 1560). Zur be-
schleunigten Stabilisierung des Deponiekörpers bieten
sich die folgenden Maßnahmen an:

– Optimierung der Gasbildung in Altdeponien durch die
kontrollierte Infiltration von Wasser bzw. vorbehan-
deltem Sickerwasser (Tz. 1084),

– Reduzierung des mobilisierbaren Stoffpotenzials aus
Altdeponien durch eine aerobe in situ-Stabilisierung
der abgelagerten Abfälle (Tz. 1088),

– Auslaugung des Deponiekörpers durch eine Infiltra-
tion großer Wassermengen (Tz. 1089) und 

– Rückbau des Deponiekörpers zur nachträglichen
„Vorbehandlung“ der bereits abgelagerten Abfälle
(Tz. 1090).

Im Sinne der aktiven Gefährdungsminderung sollen die
Deponien bei den beiden erstgenannten Maßnahmen als
„Bioreaktoren“ genutzt werden (STEGMANN et al.,
2000). Ziel ist dabei die Begrenzung der Dauer der Nach-
sorgephasen auf überschaubare Zeiträume von 25 bis 50
Jahren (STEGMANN et al., 2000).

Sickerwasserinfiltration

1084. Die Anforderungen der TA Siedlungsabfall in Be-
zug auf das Deponiesickerwasser gelten für alle Sied-
lungsabfalldeponien und damit grundsätzlich auch für
Altdeponien (TASi Nr. 11.2.1g). Zu diesen Anforderun-
gen gehört, dass gefasstes Deponiesickerwasser und
Rückstände aus der Sickerwasserreinigung nicht in den
Deponiekörper zurückgeführt werden dürfen (TASi
Nr. 10.4.2). Die Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA)
vermerkt im Hinblick auf das Verbot einer solchen
Sickerwasserrückführung, dass im Falle geeigneter Vo-
raussetzungen und bei Vermeidung nachteiliger Auswir-
kungen eine gesteuerte Wasserzuführung zur Befeuch-
tung von Altdeponien zwar dem Wortlaut, aber nicht den
Intentionen der TASiedlungsabfall widerspräche (LAGA,
2000).

1085. Das Verfahrensziel der Sickerwasserinfiltration
ist die biologische Stabilisierung einer Deponie mithilfe
einer Optimierung der Gasbildung. Diese Optimierung
kann bei Deponien mit Basisabdichtung durch die kon-

trollierte Infiltration von Wasser bzw. (vor-)behandeltem
Sickerwasser erreicht werden. Eine Infiltration sollte nur
in trockenen Deponiebereichen erfolgen, in denen es 
aufgrund von Wassermangel zu einem Stillstand der Gas-
produktion gekommen ist (UBA, 1997b). Um eine tat-
sächliche Verringerung des Emissionspotenzials herbei-
zuführen, sollte auf die Infiltration von unbehandeltem
Sickerwasser und von Konzentraten aus der Sickerwas-
serbehandlung verzichtet werden. Neben ökologischen
Bedenken spricht dagegen, dass dabei unter dem Deck-
mantel der Stabilisierung des Deponiekörpers auf eine
Sickerwasserbehandlung verzichtet würde.

1086. Die Bewässerung eines Deponiekörpers kann
entweder durch eine Bewässerung mittels Lanze bzw. Ri-
gole oder über Schluckbrunnen erfolgen. Eine Infiltration
über Lanzen oder Rigolen kann allerdings nur vor dem
Aufbringen einer Oberflächenabdichtung vorgenommen
werden. Eine Rigoleninfiltration ist im Vergleich zu Lan-
zen von größerer Effektivität, weil dabei das infiltrierte
Sickerwasser nicht nur punktuell in den Deponiekörper
eingetragen wird. Daher sollte für eine langfristige Infil-
tration die Rigolenlösung gewählt werden (HOINS, 2001).
Alternativ stünde noch die Bewässerung mittels Schluck-
brunnen zur Auswahl, bei der lokal begrenzt relativ große
Mengen an Sickerwasser eingebracht werden.

1087. Bei allen Maßnahmen zur Bewässerung von
Siedlungsabfalldeponien ist zu bedenken, dass die Depo-
niekörper inhomogen aufgebaut sind. Das führt zwangs-
läufig zu kaum kalkulierbaren Durchströmungsverhält-
nissen. Daher ist nicht zu gewährleisten, dass infiltriertes
Wasser auch dorthin gelangt, wo es benötigt wird. Es ist
von einer Vielzahl an Rissen, Spalten, Kanälen und sogar
wasserstauenden Schichten auszugehen, die zur Bildung
bevorzugter Sickerwasserbahnen führen können (DREES,
2000). Die Kontrollmöglichkeiten, ob alle notwendigen
Deponiebereiche erreicht werden, sind sehr einge-
schränkt.

In-situ-Aerobisierung

1088. Bei der aeroben in-situ-Stabilisierung wird dem
Deponiekörper Luft bzw. Sauerstoff gezielt zugeführt, so-
dass es zu einem beschleunigten Abbau der organischen
Bestandteile kommt. Als Umsetzungsprodukte entstehen
dabei hauptsächlich Kohlendioxid (Ablufterfassung) und
Wasser sowie langzeitstabile, huminstoffartige Verbin-
dungen (HEYER, 2000). Im Anschluss an diese Stabilisie-
rungsmaßnahme wird es nur noch zu einem minimierten
Anfall an Deponiegas kommen, und das Sickerwasser
wird in Bezug auf die Grenzwerte des 51. Anhangs der
Abwasserverordnung eine verbesserte Qualität aufweisen
(RITZKOWSKI et al., 2000). Das bei der Aerobisierung
entstehende Abgas ist kontrolliert zu erfassen und zu be-
handeln. Es kommen dafür entweder Biofilter oder nicht-
katalytische, thermische Verfahren zum Einsatz. Auch die
Nutzung von Aktivkohle zur Abluftbehandlung ist denk-
bar (HEYER, 2000). Vor einer Aerobisierung sind die
Standortbedingungen zu überprüfen und die Eignung des
Deponiekörpers zu beurteilen. Wichtigste Voraussetzung
für die Anwendung dieses Verfahrens ist eine ausreichende
Gaswegigkeit des Deponiekörpers.
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Auslaugung des Deponiekörpers

1089. Wenn Deponien über eine funktionstüchtige Fas-
sungs- und Behandlungsinfrastruktur für das Sickerwas-
ser verfügen, kann eine beschleunigte Auslaugung des
Deponiekörpers stattfinden. Dabei wird abschnittsweise
eine hohe spezifische Beschickung mit gereinigtem
Sickerwasser vorgenommen. Die jährliche Beschickungs-
höhe kann ein Mehrfaches der Niederschlagshöhe betra-
gen. Nach Abklingen der Konzentrationen an Sickerwas-
serinhaltsstoffen wird der Auslaugungsvorgang auf einen
anderen Deponieabschnitt verlagert.

Deponierückbau

1090. Der Deponierückbau diente bisher im Wesent-
lichen der Rückgewinnung von knapp bemessenem De-
ponieraum. Dabei wurden vor langer Zeit abgelagerte 
Abfälle entnommen, sortiert und – soweit nicht verwert-
bar – wieder eingebaut. Ein Rückbau von Deponien mit
dem Ziel, neuen Deponieraum zu schaffen, ist aufgrund
zurzeit ausreichender Deponiekapazitäten und der mit
dem Rückbau verbundenen hohen Kosten nicht zu erwarten
(BRAMMER, 2000). Der strategische Ansatz des Depo-
nierückbaus verdient aber auch vor dem Hintergrund der
Minderung des Emissionspotenzials einer Deponie ein
zunehmendes Interesse. Das sinnvolle Vorgehen sieht so
aus, dass die Abfälle nach Stoffgruppen getrennt und die
dafür geeigneten Fraktionen stofflich oder energetisch
verwertet werden. Die nicht verwertbaren Bestandteile
sollten auf einer TASi-konformen Deponie erneut abgela-
gert werden. Diese Form der Minimierung des Emis-
sionspotenzials nicht abgedichteter Deponien erscheint
ökologisch sinnvoll, wo die Kosten des Deponierückbaus
bzw. der Umlagerungsmaßnahmen in einem angemes-
senen Verhältnis zu denen einer zeitlich sehr ausgedehn-
ten Nachsorge einschließlich möglicher Sanierungsmaß-
nahmen stehen. Dies sollte für jeden Einzelfall rechtzeitig
geprüft werden.

4.4.3.4 Deponien ohne Basisabdichtung
1091. Deponien ohne Basisabdichtung stellen in der
Gruppe der Altdeponien keinen Sonderfall dar, sondern
machen einen beträchtlichen Anteil an den ehemaligen
und noch in Betrieb befindlichen Hausmülldeponien aus.
Ohne Basisabdichtung kann vor allem keine Sickerwas-
serfassung und -behandlung erfolgen, sodass die Gefahr
einer Grundwasserverunreinigung gegeben ist. In der
Fachwelt wird in Verbindung mit möglichen Gefährdun-
gen, die von ungedichteten Deponien ausgehen können,
über natural attenuation diskutiert (STEGMANN et al.,
2001). Natural attenuation steht für eine Strategie, die die
allmähliche Entschärfung des Problems der Natur über-
lässt, im Falle der Altdeponien also auf den natürlichen
Rückhalt bzw. die natürliche Verminderung oder Verdün-
nung von Schadstoffbelastungen im Boden setzt. Soweit
es sich um eine überwachte, also messtechnisch erfasste
Selbstreinigung handelt, wird natural attenuation auch
bereits als eine Sanierungsstrategie bezeichnet.

Der Umweltrat teilt die Einschätzung, dass natural
attenuation als Nachsorgestrategie für ungedichtete De-

ponien in Betracht kommt, nicht; er erachtet passive und
aktive Maßnahmen zur Minderung des Gefährdungspo-
tenzials ungedichteter Deponien als nach wie vor not-
wendig. Es ist sicherzustellen, dass eine Verunreinigung
des Grundwassers durch Deponien ohne Basisabdichtung
nicht zu besorgen ist. Bei solchen Deponien ist neben ei-
ner Oberflächenabdichtung eine aktive Gasfassung vor-
zusehen.

Falls der Deponiekörper über ein besonderes Emissions-
potenzial verfügt, bietet es sich an, als zusätzliche Maß-
nahme eine künstliche Stabilisierung des Deponiekörpers
vorzunehmen. Die Stabilisierung von Abfällen in Depo-
nien ohne Basisabdichtung ist schwieriger als die von 
Abfällen in gedichteten Deponien. Eine Infiltration von
Wasser zur optimalen Gasbildung scheidet aus. Der Um-
weltrat hält in solchen Fällen die aktive Aerobisierung des
Deponiekörpers für einen möglichen Ansatz, eine be-
schleunigte biochemische Stabilisierung der Abfälle in
ungedichteten Deponien herbeizuführen und Setzungen
des Deponiekörpers vorwegzunehmen, um so zeitnah 
wie möglich eine Oberflächenabdichtung aufbringen zu
können.

4.4.3.5 Fazit und Empfehlungen
1092. Die Nachsorge von Deponien wird künftig an Re-
levanz gewinnen, da aufgrund der verschärften recht-
lichen Rahmenbedingungen mittelfristig eine Vielzahl
heute noch betriebener, technisch unzureichend ausge-
statteter Deponien in die Nachsorgephase eintreten wird.
Die dort vornehmlich unvorbehandelt eingelagerten Ab-
fälle verfügen über ein hohes, über lange Zeit wirksames
Restemissionspotenzial. Gemäß den Anforderungen der
TA Siedlungsabfall bzw. der Abfallablagerungsverord-
nung ist nach der Verfüllung einer Deponie bzw. eines De-
ponieabschnitts unabhängig von der Art und Zusammen-
setzung der eingelagerten Abfälle auf dem Deponiekörper
ein Oberflächenabdichtungssystem aufzubringen. Der
Umweltrat hält diese Überdeckung für Deponien, in de-
nen ausschließlich Abfälle lagern, die die Zuordnungskri-
terien der Abfallablagerungsverordnung einhalten, für
eine gerechtfertigte und sinnvolle Lösung. Jedoch ist nach
Ansicht des Umweltrates für aktive Deponien mit einem
entsprechenden Restemissionspotenzial einzelfallspezi-
fisch die Zweckmäßigkeit von Maßnahmen zur passiven
und aktiven Emissionsverhinderung bzw. -minimierung
zu prüfen. Bei Vorliegen eines hohen Restemissions-
potenzials einer Altdeponie kann es je nach gegebenen
Randbedingungen sinnvoll sein, eine Kombination derar-
tiger aktiver und passiver Maßnahmen zu wählen – bei-
spielsweise vor Aufbringen einer passiv sichernden Ober-
flächenabdichtung die Durchführung einer künstlichen
biochemischen Stabilisierung des Deponiekörpers als ak-
tive Maßnahme. Mit einer künstlichen Stabilisierung in
Form einer Aerobisierung kann ein verbesserter bzw. be-
schleunigter Abbau organischer Verbindungen und die
Vorwegnahme von Setzungen erreicht werden. Dabei
würden allerdings anorganische und schwer abbaubare
organische Schadstoffe nicht eliminiert, sodass ein Schad-
stoffpotenzial im Deponiekörper verbliebe. Zur Stabi-
lisierung des Deponiekörpers von Deponien mit Basis-
abdichtung kann auch eine gezielte Reinfiltration von
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Deponiesickerwasser beitragen. Der Umweltrat empfiehlt
daher, die TA Siedlungsabfall (Nr. 10.4.2) dahin gehend
zu ändern, dass unter näher zu spezifizierenden Voraus-
setzungen eine Reinfiltration des Sickerwassers zu die-
sem Zweck zulässig ist.

4.4.4 Zum Stand der Entwicklung thermischer
Sonderverfahren als Alternative zur
Rostfeuerung

4.4.4.1 Stand der Entwicklung bei den 
thermischen Sonderverfahren

1093. Unter thermischen Sonderverfahren werden
neuere Verfahren verstanden, die sich prinzipiell als Al-
ternativen zur herkömmlichen Rostfeuerung in der Ab-
fallentsorgung eignen. Die wesentlichen Verfahrensgrup-
pen sind dabei (vgl. SRU, 1998, Tz. 582):

– Entgasung und Rückstandsaufbereitung (Anlage in
Burgau; PKA-Verfahren),

– Entgasung und Verbrennung (Schwel-Brenn-Verfah-
ren von Siemens-KWU, RCP-Verfahren der Von Roll
Inova GmbH),

– Entgasung und Vergasung (Thermoselect-Verfahren,
Noell-Konversionsverfahren),

– Vergasung (Sekundär-Rohstoffverwertungszentrum
(SVZ); BGL-Verfahren).

1094. Zur Beurteilung der Einsetzbarkeit thermischer
Verfahren zu Entsorgungszwecken sind ihre technischen,
ökologischen und ökonomischen Leistungsprofile zu be-
trachten. Das bedeutet im Einzelnen:

– Im technischen Leistungsprofil müssen die Beherr-
schung aller Komponenten des thermischen Abfallbe-
handlungsverfahrens sowohl im Dauer-Volllastbetrieb
als auch im Störfall („Notbetrieb“) sowie die Entsor-
gungssicherheit demonstriert werden.

– Im ökologischen Leistungsprofil werden der Weg und
Verbleib der Haupt- und Schadstoffströme sowie die
Energie-/CO2-Bilanz dargestellt. Der Bedarf an Fremd-
energie und/oder fossilen Energieträgern (z. B. Erdgas,
Kohle) wird dabei getrennt erfasst. Die Bilanz muss so-
wohl den Normalbetrieb als auch Betriebsstörungen mit
einbeziehen. Maßstab der Beurteilung kann nicht allein
die bloße Einhaltung der 17. BImSchV sein. Deren
Grenzwerte sind vom Stand der Technik teilweise be-
reits überholt und können von modernen Müll-
verbrennungsanlagen im Dauerbetrieb bis um den Fak-
tor 100 unterschritten werden (vgl. Tz. 885 ff.).
Entsprechende Garantiezusagen der Anbieter im Aus-
schreibungsverfahren müssen allerdings im Einzelfall
auf ihre technische Machbarkeit bzw. Glaubwürdigkeit
überprüft werden.

– Im ökonomischen Leistungsprofil wird die Wirt-
schaftlichkeit des Verfahrensansatzes unter den herr-
schenden Marktbedingungen nachgewiesen. Dazu
gehören Annahmepreise sowie Preise für die Rest-
stoffbeseitigung oder -verwertung (unter Anrechnung
von Erlösen).

1095. Bis Ende 2001 haben sich die thermischen Son-
derverfahren trotz der langjährigen Verfahrensentwick-
lung nicht als Standardverfahren zur thermischen Ab-
fallbehandlung etablieren können. Viele Entwicklungen
wurden ganz eingestellt, einige haben etwa Nischen be-
setzt oder werden im Ausland unter anderen abfallpoliti-
schen Rahmenbedingungen fortgeführt. Nicht zuletzt aus
diesem Grund ist derzeit eine Gesamtbewertung nach den
Kriterien der oben aufgeführten drei Leistungsprofile nur
in Ansätzen vorhanden (s. z. B. KAIMER und SCHADE,
1999, Kapitel 5; BARNISKE und JOHNKE, 1996). Be-
gleitende Untersuchungen unabhängiger Dritter zur Maß-
stabsvergrößerung, auf die sich eine fachliche Bewertung
stützen könnte, fehlen in der Regel. Vom Umweltrat wur-
den 1998 einige Verfahrensalternativen aufgrund ihrer po-
tenziellen konzeptionellen Eignung zur Schadstoffsenke
verhalten positiv bewertet (SRU, 1998, Tz. 583 ff.).
Jüngste wissenschaftliche Auswertungen der verfügbaren 
Daten geben den Entwicklungsstand Ende der Neun-
zigerjahre des letzten Jahrhunderts wieder (SCHOLZ
et al., 2001a und b; KAIMER und SCHADE, 1999; 1998;
BORN, 1998; FAULSTICH et al., 1998). Bewer-
tet werden in der Regel Entwicklungsstand und 
Abstimmung der Verfahrensstufen, Prozessführung und 
-steuerung, Betriebserfahrungen, Produkt- und Rück-
standsverwertung, Energiebilanz und Kosten. Nachste-
hend werden anhand der drei Leistungsprofile wesentli-
che Ursachen des bisher nicht erfolgten Durchbruchs der
thermischen Sonderverfahren aufgeführt und verfahrens-
spezifisch zukünftige Chancen und Risiken dieser Tech-
nologien beleuchtet.

Technisches Leistungsprofil

1096. Problematisch für die Entsorgungssicherheit sind
die im Vergleich zur herkömmlichen Müllverbrennung
meist bedeutend schwierigere Prozessführung und -opti-
mierung sowie die fehlende Langzeiterprobung der Kon-
zepte. Wie aus der Verfahrenstechnik hinreichend be-
kannt, können allgemein bei der Maßstabsvergrößerung
Probleme auftreten, die, wenn überhaupt, nur mit auf-
wendigen Nachbesserungsarbeiten meist erst nach länge-
rer Zeit beherrscht werden können. Die Langfristerfah-
rung mit stabilem Volllastbetrieb fehlt bei der zögerlichen
Entwicklung der thermischen Sonderverfahren. Nach den
bisher verfügbaren Erfahrungen kann angenommen wer-
den, dass die Herbeiführung einer ausreichenden Prozess-
stabilität auf nicht vorhersehbare Schwierigkeiten stößt.
Zudem hat das restriktive Informationsverhalten einiger
Anbieter dazu geführt, dass zur Erklärung der unüblichen
Verzögerungen nur Vermutungen aus den Medien ange-
führt werden konnten (vgl. DAHLKAMP, 2000).

Ökologisches Leistungsprofil

1097. Hinsichtlich der Emissionen ist davon auszuge-
hen, dass die oben genannten Verfahren in der Lage sind,
auch in großtechnischem Maßstab die niedrigen (garan-
tierten) Emissionswerte unterhalb der Grenzwerte der
17. BImSchV, sowie, die Auslaugung bei den entstehen-
den Abfällen betreffend, die Grenzwerte der Abfallabla-
gerungsverordnung zu erfüllen. Dies erfordert allerdings
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teilweise weitergehende nachträgliche Maßnahmen. Bei-
spielsweise führen betriebsbedingt hohe Verbrennungs-
temperaturen in Anwesenheit von Stickstoff systematisch
zu erhöhter NOx-Bildung und entsprechendem Gasreini-
gungsaufwand. Hinsichtlich der Auslaugbarkeit der
Schadstoffe aus den Schlacken und sonstigen Granulaten
gibt es charakteristische Unterschiede im Vergleich zu
den herkömmlichen Müllverbrennungsschlacken, die für
den Einsatz solcher aufwendigen Verfahren sprechen kön-
nen (s. KNORR et al., 1999). Auch diesbezüglich können
richtige Vergleiche erst mit Reststoffen aus dem Regelbe-
trieb der Anlagen vorgenommen werden. Unter energeti-
schen sowie CO2-Aspekten ist anzumerken, dass der
Energie-Eigenverbrauch und damit die CO2-Emissionen
dieser Techniken meist hoch sind. Die Netto-Wirkungs-
grade der gekoppelten Stromerzeugung liegen weit unter
20 % (KAIMER und SCHADE, 1999, S. 210), wobei zu
berücksichtigen wäre, dass Stromerzeugung nicht das
Hauptziel, sondern ein Nebeneffekt dieser Verfahren ist.
Die gewonnenen Heißgase können energetisch optimal in
der Regel nicht auf ihrem hohen Temperaturniveau, son-
dern erst nach Abkühlung und Reinigung eingesetzt wer-
den. Diese Operationen verursachen hohe Energieverlus-
te, die oftmals durch andere, vorteilhafte Verfahrens- 
bzw. Produktcharakteristika nicht wettgemacht werden
können. Es werden außerdem hochwertige Fremdenergie-
träger (Erdgas, Strom) sowie fallweise Sauerstoff aus der
betriebseigenen Luftzerlegungsanlage eingesetzt (z. B.
Thermoselect). Dieser Aspekt wird derzeit nur über den
Preis der eingesetzten Energieträger bewertet und somit
aus ökologischer Sicht ungenügend berücksichtigt.

Ökonomisches Leistungsprofil

1098. Die abfallpolitischen Vorstellungen der späten
Achtzigerjahre haben die Entwicklung der Verfahrens-
konzepte insofern maßgeblich geprägt, als Kostenge-
sichtspunkte seinerzeit nicht im Mittelpunkt standen. Bei
den thermischen Sonderverfahren als Alternativen zur
Rostfeuerung handelt es sich also meist um eine kompli-
zierte, energieaufwendige und teure Technik. Auch unab-
hängig von der fehlenden technologischen Reife wirken
sich die durch diese Technik mitbedingten hohen Ent-
sorgungspreise hinderlich für die großtechnische Ver-
wirklichung aus. 

4.4.4.2 Bewertung einzelner thermischer 
Sonderverfahren

Schwel-Brenn-Verfahren („Entgasung und 
Verbrennung“)

1099. Hinsichtlich des Schwel-Brenn-Verfahrens ist
festzustellen, dass Siemens-KWU die Entwicklung dieses
Verfahrens nicht weiter verfolgt und lediglich Lizenzneh-
mer in Japan betreut (SRU, 2000, Tz. 934). Folgende
Gründe dafür sind am Beispiel der Schwel-Brennanlage
in Fürth zu nennen:

1. Bei der stillgelegten Fürther Anlage wurde ein „scale-
up“-Faktor von rund 100 (Kapazitäts- bzw. Durchsatz-
Verhältniszahl zwischen den Maßstabsvergröße-
rungsschritten) angewandt. Üblich sind dagegen
technologieabhängige Vergrößerungsfaktoren in

Schritten zwischen 2 und 10. Die in Deutschland über-
sprungenen Zwischenschritte werden in Japan nun
nachgeholt (Tz. 1101).

2. Der Sperrmüllanteil betrug in Fürth zeitweise bis zu
90 Massenprozent des Durchsatzes; daraus ergaben
sich zahlreiche Störfälle. Der Sperrmüllanteil wird
mittlerweile anlagenseitig (d. h. von den Lizenzneh-
mern und Anbietern in Japan) auf maximal 20 Mas-
senprozent begrenzt. 

1100. Um die erhofften produktbezogenen Vorteile zu
realisieren, wurden zudem die in sich komplexen Grund-
prozesse um weitere komplizierte Reststoffaufbereitungs-
schritte ergänzt, die ihrerseits zusätzliche Probleme sowie
einen erhöhten Optimierungsbedarf mit sich brachten.
Insgesamt haben diese Faktoren zu ungewöhnlich langen
Bauzeiten und Vertragsfrist-Überziehungen geführt, die
der Auftraggeber nicht mehr akzeptieren wollte. Die An-
lagenanbieter betrachten die genannten Probleme als
technisch prinzipiell beherrschbar, nicht jedoch unter den
heutigen wirtschaftlichen und kommunalpolitischen Rah-
menbedingungen in Deutschland (schriftliche Mitteilung
von Siemens PG vom 23. Mai 2001). Die Schwel-Brenn-
Anlage in Fürth wurde nach der Stilllegung 1999 entkernt
und von der abfallbeseitigungspflichtigen Körperschaft
veräußert. Das Grundstück samt Gebäude wurde von Sie-
mens erworben mit dem Ziel, es einer gewerblichen 
Nutzung zuzuführen, wobei der Verwendungszweck
„thermische Entsorgung“ vertraglich ausgeschlossen ist
(Pressemitteilungen von Siemens-KWU v. 22. Februar
1999 und 26. März 1999). 

1101. Die beiden japanischen Lizenznehmer, Mitsui
Engineering & Shipbuilding und Takuma, setzen die
Schwel-Brenntechnik ein. Seit 1999 sind zwei eher kleine
Referenzanlagen – eine zur Entsorgung von Hausmüll
(Kapazität 80 000 Mg pro Jahr) und eine zur Entsorgung
von Autoschredderleichtfraktion (Kapazität 35 000 Mg
pro Jahr) – in Betrieb. Ende des Jahres 2001 ging eine
dritte Anlage zur Hausmüllentsorgung in Betrieb. Drei
weitere Anlagen, alle ebenfalls zur Entsorgung von Haus-
müll, befinden sich im Bau; für mehrere Anlagen beste-
hen Bestellungen (schriftliche Mitteilungen der Siemens
PG vom 23. Mai 2001 und 12. Dezember 2001). In Japan
wurde die anfänglich sehr komplexe und dadurch
störungsanfällige Technik für den japanischen Markt bzw.
durch die dortigen Lizenznehmer technologisch radikal
vereinfacht, um die Betriebssicherheit zu erhöhen und
auch wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu sein. Zum
Durchbruch in Japan wird beigetragen haben, dass die
glasartigen, auslaugfesten Rückstände (Schmelzgranulat)
vollständig in der Bauwirtschaft abgesetzt werden können
und daher keine – bei der gegebenen Flächenknappheit
außerordentlich teure – Deponierung erfordern. Einem
„Come-back“ der – nunmehr sicher betriebserprobten –
Schwel-Brenn-Technik in Europa dürfte allerdings insbe-
sondere der nach wie vor hohe Energieaufwand entge-
genstehen.

Thermoselect-Verfahren

1102. Nach dem Umbau in den Jahren 2000 und 2001
sollte die Thermoselect-Anlage in Karlsruhe spätestens
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bis Februar 2002 ihre Tauglichkeit zur Entsorgung im
mindestens vierwöchigen ununterbrochenen Dauerbe-
trieb nachweisen, um eine Betriebsgenehmigung zu er-
halten. Der Volllastbetrieb (Durchsatz 720 Mg pro Tag
bzw. 225 000 Mg pro Jahr) ist erst im Oktober 2001 an-
gelaufen. Die Verzögerungen bei der Inbetriebnahme 
der Anlage sind zum einen wesentlich durch grundsätz-
liche Unzulänglichkeiten an der „Notbrennkammer“ der
Hauptanlage bedingt. Diese Brennkammer hätte als „Ne-
benstrom-Fackel“ die Emissionen am Hauptkamin vorbei
ungereinigt bzw. unkontrolliert ins Freie ableiten können.
Bei Messungen nur am Hauptkamin konnten keine
Grenzwertüberschreitungen nachgewiesen werden. Zum
anderen hatten in einer Pannenserie zahlreiche Elemente
des Systems, darunter auch die feuerfeste Auskleidung
des Hochtemperaturreaktors, versagt (DAHLKAMP,
2000). Dies alles hat umfangreiche, genehmigungspflich-
tige Umplanungs- und Umbauarbeiten nach sich gezogen
(s. EnBW-Stellungnahme v. 22. Februar 1999, Presse-
mitteilung v. 2. Februar 2001), was für konzeptionelle
Schwächen des Systems spricht. Die neue Notbrenn-
kammer (Mehrkosten von ca. 12,8 Mio. Euro) ist nun-
mehr ein geschlossenes System, dessen Emissionsstrom
in den Hauptgasstrom geleitet wird. Die technologische
Überarbeitung war letztlich selbst auferlegt, da eine ent-
sprechende Garantiezusage von Thermoselect SW, weit
unterhalb der 17. BImSchV zu emittieren, in den Bescheid
übernommen worden war. Die Anlage in Karlsruhe hat
mittlerweile bis zum festgesetzten Stichtag den einmona-
tigen Dauerbetrieb erfolgreich absolviert und fristgerecht
mit dem Messbericht den Antrag auf Dauergenehmigung
eingereicht. Diese wurde Anfang Januar 2002 erteilt (EU-
WID Re Nr. 1/2 v. 8. Januar 2002, S. 12).

Bei positiven Ergebnissen sollte ursprünglich die ähnli-
che, im Bau befindliche Anlage in Ansbach (90 000 Mg/a
Hausmüll, Mitentsorgung von 26 000 Mg pro Jahr Klär-
schlamm) etwa in einem Jahr in Betrieb gehen. Für diese
Anlage ist allerdings ein Baustopp verhängt. Der Entsor-
gungsverband hat den Entsorgungs- und Pachtvertrag mit
der Thermoselect-Betreibergesellschaft gekündigt. In ei-
nem anhängigen Gerichtsverfahren wird die Betreiberge-
sellschaft verklagt, das Gelände zu räumen und herauszu-
geben (EUWID Re. Nr. 39 v. 25. September 2001, S. 4).
Die Zukunft des Projekts Ansbach wird wohl von den Ge-
richten entschieden, wobei eine außergerichtliche Eini-
gung oder ein gerichtlicher Vergleich noch nicht ausge-
schlossen ist. Der Zweckverband hat daran jedoch wenig
Interesse.

Der Main-Kinzig-Kreis hat im Februar 2002 beschlossen,
dass der geplante Bau einer Thermoselectanlage (Hanau)
nicht weiter verfolgt wird. Auch in Herten, wo ursprüng-
lich ebenfalls eine Anlage geplant war, wird es – zumin-
dest vorläufig – nicht zu einer Realisierung kommen, da
der Genehmigungsantrag zurückgezogen wurde. 

Die ökologische Vorteilhaftigkeit des Thermoselectver-
fahrens konnte bisher nicht eindeutig nachgewiesen wer-
den. Dies lag unter anderem an der äußerst zurückhalten-
den Informationspolitik des Lizenzgebers. Auch wurden
häufige konzeptionelle Änderungen ohne Absprache mit
den Kaufinteressenten vorgenommen. Bei diesem Verfah-

ren müsste vor allem belegt werden, dass angesichts der
extrem hohen Energieintensität noch wirkliche Umwelt-
vorteile bestehen bleiben. Das Verfahren steht zudem 
im Wettbewerb mit anderen Ansätzen (Schwel-Brenn-,
Von-Roll-Verfahren, verbesserte Rostfeuerungen usw.),
sodass auch komparative Vorteile nachgewiesen werden
müssten.

Noell-Konversionsverfahren 

1103. Beim Noell-Konversionsverfahren handelt es
sich um ein Verfahren der Pyrolyse und Flugstromverga-
sung (SCHINGITZ und SEIDEL, 1998). Der genehmigte
Bau einer entsprechenden Anlage für jährlich 100 000 Mg
Hausmüll und Klärschlamm im Landkreis Northeim/Nie-
dersachsen (KAIMER und SCHADE, 1999, S. 97) wurde
bisher nicht in Angriff genommen und wird wegen der er-
heblich geringeren Abfallmengen (Faktor vier bis fünf im
Vergleich zum Beginn der Neunzigerjahre) auch künftig
nicht realisiert.

Vergasungsverfahren der Sekundärrohstoff-
Verwertungszentrum GmbH (SVZ) 
„Schwarze Pumpe“ in Sachsen

1104. Das Sekundärrohstoff-Verwertungszentrum (SVZ– 
Tochtergesellschaft der Berliner Wasserbetriebe) verfügt
über zwei unterschiedliche Vergaserlinien für haus-
müllähnliche Abfälle:

– Festbett-Druckvergaser für feste Abfälle im Gemisch
mit Kohle und/oder Klärschlammbriketts, Vergasung
bei 800 °C bis 1 300 °C,

– Schlackebad-Druckvergaser für aufbereitete feste Ab-
fälle im Gemisch mit Kohle, Vergasung bei 1 600 °C
(im Bau).

In beiden Verfahren werden kohlenstoffhaltige Abfälle
unter Zuhilfenahme von Dampf und Sauerstoff als Verga-
sungsmittel zu Synthesegas umgesetzt. Der Schlackeaus-
trag erfolgt in schmelzflüssiger Form mit anschließender
schockartiger Kühlung im Wasserbad. Im glasartigen
Schlackegranulat sollen alle Schadstoffe „eluatfest“ ein-
gebunden sein (www.svz-gmbh.de/D/Seiten). Für den
Einsatz für Siedlungsabfälle kommt dieser Verfahrenstyp
allenfalls als zentrales Endglied eines überregionalen
Entsorgungsverbundes infrage z. B. für die rohstoffliche
Verwertung bereits aufbereiteter, heizwertreicher Abfall-
bestandteile. Auch insoweit dürfte aber die fehlende Wirt-
schaftlichkeit einer Verbreitung des Verfahrens entgegen-
stehen.

Weitere Entwicklungen

1105. In der UBA-Liste der Entsorgungsanlagen sind
zwei Pyrolyseanlagen (Burgau, Bj. 1983, und Aalen, 
Bj. 1999) mit 25 000 bzw. 24 000 Mg pro Jahr Kapazität
angegeben. Diese Durchsatzleistungen entsprechen de-
zentralen Anlagen bzw. der Pilotanlagengröße. Nach Aus-
kunft der Anlagenbetreiber (Anfang 2002) funktionieren
sie als reine Pyrolyseanlagen (ohne Einschmelzung 
von Rückständen) zufrieden stellend. Anlagen, die den 
Erfordernissen zentraler Großanlagen entsprechend 
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dimensioniert sind, existieren demnach bislang noch
nicht. Eine Maßstabsvergrößerung auf 100 000 Mg pro
Jahr ist derzeit nicht geplant. Je nachdem, ob sich die ent-
sorgungspflichtigen Körperschaften für die Beteiligung
an einer zentralen Großanlage (MVA Stuttgart, geplant:
400 000 Mg pro Jahr) oder den Bau einer dezentralen
Kleinanlage entscheiden, kann das Konzept noch eine
Verbreitung erfahren. In Aalen ist die oben genannte 
geplante Kapazität von 24 000 Mg pro Jahr noch nicht 
erreicht.

Verfahrenstechnisch interessant ist die Pyrolyseanlage
des ehemaligen Kraftwerks Westfalen in Hamm, die als
Vorschaltanlage für die Vorbehandlung heizwertreicher
Reststoffe nicht für Restmüll-, sondern zur Sekundär-
brennstoffeinspeisung konzipiert ist (s. Tz. 860). Die Jah-
reskapazität beträgt etwa 100 000 Mg pro Jahr (STOCK
et al., 2001). Diese Entwicklung sollte aufmerksam ver-
folgt werden, weil die heizwertseitig interessanten, feue-
rungstechnisch jedoch ungünstigen Stoffströme aus der
Restmüllaufbereitung (MBA) auf diesem zweistufigen
Wege in Großkraftwerken verwertet werden könnten.

1106. Von den im Umweltgutachten 1998 genannten
zahlreichen weiteren Verfahrensentwicklungen (SRU,
1998, Tz. 582) werden keine mehr für die Entsorgung von
Siedlungsabfällen angeboten. Lediglich eine zusätzliche,
kleine RCP-Anlage (RCP = „recycled clean products“)
der Von Roll Inova GmbH wird an der Müllverbrennungs-
anlage von Bremerhaven betrieben, um heizwertreiche
Abfallfraktionen thermisch umzusetzen. Es handelt sich
dabei um eine Pyrolyseanlage mit angeschlossenem Hoch-
temperaturschmelzprozess unter Sauerstoffzugabe zur 
Erzeugung von „reinen“ Baustoffen (vgl. KAIMER,
SCHADE, 1999, S. 99; CAPITAINE, ENGWEILER,
1998; MÜLLER, 1998). Für Schredderleichtfraktion be-
finden sich in Europa weitere kleinere Anlagen in Planung
oder Betrieb (VOLLRATH, 1998). 

Ein ähnliches Verfahren zur Sauerstoff-Schmelz-Ver-
gasung („2SV“-Verfahren) wird ebenfalls zur Umwand-
lung/Verwertung spezieller Abfallfraktionen und von 
Biomasse für kommunale Selbstver- und -entsorgungs-
zwecke entwickelt (NITSCHE et al., 2001).

4.4.4.3 Fazit
1107. Die thermischen Sonderverfahren sind bislang
nicht zu technischer Reife gelangt. Ökologische Vorzüge,
die auch der Umweltrat früher vermutet hatte, konnten
großtechnisch bislang nicht realisiert werden. Die Techni-
ken haben sich außerdem bislang nicht als wirtschaftlich
erwiesen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass den 
thermischen Sonderverfahren in näherer Zukunft keine
Bedeutung zukommen wird. Allerdings ist zu berücksich-
tigen, dass die entscheidende Phase der Verfahrensent-
wicklungen in eine ungünstige Umbruchsituation des
Marktes fiel. Dass sich die meisten Anbieter und Nach-
frager zurückgezogen haben, gebaute Anlagen „entkernt“
bzw. Entsorgungsverträge gekündigt wurden, ist zumin-
dest unter anderem auf die instabilen und für die kommu-
nale Abfallwirtschaft zunehmend ungünstigen abfallwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen zurückzuführen. Ein

abschließendes Urteil über das technische und wirtschaft-
liche Potenzial der thermischen Sonderverfahren kann da-
her bis heute nicht gefällt werden. Die bei verfahrens-
technischen Entwicklungen üblicherweise auftretenden
technischen und wirtschaftlichen Probleme hätten unter
anderen Rahmenbedingungen womöglich gelöst werden
können. Es ist insofern nicht auszuschließen, dass nicht
die technischen Grundideen, sondern innovationsfeindli-
che Rahmenbedingungen das Problem darstellen, an dem
die Entwicklung der thermischen Sonderverfahren in
Deutschland bis auf Weiteres gescheitert ist oder durch
das sie zumindest deutlich gebremst wurde. Dies unter-
streicht die Notwendigkeit, stabile, kalkulierbare Rah-
menbedingungen für eine lebensfähige kommunale
Abfallwirtschaft zu schaffen. 

4.5 Privatisierung der Abfallentsorgung

4.5.1 Ausgangssituation
1108. Die Aufteilung der Entsorgungsmärkte zwischen
den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern und der
privaten Entsorgungswirtschaft ist mit Inkrafttreten des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG)
am 6. Oktober 1996 zur zentralen Ordnungsfrage der Ab-
fallwirtschaftspolitik und zu der am stärksten umstritte-
nen Interpretationsfrage des Abfallrechts geworden. In
dem schon sprichwörtlichen „Kampf um den Abfall“ ist
es dem privaten Entsorgungssektor vor allem im Bereich
der Gewerbeabfälle gelungen, zusätzliche Marktanteile
für sich zu gewinnen, während die öffentlichen Entsor-
gungsträger ganz erhebliche Mengenrückgänge verzeich-
nen müssen und deswegen vielfach ihre Beseitigungsan-
lagen nicht annähernd auslasten können (s. dazu im
Einzelnen Abschn. 4.1.1).

Diese Entwicklung wird vielfach auf das Ordnungsmo-
dell des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes zurück-
geführt. Mit dem Gesetz habe der Gesetzgeber bewusst
eine Abkehr von der öffentlichen Daseinsvorsorge und ei-
nen „Paradigmenwechsel“ hin zur privaten Entsorgungs-
zuständigkeit eingeleitet (SCHINK, 2001, S. 110 ff.;
WEIDEMANN, 1997, S. 311; PETERSEN und RID,
1995, S. 8). Diese Neuordnung der Entsorgungswirtschaft
komme insbesondere darin zum Ausdruck, dass das
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz mit den neuen
Grundpflichten der §§ 5 Abs. 2, 10 Abs. 1 erstmals die Be-
sitzer und Erzeuger von Abfall unmittelbar selbst zur Ent-
sorgung ihrer Abfälle verpflichtet, während das alte Ab-
fallgesetz (AbfG) vom 27. August 1986 lediglich die
Überlassung der Abfälle an die zuständigen öffentlichen
Entsorgungsträger verlangte (§ 3 Abs. 1 AbfG).

In der Tat sah der Regierungsentwurf zum Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz zunächst eine weitgehende 
Privatisierung der Entsorgungszuständigkeiten vor (vgl.
insbesondere § 9 des Regierungsentwurfs, der nur sehr eng
begrenzte Überlassungspflichten vorsah, Bundestagsdruck-
sache 12/5672, S. 9). Mit dieser ordnungspolitischen 
Absicht hat sich die damalige Bundesregierung jedoch
nicht durchsetzen können (zur Entstehungsgeschichte 
vgl. DOLDE, VETTER, 1999, S. 34 ff.; VERSTEYL,
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WENDENBURG, 1994, S. 833). Vielmehr ist es schließ-
lich weitestgehend bei dem Ordnungsmodell des Abfall-
gesetzes geblieben. Denn abweichend von §§ 5 und 10
KrW-/AbfG sind nach § 13 Abs. 1 Haushaltsabfälle sowie
gewerbliche Abfälle zur Beseitigung regelmäßig den öf-
fentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zu überlassen.
Der privaten Entsorgungszuständigkeit unterfallen danach
– von mengenmäßig kaum relevanten Ausnahmen abgese-
hen – lediglich gewerbliche Abfälle, die verwertet werden.
Letztere sind jedoch im Wesentlichen überhaupt erst durch
das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und dessen er-
weiterten Abfallbegriff zu Abfällen bestimmt worden. Un-
ter dem Abfallgesetz galten diese Stoffe, die das Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetz nunmehr als „Abfälle
zur Verwertung“ in seinen Regelungsbereich mit einbe-
zieht, als so genanntes Wirtschaftsgut und nicht als Abfall.
Mithin hat für die Abfälle zur Verwertung auch nach dem
Abfallgesetz keine Überlassungspflicht bestanden.

Indem die Verteilung der Entsorgungszuständigkeiten zwi-
schen öffentlichem und privatem Sektor an die Unterschei-
dung von Verwertung und Beseitigung angeknüpft wurde,
ist also das duale Zuständigkeitsmodell des Abfallgesetz 
– Hausmüllentsorgung und Beseitigung in öffentlicher,
Verwertung von gewerblichen Abfällen in privater Zu-
ständigkeit – grundsätzlich beibehalten worden (SCHINK,
2001, S. 116; HÖLSCHER, 1995, S. 179 f.). Eine „Privati-
sierungstendenz“ weist das Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallgesetz daher allenfalls im Hinblick auf die unterschied-
lichen einzelfallbezogenen Privatisierungsmöglichkeiten
auf, die das Gesetz den Kommunen erstmals durch die
§§ 16 bis 18 eröffnet. Eine generelle Grundentscheidung
zugunsten privater Entsorgungsstrukturen hat der Gesetz-
geber damit jedoch nicht getroffen.

Von daher kann auch das Vordringen der privaten Verwer-
tungsindustrie nicht als Konsequenz eines allgemeinen
neuen gesetzlichen Ordnungsmodells bewertet werden.
Soweit diese Entwicklung auch auf die rechtlichen Rah-
menbedingungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setzes zurückzuführen ist (zu den wirtschaftlichen Ursa-
chen s. Tz. 766), liegt die Ursache vielmehr in der
eklatanten Unschärfe der Unterscheidung von Verwertung
und Beseitigung. Im Streit um diese Abgrenzung hat sich
zunehmend eine „verwertungslastige“ Auslegung durch-
gesetzt (DIECKMANN, 2000; REESE, 2000, S. 412 ff.).
Mengenmäßig besonders bedeutsam ist dabei zum einen
die Haltung der Europäischen Kommission zur Abgren-
zung der energetischen Verwertung von der Verbrennung
zwecks Beseitigung (s. dazu Abschn. 4.1.5.2.1). Während
das nationale Recht die Abfallverbrennung nur unter der
Voraussetzung als Verwertung ansieht, dass der jeweilige
Abfall einen Mindestheizwert von 11 000 kJ pro kg und
die Verbrennungsanlage einen Feuerungswirkungsgrad
von 75 % hat, genügt es der Kommission bereits, dass
überhaupt irgendein energetischer Nutzen aus dem Abfall
gewonnen wird. Gravierende Auswirkungen auf die Men-
genverteilung hat zum anderen die Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) zur Einordnung
von gewerblichen Abfallgemischen: Gegen die unter den
Oberverwaltungsgerichten sowie den Ländern und Ge-
meinden herrschende Auffassung, dass unverwertbare Ab-
fälle am Ort ihres Anfalls getrennt zu erfassen und gemäß

§ 13 Abs. 1 KrW-/AbfG zu überlassen seien, hat das Bun-
desverwaltungsgericht entschieden, dass eine solche Ge-
trennthaltungspflicht grundsätzlich nicht bestehe und
durchaus auch nachträglich – nach Anfall – hergestellte
Abfallgemische insgesamt als Abfall zur Verwertung ein-
geordnet werden könnten (BVerwG, NVwZ, 2000,
S. 1178 f.; dazu KIBELE, 2001). Damit wurde den ge-
werblichen Abfallerzeugern und -besitzern in weitem Rah-
men die Möglichkeit eröffnet, die bei ihnen anfallenden
unverwertbaren Abfälle im „Huckepack“ durch gemein-
same Erfassung mit verwertbaren Abfällen zu Abfall zur
Verwertung zu machen und für den freien Verwertungs-
markt zu mobilisieren. Die wirtschaftlichen Anreize zu ei-
nem solchen Ausweichverhalten sind aufgrund des starken
Gefälles der Entsorgungspreise innerhalb und außerhalb
des Bundesgebietes beträchtlich (Tz. 767).

Aus Sorge um die Planungssicherheit der öffentlich-recht-
lichen Entsorgungsträger hat die 54. Umweltministerkon-
ferenz zwischenzeitlich eine Ausweitung der gesetzlichen
Überlassungspflicht gefordert. Durch diese und ähnliche
Initiativen zur Ausweitung der öffentlichen Entsorgungs-
zuständigkeiten (vgl. dazu PETERSEN, 2001, S. 587 f.,
599 f.; SCHINK, 2001, S. 129 ff.) ist die Zweckmäßigkeit
von Privatisierungen im Entsorgungsbereich erneut grund-
sätzlich infrage gestellt worden.

Der Umweltrat hat sich demgegenüber schon im Um-
weltgutachten 1998 für weitgehende Privatisierungen im
Bereich der Abfallbeseitigung ausgesprochen und zu-
gleich bedauert, dass die Versuche einer Marktöffnung
bisher „außerordentlich zaghaft“ geblieben seien (SRU,
1998, Tz. 440).

1109. Die auch im Umweltgutachten 2000 (SRU, 2000,
Tz. 948) noch einmal bekräftigte Forderung nach einer
weitgehenden Privatisierung der Abfallbeseitigung wurde
im Wesentlichen damit begründet, dass 

– private Anbieter in der Lage seien, Entsorgungsleis-
tungen effizienter und damit kostengünstiger bereitzu-
stellen (SRU, 1998, Tz. 695), und 

– nur bei privater Bereitstellung eine knappheitsorien-
tierte Preisbildung über den Markt und damit ein fle-
xibler Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage
möglich sei (SRU, 1998, Tz. 706 f.). 

Die beiden genannten Vorteile privater Bereitstellung
treffen auf „idealen“ Märkten – also unter den Bedingun-
gen vollkommener Konkurrenz – ohne jede Einschrän-
kung zu. Der Markt für Entsorgungsleistungen zeichnet
sich jedoch durch eine Reihe von Merkmalen aus, die mit
den Voraussetzungen eines „idealen“ Marktes nicht ver-
einbar sind (z. B. CANTNER, 2001; WAGNER, 2000,
S. 71 ff.; BAUM und CANTNER, 1998). Der Umweltrat
erachtet es deshalb als erforderlich, die für eine Priva-
tisierung der Abfallbeseitigung ins Feld geführten Argu-
mente noch einmal näher zu betrachten, um seine bishe-
rigen Positionen weiterzuentwickeln und stärker zu
differenzieren (zum Folgenden vgl. auch MICHAELIS,
2001). Hierzu werden zunächst grundsätzliche Fragen der
Privatisierung bzw. Liberalisierung umweltbezogener 
Infrastrukturaufgaben erörtert (Abschn. 4.5.2). Anschlie-
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ßend wird gefragt, ob private Anbieter von Entsorgungsleis-
tungen unter den gegebenen Rahmenbedingungen tatsäch-
lich effizienter produzieren würden als öffentliche Anbieter
(Abschn. 4.5.3) und inwiefern eine knappheitsorientierte
Preisbildung und damit ein flexibler Ausgleich zwischen
Angebot und Nachfrage in einem durch Monopolisierung-
stendenzen und entsprechender Regulierungen geprägten
Umfeld überhaupt möglich erscheinen (Abschn. 4.5.4). Im
Anschluss hieran werden dann Alternativen zu einer Priva-
tisierung der Abfallentsorgung aufgezeigt (Abschn. 4.5.5).

4.5.2 Grundsätzliche Betrachtungen 

4.5.2.1 Begriffsabgrenzungen
1110. Die Privatisierung umweltbezogener Infrastruk-
turaufgaben kann auf formaler oder auf materieller Ebene
erfolgen (z. B. TETTINGER, MANN, 1995, S. 148 ff.):
Formale Privatisierung bedeutet lediglich eine Privatisie-
rung der Rechtsform. Das heißt, ein öffentlicher Träger von
Infrastrukturleistungen bedient sich privatrechtlicher Orga-
nisationsformen, ohne sich selbst der Aufgabenwahrneh-
mung zu entledigen (z. B. Umwandlung eines öffentlich-
rechtlichen Regiebetriebes in eine GmbH in vollständig
öffentlichem Besitz). Demgegenüber wird bei der materiel-
len Privatisierung die bisher durch einen öffentlichen Träger
wahrgenommene Aufgabe vollständig auf einen privat-
wirtschaftlichen Träger übertragen. Neben diesen beiden
Grundformen existieren noch verschiedene Zwischen-
formen der Kooperation öffentlicher und privater Träger, 
die unter dem Begriff „public-private-partnership“ zusam-
mengefasst werden können (z. B. BUDÄUS, GRÜNING,
1997).

Im Mittelpunkt der gegenwärtigen Privatisierungsdiskus-
sion in der Bundesrepublik Deutschland steht die Forde-
rung nach einer möglichst weitgehenden materiellen
Privatisierung bisher öffentlich wahrgenommener Infra-
strukturaufgaben, während die Beschränkung auf eine
formale Privatisierung zumeist als bloße „Scheinprivati-
sierung“ abgelehnt wird. 

1111. Zu unterscheiden von der Forderung nach (mate-
rieller) Privatisierung ist die ebenfalls häufig erhobene
Forderung nach einer Liberalisierung der betreffenden
Märkte. Hierunter sind alle Maßnahmen zu verstehen, die
auf die Beseitigung bisher geschützter Gebietsmonopole
abzielen. Da Liberalisierungsbestrebungen letztendlich
eine Erhöhung der Wettbewerbsintensität bezwecken und
Wettbewerb stets die Existenz privater Verfügungsrechte
voraussetzt, ist eine Liberalisierung ohne vorherige Pri-
vatisierung nicht denkbar. Umgekehrt jedoch setzt Priva-
tisierung nicht zwingend voraus, dass in einem zweiten
Schritt auch Maßnahmen zu Liberalisierung ergriffen
werden. Damit eröffnen sich zwei Optionen:

– eine Privatisierung durch Ausschreibungen von Entsor-
gungsleistungen in weiterhin geschützten Gebietsmono-
polen, sodass ein „Wettbewerb um den Markt“ entsteht,

– eine Liberalisierung durch Aufhebung der geschützten
Gebietsmonopole, sodass ein „Wettbewerb im Markt“
entsteht.

4.5.2.2 Privatisierungsbegründungen
1112. In der gegenwärtigen Debatte wird die Forderung
nach einer Privatisierung bisher öffentlich erbrachter In-
frastrukturleistungen durch eine Vielzahl unterschiedlichs-
ter Argumente gerechtfertigt (vgl. umfassend und nach
wie vor aktuell von LOESCH, 1987). Nicht selten kommt
es in dieser Diskussion zu einer Vermischung von objek-
tiv gesicherten Begründungen mit Scheinargumenten, die
lediglich ideologisch geprägt oder von einseitigen Vertei-
lungsinteressen geleitet sind (SPELTHAHN, 1994, S. 26).
Insbesondere Pauschalurteile wie „der Staat ist immer der
schlechtere Unternehmer“ sind ebenso wenig hilfreich
wie eine generelle Ablehnung von Privatisierungen als
„Ausverkauf öffentlicher Interessen“. Auch der – durch-
aus verständliche – Wunsch der Kommunen nach einer
Entlastung der öffentlichen Haushalte kann aus überge-
ordneter Perspektive kein ausschlaggebender Grund für
den Übergang zu privaten Anbietern sein. Der Umweltrat
plädiert deshalb nachdrücklich dafür, die Privatisierungs-
diskussion auf die Zielvorstellung ökonomischer Effi-
zienz bei gleichzeitiger Wahrung angemessen hoher öko-
logischer Standards zu fokussieren.

1113. Bei dem hierbei zugrunde zu legenden Effi-
zienzbegriff ist zu unterscheiden zwischen betrieblicher
und allokativer Effizienz (vgl. Kasten; ausführlich z. B.
MÜHLENKAMP, 1999, S. 44 f.). Der in der gegenwärti-
gen Privatisierungsdiskussion vorherrschende Effizienz-
begriff bezieht sich auf die betriebliche Effizienz. Unter
Rückgriff auf Elemente der Theorie der Eigentumsrechte
und der ökonomischen Theorie der Bürokratie wird hier
argumentiert, private Anbieter hätten aufgrund des Ge-
winnmotivs einen Anreiz, besonders kostengünstig zu
produzieren, während öffentliche Anbieter im Gegenteil
sogar einen Vorteil daraus hätten, einen höheren als den
betrieblich notwendigen Aufwand zu betreiben (z. B. 
BUDÄUS, 1998, S. 22 f.). Die hieraus abgeleitete Ver-
mutung zugunsten einer höheren betrieblichen Effizienz
privater Anbieter lässt sich durch empirische Studien je-
doch nicht eindeutig bestätigen (zusammenfassend
MÜHLENKAMP, 1999, S. 120 ff.). Der Grund hierfür be-
steht darin, dass Effizienz nicht nur von der Eigentums-
form abhängt, sondern vielmehr das Resultat aus dem
Zusammenspiel von Eigentumsform und Wettbewerbsin-
tensität darstellt (so bereits POMMEREHNE, 1990,
S. 43). Die aus der Theorie der Eigentumsrechte abgelei-
tete Effizienzvermutung zugunsten privater Anbieter gilt
nämlich nur dann uneingeschränkt, wenn der betrachtete
Markt durch eine hinreichend hohe Wettbewerbsintensität
geprägt ist, sodass Ineffizienzen durch die Marktkräfte
sanktioniert werden. Fehlt dagegen die disziplinierende
Wirkung des Wettbewerbs, so besteht kein unmittelbarer
Zwang zu effizienter Produktion. Vielmehr ist nach der
Theorie der X-Effizienz zu erwarten, dass insbesondere
Manager, aber auch sonstige Beschäftigte bestrebt sein
werden, die besondere Marktstellung des Unternehmens
zu nutzen, um so genannte Insiderziele – z. B. Streben
nach Einkommen, Bequemlichkeit, Macht und Prestige –
zu befriedigen, wodurch wiederum Ineffizienzen begüns-
tigt werden (z. B. CANTNER, 1997, S. 364 f.).
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4.5.2.3 Ökonomische Grenzen der 
Privatisierung

1115. Inwiefern es beim Übergang von öffentlichen zu
privaten Anbietern möglich ist, eine hinreichend starke
Wettbewerbsintensität herzustellen, hängt entscheidend
von den Kostenstrukturen der betreffenden Leistungser-
stellung ab. Die Erstellung von Infrastrukturleistungen
zeichnet sich in der Regel durch subadditive Kosten aus,
sodass bei vollständiger Liberalisierung („Wettbewerb im
Markt“) in der Regel nur ein einziger Anbieter – ein so ge-
nanntes natürliches Monopol – im Markt bestehen kann
(vgl. Kasten; ausführlich z. B. MÜHLENKAMP, 1999,
S. 42 ff.; STRACKE, 1998, S. 189 ff.; SCHEELE, 1993,
S. 30 f.). Die Versorgung durch nur einen Anbieter ist in
diesem Fall zwar unter Kostengesichtspunkten er-
wünscht, sie birgt jedoch die Gefahr einer Ausbeutung der
Nachfrageseite durch überhöhte Preise. Selbst bei be-
trieblich effizienter Produktion wäre damit das Ziel der al-
lokativen Effizienz verletzt.

1116. Die Möglichkeit eines Monopolisten, überhöhte
Preise zu setzen, hängt entscheidend davon ab, ob der be-
treffende Markt „bestreitbar“ ist (grundlegend BAUMOL
et al., 1982). Bestreitbarkeit liegt vor, wenn bei überhöh-
ten Preisen andere Anbieter in den Markt eintreten und
dem Monopolisten wirksam Konkurrenz machen können.
In diesem Fall wird der Monopolist durch die Gefahr po-
tenzieller Markteintritte diszipliniert, sodass eine Aus-
beutung der Nachfrageseite nicht möglich ist. Ein we-
sentliches Hindernis für die Bestreitbarkeit eines Marktes
liegt vor, wenn potenzielle Konkurrenten bei Markteintritt
irreversible Investitionen tätigen müssten. Investitionen
sind irreversibel, wenn die anzuschaffenden Kapitalgüter
nur in der für sie vorgesehenen Verwendung nutzbar sind
und ein Transfer in andere Verwendungen überhaupt nicht
oder nur mit hohen Wertverlusten möglich wäre. Je stär-
ker diese Irreversibilität ausgeprägt ist, um so höher ist
das Risiko, das ein potenzieller Konkurrent bei Marktein-
tritt eingeht und um so eher wird er davor zurück-
schrecken. Ein hoher Grad an Irreversibilität bildet folg-
lich eine wirksame Marktzutrittschranke, die eine
Disziplinierung durch potenzielle Konkurrenz verhindert
und damit das Setzen überhöhter Preise ermöglicht.

1114. Hieraus folgt, dass der Übergang von öffentli-
chen zu privaten Anbietern nur unter wettbewerblichen
Bedingungen nennenswerte Effizienzgewinne erwarten
lässt. Dazu genügt es nicht, lediglich ein öffentliches
durch ein privates Monopol zu ersetzen. Anstelle von 
Effizienzgewinnen wäre in diesem Fall lediglich zu 
erwarten, dass der private Monopolist die Nachfrager
durch überhöhte Preise ausbeutet. Staatliche Preis-
regulierungen, die dies verhindern könnten, wären jedoch
wiederum eine Quelle zusätzlicher Inneffizienzen (aus-
führlich hierzu KRUSE, 1985, S. 236 ff.). Das in der
Privatisierungsdiskussion oft genannte Argument, ein
Übergang zu privaten Anbietern würde die Nachfrager
von steigenden Gebühren entlasten, ist folglich nur dann
haltbar, wenn es gleichzeitig gelingt, eine hinreichend
hohe Wettbewerbsintensität sicherzustellen.

Hinzu kommt, dass jegliche Privatisierung einhergeht mit
einer Verminderung der staatlichen Einflussmöglichkeit
auf Art, Qualität und Nebeneffekte der Leistungserstel-
lung. Diese privatisierungsbedingten Steuerungsverluste
stellen zwar aus marktwirtschaftlicher Perspektive noch
kein zwingendes Argument für eine öffentliche Bereit-
stellung dar, sie erfordern aber zur Gewährleistung hinrei-
chend hoher Umweltstandards ein höheres Maß an pro-
zessualer Einflussnahme und Kontrolle. Eine Ausdehnung
der staatlichen Kontrolle über private Akteure birgt jedoch
stets die Gefahr, dass die möglichen Effizienzgewinne ei-
ner Privatisierung – sofern sie denn überhaupt eintreten –
durch erhöhte Transaktionskosten wieder kompensiert
werden (ausführlich MEYER-RENSCHHAUSEN, 1996).

Ökonomische Grenzen einer Privatisierung ergeben sich
folglich dort, wo es aus strukturellen Gründen nicht mög-
lich ist, das erforderliche Ausmaß an Wettbewerb zu ge-
währleisten, sodass im Saldo – also unter Berücksichti-
gung gegebenenfalls erhöhter Transaktionskosten – keine
Effizienzgewinne zu erwarten wären.

Betriebliche und allokative Effizienz

Das Kriterium der betrieblichen Effizienz bezieht sich
auf die einzelwirtschaftliche Ebene und fordert, dass
eine vorgegebene Leistung zu minimalen Kosten zu er-
stellen ist. Demgegenüber bezieht sich das – wesentlich
weiter gehende – Kriterium der allokativen Effizienz
auf die gesamtwirtschaftliche Ebene. Es fordert eine
Optimierung des gesamten Leistungsangebots in dem
Sinne, dass alle knappen Faktoren (einschließlich Um-
weltgüter) in die jeweils volkswirtschaftlich sinnvollste
Verwendung gelenkt werden und damit ein größtmögli-
ches Maß an gesellschaftlichem Nutzen resultiert. Allo-
kative Effizienz schließt betriebliche Effizienz stets ein.
Umgekehrt jedoch finden sich in der Praxis zahlreiche
Fälle so genannten Marktversagens, in denen zwar be-
triebliche Effizienz gegeben sein mag, nicht jedoch al-
lokative Effizienz. Lediglich unter den theoretischen
Idealvoraussetzungen eines „vollkommenen Marktes“
sind betriebliche und allokative Effizienz gleicher-
maßen gewährleistet. 

Subadditive Kosten und natürliche Monopole

Subadditive Kosten liegen vor, wenn die gesamte Nach-
frage innerhalb des relevanten Marktes durch ein einzi-
ges Unternehmen zu geringeren Kosten gedeckt werden
kann als durch mehrere Unternehmen. Ursache hierfür
sind fallende Durchschnittskosten. Das heißt, die Kos-
ten pro Leistungseinheit nehmen mit steigender Aus-
bringungsmenge ab. Fallende Durchschnittskosten wer-
den hervorgerufen durch hohe Fixkosten, durch Dichte-
bzw. Netzeffekte und durch so genannte „economies of
scale“, bei denen der Faktorbedarf bei Vergrößerung der
Ausbringungsmenge nur unterproportional zunimmt.
Da bei fallenden Durchschnittskosten jeder einzelne
Anbieter einen starken Anreiz hat, seine Ausbringungs-
menge zulasten der Konkurrenten zu erhöhen, stellt sich
ein Verdrängungswettbewerb ein, der langfristig zu ei-
nem natürlichen Monopol führt. 
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1117. Für die gegenwärtige Privatisierungsdiskussion
ist ausschlaggebend, dass sich die Erstellung von Infra-
strukturleistungen zumindest in Teilbereichen sowohl
durch subadditive Kosten als auch irreversible Investitio-
nen auszeichnet (vgl. z. B. MÜHLENKAMP, 1999,
S. 74 ff.; speziell zum Abfallbereich vgl. auch Tz. 1123 f.).
In diesen Fällen führt ein reiner Übergang zu privaten An-
bietern ohne zusätzliche Regulierung zu einem natürli-
chen Monopol, das keiner hinreichenden Disziplinierung
durch potenzielle Konkurrenten unterliegt. Bei gewinn-
maximierendem Verhalten wird der Monopolist einen
Preis setzen, der weit über demjenigen Preis liegt, der sich
unter Konkurrenzbedingungen realisieren ließe. Die hier-
mit verbundenen Wohlfahrtsverluste werden noch da-
durch verstärkt, dass für den Monopolisten mangels Kon-
kurrenz nur ein geringer Innovationsanreiz und kein
direkter Zwang zu technisch effizienter Produktion be-
steht.

Einer Ausbeutung der Nachfrageseite durch überhöhte
Preise kann in diesem Fall zwar durch verschiedene For-
men der Preis- oder Renditeregulierung begegnet werden,
diese geben jedoch in der Regel weitere Anreize zu be-
trieblich ineffizienter Produktionsweise und bergen zu-
sätzlich die Gefahr einer „Vereinnahmung“ der
Regulierungsbehörde durch das regulierte Unternehmen
(z. B. MÜHLENKAMP, 1999, S. 59 ff.; SPELTHAHN,
1994, S. 63 ff.). Aufgrund dieser Probleme wird in der
Diskussion um die Privatisierung von Infrastrukturleis-
tungen eine andere Form von Regulierung bevorzugt, die
als „Wettbewerb um den Markt“ bezeichnet wird. Dieser
im Folgenden noch näher zu betrachtende Regulierungs-
ansatz wird zwar im Grundsatz auch durch den Umwelt-
rat präferiert (SRU, 2000, Tz. 185; SRU, 1998, Tz. 713),
jedoch bleibt im konkreten Anwendungsfall zu prüfen, in-
wiefern die erforderlichen Voraussetzungen für eine er-
folgreiche Regulierung durch „Wettbewerb um den
Markt“ gegeben sind.

1118. Der Grundgedanke dieses Regulierungsansatzes
besteht darin, den fehlenden „Wettbewerb im Markt“
durch einen regelmäßig wiederkehrenden „Wettbewerb
um den Markt“ zu ersetzen. Hierbei wird das Recht, den
(regional begrenzten) Monopolmarkt bedienen zu dürfen,
durch einen in bestimmten Zeitabständen wiederholten
Ausschreibungswettbewerb vergeben. Dazu wird die zu
erbringende Leistung durch die Ausschreibungsbehörde
inhaltlich genau spezifiziert und es erfolgt der – zeitlich
befristete – Zuschlag an denjenigen Bieter, der den ge-
ringsten Preis für die zu erstellende Leistung fordert.
Hierbei stellt zwar die konkrete Vorab-Spezifikation der
geforderten Leistungen ein nicht zu unterschätzendes
Problem dar, jedoch ist tendenziell zu erwarten, dass sich
der kostengünstigste Anbieter durchsetzt. Darüber hinaus
übt die zeitliche Befristung eine disziplinierende Wirkung
auf den Monopolisten aus. Da er sich nach Ablauf der Ver-
tragslaufzeit bei einer Folgeausschreibung erneut der
Konkurrenz stellen muss, hat er einen Anreiz, effizient zu
produzieren und Innovationen hervorzubringen. In wel-
chem Ausmaß diese Effekte in der Praxis tatsächlich er-
reicht werden, hängt allerdings davon ab, ob es möglich
ist, wettbewerbsbeschränkende Absprachen zwischen den

Bietern zu verhindern und die Vertragslaufzeiten hinrei-
chend kurz zu gestalten, sodass ein permanenter Wettbe-
werbsdruck aufrechterhalten wird. Beide Erfolgsbedin-
gungen – keine wettbewerbsbeschränkenden Absprachen
und hinreichend kurze Vertragslaufzeiten – bedürfen
näherer Betrachtung. 

1119. Eine hohe Wahrscheinlichkeit wettbewerbsbe-
schränkender Absprachen besteht insbesondere dann,
wenn nur eine geringe Anzahl potenzieller Bieter exis-
tiert, die bestehenden Kostenstrukturen einen hohen An-
reiz zur Kartellbildung bieten und der Markt hinreichend
transparent ist, sodass eventuelle Verletzungen der
Kartellabsprachen nicht verborgen bleiben. Nach KRUSE
(1985, S. 375 ff.) und HEIN (1998, S. 401 ff.) ist davon
auszugehen, dass diese kritischen Merkmale in besonders
starker Weise bei der Privatisierung von Infrastrukturleis-
tungen erfüllt sind. Hier kommen in der Regel nur wenige
Bieter in Betracht, die bei der Ausschreibung der ver-
schiedenen Gebietsmonopole immer wieder aufeinander
treffen und insbesondere bei Vorliegen irreversibler Inves-
titionen einen starken Anreiz zur Kartellbildung haben.
Darüber hinaus hat die erforderliche Ex-ante-Spezifizie-
rung der zu erbringenden Leistung zur Folge, dass Bieter,
die in eine Kartellabsprache eintreten, sich nur über einen
einzigen Parameter, nämlich den Preis, verständigen müs-
sen (vgl. BORRMANN, 1999, S. 266 f.). Und schließlich
bewirkt die in den Ausschreibungsrichtlinien der EU vor-
gesehene Veröffentlichung der einzelnen Gebote, die zur
Kontrolle der Vergabebehörde durchaus sinnvoll ist, dass
Verletzungen der Kartellabsprache leicht feststellbar und
durch die anderen Kartellmitglieder sanktionierbar sind
(HEIN, 1998, S. 403).

Einen Eindruck über den möglichen Umfang der mit ei-
nem Ausschreibungswettbewerb verbundenen Kartell-
probleme bietet die Baubranche. Empirische Schätzungen
gehen davon aus, dass 50 % bis 70 % aller in Ausschrei-
bungsverfahren vergebenen Bauaufträge von Preisab-
sprachen zwischen den Bietern betroffen sind (vgl. HEIN,
1998, S. 401). Ein wesentlicher Beitrag zur Lösung des
Kartellproblems könnte nach Einschätzung des Umwelt-
rates darin bestehen, dass der bisherige öffentliche Anbie-
ter selbst an der Ausschreibung teilnimmt (vgl. auch
STRACKE, 1998, S. 198). Darüber hinaus empfiehlt der
Umweltrat eine deutliche Erhöhung der gegenüber
Ausschreibungskartellen möglichen Sanktionen, die nach
der gegenwärtigen Rechtslage als völlig unzureichend
einzuschätzen sind (vgl. BORRMANN, 1999, S. 266).
Dabei ist dem Umweltrat allerdings bewusst, dass gerade
bei der Ausschreibung von Infrastrukturleistungen die
Rahmenbedingungen derart begünstigend und die poten-
ziellen Kartellgewinne derart hoch sind, dass sich wettbe-
werbsbeschränkende Absprachen kaum unterbinden las-
sen dürften. 

1120. Die zweite Erfolgsbedingung eines „Wettbe-
werbs um den Markt“ besteht in hinreichend kurzen Ver-
tragslaufzeiten (vgl. Tz. 1118). Hieraus ergeben sich je-
doch dann Probleme, wenn die Erstellung der zu
erbringenden Leistung irreversible Investitionen in Kapi-
talgüter erfordert, deren wirtschaftliche Nutzungsdauer
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über die Vertragslaufzeit hinaus geht (zum Folgenden
z. B. CANTNER, 1997, S. 370). In diesem Fall kann bei
den Folgeausschreibungen nicht mehr von Chancen-
gleichheit zwischen dem etablierten Anbieter, der in der
ersten Ausschreibung den Zuschlag erhalten hat, und sei-
nen Konkurrenten ausgegangen werden. Denn die Kon-
kurrenten hätten die betreffenden Investitionen erst noch
zu tätigen und müssen ihre Gebote auf dieser vollständi-
gen Kostenbasis kalkulieren. Demgegenüber hat der eta-
blierte Anbieter einen Anreiz, zur Abwehr der Konkur-
renten ein Gebot abzugeben, das sich an einer deutlich
niedrigeren Kostenbasis orientiert (im Extremfall nur an
den variablen bzw. reversiblen Kosten), denn die Ausga-
ben für die irreversiblen Investitionen wären zu einem
großen Teil unwiederbringlich verloren, falls er die Fol-
geausschreibung nicht gewinnt. In diesem Fall könnte er
lediglich darauf hoffen, dass sein Nachfolger dazu bereit
ist, die betreffenden Kapitalgüter von ihm zu einem „fai-
ren“ Preis zu übernehmen. Hier befindet er sich jedoch in
einer denkbar schlechten Verhandlungsposition, denn
sein Nachfolger weiß, dass für diese Kapitalgüter alterna-
tiv nur der Schrottwert zu erlösen wäre (ausführlich
hierzu KRUSE, 1985, S. 360 ff.). Um diese Wettbewerbs-
verzerrung zugunsten des etablierten Anbieters in der Fol-
geausschreibung zu vermindern, gibt es drei verschiedene
Möglichkeiten, die jedoch alle mit gravierenden Proble-
men verbunden sind:

– Die erste Möglichkeit besteht darin, die Vertragslauf-
zeiten an die wirtschaftliche Nutzungsdauer der irre-
versiblen Investitionen anzupassen. Bei öffentlichen
Infrastruktureinrichtungen beträgt diese Nutzungs-
dauer aber in der Regel 20 Jahre und mehr, sodass der
Anreiz zu effizienter Produktion und zur Hervorbrin-
gung technischer Innovationen nahezu vollständig
verloren ginge (vgl. Tz. 1118). 

– Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass ein eventu-
eller Nachfolger die betreffenden Kapitalgüter von sei-
nem Vorgänger zu einem bestimmten Preis zu über-
nehmen hat. Hierdurch würde jedoch technischer
Fortschritt behindert, denn ein Konkurrent mit überle-
gener Technologie könnte diese nicht anwenden, da er
gezwungen wäre, die Anlagen des Vorgängers zu über-
nehmen. Darüber hinaus stellen sich bei der Festlegung
des Übernahmepreises zahlreiche bisher nicht befrie-
digend zu beantwortende Bewertungsfragen, die in der
Literatur als eines der größten ungelösten Probleme ei-
nes „Wettbewerbs um den Markt“ angesehen werden
(vgl. z. B. BORRMANN, 1999, S. 271). In diesem Zu-
sammenhang ist insbesondere zu beachten, dass eine
Übernahmeregelung je nach Bewertungsmodus ver-
schiedene Anreize zu strategischem Investitions-
verhalten seitens des etablierten Anbieters gibt. Je nach
Ausprägung des konkreten Falles kann es für diesen 
rational sein, zur Abschreckung übernahmepflichtiger
Konkurrenten zu hohe oder auch zu geringe Investi-
tionen vorzunehmen (z. B. MÜHLENKAMP, 1999,
S. 60 f.). Hierdurch käme es nicht nur zu einer Wettbe-
werbsverzerrung in der Folgeausschreibung, die durch
die Übernahmeregelung ja gerade verhindert werden
soll, sondern es würden auch neuerliche Ineffizienzen
ausgelöst.

Unabhängig davon, wie das Bewertungsproblem beim
Eigentumsübergang gelöst wird, gilt im vorliegenden
Fall auch zu beachten, dass verschiedene spezifische
Aktiva per se überhaupt nicht übertragbar sind. Dies
betrifft insbesondere Investitionen in Humankapital
und in den Aufbau von Marktbeziehungen. Soweit
solche Investitionen im betreffenden Anwendungsfall
von Bedeutung sind, ergibt sich in der Folge-
ausschreibung wiederum eine Wettbewerbsverzer-
rung zugunsten des etablierten Anbieters (z. B.
BORRMANN, 1999, S. 271; MÜHLENKAMP, 1999,
S. 80). 

– Die dritte Möglichkeit zur Vermeidung von Wettbe-
werbsverzerrungen aufgrund irreversibler langlebiger
Investitionen besteht schließlich darin, dass die
betreffenden Anlagen auch bei Privatisierung in öf-
fentlichem Besitz verbleiben und lediglich die Be-
triebsführungsrechte durch einen Ausschreibungswett-
bewerb vergeben werden. Bei einem solchen
Betriebsführungsvertrag können hinreichend kurze
Vertragslaufzeiten gewählt werden, da bei einem Be-
treiberwechsel kein Eigentumsübergang erforderlich
wird. Damit lassen sich zwar die oben genannten Pro-
bleme vermeiden, jedoch sind die Effizienzwirkungen
dieser Vorgehensweise zurückhaltend zu beurteilen.
Denn hier hat der private Betreiber lediglich Einfluss
auf die betriebsabhängigen variablen Kosten, nicht je-
doch auf die investitionsabhängigen Fixkosten, sodass
sich insbesondere bei hohen Fixkostenanteilen nur ge-
ringe Spielräume für effizienzsteigernde Maßnahmen
eröffnen. Hinzu kommt, dass die Möglichkeiten einer
effizienten Betriebsführung auch stark von Art und
Ausmaß der Anlageinvestition abhängig sind. Die da-
mit erforderliche Abstimmung zwischen Produktions-
und Investitionsplanung bedeutet jedoch eine enge In-
teraktion zwischen staatlichem Investor und privatem
Betreiber, sodass sich auch hier wieder bei den Folge-
ausschreibungen Wettbewerbsverzerrungen zugunsten
des etablierten Anbieters ergeben (z. B. CANTNER,
1997, S. 370). 

Es zeigt sich, dass keine der drei genannten Möglichkei-
ten geeignet ist, die mit der Existenz langlebiger irre-
versibler Investitionen verbundenen Wettbewerbs-
verzerrungen zu beseitigen, ohne dabei gravierende Effi-
zienzverluste auszulösen. Aus diesem Grund wird ein
„Wettbewerb um den Markt“ in der Literatur nur für sol-
che Fälle als ein geeignetes Regulierungsverfahren ange-
sehen, in denen bei Markteintritt keine langlebigen irre-
versiblen Investitionen erforderlich sind (z. B.
BORRMANN, 1999, S. 272; MÜHLENKAMP, 1999,
S. 81; KRUSE, 1985, S. 236).

4.5.2.4 Zwischenergebnis

1121. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine
Privatisierung bisher öffentlich erbrachter Infrastruktur-
leistungen nur dann Effizienzgewinne verspricht, wenn es
gleichzeitig gelingt, eine hinreichend hohe Wettbewerbs-
intensität herzustellen. Dem steht jedoch entgegen, dass
sich die Erstellung von Infrastrukturleistungen häufig



Drucksache 14/8792 – 454 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

durch subadditive Kostenstrukturen und irreversible In-
vestitionen auszeichnet. Unter diesen Bedingungen
würde eine vollständige Liberalisierung („Wettbewerb im
Markt“) zur Herausbildung natürlicher Monopole führen,
die keinerlei Disziplinierung durch potenzielle Konkur-
renz unterworfen wären. Um die hiermit einhergehenden
Effizienzverluste zu vermeiden, wird in der Diskussion
um die Privatisierung von Infrastrukturleistungen regel-
mäßig ein Ausschreibungswettbewerb („Wettbewerb um
den Markt“) empfohlen. Dabei bleibt allerdings im kon-
kreten Anwendungsfall zu prüfen, inwiefern die erforder-
lichen Voraussetzungen für dessen Funktionsfähigkeit ge-
schaffen werden können. Neben der Verhinderung
wettbewerbsbeschränkender Absprachen, die gerade bei
der Privatisierung von Infrastrukturleistungen als beson-
ders wahrscheinlich gelten, kann eine hinreichend hohe
Wettbewerbsintensität nur durch entsprechend kurze Ver-
tragslaufzeiten gewährleistet werden. Zur Vermeidung
von Wettbewerbsverzerrungen bei den Folgeausschrei-
bungen dürfen die Vertragslaufzeiten allerdings nicht kür-
zer sein als die wirtschaftliche Lebensdauer irreversibler
Investitionen, die bei Markteintritt zu tätigen sind. Kurze
Vertragslaufzeiten sind deshalb nur dort möglich, wo zur
Leistungserstellung keine irreversiblen Investitionen mit
langer wirtschaftlicher Lebensdauer erforderlich sind.

Die Erstellung von Infrastrukturleistungen erfordert je-
doch in vielen Fällen gerade solche langlebigen Investi-
tionen, sodass sich die erforderlich kurzen Vertragslauf-
zeiten nicht realisieren lassen. Soweit sich die
Kostenstrukturen zudem durch hohe Fixkostenanteile
auszeichnen, würde auch der Ausweg einer zeitlich befris-
teten Übertragung lediglich der Betriebsführungsrechte
keine nennenswerten Effizienzgewinne versprechen. In
Fällen, die sich durch eine Kombination langlebiger irre-
versibler Investitionen und hoher Fixkostenanteile aus-
zeichnen, ist demzufolge auch ein „Wettbewerb um den
Markt“ keine befriedigende Regulierungsvariante, sodass
die zur Begründung von Privatisierungsvorhaben heran-
gezogenen Effizienzvorteile fraglich werden. Hier ist
nach Einschätzung des Umweltrates vor übereilten Priva-
tisierungsschritten zu warnen. Vielmehr sollte zunächst
sorgfältig geprüft werden, welche Spielräume zur
Effizienzsteigerung unter Beibehaltung der öffentlichen
Trägerschaft bestehen (vgl. auch Abschn. 4.5.5) 

4.5.3 Privatisierung und Effizienz
1122. Die Ausführungen im letzten Abschnitt haben
deutlich gemacht, dass die möglichen Effizienzvorteile
einer Privatisierung von Infrastrukturleistungen maßgeb-
lich durch die ökonomischen Rahmenbedingungen, und
hier insbesondere durch Kostenstrukturen und Investiti-
onserfordernisse, determiniert werden. In Hinsicht auf die
Abfallentsorgung ist dabei zwischen den beiden Wert-
schöpfungsstufen „Sammlung und Transport von Abfäl-
len“ und „Behandlung und Ablagerung von Abfällen“ zu
unterscheiden.

1123. Bezüglich der Wertschöpfungsstufe „Sammlung
und Transport von Abfällen“ ist zu beachten, dass sich kos-
tenträchtige Leerfahrten nur dann vermeiden lassen und

die erforderliche Sammelzeit je Tonne Abfall sich nur dann
minimieren lässt, wenn komplette Straßenzüge oder Stadt-
gebiete gleichzeitig bedient werden (z. B. CANTNER,
1997, S. 387; OTT und WEIN, 1997, S. 19 f.). Aufgrund
dieser so genannten Dichteeffekte zeichnet sich der Markt
für Sammlung und Transport von Abfällen durch die Cha-
rakteristik eines natürlichen Monopols aus (vgl. auch
Tz. 1115). Dies steht der Schaffung von Wettbewerb je-
doch nicht a priori entgegen, denn Sammlung und Trans-
port von Abfällen erfordern keine nennenswerten irrever-
siblen Investitionen (z. B. CANTNER, 2001, S. 101 ff.;
RUTKOWSKY, 1998, S. 464 ff.), sodass ein „Wettbewerb
um den Markt“ mit hinreichend kurzen Vertragslaufzeiten
realisierbar ist (vgl. auch Tz. 1118 ff.). Abgesehen von der
Problematik möglicher wettbewerbsbeschränkender Ab-
sprachen ist deshalb für die Wertschöpfungsstufe „Samm-
lung und Transport“ davon auszugehen, dass eine private
Bereitstellung im Rahmen eines regelmäßig wiederholten
Ausschreibungswettbewerbs in der Tat erhebliche Effi-
zienzvorteile gegenüber öffentlicher Bereitstellung auf-
weist.

1124. Für die Wertschöpfungsstufe „Behandlung und
Ablagerung von Abfällen“, die im Zentrum der Privati-
sierungsfrage steht, ergibt sich eine differenziertere Beur-
teilung. Zunächst ist auch hier festzustellen, dass sowohl
Verbrennungsanlagen als auch Deponien durch subaddi-
tive Kosten gekennzeichnet sind. Diese ergeben sich vor
allem daraus, dass Verbrennungsanlagen und Deponien
hohe Fixkostenanteile von bis zu 90 % aufweisen (z. B.
RUTKOWSKY, 1998, S. 469) und aus technischen bzw.
wirtschaftlichen Gründen erst ab einer bestimmten
Größenordnung realisierbar sind (z. B. CANTNER, 1997,
S. 383; KLOCKOW, 1995, S. 698). Hinzu kommen
Größenvorteile (economies of scale), die durch techni-
sche und organisatorische Faktoren verursacht werden
(z. B. CANTNER, 2001, S. 97 ff.; RUTKOWSKY, 1998,
S. 469 ff.). Dementsprechend liegt auch auf der Wert-
schöpfungsstufe „Behandlung und Ablagerung von Ab-
fällen“ ein natürliches Monopol vor, dessen Ausdehnung
im Wesentlichen nur durch steigende Transportkosten und
Auslastungsrisiken sowie Probleme des Genehmigungs-
verfahrens begrenzt wird (hierzu CANTNER, 2001,
S. 98 ff.; BAUM, 2000, S. 71).

Anders als Sammlung und Transport von Abfällen erfor-
dert deren Behandlung und Ablagerung in großem Um-
fang irreversible Investitionen mit hoher Lebensdauer
(zum Folgenden CANTNER, 2001, S. 101 f.; BAUM und
CANTNER, 1996, S. 382 ff.). So können Verbrennungs-
anlagen und Deponien nur für den ursprünglich vorgese-
henen Zweck eingesetzt werden und sind im Wesentli-
chen standortgebunden, sodass bei Marktaustritt ein
Transfer in andere Entsorgungsgebiete ausscheidet. Auch
die Aufnahme von Abfällen aus anderen Entsorgungsge-
bieten wäre – sofern rechtlich überhaupt zulässig – auf-
grund der damit verbundenen Transportkosten mit einer
erheblichen Einschränkung der Wirtschaftlichkeit ver-
bunden. Darüber hinaus werden Entsorgungsanlagen in
der Regel als Individuallösungen konzipiert, sodass sie
zum Anlagenbestand anderer Entsorgungseinrichtungen
nur beschränkt kompatibel sind.
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Diese speziellen ökonomischen Rahmenbedingungen der
Behandlung und Ablagerung von Abfällen – subadditive
Kosten mit hohen Fixkostenanteilen, Erfordernis langle-
biger irreversibler Investitionen – sind bei der Beurteilung
der Effizienzwirkung von Privatisierungsmaßnahmen zu
beachten. Dabei ist zu unterscheiden zwischen einem
„Wettbewerb um den Markt“ und einem „Wettbewerb im
Markt“ (vgl. Tz. 1111).

4.5.3.1 „Wettbewerb um den Markt“ 
1125. Wie oben bereits erläutert (vgl. Tz. 1120), muss
sich bei einem Ausschreibungswettbewerb die Vertrags-
laufzeit an der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der bei
Markteintritt erforderlichen irreversiblen Investitionen
orientieren, da es sonst bei der Folgeausschreibung zu
massiven Wettbewerbsverzerrungen zugunsten des eta-
blierten Anbieters kommt. Aufgrund der langen Nut-
zungsdauer von Verbrennungsanlagen und Deponien
würde dies im vorliegenden Fall jedoch Vertragslaufzei-
ten von 20 Jahren und mehr erfordern, die jegliche Effizi-
enzwirkung des „Wettbewerbs um den Markt“ zunichte
machen würden. Auch der Ausweg einer zeitlich befriste-
ten Übertragung lediglich der Betriebsführungsrechte
würde aufgrund der hohen Fixkostenanteile keine nen-
nenswerten Effizienzgewinne versprechen und aufgrund
der erforderlichen Abstimmung zwischen Produktions-
und Investitionsplanung wiederum zu Wettbewerbs-
verzerrungen zugunsten des etablierten Anbieters führen
(vgl. Tz. 1120).

1126. Ein reiner „Wettbewerb um den Markt“ lässt dem-
entsprechend für die Wertschöpfungsstufe „Behandlung
und Ablagerung von Abfällen“ aufgrund der spezifischen
Rahmenbedingungen keine hinreichende Wettbewerbsin-
tensität erwarten. Als zusätzliche Maßnahme zur Ein-
führung weiterer Wettbewerbselemente könnte eine Auf-
hebung von Anschluss- und Benutzungszwängen in
Betracht kommen, bei der die Abfallerzeuger lediglich
noch einen gültigen Entsorgungsvertrag vorzuweisen hät-
ten. Bei einer solchen Zwischenlösung – „Wettbewerb um
den Markt“ auf der Angebotsseite und Liberalisierung auf
der Nachfrageseite – gäbe es innerhalb jedes Entsor-
gungsgebietes nach wie vor nur einen Anbieter von Ent-
sorgungsleistungen, die Abfallerzeuger hätten aber die
Möglichkeit, auch auf Anbieter in anderen Entsorgungsge-
bieten auszuweichen. Unabhängig von umweltpolitisch
motivierten Bedenken gegen eine solche Lösung – erheb-
lich steigende Umweltbelastungen durch Abfalltransporte
und Erleichterung illegaler Entsorgungspraktiken durch
verminderte Kontrolle über die Abfallströme – ist aller-
dings zu bezweifeln, dass die zusätzliche Aufhebung von
Anschluss- und Benutzungszwängen tatsächlich zu einer
hinreichenden Steigerung der Wettbewerbsintensität
führen würde. Gründe hierfür sind insbesondere der Ein-
fluss der Transportkosten im Zusammenspiel mit der ver-
mutlich nur geringen Anzahl unterschiedlicher Anbieter
und die Notwendigkeit zum Abschluss langfristiger Ent-
sorgungsverträge (vgl. Tz. 1128).

1127. Ein Ausweichen auf kostengünstigere Anbieter in
anderen Entsorgungsgebieten ist für die Abfallerzeuger

nur dann sinnvoll, wenn die Kostendifferenz nicht durch
die höheren Transportkosten überkompensiert wird (z. B.
HECHT, 1991, S. 135 f.). Die Wettbewerbsintensität  zwi-
schen den Betreibern von Entsorgungsanlagen ist damit
umso geringer, je höher die Transportkosten pro Tonnen-
kilometer Abfall sind und je weiter die Entfernung zwi-
schen den einzelnen Entsorgungsanlagen ist. Zwar muss
konzediert werden, dass die Transportkosten für Abfall
gegenwärtig nur vergleichsweise gering sind, dies ist je-
doch im Wesentlichen auf die heutige Politik kleinräumi-
ger Entsorgungsautarkie zurückzuführen. Im Rahmen pri-
vatwirtschaftlicher Organisation wäre zu erwarten, dass
zur Ausnutzung von Größenvorteilen deutlich höhere
Anlagenkapazitäten konzipiert werden, woraus zwangs-
läufig eine Vergrößerung der Einzugsgebiete und der
Transportentfernungen resultiert. 

Hinzu kommt, dass Konkurrenz nur dann entsteht, wenn
in unterschiedlichen Entsorgungsgebieten unterschiedli-
che, voneinander unabhängige Unternehmen als Betrei-
ber von Entsorgungsanlagen agieren. Je geringer die An-
zahl der voneinander unabhängigen Unternehmen ist, um
so geringer ist die Chance für den Abfallerzeuger, auf ei-
nen alternativen Anbieter in einem anderen Entsorgungs-
gebiet mit hinreichend geringer Transportentfernung aus-
weichen zu können. Da aufgrund der zunehmenden
Konzentration in der deutschen Entsorgungsbranche
(hierzu FRITZ, 2001, S. 163 ff.) nur wenige voneinander
unabhängige Unternehmen als Betreiber privater Ent-
sorgungsanlagen in Betracht kommen, wird hierdurch die
Wettbewerbsintensität auch bei Aufhebung von An-
schluss- und Benutzungszwängen nachhaltig ge-
schmälert. Des Weiteren ist auch hier wieder auf die 
Gefahr wettbewerbsbeschränkender Absprachen zu ver-
weisen (vgl. auch Tz. 1119).

1128. Ein zweites Problem bei der Aufhebung von An-
schluss- und Benutzungszwängen besteht darin, dass die
Anbieter von Entsorgungskapazitäten nun aufgrund der
unsicheren Nachfrage ein hohes Auslastungsrisiko tragen.
Dieses Risiko kann nur bewältigt werden, indem ein An-
bieter, der am Ausschreibungswettbewerb um ein Entsor-
gungsgebiet teilnehmen will, zunächst mit den potenziel-
len Nachfragern verhandelt und mit diesen für den Fall,
dass er im Ausschreibungswettbewerb den Zuschlag be-
kommt, möglichst langfristige „Take or Pay“-Verträge ab-
schließt. Hierbei haben die Nachfrager für die Entsorgung
einer bestimmten Mindestmenge an Abfällen zu zahlen,
unabhängig davon, ob diese Menge tatsächlich erreicht
wird oder nicht. Durch eine solche Vertragsgestaltung ist
es den Anbietern zwar möglich, das Auslastungsrisiko an
die Nachfrageseite weiterzureichen, jedoch wird gleich-
zeitig die Wettbewerbsintensität vermindert, denn eine
faktische Konkurrenzsituation ist nur in der Verhand-
lungsphase, nicht aber während der Laufzeit der „Take or
Pay“-Verträge gegeben. Strukturell entstehen hier also die
gleichen Probleme wie im Ausschreibungswettbewerb
selbst: Je länger die Vertragslaufzeiten sind, um so gerin-
ger sind Wettbewerbsintensität und Effizienzanreiz. Wer-
den die Vertragslaufzeiten jedoch durch institutionelle
Vorgaben begrenzt, so drohen Fehlplanungen, Überkapa-
zitäten und daraus resultierende Kostenduplizierungen.
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Hinzu kommt, dass „Take or Pay“-Verträge der Zielset-
zung der Abfallvermeidung diametral widersprechen, da
bei den Abfallerzeugern bei Unterschreiten der vertrag-
lich festgelegten Mindestmengen keinerlei Kosten-
einsparungen resultieren (ähnlich auch KOPYTZIOK,
2001, S. 58).

1129. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass
auch die Zwischenlösung eines „Wettbewerbs um den
Markt“ auf der Angebotsseite bei gleichzeitiger Liberali-
sierung auf der Nachfrageseite keine hinreichende Wett-
bewerbsintensität erwarten lässt und zudem mit erhebli-
chen umweltpolitischen Bedenken verbunden wäre. Zu
prüfen bleibt damit noch die Option einer vollständigen
Liberalisierung der Abfallentsorgung im Sinne eines
„Wettbewerbs im Markt“.

4.5.3.2 „Wettbewerb im Markt“ 
1130. Eine vollständige Liberalisierung der Abfallent-
sorgung wird in der gegenwärtigen Diskussion vor allem
durch den Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-
wirtschaft (BDE) und den Deutschen Industrie- und Han-
delstag (DIHT) angestrebt (vgl. BILLIGMANN, 2001;
EUWID, 2001). Bei einer vollständigen Liberalisierung
würden weder institutionelle Marktzutrittsschranken
noch Anschluss- und Benutzungszwänge existieren (z. B.
RUTKOWSKY, 1998, S. 468 f.). Gegen eine solche Ver-
fahrensweise lassen sich freilich die oben bereits genann-
ten umweltpolitischen Bedenken – steigende Umweltbe-
lastungen durch Abfalltransporte, verminderte Kontrolle
über die Abfallströme – ebenso geltend machen. Auch
wirken sich hier der Einfluss der Transportkosten, die ver-
mutlich nur geringe Anzahl voneinander unabhängiger
Anbieter sowie die Gefahr wettbewerbsbeschränkender
Absprachen in der oben bereits erörterten Weise wettbe-
werbsmindernd aus (vgl. Tz. 1127). Weitere Einschrän-
kungen der Wettbewerbsintensität resultieren daraus, dass
die Anbieter auch bei vollständiger Liberalisierung zur
Absicherung ihres Kapazitätsrisikos gezwungen sind, mit
den Abfallerzeugern möglichst langfristige „Take or
Pay“-Verträge zu schließen (Tz. 1128). Dennoch ist zu
konzedieren, dass eine vollständige Liberalisierung ten-
denziell einen höheren Wettbewerbsdruck erzeugen
würde. Das voraussichtliche Ergebnis dieses Wettbewerbs-
drucks ist jedoch fragwürdig, denn bei vollständiger Li-
beralisierung entsteht aufgrund der gegebenen Marktbe-
dingungen eine starke Tendenz zu „ruinöser Konkurrenz“,
an deren Ende wiederum die Herausbildung monopolisti-
scher, nun jedoch weitgehend unkontrollierter Strukturen
stehen würde (so auch BAUM und CANTNER, 1996,
S. 406).

1131. Ruinöse Konkurrenz tritt typischerweise dann
auf, wenn auf Märkten mit fallenden Durchschnittskosten
und irreversiblen Investitionen mehrere Anbieter mitei-
nander konkurrieren (zum Folgenden z. B. CANTNER,
1997, S. 361 ff. und 404 ff.). Um ihre Durchschnittskosten
senken und über günstigere Preise höhere Marktanteile
gewinnen zu können, haben die Anbieter einen beständi-
gen Anreiz, ihre Kapazitäten zu erweitern, wodurch in
großem Umfang Überkapazitäten entstehen. Auf „norma-

len“ Märkten ohne nennenswerte Irreversibilität führen
Überkapazitäten dazu, dass die am wenigsten effizienten
Anbieter den Markt verlassen und die betreffenden Kapi-
talgüter anderen ökonomisch sinnvollen Verwendungen
zugeführt werden können. Im vorliegenden Fall ist dies
jedoch nicht möglich, denn die für Abfallbehandlungsan-
lagen und Deponien aufgewendeten Investitionen sind ir-
reversibel, sodass sie bei Marktaustritt weitgehend ent-
wertet würden (vgl. Tz. 1124). Um dies zu vermeiden,
bleibt den Anbietern keine andere Wahl, als einen aggres-
siven Verdrängungswettbewerb gegeneinander zu führen,
bei dem die Preise unter das kostendeckende Niveau fal-
len können. Der hierdurch induzierte Selektionsprozess
hält solange an, bis die Überkapazitäten durch das Aus-
scheiden der am wenigsten finanzstarken Anbieter wieder
abgebaut wurden. Aus volkswirtschaftlicher ebenso wie
umweltpolitischer Sicht ist dabei problematisch, dass
zunächst Überkapazitäten aufgebaut werden, die im Rah-
men des anschließenden Verdrängungswettbewerbs wie-
der stillgelegt werden müssen und keiner anderweitigen
Verwendung zugeführt werden können. Es findet folglich
eine Vernichtung von Kapital in großem Umfang statt.
Hinzu kommt, dass nicht unbedingt die besonders
wirtschaftlich arbeitenden, sondern die finanzstärksten
Anbieter den Verdrängungswettbewerb überleben. Auch
hätten die bisherigen öffentlichen Anbieter von Entsor-
gungsleistungen bei diesem Ausleseprozess kaum eine
Chance, sich gegenüber privaten Anbietern zu behaupten.
Der Grund besteht darin, dass öffentliche Anbieter durch
das gebührenrechtliche Kostendeckungsprinzip in ihrer
Preisgestaltung eingeschränkt sind, während private An-
bieter eine aggressive Preispolitik betreiben und dabei
nicht selten auf eine interne Subventionierung aus ande-
ren, gewinnbringenden Geschäftsbereichen, wie z. B. der
Energieversorgung, zurückgreifen können.

1132. Als Ergebnis vollständiger Liberalisierung und
des skizzierten Konkurrenzprozesses wäre die Entstehung
lokaler Entsorgungsmonopole zu erwarten, die nun aber
keinerlei Regulierung unterlägen. Der im Markt selbst er-
zeugte Wettbewerbsdruck wäre durch die oben (Tz.
1127 f.) bereits erläuterten Faktoren – Einfluss der Trans-
portkosten, nur wenige miteinander konkurrierende Un-
ternehmen, Gefahr wettbewerbsbeschränkender Abspra-
chen, Abschluss langfristiger Entsorgungsverträge –
nachhaltig eingeschränkt. Die Intensität des dann noch
verbleibenden „Restwettbewerbs“ über die Grenzen der
lokalen Entsorgungsmonopole hinaus dürfte auch vom
Herkunftsbereich der betreffenden Abfälle abhängen. Bei
Gewerbeabfällen ist generell von einer höheren Wettbe-
werbsintensität auszugehen als bei Abfällen aus privaten
Haushalten, denn Gewerbeabfälle fallen in der Regel in
größeren Mengen an, sodass es sich für den Abfallverur-
sacher auch unter Berücksichtigung der entstehenden
Transaktionskosten eher lohnt, nach einem günstigeren
Anbieter von Entsorgungsleistungen zu suchen. Auch
dürften gewerbliche Abfallerzeuger aufgrund der größe-
ren Abfallmengen eine generell günstigere Verhandlungs-
position gegenüber den Abfallentsorgern haben. Hinzu
kommt, dass Abfälle aus dem gewerblichen Bereich häu-
fig homogener sind als Abfälle aus privaten Haushalten,
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sodass die in der Liberalisierungsdiskussion oft bemühte
„Substitutionskonkurrenz“ zum Verwertungssektor (z. B.
RUTKOWSKY, 1998, S. 472) eher greifen könnte. Aller-
dings sollte auch dieser Effekt nicht überbewertet werden,
denn in der Praxis existieren zahlreiche Abfallarten, die
überhaupt nicht oder nur zu unvertretbar hohen Kosten
verwertet werden können, sodass eine Substitutionskon-
kurrenz hier nicht zur Geltung kommt.

4.5.3.3 Zwischenergebnis 
1133. Insgesamt ist festzustellen, dass auf der Wert-
schöpfungsstufe „Behandlung und Ablagerung von Abfäl-
len“ aufgrund der spezifischen Marktbedingungen keine
der drei denkbaren Privatisierungsoptionen – Wettbewerb
um den Markt bei geschütztem Gebietsmonopol, Wettbe-
werb um den Markt bei nachfrageseitiger Liberalisierung,
vollständige Liberalisierung von Angebots- und Nachfra-
geseite – geeignet erscheint, einen hinreichend hohen
Wettbewerbsdruck zu erzeugen. Dies gilt in besonders
starkem Maße für Abfälle aus privaten Haushalten, in ab-
geschwächter Form jedoch auch für gewerbliche Abfälle.
Ohne einen hinreichend hohen Wettbewerbsdruck beste-
hen aber nur geringe Anreize zu effizienter Produktion,
und es wächst die Gefahr einer Ausbeutung der Nachfra-
geseite durch überhöhte Preise. Die dann erforderlich wer-
denden Preisregulierungen würden ihrerseits wiederum
zusätzliche Anreize zu einer weiteren Steigerung der oh-
nehin bereits bestehenden Ineffizienzen schaffen.

Effizienzgewinne durch eine Privatisierung bzw. Libera-
lisierung der Wertschöpfungsstufe „Behandlung und Ab-
lagerung von Abfällen“ sind deshalb nach gegenwärtiger
Einschätzung des Umweltrates – wenn überhaupt – dann
nur in geringem Umfang und hier allenfalls im Bereich
der gewerblichen Abfälle zu erwarten. Hinzu kommt, dass
private Anbieter aufgrund ihres Gewinnmotivs tendenzi-
ell einen höheren Anreiz zur Verletzung umweltrechtli-
cher Normen hätten als öffentliche Anbieter. Dieses Pro-
blem wird insbesondere bei der Abfalldeponierung
virulent, denn Grundwasserverschmutzungen durch un-
sachgemäße Deponierungspraktiken treten häufig erst
nach Jahrzehnten zutage und lassen sich zuweilen auch
nur schwer zu ihrem Verursacher zurückverfolgen. Da bei
dieser Problemlage rein haftungsrechtliche Lösungen
nicht greifen (s. Abschn. 3.1.2.3.6), lässt sich hier ein an-
gemessenes Schutzniveau nur durch erhöhte Kontroll-
maßnahmen sicherstellen. Den möglichen Effizienzvor-
teilen einer Privatisierung bzw. Liberalisierung, deren
Existenz aufgrund mangelnder Wettbewerbsintensität zu-
mindest für den Bereich der Abfälle aus privaten Haus-
halten ohnehin bezweifelt werden kann, wären folglich
noch erhöhte Kontrollaufwendungen gegenzurechnen.
Unter Effizienzgesichtspunkten wird damit die Privatisie-
rung bzw. Liberalisierung der Wertschöpfungsstufe „Be-
handlung und Ablagerung von Abfällen“ vollends frag-
würdig.

4.5.4 Privatisierung und flexible 
Marktpreisbildung

1134. Der Umweltrat hat bereits im Umweltgutachten
1998 bemängelt, dass die gegenwärtige Preisbildung im

Entsorgungssektor durch Gebührenrecht und Kontrahie-
rungszwänge geprägt ist und sich nicht an der tatsächli-
chen Knappheit der verfügbaren Entsorgungskapazitäten
orientiert (SRU, 1998, Tz. 706). In der Konsequenz ist der
Preismechanismus nicht in der Lage, einen Ausgleich
zwischen Angebot und Nachfrage herbeizuführen, und
der Markt taumelt zwischen wechselnden Ungleich-
gewichten: Während noch vor einigen Jahren von einem
„Entsorgungsnotstand“ gesprochen wurde, werden heute
allerorten Überkapazitäten beklagt. Letztere sind aller-
dings weniger eventuellen Fehlplanungen der kommuna-
len Entsorgungsträger anzulasten, als vielmehr der Tat-
sache, dass die Abfallerzeuger bei der derzeitigen
Rechtslage zunehmend versucht sind, den kostengünsti-
geren Weg in die so genannte Scheinverwertung zu
wählen (s. Abschn. 4.1.1).

1135. Die Möglichkeit einer flexiblen knappheitsorien-
tierten Preisbildung, die stets ein Gleichgewicht zwischen
Angebot und Nachfrage generiert, wird in der Privati-
sierungsdiskussion neben Effizienzüberlegungen regel-
mäßig als zusätzliches Argument für eine private Bereit-
stellung von Entsorgungskapazitäten angeführt (so auch
SRU, 1998, Tz. 706 f.). Dem ist insofern zuzustimmen,
als sich auf „idealen“ Entsorgungsmärkten ohne Anpas-
sungsmängel stets eine Preisstruktur herausbildet, die zu
einem mengenmäßigen Ausgleich zwischen Angebot und
Nachfrage führt. Werden z. B. im Bereich der Beseiti-
gungskapazitäten temporäre Engpässe antizipiert, so wer-
den die Anbieter mit entsprechenden Preissteigerungen
reagieren. Diese Preissteigerungen signalisieren den
Nachfragern die zunehmende Knappheit an Beseitigungs-
kapazitäten und bewirken Umstrukturierungen in Rich-
tung auf verstärkte Vermeidungs- und Verwertungs-
aktivitäten. Gleichzeitig haben die Anbieter sowohl von
Beseitigungs- als auch von Verwertungsleistungen einen
Anreiz, ihre Kapazitäten entsprechend den neuen
Nachfrageverhältnisse zu erweitern. Auf diese Weise wer-
den auf beiden Marktseiten Anpassungsprozesse aus-
gelöst, die zu einem neuen Marktgleichgewicht führen
und damit Entsorgungssicherheit gewährleisten. In der
Praxis setzen diese Anpassungsprozesse allerdings vo-
raus, dass die jeweiligen Preise die tatsächlichen
Knappheitsverhältnisse reflektieren und dass sich Ange-
bot und Nachfrage bei Preisänderungen flexibel anpassen
können. Sind diese beiden Voraussetzungen nicht erfüllt,
so entstehen Wirkungsbrüche, welche die Funktions-
fähigkeit des Marktmechanismus auch bei privater Be-
reitstellung einschränken.

1136. Eine knappheitsorientierte Preisbildung scheitert
in der öffentlichen Abfallwirtschaft gegenwärtig daran,
dass die Betreiber von Entsorgungsanlagen durch das gel-
tende Gebührenrecht weitgehend daran gehindert werden,
die tatsächlich entstehenden Knappheitskosten in die je-
weiligen Entsorgungsgebühren einzukalkulieren (aus-
führlich z. B. CANTNER, 1997, S. 102 ff.). Demgegen-
über wäre privaten Betreibern von Entsorgungsanlagen
eine knappheitsorientierte Preisbildung nicht nur prinzi-
piell möglich, sondern sie hätten bei gewinnmaximieren-
dem Verhalten auch einen entsprechenden Anreiz dazu
(z. B. HECHT, 1991, S. 143 ff.). 
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Für einen friktionsfreien Ausgleich zwischen Angebot und
Nachfrage im Sinne eines „idealen“ Entsorgungsmarktes
ist es allerdings erforderlich, dass die Preise auch tat-
sächlich flexibel auf Veränderungen der Knappheitsbedin-
gungen reagieren können. Diese Voraussetzung wäre auf-
grund der oben bereits erörterten Wettbewerbsstrukturen
auch im Rahmen eines privatwirtschaftlich organisierten
Entsorgungssektors nur mit starken Einschränkungen er-
füllt. Erfolgt nämlich die Privatisierung durch einen „Wett-
bewerb um den Markt“, so müssen die Bieter exakt spezi-
fizieren, welche Leistungen sie zu welchen Preisen bei
Übernahme des Gebietsmonopols erbringen würden.
Nachdem ein Bieter den Zuschlag erhalten hat, werden
diese Preise zu einem verbindlichen Vertragsbestandteil,
der während der Vertragslaufzeit nicht ohne weiteres geän-
dert werden kann. Lediglich eindeutige ökonomische
Sachverhalte wie etwa die Inflationsrate oder gravierende
Veränderungen von Faktorpreisen können bereits bei Ver-
tragsabschluss in Form von Indexklauseln erfasst werden.
Darüber hinaus gehende Preisanpassungen sollten jedoch
prinzipiell ausgeschlossen sein, denn nachträgliche Ver-
tragsänderungen würden die Logik des gesamten
Ausschreibungswettbewerbs beeinträchtigen: Antizipie-
ren die Bieter die Möglichkeit einer solchen Nachver-
handlung, so entsteht ein Anreiz zur Abgabe „geschönter“
Angebote, und damit würden die Effizienzeigenschaften
des Ausschreibungsverfahrens verloren gehen (z. B.
KRUSE, 1985, S. 356 f.). „Wettbewerb um den Markt“ im-
pliziert folglich, dass die Preise für die gesamte Vertrags-
laufzeit mit Ausnahme von Indexklauseln festgeschrieben
werden, und damit ist eine flexible Anpassung an geän-
derte Knappheitsverhältnisse kaum möglich.

1137. Wird die Alternative der vollständigen Liberali-
sierung („Wettbewerb im Markt“) gewählt, dann ergeben
sich ähnlich gelagerte Probleme der flexiblen Preisanpas-
sung. Für diesen Fall wurde nämlich oben bereits festge-
stellt, dass die Anbieter zur Absicherung ihres Kapa-
zitätsrisikos darauf angewiesen sind, bereits vor Eintritt in
die Investitionsphase möglichst langfristige „Take or
Pay“-Verträge mit den potenziellen Nachfragern zu
schließen (vgl. Tz. 1128). Ein wesentlicher Vertragsbe-
standteil besteht auch hier in den jeweils zu zahlenden
Preisen. Sind diese jedoch durch langfristige Verträge
festgelegt, so beschränkt sich die erforderliche Preisflexi-
bilität auf eventuelle Überschusskapazitäten, die nicht
vertraglich gebunden sind. Hinzu kommt, dass auch eine
vollständige Liberalisierung keine Gewähr für eine hin-
reichende Wettbewerbsintensität bietet (vgl. Tz. 1130 ff.).
Werden hier zur Vermeidung einer Ausbeutung der
Nachfrageseite zusätzliche Preisregulierungen erforder-
lich, so wird die Flexibilität der Preisbildung noch weiter
eingeschränkt.

1138. Neben Preisflexibilität setzt ein friktionslos funk-
tionierender Entsorgungsmarkt auch voraus, dass sich an-
gebotene und nachgefragte Mengen stets flexibel an
Preisänderungen anpassen können. Unabhängig davon,
ob das Modell eines „Wettbewerb um den Markt“ oder
das Modell eines „Wettbewerb im Markt“ präferiert wird,
ist diese Voraussetzung sowohl auf der Nachfrage- als
auch auf der Angebotsseite nur mit großen Einschränkun-

gen erfüllt. So lässt sich für die Nachfrageseite feststellen,
dass für viele Abfallarten zumindest in der kurzfristigen
Betrachtung keine ökonomisch sinnvollen Vermeidungs-
oder Verwertungsoptionen bestehen, auf die die Abfaller-
zeuger bei steigenden Entsorgungspreisen ausweichen
könnten. Noch größere Anpassungsprobleme ergeben
sich auf der Angebotsseite. Unter Idealbedingungen be-
wirken steigende Entsorgungspreise, dass die Anbieter
von Beseitigungsleistungen ihre Kapazitäten entspre-
chend erweitern. Eine solche Kapazitätserweiterung ist in
der Praxis jedoch nur mit erheblicher Zeitverzögerung
möglich, denn für Standortsuche, Planung und Zulas-
sungsverfahren sind Zeiträume von mehreren Jahren er-
forderlich (ausführlich RUTKOWSKY, 1998, S. 448 ff.).
Während die hiermit verbundene Problematik bei Ver-
brennungsanlagen offensichtlich ist, ließe sich bei Depo-
nien argumentieren, die Möglichkeit der schnelleren Ver-
füllung bereits vorhandener Kapazitäten würde trotzdem
ein hinreichend starkes Maß an Angebotsflexibilität ge-
währleisten. Diese Argumentation greift jedoch zu kurz.
Denn eine schnellere Verfüllung stellt den Anlagen-
betreiber vor das Problem, dass er seine Kapazität schnel-
ler als erwartet erschöpfen wird und die entsprechende Er-
satzinvestition bereits zu einem früheren Zeitpunkt
benötigt. Ist dies wiederum aufgrund des hohen Zeitbe-
darfs für Standortsuche, Planung und Zulassung nicht rea-
lisierbar, so kann es unter langfristigen Erwägungen
durchaus rational sein, von einer schnelleren Verfüllung
ganz oder zumindest teilweise abzusehen. Dieses ökono-
mische Kalkül wird zurzeit lediglich für nicht TaSi-ge-
rechte Deponien durch das Auslaufen der Übergangsfristen
der TA-Siedlungsabfall vorübergehend außer Kraft gesetzt,
sodass sich hier bis zum Jahr 2005 ein Anreiz zu einem
schnelleren Verfüllen ergibt. Nach 2005 ist jedoch wieder
von den oben beschriebenen Rigiditäten auszugehen.

1139. Insgesamt ist festzustellen, dass eine Privatisie-
rung der Wertschöpfungsstufe „Behandlung und Ablage-
rung von Abfällen“ keine hinreichende Gewähr dafür bie-
tet, dass es stets zu einer flexiblen, knappheitsorientierten
Preisbildung und zu einem friktionslosen Ausgleich zwi-
schen Angebot und Nachfrage kommt. Die Gründe hierfür
bestehen in Inflexibilitäten sowohl auf der Preis- als auch
auf der Mengenseite. Auf der Preisseite würde die durch
das heutige Gebührenrecht bedingte Inflexibilität bei einer
Privatisierung lediglich ersetzt durch die institutionell be-
dingte Inflexibilität langfristiger Vertragsarrangements.
Auf der Mengenseite würden die heute bestehenden und
vor allem auf langwierige Zulassungsverfahren zurück-
zuführenden Inflexibilitäten durch eine Privatisierung
überhaupt nicht berührt. Im Gegensatz zum Modell eines
„idealen“ friktionslosen Entsorgungsmarktes, das die Be-
fürworter einer Privatisierung ihrer Argumentation häufig
zugrunde legen, wäre deshalb das Auftreten temporärer
Entsorgungsengpässe auch bei privatwirtschaftlicher Orga-
nisation nicht auszuschließen. Hieraus ist zwar nicht die
Schlussfolgerung zu ziehen, die öffentliche Bereitstellung
sei unter dem Aspekt der Entsorgungssicherheit generell
überlegen, jedoch kann ebenso wenig gefolgert werden,
dass eine Bereitstellung über den Markt ein höheres Maß
an Entsorgungssicherheit bietet.
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4.5.5 Möglichkeiten zur Optimierung der 
öffentlichen Abfallentsorgung 

1140. In den Abschn. 4.5.3 und 4.5.4 wurde festgestellt,
dass eine Privatisierung der Wertschöpfungsstufe „Be-
handlung und Ablagerung von Abfällen“ unabhängig von
dem konkret gewählten Privatisierungsmodell weder um-
fangreiche Effizienzgewinne noch ein höheres Maß an
Entsorgungssicherheit erwarten lässt. Diese zurückhal-
tende Einschätzung von Privatisierungsmaßnahmen ist je-
doch nicht gleichbedeutend mit der Forderung, den ge-
genwärtigen Stand der öffentlichen Abfallwirtschaft als
unveränderlich hinzunehmen. Vielmehr ist zu fragen,
welche Möglichkeiten bestehen, um unter Beibehaltung
der öffentlichen Trägerschaft den Zielen effizienter Leis-
tungserstellung und knappheitsorientierter Preisbildung
näher zu kommen. In diesem Sinne skizziert der Umwelt-
rat im Folgenden einige Eckpunkte zur Optimierung der
öffentlichen Abfallwirtschaft, die zunächst als Alternative
in Erwägung gezogen werden sollten, bevor weitere Pri-
vatisierungsschritte eingeleitet werden.

1141. Wie bereits hervorgehoben, scheitert eine knapp-
heitsorientierte Preisbildung in der öffentlichen Abfall-
wirtschaft daran, dass die Betreiber von Entsorgungsanla-
gen durch das geltende Gebührenrecht weitgehend daran
gehindert werden, die tatsächlich entstehenden Knapp-
heitskosten in die Entsorgungsgebühren einzukalkulieren
(Tz. 1136). Dies betrifft insbesondere die Kosten der Ver-
knappung von Deponiekapazität (MICHAELIS, 1991,
S. 38 ff.), die nach dem Äquivalenzprinzip nicht ansatz-
fähig sind, weil ihnen keine unmittelbaren betriebswirt-
schaftlichen Kosten gegenüberstehen. Durch diese Kos-
tenexternalisierung gehen von den Entsorgungsgebühren
jedoch nur verzerrte Knappheitssignale aus und der
Marktmechanismus wird seiner Ausgleichsfunktion zum
Teil beraubt.

Der Umweltrat erachtet zwar das Äquivalenzprinzip zum
Schutz der Nutzer vor überhöhten Gebührenforderungen
als sinnvoll, aber er hält dennoch eine stärker an den
tatsächlichen Knappheiten orientierte Kalkulation der
Entsorgungsgebühren für dringend erforderlich. Ein ers-
ter Schritt in diese Richtung könnte darin bestehen, die be-
reits heute in einigen Bundesländern zulässige Abschrei-
bung auf Basis von Wiederbeschaffungswerten zur
generellen Norm zu erheben (vgl. auch CANTNER, 1997,
S. 327 ff.; GAWEL, 1994).

1142. Obgleich sich der in der Privatisierungsdiskus-
sion regelmäßig erhobene Vorwurf, öffentliche Anbieter
seien generell ineffizienter als private Anbieter, empirisch
nicht eindeutig belegen lässt (vgl. Tz. 1113), bestehen 
in der öffentlichen Abfallwirtschaft ohne Zweifel noch
umfangreiche Spielräume für effizienzsteigernde Maß-
nahmen. Als besonders viel versprechend erachtet der
Umweltrat hierbei Kooperationen zur Aufhebung der
kleinräumigen Entsorgungsautarkie, alternative Organi-
sationsformen mit dem Ziel höherer betriebswirtschaftli-
cher Flexibilität sowie Benchmarking-Prozesse zur kon-
tinuierlichen Leistungskontrolle und -verbesserung (vgl.
hierzu auch CANTNER, 2001, S. 113 ff.). 

1143. Die bereits im Abfallgesetz von 1986 verankerten
und in das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz von
1996 übernommenen Vorschriften zur Erstellung von Ab-
fallwirtschaftsplänen wurden bisher von den Ländern
vorwiegend zur Durchsetzung kleinräumiger Autarkie-
vorstellungen genutzt. Begründet wird dies mit der
Gewährleistung regionaler Entsorgungssicherheit und der
Verminderung von Umweltbelastungen durch Abfall-
transporte. Darüber hinaus rufen Planung und Errichtung
neuer Entsorgungsanlagen auf regionaler Ebene deutlich
geringeren Widerstand hervor, wenn die zu entsorgenden
Abfälle ausschließlich aus der näheren Region stammen
(z. B. HECHT und WERBECK, 1993, S. 5 ff.). Diesen Vor-
teilen kleinräumiger Entsorgungsautarkie stehen jedoch
erhebliche volkswirtschaftliche Zusatzkosten gegenüber.
So werden die Einzugsbereiche der Entsorgungsanlagen
in der Regel nach politischen und verwaltungstechni-
schen Vorgaben abgesteckt, ohne dass hierbei ökonomi-
schen Erwägungen hinreichend stark Rechnung getragen
würde (z. B. SRU, 1998, Tz. 453 f.). Als Folge hiervon
sind die ausgewiesenen Entsorgungsgebiete häufig zu
klein, sodass Größenvorteile bei der Errichtung von 
Entsorgungsanlagen ungenutzt bleiben, und es kommt 
zu einer Kostenduplizierung, wenn in einem Entsor-
gungsgebiet neue Anlagen errichtet werden, obwohl be-
stehende Anlagen in benachbarten Entsorgungsgebieten
über ausreichende Überschusskapazitäten verfügen. 

Der Umweltrat bekräftigt deshalb noch einmal seine be-
reits mehrfach geäußerte Kritik an kleinräumigen Autar-
kievorstellungen in der Abfallwirtschaft (z. B. SRU, 1998,
Tz. 456; SRU, 1996, Tz. 394 und 414). Unter Effizienz-
gesichtspunkten sind Entsorgungsgebiete in einer solchen
Weise abzugrenzen, dass die betreffenden Anlagen mit
optimaler Kapazität betrieben werden können. Dabei sind
zwei gegenläufige Effekte zu berücksichtigen (z. B.
WÖBBEKING und THOMAT, 1988): Eine Ausweitung
von Entsorgungsgebieten erlaubt einerseits größere Ka-
pazitäten und damit geringere Durchschnittskosten, führt
aber andererseits auch zu steigenden Transportkosten. Die
optimale Anlagenkapazität (bzw. das optimale Einzugs-
gebiet) ist dann erreicht, wenn sich beide Effekte unter
Berücksichtigung der durch Transportvorgänge verur-
sachten Umweltbelastungen gerade die Waage halten.

Für die organisatorische Umsetzung großräumiger Ent-
sorgungskonzepte empfiehlt sich in kurz- und mittel-
fristiger Perspektive die Etablierung von Koope-
rationsabkommen zwischen den entsorgungspflichtigen
Gebietskörperschaften. In der langfristigen Perspektive
sollte dagegen grundsätzlich geprüft werden, ob die der-
zeit stark dezentrale Organisation der öffentlichen Abfall-
entsorgung überhaupt aus sachlichen und wirtschaftlichen
Gründen vertretbar ist.

1144. Die entsorgungspflichtigen Körperschaften kön-
nen ihre Aufgaben im Rahmen öffentlich-rechtlicher oder
auch vielfältiger privater Organisationsformen erfüllen
(ausführlich WAGNER, 2000). Öffentlich-rechtliche Or-
ganisationsformen (Regiebetriebe, Eigenbetriebe und
Kommunalunternehmen als Anstalten des öffentlichen
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Rechts) bieten zwar durch ihre Verwaltungsnähe erhebli-
che Vorteile hinsichtlich der politischen Einfluss- und
Kontrollmöglichkeiten, sie zeichnen sich jedoch gleich-
zeitig durch schwerfällige Entscheidungsprozesse und
eine geringe Wirtschaftlichkeit aus.

Demgegenüber bieten privatrechtliche Organisationsfor-
men eine Reihe von betriebswirtschaftlichen Vorteilen,
die insgesamt betrachtet eine flexiblere und kostengünsti-
gere Aufgabenerfüllung erwarten lassen (z. B. WAGNER,
2000, S. 233 ff.; VEST, 1998; HAUSER, 1987, S. 19 ff.).
So weisen privatrechtliche Organisationsformen auf-
grund ihrer Entbürokratisierung eine generell höhere 
Flexibilität auf, sie sind unabhängiger von politischer 
Einflussnahme, sie ermöglichen leistungsabhängige Ent-
lohnungssysteme, die die Rekrutierung von Führungs-
kräften erleichtern und zu einer deutlich höheren Mitar-
beitermotivation führen, sie bieten größere Freiheiten im
Vergabe- bzw. Beschaffungswesen und sie erleichtern den
Zugang zum Kapitalmarkt.

Der Umweltrat erachtet deshalb eine formale Privatisie-
rung – also den Übergang von öffentlich-rechtlichen zu
privaten Organisationsformen – als einen wesentlichen
Beitrag zur Steigerung der Effizienz in der öffentlichen
Abfallwirtschaft. Auch die in der Praxis zunehmend zu
beobachtende Einbeziehung Privater im Rahmen einer
Minderheitsbeteiligung an gemischtwirtschaftlichen Un-
ternehmen ist im Grundsatz zu begrüßen, denn hierdurch
können externer Sachverstand und private Kapitalmittel
zur Steigerung der Effizienz nutzbar gemacht werden
(z. B. TETTINGER und MANN, 1995, S. 151). Zu be-
achten ist hierbei allerdings, dass gemischtwirtschaftliche
Unternehmen strenger kartellrechtlicher Überwachung
bedürfen (z. B. FRITZ, 2001, S. 290 ff.; SCHULTZ, 1997,
S. 122 f.) und der erforderliche Ausgleich zwischen pri-
vaten und öffentlichen Interessen zu Konflikten führen
kann (z. B. WINDEL, 1999).

1145. Einen weiteren Beitrag zur Effizienzsteigerung in
der öffentlichen Abfallwirtschaft können nach Einschät-
zung des Umweltrates schließlich auch kontinuierliche
Benchmarking-Prozesse liefern. Der Grundgedanke die-
ses Verfahrens besteht in einem regelmäßig wiederholten
Leistungsvergleich zwischen verschiedenen Betrieben in-
nerhalb einer Branche (z. B. HORVATH und HERTER,
1992). Dazu werden in einem ersten Schritt die zur Leis-
tungsbeurteilung heranzuziehenden Größen festgelegt
und geeignete Vergleichspartner identifiziert. Anschlie-
ßend werden die relevanten Daten bei den einbezogenen
Betrieben soweit normiert, dass sie miteinander vergli-
chen werden können. Dabei gelten die Ergebnisse des je-
weils leistungsstärksten Betriebs als Referenzniveau, an
dem die Leistungsfähigkeit gemessen wird („Lernen vom
Besten“). Bei Abweichungen vom Referenzniveau erfolgt
eine Ursachenanalyse und es ist ein Maßnahmenplan zur
Leistungssteigerung zu erstellen, dessen Erfüllung im
Rahmen des nächsten Benchmarking-Prozesses evaluiert
wird.

Im Gegensatz zur herkömmlichen Analyse ausschließlich
betriebsinterner Kennziffern ermöglichen betriebsüber-
greifende Benchmarking-Prozesse einen direkten Ver-

gleich mit dem jeweils Leistungsstärksten, woraus sich
realistische Zielvorgaben ableiten und Lerneffekte reali-
sieren lassen. Obwohl dieses Instrumentarium ursprüng-
lich für die Privatwirtschaft entwickelt wurde, kann es mit
gewissen Modifikationen auch auf die Träger der öffent-
lichen Abfallwirtschaft angewendet werden. Wie erste
empirische Ergebnisse aus einem Modellprojekt im Frei-
staat Sachsen zeigen, lassen sich hierdurch erhebliche
Spielräume für Effizienzsteigerungen aufdecken (z. B.
BAUM et al., 1998). Die regelmäßige Durchführung von
Benchmarking-Prozessen und die Veröffentlichung ihrer
Ergebnisse gewährleisten nicht nur ein höheres Maß an
Transparenz bezüglich der Leistungserstellung und der
damit verbundenen Kosten, sondern bewirken über den
entstehenden Rechtfertigungsruck gegenüber Gebühren-
zahlern und Kommunalverwaltung auch einen zusätzli-
chen Anreiz zur kostenbewussten Betriebsführung.

4.5.6 Zusammenfassung und Empfehlungen
1146. Der Umweltrat empfiehlt, die Diskussion zur Pri-
vatisierung der Abfallentsorgung jenseits aller ideolo-
gisch geprägten oder von Verteilungsinteressen geleiteten
Argumente auf die Zielsetzung ökonomischer Effizienz
bei gleichzeitiger Wahrung angemessen hoher Umwelt-
standards zu fokussieren. Inwiefern der Übergang von
öffentlicher zu privater Leistungsbereitstellung in der
Entsorgungswirtschaft nennenswerte Effizienzgewinne
erwarten lässt, hängt ab von den jeweiligen Marktstruktu-
ren und der herrschenden Wettbewerbsintensität. Dabei
ist zu unterscheiden zwischen der Sammlung und dem
Transport von Abfällen einerseits und deren Behandlung
und Ablagerung andererseits.

1147. In Bezug auf die Logistikleistungen „Sammlung
und Transport“ erachtet der Umweltrat eine Privatisie-
rung als zielführend, sofern durch regelmäßig wiederholte
Ausschreibungsverfahren sicher gestellt ist, dass ein per-
manenter „Wettbewerb um den Markt“ erfolgt. Eine
Übertragung dieser Vorgehensweise auf die Wertschöp-
fungsstufe „Behandlung und Ablagerung“ hält der Um-
weltrat demgegenüber für wenig zielführend, denn der
Betrieb von Verbrennungsanlagen und Deponien erfor-
dert langlebige irreversible Investitionen, die keine hin-
reichend kurzen Vertragslaufzeiten ermöglichen. Findet
ein „Wettbewerb um den Markt“ jedoch nur in Zeitab-
ständen von 20 Jahren oder mehr statt, so geht dessen Ef-
fizienzwirkung weitgehend verloren. Hinzu kommt, dass
die institutionellen und ökonomischen Rahmenbedingun-
gen auf dieser Wertschöpfungsstufe einen starken Anreiz
zu Ausschreibungskartellen geben. Die negativen
Erfahrungen mit der Ausschreibung öffentlicher Bauleis-
tungen sollten hier ein warnendes Beispiel sein.

Die Problematik langer Vertragslaufzeiten ließe sich al-
lenfalls umgehen, wenn lediglich die Betriebsführungs-
rechte an den weiterhin in öffentlichem Besitz stehenden
Entsorgungsanlagen per Ausschreibungswettbewerb ver-
geben würden. Hier hätten die Betreiber aufgrund der ho-
hen Fixkostenanteile von bis zu 90 % jedoch auch nur ge-
ringe Spielräume für effizienzsteigernde Maßnahmen.
Hinzu kommt, dass die erforderliche Integration von 
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Produktions- und Investitionsplanung letztlich auf eine
enge Interaktion zwischen Staat und Betreiber hinaus-
läuft, die den Wettbewerbscharakter jedes Ausschrei-
bungsverfahrens unterhöhlt.

1148. Als Alternative zu einem „Wettbewerb um den
Markt“ bietet sich die vollständige Liberalisierung an, die
sowohl auf institutionelle Marktzutrittschranken als auch
auf Anschluss- und Benutzungszwänge verzichtet („Wett-
bewerb im Markt“). Der Umweltrat ist jedoch der Auffas-
sung, dass diese Vorgehensweise weder ökologisch noch
ökonomisch sinnvoll wäre. Aus ökologischer Sicht ist zu
bemängeln, dass bei Aufhebung von Anschluss- und Be-
nutzungszwängen umher vagabundierende Abfallströme
auf der Suche nach der billigsten Entsorgungsmöglichkeit
erhebliche Umweltbelastungen verursachen würden.
Hinzu kommt, dass illegale Entsorgungspraktiken ten-
denziell begünstigt werden, wenn durch Aufhebung von
Anschluss- und Benutzungszwängen die Kontrollmög-
lichkeiten über die Abfallströme vermindert werden.
Schließlich ist zu beachten, dass die Anbieter von Entsor-
gungsleistungen in einem liberalisierten Markt zur Absi-
cherung ihres Kapazitätsrisikos gezwungen sein werden,
mit den Abfallerzeugern langfristige „Take or Pay“-Ver-
träge zu schließen, die der Zielsetzung der Abfall-
vermeidung diametral widersprechen.

Aus ökonomischer Sicht gilt, dass eine Liberalisierung
zunächst zwar hohen Wettbewerbsdruck verursacht, die-
ser jedoch kaum in einen ökonomisch wünschenswerten
Zustand münden dürfte. Aufgrund der vorliegenden
Marktstrukturen wäre zu erwarten, dass ein Prozess ruinö-
ser Konkurrenz einsetzt, an dessen Ende die Herausbil-
dung regionaler Monopole steht, die keinerlei Regulie-
rung unterliegen. Der dann noch im Markt selbst erzeugte
Wettbewerbsdruck wäre aus zahlreichen Gründen zu ge-
ring (Transportkosten, nur wenige miteinander konkurrie-
rende Unternehmen, Gefahr wettbewerbsbeschränkender
Absprachen, langfristig bindende Entsorgungsverträge).
Dies gilt in besonders starkem Maße für Abfälle aus pri-
vaten Haushalten, in abgeschwächter Form jedoch auch
für gewerbliche Abfälle. Ohne hinreichenden Wettbe-
werbsdruck bestehen jedoch auch nur entsprechend ge-
ringe Anreize zu effizienter Produktion und es wächst die
Gefahr einer Ausbeutung der Nachfrageseite durch über-
höhte Preise. Die dann erforderlich werdenden Preisregu-
lierungen würden ihrerseits wiederum zusätzliche An-
reize zu einer weiteren Steigerung der ohnehin bereits
bestehenden Ineffizienzen geben.

1149. Die Möglichkeit flexibler knappheitsorientierter
Preisbildung, die stets Angebot und Nachfrage in Über-
einstimmung bringt und damit Entsorgungssicherheit 
garantiert, wird neben Effizienzüberlegungen häufig als
zusätzliches Argument für eine private Bereitstellung von

Entsorgungskapazitäten angeführt. Die hiermit verbunde-
nen Vorstellungen basieren jedoch auf dem realitätsfernen
Idealbild eines perfekten Entsorgungsmarktes, auf dem
sich Mengen und Preise jederzeit friktionslos an geän-
derte Knappheitsbedingungen anpassen können. Die hier-
für erforderliche Flexibilität wäre nach Einschätzung 
des Umweltrates in der Praxis auch bei privater
Leistungsbereitstellung nicht gegeben. Auf der Preisseite
würde die durch das heutige Gebührenrecht bedingte In-
flexibilität bei einer Privatisierung lediglich ersetzt durch
die institutionell bedingte Inflexibilität langfristig binden-
der Vertragsarrangements; auf der Mengenseite würden
die heute bestehenden Inflexibilitäten durch eine Privati-
sierung überhaupt nicht berührt. Damit ist auch unter dem
Aspekt der Entsorgungssicherheit festzustellen, dass eine
private Bereitstellung bei näherer Betrachtung ebenfalls
mit zahlreichen Problemen verbunden wäre und unmittel-
bare Vorteile gegenüber öffentlicher Bereitstellung nicht
zu erkennen sind.

1150. Zusammenfassend kommt der Umweltrat zu 
dem Ergebnis, dass eine Privatisierung nur für den Be-
reich der Logistikleistungen „Sammlung und Transport“
zu begrüßen wäre. In Bezug auf die Behandlung und Ab-
lagerungen von Abfällen – also den Betrieb von Verbren-
nungsanlagen und Deponien – wäre dagegen zu be-
fürchten, dass eine Privatisierung bestehende Probleme
nicht löst und neue Probleme verursacht. Bevor hier wei-
tere, in ihren Konsequenzen nicht mehr umkehrbare
Privatisierungsschritte eingeleitet werden, sollte deshalb
sorgfältig geprüft werden, welche Möglichkeiten beste-
hen, um unter Beibehaltung der öffentlichen Trägerschaft
den Zielen effizienter Leistungserstellung und knappheits-
orientierter Preisbildung näher zu kommen.

Mögliche Ansatzpunkte zu einer solchen Optimierung der
öffentlichen Abfallwirtschaft wurden in Abschn. 4.5.5
skizziert. Neben einer Reform des Gebührenrechts, die
eine stärker an den tatsächlichen Knappheiten orientierte
Preisbildung ermöglicht, erachtet der Umweltrat die Auf-
hebung kleinräumiger Autarkievorstellungen als wichtigs-
te Maßnahme zur Effizienzsteigerung in der öffentlichen
Abfallwirtschaft. Die Entsorgungsgebiete sollten in einer
solchen Weise abgegrenzt werden, dass die betreffenden
Anlagen unter Berücksichtigung von Umwelteffekten mit
optimaler Kapazität ausgelegt werden können. Dazu wäre
gegebenenfalls auch zu prüfen, ob die derzeitig stark de-
zentrale Organisation der öffentlichen Abfallentsorgung
reformbedürftig ist. Weitere Möglichkeiten der Effizienz-
steigerung sieht der Umweltrat in der Einführung pri-
vatrechtlicher Organisationsformen, in der Einbeziehung
privater Dritter im Rahmen einer Minderheitsbeteiligung
(Public-private-partnership) sowie in der kontinuierlichen
Durchführung von Benchmarking-Prozessen.
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§ 1

Zur periodischen Begutachtung der Umweltsituation und
Umweltbedingungen der Bundesrepublik Deutschland
und zur Erleichterung der Urteilsbildung bei allen um-
weltpolitisch verantwortlichen Instanzen sowie in der Öf-
fentlichkeit wird ein Rat von Sachverständigen für Um-
weltfragen gebildet. 

§ 2

(1) Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen be-
steht aus sieben Mitgliedern, die über besondere wissen-
schaftliche Kenntnisse und Erfahrungen im Umwelt-
schutz verfügen müssen. 

(2) Die Mitglieder des Rates von Sachverständigen für
Umweltfragen dürfen weder der Regierung oder einer ge-
setzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines 
Landes noch dem öffentlichen Dienst des Bundes, eines
Landes oder einer sonstigen juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts, es sei denn als Hochschullehrer oder
als Mitarbeiter eines wissenschaftlichen Instituts, ange-
hören. Sie dürfen ferner nicht Repräsentanten eines Wirt-
schaftsverbandes oder einer Organisation der Arbeitgeber
oder Arbeitnehmer sein, oder zu diesen in einem ständi-
gen Dienst- oder Geschäftsbesorgungsverhältnis stehen,
sie dürfen auch nicht während des letzten Jahres vor der
Berufung zum Mitglied des Rates von Sachverständigen
für Umweltfragen eine derartige Stellung innegehabt ha-
ben.

§ 3

Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen soll 
die jeweilige Situation der Umwelt und deren Ent-
wicklungstendenzen darstellen. Er soll Fehlentwicklun-
gen und Möglichkeiten zu deren Vermeidung oder zu de-
ren Beseitigung aufzeigen. 

§ 4

Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen ist nur
an den durch diesen Erlass begründeten Auftrag gebunden
und in seiner Tätigkeit unabhängig. 

§ 5

Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen gibt
während der Abfassung seiner Gutachten den jeweils
fachlich betroffenen Bundesministern oder ihren Be-
auftragten Gelegenheit, zu wesentlichen sich aus seinem
Auftrag ergebenden Fragen Stellung zu nehmen. 

§ 6

Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen kann zu
einzelnen Beratungsthemen Behörden des Bundes und
der Länder hören, sowie Sachverständigen, insbesondere
Vertretern von Organisationen der Wirtschaft und der
Umweltverbände, Gelegenheit zur Äußerung geben. 

§ 7

(1) Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen er-
stattet alle zwei Jahre ein Gutachten und leitet es der
Bundesregierung jeweils bis zum 1. Februar zu. Das Gut-
achten wird vom Rat von Sachverständigen für Umwelt-
fragen veröffentlicht. 

(2) Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen kann
zu Einzelfragen zusätzliche Gutachten erstatten oder Stel-
lungnahmen abgeben. Der Bundesminister für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit kann den Rat von Sachver-
ständigen für Umweltfragen mit der Erstattung weiterer
Gutachten oder Stellungnahmen beauftragen. Der Rat von
Sachverständigen für Umweltfragen leitet Gutachten oder
Stellungnahmen nach Satz 1 und 2 dem Bundesminister für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zu. 

§ 8

(1) Die Mitglieder des Rates von Sachverständigen für
Umweltfragen werden vom Bundesminister für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit nach Zustimmung des
Bundeskabinetts für die Dauer von vier Jahren berufen.
Wiederberufung ist möglich.

(2) Die Mitglieder können jederzeit schriftlich dem Bun-
desminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit gegenüber ihr Ausscheiden aus dem Rat erklären. 

(3) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so wird ein neues
Mitglied für die Dauer der Amtszeit des ausgeschiedenen
Mitglieds berufen; Wiederberufung ist möglich.

§ 9

(1) Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen wählt
in geheimer Wahl aus seiner Mitte einen Vorsitzenden für
die Dauer von vier Jahren. Wiederwahl ist möglich. 

(2) Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen gibt
sich eine Geschäftsordnung. Sie bedarf der Genehmigung
des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit.

(3) Vertritt eine Minderheit bei der Abfassung der Gut-
achten zu einzelnen Fragen eine abweichende Auffas-
sung, so hat sie die Möglichkeit, diese in den Gutachten
zum Ausdruck zu bringen. 

Erlass über die Einrichtung eines Rates von Sachverständigen für Umweltfragen bei dem 
Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Vom 10. August 1990
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§ 10

Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen wird bei
der Durchführung seiner Arbeit von einer Geschäftsstelle
unterstützt.

§ 11

Die Mitglieder des Rates von Sachverständigen für Um-
weltfragen und die Angehörigen der Geschäftsstelle sind
zur Verschwiegenheit über die Beratung und die vom
Sachverständigenrat als vertraulich bezeichneten Bera-
tungsunterlagen verpflichtet. Die Pflicht zur Verschwie-
genheit bezieht sich auch auf Informationen, die dem Sach-
verständigenrat gegeben und als vertraulich bezeichnet
werden.

§ 12

(1) Die Mitglieder des Rates von Sachverständigen für
Umweltfragen erhalten eine pauschale Entschädigung so-
wie Ersatz ihrer Reisekosten. Diese werden vom Bundes-
minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
im Einvernehmen mit dem Bundesminister des Innern
und dem Bundesminister der Finanzen festgesetzt.

(2) Die Kosten des Rates von Sachverständigen für Um-
weltfragen trägt der Bund. 

§ 13

Der Erlass über die Einrichtung eines Rates von Sachver-
ständigen für Umweltfragen bei dem Bundesminister des
Innern vom 28. Dezember 1971 (GMBl 1972, Nr. 3, S. 27)
wird hiermit aufgehoben.

Bonn, den 10. August 1990

Der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Dr. Klaus Töpfer
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AbfKlärV = Klärschlammverordnung
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Al2O3 = Aluminiumoxid, Tonerde
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AltfahrzeugV = Altfahrzeugverordnung
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heit
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DEFRA = Department for Environment, Food and Rural Affairs

DEHP = Di(2-ethylhexyl)phthalat

DIHT = Deutscher Industrie und Handelstag

DIN = Deutsche Industrienorm; Deutsches Institut für Normung

DIW = Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

DMG = Düngemittelgesetz
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DSD = Duales System Deutschland AG

EAGFL = Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirt-
schaft

ECB = Europäisches Chemikalienbüro

ECCP = European Climate Change Programme

ECOFIN = Rat der Europäischen Union für Wirtschaft und Finanzen

EEA = European Environment Agency 

EEG = Erneuerbare-Energien-Gesetz

EG = Europäische Gemeinschaft

EGV = EG-Vertrag, Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

EINECS = European Inventory of Existing Chemical Substances

EIPPCB = Europäisches IPPC-Büro

EKC = Environmental Kuznets Curve

ELINCS = European List of New Chemical Substances

EMAS = Eco-Management and Audit Scheme

EMAS-PrivVE = Entwurf einer EMAS Privilegierungsverordnung

EnEV = Energieeinsparverordnung

EPER = European Pollutants Emission Register

ESPON = European Spatial Planning Observatory

EU = Europäische Union

EuGH = Europäischer Gerichtshof

EUROSTAT = Statistical Office of the European Commission

EUZBLG = Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Ange-
legenheiten der Europäischen Union

EWG = Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

EWI = Energiewirtschaftliches Institut an der Universität Köln

FAL = Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft

FCCC = Framework Convention on Climate Change

FCKW = Fluorchlorkohlenwasserstoffe

Fe2O3 = Eisenoxid

FFH-Richtlinie = Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie

FKW = Perfluorierte Kohlenwasserstoffe

FuE = Forschung und Entwicklung

GAK = Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des
Küstenschutzes“

GATS = General Agreement on Trade in Services

GATT = General Agreement on Tarifs and Trade

GD = Generaldirektion

GDCh = Gesellschaft Deutscher Chemiker

GenTG = Gentechnikgesetz

GG = Grundgesetz
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GGO = Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesregierung

GMBl. = Gemeinsames Ministerialblatt

GuD = Gas- und Dampf (-kraftwerk)

GVM = Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung

GWB = Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung

ha = Hektar

H-FKW = Teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe 

Hg = Quecksilber

HM = Hausmüll

HmäGA = hausmüllähnliche Gewerbeabfälle

ICES = International Council for the Exploration of the Sea

ICNIRP = International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection

ICRP = International Commission for Radiation Protection

IFCS = Intergovernmental Forum for on Chemical Safety

IGBP = International Geosphere-Biosphere-Programme

IMPEL = European Union Network for the Implementation and Enforcement
of Environmental Law

IVU-Richtlinie = Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über die in-
tegrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmut-
zung (IPPC=Integrated Pollution Prevention and Control)

IWF = Internationaler Währungsfond

Kap. = Kapitel

KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau

KJ = Kilojoule

KMU = kleine und mittlere Unternehmen

KrW-/AbfG = Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

KW = Kilowatt

KWh = Kilowattstunde

KWK = Kraft-Wärme-Kopplung

L = Schallpegel

LAbfG NW = Nordrhein-Westfälisches Landesabfallgesetz

LAGA = Länderarbeitsgruppe Abfall

LAS = lineare Alkylbenzolsulfonate

Leq = energieäquivalenter Dauerschallpegel (Leq (3), Leq (4))

Lmax = Maximalpegel

m. w. N. = mit weiteren Nachweisen

MBA = mechanisch-biologische Abfallvorbehandlung

mg = Milligramm

Mg = Megagramm

μT = Mikrotesla

Mio. = Million(en)
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MIT = Massachusetts Institute of Technology

MJ = Megajoule

Mrd. = Milliarden

MUNLV NRW = Ministerium für Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

MVA = Müllverbrennungsanlage

MW = Megawatt (106 Watt)

n. F. = neue Fassung

N2O = Distickstoffmonoxid (Lachgas)

NH3 = Ammoniak

Ni = Nickel

NO = Stickstoffmonoxid

NOx = Stickstoffoxide

NPE = Nonylphenol und Nonylphenolethoxylate mit 1 oder 2 Ethoxy-
gruppen

NRW = Nordrhein-Westfalen

NVwZ = Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht

o. J. = ohne Jahresangabe

OECD = Organisation for Economic Cooperation and Development 

OPEC = Organisation of the Petroleum Exporting Countries

ÖPNV = Öffentlicher Personennahverkehr

OVG = Oberverwaltungsgericht

P2O5 = Phosphat

PAK = polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe

Pb = Blei

PCB = polychlorierte Biphenyle

PCDD = Polychlordibenzodioxin

PCDF = Polychlordibenzofuran

PCP = Pentachlorphenol

PCT = polychlorierte Terphenyle

PE = Polyethylen

PET = Polyethylenterephthalat

PfSchG = Pflanzenschutzgesetz

PKA(-Verfahren) = Pyrolyse-Kraftanlagen-Verfahren

PLN = Polnische Zloty

PM = Particulate Matter (Durchmesser 0,1 μm, 2,5 μm, 10 μm), Fein-
stäube

PP = Polypropylen

ppmv = parts per million (Volumen), 1:10-6

PRTR = pollutant release and transfer register
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PS = Polystyrol

PVC = Polyvinylchlorid

QSAR = Quantitative Struktur-Aktivitätsbeziehungen

RCP(-Verfahren) = recycled clean products

REACH = Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

RL = Richtlinie

RN = Randnummer

RoHS = Restrictions on the Use of Certain Hazardous Substances 

Rs. = Rechtssache

S. = Seite

s. = siehe

SAR = Spezifische Absorptionsrate

SF6 = Schwefelhexaflourid

SFA = Stoffflussanalyse

SiO2 = Siliciumoxid, Kieselsäure

SKE = Steinkohleeinheit

SM = Sperrmüll

SO2 = Schwefeldioxid

sog. = sogenannt

SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands

SRU = Rat von Sachverständigen für Umweltfragen

SRW = Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung

StALA = Ständiger Abteilungsleiterausschuss

StUÄ = Staatliche Umweltämter Nordrhein-Westfalens

StVZO = Straßenverkehrszulassungsordnung

SUP = Strategische Umweltverträglichkeitsprüfung

„2SV“(-Verfahren) = Sauerstoff-Schmelz-Vergasung

t = Tonne (106 g)

TA Luft = Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft

TA Siedlungs- = Technische Anleitung Siedlungsabfall 
abfall (TASi)

Tab. = Tabelle

TAC = Technical Adaption Committee

TERM = Transport and Environment Reporting Mechanism (EU-Mechanis-
mus für die Berichterstattung über Verkehr und Umwelt)

TOC = Total Organic Carbon

TRIPS = Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

TS = Trockensubstanz

TSP = Total Suspended Particulates (Absolute Anzahl an gelösten Parti-
keln)
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TWh = Terrawattstunden

Tz. = Textziffer

UAG = Umweltauditgesetz

UBA = Umweltbundesamt

UG = Umweltgutachten

UGB = Umweltgesetzbuch

UGB-KomE = Entwurf der Unabhängigen Sachverständigenkommission zum
Umweltgesetzbuch

UMK = Umweltministerkonferenz

UNCED = United Nations Conference on Environment and Development
(Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung)

UNCLOS = United Nations Convention of the Law of the Sea

UNICE = Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe

Urt. v. = Urteil vom

UV = ultraviolett

UVP = Umweltverträglichkeitsprüfung

UVP-II-Richtlinie = Richtlinie 97/11/EG des Rates vom 3. März 1997 zur Änderung der
Richtlinie 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung
bei bestimmten öffentlichen Projekten

UVP-I-Richtlinie = Richtlinie 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung
bei bestimmten öffentlichen Projekten

UWG = Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

VCI = Verband der Chemischen Industrie

VDA = Verband der Automobilindustrie

VerpackV = Verpackungsverordnung

VGH = Verwaltungsgerichtshof

vgl. = vergleiche

VKU = Verband Kommunaler Unternehmen

VOC = Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen)

VOSL = Value Of a Statistical Life

W = Watt (Einheit der Leistung)

WBGU = Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umwelt-
veränderungen

WEEE = Waste from Electrical and Electronic Equipment 

Wh = Wattstunde (Einheit der Arbeit, Energie)

WHG = Wasserhaushaltsgesetz

WTO = World Trade Organisation 

z. B. = zum Beispiel

z. T. = zum Teil

Zn = Zink

ZUR = Zeitschrift für Umweltrecht
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Aarhus-Konvention 122 ff., 144, 148 ff., 163

Abfallablagerung
s. Deponierung

Abfallablagerungsverordnung 759, 788, 996 ff., 1014 f.,
1022, 1030, 1032 ff., 1052 ff., 1074, 1097

– Ausgleichsabgabe 1031, 1034
– Ausnahmemöglichkeit 996, 1034
– mögliche Auswirkungen 1023 ff.
– Vollzugsdefizit 1014 ff., 1017, 1025 
– Zuordnungskriterien 1053, 1074, 1092

Abfallarten
– Baustellenabfälle 999, 1002
– Gewerbeabfälle 1000, 1001 f.
– Hausmüll 998, 1001 f., 1037, 1050
– Infrastrukturabfälle 998, 1002
– produktionsspezifische 999, 1002
– Sortierreste 999, 1002, 1047
– Sperrmüll 998, 1001 f.

Abfallaufkommen zu beseitigender Abfälle 998 ff.
– abzulagernde Abfälle 1076 f.
– Datenverfügbarkeit 998
– künftiges 1001 f.

Abfall(vor)behandlung 995
– Defizit an Vorbehandlungskapazitäten 997, 1009 f.
– derzeitige Kapazitäten 1003 f.
– künftige Kapazitäten 997, 1005
– mechanisch-biologische 789
– zur Deponierung 759
s. a. Abfallverbrennung
s. a. mechanisch-biologische Abfallbehandlung

Abfallentsorgung Kap. 4., 758 ff. 

Abfallexport
s. Abfallverbringung

Abfallgebühren 766

Abfallgemische 805 ff.

Abfallsortierung
s. Abfalltrennung

Abfalltrennung
– Altglas 1037, 1042
– von Althölzern 988 ff.
– Durchsetzung 812, 814

– europarechtliche Vorgaben 813 f., 850
– Getrennthaltung 1039
– Getrennthaltungsgebot 810 ff., 849 f.
– Getrennthaltungsverordnung 816
– Leichtverpackungen 1037, 1040 f.
– Mischabfall 1051
s. a. Sortiertechniken

Abfallverbrennung 1003 f., 1005
– Abfallverbrennungsrichtlinie 785, 886
– Abgrenzung thermische Behandlung zur Beseiti-

gung von energetischer Verwertung 798, 800, 804
– abzulagernde Restfraktion 1076
– derzeitige Kapazitäten 1003
– energetische Verwertung 767, 854 ff., 1011 f.
– Feuerungswirkungsgrad 1011
– Kapazitätsoptimierung 1003, 1008
– künftige Kapazitäten 1005
– Mitverbrennung in Zementwerken 798
– rechtliche Anforderungen 785 f.
– Hausmüll 793, 798, 800

Abfallverbringung
– Abfallverbringungsverordnung 1012
– Bezüge zur europäischen Warenverkehrsfrei-

heit 794
– Einwände nach EG-Abfallverbringungsverord-

nung 795 f.
– EU-Osterweiterung 832
– Kontrollprobleme 835
– Reformbedarf 830 f., 837 f., 853
– Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof 798,

801 ff., 824 

Abfallvermeidung
– immissionsschutzrechtliche Betreiberpflicht 317

Abfallverwertung 768 ff.
– Abgrenzung zur Beseitigung 792 f., 796, 798–804,

837 f.
– Altautos 917 ff.
– Altholz 974 ff.
– Bergversatz 798
– Definitionsprobleme 792
– Elektro- und Elektronikaltgeräte 939 ff.
– Emissionsgrenzwerte 885 ff.
– energetische 767, 854 ff., 1011 f.
– europäischer Verwertungsbegriff 793, 800 ff.

Stichwortverzeichnis
(Die Zahlenangaben beziehen sich auf Textziffern.)
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– Europarecht 794 ff., 823, 826 ff. 848, 851
– Fehlsteuerung durch unterschiedliche Entsorgungs-

standards 783, 785, 841
– immissionsschutzrechtliche Betreiberpflicht 317
– Kunststoffverpackungen 955 f.
– landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm

890 ff., Tab. 4.2-4
– Mitverbrennung 798, 857 ff., 864 ff.
– ökologische Vorteile 769, 844
– rechtlicher Steuerungsbedarf 780 ff., 790, 823, 846 f.
– Scheinverwertung 764, 767
– umweltbelastende Wirkungen 771, 844
– Verpackungsabfälle 953 ff.
– Vollzugsdefizite 791
– Vorrangverhältnis zur Beseitigung 774, 779 ff.,

819 ff., 845, 849
– wirtschaftliche Aspekte 775 ff.
– Zementindustrie 859, 866 ff.
s. a. Ersatzbrennstoffe

Abfallwirtschaft 440 ff. 
– EU-Beitrittsländer 832 f.
– gewandelte Lage 785 ff., 840
– Privatisierung und Liberalisierung 1108 ff.

Abgaben
– als innovationsförderndes Steuerungsinstrument 55
– CO2-Abgabe 463, 515
– für Ablagerungen unvorbehandelter Abfälle 1031,

1034

ACACIA-Projekt 420
s. a. Klimaänderung, Folgen

Agenda 21 414

Agenda 2000 720, 723 ff.

Agrardieselgesetz 455 
– Agrarpolitik 717 ff.
– Direktzahlungen 718 f.
– Gemeinsame Agrarpolitik 718 ff.
– Kofinanzierung 722

Agrarprodukte 82 f.

Agrarumweltprogramm 721 ff.

Altautoverordnung 918 ff.

Altautoverwertung 917 ff.

Altfahrzeugrichtlinie 925 ff.

Altholzentsorgung 974 ff. 
– Altholzverordnung, Entwurf 977 ff.

Altlasten 402

Anlagenzulassung
s. Genehmigungsverfahren

Arbeitsgemeinschaft ökologischer Landbau 83

Artenschutzrecht 688, 697, 714

Artikelgesetz 303 ff.
– Öffentlichkeitsbeteiligung 133
– Umsetzung IVU-Richtlinie 305 ff.
– Umsetzung UVP-II-Richtlinie 319 ff.

Atomausstieg 496, 518

Ausschließliche Wirtschaftszone 745 f.

Behörden
s. Umweltverwaltung

Beihilfen 391

Bergversatz 798

Betriebsbeauftragter 235

Betriebsorganisation 235

17. BImSchV 866, 885, 887 f., 1056 f., 1094, 1097

30. BImSchV 1052, 1055 ff., 1065

Bioaerosole 1057, 1065

Biodiversität 21
– Haftung für Schädigungen der biologischen Viel-

falt 281, 283, 286 f., 293

„Bioreaktor“ 1083

Biotopschutz nach dem Bundesnaturschutzgesetz 696

Biotopverbund 687, 689, 695 ff., 703
– in den Stadtstaaten 700
– Sicherung 698
– Umsetzung 695, 697, 699, 703

Blauer Engel 84 ff. 

BRAM
s. Ersatzbrennstoffe

Braunkohle
– Schutzklausel 507

Brennstoffe
s. Ersatzbrennstoffe

BSE 726 ff.

Bürgerberatung 
s. Verbraucheraufklärung

Bürgerbeteiligung 
s. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Bundesnaturschutzgesetz 685 ff.

Cardiff-Prozess der Europäischen Union 255 ff.

CEN 382, 384, 386, 388
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Chemikalienpolitik 334 ff.
– Altstoffe 335 ff., 348, 361
– Altstoffliste 335
– Datenerfassung 343, 362
– der EU 357 ff., 371 ff.
– Globale Initiativen 342 ff.
– Neustoffe 335 ff., 361
– Registrierung 347
– Risikobewertung 339, 349, 353, 363 ff., 367 ff.
– Zulassungsverfahren 351, 355, 358, 365 ff.

Chemikalienverbotsverordnung 991 ff.

Chlor 68

Clean Development Mechanism 485

CMA 83

Deponierichtlinie 787

Deponierung von Abfällen 995
– Altdeponien 1074 f., 1082, 1084
– Ausgleichsabgabe 1031, 1034
– Auslaugung 1089
– Deponiekapazitäten 1075
– Emissionen 1079, 1081
– In-situ-Aerobisierung 1088, 1092
– Nachsorge 1078, 1080, 1092
– Oberflächenabdichtung 1082 f., 1092
– Preise und Gebühren 761 ff.
– Rückbau 1090
– Sickerwasserinfiltration 1084 ff., 1092
– technische Ausstattung 1075
– Zuordnungskriterien 995, 1053, 1074, 1092

Deregulierung 182 ff.
– und Umweltaudit 198 f., 232 ff.
– und Wettbewerb 188

Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 274 ff.
– Indikatoren 280
– Managementregeln 276, 279
– Medienresonanz 277, 280
– Themenfelder 276, Tab. 3.1.1-6
– Verfahrensschritte 278
– Ziele 276, 278 ff., Tab. 3.1.1-6
– Zielstruktur 280

DICE-Modell 521

DIN 382, 385 f.

Dosis-Wirkungs-Beziehung 628, 647, 650

Duales System Deutschland AG 99, 953 ff., 1036 f., 1040
– Lizenzentgelt 99
– wettbewerbspolitische Problematik 963 f.

EGKS-Vertrag 508

EG-Ökosiegel 732 f.

EG-Öko-Verordnung 82 f., 735

EG-Umgebungslärmrichtlinie 612 ff., 620

EG-Verpackungsrichtlinie 384

Eigenwert von Natur und Landschaft 691 

Eingriffsregelung 687 f., 701 f., 708 ff., 715

Einspeisevergütungen 55

Elektro- und Elektronikaltgeräte 939 ff.

Elektromagnetische Felder 622
– athermische Effekte 634, 639, 644
– Grenzwerte 622, 645, 654
– kanzerogene Wirkung 627, 637, 642
– thermische Wirkung 629, 638
– Wirkung auf medizinische Implantate 626

Elektrosensibilität 648

Elektrosmog 622

EMAS
s. Umweltaudit

Emissionshandel 467 ff., 516
– Britischer 474
– Charakteristika 469 ff.
– Dänischer 474
– Deutscher 474, 479
– Europäischer 476 ff. 
– Grandfathering 537
– Transaktionskosten 472 f., 478

Emissionssteuer 470

Energie 
– Energiebericht 498 f.
– Energieeffizienz 44, 501, 519
– Energiemix
s. Energieträgerportfolio
– Energienachfrage
s. Stromnachfrage
– Energiepreise 457, 498
– Gebot zur effizienten Verwendung 318

Energieäquivalenter Dauerschallpegel 584

Energieeinsparverordnung 434

Energiesteuern 55

Energieträgerportfolio 429, 501, 514

Energiewirtschaftsgesetz 507

Entsorgungsträger, öffentlich-rechtliche 1108 ff.
– Unterauslastung ihrer Entsorgungsanlagen 764 f.
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Entsorgungswirtschaft 
s. Abfallwirtschaft 

Epidemiologische Studien zu immissionsbedingten Ge-
sundheitsbeeinträchtigungen

– elektromagnetische Felder 627, 630, 637, 639,
644, 650

– Feinstäube 559 ff.
– Fluglärm 588

Erderwärmung
s. Klimaänderung

Erdgas 510 ff., 514
s. a. Methan 

Erneuerbare Energien 463, 501, 512 f.
– Gesetz 431
– Richtlinie 512
– Windkraft 498 

Ersatzbrennstoffe 1006, 1028
– aus der MBA 1043 ff.
– Qualitätsanforderungen 875 ff., Tab. 4.2-2, 4.2-3,

Abb. 4.2-1
– Verfügbarkeit 855 f., Tab. 4.2-1
s. a. Abfallverwertung

Europäische Nachhaltigkeitsstrategie 242 ff.
– Europäischer Rat von Göteborg 246 ff.
– Indikatoren 265 ff.
– institutionelle Überforderung 251, 271
– Maßnahmen 243 f., Tab. 3.1.1-1
– Monitoring 245
– Rolle der Bundesregierung 248, 251
– Strategiekomponenten 241, 254, 266, 270 ff.
– Themenfelder 243
– Ziele 243 f., 246 f., Tab. 3.1.1-1

European Climate Change Programme 476

Feinstäube 541 ff.
– Gesundheitsrelevanz 550 ff.
– Grenzwerte 574, 576

First-mover-advantage 59

Fischereipolitik 744
– ökosystemarer Ansatz 750

Fischfang
– methoden 751 
– quoten 749

Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 697, 701

Fluglärm 581 ff.

Fluglärmschutzgesetz 583, 608, 615 ff., 621

Gefahrstoffverordnung 991 ff.

Genehmigungsverfahren 200 ff.
– Antragsunterlagen 222 ff.
– Artikelgesetz 316
– Behördenkoordination 215 ff., 229, 316
– Beschleunigung 204 ff., 214 ff.
– Dauer 200 ff.
– Gemeindebeteiligung 218 ff.
– Verfahrensmanagement 211

Gerechtigkeit und Umweltschutz 4 ff.

Geschwindigkeitsbegrenzung 438

Gesundheitsbezogene Lebensqualität, Beeinträchtigung
durch Fluglärm 585, 592, 595 ff.

Getränkeverpackungen 960 ff.
s. a. Pfandpflicht 

Getrennthaltungspflicht 810 ff.
s. a. Abfalltrennung

Gewerbeabfallverordnung 816 ff., 1002

Golfstrom, klimabedingter Ausfall 421

Grüner Punkt 
s. Duales System Deutschland AG

Gute fachliche Praxis 687, 689, 702 ff.

Haftung
s. Umwelthaftung

Hartwick-Regel 18, 24 

ICAO 598 ff.

Indikatoren
s. Nachhaltigkeitsindikatoren

Industriestandorte, kontaminierte 
s. Altlasten 

Innovationen im Umweltschutz 42 ff.
– Innovationsanreiz 51
– Innovationseffekt 46
– Innovationsstrategie 45
– Innovationswettbewerb 44

Integrierter Umweltschutz 
– nach IVU-Richtlinie und Artikelgesetz 307 ff.
– und Schutzgrundsatz 312

Internationales Meeresschutzabkommen 345

Investitionsbeihilfen
s. Umweltschutzbeihilfen 

Ionisierende Strahlung 624 ff.



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 537 – Drucksache 14/8792

IPCC 410 ff., 526 f.

IVU-Richtlinie 305 f., 486 f.
– Umsetzung durch Artikelgesetz 307 ff.

Joint Implementation 485

Kennzeichnungspflichten 96 ff.

Kilometerpauschale 453

Klärschlamm, landwirtschaftliche Verwertung 890 ff.
– alternative Entsorgungswege 905
– Schadstoffbelastung 900 ff., 911 ff., Tab. 4.2-5, 

4.2-6, 4.2-7, 4.2-9, 4.2-10, 4.2-11, Abb. 4.2-4, 4.2-5

Klärschlammverordnung 892, 895, 901, 910 ff., 915 f.

Klagerechte
s. Rechtsschutz

Klimaänderung
– Erderwärmung 411 f., Abb. 3.2.1-1, Abb. 3.2.1-2,

417
– Folgen, Europa 420 ff.
– Folgen, globale 417 ff., Tab. 3.2.1-1
s. a. Golfstrom, Ausfall 
s. a. Tropenkrankheiten

Klimaforschung 410 ff.

Klimarahmenkonvention 529, 532

Klimaschutzprogramm, nationales 430 ff., Tab. 3.2.1-3,
444, 514

Klimaschutzvereinbarung 405, 446 ff., 488

Klimaschutzziel 427, 496, 529, 540

Klimasensitivität 411

Koalitionsvereinbarung 43

Kohleförderpolitik 504 ff.
– Braunkohle 506 f.
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